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OECD/G20: Keine Einigung zu Pillar 1 erreicht – Erste Digitalsteuern auf dem Weg 

Ende Juni 2024 wurde die verlängerte Frist der OECD zur Einigung über Pillar 1 ohne Einigung 

überschritten. Laut OECD wurden Fortschritte erzielt, jedoch bleibt die Zustimmung der USA aus, 

wodurch eine Einführung und Einigung auf eine multilaterale Konvention nicht möglich ist. 

Trotz intensiver Verhandlungen und der Fristverlängerung auf den 30.06.2024 konnte kein Kon-

sens erreicht werden. Hauptprobleme sind geopolitische und wirtschaftliche Meinungsverschie-

denheiten unter den Mitgliedsländern des Inclusive Frameworks on BEPS (OECD/G20). Zudem 

bestehen auch technische Uneinigkeiten bezüglich der Gewinnverteilungs- und Nexus-Regeln. 

Aufgrund des fehlenden globalen Konsenses erwägen viele Länder die bestehenden Digitalsteu-

ern („digital services taxes“, DSTs) beizubehalten oder neue einzuführen. Kanada hat nun am 

28.06.2024 die Umsetzung seiner DST rückwirkend ab dem 01.01.2022 beschlossen. In den kom-

menden Wochen sind erste Anwendungsregeln zu erwarten. 

Die EU erwägt eine unionsweite DST, um eine Harmonisierung zu erreichen und die negativen Ef-

fekte einseitiger DSTs zu vermeiden. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. 

OECD/G20 verhandeln weiter mit dem Ziel, eine Einigung über Pillar 1 zu erreichen. 

Bundesregierung: Wachstumsinitiative – Neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland 

Die Bundesregierung hat sich am 05.07.2024 auf den Regierungsentwurf für den Haushalt 2025 

und eine Wachstumsinitiative geeinigt. Das BMF hat hierzu ein Papier veröffentlicht, das die fol-

genden steuerlichen Maßnahmen auflistet: 

› Abschreibungsbedingungen verbessern: Beschleunigte Abschreibungen von Investitionsgü-

tern haben einen direkten positiven Effekt auf die Investitionstätigkeit. Mit dem Ziel, private

Investitionen anzureizen will die Bundesregierung deshalb

a) die degressive Abschreibung bis 2028 verlängern und den Satz von 20 % auf 25 % anheben

und

b) eine Reform der Sammelabschreibungen vornehmen durch Einstieg in die Pool-Abschrei-

bung (Anhebung auf € 5.000).

› Forschungszulage ausweiten: Die Bundesregierung will die Bemessungsgrundlage für die For-

schungszulage um weitere € 2 Mio. auf € 12 Mio. erhöhen. Die maximale Zulage würde sich

dadurch pro Jahr auf € 3 Mio. und für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf € 4,2 Mio. er-

höhen.

› Kalte Progression vermeiden: Inflationsbedingte Mehrbelastungen für die Steuerzahler sollen

vermieden werden. Die Bundesregierung will deshalb die Effekte der kalten Progression auch

für die Jahre 2025 und 2026 vermeiden und daher die Tarifeckwerte entsprechend verschieben

(vgl. hierzu bereits unten den Referentenentwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes 2024).

› E-Mobilitätsstandort stärken: Die Bundesregierung setzt in ihrem Handeln auf Technologieof-

fenheit. Daher beziehen sich die folgenden Maßnahmen sowohl auf vollelektrische Fahrzeuge

als auch auf vergleichbare Nullemissionsfahrzeuge (z.B. solche, die vollständig mit E-Fuels an-

getrieben werden):
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a) Für Unternehmen soll rückwirkend zum 01.07.2024 eine Sonderabschreibung für neu zuge-

lassene vollelektrische und vergleichbare Nullemissionsfahrzeuge eingeführt werden, die

die Anschaffung der betroffenen Fahrzeuge deutlich attraktiver macht. Die Sonderabschrei-

bung soll für Neuzulassungen bis Ende 2028 gelten.

b) Erhöhung des Deckels für den Brutto-Listenpreis von € 70.000 auf € 95.000 bei der Dienst-

wagenbesteuerung für E-Fahrzeuge.

c) Steuerliche Gleichstellung von ausschließlich mit E-Fuels betriebenen Kraftfahrzeugen mit

vollelektrischen Fahrzeugen, insbesondere bei der KfZ-Steuer und der Dienstwagenbesteu-

erung.

› Steuerrecht vereinfachen: Ein attraktiver Standort braucht ein einfaches und handhabbares 
Steuerrecht. Der Aufwand für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen müsse reduziert 
werden. Deshalb sollen Potentiale zur Vereinfachung für Steuerpflichtige und Verwaltung ge-

hoben und der digitale Zugang zum Steuerrecht erleichtert werden. Die Bundesregierung will 
die Vorschläge der Experten-Kommissionen „Vereinfachte Unternehmenssteuer“ und „Bürger-

nahe Einkommensteuer“ (vgl. hierzu unten in gesondertem Beitrag) prüfen und bei positivem 
Ergebnis noch in diesem Jahr in einem Gesetzesvorhaben umsetzen.

› Mehrarbeit honorieren und Flexibilität ermöglichen: Die Bundesregierung will die folgenden 
Maßnahmen umsetzen, um flexiblere Arbeitsmodelle zu ermöglichen und Mehrarbeit angemes-

sen zu honorieren:

a) Damit sich Mehrarbeit auszahlt, sollen Zuschläge für Mehrarbeit, die über die tariflich verein-

barte Vollzeitarbeit hinausgehen, steuer- und beitragsfrei gestellt werden. Als Vollzeitarbeit 
gilt dabei für tarifliche Regelungen eine Wochenarbeitszeit von mindestens 34 Stunden, für 
nicht tariflich festgelegte oder vereinbarte Arbeitszeiten von 40 Stunden.

b) Die Bundesregierung will einen neuen steuerlichen Anreiz zur Ausweitung der Arbeitszeit 
von Teilzeitbeschäftigten schaffen: Wenn Arbeitgeber eine Prämie für die Ausweitung der 
Arbeitszeit zahlen, will die Bundesregierung diese Prämie steuerlich begünstigen. Miss-

brauch soll ausgeschlossen werden.

› Frauenerwerbstätigkeit stärken: Einen Beitrag zu mehr Frauenerwerbstätigkeit soll u.a. die 
Überführung der Steuerklassenkombination III/V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV 
leisten. Die Bundesregierung will gemeinsam mit den Ländern prüfen, wie diese Umsetzung 
möglichst zeitnah und deutlich schneller als bis zum bisher avisierten Jahr 2030 erfolgen kann 
(vgl. hierzu bereits unten den Referentenentwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes 2024).

› Arbeitsaufnahme in Deutschland steuerlich begünstigen: Um Deutschland attraktiver für aus-

ländische Fachkräfte zu machen, will die Bundesregierung zudem steuerliche Anreize für die 
Arbeitsaufnahme in Deutschland einführen. Dazu sollen neu zugewanderte Fachkräfte in den 
ersten drei Jahren 30, 20 und 10 % vom Bruttolohn steuerfrei stellen können. Für diese Freistel-

lung soll eine Unter- und Obergrenze für den Bruttolohn definiert werden. Die Regelung soll 
nach fünf Jahren evaluiert werden.

› Finanzstandort Deutschland stärken, Wagniskapital mobilisieren: Im Rahmen der Initiative für 
Wagnis- und Wachstumskapital für Deutschland (sog. WIN-Initiative) werden insbesondere fol-

gende Maßnahmen mit dem Ziel der Umsetzung erörtert:

a) Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen von VC-Investments, insbesondere:
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 Anpassungen bei der Besteuerung von Investitionen in gewerbliche Personengesell-

schaften durch Fonds, die unter das Investmentsteuergesetz fallen, und damit auch in

VC-Fonds;

 Anpassungen bei der Besteuerung von Gewinnen aus Veräußerungen von Beteiligungen

an Kapitalgesellschaften, wenn diese reinvestiert werden („Roll-Over“).

b) Zudem soll das Betriebsausgabenabzugsverbot der Bankenabgabe aufgehoben werden.

› Strompreispaket verstetigen und ausweiten: Um den Unternehmen Planungs- und Investiti-

onssicherheit zu geben, will die Bundesregierung die Stromsteuer für den jetzigen Begünstig-

tenkreis dauerhaft auf das EU-Minimum von 0,50 Euro/MWh (0,05 ct/kWh) absenken. Das ent-

spreche einer Entlastung der Wirtschaft in Höhe von € 3,25 Mrd./Jahr. Die bisher bis 2028 be-

fristete Strompreiskompensation (SPK) werde bis 2030 verlängert; dies entspreche auch der

Laufzeit der entsprechenden Beihilfeleitlinien und einer jährlichen Entlastung der Wirtschaft in

Höhe von € 3,9 Mrd./Jahr.

Die Wachstumsinitiative enthält somit positive Ansätze und steuerliche Wachstumsimpulse, reicht 

aber nicht, um die strukturellen Schwächen im deutschen Unternehmenssteuerrecht zu beseiti-

gen. So findet sich die Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland mittlerweile unter den 

Spitzenwerten innerhalb der Staatengemeinschaft und stellt einen Standortnachteil dar. Internati-

onal wettbewerbsfähig wäre eine Steuerbelastung von maximal 25 %. 

BMF: Referentenentwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes 2024 (JStG 2024 II) 

Das BMF hat am 10.07.2024 den Referentenentwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes 2024 

(JStG 2024 II) an die Verbände geschickt und die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 

17.07.2024 eingeräumt. Dieser neue Referentenentwurf enthält mit der Überführung der Steuer-

klassen III und V in das Faktorverfahren und dem Ausgleich der sog. kalten Progression bereits 

ausgewählte Maßnahmen aus der von der Bundesregierung beschlossenen sog. Wachstumsinitia-

tive (vgl. hierzu oben). Aber auch Punkte zur Umsetzung von Aufträgen aus dem Koalitionsvertrag 

sind enthalten. So wurden hier insbesondere auch wieder die Regelungen zur Einführung einer 

Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen aufgenommen, welche in gleichlauten-

der Form schon im Regierungsentwurf des Wachstumschancengesetzes enthalten war, dann aber 

dem Vermittlungsausschuss zum Opfer gefallen ist. Die Neuregelung war ursprünglich im Regie-

rungsentwurf des WtChancenG enthalten und wurde im Vermittlungsverfahren wieder gestrichen 

Inhaltlich hervorzuheben sind folgende steuerliche Regelungen bzw. Regelungsbereiche: 

› Anpassungen des Einkommensteuertarifs

- Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags um € 300 auf

€ 12.084 im Jahr 2025 und ab 2026 Anhebung um € 252 auf € 12.336 zur Freistellung des

Existenzminimums.

- Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags für den Veranlagungszeitraum 2025 um € 60

auf € 6.672 und ab dem Veranlagungszeitraum 2026 Anhebung um € 156 auf € 6.828 eben-

falls zur Freistellung des Existenzminimums.

- Anpassung der übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Veranlagungszeiträume

2025 und ab 2026 (mit Ausnahme des Eckwerts der sog. „Reichensteuer“) zum Ausgleich der

sog. kalten Progression.
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- Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag für die Veranlagungszeiträume 2025 

und ab 2026 

› Aufträge aus dem Koalitionsvertrag 

- Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren ab 2029 

- Anpassungen bei den Regelungen zur Gemeinnützigkeit 

- Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 

› Weitere Maßnahmen 

- Anhebung des Kindergeldes ab Januar 2025 von € 250 auf € 255 monatlich 

- Steuerbefreiung der Stiftung Generationenkapital 

- Digitalisierung der Sterbefallanzeigen 

Dem Vernehmen nach soll der Regierungsentwurf des JStG 2024 II bereits am 24.07.2024 im Bun-

deskabinett beschlossen werden. Die Stellungnahme des Bundesrats zum Regierungsentwurf 

wäre dann voraussichtlich am 27.09.2024 zu erwarten. Die Zustimmung im Bundesrat erscheint 

fraglich.  

 

BMF: Für ein modernes und zukunftsfestes Steuersystem – Expertenkommissionen legen Be-

richte vor 

Im September 2023 hat das BMF zwei unabhängige Expertenkommissionen eingesetzt, die kon-

krete Vorschläge für praxisnahe und politisch umsetzbare Lösungen für ein modernes und zu-

kunftsfestes Steuerrecht erarbeiten sollten. Beide Expertenkommissionen haben am 12.07.2024 

ihre Ergebnisse präsentiert. 

Der Bericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ steht unter dem Titel „We-

niger Bürokratie, mehr Digitalisierung – Wege zu einer bürgerfreundlichen Einkommensteuer“. Auf 

knapp 200 Seiten werden die Bedürfnisse der Steuerpflichtigen in den Mittelpunkt gestellt, damit 

diese möglichst unbürokratisch ihren steuerlichen Pflichten nachkommen können. Durch eine Re-

duzierung von Antragsveranlagungen, die Schaffung einer Amtsveranlagung, die Entlastungen bei 

Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten und eine stärkere Steuererhebung an der Quelle könn-

ten Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. In der Erklärung der Expertenkommission „Bürger-

nahe Einkommensteuer“ werden einige der zentralen Vorschläge vorgestellt. 

Der Bericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ steht unter dem Titel 

„Besteuerung der Unternehmen: Einfacher und Effizienter“. Auf mehr als 200 Seiten werden um-

fangreiche und detaillierte Vorschläge zur Verbesserung der Besteuerung von Unternehmen for-

muliert. Die Bandbreite der Maßnahmen reicht von der Einkommensteuer über die Körperschafts-

teuer und die Gewerbesteuer bis ins Umwandlungssteuerrecht und ins internationale Steuerrecht. 

Hinzu treten Änderungsvorschläge zum Verfahrensrecht und zu der Verfahrenspraxis. In der Erklä-

rung der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ werden die Leitlinien und Re-

formforderungen zusammengefasst. 

Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach den Mitgliedern der beiden unabhängigen Kommis-

sionen seinen Dank aus. Ihre Ideen sollen nun konkret geprüft werden. Dabei bleibe es allerdings 
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bei dem Prinzip, dass Steuervereinfachungen nicht zu finanzieller Belastung führen dürfen, son-

dern in jeder Hinsicht entlasten sollen. 

 

BMF: Ertragszuschuss als organschaftliche Mehrabführung i.S. von § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG 

Mit BMF-Schreiben vom 04.07.2024 übernimmt die Finanzverwaltung das BFH-Urteil vom 

15.03.2017 (I R 67/15) als weiteren Spezialfall in sein ursprüngliches BMF-Schreiben vom 

15.07.2013, in welchem für das Vorliegen von Mehr- bzw. Minderabführungen grundsätzlich auf 

eine (rein rechnerische) Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanzergebnis abgestellt und 

dabei außerbilanzielle Effekte im Allgemeinen außen vor gelassen werden. Nach dem BFH-Urteil 

vom 15.03.2017 besteht bei der Rückgewähr eines Ertragszuschusses über die organschaftliche 

Gewinnabführung ein aus dem Rechtsinstitut der Organschaft abzuleitender Grund dafür, von ei-

ner organschaftlichen Mehrabführung auszugehen. 

Die Finanzverwaltung stellt ergänzend klar, dass die Grundsätze des (geänderten) BMF-Schreibens 

vom 15.07.2013 nach Übergang zur Einlagelösung durch das Gesetz zur Modernisierung des Kör-

perschaftsteuerrechts vom 25.06.2021 allgemein für die Annahme von Mehr-/Minderabführungen 

i. S. d. § 14 Abs. 4 Satz 6 KStG gelten. 

 

BMF: Zukünftige Rechnungspflichtangabe, geplante Nichtbeanstandungsregelung 

Der EuGH hatte in der Vergangenheit entschieden, dass auch für einen der Soll-Versteuerung un-

terliegenden Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug erst im Besteuerungszeitraum der Zahlung 

des Entgelts geltend gemacht werden kann, sofern der Leistende seine Umsätze nach verein-

nahmten Entgelten besteuert (vgl. TAX WEEKLY # 5/2022). Mit der derzeitigen Entwurfsfassung 

des Jahressteuergesetzes 2024 soll diese Rechtsprechung nunmehr ins Umsatzsteuergesetz über-

führt werden (vgl. TAX WEEKLY # 12/2024). Der Entwurf sieht daher vor, dass der leistende Un-

ternehmer ab dem 01.01.2026 in seinen Rechnungen zwingend darauf hinweisen muss, wenn er 

den Regelungen der Ist-Versteuerung nach § 20 UStG unterliegt, vgl. § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6a 

UStG-E. Dementsprechend soll der Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers zu-

künftig nur möglich sein, soweit eine Zahlung auf diese Rechnung geleistet worden ist, vgl. § 15 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG-E. Die für die Bestimmung des zutreffenden Zeitpunkts des Vorsteuerab-

zugs notwendige Information erhält der Leistungsempfänger zukünftig prinzipiell über die neue 

Rechnungspflichtangabe. 

In einem Verbändeschreiben des BMF vom 28.06.2024 skizziert die Finanzverwaltung, wie diese 

Regelung in der Praxis gehandhabt werden soll. Denn fehlt die neue Rechnungspflichtangabe in 

einer Rechnung, weiß der Rechnungsempfänger damit im Regelfall nicht, ob es sich bei dem Leis-

tenden tatsächlich um einen Soll-Versteuerer handelt oder um einen Ist-Versteuerer, der fälschli-

cherweise die neue Rechnungspflichtangabe nicht in die Rechnung aufgenommen hat.  

Die Finanzverwaltung strebt daher an, eine Nichtbeanstandungsregelung zugunsten gutgläubiger 

Rechnungsempfänger zu schaffen, welche eventuelle Nachteile in solchen Konstellationen ver-

meiden soll. 
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Oberste Finanzbehörden der Länder: Gleich lautende Erlasse zur Verwaltungsvermögensquote 

nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG (90-%-Test) – BFH-Urteil vom 13.09.2023 (II R 49/21) 

Mit Urteil vom 13.09.2023 (II R 49/21) hat der BFH die Auffassung vertreten, dass der Abzug be-

trieblicher Schulden im Rahmen des sog. 90%-Tests, dessen Bestehen Grundvoraussetzung für die 

Inanspruchnahme einer erbschaft- und schenkungsteuerlichen Begünstigung von Betriebsvermö-

gen ist, zumindest für originär gewerblich tätige Handelsunternehmen zuzulassen ist. Die Schul-

denverrechnung im Rahmen des 90%-Tests ergebe sich zwar nicht aus dem Wortlaut der Vor-

schrift des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG. Sie sei aber bei Auslegung der Vorschrift nach ihrem Sinn 

und Zweck geboten. Denn eine missbräuchliche Inanspruchnahme der steuerlichen Begünstigung 

sei bei einem originär gewerblich tätigen Handelsunternehmen nicht erkennbar.  

Mit gleich lautenden Erlassen vom 19.06.2024 hat die Finanzverwaltung nunmehr zur aktuellen 

BFH-Rechtsprechung Stellung genommen und bestehende Unklarheiten beseitigt. Im Einzelnen 

hat die Finanzverwaltung insbesondere Folgendes bestimmt:  

› Das BFH-Urteil ist über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden, d.h. die Anwendung 

beschränkt sich nicht nur auf typische Handelsunternehmen, sondern ist branchenunabhängig 

anzuwenden.  

› Darüber hinaus sind die Grundsätze auch auf alle Rechtsformen des begünstigungsfähigen Ver-

mögens nach § 13b Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ErbStG anzuwenden, d.h. auf Einzelunternehmen 

und Anteile an (gewerblichen) Personengesellschaften, den inländischen Wirtschaftsteil des 

land- und forstwirtschaftlichen Vermögens sowie Anteile an Kapitalgesellschaften.  

› Das BFH-Urteil ist zudem unabhängig davon anzuwenden, ob es sich um eine Schenkung oder 

einen Erbfall handelt.  

Insoweit sind die gleich lautenden Erlasse der Finanzverwaltung zu begrüßen und ermöglichen 

eine steuerfreundlichere Unternehmensnachfolge.  

Gleichwohl schränkt die Finanzverwaltung die erweiterte Anwendbarkeit des BFH-Urteils in zwei-

erlei Hinsicht ein. Einerseits schließt sie den Abzug des Sockelbetrags von 15 % des festgestellten 

Werts des (Anteils) Betriebsvermögens nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG im Rahmen der Ermittlung 

der Verwaltungsvermögensquote für den 90%-Test aus. Andererseits stellt die Finanzverwaltung 

ausdrücklich klar, dass die Anwendung von § 42 AO (Missbrauch von rechtlichen Gestaltungs-

möglichkeiten) nicht ausgeschlossen sei, sollte die vorgenommene Auslegung der Vorschrift im 

Einzelfall dazu führen, dass sich Unternehmen, die der Gesetzgeber aufgrund ihrer hohen Verwal-

tungsvermögensquote von mindestens 90 % steuerrechtlich nicht begünstigen wollte, aufgrund 

missbräuchlicher Gestaltung die Begünstigung erschleichen.   

 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Gleich lautende Erlasse zur Steuerbefreiung für zu Wohn-

zwecken vermietete Grundstücke in Drittstaaten – EuGH vom 12.10.2023 (C-670/21) 

Im Inland und in EU/EWR-Staaten belegene vermietete Wohngrundstücke, die nicht zu einem be-

günstigten Betriebsvermögen gehören, werden nach § 13c Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 2 ErbStG 2009 

(jetzt § 13d ErbStG) im Gegensatz zu entsprechenden Grundstücken im Drittland erbschaftsteuer-

lich mit einem Abschlag in Höhe von 10 % des gemeinen Werts begünstigt.  

Der EuGH hatte mit Urteil vom 12.10.2023 (C-670/21) entschieden, dass die Steuerbefreiung für 

zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke nach § 13c ErbStG in der Fassung vom 24.12.2008 
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(§ 13c ErbStG a.F.) gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 bis 65 AEUV) verstößt, da Grundstü-

cke in Drittstaaten von der Vergünstigung ausgeschlossen sind. Darüber hinaus hat der EuGH 

festgestellt, dass im Hinblick auf den Rechtfertigungsgrund der wirksamen Steueraufsicht ent-

sprechend seiner ständigen Rechtsprechung ein Ausschluss der Steuervergünstigung für Grund-

stücke in solchen Drittstaaten gerechtfertigt ist, mit denen kein umfassender Informationsaus-

tausch besteht. 

In gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19.06.2024 äußert sich 

die Finanzverwaltung nun zu den Konsequenzen aus dem EuGH-Urteil. Danach gilt die Entschei-

dung gleichermaßen für den ab 01.07.2016 geltenden § 13d ErbStG, dessen Regelungsinhalt dem 

§ 13c ErbStG a.F. entspricht. Das EuGH-Urteil hat auch Auswirkungen auf Stundungen nach § 28 

Abs. 3 ErbStG, da dieser tatbestandlich auf die Belegenheitsvoraussetzung des § 13d ErbStG ver-

weist. 

Der Befreiungsabschlag ist über den Wortlaut des § 13c Abs. 3 Nr. 2 ErbStG a. F. bzw. § 13d 

Abs. 3 Nr. 2 ErbStG hinaus zu gewähren, wenn das Grundstück in einem Drittstaat belegen ist und 

in Bezug auf die Erbschaft- und Schenkungsteuer ein Informationsaustausch mit diesem Drittstaat 

sichergestellt ist. Hinsichtlich der Staaten, die die genannten Voraussetzungen erfüllen, wird auf 

die Anlage 1 zum „Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in 

Steuersachen“ (vgl. BMF-Schreiben vom 29.05.2019, BStBl I S. 480) in der jeweils geltenden Fas-

sung verwiesen. 

Eine Stundung nach § 28 Abs. 3 ErbStG kann laut Erlass für Grundstücke, die in Drittstaaten bele-

gen sind, jedoch nur gewährt werden, wenn dieser Drittstaat neben der Informationsamtshilfe 

auch zu Beitreibungsamtshilfe verpflichtet ist. 

Die gleich lautenden Erlasse sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 

 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Gleich lautende Erlasse zur neuen Grundsteuer – Nachweis 

niedrigerer gemeiner Wert im sog. Bundesmodell – Aussetzung der Vollziehung (AdV) 

Der BFH hatte mit Beschlüssen vom 27.05.2024 (II B 78/23 (AdV) und II B 79/23 (AdV)) in zwei 

Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu den Bewertungsregelungen des neuen Grundsteuer- 

und Bewertungsrechts im sog. Bundesmodell entschieden, dass Steuerpflichtige im Einzelfall un-

ter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit haben müssen, einen unter dem festgestellten 

Grundsteuerwert liegenden Wert ihres Grundstücks nachzuweisen (vgl. TAX WEEKLY # 21/2024). 

In gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 24.06.2024 äußert sich 

nun bereits die Finanzverwaltung und ermöglicht in bestimmten Fällen Ansatz und Nachweis ei-

nes niedrigeren gemeinen Werts im sog. Bundesmodell. Zur verfassungskonformen Anwendung 

der Bewertungsvorschriften zur Feststellung von Grundsteuerwerten ist danach in allen offenen 

Fällen ein für die gesamte wirtschaftliche Einheit nachgewiesener niedrigerer gemeiner Wert an-

zusetzen, wenn der nach den §§ 218 ff. BewG ermittelte Grundsteuerwert den nachgewiesenen 

gemeinen Wert unter Berücksichtigung der Wertverhältnisse vom Hauptfeststellungszeitpunkt 

(§ 227 BewG) um mindestens 40 % übersteigt.  

Den Steuerpflichtigen trifft die Nachweislast für einen niedrigeren gemeinen Wert und nicht eine 

bloße Darlegungslast. Der Nachweis kann entsprechend § 198 BewG entweder mittels Gutachten 

des zuständigen Gutachterausschusses nach §§ 192 ff. Baugesetzbuch bzw. durch einen öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken oder einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Sachverständigen erbracht 
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werden. Zudem gilt als Nachweis auch ein im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs er-

mittelter Kaufpreis, wenn sich die maßgeblichen Verhältnisse zwischen Zustandekommen des 

Kaufpreises und Hauptfeststellungszeitpunkt nicht verändert haben. Der Kaufpreis muss innerhalb 

eines Jahres vor oder nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt zustande gekommen sein. Die 

Grundsätze gelten analog für erbbaurechtsbelastete Grundstücke sowie für Gebäude auf frem-

dem Grund und Boden. Für den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts ist jeweils ein Ge-

samtwert für das Erbbaurecht und das Erbbaugrundstück bzw. für den Grund und Boden und das 

Gebäude so zu ermitteln, wie wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht bestünde bzw. das 

Gebäude nicht im Eigentum eines Dritten stehen würde. 

In Fällen, in denen der Grundsteuerwert den nachgewiesenen gemeinen Wert um mindestens 

40 % übersteigt, der Grundsteuerwert bestandskräftig festgestellt wurde und die Feststellung 

nicht mehr nach den Korrekturvorschriften der AO änderbar ist, ist zu prüfen, ob die Vorausset-

zungen für eine fehlerbeseitigende Wertfortschreibung (§ 222 Abs. 3 BewG) vorliegen. Bei Durch-

führung der fehlerbeseitigenden Wertfortschreibung ist die Wertfortschreibungsgrenze (§ 222 

Abs. 1 BewG) zu beachten. 

Zudem ist Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung (AdV) von Bescheiden über die Feststellung 

des Grundsteuerwerts ab sofort zu entsprechen, wenn und soweit schlüssig dargelegt wird, dass 

der Grundsteuerwert den Verkehrswert um mindestens 40 % übersteigt. Ein Verkehrswertgutach-

ten ist zum Zeitpunkt des AdV-Antrags noch nicht vorzulegen. Substantiierten Angaben des Steu-

erpflichtigen zur Höhe des Verkehrswerts ist zu folgen. Es bestehen keine Bedenken, als Ergebnis 

der summarischen Prüfung vorbehaltlich anderweitiger Erkenntnisse 50 % des Grundsteuerwerts 

von der Vollziehung auszusetzen. Die AdV soll angemessen befristet und der Steuerpflichtige zum 

Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts (z.B. durch Vorlage eines Gutachtens) innerhalb die-

ser Frist aufgefordert werden. 

Infolge der AdV des Grundsteuerwertbescheides ist auch die Vollziehung des hierauf beruhenden 

Grundsteuermessbescheides (ggf. anteilig) auszusetzen (§ 361 Abs. 3 Satz 1 AO), unabhängig da-

von, ob auch gegen diesen Grundsteuermessbescheid ein Einspruch mit Antrag auf AdV anhängig 

ist. Die betroffenen Kommunen sind auf geeignete Art und Weise über die Aussetzung zu unter-

richten. 

EuGH: Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Innenumsätzen 

In Bezug auf die vom BFH aufgeworfene Frage, ob die zwischen den Mitgliedern einer umsatz-

steuerrechtlichen Organschaft ausgetauschten Leistungen der Umsatzsteuer unterfallen können 

(vgl. TAX WEEKLY # 11/2023), liegt nunmehr das EuGH-Urteil vom 11.07.2024 vor (C-184/23). 

Nach gefestigter BFH-Rechtsprechung und der unstreitigen Finanzverwaltungsauffassung sollen 

Umsätze zwischen den Mitgliedern einer Organschaft (sog. Innenumsätze) gerade nicht der Um-

satzsteuer unterliegen. Zweifel an dieser Betrachtung hatten sich für den BFH aber daraus erge-

ben, dass der EuGH in einer Urteilsbegründung die Organgesellschaft als selbständig handelnd 

bezeichnet hat. Nach dem deutschen Verständnis resultiert die Nichtsteuerbarkeit der Innenum-

sätze hingegen gerade aus der fehlenden Selbständigkeit der Organgesellschaften nach § 2 Abs. 

2 Nr. 2 UStG. Die Organgesellschaften werden hierdurch Teil eines Unternehmens, dem des Or-

ganträgers, weshalb die zwischen ihnen ausgetauschten Leistungen als unternehmensinterne Vor-

gänge nicht der Umsatzsteuer unterliegen. 
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Der EuGH hat nunmehr explizit klargestellt, dass derartige Umsätze nicht steuerbar sind. Für die 

Annahme eines steuerbaren Umsatzes muss eine Leistung von einem Steuerpflichtigen an eine an-

dere – von diesem Steuerpflichtigen gesonderte – Partei erbracht werden. Wenn im Falle einer 

Mehrwertsteuergruppe/Organschaft jedoch nur noch ein einziger Steuerpflichtiger besteht und 

die Gruppenmitglieder nicht mehr als getrennte Steuerpflichtige betrachtet werden dürfen, dann 

fehlt es an einer Leistung im Sinne des Mehrwertsteuerrechts. Ferner sieht der EuGH auch keine 

Notwendigkeit, den Grundsatz der Nichtsteuerbarkeit von Innenumsätzen einzuschränken, sofern 

das den Innenumsatz empfangende Gruppenmitglied nicht oder nur teilweise zum Vorsteuerab-

zug berechtigt ist.  

Die Aussagen des EuGH bestätigen somit das bisherige Rechtsverständnis zur Behandlung von 

Innenumsätzen in Deutschland und beseitigen die durch das Vorlageverfahren des BFH geschaffe-

nen Unsicherheiten.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 08.07.2024  

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-87/23 04.07.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – 

Richtlinie 2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 Buchst. c – Gegen Entgelt er-

brachte Dienstleistung – Art. 9 Abs. 1 – Begriffe ‚Steuerpflichtiger‘ und 

‚wirtschaftliche Tätigkeit‘ – Gemeinnütziger Verein, der aus dem Euro-

päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanzierte Projekte 

durchführt – Erbringung von Dienstleistungen der Aus- und Fortbil-

dung unter Einschaltung von Unterauftragnehmern – Einbeziehung 

des Subventionsbetrags in die Steuerbemessungsgrundlage – Art. 73 

 

Alle am 11.07.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 6/22 16.05.2024 

Gesellschafter einer land- und forstwirtschaftlich tätigen Ge-

sellschaft als (Mit-)Betriebsinhaber im Sinne des § 51a Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a BewG 

VII R 22/21 16.04.2024 Untersagung der unerlaubten Hilfeleistung in Steuersachen 

 

Alle bis zum 12.07.2024 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7015/23/10002 

:001 

12.07.2024 Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

IV C 5 - S 

2341/24/10001 

:002 

11.07.2024 Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge 

IV C 2 - S 

2770/19/10004 

:002 

04.07.2024 

Kein passiver Ausgleichsposten für Mehrabführungen bei 

nach § 15a EStG nicht verrechenbaren Verlusten der Organ-

gesellschaft 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0BD94100A97AE67B9419416CA7929B90?text=&docid=287890&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14442305
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410118/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410119/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-07-12-umsatzsteuer-anpassung-des-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-07-12-umsatzsteuer-anpassung-des-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-07-12-umsatzsteuer-anpassung-des-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2024-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2024.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2024-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2024.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2024-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2024.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2024-07-04-organschaftliche-Mehrabfuehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2024-07-04-organschaftliche-Mehrabfuehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2024-07-04-organschaftliche-Mehrabfuehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Referentenentwurf


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes 2024 


(2. Jahressteuergesetz 2024 – JStG 2024 II) 


A. Problem und Ziel 


Deutschland braucht ein Steuerrecht, dass Bürgerinnen und Bürger nicht über Gebühr be-
lastet und ihnen den finanziellen Raum für eigenständige Entscheidungen lässt. Dabei gilt 
es sicherzustellen, dass die Steuerlast nicht allein durch die Inflation ansteigt und damit zu 
Belastungen führt, ohne dass sich die Leistungsfähigkeit erhöht hat. Deshalb müssen nicht 
nur die Sozialausgaben, sondern auch deren staatliche Finanzierung angemessen an die 
Preisentwicklung angepasst werden.  


Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben muss das Existenzminimum jederzeit steu-
erfrei gestellt werden. Dazu müssen der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag entspre-
chend angepasst werden. Dies unterstützt auch die Steuerzahler mit niedrigen Einkommen. 
Der Ausgleich der kalten Progression ist zwingend geboten, damit insbesondere auch Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Inflation nicht die Lohnzuwächse auffrisst und 
ihnen netto ein angemessener Teil des Lohns verbleibt. 


Es müssen der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag für den Veranlagungszeitraum 
2025 und ab 2026 zur Freistellung des Existenzminimums angehoben werden. Die kalte 
Progression wird über die Anpassung des Steuertarifs für 2025 und 2026 ausgeglichen. 
Der Anpassungsbedarf ergibt sich aus den zu erwartenden Werten der Herbstprojektion, 
die Grundlage für den im Herbst zu erstellenden 15. Existenzminimumbericht und den 
ebenfalls im Herbst zu erstellenden 6. Steuerprogressionsbericht ist. 


Das Kindergeld wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 um weitere 5 Euro auf 255 Euro pro 
Kind im Monat angehoben. Ab 2026 wird im Einkommensteuergesetz verankert, dass Kin-
dergeld und Kinderfreibetrag weiter zeitgleich steigen. 


Darüber hinaus sind die Herausforderungen an die gegenwärtige Finanz- und Wirtschafts-
politik groß. Hier besteht über die Weichenstellungen des Wachstumschancengesetzes 
hinaus Handlungsbedarf. 


Auch die Aufträge aus dem Koalitionsvertrag zur Überführung der Steuerklassen III und V 
in das Faktorverfahren und Klarstellungen zur Gemeinnützigkeit sind umzusetzen. Mit dem 
Faktorverfahren wird die Lohnsteuerbelastung gerechter auf die Eheleute, Lebenspartne-
rinnen und Lebenspartner verteilt. Die Lohnsteuer kann dabei unter Berücksichtigung des 
Splitting-Verfahrens anhand des jeweiligen erwirtschafteten Arbeitslohns (egal in welchem 
Verhältnis) ermittelt werden. 


B. Lösung 


Neben notwendigen Entlastungen bei der Einkommensteuer werden mit dem 2. Jahress-
teuergesetz 2024 eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen aufgegriffen, die thematisch nicht o-
der nur partiell miteinander verbunden sind. 
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Inhaltlich hervorzuheben sind folgende steuerliche Regelungen bzw. Regelungsbereiche:  


– Anpassungen des Einkommensteuertarifs 


– Anhebung des in den Einkommensteuertarifs integrierten Grundfreibetrags um 
300 Euro auf 12 084 Euro im Jahr 2025 und ab 2026 Anhebung um 252 Euro auf 
12 336 Euro und  


– Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags für den Veranlagungszeitraum 2025 
um 60 Euro auf 6 672 Euro und ab dem Veranlagungszeitraum 2026 Anhebung 
um 156 Euro auf 6 828 Euro 


– Anpassung der übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Veranla-
gungszeiträume 2025 und ab 2026 (mit Ausnahme des Eckwerts der sog. „Rei-
chensteuer“) 


– Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag für die Veranlagungszeit-
räume 2025 und ab 2026 


– Aufträge aus dem Koalitionsvertrag 


– Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren 


– Anpassungen bei den Regelungen zur Gemeinnützigkeit  


– Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


– Weitere Maßnahmen 


– Anhebung des Kindergeldes ab Januar 2025 von 250 Euro auf 255 Euro monatlich 


– Steuerbefreiung der Stiftung Generationenkapital 


– Digitalisierung der Sterbefallanzeigen 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2024 2025 2026 2027 2028 


Insgesamt - 12 830 - - 7 015 - 12 395 - 13 450 - 13 915 


Bund - 5 881 - - 3 315 - 5 770 - 6 265 - 6 512 


Länder - 5 134 - - 2 733 - 4 896 - 5 310 - 5 472 


Gemeinden - 1 815 - - 967 - 1 729 - 1 875 - 1 931 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Regelungen führen beim Epl. 08 für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 insgesamt zu 
einem Mehrbedarf von 86 677 T€ sowie von insgesamt 80 Planstellen/Stellen. 
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Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden.


Soweit der unter E.3 dargestellte Erfüllungsaufwand des Bundes haushaltswirksam wird, 
soll er im jeweils betroffenen Einzelplan finanziell und stellenmäßig gegenfinanziert werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-
ben an: 


Kapitel 
HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 


Maßnahme in T€ 


0811 
Überführung der Steuerklassen III 
und V in die Steuerklasse IV mit Fak-
tor  


131 261 767 1 272 


 Innerstaatliche Mitteilungspflichten 144 339 363 363 363 


Summe  144 470 624 1 130 1 635 


0815 Überführung der Steuerklassen III 
und V in die Steuerklasse IV mit Fak-
tor 


4 808 7 791 3 186 9 727 12 691 


 Innerstaatliche Mitteilungspflichten 11 576 2 720 2 435 2 435 2 435 


Summe  16 384 10 511 5 621 12 162 15 126 


0816 Überführung der Steuerklassen III 
und V in die Steuerklasse IV mit Fak-
tor 


3 786 7 102 3 617 3 617 3 617 


 Innerstaatliche Mitteilungspflichten 100 144 269 269 349 


Summe  3 886 7 246 3 886 3 886 3 966 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr 20 414 18 227 10 131 17 178 20 727 


Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt 
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung ersichtlich. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): 84 000,0 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): 157,5 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden): 0,0 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro): 0,0 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): -90 140,0 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): -90 140,0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): -94 759,0 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 0,0 
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davon Sonstiges (in Tsd. Euro): 6,0


Durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs und des steuerlichen Kinderfreibetrags 
ab dem Jahr 2025 entsteht kein laufender Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Ab dem 
Jahr 2025 entsteht für die Wirtschaft geringfügiger, nicht bezifferbarer einmaliger Erfül-
lungsaufwand infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-/ Lohnabrechnungspro-
grammen. Korrespondierend entsteht ein entsprechender Erfüllungsaufwand ab dem 
Jahr 2025 für die Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag. Auf Grund der Ein-
führung einer Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen ergibt sich für die 
Wirtschaft eine Erhöhung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Höhe von rund 
4,6 Mio. Euro. Der gesamte jährliche Erfüllungsaufwand entfällt auf Bürokratiekosten aus 
Informationspflichten. Einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht nicht. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für dieWirtschaft unterliegt der „One in, one out“-Regelung 
(Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein „Out“ in Höhe
von rund 90,1 Mio. Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen für Rege-
lungsvorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): -3 933,9 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 3 325,1 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -4 658,4 


davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro) -2 600,6 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 15 980,0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 15 449,0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 531,0 


davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro) 0,0 


Durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs und des steuerlichen Kinderfreibetrags 
ab dem Jahr 2025 entsteht durch die fortlaufende Pflege und Aktualisierung der IT-Verfah-
ren der Finanzverwaltung durch eigenes IT-Fachpersonal einmaliger geringer automations-
technischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist nicht quantifizierbar. Der per-
sonelle Erfüllungsaufwand der Finanzämter verändert sich nicht. 


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird auf 
die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen. 


Durch die gesetzlichen Änderungen entsteht in den Ländern ein einmaliger automations-
technischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifi-
zierbar. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen


Entwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes 2024 


(2. Jahressteuergesetz 2024 – JStG 2024 II) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV] 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2025] 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2026] 


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2029] 


Artikel 5 Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 [01.01.2025] 


Artikel 6 Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 [01.01.2026] 


Artikel 7 Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 [01.01.2030] 


Artikel 8 Änderung der Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 9 Weitere Änderung der Abgabenordnung [01.01.2025] 


Artikel 10 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 11 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV] 


Artikel 12 Änderung des Generationenkapitalgesetzes [TnV] 


Artikel 13 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [Schreiben 
BGBl.] 


Artikel 14 Änderung der Erbschaftsteuer- Durchführungsverordnung [TnV] 


Artikel 15 Weitere Änderung der Erbschaftsteuer- Durchführungsverordnung [Schreiben 
BGBl.] 


Artikel 16 Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung [TnV] 


Artikel 17 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes [01.01.2025] 


Artikel 18 Weitere Änderung des Bundeskindergeldgesetzes [01.01.2026] 


Artikel 19 Inkrafttreten 
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Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV] 


Dem § 39e Absatz 10 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geändert worden ist, wird folgender Satz 
angefügt: 


„Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz und zweiter 
Halbsatz Nummer 2 und 3 gespeicherten Daten können auch zur Ergänzung und Übermitt-
lung der Daten an die zuständige Landesfinanzbehörde nach § 4 Absatz 4 der Erbschafts-
teuer-Durchführungsverordnung verarbeitet werden.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2025] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „3 306 Euro“ durch die Angabe „3 336 Euro“ 
ersetzt.  


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem auf volle Euro abge-
rundeten zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt im Veranlagungszeitraum 2025 
vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde 
Einkommen 


1. bis 12 084 Euro (Grundfreibetrag): 


0; 


1. von 12 085 Euro bis 17 430 Euro: 


(932,47 · y + 1 400) · y; 


2. von 17 431 Euro bis 68 429Euro: 


(176,77 · z + 2 397) · z + 1014,94; 


3. von 68 430 Euro bis 277 825 Euro: 


0,42 · x – 10 903,22; 


4. von 277 826 Euro an: 


0,45 · x – 19 237,97. 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die 
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Größe „z“ ist ein Zehntausendstel des 17 430 Euro übersteigenden Teils des auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ ist das
auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der sich er-
gebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden.“ 


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz wird die Angabe „13 432 Euro“ durch die 
Angabe „13 772 Euro“ und die Angabe „33 380 Euro“ durch die Angabe „34 214 Euro“ 
ersetzt. 


4. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2024“ durch die Angabe „Ver-
anlagungszeitraum 2025“ ersetzt. 


b) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2023“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2024“ ersetzt. 


5. In § 66 Absatz 1 wird die Angabe „250 Euro“ durch die Angabe „255 Euro“ ersetzt. 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2026] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „3 336 Euro“ durch die Angabe „3 414 Euro“ 
ersetzt.  


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem auf volle Euro abge-
rundeten zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 
2026 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu ver-
steuernde Einkommen 


1. bis 12 336 Euro (Grundfreibetrag): 


0; 


2. von 12 337 Euro bis 17 779 Euro: 


(915,86 • y + 1 400) • y; 


3. von 17 780 Euro bis 69 798 Euro: 


(173,30• z + 2 397) • z + 1033,35; 


4. von 69 799 Euro bis 277 825 Euro: 


0,42 • x – 11 123,34; 


5. von 277 826 Euro an:


0,45 • x – 19 458,09. 
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Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die
Größe „z“ ist ein Zehntausendstel des 17 779 Euro übersteigenden Teils des auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ ist das
auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der sich er-
gebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden.“ 


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz wird die Angabe „13 772 Euro“ durch die 
Angabe „14 057 Euro“ und die Angabe „34 214 Euro“ durch die Angabe „34 899 Euro“ 
ersetzt. 


4. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2025“ durch die Angabe „Ver-
anlagungszeitraum 2026“ ersetzt. 


b) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2024“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2025“ ersetzt. 


5. Dem § 66 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Werden die Freibeträge für Kinder nach § 31 Satz 1 in Verbindung mit § 32 
Absatz 6 Satz 1 angehoben, wird das Kindergeld entsprechend erhöht.“ 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2029] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 39f wird wie folgt gefasst: 


„§ 39f Steuerklasse IV mit Faktor anstelle der Steuerklasse IV“. 


b) Nach der Angabe zu § 39f wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 39g Verfahren zur Überführung der Steuerklassen III und V in die Steuerklasse IV mit Faktor“. 


2. § 38b wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb werden die Wörter 
„Steuerklasse III oder IV“ ersetzt durch die Wörter „Steuerklasse IV o-
der IV mit Faktor“. 


bbb) Die Nummern 3 bis 5 werden wie folgt gefasst: 


3.„ (weggefallen)
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4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die verheiratet sind, 
wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind, nicht dauernd getrennt leben und nicht in die Nummer 5 ge-
hören. Dies gilt auch, wenn einer der Ehegatten keinen Arbeits-
lohn bezieht; 


5. in die Steuerklasse IV mit Faktor gehören die unter Nummer 4 
bezeichneten Arbeitnehmer, 


a) bei denen ein Faktor nach § 39e Absatz 1a oder § 39f Ab-
satz 1 zu bilden ist oder 


b) die verwitwet sind, wenn beide Ehegatten im Zeitpunkt des 
Todes unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und in 
diesem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt haben, ab 
dem 1. des auf den Todestag folgenden Monats sowie für 
das darauffolgende Kalenderjahr, oder 


c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn 


aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide Ehegatten 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und nicht 
dauernd getrennt gelebt haben und 


bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat, von seinem 
neuen Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt und er und 
sein neuer Ehegatte unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig sind, 


für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst worden ist;“. 


bb) In Satz 3 werden die Wörter „Nummer 3 und 4“ durch die Wörter „Nummer 4 
und 5“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Steuerklassen I bis IV“ durch die Wörter „Steu-
erklassen I, II, IV und IV mit Faktor“ ersetzt. 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „Steuerklassen III und IV“ durch die Wörter „Steu-
erklassen IV und IV mit Faktor“ ersetzt. 


cc) Nach Satz 4 werden die folgenden Sätze eingefügt: 


„In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 5 Buchstabe a, wenn für die 
Faktorbildung zugrunde gelegt wird, dass Arbeitslohn nur von einem Ehegat-
ten bezogen wird, und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 5 Buch-
stabe b ist der Zähler nach Satz 1 für diesen Ehegatten zu verdoppeln und für 
den anderen Ehegatten ist der Zähler mit 0 anzusetzen. Im Fall der Faktorbil-
dung nach § 39e Absatz 1a oder § 39f Absatz 1a Satz 1 ist das Bundeszent-
ralamt für Steuern und im Fall der Faktorbildung nach § 39f Absatz 1, Ab-
satz 1a Satz 2 ist das Finanzamt für die Berücksichtigung der Zahl der Kinder-
freibeträge nach Satz 5 zuständig.“ 


c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „von der Steuerklasse III oder V“ durch die
Wörter „von Steuerklasse IV mit Faktor“ ersetzt. 
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3. § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden die Wörter „und Faktor (§ 39f)“ gestrichen. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe „I bis IV“ durch die Wörter „I, II, IV oder IV mit Faktor“ 
ersetzt. 


4. § 39a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 4 werden die Wörter „und Hinterbliebene“ durch die Wörter „, Hin-
terbliebene und Pflegepersonen“ ersetzt. 


bb) In Nummer 7 Satzteil vor Satz 2 wird das Semikolon nach den Wörtern „maß-
geblich ist“ durch einen Punkt ersetzt und werden die diesem Semikolon fol-
genden Wörter gestrichen. 


b) In Satz 3 werden vor dem abschließenden Punkt die Wörter „; bei Berücksichti-
gung eines Frei- oder Hinzurechnungsbetrages bei der Faktorermittlung ist § 39f 
Absatz 1, 2 und 3 zu beachten“ eingefügt. 


5. § 39b Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe d und e wird jeweils die Angabe „I bis V“ 
durch die Wörter „I, II, IV oder IV mit Faktor“ ersetzt. 


bb) In Nummer 3 Buchstabe a, b und c wird jeweils die Angabe „I bis VI“ durch die 
Wörter „I, II, IV, IV mit Faktor oder VI“ ersetzt. 


b) In Satz 6 werden die Wörter „in den Steuerklassen I, II und IV“ durch die Wörter 
„in den Steuerklassen I, II, IV und IV mit Faktor“ ersetzt und werden die Wörter 
„sowie in der Steuerklasse III nach § 32a Absatz 5“ gestrichen. 


c) In Satz 7 werden die Wörter „den Steuerklassen V und VI“ durch die Wörter „der 
Steuerklasse VI“ ersetzt. 


6. § 39e wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „I bis IV“ durch die Wörter „I, II, IV oder IV mit
Faktor“ ersetzt. 


b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt: 


„(1a) Das Bundeszentralamt für Steuern bildet automatisiert für Arbeitnehmer, 
bei denen die Steuerklasse IV mit Faktor nach § 39f Absatz 1, § 39g gebildet wor-
den ist, nach Ablauf der Gültigkeit des Faktors zum 1. April eines jeden Kalender-
jahres einen neuen Faktor anhand der von den Landesfinanzbehörden zur Verfü-
gung gestellten Daten, die sich aus den für das vorangegangene Kalenderjahr 
übermittelten Lohnsteuerbescheinigungen (§ 41b Absatz 1) für die Steuerklassen 
I, II, IV oder IV mit Faktor ergeben (automatisiertes Faktorverfahren). Liegt für ei-
nen Ehegatten zu diesem Zeitpunkt keine Lohnsteuerbescheinigung nach Satz 1 
vor, werden für diesen Ehegatten der Arbeitslohn und die weiteren zur Ermittlung
des Faktors maßgeblichen Werte mit 0 Euro angesetzt. Sobald dieser Ehegatte im 
laufenden Kalenderjahr Arbeitslohn bezieht und kein neuer Faktor nach § 39f 
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Absatz 1 Satz 1 gebildet wurde, ist die bislang für die Ehegatten gebildete Steuer-
klasse IV mit Faktor automatisiert durch das Bundeszentralamt für Steuern jeweils
in die Steuerklasse IV mit Wirkung ab dem 1. des Folgemonats der Arbeitsauf-
nahme zu ändern. Dieser Steuerklassenwechsel ist vorzunehmen, sobald ein Ar-
beitgeber für diesen Ehegatten ein erstes Dienstverhältnis im Verfahren ELStAM 
anmeldet. Liegen für beide Ehegatten keine Lohnsteuerbescheinigungen nach 
Satz 1 vor, reiht das Bundeszentralamt für Steuern die Ehegatten zum 1. April au-
tomatisiert in die Steuerklasse IV ein. Die Pauschbeträge für Menschen mit Behin-
derungen, Hinterbliebene und Pflegepersonen (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4) 
sind bei der Bildung des Faktors mit zu berücksichtigen. Ausgenommen von der 
automatisierten Bildung eines Faktors sind Fälle, in denen mindestens ein Ehe-
gatte eine Änderung nach § 38b Absatz 3 Satz 2 beantragt hat, die Voraussetzun-
gen nach § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bei den Ehegatten nach dem 31. De-
zember des vorhergehenden Kalenderjahres nicht mehr vorliegen oder Fälle des 
§ 1a. 


(1b) Der automatisiert gebildete Faktor nach Absatz 1a wird nach § 39f Ab-
satz 2 Satz 1 bis 4 und 7 ermittelt. Maßgeblich sind die Daten nach Absatz 1a 
Satz 1 und 2 des Vorjahres, für das der Faktor erstmals gelten soll. In der Bemes-
sungsgrundlage für Y werden jeweils neben der Summe der Jahresarbeitslöhne 
der ersten Dienstverhältnisse zusätzlich die Pauschbeträge für Menschen mit Be-
hinderungen, Hinterbliebene und Pflegepersonen (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4) berücksichtigt.“ 


c) Dem Absatz 10 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach Absatz 1a Satz 1 gespeicherten Da-
ten werden ausschließlich für die automatisierte Bildung des Faktors verarbeitet. 
Für Änderungen eines nach Absatz 1a oder 1b automatisiert gebildeten Faktors ist 
das Finanzamt zuständig.“ 


7. § 39f wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 39f 


Steuerklasse IV mit Faktor anstelle der Steuerklasse IV“. 


b) Die Absätze 1 bis 3 werden durch die folgenden Absätze 1 bis 3 ersetzt: 


„(1) Bei Arbeitnehmern, die in die Steuerklasse IV gehören (§ 38b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4), hat das Finanzamt auf Antrag beider Ehegatten jeweils die 
Steuerklasse IV mit Faktor als Lohnsteuerabzugsmerkmal zur Ermittlung der Lohn-
steuer zu bilden, wenn der Faktor kleiner als 1 ist. Dieser Faktor gilt bis zum 31. 
März des zweiten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Fak-
tor erstmals gilt oder zuletzt geändert worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn der 
Faktor vom Finanzamt unter Berücksichtigung eines Frei- oder Hinzurechnungs-
betrages nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 9 gebildet wird. Wird kein 
neuer Antrag nach Satz 1 gestellt, findet nach Ablauf der Gültigkeit des Faktors 
§ 39e Absatz 1a Anwendung. Bezieht einer der Ehegatten keinen Arbeitslohn, 
werden für die Ermittlung des Faktors der Arbeitslohn und die weiteren maßgebli-
chen Werte für diesen Ehegatten mit 0 Euro angesetzt. Sobald dieser Ehegatte im 
laufenden Kalenderjahr Arbeitslohn bezieht und kein neuer Faktor nach Satz 1 ge-
bildet wurde, ist die bislang für die Ehegatten gebildete Steuerklasse IV mit Faktor 
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automatisiert durch das Bundeszentralamt für Steuern jeweils in die Steuerklasse 
IV mit Wirkung ab dem 1. des Folgemonats der Aufnahme eines ersten Dienstver-
hältnisses zu ändern. Dieser Steuerklassenwechsel ist vorzunehmen, sobald ein 
Arbeitgeber für diesen Ehegatten ein erstes Dienstverhältnis im Verfahren ELStAM 
anmeldet. 


(1a) Bei Arbeitnehmern im Sinne des § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Buch-
stabe b hat das Bundeszentralamt für Steuern automatisiert die Steuerklasse IV 
mit Faktor als Lohnsteuerabzugsmerkmal mit Wirkung ab dem 1. des auf den To-
destag folgenden Monats sowie für das darauf folgende Kalenderjahr zu bilden; für 
den verstorbenen Ehegatten werden für die Ermittlung des Faktors der Arbeitslohn 
und die weiteren maßgeblichen Werte mit 0 Euro angesetzt und der Faktor ist zu 
befristen. Bei Arbeitnehmern im Sinne des § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Buch-
stabe c hat das Finanzamt auf Antrag des nicht wiederverheirateten Arbeitnehmers 
die Steuerklasse IV mit Faktor als Lohnsteuerabzugsmerkmal für das Kalenderjahr 
zu bilden, in dem die Ehe aufgelöst worden ist; der Arbeitslohn für den früheren 
Ehegatten und die weiteren zur Ermittlung des Faktors maßgeblichen Werte wer-
den mit 0 Euro angesetzt. 


(2) Der Faktor ist Y : X und mit drei Nachkommastellen ohne Rundung zu 
berechnen. „Y“ ist die voraussichtliche Einkommensteuer für beide Ehegatten nach
dem Splitting-Verfahren (§ 32a Absatz 5) unter Berücksichtigung der in § 39b Ab-
satz 2 genannten Abzugsbeträge. Maßgeblich sind die Steuerbeträge des Kalen-
derjahres, für das der Faktor erstmals gelten soll. „X“ ist die Summe der voraus-
sichtlichen Lohnsteuer bei Anwendung der Steuerklasse IV für jeden Ehegatten. 
In die Bemessungsgrundlage für Y werden jeweils neben den Jahresarbeitslöhnen 
der ersten Dienstverhältnisse zusätzlich nur Beträge einbezogen, die nach § 39a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6, 8 und 9 als Freibetrag ermittelt und als Lohnsteu-
erabzugsmerkmal gebildet werden könnten; Freibeträge werden neben dem Fak-
tor nicht als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildet. In den Fällen des § 39a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 sind bei der Ermittlung von Y und X die Hinzurechnungsbeträge 
zu berücksichtigen; die Hinzurechnungsbeträge sind zusätzlich als Lohnsteuerab-
zugsmerkmal für das erste Dienstverhältnis zu bilden. Arbeitslöhne aus zweiten 
und weiteren Dienstverhältnissen (Steuerklasse VI) sind im Faktorverfahren nicht 
zu berücksichtigen. 


(3) Besteht eine Anzeigepflicht nach § 39a Absatz 1 Satz 5 oder wird eine 
Änderung des Freibetrags nach § 39a Absatz 1 Satz 4 beantragt, gilt die Anzeige 
oder der Antrag auf Änderung des Freibetrags zugleich als Antrag auf Anpassung 
des Faktors. § 39 Absatz 6 Satz 3, 5 und 6 sind entsprechend anzuwenden.“ 


8. Nach § 39f wird folgender § 39g eingefügt: 


„§ 39g 


Verfahren zur Überführung der Steuerklassen III und V in die Steuerklasse IV mit 
Faktor 


(1) Zur Überführung der Steuerklassen III und V in die Steuerklasse IV mit Faktor 
bildet das Bundeszentralamt für Steuern zum 1. Oktober 2029 für Ehegatten, die zum 
30. September 2029 in die Steuerklassen III und V eingereiht sind, einen Faktor als 
Lohnsteuerabzugsmerkmal nach den Regelungen in § 39e Absatz 1b anhand der Da-
ten, die sich aus den für das Kalenderjahr 2028 übermittelten Lohnsteuerbescheinigun-
gen (§ 41b) für die Steuerklassen I, II, III, IV, IV mit Faktor oder V ergeben. Das Bun-
deszentralamt für Steuern und die Finanzbehörden der Länder teilen gemeinsam den
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Ehegatten den als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildeten automatisierten Faktor elekt-
ronisch mit. Der Faktor wird zum 1. Januar 2030 zum Abruf für den Arbeitgeber als
elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellt. Die Steuerklassen III und V 
sind ab dem 1. Januar 2030 nicht mehr für den Lohnsteuerabzug anzuwenden. Das 
Bundeszentralamt für Steuern bildet automatisiert anstelle der Steuerklassen III und V 
die Steuerklasse IV mit Faktor. 


(2) Freibeträge im Sinne des § 39a, mit Ausnahme des Freibetrags nach § 39a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sind für die Steuerklassen III und V längstens bis zum 31. 
Dezember 2029 als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal zu bilden. Die Frist des 
§ 39a Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 gilt bei der Überführung der Steuerklassen III und V 
zur Steuerklasse IV mit Faktor insoweit nicht. 


(3) Die Zahl der Kinderfreibeträge im Sinne des § 39 Absatz 4 Nummer 2 sind für 
die Steuerklasse III längstens bis zum 31. Dezember 2029 als elektronisches Lohn-
steuerabzugsmerkmal zu bilden. Das Bundeszentralamt für Steuern bildet automati-
siert für die nach Absatz 1 Satz 5 gebildete Steuerklasse IV die Zahl der Kinderfreibe-
träge im Sinne des § 39 Absatz 4 Nummer 2. 


(4) Für Arbeitnehmer im Sinne des § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Buchstabe 
b, die zum Stichtag nach Absatz 1 Satz 1 in die Steuerklasse III eingereiht sind und für 
die nach § 32a Absatz 6 auch im Folgejahr das Splitting-Verfahren anzuwenden ist, 
wird ebenfalls automatisiert ein Faktor gebildet. Für den verstorbenen Ehegatten wer-
den für die Ermittlung des Faktors der Arbeitslohn und die weiteren maßgeblichen 
Werte mit 0 Euro angesetzt. Der Faktor wird entsprechend § 32a Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 1 zeitlich befristet. 


(5) Für Änderungen eines nach Absatz 1 automatisiert gebildeten Faktors ist das 
Finanzamt zuständig.“ 


9. In § 41a Absatz 4 Satz 6 wird die Angabe „V oder“ gestrichen. 


10. § 42b Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 werden die Wörter „nach den Steuerklassen V oder VI“ durch die 
Wörter „nach der Steuerklasse VI“ ersetzt. 


b) In Nummer 3 werden die Wörter „nach den Steuerklassen II, III oder IV“ durch die 
Wörter „nach den Steuerklassen II, IV oder IV mit Faktor“ ersetzt. 


c) In Nummer 3b werden die Wörter „das Faktorverfahren“ durch die Wörter „Steuer-
klasse IV mit Faktor“ ersetzt. 


11. § 46 Absatz 2 Nummer 3a wird wie folgt gefasst: 


„3a. wenn von Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer 
zu veranlagen sind, beide Arbeitslohn bezogen haben und der Arbeitslohn für den 
gesamten Veranlagungszeitraum oder einen Teil davon nach der Steuerklasse IV 
mit Faktor oder Steuerklasse VI besteuert worden ist;“. 


12. § 51a Absatz 2a wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „I, II und III“ durch die Angabe „I und II“ ersetzt. 


b) In Satz 3 werden die Wörter „nach § 39f Absatz 1“ durch die Wörter „nach § 39f
Absatz 1 oder § 39e Absatz 1a“ ersetzt. 
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13. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2029 anzuwenden. 
Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fas-
sung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach 
dem 31. Dezember 2028 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2028 zufließen. Beim Steuerabzug 
vom Kapitalertrag gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung des Gesetzes 
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden ist, die dem Gläubiger nach dem 31. De-
zember 2028 zufließen.“ 


b) Nach Absatz 35d wird folgender Absatz 35e eingefügt: 


„(35e) Die §§ 38b, 39, 39a, 39b, 39e, 39f, 41, 42b, 46 und 51a in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind für den 
Steuerabzug vom Arbeitslohn erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwen-
den, der für einen nach dem 31. Dezember 2029 endenden Lohnzahlungszeitraum 
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2029 zuflie-
ßen.“ 


Artikel 5 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 [01.01.2025] 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2230) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „36 260 Euro“ durch die Angabe 
„39 900 Euro“ und in Nummer 2 wird die Angabe „18 130 Euro“ durch die Angabe 
„19 450 Euro“ ersetzt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Beim Abzug vom laufenden Arbeitslohn ist der Solidaritätszuschlag nur 
zu erheben, wenn die Bemessungsgrundlage im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum  


1. bei monatlicher Lohnzahlung 


a) in der Steuerklasse III mehr als 1/12 des in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
angegebenen Betrages und 


b) in den Steuerklasse I, II, IV bis VI mehr als 1/12 des in Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 angegebenen Betrages, 


2. bei wöchentlicher Lohnzahlung 


a) in der Steuerklasse III mehr als 7/360 des in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
angegebenen Betrages und 
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b) in den Steuerklassen I, II, IV bis VI mehr als 7/360 des in Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 angegebenen Betrages Euro,


3. bei täglicher Lohnzahlung 


a) in der Steuerklasse III mehr als 1/360 des in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
angegebenen Betrages und 


b) in den Steuerklassen I, II, IV bis VI mehr als 1/360 des in Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 angegebenen Betrages beträgt.“ 


c) Absatz 4a wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „18 130 Euro“ durch die Angabe „den Betrag
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „36 260 Euro“ durch die Angabe „den Betrag
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt. 


d) In Absatz 5 wird die Angabe „36 260 Euro“ durch die Angabe „den Betrag nach
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1“ und die Angabe „18 130 Euro“ durch die Angabe „den
Betrag nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 26 angefügt: 


„(26) § 3 Absatz 3 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. … I
Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals im Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. § 3 Absatz 4 und 
4a in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 31. Dezember 
2024 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die 
nach dem 31. Dezember 2024 zufließen. § 3 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 5 
des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist beim Lohnsteuer-Jahresausgleich 
durch den Arbeitgeber (§ 42b des Einkommensteuergesetzes) erstmals für das Aus-
gleichsjahr 2025 anzuwenden.“ 


Artikel 6 


Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 
[01.01.2026] 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „39 900 Euro“ durch die Angabe „40 700 Euro“ er-
setzt. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe „19 450 Euro“ durch die Angabe „20 350 Euro“ er-
setzt. 


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 27 angefügt: 
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„(27) § 3 Absatz 3 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom … (BGBl. … I
Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals im Veranlagungszeitraum 2026 anzuwenden.“ 


Artikel 7 


Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 
[01.01.2030] 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995, das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „I, II und III“ durch die Angabe „I und II“ ersetzt. 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Bei Anwendung des § 39f oder § 39e Absatz 1a des Einkommensteuergeset-
zes ist beim Steuerabzug vom laufenden Arbeitslohn die Lohnsteuer maßge-
bend, die sich bei Anwendung des nach § 39f Absatz 2 oder § 39e Absatz 1b 
des Einkommensteuergesetzes ermittelten Faktors auf den nach den Sät-
zen 1 und 2 ermittelten Betrag ergibt.“ 


b) In Absatz 4 werden die Nummern 1 bis 3 wie folgt gefasst: 


„1. bei monatlicher Lohnzahlung in den Steuerklassen I, II, IV und VI mehr als 
1/12 des in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 angegebenen Betrages, 


2. bei wöchentlicher Lohnzahlung in den Steuerklassen I, II, IV und VI mehr als 
7/360 des in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 angegebenen Betrages, 


3. bei täglicher Lohnzahlung in den Steuerklassen I, II, IV und VI mehr als 1/360 
des in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 angegebenen Betrages beträgt.“ 


c) Absatz 4a wird wie folgt gefasst: 


„(4a) Beim Abzug von einem sonstigen Bezug ist der Solidaritätszuschlag nur 
zu erheben, wenn die Jahreslohnsteuer im Sinne des § 39b Absatz 3 Satz 5 des 
Einkommensteuergesetzes unter Berücksichtigung des Kinderfreibetrags und des 
Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf für jedes 
Kind entsprechend den Vorgaben in Absatz 2a den Betrag nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 übersteigt. Die weiteren Berechnungsvorgaben in § 39b Absatz 3 des 
Einkommensteuergesetzes finden Anwendung.“ 


d) In Absatz 5 werden die Wörter „in Steuerklasse III mehr als den Betrag nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 und“ gestrichen. 


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 28 angefügt: 


„(28) § 3 Absatz 2a, 3, 4 und 4a in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 
… (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
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vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzu-
wenden, der für einen nach dem 31. Dezember 2029 endenden Lohnzahlungszeit-
raum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2029 zu-
fließen. § 3 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom … (BGBl. … I
Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist beim Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber (§ 42b des 
Einkommensteuergesetzes) erstmals für das Ausgleichsjahr 2030 anzuwenden.“ 


Artikel 8 


Änderung der Abgabenordnung [TnV] 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angaben zu den §§ 138j und 138k werden wie folgt gefasst: 


„§ 138j Auswertung der Mitteilungen über Steuergestaltungen 


§ 138k Angabe der Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


b) Nach der Angabe zu § 138k werden die folgenden Angaben eingefügt: 


„§ 138l Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


§ 138m Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen verpflichtete Personen 


§ 138n Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen“. 


2. § 58 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 10 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


b) Folgende Nummer 11 wird angefügt: 


„11. eine steuerbegünstigte Körperschaft außerhalb ihrer Satzungszwecke gele-
gentlich zu tagespolitischen Themen Stellung nimmt.“ 


3. In § 102 Absatz 4 Satz 3 werden nach den Wörtern „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 4 bis 9“ die Wörter „und § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8“ eingefügt. 


4. § 138i wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Soweit von nach § 138n mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen 
im Sinne des § 138l Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehör-
den oder Gemeinden verwaltet werden, teilt das Bundeszentralamt für Steuern den 
für die Nutzer zuständigen Finanzbehörden der Länder im automatisierten Verfah-
ren unter Angabe der DE-Registriernummer und der DE-Offenlegungsnummer mit, 
dass ihm Angaben über mitgeteilte innerstaatliche Steuergestaltungen vorliegen.“ 
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5. § 138j wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 138j 


Auswertung der Mitteilungen über Steuergestaltungen“. 


b) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Angabe „sowie
138m und 138n“ eingefügt. 


c) In Absatz 2 werden nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Wörter „sowie 138m
und 138n“ eingefügt und wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen. 


d) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 138i“ durch die Angabe „§ 138i Absatz 1“ ersetzt. 


e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Soweit von nach den §§ 138m und 138n mitgeteilten innerstaatlichen 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von Finanzbehörden der Länder 
oder von Gemeinden verwaltet werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern 
den für die Nutzer zuständigen Finanzbehörden der Länder ergänzend zu den An-
gaben nach § 138i Absatz 2 auch die Angaben nach § 138n Absatz 2 sowie eigene 
Ermittlungsergebnisse und die Ergebnisse der Auswertung zum Abruf bereit.“ 


f) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen und wird 
nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Angabe „und § 138n“ eingefügt. 


g) In Absatz 5 wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen. 


6. § 138k wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 138k 


Angabe der Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


b) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l 
Absatz 2 verwirklicht, gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die vom 
Bundeszentralamt für Steuern zugeteilte DE-Registriernummer und DE-Offenle-
gungsnummer anzugeben sind.“ 


7. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l bis 138n eingefügt: 
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„§ 138l 


Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


(1) Innerstaatliche Steuergestaltungen im Sinne des Absatzes 2 sind dem Bun-
deszentralamt für Steuern nach Maßgabe der §§ 138m und 138n mitzuteilen. 


(2) Eine innerstaatliche Steuergestaltung ist jede Gestaltung, 


1. die keine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 in 
Verbindung mit § 138e ist, 


2. die eine Steuer vom Einkommen oder Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat, 


3. die mindestens ein Kennzeichen im Sinne des Absatzes 3 aufweist und 


4. von der ein verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten 
und Umstände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer 
der Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne des § 138d 
Absatz 3 Satz 1 ist, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes entsteht. 


Besteht eine innerstaatliche Steuergestaltung aus einer Reihe von Gestaltungen, hat 
die Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte innerstaatliche Steuergestaltung zu umfas-
sen. Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden 
Schreiben für bestimmte Fallgruppen bestimmen, dass kein steuerlicher Vorteil im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 4 anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil unter Be-
rücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. 


(3) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 sind: 


1. die Vereinbarung  


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die dem Nutzer oder einem anderen an der Steu-
ergestaltung Beteiligten eine Offenlegung, auf welche Weise aufgrund der Ge-
staltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber anderen Intermediä-
ren oder den Finanzbehörden verbietet, oder 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestal-
tung festgesetzt wird; dies gilt, wenn die Vergütung von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt oder wenn die Vereinbarung die Abrede enthält, die 
Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung 
zu erwartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise nicht erzielt wird; 


2. eine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss; 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass  


a) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-
nimmt, um ein verlustbringendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu 
erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen 
Verluste dafür zu nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern, einschließlich 
der zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste, 


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger be-
steuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden, 


c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, 
die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, oder Transaktionen, 
die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für zirkuläre Vermögensver-
schiebungen genutzt werden, 
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d) derselbe steuererhebliche Sachverhalt mehreren Nutzern oder anderen Steu-
erpflichtigen oder einem Nutzer oder Steuerpflichtigen mehrfach zugeordnet
werden soll,  


e) durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte zweckgerichtet steuerwirk-
same Verluste und ganz oder teilweise steuerfreie Einkünfte erzeugt werden 
oder  


f) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-
nimmt, um für sich oder einen Dritten einen steuerlichen Vorteil im Bereich des 
Steuerabzugs vom Kapitalertrag zu erzeugen. 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b gilt für einen steuerpflichtigen Gewerbeertrag entspre-
chend. 


(4) Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 2 ist 
jede natürliche oder juristische Person, Personenvereinigung oder Vermögensmasse,  


1. der die innerstaatliche Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, 


2. die bereit ist, die innerstaatliche Steuergestaltung umzusetzen, oder 


3. die den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung ge-
macht hat. 


(5) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des Absatzes 2 besteht nur, wenn  


1. ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung in einem der in § 138n Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkte 


a) in mindestens zwei der drei Kalender- oder Wirtschaftsjahre, die dem Kalen-
derjahr vorausgehen, in dem das Ereignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 ein-
getreten ist, umsatzsteuerbare Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 des Um-
satzsteuergesetzes in Höhe von mehr als 50 000 000 Euro pro Wirtschaftsjahr 
oder Kalenderjahr erzielt hat (Umsatzschwelle), 


b) in mindestens zwei der drei letzten Veranlagungszeiträume, für die vor dem 
Ereignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
festgesetzt worden ist,  


aa) eine Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes einschließlich der nach § 32d des Einkommensteuerge-
setzes dem gesonderten Steuertarif unterliegenden Einkünfte aus Kapi-
talvermögen von mehr als 2 000 000 Euro im Kalenderjahr (Einkünfte-
schwelle) erzielt hat, wobei im Falle der Zusammenveranlagung nach 
§ 26b des Einkommensteuergesetzes für die Feststellung des Über-
schreitens der Einkünfteschwelle auf jeden Ehegatten oder Lebens-
partner abzustellen ist, oder 


bb) ein Einkommen nach § 8 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes er-
zielt und dieses erhöht um die nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes 
außer Ansatz bleibenden Bezüge und Gewinne und vermindert um die 
nach § 8b Absatz 3 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes nicht abzieh-
baren Betriebsausgaben mehr als 2 000 000 Euro im Wirtschaftsjahr (Ein-
kommensschwelle) beträgt,  


c) zu einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes gehört, bei dem die 
Summe der Umsätze, Einkünfte oder Einkommen der Konzerngesellschaften 
einen der in Buchstabe a oder b genannten Schwellenwerte überschreitet, wo-
bei nur positive Beträge der einzelnen Konzerngesellschaften berücksichtigt 
werden,
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d) zusammen mit anderen inländischen Unternehmen von einer ausländischen 
natürlichen oder juristischen Person, einer Mehrheit von Personen, einer Stif-
tung oder einem anderen Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich geleitet 
wird oder mit einem ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden im 
Sinne des § 138e Absatz 3 ist, 


e) ein Investmentfonds oder ein Spezial-Investmentfonds im Sinne des Invest-
mentsteuergesetzes ist, oder  


f) Anleger 


aa) eines Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes ist, sofern 
nicht mehr als 100 Anleger an dem Investmentfonds beteiligt sind und die 
Anschaffungskosten der Investmentanteile des Anlegers mindestens 
100 000 Euro betragen haben oder 


bb) eines Spezial-Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes 
ist; oder 


2. die Gestaltung zum Gegenstand hat, dass  


a) durch Erwerb von Todes wegen oder durch Schenkung Vermögen übertragen 
wird, dessen Wert nach § 12 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes nach Abzug von Nachlassverbindlichkeiten im Sinne des § 10 Absatz 5 
Nummer 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes oder nach 
Abzug der mit einer Schenkung in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen-
den Schulden und Lasten voraussichtlich mindestens 4 000 000 Euro betra-
gen wird, oder  


b) unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer Gesellschaft erworben werden oder 
übergehen und der durch die Anteile vermittelte Grundbesitzwert nach § 8 Ab-
satz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes mindestens 5 000 000 Euro beträgt. 


Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den letzten drei Kalenderjahren oder Wirt-
schaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist, entstanden, besteht eine Verpflichtung zur Mit-
teilung  


1. nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch dann, wenn die Umsatzschwelle in dem 
Kalenderjahr, in dem das Ereignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 eintritt, voraus-
sichtlich überschritten wird;  


2. nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b auch dann, wenn die Einkünfteschwelle oder 
die Einkommensschwelle in nur einem Veranlagungszeitraum, für den eine Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer oder mindestens eine Vorauszahlung auf eine 
solche Steuer festgesetzt worden ist, überschritten wurde; 


Rumpfwirtschaftsjahre sind auf volle Wirtschaftsjahre hochzurechnen. Wird ein Nutzer 
nicht zur Einkommensteuer veranlagt, sind bei Anwendung von Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa die Einkünfte in mindestens zwei der drei letzten 
Kalenderjahre maßgebend, die dem Kalenderjahr vorausgehen, in dem das Ereignis 
nach § 138n Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist. Die Verpflichtung zur Mitteilung nach 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f besteht nur, sofern die Steuergestaltung im Zusammen-
hang mit der Beteiligung an dem Investmentfonds oder dem Spezial-Investmentfonds 
steht. Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 2 sind die Verhältnisse in einem der in 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkte maßgebend. Werden die Grenzen nach 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b nicht überschritten, besteht eine Verpflichtung 
zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung, die ausschließlich die in Satz 1 
Nummer 2 genannten Steuern zum Gegenstand hat, auch dann nicht, wenn auch ein 
Kriterium nach Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist. Der Nutzer hat dem Intermediär die für die 
Anwendung von Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen. 
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(6) Übt ein Intermediär im Zusammenhang mit der innerstaatlichen Steuergestal-
tung ausschließlich die in § 138m Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, so gilt
er nicht als an der Gestaltung Beteiligter. 


§ 138m 


Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen verpflichtete Personen 


(1) Intermediär ist, wer eine der in § 138d Absatz 1 genannten Tätigkeiten im Hin-
blick auf eine innerstaatliche Steuergestaltung ausübt. Zur Mitteilung einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 ist der Intermediär verpflichtet, 
wenn er im Geltungsbereich dieses Gesetzes 


1. seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz hat, 


2. eine Betriebstätte hat, durch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung erbracht werden, 


3. in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register eingetra-
gen ist oder 


4. bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienstleistun-
gen registriert ist. 


(2) Erfüllt kein Intermediär die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder hat 
ein Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 für sich selbst konzipiert, obliegt die Pflicht zur Mitteilung der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung dem Nutzer. In den Fällen des § 138l Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 sind nach Satz 1 nur die Nutzer zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuer-
gestaltung verpflichtet, die die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
erfüllen; weitere Nutzer, die die Voraussetzungen nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 1 nicht erfüllen, gelten als andere an der Gestaltung beteiligte Personen. 


(3) Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermitt-
lung der Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 auf den Nutzer 
über, sobald der Intermediär 


1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbindung von der Ver-
schwiegenheitspflicht und den anderenfalls erfolgenden Übergang der Mitteilungs-
pflicht informiert hat und 


2. dem Nutzer die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 erforderlichen 
Angaben, soweit sie dem Nutzer nicht bereits bekannt sind, sowie die DE-Regist-
riernummer und die DE-Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt hat. 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
bezeichneten Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser in seiner Mitteilung 
die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzugeben; § 138n Ab-
satz 1 gilt in diesem Fall entsprechend. Die Information des Nutzers nach Satz 1 Num-
mer 2 ist vom Intermediär nach Zugang der Mitteilung der DE-Offenlegungsnummer 
unverzüglich zu veranlassen und auf Verlangen dem Bundeszentralamt für Steuern 
nachzuweisen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 Nummer 2 bezeichneten Informationen 
erst nach Eintritt des nach § 138n Absatz 1 Satz 2 maßgebenden Ereignisses, so be-
ginnt die Frist zur Übermittlung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 be-
zeichneten Angaben abweichend von § 138n Absatz 1 Satz 2 erst mit Ablauf des Ta-
ges, an dem der Nutzer die Informationen erlangt hat. Hat der Nutzer einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung einen Intermediär, der einer gesetzlichen Pflicht zur 
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Verschwiegenheit unterliegt, nicht von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden, 
kann die Pflicht des Intermediärs zur Mitteilung der Angaben nach § 138n Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 dadurch erfüllt werden, dass der Nutzer diese Angaben 
im Auftrag des Intermediärs übermittelt. 


(4) Mehrere Intermediäre oder Nutzer derselben innerstaatlichen Steuergestal-
tung sind nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet. Ein Intermediär oder Nutzer ist in 
diesem Fall von der Mitteilungspflicht nach Absatz 1 oder 2 befreit, soweit er nachwei-
sen kann, dass die in § 138n Absatz 2 bezeichneten Informationen zu derselben inner-
staatlichen Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär oder einen an-
deren Nutzer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt wurden. 


§ 138n 


Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen 


(1) Die innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne von § 138l Absatz 2 ist dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzuteilen. Die Übermittlung der Angaben 
nach Absatz 2 hat innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Tages zu erfolgen, an 
dem das erste der nachfolgenden Ereignisse eintritt: 


1. die innerstaatliche Steuergestaltung wird zur Umsetzung bereitgestellt, 


2. der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung ist zu deren Umsetzung bereit 
oder 


3. mindestens ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung hat den ersten Schritt 
der Umsetzung dieser Steuergestaltung gemacht. 


(2) Der Datensatz muss folgende Angaben enthalten: 


1. zum Intermediär: 


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Intermediär eine natürliche Person ist, 


b) die Firma oder den Namen, wenn der Intermediär keine natürliche Person ist, 
und 


c) die Anschrift, 


2. zum Nutzer: 


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Nutzer eine natürliche Person ist, 


b) die Firma oder den Namen, wenn der Nutzer keine natürliche Person ist, 


c) die Anschrift, 


d) den Staat, in dem der Nutzer ansässig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder die Steuer-
nummer, soweit dem Nutzer zugeteilt, 


3. wenn an der innerstaatlichen Steuergestaltung Personen beteiligt sind, die im 
Sinne des § 138e Absatz 3 als verbundene Unternehmen des Nutzers gelten, zu 
dem verbundenen Unternehmen: 


a) die Firma oder den Namen, 


b) die Anschrift,


c) den Staat, in dem das Unternehmen ansässig ist, und
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d) das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder die Steuer-
nummer, soweit der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 oder
2 bekannt, 


4. Einzelheiten zu den nach § 138l Absatz 3 zur Mitteilung verpflichtenden Kennzei-
chen, 


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der innerstaatlichen Steuergestaltung ein-
schließlich 


a) soweit vorhanden, der Bezeichnung, unter der die Steuergestaltung allgemein 
bekannt ist, und 


b) einer abstrakt gehaltenen Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeit o-
der Gestaltung des Nutzers, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-
, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder 
von Informationen führt, deren Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen 
würde, 


6. das Datum des Tages, an dem der erste Schritt der Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht wurde oder voraussichtlich gemacht werden wird, 


7. Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften, die unmittelbar die Grund-
lage der innerstaatlichen Steuergestaltung bilden, 


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Wert der innerstaatlichen 
Steuergestaltung, und 


9. Angaben zu allen im Geltungsbereich dieses Gesetzes ansässigen Personen, die 
von der innerstaatlichen Steuergestaltung wahrscheinlich unmittelbar betroffen 
sind sowie Personen nach § 138m Absatz 2 Satz 2 2. Alternative, soweit sie der 
mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 oder 2 bekannt sind. 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Interme-
diär im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mitteilung derselben innerstaatlichen 
Steuergestaltung verpflichtet ist, so kann er im Datensatz nach Satz 1 mit deren Ein-
willigung die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 auch hinsichtlich der anderen ihm be-
kannten Intermediäre machen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn dem Nutzer einer inner-
staatlichen Steuergestaltung bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Nut-
zer zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtet ist. 


(3) Der mitteilende Intermediär hat den Nutzer darüber zu informieren, welche 
den Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermitteln wird. Im Fall des Absatzes 2 Satz 2 hat der mitteilende Intermediär 
die anderen ihm bekannten Intermediäre unverzüglich darüber zu informieren, dass die 
Angaben gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt wurden. 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem eingegangenen Datensatz im 
Sinne des Absatzes 2 


1. eine DE-Registriernummer für die mitgeteilte innerstaatliche Steuergestaltung und 


2. eine DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung 


zu und teilt diese der mitteilenden Person im Sinne von § 138m Absatz 1 oder 2 mit. 
Hat das Bundeszentralamt für Steuern aufgrund der Mitteilung eines anderen Interme-
diärs oder Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung bereits eine DE-Registrier-
nummer zugewiesen und ist diese der mitteilenden Person bekannt, so hat sie sie dem 
Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen. Satz 1 
Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn die mitteilende Person nach Satz 2 im Daten-
satz eine DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung angegeben 
hat. Der mitteilende Intermediär hat die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 
und die DE-Offenlegungsnummer nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich dem Nutzer der 
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innerstaatlichen Steuergestaltung mitzuteilen. Hat der Intermediär nach Absatz 2 
Satz 2 auch andere Intermediäre derselben innerstaatlichen Steuergestaltung be-
nannt, so hat er diesen die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen. 


(5) § 138h Absatz 1 gilt für innerstaatliche Steuergestaltungen sinngemäß. Bei 
marktfähigen innerstaatlichen Steuergestaltungen sind Änderungen hinsichtlich der in 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 9 bezeichneten Angaben, die nach Übermitt-
lung des Datensatzes nach Absatz 2 eingetreten sind, innerhalb von 30 Tagen nach 
Ablauf des Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die jeweils mitteilungspflichtigen 
Umstände eingetreten sind. Dabei sind die DE-Registriernummer und die DE-Offenle-
gungsnummer anzugeben. Die Angaben sind dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 zu übermitteln.“ 


8. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1g wird die Angabe „§138k Satz 1“ durch die Angabe „§ 138k Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt. 


bb) In der Nummer 1i wird am Ende das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


cc) Nach Nummer 1i werden die folgende Nummern 1j und 1k eingefügt: 


„1j. entgegen § 138l Absatz 1 in Verbindung mit § 138n Absatz 1, 2 Satz 1 
Nummer 1 bis 7 und 9 oder Absatz 5 Satz 2 und 3, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 138m Absatz 1, 2 oder 3 Satz 1 und 2 eine Mitteilung über 
eine innerstaatliche Steuergestaltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht, 


1k. entgegen § 138k Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 in der Steuerer-
klärung die Angabe der von ihm verwirklichten innerstaatlichen Steuer-
gestaltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht oder“. 


b) In Absatz 5 wird die Angabe „Absatz 2 Nummer 1c“ durch die Wörter „Absatz 2 
Nummer 1c, 1j und 1k“ ersetzt. 


Artikel 9 


Weitere Änderung der Abgabenordnung [01.01.2025] 


Die Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 62 wie folgt gefasst: 


„§ 62 (weggefallen)“. 


2. § 55 Absatz 1 Nummer 5 wird aufgehoben. 


3. In § 58 Nummer 3 wird der Satzteil vor Satz 2 wie folgt gefasst: 


„eine Körperschaft ihre Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben aus der Ver-
mögensverwaltung, ihre Gewinne aus den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ganz
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oder teilweise und darüber hinaus höchstens 15 Prozent ihrer sonstigen Mittel einer 
anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts zur Vermögensausstattung zuwendet.“ 


4. § 62 wird aufgehoben. 


5. § 63 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird aufgehoben. 


b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4. 


Artikel 10 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV] 


Dem Artikel 97 § 33 des Einführungsgesetz3w zur Abgabenordnung vom 14. Dezem-
ber 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geändert worden ist, wird folgender Absatz 7 ange-
fügt: 


„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die §§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der am …
[einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung sind in allen Fällen anzuwenden, 
in denen das maßgebende Ereignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung in 
der am… [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung nach einem vom Bun-
desministerium der Finanzen mindestens ein Jahr zuvor zu bestimmenden und im Bundes-
gesetzblatt Teil I bekanntzumachenden Stichtag eingetreten ist. Unabhängig von der Be-
kanntgabe nach Satz 1 ist der späteste Stichtag der … [einsetzen: 31. Dezember des vier-
ten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr des Inkrafttretens des Artikels 8 dieses Ge-
setzes folgt].“ 


Artikel 11 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV] 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 108) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 44 wird die Angabe „§ 138i“ durch die Angabe „§138i Absatz 1“ ersetzt. 


b) In Nummer 44a wird die Angabe „§ 379 Absatz 2 Nummer 1e und 1f“ durch die 
Angabe „§ 379 Absatz 2 Nummer 1e, 1f und 1j der Abgabenordnung“ ersetzt.  


c) Nach Nummer 44a wird die folgende Nummer 44b eingefügt: 


„44b. die Sammlung, Sortierung, Zuordnung und Auswertung der ihm nach den
§§ 138l bis 138n der Abgabenordnung zugegangenen Mitteilungen über in-
nerstaatliche Steuergestaltungen, die Information der Landesfinanzbehörden 
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nach § 138i Absatz 2 und § 138j Absatz 3a der Abgabenordnung sowie die 
Unterrichtung des Bundesministeriums der Finanzen über die Ergebnisse der
Auswertung nach § 138j Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung;“. 


2. In § 21a Absatz 5 wird das Wort „grenzüberschreitende“ gestrichen. 


Artikel 12 


Änderung des Generationenkapitalgesetzes [TnV] 


Dem § 6 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Generationenkapital“ (Generatio-
nenkapitalgesetz – GenKapG) vom… (BGBl. 2024 I Nr. ___), [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des Gesetzes] wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) Die Stiftung unterliegt nicht der Körperschaftsteuer oder der Gewerbesteuer. Die 
Errichtung der Stiftung sowie Zuwendungen an die Stiftung unterliegen nicht der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer. Zahlungen und Leistungen der Stiftung unterliegen keinem Kapital-
ertragsteuerabzug. Für Zwecke der Doppelbesteuerungsabkommen gilt die Stiftung als in 
Deutschland ansässige Person, die der deutschen Besteuerung unterliegt.“ 


Artikel 13 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
[Schreiben BGBl.] 


§ 34 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes 
vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „Nachlaßpflegschaften und Nachlaßverwal-
tungen“ durch die Wörter „Nachlasspflegschaften und Nachlassverwaltungen“ ersetzt.  


2. Folgender Absatz wird angefügt: 


„(3) Die Standesämter haben die von ihnen beurkundeten Sterbefälle abweichend 
von Absatz 1 dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch nach Maßgabe des § 4 
Absatz 1 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung anzuzeigen. Die Anzeigen 
enthalten die in § 4 Absatz 2 und 3 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung be-
stimmten Daten. Die für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Landesfinanz-
behörden bedienen sich hierbei des Bundeszentralamts für Steuern zur Ergänzung der 
nach § 4 Absatz 4 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung bestimmten Daten 
und Übermittlung an die zuständige Landesfinanzbehörde.“ 







 - 28 - Bearbeitungsstand: 10.07.2024  10:56 


 


Artikel 14 


Änderung der Erbschaftsteuer- Durchführungsverordnung [TnV] 


In Muster 3 (§ 4 ErbStDV) der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung vom 8. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 2658), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 19. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2432) geändert worden ist, werden in Spalte 6 die Wörter „Worin be-
steht der Nachlaß und welchen Wert hat er? (kurze Angabe) a) Land- und forstw. Vermögen 
(bitte Lage und Größe der bewirtschafteten Flächen angeben) b) Grundvermögen (bitte 
Lage angeben) c) Betriebsvermögen (bitte die Firma und Art des Betriebs, z. B. Einzelhan-
delsgeschäft, Großhandel, Handwerksbetrieb, Fabrik angeben) d) Übriges Vermögen“ ge-
strichen. 


Artikel 15 


Weitere Änderung der Erbschaftsteuer- Durchführungsverord-
nung [Schreiben BGBl.] 


§ 4 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 14 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„§ 4 


Anzeigepflicht der Standesämter 


(1) Die Standesämter haben die Sterbefälle unmittelbar nach der Beurkundung dem 
Bundeszentralamt für Steuern durch einen abgestimmten elektronischen Datensatz nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 anzuzeigen. Die Übermittlung der Daten erfolgt jeweils zu-
sammen mit den Datenübermittlungen nach § 60 der Personenstandsverordnung und § 9 
der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung. Das Bundeszentralamt für Steu-
ern ergänzt die übermittelten Daten um die Angaben nach Absatz 4 und leitet diese in ei-
nem abgestimmten elektronischen Datensatz an die Landesfinanzbehörden weiter. 


(2) Der Datensatz nach Absatz 1 muss Name, Vornamen oder Bezeichnung des Aus-
kunftgebers sowie dessen Anschrift enthalten. 


(3) Die in Absatz 1 genannten Anzeigen sind vom Standesamt um nachfolgende An-
gaben zu ergänzen, soweit diese dem Standesamt bekannt sind oder von den nach den 
§§ 29 und 30 des Personenstandsgesetzes zur Anzeige Verpflichteten mitgeteilt wurden: 


1. Familienname, Vornamen und Anschrift von Kindern des Erblassers, 


2. Familienname, Vornamen und Anschrift von Abkömmlingen von Kindern, der Eltern, 
der Geschwister und von sonstigen Verwandten des Erblassers sowie das persönliche 
Verhältnis zum Erblasser, 


(4) Die für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Landesfinanzbehörden 
bedienen sich des Bundeszentralamts für Steuern zur Ergänzung des vom Standesamt 
zum Sterbefall übermittelten Datensatzes um folgende Angaben: 


1. Identifikationsnummer des Erblassers, 
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2. Familienname und Vorname des Erblassers, 


3. Tag und Ort der Geburt des Erblassers, 


4. Geschlecht des Erblassers, 


5. letzte bekannte melderechtliche Anschrift des Erblassers, 


6. Familienstand des Erblassers, 


7. Steuernummer des Erblassers, 


8. Name des Standesamtes, 


9. Nummer des Sterbefalls im Sterberegister, 


10. Sterbetag des Erblassers, 


11. Identifikationsnummer des Ehegatten oder Lebenspartners, 


12. Identifikationsnummer von minderjährigen Kindern. 


Die für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Landesfinanzbehörden bedienen 
sich des Bundeszentralamts für Steuern zur Übermittlung der Daten zum Sterbefall und der 
ergänzenden Daten nach Satz 1 Nummer 1 bis 12 in einem abgestimmten elektronischen 
Datensatz an die zuständige Landesfinanzbehörde. 


(5) Zur Ergänzung des Datensatzes nach Absatz 4 kann das Bundeszentralamt für 
Steuern die nach § 9 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung übermittel-
ten Daten verwenden.  


(6) In Fällen, in denen mangels inländischen Wohnsitzes des Erblassers keine Daten-
übermittlung nach § 9 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung erfolgt, er-
stattet das Standesamt gemäß § 60 der Personenstandsverordnung die Anzeige schriftlich 
nach Muster 3 an das für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt, in 
dessen Bezirk sich der Sitz des Standesamtes befindet.“ 


Artikel 16 


Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverord-
nung [TnV] 


In § 9 Absatz 1 Nummer 10 der Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 
vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes 
vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104) geändert worden ist, wird nach der Angabe 
„1901“ die Angabe „ , 1902, 1903“ eingefügt. 
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Artikel 17 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes [01.01.2025] 


In § 6 Absatz 1 des Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird die Angabe „250 Euro“ durch 
die Angabe „255 Euro“ ersetzt. 


Artikel 18 


Weitere Änderung des Bundeskindergeldgesetzes [01.01.2026] 


§ 6 Absatz 2 des Bundeskindergeldgesetzes, das zuletzt durch Artikel 17 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(2) Werden die Freibeträge für Kinder nach § 31 Satz 1 in Verbindung mit § 32 Ab-
satz 6 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes angehoben, wird das Kindergeld entspre-
chend erhöht.“ 


Artikel 19 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 


(2) Die Artikel 2, 5, 9 und 17 treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(3) Die Artikel 3, 6 und 18 treten am 1. Januar 2026 in Kraft. 


(4) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft. 


(5) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft. 


(6) Die Artikel 13 und 15 treten an dem Tag in Kraft, den das Bundesministerium der 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie 
den obersten Finanzbehörden der Länder als Beginn der Übermittlung im Bundesgesetz-
blatt bekannt gibt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Deutschland braucht ein Steuerrecht, dass Bürgerinnen und Bürger nicht über Gebühr be-
lastet und ihnen den finanziellen Raum für eigenständige Entscheidungen lässt. Dabei gilt 
es sicherzustellen, dass die Steuerlast nicht allein durch die Inflation ansteigt und damit zu 
Belastungen führt, ohne dass sich die Leistungsfähigkeit erhöht hat. Deshalb müssen nicht 
nur die Sozialausgaben, sondern auch deren staatliche Finanzierung angemessen an die 
Preisentwicklung angepasst werden.  


Dabei muss aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben das Existenzminimum jederzeit 
steuerfrei gestellt werden. Dazu müssen der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag ent-
sprechend angepasst werden. Dies unterstützt auch die Steuerzahler mit niedrigen Einkom-
men. Der Ausgleich der kalten Progression ist zwingend geboten, damit insbesondere auch 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Inflation nicht die Lohnzuwächse auffrisst und 
ihnen netto ein angemessener Teil des Lohns verbleibt. 


Es müssen der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag für den Veranlagungszeitraum 
2025 und ab 2026 zur Freistellung des Existenzminimums angehoben werden. Die kalte 
Progression wird über die Anpassung des Steuertarifs für 2025 und 2026 ausgeglichen. 
Der Anpassungsbedarf ergibt sich aus den zu erwartenden Werten der Herbstprojektion, 
die Grundlage für den im Herbst zu erstellenden 15. Existenzminimumbericht und den 
ebenfalls im Herbst zu erstellenden 6. Steuerprogressionsbericht ist. 


Das Kindergeld wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 um weitere 5 Euro auf 255 Euro pro 
Kind im Monat angehoben. Ab 2026 wird im Einkommensteuergesetz verankert, dass Kin-
dergeld und Kinderfreibetrag weiter zeitgleich steigen. 


Darüber hinaus sind die Herausforderungen an die gegenwärtige Finanz- und Wirtschafts-
politik groß. Hier besteht über die Weichenstellungen des Wachstumschancengesetzes 
hinaus Handlungsbedarf. 


Auch die Aufträge aus dem Koalitionsvertrag zur Überführung der Steuerklassen III und V 
in das Faktorverfahren und Klarstellungen zur Gemeinnützigkeit sind umzusetzen. Durch 
das Faktorverfahren wird zwischen den Ehegatten klarer herausgestellt, wer wieviel netto 
zum Einkommen beiträgt. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Neben notwendigen Entlastungen bei der Einkommensteuer werden mit dem 2. Jahress-
teuergesetz 2024 eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen aufgegriffen, die thematisch nicht o-
der nur partiell miteinander verbunden sind. 


Inhaltlich hervorzuheben sind folgende steuerliche Regelungen bzw. Regelungsbereiche:  


– Anpassungen des Einkommensteuertarifs 


– Anhebung des in den Einkommensteuertarifs integrierten Grundfreibetrags um
300 Euro auf 12 084 Euro im Jahr 2025 und ab 2026 Anhebung um 252 Euro auf 
12 336 Euro und  
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– Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags für den Veranlagungszeitraum 2025 
um 60 Euro auf 6 672 Euro und ab dem Veranlagungszeitraum 2026 Anhebung
um 156 Euro auf 6 828 Euro 


– Anpassung der übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Veranla-
gungszeiträume 2025 und ab 2026 (mit Ausnahme des Eckwerts der sog. „Rei-
chensteuer“) 


– Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag für die Veranlagungszeit-
räume 2025 und ab 2026 


– Aufträge aus dem Koalitionsvertrag 


– Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren 


– Anpassungen bei den Regelungen zur Gemeinnützigkeit  


– Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


– Weitere Maßnahmen 


– Anhebung des Kindergeldes ab Januar 2025 von 250 Euro auf 255 Euro monatlich 


– Steuerbefreiung der Stiftung Generationenkapital 


– Digitalisierung der Sterbefallanzeigen 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 bis 4) und des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 (Artikel 5 bis 7) 
sowie des Generationenkapitalgesetzes (Artikel 12) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste 
Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund 
ganz oder teilweise zusteht. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 8 und 9) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 10) aus 
Artikel 108 Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 11) folgt die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Vollzug der Steu-
ergesetze erheblich verbessert bzw. erleichtert. 


Der Bund ist im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer (Artikel 13) gemäß Artikel 105 
Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG gesetzge-
bungsbefugt. Eine bundeseinheitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Die Einheitlichkeit der rechtli-
chen Rahmenbedingungen ist bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer notwendig, um ei-
ner Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen entgegenzuwirken. Insbesondere 
wenn Erblasser, Schenker, Erbe oder Beschenkter, in verschiedenen Ländern ansässig 
sind, könnte es bei einer föderalen Ausrichtung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu
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mehreren konkurrierenden Steueransprüchen kommen. Zur Vermeidung von Doppelbelas-
tungen bedürfte es Vereinbarungen zwischen den Ländern, deren Koordinierung und Ad-
ministration erheblichen Mehraufwand verursachen würde. Unterschiedliche Regelungen 
in den einzelnen Ländern würden ferner zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten füh-
ren. Die Komplexität des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts würde massiv zunehmen. 
Eine einheitliche Erbschaft- und Schenkungsteuer wahrt darüber hinaus die Funktionsfä-
higkeit des Wirtschaftsraums der Bundesrepublik Deutschland, da unterschiedliche Erb-
schaft- und Schenkungsteuerbelastungen mittelbar zu Wettbewerbsnachteilen führen kön-
nen (vgl. zu allem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 – 1 BvL 
21/12 –, Rz. 107 ff.). 


Für die Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 17 und 18) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 7 GG. Für die öffentliche Fürsorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, 
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder 
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bun-
desgesetzliche Regelung erforderlich machen. Die Regelungen dienen sowohl der Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Auf die entsprechenden Ausführungen zum Erfüllungsaufwand wird verwiesen. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es fachlich not-
wendigen Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts 
umsetzt und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Es betrifft damit 
die Indikatorenbereiche 8.2. Staatsverschuldung (Staatsfinanzen konsolidieren – Generati-
onengerechtigkeit schaffen), 8.3. (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Gute Investitionsbe-
dingungen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) sowie 8.4. (Wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern). 


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steu-
erart / 


Ge-
biets-
kör-
per-


schaf
t 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2024 2025 2026 2027 2028 


1 § 32 EStG (2025) Insg. - 115 - - 5 - 95 - 120 - 130 


 Anhebung der Kinderfreibe-
träge ab 1.1.2025 um 60€
von 9.540€ auf 9.600€ 


ESt - 110 -   - 90 - 115 - 125 


 SolZ - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 


 
Bund - 52 - - 5 - 43 - 54 - 58 


 ESt - 47 -   - 38 - 49 - 53 


 SolZ - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 


 


Län-
der 


- 46 -   - 38 - 49 - 53 


 ESt - 46 -   - 38 - 49 - 53 


 Gem. - 17 -   - 14 - 17 - 19 


 ESt - 17 -   - 14 - 17 - 19 


2 § 66 EStG Insg. - 790 - - 1 090 - 850 - 785 - 770 


 Anhebung des Kindergel-
des ab 1.1.2025 um 5€ je
Kind und Monat (von 
3.000€ auf 3.060€ jährlich) 


ESt + 300 -   + 240 + 310 + 325 


 LSt - 1 090 - - 1 090 - 1 090 - 1 095 - 1 095 


 Bund - 335 - - 463 - 361 - 333 - 327 


 ESt + 128 -   + 102 + 132 + 138 


 
LSt - 463 - - 463 - 463 - 465 - 465 


 


Län-
der 


- 336 - - 463 - 361 - 335 - 328 


 ESt + 127 -   + 102 + 131 + 138 


 
LSt - 463 - - 463 - 463 - 466 - 466 


 Gem. - 119 - - 164 - 128 - 117 - 115 


 ESt + 45 -   + 36 + 47 + 49 


 LSt - 164 - - 164 - 164 - 164 - 164 


3 § 32a EStG GFB (2025) Insg. - 2 645 - - 2 385 - 2 685 - 2 710 - 2 740 


 Erhöhung des Grundfreibe-
trags ab 1.1.2025 um 300€
von 11.784€ auf 12.084€ 


ESt - 545 - - 490 - 565 - 575 - 595  
LSt - 2 075 - - 1 870 - 2 095 - 2 110 - 2 115 


 SolZ - 25 - - 25 - 25 - 25 - 30 


 
Bund - 1 139 - - 1 028 - 1 155 - 1 166 - 1 182 


 ESt - 232 - - 208 - 240 - 244 - 253 


 LSt - 882 - - 795 - 890 - 897 - 899 


 SolZ - 25 - - 25 - 25 - 25 - 30 


 


Län-
der 


- 1 113 - - 1 002 - 1 131 - 1 141 - 1 152 


 ESt - 231 - - 208 - 240 - 245 - 253


 LSt - 882 - - 794 - 891 - 896 - 899
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steu-
erart / 


Ge-
biets-
kör-
per-


schaf
t 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr


2024 2025 2026 2027 2028 


 Gem. - 393 - - 355 - 399 - 403 - 406 


 ESt - 82 - - 74 - 85 - 86 - 89 


 LSt - 311 - - 281 - 314 - 317 - 317 


4 § 32a EStG (2025) Insg. - 3 400 - - 3 060 - 3 535 - 3 680 - 3 835 


 Verschiebung der übrigen 
Tarifeckwerte (außer Be-
ginn des Reichensteuersat-
zes) des Tarifs 2024 ab 
1.1.2025 um 2,50 % 


ESt - 465 - - 420 - 480 - 505 - 535 


 LSt - 2 850 - - 2 565 - 2 965 - 3 080 - 3 195 


 SolZ - 85 - - 75 - 90 - 95 - 105  
Bund - 1 494 - - 1 344 - 1 554 - 1 619 - 1 690 


 ESt - 198 - - 179 - 204 - 215 - 227 


 LSt - 1 211 - - 1 090 - 1 260 - 1 309 - 1 358 


 SolZ - 85 - - 75 - 90 - 95 - 105 


 


Län-
der 


- 1 408 - - 1 268 - 1 464 - 1 523 - 1 586 


 ESt - 197 - - 178 - 204 - 214 - 228 


 LSt - 1 211 - - 1 090 - 1 260 - 1 309 - 1 358 


 Gem. - 498 - - 448 - 517 - 538 - 559 


 
ESt - 70 - - 63 - 72 - 76 - 80 


 LSt - 428 - - 385 - 445 - 462 - 479 


5 § 32 EStG (2026) Insg. - 295 - - - 10 - 240 - 310  
Anhebung der Kinderfreibe-
träge ab 1.1.2026 um 156€
von 9.600€ auf 9.756€ 


ESt - 285 - -   - 230 - 300 


 
SolZ - 10 - - - 10 - 10 - 10 


 Bund - 131 - - - 10 - 108 - 138 


 ESt - 121 - -   - 98 - 128 


 SolZ - 10 - - - 10 - 10 - 10 


 


Län-
der 


- 121 - -   - 97 - 127 


 ESt - 121 - -   - 97 - 127 


 Gem. - 43 - -   - 35 - 45 


 
ESt - 43 - -   - 35 - 45 


6 § 32a EStG GFB (2026) Insg. - 2 240 - - - 2 020 - 2 265 - 2 290 


 Erhöhung des Grundfreibe-
trags ab 1.1.2026 um 252€
von 12.084€ auf 12.336€ 


ESt - 460 - - - 415 - 470 - 490 


 LSt - 1 760 - - - 1 585 - 1 770 - 1 775 


 
SolZ - 20 - - - 20 - 25 - 25 


 Bund - 964 - - - 870 - 977 - 987 


 ESt - 196 - - - 176 - 200 - 208 


 LSt - 748 - - - 674 - 752 - 754 


 
SolZ - 20 - - - 20 - 25 - 25 


 


Län-
der


- 943 - - - 850 - 951 - 963 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steu-
erart / 


Ge-
biets-
kör-
per-


schaf
t 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr


2024 2025 2026 2027 2028 


 ESt - 195 - - - 177 - 199 - 208  
LSt - 748 - - - 673 - 752 - 755 


 Gem. - 333 - - - 300 - 337 - 340 


 
ESt - 69 - - - 62 - 71 - 74 


 LSt - 264 - - - 238 - 266 - 266 


7 § 32a EStG (2026) Insg. - 2 820 - - - 2 545 - 2 930 - 3 060 


 Verschiebung der übrigen 
Tarifeckwerte (außer Be-
ginn des Reichensteuersat-
zes) des Tarifs 2025 ab 
1.1.2026 um 2,00 % 


ESt - 370 - - - 335 - 400 - 430 


 
LSt - 2 375 - - - 2 140 - 2 455 - 2 545 


 SolZ - 75 - - - 70 - 75 - 85 


 Bund - 1 241 - - - 1 122 - 1 288 - 1 350  
ESt - 157 - - - 142 - 170 - 183 


 
LSt - 1 009 - - - 910 - 1 043 - 1 082 


 SolZ - 75 - - - 70 - 75 - 85 


 


Län-
der 


- 1 167 - - - 1 052 - 1 214 - 1 263 


 ESt - 157 - - - 143 - 170 - 182 


 
LSt - 1 010 - - - 909 - 1 044 - 1 081 


 Gem. - 412 - - - 371 - 428 - 447 


 ESt - 56 - - - 50 - 60 - 65 


 LSt - 356 - - - 321 - 368 - 382 


8 § 3 SolzG 1995 Insg. - 525 - - 475 - 655 - 720 - 780 


 Anhebung der Freigrenze 
für den SolZ auf 19.950€ im
Jahr 2025 bzw. 20.350€ ab
dem Jahr 2026. 


SolZ - 525 - - 475 - 655 - 720 - 780 


 Bund - 525 - - 475 - 655 - 720 - 780 


 SolZ - 525 - - 475 - 655 - 720 - 780 


 


Län-
der 


- - - - - - 


 Gem. - - - - - - 


                  


9 Finanzielle Auswirkungen 
insgesamt  


Insg. - 12 830 - - 7 015 - 12 395 - 13 450 - 13 915 


 ESt - 1 935 - - 910 - 1 645 - 1 985 - 2 150 


 LSt - 10 150 - - 5 525 - 9 875 - 10 510 - 10 725 


 
SolZ - 745 - - 580 - 875 - 955 - 1 040 


 
Bund - 5 881 - - 3 315 - 5 770 - 6 265 - 6 512 


 ESt - 823 - - 387 - 698 - 844 - 914 


 LSt - 4 313 - - 2 348 - 4 197 - 4 466 - 4 558 


 
SolZ - 745 - - 580 - 875 - 955 - 1 040 


 


Län-
der


- 5 134 - - 2 733 - 4 896 - 5 310 - 5 472 


 ESt - 820 - - 386 - 700 - 843 - 913
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steu-
erart / 


Ge-
biets-
kör-
per-


schaf
t 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr


2024 2025 2026 2027 2028 


 LSt - 4 314 - - 2 347 - 4 196 - 4 467 - 4 559 


 Gem. - 1 815 - - 967 - 1 729 - 1 875 - 1 931 


 ESt - 292 - - 137 - 247 - 298 - 323  
LSt - 1 523 - - 830 - 1 482 - 1 577 - 1 608 


Anmerkungen: 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Bei der Einführung des Faktorverfahrens ab 2029 werden sich – außerhalb des aktuellen 
Finanzplanungszeitraums – in Abhängigkeit vom dann geltenden Tarif und der konkreten 
Umsetzung zur Bemessung des Faktors voraussichtlich Kassenverschiebungen ergeben, 
indem zunächst Steuermehreinnahmen bei der Lohnsteuer im Erstjahr der Einführung ent-
stehen, die in den nachfolgenden Veranlagungen nahezu wieder ausgeglichen werden dürf-
ten. 


Die Regelungen führen beim Epl. 08 für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 insgesamt zu 
einem Mehrbedarf von 86 677 T€ sowie von insgesamt 80 Planstellen/Stellen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden. 


Soweit der unter 4.3 dargestellte Erfüllungsaufwand des Bundes haushaltswirksam wird, 
soll er im jeweils betroffenen Einzelplan finanziell und stellenmäßig gegenfinanziert werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund folgenden Mehrausgaben an: 


– Überführung der Steuerklassen III und V in die Steuerklasse IV mit Faktor 


– Kapitel 
HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 


Titel in T€ 


0815 422 01   90 180 2 061 3 943 


 427 09       1 840 1 840 


 511 01   25 51 1 380 2 101 


 812 01   13 25 690 1 051 


 532 01 4 808 7 663 2 930 3 756 3 756 


Summe   4 808 7 791 3 186 9 727 12 691 


0816 422 01   364 727 727 727 


 511 01 Non -IT   101 203 203 203 


 812 01   51 101 101 101 


 511 01 400 1 200 1 200 1 200 1 200 


 532 01 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 


 812 02 2 000 4 000       


Summe   3 786 7 102 3 617 3 617 3 617 
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– Kapitel
HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 2029


Titel in T€ 


0811 634 03   131 261 767 1 272 


 BZSt   25 50 556 1 061 


 ITZBund   106 211 211 211 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   8 594 15 024 7 064 14 111 17 580 


anteiliger Umstellungsaufwand   8 594 14 249 2 554     


anteiliger laufender Aufwand     775 4 510 14 111 17 580 


Gesamtsumme Epl. 08 62 373 


Planstellen und Stellen 


HH-Jahr 
2025 2026 2027 2028 2029 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 


höherer Dienst       
1 x A 15 
1 x A 14 


1 x A 15 
1 x A 14 


gehobener Dienst   2 x A 12 2 x A 12 
2 x A 12 
3 x A 11 


2 x A 12 
3 x A 11 


mittlerer Dienst       
6 x A 9m 
46 x A 8 


6 x A 9m 
46 x A 8 


einfacher Dienst           


0816 


höherer Dienst   1 x A 14 1 x A 14 1 x A 14 1 x A 14 


gehobener Dienst   


1 x A 
13g+Z 
3 x A 12 
3 x A 11 


1 x A 
13g+Z 
3 x A 12 
3 x A 11 


1 x A 
13g+Z 
3 x A 12 
3 x A 11 


1 x A 
13g+Z 
3 x A 12 
3 x A 11 


mittlerer Dienst           


einfacher Dienst           


– Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


Kapitel 
HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 484 1 067 1 067 1 067 1 067 


Tit. 511 01 127 279 279 279 279 


Tit. 812 01 63 139 139 139 139 


  Tit. 532 01 10 902 1 235 950 950 950 


Summe   11 576 2 720 2 435 2 435 2 435 


0816 


Tit. 422 01   86 173 173 173 


Tit. 511 01 
Non-IT 


  25 51 51 51 


Tit. 812 01   13 25 25 25 


Tit. 511 01 20 20 20 20 20 


Tit. 532 01           


Tit. 812 02 80       80 


Summe   100 144 269 269 349 


0811 Tit. 634 03 144 339 363 363 363 







 - 39 - Bearbeitungsstand: 10.07.2024  10:56 


 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   11 820 3 203 3 067 3 067 3 147 


anteiliger Umstellungsaufwand   11 002 1 235       


anteiliger laufender Aufwand   818 1 968 3 067 3 067 3 147 


Gesamtsumme Epl. 08 24 304 


Planstellen und Stellen 


HH-Jahr 
2025 2026 2027 2028 2029 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 


höherer Dienst 1 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 


gehobener Dienst 
2 x A 
13g 


3 x A 12 


5 x A 
13g 


4 x A 12 


5 x A 
13g 


4 x A 12 


5 x A 
13g 


4 x A 12 


5 x A 
13g 


4 x A 12 


mittlerer Dienst      


einfacher Dienst      


0816 


höherer Dienst      


gehobener Dienst  1 x A 12  
1 x A 11 


1 x A 12  
1 x A 11 


1 x A 12  
1 x A 11 


1 x A 12  
1 x A 11 


mittlerer Dienst         
 


einfacher Dienst         
 


Für die Umsetzung der Einführung einer Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestal-
tungen sind im Haushalt 2025 zur Zeit noch keine Mittel vorgesehen. 
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Erläuterungen zu den Einschätzungen zum Erfüllungsaufwand:


– Anhebung Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag: 


Durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs und des steuerlichen Kinderfreibe-
trags ab dem Jahr 2025 entsteht durch die fortlaufende Pflege und Aktualisierung der 
IT-Verfahren der Finanzverwaltung durch eigenes IT-Fachpersonal einmaliger geringer 
automationstechnischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist nicht quan-
tifizierbar. Der personelle Erfüllungsaufwand der Finanzämter verändert sich nicht. 


– Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag. 


Durch die Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag ab dem Jahr 2025 ent-
steht durch die fortlaufende Pflege und Aktualisierung der IT-Verfahren der Finanzver-
waltung durch eigenes IT-Fachpersonal einmaliger geringer automationstechnischer 
Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist nicht quantifizierbar. Der personelle 
Erfüllungsaufwand der Finanzämter verändert sich nicht. 


– Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


Mit den neuen §§ 138l bis 138n AO wird eine Pflicht zur Mitteilung bestimmter inner-
staatlicher Steuergestaltungen eingeführt, die sich – soweit möglich – eng an den ge-
setzlichen Bestimmungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen nach den §§ 138d bis 138h AO orientiert. Folglich ist der zu schätzende 
Erfüllungsaufwand aufgrund der vorliegenden gesetzlichen Anpassung eng an jenen 
in Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Steuergestaltungen angelehnt.  


Das Bundesministerium der Finanzen schätzt die Anzahl der jährlich eingehenden Mit-
teilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen auf rund 5 000. Diese Zahl wurde 
u.a. anhand einer vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Schätzung zur Größe 
eines von der Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen betroffenen 
Personenkreises abgeleitet. 


– Bürgerinnen und Bürger: 


Wie bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen trifft die Mitteilungspflicht über 
innerstaatliche Steuergestaltungen in erster Linie den Intermediär der Steuerge-
staltung, also die Person, die eine innerstaatliche Steuergestaltung vermarktet, für 
Dritte konzipiert, organisiert, zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung durch 
Dritte verwaltet.  


Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung trifft die Mitteilungspflicht nur dann 
vollumfänglich, wenn kein Intermediär existiert, es sich also um eine „Inhouse-Ge-
staltung“ handelt, die der Nutzer für sich selbst konzipiert hat, oder wenn ein Inter-
mediär keinen Inlandsbezog im Sinne des § 138m Absatz 1 Satz 1 AO hat. Dane-
ben kommt eine partielle Mitteilungspflicht des Nutzers im Hinblick auf die Nutzer-
bezogenen Angaben zur innerstaatlichen Steuergestaltung in Betracht, wenn der 
Intermediär einer Verschwiegenheitspflicht unterliegt, von der der Nutzer den In-
termediär nicht entbunden hat (vgl. § 138m Absatz 2 AO). 


Ferner wird der Kreis der der Mitteilungspflicht unterfallenden Nutzer durch § 138l 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO weiter eingeschränkt. Besteht eine Mitteilungs-
pflicht über eine innerstaatliche Steuergestaltung, weil ein nutzerbezogenes Krite-
rium erfüllt ist, so ist nur der Nutzer zur Mitteilung verpflichtet, der das nutzerbezo-
gene Kriterium des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt. Die übrigen 
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Nutzer dieser innerstaatlichen Steuergestaltung gelten als andere an der Gestal-
tung beteiligte Personen und unterliegen selbst nicht der Mitteilungspflicht.


Aus vorstehenden Gründen und weil die Mitteilungspflicht durch die in § 138l Ab-
satz 5 AO geregelten Schwellenwerte und Einschränkungen bereits auf einen re-
lativ kleinen Personenkreis beschränkt wird, kann davon ausgegangen werden, 
dass Bürgerinnen und Bürger von dieser Mitteilungspflicht nur in sehr wenigen Fäl-
len betroffen sein werden. 


– Wirtschaft: 


Wie bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen obliegt die Mitteilungspflicht 
über innerstaatliche Steuergestaltungen in erster Linie dem Intermediär der Steu-
ergestaltung, also die Person, die eine innerstaatliche Steuergestaltung vermark-
tet, für Dritte konzipiert, organisiert, zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung 
durch Dritte verwaltet. Daneben kommt ein partieller Übergang der Mitteilungs-
pflicht auf den Nutzer (nur im Hinblick auf die nutzerbezogenen Angaben zur in-
nerstaatlichen Steuergestaltung) in Betracht, wenn der Intermediär einer Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegt, von der der Nutzer den Intermediär nicht entbun-
den hat (vgl. § 138m Absatz 2 AO); die Mitteilungspflicht über die gestaltungsbe-
zogenen Informationen verbleibt in diesem Fall hingegen beim Intermediär. Denk-
bar ist ferner, dass Unternehmen, die innerstaatliche Steuergestaltungen für sich 
selbst konzipieren (Inhouse-Gestaltung), selbst zur Mitteilung gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet sind. Daraus ergibt sich, dass die Mittei-
lungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen hauptsächlich durch die Wirt-
schaft zu erfüllen sein wird. 


Der Kreis der der Mitteilungspflicht unterfallenden innerstaatlichen Steuergestal-
tungen wird durch die in § 138l Absatz 5 AO definierten nutzerbezogenen und ge-
staltungsbezogenen Kriterien stark eingeschränkt, weshalb der Schätzung des Er-
füllungsaufwands eine mittlere vierstellige Fallzahl zu Grunde gelegt wird.  


§ 138l Absatz 2 Satz 1 AO definiert die mitteilungspflichtige innerstaatliche Steu-
ergestaltung. Eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 
Satz 1 AO ist danach jede Gestaltung, die die in den Nummern 1 bis 4 genannten 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt. § 138l Absatz 3 AO enthält eine abschließende 
Aufzählung der Kennzeichen, die bei Vorliegen der übrigen Tatbestandsvoraus-
setzungen des § 138l Absatz 2 AO eine Mitteilungspflicht der innerstaatlichen 
Steuergestaltung auslösen können. Die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen 
und Kennzeichen orientieren sich dabei (soweit möglich) an den Merkmalen der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach § 138d Absatz 2 Satz 1 und § 138e 
AO. Soweit die in § 138e AO für grenzüberschreitende Steuergestaltungen ge-
nannten Kennzeichen keinen grenzüberschreitenden Bezug voraussetzen, wur-
den diese in den § 138l Absatz 2 AO übernommen und um weitere Kennzeichen, 
mit ausschließlich innerstaatlichem Bezug, ergänzt. Während bei der Mitteilungs-
pflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltung nur bei bestimmten Kennzei-
chen zusätzlich der sog. Relevanztest erfüllt sein musste (bei Kennzeichen i.S.d. 
§ 138e Absatz 1 AO), muss der Intermediär diese Prüfung bei innerstaatlichen 
Steuergestaltungen immer durchführen. Erst wenn dieser Test positiv ausfällt, er-
folgt die weitere Bearbeitung der Informationspflicht. Es wird daher angenommen, 
dass Intermediäre in deutlich mehr Fällen einen Relevanztest durchführen werden, 
als sie tatsächlich einen Datensatz über eine innerstaatliche Steuergestaltung an 
das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln werden. Da rein innerstaatliche 
Steuergestaltungen zu prüfen sind, wird angenommen, dass der Zeitaufwand für 
die Durchführung des Relevanztests hier gegenüber grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen deutlich geringer ausfallen wird. Der insoweit anfallende 
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Erfüllungsaufwand aus Personal- und Sachkosten wird auf jährlich ca. 3,9 Mio. 
Euro geschätzt.


§ 138n AO regelt das Verfahren zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestal-
tung: hierdurch werden die Bestimmungen bei grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen (vgl. §§ 138f, 138h AO) weitgehend auf innerstaatliche Steuergestal-
tungen übertragen, weshalb davon ausgegangen wird, dass insoweit auf Seiten 
der Intermediäre kaum nennenswerter Umstellungsaufwand anfallen wird und die 
bereits für die Mitteilungspflicht implementierten Strukturen weitgehend auch für 
innerstaatliche Steuergestaltungen nutzbar gemacht werden können. 


Wie beim Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen ist 
auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen vorgesehen, dass sie ausschließlich 
elektronisch nach amtlich bestimmtem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen sind. Den 
Inhalt dieses Datensatzes bestimmt § 138n Absatz 2 AO. Die Schätzung des Zeit-
aufwands für die Erstellung und Übermittlung des Datensatzes über eine mitzutei-
lende innerstaatliche Steuergestaltung werden Daten aus der ex-post-Schätzung 
des Erfüllungsaufwands der Wirtschaft bei grenzüberschreitenden Steuergestal-
tungen zu Grunde gelegt. Dabei wird angenommen, dass der Zeitaufwand zur Er-
stellung und Übermittlung einer Mitteilung über eine innerstaatliche Steuergestal-
tung etwa 50% des Zeitaufwands für eine vergleichbare Mitteilung einer grenz-
überschreitenden Steuergestaltung beträgt. Darüber hinaus hat der mitteilende In-
termediär nach § 138n Absatz 3 AO den Nutzer darüber zu informieren, welche 
ihn betreffenden Angaben der Intermediär an das Bundeszentralamt für Steuern 
übermitteln wird. Für die Mitteilung einschließlich der Information des Nutzers wer-
den voraussichtlich zusätzliche Personal- und Sachkosten in Höhe von 673.000 
Euro anfallen. 


Hat der Intermediär in dem von ihm an das Bundeszentralamt für Steuern übermit-
telten Datensatz (freiwillig) auch andere Intermediäre derselben innerstaatlichen 
Steuergestaltung benannt (vgl. § 138n Absatz 2 Satz 2 AO), so hat er diesen nach 
§ 138n Absatz 4 Satz 5 AO die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 mit-
zuteilen. Bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen sind laut Expertenschät-
zung lediglich in 20 Prozent der Verfahren mehrere Intermediäre zur Mitteilung 
derselben Steuergestaltung verpflichtet. Es ist anzunehmen, dass für innerstaatli-
che Steuergestaltungen die gleiche Quote anwendbar ist, weshalb hier von einer 
Fallzahl von 1 000 ausgegangen wird. 


Durch § 138k Absatz 2 AO wird die Verpflichtung zur Angabe einer Steuergestal-
tung in der Steuererklärung auch auf innerstaatliche Steuergestaltungen ausge-
weitet. Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung verwirklicht, muss er 
dies in der Steuererklärung für die Steuerart und den Besteuerungszeitraum oder 
Besteuerungszeitpunkt angeben, in der sich der steuerliche Vorteil der innerstaat-
lichen Steuergestaltung auswirken soll. Hierbei genügt es, in der Steuererklärung 
die vom BZSt zugeteilte DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer an-
zugeben.  


– Verwaltung: 


Die bereits bestehenden IT-Verfahren zur Aufbereitung, Weiterleitung und Aus-
wertung der beim Bundeszentralamt für Steuern eingehenden Mitteilungen über 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen sollen auch für die der neuen Mittei-
lungspflicht unterfallenden innerstaatlichen Steuergestaltungen nutzbar gemacht 
werden. Durch die Neuentwicklung, die laufende Pflege und die Wartung sowie 
den Betrieb des IT-Verfahrens entsteht auf Seiten des Bundes und in geringerem
Umfang auch auf Seiten der Länder einmaliger und laufender Erfüllungsaufwand. 
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Ferner ergeben sich auf Grund der rechtspolitischen und veranlagungsunterstüt-
zenden Auswertung der mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen dauer-
hafte Sach- und Personalkosten beim Bundeszentralamt für Steuern, beim Infor-
mationstechnikzentrum Bund, beim Bundesministerium der Finanzen und bei den 
Landesfinanzbehörden. Da soweit möglich auf bestehende Strukturen zurückge-
griffen werden soll und die mitteilungspflichtigen Tatbestände (insbesondere die 
erfassten Steuerarten und die die Mitteilungspflicht auslösenden Kennzeichen) so-
wie der der Mitteilungspflicht unterfallende Personenkreis deutlich enger gefasst 
sind als bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, wird davon ausgegangen, 
dass die Gesamtkosten deutlich hinter den Kosten bei der Einführung einer Pflicht 
zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen zurückbleiben werden. 


Die zur technischen Umsetzung der neuen Mitteilungspflicht erforderliche Erweite-
rung des bereits bestehenden IT-Fachverfahrens, das zum Austausch und zu Aus-
wertung grenzüberschreitender Steuergestaltungen eingerichtet wurde, löst beim 
Bundeszentralamt für Steuern zusätzliche Kosten aus. Zwar orientieren sich die 
maßgeblichen Bestimmungen für innerstaatliche Steuergestaltungen soweit mög-
lich an den verfahrenstechnischen Regelungen bei grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen. Anpassungen sind jedoch insbesondere erforderlich bei der Aus-
gestaltung des dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermittelnden Datensatzes 
(§ 138n Absatz 2 AO). Ferner sind die dem Bundeszentralamt für Steuern mitge-
teilten Daten über innerstaatlichen Steuergestaltungen ausschließlich den Län-
dern zugänglich zu machen und nicht – wie Informationen über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen für Zwecke des internationalen Informationsaustau-
sches – in englischer Sprache in ein sicheres Zentralverzeichnis der Europäischen 
Union einzustellen. Zu diesem Zweck erhalten Daten über innerstaatliche Steuer-
gestaltungen eigene Ordnungsmerkmale, die DE-Registriernummer und die DE-
Offenlegungsnummer (§ 138n Absatz 4 AO). Hierdurch wird ferner – wie bei grenz-
überschreitenden Steuergestaltungen – ein zielgerichteter Abruf der Daten über 
bestimmte innerstaatliche Steuergestaltungen durch die zuständigen Landesfi-
nanzbehörden (§ 138j Absatz 4 AO) sichergestellt. Die beim Bundeszentralamt für 
Steuern eingehenden Mitteilungen sind automationsgestützt aufzubereiten, zu ak-
tualisieren und zur Auswertung in eine durch das Bundeszentralamt für Steuern 
verwaltete Datenbank einzustellen. 


Durch die Konzeption und die Entwicklung des erweiterten IT-Verfahrens und den 
Aufbau einer eigenen Datenbank entsteht beim Bundeszentralamt für Steuern er-
höhter einmaliger IT-Umstellungsaufwand in Höhe von etwa 11,3 Mio. Euro. Der 
voraussichtlich anfallende laufende IT-Erfüllungsaufwand beläuft sich auf 970 Tsd. 
Euro jährlich. 


Aus der Ausweitung der Mitteilungspflicht auf innerstaatliche Steuergestaltungen 
ergibt sich auch einmaliger IT-Anpassungsbedarf auf Seiten der Länder. Da die 
bereits für grenzüberschreitende Steuergestaltungen implementierten Verwal-
tungsstrukturen auch für mitgeteilte innerstaatliche Steuergestaltungen genutzt 
werden sollen, besteht lediglich geringfügiger Anpassungsbedarf, der auf voraus-
sichtlich rund 290 Tsd. Euro geschätzt wird. 


Neben den Mehrbedarfen auf Grund der Ausweitung des IT-Verfahrens entsteht 
sowohl auf Seiten des Bundes als auch auf Seiten der Länder erhöhter Personal-
mehrbedarf auf Grund der Auswertung der mitgeteilten innerstaatlichen Steuerge-
staltungen. Wie bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen erfolgt die Aus-
wertung der mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen durch das Bundes-
zentralamt für Steuern, das die Ergebnisse dieser Auswertung dem Bundesminis-
terium der Finanzen mitteilt (vgl. § 138j Absatz 1 AO) und zusammen mit weiteren 
Angaben den Finanzbehörden der Länder zum Abruf bereitstellt (vgl. §§ 138i Ab-
satz 2 und 138j Absatz 2 und 3 AO). Soweit von den mitgeteilten innerstaatlichen 
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Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von den Finanzbehörden der Län-
der oder von den Gemeinden verwaltet werden, wirken die Länder bei der Auswer-
tung mit (§ 21a Absatz 5 FVG).  


Da die Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen – anders als bei 
der Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen - eine sach-
liche Einschränkung auf solche Fälle vorsieht, in denen bestimmte nutzerbezo-
gene oder gestaltungsbezogene Kriterien erfüllt sind (vgl. § 138l Absatz 5 AO), ist 
eine verlässliche Schätzung, wie viele Mitteilungen auszuwerten sein werden, 
nicht möglich. Auf Grund der sachlichen Einschränkung der Mitteilungspflicht in 
§ 138l Absatz 5 AO und des hierdurch verkleinerten betroffenen Personenkreises 
wird eine Größenordnung an Mitteilungen im mittleren vierstelligen Bereich erwar-
tet. 


Erfahrungen im Zusammenhang mit der Mitteilungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen haben gezeigt, dass die Auswertung von Steuergestal-
tungskonzepten insbesondere personellen Aufwand auslöst. Die steuerfachliche 
Auswertung der Mitteilungen erfordert dabei sowohl auf Seiten des Bundes als 
auch auf Seiten der bei der Auswertung mitwirkenden Länder spezialisiertes Fach-
personal mit fundierten Kenntnissen im Bereich des Steuerrechts und der Unter-
nehmenspolitik. Über die steuerfachliche Auswertung hinaus sind zudem statis-
tisch-mathematische sowie volkswirtschaftliche Auswertungen vorzunehmen, wel-
che sich unter anderem auf die Ermittlung des Steuerausfallrisikos oder die unter-
nehmens- bzw. branchenspezifischen Effekte beziehen. Diese Kenntnisse sind zu-
dem Grundlage zum Prüfungsaufgriff und dienen der Priorisierung der zu prüfen-
den Steuergestaltungen. 


Aufgrund der Ausweitung der Mitteilungspflicht auf innerstaatliche Steuergestal-
tungen ergibt sich daher auf Seiten des Bundes zusätzlicher laufender Personal- 
und Sachaufwand, der nicht nur auf die Auswertung der eingehenden Meldungen, 
sondern auch auf die Wartung und Pflege des IT-Verfahrens, statistische Auswer-
tungen und die Qualitätssicherung sowie die Ahndung von Verstößen gegen die 
Mitteilungspflichten entfällt.  


Auch auf Seiten des Bundesministeriums der Finanzen wird mit zusätzlichem Per-
sonalbedarf gerechnet, da die im Rahmen der Einführung einer Pflicht zur Mittei-
lung grenzüberschreitender Steuergestaltungen geschaffenen Ressourcen die mit 
der Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltung entstehenden Aufga-
ben nicht vollständig mit übernehmen können. 


Insbesondere im Hinblick auf die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen, die 
durch das Bundeszentralamt für Steuern in Zusammenarbeit mit den Ländern er-
folgt, ist auch für die Länder mit spürbaren, zusätzlichen Personalkosten zu rech-
nen. Da die Sicherung des Steueraufkommens ein gemeinsames Ziel von Bund, 
Ländern und Gemeinden ist, wird davon ausgegangen, dass sich die Finanzbe-
hörden der Länder – wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen – 
entsprechend der föderalen Grundordnung in vergleichbarem personellen Umfang 
in die Auswertung innerstaatlicher Steuergestaltungen einbringen werden. Insbe-
sondere durch die spezielle, in den Ländern vorliegende Fachexpertise wird ge-
währleistet, dass der Gesetzgeber zuverlässig über relevante Steuergestaltungs-
konzepte informiert wird.  


Ferner entsteht auf Seiten der Länder Personalmehraufwand aus der veranla-
gungsunterstützenden Auswertung von Informationen über innerstaatliche Steuer-
gestaltungen sowie aus der Ahndung von möglichen Verstößen gegen die Ver-
pflichtung zur Angabe der innerstaatlichen Steuergestaltung in der Steuererklä-
rung (vgl. § 138k Absatz 2 AO). Der hieraus resultierende jährlich wiederkehrende 
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personelle Mehraufwand auf Seiten der Finanzämter wird auf insgesamt ca. 164,3 
Tsd. Euro geschätzt.


– Digitalisierung der Sterbefallanzeigen 


Der durch die Anpassung, die laufende Pflege und die Wartung des IT-Verfahrens 
auf Seiten des Bundes entstehende einmalige und laufende Erfüllungsaufwand 
wird von den Ländern aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern getragen. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung oder eine Evaluierung der Regelungen zur Anhebung des Anhebung 
Grundfreibetrags und der Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags sind nicht vorgese-
hen. 


Mit der Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren für Ehegatten, Le-
benspartnerinnen und Lebenspartnern soll der Lohnsteuerabzug zum 1. Januar 2030 ins-
gesamt vereinfacht werden. Mit dem Faktorverfahren kann die steuermindernde Wirkung 
des Splitting-Verfahrens bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug für den eigenen Ar-
beitslohn berücksichtigt werden und damit eine gerechtere Verteilung der Lohnsteuerbelas-
tung anhand der in der Ehe oder Lebenspartnerschaft gemeinsam bezogenen Arbeitslöhne 
erreicht werden. 


Das Bundesministerium der Finanzen wird das Verfahren bis zum 31. Dezember 2035 eva-
luieren und dabei folgende Gesichtspunkte berücksichtigen: 


– positive oder negative Nebenfolgen der Überführung der Steuerklassen III und V in das 
Faktorverfahren,  


– Akzeptanz bzw. Inanspruchnahme des reformierten Faktorverfahrens sowie  


– Praktikabilität der Regelung im Lohnsteuerabzugsverfahren unter Berücksichtigung der 
Aufgaben der Landesfinanzbehörden und des Bundeszentralamts für Steuern. 


Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem erstmaligen Anwendungszeitpunkt der neuen Mit-
teilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen soll evaluiert werden, ob durch die 
Mitteilungspflicht zu mehr Steuergerechtigkeit beigetragen werden konnte, d. h. ob uner-
wünschte Lücken in den Steuergesetzen durch die Mitteilungspflicht geschlossen werden 
konnten und ob die zusätzlichen Erkenntnisse auf Grund der Mitteilungen auch im Einzelfall 
(veranlagungsunterstützend) genutzt werden konnten. Dazu werden die Aufzeichnungen 
über durch die Mitteilungspflicht aufgedeckte und geschlossene Regelungslücken in den
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Steuergesetzen sowie Rückmeldungen aus den für die Steuerfestsetzung jeweils zuständi-
gen Finanzämtern über die Verwertung von Informationen aus Mitteilungen über innerstaat-
liche Steuergestaltungen benötigt. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]) 


§ 39e Absatz 10 Satz 2 – neu – 


Die Vorschrift regelt bislang die Zweckbindung der beim Bundeszentralamt für Steuern für 
Zwecke des elektronischen Lohnsteuerabzugs gespeicherten Daten. Diese Zweckbindung 
wird auf den Zweck der Ergänzung und Übermittlung der Daten für Zwecke der Erbschafts-
teuer erweitert. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2025]) 


Zu Nummer 1 (§ 32 Absatz 6 Satz 1) 


Der im Herbst 2024 zu erwartende 15. Existenzminimumbericht wird den für die Freistellung 
des Existenzminimums verfassungsrechtlich notwendigen Erhöhungsbedarf für das Jahr 
2025 beim Kinderfreibetrag aufzeigen. In Höhe der voraussichtlichen Vorgaben dieses Be-
richts wird der Freibetrag für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) 
für jeden Elternteil von 3 306 Euro um 30 Euro auf 3 336 Euro erhöht. Der ab dem Veran-
lagungszeitraum 2025 für ein Kind insgesamt zu berücksichtigende Kinderfreibetrag wird 
somit von 6 612 Euro um 60 Euro auf 6 672 Euro erhöht. Zusammen mit dem Freibetrag 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (2 928 Euro) ergibt sich eine 
Anhebung des zur steuerlichen Freistellung des Kinderexistenzminimums dienenden Be-
trags von insgesamt 9 540 Euro um 60 Euro auf insgesamt 9 600 Euro. 


Zu Nummer 2 (§ 32a Absatz 1) 


Mit der Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der für den Veranlagungszeitraum 2025 
geltende Einkommensteuertarif normiert. Dabei wird der steuerliche Grundfreibetrag über 
die voraussichtlichen Ergebnisse des im Herbst 2024 zu erwartenden 15. Existenzmini-
mumberichts hinaus erhöht, indem er zum Ausgleich der kalten Progression um die voraus-
sichtliche Inflationsrate des Jahres 2024 (lt. Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 2,5 
Prozent) erhöht wird. Auch die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs - mit Aus-
nahme des Eckwerts der sog. „Reichensteuer“ - werden 2025 entsprechend den voraus-
sichtlichen Ergebnissen des 6. Steuerprogressionsberichts nach rechts verschoben. 
Dadurch wird die Freistellung des Existenzminimums sichergestellt und insbesondere für 
kleinere und mittlere Einkommen trotz steigender Inflation eine lediglich progressionsbe-
dingt höhere Einkommensbesteuerung verhindert. 


Zu Nummer 3 (§ 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz) 


Durch die Regelung in § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz EStG wird verhindert, dass 
beim Lohnsteuerabzug nach den Steuerklassen V und VI in einzelnen Teilbereichen eine 
zu niedrige Durchschnittssteuerbelastung bzw. eine zu hohe Grenzsteuerbelastung eintritt. 


Die Zahlenwerte hängen mit den Tarifeckwerten in § 32a EStG unmittelbar zusammen und 
werden für den Lohnsteuerabzug in 2025 angepasst (Folgeänderung zur Tarifänderung). 
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Zu Nummer 4 (§ 52 Absatz 1) 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b (§ 52 Absatz 1 Satz 1 bis 3) 


Die Änderungen durch Artikel 2 sind nach der allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 
Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2025 und den Lohnsteuerabzug 2025 anzuwenden. § 52 Absatz 1 EStG 
wird entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Nummer 5 (§ 66 Absatz 1) 


Mit dem Inflationsausgleichsgesetz vom 8. Dezember 2022 (BGBl I S. 2230-2233) wurde 
das Kindergeld ab dem 1. Januar 2023 für alle Kinder auf einheitlich 250 Euro pro Monat 
angehoben. Mit der Erhöhung war die vollständige betragsmäßige Angleichung der Kinder-
geldhöhe für alle Kinder und die Abschaffung der bisherigen Kindergeldstaffelung verbun-
den. Das Kindergeld wird nun mit Wirkung zum 1. Januar 2025 um weitere 5 Euro auf ins-
gesamt 255 Euro angehoben. 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2026]) 


Zu Nummer 1 (§ 32 Absatz 6 Satz 1) 


Der im Herbst 2024 zu erwartende 15. Existenzminimumbericht wird den für die Freistellung 
des Existenzminimums verfassungsrechtlich notwendigen Erhöhungsbedarf für das Jahr 
2026 beim Kinderfreibetrag aufzeigen. In Höhe der voraussichtlichen Vorgaben dieses Be-
richts wird der Freibetrag für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) 
für jeden Elternteil von 3 336 Euro um 78 Euro auf 3 414 Euro erhöht Der ab dem Veranla-
gungszeitraum 2026 für ein Kind insgesamt zu berücksichtigende Kinderfreibetrag wird so-
mit von 6 672 Euro um 156 Euro auf 6 828 Euro erhöht. Zusammen mit dem Freibetrag für 
den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (2 928 Euro) ergibt sich eine 
Anhebung des zur steuerlichen Freistellung des Kinderexistenzminimums dienenden Be-
trags von insgesamt 9 600 Euro um 156 Euro auf insgesamt 9 756 Euro. 


Zu Nummer 2 (§ 32a Absatz 1) 


Mit der Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der ab dem Veranlagungszeitraum 2026 
geltende Einkommensteuertarif normiert. Dabei wird der steuerliche Grundfreibetrag über 
die voraussichtlichen Ergebnisse des im Herbst 2024 zu erwartenden 15. Existenzmini-
mumberichts hinaus erhöht, indem er zum Ausgleich der kalten Progression um die voraus-
sichtliche Inflationsrate des Jahres 2025 (lt. Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 2,0 
Prozent) erhöht wird. Zudem werden die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs 
2026 – mit Ausnahme des Eckwerts der sog. „Reichensteuer“ – entsprechend den voraus-
sichtlichen Ergebnissen des 6. Steuerprogressionsberichts nach rechts verschoben. 
Dadurch wird die Freistellung des Existenzminimums sichergestellt und insbesondere für 
kleinere und mittlere Einkommen trotz steigender Inflation eine lediglich progressionsbe-
dingt höhere Einkommensbesteuerung verhindert. 


Zu Nummer 3 (§ 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz) 


Durch die Regelung in § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz EStG wird verhindert, dass 
beim Lohnsteuerabzug nach den Steuerklassen V und VI in einzelnen Teilbereichen eine 
zu niedrige Durchschnittssteuerbelastung bzw. eine zu hohe Grenzsteuerbelastung eintritt. 


Die Zahlenwerte hängen mit den Tarifeckwerten in § 32a EStG unmittelbar zusammen und 
werden für den Lohnsteuerabzug ab 2026 angepasst (Folgeänderung zur Tarifänderung). 
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Zu Nummer 4 (§ 52 Absatz 1) 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b (§ 52 Absatz 1 Satz 1 bis 3) 


Die Änderungen durch Artikel 2 sind nach der allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 
Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2026 geltenden Fassung erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2026 und den Lohnsteuerabzug 2026 anzuwenden. § 52 Absatz 1 EStG 
wird entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Nummer 5 (§ 66 Absatz 3 – neu –) 


Nach § 31 EStG ist das Einkommen der Eltern in Höhe des Existenzminimums ihres Kindes 
durch die Gewährung der Freibeträge für Kinder oder des Kindergeldes von der Besteue-
rung freizustellen. Entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 2. Juni 
1995 legt die Bundesregierung alle zwei Jahre einen Bericht über die Höhe des von der 
Einkommensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern vor. 
Eine gleichzeitige Erhöhung des Kindergeldes nach Anpassung der Freibeträge für Kinder 
ist verfassungsrechtlich zwar nicht erforderlich, jedoch ist sie Gegenstand einer Entschlie-
ßung des Bundestages (Bundestagsdrucksache 13/1558 vom 31. Mai 1995 und Plenarpro-
tokoll 13/42 vom 2. Juni 1995). Dieser Zusammenhang wird nun gesetzlich verankert: Das 
Kindergeld wird regelmäßig entsprechend der prozentualen Entwicklung der Freibeträge für 
Kinder nach § 31 Satz 1 in Verbindung mit § 32 Absatz 6 Satz 1 EStG angepasst. Die kon-
krete Höhe des monatlichen Kindergeldes wird weiterhin in § 66 Absatz 1 EStG betragsmä-
ßig ausgewiesen. Anlass für die Anpassung des Kindergeldbetrages besteht jeweils bei 
einer Veränderung des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von Kindern.  


Allgemein trägt die Regelung zur besseren Planbarkeit der Höhe des Kindergeldes bei.  


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2029]) 


Artikel 4 beinhaltet die Regelungen zum neuen Faktorverfahren. Das neue Faktorverfahren 
ist einfach und unbürokratisch anwendbar und schafft mehr Fairness. Insbesondere wird 
für jeden Ehegatten, jede Lebenspartnerin oder jeden Lebenspartner die steuermindernde 
Wirkung des Splitting-Verfahrens bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug für den eige-
nen Arbeitslohn berücksichtigt, die höhere Besteuerung in der Steuerklasse V vermieden 
sowie eine gerechtere Verteilung der Lohnsteuerbelastung anhand der in der Ehe/ Leben-
spartnerschaft gemeinsam bezogenen Arbeitslöhne erreicht.  


Durch die weitgehende Digitalisierung und Automatisierung wird das bisherige Verfahren 
deutlich vereinfacht. Die zusätzliche Erweiterung des neuen Faktorverfahrens um die sog. 
Alleinverdiener-Ehen/-Lebenspartnerschaften macht es zudem möglich, künftig alle famili-
ären Konstellationen im Lohnsteuerabzugsverfahren hinreichend abzubilden. 


Das stärkt insbesondere die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Teilzeitarbeitsver-
hältnisse ausüben. Durch die Anwendung des Faktors kann eine übermäßig hohe Belas-
tung des (Teilzeit-)Arbeitslohns mit Lohnsteuer vermieden werden, wie es oftmals bei der 
Besteuerung in der Steuerklasse V der Fall war. Die Summe der monatlich zu zahlenden 
Lohnsteuerbeträge beider Ehegatten/ Lebenspartner durch Anwendung des Faktors ent-
spricht dann in etwa der nach Veranlagung zu zahlenden Einkommensteuer, wenn die der 
Bildung des Faktors zugrundeliegenden Arbeitslohnverhältnisse nicht wesentlich vom tat-
sächlich bezogenen Arbeitslohn abweichen. 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Änderung des § 39f EStG sowie den neu ein-
gefügten § 39g EStG angepasst. 
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Zu Nummer 2 (§ 38b) 


Zu Buchstabe a (§ 38b Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 38b Absatz 1 Satz 2) 


Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5) 


Durch die Überführung der Steuerklassen III und V in das neue Faktorverfahren (Steuer-
klasse IV mit Faktor), bleibt die Nummer 3 unbesetzt und die bisherigen Regelungen wer-
den in die neugefasste Nummer 5 überführt. 


Nummer 4 bestimmt, dass die Steuerklasse IV – wie bisher – der Grundfall für den Lohn-
steuerabzug bei unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ehegatten/ Lebenspartnerin-
nen und -partnern bleibt, die nicht dauernd getrennt leben. Durch die Änderungen in § 38b 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 5 EStG infolge der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor) ergeben sich redaktionelle und in-
haltliche Folgeänderungen. 


In Nummer 5 wird das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor) als Wahlmöglichkeit für 
den Lohnsteuerabzug neben dem Grundfall der Steuerklasse IV mit in § 38b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 5 EStG aufgenommen. Zusätzlich werden auch die in der bisherigen Num-
mer 3 Buchstabe b und c sowie § 38b Absatz 1 Satz 2 EStG enthaltenen Fälle der Steuer-
klasse III mit aufgenommen. In die Steuerklasse IV mit Faktor gehören danach: 


1. Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner, die das Faktorverfahren beantragt haben 
und für die vom Finanzamt ein Faktor gebildet wurde, oder bei denen vom Bundeszent-
ralamt für Steuern automatisiert ein Faktor gebildet wurde, 


2. auch verwitwete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten/ Leben-
spartnerinnen und -partner im Zeitpunkt des Todes des einen Ehegatten, der einen 
Lebenspartnerin oder des einen Lebenspartners unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren und in diesem Zeitpunkt auch nicht dauernd getrennt gelebt haben. Der 
Faktor gilt entsprechend der Regelung des § 32a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 EStG ab 
dem 1. des auf den Todestag folgenden Monats sowie für das darauffolgende Kalen-
derjahr, 


3. auf Antrag auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Ehe/ Lebenspartner-
schaft aufgelöst worden ist, wenn im Kalenderjahr der Auflösung beide Ehegatten/ Le-
benspartnerinnen und -partner unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und 
nicht dauernd getrennt gelebt haben und der andere Ehegatte, die andere Lebenspart-
nerin oder der andere Lebenspartner wieder geheiratet hat, von seinem neuen Ehegat-
ten, seiner Lebenspartnerin oder seinem Lebenspartner nicht dauernd getrennt lebt 
und er und sein neuer Ehegatte, seine oder ihre Lebenspartnerin oder sein oder ihr 
neuer Lebenspartner unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind. Der Faktor wird 
entsprechend zeitlich befristet. 
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Zu Doppelbuchstabe bb (§ 38b Absatz 1 Satz 3) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Buchstabe b (§ 38b Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 38b Absatz 2 Satz 1) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse III in das 
Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 38b Absatz 2 Satz 4) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Doppelbuchstabe cc (§ 38b Absatz 2 Satz 5 und 6 – neu –) 


Mit dem neuen Satz 5 wird für die Fälle des § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Buchstabe a 
EStG, in denen nur einer der Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner Arbeitslohn be-
zieht, festgelegt, dass der Zähler für Kinderfreibeträge für den Ehegatten, die Lebenspart-
nerin oder den Lebenspartner zu verdoppeln ist, der den Arbeitslohn bezieht. Für den an-
deren Ehegatten, die andere Lebenspartnerin oder den anderen Lebenspartner, der/die 
keinen Arbeitslohn bezieht, ist der Zähler für Kinderfreibeträge mit 0 anzusetzen. Damit wird 
eine sachgerechte Berücksichtigung des Kinderfreibetrags erreicht. Entsprechendes gilt für 
den Fall der Steuerklasse IV mit Faktor nach § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Buchstabe 
b EStG bei verwitweten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Im neuen Satz 6 wird die 
Zuständigkeit für die Berücksichtigung der Zahl der Kinderfreibeträge nach Satz 5 (neu) 
anknüpfend an die Zuständigkeit für die Bildung des Faktors zugewiesen; dies ist im Fall 
der Faktorbildung nach § 39e Absatz 1a EStG das Bundeszentralamt für Steuern und im 
Fall der Faktorbildung nach § 39f Absatz 1, Absatz 1a Satz 2 EStG das Wohnsitzfinanzamt. 


Zu Buchstabe c (§ 38b Absatz 3 Satz 2) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Nummer 3 (§ 39 Absatz 4) 


Zu Buchstabe a (§ 39 Absatz 4 Nummer 1) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG und § 39f EStG. 


Zu Buchstabe b (§ 39 Absatz 4 Nummer 2) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse III in das 
Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 
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Zu Nummer 4 (§ 39a Absatz 1 Satz 1) 


Zu Buchstabe a (§ 39a Absatz 1 Satz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, da sich die Überschrift des § 33b EStG 
geändert hat. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Satzteil vor Satz 2) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Buchstabe b (§ 39a Absatz 1 Satz 3) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuregelung in § 39f Absatz 1 Satz 3 EStG, 
mit der die antragsgebundene Berücksichtigung von Frei- oder Hinzurechnungsbeträgen 
im Faktorverfahren bis zum 31. März des zweiten Kalenderjahres, welches auf das Jahr der 
erstmaligen Anwendung folgt, verlängert wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass sich die 
automatisierte Bildung des Faktors grundsätzlich nahtlos an die antragsgebundene Bildung 
des Faktors anschließen kann. So kann das Faktorverfahren auf möglichst einfache Art und 
Weise in Fällen ohne erneute Berücksichtigung eines Frei- oder Hinzurechnungsbetrags 
bei der Faktorbildung lückenlos weitergeführt werden. 


Zu Nummer 5 (§ 39b Absatz 2) 


Zu Buchstabe a (§ 39b Absatz 2 Satz 5) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe d und 
e) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a, b und c) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Buchstabe b (§ 39b Absatz 2 Satz 6) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren. 


Zu Buchstabe c (§ 39b Absatz 2 Satz 7) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse V in das 
Faktorverfahren. 
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Zu Nummer 6 (§ 39e) 


Zu Buchstabe a (§ 39e Absatz 1 Satz 1) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse III in das 
Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Buchstabe b (§ 39e Absatz 1a und 1b – neu –) 


Der neu eingefügte Absatz 1a ist die zentrale Vorschrift für die – im Zuge der Überführung 
der Steuerklassen III und V ebenfalls vorgesehene – weitgehende Digitalisierung und Au-
tomatisierung des Faktorverfahrens. 


Er regelt zum einen, dass dem Bundeszentralamt für Steuern die vollständig automatisierte 
Bildung des Faktors zugewiesen wird. Insoweit wird auf die bereits bestehende Regelung 
aufgesetzt, dass das Bundeszentralamt für Steuern für die Bildung automatisiert erstellter 
Lohnsteuerabzugsmerkmale zuständig ist.  


Der neue automatisierte Faktor wird zukünftig jeweils zum 1. April eines Kalenderjahres 
anhand der Daten gebildet, die dem Bundeszentralamt für Steuern von den Landesfinanz-
behörden aus den für das vorangegangene Kalenderjahr übermittelten Lohnsteuerbeschei-
nigungen (§ 41b Absatz 1 EStG) mitgeteilt werden (zum Beispiel: der Jahresarbeitslohn, 
die Sozialversicherungsbeiträge). Dabei sind im Jahr der Eheschließung auch Datensätze 
der Steuerklassen I oder II mit in die Ermittlung des Faktors einzubeziehen. Pauschbeträge 
für Menschen mit Behinderung, Hinterbliebene und Pflegepersonen (§ 39a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 EStG), die als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal vom Wohnsitzfinanz-
amt gebildet wurden, sind für die jeweilige Geltungsdauer des Pauschbetrags bei der Bil-
dung des Faktors ebenfalls mit zu berücksichtigen. Der automatisiert gebildete Faktor wird 
vom Bundeszentralamt für Steuern als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal zum Ab-
ruf durch den Arbeitgeber bereitgestellt. In den Fällen, in denen ein Faktor ausgehend da-
von ermittelt wurde, dass nur ein Ehe-/Lebenspartnerin oder -partner Arbeitslohn bezieht, 
wird ab dem folgenden 1. des Monats, an dem der Arbeitgeber für den zweiten Ehegat-
ten/Lebenspartnerin oder -partner ein erstes Dienstverhältnis im Verfahren ELStAM ange-
meldet hat, ein Steuerklassenwechsel zur Steuerklasse IV für jeden Ehegatten, Lebens-
partnerin oder -partner automatisiert durch das Bundeszentralamt für Steuern vorgenom-
men. Der automatisierte Steuerklassenwechsel zu IV/IV unterbleibt, wenn die Ehegat-
ten/Lebenspartnerinnen oder -partner beim Wohnsitzfinanzamt den Faktor entsprechend 
der künftigen Arbeitslöhne angepasst haben. Durch diese Regelung soll eine unverhältnis-
mäßig hohe Nachzahlung in der Einkommensteuerveranlagung vermieden werden.  


Der neu eingefügte Absatz 1b beschreibt die Art und Weise, wie der automatisiert zu bil-
dende Faktor (Absatz 1a – neu –) durch das Bundeszentralamt für Steuern zu bilden ist und 
verweist dazu auf die Grundvorschrift des § 39f Absatz 2 EStG sowie auf die Daten aus 
den elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen des Vorjahres, für das der Faktor erstmals 
gelten soll. Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen, Hinterbliebene und Pflege-
personen (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG) werden auch bei der automatisierten 
Bildung des Faktors mitberücksichtigt. 


Zu Buchstabe c (§ 39e Absatz 10 Satz 2 und 3 – neu –) 


In dem neuen Satz 2 des Absatzes 10 wird festgelegt, dass die Daten der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung, die dem Bundeszentralamt für Steuern von den Landesfinanz-
behörden für die automatisierte Bildung des Faktors zur Verfügung gestellt werden, vom 
Bundeszentralamt für Steuern ausschließlich für diese Zwecke verarbeitet und gespeichert 
werden dürfen.
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In dem neuen Satz 3 wird bestimmt, dass für Änderungen eines nach § 39e Absatz 1a oder 
1b EStG automatisiert gebildeten Faktors das Finanzamt zuständig ist.


Zu Nummer 7 (§ 39f) 


Zu Buchstabe a (§ 39f – Überschrift) 


Die Überschrift des § 39f EStG wird redaktionell an die Änderungen in § 38b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse III in das Fak-
torverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor) angepasst. 


Zu Buchstabe b (§ 39f Absatz 1, 1a – neu –, 2 und 3) 


Zu Absatz 1 


Ehegatten/Lebenspartnerinnen und -partner, die anstelle der Steuerklasse IV das Faktor-
verfahren (Steuerklasse IV mit Faktor) für den Lohnsteuerabzug nutzen möchten, können 
nach Satz 1 – wie bisher -- dazu einen gemeinsamen Antrag zur Bildung eines Faktors bei 
dem Finanzamt stellen, das für die Besteuerung des Einkommens (Wohnsitzfinanzamt) zu-
ständig ist.  


Neu ist, dass nun auch alleinverdienende Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner das 
Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor) nutzen können und die Parameter der bishe-
rigen Steuerklasse III im Faktorverfahren abgebildet werden (Satz 5). 


Unverändert werden Frei- und Hinzurechnungsbeträge (z. B. erhöhte Werbungskosten) 
auch dann im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt, wenn die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Steuerklasse IV mit Faktor gewählt haben. § 39a Absatz 1 Satz 3 EStG 
bestimmt allerdings, dass derartige Freibeträge grundsätzlich höchstens für zwei Kalender-
jahre einschließlich des Jahres des Antrages gelten. Die automatisierte Bildung eines 
neuen Faktors nach § 39e Absatz 1a EStG erfolgt aber immer erst zum 1. April eines Ka-
lenderjahres. Um hier einen nahtlosen Anschluss vom antragsgebundenen zum automati-
siert gebildeten Faktor zu ermöglichen, wird in Satz 3 die antragsgebundene Berücksichti-
gung von Frei- oder Hinzurechnungsbeträgen im Faktorverfahren bis zum 31. März des 
zweiten Kalenderjahres, welches auf das Jahr der erstmaligen Anwendung folgt, verlängert. 
So kann das Faktorverfahren auf möglichst einfache Art und Weise - in Fällen ohne erneute 
Berücksichtigung eines Frei- oder Hinzurechnungsbetrages bei der Faktorbildung - lücken-
los weitergeführt werden. 


Da die Finanzverwaltung im laufenden Kalenderjahr ohne Hinweis der Ehegatten/Lebens-
partnerinnen und -partner keine Kenntnisse über mögliche Änderungen der Jahresarbeits-
löhne erhält, erfolgt ein Ausgleich von zu viel oder zu wenig erhobener Lohnsteuer mangels 
Änderung des Faktors regelmäßig erst im Rahmen der verpflichtenden Einkommensteuer-
veranlagung. 


Wurde für die Ehegatten/Lebenspartnerinnen und -partner aber ein Faktor auf Basis der 
Angabe/Daten gebildet, dass nur ein Ehegatte, eine Lebenspartnerin oder ein Lebens-
partner Arbeitslohn bezieht (Alleinverdienerin oder -verdiener), und wird dann im laufenden 
Kalenderjahr für den anderen Ehegatten, die andere Lebenspartnerin oder den anderen 
Lebenspartner ein erstes Dienstverhältnis angemeldet, ohne dass eine Änderung des Fak-
tors durch die Ehegatten/Lebenspartnerinnen und -partner beantragt wurde, ist in Satz 6 
geregelt, dass in diesem Fall für beide Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner ab dem 
Folgemonat der Arbeitsaufnahme automatisch wieder jeweils die Steuerklasse IV (Grund-
fall) hinterlegt wird. Durch diesen gesetzlich vorgesehenen Wechsel zurück in die Steuer-
klasse IV wird verhindert, dass beide Ehegatten/Lebenspartnerinnen und -partner unge-
rechtfertigterweise jeweils den doppelten Splittingvorteil infolge eines unverändert weiter 
geführten „Alleinverdienerin und -verdiener“-Faktors erhalten würden und extrem hohe
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Steuer-Nachzahlungen im Rahmen der Veranlagung festgesetzt würden. Ein neuer Antrag 
für das Faktorverfahren unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Arbeitslöhne beider
Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner ist auch schon vor Arbeitsaufnahme möglich. 
In diesem Fall erfolgt keine Einordnung in die Steuerklasse IV, sondern der Faktor wird 
entsprechend an die neuen Verhältnisse geändert/angepasst. 


Zu Absatz 1a – neu – 


Absatz 1a regelt in den Fällen, in denen eine Person verwitwet ist (§ 38b Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5 Buchstabe b EStG), dass das Bundeszentralamt für Steuern automatisiert den 
Faktor bildet. Dieser automatisiert gebildete Faktor gilt mit Wirkung ab dem 1. des auf den 
Todestag des anderen Ehegatten, der anderen Lebenspartnerin oder des anderen Leben-
spartners folgenden Monats sowie für das darauffolgende Kalenderjahr, entsprechend der 
Regelung des § 32a Absatz 6 EStG (so lange, wie das Splitting-Verfahren noch anzuwen-
den ist). Zur Bildung des Faktors werden für den Verstorbenen oder die Verstorbene der 
Arbeitslohn und die weiteren maßgeblichen Werte mit 0 Euro angesetzt. 


Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 
Buchstabe c EStG bildet das Finanzamt auf Antrag der nicht wiederverheirateten Person 
für das Kalenderjahr einen Faktor als Lohnsteuerabzugsmerkmal, in dem die Ehe/ Leben-
spartnerschaft aufgelöst worden ist. Der Arbeitslohn für den früheren Ehegatten, die frühere 
Lebenspartnerin oder den früheren Lebenspartner und die weiteren zur Ermittlung des Fak-
tors maßgeblichen Werte werden zur Ermittlung des Faktors mit 0 Euro angesetzt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 beschreibt die Ermittlung des Faktors. Der Faktor wird anhand der aktuell bei Bil-
dung des Faktors geltenden Steuerbeträge berechnet, die sich auf Grundlage der Besteu-
erung in der Steuerklasse IV ergeben würden. Dabei sind bei der antragsgebundenen Bil-
dung des Faktors die voraussichtlichen Jahresarbeitslöhne der Ehegatten/ Lebenspartne-
rinnen und -partner des Jahres maßgeblich, für die das Faktorverfahren erstmalig gelten 
soll. Freibeträge werden nicht neben dem Faktor als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildet, 
sondern bei der Ermittlung des Faktors gemäß § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6, 8 
und 9 EStG mitberücksichtigt. Haben Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner bei ih-
rem Wohnsitzfinanzamt einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung zur Berücksichtigung von 
persönlichen Freibeträgen im Faktorverfahren gestellt, gilt dieser Faktor solange, wie sich 
die Gültigkeit anhand von § 39a Absatz 1 Satz 3 EStG bestimmt, längstens jedoch bis zum 
31. März des zweiten auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres (vgl. Absatz 1 
Satz 3). Arbeitslöhne aus zweiten und weiteren Dienstverhältnissen, die nach der Steuer-
klasse VI besteuert wurden, sind wie bisher nicht bei der Ermittlung des Faktors mit zu 
berücksichtigen. 


Zu Absatz 3 


Ändern sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die steuerlichen Verhältnisse zu 
ihren Ungunsten und haben sie hierfür einen Freibetrag beantragt (z. B. geringere Wer-
bungskosten), sind sie verpflichtet, diese Änderungen dem Finanzamt anzuzeigen (§ 39a 
Absatz 1 Satz 5 EStG). Ändern sich die Verhältnisse zu ihren oder seinen Gunsten, kann 
durch Mitteilung eine Änderung beantragt werden. 


Absatz 3 bestimmt, dass mit dieser Anzeige oder diesem Antrag gleichzeitig ein Antrag auf 
Änderung des Faktors ab dem Monat des auf die Antragstellung folgenden Monats für den 
Lohnsteuerabzug gestellt wird und der geänderte Faktor entsprechend anzuwenden ist 
(§ 39 Absatz 6 Satz 5 EStG). Nach § 39 Absatz 6 Satz 6 EStG muss ein Antrag auf Ände-
rung zu Gunsten spätestens bis zum 30. November gestellt werden, wenn er noch für das
laufende Kalenderjahr gelten soll. Ansonsten gilt der geänderte Faktor erst ab dem folgen-
den Kalenderjahr. 
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Zu Nummer 8 (§ 39g – neu –) 


Zu § 39g (Verfahren zur Überführung der Steuerklassen III und V in die Steuerklasse 
IV mit Faktor) 


§ 39g – neu – EStG enthält die einzelnen Regelungen des automatisierten Verfahrens zur 
Überführung der bestehenden Fälle, mit Steuerklasse III und V in das Faktorverfahren 
(Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, dass die Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren 
(Steuerklassen IV mit Faktor) zu dem gesetzlichen Stichtag 1. Januar 2030 erfolgt.  


Dazu wird das Bundeszentralamt für Steuern in allen Fällen, in denen zum 30. September 
2029 bei Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern die Steuerklassenkombina-
tion III/V für den Lohnsteuerabzug angewendet wird, automatisiert zum 1. Oktober 2029 
einen Faktor bilden, der sich anhand der Daten ergibt, die spätestens zum 28. Februar 2029 
vom jeweiligen Arbeitgeber mit den elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen (§ 41b 
EStG) für das erste Dienstverhältnis an die Finanzverwaltung übermittelt worden sind. Liegt 
für einen Ehegatten, eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner kein Datensatz vor, 
wird unterstellt, dass diese Person im vorangegangenen Kalenderjahr keinen Arbeitslohn 
bezogen hat. Der ab dem Umstellungsstichtag 1. Januar 2030 geltende Faktor wird den 
Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partnern durch das Bundeszentralamt für Steuern o-
der den Finanzbehörden der Länder einmalig elektronisch mitgeteilt. Dieser Faktor in Ver-
bindung mit der Steuerklasse IV wird dann zum 1. Januar 2030 anstelle der Steuerklasse 
III oder V zum Abruf für den jeweiligen Arbeitgeber als elektronisches Lohnsteuerabzugs-
merkmal bereitgestellt. Haben die Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner einen An-
trag auf Änderung des Faktors bis zum 31. Dezember 2029 gestellt, wird der geänderte 
Faktor entsprechend für den Lohnsteuerabzug bereitgestellt. Die Steuerklassen III und V 
werden ab dem 1. Januar 2030 für den Lohnsteuerabzug nicht mehr angewendet. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass Freibeträge im Sinne des § 39a EStG, die auf Antrag vom Finanz-
amt gebildet werden, für die Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren 
abweichend von der allgemeinen zweijährigen Geltungsdauer des Freibetrags (§ 39a Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 EStG) längstens bis zum 31. Dezember 2029 als elektronisches Lohn-
steuerabzugsmerkmal gelten, da diese bei der automatischen Bildung des Faktors durch 
das Bundeszentralamt für Steuern, bis auf die Pauschbeträge für Menschen mit Behinde-
rungen, Hinterbliebene und Pflegepersonen (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG), nicht 
berücksichtigt werden können. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die automatisierte Bildung der Kinderfreibeträge durch das Bundeszentral-
amt für Steuern bei Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren, da 
diese bei beiden Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern für die Ermittlung der 
Zuschlagsteuern berücksichtigt werden sollen. Maßgeblich für die Bildung der Kinderfrei-
beträge als Lohnsteuerabzugsmerkmal ist § 39 Absatz 4 Nummer 2 EStG in Verbindung 
mit § 38b Absatz 2 Satz 1 EStG. 


Zu Absatz 4 


Für verwitwete Steuerpflichtige, die zum 31. Oktober 2029 in die Steuerklasse III eingereiht
sind und für die auch noch im Folgejahr das Splitting-Verfahren anzuwenden ist (entspre-
chend § 32a Absatz 6 EStG), wird nach Absatz 3 automatisiert ein Faktor gebildet. Dabei 
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werden für die Ermittlung des Faktors der Arbeitslohn für die Verstorbene oder den Verstor-
benen sowie die weiteren maßgeblichen Werte mit 0 Euro angesetzt. Der Faktor gilt dann
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bis zu dem Kalenderjahr, das auf das Versterben 
folgt. Damit bedarf es für diese Personen keiner gesonderten Antragsstellung, um in die 
– gegenüber der Steuerklasse I oder II – günstigere Regelung zur Anwendung des Faktor-
verfahrens zu gelangen. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, dass für Änderungen eines nach § 39g EStG automatisiert gebildeten 
Faktors das Finanzamt zuständig ist. 


Zu Nummer 9 (§ 41a Absatz 4 Satz 6) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse V in das 
Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Nummer 10 (§ 42b Absatz 1 Satz 3) 


Zu Buchstabe a (§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 2) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse V in das 
Faktorverfahren. 


Zu Buchstabe b (§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse III in das 
Faktorverfahren. 


Zu Buchstabe c (§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3b) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse III in das 
Faktorverfahren. 


Zu Nummer 11 (§ 46 Absatz 2 Nummer 3a) 


Zum einen handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung infolge der Änderungen in 
§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen 
III und V in das Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor).  


Zum anderen wird mit der Änderung klargestellt, dass eine Pflichtveranlagung nur durch-
geführt werden muss, wenn beide Ehegatten/ Lebenspartnerinnen und -partner Arbeitslohn 
bezogen haben und dieser während des gesamten oder eines Teils des Kalenderjahres 
unter Anwendung der Steuerklasse IV mit Faktor besteuert worden ist.  


In den Fällen, in denen im Kalenderjahr nur einer der Ehegatten, eine Lebenspartnerin oder 
ein Lebenspartner Arbeitslohn bezogen hat, führt allein die Anwendung des Faktorverfah-
rens – wie bisher bei einer Alleinverdienerin oder einem Alleinverdiener mit Steuerklasse 
III – nicht zur Pflicht eine Einkommensteuerveranlagung durchzuführen. 
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Zu Nummer 12 (§ 51a Absatz 2a) 


Zu Buchstabe a (§ 51a Absatz 2a Satz 1) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklasse III in das 
Faktorverfahren (Steuerklasse IV mit Faktor). 


Zu Buchstabe b (§ 51a Absatz 2a Satz 3) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuregelung des Fak-
torverfahrens in § 39f EStG. 


Zu Nummer 13 (§ 52) 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 1) 


Mit der Neufassung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG mit 
Inkrafttreten 1. Januar 2029 auf den Veranlagungszeitraum 2029 bzw. auf den Lohnsteu-
erabzug 2029 fortgeschrieben. Die ab dem 1. Januar 2029 in Kraft tretenden Änderungen 
des Einkommensteuergesetzes sind damit grundsätzlich erstmals ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2029 bzw. für den Lohnsteuerabzug 2029 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 35e – neu –) 


Der neue Absatz 35e bestimmt, dass die Bestimmungen zur Neuregelung des Faktorver-
fahrens in Artikel 4 dieses Gesetzes grundsätzlich erstmals ab dem 1. Januar 2030 anzu-
wenden sind. Damit gilt der 1. Januar 2030 als Stichtag für die Überführung der Steuerklas-
sen III und V in das Faktorverfahren. Lediglich § 39g EStG, der regelt, dass das BZSt zum 
1. Oktober 2029 erstmalig automatisiert einen Faktor bildet, ist ab dem 1. Januar 2029 an-
zuwenden. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 [01.01.2025]) 


Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 3 Nummer 1, Absatz 4, Absatz 4a Nummer 1 und 2 und 
Absatz 5) 


Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2115) wurden ab dem Jahr 2021 ca. 90 Prozent der zuvor mit Solidaritätszu-
schlag belasteten Steuerpflichtigen bei der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommens-
teuer durch eine deutliche Anhebung der bestehenden Freigrenze vollständig von der Er-
gänzungsabgabe entlastet.  


Zur Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Einkommensteuerpflichtigen wird die Frei-
grenze für das Jahr 2025 angehoben. Die für die Veranlagung und den Lohnsteuerabzug 
im Einzelnen geregelten Beträge in § 3 Absatz 3 SolzG 1995 werden entsprechend fortge-
schrieben. Die Absätze 4, 4a und 5 wurden auf dynamische Verweise umgestellt. 


Zu Nummer 2 (§ 6 Absatz 26 – neu –) 


§ 6 Absatz 26 – neu – SolzG 1995 regelt die Anwendung der ab 2025 angehobenen Frei-
grenzen. 
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Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 [01.01.2026]) 


Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 3 Nummer 1 und 2) 


Zur Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Einkommensteuerpflichtigen wird die Frei-
grenze ab dem Jahr 2026 angehoben. Die für die Veranlagung und den Lohnsteuerabzug 
im Einzelnen geregelten Beträge in § 3 Absatz 3 SolzG 1995 werden entsprechend fortge-
schrieben. 


Zu Nummer 2 (§ 6 Absatz 27 – neu –) 


§ 6 Absatz 27 – neu – SolzG 1995 regelt die Anwendung der ab 2026 angehobenen Frei-
grenzen. 


Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 [01.01.2030]) 


Zu Nummer 1 (§ 3) 


Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 2a Satz 1 und 3) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren (§ 39f EStG und § 39e Absatz 1b EStG). 


Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 4 Nummer 1 bis 3) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren. 


Zu Buchstabe c (§ 3 Absatz 4a) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren. 


Zu Buchstabe d (§ 3 Absatz 5) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung infolge der Änderungen in § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 EStG auf Grund der Überführung der Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren. 


Zu Nummer 2 (§ 6 Absatz 28 – neu –) 


Mit der Änderung wird die Anwendung der redaktionellen Folgeänderungen im SolzG 1995 
(siehe Begründung zu Nummer 1) ab 2030 geregelt. 


Zu Artikel 8 (Änderung der Abgabenordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die geänderten Bezeichnungen der §§ 138j und 
138k AO sowie an die Einfügung der neuen §§ 138l bis 138n AO angepasst. 
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Zu Nummer 2 (§ 58) 


Zu Buchstabe a (§ 58 Nummer 10) 


§ 58 Nummer 10 AO wird wegen der neu angefügten Nummer 11 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b (§ 58 Nummer 11 – neu –) 


Mit der gesetzlichen Regelung wird klargestellt, dass steuerbegünstigte Körperschaften 
auch zu tagespolitischen Themen Stellung beziehen dürfen, ohne dass sie ihre Gemein-
nützigkeit gefährden. Hierdurch wird wichtiges demokratisches Engagement von gemein-
nützigen Körperschaften unterstützt und gefördert. Eine gesetzliche Kodifizierung ist für den 
Anwender sichtbarer und verlässlicher als die bisherige Verwaltungsregelung. 


Vereinzelte Äußerungen zu tagespolitischen Themen außerhalb des Satzungszweckes ver-
stoßen zwar grundsätzlich gegen das Ausschließlichkeitsgebot, § 56 AO, wonach eine 
steuerbegünstigte Körperschaft nur ihre satzungsmäßigen Zwecke verfolgen darf. Aller-
dings rechtfertigen geringfügige Verstöße unter Berücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsprinzips und dem ihm innewohnenden Bagatellvorbehalt nicht die Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit.  


„Gelegentlich“ bedeutet jedoch nicht, sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu politi-
schen Themen zu äußern. Die Äußerungen müssen aufgrund eines besonderen Anlasses 
erfolgen und der steuerbegünstigten Zweckverfolgung untergeordnet sein. Dabei ist eine 
Gesamtbetrachtung zugrunde zu legen. Unter diesen Voraussetzungen kann es auch noch 
unschädlich sein, wenn es aufgrund eines besonderen Anlasses zu wiederholten Äußerun-
gen über einen Zeitraum von mehreren Wochen kommt.  


Aus § 55 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 AO folgt, dass das Betreiben oder Unterstützen von 
Parteipolitik immer gemeinnützigkeitsschädlich ist, auch wenn es nur gelegentlich erfolgt.  


Die Regelung findet beispielsweise Anwendung auf den Aufruf eines Sportvereins gegen 
„Rassismus“ anlässlich von aktuellen Vorkommnissen z. B. bei einem Fußballspiel. Sie fin-
det auch beispielsweise Anwendung, wenn Karnevals- oder Sportvereine sich vereinzelt für 
Frieden oder gegen Rassismus engagieren und zu Friedens- oder Antirassismus-Demonst-
rationen aufrufen. 


Zu Nummer 3 (§ 102 Absatz 4 Satz 3) 


Intermediäre im Sinne des § 138d Absatz 1 AO sind unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 138m Absatz 1 AO dazu verpflichtet, der Finanzverwaltung innerstaatliche Steuerge-
staltungen mitzuteilen. Intermediäre können aber auch solche Personen sein, die einer ge-
setzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die in § 102 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b AO bezeichneten Personen können Auskunft über das verweigern, was ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerbevollmächtigter oder vereidigter Buchprüfer (Berufsgeheimnisträger) anvertraut 
worden oder bekannt geworden ist, also mandatsbezogene Geheimnisse (vgl. BFH v. 
27.9.2017 - XI R 15/15, BStBl. II 2018, 155). Die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 
ist nach § 203 StGB strafbewehrt. Soweit die vorgenannten Berufsgeheimnisträger vom 
Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung – allgemein oder nach entsprechendem Hin-
weis – von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden wurden (vgl. § 138m Absatz 3 AO), 
gilt das Auskunftsverweigerungsrecht und damit die Strafbewehrung nach § 203 StGB be-
reits nach geltendem Recht nicht (§ 102 Absatz 3 AO). In diesem Fall muss der Intermediär 
dem Bundeszentralamt für Steuern alle in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 9 AO be-
zeichneten Angaben mitteilen, also auch Angaben, die personenbezogen sind.  
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In Fällen, in denen die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 9 AO bezeichneten Angaben mangels Entbindung des Berufsgeheimnisträ-
gers von der Verschwiegenheitspflicht auf den Nutzer übergegangen ist, wird durch die 
Ergänzung in § 102 Absatz 4 Satz 3 AO klargestellt, dass die Mitteilungspflichten der Be-
rufsgeheimnisträger hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO 
bezeichneten Angaben auch dann bestehen, wenn mit diesen Angaben betroffene Nutzer 
der innerstaatlichen Steuergestaltung identifizierbar sein sollten. Die Offenbarung solcher 
Daten ist damit nicht unbefugt im Sinne des § 203 StGB. 


Zu Nummer 4 (§ 138i) 


Zu Buchstabe a (§ 138i Absatz 1) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2. Die bisher in § 138i AO enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderungen 
in § 138i Absatz 1 AO überführt. 


Zu Buchstabe b (§ 138i Absatz 2 – neu –) 


Soweit innerstaatliche Steuergestaltungen (auch) Steuern betreffen, die von den Ländern 
oder den Gemeinden verwaltet werden, hat das Bundeszentralamt für Steuern den für die 
Nutzer zuständigen Landesfinanzbehörden im automatisierten Verfahren mitzuteilen, dass 
Angaben zu den nach den §§ 138l bis 138n AO mitgeteilten innerstaatliche Steuergestal-
tungen vorliegen. Dabei sind die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer 
anzugeben.  


Die Regelung ist identisch zu der für grenzüberschreitende Steuergestaltung getroffenen 
Regelung in § 138i Absatz 1 AO (bisher § 138i AO), da die bereits für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen implementierten Verwaltungsstrukturen auch für mitgeteilte innerstaat-
liche Steuergestaltungen genutzt werden sollen.  


Eine Information über die Auswertung der Mitteilung erfolgt daher auch hier noch nicht (vgl. 
§ 138j Absatz 4 AO). Durch die Mitteilung, dass Informationen über eine innerstaatliche 
Steuergestaltung vorliegen, und die Übersendung der DE-Registriernummer und die DE-
Offenlegungsnummer soll es den Landesfinanzbehörden auch bei innerstaatlichen Steuer-
gestaltungen ermöglicht werden (automationsgestützt oder personell) zu prüfen, ob ein Nut-
zer die von ihm verwirklichte Steuergestaltung auch in seiner Steuererklärung (vgl. § 138k 
Absatz 2 AO) angegeben hat. 


Zu Nummer 5 (§ 138j) 


Zu Buchstabe a (§ 138j – Überschrift) 


Die Neufassung der Überschrift erfolgt auf Grund der Aufnahme von Bestimmungen zum 
Umgang mit Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen in der zuvor nur für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen getroffenen gesetzlichen Regelung. 


Zu Buchstabe b (§ 138j Absatz 1 Satz 1) 


Das Bundeszentralamt für Steuern ist schon bisher nach § 138j Absatz 1 Satz 1 AO dazu 
verpflichtet, die ihm nach §§ 138f bis 138h AO zugegangenen Mitteilungen über grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen auszuwerten. 


Mit der Änderung des Satzes 1 wird dem Bundeszentralamt für Steuern zusätzlich die Aus-
wertung der nach den §§ 138m bis 138n AO zugegangenen Mitteilungen über innerstaatli-
che Steuergestaltungen aufgetragen. 
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Die Ergebnisse der Auswertung der mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen teilt 
das Bundeszentralamt für Steuern – wie bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen –
dem Bundesministerium der Finanzen mit (§ 138j Absatz 1 Satz 4 AO). Dabei sind perso-
nenbezogene Daten der Intermediäre, der Nutzer und ggf. anderer an der Steuergestaltung 
beteiligter Personen nur mitzuteilen, soweit dies zur Erfüllung der in § 3 FVG geregelten 
Aufgaben des Bundesministeriums der Finanzen und ggf. der obersten Finanzbehörden 
der Länder erforderlich ist. Das Bundesministerium der Finanzen prüft dann, ob eine inner-
staatliche Steuergestaltung zum Anlass genommen werden sollte, gesetzgeberische Maß-
nahmen zu ergreifen oder Verwaltungsvorschriften zum Umgang mit der Steuergestaltung 
zu erlassen oder zu ändern. 


Zu Buchstabe c (§ 138j Absatz 2) 


Soweit Steuergestaltungen Steuern betreffen, die ganz oder teilweise den Ländern oder 
Gemeinden zustehen, informiert das Bundesministerium der Finanzen nach § 138j Ab-
satz 2 AO seinerseits die obersten Finanzbehörden der Länder. Diese können dann – 
ebenso wie das Bundesministerium der Finanzen – prüfen, ob die Steuergestaltung Anlass 
dafür bietet, gesetzgeberische Maßnahmen vorzuschlagen, oder ob eine Verwaltungsvor-
schrift zum Umgang mit der Steuergestaltung erlassen werden soll. 


Mit der Aufnahme des Verweises auf die §§ 138m und 138n AO und die Streichung der 
Angabe „grenzüberschreitenden“ wird die bisher nur für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung auch auf innerstaatliche Steuergestaltungen ausgeweitet. 


Zu Buchstabe d (§ 138j Absatz 3) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2 in § 138i AO. Die bisherige Regelung des § 138i AO ist ohne Änderungen in 
§ 138i Absatz 1 AO übernommen worden. 


Zu Buchstabe e (§ 138j Absatz 3a – neu –) 


Die Regelung in § 138j Absatz 3a AO entspricht der diesbezüglich für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen bereits in § 138j Absatz 3 AO enthaltenen Bestimmung.  


Soweit die nach §§ 138m und 138n AO mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen 
Steuern betreffen, die von den Landesfinanzbehörden oder von den Gemeinden verwaltet 
werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern den für die Nutzer zuständigen Finanzbe-
hörden der Länder Angaben zu den mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen sowie 
eigene Ermittlungsergebnisse und die Ergebnisse der Auswertung zum Abruf bereit. 


Zu Buchstabe f (§ 138j Absatz 4) 


Mit der Aufnahme des Verweises auf die §§ 138m und 138n AO und die Streichung der 
Angabe „grenzüberschreitenden“ wird die bisher nur für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung des § 138j Absatz 4 AO auch auf innerstaatliche Steuer-
gestaltungen ausgeweitet. 


Die Regelung stellt nun auch im Hinblick auf innerstaatliche Steuergestaltungen klar, dass 
das Unterbleiben einer Reaktion des Bundeszentralamts für Steuern, des Bundesministeri-
ums der Finanzen oder des Gesetzgebers auf die Mitteilung einer Steuergestaltung keine 
Schlüsse auf die steuerrechtliche Zulässigkeit dieser Steuergestaltung zulässt. Die Mittei-
lung einer Steuergestaltung kann außerdem auch im Hinblick auf den Gesetzgeber kein 
schützenswertes Vertrauen des Nutzers oder Intermediärs in die Zulässigkeit seiner Ge-
staltung begründen. Sie kann im Verhältnis zum Gesetzgeber insbesondere nicht dazu füh-
ren, dass Intermediäre oder Nutzer sich nachträglich auf die Zulässigkeit ihrer Gestaltung 
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berufen (vgl. insoweit auch BVerfGE 97, 67 [83 f.], zum Schutz der Gewaltenteilung: der 
Gesetzgeber kann durch die Verwaltung nicht gebunden werden).


Zu Buchstabe g (§ 138j Absatz 5) 


Durch § 138j Absatz 5 AO wird schon bisher bestimmt, dass die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten aus Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen durch Fi-
nanzbehörden einheitlich ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der AO ist, 
also insbesondere im Sinne des § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und des § 30 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a AO.  


Diese Regelung wird durch die Änderung von Absatz 5 auch auf Mitteilungen über inner-
staatliche Steuergestaltungen ausgedehnt. Denn wie auch bei grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen werden Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen nicht nur 
zur unmittelbaren Unterstützung der Veranlagungstätigkeit verwendet, d.h. zur Festsetzung 
und Erhebung von Steuern beim jeweiligen Nutzer, sondern auch zur rechtspolitischen Be-
wertung von Konzepten über innerstaatliche Steuergestaltungen sowie zur Steuerung der 
Tätigkeit der Finanzbehörden, insbesondere durch Erlass von BMF-Schreiben. Die rechts-
politische Bewertung ist ein Verarbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 AO (Gesetzesfolgenabschätzung), die Steuerung der Tätigkeit der Finanzbehörden 
ist ein Verarbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO. Für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für diese drei unterschiedlichen Zwecke gelten in 
§ 29c Absatz 1 Satz 1 AO unterschiedliche Bedingungen. Durch die Regelung in § 138j 
Absatz 5 AO wird damit zugleich Rechtsklarheit hinsichtlich der Befugnis zur Offenbarung 
oder Verwertung entsprechender Daten (§ 30 Absatz 4 AO) geschaffen. 


Zu Nummer 6 (§ 138k) 


Zu Buchstabe a (§ 138k – Überschrift) 


Die Neufassung der Überschrift erfolgt auf Grund der Aufnahme von Bestimmungen über 
innerstaatliche Steuergestaltungen in eine gesetzliche Regelung, die bisher nur Bestim-
mungen für grenzüberschreitende Steuergestaltungen enthielt. 


Zu Buchstabe b (§ 138k Absatz 1) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2. Die bisher in § 138k AO enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderungen 
in § 138k Absatz 1 AO überführt. 


Zu Buchstabe c (§ 138k Absatz 2 – neu –) 


Durch die Einfügung des Absatzes 2 wird die bereits für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung in § 138k Absatz 1 AO auch auf innerstaatliche Steuerge-
staltungen ausgeweitet.  


Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung verwirklicht, muss er dies in der Steu-
ererklärung für die Steuerart und den Besteuerungszeitraum oder Besteuerungszeitpunkt 
angeben, in der sich der steuerliche Vorteil der innerstaatlichen Steuergestaltung auswirken 
soll. Hierbei genügt es, in der Steuererklärung die vom Bundeszentralamt für Steuern zu-
geteilte DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer anzugeben. Die auf die Nen-
nung der DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer beschränkte Deklarations-
pflicht entlastet die Steuerpflichtigen, weil sie die verwirklichte Steuergestaltung anderen-
falls in ihrer Steuererklärung oder auf entsprechendes Ersuchen des zuständigen Finanz-
amts ausführlich darlegen müssten. Ferner wird durch diese Regelung sichergestellt, dass
die veranlagungsunterstützende Auswertung der innerstaatlichen Steuergestaltung auch in 
den Fällen möglich ist, in denen den Finanzämtern keine Informationen über das Vorliegen 
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einer innerstaatlichen Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern übermit-
telt werden konnten (vgl. § 138i Absatz 2 AO). In diesen Fällen ist ein Datenabruf nach
§ 138j Absatz 3a AO nur möglich, wenn die Steuerpflichtigen ihre DE-Registriernummer 
und DE-Offenlegungsnummer in der Steuererklärung angeben. 


Zu Nummer 7 (§§ 138l – neu – bis 138n – neu –) 


Mit den neuen §§ 138l bis 138n AO wird eine Pflicht zur Mitteilung bestimmter innerstaatli-
cher Steuergestaltungen eingeführt, die sich – soweit möglich – eng an den gesetzlichen 
Bestimmungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach 
§§ 138d bis 138h AO orientiert. 


Für das in den neuen §§ 138l bis 138n AO geregelte Verfahren ist die Abgabenordnung, 
insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30, 87b, 93 und 97 AO, unmittelbar anwendbar. Die 
Aufgaben der Bundes- und Landesfinanzbehörden im Zusammenhang mit den neuen Mit-
teilungspflichten sind unter den Begriff der Steuerverwaltung im Sinne des § 1 AO zu sub-
sumieren. Zum einen werden sie mit der Eingliederung in die Abgabenordnung und der 
Aufgabenzuweisung zu den Finanzbehörden kraft Gesetzes zu einer Aufgabe der Steuer-
verwaltung und damit zu einer Steuerverwaltungssache. Des Weiteren ist der Begriff der 
Verwaltung ein Oberbegriff, der alle möglichen Aufgaben und Tätigkeiten der Finanzbehör-
den in ihrem Aufgabenbereich einschließt. Darunter fällt auch die Überwachung von Ne-
benpflichten wie Mitteilungspflichten zur Erfassung grenzüberschreitender Steuergestaltun-
gen, die letztlich auch der Erfüllung von Hauptpflichten, hier der Steuerfestsetzung und -
erhebung, dienen. Die Erfassung und rechtspolitische wie auch veranlagungsunterstüt-
zende Auswertung innerstaatlicher Steuergestaltungen durch die Auferlegung von Mittei-
lungspflichten weist zudem eine derart große Sachnähe zum eigentlichen Besteuerungs-
verfahren auf, dass die hier in Rede stehenden Mitteilungspflichten nicht losgelöst hiervon 
beurteilt und damit unter den Oberbegriff der Steuerverwaltung nach § 1 AO subsumiert 
werden müssen. 


Die Regelungen zur Einführung der Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steuergestaltungen 
sind mit Artikel 12 des Grundgesetzes (GG) vereinbar. Bei den Mitteilungspflichten handelt 
es sich um Berufsausübungsregelungen, die verhältnismäßig sind. Sie verfolgen einerseits 
das legitime rechtspolitische Ziel, ungewollte oder behauptete Gesetzeslücken früher als 
bisher aufspüren und darauf reagieren zu können und andererseits die örtlich zuständigen 
Finanzbehörden in die Lage zu versetzen, die aus den Mitteilungen gewonnenen Informa-
tionen veranlagungsunterstützend auszuwerten. Damit wird auch die Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung gefördert.  


Hinzu kommt, dass die durch § 138l AO den Intermediären neu auferlegten Mitwirkungs-
pflichten durch die Begrenzung der relevanten Gestaltungen und die Beschränkung des 
Kreises potenziell betroffener Nutzer durch § 138l Absatz 5 AO in deutlich weniger Fällen 
als bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen zur Anwendung kommen. Vor diesem 
Hintergrund und im Hinblick auf die verfassungsrechtlich vor allem gebotene Gleichheit der 
Lastenzuteilung (vgl. BVerfGE 84, 239 [268 ff.]) ist die Belastung der Intermediäre durch 
die Mitteilungspflicht nach § 138l AO zumutbar und verhältnismäßig. 


Zu § 138l (Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen) 


Durch diese Regelung wird die innerstaatliche Steuergestaltung definiert. Die durch die Vor-
schrift zudem eingeführte Mitteilungspflicht wird auf solche innerstaatliche Steuergestaltun-
gen beschränkt, die bestimmte zusätzliche gestaltungsbezogene oder nutzerbezogene Kri-
terien erfüllen. 
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Zu Absatz 1 


§ 138l Absatz 1 AO bestimmt, dass innerstaatliche Steuergestaltungen, die in Absatz 2 de-
finiert werden, dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen sind. Der zur Mitteilung ver-
pflichtete Personenkreis und die für das Mitteilungsverfahren geltenden Bestimmungen, 
insbesondere die bei der Mitteilung zu beachtende Form und Frist ergeben sich aus den 
§§ 138m und 138n AO. 


Zu Absatz 2 


Satz 1 


§ 138l Absatz 2 Satz 1 AO definiert die mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestal-
tung. Die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen orientieren sich dabei soweit möglich an 
den Merkmalen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach § 138d Absatz 2 Satz 1 
AO.  


Eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 Satz 1 AO ist danach 
jede Gestaltung, die die in den Nummern 1 bis 4 genannten Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt. 


Bei einer Steuergestaltung im Sinne des § 138l AO handelt es sich – wie bei der Steuerge-
staltung im Sinne der §§ 138d ff. AO - um einen bewussten, das reale und/oder rechtliche 
Geschehen mit steuerlicher Bedeutung verändernden Schaffensprozess, bei dem durch 
den Nutzer oder für den Nutzer der Steuergestaltung eine bestimmte Struktur, ein bestimm-
ter Prozess oder eine bestimmte Situation bewusst und aktiv herbeigeführt oder verändert 
wird (z. B. durch Transaktionen, Handlungen, Vereinbarungen). Diese Struktur, dieser Pro-
zess oder diese Situation bekommt dadurch eine steuerrechtliche Bedeutung, die ansons-
ten nicht eintreten würde. Eine Steuergestaltung liegt nicht vor, wenn ein Steuerpflichtiger 
lediglich den Ablauf einer gesetzlichen Frist oder eines gesetzlichen Zeitraums abwartet, 
nach welchem er eine Transaktion steuerfrei oder nicht steuerbar realisieren kann. Ferner 
liegt eine Steuergestaltung nicht allein dadurch vor, dass ohne Hinzutreten von weiteren 
Umständen die Voraussetzungen der Steuerbefreiungsvorschriften des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes erfüllt sind. Unerheblich ist, ob die Gestaltung modellhaft 
angelegt ist. 


Nach § 138l Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO darf die Gestaltung keine grenzüberschreitende 
Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 in Verbindung mit § 138e AO sein. Hier-
durch wird deutlich, dass § 138l AO auf rein innerstaatliche Steuergestaltungen abzielt und 
als Ergänzung der Regelungen des §§ 138d bis 138k AO anzusehen ist. Doppelmeldungen 
sollen hierdurch vermieden werden. 


Die innerstaatliche Steuergestaltung muss zudem eine der in § 138l Absatz 2 Nummer 2 
AO abschließend aufgezählten Steuern zum Gegenstand haben. In Betracht kommen da-
her nur solche Steuergestaltungen, die sich auf Steuern vom Einkommen oder Vermögen 
(z. B. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer), die Gewerbesteuer, die Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer auswirken sollen.  


Außerdem muss nach Nummer 3 mindestens ein Kennzeichen im Sinne des § 138l Ab-
satz 3 AO vorliegen.  


Nach der Nummer 4 muss zudem aus Sicht eines verständigen, unvoreingenommenen 
Dritten der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der innerstaatlichen 
Steuergestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist. Bei der Steuergestaltung 
muss demnach die günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. 
Der Intermediär oder der Nutzer der Gestaltung kann das Gegenteil nachweisen, indem er 
z. B. zwingende außersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete
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Strukturierung einer Transaktion darlegt, die deren steuerlichen Vorteil in den Hintergrund 
treten lassen. Ein relevanter steuerlicher Vorteil liegt vor, wenn ein steuerlicher Vorteil im
Sinne des § 138d Absatz 3 Satz 1 AO im Geltungsbereich der Abgabenordnung entstehen 
soll. Durch den Verweis auf die Definition des steuerlichen Vorteils in § 138d Absatz 3 
Satz 1 AO wird klargestellt, dass der bei grenzüberschreitenden und innerstaatliche Steu-
ergestaltungen zu prüfende Steuervorteil identisch ist. Ein steuerlicher Vorteil liegt daher 
vor, wenn durch die Steuergestaltung Steuern erstattet werden sollen, Steuervergütungen 
gewährt oder erhöht werden sollen, Steueransprüche entfallen oder verringert werden sol-
len, die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll, oder die Entstehung von 
Steueransprüchen in andere Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungszeit-
punkte verschoben werden soll. Der steuerliche Vorteil ist weder deckungsgleich mit dem 
gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil nach § 42 Absatz 2 Satz 1 AO noch mit dem 
nicht gerechtfertigten Steuervorteil gemäß § 370 Absatz 1 AO. Es genügt, dass die Erlan-
gung eines steuerlichen Vorteils beabsichtigt ist, auf dessen tatsächlichen Eintritt kommt es 
nicht an. 


Satz 2 


§ 138l Absatz 2 Satz 2 AO stellt klar, dass eine innerstaatliche Steuergestaltung auch dann 
vorliegt, wenn sie aus einer Reihe von Gestaltungen besteht. Ferner wird bestimmt, dass 
der Mitteilungspflichtige in diesem Fall sämtliche ihm bekannte Informationen zur Steuer-
gestaltung mitzuteilen hat und nicht nur die aus seiner Sicht maßgeblichen Teile. 


Satz 3 


Entsprechend der für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138d Absatz 3 Satz 3 
AO enthaltenen Bestimmung kann das Bundesministerium der Finanzen nach § 138l Ab-
satz 2 Satz 3 AO auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen für bestimmte Fallgruppen, 
die den Tatbestand des § 138l Absatz 2 Satz 1 AO grundsätzlich erfüllen, im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentli-
chenden Schreiben bestimmen, dass kein steuerlicher Vorteil im Sinne des Satzes 1 Num-
mer 4 anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung aller Umstände 
der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. Hierdurch wird das Bundesministerium der 
Finanzen dazu ermächtigt, durch Verwaltungserlass auf der Grundlage allgemeiner Erfah-
rungswerte oder auf Grund der Ergebnisse der rechtspolitischen Auswertung bestimmte 
Fallgruppen von der Mitteilungspflicht nach § 138l Absatz 1 AO auszunehmen, die als sol-
ches zwar den Tatbestand des § 138l Absatz 2 AO erfüllen, hinsichtlich derer aber kein 
rechtspolitischer oder steuerfachlicher Handlungsbedarf gesehen wird.  


Zu Absatz 3 


§ 138l Absatz 3 AO enthält eine abschließende Aufzählung der Kennzeichen, die bei Vor-
liegen der übrigen Tatbestandsvoraussetzungen des § 138l Absatz 2 AO eine Mitteilungs-
pflicht der innerstaatlichen Steuergestaltung auslösen, wobei das Vorliegen eines dieser 
Kennzeichen ausreicht. 


Satz 1 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO bestimmt - ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a AO - eine vertragliche Vertraulichkeitsklausel als Kennzeichen ei-
ner potenziell mitzuteilenden innerstaatlichen Steuergestaltung. Gesetzliche und standes-
rechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Kenn-
zeichens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die dem Nutzer oder anderen 
an Steuergestaltung Beteiligten eine Offenlegung gegenüber anderen Intermediären oder 
der Finanzverwaltung verbieten. Hingegen erfüllen Vertraulichkeitsklauseln, die die Offen-
legung gegenüber weiteren Intermediären verbieten, die von der potenziellen Mitteilungs-
pflicht der konkreten innerstaatlichen Steuergestaltung nicht erfasst sind, nicht den 
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Tatbestand des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. Insoweit sollen – wie 
auch bei der Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen - die Ge-
schäftsgeheimnisse der Intermediäre gegenüber konkurrierenden Intermediären gewahrt 
bleiben, was Sinn und Zweck dieses Kennzeichens, eine effektive Mitteilung des steuerli-
chen Vorteils an die Finanzverwaltung sicherzustellen, entspricht. Vereinbaren zwei Par-
teien eine Klausel, wonach die Gestaltung nicht ohne Zustimmung des Erstellers an Dritte 
weitergeleitet werden darf, erfüllt dies auch die Anforderungen des Kennzeichens, denn 
Dritte sind in diesem Fall auch andere Intermediäre oder die Finanzverwaltung. Sind um-
gekehrt die Finanzverwaltung und andere Intermediäre bezüglich der Einzelheiten des steu-
erlichen Vorteils in der Klausel ausdrücklich ausgenommen, führt die Vertraulichkeitsklau-
sel nicht zu einer Mitteilungspflicht. Ein Intermediär, dessen Tätigkeit im Zusammenhang 
mit der innerstaatlichen Steuergestaltung auf Tätigkeiten im Sinne des § 138d Absatz 1 AO 
beschränkt ist, gilt nach § 138l Absatz 6 AO nicht als an der Gestaltung Beteiligter im Sinne 
des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. 


In § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO wird – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b AO – die Vereinbarung einer Vergütung des Intermediärs als Kenn-
zeichen definiert, sofern diese von der Höhe des steuerlichen Vorteils abhängt. Dies kann 
ein Indiz für das Vorliegen rein steuerlich motivierter Gestaltungen sein. Erfasst werden 
Erfolgshonorare, die ohne Verletzung der Bundesrechtsanwaltsordnung vereinbart werden 
können und deren Inhalt es gerade ist, eine (zusätzliche) Vergütung bei Eintritt einer Be-
dingung (§ 158 BGB) auszulösen, sofern sich die Bedingung auf den erwarteten steuerli-
chen Vorteil bezieht. Auf die zivilrechtliche Wirksamkeit der Vergütungsvereinbarung 
kommt es nicht an. Die Bestimmungen in § 4a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 
(RVG), § 9a StBerG und § 55a der Wirtschaftsprüferordnung (WPO), nach denen unter be-
stimmten Bedingungen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Erfolgshono-
rare vereinbaren dürfen, bleiben von dem Kennzeichen unberührt. Die Vergütung dieser 
Berufsgruppen wird nicht im Sinne der Vorschrift „in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der
Steuergestaltung festgesetzt“, wenn sich der Gegenstandswert im Sinne des Rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes allein infolge der Berücksichtigung des erwarteten steuerlichen 
Vorteils erhöht, denn in diesem Fall wäre jede steuerliche Beratung unabhängig von ihrem 
konkreten Inhalt mitteilungspflichtig. 


Die in § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO definierten Kennzeichen sollen – wie auch 
§ 138e Absatz 1 Nummer 2 AO - Gestaltungen erfassen, die in einer Vielzahl weiterer Fälle 
in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden können (Standardisierung). Die Stan-
dardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) Dokumentation als auch die (innere) Struk-
tur der Gestaltung beziehen. Kleinere Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der 
verschiedenen Steuerpflichtigen sind für die Beurteilung der Standardisierung unbeachtlich.  


Wie auch nach § 138e Absatz 1 Nummer 2 AO sind unter dem Merkmal der „standardisier-
ten Dokumentation“ im Sinne des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO Vertragswerke o-
der sonstige mandatsbezogene Dokumente zu verstehen, welche ohne wesentliche Anpas-
sungen an den Einzelfall für die Nutzer musterartig vorbereitet sind. Wesentlich sind An-
passungen in der Form oder der Darstellung, die in der Gesamtbetrachtung die Dokumen-
tation inhaltlich, d. h. die Gestaltung, nicht mehr als gleichartig erscheinen lassen. Das 
Merkmal „standardisierte Dokumentation“ gemäß § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO er-
fasst nur standardisierte Dokumentationen mit Bezug zu einer innerstaatlichen Steuerge-
staltung, standardisierte Dokumentationen zu ausschließlich außersteuerlichen Zwecken 
erfüllen das Kennzeichen hingegen nicht. 


Das Merkmal der „standardisierten Struktur“ bezieht sich dagegen – wie bei § 138e Ab-
satz 1 Nummer 2 AO - nur auf den materiellen Gehalt der Gestaltung, d.h. auf die Idee der 
Gestaltung. Auf das Vorliegen formaler Vertragsmuster für diese Struktur kommt es nicht 
an. Eine „Struktur“ in diesem Sinn liegt vor, wenn mehrere rechtliche oder tatsächliche (Teil-
)Schritte in einer bestimmten (geplanten) Abfolge bewusst getätigt werden, um eine be-
stimmte steuerliche Rechtsfolge zu bewirken. Eine „Struktur“ kann auch dann vorliegen,
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wenn kein eigenständiger wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird, sondern allein der Steuer-
vorteil im Vordergrund steht. Eine „Struktur“ ist standardisiert, wenn die Gestaltung inhaltlich
oder konzeptionell so aufgebaut ist, dass sie in einer Vielzahl weiterer Fälle in im Wesent-
lichen gleicher Weise eingesetzt werden kann. Sie ist nicht bereits deshalb zu verneinen, 
weil der Intermediär die Gestaltung z. B. betragsmäßig an die Bedürfnisse des Einzelfalls 
anpasst. Wesentlich sind vielmehr solche Anpassungen der Struktur, die die betreffende 
Steuergestaltung inhaltlich oder konzeptionell ändern. Ein Indiz hierfür kann sein, dass sich 
die auf die Steuergestaltung anzuwendenden gesetzlichen Regelungen in Folge der An-
passung verändern. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO erfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe a AO – Fälle des Verlusterwerbs, in denen von einem Beteiligten un-
angemessene rechtliche Schritte planmäßig unternommen werden, um ein laufendes ver-
lustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben, die Haupttätigkeit dieses Un-
ternehmens zu beenden und dessen Verluste dafür zu nutzen, die eigene Steuerbelastung 
zu verringern einschließlich der zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste. Der Erwerb von 
Unternehmen, deren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs bereits eingestellt war oder die in-
zwischen Gewinne erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst. Auf die Rechts-
form des zu erwerbenden Unternehmens kommt es nicht an. Der Begriff des verlustbrin-
genden Unternehmens ist weit auszulegen; er erfasst sowohl Unternehmen mit Verlustvor-
trägen oder laufenden Verlusten, als auch mit Verlusten, die zwar bereits angelegt sind, die 
sich allerdings erst zukünftig steuerlich realisieren lassen (stille Lasten).Um die Verluste 
eines erworbenen Unternehmens dafür zu nutzen, die eigene Steuerbelastung zu verrin-
gern, muss der Erwerb des Verlustunternehmens in einem solchen Umfang erfolgen, dass 
der Erwerber allein oder zusammen mit nahestehenden Personen die weiteren Schritte ver-
anlassen oder durchsetzen kann. Dies richtet sich nach den jeweiligen einschlägigen (ge-
sellschaftsrechtlichen) Regelungen. Soweit die Verluste aufgrund von Verlustabzugsbe-
schränkungen nach den §§ 8c und 8d des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) nicht genutzt 
werden können, ist das Kennzeichen des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
AO nicht erfüllt. Liegen keine wirtschaftlichen Gründe für die jeweiligen Schritte vor, ist da-
von auszugehen, dass die Gestaltung gezielt dafür genutzt werden soll, Steuern zu vermei-
den oder zu umgehen. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO umfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe b AO – als Kennzeichen solche Fälle, bei denen steuerpflichtige Ein-
künfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger besteuerte Einnahmen 
oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden und damit eine höhere Besteuerung 
vermieden wird. An der Umwandlung können ein Steuerpflichtiger oder mehrere Steuer-
pflichtige sowie verbundene Unternehmen beteiligt sein. Neben den unmittelbaren sind 
auch Umwandlungen über mehrere Stufen erfasst. Unter dem Begriff der „Umwandlung“ ist
die Umqualifizierung von Einkünften zu verstehen. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c AO umfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe c AO - die zirkuläre Vermögensverschiebung durch die Einbeziehung 
zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche Funktion oder durch an-
dere neutrale Transaktionen. Unter einer Transaktion ist eine gegenseitige - ggf. mehrteilige 
- Übertragung von Gütern oder Rechten zwischen mindestens zwei juristischen oder natür-
lichen Personen, Rechtsträgern oder Vermögensmassen zu verstehen. Eine relevante 
Transaktion im Sinne des Kennzeichens liegt vor, wenn zwischen der Transaktion und der 
„Gestaltung“ der Zweckzusammenhang besteht, die Transaktion - jedenfalls zu einem spä-
teren Zeitpunkt - für die Gestaltung zu nutzen. Bei zirkulären Transaktionen ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass es sich um mindestens zwei Transaktionen handeln muss und 
dass das betroffene Vermögen nach einer Reihe von Transaktionen wieder zum ursprüng-
lichen Nutzer bzw. Steuerpflichtigen zurück gelangt. Für eine solche Transaktion genügt 
bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine juristische Sekunde. Wesent-
lich ist auch, dass die Transaktionen einem Gesamtplan folgen. 







 - 77 - Bearbeitungsstand: 10.07.2024  10:56 


 


Nach § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d AO ist die Zuordnung desselben steu-
ererheblichen Sachverhalts zu mehreren Nutzern oder Steuerpflichtigen oder mehrfach zu
einem Nutzer oder Steuerpflichtigen ein die Mitteilungspflicht auslösendes Kennzeichen. 
Damit sollen Konstellationen erfasst werden, die zu einer gesetzlich nicht vorgesehenen 
Mehrfachberücksichtigung führen und daher zu einer Verringerung von Steueransprüchen 
beitragen. 


Nach § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe e AO stellen auch Gestaltungen, die 
zum Gegenstand haben, das durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte zweckge-
richtet steuerwirksame Verluste und ganz oder teilweise steuerfreie Einkünfte erzeugt wer-
den ein die Mitteilungspflicht auslösendes Kennzeichen dar. Das Kennzeichen basiert auf 
dem Gestaltungsmodell der sogenannten Kopplungsgeschäfte. Bei diesem Modell wurden 
gegenläufige Derivategeschäfte dergestalt abgeschlossen, dass garantiert Veräußerungs-
gewinne aus Aktien und in gleicher oder ähnlicher Höhe Verluste aus Termingeschäften 
entstanden sind. Kapitalgesellschaften sollten die Aktienveräußerungsgewinne steuerfrei 
vereinnahmen und gleichzeitig steuerwirksame Verluste aus Termingeschäften geltend ma-
chen können. Eine ausführliche Beschreibung eines Kopplungsgeschäftes befindet sich in 
der Bundesrats-Drucksache 119/16, Seite 125.  


Im Investmentsteuerrecht wurden in § 39 Absatz 3 InvStG und § 48 Absatz 4 Satz 2 InvStG 
gesetzliche Gegenmaßnahmen getroffen. Zudem hat die Rechtsprechung die Steuergestal-
tungsmöglichkeiten in der Direktanlage dadurch eingeschränkt, dass die Verluste aus Ter-
mingeschäften als Veräußerungskosten nach § 8b Absatz 2 Satz 1 KStG eingestuft wurden 
(BFH-Urteil vom 9. April 2014, I R 52/12, BStBl II 2014 S. 861). Durch das die Mitteilungs-
pflicht auslösende Kennzeichen soll überprüft werden, ob die getroffenen Abwehrmaßnah-
men wirksam sind und ob derartige Gestaltungen trotz der ergangenen Rechtsprechung 
weiter betrieben werden. Zudem soll aufgedeckt werden, ob es gänzlich neue Gestaltungs-
modelle mit der gleichen oder einer ähnlichen Zielsetzung wie bei den Kopplungsgeschäf-
ten geben sollte. 


Schließlich erfüllen auch Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass ein an der Ge-
staltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unternimmt, um für sich oder einen 
Dritten einen steuerlichen Vorteil im Bereich des Steuerabzugs vom Kapitalertrag zu erzeu-
gen, ein Kennzeichen nach Absatz 3 (§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe f AO). 
Hierunter fallen auch Gestaltungen, die durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte 
das Ziel verfolgen, Steueransprüche zu verringern oder ganz zu vermeiden. Die durch die 
Finanzverwaltung aufgegriffenen Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung 
zeigen, dass der Kapitalmarkt ein großes Potential eröffnet, Transaktionen mit Wertpapie-
ren allein deshalb durchzuführen, um einen Steuervorteil aus der auf die Kapitalerträge 
erhobenen Kapitalertragsteuer zu erzielen. Der Gewinn aus der Transaktion resultiert aus 
dem generierten Steuerbetrag. Transaktionsbedingte Wertänderungsrisiken wurden durch 
Sicherungsgeschäfte ausgeschlossen. Diese Art von Gestaltungsmodellen sollen durch 
das Kennzeichen erfasst werden. 


Satz 2 


§ 138l Absatz 3 Satz 2 AO regelt ergänzend, dass die Grundsätze der Nummer 3 Buch-
stabe b entsprechend für die Gewerbesteuer gelten. 


Zu Absatz 4 


Durch die Regelung des Absatzes 4 wird die Definition des Nutzers nach § 138d Absatz 5 
AO bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen auch auf den Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung übertragen. 


Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung ist danach die natürliche oder juristische 
Person, Personengvereinigung oder Vermögensmasse,  
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– der die innerstaatliche Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird (Nummer 1),  


– die bereit ist, die innerstaatliche Steuergestaltung umzusetzen (Nummer 2), oder  


– die den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung vorgenom-
men hat (Nummer 3).  


Eine innerstaatliche Steuergestaltung wird einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt im 
Sinne der Nummer 1, indem ihm alle erforderlichen Unterlagen und Informationen vorgelegt 
werden, die er zur Umsetzung der konkreten innerstaatlichen Steuergestaltung benötigt. 
Die Umsetzung der Steuergestaltung muss dann allein von der Entscheidung des Nutzers 
abhängen; hierbei ist in Unternehmen auf die für die Entscheidung über die Implementie-
rung der Steuergestaltung zuständigen Personen abzustellen. Es muss eine erkennbare 
Absicht des Nutzers bestehen, die ihm individuell dargelegte innerstaatliche Steuergestal-
tung umsetzen zu wollen, es kommt aber nicht darauf an, dass er sie auch tatsächlich um-
setzt. Unverbindliche und reine Werbemaßnahmen, mit denen ein Intermediär auf eine Be-
auftragung abzielt, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Tatbestandsmerkmals. 


Die Bereitschaft zur Umsetzung einer innerstaatlichen Steuergestaltung nach Nummer 2 ist 
gegeben, sobald die tatsächliche Umsetzung der Steuergestaltung nur noch von der ab-
schließenden Entscheidung des Nutzers abhängig ist. Die Regelung kommt insbesondere 
zur Anwendung, wenn die Steuergestaltung vom Nutzer selbst, also ohne Beteiligung eines 
Intermediärs, konzipiert worden ist (Inhouse-Gestaltung) und damit keine Unterlagen zur 
Umsetzung bereitgestellt werden müssen. In Unternehmen ist hierbei auf die für die Ent-
scheidung über die Implementierung der Steuergestaltung zuständigen Personen abzustel-
len. 


Wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. § 138d Absatz 5 Nummer 3 
AO) enthält die Definition des Nutzerbegriffs in § 138l Absatz 4 AO in der Nummer 3 einen 
Auffangtatbestand, der Fallgestaltungen erfasst, in denen weder die Voraussetzungen nach 
der Nummer 1 (Bereitstellung zur Umsetzung) noch nach der Nummer 2 (Bereitschaft zur 
Umsetzung) erfüllt sind. Die Regelung kommt z. B. zur Anwendung, wenn ein Vertrag vor-
liegt, dessen Wirkung von einer Bedingung abhängig gemacht wird (aufschiebende Bedin-
gung i. S. d. § 158 BGB). Eine Person ist in diesem Fall erst Nutzer i. S. d. § 138l Absatz 4 
Nummer 3 AO, sobald sie erste Schritte zur Umsetzung der innerstaatlichen Gestaltung 
vornimmt. 


Zu Absatz 5 


Nicht jede innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 AO unterliegt der 
Mitteilungspflicht nach § 138l Absatz 1 AO. Die Mitteilungspflicht wird nach Absatz 5 auf 
Fälle beschränkt, in denen neben den Voraussetzungen des Absatzes 2 mindestens ein 
nutzerbezogenes Kriterium (vgl. § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO) oder ein gestal-
tungsbezogenes Kriterium (vgl. § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO) erfüllt ist.  


Satz 1 


Satz 1 enthält in der Nummer 1 eine abschließende Auflistung nutzerbezogener Kriterien, 
die alternativ erfüllt sein müssen, damit eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 AO mitteilungspflichtig ist. Eine der in der Nummer 1 genannten Voraus-
setzungen muss dabei in einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 AO genannten Zeitpunkte 
vorliegen, d.h. in dem Zeitpunkt, in dem eine innerstaatliche Steuergestaltung dem Nutzer 
zur Umsetzung bereitgestellt wird, in dem er zur Umsetzung bereit ist oder in dem er den 
ersten Umsetzungsschritt macht. Dabei reicht es aus, wenn der Nutzer der Gestaltung in 
nur einem der drei genannten Zeitpunkte eine Voraussetzung gemäß der Nummer 1 erfüllt. 


Die Regelung des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO stellt darauf ab, dass 
der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung – unabhängig von seiner Rechtsform – 
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innerhalb von mindestens zwei der drei Kalender- oder Wirtschaftsjahre, die dem Kalender-
jahr vorausgehen, in dem das die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis eingetreten ist
(maßgebendes Ereignis, vgl. § 138n Absatz 1 Satz 2 AO), nach § 1 Absatz 1 des Umsatz-
steuergesetzes umsatzsteuerbare Umsätze in Höhe von mehr als 50 000 000 Euro pro 
Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr erzielt hat (Umsatzschwelle). 


Die Regelung des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO stellt ergänzend auf 
die Höhe der Einkünfte bzw. des Einkommens ab: danach kann eine Mitteilungspflicht auch 
bestehen, wenn ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung (als Steuerschuldner) in 
mindestens zwei der drei letzten Veranlagungszeiträume, für die vor dem Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 Einkommen- oder Körperschaftsteuer festgesetzt worden ist,  


– eine Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 
einschließlich der nach § 32d des Einkommensteuergesetzes dem gesonderten Steu-
ertarif unterliegenden Einkünfte aus Kapitalvermögen von mehr als 2 000 000 Euro im 
Kalenderjahr (Einkünfteschwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Dop-
pelbuchstabe aa AO) erzielt hat; im Fall der Zusammenveranlagung nach § 26b des 
Einkommensteuergesetzes ist für die Feststellung des Überschreitens der Einkünfte-
schwelle auf jeden Ehegatten oder Lebenspartner abzustellen; es genügt daher, wenn 
in der Person eines Ehegatten oder Lebenspartners die Einkünfteschwelle überschrit-
ten ist, die Einkünfte der Ehegatten oder Lebenspartner sind nicht zusammenzurech-
nen; oder 


– ein Einkommen nach § 8 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes erzielt und dieses 
erhöht um die nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes außer Ansatz bleibenden 
Bezüge und Gewinne und vermindert um die nach § 8b Absatz 3 und 5 des Körper-
schaftsteuergesetzes nicht abziehbaren Betriebsausgaben mehr als 2 000 000 Euro 
im Wirtschaftsjahr (Einkommensschwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe bb AO) beträgt.  


Um allen Beteiligten mehr Rechtsicherheit zu verschaffen, soll bei der Prüfung der Ein-
künfte- oder Einkommensschwelle nach Satz 1 nicht auf entstandene, sondern erst auf be-
reits festgesetzte Steuern abgestellt werden. 


Die Buchstaben c und d begründen eine Mitteilungspflicht bei Nutzern, die keine natürlichen 
Personen sind, in den in § 4 Absatz 2 der Betriebsprüfungsordnung genannten Fällen. Ge-
hört ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung zu einem Konzern im Sinne des § 18 
des Aktiengesetzes, kommt eine Mitteilungspflicht nur in Betracht, wenn die Summe der 
Umsätze, Einkünfte oder Einkommen der Konzerngesellschaften einen der in § 138l Ab-
satz 5 Satz 1 Buchstabe a oder b genannten Schwellenwerte überschreitet, wobei nur po-
sitive Beträge der einzelnen Konzerngesellschaften berücksichtigt werden.  


Nach Buchstabe e besteht eine Mitteilungspflicht ferner, wenn der Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung ein Investmentfonds oder ein Spezial-Investmentfonds im Sinne des 
Investmentsteuergesetzes ist. 


Schließlich sieht Buchstabe f auch eine Mitteilungspflicht in Fällen vor, in denen der Anleger  


– eines Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes Nutzer der innerstaat-
lichen Steuergestaltung ist. Das gilt aber nur, wenn nicht mehr als 100 Anleger an dem 
Investmentfonds beteiligt sind und die Anschaffungskosten der Investmentanteile des 
Anlegers mindestens 100 000 Euro betragen haben (§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe f Doppelbuchstabe aa AO). 


– eines Spezial-Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes Nutzer der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung ist (§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f 
Doppelbuchstabe bb AO). 
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Nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO besteht eine Mitteilungspflicht einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung nach § 138l Absatz 2 AO auch, wenn eines der in der Nummer 2
abschließend genannten gestaltungsbezogenen Kriterien erfüllt ist. Dies hat den Hinter-
grund, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuer und die Grunderwerbsteuer an den Wert 
des übertragenen Vermögens oder Grundbesitzes anknüpfen und relevante innerstaatliche 
Steuergestaltungen in diesem Bereich auch vorliegen können, wenn keines der nutzerbe-
zogenen Kriterien des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist. 


§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO enthält eine Regelung zur sachlichen 
Einschränkung der Mitteilungspflicht im Hinblick auf erbschaft- und schenkungsteuerlich 
relevante innerstaatliche Steuergestaltungen. Eine innerstaatliche Steuergestaltung ist da-
nach nur mitzuteilen, wenn sie zum Gegenstand hat, dass entweder durch Erwerb von To-
des wegen oder durch Schenkung Vermögen übertragen wird, dessen Wert nach § 12 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes nach Abzug von Nachlassverbindlichkei-
ten im Sinne des § 10 Absatz 5 Nummer 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes bei Erwerb von Todes wegen oder nach Abzug der mit einer Schenkung in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten bei Schenkungen voraus-
sichtlich mindestens 4 000 000 Euro betragen wird. Durch die Minderung wird bei Vermö-
gensgegenständen im Privatvermögen ein Gleichklang mit der Berücksichtigung von be-
trieblich veranlassten Schulden im Betriebsvermögen hergestellt. Eine Doppelberücksichti-
gung von Belastungen, die sich bereits bei der Ermittlung des Werts einer wirtschaftlichen 
Einheit ausgewirkt haben, ist ausgeschlossen. Dieser Schwellenwert bezieht sich nicht nur 
auf den Wert des einzelnen Vermögensanfalls bei einer der beteiligten Personen, sondern 
auf den Wert des gesamten Vermögens, das übertragen wird. Daher ist das gestaltungs-
bezogene Kriterium nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO erfüllt, wenn 
ein Erblasser von Todes wegen Vermögen von voraussichtlich mindestens 4 000 000 Euro 
an mehrere Erben überträgt und die einzelnen Erben jeweils Vermögen unterhalb des 
Schwellenwerts von 4 000 000 Euro erhalten. 


Im Hinblick auf grunderwerbsteuerlich relevante innerstaatliche Steuergestaltungen be-
stimmt § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO, dass Gestaltung zum Gegen-
stand haben, dass unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer Gesellschaft erworben wer-
den oder übergehen nur mitzuteilen sind, wenn der durch die Anteile vermittelte Grundbe-
sitzwert nach § 8 Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes mindestens 5 000 000 Euro 
beträgt. Sogenannte „Share Deal“-Modelle dürften in der Regel den Tatbestand des § 138l 
Absatz 2 AO erfüllen. Aus der Sicht des Gesetzgebers besteht auch ein Interesse daran, 
unbekannte „Share Deal“-Modelle zu erkennen, um diese nach Möglichkeit einer gerechten 
Besteuerung zuführen zu können. Mit der sachlichen Einschränkung der Mitteilungspflicht 
durch die Bestimmung des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO wird die Mit-
teilungspflicht insoweit auf haushalterisch relevante Steuergestaltungen in diesem Bereich 
beschränkt. 


Satz 2 


Nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b AO ist bei der Prüfung, ob die 
Umsatz-, Einkünfte- oder Einkommensschwelle durch den Nutzer der innerstaatlichen Steu-
ergestaltung überschritten wird, auf die Verhältnisse in den letzten drei Jahren, die dem 
Eintritt des die Mitteilungspflicht auslösenden Ereignisses (maßgebendes Ereignis, vgl. 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO) vorausgegangen sind, abzustellen. Die Regelung in § 138l Ab-
satz 5 Satz 2 AO ergänzt die vorstehende Bestimmung für Fälle, in denen die Steuerpflicht 
des Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung erst in den letzten drei Kalenderjahren 
oder Wirtschaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis 
nach § 138n Absatz 1 Satz 2 AO eingetreten ist, entstanden ist. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass eine innerstaatliche Steuergestaltung, die der Gesetzgeber und die Finanzver-
waltung kennen sollten, auch der Mitteilungspflicht unterfällt, wenn die Steuerpflicht erst 
kurze Zeit vor der Bereitstellung oder gar durch die Umsetzung der innerstaatlichen Steu-
ergestaltung entstanden ist.  
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Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den letzten drei Kalenderjahren oder Wirtschafts-
jahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach § 138n
Absatz 1 Satz 2 AO eingetreten ist, entstanden, sind  


– die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO auch 
dann erfüllt, wenn die Umsatzschwelle in dem Kalenderjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO eintritt, voraussichtlich überschritten wird.  


– Die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO auch 
dann erfüllt, wenn die Einkünfte- oder Einkommensschwelle nur in einem Besteue-
rungs- oder Veranlagungszeitraum überschritten wird; maßgebend sind dabei nicht nur 
die in einer Steuerfestsetzung, sondern auch die der Festsetzung einer Steuervoraus-
zahlung zu Grunde gelegten Beträge nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b.  


Satz 3 


Bei der Prüfung der Umsatz-, Einkünfte- oder Einkommensschwelle sind Rumpfwirtschafts-
jahre auf volle Wirtschaftsjahre hochzurechnen. Diese Bestimmung legt Nutzern, die bereits 
unmittelbar nach der Unternehmensgründung, der Aufnahme der relevanten Tätigkeit oder 
nach ihrem Entstehen hohe Umsatzerlöse oder Einkünfte erzielen, für die ersten Wirt-
schaftsjahre oder Kalenderjahre ihrer Steuerpflicht zusätzliche Überwachungspflichten auf. 
Dies ist aber aus der Sicht des Gesetzgebers angemessen, um insbesondere Fallgestal-
tungen aufzudecken, in denen Unternehmen nur für wenige Jahre und im Wesentlichen zur 
Umsetzung von gesetzgeberisch unerwünschten Steuergestaltungsmodellen existieren, 
und darauf erforderlichenfalls reagieren zu können. 


Satz 4 


Wird ein Nutzer nicht zur Einkommensteuer veranlagt, sind bei der Prüfung des Überschrei-
tens der Einkünfteschwelle die Einkünfte in mindestens zwei der drei letzten Kalenderjahre 
maßgebend, die dem Kalenderjahr vorausgehen, in dem das Ereignis nach § 138n Ab-
satz 1 Satz 2 eingetreten ist, da hier nicht auf die Ergebnisse einer Veranlagung abgestellt 
werden kann. 


Satz 4 erfasst damit die Fälle, in denen keine Einkommensteuerfestsetzung erfolgt, insbe-
sondere weil der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung ausschließlich nach § 32d 
des Einkommensteuergesetzes dem gesonderten Steuertarif unterliegende Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erzielt. 


Satz 5 


Durch Satz 3 in § 138l Absatz 5 AO wird klargestellt, dass die Anleger von Investmentfonds, 
die die Tatbestandsvoraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f 
AO erfüllen, hierdurch nur zur Mitteilung von Steuergestaltungen im Zusammenhang mit 
der Beteiligung an einem Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds verpflichtet sind. 
Mitteilungspflichtig im Hinblick auf andere innerstaatliche Steuergestaltungen sind sie nur, 
wenn sie eines der übrigen nutzerbezogenen oder gestaltungsbezogenen Kriterien des 
§ 138l Absatz 5 AO erfüllen. 


Satz 6 


§ 138l Absatz 5 Satz 6 AO bestimmt, dass bei der Prüfung, ob ein gestaltungsbezogenes 
Kriterium im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a) und b) erfüllt ist, auf die Verhält-
nisse in einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 AO genannten Zeitpunkte abzustellen ist. Es 
reicht dabei aus, wenn die Voraussetzungen in nur einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 
AO genannten Zeitpunkte, d.h. in dem Zeitpunkt, in dem eine innerstaatliche Steuergestal-
tung dem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird, in dem der Nutzer zur Umsetzung der 
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innerstaatlichen Steuergestaltung bereit oder in dem der Nutzer den ersten Umsetzungs-
schritt gemacht hat, erfüllt sind.


Satz 7 


Satz 7 stellt klar, dass eine Mitteilungspflicht über eine innerstaatliche Steuergestaltung, die 
ausschließlich die Erbschaft- oder Schenkungssteuer sowie die Grunderwerbsteuer zum 
Gegenstand hat, nach § 138l Absatz 5 AO nur besteht, wenn auch ein gestaltungsbezoge-
nes Kriterium gemäß § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO erfüllt ist. Ob auch ein nutzer-
bezogenes Kriterium nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist, ist für die Frage, 
ob eine ausschließlich die Erbschaft- oder Schenkungssteuer oder die Grunderwerbsteuer 
betreffende innerstaatliche Steuergestaltung dem Bundeszentralamt für Steuern mitzutei-
len ist, unbeachtlich. 


Satz 8 


Nicht in jedem Fall dürfte dem Intermediär bekannt sein, ob ein Nutzer einer innerstattlichen 
Steuergestaltung eines der in § 138l Absatz 5 Satz 1 AO genannten nutzerbezogenen oder 
gestaltungsbezogenen Kriterien erfüllt. Diese zusätzlichen Informationen werden jedoch in 
den Fällen, in denen ein Intermediär existiert, dem die Mitteilungspflicht auch grundsätzlich 
obliegt (vgl. § 138m Absatz 1 AO) von diesem benötigt, um beurteilen zu können, ob eine 
mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestaltung vorliegt, hinsichtlich derer er mit dem 
Eintritt des maßgebenden Ereignisses nach § 138n Absatz 2 AO auch zur Mitteilung ver-
pflichtet ist. Durch Satz 8 wird daher bestimmt, dass der (potentielle) Nutzer dem Interme-
diär die für die Anwendung von Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen hat.  


Zu Absatz 6 


Nach § 138l Absatz 6 AO gilt ein Intermediär – wie auch bei grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen – nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“, soweit er im Zusammenhang mit
der innerstaatlichen Steuergestaltung nur solche Tätigkeiten ausübt, durch die er nach 
§ 138m Absatz 1 Satz 1 AO die Stellung eines Intermediärs innehat. 


Zu § 138m (Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen verpflichtete 
Personen) 


§ 138m AO bestimmt, wer zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 AO verpflichtet ist. Durch die Regelung werden die zur Mitteilungs-
pflicht von Intermediären und Nutzern einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung gel-
tenden Bestimmungen (vgl. insbesondere §§ 138f und 138g AO) weitgehend auch auf in-
nerstaatliche Steuergestaltungen übertragen. 


Zu Absatz 1 


§ 138m Absatz 1 AO bestimmt, dass grundsätzlich der Intermediär einer innerstaatlichen 
Steuergestaltung verpflichtet ist, diese dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. 
Durch den Verweis auf die in § 138d Absatz 1 AO genannten Tätigkeiten in § 138m Ab-
satz 1 Satz 1 AO wird klargestellt, dass die Intermediärstätigkeiten bei grenzüberschreiten-
den und innerstaatlichen Steuergestaltungen identisch definiert sind. Die Definition des In-
termediärs knüpft daher auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen an die Mitwirkung bei 
den verschiedenen Stadien einer Steuergestaltung an, von ihrer Entstehung bis hin zur 
Verwaltung ihrer Umsetzung. 


Ein Vermarkten liegt vor, wenn die Steuergestaltung am Markt mit dem Ziel der Anbahnung 
einer Geschäftsbeziehung zwischen dem Vermarkter und einem noch unbestimmten Nut-
zer (Dritten) angeboten wird. Das setzt voraus, dass eine bestimmte Steuergestaltung zu-
nächst ohne konkreten Bezug zu einem bestimmten Nutzer entwickelt wird, wobei die 
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Entwicklung nicht durch den Vermarkter erfolgen muss. Eine Steuergestaltung ist auch 
dann am Markt angeboten, wenn nur ein begrenzter potenzieller Nutzerkreis vorhanden ist.
Ein Vermarkten liegt hingegen nicht vor, wenn eine maßgeschneiderte innerstaatliche Steu-
ergestaltung für einen bestimmten, bereits von Vornherein feststehenden Nutzerkreis kon-
zipiert wird. 


Konzipieren ist das Planen, Entwerfen oder Entwickeln einer konkreten Steuergestaltung, 
in der Regel in Bezug zu einem bestimmten Nutzer oder zu einer Gruppe von Nutzern. Vom 
Konzipieren abzugrenzen ist die bloße steuerliche Beurteilung eines von einem Dritten oder 
dem Nutzer entwickelten steuerlichen Konzepts oder die bloße Wiedergabe des Gesetzes-
wortlauts, der Auffassung der Finanzverwaltung oder der Rechtsprechung zu abstrakten 
einzelnen Rechtsfragen. 


Unter Organisieren ist die umfassende administrative Vorbereitung und Planung einer mög-
lichen Umsetzung der Steuergestaltung sowie die Bereitstellung zur Nutzung und die Zur-
verfügungstellung für eine konkrete Verwendung durch einen Nutzer oder eine Gruppe von 
Nutzern zu verstehen.  


Zur Nutzung bereitstellen bedeutet, dass der Intermediär einem potenziellen Nutzer die für 
die Umsetzung einer Steuergestaltung erforderlichen Informationen oder (Vertrags-)Unter-
lagen ausgehändigt oder anderweitig individuell zugänglich gemacht hat. Eine tatsächliche 
Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. Die 
bloße Verbreitung allgemeiner Informationen über eine Steuergestaltung, z. B. durch Ver-
öffentlichung unverbindlicher Informationen im Internet oder durch öffentliches Auslegen 
oder Ausgeben allgemein zugänglicher Prospekte, ist dagegen noch kein „zur Nutzung be-
reitstellen“.  


Die Verwaltung der Umsetzung erfasst die verantwortliche Leitung der konkreten Umset-
zung der Steuergestaltung durch einen anderen als den Nutzer der Steuergestaltung. Die 
bloße Abbildung der steuerlichen Konsequenzen aus der Umsetzung einer Steuergestal-
tung im Rahmen der Erstellung der entsprechenden Steuererklärungen fällt regelmäßig 
nicht unter den Begriff der Verwaltung der Umsetzung, sofern die Steuergestaltung hier-
durch nicht insgesamt umgesetzt wird. 


Der Begriff des Intermediärs setzt auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen keine Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe voraus. Intermediäre können beispielsweise 
Angehörige der steuerberatenden Berufe, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzdienst-
leister oder sonstige Berater sein. Wer lediglich bei der Verwirklichung einzelner Teilschritte 
einer innerstaatlichen Steuergestaltung mitwirkt hat, ist kein Intermediär im Sinne des 
§ 138m Absatz 1 Satz 1 i. V. mit § 138d Absatz 1 AO. 


Ein Intermediär nach Satz 2 ist nur zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung 
gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet, wenn er im Geltungsbereich der 
AO 


– seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder seinen 
Sitz hat (Nummer 1), 


– eine Betriebstätte hat, durch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der inner-
staatlichen Steuergestaltung erbracht werden (Nummer 2), 


– in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register eingetragen 
ist (Nummer 3) oder 


– bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienstleistungen 
registriert ist (Nummer 4).


Mit dieser Einschränkung wird die Mitteilungspflicht (wie in § 138f Absatz 7 AO) auf Inter-
mediäre beschränkt, die im Inland Leistungen im Zusammenhang mit der innerstaatlichen 
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Steuergestaltung erbracht haben. Ist keine der vorstehend genannten Voraussetzungen 
erfüllt, obliegt die Verpflichtung zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung dem
Nutzer (vgl. § 138m Absatz 2 AO). 


Zu Absatz 2 


Satz 1 


Nach § 138l Absatz 2 Satz 1 AO ist der Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 AO selbst zur 
Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtet, wenn  


– er sie für sich selbst konzipiert hat (Inhouse-Gestaltung) oder 


– kein Intermediär die Voraussetzungen des § 138m Absatz 1 Satz 2 AO erfüllt.  


Satz 2 


Ist eine innerstaatliche Steuergestaltung dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen, 
weil eines der in § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichneten nutzerbezogenen Kri-
terien erfüllt ist, obliegt die Mitteilungspflicht in Fällen, in denen kein Intermediär existiert 
oder zur Mitteilung verpflichtet ist, nur demjenigen Nutzer oder der Mehrzahl von Nutzern, 
die eines der nutzerbezogenen Kriterien erfüllen. Existieren weitere Nutzer, die keines der 
nutzerbezogenen Kriterien des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllen, gelten sie 
als andere an der Gestaltung beteiligte Personen und sind wie Personen zu behandeln, die 
von der innerstaatlichen Steuergestaltung wahrscheinlich unmittelbar betroffen sind. Das 
bedeutet, dass sie selbst nicht zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet sind, aber im Datensatz nach § 138n Absatz 2 AO zu benennen sind (vgl. § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO). Durch diese Einschränkung des zur Mitteilung verpflichte-
ten Nutzerkreises soll sichergestellt werden, dass eine Mitteilungspflicht gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern nur für solche Nutzer besteht, die auch beurteilen können, 
ob überhaupt eine mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestaltung vorliegt. Eine (vor-
rangige) Mitteilungspflicht des Intermediärs bleibt hiervon unberührt. 


Zu Absatz 3 


Die Regelung des § 138m Absatz 3 AO übernimmt die für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen in § 138f Absatz 6 AO enthaltenen Bestimmungen zum partiellen Übergang der 
Mitteilungspflicht auf den Nutzer einer Steuergestaltung in Fällen, in denen der Intermediär 
einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegt. Hierunter fallen beispielsweise 
Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer bei mandatsbezogenen Sachverhal-
ten. 


Satz 1 


Die gesetzliche Mitteilungspflicht des Intermediärs hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO genannten, nutzerbezogenen Angaben geht nach § 138m 
Absatz 3 Satz 1 AO nur unter den nachstehend genannten, kumulativ vorliegenden Voraus-
setzungen auf den Nutzer über:  


– der Intermediär hat den Nutzer über die Mitteilungspflicht als solche, die Möglichkeit 
der Entbindung des Intermediärs von der Verschwiegenheitspflicht und den anderen-
falls erfolgenden Übergang der Mitteilungspflicht informiert (Nummer 1),  


– der Intermediär hat dem Nutzer die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
AO erforderlichen und dem Nutzer nicht bereits bekannten Angaben sowie die DE-
Registrierungsnummer und die DE-Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt (Num-
mer 2)  


und 
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– der Nutzer hat den Intermediär nicht von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbun-
den.


Die Verpflichtung zur Mitteilung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO ge-
nannten (nutzerbezogenen) Angaben geht in dem Zeitpunkt auf den Nutzer der innerstaat-
lichen Steuergestaltung über, in dem der Intermediär dem Nutzer die in den Nummern 1 
und 2 genannten Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt hat.  


Satz 2 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO 
bezeichneten personenbezogenen Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser 
in seiner Mitteilung die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzuge-
ben, die der Intermediär auf Grund der Übermittlung der (gestaltungsbezogenen) Angaben 
gem. § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO zu derselben innerstaatlichen Steu-
ergestaltung bereits erhalten hat. Satz 2 stellt klar, dass für die Mitteilung bzw. Ergänzung 
der nutzerbezogenen Angaben zur innerstaatlichen Steuergestaltung § 138n Absatz 1 AO 
entsprechend gilt. D.h., dass der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung seine Daten 
nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO dem Bundeszentralamt für Steuern 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elekt-
ronisch mitzuteilen hat (Satz 1) und dass er die Nachmeldung unter Berücksichtigung der 
Anlaufhemmung nach § 138m Absatz 3 Satz 4 AO innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt 
des maßgebenden Ereignisses (vgl. § 138n Absatz 1 Satz 2 AO) vorzunehmen hat. 


Satz 3 


Der Intermediär hat den Nutzer nach § 138m Absatz 3 Satz 3 AO nach Zugang der Mittei-
lung der DE-Offenlegungsnummer unverzüglich über die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 AO erforderlichen nutzerbezogenen Angaben zu informieren. Der In-
termediär ist ferner dazu verpflichtet, dem Bundeszentralamt für Steuern auf dessen Ver-
langen hin mitzuteilen, ob und zu welchem Zeitpunkt er dem Nutzer der innerstaatlichen 
Steuergestaltung die zur „Nachmeldung“ der nutzerbezogenen Angaben erforderlichen In-
formationen nach § 138m Absatz 3 Satz 3 AO zur Verfügung gestellt hat. In Fällen, in denen 
die personenbezogenen Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO in-
nerhalb der Mitteilungsfristen nicht übermittelt worden sind, soll das Bundeszentralamt für 
Steuern hierdurch in die Lage versetzt werden nachzuprüfen, ob ein Verstoß gegen die 
Mitteilungspflicht durch den Intermediär oder den Nutzer der innerstaatlichen Steuergestal-
tung vorliegt. 


Satz 4 


§ 138m Absatz 3 Satz 4 AO bestimmt, dass die zweimonatige Frist des Nutzers zur Mittei-
lung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO Angaben (§ 138n Absatz 1 
Satz 2 AO) – abweichend von der für den Intermediär geltenden Frist – erst mit Ablauf des 
Tages beginnt, an dem der Nutzer vom Intermediär die erforderlichen Angaben zur Nach-
meldung, d.h. insbesondere die der Gestaltung bereits durch die Mitteilung des Intermedi-
ärs zugewiesene DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer erlangt hat. Da-
mit wird sichergestellt, dass dem Nutzer (sofern die Mitteilungspflicht auf ihn übergegangen 
ist) ab Zugang der für die Mitteilung erforderlichen Angaben immer ausreichend Zeit bleibt, 
um seinerseits die Mitteilung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. 


Satz 5 


Unterliegt der Intermediär einer innerstaatlichen Steuergestaltung einer gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht, hat er den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach 
§ 138m Absatz 4 Satz 1 AO hierüber zu belehren. Nach Satz 5 in § 138m Absatz 3 AO kann 
der Nutzer, der seinen Intermediär nicht von der Verschwiegenheitspflicht entbunden hat, - 
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zusammen mit den von ihm selbst mitzuteilenden Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 AO - im Auftrag des Intermediärs auch die Daten nach § 138n Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln; damit 
wird auch die Übermittlungspflicht des Intermediärs erfüllt. Der Nutzer übermittelt in diesem 
Fall in einem Datensatz sämtliche Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 AO. 


Zu Absatz 4 


§ 138m Absatz 4 Satz 1 AO stellt klar, dass mehrere Intermediäre oder Nutzer derselben 
innerstaatlichen Steuergestaltung grundsätzlich nebeneinander zu Mitteilung gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet sind. 


Mehrere identische Mitteilungen derselben Steuergestaltung sind aber weder aus Sicht der 
Finanzverwaltung noch aus der Sicht der beteiligten Nutzer und Intermediäre sinnvoll, wes-
halb Satz 2 bestimmt, dass ein Intermediär oder Nutzer von der Mitteilungspflicht der inner-
staatlichen Steuergestaltung befreit ist, soweit er nachweisen kann, dass die in § 138n Ab-
satz 2 AO bezeichneten Informationen – einschließlich der Informationen nach § 138n Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 AO über die Intermediäre oder Nutzer, die sich auf die Mit-
teilung durch einen anderen Intermediär oder Nutzer berufen - zu derselben innerstaatli-
chen Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär oder einen anderen Nutzer 
dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt wurden.  


Soweit das Bundeszentralamt für Steuern für die ihr mitgeteilte innerstaatliche Steuerge-
staltung eine DE-Registriernummer und eine DE-Offenlegungsnummer vergeben hat, ge-
nügt deren Nachhalten bei etwaigen Nachfragen seitens der Finanzverwaltung zum Nach-
weis dafür, dass die innerstaatliche Steuergestaltung bereits mitgeteilt worden ist. 


Zu § 138n (Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen) 


§ 138n AO regelt das Verfahren zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des § 138l Absatz 2 AO. Durch die Regelung werden die Bestimmungen zum Mittei-
lungsverfahren bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. insbesondere §§ 138f 
und § 138h AO) weitgehend auch auf innerstaatliche Steuergestaltungen übertragen. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 


§ 138n Absatz 1 Satz 1 AO bestimmt, dass die innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 AO dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz und über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen ist. Den Inhalt die-
ses Datensatzes bestimmt Absatz 2 des § 138n AO. Die Mitteilungen haben nach Maßgabe 
der §§ 87a und 87b AO elektronisch zu erfolgen. 


Satz 2 


§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO bestimmt die Frist, innerhalb der eine innerstaatliche Steuerge-
staltung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln ist. Die in Absatz 2 genannten 
Informationen sind danach innerhalb von zwei Monaten nach dem Eintritt des ersten in der 
in der Regelung genannten Ereignisses (maßgebendes Ereignis) zu erstatten. Die gegen-
über der Mitteilungsfrist nach § 138f Absatz 2 AO für grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen (Anm.: hier beträgt die Frist 30 Tage) etwas längere Frist ist im rein innerstaatlichen 
Kontext auch angemessen. Denn die Informationen über eine mitteilungspflichtige Steuer-
gestaltung gehen bei innerstaatlichen Steuergestaltungen unmittelbar dem Bundeszentral-
amt für Steuern als für die Auswertung der Steuergestaltung zuständigen Behörde zu (vgl.
§§ 138n Absatz 1 Satz 1 und 138j Absatz 1 AO). Da sich der Mitgliedstaat, in dem eine 
grenzüberschreitende Steuergestaltung mitzuteilen ist, in der Regel an der Ansässigkeit 
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des Intermediärs orientiert (vgl. Artikel 8ab Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates 
vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden
automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen, ABl. L 139 vom 5.6.2018, §§ 138d Absatz 1 und 138f 
Absatz 7 AO), müssen Informationen über relevante grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen zunächst im Wege des automatischen Informationsaustausches für Zwecke der 
rechtspolitischen Auswertung den von der grenzüberschreitenden Steuergestaltung wahr-
scheinlich betroffenen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden (vgl. Artikel 8ab Ab-
satz 18 der Richtlinie (EU) 2018/822, a. a. O.). Die Weiterleitung an das sichere Zentralver-
zeichnis der Europäischen Union sowie der Datenabruf durch die zentralen Verbindungs-
büros der betroffenen Mitgliedstaaten und der damit einhergehende Zeitverlust entfallen bei 
innerstaatlichen Steuergestaltungen. Für die Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestal-
tung wird Intermediären und Nutzern daher eine etwas längere Frist eingeräumt, die jedoch 
gleichermaßen sicherstellt, dass die Informationen über eine innerstaatliche Steuergestal-
tung sehr zeitnah ausgewertet werden können. 


Für den Beginn der Mitteilungsfrist ist der Tag maßgebend, an dem das erste der in Num-
mern 1 bis 3 genannten Ereignisse eintritt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die 
Finanzverwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt über innerstaatliche Steuergestaltungen 
informiert wird. Die Tatbestände in den Nummern 1 bis 3 entsprechen der diesbezüglichen 
Bestimmung für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138f Absatz 2 AO.  


Nach § 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald die inner-
staatliche Steuergestaltung einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird. Eine tatsäch-
liche Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. 
Eine Steuergestaltung ist z. B. dadurch zur Umsetzung bereitgestellt, dass der Intermediär 
dem Nutzer die vertraglichen Unterlagen ausgehändigt oder anderweitig zugänglich ge-
macht hat und es damit letztlich nur noch auf eine Entscheidung des Nutzers ankommt, ob 
die Gestaltung tatsächlich umgesetzt wird. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu 
§ 138l Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird verwiesen. 


Nach § 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald der Nutzer 
der innerstaatlichen Steuergestaltung zu deren Umsetzung bereit ist. Hierunter fallen ins-
besondere solche Konstellationen, in denen die grenzüberschreitende Steuergestaltung 
durch den Nutzer selbst konzipiert wird. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu § 138l 
Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird auch hier verwiesen. 


§ 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AO knüpft als Auffangtatbestand den Fristbeginn an den 
Tag, nachdem mindestens ein Nutzer den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht hat. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu § 138l 
Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird auch hier verwiesen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, welche Daten der Intermediär oder der Nutzer der innerstaatlichen 
Steuergestaltung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln haben. Soweit mög-
lich orientiert sich der Inhalt der Meldung dabei an den diesbezüglichen Vorgaben für die 
Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung (vgl. § 138f Absatz 3 Satz 1 AO). 


Satz 1 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 AO hat der Datensatz an das Bundeszentralamt für Steuern 
die nachstehenden Informationen zu enthalten: 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichnet die mitzuteilenden Angaben zu In-
termediären. Ist der Intermediär eine natürliche Person, sind Familienname und Vor-
name sowie Tag und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Intermediär keine natürliche 
Person, sind seine Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen ist darüber
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hinaus seine Anschrift anzugeben. Abweichend von den Bestimmungen bei grenzüber-
schreitenden Steuergestaltungen sind die Angabe des Steueridentifikationsmerkmals
oder der Steuernummer sowie des Ansässigkeitsstaats bei der Mitteilung von inner-
staatlichen Steuergestaltungen entbehrlich. 


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) und der ergänzenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 
und 32a bis 32j AO). 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO bestimmt die mitzuteilenden Angaben zum Nut-
zer. Ist der Nutzer eine natürliche Person, sind Familienname und Vorname sowie Tag 
und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Nutzer keine natürliche Person, sind seine 
Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen sind darüber hinaus seine An-
schrift, sein Ansässigkeitsstaat sowie sein Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b 
und 139c AO oder seine Steuernummer anzugeben, soweit dem Nutzer ein Steueri-
dentifikationsmerkmal oder eine Steuernummer zugeteilt worden sind. 


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und der ergänzenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 und 
32a bis 32j AO). Die Erhebung der Steueridentifikationsnummern der Nutzer stellt eine 
Maßnahme dar, die angemessen und geeignet ist, um dem Bundeszentralamt für Steu-
ern die Auswertung der innerstaatlichen Steuergestaltung und die zielgenaue Informa-
tion der örtlich zuständigen Finanzbehörden nach § 138i Absatz 2 und § 138j Absatz 4 
AO zu ermöglichen. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO bestimmt die notwendigen Angaben zu etwai-
gen verbundenen Unternehmen des Nutzers. Das sind neben der Firma oder dem Na-
men auch die Anschrift und der Ansässigkeitsstaat des verbundenen Unternehmens 
des Nutzers sowie, soweit der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 o-
der 2 bekannt, das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder die Steu-
ernummer des verbundenen Unternehmens. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AO bestimmt, dass der Intermediär Einzelheiten 
über das oder die Kennzeichen im Sinne des § 138l Absatz 3 AO benennen muss, die 
nach § 138l Absatz 1 AO eine konkrete Mitteilungspflicht auslösen. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 AO bestimmt, dass der Intermediär den Inhalt der 
innerstaatlichen Steuergestaltung zusammenfasst. Diese Zusammenfassung muss es 
einem sachkundigen, objektiven Dritten ohne weiteres ermöglichen nachzuvollziehen, 
wie es im Rahmen der innerstaatlichen Steuergestaltung zu einem gesetzlich möglich-
erweise nicht vorgesehenen steuerlichen Vorteil kommt und was dieser steuerliche 
Vorteil ist. 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a AO ist zudem – soweit bekannt 
– auch die allgemein gebräuchliche Bezeichnung der Steuergestaltung zu benennen. 
In der Vergangenheit erhielten besonders prominente Steuergestaltungen Bezeichnun-
gen wie z. B. „Cum-Cum“ oder „Share-Deals“. 


Ferner soll nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b AO auch eine abstrakt 
gehaltene Beschreibung der im Hinblick auf die konkrete innerstaatliche Steuergestal-
tung relevanten Geschäftstätigkeit oder Gestaltung des Nutzers mitgeteilt werden. Dies 
gilt allerdings nur, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder von Informationen, deren 
Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen würde, führt. 
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– Gemäß § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 AO ist in der Mitteilung auch das Datum 
des Tages anzugeben, an dem mit der Umsetzung der Steuergestaltung begonnen
wird; hierunter ist das Datum des ersten Umsetzungsschritts im Sinne von § 138n Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 AO zu verstehen, in welchem Besteuerungszeitraum oder -
zeitpunkt der steuerliche Vorteil der Steuergestaltung eintritt ist unbeachtlich. Daher 
sind auch Vorbereitungsschritte umfasst, da der steuerliche Vorteil typischerweise erst 
mit Entstehung der jeweiligen Steuer mit Ablauf des Besteuerungszeitraums entsteht.  


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 AO bestimmt, dass auch Einzelheiten über die für 
das Gelingen der Steuergestaltung wesentlichen, einschlägigen Vorschriften benannt 
werden. Auch hier genügt es, dass lediglich die Vorschrift selbst möglichst exakt zitiert 
wird. 


– Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 AO ist der wirtschaftliche Wert der innerstaat-
lichen Steuergestaltung zu bezeichnen. Der wirtschaftliche Wert einer innerstaatlichen 
Steuergestaltung bemisst sich – wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltun-
gen – nicht am erwarteten steuerlichen Vorteil der Steuergestaltung, sondern bezieht 
sich auf die konkrete Transaktion. Maßgebend zur Wertbestimmung kann insbeson-
dere die Höhe der Gegenleistung oder der Investition sein. Da nach der Höhe dieses 
Werts keine Abgabe bemessen wird, sind keine überhöhten Anforderungen an die Wer-
termittlung zu stellen.  


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO legt fest, dass – soweit dies dem Intermediär 
bekannt ist – alle anderen Personen benannt werden, die von der innerstaatlichen 
Steuergestaltung wahrscheinlich betroffen sind. In den Fällen, in denen eine Mittei-
lungspflicht besteht, weil ein nutzerbezogenes Kriterium im Sinne des § 138l Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist, sind weitere Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 AO, 
die selbst die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO nicht erfüllen 
und daher wie andere an der Gestaltung beteiligte Personen zu behandeln sind, anzu-
geben, soweit sie der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1 AO bekannt sind. 


Satz 2 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung verpflichtet ist, so kann er im Datensatz nach Satz 1 die Angaben nach § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO auch hinsichtlich der anderen ihm bekannten Intermediäre 
machen (§ 138n Absatz 2 Satz 2 AO). Diese – freiwillige – Angabe weiterer Intermediäre 
durch den mitteilenden Intermediär im Datensatz nach Satz 1 ist Voraussetzung für die Be-
freiung weiterer Intermediäre von der Mitteilungspflicht der hinsichtlich derselben inner-
staatlichen Steuergestaltung. Denn nur wenn der Datensatz auch die Informationen nach 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO zu den weiteren Intermediären enthält, liegt auch für 
diese eine vollständige Datenübermittlung im Sinne des § 138m Absatz 4 Satz 2 AO vor, 
die die weiteren Intermediäre von ihrer eigenen Mitteilungspflicht befreit. 


Der mitteilende Intermediär darf die (personenbezogenen) Angaben zu weiteren Intermedi-
ären aus datenschutzrechtlichen Gründen nur mit deren Einwilligung übermitteln (vgl. Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Widerruft ein Intermediär gegenüber dem mitteilen-
den Intermediär nach der Übermittlung des Datensatzes an das Bundeszentralamt für Steu-
ern seine Einwilligung, so hat das auf die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung keinen 
Einfluss. Die Einwilligung oder deren Widerruf betreffen nicht die Rechtmäßigkeit der Da-
tenverarbeitung durch das Bundeszentralamt für Steuern. Die Datenverarbeitung durch das 
Bundeszentralamt für Steuern erfolgt nicht einwilligungsbasiert sondern auf Basis einer ent-
sprechenden Rechtsgrundlage. 


Satz 3 
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Nach § 138n Absatz 2 Satz 3 AO gelten die Bestimmungen des Satzes 2 entsprechend, 
wenn dem Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung bekannt ist, dass neben ihm min-
destens ein weiterer Nutzer zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet ist. Übermittelt der mitteilende Nutzer – freiwillig – auch die Angaben gemäß § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO von weiteren Nutzern derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung so kommt auch für die weiteren Nutzer – entsprechend Satz 2 – eine Befreiung 
von der Mitteilungspflicht derselben innerstaatlichen Steuergestaltung nach § 138m Ab-
satz 4 Satz 2 AO in Betracht.  


Zu Absatz 3 


Satz 1 


Nach § 138n Absatz 3 Satz 1 AO hat der mitteilende Intermediär den Nutzer darüber zu 
informieren, welche ihn betreffenden Angaben der Intermediär an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermitteln wird.  


Satz 2 


Sind mehrere Intermediäre zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet und hat ein Intermediär von der Möglichkeit, weitere Intermediäre in seiner Meldung 
an das Bundezentralamt für Steuern zu benennen, Gebrauch gemacht, so hat er (der mit-
teilende Intermediär) die anderen Intermediäre nach § 138n Absatz 3 Satz 2 AO unverzüg-
lich darüber zu informieren, dass er die Angaben gemäß § 138n Absatz 2 AO an das Bun-
deszentralamt für Steuern übermittelt hat. Auf diesem Weg wird es den anderen mitteilungs-
pflichtigen Intermediären ermöglicht nachzuweisen, dass ihre Mitteilungspflicht bereits 
durch den mitteilenden Intermediär erfüllt wurde. Zur Verpflichtung des mitteilenden Inter-
mediärs, die ihm mitgeteilte DE-Registriernummer an die weiteren, in seiner Mitteilung be-
nannten Intermediäre weiterzugeben wird auf § 138n Absatz 4 Satz 5 AO verwiesen. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 übernimmt vollständig die für grenzüberschreitende Steuergestaltungen gelten-
den Bestimmungen des § 138f Absatz 5 AO auch für innerstaatlichen Steuergestaltungen. 


Satz 1 


Wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. § 138f Absatz 5 AO) weist 
das Bundeszentralamt für Steuern grundsätzlich für jeden bei ihm eingegangenen Daten-
satz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO 


– eine DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung und 


– eine DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung  


zu und teilt diese Nummern dem mitteilenden Intermediär mit. Mit der Vergabe eigener 
Ordnungsmerkmale wird sichergestellt, dass Mitteilungen über grenzüberschreitende und 
innerstaatliche Steuergestaltungen gesondert übermittelt werden. Dies stellt sicher, dass 
ausschließlich Daten über grenzüberschreitende Steuergestaltungen an das sichere Zent-
ralverzeichnis der Europäischen Union übermittelt und mit den betroffenen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ausgetauscht werden (vgl. § 7 Absatz 13 des EU-Amtshilfegeset-
zes). 


Satz 2 


Hat das Bundeszentralamt für Steuern der innerstaatlichen Steuergestaltung aufgrund der 
Mitteilung eines anderen Intermediärs oder Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung 
bereits eine DE-Registriernummer zugewiesen und ist diese der mitteilenden Person
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bekannt, so hat sie dem Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach § 138n Absatz 2 
Satz 1 AO auch die bereits erteilte DE-Registriernummer mitzuteilen (§ 138n Absatz 4
Satz 4 AO). 


Satz 3 


Nach § 138n Absatz 4 Satz 3 AO hat die Zuweisung einer DE-Registriernummer für die 
innerstaatliche Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern zu unterbleiben, 
wenn die mitteilende Person im Datensatz an das Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 AO eine für dieselbe innerstaatliche Steuergestaltung bereits er-
teilte DE-Registriernummer angibt. Damit soll vermieden werden, dass für dieselbe Steuer-
gestaltung mehrere DE-Registriernummern vergeben werden. 


Satz 4 


Nach § 138n Absatz 4 Satz 4 AO hat der Intermediär die vom Bundeszentralamt für Steuern 
zugewiesene DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung (vgl. § 138n 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 AO) und die DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene 
Mitteilung (vgl. § 138n Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 AO) unverzüglich dem Nutzer derselben 
innerstaatlichen Steuergestaltung mitzuteilen. Der Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung hat die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer im Sinne von 
§ 138n Absatz 4 Satz 1 AO in seiner Mitteilung nach § 138m Absatz 3 Satz 2 AO anzuge-
ben, damit die vom Intermediär bereits mitgeteilten abstrakten Angaben nach § 138n Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO und die nutzerbezogenen Angaben nach § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO zusammengeführt werden können. 


Satz 5 


Hat der mitteilende Intermediär in dem von ihm an das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelten Datensatz auch andere Intermediäre derselben innerstaatlichen Steuergestaltung 
benannt (vgl. § 138n Absatz 2 Satz 2 AO), so hat er diesen nach § 138n Absatz 4 Satz 5 
AO die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen.  


Zu Absatz 5 


Grundsätzlich ist zu jeder innerstaatlichen Steuergestaltung ein eigenständiger Datensatz 
zu übermitteln, der alle Angaben des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO enthält. Bei marktfähigen 
innerstaatlichen Steuergestaltungen hätte dies allerdings zur Folge, dass dem Bundeszent-
ralamt für Steuern mitunter eine Vielzahl von Mitteilungen über dieselbe innerstaatlichen 
Steuergestaltung mit inhaltlich weitgehend identischen Angaben übermittelt werden müss-
ten. Durch die Regelung des § 138n Absatz 5 AO soll daher – wie bei grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen durch die Regelung in § 138h AO – vermieden werden, dass der 
Intermediär einer marktfähigen Steuergestaltung für jeden neu hinzukommenden Nutzer 
nochmals einen vollständigen Datensatz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermitteln muss.  


Die insoweit für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138h AO enthaltenen Ver-
einfachungsregelungen werden daher in § 138n Absatz 5 AO auch für marktfähige inner-
staatlichen Steuergestaltungen gem. § 138l Absatz 2 AO übernommen. 


Satz 1 


Satz 1 bestimmt, dass die Definition der marktfähigen Steuergestaltung des § 138h Ab-
satz 1 AO auch für innerstaatliche Steuergestaltungen gilt. Eine innerstaatliche Steuerge-
staltung ist daher marktfähig, wenn sie konzipiert oder vermarktet wird, umsetzungsbereit
ist oder zur Umsetzung bereitgestellt wird, ohne dass sie individuell angepasst (d.h. nicht 
maßgeschneidert) werden muss. 
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Satz 2 


§ 138n Absatz 5 Satz 2 AO enthält eine Vereinfachungsregelung für marktfähige inner-
staatlichen Steuergestaltungen, für die dem Bundeszentralamt für Steuern bereits ein voll-
ständiger Datensatz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO übermittelt worden ist. Der 
Intermediär ist in diesem Fall nur dazu verpflichtet, Änderungen hinsichtlich folgender An-
gaben zu ergänzen: 


– Angaben zum Intermediär (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO), 


– Angaben zu neuen Nutzern derselben innerstaatlichen Steuergestaltung (§ 138n Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 AO), 


– Angaben zu verbundenen Unternehmen (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO), 


– das Datum des ersten Umsetzungsschrittes (hierzu gehört sowohl das Datum des ers-
ten Umsetzungsschrittes der Gestaltung sowie das ggf. individuelle Datum des ersten 
Umsetzungsschrittes des Nutzers (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 AO), und 


– Abgaben zu weiteren betroffenen Personen (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO). 


Die Mitteilung i. S. d. § 138n Absatz 5 Satz 2 AO ist daher auf solche Fallgestaltungen be-
schränkt, die selbst eine neue Mitteilungspflicht auslösen. Insoweit wird durch § 138n Ab-
satz 5 Satz 2 AO eine Vereinfachung dahingehend geschaffen, dass nur neue Informatio-
nen anstelle sämtlicher Informationen i.S.d. § 138n Absatz 2 AO mitzuteilen sind. Der In-
termediär muss die Angaben nach § 138n Absatz 5 AO ferner nicht binnen zwei Monaten 
nach dem Eintritt des maßgebenden Ereignisses § 138n Absatz 1 Satz 2 AO im Hinblick 
auf die einzelne innerstaatliche Steuergestaltung vornehmen, sondern hat sie gesammelt 
innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die je-
weils mitteilungspflichtigen Umstände eingetreten sind. Auch diese Frist ist etwas länger 
als die Aktualisierungsfrist bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen nach § 138h Ab-
satz 2 AO und ist aus der Sicht des Gesetzgebers angemessen (vgl. auch Begründung zu 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO). 


Satz 3 


Bei der Übermittlung der Aktualisierung sind die der innerstaatlichen Steuergestaltung zu-
gewiesene DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzugeben, damit die 
Datensätze entsprechend zusammengeführt werden können.  


Satz 4 


Die Übermittlung der Aktualisierung an das Bundeszentralamt für Steuern hat elektronisch 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu er-
folgen (vgl. § 138n Absatz 1 Satz 1 AO). 


Zu Nummer 8 (§ 379) 


Zu Buchstabe a (§ 379 Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 379 Absatz 2 Nummer 1g) 


Bei der Änderung in der Nummer 1g handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aus der Änderung des § 138k AO. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 379 Absatz 2 Nummer 1i) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung der neuen Num-
mern 1j und 1k in § 379 Absatz 2 AO. 
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Zu Doppelbuchstabe cc (§ 379 Absatz 2 Nummer 1j – neu – und 1k – neu –) 


Nach dem ergänzten § 379 Absatz 2 Nummer 1j und 1k und § 379 Absatz 5 AO kann mit 
einem Bußgeld von bis zu 10 000 Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


– als Intermediär entgegen § 138l Absatz 1, auch in Verbindung mit § 138m Absatz 1 
Satz 1, § 138n Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 oder § 138n Absatz 5 
Satz 2 und 3 AO eine Mitteilung über eine innerstaatliche Steuergestaltung nicht oder 
nicht rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig über-
mittelt, 


– als Nutzer entgegen § 138l Absatz 1, auch in Verbindung mit § 138m Absatz 2 und 
Absatz 3 Satz 1 und 2, § 138n Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 oder 
§ 138n Absatz 5 Satz 2 und 3 AO eine Mitteilung über eine innerstaatliche Steuerge-
staltung nicht oder nicht rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht 
vollständig mitteilt, 


– als Steuerpflichtiger entgegen § 138k Absatz 2 AO in der hiernach maßgeblichen Steu-
ererklärung die Angabe der von ihm verwirklichten innerstaatlichen Steuergestaltung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.  


Für die Ahndung von Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuerge-
staltungen gilt – wie auch bei Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen – das Opportunitätsprinzip. Sofern sich zureichende tatsächli-
che Anhaltspunkte für eine durch den Bevollmächtigten des Nutzers im Sinne des § 80 AO 
als Intermediär begangene Verletzung der Mitteilungspflicht im Sinne des § 379 Absatz 2 
Nummer 1j AO im Besteuerungsverfahren des Nutzers ergeben, deren Ermittlung der Fi-
nanzbehörde obliegt, ist das Bundeszentralamt für Steuern hierüber zu unterrichten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es die Ord-
nungswidrigkeit des Intermediärs verfolgt. Die ggf. erfolgende Ahndung der durch den Be-
vollmächtigten des Nutzers begangenen Ordnungswidrigkeit findet keine Berücksichtigung 
im Besteuerungsverfahren des Nutzers. 


Die Ahndung von Verstößen gegen die Verpflichtung zur Angabe der innerstaatlichen Steu-
ergestaltung in der Steuererklärung des Nutzers (§ 138k Absatz 2 AO) obliegt den für das 
Besteuerungsverfahren des Nutzers zuständigen Finanzbehörden. 


Zu Buchstabe b (§ 379 Absatz 5) 


Durch die Aufnahme der neuen Nummern 1j und 1k in § 379 Absatz 2 AO und in Absatz 5 
wird bestimmt, dass ein wegen Verstößen gegen die Mitteilungspflichten bei innerstaatli-
chen Steuergestaltungen festgesetztes Bußgeld pro Tat den Betrag von 10 000 Euro nicht 
übersteigen darf. Eine Begrenzung auf einen - im Vergleich zu Verstößen gegen die Mittei-
lungspflicht bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen - deutlich niedrigeren Rahmen 
ist aus der Sicht des Gesetzgebers an dieser Stelle geboten, da die Sachverhaltsaufklärung 
bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen gegenüber rein innerstaatlichen Steuerge-
staltungen deutlich erschwert ist. Ein den Betrag von 10 000 Euro übersteigendes Bußgeld 
zur Ahndung von Verstößen gegen die Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestal-
tungen wäre aus der Sicht des Gesetzgebers daher nicht verhältnismäßig. 


Zu Artikel 9 (Weitere Änderung der Abgabenordnung [01.01.2025]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Aufhebung des § 62 AO angepasst. 
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Zu Nummer 2 (§ 55 Absatz 1 Nummer 5 – aufgehoben –) 


Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung wird abgeschafft. 


Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung beinhaltet die gesetzliche Verpflichtung, Mittel 
(z. B. Spenden, Beiträge, Erträge aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben oder der Vermö-
gensverwaltung) nicht dauerhaft im Vermögen der Körperschaft zu belassen, sondern mög-
lichst zügig für steuerbegünstigte Satzungszwecke auszugeben. Steuerbegünstigte Körper-
schaften weisen die zeitnahe Mittelverwendung innerhalb ihrer Rechnungslegung zweck-
mäßigerweise über eine Mittelverwendungsrechnung nach. Die Abschaffung der Zeitvorga-
ben für die Mittelverwendung führt zum Abbau bestehender Bürokratie, da eine Mittelver-
wendungsrechnung nicht mehr erforderlich ist. Ob die Körperschaft tatsächlich gemeinnüt-
zig tätig ist und wie sie ihre Mittel einsetzt, kann die Finanzverwaltung anhand der bereits 
vorhandenen Aufzeichnungen prüfen.  


Die Abschaffung der Mittelverwendungsfrist erleichtert auch Leistungsbeziehungen zwi-
schen gemeinnützigen Körperschaften. Vermietet beispielsweise eine gemeinnützige Kör-
perschaft eine Immobilie, die sie mit zeitnah zu verwendenden Mitteln angeschafft hat, an 
eine andere gemeinnützige Körperschaft, die diese Immobilie für gemeinnützige Zwecke 
verwendet, führt diese Nutzungsänderung vom ideellen Bereich in die Vermögensverwal-
tung bisher zum Wiederaufleben der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung. Die ursprüng-
lich für die Anschaffung aufgebrachten Mittel müssten für den ideellen Bereich nachträglich 
zeitnah verwendet werden, obwohl sie weiterhin im Objekt „gebunden“ sind.  


Es ist davon auszugehen, dass es im eigenen Interesse der jeweiligen steuerbegünstigten 
Körperschaften liegt, ihre Mittel weiterhin regelmäßig zeitnah für steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden. So sind die Körperschaften z. B. gehalten, mit Rücksicht auf das Spenden-
aufkommen das Interesse der Spender an einem zügigen Einsatze der eingeworbenen Mit-
tel zur Förderung der steuerbegünstigten Zwecke zu berücksichtigen.  


Die allgemeinen gemeinnützigkeitsrechtlichen Grundsätze, insbesondere der Grundsatz 
der Ausschließlichkeit nach § 56 AO, bleiben unberührt und stellen sicher, dass es zukünftig 
in Extremfällen nicht zur Entstehung steuerbegünstigten Körperschaften kommt, die Mittel 
ansparen, ohne diese dazu zu verwenden, ihre satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig zu 
erfüllen. 


Zu Nummer 3 (§ 58 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 55 Absatz 1 Nummer 5 AO. 


Zu Nummer 4 (§ 62 – aufgehoben –) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 55 Absatz 1 Nummer 5 AO. 


Zu Nummer 5 (§ 63) 


Zu Buchstabe a (§ 63 Asbatz 4 – aufgehoben –) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 55 Absatz 1 Nummer 5 AO. 


Zu Buchstabe b (§ 63 Absatz 5 → § 63 Absatz 4) 


Der bisherige Absatz 5 wird wegen der Aufhebung des Absatzes 4 inhaltlich unverändert 
der neue Absatz 4. 
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Zu Artikel 10 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]) 


Artikel 97 § 33 Absatz 7 – neu – 


Artikel 97 § 33 Absatz 7 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) bestimmt 
den Anwendungszeitpunkt der Regelungen zu den Mitteilungspflichten für innerstaatliche 
Steuergestaltungen im Sinne der neuen §§ 138l bis 138n AO sowie zu den mit diesem Ge-
setz geänderten §§ 138i bis 138k AO. Das Bundesministerium der Finanzen wird danach 
ermächtigt, den erstmaligen Anwendungszeitpunkt der neuen Mitteilungspflichten durch ein 
im Bundesgesetzblatt Teil I bekanntzumachendes Schreiben zu bestimmen. Der Mittei-
lungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen unterliegen nach Satz 1 ferner nur sol-
che Steuergestaltungen, hinsichtlich derer das die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis 
(maßgebendes Ereignis, vgl. § 138n Absatz 1 Satz 2 AO) nach dem durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen zu bestimmenden erstmaligen Anwendungszeitpunkt eingetreten 
ist. Durch die in Satz 1 vorgesehene Zeitspanne von mindestens einem Jahr zwischen dem 
Tag der Bekanntmachung der Anwendungsbestimmung im Bundesgesetzblatt Teil I und 
dem erstmaligen Anwendungszeitpunkt soll allen Beteiligten hinreichend Zeit gegeben wer-
den, die zur Anwendung der Regelungen der §§ 138l bis 138n AO erforderliche IT-Infra-
struktur einzurichten. Abschließend bestimmt Satz 2 des neuen Absatzes 7, dass die ge-
setzlichen Regelungen über eine Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen – 
sofern das Bundesministerium der Finanzen von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch 
machen sollte – spätestens nach Ablauf von vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres 
des Inkrafttretens der Neuregelung anzuwenden sein werden. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 5 Absatz 1 Satz 1) 


Zu Buchstabe a (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung des § 138i AO. 


Zu Buchstabe b (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44a) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung der neuen Nummer 1j in § 379 
Absatz 2 AO. Das Bundeszentralamt für Steuern ist danach auch bei Verstößen gegen die 
Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen nach § 379 Absatz 2 Nummer 1j 
AO für die Durchführung des Bußgeldverfahrens zuständig.  


Zu Buchstabe c (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44b – neu –) 


Durch diese Änderung des FVG obliegt dem Bundeszentralamt für Steuern sowohl die 
Sammlung als auch grundsätzlich die Auswertung der ihm aus dem Inland nach den §§ 138l 
bis 138n AO zugehenden Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen (vgl. auch 
§ 138j AO). Die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen erfolgt durch eine Prüfgruppe, 
die aus Vertretern des Bundes und der obersten Finanzbehörden der Länder besteht. Diese 
Prüfgruppe untersteht der Leitung des Bundeszentralamts für Steuern. In Bezug auf das 
genaue Verfahren zur Prüfung und Auswertung der Mitteilungen wird auf die Begründung 
zu § 138j AO verwiesen. 


Zu Nummer 2 (§ 21a Absatz 5) 


Bereits nach bisherigem Recht wirken die Landesfinanzbehörden nach § 21a Absatz 5 FVG 
bei der Auswertung von Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen mit, 
soweit von einer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehörden oder Gemeinden
verwaltet werden. 
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Durch die Änderung des § 21a Absatz 5 AO wird diese Regelung auch auf die Zusammen-
arbeit bei der Auswertung von Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen ausge-
weitet. 


Zu Artikel 12 (Änderung des Generationenkapitalgesetzes [TnV]) 


(§ 6 Absatz 4 - neu –) 


Die Anzahl der rentenbeziehenden Menschen in Relation zur Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter wird in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich steigen. Dadurch werden 
sich die Rentenbeiträge mittelfristig erhöhen und auch die regelgebundenen Leistungen 
des Bundes an die gesetzliche Rentenversicherung steigen. Um die Belastungen des um-
lagefinanzierten Rentensystems zu reduzieren, soll mit dem Gesetz zur Errichtung einer 
Stiftung „Generationenkapital“ (Generationenkapitalgesetz – GenKapG) eine Stiftung mit 
der Bezeichnung „Generationenkapital“ errichtet werden. Aus den Überschüssen der Stif-
tung soll ein Finanzierungsbeitrag zur allgemeinen Rentenversicherung geleistet werden, 
wodurch der Anstieg des Rentenbeitragssatzes und damit auch der Anstieg der Leistungen 
des Bundes an die Rentenversicherung mittel- bis langfristig gedämpft werden soll.  


Da eine Besteuerung der Stiftung zu Lasten der Rendite und damit letztlich auch der an die 
Rentenversicherung weitergabefähigen Beträge gehen würde, soll die Stiftung aus Grün-
den des Gemeinwohls wie folgt von der Besteuerung ausgenommen werden: 


– Die Stiftung unterliegt nicht der Körperschaftsteuer oder der Gewerbesteuer. 


– Die Errichtung der Stiftung sowie Zuwendungen an die Stiftung unterliegen nicht der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer. 


– Zahlungen und Leistungen der Stiftung unterliegen keinem Kapitalertragsteuerabzug. 


Zudem soll mit Satz 4 die deutsche Sicht klargestellt werden, dass die Stiftung trotz der 
Steuerbefreiung als in Deutschland ansässig gelten soll, um ihr die Reduzierung im Ausland 
anfallender Quellensteuern nach Maßgabe der einschlägigen Doppelbesteuerungsabkom-
men zu ermöglichen. 


Zweck der Stiftung ist einen Beitrag zur langfristigen Stabilisierung der Beitragssatzentwick-
lung in der gesetzlichen Rentenversicherung durch Mitfinanzierung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu leisten. Damit soll angesichts des demographischen Wandels die Al-
tersversorgung der Bevölkerung abgesichert werden. Es handelt sich dabei um ein Schutz-
gut von erheblichem öffentlichem Interesse. Daher gebietet sich die Befreiung von der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer, um etwaige Zuwendungen an die Stiftung nicht zusätzlich 
mit Erbschaft- und Schenkungsteuer zu belasten und die Erreichung des Zwecks der Stif-
tung nicht zu gefährden. Davon umfasst sind insbesondere Zuführungen nach § 5 Absatz 1 
GenKapG. Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer handelt es sich um eine Bereiche-
rungssteuer, die auf die Erhöhung der persönlichen Leistungsfähigkeit zielt. Die Steigerung 
der Leistungsfähigkeit des gesetzlichen Rentenversicherungssystem zur Förderung der Al-
tersversorgung der Bevölkerung stellt keine Bereicherung dar, die mit Sinn und Zweck des 
Besteuerungssystems der Erbschaft- und Schenkungsteuer im Einklang steht. Aufgrund 
der Steuerbefreiung von Zuwendungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer bedarf es 
keiner ergänzenden Steuerbefreiung bei der Grunderwerbsteuer. Soweit die Stiftung eine 
Zuwendung im Sinne des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes erhält, ist diese 
aufgrund der Steuerbefreiung in § 3 Nummer 2 des Grunderwerbsteuergesetzes von der 
Grunderwerbsteuer befreit. Die übrigen Steuerbefreiungen im Grunderwerbsteuergesetz 
bleiben unberührt. 
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Zu Artikel 13 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
[Schreiben BGBl.])


(§ 34) 


Nach § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 1 ErbStG i. V. m. § 4 ErbStDV haben die Standesämter 
bisher für jeden Kalendermonat die Sterbefälle jeweils durch Übersendung der Sterbeur-
kunde in zweifacher Ausfertigung binnen zehn Tage nach Ablauf des Monats dem für die 
Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt, in dessen Bezirk sich der Sitz des 
Standesamtes befindet, anzuzeigen. 


Hierbei kommt es durchaus vor, dass ein Standesamt einen Sterbefall außerhalb des Zu-
ständigkeitsbereichs des Erbschaftsteuerfinanzamtes beurkundet und die Sterbefallmittei-
lung an das für den Standesamtsbezirk zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt verschickt. 
Das für die Besteuerung örtlich nicht zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt teilt diese Fälle 
dem örtlich zuständigen Erbschaftsteuerfinanzamt durch Versendung der Totenbeiliste mit. 


In der Mehrzahl der Länder versenden die Standesämter die Sterbefallanzeigen aus-
schließlich in Papierform. In einzelnen Ländern erfolgt die Übermittlung der Sterbefallanzei-
gen ganz oder teilweise auf elektronischem Weg durch ein kostenpflichtiges Standesamts-
Fachverfahren.  


Im Bereich der Standesämter ist durch die Novellierung des Personenstandsgesetzes die 
Führung der Bücher in elektronischer Form seit mehreren Jahren bindend vorgeschrieben. 
Zugleich wurde mit XPersonenstand ein verbindlicher Standard für den elektronischen 
Nachrichtenverkehr von Personenstandsdaten geschaffen. Dieser veränderten Ausgangs-
situation in den Standesämtern ist auch auf Seiten der Finanzverwaltung im Austausch mit 
den Standesämtern Rechnung zu tragen.  


Das bisherige papiergebundene Vorgehen zur Übermittlung der Sterbefallanzeigen von den 
Standesämtern an die Erbschaftsteuerfinanzämter ist deshalb durch ein medienbruchfreies 
elektronisches Übermittlungsverfahren abzulösen. Die für die Erbschaftsteuerstellen erfor-
derlichen Daten sollen dabei über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch von den 
Standesämtern zusammen mit den Datenübermittlungen nach § 60 der Personenstands-
verordnung und § 9 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung über das 
Bundeszentralamt für Steuern an die zuständigen Landesfinanzbehörden übermittelt wer-
den. 


Mit der elektronischen Übermittlung der Sterbefallanzeigen soll nicht nur der Versand von 
Papier und Totenbeilisten reduziert, sondern auch eine möglichst medienbruchfreie Verar-
beitung der übermittelten Informationen erreicht werden. Dies entlastet die Beschäftigten 
und in den Erbschaftsteuerstellen von Erfassungsaufgaben und entspricht sowohl dem Ziel 
der Wirtschaftlichkeit als auch dem der Prozessoptimierung. Auf Seiten der Standesämter 
kann hierdurch Papier, Porto und Arbeitszeit eingespart werden. In den Finanzämtern ent-
fällt zudem Aufwand für manuelle Sortierung. 


Die für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Landesfinanzbehörden bedienen 
sich des Bundeszentralamts für Steuern zur Ergänzung der Daten und unverzüglichen 
Übermittlung an die zuständige Landesfinanzbehörde. Es handelt sich um die Verrichtung 
von technischen Hilfstätigkeiten nach § 20 Absatz 3 Finanzverwaltungsgesetz. Das Bun-
deszentralamt für Steuern erbringt unterstützende Dienstleistungen in Form von Entgegen-
nahme von Daten, Ergänzung vorhandener Daten und von elektronischer Übermittlung von 
Daten innerhalb der Finanzverwaltung. Die dem Bundeszentralamt für Steuern und dem 
Informationstechnikzentrum Bund entstehenden Haushaltsausgaben sind daher von den 
Ländern zu übernehmen und dem Bund zu erstatten. Das Nähere wird durch eine Verwal-
tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt. 
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Die künftige elektronische Übermittlung ist ein Beitrag zur Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung.


Im Bereich des Melderechts ist eine Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermitt-
lungsverordnung notwendig. Es werden zusätzliche Daten in die Mitteilung der Meldebe-
hörden an das Bundeszentralamt für Steuern einbezogen.  So kann darauf verzichtet wer-
den, dass die Standesämter bei der Sterbefallanzeige für die Erbschaftsteuer Daten mehr-
fach übermitteln müssen. 


Zu Nummer 1 (§ 34 Absatz 2 Numm 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die aktuellen Regeln der deutschen Rechtschrei-
bung. 


Zu Nummer 2 (§ 34 Absatz 3 – neu –) 


Durch den neuen Absatz 3 wird der Weg der für die Erbschaftsteuer bedeutsamen Daten 
zu Sterbefällen vom Standesamt zusammen mit den Datenübermittlungen nach § 60 der 
Personenstandsverordnung und § 9 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverord-
nung über das Bundeszentralamt für Steuern und vom Bundeszentralamt für Steuern an 
die zuständige Landesfinanzbehörde festgelegt. Dabei wird berücksichtigt, dass bereits 
technische Verfahren und Datensatzbeschreibungen für Datenübermittlungen zwischen 
den genannten Behörden existieren. Die für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständi-
gen Landesfinanzbehörden bedienen sich des Bundeszentralamts für Steuern zur Ergän-
zung der Daten und unverzüglichen Übermittlung an die zuständige Landesfinanzbehörde. 
Es handelt sich um die Verrichtung von technischen Hilfstätigkeiten nach § 20 Absatz 3 
Finanzverwaltungsgesetz. Das Bundeszentralamt für Steuern erbringt unterstützende 
Dienstleistungen in Form von Entgegennahme von Daten, Ergänzung vorhandener Daten 
und von elektronischer Übermittlung von Daten innerhalb der Finanzverwaltung. 


Die zu übermittelnden Daten sind für die Festsetzung der Erbschaftsteuer von Bedeutung. 
Ihr Umfang wird durch § 4 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung bestimmt. Diese 
Anforderung ist erforderlich, um dem Standesamt vorliegende Erkenntnisse in die Einschät-
zung der steuerlichen Auswirkung und für die Entscheidung über die Einleitung eines Be-
steuerungsverfahrens einfließen zu lassen. 


Für die elektronische Übermittlung der Sterbefallanzeigen ist eine Anpassung und Erweite-
rung der benötigten Datensatzbeschreibungen und der komplexen Datenverarbeitungspro-
gramme erforderlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es für Teile der anzupassenden 
Software festgelegte Release-Termine gibt, die für die beteiligten Behörden verbindlich 
sind. 


Der Beginn ist abhängig von der Schaffung der Voraussetzungen für die Absendung, Ent-
gegennahme und Weiterleitung der elektronisch zu übermittelnden Daten. Dies spricht ge-
gen einen gesetzlich festgelegten Umsetzungszeitpunkt. Der Zeitpunkt für die Verpflichtung 
zur elektronischen Übermittlung soll daher in der Inkrafttretensregelung durch Zuweisung 
der Bekanntgabe durch das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie den obersten Finanzbehörden der 
Länder festgelegt werden. Der Zeitpunkt ist im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. 


Zu Artikel 14 (Änderung der Erbschaftsteuer- Durchführungsverordnung [TnV])  


(Muster 3 (§ 4)) 


Auf die in Muster 3 (§ 4 ErbStDV) in Spalte 6 seitens der Standesämter aufzuführenden
Angaben zu Vermögenswerten des Erblassers wird künftig verzichtet, da die Informationen 
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den Standesämtern selten bekannt sind und daher gegenüber den Finanzämtern in der 
Vergangenheit überwiegend keine Angaben zu Vermögenswerten erfolgen.


Zu Artikel 15 (Weitere Änderung der Erbschaftsteuer- Durchführungsverordnung 
[Schreiben BGBl.])  


(§ 4) 


Die Vorschrift regelte bislang das papiergebundene Verfahren zur Übersendung der Ster-
befallanzeigen von den Standesämtern an das zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt im je-
weiligen Standesamtsbezirk.  


Für die erste Einschätzung der steuerlichen Auswirkung (z. B. Höhe der zu berücksichti-
genden Freibeträge, Anzahl der Erben) und für die Entscheidung zur Eröffnung eines Be-
steuerungsverfahrens sind auf Seiten des Finanzamts bislang hauptsächlich die Daten des 
Erblassers, zu möglichen Erben und deren Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser sowie 
Angaben zum Auskunftgeber in den Erbschaftsteuerstellen von äußerst großer Bedeutung. 
Insbesondere die nicht vom Standesamt beurkundeten Daten sind bislang häufig die ein-
zige Informationsquelle für die Bearbeitung in den Erbschaftsteuerstellen. Die für diese Be-
arbeitung benötigten Daten ergeben sich aus den in Papierform vom Standesamt über-
sandten Dokumenten. Die Angaben, die die Standesämter bislang schon gegenüber dem 
Finanzamt anzeigen und die für die Besteuerung von Bedeutung sein können, sollen wei-
terhin nur enthalten sein, soweit sie nicht bereits aufgrund bestehender Rechtslage durch 
das Bundeszentralamt für Steuern gespeichert werden und ergänzt werden können. 


In Absatz 1 wird die Übermittlung der Anzeigen der Sterbefälle mittels amtlich vorgeschrie-
benen Datensatzes auf elektronischem Weg zusammen mit den Datenübermittlungen nach 
§ 60 der Personenstandsverordnung und § 9 der Zweiten Bundesmeldedatenübermitt-
lungsverordnung von den Standesämtern über das Bundeszentralamt für Steuern geregelt. 


In Absatz 2 wird festgelegt, dass Angaben zu Auskunftgebern enthalten sein müssen, damit 
dem Finanzamt für die Besteuerung Erkenntnisse dazu vorliegen, an wen es sich für die 
Ermittlung des Sachverhalts wenden kann. Auskunftgeber sind die nach den §§ 29, 30 Per-
sonenstandsgesetz gegenüber den Standesämtern zur Anzeige des Todes eines Men-
schen verpflichteten Personen, Behörden oder Einrichtungen. 


In Absatz 3 wird geregelt, dass Angaben zu den persönlichen Verwandtschaftsverhältnis-
sen des Erblassers, zu Kindern oder weiteren Abkömmlingen, Eltern sowie Geschwistern, 
die dem Standesamt bekannt sind oder von denen, die den Todesfall anzuzeigen haben, 
mitgeteilt wurden, ergänzend aufzunehmen sind. Diese Angaben sind für die Festsetzung 
der Erbschaftsteuer von Bedeutung, wenn sie dem Standesamt vorliegen.  


In Absatz 4 wird geregelt, dass das Bundeszentralamt für Steuern den vom Standesamt 
zusammen mit den Datenübermittlungen nach § 60 der Personenstandsverordnung und 
§ 9 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung übermittelten Datensatz um 
bei ihm gespeicherte Angaben zum Erblasser und die Identifikationsnummer des Ehegatten 
oder Lebenspartners sowie die Identifikationsnummer von minderjährigen Kindern ergänzt. 
Im Anschluss übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern den von ihm ergänzten Daten-
satz unverzüglich an die zuständige Landesfinanzbehörde. Die für die Verwaltung der Erb-
schaftsteuer zuständigen Landesfinanzbehörden bedienen sich des Bundeszentralamts für 
Steuern zur Ergänzung der Daten und Übermittlung an die zuständige Landesfinanzbe-
hörde. Es handelt sich um die Verrichtung von technischen Hilfstätigkeiten nach § 20 Ab-
satz 3 Finanzverwaltungsgesetz. Das Bundeszentralamt für Steuern erbringt unterstüt-
zende Dienstleistungen in Form von Entgegennahme von Daten, Ergänzung vorhandener 
Daten und von elektronischer Übermittlung von Daten innerhalb der Finanzverwaltung.
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Die Regelung in Absatz 5 gewährleistet einerseits, dass die Standesämter bei der Sterbe-
fallanzeige für die Erbschaftsteuer Daten nicht mehrfach übermitteln müssen und anderer-
seits, dass die auf Grundlage des Melderechts übermittelten Daten zur Ergänzung des Da-
tensatzes nach Absatz 4 durch das Bundeszentralamt für Steuern verwendet werden kön-
nen. 


In Absatz 6 wird geregelt, dass in Fällen ohne inländischen Wohnsitz des Erblassers, in 
denen der Datensatz nicht von der Meldebehörde an das Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelt werden kann, das bisherige papiergebundene Verfahren zur Übersendung der 
Sterbefallanzeigen anzuwenden ist. 


Zu Artikel 16 (Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 
[TnV])  


§ 9 Absatz 1 Nummer 10 


Die Ergänzung der Daten bei der Übermittlung der Meldebehörden an das Bundeszentral-
amt für Steuern aufgrund des Melderechts führt dazu, dass die Standesämter keine mehr-
fache Übermittlung dieser Daten im Rahmen der Sterbefallanzeige an die Finanzämter 
durchführen müssen. Den Meldebehörden liegen diese Daten bereits vor. 


Die Speicherbefugnis des Bundeszentralamts für Steuern ergibt sich aus § 139b Absatz 3 
der Abgabenordnung. Dadurch kann das Bundeszentralamt für Steuern für den Fall, dass 
bei der Datenübermittlung Fehler auftreten, den jeweiligen Sterbefall zuordnen. 


Zu Artikel 17 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes [01.01.2025]) 


Die Änderung vollzieht die Änderung des § 66 Absatz 1 EStG nach (siehe Begründung zu 
Artikel 2 Nummer 5) 


Zu Artikel 18 (Weitere Änderung des Bundeskindergeldgesetzes [01.01.2026]) 


§ 6 Absatz 2 


Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz ist stets genauso hoch wie das Kinder-
geld nach dem Einkommensteuergesetz. So wird ein Gleichlauf der Zahlungshöhe in den 
existenzsichernden Leistungssystemen für Kinder gewährleistet. 


Die Änderung vollzieht die Änderung des § 66 Absatz 3 – neu – EStG nach (siehe Begrün-
dung zu Artikel 3 Nummer 5). 


Zu Artikel 19 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Das vorliegende Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Die Einfügung des § 6 Absatz 4 – neu – des Generationenkapitalgesetzes (Artikel 12) tritt 
am Tag nach der Verkündung in Kraft, um eine Steuerbefreiung der Stiftung bereits ab 
Errichtung dieser sicherzustellen. 


Zu Absatz 2 


Die Artikel 2, 5, 9 und 17 treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 
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Zu Absatz 3 


Die Artikel 3, 6 und 18 treten am 1. Januar 2026 in Kraft. 


Zu Absatz 4 


Artikel 4 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft. 


Zu Absatz 5 


Artikel 7 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft. 


Zu Absatz 6 


Für die elektronische Übermittlung der Sterbefallanzeigen ist eine Anpassung und Erweite-
rung der benötigten Datensatzbeschreibungen und der komplexen Datenverarbeitungspro-
gramme erforderlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es für Teile der anzupassenden 
Software festgelegte Release-Termine gibt, die für die beteiligten Behörden verbindlich 
sind. 


Der Beginn ist abhängig von der Schaffung der Voraussetzungen für die Absendung, Ent-
gegennahme und Weiterleitung der elektronisch zu übermittelnden Daten. Dies spricht ge-
gen einen gesetzlich festgelegten Umsetzungszeitpunkt. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
für die Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes sowie der Erb-
schaftsteuer-Durchführungsverordnung (Artikel 13 und 15) soll daher durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und für 
Heimat sowie den obersten Finanzbehörden der Länder mittels Schreiben festgelegt wer-
den, das im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen ist. 
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1. Vorbemerkungen  


1.1. Überblick über die  
Arbeit der Expertenkommission 
1.1.1. Arbeitsauftrag der Expertenkommission 


Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
lebten in Deutschland zum Jahresende 2023 ca. 
84,7 Millionen Menschen.1 Im Jahr 2023 wurden 
ca. 63 Millionen Steuererklärungen elektronisch 
an die Finanzämter übermittelt, z.B. die Einkom-
mensteuererklärung oder die Gewerbesteuerer-
klärung.2 Der Datensammlung Steuerpolitik 
2024 ist wiederum zu entnehmen, dass im Jahr 
2023 von ca. 48,61 Mio. Lohn- und Einkommen-
steuerzahlern ausgegangen wird, was wiederum 
einem Anteil von ca. 70% der volljährigen Ein-
wohner entspricht.3 Demnach hat eine Vielzahl 
der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland di-
rekte oder zumindest indirekte Berührungs-
punkte mit der Einkommen- und Lohnsteuer 
und damit zugleich auch mit den damit zusam-
menhängen Prozessen der Besteuerung. Dies 
kann nicht verwundern, da mit der Einkom-
mensteuer im Sinne eines Massenverfahrens die 
wirtschaftliche Aktivität von natürlichen Perso-
nen besteuert wird. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich fortlaufend die Frage, wie diese Inter-
aktion zwischen Steuerpflichtigen und damit 
Bürgern, Staat und Finanzverwaltung auszuge-
stalten ist. Dies betrifft sowohl die rechtsdogma-
tische Ausgestaltung von Steuergesetzen, die 
Diskussion über die Steuer- und Abgabenbelas-
tung als auch die technische Abwicklung der 
Steuererhebung. Häufig werden diese Fragen 


                                                                 
1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 035 vom 
25.01.2024, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemittei-
lungen/2024/01/PD24_035_124.html.  
2 Vgl. Elster Statistiken, https://www.elster.de/eportal/in-
foseite/presse. 
3 Vgl. BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2024, S. 21.  
4 Vgl. Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und SPD, S. 5. 


unter dem Blickwickel der Bürgerfreundlichkeit 
diskutiert. 


Die Ausgestaltung einer bürgernahen Einkom-
mensteuer ist damit ein zentrales Element für 
die Interaktion zwischen Bürger, Staat und Ver-
waltung im Bereich der Besteuerung. Zugleich 
ist dieser Aspekt auch ein Baustein des im Koali-
tionsvertrag mit Blick auf die Verwaltung ange-
sprochenen Punktes, „das Leben für die Bürge-
rinnen und Bürger leichter zu machen“.4 
Obgleich eine solche Zielsetzung nicht neu ist, 
wird sie regelmäßig formuliert und erneuert.5 
Dies kann auch nicht verwundern, da eine bür-
gernahe Einkommensteuer auch immer aus der 
aktuellen zeitlichen und steuerpolitischen Per-
spektive zu verstehen ist. Technologischer Fort-
schritt, Grad der Digitalisierung, Veränderungen 
der Steuergesetzgebung, Demografie der Bevöl-
kerung als auch Zielvorstellungen von Bürgern 
über die Ausgestaltung der Besteuerung verän-
dern sich im Zeitlauf und wirken wechselseitig 
darauf ein, was unter einer bürgernahen Ein-
kommensteuer zu verstehen ist, mithin, wie eine 
solche auszugestalten ist. Am deutlichsten wird 
diese Wechselwirkung wohl bei der Anwendung 
von digitalen Technologien. Anders formuliert, 
wird der Bürger auch eine bestimmte Erwar-
tungshaltung gegenüber der Finanzverwaltung 
entwickeln, die in Teilen auch von den übrigen 
Lebensumständen geprägt sein wird. Vor diesem 
Hintergrund sind Fragen einer bürgernahen Ein-
kommensteuer Dauerbrenner der Steuerpolitik, 
die wohl nie abschließend beantwortet werden 
können. Vielmehr gilt es, diesen Themenkom-
plex fortlaufend zu begleiten, hierbei 


5 Vgl. zutreffend z.B. Gutachten der Steuerreformkommission 
1971, Schriftenreihe des BMF, Heft 17, 1971, S. 24-29. Hier liegt 
der Fokus auf einer „Verminderung der Kosten der Steuererhe-
bung und der Steuerverwaltung“. Auch wenn das Wort „bürger-
nah“ noch nicht verwendet wird, finden sich vielfältige Paralle-
len zur heutigen Diskussion. 



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_035_124.html

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_035_124.html
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weiterzuentwickeln und bürgernahe Änderun-
gen des Steuerrechts auch kritisch zu evaluieren. 
Hierzu passt, dass seitens der Finanzverwaltung 
diverse Projekte laufen, die eben einen solchen 
Fokus haben.6 


Die Expertenkommission „Bürgernahe Einkom-
mensteuer“ wurde von dem Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) mit Schreiben vom 
21.07.2023 eingesetzt. Das BMF formulierte den 
allgemeinen Arbeitsauftrag der Expertenkom-
mission in der Erarbeitung eines weniger kom-
plexen und zukunftsfähigen Steuerrechts, wel-
ches sich zugleich an einer realistischen 
Umsetzbarkeit orientiert. Dieses Ziel wurde da-
hingehend konkretisiert, dass die Anwendung 
des Rechts ressourcenschonender, nachweisär-
mer und weiter digitalisiert werden solle. Im 
Hinblick auf eine Fokussierung auf die Einkom-
mensteuer wurden hierbei die folgenden Grup-
pen unterschieden, die im Vordergrund der Be-
trachtung stehen sollten: Selbständige und 
freiberuflich Tätige, Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner. 
Außerdem befasste sich die Expertenkommis-
sion schwerpunktmäßig mit Fragen der Digitali-
sierung, der Vereinfachung und mit den Sonder-
ausgaben. Hierbei ist auch darauf hinzuweisen, 
dass die Expertenkommission „Bürgernahe Ein-
kommensteuer“ neben die Expertenkommission 
„Vereinfachte Unternehmensteuer“ getreten ist, 
die zeitgleich Reformvorschläge im Bereich der 
Besteuerung von Unternehmen erarbeitet hat. 
Gerade im Bereich der Besteuerung von betrieb-
lichen Aktivitäten ergeben sich Schnittmengen 
zwischen den beiden Expertenkommissionen. 


1.1.2. Struktur und Arbeitsweise der 
Expertenkommission 


Die Mitglieder der Expertenkommission wurden 
seitens des BMF bestimmt. Namentlich zu nen-
nen sind (in alphabetischer Reihenfolge): 


• Prof. Dr. Kay Blaufus 
• Prof. Dr. Frank Hechtner 
• Reiner Holznagel 
• Dr. Rainer Kambeck 
• Sebastian Koch 
• Florian Köbler 


                                                                 
6 Vgl. z.B. Wie man Steuerbescheide verständlicher formulieren 
könnte, https://www.deutschlandfunk.de/behoerdendeutsch-
in-der-finanzverwaltung-wie-man-100.html. 


• Torsten Lüth 
• Prof. Dr. Maria Marquardsen 
• Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff 
• Dr. Lars Meyer-Pries 
• Prof. Dr. Nadine Riedel 
• Carsten Rothbart 
• Prof. Dr. Roman Seer 


Die Expertenkommission wurde geleitet von 
Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff und Prof. Dr. 
Frank Hechtner. Zur Strukturierung der einzel-
nen Themenfelder erfolgte die Arbeit der Exper-
tenkommission primär innerhalb der folgenden 
vier (Unter-) Arbeitsgruppen: 


• Selbständige (Leitung Florian Köbler) 
• Arbeitnehmer und Vereinfachung (Leitung 


Prof. Dr. Nadine Riedel und Prof. Dr. Roman 
Seer) 


• Rentner und Pensionäre (Leitung Prof. Dr. 
Kay Blaufus) 


• Digitalisierung (Leitung Prof. Dr. h.c. Rudolf 
Mellinghoff) 


Dritte Personen wurden für die Arbeit der Ex-
pertenkommissionen nicht herangezogen. So-
fern von dritter Seite Eingaben an die Experten-
kommission gerichtet wurden, gingen diese in 
die Beratungen mit ein.  


Im Hinblick auf empirischen Fragestellungen 
wurden auf Bitten der Expertenkommission 
Sonderauswertungen der Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik durch das Statistische Bun-
desamt und durch das Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Informationstechnik bereitgestellt. 
Zur Themenabgrenzung im Bereich der Besteue-
rung von Unternehmen erfolgte ein Austausch 
mit der Expertenkommission Vereinfachte  
Unternehmensteuer. Die in dem vorliegenden 
Abschlussbericht dargestellten Überlegungen 
stellen die Meinung der gesamten Experten-
kommission dar. Insofern sich die Darstellun-
gen lediglich auf Mehrheitsmeinungen beziehen, 
ist dies im Text kenntlich gemacht. 


Ein besonderer Dank gilt dem Statistischen Bun-
desamt und dem Fraunhofer-Institut für Ange-
wandte Informationstechnik für die übermittel-
ten Sonderauswertungen der Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik. Anhand der 
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Statistiken war es der Expertenkommission 
möglich, sich ein Bild über die empirischen Ver-
hältnisse unterschiedlicher Fragestellungen ver-
schaffen zu können. Letztendlich war es damit 
der Expertenkommission möglich, ihre Ergeb-
nisse und Empfehlungen mittels empirischer Er-
kenntnisse abzusichern.  


1.1.3. Identifizierung von Themenfeldern der 
Expertenkommission 


Die Expertenkommission hatte nach eingehen-
den Diskussionen vier unterschiedliche The-
menfelder herausgearbeitet, die näher beleuch-
tet wurden. Hierbei orientierte sich die 
Expertenkommission an dem typischen Bürger, 
der zur Einkommensteuer herangezogen wird. 
Die Expertenkommission hatte sich darauf ver-
ständigt, dass gerade die Gruppe der Rentner 
eine zunehmende Bedeutung in dem Besteue-
rungsprozess der Einkommensteuer erlangen 
wird und deshalb eigenständig zu betrachten ist. 
Konkret wurden die Gruppen Selbständige, Ar-
beitnehmer sowie Rentner und Pensionäre 
identifiziert. Fragen einer bürgernahen Einkom-
mensteuer wurden differenziert für diese drei 
Gruppen erarbeitet. Hierbei folgte diese Dreiglie-
derung auch der Logik, dass sowohl nichtselb-
ständige Beschäftigungsverhältnisse als auch 
selbständige (betriebliche) Beschäftigungen in 
den Blick genommen werden sollten. Mit der ex-
ponierten Behandlung der Rentner greift die Ex-
pertenkommission zugleich erste Entwicklun-
gen in einzelnen Bundesländern auf, die sich auf 
eine bürgernahe und einfachere Rentnerbesteu-
erung beziehen.7 


                                                                 
7 Vgl. z.B. Steuerportal Mecklenburg-Vorpommern, Es geht auch 
einfach - Steuererklärung für Rentnerinnen und Rentner, 
https://www.steuerportal-mv.de/Meldungen/Amtsveranla-
gungsverfahren-f%C3%BCr-Rentnerinnen-und-Rentner/. 


Die Konzentration auf die genannten drei Grup-
pen folgt auch der empirischen Bedeutung. 
Nach der Datensammlung Steuerpolitik 2024 be-
trug die Anzahl der Steuerpflichtigen mit über-
wiegenden Einkünften aus den einzelnen Ein-
kunftsarten 2019 für die Gruppe 
nichtselbstständige Arbeit 34,2 Mio. (Anteil von 
78%) und die Gruppe mit Gewinneinkünften 2,7 
Mio. (Anteil von 6,4%).8 Der Datensammlung 
Steuerpolitik 2024 ist weiterhin zu entnehmen, 
dass die Gruppe der Steuerpflichtigen mit Ren-
teneinkünften insgesamt 17,3 Mio. beträgt.9 
Hierbei entfällt ein Anteil von 46 % (7,9 Mio.) auf 
Steuerpflichtige mit Renteneinkünften, die wie-
derum eine Steuererklärung abgegeben haben. 
Vor dem Hintergrund der empirischen Daten-
lage kann damit davon ausgegangen werden, 
dass mit der vorgenommenen thematischen 
Eingrenzung die Expertenkommissionen die 
überwiegende Mehrzahl der Fallkonstellationen 
im Hinblick auf die Einkommensteuer erfasst 
hat.  


Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Ex-
pertenkommission explizit die Überschussein-
künfte Vermietung und Verpachtung und Ka-
pitalvermögen nicht in die Beratungen 
einbezogen hat. Ferner wurden die sonstigen 
Einkünfte nur insoweit in die Diskussionen ein-
bezogen, soweit sie Konstellationen der Renten-
besteuerung betreffen. Diese Eingrenzung ist 
vornehmlich eines engen Zeitplans geschuldet. 


Die Fokussierung auf einzelne Gruppen von 
Steuerpflichtigen wurde ferner um konkrete 
steuerliche Sachverhalte erweitert. Herbei er-
folgte erneut eine Fokussierung auf jene steuer-
rechtlichen Fallkonstellationen, die aus Sicht der 
Expertenkommission eine hohe empirische Be-
deutung aufweisen. Vor diesem Hintergrund hat 
sich die Expertenkommission dezidiert mit Son-
derausgaben und außergewöhnlichen Belastun-
gen unter dem Blickwinkel einer bürgernahen 
Einkommensteuer beschäftigt. Die Experten-
kommission hatte weitere steuerrechtliche The-
menfelder identifiziert, die im Sinne einer bür-
gernahen Einkommensteuer zu evaluieren sind. 
Zu nennen sind hier z.B. die Themenkomplexe 
steuerfreie Einnahmen nach § 3 EStG oder 


8 Vgl. BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2024, S. 51.  
9 Vgl. BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2024, S. 41. 
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Bewertung von Sachbezügen. Infolge des limi-
tierten Zeithorizontes musste die Experten-
kommission davon Abstand nehmen, diese The-
menfelder weiter intensiv zu beraten. 


Die Expertenkommission vertritt die Meinung, 
dass eine Diskussion über eine bürgernahe Ein-
kommensteuer sich nicht nur auf einzelne mate-
rielle Rechtsnormen des EStG zu beziehen hat, 
sondern dass ein ganzheitlicher Ansatz zu wäh-
len ist. Daher wurde auch der komplette Besteu-
erungsprozess in den Blick genommen. Was als 
bürgernah zu bewerten ist, hat zuvorderst der 
Bürger als synonymer Begriff für den Steuer-
pflichtigen selbst zu bestimmen. Damit dürften 
alle Aspekte angesprochen sein, die im Besteue-
rungsprozess eine Interaktion zwischen Bürger 
und Finanzverwaltung betreffen. Typischerweise 
wird dieser Besteuerungsprozess in die Bereiche 
Registrierung, Erklärung, Prüfung, Festsetzung, 
Erhebung, Rechtsbehelfsverfahren unterteilt.10 
Es ist davon auszugehen, dass ein höherer Grad 
an Digitalisierung in diesen Bereichen zu einer 
Verbesserung für die Bürger führen kann. Der 
Bürger kommt bereits in vielen Bereichen der 
Verwaltung mit digitalen Angeboten in Kontakt. 
Vor diesem Hintergrund kann sich der Besteue-
rungsprozess von einer solchen Entwicklung 
nicht ausnehmen. Weiterhin existieren bereits 
vielfältige Daten als persönliche Ausprägungen 
über den Bürger, die der Verwaltung elektro-
nisch vorliegen. Damit entsteht zugleich das be-
rechtigte Interesse des Steuerpflichtigen, dass 
vorhandene Daten für den Besteuerungsprozess 
zusammengeführt und genutzt werden können. 
Auch besteht bereits aus ökonomischen Ge-
sichtspunkten ein Interesse, dass Steuerpflich-
tige Datenbereitstellungen nicht redundant vor-
zunehmen haben, also das Once-Only-Prinzip 
zu beachten ist.11 Insofern wurde als weiteres 
Themenfeld die Digitalisierung des Besteue-
rungsprozesses von der Expertenkommission 
identifiziert und behandelt. Hierbei stellt aus 
Sicht der Expertenkommission eine auf die Be-
steuerung bezogene Gesamtstrategie einen zent-
ralen Baustein dar. Wichtige Voraussetzungen 


                                                                 
10 Vgl. OECD, Tax Administration 2023: Comparative Informa-
tion on OECD and other Advanced and Emerging Economies, 
2023, und die dort angesprochenen Bereiche für eine Verbesse-
rung von Service. 
11 Vgl. z.B. BMF, BMF-Monatsbericht Juni 2023, Das Once-Only-
Prinzip: für eine nutzerzentrierte, agile Verwaltung; vgl. auch 
unten 9.3.5. 


für das Besteuerungsverfahren sind sodann die 
digitale Identität und das Once-Only Prinzp. Das 
Themenfeld Digitalisierung des Besteuerungs-
prozesses ist dabei weniger spezifisch einer ein-
zelnen Nutzergruppe an Steuerpflichtigen zuzu-
ordnen, sondern kann als nutzerübergreifend 
verstanden werden. Sämtliche Fragen mit Bezug 
zu einzelnen Gruppen an Steuerpflichtigen, die 
einen stärkeren Bezug zur Digitalisierung auf-
weisen, wurden dem Themenfeld der Digitalisie-
rung zugeordnet und damit in der entsprechen-
den Arbeitsgruppe behandelt. Dies umfasst dann 
auch die Einbeziehung der Finanzverwaltung, 
weiterer meldepflichtiger Stellen oder der Ar-
beitgeber. Letztendlich sind damit sämtliche 
Personen angesprochen, die in einem steuerli-
chen Ökosystem in Beziehung stehen.  


1.2. Zielsetzung einer bürgerna-
hen Einkommensteuer 
1.2.1. Bürgernahe Einkommensteuer im 
Verhältnis zwischen Bürger, Steuergesetzgeber 
und Finanzverwaltung 


Das Einkommensteuergesetz als eine Ausprä-
gung des Verwaltungsrechts ist insbesondere 
Eingriffsrecht, indem es in die Einkommens- 
und Vermögenspositionen der Steuerpflichtigen 
eingreift.12 Im Rahmen der Einkommensteuer 
wird dieser Eingriff tatbestandlich an das Ver-
wirklichen unterschiedlicher ökonomischer Ak-
tivitäten geknüpft, die überwiegend auf das Er-
zielen von Markteinkommen gerichtet sind. 13 
Eben jene ökonomischen Aktivitäten können 
dabei steuerliche Wirkungen sowohl auf der 
Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite ent-
falten. Da wiederum das Erzielen von Marktein-
kommen regelmäßig dazu dient, den Lebensun-
terhalt persönlich zu erwirtschaften, kann 
zugleich festgestellt werden, dass die Einkom-
mensbesteuerung Massenverfahren ist und da-
mit bei der überwiegenden Mehrzahl der Bürger 
zur Anwendung kommt.14 Gleichwohl be-
schreibt der Begriff Bürger nur ungenau eine 


12 Vgl. Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2021, Rz. 
1.17. 
13 Vgl. Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2021, Rz. 
3.68. 
14 Insofern zutreffen Seer, der feststellt, dass in keinem Rechts-
gebiet der Bürger dem Staat häufiger als im Steuerrecht begeg-
net. Vgl. Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2021, Rz. 
1.1. 
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Teilmenge der steuerlich handelnden Akteure. 
Genauer wäre in der beschriebenen Fallkonstel-
lation von Steuerpflichtigen zu sprechen. Wenn 
insofern von „bürgernah“ gesprochen wird, ist 
damit vornehmlich eine Fokussierung auf den 
Steuerpflichtigen gemeint, der im Rahmen der 
Einkommensteuer der Besteuerung unterliegt.15 
Ohne an dieser Stelle bereits stärker auf eine In-
haltsbestimmung einzugehen, bezieht sich eine 
bürgernahe Einkommensteuer damit zuvorderst 
immer erst auf bestimmte Zielvorstellungen des 
Steuerpflichtigen. Gleichwohl greift es zu kurz, 
wenn nicht bedacht wird, dass sich im Besteue-
rungsprozess Bürger und Staat gegenüberstehen, 
und damit auch Aussagen über den Steuerge-
setzgeber, die Finanzverwaltung und mögliche 
weitere (notwendige) Akteure der Besteuerung 
(Dritte) zu treffen sind. 


Die Expertenkommission verkennt daher nicht, 
dass im Rahmen des Besteuerungsprozesses ne-
ben dem Steuerpflichtigen mindestens auch die 
Finanzverwaltung und der Steuergesetzgeber zu 
betrachten sind.16 Auch wenn der Fokus der 
Überlegungen der Expertenkommission nicht 
primär auf der Finanzverwaltung lag, ist eben 
diese für die administrative Steuererhebung zu-
ständig. Damit entfalten sie zugleich auch im-
mer Auswirkungen beim Steuerpflichtigen. Ver-
änderungen in der konkreten Steuererhebung 
setzen zumeist auf Ebene der Finanzverwaltung 
an. Hierbei ist es durchaus vorstellbar, dass die 
Zielgrößen von Bürgern, Staat und Finanzver-
waltung divergieren. Nicht alles, was als Verbes-
serung auf Ebene der Finanzverwaltung angese-
hen wird, muss zwangsweise als bürgernah 
bezeichnet werden.  


Die Expertenkommission nimmt zur Kenntnis, 
dass auch die Finanzverwaltung zunehmend mit 
der Gewinnung von Fachkräften zu kämpfen 
hat, diese in den letzten Jahren vielfältig auch 
neue Bereiche infolge von Gesetzesänderungen 
mitabgedeckt hat und damit bei knappen Res-
sourcen auch Prioritäten zu setzen hat.17 Die Ex-
pertenkommission vertritt die Auffassung, dass 
                                                                 
15 An dieser Stelle seien die Begriffe Bürger und Steuerpflichti-
ger synonym verwendet. Vgl. zudem Glück, Vertrauen und Legi-
timation durch Bürgerzufriedenheit, 2007, S. 38-55 für eine in-
haltliche Auseinandersetzung mit dem Begriff Bürger im 
Rahmen der Bürgerzufriedenheit. 
16 Vgl. für einen aktuellen Überblick zum Steuervollzug z.B. 
Peuthert, Zukunft des Steuervollzugs aus Sicht der Finanzver-
waltung, Tagungsband zur ifst-Jahrestagung 2022, ifst-Schrift 
548, 2023, S. 41-71. 


letztendlich Effizienzsteigerungen bei der Fi-
nanzverwaltung insbesondere im Veranla-
gungsprozess auch (mindestens indirekt) den 
Steuerpflichtigen zu Gute kommen. Eine Ver-
ringerung von Veranlagungszahlen und damit 
Fällen für die Finanzverwaltung können zudem 
Entlastungen bei knappen Ressourcen bewirken. 


In einem breiten Verständnis des Begriffs Staat 
ist im Hinblick auf die Einkommensteuer zu be-
denken, dass das Regelsystem einer Besteuerung 
letztendlich immer in der Entstehung einer 
Norm durch den Gesetzgeber seinen Anfang 
nimmt. Der Gesetzgeber kann damit nicht außen 
vor bleiben, wenn über eine bürgernahe Ein-
kommensteuer gesprochen wird. Auf Seiten der 
Finanzverwaltung kann nur jenes Maß an Bür-
gernähe umgesetzt werden, was gesetzlich mög-
lich ist. Die Expertenkommission hat sich infol-
gedessen insbesondere im Bereich der 
Digitalisierung auch Bereiche angeschaut, in de-
nen sie konkrete Handlungsnotwendigkeiten 
sieht, um erst einmal die gesetzlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, die wiederum eine Steige-
rung der Bürgerfreundlichkeit bei der Besteue-
rung bewirken können. Ganz konkret macht es 
wenig Sinn, über Effizienzgewinne aus der Digi-
talisierung im Besteuerungsprozess nachzuden-
ken, wenn nicht als Vorfrage geklärt wird, wie 
eine digitale Abbildung des Steuerpflichtigen im 
Sinne einer digitalen Identität erfolgt. Als weite-
res Beispiel: die Lohnsteuer kann nicht zutref-
fend erhoben werden, wenn schnelllebige Ände-
rungen der Besteuerungsgrundlagen nicht 
zeitnah in den Programmablaufplänen eingear-
beitet werden.18 Insgesamt hat damit der Gesetz-
geber auch eine Verpflichtung, Steuergesetze  
oder gesetzliche Änderungen jeweils aus der 
Sicht der Bürgerfreundlichkeit auszugestalten.19 


Ohne dass bisher der Begriff bürgernah stärker 
konkretisiert wurde, zeigt sich damit, dass die 
Bereiche Bürger, Gesetzgeber und Finanzverwal-
tung nicht voneinander isoliert betrachtet wer-
den können. Die Expertenkommission vertritt 
die Auffassung, dass Fragen der 


17 Vgl. zur Problematik Peuthert, Zukunft des Steuervollzugs aus 
Sicht der Finanzverwaltung, Tagungsband zur ifst-Jahrestagung 
2022, ifst-Schrift 548, 2023, S. 42. 
18 Vgl. dazu unten 9.3.7.1. 
19 Vgl. insofern als negatives Beispiel die Einführung einer Be-
steuerung der Gas-/Wärmepreisbremse; zur Kritik z.B. 
Hechtner, in: Kanzler/Kraft/Bäuml/Marx/Hechtner/Geserich, 
Einkommensteuergesetz, Vorbemerkungen zu §§ 123 – 126 
EStG. 
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Bürgerfreundlichkeit nicht isoliert nur direkt bei 
dem Bürger zu suchen sind, sondern hierbei 
ganzheitlich Bürger und Staat in dem Besteue-
rungsprozess, damit auch Gesetzgeber und Fi-
nanzverwaltung, einzubeziehen sind. Zwar mag 
der Bürger als Steuerpflichtiger seine Zielvor-
stellung über Bürgerfreundlichkeit äußern, diese 
Vorstellung wird aber wohl sehr stark eben auch 
von der Interaktion des Staates mit dem Steuer-
bürger abhängen. 


1.2.2. Begriffsbestimmung einer bürgernahen 
Einkommensteuer 


Während der vorherige Abschnitt erörtert hat, in 
welchem Verhältnis die unterschiedlichen Ak-
teure der Besteuerung stehen, soll in diesem Ab-
schnitt eruiert werden, wie die Umschreibung 
bürgernahe Einkommensteuer begrifflich mit 
Leben gefüllt werden kann. Bürgernah als Adjek-
tiv soll die Eigenschaft eines Steuergesetzes bzw. 
damit verbunden einer Steuer beschreiben. 
Ohne eine genauere Umschreibung oder Opera-
tionalisierung, was unter bürgernah zu verste-
hen ist, verbleibt es aber im vagen, eben im 
Sinne dieses Adjektivs die Einkommensteuer 
auszurichten. Die Verwendung oder Titulierung 
von Prozessen oder Dienstleistungen als bürger-
nah wird fast schon inflationär gebraucht.20 
Häufig verbleibt diese Bezeichnung allerdings  
eher im inhaltsleeren Raum. Auch zeigt sich, 
dass unterschiedliche Begriffe mit ähnlicher Ak-
zentuierung verwendet werden. So ist zu be-
obachten, dass die Begriffe bürgernah, bürger-
freundlich, die damit verbundenen Substantive 
sowie Serviceorientierung in ähnlicher Weise 
gebraucht werden.


                                                                 
20 Vgl. exemplarisch Bundesministerium des Innern und für 
Heimat, https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-ver-
waltung/moderne-verwaltung-node.html, für eine bürger-
freundliche Verwaltung, Deutsche Städtetag, https://www.sta-
edtetag.de/positionen/moderne-buergernahe-verwaltung-
schaffen, für eine bürgernahe Verwaltung, § 2 Abs. 1 Allgemeine 
Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern 
(AGO) für die allgemeinen Allgemeine Gestaltungsziele, wonach 
„die Aufgaben des Staates […] im Rahmen der Rechtsordnung 
insbesondere allgemeinwohlbezogen, zielorientiert, wirtschaft-
lich und sparsam, bürgerfreundlich, umweltgerecht, sozialver-
träglich und mitarbeiterbezogen zu erfüllen“ sind, Bundesver-
waltungsamt, 
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Oef-
fentlichkeitsarbeit/Buergernahe_Verwaltungsspra-
che_BBB.html, für eine bürgernahe Verwaltungssprache und 
hierzu Arbeitshandbuch. 


Eine konkrete Definition jedenfalls mit Bezug zu 
steuerlichen Fragestellungen findet sich nur sehr 
vereinzelt in der steuerpolitischen Diskussion 
wieder. Der Duden führt zu bürgernah allgemein 
aus: „auf die unmittelbaren Probleme, Bedürf-
nisse der Bürger und Bürgerinnen [unbürokra-
tisch] eingehend, ihnen entsprechend“.21 Diffe-
renziert mit Bezug und Übertragung auf die 
öffentliche Verwaltung formuliert Glück, dass 
Kundenzufriedenheit eine Funktion der Leis-
tungswahrnehmung des Kunden sei, die auf die 
Summe der Beurteilung unterschiedlicher Leis-
tungen abziele.22 Mit Bezug zur Besteuerung und 
einer bürgerfreundlichen Sprache findet sich 
überdies ein Hinweis der Finanzministerkonfe-
renz vom 25.08.2018: „Die Finanzministerinnen 
und Finanzminister der Länder stimmen über-
ein, dass die konsequente Serviceorientierung 
der Verwaltung eine zentrale Zukunfts- und 
Daueraufgabe für Bund und Länder ist. Ihr zent-
rales Ziel ist eine moderne Finanzverwaltung, 
die sich als Dienstleister für die Bürgerinnen und 
Bürger versteht. Dazu gehört insbesondere auch 
eine bürgernahe und geschlechtergerechte Spra-
che, die sowohl die Akzeptanz der komplexen 
Materie des Steuerrechts als auch die Zufrieden-
heit der Bürgerinnen und Bürger mit der Ver-
waltung merklich steigern kann.“.23 Auch exis-
tieren mittlerweile Projekte innerhalb der 
Finanzverwaltung, die eine stärkere Fokussie-
rung auf Bürgerfreundlichkeit vorsehen, hier 
z.B. mit der Fokussierung auf die Sprache als 
Kommunikationsmittel zwischen Finanzverwal-
tung und Steuerpflichtigem. 24 Weiterhin ist fest-
zustellen, dass die Finanzverwaltung verstärkt 
auch aktiv Anstrengungen unternimmt, um den 
Grad der Bürgerfreundlichkeit im Besteuerungs-
verfahren als Bewertung von Bürgern zu erfas-
sen.25 Die Ausgestaltung einer bürgernahen 


21 Vgl. Duden online, https://www.duden.de/rechtschrei-
bung/buergernah.  
22 Vgl. Glück, Vertrauen und Legitimation durch Bürgerzufrie-
denheit, 2007, S. 49-76, 74. 
23 Vgl. Finanzministerkonferenz, Pressemittelung vom 
25.05.2018, https://www.mf.niedersachsen.de/down-
load/131184/TOP_4_-_Buergerfreundliche_Sprache_in_der_Fi-
nanzverwaltung.pdf 
24 Vgl. exemplarisch für das Land NRW, Erfolgreiche Initiative 
Nordrhein-Westfalens: Länderfinanzminister beschließen stär-
kere Dienstleistungsorientierung und Bürgerfreundlichkeit in 
der Finanzverwaltung, https://www.land.nrw/pressemittei-
lung/erfolgreiche-initiative-nordrhein-westfalens-laenderfi-
nanzminister-beschliessen. 
25 Vgl. insofern als positives Beispiel für eine sehr breit ange-
legte Bürgerbefragung jene von der Finanzverwaltung NRW, 
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/befragung. 
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Besteuerung ist damit auch im Interesse der Fi-
nanzverwaltung. In der wissenschaftlichen Dis-
kussion finden sich nur sehr vereinzelnd Ab-
handlungen, die sich mit einer bürgerfreund-
lichen Einkommensteuer und deren Bestim-
mung bzw. Analyse auseinandersetzen.26  


Aus den Ausführungen ist allgemein zu entneh-
men, dass als bürgernah eine Ausgestaltung des 
Steuersystems zu verstehen ist, die eine starke 
Zentrierung auf die Bedürfnisse der Bürger 
vornimmt. Bürgernah ist damit als eine Charak-
terisierung und damit Ausprägung des Steuer-
systems anzusehen. Damit ordnet sich diese 
Ausprägung in den allgemeinen Kontext zur Be-
schreibung wünschenswerter Eigenschaften ei-
nes Besteuerungssystems ein. Mit Verweis auf 
Adam Smith und seine Abhandlungen in Wohl-
stand der Nationen werden als Besteuerungs-
grundsätze genannt: Gleichheit der Besteuerung, 
Bestimmtheit der Besteuerung, Bequemlichkeit 
der Besteuerung und Wohlfeilheit der Besteue-
rung.27 Jedenfalls die letzten drei Aspekte haben 
einen sehr starken Bezug zu einer Bürgerfreund-
lichkeit, indem sie auf den Kostenaspekt der 
Steuererhebung abstellen und zugleich eine ge-
wisse Transparenz in den Rechtsfolgen vorse-
hen. Mit einer stärken Fokussierung auf die 
Steuererhebungskosten formuliert Mirrlees 


                                                                 
Entsprechende Ergebnisse finden sich unter https://www.fi-
nanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/er-
gebnisbericht.pdf.  
26 Vgl. z.B. Hechtner/Hölscher, Der bürgerfreundliche Einkom-
mensteuerbescheid, in: Richter/Meyering/Sopp (Hrsg.), Anwen-
dungsorientierte steuerliche Betriebswirtschaftslehre, 2022, S. 
49-76, für eine Analyse zu einem bürgerfreundlichen Einkom-
mensteuerbescheid, Blaufus/Hechtner/Jarzembski, Do Better 
Tax Agency Services Improve Taxpayer Compliance? Evidence 
from Germany, SSRN 2020, für eine Analyse der der Servicequa-
lität von Finanzämtern, Klausegger/Salzberger/Scharitzer, 
„Neue Verwaltung“ - Zufriedene Bürger, positives Image? Ana-
lyse der Kundenzufriedenheit bei Finanzämtern unter Berück-
sichtigung der Einstellung zur öffentlichen Verwaltung, in: 
Mühlbacher/Thelen, Neue Entwicklungen im Dienstleistungs-
marketing, 2020, S. 29-55, Klausegger/Scharitzer, Der Bürger als 
Kunde, Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 3/2000, 
S. 280-300. 
27 Vgl. Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2021, Rz. 7.2. 
28 Vgl. Mirrlees/Blundell/Bond/Chote/Gammie, Tax by design, 
The Mirrlees Review, 2011, S. 22. 
29 Vgl. z.B. Klausegger/Salzberger/Scharitzer, „Neue Verwaltung“ 
- Zufriedene Bürger, positives Image? Analyse der Kundenzu-
friedenheit bei Finanzämtern unter Berücksichtigung der Ein-
stellung zur öffentlichen Verwaltung, in: Mühlbacher/Thelen, 
Neue Entwicklungen im Dienstleistungsmarketing, 2020, S. 30. 
30 Vgl. z.B. Vanscheidt, Was erwarten die Bürger von der Finanz-
verwaltung?, in: Picot/Quadt (Hrsg.), Verwaltung ans Netz!, 
2001, S. 45–59. 


ähnliche Zielvorstellungen für wünschenswerte 
Eigenschaften eines Steuersystems.28 


Häufig wird Bürgerfreundlichkeit auch mit Ser-
viceorientierung gleichgesetzt.29 In einem sol-
chem Sinne meint eine bürgernahe Einkom-
mensteuer Eigenschaften einer Dienstleistung, 
die von der Finanzverwaltung angeboten wer-
den und damit Hilfestellungen für den Steuer-
pflichtigen bieten.30 Ein derartiges Verständnis 
von Bürgerfreundlichkeit im Bereich der Besteu-
erung stellt eine Übertragung von wünschens-
werten Produkt- und Dienstleistungseigenschaf-
ten aus einer Kundenperspektive dar und 
überträgt bisherige Erkenntnisse aus dem 
Dienstleistungsmarketing auf die öffentliche 
Verwaltung.31 Letztendlich werden auch die 
Steuerpflichtigen bestimmte Erwartungshaltun-
gen zu den Ausprägungen von Dienstleistungen 
der Finanzverwaltung haben und diese mit dem 
Angebot in der Realität vergleich.32 Der Grad der 
Abweichung von persönlicher Zielvorstellung 
und tatsächlicher Ausprägung in der Realität 
wird die Zufriedenheit des Steuerpflichtigen be-
einflussen.33 Insgesamt können Hilfestellungen 
für die Steuerpflichtigen positiv auf die Höhe 
der Steuerbefolgungskosten wirken, so dass 
eine ökonomische Effizienz der Steuererhebung 
in den Vordergrund gestellt wird.34 Gleichwohl 
dürften wohl weitere Dimensionen hinzutreten, 
die allesamt in Richtung Bürgerfreundlichkeit 


31 Vgl. z.B. Aberbach/Christensen, Citizens and Consumers, Pub-
lic Management Review 2005, S. 226-245, Alonso/Clifton/Díaz-
Fuentes, Did New Public Management Matter? An empirical 
analysis of the outsourcing and decentralization effects on pub-
lic sector size, Public Management Review 2015, S. 643-660, An-
drews/an de Walle, New public management and citizens' per-
ceptions of local service efficiency, responsiveness, equity and 
effectiveness, Public Management Review 2013, S. 762 783. 
32 Vgl. z.B. Zhang/Chen/Petrovsky/Walker, The Expectancy-Dis-
confirmation Model and Citizen Satisfaction with Public Ser-
vices: A Meta-analysis and an Agenda for Best Practice, Public 
Administration Review 2022, S. 147-159, Van Ryzin, Testing the 
Expectancy Disconfirmation Model of Citizen Satisfaction with 
Local Government, Journal of Public Administration Research 
and Theory 2006, S. 599-611, allgemein zur Messung Cor-
sten/Gössinger, Dienstleistungsmanagement, 6. Auflage 2015, S. 
139-177. 
33 Vgl. allgemein /Nerdinger/Neumann/Curth, Kundenzufrie-
denheit und Kundenbindung, in: Moser (Hrsg.), Wirtschaftspsy-
chologie, 2. Auflage 2015, S. 119-131. Ferner James, Evaluating 
the Expectations Disconfirmation and Expectations Anchoring 
Approaches to Citizen Satisfaction with Local Public Services, 
Journal of Public Administration Research and Theory 2009, S. 
107-123. 
34 Vgl. grundlegend zu Steuererhebungskosten Eichfelder, Fol-
gekosten der Besteuerung aus entscheidungstheoretischer Per-
spektive, 2008, S. 11-29.  
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zielen.35 Zu nennen sind hier z.B. die weiteren 
Dimensionen Transparenz, Gleichheit, Fairness, 
Rechtssicherheit36, Zufriedenheit, Verständlich-
keit. Insgesamt ist damit die Umschreibung und 
Definition von Bürgerfreundlichkeit in Teilen 
immer offen und hängt von der individuellen 
Sichtweise des Steuerpflichtigen ab, die sich 
auch im Zeitablauf verändern kann. 


Die Expertenkommission stimmt überein, dass 
eine bürgernahe Einkommensteuer Zielvorstel-
lungen des Steuerpflichtigen über die Ausgestal-
tung eines Steuersystems zu berücksichtigen hat. 
Zumeist liegt hier der Fokus auf dem administ-
rativen Prozess, der Begriff ist aber wohl weiter 
zu verstehen und umfasst das komplette Steuer-
system und damit auch Fragen einer rechtsdog-
matischen Ausgestaltung des Steuerrechts. Eine 
Verbesserung im Bereich der Bürgerfreundlich-
keit meint damit eine verbesserte Zielerreichung 
aus Sicht des Steuerpflichtigen im Hinblick auf 
die Erfüllung seiner Pflichten im Besteuerungs-
prozess. Hierbei liegt der Fokus zuvorderst auf 
dem kompletten administrativen Prozess der 
Besteuerung. Dies umfasst die einzelnen 
Schritte u.a. der Registrierung, Erklärung, Prü-
fung, der Veranlagung, Erhebung, des Rechts-
behelfsverfahrens, der Kontrolle des Ergebnisses 
aus der Veranlagung. Letztendlich sind hiermit 
sämtliche Prozessschritte der Steuererhebung 
inbegriffen, die eine Berührung zu dem Steuer-
pflichtigen vorsehen. Hierbei ist zu betonen, dass 
dies nicht nur die Beteiligung des Steuerpflichti-
gen betrifft, sondern genauso die Frage, in wel-
chem Maße er in diesen Prozess eingespannt ist. 
Bürgerfreundlichkeit kann sich damit auch in 
dem Umstand ausdrücken, dass der Grad der 
Mitwirkung durch den Steuerpflichtigen zu-
rückgefahren wird, z.B. weil Erklärungspflichten 
infolge einer Amtsveranlagung reduziert werden 
oder Steuern abgeltend an der Quelle erhoben 
werden.  


Der Expertenkommission ist bewusst, dass eine 
solche Begriffsbestimmung durchaus zu Belas-
tungen bei anderen Gruppen wie 
                                                                 
35 Vgl. exemplarisch für Fragen der Steuervereinfachung Schön, 
Vermeidbare und unvermeidbare Hindernisse der Steuerverein-
fachung, in: Rose (Hrsg.), Integriertes Steuer- und Sozialsystem, 
2003, S. 147-175. 
36 Vgl. insofern exemplarisch für das Unternehmenssteuerrecht 
Blaufus/Keß, Rechtssicherheit im Unternehmenssteuerrecht, 
StuW 2022, S. 241-257. 
37 Vgl. z.B. Helbig, Steuerkomplexität, 2017. S. 5-15, Wagner, Was 
bedeutet Steuervereinfachung wirklich?, PWP 2006, S. 19-33, 


Finanzverwaltung, Arbeitgeber oder Rentenaus-
zahlungsstellen führen kann. Insofern die Ver-
besserung im Bereich der Bürgerfreundlichkeit 
quantifiziert werden kann, ist mit dieser Defini-
tion einer Bürgerfreundlichkeit eine gesamt-
wirtschaftliche Effizienzsteigerung der Steuerer-
hebung verbunden. Die Arbeit der 
Expertenkommission hat sich vornehmlich auf 
die Aspekte konzentriert, wie die Belastung der 
Bürger im Besteuerungsverfahren reduziert wer-
den kann. Dies wird häufig unter dem Begriff 
der Steuerbefolgungskosten oder noch allgemei-
ner unter dem Begriff der Bürokratie ausge-
drückt. Da häufig die Vermutung geäußert wird, 
dass ein stärkerer Grad der Digitalisierung im 
Besteuerungsprozess derartige Belastungen des 
Bürgers mindern kann, hat die Expertenkom-
mission einen starken Fokus auf Aspekte der Di-
gitalisierung gelegt. Hierbei ging es weniger um 
die konkrete Ausgestaltung neuer Tools, viel-
mehr stand im Vordergrund, wie ein digitales 
Ökosystem mit Bezug zur Besteuerung auszuge-
stalten ist, um den Grad der Digitalisierung im 
Besteuerungsprozess deutlich zu erhöhen. Aller-
dings musste die Expertenkommission auch er-
hebliche Defizite in diesem Bereich feststellen. 
Um eine erfolgreiche Digitalisierung der Besteu-
erung durchzuführen, bedarf es dringend einer 
ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie inner-
halb der Finanzverwaltung von Bund und Län-
dern, die Maßstab und Richtschnur für alle 
Entscheidungen in diesem Bereich ist. 


1.2.3. Operationalisierung einer bürgernahen 
Einkommensteuer 


Zur Operationalisierung einer bürgernahen Ein-
kommensteuer hat die Expertenkommission ei-
nen Fokus auf die durch die Besteuerung entste-
henden Steuerbefolgungskosten der 
Steuerpflichtigen gelegt. Diese treten neben die 
Kosten der Administration in Form der Steuer-
verwaltungskosten.37 Demnach können die 
Steuererhebungskosten insgesamt, welche sich 
dann aus Steuerbefolgungskosten38 bei dem 
Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungskosten 


Eichfelder, Steuerliche Bürokratiekosten: Eine Analyse der em-
pirischen Literatur, StuW 2011, S. 38-48. 
38 Die wissenschaftliche Literatur differenziert hierbei dann 
noch nach der Art der Tätigkeit, die die Kosten auslöst. Zu nen-
nen sind z.B. das Sammeln von Belegen, das Ausfüllen von For-
mularen oder Kosten infolge planerischer Aktivitäten. Vgl. z.B. 
Blaufus/Hechtner/Jarzembski, The Income Tax Compliance 
Costs of Private Households: Empirical Evidence from Ger-
many, Public Finance Review 2019, S. 925-966,  
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des Staates (u.a. der Finanzverwaltung) zusam-
mensetzen, den Grad der Bürgerfreundlichkeit 
eines Steuersystems beeinflussen. Typischer-
weise wird eine hohe Korrelation zwischen Steu-
erkomplexität und Bürokratiekosten vermutet.39 
Die Expertenkommission stimmt überein, dass 
im Zuge einer bürgernahen Einkommensteuer 
eben solche Steuerbefolgungskosten zu reduzie-
ren sind. Konkrete wissenschaftliche Studien zu 
Steuerbefolgungskosten liegen in Deutschland 
nur sehr vereinzelt vor.40 Die Expertenkommis-
sion hat sich intensiv mit jenen Themenkomple-
xen beschäftigt, bei denen die Vermutung be-
steht, dass angedachte Veränderungen hier eine 
Verringerung der Steuerbefolgungskosten be-
wirken können. Dies betrifft insbesondere Berei-
che, in denen stärker mit Pauschalierungen ge-
arbeitet werden kann oder ähnlich gelagerte 
Sachverhalte zusammengefasst werden können. 
Auch stellt sich die Frage, durch welche Maß-
nahmen gerade bei der Arbeitnehmerbesteue-
rung Steuerpflichtige aus der Antragsveranla-
gung geholt werden können. Weiterhin bieten 
Formen der Besteuerung an der Quelle einen Lö-
sungsansatz, Steuerpflichtige nicht in die Veran-
lagung zu schicken. Insbesondere bei einer zu-
nehmenden Anzahl von Steuerpflichtigen, die 
ausschließlich Einkünfte aus Renten beziehen, 
sieht die Expertenkommission großes Vereinfa-
chungspotenzial. Entsprechend war es hier auch 
möglich, die Entlastung bei den Steuerbefol-
gungskosten zu quantifizieren.  


Ein weiteres bedeutendes Bindeglied für eine 
Vereinfachung stellt aus Sicht der Expertenkom-
mission der Übergang zu einer sog. „Amtsveran-
lagung“ für einfach gelagerte Fälle dar. Liegen 
die Daten für eine Veranlagung ohnehin elektro-
nisch bereits in der Finanzverwaltung vor, so gilt 
es, diese für die Finanzverwaltung nutzbar zu 
machen. Letztendlich bedeutet es eine deutliche 
Entlastung der Steuerpflichtigen, wenn bereits 


                                                                 
39 Vgl. z.B. Benzarti/Wallossek, Rising Income Tax Complexity, 
National Tax Journal 2024, S. 143-173. 
40 Vgl. z.B. Blaufus/Hechtner/Jarzembski, The Income Tax Com-
pliance Costs of Private Households: Empirical Evidence from 
Germany, Public Finance Review 2019, S. 925-966, Eich-
felder/Hechtner, Tax Compliance Costs: Cost Burden and Cost 
Reliability, Public Finance Review 2017, S. 1-29, Blaufus/Eich-
felder/Hundsdoerfer, Income Tax Compliance Costs of Work-
ing Individuals: Empirical Evidence from Germany, Public Fi-
nance Review 2014, S. 800–29. 
41 Vgl. dazu 9.3.6.2. 
42 Vgl. z.B. Gangl/Muehlbacher/de Groot/Goslinga/Hof-
mann/Kogler/Antonides/Kirchler, ‘‘How can I help you?’’ 


elektronisch verfügbare Daten nicht erneut de-
klariert werden müssen. Hierbei zeigt sich aber 
deutlich, dass eine digitale Nutzung von Daten 
innerhalb der Finanzverwaltung nicht per se si-
chergestellt ist. Vielmehr muss das digitale Öko-
system der Besteuerung darauf ausgerichtet sein, 
dass vorhandene Daten genutzt werden können 
und Datenanforderungen an den Steuerpflichti-
gen nicht doppelt gestellt werden. Die Experten-
kommission stimmt daher überein, dass zentra-
ler Baustein für eine solche Strategie eine 
digitale Identität der Steuerbürger ist. Letztend-
lich bedarf es zentraler Portallösungen, die den 
Steuerpflichtigen in die digitale Welt überführen 
und dort auch die Angebote der (Finanz)Verwal-
tung zentral gebündelt darstellen. Hierbei ist 
auch zu betonen, dass nicht mehrere Verfahren 
nebeneinander treten dürfen. Dies bedingt, dass 
vorhandene Daten auch adäquat verknüpft wer-
den. Am Beispiel der steuerlichen Berücksichti-
gung von Kindern in der Einkommensteuer 
zeigt sich, dass für die Besteuerung notwendige 
Daten auch jene Daten von Personen betreffen 
können, mit denen der Steuerpflichtigen in ei-
ner Beziehung steht.41 


Die vorstehenden Ausführungen haben bei der 
Operationalisierung einer bürgernahen Einkom-
mensteuer stark auf den Aspekt der Steuerbefol-
gungskosten abgestellt. Wird eine bürgernahe 
Einkommensteuer als solche verstanden, in der 
eine stärkere Serviceorientierung im Vorder-
grund steht, so ist aus wissenschaftlichen Unter-
suchungen bekannt, dass dies zu positiven Fol-
genwirkungen in weiteren Bereichen führen 
kann. Beispielsweise können sich positive Aus-
wirkungen auf das Tax-Compliance-Verhalten 
der Steuerpflichtigen ergeben.42 Weiterhin ist zu 
vermuten, dass ein höherer Grad an Bürger-
freundlichkeit insgesamt das Vertrauen in den 
Staat, die Verwaltung und die Finanzverwaltung 
erhöht. Mögliche Abwehrreaktionen gegen eine 


Perceived Service Orientation of Tax Authorities and Tax Com-
pliance, FinanzArchiv 2013, S. 487—510, Fochmann, Ergänzende 
Maßnahmen zur Verbesserung des Steuervollzugs Was beein-
flusst die Steuerehrlichkeit? Eine verhaltensökonomische Per-
spektive, Steuermoral und Steuervollzug, Tagungsband zur ifst-
Jahrestagung am 31. Mai 2022, ifst-Schrift 548, Kirchler/Wahl, 
Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for 
surveys of tax compliance, Journal of Economic Psychology 
2010, S. 331–346, Martinez-Vazquez/Koumpias/Leonardo, Trust 
in Government Institutions and Tax Morale, FinanzArchiv 2021, 
S. 117-140. 
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Besteuerung können damit vermieden werden. 
Steuern können auf diese Weise einen höheren 
Grad der Akzeptanz erreichen. Die Experten-
kommission ist daher davon überzeugt, dass 
Verbesserungen im Bereich der Bürgerfreund-
lichkeit neben den Wirkungen auf die reinen 
Steuerbefolgungskosten auch positive Wirkun-
gen im Verhältnis zwischen Bürger und Staat in-
duzieren können. 


Es genügt aber nicht, den Fokus auf direkte Aus-
wirkungen im Verhältnis Bürger und Staat zu le-
gen. Das Einkommensteuerrecht stellt einen Teil 
der steuerrechtlichen Rechtsordnung dar. Hier-
bei lassen sich bei der Entstehung von Steuerge-
setzen Vereinfachungen vorstellen, die eher in-
direkt auf die Bürgerfreundlichkeit wirken. Dies 
betrifft nicht nur die Entstehung von Steuerge-
setzen, sondern auch deren technische Umset-
zung. Unter dem Stichwort Digitalisierung des 
Steuerrechts hat sich die Expertenkommission 
mit der Frage beschäftigt, inwieweit Rechtsnor-
men bereits im Entstehungsprozess digital abge-
bildet werden können.43 Eine schnelle, rechtssi-
chere und fehlerfreie Umsetzung und 
Anwendung von Rechtsnormen kann sich aus 
einer digitalen Implementierung nach Ansicht 
der Expertenkommission ergeben. Vor diesem 
Hintergrund ist eine Operationalisierung auch 
dahingehend zu verstehen, dass indirekte Wir-
kungen im Hinblick auf Bürgerfreundlichkeit zu 
beachten sind. 


1.2.4. Konkretisierung der Themenfelder zur 
bürgernahen Einkommensteuer 


Die Expertenkommission hatte sich zu Beginn 
ihrer Beratungen im Sinne der Ausführungen in 
dem vorherigen Unterabschnitt allgemein mit 
der Frage beschäftigt, in welchen Bereichen 
mögliche Änderungen der Einkommensteuer 
vorstellbar sind, die nach Auffassung der Exper-
tenkommission zu mehr Bürgerfreundlichkeit 
führen. Vor diesem Hintergrund wurden für die 
in den nachfolgenden Kapiteln dargestellten 
Themenfelder Leitlinien erarbeitet, anhand de-
rer konkrete Einzelmaßnahmen zu besprechen 
waren. Die jeweilige Konkretisierung der The-
menfelder ist den einzelnen Unterabschnitten 
des Abschlussberichtes zu entnehmen. Gleich-
wohl soll kurz auf die generelle Ausrichtung in-
nerhalb der Themenfelder und damit der 


                                                                 
43 Unter 9.3.4. 


Arbeitsgruppen der Expertenkommission einge-
gangen werden. 


Im Bereich des Themenkomplexes Selbständige 
erfolgte eine Fokussierung auf Aspekte einer 
vereinfachten Gewinnermittlung und Erleich-
terungen bei den Buchführungspflichten. Hier-
bei wurde der Themenkomplex insbesondere als 
Bündelung von Themen aufgefasst, die primär 
auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
ausgerichtet sind. Steuerbefolgungskosten ent-
stehen nicht unwesentlich durch die Führung 
von Büchern und komplexe Regelungen zur Er-
mittlung des steuerpflichtigen Gewinns. Somit 
lassen sich Erleichterungen und auch Harmoni-
sierungen bei den Buchführungsgrenzen vor-
stellen. Gerade im Bereich der Gewinneinkünfte 
nehmen steuerliche Abschreibungen als eine 
Form von Betriebsausgaben eine wesentliche 
Rolle ein. Vor diesem Hintergrund hat sich die 
Expertenkommission auch mit Fragen von ver-
einfachten Abschreibungsregelungen beschäf-
tigt. Dies beinhaltet auch die derzeitigen Rege-
lungen für eine Sofortabschreibung (GWG-
Abschreibung) und einer Pool-Abschreibung. 
Weiterhin hat die Expertenkommission disku-
tiert, inwieweit die derzeitigen Abschreibungsre-
gelungen stärker von dem einzelnen Wirt-
schaftsgut losgelöst werden können hin zu einer 
stärkeren Gruppierung. So wäre vorstellbar, ähn-
liche Wirtschaftsguter nach ihrer Nutzungs-
dauer zu gruppieren und für diese Gruppe eine 
einheitliche Abschreibung vorzunehmen. Dar-
über hinaus hat sich die Expertenkommission 
mit Fragen einer Pauschalierung von Betriebs-
ausgaben beschäftigt. Die Entwicklungen bei der 
Einnahmenüberschussrechnung in den letzten 
Jahren haben verdeutlicht, dass Steuerpflichtige 
immer stärker auch bei dieser Gewinnermitt-
lungsform gezwungen sind, sehr differenzierte 
Einzelangaben zu tätigen. Vor diesem Hinter-
grund sieht es die Expertenkommission als not-
wendig an, entsprechende Entwicklungen zu-
rückzufahren. Hierbei kann es auch sinnvoll 
erscheinen, Betriebsausgaben in Form einer 
Pauschalierung zu berücksichtigen. Die Exper-
tenkommission hat diese Frage intensiv gerade 
für Steuerpflichtige diskutiert, die ihren Gewinn 
per Einnahmenüberschussrechnung ermitteln. 
Die Expertenkommission hat bei ihren Überle-
gungen auch berücksichtigt, dass derartige 
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Vereinfachungen nur sinnvoll erscheinen kön-
nen, wenn hierdurch nicht ein weiteres Diver-
gieren von Handels- und Steuerrecht eintritt. 


Im Bereich des Themenkomplexes Arbeitneh-
mer wurde insbesondere geprüft, inwieweit 
durch Änderungen des materiellen Rechts ein 
Beitrag geleistet werden kann, um Arbeitnehmer 
aus der Antragsveranlagung herauszunehmen. 
Hierbei hat sich die Expertenkommission auf 
Fragen der Werbungskosten konzentriert. Auf 
der Einnahmeseite unterliegen die Einnahmen 
nach § 19 EStG typischerweise dem Lohnsteuer-
abzug. Der Arbeitnehmer wird einen Anreiz ha-
ben, eine Steuererklärung abzugeben, wenn er 
neben den gesetzlichen Pauschalen höhere indi-
viduelle Werbungskosten in Ansatz bringen 
kann. Hierdurch entstehen dann zusätzliche 
Veranlagungsfälle, die von den Finanzbehörden 
administriert werden müssen. Auch wenn in 
Teilen hierbei eine vollautomatische Veranla-
gung erfolgen kann, belasten diese zusätzlichen 
Fälle die Finanzverwaltung. Im Übrigen entste-
hen bei den Steuerpflichtigen Steuerbefolgungs-
kosten, wenn sie z. B. komplexe Aufzeichnungen 
über Arbeitstage oder Homeoffice-Tage zu füh-
ren haben. Die Einführung einer Homeoffice-
Pauschale während der Corona-Pandemie hat zu 
einer weiteren Komplexität für die Ermittlung 
der Werbungskosten bei Arbeitnehmern geführt. 
Zwei unterschiedliche Regime, die Entfernungs-
pauschale und die Homeoffice-Pauschale treten 
nunmehr nebeneinander. Die Expertenkommis-
sion vertritt mehrheitlich die Auffassung, dass 
der Bereich der erwerbsbezogenen Aufwendun-
gen bei Arbeitnehmern deutlich vereinfach wer-
den kann. Hierbei sollte die Berücksichtigung 
von Werbungskosten stärker von dem Ort der 
Arbeit gelöst werden. Dies könnte durch ein Zu-
sammenführen von Entfernungspauschale und 
Homeoffice-Pauschale hin zu einer Arbeitstage-
pauschale erreicht werden. Ein solches Instru-
ment ist allerdings mit dem geltenden Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag und der 
Lohnsteuererhebung eng abzustimmen. Ziel ist 
es, durch eine stärkere Implementierung von 
Pauschalen weitere Fälle aus der Veranlagung zu 
nehmen. Darüber hinaus ist aus Sicht der Exper-
tenkommission zu diskutieren, inwieweit tat-
sächlich entstandene Werbungskosten im Sinne 
einer Einzelfallgerechtigkeit immer individuell 
zu berücksichtigen sind. Vorstellbar ist durchaus, 
dass die Berücksichtigung individueller 


Aufwendungen erst dann greift, wenn eine be-
stimmte Wesentlichkeitsgrenze überschritten 
wird. Beispielhaft wurde dies für den Fall der 
Fernpendler diskutiert. 


Im Bereich des Themenkomplexes Rentner und 
Pensionäre hat die Expertenkommission eine 
Fokussierung auf die konkrete Besteuerung von 
Rentnern gelegt. Der Übergang zur nachgelager-
ten Besteuerung führt zu dem Umstand, dass 
immer mehr Rentner in eine Steuerpflicht hin-
einwachsen und damit zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet sind. In vielen Fällen lie-
gen aber Fallkonstellationen vor, die von der 
Struktur der Einkünfte eher einfach gelagert 
sind. Darüber hinaus liegen die Informationen 
über die Rentenhöhe aus der gesetzlichen Rente 
zumeist digital vor. Vor diesem Hintergrund ver-
tritt die Expertenkommission die Auffassung, 
dass eine Besteuerung der Alterseinkünfte ver-
stärkt aus dem Veranlagungsverfahren genom-
men werden soll, so dass knappe Ressourcen der 
Finanzverwaltung für diese Fälle nicht gebun-
den werden. Eine mögliche Lösung für eine Be-
steuerung von Alterseinkünften ist die Steuer-
erhebung an der Quelle in Form einer 
„Rentenabzugsteuer“. Die Expertenkommission 
favorisiert eine solche Lösung und hat sich mit 
der Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen 
beschäftigt. Hierbei konnte die Expertenkom-
mission auch die ökonomischen Entlastungen 
an Steuerbefolgungskosten bei den Rentnern 
quantifizieren. Weiterhin stimmt die Experten-
kommission überein, dass gerade im Bereich der 
Besteuerung von Rentnern eine Form der Amts-
veranlagung unter zu Hilfenahme einer stärke-
ren Digitalisierung des Besteuerungsprozesses zu 
einer weiteren Vereinfachung und damit Bür-
gerfreundlichkeit führt. Der Themenkomplex 
Rentner wurde ferner noch um die Bereiche 
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belas-
tung erweitert. Dieser Bereich wurde einzig aus 
organisatorischen Gründen mit dem Themen-
komplex Rentner und Pensionäre verbunden. 
Inhaltlich sind hiervon sämtliche Steuerpflichti-
gen betroffen. Die Expertenkommission hat sich 
diesbezüglich intensiv mit der Frage beschäftigt, 
inwieweit hier weiteres Vereinfachungspotenzial 
besteht, z.B. bei den sonstigen Vorsorgeaufwen-
dungen oder der steuerlichen Berücksichtigung 
von Spenden. 
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Im Bereich des Themenkomplexes Digitalisie-
rung wurden sämtliche Inhalte gebündelt, die 
sich mit einer stärkeren Digitalisierung des Be-
steuerungsprozesses beschäftigen. Die Experten-
kommission stimmt überein, dass der Besteue-
rungsprozess einer stärkeren Digitalisierung 
unterzogen werden muss. Dies betrifft allerdings 
nicht nur den direkten Kontakt der Steuerpflich-
tigen mit der Finanzverwaltung. Häufig liegen 
bereits steuererhebliche Daten in einzelnen Be-
reichen der Verwaltung vor, diese können aber 
im Rahmen der Besteuerung nicht genutzt wer-
den. Eine stärkere Digitalisierung des Besteue-
rungsprozesses ist als ganzheitliche Aufgabe zu 
verstehen. Hierbei steht zuvorderst die Abbil-
dung des Steuerpflichtigen in der digitalen Welt. 
Dies erfordert eine digitale Identität, die nicht 
nur für die Zwecke der Einkommensteuer Gül-
tigkeit hat. Darüber hinaus sieht die Experten-
kommission es als notwendig an, langfristig das 
System einer elektronischen Amtsveranlagung 
zu implementieren. Bürger sollen letztendlich 
von der Pflicht zur Erklärung entlastet werden, 
indem sie die Ergebnisse einer Amtsveranlagung 
kontrollieren und ggf. korrigieren. Hierzu bedarf 
es gemeinsamer Anstrengungen der unter-
schiedlichen föderalen Ebenen und Ressorts, da 
z.B. die Frage einer digitalen Identität ressort-
übergreifend zu behandeln ist. Darüber hinaus 
mahnt die Expertenkommission an, dass eine 
stärkere Digitalisierung des Besteuerungsprozes-
ses nur unzureichend vorankommt. Letztendlich 
zeigt die Problembehandlung in einzelnen Be-
reichen, dass eine Denkweise in Prozessen unab-
dingbar ist, um die Herausforderungen der Digi-
talisierung zu bewältigen. Innerhalb einer 
solchen Sichtweise nehmen Fragen zur struktu-
rierten Erhebung, Verarbeitung und Verknüp-
fung von Daten eine zentrale Rolle ein. Hinzu 
treten Überlegungen, wie mit digitalen Tools, 
wie z.B. Chatbots usw., dem Steuerpflichtigen 
weitere Hilfestellungen an die Hand gegeben 
werden können, die erst mit einem höheren 
Grad der Digitalisierung und Anwendung von 
KI-Methoden möglich geworden sind. 


Hierbei darf auch nicht ausgespart werden, in-
wieweit Rechtsnormen bereits bei ihrer Entste-
hung digital abgebildet, besser noch, digital ge-
plant werden. Damit kommt dem Gesetzgeber 
auch eine entscheidende Rolle zu, wie Rechts-
normen künftig in der digitalen Welt abgebildet 
werden. Die Expertenkommission hat sämtliche 


Themenbereich der Digitalisierung innerhalb 
dieser Arbeitsgruppe behandelt, auch wenn diese 
konkret den einzelnen Nutzerkreisen der Grup-
pen Selbständige, Arbeitnehmer oder Rentner 
zuzuordnen wären. 


1.3. Ausblick zu den  
Ergebnissen 
1.3.1. Limitationen 


Innerhalb der zuvor skizzierten Themenfelder 
hat die Expertenkommission einzelne Themen 
bestimmt, die aus ihrer Sicht für eine Fortent-
wicklung der Besteuerung hin zu einer bürger-
nahen Einkommensteuer Bedeutung haben. 
Derartige Themen haben damit im Hinblick auf 
die Einkommensteuer eine hohe empirische Be-
deutung oder sprechen übergeordnete Konzepte 
an, die notwendig sind, um bestimmte Prozesse 
anzustoßen. Gerade im Bereich der Digitalisie-
rung zeigt sich, dass vorgelagerte Prozessüberle-
gungen und eine auf das steuerliche Ökosystem 
ausgerichtete Gesamtstrategie erforderlich sind, 
um letztendlich die Steuererhebung für den Bür-
ger digitaler umsetzen zu können. Die föderale 
Gliederung der Finanzverwaltung stellt gerade 
die Digitalisierung der Besteuerung vor ganz 
besondere Herausforderungen.  


Für die Ausarbeitung von Vorschlägen stand der 
Expertenkommission nur ein sehr einge-
schränkter Zeitrahmen zur Verfügung. Die dar-
gestellten Vorschläge sind deshalb eher punktu-
ell und nicht abschließend zu verstehen. Die 
Expertenkommission konnte angesichts der zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht das gesamte 
Einkommensteuergesetz sowie den Prozess der 
Einkommensteuererhebung systematisch einer 
umfassenden Bewertung im Hinblick auf Bür-
gernähe unterziehen. Ein solches Vorgehen 
würde einen deutlich längeren Zeithorizont er-
fordern. Soweit es zielführend ist, hat die Exper-
tenkommission in ihrem Bericht anstatt konkre-
ter Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
einzelne Prüfaufträge formuliert. Weiterhin hat 
sich die Expertenkommission dagegen entschie-
den, die erarbeiteten Ergebnisse umfassend fis-
kalisch zu bewerten. Eine solche fiskalische Ein-
zelbewertung der Maßnahmen könnte im 
Nachgang durch das BMF erfolgen. 
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Limitationen im Hinblick auf die erarbeiteten 
Ergebnisse ergeben sich aus einer starken Ver-
netzung der unterschiedlichen Themen. Das 
Einkommensteuergesetz und die einzelne Norm 
sehen als Rechtsfolge Besteuerungsfolgen unter-
schiedlicher ökonomischer Tatbestände vor. 
Eben diese Steuerwirkungen entfalten häufig 
aber auch Wirkungen in verwandten Rechtsge-
bieten. So ist z.B. die Erhebung der Lohnsteuer 
stark verknüpft mit unterschiedlichen Aspekten 
der Sozialversicherungen. Vereinfachungen im 
Bereich der Arbeitnehmerbesteuerung haben 
häufig auch eine Auswirkung bei der techni-
schen Erhebung der Lohnsteuer durch den Ar-
beitgeber. Eine stärkere Automation der Besteu-
erung von Rentnern wird auch mit dem 
Auszahlungsweg der gesetzlichen Renten zu-
sammenhängen. Eine grundlegende Vereinfa-
chung des Besteuerungsprozesses im Rahmen 
der derzeitigen Veranlagung mit Blick auf die 
Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung 
und der Zusammenführung von Daten wirft 
wiederum grundsätzliche Fragen einer digitalen 
Identität, einer Datenverfügbarkeit und des Da-
tenschutzes auf. Die Expertenkommission hat 
versucht, derartige vielfältige Wechselbeziehun-
gen in den Bericht einfließen zu lassen. Jedoch 
ist darauf hinzuweisen, dass infolge der hohen 
Komplexität nicht all diese Beziehungen in den 
Abschlussbericht aufgenommen werden konn-
ten. 


1.3.2. Notwendigkeit einer umfassenden 
Reformkommission 


Die von der Expertenkommission erarbeiten 
Vorschläge sind als erste Empfehlungen für eine 
Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit zu ver-
stehen. Die Expertenkommission sieht dringen-
den Bedarf, eine umfassende Reformkommis-
sion zur Einkommenbesteuerung einzurichten. 
Hierbei könnten dann die nachfolgenden Vor-
schläge thematisch breiter diskutiert werden. 
Auch wurden von der Expertenkommission be-
reits aus zeitlichen Restriktionen bestimmte 
Themenkomplexe komplett ausgeblendet. 
Gleichwohl besteht in Teilen auch für diese aus-
geblendeten Themenkomplexe akuter Hand-
lungsbedarf.44 Ferner hat die Expertenkommis-
sion davon Abstand genommen, konkrete 


                                                                 
44 Beispielhaft seien die unterschiedlichen Steuerbefreiungsnor-
men des § 3 EStG genannt. Ferner wurde auf eine intensive Dis-
kussion zu Fragen einer Alternative für das gegenwärtige 


gesetzliche Formulierungen als Ergebnis der 
Vorschläge in den Bericht aufzunehmen. Derar-
tige Gesetzesformulierungsvorschläge wären 
ebenfalls einer umfassenden Steuerreformkom-
mission vorbehalten. Weiterhin regt die Exper-
tenkommission an, die erarbeiten Vorschläge 
hinsichtlich ihrer fiskalischen Auswirkungen zu 
untersuchen.  


1.3.3. Verbesserung der Datenlage 


Die Expertenkommission tritt mit der Bitte an 
das BMF heran, die im Zuge der Beratungen ge-
wonnenen Erkenntnisse hinsichtlich einer feh-
lenden Datenverfügbarkeit an die entsprechen-
den Stellen weiter zu tragen. So zeigte sich an 
diversen Stellen (beispielhaft sei auf die Quanti-
fizierung der sonstigen Vorsorgeaufwendungen, 
der außergewöhnlichen Belastungen oder der 
übrigen Werbungskosten bei Arbeitnehmer hin-
gewiesen), dass notwendiges Datenmaterial 
fehlt. Die Expertenkommission begrüßt die An-
strengungen des BMF, u.a. über das Netzwerk 
empirische Steuerforschung die Datenlandschaft 
im Bereich der Steuerstatistiken zu verbessern. 
Die Expertenkommission ist sich bewusst, dass 
eine Verbesserung der Datenlandschaft im Be-
reich der Steuerstatistiken mit zusätzlichen fi-
nanziellen Mittelausstattungen verbunden ist. 
Zugleich untermauert die Expertenkommission 
den dringenden Appell, im Bereich Datenverfüg-
barkeit und Möglichkeiten des Datenzugriffs 
steuerlicher Daten Verbesserungen zu bewirken. 
Hierbei bedarf es einer noch engeren Vernet-
zung zwischen Finanzverwaltung, Vertretern der 
Statistik und Wissenschaft. Auch ist darauf hin-
zuweisen, dass Vertreter der Wissenschaft früh-
zeitig in den strukturierten Prozess der Daten-
entstehung und Datenaufbereitung 
eingebunden werden sollten zur Verbesserung 
der Datenqualität. Letztendlich ist für eine evi-
denzbasierte Steuerpolitik die Kenntnis von em-
pirischen Steuerwirkungen unerlässlich. Auch 
helfen empirische Erkenntnisse im Bereich der 
Besteuerung dabei, getroffene steuerpolitische 
Entscheidungen besser begründen zu können. 
Der Expertenkommission ist bewusst, dass steu-
erpolitische Entscheidungen letztendlich von 
den handelnden steuerpolitischen Akteuren zu 
treffen sind. Steuerpolitische Zielvorstellungen 


System der Gewerbesteuer als wesentlicher Faktor der kommu-
nalen Finanzierung verzichtet. 
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müssen damit nicht zwingend mit empirischen 
Erkenntnissen deckungsgleich sein. Gleichwohl 
helfen empirische Erkenntnisse, einen offenen 
Dialog in der Steuerpolitik führen zu können. 
Als Grundlage hierfür bedarf es dann aber der 
notwenigen Steuerdaten, um aus wissenschaftli-
cher Sicht überhaupt Erkenntnisse generieren zu 
können. 


1.4. Empfehlungen 
1. Eine bürgernahe Einkommensteuer be-


schreibt ein Steuersystem, welches eine 
starke Zentrierung auf die Bedürfnisse der 
Bürger im Besteuerungsprozess vornimmt. 
Bürgerfreundlichkeit meint damit die Be-
rücksichtigung einer Erwartungshaltung der 
Steuerpflichtigen zu den Ausprägungen von 
Dienstleistungen der Finanzverwaltung, so 
dass diese unbürokratische ihren steuerlichen 
Pflichten nachkommen können. 


2. Die Expertenkommission vertritt die Auffas-
sung, dass durch eine Reduktion von An-
tragsveranlagungen, die Schaffung einer 
Amtsveranlagung, die Reduzierung von 
Buchführungspflichten und eine stärkere 
Steuererhebung an der Quelle die Steuerbe-
folgungskosten von Steuerpflichtigen signifi-
kant reduziert werden können. 


3. Eine verbesserte Bürgerfreundlichkeit wirkt 
sich nicht nur direkt auf die steuerlichen Bü-
rokratiekosten von Steuerpflichtigen und Fi-
nanzverwaltung aus, sondern befördert auch 
das Klima zwischen Bürger, Staat und Fi-
nanzverwaltung, was wiederum zu weiteren 
positiven Effekten führen kann. 


4. Die Expertenkommission stellt fest, dass die 
aktuelle Steuerdatenlage unzureichend ist für 
qualifizierte empirische Analysen. Die Exper-
tenkommission tritt mit der Bitte an das BMF 
heran, die Datenlage deutlich zu verbessern. 


5. Die Expertenkommission mahnt an, dass die 
erarbeiten Vorschläge nur ein erster Schritt 
für eine grundlegende Überarbeitung des 
Einkommensteuergesetzes sein kann. Infolge 
der engen zeitlichen Vorgaben war es der Ex-
pertenkommission nur möglich. punktuelle 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 
Die Expertenkommission spricht sich für den 
Einsatz ein umfassenden Steuerreformkom-
mission aus. 
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2. Themenübergreifende Vorschläge 


2.1. Gewerbesteuer  
Die Expertenkommission hat sich bei Ihren Er-
örterungen zu den gewerblichen, freiberuflichen 
und landwirtschaftlichen Einkünften mit der 
Gewerbesteuer beschäftigt. Sie hat festgestellt, 
dass zahlreiche Abgrenzungsprobleme zwischen 
den einzelnen Einkunftsarten vor allem dadurch 
verursacht werden, dass die gewerblichen Ein-
künfte zusätzlich mit Gewerbesteuer belastet 
sind. Die Gewerbesteuer stellt ökonomisch eine 
Zusatzbelastung dar. Zwar mildert die Steuerer-
mäßigung nach § 35 EStG diese Zusatzbelastung 
in Teilen ab, gleichwohl reicht der Ermäßi-
gungsfaktor von 4,0 häufig nicht aus, diese Be-
lastung ökonomisch zu kompensieren. Insge-
samt bleibt die Gewerbesteuer aus 
steuersystematischer Perspektive ein Problem. 
Die Expertenkommission verkennt nicht, dass 
die Gewerbesteuer für die Kommunen eine 
zentrale fiskalische Einnahmequelle ist und da-
mit zugleich nach Art. 28 Abs. 3 Satz 3 GG eine 
Grundlage der finanziellen Eigenverantwortung 
darstellt. 


Das Einkommensteuerrecht zielt darauf ab, alle 
am Markt erzielten Einkünfte nach gleichen 
Maßstäben zu besteuern. Dies wurde in früheren 
großen Steuerreformvorschlägen zum Anlass 
genommen, nur noch eine einheitliche Defini-
tion des Steuergegenstandes bei den Gewinnein-
künften vorzuschlagen. Im Entwurf eines Bun-
dessteuergesetzbuches45 wird als 
Steuergegenstand das Einkommen besteuert, 
das in der Erwerbsgrundlage am allgemeinen 
Markt gewonnen worden ist. Auch die Stiftung 
Marktwirtschaft sprach sich für eine einheitliche 
Einkunftsart der Einkünfte aus selbständiger Tä-
tigkeit aus.46 Dadurch kann die herkömmliche 
Unterscheidung der historisch gewachsenen un-
terschiedlichen Einkunftsarten überwunden 


                                                                 
45 Paul Kirchhof, Bundessteuergesetzbuch, § 43 Rn. 8 


werden. Durch die Zusammenfassung der un-
terschiedlichen Gewinneinkunftsarten würden 
Abgrenzungsprobleme entfallen und eine deut-
liche Vereinfachung der Besteuerung der Ge-
winneinkunftsarten ermöglicht. In der ökono-
mischen Betätigung liegen zwischen den 
unterschiedlichen Gewinneinkunftsarten eher 
geringe Unterschiede. Jedenfalls spricht einiges 
dafür, eine betriebliche Tätigkeit am Markt in-
nerhalb einer Einkunftsart zu bündeln. 


Die Unterscheidung zwischen den Einkünften 
aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) und den Ein-
künften aus selbständiger Arbeit (§ 18 EStG), ins-
besondere freiberuflicher Tätigkeit dient heute 
in erster Linie dazu, den Kreis der Personen zu 
konkretisieren, die neben der Einkommensteuer 
auch zusätzlich Gewerbesteuer zahlen müssen. 
Die unterschiedliche Steuerbelastung von selb-
ständigen und gewerblichen Einkünften ist ein 
wiederkehrendes Diskussionsthema, das um-
fangreich in Fachliteratur behandelt wird und 
häufig Gegenstand gerichtlicher Auseinander-
setzungen ist. Die Abgrenzung der Einkünfte 
mit den verschiedenen Rechtsfolgen ist für viele 
Steuerpflichtige nicht nachvollziehbar. Er-
schwert wird die Abgrenzung dadurch, dass die 
positiven Merkmale einer gewerblichen Tätig-
keit (Nachhaltigkeit, Gewinnerzielungsabsicht, 
Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr) auch 
bei den freien Berufen und bei einer land- und 
forstwirtschaftlichen Tätigkeit erfüllt sind. Ob 
die konkrete Berufsausübung die besonderen 
Merkmale freiberuflicher Tätigkeit erfüllen, ist 
oft nicht eindeutig festzustellen.  


So stellt sich bei der künstlerischen Tätigkeit die 
Frage, ob die schöpferische Gestaltungskraft 
hinreichend ist, weil andernfalls gewerbliche 
Einkünfte vorliegen. In der Vergangenheit wur-
den hierfür sogar eigene Zeugnisse über die Eig-
nung als Künstlerin, bzw. Künstler ausgestellt. 


46 Lang/Eilfort, Strukturreform der deutschen Ertragsteuern, S. 
124 
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Hinzu kommen Fragen, wenn Kunstwerke repli-
ziert werden, inwieweit dies noch künstlerisch 
oder bereits gewerblich ist. Rechtsdogmatisch 
wird ferner zwischen Gebrauchskunst und 
zweckfreier Kunst unterschieden. Bei schriftstel-
lerischer Tätigkeit mag sich in Zukunft die Frage 
stellen, ob der Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz zur Gewerblichkeit der Tätigkeit führt. Ob-
wohl ein Krankengymnast nach entsprechender 
Prüfung und Zulassung selbstständige Einkünfte 
erzielt, führt das Anbieten medizinischen Gerä-
tetrainings im Rahmen von Präventionsmaß-
nahmen zu gewerblichen Einkünften, die bei 
fehlender Trennbarkeit dann auch für die heil-
berufliche Tätigkeit anzunehmen sind. Insge-
samt ist damit kasuistisch ein Flickenteppich an 
Einzelprüfen entstanden, um die Einkunftsart 
bestimmen zu können. Diese kleinteilige und 
ausdifferenzierte, oft nur schwer nachvollzieh-
bare Zuordnung zu der einen oder der anderen 
Einkunftsart ist für die Steuerpflichtigen häufig 
schwer nachvollziehbar und könnte auch die Fi-
nanzverwaltung überfordern, jedenfalls aber zu-
sätzlich belasten. 


Die teilweise schwierigen und problematischen 
Abgrenzungsfragen könnten überwunden wer-
den, wenn zukünftig die Einkünfte aus gewerb-
licher Tätigkeit, selbständiger Arbeit und die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zu ei-
ner Einkunftsart zusammengefasst werden 
könnte (vgl. ausführlich dazu unten 3.2).  


Die Schwierigkeiten, die die Gewerbesteuer bei 
der Einkommensteuer verursacht, zeigt sich 
auch bei der Steuerermäßigung bei Einkünften 
aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG). In dieser Rege-
lung anerkennt der Gesetzgeber zwar, dass die 
im Einkommensteuergesetz geregelten Ein-
künfte aus gewerblicher Tätigkeit im Grundsatz 
nicht zusätzlich mit Gewerbesteuer belastet 
werden sollen. § 35 EStG sieht sich jedoch schon 
lange gesetzessystematischer und steuerpoliti-
scher Kritik ausgesetzt. Verfassungsrechtlich ist 
diese Regelung zwar nicht zu beanstanden. Sie 
ermöglicht allerdings nur eine pauschale An-
rechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-
mensteuer. So musst bestimmt werden, welcher 
Teilbetrag der tariflichen Einkommensteuer den 
gewerblichen Einkünften zuzuordnen ist. Bei ei-
nem synthetischen, progressiven Tarif, so wie er 
sich in § 32a EStG wiederfindet, kann eine sol-
che Bestimmung allerdings nur mit einer 


mathematischen Fiktion vorgenommen wer-
den. Liegen weitere nicht gewerbliche Einkünfte 
vor, muss innerhalb komplexer Anteilsrechnung 
erst bestimmt werden, welcher Teil der tarifli-
chen Einkommensteuer aus den gewerblichen 
Einkünften hervorgeht. Nur jener Teil qualifi-
ziert sich dann für eine Ermäßigung. Insgesamt 
ist damit § 35 EStG sowohl in materieller als 
auch in verfahrensmäßiger Hinsicht äußerst 
komplex ausgestaltet und sehr gestaltungsan-
fällig. Auch erreicht der Gesetzgeber schon im 
Regelfall angesichts der aktuellen Hebesätze der 
Gewerbesteuer keine volle Kompensation; bei 
Mitunternehmern kommt es durch Anknüp-
fung an den allgemeinen gesetzlichen Gewinn-
verteilungsschlüssel bei Vorabgewinnen und 
Sondervergütungen zu nicht zu rechtfertigender 
Doppelbelastung. Ferner existieren diverse Opti-
mierungsstrategien, die ausnutzen, dass an den 
allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel ange-
knüpft wird.  


Angesichts dieser Schwierigkeiten bei Ausle-
gung und Anwendung des § 35 EStG könnte 
eine Vereinfachung dadurch erreicht werden, 
dass die gezahlte Gewerbesteuer exakt auf die 
Einkommensteuer angerechnet wird. Auch dies 
ist steuerpolitisch nicht unproblematisch, da sie 
den Gemeinden zu Lasten der Einkommensteu-
ergläubiger gefahrlos die Erhöhung ihrer Hebes-
ätze ermöglichte und damit zu einer Aufhebung 
des natürlichen und notwendigen Interessenge-
gensatzes zwischen Steuergläubiger und Steuer-
schuldner führte.  


Sowohl die historisch überkommene Unter-
scheidung der verschiedenen Gewinneinkunfts-
arten als auch die unzureichende Regelung der 
Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbe-
betrieb gem. § 35 EStG könnten vollständig ver-
mieden werden, wenn die Gewerbesteuer abge-
schafft würde.  


Sowohl steuersystematisch als auch finanzpoli-
tisch wird in der Steuerrechtswissenschaft über-
wiegend gefordert, die Gewerbesteuer durch 
eine andere mit Hebesatzrecht versehene wirt-
schaftskraftbezogene Steuerquelle zu ersetzen. 
Insbesondere im Hinblick auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit, die Volatilität der Ein-
nahmen und den erheblichen bürokratischen 
Aufwand wird auch im unternehmerischen Be-
reich schon lange die Ersetzung der 
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Gewerbesteuer durch eine andere Art der Kom-
munalfinanzierung gefordert.  


Die Expertenkommission ist sich jedoch be-
wusst, dass eine Abschaffung der Gewerbesteuer 
eine vollständige Neuordnung der Kommunalfi-
nanzen erfordern würde. Zwar haben die großen 
Reformentwürfe zu Beginn der 2000er Jahre 
eindrucksvolle Vorschläge für den Ersatz der 
Gewerbesteuer durch andere wirtschaftskraftbe-
zogene Steuerquellen gemacht, die bis heute 
nichts an ihrer Aktualität und ihrem Charme 
verloren haben. Angesichts der großen Wider-
stände 47 und anderer vorrangiger steuerpoliti-
scher Fragen ist jedoch derzeit nicht damit zu 
rechnen, dass eine vollständige Überprüfung 
und Ersetzung der Gewerbesteuer umsetzbar ist. 


2.2. Typisierung und  
Pauschalierung 
2.2.1. Verfassungsrechtliche Maßstäbe  


Die Einkommensteuer ist eine jährlich festzu-
setzende Steuer, die Millionen Einkommensteu-
erpflichtige trifft48. Das Einkommensteuergesetz 
hat daher Massenerscheinungen nach sachge-
rechten Maßstäben zu ordnen. Dabei ist der Ge-
setzgeber nicht frei, sondern an die Grund-
rechte, insbesondere an den Gleichheitssatz 
(Art. 3 Abs. 1 GG) gebunden. Es gilt das Gebot der 
Rechtssetzungsgleichheit. Im Ausgangspunkt 
umschreibt das BVerfG die Aufgabe mit der For-
mel, dass wesentlich Gleiches gleich, wesentlich 
Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ver-
schieden zu behandeln ist49. Es ist zwar grund-
sätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen 
Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselben 
Rechtsfolgen knüpft und die er so als rechtlich 
gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er jedoch 
sachgerecht treffen50. Die genaueren Maßstäbe 
für die Differenzierung sind dabei 


                                                                 
47 Vgl. auch den eindrucksvollen Bericht über die Widerstände 
Anfang der 2000er Jahre von Eilfort, in: Lang/Eilfort, Strukturre-
form der deutschen Ertragsteuern, S. 473 ff. 
48 In 2019 wurden ca. 43 Millionen Lohn- und Einkommensteu-
erpflichtige erfasst, s.  Statistisches Bundesamt (Destatis) 2023, 
abgerufen unter https://www-genesis.destatis.de. 
49 Seit BVerfG v. 17, 12.1953 – 1 BvR 147/52, BVerfGE 3, 58 (135) 
ständige Rspr.; im Hinblick auf das Steuerrecht s. Hey,  in 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl., 2021, Rz. 3.116. 
50 Ständige Rspr., s.  für das Steuerrecht zuletzt BVerfG v. 
8.12.2021 – 2 BvL 1/13, BVerfGE 160, 41 Rz. 51 (Privilegierung 
von Gewinneinkünften); BVerfG v. 7.12.2022 – 2 BvR 988/16, 
BVerfGE 164, 347 Rz. 129 (KSt-Erhöhungspotenzial); BVerfG v. 


bereichsspezifisch zu entwickeln. In diesem Zu-
sammenhang legt das BVerfG einen Prüfungs-
maßstab an, der vom bloßen Willkürverbot bis 
zu einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung 
reicht. Strengere Bindungen des Gesetzgebers 
können sich insbesondere dadurch ergeben, 
wenn und soweit sich die Ungleichbehandlung 
von Personen oder Sachverhalten auf die Aus-
übung grundrechtlich geschützter Freiheiten 
auswirken können51. Es verschärfen sich zudem 
die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je 
weniger die Merkmale, an die die gesetzliche 
Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen 
verfügbar sind. 


Sollen besteuerungswürdige Personen (Perso-
nengruppen) mit ihren Erwerbstätigkeiten mit-
einander verglichen werden, bedarf es eines 
Vergleichsmaßstabs (tertium comparationis). Bei 
der gebotenen bereichsspezifischen Betrach-
tungsweise muss sich die Unterscheidung 
grundsätzlich am einkommensteuerlichen Be-
lastungsgrund ausrichten. Jedenfalls im Ein-
kommensteuerrecht ist dies die Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
wozu das BVerfG in ständiger Rechtsprechung 
ausführt, dass Steuerpflichtige bei gleicher Leis-
tungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern 
sind (horizontale Steuergerechtigkeit), während 
die Besteuerung höherer Einkommen im Ver-
gleich mit der Steuerbelastung niedriger Ein-
kommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen 
muss (vertikale Steuergerechtigkeit) 52. Daran an-
knüpfend muss der steuerliche Ausgangstatbe-
stand folgerichtig im Sinne von belastungsgleich 
(d.h. am steuerlichen Belastungsgrund orien-
tiert) ausgestaltet werden. Ausnahmen von der 
folgerichtigen Umsetzung des steuerrechtlichen 
Ausgangstatbestandes bedürfen eines besonde-
ren sachlichen Grundes, der die Ungleichbe-
handlung nach Art und Ausmaß zu rechtferti-
gen vermag53. 


28.11.2023 – 2 BvL 8/13, DStR 2024, 155 Rz. 140 (Buchwertüber-
tragung bei beteiligungsidentischen Personengesellschaften). 
51 Siehe etwa BVerfG v. 7.5.2013 – 2 BvR 909/06 u.a., BVerfGE 
133, 377 Rz. 89 ff. (gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaft/Ehegattensplitting). 
52 So BVerfG v. 19.11.2019 – 2 BvL 22/14 u.a., BVerfGE 152, 274 
Rz. 99 (Erstausbildungskosten), m.w.N. aus der Rspr. 
53 Ständige Rspr., zuletzt etwa BVerfG v. 19.11.2019 – 2 BvL 
22/14 u.a., BVerfGE 152, 274 Rz. 100 (Erstausbildungskosten); 
BVerfG v. 8.12.2021 – 2 BvL 1/13, BVerfGE 160, 41 Rz. 56 (Privi-
legierung von Gewinneinkünften); BVerfG v. 7.12.2022 – 2 BvR 
988/16, BVerfGE 164, 347 Rz. 134 (KSt-Erhöhungspotenzial); 
BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 8/13, DStR 2024, 155 Rz. 144 
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Auch eine von sachgerechten Prinzipien ge-
prägte Rechtsordnung muss praktikabel sein54. 
Deshalb erkennt das BVerfG die Notwendigkeit 
an, dass der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung 
der mit der Wahl des Steuergegenstandes ge-
troffenen Belastungsentscheidung generalisie-
rende, typisierende und pauschalierende Rege-
lungen treffen muss, ohne allein schon wegen 
der damit unvermeidlich verbundenen Härten 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu ver-
stoßen55.  


Typisierung bedeutet mit den Worten des 
BVerfG, dass bestimmte in wesentlichen Ele-
menten gleich geartete Lebenssachverhalte nor-
mativ zusammengefasst werden56. Dabei darf 
sich der Gesetzgeber grundsätzlich am Regelfall 
orientieren und ist nicht gehalten, allen Beson-
derheiten jeweils durch Sonderregelungen 
Rechnung zu tragen. Begünstigungen oder Be-
lastungen können in einer gewissen Bandbreite 
zum Zweck der Verwaltungsvereinfachung nach 
oben und unten pauschalierend bestimmt wer-
den57. Dabei müssen die gesetzlichen Verallge-
meinerungen aber von einer möglichst breiten, 
alle betroffenen Gruppen und Regelungsge-
genstände einschließenden Beobachtung aus-
gehen. Vor allem darf der Gesetzgeber keinen 
atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern 
muss realitätsgerecht den typischen Fall als 
Maßstab zugrunde legen58. 


Eine folgerichtige Ausprägung des Prinzips der 
Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit ist das sog. objektive Nettoprinzip59. Des-
sen Durchbrechung bedarf – ebenso wie die des 
subjektiven Nettoprinzips –nach der gesetzli-
chen Ausgangsentscheidung der besonderen 
Rechtfertigung60. Der gesetzgeberische Typisie-
rungsspielraum erweitert sich insbesondere 


                                                                 
(Buchwertübertragung bei beteiligungsidentischen Personen-
gesellschaften). 
54 Hey,  in Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl., 2021, Rz. 3.145. 
55 Ständige Rspr., zuletzt etwa BVerfG v. 19.11.2019 – 2 BvL 
22/14 u.a., BVerfGE 152, 274 Rz. 101 (Erstausbildungskosten), 
m.w.N.; BVerfG v. 7.12.2022 – 2 BvR 988/16, BVerfGE 164, 347 
Rz. 136 (KSt-Erhöhungspotenzial); BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 
8/13, DStR 2024, 155 Rz. 152 (Buchwertübertragung bei beteili-
gungsidentischen Personengesellschaften). 
56 BVerfG v. 19.11.2019 – 2 BvL 22/14 u.a., BVerfGE 152, 274 
Rz. 102 (Erstausbildungskosten). 
57 BVerfG v. 19.11.2019 – 2 BvL 22/14 u.a., BVerfGE 152, 274 
Rz. 102 (Erstausbildungskosten); BVerfG v. 7.12.2022 – 2 BvR 
988/16, BVerfGE 164, 347 Rz. 136 (KSt-Erhöhungspotenzial).  
58 Ständige Rspr., zuletzt etwa BVerfG v. 19.11.2019 – 2 BvL 
22/14 u.a., BVerfGE 152, 274 Rz. 102 (Erstausbildungskosten), 
m.w.N.; BVerfG v. 7.12.2022 – 2 BvR 988/16, BVerfGE 164, 347 


dort, wo die Erwerbssphäre von der Pri-
vatsphäre des Steuerpflichtigen abzugrenzen 
ist61. Wo menschliche Grundbedürfnisse (z.B. 
Wohnen, Essen, Geselligkeiten) betroffen sind, 
kann der durch die Erwerbstätigkeit veranlasste 
Mehraufwand auf praktikable Weise allenfalls 
pauschaliert werden. Deshalb ist der gesamte 
Bereich von Bewirtungs-, Verpflegungs- und 
Übernachtungskosten typisierungsbedürftig. 
Dasselbe gilt für die Kosten, die durch Fahrten 
zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte, durch 
ein Home-Office und durch eine doppelte Haus-
haltsführung (zu den Fallgruppen s. unten 4.2.) 
verursacht werden62. 


Zudem darf die normative Gleichheit nicht iso-
liert von der Gleichheit im Normenvollzug ste-
hen, sondern darauf ausgerichtet sein. Ordnet 
eine Rechtsnorm etwas faktisch Unmögliches, 
so ist ihr als bloß “symbolisches Recht” (“Paper 
Law”) die Rechtsgeltung abzusprechen63. Zwi-
schen der materiellen Steuernorm und dem 
Steuervollzug besteht eine Wechselbezüglich-
keit, die das BVerfG in seinen Entscheidungen 
zur Zinsbesteuerung und zur Besteuerung von 
sog. Spekulationsgewinnen64 bereits gesehen 
hat. Dabei muss allerdings nicht nur das Verfah-
rensrecht so ausgestaltet sein, dass es die gleich-
mäßige Umsetzung der durch eine materielle 
Steuernorm bestimmten Belastung so gewähr-
leistet, dass ein gleichheitsgerechter Normen-
vollzug im Massenverfahren der Veranlagung 
möglich ist, ohne unverhältnismäßige Mitwir-
kungsbeiträge der Steuerpflichtigen oder über-
mäßigen Ermittlungsaufwand der Finanzbehör-
den zu fordern. Vielmehr muss umgekehrt die 
materielle Steuernorm auch so ausgestaltet sein, 
dass ihr gleichheitsgerechter Vollzug im Mas-
senverfahren der Veranlagung mit 


Rz. 136 (KSt-Erhöhungspotenzial); BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 
8/13, DStR 2024, 155 Rz. 152 (Buchwertübertragung bei beteili-
gungsidentischen Personengesellschaften). 
59 Hey,  in Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl., 2021, Rz. 8.55. 
60 BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 u.a., BVerfGE 122, 210 
(231 ff.) - Entfernungspauschale; BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 
13/09, BVerfGE 126, 268 Rz. 40 (häusliches Arbeitszimmer); 
BVerfG v. 12.10.2010 – 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224 Rz. 58 (Be-
triebsausgabenabzugsverbot nach § 8b III, V KStG). 
61 BVerfG v. 7.12.1999 – 2 BvR 301/98, BVerfGE 101, 297 Rz. 39 
(juris) – häusliches Arbeitszimmer I; BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 
1/07 u.a., BVerfGE 122, 210 Rz. 75 (juris) – Pendlerpauschale. 
62 Seer,  BB 2021, 1433 (1436). 
63 Tipke,  StuW 2004, 3 (4). 
64 BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239 (278 f. u. 
284) – Zinsbesteuerung; BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVer-
fGE 110, 94 (112 ff.) – Spekulationsgewinnbesteuerung. 
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verhältnismäßigen Mitwirkungsbeiträgen der 
Steuerpflichtigen ohne übermäßigen Ermitt-
lungsaufwand der Finanzbehörden möglich 
wird 65. Aufgrund dieser verfassungsrechtlich 
fundierten Reziprozität zwischen Norm und 
Vollzug emanzipiert sich das Postulat der Steu-
ervereinfachung von einer bloßen steuerpoliti-
schen Forderung zu einer Rechtsmaxime: Der 
Steuergesetzgeber ist zur vereinfachenden Ty-
pisierung und Pauschalierung im Steuerrecht 
nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet, so-
weit eine Einzelfallprüfung mit zumutbarem 
Verwaltungs- und Ermittlungsaufwand auf 
gleichheitskonforme Weise nicht möglich ist.66


                                                                 
65 Seer,  BB 2021, 1433 (1436). 
66 Seer,  BB 2021, 1433 (1436). 
67 Ausdrücklich BVerfG v. 7.12.1999 – 2 BvR 301/98, BVerfGE 
101, 297 Rz. 43 (juris) – häusliches Arbeitszimmer I; BVerfG v. 
6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268 Rz. 47 (juris). 
68 Finanzbehörden haben unangekündigte Wohnungsbesichti-
gungen bis vor kurzen sogar durch Steuerfahndungsbeamte als 
sog. Flankenschutzfahnder zur Überprüfung der Angaben der 
Steuerpflichtigen zu häuslichen Arbeitszimmern überprüft, da-
gegen nun BFH v. 12.7.2022 – VIII R 8/19, BFHE 276, 555 
Rz. 33 ff.: Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. 
69 Bsp. sind § 22 Nr. 3 Satz 2 EStG: sonstige Einkünfte aus Leis-
tungen < 256 €; § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG: private Veräußerungs-
gewinne < 1.000 € bleiben außer Ansatz. 


Eine vom jeweiligen Einzelfall losgelöste Typi-
sierung ist besonders dort geboten, wo die Veri-
fikation der Angaben mit einem beachtlichen 
Eingriff in die Privatsphäre verbunden ist 67. So 
bedarf etwa die Überprüfung, ob in dem jeweili-
gen Veranlagungszeitraum ein häusliches Ar-
beitszimmer in der ansonsten selbstgenutzten 
Wohnung (oder im selbstgenutzten Haus) für 
Erwerbszwecke unterhalten wird, an sich einer 
unangekündigten Nachschau durch die Finanz-
behörde. Diese besitzt aber eine nicht unerhebli-
che Grundrechtseingriffsqualität (Unverletzlich-
keit der Wohnung, s. Art. 13 GG) 68 und bindet 
zudem einen ganz erheblichen personellen Ver-
waltungsaufwand. Dies spricht dafür, in diesem 
grundrechtssensiblen einzelfallorientierte Kon-
trollen durch eine pauschalierte Regelung zu er-
setzen (s. unten 4.2). 


2.2.2. Typisierungsinstrumente im Vergleich 


Quantifizierende Mittel der Typisierung sind die 
Bildung von Durchschnittssätzen, Pauschalie-
rungen, Pauschbeträgen, Freibeträgen und Frei-
grenzen. Sie sind zur Bewältigung der steuerli-
chen Massenvorgänge grundsätzlich 
gerechtfertigt (siehe zuvor 2.2.1), stehen dabei 
aber in einem Spannungsverhältnis zur indivi-
duellen Einzelfallgerechtigkeit. Freigrenzen sta-
tuieren eine Obergrenze, bis zu der bestimmte 
Bezüge nicht angesetzt69 oder ein bestimmer 
Aufwand 70 abgezogen wird. Wird die Ober-
grenze auch nur mit 1 € überschritten, fällt die 
Erleichterung in vollem Umfang weg. Dagegen 
klammern Freibeträge einen (festen oder ab-
schmelzenden) Betrag als Bezüge71 oder Auf-
wendungen72 aus der Bemessungsgrundlage aus. 
Soweit Aufwendungen durch einen Freibetrag 
abgegolten sind, steht dem Steuerpflichtigen 
kein Gegenbeweis eines höheren Aufwandes zur 
Verfügung. Dagegen eröffnen Pauschbeträge73 


70 Bsp. ist § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG: Anschaffungs-/Her-
stellungskosten für Geschenke < 50 € pro Empfänger im Veran-
lagungszeitraum sind ausnahmsweise abzugsfähig. 
71 Bsp. sind § 3 Nr. 26 EStG: von bestimmten nebenberuflichen 
Einnahmen sind max. 3.000 € steuerfrei (ohne Abschmelzung 
bei höheren Einnahmen); § 16 Abs. 4 EStG: vom Veräußerungs-
gewinn sind max. 45.000 € abzuziehen (abschmelzend um den 
Betrag des Veräußerungsgewinns, der 136.000 € übersteigt). 
72 Bsp. sind § 32 Abs. 6 EStG: Kinderfreibetrag von 3.192 € pro 
Kind/Elternteil und Freibetrag für den Betreuungs-, Erzie-
hungs- und Ausbildungsbedarf von 1.464 € pro Kind/Elternteil. 
73 Bsp. sind § 9a Satz 1 Nr. 1 EStG: Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
für Werbungskosten i.H.v. 1.230 €; § 33b Abs. 3, 6 EStG: nach 
dem Grad der Behinderung bzw. nach Pflegestufen gestaffelte 
Pauschbeträge für außergewöhnliche Belastungen bei Behinde-
rungen und Pflegefällen. 
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die Möglichkeit, einen höheren Aufwand im 
Einzelfall nachzuweisen74. Davon zu unterschei-
den sind schließlich feste Pauschalbeträge 
(“Pauschalen”), die vergleichbar mit Freibeträ-
gen ebenfalls keinen Nachweis eines höheren 
Aufwandes zulassen75. 


Der Gesetzgeber besitzt grundsätzlich einen 
weiten Gestaltungsspielraum, für welches Typi-
sierungsinstrument er sich entscheidet. Dabei 
darf er sich in erheblichem Umfang von Prakti-
kabilitätserwägungen mit dem Ziel einer einfa-
chen Steuerfestsetzung und -erhebung leiten 
lassen. Dies gilt in besonderem Maße bei steuer-
lichen Massenverfahren76. Dort darf er bei der 
Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage Prakti-
kabilitätserwägungen Vorrang vor Gesichts-
punkten der Ermittlungsgenauigkeit einräumen 
und auch beträchtliche Bewertungs- und  
Ermittlungsunschärfen in Kauf nehmen, um die 
Festsetzung und Erhebung der Steuer handhab-
bar zu halten77.  


Das jeweils zur Vereinfachung gewählte gesetzli-
che Typisierungsinstrument wird allerdings da-
raufhin zu überprüfen sein, ob ein konkretes Ty-
pisierungsbedürfnis besteht und die 
Typisierungsmaßnahme zur Steuervereinfa-
chung und Sicherung der Vollzugsfähigkeit ge-
eignet und erforderlich ist. Im Rahmen dieser 
abwägenden Verhältnismäßigkeitsprüfung wird 
der Gesetzgeber, wenn sich gleich effektive Ty-
pisierungsinstrumente anbieten, die für den 
Steuerpflichtigen am wenigsten belastende 
Maßnahme wählen müssen78. Zudem muss die 
Typisierung zumindest in einer gewissen Bezie-
hung zu den tatsächlich verwirklichten Sachver-
halten stehen und den Typus möglichst reali-
tätsgerecht abbilden79.  


Verfügt der Gesetzgeber damit über eine Band-
breite von Typisierungsinstrumenten, kann er 


                                                                 
74 Missverständlich ist allerdings die in § 20 Abs. 9 EStG verwen-
dete Terminologie „Sparer-Pauschbetrag“, da die Vorschrift zu-
gleich anordnet, dass der Abzug der tatsächlichen Werbungs-
kosten ausgeschlossen ist.  Damit handelt es sich in Wirklichkeit 
um einen „Sparer-Freibetrag“. 
75 Bsp. sind § 4 Abs. 5 Nr. 6c EStG: Tagespauschale für den Auf-
wand für ein sog. Home-Office in Höhe von 6 €; § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 EStG: Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 € 
bzw. 0,38 € für jeden Entfernungskilometer für die Fahrtkosten 
bei Wegen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte; § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4a EStG: Pauschale für den Verpflegungsmehrauf-
wand in Höhe von 14 € bzw. 28 € pro An-, Abreise- bzw. vollen 
Abwesenheitstag. 
76 So ausdrücklich BVerfG v. 10.4.2018 – 1 BvL 11/14, BVerfGE 
148, 147 Rz. 131 (Grundsteuerbemessung). 


sich auch für Zwischenlösungen entscheiden. 
Stehen etwa zur Berücksichtigung von Erwerbs-
aufwendungen als Alternativen ein Pauschbe-
trag mit der Möglichkeit des Nachweises höhe-
rer Aufwendungen und eine fixe Pauschale 
ohne jegliche Gegenbeweismöglichkeit gegen-
über, ist es auch zulässig, ein im Vergleich zur 
Pauschale weniger striktes Zwischeninstrument 
zu wählen. Dieses könnte etwa darin liegen, dass 
der Gesetzgeber zur Vermeidung von Härten 
im Einzelfall die Möglichkeit eines Gegenbe-
weises nur sog. Ausreißern einräumt, die eine 
vom Gesetzgeber zu bestimmende Wesentlich-
keitsschwelle überschreiten (dazu näher unten 
4.2.5). Dieser Mechanismus bietet sich für solche 
Typisierungen an, deren vereinfachende Folgen 
in Randbereichen über das normale Maß, das 
der Schematisierung zugrunde liegt, hinaus-
schießen. Er erübrigt schließlich auch die vor al-
lem in der älteren Rechtsprechung des BVerfG 
vorgenommenen Überlegungen, in solchen Fäl-
len die Möglichkeit eines Billigkeitserlasses 
(§§ 163, 227 AO) zur Milderung unbilliger Härten 
zuzulassen80. 


2.3. Subventionen und  
steuerliche Lenkung 
Das Einkommensteuergesetz ist durchzogen 
von diversen Subventions- und Lenkungsnor-
men. Der Gesetzgeber intendiert mit derartigen 
Normen häufig eine wirtschaftspolitische För-
derung oder eine Verhaltenssteuerung. Gleich-
wohl bilden derartige Normen nicht den Kern 
der Einkommensbesteuerung. Die Experten-
kommission hat den Fokus ihrer Beratungen da-
her auf jene Regelungen gelegt, die aus ihrer 
Sicht im Sinne des Arbeitsauftrages zu verbes-
sern sind – es geht darum, dass die Einkom-
mensteuer und deren Anwendung an 


77 BVerfG v. 10.4.2018 – 1 BvL 11/14, BVerfGE 148, 147 Rz. 131 
(Grundsteuerbemessung). Bei der Bewertung des Grundbesitzes 
für Erbschaftsteuerzwecke ging das BVerfG v. 7.11.2006, BVer-
fGE 117, 1 Rz. 137 (juris) – Erbschaftsteuer II, von einer tolerab-
len Streubreite von +/- 20% des aus Verkäufen ableitbaren Ver-
kehrswerts aus. 
78 Hey,  in Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl., 2021, Rz 3.147. 
79 Zum sog. gemischten Aufwand s. BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 
1/07 u.a., BVerfGE 122, 210 Rz. 77 (juris) – Pendlerpauschale; 
zum Gebot der realitätsgerechten Wertrelation s. BVerfG v. 
7.11.2006, BVerfGE 117, 1 Rz. 103 ff. (juris) – Erbschaftsteuer II. 
80 Siehe etwa BVerfG v. 5.4.1978 – 1 BvR 117/73, BVerfGE 48, 
102 Rz. 33 f. (juris) – Steuererlass aus Billigkeitsgründen, m.w.N. 
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Bürgerfreundlichkeit gewinnt. Soweit sich die 
Expertenkommission mit der Frage von Sub-
ventions- und Lenkungsnormen beschäftigt 
hat, sieht sie diese eher kritisch.  


Zwar sind derartige Regelungen von Verfassung 
wegen grundsätzlich zulässig. Dem Staat ist es 
nicht verwehrt, außerfiskalische Förder- und 
Lenkungszwecke zu verfolgen, indem er z.B. un-
erwünschtes Verhalten zusätzlich belastet oder 
ein erwünschtes Verhalten durch Verscho-
nungstatbestände, Sonderabschreibungen oder 
Prämien und Zulagen belohnt. Derartige Rege-
lungen erweisen sich aber häufig als wenig ziel-
führend und in ihren Finanzwirkungen kaum 
bestimmbar. Sie sind zudem in der Regel ver-
waltungs- und beratungsintensiv. Außerdem ist 
die Einführung von wirtschaftspolitischen För-
dermaßnahmen im Einkommensteuerrecht we-
gen des europarechtlichen Beihilfenverbots nur 
eingeschränkt möglich.  


2.3.1. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit und 
Voraussetzung für Subventions- und 
Lenkungsnormen 


Ein fundamentaler Aspekt der Steuergerechtig-
keit ist die Gleichheit vor dem Gesetz. Es wider-
spricht der allgemeinen Steuerlast, wenn Ein-
zelne durch Privilegien, Bevorzugungen oder 
Lenkungen ohne hinreichenden Grund bevor-
zugt oder benachteiligt werden. Vielmehr zielt 
die Einkommensteuer darauf ab, die finanzielle 
Belastung des Einzelnen entsprechend seinem 
wirtschaftlichen Erfolg zu definieren.  


Trotzdem spielen Subventionen und Lenkungen 
im deutschen Steuerrecht eine politisch bedeut-
same Rolle, indem sie unter anderem Investiti-
onsentscheidungen oder bestimmte Verhaltens-
weisen fördern. Von Verfassung wegen ist der 
Gesetzgeber auch nicht gehindert, im Einkom-
mensteuerrecht außerfiskalische Förder- und 
Lenkungsziele zu verfolgen. Es gehört zu seinen 
Gestaltungsmöglichkeiten, durch Subventions- 
und Lenkungsnormen auf Wirtschaft und Ge-
sellschaft gestaltend Einfluss zu nehmen. Vo-
raussetzung ist jedoch eine hinreichende Recht-
fertigung der Abweichung von der 
gleichheitsgerechten Belastung allen am Markt 
erwirtschafteten Einkommens. Daher darf der 
Gesetzgeber bei sachlich rechtfertigenden und 
einsichtigen Gründen auch im 


Einkommensteuerrecht außerfiskalische För-
der- und Lenkungsziele verfolgen.  


Da Subventions- und Lenkungsnormen stets 
eine Abweichung von der Allgemeinheit der 
Steuerlast darstellen, genügen aber keine vagen 
und unbestimmten Zielsetzungen. Vielmehr ist 
Voraussetzung einer steuerlichen Förderungs- 
oder Lenkungsentscheidung, dass der Len-
kungszweck erkennbar vom Gesetzgeber ver-
folgt und verantwortet wird und der Zweck 
nach dem strengen gleichheitsrechtlichen Fol-
gerichtigkeitsmaßstab verwirklicht wird.  


2.3.2. Probleme von Subventions- und 
Lenkungsnormen 


Die Expertenkommission verkennt nicht, dass 
steuerliche Subventions- und Lenkungsnormen 
häufig den strikten Geboten, Verboten und di-
rekten Subventionen vorgezogen werden, weil 
sie als sanfter und schonender wahrgenommen 
werden, als das klassische Ordnungsrecht. Zu-
dem unterliegen sie nicht unmittelbar den strik-
ten Regelungen des Haushaltsrechts und ermög-
lichen keine haushalterischen Begrenzung 
hinsichtlich ihrer Förderintensität. Dem stehen 
aber gewichtige Argumente gegenüber 


Bestimmungsgemäß zielen Subventions- und 
Lenkungsnormen darauf ab, wirtschaftliche 
Entscheidungen und das persönliche Verhalten 
durch finanzielle Anreize unmittelbar oder mit-
telbar zu beeinflussen. Derartige wirtschafts-
lenkende Investitionsanreize bergen die Gefahr, 
dass Ressourcen und Kapital ineffizient oder 
nicht sinnvoll eingesetzt werden. Bei allgemei-
nen Investitionsanreizen, wie z.B. erhöhten Ab-
schreibungen, muss zudem mit erheblichen 
Mitnahmeeffekten gerechnet werden.  


Subventions- und Lenkungsnormen sind oft 
besonders beratungs- und verwaltungsintensiv 
und können häufig nur von steuerlich berate-
nen Personen wahrgenommen werden. Der ver-
meintliche Vorteil einer einfachen Abwicklung 
im Rahmen des Besteuerungsvollzugs gegen-
über einer Ausreichung von Direktsubventionen 
lässt außer Acht, dass die Verwaltung von Steu-
ervergünstigungen nicht nur bei Steuerpflichti-
gen, Beratern und Finanzverwaltung einen er-
heblichen Aufwand verursacht, sondern dass sie 
durch die Verbindung mit dem Steuerrecht viel-
fach einen Anreiz zu problematischen 
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Steuergestaltungen setzt.81 Selbst gut gemeinte 
Zulagen und Prämien, wie z.B. die Mobilitäts-
prämie in § 101 ff. EStG werden als wirkungslos 
beschrieben, weil sie unpraktikabel sind und die 
aktuelle Ausgestaltung eine zielführende An-
wendung für den betroffenen Personenkreis na-
hezu ausschließt.82  


Problematisch ist auch, dass die Finanzverwal-
tung bei vielen Subventions- und Lenkungsnor-
men nicht ihre ureigenste Aufgabe der Einnah-
meerzielung wahrnimmt, sondern 
Entscheidungen auf Gebieten treffen muss, die 
grundsätzlich einer anderen Sachkompetenz 
zuzuordnen sind. Entweder werden die Sub-
ventionsentscheidungen als Vorfrage von ande-
ren Behörden wahrgenommen, ohne dass diese 
die finanziellen Auswirkungen überblicken kön-
nen, oder die Finanzverwaltung wird auf ihren 
fremden Sachgebieten, wie z.B. dem Gesund-
heitsschutz, dem Baurecht, dem Umweltschutz 
oder dem Arbeitsrecht tätig. Dies führt nicht nur 
zu weiteren Belastungen der ohnehin vor perso-
nellen Herausforderungen stehenden Finanz-
verwaltung, sondern bedeutet häufig für die 
Steuerpflichtigen auch einen erhöhten Aufwand 
und eine Verlängerung des Besteuerungsverfah-
rens. Die Verlagerung von Teilen des Bewilli-
gungsprozesses auf vorgeschaltete Institutionen 
außerhalb der Finanzverwaltung ändert nichts 
an dem zum Teil unverhältnismäßigen Auf-
wand der Beantragung verbunden mit Unsi-
cherheiten hinsichtlich der Anerkennung in 
späteren Steuerfestsetzungen.83 


Durch steuerliche Subventions- und Lenkungs-
normen verzichtet der Gesetzgeber auf Einnah-
men, ohne die Höhe des Einnahmeausfalls prä-
zise vorhersagen zu können. Häufig ist 
ungewiss, wie viele Steuerpflichtige von der im 
Steuerrecht überbrachten Subvention Gebrauch 
machen. Im Gegensatz zu sonstigen Subventi-
onsregelungen können die haushaltsrechtlichen 
Folgen auch nicht betragsmäßig in Höhe eines 
bestimmten Fördervolumens beschränkt wer-
den. 


In der Literatur wird zudem häufig auf die re-
gressive Wirkung von Steuererleichterungen 
in einer progressiven Einkommensteuer 


                                                                 
81 Z.B. Bugge, in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG-Kommentar, 
§ 7g Rn. A 108 ff.  
82 Gast, FR 2023, 351. 


hingewiesen. Daher ist auch mit Blick auf den 
Gleichheitssatz im Einzelfall zu prüfen, ob das 
jeweilige Ziel von Lenkungs- und Fördermaß-
nahmen tatsächlich durch Regelungen in der 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer o-
der nicht besser durch Berücksichtigung bei der 
Steuerschuld erreicht werden kann.  


2.3.3. Europarechtliche Beihilfe 


Zu Unsicherheiten und Unwägbarkeiten kommt 
es bei steuerlichen Fördermaßnahmen auch we-
gen des europäischen Beihilfenrechts.  


Auch wenn es den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union grundsätzlich freisteht, eigene 
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergreifen 
und die Steuerlast gemäß eigenen Vorstellungen 
zu verteilen, muss bei Fördermaßnahmen das 
europäischen Beihilfenrecht nach Art. 107 Abs. 
1 AEUV beachtet werden. Das europäische Bei-
hilfenrecht erfasst nicht nur unmittelbare Zu-
wendungen eines Staates, sondern auch privile-
gierende Maßnahme des Steuerrechts, die dem 
Steuerpflichtigen eine Verschonung von einer 
staatlichen Belastung gewähren. Steuerliche 
Fördermaßnahmen können daher eine Beihilfe 
i.S.d. Art. 107 AEUV sein und der europäischen 
Beihilfenkontrolle unterfallen, wenn sie einzel-
nen Branchen oder Unternehmen einen selek-
tiven Vorteil gewähren.  


Zwar enthält das europäische Recht mit den sog. 
De-minimis-Beihilfe-Regelungen eine Gering-
fügigkeitsgrenze, wonach kleinere Beihilfen we-
gen fehlender Binnenmarktrelevanz von der 
Beihilfenkontrolle ausgenommen sind. Auch re-
gelt die Allgemein Gruppenfreistellungsverord-
nung (AGVO), dass bestimmte staatliche Förder-
maßnahmen von den Mitgliedstaaten ohne 
weitere Genehmigung durch die Europäische 
Kommission umgesetzt werden können. Im Üb-
rigen bedürfen aber selektive steuerrechtliche 
Fördermaßnahmen der vorherigen Notifizie-
rung durch die Europäische Kommission. Dabei 
ist nicht immer klar abzusehen, ob eine steuerli-
che Fördermaßnahme einen verbotenen selek-
tiven Vorteil gewährt. Wird gegen europäisches 
Beihilfenrecht verstoßen, sind die entsprechen-
den Steuervergünstigungen von den Steuer-
pflichtigen zurückzufordern, selbst wenn sie auf 


83 Vgl. Hey, StuW 2024, 16 zur Bescheinigungsstelle im FZulG o-
der zum privaten Energieberater. 
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den deutschen Gesetzgeber vertraut haben. Ver-
trauensschutz entfaltet grundsätzlich nur das 
Verhalten von Unionsorganen. 


Zu welchen Schwierigkeiten das europäische 
Beihilfenrecht bei steuerlichen Subventionsre-
gelungen führt, zeigt die Regelung über Sonder-
abschreibungen für Elektronutzfahrzeuge und 
elektrisch betriebene Lastenfahrräder (§ 7c 
EStG). Die 2019 verabschiedete Fördermaß-
nahme ist bis heute nicht in Kraft getreten, da 
ein (positiver) Kommissionsbeschluss bisher 
nicht veröffentlicht worden ist. Dem Verneh-
men nach soll die Europäische Kommission die 
Regelung als verbotene Beihilfe bewertet haben.  


Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich auch bei 
der Tarifermäßigung für Land- und Forstwirte 
in § 32c EStG. Die Regelung wurde schon im Ge-
setzgebungsverfahren im Jahr 2016 als verfas-
sungsrechtlich problematisch angesehen und 
musste im europäischen Notifizierungsverfah-
ren geändert werden, damit sie 2019 befristet in 
Kraft treten konnte. Auch die geplante Verlän-
gerung im JStG 2024 steht wiederrum unter dem 
Vorbehalt einer Notifizierung der Europäischen 
Kommission und ändert nichts daran, dass diese 
technisch anspruchsvolle Regelung mit hohem 
administrativem Aufwand nur eine geringfügige 
Wirkung entfaltet. 


2.3.4. Fazit 


Die Expertenkommission ist der Auffassung, 
dass Subventions- und Lenkungsnormen allen-
falls zurückhaltend im EStG verankert werden 
sollten. Im Hinblick auf bestehende Normen gilt 
es zudem, diese fortlaufend zu überprüfen und 
hierbei zu evaluieren, inwieweit deren Bestehen 
noch notwendig ist. Subventions- und Len-
kungsnormen führen häufig zu einer weiteren 
Komplizierung des Steuerrechts, führen zu zu-
sätzlichen Bürokratiekosten für Verwaltung und 
Steuerpflichtige und widersprechen damit dem 
Gedanken der Steuervereinfachung. Im Sinne 
einer bürgernahen Einkommensteuer sollte so-
mit auf sie verzichtet werden. 


Die Expertenkommission hat sich eingehend 
mit § 35a EStG als eine bestehende steuerliche 
Subventions- und Lenkungsnorm beschäftigt. 
Hierbei wurde erörtert, ob die mit dieser Norm 
verfolgten Ziele erreicht worden sind. Nach Auf-
fassung der Expertenkommission bestehen 


hinsichtlich § 35a EStG in Teilen Zweifel, inwie-
weit die intendierten Ziele mit dieser Norm er-
reicht werden. Im Übrigen stellt sich auch die 
Frage, inwieweit der Grad der Zielerreichung 
durch Mitnahmeeffekte konterkariert wird, was 
dann auch fiskalisch bedeutsam ist. (s. dazu un-
ten Kapitel 8). 


2.4. Empfehlungen 


1. Die Gewerbesteuer ist aus steuersystemati-
scher Perspektive ein Problem. Im Einkom-
mensteuerrecht dient die Unterscheidung 
zwischen den verschiedenen Einkunftsarten 
heute in erster Linie dazu, den Kreis derjeni-
gen Personen zu konkretisieren, der neben 
der Einkommensteuer auch die Gewerbe-
steuer zahlen muss. § 35 EStG, der eine Steu-
erermäßigung bei Einkünften aus Gewerbe-
betrieb regelt, ist sowohl in materieller als 
auch in verfahrensmäßiger Hinsicht äußerst 
komplex ausgestaltet und sehr gestaltungs-
anfällig. 


2. Sowohl die historisch überkommene Unter-
scheidung der verschiedenen Gewinnein-
kunftsarten als auch die unzureichende Re-
gelung der Steuerermäßigung bei Einkünften 
aus Gewerbebetrieb gem. § 35 EStG könnten 
vollständig vermieden werden, wenn die Ge-
werbesteuer abgeschafft würde. 


3. Die Expertenkommission ist sich jedoch be-
wusst, dass eine Abschaffung der Gewerbe-
steuer eine vollständige Neuordnung der 
Kommunalfinanzen erfordern würde. Ange-
sichts der großen Widerstände und anderer 
vorrangiger steuerpolitischer Fragen ist der-
zeit nicht damit zu rechnen, dass eine voll-
ständige Überprüfung und Ersetzung der Ge-
werbesteuer umsetzbar ist. 


4. Die Expertenkommission empfiehlt dem Ge-
setzgeber, vermehrt von den Möglichkeiten 
der Typisierung und Pauschalierung Ge-
brauch zu machen. Dies gilt insbesondere 
dort, wo die Erwerbssphäre von der Pri-
vatsphäre abzugrenzen ist. 


5. Der Steuergesetzgeber ist zur vereinfachen-
den Typisierung und Pauschalierung im 
Steuerrecht verpflichtet, soweit eine Einzel-
fallprüfung mit zumutbarem Verwaltungs- 
und Ermittlungsaufwand auf gleichheitskon-
forme Weise nicht möglich ist. 
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6. Die Expertenkommission empfiehlt bei Pau-
schalen zu prüfen, ob zur Vermeidung von 
Härten im Einzelfall die Möglichkeit eines 
Gegenbeweises nur sog. Ausreißern einge-
räumt wird, die eine vom Gesetzgeber zu be-
stimmende Wesentlichkeitsschwelle über-
schreiten. 


7. Die Expertenkommission ist der Auffassung, 
dass Subventions- und Lenkungsnormen al-
lenfalls zurückhaltend im Einkommensteu-
ergesetz verankert werden sollten. 


 


  







Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


Themenübergreifende Vorschläge    33 


   


 


Freiberufler, Selbstständige 


3. 
und Gewerbetreibende 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


34   Freiberufler, Selbstständige und Gewerbetreibende 


3. Freiberufler, Selbstständige und Gewerbetreibende 


3.1. Vorbemerkung 
Die Expertenkommission „Bürgernahe Einkom-
mensteuer“ hat sich mit Möglichkeiten zur Ver-
einfachung der Unternehmensbesteuerung nur 
insoweit beschäftigt, als es die Besteuerung von 
Einzelunternehmern betrifft. Die mit dem Dua-
lismus der Unternehmensbesteuerung bei Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften und deren Ge-
sellschaftern zusammenhängenden Kernfragen 
der Unternehmensbesteuerung behandelt die 
Expertenkommission „Vereinfachte Unterneh-
menssteuer“. Die nachfolgenden Ausführungen 
beschränken sich daher auf Vereinfachungspo-
tenziale, die von der anderen Expertenkommis-
sion nicht (oder zumindest nicht explizit) ange-
sprochen worden sind. 


3.2. Vereinheitlichung der  
Gewinneinkünfte 
Die Struktur des einkommensteuerrechtlichen 
Einkunftsartenkatalogs knüpft an historisch ge-
wachsene Berufsbilder an und findet sich seit 
dem Einkommensteuergesetz vom 16.10.193484 
weitgehend unverändert im Gesetz. Seitdem hat 
sich die Berufs- und Arbeitswelt aber funda-
mental geändert. Die in den §§ 13-18 EStG vor-
genommene Einteilung in die Kategorien der 
Land- und Forstwirte, Gewerbetreibenden, Frei-
berufler und sonstigen Selbständigen vermag 
die rasante Entwicklung von neuen Erwerbstä-
tigkeiten und die Entstehung neuer Berufsfelder 
nicht mehr angemessen abzubilden und führt 
zu nicht mehr zu rechtfertigenden Unterschei-
dungen. Sie zeigen sich etwa an der Schnittstelle 


                                                                 
84 RGBl. I 1934, 1005 (1009 ff.). 
85 Boden als Wirtschaftsgrundlage („Urproduktion“), s. Krumm, 
in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 13 Rdnr. B 11 (1/2017). 
86 Eingehend Krumm,  in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 13 
Rdnr. B 110 ff. (1/2017); Paul, in Herrmann/Heuer/Raupach, 
EStG, § 13 Anm. 16 ff.  (Oktober 2023). 
87 Zu den mannigfaltigen Abgrenzungsproblemen im Einzelfall 
s.  nur das 60 Seiten umfassende ABC von Brandt, in 


zwischen Land- und Forstwirtschaft und Gewer-
bebetrieb aufgrund der bodenbezogenen Ausge-
staltung des Tatbestandes des § 13 Abs. 1 EStG 85 
und dem Problem der Trennbarkeit  der mit ei-
nem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb zu-
sammenhängenden weiteren Tätigkeiten86 
ebenso wie in der ausladenden Kasuistik zur Ab-
grenzung zwischen Gewerbetreibenden, Freibe-
ruflern im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG (er-
schwert durch eine inhomogene Aufzählung in 
§ 18 Abs. 1 Satz 2 EStG mit der Erweiterung auf 
„ähnliche“ Berufe) und der sonstigen selbständi-
gen Tätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 
EStG 87. Vor diesem Hintergrund befürwortet die 
Expertenkommission die Zusammenführung 
der §§ 13-18 EStG zu einer unternehmerischen 
Einkunftsart, von der nur noch die private Ver-
mögensverwaltung (§§ 20-22 EStG) und die 
nichtselbständige Arbeit (§ 19 EStG) negativ ab-
zugrenzen sind 88. 


Die Expertenkommission ist sich dabei bewusst, 
dass die Gewerbesteuer mit ihrer in § 2 Abs. 1 
GewStG enthaltenen Anknüpfung an den Be-
griff des Gewerbebetriebs auch bei einer Verein-
fachung der einkommensteuerlichen Einkunfts-
arten weiterhin zu den vorgenannten 
Abgrenzungen zwingen wird. Dies ist aber eine 
spezifisch gewerbesteuerrechtliche Entschei-
dung, die nicht in das Einkommensteuerrecht 
gehört. Zudem kann die Zusammenfassung der 
Einkunftsarten der §§ 13-18 EStG in einer län-
gerfristigen Perspektive ein erster Schrift zur 
Überwindung der gewerbesteuerlichen Sonder-
belastung im Wege einer Neuordnung der Kom-
munalfinanzierung sein (dazu näher oben 2.1.).  


Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 18 Anm. 600 (Februar 
2020); s.a. das ebenfalls umfassende ABC v. Wernsmann/Meick-
mann in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 18 Rdnr. B 400 
(12/2022). 
88 Außerdem sind in Anwendung des einschränkenden allge-
meinen Merkmals der Einkunftserzielungsabsicht sog. Liebha-
berei-Tätigkeiten auszuschließen, s.  Seer, in Kirchhof/Seer, 
EStG, 23. Aufl., 2024, § 2 Rn. 27. 
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Schließlich ist sich die Expertenkommission 
auch bewusst, dass de lege lata Unterscheidun-
gen bei der Gewinnermittlung mit der jeweili-
gen Einkunftsart zusammenhängen, so dass die 
vorgenannten Abgrenzungsfragen an anderen 
Stellen des Einkommensteuerrechts zumindest 
teilweise wieder relevant werden. Insoweit sieht 
die Expertenkommission aber einen weiterge-
henden Handlungsbedarf mit dem Ziel der Aus-
dehnung der Möglichkeit zur Erstellung von 
Einnahmen-Überschussrechnungen im Sinne 
des § 4 Abs. 3 EStG, um so die Bürokratielasten 
für Unternehmer zu vermindern (dazu im Fol-
genden 3.3.). Dadurch ließen sich Abgrenzungs-
fragen auf das Notwendige reduzieren. 


3.3. Erleichterungen der  
Gewinnermittlungsart 
3.3.1. Ausgangslage im Überblick 


§ 140 AO verknüpft die steuerlichen Buchfüh-
rungs- und Aufzeichnungspflichten mit außer-
steuergesetzlichen Verpflichtungen, insbeson-
dere der Buchführungspflicht nach dem HGB. 
Dies deckt sich materiell mit § 5 Abs. 1 Satz 1 
EStG, der die nach dem Gesetz buchführungs-
pflichtigen Unternehmer für die steuerliche Ge-
winnermittlung zur Bilanzierung nach den han-
delsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung und zu einem Betriebsvermögens-
vergleich nach § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG zwingt. Ge-
werbetreibende sind als sog. Ist-Kaufleute gem. 
§ 1 i.V.m. §§ 238 ff. HGB grundsätzlich buchfüh-
rungspflichtig, es sei denn, dass ihr Unterneh-
men keinen nach Art oder Umfang in kaufmän-
nischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordert (§ 1 Abs. 2 HGB). Derartige Kleingewer-
betreibende werden als sog. Kann-Kaufleute erst 
dann buchführungspflichtig, wenn sie die Firma 
ihres Unternehmens in das Handelsregister ein-
tragen lassen. Unabhängig davon sieht § 241a 
Satz 1 HGB auch für Ist-Kaufleute die Möglich-
keit einer Befreiung von der Buchführungs-
pflicht vor, wenn sie an den Abschlussstichtagen 
von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren 
nicht mehr als jeweils 800.000 € Umsatzerlöse 
und 80.000 € Jahresüberschuss aufweisen89. In 
den Fällen der Neugründung reicht es aus, wenn 


                                                                 
89 Art. 29 WachstumschancenG v. 27.3.2024, BGBl. I 2024 Nr. 108 
hat die Grenzen von bisher 600.000 € Umsatzerlöse und 
60.000 € Jahresüberschuss erhöht. 


diese Schwellenwerte am ersten Abschlussstich-
tag nach der Neugründung nicht überschritten 
werden (§ 241a Satz 2 HGB). 


An den in § 241a HGB genannten Schwellen-
werten orientiert sich die in § 141 AO für Land- 
und Forstwirte und nicht bereits nach dem HGB 
bilanzierungspflichtige Kleingewerbetreibende 
statuierte originäre steuerrechtliche Buchfüh-
rungspflicht. Die Vorschrift nennt in § 141 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AO eine Gesamtumsatzgrenze im 
Sinne des § 19 Abs. 3 Satz 1 UStG von nunmehr 
ebenfalls 800.000 € und in § 141 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4, 5 AO kumulativ eine Gewinngrenze von 
ebenfalls 80.000 € pro Wirtschafts- bzw. Kalen-
derjahr 90. Auch wenn die handelsrechtlichen 
Umsatzerlöse und der Jahresüberschuss begriff-
lich nicht deckungsgleich mit dem steuerrecht-
lichen Gesamtumsatz und Gewinn sind, wird 
das Gros der Gewerbetreibenden zwischen einer 
sie treffenden Bilanzierungspflicht und einer 
zulässigen Option zur Einnahmen-Überschuss-
rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG sowohl für das 
Handels- als auch für Steuerrecht einheitlich 
entscheiden können.  


Ohne an Umsatz- oder Gewinngrenzen gebun-
den zu sein, trifft Freiberufler im Sinne des § 18 
Abs. 1 Nr. 1 EStG und sonstige Selbständige im 
Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG dagegen weder 
eine spezifisch steuerrechtliche noch eine abge-
leitete Buchführungs- und Bilanzierungspflicht. 


3.3.2. Abstimmung mit der Ist-Besteuerung nach 
§ 20 UStG 


Ermittlungstechnisch entspricht der Bilanzie-
rungspflicht umsatzsteuerlich die Besteuerung 
nach vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1 Satz 1 
UStG – Sollbesteuerung) und der dem Zu-/Ab-
flussprinzip des § 11 EStG folgenden Einnah-
men-Überschussrechnung die Besteuerung 
nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 Satz 1 
UStG). Der Gesetzgeber stellt einen der Steuer-
vereinfachung dienenden Gleichklang zwi-
schen dem Einkommen- und Umsatzsteuer-
recht her, indem § 20 Satz 1 Nr. 1 UStG für die 
Anwendung der Ist-Besteuerung ebenfalls auf 
eine Gesamtumsatzgrenze im Sinne des § 19 


90 Durch Art. 13 Nr. 11 WachstumschancenG v. 27.3.2024, BGBl. 
I 2024 Nr. 108, sind die Schwellen ebenfalls nach oben ange-
passt worden. 
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Abs. 3 UStG von 800.000 € abstellt91. Danach 
kann das Finanzamt dem Unternehmer die Be-
steuerung nach vereinnahmten Entgelten ge-
statten, wenn dieser im vorangegangenen Ka-
lenderjahr nicht mehr als 800.000 € 
Gesamtumsatz erzielt hat. 


Da Freiberufler im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 
EStG keiner Bilanzierungspflicht unterliegen, 
dies auch von keiner Umsatz- oder Gewinn-
grenze abhängig ist,  lässt § 20 Satz 1 Nr. 3 UStG 
bei diesen die Ist-Besteuerung nach verein-
nahmten Entgelten auch ohne Anwendung ei-
ner Gesamtumsatzgrenze zu. Von dieser Rege-
lung nicht erfasst werden allerdings sonstige 
Selbständige im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 UStG, 
was einen Wertungswiderspruch darstellt. Im 
Übrigen ist die Regelung aber konsistent. 


Die Gesamtumsatzgrenze des § 20 Satz 1 Nr. 1 
UStG in Höhe von 800.000 € gilt auch für Land- 
und Forstwirte. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass Unternehmer für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe nach § 24 Abs. 1 UStG einer 
speziellen Durchschnittsbesteuerung unterlie-
gen. Als dafür relevanter Schwellenwert gilt 
nach wie vor eine Gesamtumsatzgrenze (§ 19 
Abs. 3 UStG) von 600.000 €92. Sie wurde durch 
das WachstumschancenG vom 27.3.2024 – an-
ders als die in § 20 Satz 1 Nr. 1 UStG aufgeführte 
Gesamtumsatzgrenze – nicht nach oben hin er-
höht.  


3.3.3. Ausdehnung des Anwendungsbereichs der 
Einnahmen-Überschussrechnung 


Die Expertenkommission begrüßt die durch das 
WachstumschancenG vom 27.3.2024 vorgenom-
mene einheitliche Erhöhung der Umsatz- und 
Gewinngrenzen für die vereinfachte Gewinner-
mittlung nach § 4 Abs. 3 EStG und die parallel 
nach § 20 Satz 1 Nr. 1 UStG erfolgende Umsatz-
besteuerung nach vereinnahmten Entgelten.  


Um die steuerrechtliche Behandlung der von 
§§ 13-18 EStG erfassten unternehmerischen Ak-
tivitäten noch stärker zu vereinheitlichen und 
zu vereinfachen, sieht sie aber noch Spielraum 
für eine weitere Ausdehnung sowohl der 


                                                                 
91 Durch Art. 20 WachstumschancenG v. 27.3.2024, BGBl. I 2024 
Nr. 108, ist die Umsatzschwelle ebenfalls nach oben angepasst 
worden. 
92 Die Umsatzgrenze wurde erstmals eingefügt durch JStG 2020 
v. 21.12.2020, BGBl. I 2020, 3096 (3107), zu den Motiven s. BT-
FinA, BT-Drucks. 19/25150, 197 v. 10.12.2020. 


vereinfachten Gewinnermittlung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 EStG als auch der Ist-Besteuerung des 
§ 20 UStG. Dem nationalen Gesetzgeber bleibt es 
unbenommen, sowohl die handels- als auch die 
steuerrechtliche Bilanzierungspflicht zugunsten 
einer zahlungsstromorientierten Gewinnermitt-
lung weiter einzuschränken. Unionsrechtlich er-
öffnet Art. 66 Satz 1 Buchst. b) MwStSystRL dem 
nationalen Gesetzgeber die Möglichkeit, die 
Gruppe der Steuerpflichtigen, deren Umsätze 
nach vereinnahmten Entgelten besteuert wer-
den (Prinzip der Ist-Versteuerung), auszudeh-
nen93. Daher befürwortet die Expertenkommis-
sion, die in § 241a HGB, § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
AO, § 20 Satz 1 Nr. 1, § 24 UStG genannten Um-
satzgrenzen auf einen Betrag von 1.000.000 € zu 
erhöhen. Die kumulativ anzuwendende weitere 
Jahresüberschuss-/Gewinngrenze sollte nicht 
bloß 10%, sondern weitergehend 20% des Um-
satzes, also dann 200.000 € betragen.  


Dadurch würden sich die Unterschiede zwi-
schen der Besteuerung von Gewerbetreibenden 
und Freiberuflern deutlich reduzieren, weil ge-
rade auch Gewerbetreibende, die vor allem 
durch ihren Arbeitseinsatz und nicht mittels 
größerer Produktionsmittel ihren Gewinn er-
wirtschaften, in stärkerem Maße von einer ver-
einfachenden Gewinnermittlung Gebrauch ma-
chen könnten. Außerdem würde die 
einzelfallabhängige handelsrechtliche Qualifi-
zierung von Gewerbetreibenden danach, ob ihre 
Gewerbe nach Art oder Umfang einen in kauf-
männischer Weise eingerichteten Geschäftsbe-
trieb erfordern (§ 1 Abs. 2 HGB), angesichts der 
angehobenen Grenzen des § 241a HGB mit Blick 
auf die Bilanz- und Buchführungspflicht prak-
tisch obsolet. 


3.3.4. Vereinfachung der Gewinnermittlung für 
Land- und Forstwirte 


Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der 
Einnahmen-Überschussrechnung befürwortet 
die Expertenkommission auch für Land- und 
Forstwirte. Deshalb begrüßt sie ausdrücklich, 
dass die bisher für Land- und Forstwirte nach § 
141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO zusätzlich 


93 Der Funktion des Unternehmers als „Steuereinsammler“ ent-
spricht die Istversteuerung ohnehin deutlich besser als die zur 
Vorfinanzierung der Steuer zwingende, Liquiditätsnachteile 
verursachende sog. Sollversteuerung des § 16 Abs. 1 Satz 1 
UStG, s.  Frye,  in Rau/Dürrwächter, UStG, § 20 Rz. 64 (September 
2020). 
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anzuwendende Höchstgrenze für selbstbewirt-
schaftete Flächen (max. Wirtschaftswert von 
25.000 €) mit Wirkung vom 1.1.2025 ersatzlos 
wegfällt94.  


Ebenso gehört die in § 13a EStG vorgesehene Er-
mittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirt-
schaft nach Durchschnittssätzen auf den Prüf-
stand. Aufgrund der in § 13a Abs. 1 EStG 
genannten, eher niedrigen Flächengrenzen und 
Tierbestandsgrößen findet die besondere Ge-
winnermittlung in der Praxis regelmäßig nur bei 
im Nebenerwerb tätigen Land- und Forstwirten 
Anwendung. Deren Jahresumsätze und –ge-
winne werden aber unterhalb der in § 141 Abs. 1 
AO genannten Betragsgrenzen liegen. Insoweit 
besitzen die von § 13a EStG erfassten Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, die vereinfachte Ge-
winnermittlung des § 4 Abs. 3 EStG zu wählen. 
Es besteht daher weder ein besonderes Bedürf-
nis noch eine besondere Rechtfertigung eine 
weitere dritte eigene Gewinnermittlungsart op-
tional (s. § 13a Abs. 2 EStG) anzubieten. Die Ex-
pertenkommission folgt daher sowohl früheren 
Steuerreformkommissionen als auch der Kritik 
des Bundesrechnungshofs95 und empfiehlt die 
Streichung der Vorschrift des § 13a EStG. 


Die Expertenkommission erachtet es aber als 
sinnvoll, wenn auch die Land- und Forstwirte 
die unter 3.3.5. nachfolgend dargestellte Ge-
winnpauschalierung für Kleinunternehmer 
beim Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen anwenden können. 


3.3.5. Gewinnpauschalierung bei 
Kleinunternehmern 


Inspiriert von ausländischen Vorbildern hat sich 
die Expertenkommission mit der Möglichkeit 
der Einführung von Pauschalierungsmethoden 
bei der Gewinnermittlung beschäftigt. Dadurch 
ließe sich der durch Aufzeichungs- und Beleg-
aufbewahrungspflichten entstehende 


                                                                 
94 Aufgehoben durch Art. 5 Nr. 1 GrStRefG v. 26.11.2019, BGBl. I 
2019, 1794 (1811).  
95 Siehe im Einzelnen dazu die umfangreichen Nachweise von 
Kanzler,  in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 13a Anm. 3 (De-
zember 2020); zur Kritik und zu den Reformvorschlägen auch 
Krumm,  in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 13 
Rdnr. A 134 f. (1/2017). 
96 Nach dem Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 
soll die Vorjahres-Gesamtumsatzgrenze auf 25.000 € p.a. und 
die Gesamtumsatzgrenze des laufenden Kalenderjahres auf 
100.000 € angehoben werden. 


administrative Aufwand der Steuerpflichtigen 
verringern.  


Einen möglichen Einstieg dazu erkennt sie in 
der Orientierung an der Kleinunternehmerre-
gelung des § 19 Abs. 1 UStG. Wenn der Gesam-
tumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 
22.000 € und im laufenden Kalenderjahr 
50.000 € nicht übersteigt, wird der Unternehmer 
umsatzsteuerrechtlich grundsätzlich als 
Nichtunternehmer behandelt. Er kann aller-
dings für jeweils mindestens fünf Jahre zur Re-
gelbesteuerung nach § 19 Abs. 2 UStG optieren96. 
Nach dem durch Art. 1 Nr. 12 der RL (EU) 
2020/28597 neugefassten Art. 284 Abs. 1 MwSt-
SyStRL wäre es unionsrechtlich sogar möglich, 
den Schwellenwert bis zu 85.000 € zu erhöhen. 
Nach § 19 Abs. 1 Satz 4 UStG wird der Kleinun-
ternehmer nunmehr auch von der Abgabe-
pflicht einer Jahres-Umsatzsteuererklärung 
vollständig befreit98. Dasselbe galt schon bisher 
hinsichtlich der Aufzeichnung und Rechnungs-
dokumentation für empfangene Eingangsleis-
tungen, weil ein Kleinunternehmer keinen Vor-
steuerabzug nach § 15 UStG in Anspruch 
nehmen darf. Allerdings muss auch der Klein-
unternehmer seine Umsätze aufzeichnen, damit 
er die Einhaltung der Umsatzschwellen des § 19 
Abs. 1 UStG auf eine von der Finanzbehörde 
überprüfbaren Weise nachweisen kann99. 


Anknüpfend an diese Regelung ließe sich auch 
einkommensteuerrechtlich ein beachtlicher 
Vereinfachungseffekt erzielen, wenn ein pau-
schalierter Betriebsausgabenabzug in Höhe ei-
nes bestimmten Prozentsatzes der Betriebsein-
nahmen gewährt würde. Da die 
Kleinunternehmer nur die Betriebseinnahmen 
zur Überwachung der Gesamtumsatzgrenze zu 
erfassen hätten, würden sie von der Dokumen-
tation ihrer Erwerbsaufwendungen ebenso wie 
bei der Umsatzsteuer entlastet. 


Bisher existiert eine derartige Betriebsausgaben-
pauschale zur Verwaltungsvereinfachung nur 


97 RL (EU) 2020/285 des Rates v. 18.2.2020 zur Änderung der RL 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in 
Bezug auf die Sonderregelung von Kleinunternehmen, ABl. EU 
Nr. L62/13 v. 2.3.2020. 
98 Art. 23 Nr. 5 Buchst. a) WachstumschancenG v. 27.3.2024, 
BGBl. I 2024 Nr. 108. 
99 Mrozek , in Wäger, UStG, 3. Aufl., 2024, § 19 UStG Rz. 27. Nach 
der Regierungsbegründung, BT-Drucks. 20/8628, 203, hat der 
Kleinunternehmer die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 UStG 
eigenständig zu überwachen. 
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außerhalb des Gesetzes in den Einkommens-
teuer-Hinweisen (EStH) unter 18.2 in einem sehr 
begrenzten Anwendungsbereich. Für hauptbe-
ruflich selbständige oder journalistische Tätig-
keiten werden 30% der Betriebseinnahmen, 
höchstens aber 3.600 € jährlich ohne besonde-
ren Nachweis pauschaliert abgezogen100. Damit 
unterfällt ein Jahresumsatz von max. 12.000 € 
aus derartigen Tätigkeiten der Vereinfachungs-
regelung. Für wissenschaftliche, künstlerische 
und schriftstellerische Nebentätigkeiten findet 
stattdessen (außerhalb des Anwendungsbereichs 
des § 3 Nr. 26 EStG) ein Pauschalabzug von 25%, 
max. 900 € Anwendung101. Damit werden Be-
triebseinnahmen aus derartigen Nebentätigkei-
ten in Höhe von max. 3.600 € p.a. einer Pau-
schalgewinnermittlung unterzogen102.  


Die Expertenkommission befürwortet, an die 
Stelle dieser nur punktuell wirkenden speziellen 
Verwaltungsregelungen die Möglichkeit der In-
anspruchnahme einer Betriebsausgabenpau-
schale in einer im EStG gesetzlich zu verankern-
den Regelung zu generalisieren. Dabei könnte 
an die vorstehend angesprochenen Regelungen 
angeknüpft werden (z.B. 30% der Betriebsein-
nahmen, max. 6.600 €, ausgehend von der in 
§ 19 Abs. 1 UStG enthaltenen Kleinunterneh-
mergrenze). Ergänzend wäre zu prüfen, ob der 
Pauschalsatz für kleine Handelsunternehmen in 
Orientierung an durchschnittliche Rohge-
winnaufschlägen (z.B. auf 50%) zu erhöhen ist. 
In Übereinstimmung mit der in § 19 Abs. 2 UStG 
enthaltenen umsatzsteuerlichen Regelung für 
Kleinunternehmer sollte es den Steuerpflichti-
gen möglich sein, zur Erfassung der tatsächli-
chen Betriebsausgaben („Regelbesteuerung“) mit 
einer Bindungsfrist von ebenfalls fünf Jahren zu 
optieren. Diese Opt-out-Möglichkeit ist vor al-
lem für sog. Start-Up-Unternehmen, bei denen 
Anfangsverluste entstehen und später zur über-
periodischen Übertragung anstehen, von Bedeu-
tung. 


 


Von einer Unterscheidung zwischen Haupt- und 
Nebentätigkeiten rät die Expertenkommission 
ab. Ebenso steht sie einer über die 


                                                                 
100 BMF-Schreiben v. 6.4.2023, BStBl. I 2023, 671. 
101 BMF-Schreiben v. 6.4.2023, BStBl. I 2023, 671. 
102 Außerdem existiert eine Betriebsausgabenpauschalregelung 
in den Fällen der selbständigen Kindertagespflege nach § 22 
SGB VIII, wobei an die Stelle des Nachweises der tatsächlichen 


Kleinunternehmergrenze des § 19 Abs. 1 UStG 
hinausreichenden Pauschalierung von Erwerbs-
aufwendungen nach ausländischen Vorbildern 
angesichts der Unterschiedlichkeit der am 
Markt zu beobachtenden Erwerbstätigkeiten 
skeptisch bis ablehnend gegenüber.  


3.4. Abschreibungs- 
vereinfachungen 
3.4.1. Bedürfnis nach Reduzierung des hohen 
bürokratischen Aufwands 


Nach derzeitigem Recht verursachen die Vor-
schriften zur Absetzung für Abnutzung oder 
Substanzverringerung sowohl für die Gewerbe-
treibenden als auch für die Finanzverwaltung ei-
nen hohen bürokratischer Aufwand. Abnutzbare 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mehr als 
ein Jahr beträgt, sind nach § 7 Abs. 1 EStG linear 
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
abzuschreiben. Die Nutzungsdauer ist bei der 
Anschaffung oder Herstellung des Wirtschafts-
gutes zu schätzen. Für die standardisierten 
Schätzungen werden die vom BMF veröffent-
lichten AfA-Tabellen genutzt. Eine Abweichung 
hiervon kann nur in begründeten Fällen erfol-
gen.  


Steuerpflichtige müssen demnach die ange-
schafften Wirtschaftsgüter in die AfA-Tabellen 
einordnen, um die „korrekte“ Nutzungsdauer 
anzugeben. Hierfür muss zunächst die zutref-
fende AfA-Tabelle ermittelt werden. Neben der 
AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren 
Anlagegüter (AfA-Tabelle "AV") mit über 500 
verzeichneten Wirtschaftsgütern mit Nutzungs-
dauern von 3 bis 33 Jahren gibt es noch 102 AfA-
Tabellen, die sich auf bestimmte Wirtschafts-
zweige beziehen. Neben großen Branchen wie 
die „Kraftfahrzeugindustrie“ finden sich darin 
auch Wirtschaftszweige wie "Borstenzurichtung 
und Pinselindustrie" oder auch "Essig- und Senf-
fabrikation". Gerade bei Unternehmen mit meh-
reren Zweigen liegt eine trennscharfe Abgren-
zung der Sparten und damit die Wahl der 


Betriebsausgaben eine Pauschale von 300 € pro Kind und Mo-
nat und 40 € je Freihalteplatz und Monat abgezogen werden 
kann, s.  BMF v. 11.11.2016, BStBl. I 2016, 1236 mit Berechnungs-
beispielen. 
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zutreffenden Wirtschaftszweig-AfA-Tabelle 
nicht immer auf der Hand. 


Ist diese Einordnung vollzogen, müssen die 
Wirtschaftsgüter über den Zeitraum der Nut-
zungsdauer bzw. des Verbleibs im Unternehmen 
in der Anlagenbuchhaltung erfasst und linear 
abgeschrieben werden. Im Rahmen einer jährli-
chen Inventur ist sicherzustellen, dass das Wirt-
schaftsgut noch im Unternehmen und nicht 
etwa untergangen ist. Allein aus der Vielzahl der 
AfA-Tabellen, der Anzahl der dort aufgeführten 
Wirtschaftsgüter und der Anzahl der möglichen 
Abschreibungsdauern ergibt sich eine hohe 
Komplexität und deshalb auch ein hoher büro-
kratischer Aufwand für die Rechnungslegung 
in den Unternehmen. Dies betrifft Unterneh-
men jeder Größenordnung. Bei EÜR-Gewinner-
mittlern erfolgt die Erfassung und Abschreibung 
über das Formular „Anlage AV“, bei den bilan-
zierenden Unternehmen über die jeweilige An-
lagenbuchhaltung resp. das sog. Anlagengitter. 


3.4.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 


Aus Vereinfachungsgründen besitzen Steuer-
pflichtige bereits in gewissem Umfang ein 
Wahlrecht zur Sofortabschreibung. Nach § 6 
Abs. 2 EStG können die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten abnutzbarer beweglicher Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens im Wirt-
schaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung 
in vollem Umfang als Betriebsausgaben nach § 4 
Abs. 4 EStG abgezogen werden, wenn die An-
schaffungs-/Herstellungskosten für das einzelne 
Wirtschaftsgut 800 € (ohne als Vorsteuern ab-
zugsfähige Umsatzsteuer) nicht übersteigen103.  


Diese sog. Bewertungsfreiheit lässt sich auf das 
Steueränderungsgesetz vom 24.6.1953104 zurück-
führen. Damals wurde erstmalig für das einzelne 
bewegliche Wirtschaftsgut des Anlagevermö-
gens zur Ermöglichung einer Sofortabschrei-
bung an eine Wertgrenze angeknüpft. Sie betrug 
damals 600 DM. Mit dem Steueränderungsgesetz 
1964105 wurde diese Grenze für Wirtschaftsgüter, 
die nach dem 31.12.1964 angeschafft oder herge-
stellt worden sind, auf 800 DM erhöht. Auf die-
ser Größenordnung blieb der Sofortabzug über 


                                                                 
103 Der Anschaffung/Herstellung ist gleichgestellt die Einlage ei-
nes abnutzbaren Wirtschaftsguts des Anlagevermögens in das 
Betriebsvermögen (Ansatz nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG grundsätz-
lich mit dem Teilwert). 
104 BGBl. I 1953, 413. 


Jahrzehnte ohne Rücksicht auf die zwischenzeit-
liche Geldentwertung eingefroren. Erst durch 
das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen vom 
27.6.2017106 erhielt die Wertgrenze das heutige 
Niveau von 800 €. Inflationsbereinigt entsprä-
che die zum 1.1.1965 gegoltene Betragsgrenze 
für einen Sofortabzug heute einem Betrag von 
ca. 2.000 €107.  


Die Expertenkommission hält es für geboten, 
die GWG-Grenze wieder an das historische 
Ausgangsniveau anzupassen und diese im Hin-
blick auf die in den nächsten Jahren zu erwar-
tenden Preissteigerungen auf 2.500 € festzuset-
zen. Dies würde nicht nur zu einer spürbaren 
Vereinfachung für die Unternehmen führen, 
sondern darüber hinaus wegen der positiven Li-
quiditätseffekte einen beachtlichen Investitions-
anreiz geben. 


3.4.3. Poolabschreibungen 


§ 6 Abs. 2a EStG sieht derzeit alternativ zur 
GWG-Sofortabschreibung eine Sammelposten-
bewertung (sog. Poolabschreibung) vor. Danach 
können in einem Wirtschaftsjahr angeschaffte 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens zu einem Sammelposten zusammengefasst 
werden, der im Wirtschaftsjahr seiner Bildung 
und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu 
jeweils 1/5 gewinnmindernd aufgelöst wird. In 
diesem Sammelposten können solche bewegli-
chen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
eingestellt werden, deren jeweiligen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten 250 € überstei-
gen und höchstens 1.000 € (ohne die als Vor-
steuer abzugsfähige Umsatzsteuer) betragen.  


Diese Poolabschreibung hat ihren Ursprung im 
Unternehmenssteuerreformgesetz 2008108. Mit 
diesem Gesetz war der GWG-Sofortabzug im 
Sinne des § 6 Abs. 2 EStG sogar kurzzeitig auf 
netto 150 € Anschaffungskosten gesenkt wor-
den. Zur Kompensation dieser Einschränkung 
hat der Gesetzgeber in § 6 Abs. 2a EStG die neue 
Möglichkeit einer Sammelbewertung und Pool-
abschreibung in der weitergehenden Bandbreite 
von mehr als 150 € und höchstens 1.000 € 


105 BGBl. I 1964, 885 (886). 
106 BGBl. I 2017, 2074 (2075).  
107 https://www.finanzen-rechner.net/inflationsrechner.php. 
108 BGBl. I 2007, 1912 (1914). 
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Anschaffungs-/Herstellungskosten geschaffen. 
Dieser Paradigmenwechsel sollte insgesamt zu 
einer Verringerung der Bürokratielasten der Un-
ternehmen aufgrund des Wegfalls von Auf-
zeichnungspflichten für die in den Sammelpos-
ten eingestellten Wirtschaftsgüter dienen109. 
Bereits mit dem Wachstumsbeschleunigungsge-
setz vom 22.12.2009 wurde die Grenze für den 
GWG-Sofortabzug nach § 6 Abs. 2 EStG wieder 
auf die ursprüngliche Größe von 410 € erhöht, 
ohne dass die Bandbreite der Poolabschreibung 
entsprechend nach oben hin verschoben wor-
den wäre 110.  


Damit wurde in der Bandbreite von mehr als 
150 € bis 410 € ein Wahlrecht zwischen der So-
fortabschreibung und der Sammelpostenbil-
dung geschaffen111. Mit dem bereits unter 3.4.2. 
erwähnten Gesetz vom 27.6.2017 hat dann der 
Gesetzgeber auf Initiative des BT-Finanzaus-
schusses hin die Wertgrenzen auf das heutige 
Niveau von 800 € GWG-Grenze und einer Sam-
melposten-Bandbreite von mehr als 250 € bis 
max. 1.000 € angehoben112. Zur Begründung 
führte der BT-Finanzausschuss sowohl positive 
Liquiditätseffekte und Investitionsanreize für 
Unternehmen als auch den Gedanken der Ver-
fahrensvereinfachung an113. Seitdem besteht 
eine mit einem Wahlrecht verbundene Über-
schneidung zwischen der GWG-Sofortab-
schreibung nach § 6 Abs. 2 EStG und der Pool-
abschreibung nach § 6 Abs. 2a EStG in einer 
Bandbreite von mehr als 250 € und höchstens 
800 € Anschaffungs-/Herstellungskosten be-
weglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens. Nur in der Bandbreite von mehr als 800 € 
bis höchstens 1.000 € Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten besitzt die Sammelbewertung 
einen wirklich eigenständigen Regelungsbe-
reich. 


Die Expertenkommission hält es für eine eher 
verwirrende Verkomplizierung, beide Abschrei-
bungsmethoden in sich überschneidenden Grö-
ßenordnungen nebeneinander aufrecht zu er-
halten. Sie spricht sich dafür aus, sie vielmehr 
– wie auch ursprünglich vom Gesetzgeber ange-
dacht – nacheinander greifen zu lassen. Dies 


                                                                 
109 Begr. des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU/CSU u. 
SPD, BT-Drucks. 16/4841, 51. 
110 BGBl. I 2009, 3950 (3951). 
111 Zum Hintergrund führt die Begr. des Gesetzentwurfs der 
Fraktionen der CDU/CSU und der FDP, BT-Drucks. 17/15, 17, 


bedeutet, dass nach Meinung der Expertenkom-
mission die GWG-Sofortabschreibung für An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bewegli-
cher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
bis maximal 2.500 € netto greifen sollte (siehe 
vorstehend 3.4.2.).  


Dabei sollte auf die in § 6 Abs. 2 Satz 4 EStG der-
zeit statuierten Dokumentationserfordernisse 
zum Abbau von Bürokratielasten ebenso wie bei 
Bildung des Sammelpostens nach § 6 Abs. 2a 
EStG verzichtet werden (siehe nachfolgend 
3.4.4.). Oberhalb der GWG-Sofortabschreibung 
sollte nach Meinung der Expertenkommission 
die Bildung eines Sammelpostens bei Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von mehr als 
2.500 € und höchstens 10.000 € für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens treten. 
Damit würde für eine Fülle von routinemäßigen 
Anschaffungsvorgängen des Anlagevermögens 
die Bildung mehrjähriger Abschreibungslisten 
und ergänzender Dokumentationen überflüssig. 
Durch eine damit verbundene Verkürzung der 
Abschreibungsdauer von fünf auf drei Jahren 
könnte überdies die Liquidität der Unterneh-
men zusätzlich gestärkt und Investitionen steu-
erlich prämiert werden.  


Ebenso wie bei den GWG (3.4.2.) besteht bei der 
sog. Pool-Abschreibung das Wahlrecht, die je-
weiligen Wirtschaftsgüter nach ihrer individuell 
geschätzten betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer (§ 7 Abs. 1 Satz 2 EStG) abzuschreiben. Es 
spricht aus Sicht der Expertenkommission auch 
nichts dagegen, GWG wahlweise den Poolab-
schreibungsregeln unterfallen zu lassen. 


3.4.4. Reduzierung der Aufzeichnungspflichten 


Ein Baustein zur Vereinfachung der Aufzeich-
nungspflichten von Anlagegütern ist der Ver-
zicht auf das Führen eines besonderen Verzeich-
nisses für GWG im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 
EStG. Diese sind nach § 6 Abs. 2 Satz 4 EStG in 
ein besonderes, laufend zu führendes Verzeich-
nis aufzunehmen, sofern sie einen Wert von 250 
€ übersteigen. In dem Verzeichnis ist der Tag 
der Zuführung des GWG zum Betriebsvermögen 
sowie die Anschaffungs- oder 


die Dokumentationsvereinfachung durch eine bloß buchmä-
ßige Erfassung des Zugangs zum Sammelposten an. 
112 BGBl. I 2017, 2074 (2075).  
113 BT-Drucks. 18/12128, 29. 
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Herstellungskosten oder der anderen Stelle tre-
tende Wert anzugeben. Ergeben sich diese Anga-
ben aus der Buchführung, kann auf das Ver-
zeichnis verzichtet werden114. 


Im Gegensatz zu den GWG ist ein besonderes, 
laufend zu führendes Verzeichnis bei Wirt-
schaftsgütern mit Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zwischen 250 € und 1.000 €, die in 
den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a Satz 1 EStG 
eingestellt werden, nicht erforderlich. Bei buch-
führungspflichtigen Steuerpflichtigen braucht 
für den Sammelposten lediglich der Zugang er-
fasst werden115. Insbesondere dürfen die im 
Sammelposten erfassten Wirtschaftsgüter aus 
steuerlichen Gründen nicht in ein Inventar im 
Sinne des § 240 HGB aufgenommen werden116. 
Demgegenüber ist bei der Erfassung der GWG 
darauf zu achten, dass neben dem bloßen Zu-
gang auch der Tag des Zugangs sowie der Wert 
des einzelnen Wirtschaftsgutes ersichtlich wer-
den. Darüber hinaus müssen die GWG laufend, 
also nach ihrem zeitlich korrekten Zugang er-
fasst werden117. 


Bei Steuerpflichtigen, die eine Einnahmen-
Überschussrechnung im Sinne des § 4 Abs. 3 
EStG erstellen, müssen die Zugänge der Wirt-
schaftsgüter im Sammelposten nur unter Hin-
weis auf die Belege nachvollziehbar dokumen-
tiert werden118. Für die Dokumentation von 
GWG ist hingegen die Erstellung des vorstehend 
genannten besonderen Verzeichnisses erforder-
lich. Dieses muss die gesetzlich geforderten An-
gaben zu Tag des Zugangs und des Wertes sowie 
den zeitfolgerichtigen Zugang ausweisen. 


Damit werden für die Aufzeichnung von GWG 
strengere Aufzeichnungspflichten aufgestellt 
als für die wertmäßig höheren Positionen, die 
in einen Sammelposten eingestellt werden kön-
nen. Da an das zu führende Verzeichnis auf-
grund des Verhältnismäßigkeitsgebots keine zu 
hohen Anforderungen zu stellen sind und eine 
Versagung des sofortigen steuerlichen Abzugs 
der entsprechenden Aufwendungen nicht ein-
treten soll119, erscheinen die unterschiedlichen 
Anforderungen nicht sachgerecht.  


                                                                 
114 § 6 Abs. 2 Satz 5 EStG. 
115 So ausdrücklich die Gesetzesbegründung, BT-Drucks. 17/15, 
17. 
116 BMF-Schreiben v. 30.9.2010, BStBl. I 2010, 755 Rz. 9. 


Daher schlägt die Expertenkommission vor, ei-
nen Gleichlauf bei den Aufzeichnungspflichten 
zwischen GWG und Sammelposten herzustel-
len.  Auf die gesetzliche Pflicht eines besonderen, 
laufend zu führenden Verzeichnisses sollte ver-
zichtet wird. Es wird angeregt, die Regelung des 
§ 6 Absatz 2 Sätze 4 und 5 EStG zu streichen. 


3.4.5. Weitergehende Vereinfachungen der 
Abschreibungsverfahren: Gruppierung von 
Wirtschaftsgütern nach Nutzungsdauern 


Mit Blick auf die Aufgabenstellung für die Ex-
pertenkommission - die Bürgernähe der Ein-
kommensteuer durch Vereinfachungen zu ver-
bessern - hat die Expertenkommission auch 
noch weitergehende Vereinfachungen der Ab-
schreibungsverfahren diskutiert. Überlegens-
wert ist nach Einschätzung der Mehrheit der Ex-
pertenkommission, eine Gruppierung von 
Wirtschaftsgütern nach Nutzungsdauern unter 
Wegfall der bisherigen AfA-Tabellen vorzuneh-
men – und zwar für solche Wirtschaftsgüter, de-
ren Anschaffungskosten den Schwellenwert von 
10.000 € für die unter 3.4.3 eingeführten Sam-
melposten überschreiten. Um das Ziel einer 
deutlichen Vereinfachung erreichen zu können, 
könnte die Einteilung in möglichst wenige 
Gruppen erfolgen. Möglich wäre zum Beispiel 
eine Einteilung in drei (bis 10 Jahre, 11 bis 20 
Jahre, über 20 Jahre) mit jeweils einem festen, 
am Mittelwert der jeweiligen Spanne orientier-
ten Abschreibungssatz.  


Jede deutliche Vereinfachung durch eine solche 
Gruppierung hat sicherlich auch zur Folge, dass 
am Anspruch einer möglichst exakten Schät-
zung der Nutzungsdauer eines Wirtschaftsgutes 
und der zugelassenen Wertminderung Abstriche 
zu machen sind. Allerdings legt die Experten-
kommission Wert auf die Feststellung, dass es 
sich auch bei der aktuellen Einordnung der 
Wirtschaftsgüter in AfA-Tabellen mit den ent-
sprechenden linearen Abschreibungsvorschrift 
über die erwartete Nutzungsdauer um Schät-
zungen handelt. Die mögliche Nutzungsdauer 
und der Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes im 
Zeitablauf hängen von vielen Faktoren ab, die 
zum Zeitpunkt der Anschaffung oder der Her-
stellung eines Wirtschaftsgutes nicht bekannt 


117 Korn/Strahl in Korn, EStG, § 6 Rz. 466.3 (August 2023). 
118 Korn/Strahl in Korn, EStG, § 6 Rz. 468.46 (August 2023). 
119 Kulosa in Schmidt, EStG, 43. Aufl., 2024, § 6 Rz. 665; 
Korn/Strahl in Korn, EStG, § 6 Rz. 466.3 (August 2023). 
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sind. Die größte Rolle spielt der technische Fort-
schritt, der darüber entscheidet, wann „alte“ 
Wirtschaftsgüter durch „neue“ ersetzt werden 
müssen oder wie lange Güter und Anlagen ge-
nutzt werden können. Erfahrungswerte aus der 
Vergangenheit helfen hier in vielen Fällen nicht 
weiter, weil der technische Fortschritt durchaus 
disruptiv sein kann. Es gibt empirische Belege 
dafür, dass in der Summe Wirtschaftsgüter auf 
Grund des technischen Fortschritts einen im-
mer kürzeren Lebenszyklus haben.120  


Eine solche Gruppierung von Wirtschaftsgütern 
zum Zwecke der Abschreibung würde den büro-
kratischen Aufwand wesentlich reduzieren, weil 
eine Einordnung in Wirtschaftszweige und AfA-
Tabellen sowohl für die Steuerpflichtigen als 
auch für die Finanzverwaltung entfallen könnte. 
Dabei dürfte diese Vorgehensweise keine we-
sentlichen Nachteile hinsichtlich der Genauig-
keit bei der Verteilung des Aufwands für ein 
Wirtschaftsgut auf die Zeit der wirtschaftlichen 
Nutzung haben, der die Vorteile der deutlichen 
Vereinfachung mehr als aufwiegen sollte.  


Diskutiert wurde in der Expertenkommission 
auch die Möglichkeit, die Gruppierung bereits 
auch bei den Wirtschaftsgütern nach Nutzungs-
dauern vorzunehmen, für die oben unter 3.4.3. 
eine Poolabschreibung vorgeschlagen wurde. 
Diese Reformvariante hätte den Vorteil, dass im 
Grundsatz lediglich zwei Regelungen relevant 
wären: Die Sofortabschreibung und die Grup-
pierung von Wirtschaftsgütern zum Zwecke der 
vorzunehmenden Abschreibungen (mit festen 
Abschreibungssätzen). 


Aus handelsrechtlicher Sicht sind bei einer 
Neuregelung der Abschreibungsregelungen als 
Teil der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung (GoB) das Niederstwertprinzip und das 
Prinzip der Vollständigkeit berührt. Die Bilanz 
resp. der Jahresabschluss soll einen umfassen-
den Überblick über die Ertrags- und Vermö-
genslage „des Kaufmanns“ geben. Dabei soll der 
Kaufmann sein Vermögen möglichst vorsichtig 
(Niederstwertprinzip) bewerten, dieses aber 


                                                                 
120 Deutsche Bank: „InnovationsZyklon“, results. Fachwissen für 
Unternehmen, 12/2023. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), verschiedene 
Jahresgutachten. Expertenkommission Forschung und Innova-
tion (EFI), verschiedene Jahresgutachten. 


umfassend (vollständig). Folglich wären bei dem 
oben genannten Änderungsvorschlag die Aus-
wirkungen auf nach HGB bilanzierende Unter-
nehmen zu prüfen, denn diese haben bei der Ak-
tivierung und Abschreibung von 
Wirtschaftsgütern die Regelungen des HGB zu 
beachten.  


Die Bilanzansätze nach HGB sind für den Ansatz 
bei der steuerlichen Gewinnermittlung grds. 
maßgeblich (§ 5 Abs. 1 EStG). Nach § 253 Abs. 3 
HGB sind bei zeitlich beschränkt nutzbaren Ge-
genständen des Anlagevermögens die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um planmäßige 
Abschreibungen zu verringern. Im Ergebnis 
werden in den meisten Fällen die steuerlichen 
AfA-Tabellen auch für die handelsrechtliche Ab-
schreibung herangezogen. Eine Auflösung der 
AfA-Tabellen bewirkt bei bilanzierenden Unter-
nehmen somit nur dann eine Verbesserung, 
wenn die Änderungen auch handelsrechtlich 
nachvollzogen werden können. Ansonsten be-
stünde die Gefahr, dass steuerlich und handels-
rechtlich in vielen Fällen unterschiedlich bewer-
tet und abgeschrieben würde, wodurch bei den 
Unternehmen eher ein noch höherer Aufwand 
entstehen würde.  


Bei grundlegenden Änderungen des Steuer-
rechts – im hier diskutierten Fall den Abschrei-
bungsvorschriften des Einkommensteuerrechts 
– sollten in die neuen, stark vereinfachenden 
Abschreibungsregelungen Vorschriften zur 
Evaluierung der Praxistauglichkeit mit aufge-
nommen werden. Damit ließe sich überprüfen, 
ob die vereinfachenden Regelungen nicht zu ei-
nem unzutreffenden Bild der Ertrags- und Ver-
mögenslage eines Unternehmens führen und ob 
die Vereinfachungsziele auch tatsächlich mit 
den neuen Regelungen erreicht werden.  


Vereinfachungen haben gerade in der Anwen-
dung der Abschreibungsverfahren eine große 
Bedeutung, wobei insbesondere beschleunigten 
Abschreibungen in einer Reihe von Studien po-
sitive Auswirkungen auf Investitionen der Un-
ternehmen bescheinigt werden.121 


121 Dorn, F., C. Fuest, F. Neumeier und M. Stimmelmayr (2021), 
»Wie beeinflussen Steuerentlastungen die wirtschaftliche Ent-
wicklung und das Steueraufkommen? Eine quantitative Ana-
lyse mit einem CGE-Modell«, ifo Schnelldienst 74(10), 3–11. 
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finan-
zen (2019), US-Steuerreform 2018 - Steuerpolitische 
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3.4.6. Investitionsabzugsbeträge und 
Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und 
mittlerer Betriebe nach § 7g EStG 


Bei der Sonderabschreibung des § 7g EStG han-
delt es sich um eine wirtschaftliche Vergünsti-
gung zur Förderung kleiner und mittelgroßer 
Unternehmen. Ziel des Gesetzgebers ist es, die 
Liquidität und Eigenkapitalausstattung dieser 
Unternehmen zu verbessern. Umgesetzt wird 
die Förderung durch zwei Elemente: einen In-
vestitionsabzugsbetrag und eine Sonderab-
schreibung. Der Investitionsabzugsbetrag ist be-
grenzt auf bis zu 50 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für be-
wegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter. Nutzen 
können den Abzugsbetrag Unternehmen, die 
den Gewinn nach § 4 oder § 5 EStG ermitteln 
und deren Gewinn im Wirtschaftsjahr, in dem 
die Abzüge vorgenommen werden sollen, 
200.000 € nicht überschreitet (ohne Berücksich-
tigung der Investitionsabzugsbeträge). Die 
Summe der Beträge, die im Wirtschaftsjahr des 
Abzugs und in den drei vorangegangenen Wirt-
schaftsjahren insgesamt abgezogen werden, darf 
je Betrieb 200.000 € nicht übersteigen.  


Die Sonderabschreibung kann neben der regulä-
ren Abschreibung in Anspruch genommen wer-
den und beträgt nach der jüngsten Änderung 
durch das Wachstumschancengesetz vom 
27.03.2024 maximal 40 % (zuvor 20 %) der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten. Sie kann 
geltend gemacht werden über einen Zeitraum 
von fünf Jahren, im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und den nachfolgenden vier Jahren. 
Eine Wahrnehmung des Investitionsabzugsbe-
trags ist nicht notwendig, um die Sonderab-
schreibung vorzunehmen. 


Die Expertenkommission stellt auf der einen 
Seite fest, dass die Regelung des § 7g EStG die 
gesamten Abschreibungsregelungen kompli-
zierter machen. Auf der anderen Seite zeigt die 
jüngst vom Gesetzgeber mit dem Wachstums-
chancengesetz vorgenommene Ausweitung der 
Sonderabschreibung, dass mit der Maßnahme 
gezielt Investitionsanreize für kleine und mittel-
große Unternehmen geschaffen werden kön-
nen.  


                                                                 
Folgerungen für Deutschland, Stellungnahme 01/2019, Bundes-
ministerium der Finanzen, Berlin. 


Der Expertenkommission geht es nicht darum, 
diese aktuellen Änderungen zu kritisieren. Wir 
gehen auch nicht davon aus, dass die Ziele der 
vorgenommenen Ausweitung auf Grund der 
Komplexität der Regelung nicht erreicht werden 
können. Die Expertenkommission hat allerdings 
auch diskutiert, dass etwaige Sondervorschriften 
im Rahmen der Abschreibungsregelungen ge-
strichen werden könnten, wenn die Regelungen 
insgesamt im Sinne der unter 3.4.2. bis 3.4.5. vor-
geschlagenen Vereinfachungen neu gefasst wür-
den. Gerade die von der Expertenkommission 
vorgeschlagenen Änderungen bei den Gering-
wertigen Wirtschaftsgütern und den Sammel-
posten dürften insbesondere den kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen wegen den starken 
bürokratischen Entlastungen und wegen den 
positiven Auswirkungen hinsichtlich der Liqui-
dität in diesen Unternehmen so große Vorteile 
bringen, dass sich die Regelungen des § 7g EStG 
erübrigen könnten.  


3.5. Verzicht auf die  
Besteuerung von Arbeits- 
zimmern 
Wie nachfolgend unter 4.2. noch eingehend dar-
gelegt wird, spricht sich die Mehrheit der Exper-
tenkommission bei den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG) für 
die Einführung einer als Werbungskosten ab-
zugsfähigen sog. Arbeitstagepauschale aus. Da-
mit sollen grundsätzlich sowohl die Kosten für 
Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeits-
stätte als auch die Kosten für ein sog. Home-
Office steuerlich abgegolten sein (siehe unter 
4.2.4.). In diesem Zusammenhang schlägt die 
Mehrheit der Expertenkommission vor, auch 
den Abzug für ein „häusliches Arbeitszimmer“ 
im Sinne des § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG in der Ar-
beitstagepauschale aufgehen zu lassen (siehe un-
ter 4.2.4.). Damit würden zukünftig in der priva-
ten Wohnsphäre sich befindliche, für die 
Öffentlichkeit unzugängliche Arbeitsbereiche 
einheitlich behandelt. Detaillierte Abgrenzungs-
fragen zum Arbeitszimmerbegriff und dessen 
Behandlung (Mittelpunkt der gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Betätigung) würden sich 
weitgehend erübrigen. Die streitanfällige, 
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mehrfach geänderte Regelung des § 4 Abs. 5 
Nr. 6b EStG könnte ersatzlos gestrichen werden. 


Diese vereinfachende Vereinheitlichung des Ab-
zugs von Aufwendungen für Arbeitszimmer, 
Home-Offices und Fahrtkosten muss zur Ge-
währleistung einer gleichmäßigen Besteuerung 
(Art. 3 Abs. 1 GG) auch im Bereich der Gewinn-
Einkunftsarten sinngemäß Anwendung finden. 
Dies bedeutet, dass die Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer auch bei Land- und Forstwirten, 
Gewerbetreibenden, Freiberuflern und sonsti-
gen Selbständigen nicht mehr gesondert als Be-
triebsausgaben abzugsfähig, sondern durch den 
Abzug einer Arbeitstagepauschale abzugelten 
wären.  


Vor diesem Hintergrund ist es umgekehrt nicht 
mehr zu rechtfertigen, das Arbeitszimmer zum 
notwendigen Betriebsvermögen (unbewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens: Gebäu-
deteil mit dazugehörigem anteiligen Grund und 
Boden) zu zählen. Zwar enthält bereits de lege 
lata § 8 EStDV eine Bestimmung, die es erlaubt, 
eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile 
nicht als Betriebsvermögen zu behandeln, wenn 
ihr Wert nicht mehr als 20% des gemeinen 
Werts des gesamten Grundstücks und nicht 
mehr als 20.500 € beträgt. Jedoch erfasst diese 
Regelung angesichts der relativ niedrigen abso-
luten Wertgrenze nicht sämtliche Grundstücks-
teile, die als häusliche Arbeitszimmer betrieblich 
(mit-)genutzt werden. Die Expertenkommission 
spricht sich daher dafür aus, diese bisher im Be-
triebsvermögen befindlichen Wirtschaftsgüter 
durch eine erweiterte gesetzliche Regelung als 
zu steuerlichen Buchwerten entnommen zu 
werten und so auf eine Erfassung etwaiger stiller 
Reserven/Lasten gänzlich zu verzichten. 
Dadurch würde sich auch der Streit um die 
Frage erübrigen, ob ein Veräußerungs-, Ent-
nahme- oder Aufgabegewinn auch dann in vol-
lem Umfang für die Besteuerung angesetzt wer-
den darf, wenn die Aufwendungen für das 
häusliche Arbeitszimmer zuvor nach § 4 Abs. 5 


                                                                 
122 Dafür BFH v. 16.6.2020 – VIII R 15/17, BStBl. II 2020, 841 
Rz. 19 ff., m.w.N. zum Streitstand (dagegen gerichtete Verfas-
sungsbeschwerde wurde vom BVerfG nicht zur Entscheidung 
angenommen, BVerfG v. 11.11.2021 – 2 BvR 2069/20, n.v.). 
123 Beispiele aus der BFH-Rechtsprechung: BFH v. 9.11.2006 – IV 
R 2/06, BFH/NV 2007, 677: Anwaltskanzlei im Keller des Hauses 
mit separatem Eingang; BFH v. 27.6.2011 – VIII B 22/10, 


Nr. 6b EStG nur beschränkt abzugsfähig oder ihr 
Abzug sogar gänzlich ausgeschlossen war122. 


Von der vorgeschlagenen Vereinheitlichung von 
Home-Office und häuslichem Arbeitszimmer 
nicht erfasst werden nach wie vor solche Räum-
lichkeiten, die wegen ihrer betriebsstättenähnli-
chen Funktion und Ausgestaltung schon bisher 
nicht dem Abzugsverbot für Arbeitszimmer-
Aufwendungen des § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG unter-
fielen. Dies gilt insbesondere für mit dem 
Wohnbereich des Steuerpflichtigen verbundene 
Gebäudeteile, die für den Publikumsverkehr er-
öffnet sind 123. 


3.6. Erleichterung bei  
Stundung und Ratenzahlung 
Einen weiteren Schritt hin zu einer bürgernahen 
Einkommensteuer sieht die Mehrheit der Exper-
tenkommission in einer erleichterten Gewäh-
rung von Stundungen und Ratenzahlungen. 
Verfügen freiberuflich, selbstständig oder unter-
nehmerisch tätige Steuerpflichtige zum Zeit-
punkt einer fälligen Steuerzahlung nicht über 
ausreichend Liquidität, kann dies die Betroffe-
nen vor erhebliche Schwierigkeiten stellen, mit-
unter gar die Existenz des selbst aufgebauten 
Unternehmens gefährden. Um die wirtschaftli-
che Existenz von Freiberuflern, Selbstständigen 
und Gewerbetreibenden in einer solchen Situa-
tion nicht zu gefährden, besteht bereits heute 
grundsätzlich die Möglichkeit Steuerzahlungen 
zu stunden. Gleichzeitig ist es derzeit möglich, 
eine Ratenzahlung beim Finanzamt zu beantra-
gen. Diese entlastende Wirkung der Stundung 
hat die Bundesregierung auch im Rahmen der 
Corona-Pandemie sowie der gestiegenen Ener-
giekosten in Folge des Angriffskrieges Russlands 
gegen die Ukraine genutzt, um die Wirtschaft 
durch eine zeitlich begrenzte vereinfachte Ge-
währung von Stundungen zu unterstützen. 


Nach § 222 Satz 1 AO können die Finanzbehör-
den einen Anspruch aus dem Steuerschuldver-
hältnis ganz oder teilweise stunden. 


BFH/NV 2011, 1682 Rz. 5: gesondert zu betretender Anbau eines 
Steuerberaters mit dem Türschild „Steuerberater“ mit Teilzeit-
Arbeitsplätzen und einem gesonderten Wartebereich für Man-
danten; BFH v. 29.1.2020 – VIII R 11/17, BStBl. II 2020, 445 
Rz. 22: Notbehandlungsraum im Keller eines Einfamilienhauses 
einer freiberuflich tätigen Ärztin; siehe auch die Beispiele des 
BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265 Rz. 65. 
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Voraussetzungen hierfür ist zum einen, dass die 
Einziehung dieser Ansprüche bei Fälligkeit eine 
erhebliche Härte für den Steuerpflichtigen dar-
stellen würden. Zum anderen darf der Anspruch 
auf die Steuerzahlung durch die Stundung nicht 
gefährdet werden. Allein die Ausformulierung 
der Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Stundung deuten die gegenwärtigen Praxisprob-
leme bei entsprechender Beantragung an. Denn 
die beiden Voraussetzungen stehen sich häufig 
konträr entgegen und sind gegeneinander abzu-
wägen124. Zum einen soll die Regelung Steuer-
pflichtige vor einer unzumutbaren Belastung 
schützen. Zum anderen soll sie trotz des gegebe-
nen Schutzbedürfnisses der Steuerpflichtigen 
die gleichmäßige Steuererhebung sicherstellen. 
Die Stundung soll nach § 222 Satz 2 AO in der 
Regel nur auf Antrag und gegen Sicherheitsleis-
tung gewährt werden. 


Ratenzahlungen sind im Gesetz nicht geregelt. 
Jedoch können Ratenzahlungen grundsätzlich 
zusammen mit einer Stundung beantragt wer-
den. 


Um die Voraussetzung für die Gewährung einer 
Stundung zu prüfen, müssen die Finanzbehör-
den auf der einen Seite feststellen können, ob 
die Einziehung der Steuerbeträge bei Fälligkeit 
eine erhebliche Härte für den Steuerpflichtigen 
bedeuten würde. Hierfür wird in Rechtspre-
chung und Praxis regelmäßig zwischen persön-
lichen und sachlichen Stundungsgründen un-
terschieden.125 Dabei beziehen sich die 
sachlichen Stundungsgründe auf objektive Um-
stände und sind von den persönlichen Umstän-
den des Steuerschuldners weitgehend unabhän-
gig. 126 Die persönlichen Gründe ergeben sich 
aus den persönlichen Verhältnissen der Steuer-
pflichtigen. Solche können zum Beispiel vorlie-
gen, wenn der Steuerpflichtige erkrankt ist oder 
erhebliche geschäftliche Verluste erleidet.127 In 
jedem Fall muss die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit aus persönlichen Gründen derart gemin-
dert sein, dass die Einziehung der Steuerzahlung 
unzumutbar wäre. Sie ist unzumutbar, wenn der 
Steuerpflichtige stundungsbedürftig und stun-
dungswürdig ist.128 Stundungsbedürftigkeit liegt 


                                                                 
124 Schwarz †, in Schwarz/Pahlke/Keß, AO, § 222 AO Rz. 5. 
125 Schwarz †, in Schwarz/Pahlke/Keß, AO, § 222 AO Rz. 6. 
126 Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 26. 
127 Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 34. 
128 Schwarz †, in Schwarz/Pahlke/Keß, AO, § 222 AO Rz. 8. 
129 Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 35. 


vor, wenn der Steuerpflichtige vorübergehend 
nicht über die nötigen finanziellen Mittel zur 
Begleichung der Steuerzahlung verfügt.129 Da 
sich der Steuerpflichtige grundsätzlich auf die 
Steuerzahlungen einzustellen hat und notfalls 
Vermögensgegenstände veräußern oder einen 
Kredit einräumen lassen muss, liegt eine Stun-
dungsbedürftigkeit regelmäßig nur vor, wenn 
alle Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
sind und dazu ein unvorhergesehenes Ereignis, 
dass die Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt hat, 
eingetreten sein.130 Stundungswürdigkeit hinge-
gen liegt nur vor, wenn der Steuerpflichtige auf-
grund von ihm selbst nicht zu vertretenden 
Gründen nicht die zur Begleichung der Steuer-
schuld notwendige Liquidität verfügt.131 Denn 
grundsätzlich soll eine Stundung nur gewährt 
werden, wenn der Steuerpflichtige alles ihm 
mögliche zur Begleichung der Steuerzahlung 
unternommen hat.132 


Auf der anderen Seite müssen die Finanzbehör-
den auch prüfen, dass der Steueranspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet wird. Aus der Situ-
ation des Steuerpflichtigen, insbesondere der 
Höhe der sonstigen Verbindlichkeiten sowie der 
Höhe der Steuerschulden und der Stundungs-
dauer müssen die Finanzbehörden eine Progno-
seentscheidung über die künftige Liquidität des 
Steuerpflichtigen ableiten.133 Aus dieser ist dann 
abzuleiten, ob der Steueranspruch gefährdet ist 
oder nicht. 


Um diese Voraussetzungen darzulegen, sollte 
der Steuerpflichtige die Gründe in seinem An-
trag ausreichend begründen.134 Ebenso sollten 
bereits entsprechende Nachweise beigefügt wer-
den. In der Praxis versenden die Finanzbehör-
den nach Erhalt des Stundungsantrags häufig ei-
nen mehrseitigen Fragebogen. In diesem hat der 
Steuerpflichtige dann Angaben zu seiner wirt-
schaftlichen Lage zu machen. Insbesondere sind 
hierbei Vermögengegenstände sowie Verbind-
lichkeiten und sonstige Zahlungsverpflichtun-
gen anzugeben. Anhand dieser Informationen 
prüfen die Finanzbehörden dann die Vorausset-
zung der Gewährung einer Stundung. Dieser 
Prozess kann je nach der individuellen Situation 


130 Schwarz †, in Schwarz/Pahlke/Keß, AO, § 222 AO Rz. 9. 
131 Vgl. Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 36. 
132 Schwarz †, in Schwarz/Pahlke/Keß, AO, § 222 AO Rz. 10. 
133 Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 34. 
134 Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 51. 
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der Steuerpflichtigen und der Komplexität ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen. Zusätzlich fra-
gen die Finanzbehörden, um die Stundungsbe-
dürftigkeit und das Ausschöpfen aller 
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen, eine ab-
schlägige Finanzierungsanfrage bei einer Bank 
an. Insgesamt ist dieser Vorgang sehr komplex, 
zeitaufwändig und überdies ggf. für den Steu-
erpflichtige mit Nachteilen verbunden. Dies 
gilt insbesondere, wenn sich die Ablehnung der 
Finanzierung durch eine Bank negativ auf die 
Kreditwürdigkeit der Steuerpflichtigen aus-
wirkt. 


Gerade in wirtschaftlich angespannten Situatio-
nen erscheint das gegenwärtige Verfahren zur 
Beantragung von Stundungen und Ratenzah-
lungen wenig bürgernah, eher belastend. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass auch die 
Verletzung steuerlicher Pflichten eine Stundung 
nicht zwangsläufig ausschließt135, sieht die 
Mehrheit der Expertenkommission für zuver-
lässige Steuerpflichtige einen Handlungsspiel-
raum, das Verfahren einfacher zu gestalten. 
Wenn selbst Steuerpflichtige, die ihre Steuerer-
klärungen verspätet oder gar nicht abgegeben o-
der sogar Steuern hinterzogen haben, stun-
dungswürdig sein können136, erscheint es 
sachgerecht, bei Steuerpflichtigen, die ihren 
Verpflichtungen in der Vergangenheit regelmä-
ßig nachgekommen sind, eine Stundung in ei-
nem einfacheren Verfahren zu gewähren. 


Insofern schlägt die Mehrheit der Expertenkom-
mission vor, in § 222 AO eine Regelung aufzu-
nehmen, wonach zuverlässige Steuerpflichtige 
regelmäßig als stundungsbedürftig und stun-
dungswürdig gelten, wenn sie anhand einer ver-
einfachten Liquiditätsplanung plausibel darle-
gen können, dass sie bis zum Ende der 
beantragten Stundungsdauer wieder über aus-
reichend Liquidität zur Begleichung dieser und 
bis dahin neu entstehenden Steueransprüchen 
verfügen werden. Für die Beurteilung der Zu-
verlässigkeit sollte die Regelung klare Bewer-
tungskriterien und einen zeitlichen Horizont 
festlegen. Zu denken ist hier beispielsweise da-
ran, dass in den letzten fünf Jahren sämtliche 
Steuererklärungen und -voranmeldungen 
rechtzeitig abgeben wurden und sämtliche Steu-
erzahlungen bei Fälligkeit geleistet worden sind. 


                                                                 
135 Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 38. 


In Neugründungsfällen ist hier nur auf den Zeit-
raum seit Gründung abzustellen. 


Die Prüfung der Stundungsbedürftigkeit und 
der Stundungswürdigkeit kann die Finanzbe-
hörde anhand der ihr vorliegenden Daten selbst 
prüfen. In der Regel dürfte hier ein Abgleich mit 
dem Steuerkonto der Steuerpflichtigen genü-
gen. Ergibt sich daraus, dass alle Zahlungen bei 
Fälligkeit geleistet wurden und keine Ver-
spätungs- oder Säumniszuschläge angefallen 
sind, liegt grundsätzlich eine Stundungsbedürf-
tigkeit und Stundungswürdigkeit vor. 


Durch den Steuerpflichtigen darzulegen und 
durch die Finanzbehörde zu prüfen wäre dann 
nur noch die erforderliche Liquiditätsplanung. 
Ergibt diese hinreichen plausibel, dass zum be-
antragten Stundungsende ausreichend Liquidi-
tät zur Begleichung aller Steueransprüche vor-
handen sein wird, wäre die Stundung zu 
gewähren. 


Damit könnten auch das Verfahren zur Beantra-
gung von Stundungen und Ratenzahlungen 
deutlich bürgernäher ausgestaltet werden. Diese 
Maßnahmen könnten Unternehmen in vo-
rübergehenden Problemlagen somit dabei un-
terstützen, diese unbeschadet zu überstehen. 
Aufgrund der bestehenden Zinsregelungen nach 
§ 234 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 238 Abs. 1 AO mit ei-
nem Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr geht 
die Expertenkommission davon aus, dass die 
Stundungen und Ratenzahlungen auch weiter-
hin nur zur Abmilderung besonderer Härtefälle 
genutzt werden. 


3.7. Empfehlungen 
1. Die Expertenkommission empfiehlt eine Zu-


sammenführung der Einkunftsarten für 
Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende, 
Freiberufler und sonstige Selbstständige zu 
einer einheitlichen „unternehmerischen Ein-
kunftsart“, um die schwierigen Abgrenzungs-
fragen zwischen den verschiedenen Ein-
kunftsarten zu beheben. Bei den bisherigen 
Abgrenzungsfragen zum Begriff des Gewer-
bebetriebs handelt es sich um eine spezifisch 
gewerbesteuerrechtliche Entscheidung, die 
nicht ins Einkommensteuerrecht gehört. 


136 Loose in Tipke/Kruse, § 222 AO, Rz. 38. 
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2. Die Expertenkommission hält die Entschei-
dung des Gesetzgebers, zu Zwecken der Steu-
ervereinfachung einen Gleichklang zwischen 
den Grenzen für die Bilanzierungspflicht und 
die umsatzsteuerliche Besteuerung nach ver-
einnahmten Entgelten herzustellen, für rich-
tig. Sie empfiehlt, die Grenzen für die verein-
fachte Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 
EStG (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) 
und die Istbesteuerung nach § 20 UStG auf 
einen Umsatz von 1.000.000 Euro und einen 
Gewinn von 200.000 Euro anzuheben. 


3. Die Expertenkommission schließt sich der 
Kritik des Bundesrechnungshofs an und 
empfiehlt die Streichung der Vorschrift des § 
13a EStG. 


4. Die Expertenkommission befürwortet, an die 
Stelle nur punktuell wirkenden speziellen 
Verwaltungsregelungen (z.B. EStH 18.2) ori-
entiert an der in § 19 Abs. 1 UStG enthalte-
nen Kleinunternehmergrenze die Möglich-
keit der Inanspruchnahme einer 
prozentualen Betriebsausgabenpauschale in 
einer im EStG gesetzlich zu verankernden 
Regelung zu generalisieren. Ergänzend wäre 
zu prüfen, ob der Pauschalsatz für kleine 
Handelsunternehmen in Orientierung an 
durchschnittliche Rohgewinnaufschlagsätze 
zu erhöhen ist. Von einer Unterscheidung 
zwischen Haupt- und Nebentätigkeiten rät 
die Expertenkommission ab. 


5. Die Expertenkommission hält es für geboten, 
die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter (GWG) wieder an das historische Aus-
gangsniveau anzupassen und diese im Hin-
blick auf die in den nächsten Jahren zu 
erwartenden Preissteigerungen auf 2.500 € 
festzusetzen. 


6. Die Expertenkommission lehnt die beste-
hende Überschneidung der Abschreibungs-
methoden zwischen der GWG-Sofortab-
schreibung nach § 6 Abs. 2 EStG und der 
Poolabschreibung nach § 6 Abs. 2a EStG in 
einer Bandbreite von mehr als 250 € und 
höchstens 800 € Anschaffungs-/Herstel-
lungskosten ab. Für Wirtschaftsgüter zwi-
schen 2.500 Euro und 10.000 Euro wird eine 
Poolabschreibung über drei Jahre vorge-
schlagen. 


7. Die Expertenkommission empfiehlt, einen 
Gleichlauf bei den Aufzeichnungspflichten 
zwischen GWG und Sammelposten 


(Poolabschreibung) herzustellen und sowohl 
für GWG als auch für die Poolabschreibung 
auf laufend zu führenden Verzeichnisses zu 
verzichten. 


8. Überlegenswert ist nach Einschätzung der 
Mehrheit der Expertenkommission, eine 
Gruppierung von Wirtschaftsgütern nach 
Nutzungsdauern unter Wegfall der bisheri-
gen AfA-Tabellen vorzunehmen. Allerdings 
bewirkt eine Auflösung der AfA-Tabellen bei 
bilanzierenden Unternehmen nur dann eine 
Verbesserung, wenn die Änderungen auch 
handelsrechtlich nachvollzogen werden kön-
nen. 


9. Im Hinblick auf den Vorschlag einer Einfüh-
rung der Arbeitstagepauschale (s. unten 4.2.) 
befürwortet die Expertenkommission zur 
Gewährleistung einer gleichmäßigen Besteu-
erung, dass die Kosten für ein häusliches Ar-
beitszimmer auch bei Land- und Forstwirten, 
Gewerbetreibenden, Freiberuflern und sons-
tigen Selbständigen nicht mehr gesondert als 
Betriebsausgaben abzugsfähig, sondern 
durch den Abzug einer Arbeitstagepauschale 
abzugelten sind. Da Arbeitszimmer dann 
nicht mehr zum notwendigen Betriebsver-
mögen gehören, sollten die bisher im Be-
triebsvermögen befindlichen Wirtschaftsgü-
ter als zu steuerlichen Buchwerten 
entnommen gewertet und so auf eine Erfas-
sung etwaiger stiller Reserven/Lasten gänz-
lich verzichtet werden. 


10. Die Mehrheit der Expertenkommission 
schlägt für zuverlässige Steuerpflichtige ei-
nen erleichterten Zugang zu Stundung und 
Ratenzahlungen vor.  
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4. Arbeitnehmer


4.1. Vorbemerkung  
Die Expertenkommission „Bürgernahe Einkom-
mensteuer“ hat sich außerdem mit den Mög-
lichkeiten zur Vereinfachung der derzeit kom-
plexen Arbeitnehmerbesteuerung mit dem 
Fokus auf die Bedingungen von Massenverfah-
ren beschäftigt. Zum einen geht es darum, die 
Zahl der Veranlagungsfälle möglichst zu redu-
zieren. Zum anderen sollen auch die Veranla-
gungen dort, wo sie weiterhin erfolgen, einfa-
cher und zugleich bürgernaher ausgestaltet 
werden.  


Das nachfolgende Kapitel 4 befasst sich vor-
nehmlich mit der Frage nach Anpassungen von 
Rechtsnormen, um die Komplexität bei der Ar-
beitnehmerbesteuerung zu reduzieren. Die Dis-
kussion prozessualer Verbesserungen und des 
Potenzials der Digitalisierung zur Vereinfachung 
der Einkommensteuerveranlagung und -admi-
nistration findet sich in dem eigenständigen Ka-
pital 9. Im Kapitel 4 werden dazu nur punktuelle 
und komplementäre Hinweise auf Einzelaspekte 
gegeben. 


Der Arbeitsauftrag der Expertenkommission ist 
es, Vorschläge für eine einfachere und bürgernä-
here Arbeitnehmerbesteuerung zu entwickeln. 
Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass 
die Einkommensbesteuerung weitere Zielset-
zungen verfolgt. Neben der Einfachheit und 
Bürgernähe stehen das fiskalische Ziel der Ein-
nahmengenerierung, Verteilungsaspekte sowie 
Effizienz- und Lenkungsüberlegungen. Soweit 
möglich, werden wir diese im Kontext der 


                                                                 
137 Die Auswertungen wurden der Expertenkommission vom 
BMF auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
138 Die Komplexitätswirkung des Abzugs von Werbungskosten 
ist an der Häufigkeit der Veranlagungsfälle festzumachen. Sie 
berücksichtigt Komplexität an der „intensiven“ und Komplexi-
tät an der „extensiven“ Marge: An der „intensiven“ Marge ent-
stehen Befolgungskosten aus der Notwendigkeit, dass Steuer-
pflichtige Informationen im Rahmen der Steuerveranlagung an 
das Finanzamt melden und über das Sammeln und Verwalten 


Reformüberlegungen mitberücksichtigen und 
mitdiskutieren. 


4.2. Vereinheitlichung des Fahrt- 
und Home-Office- 
Aufwandes durch eine  
Arbeitstagepauschale 
4.2.1. Quantitative Inanspruchnahme von 
Werbungskostenpositionen 


Betrachtet man die Abzüge im Einkommensteu-
errecht, sind aus Arbeitnehmersicht vornehm-
lich die Werbungskosten im Sinne des § 9 Abs. 1 
EStG zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
der Einnahmen relevant. In der folgenden Ta-
belle 1 finden sich Informationen zu den gängi-
gen Werbungskosten in Deutschland, die den 
Einkommensteuerbescheiden des Jahres 2019 
entnommen sind.137  


Die Tabelle 1 beleuchtet die quantitative Bedeu-
tung einzelner Werbungskosten-Positionen, ge-
messen an der Anzahl der Steuerpflichtigen, die 
diese geltend machen (Spalte 1). Spalte 2 und 3 
quantifizieren die mit den entsprechenden Wer-
bungskosten verbundenen steuerlichen Abzüge, 
im Aggregat und durchschnittlich pro Steuer-
pflichtigem (konditional auf die Geltendma-
chung des jeweiligen Abzugs). Als Grundgesamt-
heit machen die Arbeitnehmerfälle, d.h. 
Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit, insgesamt 36,9 Mio. Steuer-
pflichtige aus.138


von Belegen diese Aufwendungen gegenüber dem Finanzamt 
nachweisen. An der „extensiven“ Marge kann die Geltendma-
chung bestimmter steuerlicher Abzüge die Steuerveranlagung 
des Steuerpflichtigen begründen (ohne die gesetzliche Möglich-
keit eines bestimmten Werbungskostenabzugs würden Steuer-
pflichtige teils auf die Veranlagung verzichten). Da auch die 
Veranlagung selbst Befolgungskosten auf Seiten der Steuer-
pflichtigen und Verwaltungskosten auf Seiten der Finanzämter 
erzeugt, ist die extensive Marge ebenfalls relevant. 
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 Steuerpflichtige Summe in 1.000 EUR Durchschnitt in EUR 


Wege Wohnung und Arbeitsstätte 12.390.013 21.966.537 1.773 


Aufwendungen für Arbeitsmittel 10.941.630 3.245.881 297 


Beiträge zu Berufsverbänden 3.666.775 1.199.709 327 


Fortbildungskosten 1.889.190 2.707.272 1.433 


Mehraufwendungen für Verpflegung 2.678.270 3.419.760 1.277 


Häusliches Arbeitszimmer 977.284 1.061.392 1.064 


Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung 361.664 2.404.941 6.650 


Weitere Werbungskosten 12.139.143 4.314.240 355 
 


Tabelle 1: Bedeutung verschiedener Werbungskosten 
 
Erläuterung: Die Tabelle zeigt – basierend auf Auswertungen des BMF für das Jahr 2019 – die Nutzung verschiedener Werbungskos-
tenabzüge. Spalte (1) gibt die Anzahl der Steuerpflichtigen an, die einen entsprechenden Abzug geltend machen, Spalte (2) beschreibt 
das Aggregat der Abzugsbeträge und Spalte (3) die durchschnittliche Höhe der Abzüge, konditional auf die Nutzung. 
 


Die Tabelle zeigt, dass bei den Werbungskosten 
vornehmlich Aufwendungen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und sog. erster Tätigkeits-
stätte (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG) steuerlich gel-
tend gemacht werden (im Jahr 2019 von 12,4 
Mio. Steuerpflichtigen, konditional auf die Be-
trachtung von Arbeitnehmerfällen). Weitere 
häufig geltend gemachte Aufwendungen sind 
solche für Arbeitsmittel und „übrige Werbungs-
kosten“ (in 2019 von jeweils 10,9 bzw. 12,1 Mio. 
steuerpflichtigen Arbeitnehmern erklärt). An-
dere Werbungskostenpositionen werden weni-
ger häufig deklariert. Konditional auf die Gel-
tendmachung umfassen sie allerdings teils 
deutlich höhere Werbungskostenbeträge (z.B. 
bei den Aufwendungen für eine doppelte Haus-
haltsführung).  


4.2.2. Veränderung der Arbeitswelt und 
steuerliche Home-Office-Pauschale  


Mit der Corona-Krise hat sich die Arbeitswelt 
nachhaltig verändert. In der Krise waren viele 
Arbeitnehmer aus Gründen des Gesundheits-
schutzes gezwungen von zuhause zu arbeiten. 
Unternehmen haben in dieser Zeit häufig posi-
tive Erfahrungen mit Home-Office-Regelun-
gen gemacht. Auch wenn empirisch unklar ist, 
wie die Arbeit aus dem Home-Office die Pro-
duktivität von Arbeitnehmern beeinflusst139, 


                                                                 
139 Bloom, Nick, James Liang, John Roberts and Zhichun Jenny 
Ying (2015), Does working from home work? Evidence from a 
Chinese experiment, Quarterly Journal of Economics, February 
2015; Atkin, David, Antoinette Scholar and Sumit Shinde 
(2023), Working from Home, Worker Sorting and Develop-
ment, NBER Working Paper. 


bietet Arbeiten von zuhause (v.a. hybride Lösun-
gen, in denen Arbeitnehmer teils im Büro, teils 
zuhause tätig sind) für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer viele Vorteile. Arbeitnehmer sparen 
Pendelzeit, zeigen in hybriden Arbeitsverhält-
nissen eine größere Zufriedenheit und wechseln 
weniger häufig das Unternehmen. Arbeitgeber 
sparen Kosten für Bürogebäude und können Be-
schäftigte aus einem größeren geographischen 
Umkreis rekrutieren.140  


Um dieser gesellschaftlichen Veränderung auch 
steuerlich Rechnung zu tragen, hat der Gesetz-
geber während der Corona-Pandemie mit dem 
Jahressteuergesetz (JStG) 2020 in § 4 Abs. 5 Nr. 6b 
Satz 4 EStG a.F. die Möglichkeit geschaffen, eine 
sog. Home-Office-Pauschale als Betriebsausga-
ben und nach § 9 Abs. 5 EStG als Werbungskos-
ten steuerlich geltend zu machen.141 Die Pau-
schale betrug zunächst 5 €/Arbeitstag im Home-
Office und war auf 120 Arbeitstage (max. 600 € 
pro Kalenderjahr) gedeckelt. Mit dem JStG 2022 
ist diese Regelung ab dem 1.1.2023 durch eine ei-
genständige Ziffer in § 4 Abs. 5 Nr. 6c EStG er-
setzt worden.142 Dabei wurde die Home-Office-
Pauschale auf 6 € pro Arbeitstag im Home-
Office angehoben und kann seitdem für 210 
statt zuvor 120 Home-Office-Tage geltend ge-
macht werden (max. 1.260 € pro Kalenderjahr). 
Als für die Home-Office-Pauschale relevante 


140 Im Überblick s. Bloom, Nick (2023), Nicholas Bloom predicts 
a working-from-home Nike swoosh - Firms, employees and so-
ciety will all benefit, reckons the Stanford economist, The 
Economist, August 29, 2023. 
141 Art. 1 Nr. 2 JStG 2020 v. 21.12.2020, BGBl. I 2020, 3096 (3097). 
142 Art. 1 Nr. 3 JStG 2022 v. 16.12.2022, BGBl. I 2022, 2294 (2295). 
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Arbeitstage definiert § 4 Abs. 5 Nr. 6c EStG jeden 
Kalendertag, an dem die betriebliche oder beruf-
liche Tätigkeit überwiegend in der häuslichen 
Wohnung ausgeübt und keine außerhalb der 
häuslichen Wohnung belegene erste Tätigkeits-
stätte aufgesucht wird. 


Die der Tabelle 1 zugrunde gelegte Datenbasis 
aus dem Jahr 2019 erlaubt keine Analyse der Be-
deutung der Home-Office-Regelung für den 
Werbungskostenabzug. Eine neue Studie von 
Maier auf Basis der für die Expertenkommission 
nicht zugänglichen Grundgesamtheit der pseu-
doanonymisierten Steuerbescheide aus der Ini-
tiallieferung der Länder legt aber nahe, dass im 
Jahr 2021 in rund 22,4% der Steuerbescheide 
Aufwendungen für die Heimarbeit steuerlich 
geltend gemacht wurden.143 Eine Umfrage des 
ifo Instituts zeigt zudem, dass das Home-Office 
in Deutschland seit der Corona-Krise fest veran-
kert ist. Im Februar 2024 gaben 24,1% der be-
fragten Beschäftigten in Deutschland an, zumin-
dest teilweise von zuhause aus gearbeitet zu 
haben144. Unbeschadet öffentlicher Debatten 
über die Rückkehr ins Büro bei einzelnen Unter-
nehmen, ist die Home-Office-Nutzung mittler-
weile damit ein quantitativ relevantes Phäno-
men. 


4.2.3. Komplexitätszuwachs durch die 
Koexistenz von Entfernungs- und Home-Office 
Pauschale  


Diese neue Arbeitswelt birgt neue Herausforde-
rungen für die Ausgestaltung des steuerlichen 
Werbungskostenabzugs. Sind Arbeitnehmer 
auswärts in Betriebsstätten des Arbeitgebers tä-
tig, ergeben sich Werbungskosten vornehmlich 
aus Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte, die aktuell durch eine sog. 


                                                                 
143Maier, Karoline (2024), Vereinfachte Einkommensteuererklä-
rungen für Arbeitnehmer – Vorschläge zur Verschlankung der 
Anlage N anhand einer empirischen Auswertung pseudonymi-
sierter Steuerbescheide, mimeo, LMU München; nunmehr auch 
Maier/Schanz, DStR 2024, S. 1449 ff. 
144 Ifo (2024), Ifo Konjunkturumfrage – Home-Office in 
Deutschland fest verankert, März 2024: https://www.ifo.de/fak-
ten/2024-03-04/homeoffice-deutschland-fest-veran-
kert#:~:text=Im%20Februar%20haben%2024%2C1,%2DEx-
perte%20Jean%2DVictor%20Alipour. 
145 Nach § 9 Nr. 4 EStG 1954 i.V.m. § 26 Abs. 2 EStDV 1955 (BGBl. 
I 1955, 756 [761]) betrug sie für einen PKW zunächst 
0,50 DM/Entfernungskilometer (für Motorräder/-roller: 0,22 
DM/Entfernungskilometer); s.  Bericht des Ausschusses für Fi-
nanz- und Steuerfragen, BT-Drucks. II/961, 5. 
146 StÄndG v. 23.12.1966, BGBl. I 1966, 702. 


Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 EStG steuerlich geltend gemacht werden 
können. Die Entfernungspauschale in Höhe von 
0,30 € für jeden vollen Kilometer Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
soll für jeden Arbeitstag die zur Überwindung 
dieser Strecke anfallenden Fahrtkosten abgelten 
(§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG). Nach § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 8 EStG erhöht sich die 
Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungs-
kilometer auf 0,38 €/km. Der Abzug ist insge-
samt auf 4.500 € pro Kalenderjahr begrenzt. Von 
dieser Höchstgrenze ausgenommen sind aller-
dings Fahrten, die der Arbeitnehmer mit einem 
eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen 
Kraftwagen zurücklegt. 


Die Entfernungspauschale orientierte sich zu-
nächst an tatsächlich anfallende, durchschnittli-
che Kfz-Kosten145. Mit der Entwicklung des Au-
tomobils zu einem Massenverkehrsmittel 
reduzierte der Gesetzgeber die Pauschale im 
Steueränderungsgesetz 1966 auf nur noch 
0,36 DM/Entfernungskilometer (0,16 DM/Ent- 
ferungskilometer für Motorräder/-roller) und 
gab damit zugleich die zunächst vorgenommene 
Anknüpfung an die ADAC-Kostentabellen 
auf 146. Durch die Begrenzung des Abzugs der 
Fahrtkosten sollte der steuerliche Anreiz, ein Kfz 
für die Fahrten zum Arbeitsplatz zu benutzen, 
gegenüber der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel verringert werden147. Trotz gestiegener 
Kfz-Kosten blieb diese Pauschale über mehr als 
zwei Jahrzehnte hinweg eingefroren, ehe sie An-
fang der 1990er Jahre stufenweise bis auf 
0,70 DM/Entfernungskilometer (Motorrad/Mo-
torroller: 0,33 DM/Entfernungskilometer) deut-
lich angehoben wurde 148. Das Gesetz zur Einfüh-
rung einer Entfernungspauschale vom 


147 Bericht der Sachverständigenkommission über eine Unter-
suchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse der Gemeinden v. 25.8.1964, BT-Drucks. IV 2661, 87 ff.; 
übernommen von der Bundesregierung, BT-Drucks. V/1068 f. , 
23 f. , und vom BVerfG v. 2.10.1969 – 1 BvL 12/68, BVerfGE 27, 
58 Rz. 24 ff. (juris), gebilligt. 
148 Steuerreformgesetz 1990 v. 25.7.1988, BGBl. I 1988, 1093 
(1096): zunächst wieder auf 0,50 DM/Entfernungskilometer für 
Kraftwagen und 0,22 DM/Entfernungskilometer für Motorrä-
der/-roller; Steueränderungsgesetz 1991 v. 24.6.1991, BGBl. I 
1991, 1322: 0,58 bzw. 0,65 DM/Entfernungskilometer für Kraft-
wagen und 0,26 bzw. 0,30 DM/Entfernungskilometer für Mo-
torräder/-roller; Steuermissbrauchsbekämpfungs- und Steuer-
bereinigungsgesetz (StMBG) v. 21.12.1993, BGBl. I 1993, 2310 
(2311): 0,70 DM/Entfernungskilometer für Kraftwagen und 
0,33 DM/Entfernungskilometer für Motorräder/-roller. 
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21.12.2000149 löste schließlich den Zusammen-
hang mit den Kfz-Kosten und gestaltete die Ki-
lometerpauschale zu einer verkehrsmittelunab-
hängigen Entfernungspauschale grundlegend 
um. Damit verfolgte der Gesetzgeber neben der 
Vereinfachung ein umweltpolitisches Len-
kungsziel. Dies zeigt sich darin, dass die typi-
scherweise geringeren Kosten für öffentliche 
Verkehrsmittel relativ stärker zum Abzug gelan-
gen150 und die Entfernungspauschale zudem die 
Bildung von Fahrgemeinschaften honoriert, 
weil sie für Fahrer und jeden Mitfahrer gleicher-
maßen gilt151. Diese Grundkonzeption verfolgt 
die gesetzliche Regelung bis heute. Die Entfer-
nungspauschale ist weiterhin verkehrsmittelun-
abhängig. Der Höhe nach ist sie praktisch nicht 
nach oben hin angepasst worden und bleibt da-
mit mittlerweile noch deutlicher hinter den tat-
sächlichen Kosten für den Unterhalt eines 
durchschnittlichen PKW zurück 152. 


Richten Arbeitnehmer innerhalb ihrer Woh-
nung ein sog. Home-Office ein, entsteht regel-
mäßig ebenfalls ein Aufwand, weil der Steuer-
pflichtige dazu einen gewissen Platz innerhalb 
der Wohnung benötigt153. Die berufliche Nut-
zung heimischer Ressourcen verursacht so typi-
scherweise zusätzliche Kosten in Gestalt der 
anteiligen Miete sowie verbrauchsabhängiger 
Kosten für Strom und Heizung sowie für das ge-
nutzte Mobiliar. Bei eigenem Wohnraum treten 
an die Stelle der Miete die anteilige AfA des Ge-
bäudes sowie anteilige Schuldzinsen, Grundbe-
sitzabgaben, Versicherungsbeiträge u.a. Dieser 
Aufwand wird aktuell entweder durch den Ab-
zug der Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer (§ 4 Abs. 5 Nr. 6b Satz 2, 3 EStG) o-
der durch den Abzug der Home-Office-
Tagespauschale (§ 4 Abs. 5 Nr. 6c EStG) steuer-
lich berücksichtigt. Unterhält der Steuerpflich-
tige ein häusliches Arbeitszimmer, sind die 


                                                                 
149 BGBl. I 2000, 1918. 
150 Dieser Effekt zeigt sich besonders deutlich am Bsp. des der-
zeit angebotenen sog. Deutschlandtickets für 49 €/Monat (s.  
https://deutschlandticket.de). Abonniert ein Arbeitnehmer, der 
eine Fahrtstrecke von 20 km zu seinem externen Arbeitsplatz 
zurücklegen muss, dieses Ticket, entstehen ihm tatsächlich 
Kosten von nur 588 € p.a., was einer Entfernungspauschale von 
0,13 €/Entfernungskilometer entspricht. 
151 Siehe Reg.Begr., BT-Drucks. 14/4435, 9. 
152 Die ADAC-Kostentabelle weist etwa für einen Golf 1,5 TSI 
Gesamtkosten von 49,2 Cent/Km aus (s.  https://as-
sets.adac.de/Autodatenbank/Autokosten/autokostenueber-
sicht_s-v.pdf), d.h. es wären für den Entfernungskilometer an 
sich 98,4 Cent anzusetzen, um den vollen Aufwand zu erfassen. 


Aufwendungen aber nur dann abzugsfähig, 
wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und berufli-
chen Betätigung bildet. In diesem Fall sind 
grundsätzlich die tatsächlich entstandenen und 
nachzuweisenden Aufwendungen ohne eine 
Höchstbetragsbegrenzung anzusetzen. Anstelle 
des tatsächlichen Nachweises der Aufwendun-
gen kann der Steuerpflichtige nach § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 6b Satz 3EStG aber auch eine Jahres-
pauschale ansetzen, die bezogen auf 210 Arbeits-
tage der Home-Office-Pauschale des § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 6c EStG entspricht. Ohne dass das 
Home-Office ein Arbeitszimmer darstellt und 
dazu auch noch den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit des 
Steuerpflichtigen ausmachen müsste, kann 
schließlich der Abzug der Home-Office-Tages-
pauschale von 6 €, max. 1.260 € im Kalender-
jahr, nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6c EStG bean-
sprucht werden. Ein kumulativer Ansatz sowohl 
von Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer als 
auch der Tagespauschale ist gem. § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 6c Satz 3 EStG ausgeschlossen; der Ab-
zug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
ist danach vorrangig. 


Durch den Home-Office-Trend und die damit 
verbundenen unterschiedlichen steuerrechtli-
chen Regelungen hat sich die Komplexität ge-
rade in einem Bereich deutlich erhöht, der viele 
Arbeitnehmer betrifft. Arbeitnehmer müssen 
ihre Arbeitstage im Home-Office und an ihren 
Arbeitsstätten erfassen und in schlüssiger Weise 
mit den für die Berechnung der Entfernungs-
pauschale angesetzten Arbeitstagen abstimmen. 
Letztlich bedarf es einer Art von Arbeitstage-
buch für die von den Finanzbehörden nachzu-
prüfenden Angaben. Dies belastet die Arbeit-
nehmer und Personalabteilungen der 
Arbeitgeber ebenso wie die knappen 


Es kommen mit der Entfernungspauschale damit nur ca. 30% 
der Kfz-Kosten eines der unteren Kompaktklasse zuzurechnen-
den PKW zum Abzug. Damit wird der Abzug der Kfz-Kosten 
heute deutlich stärker gedeckelt als bei Einführung der abge-
senkten Entfernungspauschale von 0,36 DM im StÄndG 1966 
(inflationsbereinigt entspricht die damalige Pauschale einem 
Betrag 0,86 €/Entfernungskilometer, s. https://www.finanzen-
rechner.net/inflations-rechner.php). 
153 Bei der Anmietung einer Wohnung wird der Steuerpflichtige 
daher den zu einer höheren Miete führenden Mehrbedarf be-
rücksichtigen müssen. Wenn er in einer bisher allein zu Wohn-
zwecken genutzten Wohnung ein Home-Office unterhalten 
will, muss er seinen privaten Wohnkonsum entsprechend ein-
schränken. 



https://deutschlandticket.de/
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Verwaltungsressourcen der Finanzämter.154 Zu-
dem ergeben sich ganz erhebliche Abgren-
zungsfragen, von denen der Abzug von Auf-
wendungen im Bereich des Home-Offices 
abhängt. Nur wenn das Home-Office ein “Ar-
beitszimmer” im steuerrechtlichen Sinne ist und 
darüber hinaus auch noch den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Tätig-
keit bildet, sind die tatsächlichen Aufwendun-
gen, dann sogar unbegrenzt, als Werbungskos-
ten abzugsfähig. Die Anforderungen an ein 
„Arbeitszimmer“ in diesem Sinne sind dabei 
recht hoch. Insbesondere muss es sich um einen 
abgeschlossenen Raum handeln, dieser darf 
grundsätzlich kein Durchgangszimmer sein und 
muss (nahezu) ausschließlich zum Arbeiten ge-
nutzt werden und entsprechend eingerichtet 
sein.155 Erreicht das Home-Office dieses Niveau 
nicht, bleibt nur die Tagespauschale.  


Diese deutliche Unterscheidung zwischen häus-
lichem Arbeitszimmer und Home-Office-Pau-
schale ist gestaltungsanfällig und führt nicht sel-
ten zu eher zufälligen Ergebnissen. Dieses der 
Bewältigung von Massenfällen abträgliche Ge-
staltungspotenzial wird durch die Alternativität 
von Home-Office-Tagespauschale und Fahrt-
kosten-Entfernungspauschale zusätzlich gestei-
gert: Für Arbeitnehmer, die weniger als 20 km 
von ihrer ersten Arbeitsstätte entfernt wohnen, 
wirkt sich die Home-Office-Tagespauschale 
günstiger als die Entfernungspauschale aus. Bei 
entfernteren Distanzen dreht sich das Verhältnis 
um. In diesen Fällen ist die Entfernungspau-
schale günstiger. Da es bei einer nachträglichen 
Prüfung der Verhältnisse für Finanzämter 
schwer nachvollziehbar ist, ob Arbeitnehmer an 
bestimmten Tagen im Home-Office oder am 
auswärtigen Arbeitsplatz tätig gewesen sind, 
werden Anreize für Falschangaben gesetzt. 


                                                                 
154 Personalabteilungen der Unternehmen werden insbeson-
dere durch die mit den Fahrtkosten und Home-Office im Zu-
sammenhang stehenden geldwerten Zuwendungen und deren 
steuerliche Behandlung (z.B. Job-Ticket, s.  § 3 Nr. 15 EStG; 
Dienstwagengestellung, s.  § 8 Abs. 2 Satz 3, 4 EStG; Tankgut-
scheine, s.  § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG, u. sonstige Zuschüsse) admi-
nistrativ belastet. Insoweit sind folgerichtige Anpassungen vor-
zunehmen. 
155 Zum Begriff des Arbeitszimmers eingehend BFH v. 27.7.2015 
– GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265. 
155a Vgl. auch den Vorschlag einer Hybrid-Work-Pauschale 
durch Maier/Schanz, DStR 2024, 1449. 
156 Die Anzahl der Arbeitnehmerfälle, bei denen das Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt, und 


4.2.4. Reformvorschlag der Vereinheitlichung  


Die Expertenkommission schlägt daher mehr-
heitlich vor, in den genannten Bereichen eine 
deutliche Vereinfachung durch eine stärkere Ty-
pisierung der gesetzlichen Regelungen herbei-
zuführen: Entfernungspauschale, Home-
Office-Pauschale und Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer sollen zukünftig in 
einer „Arbeitstagepauschale“ zusammenge-
fasst werden.  


Steuerpflichtige können dann für jeden Tag, den 
sie beruflich tätig sind, einen pauschalen Steuer-
abzug – die „Arbeitstagepauschale“ – als Wer-
bungskosten abziehen.155a 


Die „Typisierungsebene“ der neuen Pauschale 
entspricht der aktuellen Home-Office-Regelung 
(fixer Betrag pro Tag ohne Geltendmachung tat-
sächlicher Aufwendungen). Für Arbeitstage, für 
die bisher die Entfernungspauschale geltend ge-
macht wird, würde nun stärker als bisher typi-
siert werden, da die tatsächliche Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte – 
von Ausnahmefällen abgesehen (dazu unten 
4.2.5.) – nicht mehr relevant ist.  


Die Arbeitstagepauschale vermeidet die unter 
4.2.3. beschriebenen Komplexitätskosten (die 
Notwendigkeit zur Erfassung und Meldung der 
Arbeitstage im Home-Office und Büro durch 
Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber, die Miss-
brauchsmöglichkeiten und den Prüfaufwand 
auf Seiten der Finanzämter). Zudem wird das 
Nebeneinander von Home-Office Pauschale 
und Abzügen für das häusliche Arbeitszimmer 
eliminiert. Auch hierüber wird Komplexität so-
wie Prüf- und Verwaltungsaufwand bei den Fi-
nanzämtern reduziert. 156 


Die Abschaffung des Nebeneinanders der beiden 
Werbungskostenabzugsmöglichkeiten von 


entsprechende Kosten damit unbegrenzt steuerlich geltend ge-
macht werden können, sind relativ gering– rund 56.000 Steuer-
pflichtige mit überwiegend Einkommen aus nicht-selbstständi-
ger Arbeit haben laut Lohn- und Einkommensteuerstatistik im 
Jahr 2017 die vollen Kosten des Arbeitszimmers, gemessen an 
Kosten oberhalb von 1.250 Euro – steuerlich geltend gemacht. 
Trotzdem kann die Regelung in der Anwendung erhebliche ad-
ministrative Kosten erzeugen. Denn ob ein Arbeitszimmer in 
vollem Umfang abgesetzt werden kann, ist in der Praxis regel-
mäßig Anlass für Auseinandersetzungen zwischen Steuer-
pflichtigen und Finanzamt und Klagen vor den Finanzgerich-
ten. 
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Home-Office-Pauschale und Aufwendungen für 
das häusliche Arbeitszimmer ist auch unter Ge-
rechtigkeitsgesichtspunkten wünschenswert. 
Denn selbst unter denjenigen Steuerpflichtigen, 
bei denen das Home-Office den Mittelpunkt ih-
rer beruflichen Tätigkeit darstellt, werden dieje-
nigen Arbeitnehmer bevorzugt, die sich einen 
abgeschlossenen Raum als Arbeitszimmer leis-
ten können und nicht mit einer Arbeitsecke 
Vorlieb nehmen müssen. Menschen in der Mitte 
und am unteren Ende der 


Einkommensverteilung bzw. Menschen in urba-
nen Ballungsräumen mit hohen Haus- und 
Mietpreisen, für die der zusätzliche Wohnraum 
nicht erschwinglich ist, sind hier deutlich im 
Nachteil. Konsistent mit diesen Überlegungen 
zeigt eine Auswertung der Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik für das Jahr 2017, dass Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
vor allem von Steuerpflichtigen am oberen Ende 
der Einkommensverteilung geltend gemacht 
werden (siehe folgende Abbildung 1). 157 


Abbildung 1 – Durchschnittlicher Aufwand für ein häusliches Arbeitszimmer pro Einkommensperzentil 
 
Erläuterung: Die Grafik zeigt – basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2017 – die durchschnittlich 
geltend gemachten Aufwendungen für ein Arbeitszimmer je Perzentil der Einkommensverteilung (wobei nur Einkommen aus nicht-
selbstständiger Arbeit berücksichtigt sind und Steuerpflichtige, die keine Aufwendungen für ein Arbeitszimmer geltend machen, bei 
der Berechnung der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer mit Null eingehen). Die Informationen in der Lohn- und Ein-
kommensteuerstatistik werden auf Basis des Hochrechnungsfaktors auf die Grundgesamtheit der Steuerpflichtigen hochgerechnet. 
 


Wie oben unter 2.2.1 dargestellt, besitzt der Ge-
setzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum 
für typisierende Pauschalregelungen, wenn 
Massenphänomene betroffen sind und überdies 
eine nicht unerhebliche private Mitveranlassung 
für die getätigten Aufwendungen besteht. Ziel 
der vorgeschlagenen Regelung ist es, die 


                                                                 
157 Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Auswertungen 
auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 
2017 beruhen und damit die rechtlichen Regelungen des Jahres 
2017 abbilden. In 2017 konnten Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer unbegrenzt steuerlich geltend gemacht 
werden, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildete. Zudem 
konnten Aufwendungen bis maximal 1.250 Euro geltend 


Pauschale an die durch Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte bzw. den durch 
die Unterhaltung des Home-Office anfallenden 
Aufwendungen eines „typischen“ Steuerzahlers 
auszurichten. Der Gesetzgeber hat in der aktuel-
len Regelung die täglichen Werbungskosten ei-
nes typischen Steuerpflichtigen im Home-Office 


gemacht werden, wenn das Arbeitszimmer zwar nicht den Mit-
telpunkt der gesamten Tätigkeit darstellt, aber kein Alterna-
tivarbeitsplatz zur Verfügung stand. Wiederholt man die Ana-
lyse in Abbildung 2 für all diejenigen Fälle, in denen 
Steuerpflichtige Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer oberhalb von 1.250 Euro geltend machen (die damit „Mit-
telpunktsfälle“ sind), ergibt sich auch hier eine Konzentration 
der Fälle am oberen Ende der Einkommensverteilung.  
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mit 6 Euro quantifiziert.158 Der nach § 4 Abs. 5 
Nr. 6c EStG derzeit abzugsfähige Maximalbetrag 
entspricht einer Entfernungspauschale bei 210 
Arbeitstagen für eine Fahrtstrecke von 20 km 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
(bei einer Entfernungspauschale von 0,30 €/km). 
Diese Größe gilt einen Aufwand von monatlich 
105 € für derartige Kosten ab. Der genannte Be-
trag liegt in der Bandbreite durchschnittlicher 
Lebensverhältnisse.  


Ob dieser Betrag als allgemeiner Ansatz für eine 
Arbeitstagepauschale taugt, unterliegt letztlich 
der Beurteilung durch den Gesetzgeber, der an-
gesichts des damit verbundenen großen Verein-
fachungspotenzials und des Charakters der Auf-
wendungen als gemischt-veranlasster Aufwand 
über einen erheblichen Einschätzungsspielraum 
verfügt (siehe oben unter 2.2.1). Abhängig von 
der Höhe der Arbeitstagepauschale kann es in 
Einzelfällen bei Steuerpflichtigen, die ein Ar-
beitszimmer unterhalten, das den Mittelpunkt 
ihrer gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet, zu einer Einschränkung des 
steuerlichen Abzuges kommen. In Anbetracht 
des in diesen Fällen aber erforderlichen Kon-
trollaufwandes, der mit einem erheblich grund-
rechtsbeschränkenden Eingriff in die Pri-
vatsphäre der Steuerpflichtigen 
(Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 
GG) verbunden wäre und dessen Ergebnisse da-
her unsicher sind (siehe oben unter 2.2.1), 
schlägt die Mehrheit der Expertenkommission 
vor, insoweit auf eine Öffnungsklausel zu ver-
zichten.  


Zur Beibehaltung des § 4 Abs. 5 Nr. 6b Satz 2 
EStG mit der Möglichkeit eines unbeschränkten 
Abzugs der tatsächlichen Kosten für ein häusli-
ches Arbeitszimmer zwingt schließlich auch 
nicht der Beschluss des BVerfG vom 6.7.2010159. 
Mit dieser Entscheidung hatte das BVerfG die 
frühere Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 
EStG 2007 mit dem Gleichheitssatz nach Art. 3 
Abs. 1 GG für unvereinbar gehalten, soweit das 
Abzugsverbot Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer auch dann umfasst, wenn für die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein 


                                                                 
158 Studien zur Abschätzung der tatsächlichen Kosten eines Ar-
beitnehmers im Home-Office sind der Expertenkommission al-
lerdings nicht bekannt.  
159 BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268 (häusli-
ches Arbeitszimmer II). 


anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Im 
Unterschied zu der vom BVerfG als verfassungs-
widrig erkannten Regelung160 wird der Abzug 
der Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten nach dem hier unterbreiteten Reform-
vorschlag nicht vollständig versagt, sondern auf 
die generell für ein Home-Office gewährte Ta-
gespauschale beschränkt. Damit werden nun-
mehr jede Art von Heimarbeitsplätzen gleichge-
stellt. Zudem vermeidet der Vorschlag die auch 
vom BVerfG kritisch gesehene qualitative Un-
terscheidung nach dem “Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen Tätig-
keit”161. 


Für an der ersten Tätigkeitsstätte erbrachte Ar-
beitstage verändert sich der Werbungskostenab-
zug, wobei Richtung und Höhe der Veränderung 
von der Entfernung zwischen Wohnung und 
erster Arbeitsstätte des Steuerpflichtigen abhän-
gen. Würde die Home-Office-Tagespauschale 
auf Pendler übertragen, wären aktuell Steuer-
pflichtige, die weniger als 20 km von ihrer ersten 
Arbeitsstätte entfernt wohnen, bessergestellt, da 
sie mit der Entfernungspauschale für jeden Kilo-
meter zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
0,30 Euro – und damit für den gesamten Ar-
beitsweg weniger als 6 Euro – steuerlich geltend 
machen könnten. Dieses Verhältnis würde sich 
sich zu Lasten der Steuerpflichtigen umkehren, 
je weiter sie über 20 km hinaus entfernt wohnen 
und zu ihrem Arbeitsplatz pendeln. 


Tabelle 2 zeigt Informationen zu Pendeldistan-
zen der deutschen Bevölkerung, die dem Mikro-
zensus entnommen und durch das Statistische 
Bundesamt aufbereitet worden sind. Die Tabelle 
zeigt, dass rund die Hälfte der Arbeitnehmer in 
Deutschland (48,1%) in weniger als 10 km Ent-
fernung von ihrer ersten Arbeitsstätte wohnen. 
78,3% der Arbeitnehmer leben innerhalb einer 
Pendeldistanz von 25 km. D.h. ein Großteil der 
abhängig Beschäftigten würden sich, relativ 
zum Status quo, über eine entsprechende „Ar-
beitstagepauschale“ steuerlich besserstellen.


160 Dazu BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268 
Rz. 48 (juris) - häusliches Arbeitszimmer II. 
161 BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268 Rz. 49 (ju-
ris) - häusliches Arbeitszimmer II. 
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Entfernung Anteil Arbeitnehmer  
(in %) 


unter 5km 25,8 


5 bis unter 10 km 22,3 


10 km bis unter 25 km  30,2 


25 bis unter 50 km 14,8 


50 km und mehr  5,1 


Gleiches Grundstück  0,5 


Wechselnde Arbeitsstätte 1,4 


  


Tabelle 2: Pendeldistanzen Arbeitnehmer (2020), 
in % 
Erläuterung: Die Tabelle illustriert Pendeldistanzen in Deutsch-
land. Konkret wird der Anteil der Arbeitnehmer angegeben, mit 
einem Arbeitsweg von unter 5km/5-10/10-25/25-50/über 
50km. Quelle: Destatis, auf Basis der Daten des deutschen Mik-
rozensus: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeits-
markt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/pendler1.html 


Ergänzend zeigt Abbildung 2 – erneut basierend 
auf Daten der Lohn- und Einkommensteuersta-
tistik 2017 – die Verteilung der Entfernung zwi-
schen Wohnung und erster Arbeitsstätte für die-
jenigen Steuerpflichtigen, die in ihrer 
Steuererklärung für das Jahr 2017 die Entfer-
nungspauschale steuerlich geltend gemacht ha-
ben (rund ein Drittel aller Steuerpflichtigen mit 
überwiegend Einkommen aus nichtselbstständi-
ger Arbeit). Wenig überraschend wohnen dieje-
nigen Steuerpflichtigen, die die Pauschale gel-
tend machen, weiter von ihrer Arbeitsstätte 
entfernt als die Grundgesamtheit der Beschäf-
tigten in Deutschland (siehe Tabelle 2): 


 


Abbildung 2 - Entfernung zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte (konditional auf Geltendmachung 
der Entfernungspauschale) 
 
Erläuterung: Die Grafik illustriert – anhand der Dichtefunktion und basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
für das Jahr 2017 – die Verteilung der Entfernung zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte, für alle Steuerpflichtigen, für die die 
Information steuerrelevant ist, d.h. deren Werbungskosten höher sind als der Werbungskostenpauschbetrag von 1000 Euro im Jahr 
2017. Die Informationen in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik werden auf Basis des Hochrechnungsfaktors auf die Grundge-
samtheit der Steuerpflichtigen hochgerechnet. 


 


Im Median beträgt die Entfernung für diese 
Gruppe 22 km, so dass sich rund die Hälfte der-
jenigen Steuerpflichtigen, die aktuell die Entfer-
nungspauschale nutzen, ohne Öffnungsklausel 


                                                                 
162 Berücksichtigt man bei der Auswertung nicht nur diejenigen 
Steuerpflichtigen, für die bei der steuerlichen Veranlagung die 


über eine Arbeitstagepauschale von 6 Euro steu-
erlich an außerhäuslichen Arbeitstagen am Ar-
beitsplatz beim Arbeitgeber schlechter stellen 
würden.162  


Angabe der Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Arbeitsstätte steuerwirksam ist (d.h. Fälle, in denen 



https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/pendler1.html

https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/pendler1.html
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Abbildung 3 zeigt, dass der Anteil der Fernpend-
ler entlang der Einkommensverteilung ansteigt. 
D.h. Mehrbelastungen durch reduzierte Wer-
bungskostenabzüge im neuen System der Ar-
beitstagepauschale fallen hier, wenn nicht 


ausschließlich, so doch zu einem relevanten 
Teil, in der Mitte und am oberen Ende der Ein-
kommensverteilung an (wobei sich die Auswer-
tungen erneut auf die Einkommen- und Lohn-
steuerstatistik 2017 beziehen).  


 


Abbildung 3 - Fernpendler entlang der Einkommensverteilung 
 
Erläuterung: Die Grafik zeigt – basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2017 – den Anteil der Fern-
pendler mit einer Pendeldistanz >20km bzw. >25km pro Perzentil der Einkommensverteilung (wobei nur Einkommen aus nicht-
selbstständiger Arbeit berücksichtigt sind). Die Informationen in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik werden auf Basis des 
Hochrechnungsfaktors auf die Grundgesamtheit der Steuerpflichtigen hochgerechnet.  


                                                                 
die tatsächlichen Werbungskosten den Werbungskosten-
pauschbetrag übersteigen), sondern auch Fälle ohne Steuer-
wirksamkeit (bei denen der Werbungskostenpauschbetrag zur 
Anwendung kommt, da die tatsächliche Werbungskosten 


kleiner sind als der Werbungskostenpauschbetrag), ergibt sich 
eine Medianentfernung zwischen Wohnung und erster Arbeits-
stätte von 17km (siehe bspw. auch Maier (2024) für eine ent-
sprechende Vorgehensweise). 


Fernpendler >20km 


Fernpendler >25km 
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4.2.5. Zusatzpauschale für sog. Fernpendler  


Dennoch verdient die Gruppe der sog. Fern-
pendler besondere Berücksichtigung, insbeson-
dere im Kontext ländlicher Regionen, in denen 
Beschäftigungsmöglichkeiten gering, Menschen 
aber über familiäre und soziale Netzwerke ört-
lich gebunden sind. Hier können Steuerpflich-
tige gezwungen sein, aus beruflichen Gründen 
auch über weite Distanzen zu pendeln. Ein-
schränkungen der Abzugsfähigkeit von Pendel-
kosten von der Steuerbasis können für diese 
Personengruppe, relativ zum Status quo, zu sig-
nifikanten Mehrbelastungen führen.  


Abbildung 4 stellt die Verteilung der Entfer-
nungspauschale dar (konditional darauf, dass 
Steuerpflichtige die Entfernungspauschale gel-
tend machen) und zeigt, dass unter denjenigen 
Steuerpflichtigen, die die Entfernungspauschale 
nutzen, ein relevanter Teil signifikante Wer-
bungskosten für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte geltend macht: 25% der Steu-
erpflichtigen, die die Entfernungspauschale be-
anspruchen, geben Abzüge von 2.000 Euro oder 
mehr an, 10% der entsprechenden Steuerpflich-
tigen haben Fahrtkosten von über 3.000 Euro. 


 


Abbildung 4 - Entfernungspauschale im Jahr 2017 
 
Erläuterung: Die Grafik illustriert – anhand der Dichtefunktion und basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
für das Jahr 2017 – die Verteilung der Entfernungspauschale, konditional auf ihre Geltendmachung. Die Informationen in der Lohn- 
und Einkommensteuerstatistik werden auf Basis des Hochrechnungsfaktors auf die Grundgesamtheit der Steuerpflichtigen hochge-
rechnet. 


 


Unter 2.2.2 wurde bereits dargelegt, dass der Ge-
setzgeber auch Zwischenlösungen treffen kann, 
die zwischen einem Pauschbetrag mit der Mög-
lichkeit höherer tatsächlicher Aufwendungen 
und einer fixen Pauschale ohne jegliche Gegen-
beweismöglichkeit liegt. Eine derartige Zwi-
schenlösung könnte darin bestehen, dass bei 
Überschreitung einer Wesentlichkeitsschwelle 
bestimmte Mehraufwendungen zum Abzug 


                                                                 
163 Auch wenn die Geltendmachung von Werbungskosten für 
weitere gefahrene Kilometer Befolgungsaufwand induziert, 


zugelassen werden. So könnte eine Zusatzrege-
lung für Fernpendler zur Anwendung kommen, 
die es erlaubt, Kosten für gefahrene Kilometer, 
die einen bestimmten Schwellenwert über-
schreiten, weiter mit einem fixen Cent-Be-
trag/km steuerlich geltend zu machen. Hier-
durch würde sichergestellt, dass Fernpendler 
durch die „Arbeitstagepauschale“ nicht (über-
mäßig) negativ belastet werden.163  


werden Steuerpflichtige diese nur dann geltend machen, wenn 
ihnen dadurch ein Nettovorteil entsteht. Sie stellen sich also in 
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Da ein fixer Pauschalsatz als Vereinfachungs-
instrument des Massenverfahrens immer eine 
Bandbreite “typischer” Fälle abdeckt, sollte er in 
dieser Bandbreite ohne Ausnahme gelten. Dies 
rechtfertigt es, keinen Gegenbeweis zuzulassen 
und erst wesentliche Abweichungen, die als 
Ausreißer die Bandbreite typischer Fallgruppen 
überschreiten, in den Genuss einer Zusatzrege-
lung kommen zu lassen. Dies hält die Experten-
kommission auch unter dem Gesichtspunkt für 
geboten, dass der zusätzliche durch die Admi-
nistration und Prüfung der entsprechenden 
„Fernpendlerfälle“ entstehende Aufwand auf 
Seiten der Finanzverwaltung begrenzend zu be-
rücksichtigen ist. In diesem Sinn befürwortet 
sie, die „Wesentlichkeitsgrenze“ gesetzlich zu 
verankern.  


Die Entscheidung darüber, für welche Entfer-
nung eine solche Wesentlichkeitsgrenze festge-
setzt wird, obliegt dem Gesetzgeber. Würde die 
aktuelle Homeoffice-Tagespauschale auf Pend-
ler übertragen und würde der Gesetzgeber etwa 
eine Wesentlichkeitsgrenze von 25% wählen, 
wären zusätzliche gefahrene Kilometer nicht 
schon ab Kilometer 21 (s. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
Satz 8 EStG), sondern erst ab einer höheren Ent-
fernung von 26 Kilometern zusätzlich abzugsfä-
hig zu machen, um die Anzahl der Steuerpflich-
tigen, die zusätzliche Kilometer über die 
Arbeitstagepauschale hinaus geltend machen, zu 
reduzieren164. Nach Auswertungen der Lohn- 
und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2017 
würden ca. 2,3 Millionen Steuerpflichtige mit 
vornehmlich Einkommen aus nichtselbstständi-
ger Arbeit bei einer Wesentlichkeitsgrenze von 
26 km keine weiteren gefahrenen Kilometer gel-
tend machen (da sie zwischen 20 und 25 km von 
ihrer ersten Arbeitsstätte entfernt wohnen)165. 
Die Expertenkommission spricht sich mehrheit-
lich dafür aus, den zur Arbeitstagepauschale 
hinzukommenden Abzug (abweichend vom der-
zeitigen Recht) unabhängig davon zu begrenzen, 
mit welchem Verkehrsmittel sich der Steuer-
pflichtige bewegt.  


                                                                 
jedem Fall relativ zu einer Situation ohne Öffnungsklausel bes-
ser. 
164 Auch hier wird dem Gesetzgeber angesichts des Vereinfa-
chungszwecks und des Charakters eines gemischt-veranlassten 
Aufwandes ein erheblicher Einschätzungsspielraum zuzubilli-
gen sein. So wird auch ein Wesentlichkeitspuffer von 50% (d.h. 
bis zu 30 km) verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sein. 


Eine solche gesplittete Regelung steht auch 
nicht im Konflikt mit dem Urteil des BVerfG 
vom 9.12.2008 zur Regelung des § 9 Abs. 2 Satz 1 
EStG 2007 zur Pendlerpauschale166. Mit dieser 
Vorschrift hatte der damalige Gesetzgeber unter 
Anwendung eines “Werktor”-Prinzips angeord-
net, dass Aufwendungen eines Arbeitnehmers 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte keine Werbungskosten sind. Davon nahm 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG allerdings solche Aufwen-
dungen aus, die für Wege zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte ab dem 21. Ent-
fernungskilometer entstanden. Diese sollten 
“wie Werbungskosten” abzugsfähig sein. Bei die-
ser Regelung vermisste das BVerfG ein folge-
richtiges Konzept und hielt einen Paradigmen-
wechsel vom Veranlassungsprinzip und 
objektiven Nettoprinzip hin zu einem “Werk-
tor”-Prinzip und wieder zurück für gleichheits-
widrig167. Es vermisste ein Mindestmaß an Sys-
temorientierung und sah auch keinerlei 
empirische Evidenz für die getroffene Differen-
zierung. 


Von der durch das BVerfG verworfenen Rege-
lung des § 9 Abs. 2 EStG 2007 unterscheidet sich 
der von der Expertenkommission unterbreitete 
Reformvorschlag grundlegend. Die Experten-
kommission propagiert gerade kein “Werkstor”-
Prinzip, sondern qualifiziert den Fahrtaufwand 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte – 
mit dem BVerfG – als einen gemischt-veranlass-
ten Aufwand, dessen beruflich veranlasster An-
teil ohne Negierung des objektiven Nettoprin-
zips zur Bewältigung der Massenverfahren auf 
typisierende Weise durch die Arbeitstagepau-
schale abgegolten ist. Soweit die Typisierung des 
Aufwandes durch die fixe Arbeitstagepauschale 
aber zu einer nicht mehr zu rechtfertigenden 
Vereinfachung und deutlichen Unterbemessung 
des beruflichen Aufwandanteiles führt, ergänzt 
sie die Arbeitstagepauschale durch einen zusätz-
lichen Abzug in Gestalt der Entfernungspau-
schale ab einem vom Gesetzgeber zu bestim-
menden über einer Wesentlichkeitsschwelle 
liegenden Entfernungskilometer. Damit 


165 Siehe dazu auch Abbildung 4  zur Verteilung der geltend ge-
machten Entfernungspauschale im Jahr 2017.  
166 BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07, BVerfGE 122, 210 (Pendler-
pauschale). 
167 BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07, BVerfGE 122, 210 Rz. 66 ff. 
(juris) – Pendlerpauschale. 
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durchbricht die Regelung nicht das objektive 
Nettoprinzip, sondern respektiert es gerade in 
typisierender Form. 


Eine gegenüber dem heutigen Zustand stärkere 
Pauschalierung der Pendelkosten bringt neben 
der Komplexitätsreduktion weitere Vorteile mit 
sich. Aus ökologischer Sicht ist vorteilhaft, dass 
die Pauschale unabhängig von den tatsächlichen 
Kosten gewährt wird und damit im bisherigen 
System bestehende Anreize, einen Wohnort in 
weiterer Entfernung von der Arbeitsstätte zu 
wählen, entfallen. Eine Reduktion der Pendel-
distanzen entlastet die Umwelt und ist auch mit 
Blick auf Pendelzeiten und Pendelkosten wün-
schenswert. Die Öffnungsklausel für Fernpend-
ler stellt umgekehrt aber sicher, dass der ländli-
che Raum nicht geschwächt wird. Wer wegen 
Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten aufs 
Land zieht, wird steuerlich kaum schlechter ge-
stellt. Auch aus Gerechtigkeitssicht ist die Maß-
nahme vorteilhaft: Neuere Forschung zeigt, dass 
vor allem Steuerpflichtige mit niedrigeren Ein-
kommen aufgrund von Informationsfriktionen 
nicht von Steuervergünstigungen im Steuer-
recht profitieren, da sie entsprechende Abzüge 
nicht kennen und/oder gar keine Steuererklä-
rung einreichen.168 Wird die vorgeschlagenen 
Arbeitstagepauschale im Lohnsteuerabzug be-
rücksichtigt, wird diese Schieflage abgeschwächt 
bzw. behoben.169  


Fiskalisch würden sich über die Anpassung teils 
Mehrkosten ergeben, teils würde es zu Einspa-
rungen kommen. Steuerpflichtige, die weniger 
als 20 km von ihrer Arbeitsstätte entfernt woh-
nen, würden bei einer Arbeitstagepauschale von 
6 Euro an Arbeitstagen, die sie im Büro verbrin-
gen, höhere Werbungskosten geltend machen 
können als bisher. Für Steuerpflichtige, die wei-
ter als 20 km von ihrer Arbeitsstätte entfernt 
wohnen, könnten über die Wesentlichkeits-
grenze die abzugsfähigen Werbungskosten 
leicht sinken (wobei die Wirkung hier ebenfalls 


                                                                 
168 Siehe bspw. Hauck, Tobias und Luisa Wallosek (2023), Op-
tional (Non-)Filing and Effective Taxation, mimeo, LMU Mün-
chen. Da v.a. Personen mit geringeren Einkommen aufgrund 
steigender Miet- und Hauspreise zunehmend aus den urbanen 
Ballungszentren in den ländlichen Raum verdrängt werden, ist 
zu erwarten, dass diese Problematik zukünftig weiter an Bedeu-
tung gewinnt. Vgl. dazu auch ausführlich unten 9.3.7.5. 
169 Agrawal, David, Eckhard Janeba and Elke J. Jahn (2024), Do 
Commuting Subsidies Drive Workers to Better Firms?, Working 
Paper. Die Autoren zeigen auf Basis von Daten für Deutschland, 
dass die aktuelle Pendlerpauschale die Match-Qualität 


von der Höhe der Pauschale abhängt, mit der 
Aufwendungen für zusätzliche gefahrene Kilo-
meter geltend gemacht werden können). Für 
Home-Office-Tage ist die neue Regelung äqui-
valent zur alten. Für Steuerpflichtige, die bisher 
Kosten für ein Arbeitszimmer geltend gemacht 
haben, würde der Abzugsbetrag in dem Maße, in 
dem er bisher die Home-Office Pauschale über-
stiegen hat, sinken. 


4.2.6. Anwendung auch für Arbeitnehmer ohne 
erste Tätigkeitsstätte  


De lege lata unterscheidet das Gesetz zwischen 
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte und anderen 
dienstlichen Fahrten. Für Letztere wird wiede-
rum zwischen gleichbleibenden Strecken von 
Arbeitnehmern, die keine erste Tätigkeitsstätte 
haben, und anderen Fahrten differenziert. 
Grundsätzlich sind bei beruflich veranlassten 
Fahrten, die nicht zur ersten Tätigkeitsstätte 
führen, die tatsächlich entstandenen Kosten ab-
zugsfähig. Bei Nutzung eines privaten Fahrzeugs 
ist es alternativ möglich, dass die Wegstrecken-
entschädigung nach dem Bundesreisekostenge-
setz (BRKG) angesetzt wird. Diese Option führt 
zu einer administrativen Vereinfachung auf Sei-
ten des Steuerpflichtigen und der Finanzverwal-
tung, weil es bei der Nutzung eigener Fahrzeuge 
ausgesprochen schwierig ist, die tatsächlichen 
Kosten einer Fahrt zu ermitteln. 


Die Regelung für gleichbleibende Strecken ist 
komplexer ausgestaltet. Grundsätzlich werden 
diese den Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte gleichgestellt, sodass nach 
derzeitiger Gesetzeslage die Entfernungspau-
schale des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG Anwen-
dung findet. Eine gewisse Komplexität (und da-
mit einhergehend Unsicherheiten bei Auslegung 
und Anwendungen) ergibt sich aus den Tatbe-
standvoraussetzungen im Einzelnen: Die Rege-
lung findet nur Anwendung bei Arbeitnehmern, 
die keine erste Tätigkeitsstätte haben und auf 
Weisung ihres Arbeitgebers dauerhaft denselben 


zwischen Arbeitnehmer und Arbeitsstelle steigern kann, d.h. 
Beschäftigte hierüber Arbeitsverhältnissen aufnehmen, in de-
nen ihre Produktivität höher ist als ohne die kilometerbasierte 
Pendlerpauschale. Die Effekte sind allerdings quantitativ sehr 
klein und fallen vor allem am oberen Ende der Einkommens-
verteilung an, wodurch die Einkommensungleichheit an-
wächst. Die vorgeschlagene Arbeitstagepauschale würde inner-
halb des 20 km-Radius entsprechende Effekte nivellieren, 
jenseits der 25 km Grenze würde die entsprechende Wirkung, 
bei einer Öffnungsklausel, erhalten bleiben.   
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Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet 
(z.B. ein Werksgelände oder Briefzustellungsge-
biet) typischer Weise arbeitstäglich aufsuchen. 
Handelt es sich um ein weiträumiges Tätigkeits-
gebiet sind für die Entfernungspauschale die 
Fahrten zum von der Wohnung aus nächstgele-
genen Zugang zum Gebiet maßgeblich. Für 
Fahrten innerhalb des Gebiets gilt dann nicht 
mehr die Entfernungspauschale, sondern wieder 
die allgemeine Regelung des Ansatzes der tat-
sächlichen Kosten oder der Entschädigung nach 
dem Bundesreisekostengesetz. Auslegungsprob-
leme ergeben sich insbesondere beim Umgang 
mit den Regelungen für Fahrten in diese weit-
räumigen Gebiete.170 


Bei Einführung einer Arbeitstagepauschale mit 
Wesentlichkeitsgrenze (siehe oben 4.2.4./5.) gibt 
es keinen Grund, weiterhin in der derzeitigen 
Weise zu differenzieren. Wesentlicher Grund für 
die derzeitige Unterscheidung zwischen Arbeit-
nehmern mit und ohne Tätigkeitsstätte ist die 
Konzeption der Wegstreckenentschädigung des 
EStG de lege lata, die daran anknüpft, dass eine 
individuelle, aber gleichbleibende Fahrtstrecke 
zugrunde gelegt wird. Bei Einführung einer all-
gemeinen Arbeitstagepauschale, die alle Stre-
cken bis zur Wesentlichkeitsgrenze abdeckt, er-
ledigt sich dies.  


Es erscheint der Mehrheit der Expertenkommis-
sion insofern auch aus gleichheitsrechtlichen 
Gründen geboten, für alle Arbeitnehmer grund-
sätzlich die Arbeitstagepauschale anzuwenden. 
Durch die Fernpendlerregelung (siehe oben 
4.2.5.) ist dabei hinreichend berücksichtigt, dass 
bei Arbeitnehmern ohne erste Tätigkeitsstätte 
die Fahrtstrecke variieren kann. Überschreiten 
sie die Wesentlichkeitsgrenze, können die 
Mehrkosten ab dieser Grenze (pauschaliert) gel-
tend gemacht werden. Ansonsten greift die Ar-
beitstagepauschale. Dies führt einerseits zu einer 
Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer, anderer-
seits zu einer erheblichen administrativen Ver-
einfachung. 


Einer gesonderten Berücksichtigung bedürfen 
auf diese Weise einzig Dienstreisen im sprach-
gebräuchlichen Sinne. Für Arbeitnehmer mit 
erster Tätigkeitsstätte betrifft dies Reisen zu 


                                                                 
170 Hier ist z.B. unklar, ob die Regelung nur einschlägig ist, wenn 
der AN auch tatsächlich zum nächstgelegenen Eingang und 
nicht einem anderen fährt oder es auf die theoretische 


einem anderen Ort als ihrer ersten Tätigkeits-
stätte, da diese hinsichtlich Streckenumfang und 
Kosten der genutzten Verkehrsmittel stark vari-
ieren. Auf die Wesentlichkeitsgrenze der Ar-
beitstagepauschale zu verweisen, wäre hier nicht 
angemessen. Die tatsächlichen Kosten der Reise 
dürften mit der dabei anzusetzenden Entfer-
nungs-Kilometerpauschale nicht mehr typisie-
rend zutreffend abgebildet werden. Sie dürften 
in beide Richtungen regelmäßig erheblich ab-
weichen. Aus diesem Grund bedarf es einer ge-
sonderten Regelung (siehe nachfolgend 4.4.2.).  


Die Expertenkommission schlägt damit vor, den 
derzeitigen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr.  4a EStG aufzulö-
sen. Einer gesonderten Regelung neben der Ar-
beitstagepauschale bedürfen nur noch Dienst-
reisen im sprachgebräuchlichen Sinne. 


4.3. Werbungskostenpauschbe-
trag für weitere Werbungskosten  
Wie in Tabelle 1 dargestellt, können Steuerzah-
ler neben den Werbungskosten, die in der neuen 
Arbeitstagepauschale aufgehen sollen, eine 
Reihe weiterer Werbungskosten geltend ma-
chen. Die sind unterteilbar in Positionen, die 
von vielen Steuerpflichtigen genutzt werden, 
aber im Betrag relativ niedrige Abzugsbeträge 
umfassen, vornehmlich Abzüge für Arbeitsmit-
tel und Abzüge für „übrige Werbungskosten“. 
Hinzu kommen Positionen, die von relativ we-
nigen Steuerpflichtigen genutzt werden, aber 
wiederum konditional auf ihre Geltendma-
chung, relativ hohe Abzugsbeträge mit sich 
bringen, vornehmlich Werbungskosten für eine 
doppelte Haushaltsführung und für Fortbildun-
gen.  


Zusätzliche Analysen zeigen zudem, dass im ak-
tuellen System die Geltendmachung der Entfer-
nungspauschale in relevantem Maß mit der Gel-
tendmachung von Abzügen für Arbeitsmittel 
und „übrigen Werbungskosten“ korreliert, d.h. 
diejenigen Steuerpflichtigen, die Kosten für die 
Entfernungspauschale steuerlich geltend ma-
chen, tun dies häufig auch im Hinblick auf Wer-
bungskosten für Arbeitsmittel und „übrige Wer-
bungskosten“ (der Korrelationskoeffizient 


Entfernung zum nächstgelegenen Eingang ankommen soll. Ge-
setzgeberisches Telos dürfte Letzteres gewesen sein, der Wort-
laut lässt das aber nicht eindeutig erkennen. 
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zwischen der Geltendmachung der Entfer-
nungspauschale und von Aufwendungen für Ar-
beitsmittel beträgt 0.80; der 


Korrelationskoeffizient zwischen der Geltend-
machung der Entfernungspauschale und übri-
gen Werbungskosten 0.88, siehe Tabelle 3). 171  


 


 EP VMA DHH BerufV ArbM Übr. WK ArbZ FortB 


EP 1,00001        


VMA 0,2796* 1,0000       


DHH 0,0884* 0,0343* 1,0000      


BerufV 0,4076* 0,1278* 0,0450* 1,0000     


ArbM 0,7979* 0,3351* 0,0986* 0,3910* 1,0000    


Übr. WK 0,8770* 0,3492* 0,1138* 0,4003* 0,8194* 1,0000   


ArbZ 0,1447* 0,0717* 0,0067* 0,1359* 0,2124* 0,2018* 1,0000  


FortB 0,2600* 0,0898* 0,0351* 0,1703* 0,2568* 0,2651* 0,1253* 1,0000 


 
Tabelle 3: Korrelation der Geltendmachung verschiedener Werbungskosten 
 
Erläuterung: Die Tabelle zeigt – basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2017 – den Korrelationskoeffi-
zienten für Indikatoren zur Nutzung verschiedener Abzugspositionen bei den Werbungskosten der Einkommensteuer. Die berücksichtigten 
Positionen sind: Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte („EP“), Mehraufwand für Verpflegung („VMW“), 
Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung („DHH“), Beiträge zu Berufsverbänden („BerufV“), Aufwendungen für Arbeitsmittel 
(„ArbM“), Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer („ArbZ“), Aufwendungen für Fortbildungen („FortB“) und übrige Werbungskos-
ten („übr. WK“). Alle Korrelationskoeffizienten sind statistisch unterschiedlich von Null auf dem 1%-Niveau, angezeigt über *. 
 


Abbildungen 5 und 6 illustrieren die Verteilun-
gen der Aufwendungen für Arbeitsmittel und 
der übrigen Werbungskosten (erneut auf Basis 


der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus 
dem Jahr 2017).  


 


 


Abbildung 5 - Aufwendungen für Arbeitsmittel im Jahr 2017 
 
Erläuterung: Die Grafik illustriert – anhand der Dichtefunktion und basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
für das Jahr 2017 – die Verteilung der Aufwendungen für Arbeitsmittel, konditional auf ihre Geltendmachung. Die Informationen in 
der Lohn- und Einkommensteuerstatistik werden auf Basis des Hochrechnungsfaktors auf die Grundgesamtheit der Steuerpflichti-
gen hochgerechnet.  


                                                                 
171 Die Korrelation mit anderen Werbungskosten-Positionen ist 
deutlich geringer, siehe Tabelle 3.  
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Abbildung 6 – Aufwendungen für übrige Werbungskosten im Jahr 2017 
 
Erläuterung: Die Grafik illustriert – anhand der Dichtefunktion und basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
für das Jahr 2017 – die Verteilung der Aufwendungen für „übrige Werbungskosten“, konditional auf ihre Geltendmachung. Die Infor-
mationen in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik werden auf Basis des Hochrechnungsfaktors auf die Grundgesamtheit der 
Steuerpflichtigen hochgerechnet.  
 


Die geltend gemachten Beträge sind in den bei-
den Abzugspositionen (konditional auf die Gel-
tendmachung) relativ gering: Der/die Steuer-
pflichtige am Median macht 116 Euro an 
„übrigen“ Werbungskosten und 110 Euro Auf-
wendungen für Arbeitsmitteln steuerlich gel-
tend. Die Höhe des Werbungskostenabzugs in 
beiden Kategorien scheint zudem durch Nicht-
nachweisgrenzen im Kontext der Steuerprüfung 
durch die Finanzämter bzw. gesetzlichen 
Pauschbeträgen geprägt zu sein: Bei den Arbeits-
mitteln macht eine Vielzahl von Steuerpflichti-
gen Aufwendungen in Höhe von 110 Euro pro 
Jahr geltend, die als Nichtbeanstandungsgrenze 
gelten; bei den übrigen Werbungskosten geben 
viele Steuerpflichtige als Betrag 16 Euro respek-
tive 116 Euro an: 16 Euro beziehen sich hierbei 
auf Kontoführungsgebühren, 116 Euro auf 
Konstellationen, bei denen zusätzliche Nicht-
aufgriffsgrenzen ausgenutzt werden (bspw. für 
gemischte Aufwendungen für die Nutzung eines 
Steuerberaters i.H.v. 100 Euro).172 
 


                                                                 
172 Steuerhilfe-Webseiten von Taxfix, Finanztip, Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e.V. bis Lohnsteuer Kompakt geben ihren Kun-
den entsprechende Hinweise. Auch in Medien finden sich 


Das Zusammenspiel der neuen „Arbeitstagepau-
schale“ mit diesen weiteren Werbungskostenpo-
sitionen und dem aktuellen Werbungskosten-
pauschbetrag muss daher sorgfältig 
abgestimmt werden. Für eine „Arbeitstagepau-
schale“ in Höhe von 6 Euro gilt, dass sich für Ar-
beitnehmer, die 220 Tage im Jahr arbeiten, be-
reits über die Arbeitstagepauschale Werbungs-
kosten i.H.v. 1.320 Euro ergeben, d.h. Kosten, die 
den aktuellen Werbungskostenpauschbetrag 
schon übersteigen. Bliebe der Werbungskosten-
pauschbetrag in seiner aktuellen Höhe bestehen, 
könnten die Anreize von Steuerpflichtigen stei-
gen, Steuererklärungen einzureichen. Konkret 
ist selbiges dann der Fall, wenn die gesamten 
Werbungskosten im bisherigen System unter 
dem Werbungskostenpauschbetrag lagen, aber 
mit der neuen Arbeitstagepauschale darüber lie-
gen. Da die steuerliche Veranlagung auf Seiten 
der Steuerpflichtigen wie auch auf Seiten der Fi-
nanzverwaltung Kosten erzeugt, gilt es mit Blick 
auf Komplexitätsreduktion diese Fälle zu ver-
meiden. Die Expertenkommission sieht hierfür 
folgende Möglichkeiten:  


regelmäßig Verweise auf die Quasipauschalen, bspw. jüngst in 
Regniet, Thomas (2024), Mithilfe von Werbungskosten können 
Sie Steuern sparen, Wirtschaftswoche, 24. Mai 2024. 
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Eine erste Option ist, den aktuellen Werbungs-
kostenpauschbetrag von 1.230 Euro abzuschaf-
fen und durch eine "Arbeitstagepauschale" 
(siehe 4.2.4) plus eine Pauschale für "weitere" 
Werbungskosten zu ersetzen. Die letztere Pau-
schale betrifft alle verbleibenden Werbungskos-
tenpositionen und dient dazu, kleinere Wer-
bungskostenabzugsbeträge zur Abgeltung von 
bisher genutzten Nichtaufgriffsgrenzen der Fi-
nanzverwaltung (siehe bspw. Arbeitsmittel, 
Kontoführungsgebühren) explizit in der Steuer-
gesetzgebung zu berücksichtigen. Hierdurch 
wird verhindert, dass sich Steuerpflichtige we-
gen der genannten kleineren Werbungskosten-
beträge steuerlich veranlagen lassen. Das entlas-
tet sowohl die Steuerpflichtigen als auch die 
Verwaltung. Es würde zudem Missbrauch im 
Steuersystem reduzieren und zur Steuergerech-
tigkeit beitragen. Das bisherige Prüfverhalten 
der Finanzverwaltung gibt Steuerpflichtigen ei-
nen Anreiz, entsprechenden Abzüge geltend zu 
machen, unabhängig davon, ob tatsächlich Wer-
bungskosten in der entsprechenden Höhe ent-
standen sind oder nicht. Die Option kann hier-
bei nur von denjenigen Steuerpflichtigen 
genutzt werden, die über die Nichtaufgriffsgren-
zen der Finanzämter informiert sind (über Ei-
genrecherche oder Nutzung eines Steuerbera-
ters) – was vornehmlich für Steuerpflichtige am 
oberen Ende der Einkommensverteilung zutref-
fen dürfte. Ein Pauschbetrag, der entsprechende 
Zahlungen explizit abzugsfähig macht und di-
rekt im Lohnsteuerabzug berücksichtigt wird, 
kann dazu beitragen, diese Diskrepanz zu behe-
ben. Richtet man die Pauschale an den Aufwen-
dungen für Arbeitsmittel und den übrigen Wer-
bungskosten aus (die im Median 110 Euro bei 
den Arbeitsmitteln und 116 Euro bei den übri-
gen Werbungskosten betragen), ergibt sich – mit 
einem kleinen Puffer – ein Pauschbetrag für 
„weitere Werbungskosten“ in Höhe von 250 
Euro. Auch wenn sich die Argumentation hier 
an den Aufwendungen für Arbeitsmitteln und 
den übrigen Werbungskosten orientiert, emp-
fiehlt die Expertenkommission dennoch eine 
Öffnung des Pauschbetrags für Werbungskosten 
in allen anderen Werbungskostenkategorien; 
hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit für frei-
willige Veranlagungsfälle minimiert. 


                                                                 
173 Während im aktuellen System Arbeitnehmer den Werbungs-
kostenpauschbetrag in voller Höhe geltend machen können, 
unabhängig von der Anzahl der Tage, die sie in einem Jahr 


Schlussendlich würden sich aus Werbungskos-
tensicht nur Steuerpflichtige mit außergewöhn-
lich hohen Werbungskosten (bspw. aufgrund 
von Fortbildungen oder doppelter Haushalts-
führung) mit dem Ziel eines Abzugs der tatsäch-
lich entstandenen und nachweisbaren Aufwen-
dungen veranlagen lassen.173 


Eine alternative Möglichkeit, die oben beschrie-
bene Anreizproblematik zu adressieren, ist die 
Arbeitstagepauschale (siehe oben 4.2.4) zu im-
plementieren, den Werbungskostenpauschbe-
trag abzuschaffen, aber simultan für die Nut-
zung weiterer Werbungskosten eine 
Wesentlichkeitsgrenze einzuführen. D.h. wei-
tere Werbungskosten (in einer bestimmten Ein-
zelkategorie) könnten erst ab einer bestimmten 
Grenze – der zu Option 1 führenden Argumen-
tation folgend 250 Euro – geltend gemacht wer-
den (und entsprechende Abzüge müssten dann 
gegenüber dem Finanzamt durch Belege nach-
weisbar sein). Implizit folgt der Vorschlag der 
Vorstellung, dass geringere Werbungskosten in 
der Arbeitstagepauschale abgegolten sind und 
nur diejenigen Steuerzahler, die höhere Kosten 
haben, diese über die Einreichung einer Steuer-
erklärung geltend machen dürfen. Diese Option 
2 hat einige Vorteile relativ zu Option 1: Zum ei-
nen sind die durch entgangene Steuereinnah-
men eintretenden fiskalischen Kosten geringer, 
da auf den „zusätzlichen Werbungskosten-
pauschbetrag“ verzichtet und die Abzugsmög-
lichkeit der Werbungskosten zudem entlang der 
Wesentlichkeitsgrenze eingeschränkt wird. Kon-
zeptionell hat die Lösung den Vorteil, dass die 
Arbeitstagepauschale, bei einer Festsetzung auf 
6 Euro, auf das gesamte Jahr gesehen bei einem 
220 Tage beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer 
1.320 Euro beträgt und damit nur leicht über 
dem aktuellen Werbungskostenpauschbetrag 
liegt.  Wie in Abbildung 7 für das Steuerjahr 
2017 dargestellt, machen aktuell rund 60% der 
Arbeitnehmer mit vornehmlich Einkommen 
aus nichtselbständiger Arbeit den Werbungskos-
tenpauschbetrag (von im Jahr 2017 1.000 Euro) 
geltend. D.h. grundsätzlich lässt sich, mit Blick 
auf den „typischen“ Median-Arbeitnehmer aus 
dieser Beobachtung keine Erhöhung der „Ge-
samtwerbungskostenpauschale“ ableiten. Der 


arbeiten, wird die Arbeitstagepauschale pro Arbeitstag gewährt. 
Dieser Aspekt schmälert die fiskalischen Kosten der Maß-
nahme.   
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weitere Pauschbetrag wie in Option 1 könnte 
hingegen gerechtfertigt werden, wenn auch sol-
che Arbeitnehmer, die eigentlich de facto hö-
here Werbungskosten als den Pauschbetrag ha-
ben, diesen dennoch wählen, um die 
Befolgungskosten, die mit Einzelnachweisen 
verbunden sind, zu vermeiden174. D.h. die Wer-
bungskosten des „typischen“ Median-Arbeit-
nehmers könnten höher liegen als anhand der 
Gesamtwerbungskosten ersichtlich. 


Eine weitere Ausgestaltungsmöglichkeit besteht 
darin, die neue „Arbeitstagepauschale“ einzu-
führen und den „gesamten“ Werbungskosten-
pauschbetrag beizubehalten. Um wie unter Op-
tion 1 beschrieben, zu verhindern, dass 
nunmehr eine größere Anzahl von Steuerpflich-
tigen Steuererklärungen einreichen, müsste der 
Werbungskostenpauschbetrag angehoben wer-
den. Bei einer Arbeitstagepauschale i.H.v. 6 Euro 
pro Tag ergäbe sich eine Anhebung auf 1570 


Euro. Für Steuerpflichtige, die 220 Tage im Jahr 
beschäftigt sind, ist diese Regelung äquivalent zu 
Option 1 (= 1.320 Euro Arbeitstagepauschale 
plus 250 Euro Pauschbetrag für weitere Wer-
bungskosten pro Jahr). Für Beschäftigte, die we-
niger als 220 Tage beschäftigt sind, ergeben sich 
Unterschiede, da hier die Summe der geltend zu 
machenden Arbeitstagepauschale gemäß des 
Arbeitstageumfangs geringer ausfällt als 1.320 
Euro. Diese Steuerpflichtigen können somit mit 
Blick auf die Pauschalen unter Option 3 höhere 
Werbungskosten (1.570 Euro) geltend machen 
als unter Option 1 (< 1.570 Euro). Hierdurch sind 
die fiskalischen Kosten in Option 3 höher als in 
Option 1. Im Gegenzug ist unter Option 3 die 
Wahrscheinlichkeit geringer, dass Steuerpflich-
tige mit weniger als 220 Arbeitstagen eine Steu-
ererklärung einreichen, da sie nunmehr einen 
größeren „Spielraum“ bis zum Gesamtpauschbe-
trag haben. 


 


Abbildung 7 - Gesamte Werbungskosten im Jahr 2017 
 
Erläuterung: Die Grafik illustriert – anhand der Dichtefunktion und basierend auf Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
für das Jahr 2017 – die Verteilung der gesamten Werbungskosten der Steuerpflichtigen. Die Informationen in der Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik werden auf Basis des Hochrechnungsfaktors auf die Grundgesamtheit der Steuerpflichtigen hochgerechnet.  
 


                                                                 
174 Benzarti, Youssef (2020), How Taxing Is Tax Filing? Using Re-
vealed Preferences to Estimate Compliance Costs, American 
Economic Journal: Economic Policy, November 2020. 
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4.4. Abzug von Reisekosten  
4.4.1. Weitere Diskussionsgegenstände der 
Expertenkommission 


Die Expertenkommission hat neben den quanti-
tativ besonders bedeutenden Werbungskosten-
positionen der Fahrten und Home-Office Pau-
schale auch die weiteren Abzugsmöglichkeiten 
des § 9 EStG hinsichtlich ihres Vereinfachungs-
potentials in den Blick genommen. Der sehr be-
grenzte Zeitrahmen ließ dabei nur punktuelle 
weitere Vorschläge zu. Diese betreffen Kosten 
im Zusammenhang mit Dienstreisen, da diese 
Bereiche derzeit eine hohe Komplexität aufwei-
sen. 


4.4.2. Kosten für Dienstreisen  


Der Themenkomplex der Dienstreisen umfasst 
einerseits die bereits angesprochenen Reisekos-
ten (unter 4.2.6), daneben aber auch die Unter-
bringungskosten und Mehraufwendungen für 
die auswärtige Verpflegung. Die explizit nor-
mierten Abzugstatbestände finden sich de lege 
lata in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a, 5a, 5b und Abs. 4a 
EStG. Diesbezüglich sieht die Expertenkommis-
sion vor allem punktuelle Vereinfachungsmög-
lichkeiten.  


4.4.2.1. Reisekosten 


Wie unter 4.2.6. bereits erläutert, werden diese 
gesonderten Fahrtkosten für Dienstreisen nicht 
mit der Arbeitstagepauschale abgegolten. Die 
Vielgestaltigkeit von Dienstreisen gebietet eine 
individuelle Berücksichtigung, wie sie das EStG 
de lege lata bereits vorsieht. Die Expertenkom-
mission empfiehlt für Dienstreisen im Wesentli-
chen hieran festzuhalten. 


Über die geltende Gesetzeslage hinaus bedarf es 
aber einer trennscharfen Abgrenzung von hier 
erfassten Dienstreisen zu arbeitstäglichen Fahr-
ten (4.2.6.). Hier könnte sich eine Anknüpfung 
an die im BRKG vorhandene Definition von 
Dienstreisen anbieten. Für Arbeitnehmer mit 
erster Tätigkeitsstätte dürften alle dienstlichen 
Reisen an einen anderen Ort als die erste Tätig-
keitsstätte zu erfassen sein. Bei allen anderen Ar-
beitnehmern bedarf es einer gesonderten 


                                                                 
175 Der Ansatz der tatsächlichen Kosten für eine Dienstreise 
schließt die Arbeitstagepauschale an sich aus. Zur 


definitorischen Abgrenzung zu den gewöhnli-
chen Dienstfahrten. 


Liegt eine Dienstreise vor, ist die Berücksichti-
gung der tatsächlich entstandenen Kosten gebo-
ten.175 Hierfür kann daran festgehalten werden, 
dass grundsätzlich die tatsächlichen Kosten des 
Steuerpflichtigen – die nicht von dritter Seite er-
setzt werden – geltend gemacht werden können. 
Bezüglich der Kosten für die Nutzung eines pri-
vaten Fahrzeugs empfiehlt die Expertenkom-
mission allerdings, einzig auf die Wegstrecken-
entschädigung nach dem BRKG abzustellen. Das 
erübrigt die in aller Regel sehr umständliche Er-
mittlung der tatsächlichen Kosten für Fahrten 
mit dem eigenen KFZ o.ä. Dadurch ergibt sich 
auf beiden Seiten eine signifikante administra-
tive Vereinfachung, die den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen an eine Typisierung ge-
recht werden dürfte. 


4.4.2.2. Übernachtungskosten 


Hinsichtlich der Übernachtungskosten vermag 
die Expertenkommission kein Vereinfachungs-
potential auszumachen. Eine typisierende Rege-
lung erscheint angesichts der erheblich divergie-
renden tatsächlichen Übernachtungskosten 
nicht möglich. Es kann nicht realitätsgerecht ein 
typischer Fall abgebildet werden.  


Es kann auch nicht davon abgerückt werden, 
dass Übernachtungskosten überhaupt berück-
sichtigt werden. Denn sofern es sich um beruf-
lich veranlasste Kosten des Steuerpflichtigen 
selbst handelt, ist deren Geltendmachung Aus-
druck des objektiven Nettoprinzips und damit 
(jedenfalls aus Gründen der Folgerichtigkeit) 
verfassungsrechtlich geboten.  


Auch an der vereinfachenden Sonderregelung 
des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5b EStG, die Berufskraft-
fahrern, die in ihrem eigenen Fahrzeug über-
nachten, ermöglicht, statt der tatsächlichen Kos-
ten eine Pauschale von 9 Euro pro Kalendertag 
anzusetzen, sollte festgehalten werden. 


4.4.2.3. Mehraufwand für Verpflegung 


Nach derzeitiger Gesetzeslage können Steuer-
pflichtige im Zusammenhang mit auswärtigen 
Tätigkeiten zudem nach den Vorgaben des § 9 
Abs. 4a EStG sog. Verpflegungsmehraufwendun-
gen geltend machen. Mit nach 


Vereinfachung der Administration könnte die Arbeitstagepau-
schale aber unbeschadet dessen zusätzlich gewährt werden. 
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Abwesenheitszeiten gestaffelten typisierten Be-
trägen sollen dabei die für auswärtige Verpfle-
gung entstehenden Mehraufwendungen abge-
golten werden. Dabei reduzieren vom 
Arbeitgeber oder Dritten zur Verfügung gestellte 
Mahlzeiten wiederum in pauschalierter Weise 
den zu berücksichtigenden Betrag. Dieser Kür-
zungsbetrag ist allerdings seinerseits um den Be-
trag, den der Arbeitnehmer für diese Mahlzeit 
gezahlt hat, gegenläufig zu kürzen. Der Abzugs-
tatbestand findet für die ersten drei Monate ei-
ner doppelten Haushaltsführung entsprechende 
Anwendung. Bei längerfristigen auswärtigen Tä-
tigkeiten gilt die Beschränkung auf drei Monate 
ebenso. 


Zwar dienen die gesetzlich vorgegebenen Ab-
zugspauschalen, die auch das Reiseland berück-
sichtigen, bereits der Vereinfachung. Der Tatbe-
stand weist insbesondere durch die 
Anrechnungsregelungen gestellter Mahlzeiten 
dennoch eine enorme Komplexität auf, die aus 
Sicht der Expertenkommission reduziert wer-
den sollte. Der höchste Vereinfachungsgrad 
ließe sich dabei mit einer gänzlichen Streichung 
der Abzugsfähigkeit von Verpflegungsmehrauf-
wendungen erreichen. Da es sich bei Verpfle-
gungskosten um wesentlich privat mitveran-
lasste Kosten handelt, steht dem Gesetzgeber 
hier ein weiter Spielraum zur Verfügung, ob und 
inwiefern der Abzug zugelassen wird (siehe oben 
unter 2.2.1.). Die signifikante private Kompo-
nente führt dazu, dass eine Abschaffung des Ab-
zugstatbestandes verfassungsrechtlich Stand 
halten dürfte. 


Die Expertenkommission empfiehlt gleichwohl, 
an der Abzugsfähigkeit von Verpflegungsmehr-
aufwendungen festzuhalten. Gerade für untere 
Einkommensschichten sind die tatsächlich re-
gelmäßig entstehenden Mehraufwendungen ei-
ner auswärtigen Verpflegung ein wirtschaftlich 
belastender Faktor, der die finanzielle Leistungs-
fähigkeit reduziert und somit beachtenswert ist. 
Eine Abschaffung des Tatbestandes würde diese 
unteren Einkommensgruppen mehr belasten als 
die oberen Einkommensschichten, weshalb die 
Expertenkommission eine Streichung für sozial 
schwer verträglich hält und davon abrät. Statt-
dessen sollte eine administrativ wirkende Ver-
einfachung des Abzugstatbestandes geschaffen 
werden. 


Die de lege lata vorgesehen (pauschalierte) An-
rechnung vom Arbeitgeber oder Dritten zur 
Verfügung gestellter Mahlzeiten im Rahmen der 
auswärtigen Tätigkeit sollte ersatzlos gestrichen 
werden. Durch die Anrechnung sollen die tat-
sächlich entstehenden Mehraufwendungen so 
realitätsgerecht wie möglich abgebildet werden. 
In der Praxis führt diese Anrechnung allerdings 
zu einem erheblichen administrativen Aufwand, 
der z.B. dadurch entsteht, dass die Grenzen, ab 
wann eine Mahlzeit anzunehmen ist, schwierig 
zu bestimmen sind. Gleichzeitig ist es kaum 
möglich nachzuprüfen, welche Mahlzeiten ein 
Steuerpflichtiger tatsächlich erhalten hat, sodass 
es praktisch im Wesentlichen auf die Angaben 
des Steuerpflichtigen ankommt, zu denen die 
Finanzverwaltung dann entsprechende Nach-
fragen stellen kann und ggf. muss. Hierdurch 
entsteht bei Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
Steuerpflichtigen ein erheblicher Aufwand. We-
gen der Nachweisschwierigkeiten ist die Steuer-
gleichheit im Vollzug aber nicht zu gewährleis-
ten. Um diesem Missstand zu begegnen, 
empfiehlt die Expertenkommission, von der An-
rechnung zur Verfügung gestellter Mahlzeiten 
abzusehen und die pauschalen Beträge bei aus-
wärtigen Tätigkeiten ohne Rücksicht auf inklu-
dierte Mahlzeiten zu gewähren. Die dadurch 
entstehende (theoretisch) gröbere Pauschalie-
rung liegt im Typisierungsermessen des Gesetz-
gebers und ist aufgrund des entstehenden Ver-
einfachungseffektes gerechtfertigt. 


Die Expertenkommission sieht außerdem die 
Möglichkeit, die entsprechende Anwendung des 
Abzugstatbestandes auf eine doppelte Haus-
haltsführung zu streichen. Im Falle eines zwei-
ten Haushaltes des Steuerpflichtigen am Ort sei-
ner Tätigkeitsstätte entstehen regelmäßig keine 
vergleichbar relevanten Mehraufwendungen für 
die Verpflegung wie im Rahmen einer Dienst-
reise. Besteht ein eigener Hausstand, hat der 
Steuerpflichtige in aller Regel die Möglichkeit, 
sich zu ähnlichen Kosten wie am Familien-
wohnsitz zu verpflegen, es ist bspw. kein aus-
wärtiges Essen erforderlich. Dass in den ersten 
drei Monaten der doppelten Haushaltsführung 
eine gewisse Übergangsphase bestehen mag, in 
der es z.B. noch an einer eigenen Küche fehlen 
kann, ist der Expertenkommission bewusst. Es 
ist aber nicht anzunehmen, dass dies der Regel-
fall ist. Überdies handelt es sich um eine Situa-
tion, die ebenso im Falle eines beruflichen 
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(vollständigen) Umzugs entsteht, bei dem Ver-
pflegungsmehraufwendungen nicht abzugsfähig 
sind. Aus Gründen der Gleichbehandlung soll-
ten für die doppelte Haushaltsführung deshalb 
keine Verpflegungsmehraufwendungen mehr 
gewährt werden. Eine diesbezügliche Einschrän-
kung des Abzugstatbestandes führt zudem zu 
Einsparungen, die der Gegenfinanzierung der 
Abschaffung der Anrechnung von Mahlzeiten 
dienen können. 


4.5. Empfehlungen 
1. Die Expertenkommission schlägt mehrheit-


lich vor, Werbungskosten für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, 
Home-Office und das häusliche Arbeitszim-
mer zu einer Arbeitstagepauschale in Höhe 
eines fixen Euro-Betrages pro Arbeitstag zu-
sammenzufassen. 


2. Für die Festsetzung der Höhe der Arbeitsta-
gepauschale verfügt der Gesetzgeber über ei-
nen erheblichen Einschätzungsspielraum. 
Der gegenwärtig vom Gesetzgeber für das 
Home-Office geregelte Betrag von 6 Euro 
täglich entspricht der Entfernungspauschale 
für eine Fahrtstrecke von 20 km zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und 
liegt in der Bandbreite durchschnittlicher Le-
bensverhältnisse. 


3. Auf die Unterscheidung zwischen den Kate-
gorien des sog. häuslichen Arbeitszimmers 
und des sog. Home-Office soll verzichtet 
werden. In Anbetracht des Kontrollauf-
wands, des im Kontext von Kontrollen er-
heblichen grundrechtsbeschränkenden Ein-
griffs in die Privatsphäre und der 
Unsicherheit der Ergebnisse schlägt die 
Mehrheit der Expertenkommission vor, auf 
eine Öffnungsklausel zur Berücksichtigung 
weitergehender Kosten für ein häusliches Ar-
beitszimmer zu verzichten. 


4. Bei entsprechender Ausgestaltung würde ein 
Großteil der abhängig Beschäftigten durch 
eine Arbeitstagepauschale steuerlich im Ver-
gleich zum Status quo bessergestellt. Den-
noch empfiehlt die Expertenkommission für 
die Gruppe der Fernpendler unter Berück-
sichtigung einer Wesentlichkeitsgrenze, die 
Möglichkeit gefahrene Kilometer, die nicht 
über die Arbeitstagepauschale abgedeckt 
sind, mit einer fixen Cent-Pauschale/km 


steuerlich geltend zu machen. Die Entschei-
dung darüber, für welche Entfernung eine 
solche Wesentlichkeitsgrenze festgesetzt 
wird, obliegt dem Gesetzgeber. 


5. Arbeitstagepauschale und Fernpendlerrege-
lung finden darüber hinaus entsprechende 
Anwendung bei Arbeitnehmern ohne erste 
Tätigkeitsstätte, sodass sie letztlich allen Ar-
beitnehmern gewährt wird. Einer gesonder-
ten Regelung neben der Arbeitstagepau-
schale bedürfen nur noch Dienstreisen im 
sprachgebräuchlichen Sinne. 


6. Um die Anzahl der arbeitnehmerbezogenen 
Veranlagungsfälle möglichst gering zu hal-
ten, sollten weitere Werbungskosten (bspw. 
Arbeitsmittel, Beiträge zu Berufsverbänden 
etc.) mit geringeren Aufwendungsbeträgen 
pauschaliert berücksichtigt werden. Die Ex-
pertenkommission skizziert verschiedene 
Ausgestaltungsmöglichkeiten:  


a) Eine Möglichkeit besteht darin, einen zu-
sätzlichen Pauschbetrag von 250 Euro 
(unter Wegfall des aktuellen Werbungs-
kostenpauschbetrag von 1.230 Euro) für 
weitere Werbungskosten mit geringeren 
Aufwendungsbeträgen einzuführen. 


b) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
unter Berücksichtigung der Arbeitstage-
pauschale (bei 6 Euro und 220 Arbeitsta-
gen, in Höhe von 1.320 Euro) den bisheri-
gen Werbungskostenpauschbetrag 
abzuschaffen und für die Nutzung weite-
rer Werbungskosten eine Wesentlich-
keitsgrenze i.H.v. 250 Euro einzuführen. 


c) Eine dritte Möglichkeit ist, die neue „Ar-
beitstagepauschale“ einzuführen und den 
„gesamten“ Werbungskostenpauschbe-
trag beizubehalten. Um zu verhindern, 
dass nunmehr eine größere Anzahl von 
Steuerpflichtigen Steuererklärungen ein-
reichen, müsste der Werbungskosten-
pauschbetrag angehoben werden (bei ei-
ner Arbeitstagepauschale von 6 Euro 
bspw. auf 1.570 Euro (= 1.320 Euro Ar-
beitstagepauschale + weitere Werbungs-
kosten i.H.v. 250 Euro)). 


7. Der sehr begrenzte Zeitrahmen erlaubt der 
Expertenkommission nur punktuelle Emp-
fehlungen zur Vereinfachung bei weiteren 
Werbungskosten: 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


Arbeitnehmer    69 


a) Bei gesonderten Fahrtkosten bei Dienstrei-
sen, die mit dem eigenen Fahrzeug durchge-
führt und nicht von dritter Seite ersetzt wer-
den, empfiehlt die Expertenkommission 
einzig auf die Wegstreckenentschädigung 
nach dem BRKG abzustellen.  


b) Hinsichtlich der Übernachtungskosten ver-
mag die Expertenkommission kein Vereinfa-
chungspotential auszumachen. 


c) Die Expertenkommission empfiehlt, an der 
Abzugsfähigkeit von Verpflegungsmehrauf-
wendungen festzuhalten. Wegen des erhebli-
chen administrativen Aufwands und der 
Schwierigkeiten der Nachprüfbarkeit sollte 
aber die (pauschalierte) Anrechnung vom Ar-
beitgeber oder Dritten zur Verfügung gestell-
ter Mahlzeiten im Rahmen der auswärtigen 
Tätigkeit sollte ersatzlos gestrichen werden.  
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5. Rentner und Pensionäre 


5.1. Die Besteuerung von  
Alterseinkünften 
5.1.1. Überblick über das 
Besteuerungsverfahren von Alterseinkünften 


Bei allen Überlegungen zu einer „bürgernahen“ 
Ausgestaltung der Besteuerung von Altersein-
künften muss berücksichtigt werden, dass es 
nicht „die Alterseinkünfte“ gibt, sondern eine 
Vielzahl verschiedener Zuflüsse aus ganz unter-
schiedlichen Altersvorsorgewegen. Diese unter-
liegen nach geltender Rechtslage unterschiedli-
chen Besteuerungsregeln, die es bei möglichen 
Reformen zu beachten gilt, da Steuerpflichtige 
Bezüge aus mehreren der nachfolgend darzu-
stellenden Arten der Altersvorsorge gleichzeitig 
beziehen können.  


5.1.1.1. Bezüge aus der gesetzlichen  
Rentenversicherung, Basisrente sowie aus  
berufsständischen Versorgungswerken 


Einnahmen aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, der Basisrente und berufsständischen 
Versorgungswerken unterliegen grundsätzlich 
im Zeitpunkt des Zuflusses einer Besteuerung 
nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa EStG. Zu beachten ist, dass der Gesetz-
geber im Jahr 2005 einen Systemwechsel vollzo-
gen hat. Galt bis zu dieser Änderung der 
Grundsatz der vorgelagerten Besteuerung mit 
Ertragsanteilserfassung, wurde durch das am  
9. Juli 2004 verkündete Alterseinkünftegesetz 
(BGBl. I S. 1427) auf die nachgelagerte Besteue-
rung umgestellt.176 Insofern existieren im We-
sentlichen zwei verschiedene Systeme der Be-
steuerung von Alterseinkünften und den hierzu 
geleisteten Vorsorgeaufwendungen: Bei der sog. 
vorgelagerten Besteuerung werden bereits die 
Aufwendungen für die Altersvorsorge grund-
sätzlich während der Anwartschaftsphase, also 


                                                                 
176 Vgl. hierzu auch das Urteil des BVerfG v. 6. März 2002, 2 BvL 
17/99. 


bis Renteneintritt, besteuert. Die Aufwendungen 
werden so prinzipiell aus versteuertem Einkom-
men bezahlt. Im Gegenzug sind die aus diesen 
Aufwendungen resultierenden Rentenleistun-
gen nur in Höhe des pauschal festgelegten Er-
tragsanteils zu versteuern. Der Ertragsanteil 
wird nach dem bei Rentenbeginn vollendeten 
Lebensjahr bestimmt und ergibt sich bei einer 
lebenslänglichen Leibrente aus der Tabelle zu § 
22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
Satz 4 EStG. Hingegen sind bei der „nachgelager-
ten Besteuerung“ Aufwendungen für die Alters-
vorsorge steuerfrei, indem die Vorsorgeaufwen-
dungen steuerlich zum Abzug zugelassen 
werden. Im Gegenzug dazu werden die späteren 
Renteneinkünfte voll besteuert. 


Verbunden mit dem geschilderten Systemwech-
sel besteht zur Vermeidung einer Doppelbesteu-
erung eine langfristige Übergangsregelung, 
nach der der Besteuerungsanteil jährlich schritt-
weise steigt. Nach Änderung durch das Wachs-
tumschancengesetz (BGBl. I 2024, Nr. 108) ist 
eine vollständige Versteuerung der Rentenbe-
züge ab dem Jahr 2058 vorgesehen. Der vollstän-
dige Abzug der Vorsorgeaufwendungen für 
diese Einkünfte ist seit dem Jahr 2023 möglich, 
zuvor stieg der abzugsfähige Anteil jährlich pro-
zentual an. 


Die Besteuerung dieser Einnahmen erfolgt im 
Wege der Veranlagung des Steuerpflichtigen. Es 
besteht grundsätzlich eine Pflicht zur Abgabe ei-
ner Einkommensteuererklärung, da diese Ein-
künfte auch nicht mit einer Quellensteuer be-
legt sind, die von der Abgabepflicht der 
Steuererklärung befreien könnte, ähnlich dem 
System der Lohnsteuererhebung (§ 46 EStG).  


5.1.1.2. Pensionen 


Bei der Pension handelt es sich, wie bei der 
Rente, um eine Altersversorgung. Diese Leistung 



https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl104s1427.pdf
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im Ruhestand richtet sich allerdings nur an Per-
sonen, die zuvor in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis standen. In der Ansparphase 
unterscheidet sich die Pension von den vorge-
nannten Renten insbesondere dadurch, dass die 
Versorgung von Beamten usw. nicht beitragsfi-
nanziert ist; es werden keine zahlenmäßig defi-
nierten Beträge abgeführt. Die lebenslange Ali-
mentation der Beamten ist das Korrelat ihrer 
Dienst- und Treuepflicht. Wirtschaftlich sind je-
doch die Versorgungsbezüge - ebenso wie bei-
tragsfinanzierte Versicherungsrenten - Gegen-
wert für die zur Zeit der aktiven Beschäftigung 
erbrachten Dienstleistungen. Arbeitnehmer und 
Beamte erhalten verschiedene Zuwendungen 
von Seiten der Arbeitgeber und der Diensther-
ren, die insgesamt die Gegenleistung für die Er-
füllung der Arbeits-, Dienst- und Treuepflichten 
darstellen.177  


Während der Auszahlungsphase unterliegen die 
Leistungen als Einnahmen aus nichtselbständi-
ger Arbeit gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG in voller 
Höhe der Besteuerung als "nachträglicher Ar-
beitslohn“. Es erfolgt ein Lohnsteuerabzug. Ne-
ben dem Werbungskostenpauschbetrag wird 
der Versorgungsfreibetrag berücksichtigt. Eine 
Veranlagung kann unter den Voraussetzungen 
des § 46 EStG gegebenenfalls unterbleiben. 


5.1.1.3. Betriebliche Altersversorgung 


Hinzu treten die Arten der betrieblichen Alters-
vorsorge, die wiederum aus verschiedenen 
Durchführungswegen resultieren können.  


Interne Durchführungswege (Direktzusage und  
Unterstützungskasse) 


Bei der Direktzusage haben Beschäftigte einen 
unmittelbaren Anspruch auf Versorgungsleis-
tungen gegenüber dem Arbeitgeber. Demgegen-
über ist die Unterstützungskasse eine überbe-
triebliche Versorgungseinrichtung, die die 
Verwaltung und Abwicklung der betrieblichen 
Altersvorsorge für den Arbeitgeber übernimmt. 
Bei beiden Varianten sind die Beiträge in der 
Ansparphase steuerfrei.  


Während der Auszahlungsphase unterliegen die 
Leistungen als Einnahmen aus nichtselbständi-
ger Arbeit gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG in voller 


                                                                 
177 Vgl. hierzu BVerfG v. 6. März 2002, 2 BvL 17/99, 
Tz. 183. 


Höhe der Besteuerung als "nachträglicher Ar-
beitslohn“. Es erfolgt ein Lohnsteuerabzug. Ne-
ben dem Werbungskostenpauschbetrag wird 
der Versorgungsfreibetrag berücksichtigt.  


Im Grundsatz besteht keine Verpflichtung zur 
Steuererklärung und Veranlagung. Eine Pflicht 
zur Abgabe der Steuererklärung und Veranla-
gung besteht allerdings insbesondere dann, 
wenn andere Einkünfte vorliegen oder eine 
Zusammenveranlagung mit Steuerklasse V oder 
VI oder Steuerklasse IV mit Faktor erfolgt, vgl. § 
46 EStG. Zu beachten ist, dass Bezieher dieser 
Einkünfte regelmäßig auch weitere Altersein-
künfte – insbesondere aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung - beziehen und es hierdurch in 
der überwiegenden Zahl der Fälle zu einer Steu-
ererklärungs- und Veranlagungspflicht trotz des 
Lohnsteuerabzugs kommt. 


Externe Durchführungswege  


Neben diesen beiden Varianten der sogenannten 
internen Durchführungswege tritt die betriebli-
che Altersvorsorge im Wege der externen 
Durchführung: Direktversicherung, Pensions-
fonds und Pensionskasse. Gemeinsam ist diesen 
Alternativen, dass sich der Arbeitgeber zur Er-
füllung seiner Verpflichtung Externer bedient. 
Zu beachten ist beim Pensionsfonds, dass anders 
als bei den anderen Durchführungswegen der 
betrieblichen Altersvorsorge auch eine Netto-
entgeltumwandlung mit Riester-Förderung 
möglich ist. 


Die Beiträge sind jährlich bis zu einer Höhe von 
vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung (West) steuer- 
und sozialabgabenfrei. Ferner sind weitere vier 
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze steuer-
frei, aber sozialversicherungspflichtig. 


Aus dieser Begrenzung der Freistellung in der 
Ansparzeit ergeben sich in der Auszahlungs-
phase folgende Konsequenzen: 


• Besteuerung von Leistungen, die auf steuer-
lich geförderten Beiträgen beruhen (Beiträge 
waren steuerfrei, § 3 Nr. 63 oder § 100 EStG, 
oder riestergefördert, § 10a i. V. m. §§ 79 ff. 
EStG) unterliegen der nachgelagerten vollen 
Besteuerung gemäß § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG 
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mit dem persönlichen Steuersatz. Dies gilt 
sowohl für Renten- als auch Kapitalzahlun-
gen.  


• Hingegen muss bei der Besteuerung von 
Leistungen, die auf steuerlich nicht geför-
derten Beiträgen beruhen (d.h. die Beiträge 
wurden in der Ansparphase versteuert, weil 
insbesondere die steuerlich förderfähigen 
Höchstbeträge überschritten wurden) nach 
der gewählten Auszahlungsvariante unter-
schieden werden, § 22 Nr. 5 Satz 2 EStG:  


o Im Falle einer Auszahlung in Form einer 
Rente: Besteuerung mit dem Ertragsan-
teil (§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe a EStG i. 
V. m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb EStG). Die Höhe des Er-
tragsanteils hängt vom Alter bei Ren-
tenbeginn ab und ist mit dem 
persönlichen Steuersatz zu versteuern. 


o Im Falle der Kapitalauszahlungen: Be-
steuerung mit dem Unterschiedsbetrag 
bzw. mit dem halben Unterschiedsbe-
trag nach § 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe b 
EStG i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Für 
alte Verträge vor 2005 sind die Auszah-
lungen in der Regel steuerfrei. 


Die Besteuerung erfolgt im Wege der Veranla-
gung beim Steuerpflichtigen. Es besteht die 
Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung.  


5.1.1.4. Private Altersvorsorge 


Als steuerlich gefördertes Produkt der privaten 
Altersvorsorge ist ferner die sogenannte Riester-
Rente zu berücksichtigen. Hierbei handelt es 
sich um eine freiwillige und private Zusatzver-
sorgung, die durch staatliche Zuschüsse und 
Steuervorteile gefördert wird. Grundsätzlich ist 
jeder, der in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung pflichtversichert ist, zulagenberechtigt.  


Es gibt eine Vielzahl verschiedener geförderter 
Produkte privater Anbieter. Im Grundsatz wer-
den die Einzahlungen des Sparenden durch 
staatliche Zulagen (Grund- und Kinderzulage) 
aufgestockt. Der Mindesteigenbeitrag beträgt 4 
Prozent der erzielten Einkünfte in einem Jahr 
abzüglich der staatlichen Zulage. Die eingezahl-
ten Beiträge und die staatlichen Zulagen können 
als Sonderausgaben geltend gemacht werden. 
Die staatliche Förderung ist auf den 


Höchstbetrag des Sonderausgabenabzugs be-
grenzt – pro Jahr 2.100 Euro einschließlich Zu-
lage. 


Aus dieser Begrenzung der Freistellung in der 
Ansparzeit ergeben sich in der Auszahlungs-
phase folgende Konsequenzen: 


• Besteuerung von Leistungen, die auf steuer-
lich geförderten Beträgen beruhen (§ 10a i. 
V. m. §§ 79 ff. EStG, Zulagen und Sonderaus-
gabenabzug) unterliegen in voller Höhe ei-
ner nachgelagerten Besteuerung (§ 22 Nr. 5 
Satz 1 EStG). 


• Die Besteuerung von Leistungen, die auf 
steuerlich ungeförderten Beiträgen beruhen 
(insbesondere im Falle von Überzahlungen) 
erfolgt die Besteuerung abhängig von der 
Auszahlungsvariante (§ 22 Nr. 5 Satz 2 EStG). 
Insoweit kann hier auf die vorstehenden 
Ausführungen zu den externen Durchfüh-
rungswegen der betrieblichen Altersvor-
sorge verwiesen werden. Im Falle der Ren-
tenzahlung erfolgt demnach eine 
Besteuerung mit dem Ertragsanteil; bei Ka-
pitalauszahlungen findet eine Besteuerung 
mit dem vollen oder halben Unterschieds-
betrag nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG statt. Bei 
Altverträgen vor 2005 ist die Kapitalauszah-
lung steuerfrei. 


Die Besteuerung erfolgt im Wege der Veranla-
gung des Steuerpflichtigen. Es besteht die Pflicht 
zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung.  


5.1.1.5. Fazit 


Dieser Überblick zeigt, dass die derzeitige Be-
steuerung von Alterseinkünften durch ein Ne-
beneinander von nachgelagerter Besteuerung 
und vorgelagerter Besteuerung (mit Ertragsan-
teilserfassung) charakterisiert ist. Zudem wird in 
einigen Fällen die Steuer bereits im Wege des 
Quellensteuerabzugs erhoben (Pensionen, Alter-
seinkünfte aus Direktzusagen und Unterstüt-
zungskassen), während in vielen Fällen eine Ver-
anlagung zwingend ist, da ein entsprechender 
Quellensteuerabzug fehlt.  


Aus der derzeitigen Ausgestaltung der Besteue-
rung der Alterseinkünfte lassen sich einige 
Problembereiche ableiten (vgl. Abschnitt 5.1.3). 
Bevor auf diese näher eingegangen wird, sollen 
jedoch zunächst die verfassungsrechtlichen Vor-
gaben für die Besteuerung der Alterseinkünfte 
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dargestellt werden, da diese den Rahmen für die 
Ableitung von Handlungsempfehlungen bilden. 


5.1.2. Verfassungsrechtliche Vorgaben 


Aus den grundsätzlichen verfassungsrechtlichen 
Vorgaben für die Einkommensbesteuerung (vgl. 
hierzu Abschnitt 2.2.) ergeben sich für die ein-
kommensteuerliche Behandlung von Altersein-
künften spezifische Anforderungen, die nachfol-
gend dargestellt werden. 


5.1.2.1. Differenzierung zwischen Renten und  
Pensionen 


Gesetzgeberisch sind Alterseinkünfte nicht als 
eigenständige oder einheitliche Einkünftekate-
gorie vorgesehen. Vielmehr hat sich der Gesetz-
geber entschieden, zwischen verschiedenen For-
men der Alterseinkünfte zu differenzieren und 
diese unterschiedlichen Einkunftsarten zuzu-
ordnen. Diese Entscheidung ist verfassungs-
rechtlich unbedenklich.178  


Das BVerfG hat hierzu festgestellt, dass der Ge-
setzgeber nicht verpflichtet sei, alle Arten der 
Altersbezüge trotz der Zugehörigkeit zu unter-
schiedlichen Einkunftsarten steuerlich grund-
sätzlich gleich zu belasten.179 Sofern also zwi-
schen den Altersbezügen Unterschiede 
bestehen, die z.B. in der Finanzierung der Ein-
künfte liegen können, so kann dies zu einer ein-
kommensteuerlich unterschiedlichen Belastung 
führen. 


Das darf aber nicht so verstanden werden, dass 
die Zuordnung zu unterschiedlichen Einkunfts-
arten allein eine abweichende Behandlung un-
terschiedlicher Altersbezüge rechtfertigen 
könnte.180 Maßgeblich bleibt auch bei unter-
schiedlichen Einkunftsarten, inwieweit zwi-
schen den verschiedenen Altersbezügen tatsäch-
liche Unterschiede bestehen, die sich auf die 
Besteuerung auswirken.  


Hinsichtlich der Behandlung von Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung und Be-
amten-Pensionen ist das BVerfG zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass sie jedenfalls im Ausgangs-
punkt ähnlich angelegt seien. Denn in beiden 
Fällen handele es sich um Versorgungsbezüge, 
die wirtschaftlich gesehen der Gegenwert für die 


                                                                 
178 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 190. 
179 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 188. 
180 BVerfGE 84, 348 (363 f.); 96, 1 (6); 99, 88 (95). 


zur aktiven Beschäftigungszeit erbrachten 
Dienstleistungen seien. Die bestehenden Unter-
schiede in der „Aufbauphase“, die sich z.B. darin 
zeigen, dass Beamte keine Beiträge zur Vorsorge 
zahlen, seien für den Vergleich im Ausgangs-
punkt irrelevant.181 Damit steht aus verfassungs-
gerichtlicher Sicht fest, dass es sich um ver-
gleichbare Bezüge handelt, die grundsätzlich 
steuerlich gleichlaufend zu behandeln sind.  


Dabei erkennt das BVerfG im Hinblick auf die 
bis zum Jahr 2005 geltende Rechtslage durchaus 
Unterschiede, die z.B. darin liegen, dass die Be-
züge aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
zum Teil beitragsfinanziert sind und die Arbeit-
nehmerbeiträge aus grundsätzlich steuerpflich-
tigen Einnahmen geleistet werden. Diesbezüg-
lich ist verfassungsrechtlich auch eine 
abweichende Behandlung möglich. Es darf aber 
im Ergebnis der Steuerbelastung nicht dazu 
kommen, dass Renten und Pensionen systema-
tisch unterschiedlich hoch mit Steuer belastet 
werden. 


Im alten System der Besteuerung von Altersbe-
zügen, in dem Renten vorgelagert und Pensio-
nen nachgelagert besteuert wurden, kam es zu 
einer solch unterschiedlichen Belastung, die das 
BVerfG für verfassungswidrig befand. Die Ver-
fassungswidrigkeit ergab sich aber nicht per se 
aus der Unterscheidung zwischen vor- und 
nachgelagerter Besteuerung. Hierzu hat das Ge-
richt vielmehr festgehalten, dass es entschei-
dend darauf ankommt, ob die unterschiedliche 
Belastung in der sog. Nacherwerbsphase (also 
bei der Auszahlung der Altersbezüge) angemes-
sen durch eine entsprechend unterschiedliche 
Belastung in der Erwerbsphase kompensiert 
wird.182 Bei entsprechender Ausgestaltung 
könnte diese Unterscheidung also theoretisch 
verfassungskonform sein. 


Diese Kompensation war bei der alten Rechts-
lage nicht hinreichend gegeben. Das resultierte 
im Wesentlichen aus einer realitätsfernen Typi-
sierung des nachgelagert besteuerten Ertrags-
wertes der gesetzlichen Renten, der deutlich zu 
niedrig angesetzt war.183 


181 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 192 ff. 
182 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 203. 
183 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 203 ff. 
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Sofern es dennoch gesetzgeberisch zu Ungleich-
behandlungen bei der Besteuerung von gesetzli-
cher Rente und Pensionen kommt, sind diese 
nicht automatisch verfassungswidrig, sondern 
lassen sich rechtfertigen, wenn seitens des Ge-
setzgebers ein sachlicher Grund verfolgt wird.  


Nicht durchgreifen kann dabei aber wohl die 
Rechtfertigung über ein vermeintliches Kom-
pensationsbedürfnis bzgl. der gesetzlichen Ren-
ten. Zum einen ließe sich nach Einschätzung des 
BVerfG nicht feststellen, ob überhaupt (und 
wenn ja inwieweit) eine systematische (außer-
steuerliche) Benachteiligung von Rentnern ge-
genüber Pensionären besteht, die dazu führt, 
dass grundsätzlich Rentner und Pensionäre in 
ähnlicher Situation finanziell signifikant unter-
schiedlich gestellt würden, die Altersversorgung 
von Rentnern also systematisch schlechter wäre. 
Das liege in der Vielgestaltigkeit der unter-
schiedlichen Lebenssituationen und Vorsor-
gestrukturen begründet.184 Das dürfte auch dazu 
führen, dass sich ein entsprechender Nachteil 
(so er denn bestünde) nicht so typisierend abbil-
den lässt, dass er über das Steuerrecht kompen-
siert werden könnte. Dieser Sozialzweck kann 
deshalb nicht zur Rechtfertigung von Unter-
schieden in der steuerlichen Belastung herange-
zogen werden. 


Das BVerfG hat sich überdies bereits in Ansätzen 
mit der Möglichkeit einer gezielten Begünsti-
gung von gesetzlichen Renten zur Verhinde-
rung andernfalls entstehender, schwierig finan-
zierbarer Ausgleichsbefugnisse befasst. Dies 
scheiterte in der alten Gesetzeslage daran, dass 
es sich erkennbar nicht um den gesetzgeberi-
schen Zweck handelte.185 Das Gericht ließ aber 
erkennen, dass dieser Zweck ggf. als sachlicher 
Grund einer Ungleichbehandlung herangezogen 
werden könnte. 


5.1.2.2. Verbot der doppelten Belastung 


Zu beachten ist, dass es aus gleichheitsrechtli-
chen Gründen nicht zu einer doppelten Belas-
tung derselben Erträge kommen darf. Das 
BVerfG hat dazu ausgeführt, dass „in jedem Fall 
[…] die Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen 
für die Alterssicherung und die Besteuerung von 


                                                                 
184 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 163 ff. 
185 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 162. 
186 BVerfG v. 6.3.2002 - 2 BvL 17/99, juris Rn. 224 
187 BVerfG v.  – 2 BvR 2683/11, juris Rn. 35. 


Bezügen aus dem Ergebnis der Vorsorgeaufwen-
dungen so aufeinander abzustimmen [sind], dass 
eine doppelte Besteuerung vermieden wird“186. 
Andernfalls wäre eine leistungsfähigkeitsge-
rechte Besteuerung nicht gewährleistet, es käme 
zu einer verfassungswidrigen Benachteiligung 
gesetzlicher Renten. 


Die doppelte Belastung kann dabei entweder 
durch Steuerfreistellung der Aufwendungen für 
die Altersvorsorge in der Erwerbsphase oder 
durch Nichtbesteuerung der Altersbezüge, die 
aus bereits versteuertem Einkommen stammen, 
in der Auszahlungsphase erreicht werden.187 
Beide Alternativen genügen theoretisch gleich-
ermaßen den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen. Nicht abschließend geklärt ist dabei, ob 
das BVerfG mit der Wendung „in jedem Fall“ 
statuieren wollte, dass dies für jeden individuel-
len Fall gilt oder der Terminus im Sinne von „je-
denfalls“ zu verstehen ist. Der BFH versteht es 
bisher im Sinne einer Einzelfallgerechtigkeit. 
Den jüngsten verfassungsgerichtlichen Ausfüh-
rungen kann aber entnommen werden, dass 
keine absolute Einzelfallgerechtigkeit erforder-
lich ist, sondern nur eine strukturelle Doppel-
besteuerung vermieden werden muss. 188 Die 
Entscheidung des BVerfG fügt sich auch in die 
bestehenden verfassungsrechtlichen Vorgaben 
zu gesetzgeberischen Typisierungen ein, die Un-
gleichbehandlungen im Einzelfall zulassen. Dem 
Verbot der doppelten Belastung würde nach 
Einschätzung des BVerfG Genüge getan, wenn 
die Summe der voraussichtlich steuerfrei blei-
benden Rentenzuflüsse mindestens ebenso hoch 
sei wie die Summe der aus versteuertem Ein-
kommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwen-
dungen. In die hierfür anzustellende Vergleichs-
rechnung sei in einem ersten Schritt der 
steuerfreie Teil der voraussichtlichen Rentenbe-
züge festzustellen. Dieser Teil sei mit der durch-
schnittlichen statistischen Lebenserwartung des 
Steuerpflichtigen nach der im Zeitpunkt des 
Renteneintritts letztverfügbaren Sterbetafel zu 
multiplizieren.189 Bei dieser Berechnung kann 
aus Vereinfachungsgründen die zwischenzeitli-
che Geldentwertung außer Ansatz gelassen wer-
den.190. 


188 BVerfG v. 7.11.2023 – 2 BvR 1143/21, juris Rn. 25. 
189 BFH v. 19.5.2021 – X R 20/19; vgl. auch BVerfG v. 29.09.2015 
– 2 BvR 2683/11, juris Rn. 52 f. 
190 BVerfG v. 29.9.2015  – 2 BvR 2683/11, juris Rn. 51. 
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5.1.3. Probleme der derzeitigen Besteuerung 
von Alterseinkünften 


5.1.3.1. Doppelbesteuerung 


Wie in den obenstehenden verfassungsrechtli-
chen Ausführungen dargestellt, muss eine dop-
pelte Belastung der betreffenden Erträge in Er-
werbs- und Auszahlungsphase verhindert 
werden. Unabhängig von den erläuterten Un-
wägbarkeiten der verfassungsgerichtlichen An-
forderungen bzgl. der Einzelfallgerechtigkeit, ist 
bisher nicht abschließend gesichert, dass das 
geltende Übergangssystem von der vorgelager-
ten Rentenbesteuerung zur nachgelagerten Be-
steuerung diesen Anforderungen genügt. Dies 
wurde im Hinblick auf die alte Rechtslage be-
zweifelt, nach der ein Vollabzug der Aufwen-
dungen erst ab 2025 möglich sein sollte und die 
Renten ab dem Eintritt in die Rente im Jahr 2040 
vollversteuert werden sollten. Es wurde weithin 
angenommen, der Übergangszeitraum von 15 
Jahren sei zu knapp bemessen, um eine doppelte 
Belastung auszuschließen.191  Nach neuer 
Rechtslage ist der Vollabzug nun aber bereits 
seit 2023 möglich (§ 10 Abs. 3 S. 6 EStG) und eine 
Vollversteuerung der Rente greift erst ab dem 
Renteneintrittsjahr 2058 (§ 22 Nr. 1 lit. a) aa) 
EStG). Damit dürfte die Gefahr einer doppelten 
Belastung jedenfalls nicht mehr so offensicht-
lich sein, wie sie zuvor erschien.  


In den bisher dem BVerfG vorliegenden Fällen 
hat das Gericht jeweils darauf hingewiesen, dass 
die Frage einer unzulässigen Doppelbelastung 
erst im Zeitpunkt der Rentenzahlung beant-
wortet werden kann, da es hierfür u.a. darauf 
ankomme, welche weiteren steuerlichen Ab-
zugsmöglichkeiten zu diesem Zeitpunkt beste-
hen.192 Nach Einschätzung des BVerfG bedarf es 
im Zeitpunkt der Auszahlung einer Gesamtbe-
trachtung der steuerlichen Vorschriften in Auf-
bau- und Rückflussphase.193 


Die Expertenkommission hat mehrheitlich be-
schlossen, die Frage der Doppelbesteuerung von 
Alterseinkünften nicht in den Fokus der Emp-
fehlungen zu stellen. Das Bundesministerium 
der Finanzen hat hierzu bereits ein externes 


                                                                 
191 Z.B. Kulosa, in: H/H/R, § 10 EStG Rn. 340; Hey in 
Tipke/Lang, Rn. 8.570 m.w.N. 
192 BVerfG v. 14.6.2016 – 2 BvR 323/10, juris Rn. 82 ff. 
193 BVerfG v. 14.6.2016 – 2 BvR 323/10, juris Rn. 84. 
194 Vgl. Kiesewetter, D., Maiterth, R., & Schenke, R. P. (2023): 
Gutachten - Überprüfung der Übergangsregelung zur 


wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gege-
ben, das entsprechende Empfehlungen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung ausgearbeitet 
hat.194 Weiterhin ist zu bedenken, dass auch die 
aktuelle Rechtsprechung des BVerfG vom 
7.11.2023 zu beachten ist.195 Aus Sicht der Exper-
tenkommission ist damit aktuell nicht abschlie-
ßend geklärt, in welchem Ausmaß eine mögli-
che Doppelbesteuerung wie zu beseitigen oder 
abzumildern ist. Die Expertenkommission hat 
sich daher entschlossen, diesen Themenkom-
plex aus den Beratungen auszublenden.  


5.1.3.2. Höhe des Ertragsanteils 


Die sonstigen privaten Leibrenten, die nicht un-
ter die nachgelagerte Besteuerung fallen, unter-
liegen einer Ertragsanteilsbesteuerung gemäß § 
22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG 
(vgl. Abschnitt 5.1.1). Der Ertragsanteil ist für die 
gesamte Dauer des Rentenbezugs konstant und 
ist als Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahres-
betrag der Rente und dem Betrag, der sich bei 
gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts der 
Rente auf ihre voraussichtliche Laufzeit ergibt, 
definiert. Zuletzt wurde der Ertragsanteil mit 
dem Alterseinkünftegesetz zum Jahr 2005 neu 
berechnet. Dabei wurde der zugrunde liegende 
Zinssatz von 5,5 % auf 3 % abgesenkt. In der Ge-
setzesbegründung heißt es hierzu: 


„Grund für die Absenkung ist, dass der Diskon-
tierungsfaktor für die Berechnung der Ertrags-
anteile in Reaktion auf die zu niedrige Besteue-
rung von Sozialversicherungsrenten in der 
Vergangenheit mehrfach erhöht wurde. Da Sozi-
alversicherungsrenten künftig von der Ertrags-
anteilsbesteuerung ausgenommen und in die 
nachgelagerte Besteuerung überführt werden, 
kann für die Bestimmung der Ertragsanteile 
wieder ein zutreffender niedrigerer Diskontie-
rungsfaktor unterstellt werden. Dabei wird ein 
typisierender Kapitalertrag von 3 Prozent p. a. 
unterstellt. Der Diskontierungsfaktor ist nicht 
mit einer unterstellten Verzinsung oder Refe-
renzzinssätzen (z. B. Rechnungszinssatz für Ka-
pitallebensversicherungen) gleichzusetzen.“ (BT-
Drucks 15/2150, 42). 


nachgelagerten Besteuerung nach dem AltEinkG im Hinblick 
auf eine »doppelte Besteuerung« unter Berücksichtigung der 
aktuellen BFH-Rechtsprechung.  
195 Vgl. BVerfG, 07.11.2023 - 2 BvR 1143/21. 
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Der Gesetzgeber begründet nicht näher, wie er 
den typisierten Zinssatz in Höhe von 3 % be-
stimmt hat. Im Abschlussbericht der Sachver-
ständigenkommission zur Neuordnung der 
steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsor-
geaufwendungen und Altersbezügen wurde auf 
den Rechnungszinssatz für Kapitallebensversi-
cherung, der damals 3,25 % betrug, abgestellt.196 
Der derzeitige Rechnungszins liegt bei 0,25 % (§ 
2 Abs. 1 DeckRV). Auch wenn der Gesetzgeber 
explizit nicht auf diesen Zins abstellen möchte, 
so sollte er nach Auffassung der Expertenkom-
mission dennoch prüfen, ob der derzeitige 
Zinssatz in Höhe von 3 % noch zutreffend ge-
wählt ist. Hinzu kommt, dass die derzeitige Aus-
gestaltung der Ertragsanteilsbesteuerung nicht 
entscheidungsneutral ist.197 Auch hier sollte der 
Gesetzgeber prüfen, ob systematische Verbesse-
rungen umsetzbar sind. 


5.1.3.3. Feststellung der Steuererklärungspflicht 


Rentner sind gemäß § 25 EStG i.V.m. § 56 EStDV 
zur Abgabe von Einkommensteuererklärungen 
verpflichtet, wenn der Gesamtbetrag der Ein-
künfte den Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 EStG bei Einzelveranlagung 
bzw. das Zweifache des Grundfreibetrages bei 
Zusammenveranlagung übersteigt. Ob eine Er-
klärungspflicht besteht, können Rentner jedoch 
nicht unmittelbar aus den Rentenbezugsmit-
teilungen entnehmen, da sich der steuerpflich-
tige Rentenanteil für Laien nicht einfach be-
stimmen lässt. Dies führt bei Rentnern in der 
Praxis zu großer Unsicherheit (vgl. Finanzaus-
schuss, Protokoll-Nr. 19/72, S. 12).  


Schließlich ist für die Rentner auch irritierend, 
dass sie selbst dann zur Abgabe der Steuererklä-
rung verpflichtet sind, wenn keine Steuerzah-
lungspflicht besteht, da zwar der Gesamtbetrag 
der Einkünfte oberhalb des Grundfreibetrags 
liegt, aber nach Abzug der Kranken- und -pfle-
geversicherungsbeiträge als Sonderausgaben das 
zu versteuernde Einkommen unterhalb des 
Grundfreibetrags ist (vgl. Finanzausschuss, Pro-
tokoll-Nr. 19/72, S. 13). Hinzukommt, dass sich 
die Steuererklärungspflicht erst im Zeitablauf 
ergeben kann, wenn etwa aufgrund von Renten-
erhöhungen der Grundfreibetrag überschritten 


                                                                 
196 Vgl. Sachverständigenkommission zur Neuordnung der 
steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendun-
gen und Altersbezügen: Abschlussbericht vom 11.3.2003, S. 34. 


wird oder wegen Todes des Ehepartners ein 
Übergang von der Zusammen- zur Einzelveran-
lagung erfolgt.  


Die Steuererklärungen werden jedoch vom Fi-
nanzamt häufig nicht gleich angefordert, so dass 
Nachzahlungsrisiken und Verspätungszu-
schläge drohen. So weist etwa der Bundesver-
band Lohnsteuerhilfevereine e.V. daraufhin, 
dass der Steuervollzug auf Grundlage der Aus-
wertung der Rentenbezugsmitteilungen unzu-
reichend sei, da eine zeitnahe Aufforderung zur 
Abgabe der Steuererklärung durch die Finanz-
verwaltung bisher immer noch nicht gewähr-
leistet werde (vgl. Finanzausschuss, Protokoll-
Nr. 19/72, S. 43). Überdies ist zu bedenken, dass 
Versäumnisse in der Steuererklärungspflicht 
von Seiten der Finanzverwaltung gegebenenfalls 
als leichtfertige Steuerverkürzung oder gar Steu-
erhinterziehung qualifiziert werden könnten. Es 
besteht insofern die Gefahr, dass es zu einer 
strafrechtlichen Verfolgung der unterbliebenen 
Erklärung kommt.  


Insgesamt zeigt sich damit, dass derzeit in der 
Praxis bei vielen Rentnern eine große Unsicher-
heit hinsichtlich der Steuererklärungspflicht 
zu bestehen scheint und Steuererklärungen vom 
Finanzamt häufig erst verspätet angefordert 
werden, was zu Nachzahlungsrisiken für Rent-
ner führt. 


5.1.3.4. Steuerbefolgungs- und  
-verwaltungskosten 


Der schrittweise Übergang zur nachgelagerten 
Besteuerung der Renten durch das Altersein-
künftegesetz ab 2005 hat zudem erhebliche Aus-
wirkungen auf die Zahl der Rentnerinnen und 
Rentner, die eine Steuererklärung abgeben müs-
sen. Vor 2005 waren die Beiträge zur Rentenver-
sicherung steuerlich nicht abzugsfähig, dafür 
wurden die Renten nur mit dem Ertragsanteil 
besteuert. Dies führte dazu, dass der Gesamtbe-
trag der Einkünfte von Rentnern häufig unter 
dem Grundfreibetrag lag, so dass keine Pflicht 
zur Abgabe einer Steuererklärung bestand (§ 56 
EStDV).  


Seit 2005 steigt der Besteuerungsanteil der Ren-
ten von 50 % (im Renteneintrittsjahr 2005) 


197 Vgl. zur Kritik an dieser Form der Ertragsanteilsberechnung 
Kiesewetter, D., & Niemann, R. (2002). Zur Entscheidungsneut-
ralität der Ertragsanteilsbesteuerung von Renten. Steuer und 
Wirtschaft, 79(1), 48-54. 
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jährlich an, bis ab dem Renteneintrittsjahr 2058 
eine volle Besteuerung der Renteneinkünfte er-
reicht ist (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppel-
buchst. aa EStG). Der steigende Besteuerungsan-
teil und die Tatsache, dass Rentenerhöhungen in 
vollem Umfang zu steuerpflichtigen Einkünften 
führen, haben zur Folge, dass Rentnerinnen 
und Rentner immer häufiger einen Gesamtbe-
trag der Einkünfte oberhalb des Grundfreibe-
trags haben und damit zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet sind. 


Abbildung 1 zeigt die Zahl der Steuerpflichtigen 
mit Renteneinkünften, die eine Steuererklärung 
abgegeben haben (bzw. nach Schätzungen abge-
ben werden), und das daraus resultierende Steu-
eraufkommen seit 2004. Da nur Werte bis ein-
schließlich 2019 vorliegen, handelt es sich bei 
den Werten ab 2020 um Hochrechnungen, die 
auf Basis der bisherigen Entwicklung linear 
extrapoliert wurden. Während die Gesamtzahl 
der Rentenbezieher in den 20 Jahren seit 2004 
nur um ca. 13 % gestiegen ist,198 hat sich die Zahl 
derjenigen, die eine Steuererklärung mit aus-
schließlich Renteneinkünften abgeben, von nur 
257 Tsd. im Jahr 2004 auf voraussichtlich 2,38 
Mio. im Jahr 2024 fast verzehnfacht. Bei den 
Steuerpflichtigen mit weiteren, aber überwie-
gend Renteneinkünften ist der Anstieg mit einer 
Vervierfachung von 809 Tsd. auf voraussichtlich 
3,42 Mio. geringer, aber immer noch deutlich. 
Insgesamt wird im Jahr 2024 voraussichtlich 
mehr als die Hälfte der Rentner eine Steuerer-
klärung abgeben, während es im Jahr 2004 nur 
knapp jeder vierte Rentner war. Insbesondere 
bei Rentnern ohne weitere steuerpflichtige Ein-
künfte ist das Steueraufkommen bislang ver-
gleichsweise gering. Im letzten amtlich verfüg-
baren Datenjahr 2019 betrug bei ihnen die 
tarifliche Einkommensteuer insgesamt rund 668 


                                                                 
198 Deutsche Rentenversicherung (2023): Rentenversicherung 
in Zeitreihen. Oktober 2023. In DRV-Schriften (22). Online ver-
fügbar unter https://www.deutsche-rentenversiche-
rung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Be-
richte/statistikpublikationen/rv_in_zeitreihen.pdf. 
199 Vgl. Wagner, Franz W. (2005): Steuervereinfachung und 
Entscheidungsneutralität – konkurrierende oder 


Millionen Euro, bei 1,444 Millionen abgegebe-
nen Steuererklärungen in dieser Gruppe also 
nur rund 462 Euro je Steuerpflichtigem. 


Die Daten bestätigen, dass sich Steuerpflichtige 
nach der aktuellen Rechtslage immer häufiger 
noch bis ins hohe Alter mit der eigenen Ein-
kommensteuererklärung auseinandersetzen 
müssen. Damit führt die Umstellung zur nach-
gelagerten Besteuerung zu steigenden Steuerer-
hebungskosten. Die Steuererhebungskosten 
umfassen dabei sowohl die Kosten der Steuer-
pflichtigen, also deren Steuerbefolgungs- und -
planungskosten, als auch die Kosten der Finanz-
verwaltung, die ihr für die Verwaltung und Kon-
trolle der Steuergesetze entstehen.199  


Die resultierenden Steuererhebungskosten wer-
den in einer Studie von Baumgart et al. (2024) 
quantifiziert.200 Die Autoren werten Befragungs-
daten von 25.314 Steuerpflichtigen aus, die An-
gaben zu den folgenden Steuerbefolgungskosten 
beinhalten: 


(1) Zeit für das Ausfüllen der Steuererklärungs-
formulare 


(2) Zeit für das Sammeln und Sortieren von Be-
legen 


(3) Zeit zur Klärung von steuerrechtlichen Fra-
gen (in Eigenrecherche und mit dem StB / 
LStHV) 


(4) Zeit zum Kontrollieren des Einkommen-
steuerbescheides 


(5) Zeit für Rechtsbehelfsverfahren / Einsprü-
che / Klagen: 


Der Datensatz beinhaltete Antworten von 
18.410 Arbeitnehmern (72,73 %), 2.681 Beamten 
(10,59 %), 2.489 Rentnern (9,83 %) und 1.734 Pen-
sionären (6,85 %). Die Ergebnisse sind in Tabelle 
1 dargestellt.  


komplementäre Leitbilder für Steuerreformen?, in: Steuer und 
Wirtschaft 82, S. 93-108, 94. 
200 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefol-
gungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 



https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/rv_in_zeitreihen.pdf

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/rv_in_zeitreihen.pdf

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/rv_in_zeitreihen.pdf
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Abbildung 1: Anzahl der Steuererklärungen mit Renteneinkünften und Steueraufkommen.  
Quelle: Baumgart et al.  (2024)  201.  
 
 


Aus Tabelle 1 wird deutlich, dass Rentner im 
Durchschnitt etwa 10 Stunden benötigt haben, 
um ihren steuerlichen Pflichten nachzukom-
men. Dies ist sogar etwas mehr als Arbeitneh-
mer, Beamte und Pensionäre an Arbeitszeit ver-
wenden. Dabei entfallen 41 % der Arbeitszeit auf 
das Ausfüllen der Steuererklärungsformulare,  
35 % auf das Sammeln und Sortieren von Bele-
gen, 13 % auf das Kontrollieren des Einkom-
mensteuerbescheides, 9 % auf die Klärung steu-
errechtlicher Fragen und 2 % auf 
Einspruchsverfahren und Klagen. Neben dem 
Zeitaufwand fallen zusätzlich im Mittel 23 Euro 
Ausgaben an, z.B. für den Kauf von Steuerlitera-
tur und -software. 


Monetarisiert man den Zeitaufwand unter An-
wendung des in 2024 geltenden Mindestlohns 
von 12,41 Euro, ergeben sich je abgegebener 
Steuererklärung eines Rentners im Schnitt Op-
portunitätskosten von 12,41Euro × 10,21 Std.≈
126,71Euro, welche sich zusammen mit den in-
flationsbereinigten durchschnittlichen monetä-
ren Ausgaben (Porto, Steuersoftware etc.) in 


                                                                 
201 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefolgungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische Analyse 
der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 
202 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefolgungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische Analyse 
der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 


Höhe von 22,62 Euro zu jährlichen Steuerbefol-
gungskosten von 149,33 Euro summieren.202 Da-
bei ist diese Schätzung aufgrund der Verwen-
dung des Mindestlohns als Untergrenze 
anzusehen. Multipliziert man die Kosten pro 
Steuererklärung mit der in 2024 erwarteten An-
zahl an Steuererklärungen von Steuerpflichtigen 
mit überwiegend oder ausschließlich Renten-
einkünften (5,803 Mio.), so erhält man aggre-
gierte Steuerbefolgungskosten in Höhe von 
866,62 Mio. Euro. Diesen stehen Einkommen-
steuereinnahmen in Höhe von 7,2 Mrd. Euro ge-
genüber. Setzt man die Steuerbefolgungskosten 
ins Verhältnis zu den Steuereinnahmen, ergibt 
sich eine Kostenquote von 12,03 %. Ein Ver-
gleich mit Schätzungen für die Gesamtpopula-
tion der deutschen Einkommensteuerpflichti-
gen zeigt, dass die Kostenquote für Rentner 
besonders hoch ist.  
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So ermitteln Blaufus et al. (2019) und Blaufus et 
al. (2014) für die Gesamtpopulation Kostenquo-
ten von unter 3 % (Steuerjahr 2015) bzw. unter 
5 % (Steuerjahr 2007).203 
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Arbeitnehmer 3,24 2,83 1,48 0,22 0,79 8,56 24,98 


Beamte 3,33 2,85 1,22 0,21 0,74 8,35 15,72 


Rentner 4,18 3,63 1,31 0,18 0,90 10,21 22,62 


Pensionäre 3,77 3,31 1,16 0,17 0,80 9,21 25,73 


 
Tabelle 1: Steuerbefolgungskosten von Rentnern im Vergleich zu anderen Steuerpflichtigen.  
 
Quelle: Baumgart et al.  (2024).205 Die Ausgaben (letzte Spalte) sind unter Verwendung des Verbraucherpreisindex inflationsangepasst, 
um sie aus dem Erhebungsjahr 2019 auf das Jahr 2024 hochzurechnen. 
 


Neben dem Zeitaufwand und den monetären 
Ausgaben zählen regelmäßig auch so genannte 
psychologische Kosten zu den Steuerbefol-
gungskosten. Darunter versteht man den Stress, 
die Ängste und die Frustrationen, die Steuerzah-
ler, insbesondere ältere Steuerzahler, bei der 
Einhaltung der Steuervorschriften erleben.206 
Allerdings lassen sich diese Kosten nur schwer 
quantifizieren. Hinweise auf eine besondere Be-
lastung der Rentner ergeben sich jedoch indi-
rekt.  


Zum einen kommt es bei Rentnern viel häufiger 
zu Steuernachzahlungen (vgl. Abbildung 2). So 


                                                                 
203 Vgl. Blaufus, K., Eichfelder, S., & Hundsdoerfer, J. (2014). In-
come tax compliance costs of working individuals: Empirical 
evidence from Germany. Public Finance Review, 42(6), 800-829; 
Blaufus, K., Hechtner, F., & Jarzembski, J. K. (2019). The income 
tax compliance costs of private households: Empirical evidence 
from Germany. Public Finance Review, 47(5), 925-966. 
204 Bei den dargestellten Ausgaben handelt es sich um mithilfe 
der Verbraucherpreisindizes von 2019 und März 2024 inflati-


onsbereinigte Werte �VPI(03/2024)


VPI(2019)
∗Ausgaben =� 118,6


99,5
∗


Ausgaben�.  


muss mehr als jeder zweite Rentner mit einer 
Steuernachzahlung rechnen, während dies unter 
Arbeitnehmern bei nicht mal jedem Zehnten 
der Fall ist. Es gibt Studien, die darauf hinwei-
sen, dass Steuernachzahlungen psychologisch 
als ökonomischer Verlust wahrgenommen wer-
den,207 so dass der hohe Anteil der Rentner mit 
Steuernachzahlungspflichten höhere psycholo-
gische Kosten für Rentner indiziert (vgl. auch die 
Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, Finanzausschuss, Protokoll-
Nr. 19/72, S. 83).


205 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefol-
gungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 
206 Vgl. L ignier, P., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2015). Measuring 
tax compliance costs: Evidence from Australia. Tax Simplifica-
tion,(edited Evans C, Krever R and Mellor P), Kluwer Law Inter-
national, Amsterdam, 121-140, 125. 
207 Vgl. z.B. Bobek, D. D., Hatfield, R. C., & Wentzel, K. (2007). An 
investigation of why taxpayers prefer refunds: A theory of 
planned behavior approach. Journal of the American Taxation 
Association, 29(1), 93-111. 
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Abbildung 2: Anteil der Einkommensteuererklärungen, die zu Einkommensteuernachzahlungen führen in 
Abhängigkeit vom Erwerbsstatus.  
 
Quelle: Baumgart et al.  (2024).208 


 


Zum anderen fehlt bei Renteneinkünften – an-
ders als bei Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit – ein Quellensteuerabzug. Rentner sind 
daher regelmäßig verpflichtet, vierteljährliche 
Einkommensteuervorauszahlungen zu leisten. 
Für Rentner, die aus ihrem Erwerbsleben die 
Abführung der Lohnsteuer und damit häufig 
auch weitestgehende Deckung der Einkommen-
steuerschuld gewöhnt sind, kann dies als zusätz-
liche psychologische Belastung wahrgenommen 
werden. So könnten insbesondere Personen mit 
geringer steuerlicher oder technischer Expertise 
und geringen finanziellen Rücklagen die eigen-
verantwortliche Erklärung der Einkünfte und 
die Unsicherheit über die im Folgejahr zu leis-
tende Steuerschuld belastet sein.  


Neben den für die Steuerpflichtigen entstehen-
den Steuerbefolgungskosten hat die Zunahme 
an Steuererklärungen von Rentnern auch 


                                                                 
208 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefol-
gungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische Ana-
lyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 
209 Vgl. Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbe-
folgungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 
210 Vgl. Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbe-
folgungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 


Folgen für die Kosten der Finanzverwaltung. 
Geht man wie Baumgart et al. (2024) 209 von einer 
durchschnittlichen Bearbeitungszeit von etwa 
20 Minuten pro Steuererklärung aus, so ergeben 
sich Finanzverwaltungskosten in Höhe von 
12,59 Euro je Steuererklärung, wenn man ent-
sprechend der Daten der vom Statistischen Bun-
desamt bereitgestellten Online-Datenbank des 
Erfüllungsaufwands (OnDEA) von durchschnitt-
lichen Personalkosten in Höhe von 37,78 Euro 
pro Arbeitsstunde ausgeht. Berücksichtigt man 
nun, dass etwa 22% der Steuererklärungen von 
Rentnern einer vollautomatisierten Bearbeitung 
der Steuererklärung seitens der Finanzverwal-
tung unterliegen,210 so ergeben sich 4,53 Mio. 
Steuererklärungen von Steuerpflichtigen mit 
überwiegend oder ausschließlich Rentenein-
künften, die von der Finanzverwaltung in 2024 
voraussichtlich zu prüfen sind (78 % *5,803 
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Mio.). Multipliziert man die Zahl der zu prüfen-
den Steuererklärungen mit den Verwaltungs-
kosten pro Steuererklärung, erhält man aggre-
gierte Finanzverwaltungskosten in Höhe von 
57 Mio. Euro. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
diese Schätzung eher eine Untergrenze sein 
dürfte, da der Finanzverwaltung durch beson-
dere Bedürfnisse älterer Steuerpflichtiger gege-
benenfalls höhere Kosten entstehen als bei jün-
geren Steuerpflichtigen.211 So nutzen Rentner 
und Pensionäre häufiger die Abgabe der Steuer-
erklärung in Papierform (vgl. Abbildung 3), was 
seitens der Finanzverwaltung durch 


notwendiges Scannen und häufigeres manuelles 
Eingreifen bei der Verarbeitung der handschrift-
lichen Daten zu höheren Verwaltungskosten 
führen dürfte. Zudem nehmen Rentner häufiger 
Kommunikationswege, wie den persönlichen 
Besuch im Finanzamt in Anspruch, der mehr 
Ressourcen bindet als bspw. die elektronische 
Kommunikation. So gaben in der Untersuchung 
von Baumgart et al. (2024) 212 Rentner etwa 45 % 
häufiger als Arbeitnehmer an, das Finanzamt im 
vergangenen Jahr mindestens einmal aufge-
sucht zu haben. 


 
 
Abbildung 3: Anteil der Einkommensteuererklärungen, die in Papierform übermittelt wird, in Abhängigkeit 
vom Erwerbsstatus.  
 
Quelle: Baumgart et al.  (2024) 213. 


Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass durch 
die geltende Rentenbesteuerung, obwohl die 
nachgelagerte Besteuerung aufgrund der Über-
gangsphase noch nicht einmal vollständig um-
gesetzt ist, erhebliche jährliche Steuererhe-
bungskosten entstehen, die derzeit 
schätzungsweise etwa 924 Mio. Euro betragen 
und sich aus 867 Mio. Euro Steuerbefolgungs-
kosten und 57 Mio. Euro 


                                                                 
211 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefol-
gungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 
212 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefol-
gungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 


Finanzverwaltungskosten zusammensetzen. 
Darüber hinaus führen die Notwendigkeit von 
Einkommensteuervorauszahlungen und die 
Häufigkeit von Steuernachzahlungen nach Ab-
gabe der Steuererklärung zu zusätzlichen Belas-
tungen der Rentner.  


213 Baumgart, E., Blaufus, K., Hechtner, F.: (2024): Steuerbefol-
gungskosten bei Rentnern in Deutschland: Eine empirische 
Analyse der Auswirkungen der nachgelagerten Besteuerung. 
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5.2. Zielsetzung:  
Vereinfachung der  
Besteuerung von  
Alterseinkünften  
Vor dem Hintergrund der im vorangegangenen 
Abschnitt dargestellten Problemlage der hohen 
Steuerbefolgungskosten der Rentner, der damit 
verbundenen Finanzverwaltungskosten der Fi-
nanzverwaltung, der Belastungen der Rentner 
durch notwendige Steuernachzahlungen, der 
Belastungen durch die Entrichtung von Ein-
kommensteuervorauszahlungen sowie der Un-
sicherheiten bei der Feststellung der Einkom-
mensteuererklärungspflicht hat sich die 
Expertenkommission zum Ziel gesetzt, Vor-
schläge zur Entlastung der Rentner und der Fi-
nanzverwaltung von Steuerbürokratiekosten zu 
entwickeln.  


Dies soll zum einen dadurch geschehen, dass die 
Zahl der Rentner, die eine Steuererklärung abge-
ben müssen, reduziert wird. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass eine Veranlagung auch vor-
genommen werden kann, ohne dass vorher 
eine Steuererklärung eingereicht wird. Tech-
nisch entspräche dies einer Amtsveranlagung 
(vgl. Abschnitt 9.3.7.3). Zum anderen soll die 
Steuererklärung für diejenigen Rentner verein-
facht werden, die nicht von der Erklärungs-
pflicht befreit werden können oder sich freiwil-
lig veranlagen möchten. Dabei erfolgt die 
Untersuchung, wie die Zahl der Rentner, die 
eine Steuererklärung abgeben müssen, verrin-
gert werden kann, in diesem Abschnitt. Für Vor-
schläge zur Vereinfachung der Steuererklärung 
für Bezieher von Alterseinkünften wird hinge-
gen auf Abschnitt 9.3.7.3 verwiesen. 


5.3. Modelle der  
Besteuerung der Einnahmen von 
Rentnern/Pensionären 
5.3.1. Vorgelagerte Besteuerung 


Eine theoretisch denkbare Möglichkeit, die 
Steuerbefolgungskosten von Rentnern zu 
                                                                 
214 Vgl. OECD (2018), OECD Pensions Outlook 2018, OECD 
Publishing, Paris. 
215 Vgl. Z.B. Kiesewetter, D., Menzel, M., Tschinkl, D., & Weikert, 
N. (2020). Die Förderung der individuellen Altersvorsorge und 


senken, wäre zu einer vorgelagerten Besteue-
rung der Renten (ohne Ertragsanteilserfassung) 
überzugehen. Bei einer solchen vorgelagerten 
Besteuerung wären die Renten vollständig steu-
erbefreit, dafür müssten aber die Beiträge zur 
Rentenversicherung aus steuerpflichtigem Ein-
kommen geleistet werden, d.h., die Steuerbefrei-
ung bzw. der Sonderausgabenabzug für die Al-
tersvorsorgeaufwendungen entfiele. Eine solche 
Besteuerung erfolgt etwa in Ländern wie der 
Tschechischen Republik, Ungarn, Israel, Litauen, 
und Luxemburg,214 wird aber auch in Ländern 
wie den USA und Kanada zusätzlich zur nachge-
lagerten Besteuerung bei privaten Altersvorsor-
geprodukten angeboten. Aufgrund der Steuer-
freiheit der Renten entfiele für Rentner, die 
keine weiteren Einkünfte außer ihren Renten 
erzielen, beim vollständigen Übergang zur vor-
gelagerten Besteuerung die Pflicht zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung. 


Vernachlässigt man Steuerbefolgungskosten, 
sind vor- und nachgelagerte Besteuerung 
grundsätzlich dann ökonomisch äquivalent, 
wenn die Steuersätze in der Rentenphase den 
Steuersätzen in der Arbeitsphase entsprechen. 
Dies kann vereinfacht wie folgt gezeigt wer-
den:215 Bezeichnet B den Betrag des Bruttoein-
kommens, der für die Altersvorsorge gespart 
wird, i die jährliche Rendite, n die Anlagedauer, 
sA den Steuersatz in der Arbeitsphase und SR den 
Steuersatz in der Rentenphase, so gilt für die 
Nettorente R: 


• bei nachgelagerter Besteuerung: 𝑅𝑅 = 𝐵𝐵 ∙
(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛 ∙ (1− 𝑠𝑠𝑅𝑅) und 


• bei vorgelagerter Besteuerung: 𝑅𝑅 = 𝐵𝐵 ∙ (1 −
𝑠𝑠𝐴𝐴) ∙ (1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛. 


Man erkennt leicht, dass für 𝑠𝑠𝐴𝐴 = 𝑠𝑠𝑅𝑅 die erziel-
bare Nettorente identisch ist.  


Neben dem Wegfall der Steuererklärungs-
pflicht für viele Rentner hätte die vorgelagerte 
Besteuerung weitere Vorteile. So herrscht keine 
Unsicherheit über die Höhe der tatsächlichen 
Besteuerung in der Rentenphase, da Renten 
steuerfrei sind. Bei nachgelagerter Besteuerung 
besteht hingegen Unsicherheit bezüglich der 
künftigen Steuerbelastung der Renten, da diese 


kollektiven Altersversorgung durch Steuervorteile. Perspekti-
ven der Wirtschaftspolitik, 20(4), 304-327. 
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von künftigen Steuersatzänderungen bzw. dem 
eigenen unsicheren Renteneinkommen ab-
hängt. Dies macht die nachgelagerte Besteue-
rung für Individuen, die typischerweise risiko-
avers sind, weniger attraktiv.216  


Zudem weisen Studien darauf hin, dass die ef-
fektive Sparquote für private und betriebliche 
Altersvorsorgeprodukte bei vorgelagerter Be-
steuerung höher ist als bei nachgelagerter Be-
steuerung217 und das Steuerpflichtige vorgela-
gert besteuerte Produkte bevorzugen.218 


Diesen Vorteilen der vorgelagerten Besteuerung 
stehen jedoch auch Nachteile gegenüber. Zum 
einen ist der Steuersatz für viele Steuerpflichtige 
in der Rentenphase aufgrund des geringeren 
Einkommens niedriger als in der Arbeitsphase, 
so dass der Barwert der Steuerbelastung bei vor-
gelagerter Besteuerung für den Steuerpflichti-
gen höher ausfällt als bei nachgelagerter Besteu-
erung. Hinzukommt, dass sich der Gesetzgeber 
mit dem Alterseinkünftegesetz ausdrücklich für 
die Einführung der nachgelagerten Besteuerung 
ab dem Jahr 2005 entschieden hat und eine Um-
stellung auf eine vorgelagerte Besteuerung eine 
erneute lange Übergangsphase implizieren 
würde. Schließlich gibt es auch verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen die Einführung einer 
vorgelagerten Besteuerung. Auf diese sei nach-
folgend eingegangen. 


Die bis 2005 geltende vorgelagerte Besteuerung 
von gesetzlichen Renten mit späterer Ertragsan-
teilbesteuerung wurde vom BVerfG im Jahr 2002 
für verfassungswidrig erklärt. Das bedeutet aber 
nicht, dass eine vorgelagerte Besteuerung von 
Altersbezügen verfassungsrechtlich prinzipiell 
ausgeschlossen wäre. Grund der Verfassungs-
widrigkeit war vor allem die Besserstellung ge-
genüber Pensionen, die sich aus der nicht reali-
tätsgerechten Typisierung des Ertragswerts der 


                                                                 
216 Brown, D. C., Cederburg, S., & O’Doherty, M. S. (2017). Tax 
uncertainty and retirement savings diversification. Journal of 
Financial Economics, 126(3), 689-712. 
217 Vgl. Z.B. Beshears, J., Choi, J. J., Laibson, D., & Madrian, B. C. 
(2017). Does front-loading taxation increase savings? Evidence 
from Roth 401 (k) introductions. Journal of Public Economics, 
151, 84-95; Blaufus, K., & Milde, M. (2021). Tax misperceptions 
and the effect of informational tax nudges on retirement sav-
ings. Management Science, 67(8), 5011-5031. 
218 Vgl. z.B. Cuccia, A. D., Doxey, M. M., & Stinson, S. R. (2022). 
The impact of tax incentive structure on taxpayers' retirement 
savings decisions. The Journal of the American Taxation Associ-
ation, 44(1), 23-47. 
219 BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 203 ff.  


Rente ergab. Die damalige Typisierung setzte 
den Ertragswert deutlich zu niedrig an, sodass 
signifikante Teile der Rente letztlich steuerfrei 
blieben, ohne dass es hierfür einen sachlichen 
(gesetzgeberisch verfolgten) Grund gab, der 
diese Besserstellung gegenüber anderen Alters-
bezügen gerechtfertigt hätte.219 


Gelänge eine umfassende vorgelagerte Besteue-
rung, dürfte dies im Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers liegen und verfassungsrechtlich 
unbedenklich sein.220 Wichtig ist dabei, dass die 
Steuerbelastung für alle vergleichbaren Alters-
bezüge (also insbesondere gesetzliche Rente und 
Pensionen) gleich ausfällt.  


Praktisch dürfte eine solche gleichheitsgerechte 
vorgelagerte Besteuerung allerdings schwer um-
setzbar sein. Für Pensionen scheitert sie bereits 
daran, dass den Steuerpflichtigen in der Er-
werbsphase kein den Altersbezügen zuzuord-
nender Anteil zufließt.  


Hinsichtlich der gesetzlichen Rente stellt sich 
dies aber als ebenso schwierig dar. Dies liegt vor 
allem daran, dass die Rente sich aus verschiede-
nen Anteilen (Arbeitnehmerbeitrag, Arbeitge-
berbeitrag, Bundeszuschuss) zusammensetzt. 
Eine vorgelagerte Besteuerung dürfte nach den 
Besteuerungsprinzipien der Einkommensteuer 
nur für den Arbeitnehmeranteil in Betracht 
kommen. Beim Arbeitgeberanteil handelt es 
sich nicht um eine Gegenleistung für die Ar-
beitsleistung,221 sodass eine Besteuerung nach 
den Grundprinzipien des EStG für Überschuss-
einkünfte ihrerseits nicht folgerichtig und somit 
rechtfertigungsbedürftig sein dürfte.222 Die 
Rechtfertigung mag zwar gelingen können. 
Nichtsdestotrotz würde diese Regelungsweise 
wegen der Durchbrechung des Folgerichtig-
keitsgebots verfassungsrechtliche Unsicherhei-
ten mit sich bringen. Will man deshalb den Weg 


220 Vgl. auch BVerfG v. 29.9.2015  – 2 BvR 2683/11, juris Rn. 35. 
Entgegen der Annahme von Söhn/Müller-Franken, StuW 2000, 
442 ist es nach Einschätzung des BVerfG verfassungsrechtlich 
nicht unbedingt erforderlich, die Beiträge der Arbeitnehmer in 
der Aufbauphase zum Abzug zuzulassen, eine vorgelagerte Be-
steuerung soll grundsätzlich möglich sein, BVerfG v. 14.6.2016 – 
2 BvR 290/19, juris Rn. 49. Maßgeblich ist vornehmlich, dass es 
nicht zu einer doppelten Belastung kommt. 
221 BFH v. 21.1.2010 – VI R 52/08, juris Rn. 12 m.w.N. 
222 Die Steuerbefreiung in § 3 Nr. 62 EStG ist deshalb, insoweit 
sie den gesetzlich geschuldeten Arbeitgeberanteil betrifft, als le-
diglich deklaratorisch zu verstehen, BFH v. 21.1.2010 – VI R 
52/08, juris Rn. 12 m.w.N; H/H/R, § 3 Nr. 62 EStG Rn. 3. 
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einer nachgelagerten Besteuerung des Ertrags-
anteils der Rente beschreiten, stellt sich wiede-
rum das Problem, dass sich der Ertragsanteil an 
der ausgezahlten Rente kaum realitätsgerecht 
fingieren lässt, weil die Arbeitsvita und persönli-
che Situation der Steuerzahler die Zusammen-
setzung der Rente beeinflusst und diese so äu-
ßerst individuell ist. Ohne Typisierung des 
Ertragsanteils wäre die Besteuerung aber kaum 
handhabbar.223  


Angesichts der genannten Aspekte wird die Ein-
führung einer gleichheitsgerecht vorgelagerten 
Besteuerung für Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung als insgesamt schwer um-
setzbar betrachtet. Gegen eine nachgelagerte 
Besteuerung sowohl von gesetzlicher Rente als 
auch Pensionen, wie sie momentan gesetzlich 
vorgesehen ist, bestehen hingegen keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. Die einheitlich gel-
tende nachgelagerte Besteuerung stellt eine 
gleichheitsgerechte Besteuerung beider Arten 
von Altersbezügen sicher. Verfassungsrechtliche 
Bedenken, die bzgl. der aus der Übergangsphase 
entstehenden Wirkungen vorgebracht wurden, 
wies das BVerfG stets zurück.224  


Aufgrund der verfassungsrechtlichen Bedenken 
und der mit dem Alterseinkünftegesetz getroffe-
nen Grundsatzentscheidung für eine nachgela-
gerte Besteuerung scheidet daher nach Auffas-
sung der Expertenkommission ein Übergang zu 
einer vorgelagerten Besteuerung der Renten aus. 


5.3.2. Rentenabzugsteuer 


5.3.2.1. Vor- und Nachteile in der Diskussion um die 
Einführung einer Rentenabzugsteuer 


Eine weitere Alternative, um viele Rentner von 
der Steuererklärungspflicht zu befreien, wäre 
die Einführung einer Rentenabzugsteuer auf 
Alterseinkünfte. Ein Quellensteuerabzug bei 
Auszahlung von Renten findet sich auch bereits 
im geltenden Recht, allerdings begrenzt auf be-
schränkt Steuerpflichtige auf Anordnung des Fi-
nanzamtes im Einzelfall (§ 50a Abs. 7 EStG, § 73e 
EStDV). Bereits in der Diskussion zum Altersein-
künftegesetz hatte der Bundesrat zudem die 
Einführung einer Rentenabzugsteuer vorge-
schlagen: 


                                                                 
223 Vgl. Zu alle dem BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, juris Rn. 
101 ff.  


„Nach Auffassung des Bundesrates wird sich die 
Zahl der in die Einkommensbesteuerung hinein-
wachsenden Rentner bereits in den nächsten Jah-
ren deutlich erhöhen. Vor diesem Hintergrund 
könnte ein Quellenabzugsverfahren die bessere Al-
ternative sein. In diesem Zusammenhang ist auch 
zu bedenken, dass ein Steuerabzug, der das steuer-
liche Existenzminimum wie auch die sonstigen 
Freibeträge nach Möglichkeit berücksichtigen 
sollte, für alle Beteiligten – die Rentner, aber auch 
die Finanzverwaltung – das verwaltungsmäßig 
einfachere Verfahren ist. Insbesondere werden (…) 
Rentner vor für sie überraschenden Steuernach-
zahlungen geschützt“.225 


Als Vorteile der Rentenabzugsteuer hebt der 
Bundesrat das einfachere Verfahren und die 
Vermeidung von Steuernachzahlungen hervor. 
Hinzu kommt nach Auffassung der Experten-
kommission, dass die Pflicht der vierteljährli-
chen ESt-Vorauszahlungen für Rentner entfiele 
und der Steuerabzug einer etwaigen Einkom-
mensillusion der Steuerpflichtigen entgegen-
wirken würde. Anzumerken ist jedoch, dass sich 
im Hinblick auf die Steuerbefolgungskosten der 
vom Bundesrat betonte Vereinfachungseffekt 
der Rentenabzugsteuer nur dann entfalten 
kann, wenn der Steuerabzug so ausgestaltet 
wird, dass eine Veranlagung für Rentner ohne 
weitere, nicht dem Steuerabzug unterliegende 
Einkünfte unterbleiben kann, wie dies bei Ar-
beitnehmern nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG de lege 
lata der Fall ist. 


Die Bundesregierung hielt hingegen das Mittei-
lungsverfahren (§ 22a EStG) für effizienter: 


„Zur Sicherung der Besteuerung der Leibrenten 
werden die Versicherungsträger an eine zentrale 
Stelle der Finanzverwaltung Rentenbezugsmittei-
lungen senden. Diese Mitteilungen ermöglichen es 
der Finanzverwaltung, die Fälle zu identifizieren, 
bei denen von einer Steuerpflicht auszugehen ist, 
und die dabei ermittelten Personen zur Abgabe ei-
ner Steuererklärung aufzufordern. Diese Maß-
nahme ist effizient und mindert im Vergleich zu 
einem Steuerabzugsverfahren die Verwaltungs-
kosten und die Steuerbefolgungskosten der Bür-
ger“ (BT-Drs. 15/2150, S. 25). 


224 Z.B. BVerfG v. 29.9.2015  – 2 BvR 2683/11. 
225 BT-Drs. 15/2563, S. 9. 
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Ein Nachteil des Mitteilungsverfahrens ist je-
doch, dass es in der Praxis zu Zeitverzögerungen 
kommt, die teilweise erheblich sein können. So 
wird von Fällen berichtet, in denen Rentner erst 
nach Jahren aufgefordert werden, rückwirkend 
Steuererklärungen einzureichen und entspre-
chend Nachzahlungen zu leisten haben (vgl. Fi-
nanzausschuss, Protokoll-Nr. 19/72, S. 20). Be-
züglich der vermeintlich geringeren Effizienz 
einer Rentenabzugsteuer lag wohl die Annahme 
der damaligen Bundesregierung zu Grunde, dass 
die meisten Rentner aufgrund der Übergangs-
phase zunächst steuerunbelastet bleiben würden 
und sich eine Steuer überwiegend nur beim Zu-
sammentreffen mit anderen Einkünften erge-
ben würde, die beim Abzug an der Quelle aber 
nicht bekannt seien (BT-Drs. 15/2150, S. 42f.). 
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass aufgrund 
des steigenden Steueranteils und der voll steuer-
pflichtigen Rentenerhöhungen der Anteil steu-
ererklärungspflichtiger Rentner deutlich ange-
stiegen ist (vgl. Abschnitt 1.3.4).  


Zudem wird von Vertretern der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund argumentiert, dass Rent-
ner ohne steuerpflichtige Einkünfte durch ein 
Quellenabzugsverfahren gezwungen wären, sich 
„die Steuern über ihre Einkommensteuerveran-
lagung wieder zurück[zu]holen“ (Finanzaus-
schuss, Protokoll-Nr. 19/72, S. 17). Dies ließe sich 
jedoch durch eine die Höhe der Einkünfte be-
rücksichtigende Ausgestaltung der Rentenab-
zugsteuer nach Auffassung der Expertenkom-
mission leicht vermeiden (vgl. Abschnitt 5.3.2.2). 


Dem zweiten Argument der damaligen Bundes-
regierung, dass ein zutreffender Quellensteuer-
abzug wegen fehlender Informationen bei den 
Rentenauszahlenden Stellen nicht möglich sei, 
kann ebenfalls durch die Ausgestaltung der Ren-
tenabzugsteuer begegnet werden (vgl. Abschnitt 
5.3.2.2).  


Damit verbleibt vor allem der Nachteil, dass die 
Einführung der Rentenabzugsteuer bei den 
Rentenversicherungsträgern Kosten verursa-
chen würde. Diesen sind jedoch die Einsparun-
gen an Steuerbefolgungskosten bei den Steuer-
pflichtigen und an Verwaltungskosten bei den 
Finanzämtern gegenüberzustellen, wobei die 
Expertenkommission davon ausgeht, dass diese 
Einsparungen die Mehrbelastungen der Renten-
versicherungsträger bei geeigneter 


Ausgestaltung der Rentenabzugsteuer deutlich 
übersteigen werden. 


Im folgenden Abschnitt sollen daher die Ausge-
staltungsmöglichkeiten einer Rentenabzug-
steuer diskutiert und bewertet werden. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Einführung einer 
solchen Quellensteuer sicherlich nicht kurzfris-
tig möglich ist. Die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund hat im Jahr 2020 den Zeitraum für 
die technische Umsetzung mit etwa zwei Jahren 
beziffert (Finanzausschuss, Protokoll-Nr. 19/72, 
S. 17). 


5.3.2.2. Mögliche Ausgestaltung einer  
Rentenabzugsteuer 


Steuergegenstand einer Rentenabzugsteuer 


Rechnet man basierend auf der Einkommen-
steuerstatistik 2019 die Anzahl der Steuererklä-
rungen mit Alterseinkünften für das Jahr 2023 
hoch, so ergibt sich nach Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes, dass etwa 10,39 Millio-
nen Steuererklärungen mit Alterseinkünften 
vorliegen (4,91 Mio. Einzelveranlagungen und 
5,48 Mio. Zusammenveranlagungen). 


Um abschätzen zu können, wie stark das Verein-
fachungspotential einer Rentenabzugsteuer ist, 
die darauf abzielt, dass die Veranlagung – wie 
bei Beziehern von lohnsteuerpflichtigen Ein-
künften – entfallen kann, wenn keine bzw. nur 
geringfügige weitere nicht abzugspflichtige Ein-
künfte bestehen (§ 46 EStG), sei zunächst die 
Verteilung der 10,39 Mio. Einkommensteuerer-
klärungen mit Alterseinkünften näher betrach-
tet. Aus Abbildung 4 wird ersichtlich, dass nur in 
7,2 % der Fälle (749.200 Steuererklärungen) aus-
schließlich Einkünfte aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung bzw. berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen deklariert werden. Würde 
man den Einbehalt der Rentenabzugsteuer auf 
Deutsche Rentenversicherung bzw. die berufs-
ständischen Versorgungseinrichtungen be-
schränken, so wäre der potenzielle Vereinfa-
chungseffekt auf die rund 750.000 Fälle 
beschränkt. Bezieht man aber auch Fälle ein, in 
denen unterschiedliche Renten bezogen wer-
den, kommt man hingegen auf ein deutlich hö-
heres Vereinfachungspotential. So könnten bis 
zu 4,4 Mio. Fälle von der Steuererklärungs-
pflicht befreit werden. Dies umfasst die Fälle 
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mit ausschließlich Einkünften aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung (inkl. der berufsstän-
dischen Versorgungswerke), mit gemischten 
Renteneinkünften (also z.B. Bezug von gesetzli-
cher Rente und Pension oder Bezug von gesetz-
licher Rente und Riester-Rente) sowie die Fälle, 
in denen Alterseinkünfte zusammen mit lohn-
steuerpflichtigen Arbeitnehmereinkünften vor-
liegen.  


Aus dieser Betrachtung ergibt sich, dass ein grö-
ßerer Vereinfachungseffekt der Rentenabzug-
steuer voraussetzt, dass alle Altersrenten der 
Rentenabzugsteuer unterliegen sollten. Wie die 
Bemessung der Rentenabzugsteuer erfolgen 
sollte, wird in den folgenden Abschnitten unter-
sucht. 


 


Abbildung 4: Verteilung der Einkommensteuererklärungen mit Alterseinkünften (N = 10,39 Mio.).  
 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung der Einkommensteuerstatistik 2019 auf das Veranlagungsjahr 2023. 


 


Rentenabzugsteuer als proportionale  
Abgeltungsteuer? 


Eine Alternative wäre die Ausgestaltung der 
Rentenabzugsteuer als Abgeltungsteuer mit Pro-
portionaltarif, ähnlich der 2009 eingeführten 
Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge (vgl. § 32d 
EStG i.V.m. § 43 Abs. 5 EStG).  


Der Vorteil der Abgeltungsteuer wäre, dass nur 
noch Rentner, die weitere Einkünfte erzielen, 
zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
verpflichtet werden müssten, so dass die Steuer-
befolgungskosten deutlich gesenkt werden 
könnten. Zudem wäre die Steuerbelastung auf-
grund des proportionalen Tarifs für Rentner 
leicht zu ermitteln, sodass etwaigen 


Einkommensillusionen entgegengewirkt wer-
den würde. Auch die Pflicht der vierteljährli-
chen ESt-Vorauszahlungen würde für Rentner 
ohne weitere Einkünfte entfallen. Zudem wäre 
die Umsetzung für die zum Einbehalt der Quel-
lensteuer verpflichteten Stellen relativ einfach, 
da aufgrund des proportionalen Tarifs keine 
weiteren Informationen über den Steuerpflich-
tigen erforderlich wären. 


Ein Nachteil einer reinen Abgeltungsteuer 
wäre allerdings, dass Rentner mit geringem Ein-
kommen, die bei individueller Besteuerung mit 
einem Steuersatz unterhalb des Abgeltungsteu-
ersatzes besteuert würden, zu hoch belastet wer-
den würden; auch eine Freistellung des Exis-
tenzminimums wäre nicht mehr gewährleistet. 


nur Einkünfte aus 
GRV/Versorgungswerk


e (7,2 %)


nur Einkünfte aus 
Pensionen
(20,3 %)


gemischte 
Alterseinkünfte 


(18,0 %)
nur Alterseinkünfte und 
Arbeitnehmereinkünfte 


(19,1 %)


Alterseinkünfte und 
w eitere Nicht-


Arbeitnehmereinkünfte 
(35,4 %)
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Dies scheint nicht hinnehmbar, so dass – wie bei 
Kapitaleinkünften – ein Antrag auf Besteuerung 
zum individuellen Steuersatz zulässig sein 
müsste (Günstigerprüfung). Dies würde den Ver-
einfachungseffekt der Rentenabzugsteuer je-
doch deutlich reduzieren. Um den Vereinfa-
chungseffekt aufrechtzuerhalten, müsste der 
Abgeltungsteuersatz daher eher niedrig bemes-
sen sein. Dies hätte aber einen weiteren Nachteil 
zur Folge, denn durch die Abgeltungsteuer wür-
den dann v.a. Personen mit hohen Rentenein-
künften privilegiert werden. Der Expertenkom-
mission ist insofern bewusst, dass der 
Ausgestaltung und damit Höhe des Steuersatzes 
eine hohe fiskalische Bedeutung zukäme. Wird 
der Satz zu hoch gewählt, entfiele in vielen Fäl-
len der Vereinfachungseffekt, wird der Satz zu 
gering gewählt, hat dies massive fiskalische Aus-
wirkungen und führt ggf. auch zu von der Poli-
tik nicht gewünschten Verteilungseffekten. 


Die Einführung eines abgeltend wirkenden Pro-
portionaltarifs für Altersbezüge würde zudem 
eine Abkehr von der gesetzgeberischen Ent-
scheidung für eine synthetische Einkommens-
teuer und einem linear progressiven Steuertarif 
im Einkommensteuerrecht implizieren. Zudem 
ginge mit dem proportionalen Tarif die bereits 
beschriebene Besser- und Schlechterstellung 
von Steuerpflichtigen im Vergleich zum sonst 
geltenden progressiven Steuersatz einher, sodass 
die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit durchbrochen wäre.226 Eine ab-
weichende Behandlung einzelner Einkunftsar-
ten verstößt gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung aller Einkunftsarten. 227 In 
Bezug auf Alterseinkünfte käme de lege lata er-
schwerend hinzu, dass es sich nicht einmal um 
eine eigene Einkunftsart, sondern Teile anderer 
Einkunftsarten (Nichtselbständige Arbeit, Sons-
tige Einkünfte) handelt. Hat der Gesetzgeber 
sich grundsätzlich dazu bekannt, dass die ver-
schiedenen Einkunftsarten die gleiche Leis-
tungsfähigkeit abbilden, muss die Wahl eines 
gesonderten Tarifs für nur einzelne Einkünfte 


                                                                 
226 In Bezug auf die Abgeltungssteuer für Kapitalerträge z.B. 
Englisch, StuW 2007, 221 (223 f.). 
227 Z.B. BVerfG v. 10.4.1997 – 2 BvL 77/92, BVerfGE 96, 1 (6); v. 
8.10.1991 – 1 BvL 50/86, BVerfGE 84, 348 (363 f.). 
228 BVerfG v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164 (181). 
229 BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239 (282). 
230 Dass dies bei der geltenden Regelung für Kapitaleinkünfte 
gelungen ist, wird ebenfalls weithin bezweifelt, z.B. FG Nds. 


besonderen Rechtfertigungsanforderungen ge-
nügen.228 


An der Möglichkeit, diese Durchbrechungen der 
verfassungsrechtlichen Besteuerungsprinzipien 
zu rechtfertigen, bestehen nach Einschätzung 
der Expertenkommission erhebliche Zweifel. 
Anders als seinerzeit bei der Besteuerung von 
Kapitaleinkünften, besteht hier kein strukturel-
les Vollzugsdefizit. Letzteres hat das BVerfG sei-
nerzeit dazu veranlasst, dem Gesetzgeber die 
Einführung einer linearen Definitivsteuer für 
Kapitaleinkünfte nahezulegen.229  Am ehesten 
tragfähig dürfte die Rechtfertigung über eine 
angestrebte administrative Vereinfachung sein. 
Diese würde nach den vorstehenden Erläute-
rungen unzweifelhaft eintreten. Erforderlich 
wäre es dann aber, eine passende Typisierung zu 
wählen. Dass dies gelingen kann und damit den 
Anforderungen einer verfassungsmäßigen Typi-
sierung verwirklicht werden, ist zweifelhaft.230 
Angesichts der auch bei Alterseinkünften sehr 
unterschiedlichen Einkommensverhältnisse 
dürfte eine Typisierung kaum gelingen. Zwar 
mag man den durchschnittlichen Progressions-
satz ansetzen können, damit wäre aber dennoch 
nicht der Steuersatz des Großteils der Steuer-
pflichtigen zutreffend abgebildet. Es bedarf aber 
einer solchen realitätsgerechten Abbildung des 
typischen Falls. Hinzu kommt, dass die Lösung 
über einen Proportionaltarif nicht erforderlich, 
jedenfalls aber nicht angemessen sein dürfte. 
Mit einer progressiven Rentenabzugsteuer kann 
ein ähnlicher Vereinfachungseffekt bei weniger 
tiefgreifenden Abweichungen von Leistungsfä-
higkeitsprinzip und Folgerichtigkeitsgebot er-
reicht werden (dazu näher Abschnitt 5.3.2.2).  


Über den Steuersatz hinaus ergeben sich Abwei-
chungen vom objektiven Nettoprinzip, die 
wiederum jedenfalls eine Abweichung von der 
folgerichtigen Ausgestaltung der Einkommens-
besteuerung darstellen231 und insofern rechtfer-
tigungsbedürftig sind. Je nach konkreter Ausge-
staltung wäre es dem Steuerpflichtigen 
entweder gänzlich verwehrt, 


Vorlagebeschluss v. 18.3.2022  7 K 120/21; Tipke, StuW 2007, 
221 (223 f.); Worgulla, FR 2013, 921 (922 ff.); Englisch, StuW 
2007, 221 (223 ff.); kritisch auch Anzinger, GmbHR 2018, 445 ff. 
231 Versteht man das objektive Nettoprinzip überdies als Aus-
prägung der leistungsfähigkeitsgerechten Besteuerung selbst 
(siehe hierzu z.B. Lang, StuW 2007, 3 (4f.); Tipke, JZ 2009, 533), 
wäre auch das Leistungsfähigkeitsprinzip berührt. 
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Erwerbsaufwendungen geltend zu machen oder 
diese würden nur mit einem pauschal bestimm-
ten Freibetrag berücksichtigt. Jedenfalls würden 
nicht die tatsächlichen Aufwendungen berück-
sichtigt. Davon ausgehend, dass Erwerbsauf-
wendungen in der Bezugsphase von Altersein-
künften in der Regel eher gering ausfallen, 
dürfte hier allerdings eine realitätsgerechte Ty-
pisierung über einen Freibetrag gelingen, sodass 
dieser Aspekt nicht zur Verfassungswidrigkeit 
führen dürfte. 


In der Gesamtabwägung hält die Expertenkom-
mission die Einführung einer Abgeltungsteuer 
auf Alterseinkünfte für nicht sinnvoll, da ein 
ähnlicher Vereinfachungseffekt bei weniger tief-
greifenden Abweichungen von Leistungsfähig-
keitsprinzip und Folgerichtigkeitsgebot mit ei-
ner anderen Ausgestaltung einer 
Rentenabzugsteuer erreicht werden kann. 


Rentenabzugsteuer als progressive  
Einkommensteuer ohne Abgeltung 


Verwirft man den Gedanken einer Abgeltungs-
teuer, so stellt sich die Frage nach der Ausgestal-
tung einer Rentenabzugsteuer, die die Idee der 
synthetischen Einkommensteuer und die Be-
steuerung mit dem progressiven Tarif gemäß § 
32a EStG berücksichtigt. 


Zunächst könnte für die Bemessung des Abzugs 
an eine Regelung ähnlich der Lohnsteuerklassen 
(§ 38b EStG) gedacht werden. Bei Arbeitneh-
mern ist der typische Fall jedoch der Bezug von 
Arbeitslohn von nur einem Arbeitgeber. In die-
sem Fall kann die Veranlagung entfallen. Sollte 
ein Arbeitnehmer hingegen Arbeitslohn von 
mehreren Arbeitgebern bezogen haben, entfällt 
die Veranlagung grundsätzlich nicht (§ 46 Abs. 2 
Nr. 1 EStG). Letzteres ist aber beim Bezug von 
Alterseinkünften nicht die Ausnahme, sondern 
der Regelfall. Nur 7,2 % der Steuererklärungen 
mit Alterseinkünften enthalten ausschließlich 
Einnahmen aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung bzw. berufsständischen Versorgungs-
werken. Der Bezug von Renten aus mehreren 
Quellen ist also eher der Regelfall, so dass eine 
entsprechende Übernahme des Lohnsteuerklas-
sensystems (z.B. „Lohnsteuerklasse I“ für die 
Hauptrente, „Lohnsteuerklasse VI“ für die weite-
ren Renten) nicht zweckmäßig erscheint, da dies 
dazu führen würde, dass trotz 


Rentenabzugsteuer die meisten Rentner eine 
Steuererklärung einreichen müssten. 


Möchte man hingegen mehr Rentner von der 
Steuererklärungspflicht befreien, so setzt dies 
eine genauere Berechnung der Einkommen-
steuerschuld voraus. Dies macht es erforderlich, 
für die Höhe des Rentenabzugs auf die gesamten 
Renteneinkünfte des Steuerpflichtigen abzustel-
len. Wie bei der Bemessung von Einkommen-
steuervorauszahlungen (§ 37 Abs. 3 EStG), er-
scheint es der Expertenkommission sinnvoll, 
dabei auf den vergangenen Veranlagungszeit-
raum abzustellen. Dem liegt die Annahme zu 
Grunde, dass sich die Einkommenssituation der 
meisten Rentner von Jahr zu Jahr nicht allzu 
stark ändert. Entsprechend könnten die gesam-
ten Renteneinkünfte des Vorjahres als Aus-
gangsgröße dienen, die dann um Vorsorgeauf-
wendungen gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG, den 
Pauschbetrag gemäß § 10c EStG und gegebenen-
falls um Pauschbeträge gemäß § 33b EStG ge-
kürzt werden würden. Die durch Anwendung 
des für das Veranlagungsjahr gültigen Tarifs ge-
mäß § 32a EStG ermittelte Einkommensteuer 
sollte sodann im Verhältnis der Bruttorenten 
aufgeteilt werden, dabei sollten Bagatellrenten 
(z.B. Bruttorenten < 100 Euro) außer Acht gelas-
sen werden. Der sich für jede Bruttorente erge-
bende Abzugssatz entspräche danach dem Ver-
hältnis zwischen dem zugeordneten 
Abzugsbetrag und der Bruttorente. Mit dem 
Verfahren wäre sichergestellt, dass sich der indi-
viduelle Durchschnittssteuersatz an dem gesam-
ten Renteneinkünften des Steuerpflichtigen 
ausrichtet, sich somit nicht nur auf eine Quelle 
bezieht. Die Abzugssätze wären den Rentenver-
sicherern ähnlich wie im Verfahren der elektro-
nischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (Verfahren 
ELStAM) durch die Finanzverwaltung zur Verfü-
gung zu stellen. Zu Beginn des Rentenbezugs 
setzt dies voraus, dass die Rentenversicherer 
rechtzeitig vor Beginn der Auszahlung die Fi-
nanzverwaltung in Kenntnis setzen, damit diese 
die Abzugssteuersätze ermitteln kann. 


Die Expertenkommission hält auch eine schritt-
weise Einführung der Rentenabzugsteuer für 
möglich. Im ersten Schritt würden dann nur 
Steuerpflichtige einbezogen werden, die neben 
den Alterseinkünften keine weiteren Einkünfte 
ohne Steuerabzug erzielen. Ohnehin kann nur 
für diese Steuerpflichtigen die 
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Steuererklärungspflicht entfallen. In einem 
zweiten Schritt könnte dann überlegt werden, 
ob die Rentenabzugsteuer auch auf Steuer-
pflichtige ausgedehnt werden sollte, die weitere 
Einkünfte, z.B. aus Vermietung und Verpach-
tung, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit 
haben. In diesen Fällen wäre dann bei der Be-
messung der Einkommensteuervorauszahlun-
gen eine Anrechnung der Rentenabzugsteuer er-
forderlich (vgl. § 37 Abs. 3 S.2 EStG).  


Die durch den Rentensteuerabzug auf Altersein-
künfte erhobene Einkommensteuer wäre im 
Rahmen einer Veranlagung auf die Jahresein-
kommensteuer anzurechnen; § 36 EStG wäre 
entsprechend anzupassen. Zudem sollte nach 
Abschluss der Übergangsphase zur vollständi-
gen nachgelagerten Besteuerung der Renten die 
Rentenabzugsteuer auch für Pensionen greifen, 
so dass eine einheitliche Besteuerung der Alters-
einkünfte erfolgen würde. 


5.3.3. Fazit 


Um viele Rentner von der Steuererklärungs-
pflicht befreien zu können, sollte für alle Ren-
teneinkünfte eine Rentenabzugsteuer einge-
führt werden. Alle Rententräger (Deutsche 
Rentenversicherung, Versorgungswerke, private 
Rentenversicherer etc.) wären zum Einbehalt 
der Rentenabzugsteuer verpflichtet (es gibt le-
diglich eine Bagatellgrenze). Gegebenenfalls 
könnte die Rentenabzugsteuer schrittweise ein-
geführt werden – zunächst nur für Steuerpflich-
tige ohne zusätzliche Einkünfte, die keinem 
Steuerabzug unterliegen. Nach Abschluss der 
Übergangsphase zur vollständigen nachgelager-
ten Besteuerung der Renten sollte die Rentenab-
zugsteuer auch für Pensionen greifen. 


Die Höhe der Rentenabzugsteuer sollte sich aus 
der Höhe der Renteneinkünfte des Vorjahrs er-
geben. Bei mehreren Renten ist die gesamte 
Rentenabzugsteuer im Verhältnis der Brutto-
renten auf die auszahlenden Stellen aufzuteilen. 
Die sich ergebenden Abzugssätze sind von der 
Finanzverwaltung zu ermitteln und den Ren-
tenträgern elektronisch zur Verfügung zu stel-
len. 


5.4. Behandlung der  
Werbungskosten von  
Rentnern/Pensionären 
Aus dem Ziel, viele Bezieher von Alterseinkünf-
ten aus der Veranlagung herauszunehmen, um 
Steuerbefolgungs- und -verwaltungskosten zu 
reduzieren, folgt, dass die Ausgaben von Rent-
nern und Pensionären daraufhin überprüft wer-
den sollten, ob es Möglichkeiten zur Pauschalie-
rung bzw. Typisierung gibt, so dass auf 
Einzelnachweise verzichtet werden kann. Dies 
soll in diesem Abschnitt erfolgen. 


Werbungskosten bei Alterseinkünften umfassen 
beispielsweise Ausgaben für einen Rentenbera-
ter, für die Beantragung einer Rente, Gewerk-
schaftsbeiträge und Ausgaben für Rechtsstreitig-
keiten im Zusammenhang mit der 
Rentenbemessung. Für Bezieher von Renten 
(Einnahmen im Sinne des § 22 Nr. 1 und 5 EStG) 
und Pensionen (Versorgungsbezüge im Sinne 
des § 19 Absatz 2 EStG) ist ein Werbungskosten-
pauschbetrag in Höhe von jeweils 102 Euro (§ 9a 
Nr. 3 EStG bzw. § 9 Nr. 1 lit. b) vorgesehen. 


Um zu überprüfen, ob bezüglich der Werbungs-
kosten eine (unwiderlegbare) Pauschalierung 
vertretbar ist, sei die Verteilung der Werbungs-
kosten bei unbeschränkt Steuerpflichtigen mit 
Renten bzw. Versorgungsbezügen in Abbildung 
5 und Abbildung 6 betrachtet. Dargestellt sind 
die Verteilung der Werbungskosten für Bezieher 
von Renten- und/oder Pensionseinkünften gem. 
§ 22 bzw. § 19 EStG. Im Fall der Zusammenver-
anlagung sind nur Fälle enthalten, in denen 
beide Partner Renten- und/oder Pensionsein-
künfte beziehen, Fälle mit Witwensplitting wur-
den ausgeschlossen. Die Daten wurden vom Sta-
tistischen Bundesamt bereitgestellt und basieren 
auf der Einkommensteuerstatistik 2019. 


Aus Abbildung 5 wird ersichtlich, dass in mehr 
als 70 % der Einzelveranlagungen keine Wer-
bungskosten oberhalb des Pauschbetrags von 
102 Euro geltend machen werden. Zudem ma-
chen 17,62 % den Werbungskostenpauschbetrag 
doppelt geltend, da dieser nach § 9a Nr. 1 Buch-
stabe a, Nr. 3 EStG jeweils für unterschiedliche 
Quellen pro Rentenbezieher in Anspruch ge-
nommen werden kann Bei Zusammenveranla-
gungen, in denen beide Partner Renten bzw. 
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Pensionen beziehen, machen 67 % nicht mehr 
als 204 Euro Werbungskosten geltend. Zudem 
geben 17,86 % der Paare den dreifachen Pausch-
betrag (306 Euro) und 2,43 % der Paare den vier-
fachen Pauschbetrag (408 Euro) geltend. 


Die Expertenkommission hält auf der Grundlage 
dieser Datenlage die Einführung eines abgel-
tenden Pauschbetrags (wie beim Sparer-
Pauschbetrag) in Höhe von 102 Euro pro Person 
für begründbar. Die sich daraus ergebende Ein-
schränkung des objektiven Nettoprinzips wäre 
durch den zu erzielenden Vereinfachungseffekt 
gerechtfertigt. Dem Erfordernis einer realitäts-
gerechten Abbildung des typischen Falls der 
Werbungskosten von Rentnern dürfte damit ge-
nügt sein, wie sich aus den dargestellten Daten 
zur derzeitigen Nutzung des Pauschbetrages 
ergibt. Dadurch entstehende Härten im Einzel-
fall sind verfassungsrechtlich hinzunehmen.232 


Die vorliegenden Daten lassen darauf schließen, 
dass die Zahl der durch eine entsprechende Pau-
schalierung schlechter gestellten Steuerpflichti-
gen im niedrigen einstelligen Prozentbereich 
liegt, sodass es sich um entsprechende Einzel-
fälle handelt und ein abgeltender Pauschbetrag 
damit verfassungsgemäß wäre.233 


Will man dennoch im Einzelfall besonders hohe 
Werbungskosten berücksichtigen, schlägt die 
Expertenkommission vor, eine Wesentlich-
keitsgrenze einzuführen, bei deren Überschrei-
tung die tatsächlichen Kosten in Ansatz ge-
bracht werden können. Als Grenzwert hält die 
Expertenkommission auf Grundlage der vorlie-
genden Daten das Dreifache des Pauschbetrages 
für angemessen.  


 


 


 


Abbildung 5: Verteilung der Werbungskosten bei unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Renten/ 
Versorgungsbezügen, d.h., Bezieher von Renten- und/oder Pensionseinkünften gem. § 22 bzw. § 19 EStG 
(nur Einzelveranlagungen).  
 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Einkommensteuerstatistik 2019. 
 


                                                                 
232 Z.B. BVerfG v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99; BVerfGE 116, 164 
(183) mwN. 
233 Hinsichtlich des sog. Sparer-Pauschbetrages wird die Ver-
fassungsmäßigkeit in Teilen der Literatur bezweifelt (z.B. Buge, 
in; H/H/R, § 20 EStG Rn. 682; Englisch, StuW 2007, 221 (239); 
Kämmerer, DStR 2010, 27 ff.), vom BFH und anderen Autoren 
allerdings – u.a. unter Verweis auf den gleichzeitig angepassten 


 


Steuersatz – angenommen (BFH v. 1.7.2014 – VIII R 53/12, Rn. 
12; Eckhoff, FR 2007, 989 (998); Musil, FR 2010, 149 (154 f.)).  Es 
ist aber zu beachten, dass die hier vorgeschlagene Pauschalie-
rung aufgrund der dargestellten Datenlage für weniger Steuer-
pflichtige nachteilig wäre, als es beim Sparerpauschbetrag der 
Fall ist, sodass die Zweifel nicht übertragbar sein dürften. 
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Abbildung 6: Verteilung der Werbungskosten bei unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Renten/ 
Versorgungsbezügen, d.h., Bezieher von Renten- und/oder Pensionseinkünften gem. § 22 bzw. § 19 EStG 
(nur Zusammenveranlagungen). Einbezogen wurden nur Fälle, in denen beide Partner Renten- und/oder 
Pensionseinkünften beziehen. Fälle mit Witwensplitting sind nicht enthalten.  
 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Einkommensteuerstatistik 2019. 
 


 


Darüber hinaus spricht sich die Expertenkom-
mission dafür aus, zu prüfen, ob die Pauschbe-
träge gemäß § 9a Nr. 1 lit.  b EStG und § 9a Nr. 3 
EStG zu einem Betrag in Höhe von insgesamt 
102 Euro zusammengefasst werden sollten. 
Nach derzeitiger Rechtslage gibt es eine Un-
gleichbehandlung zwischen Beziehern von Al-
terseinkünften aus verschiedenen Einkunftsar-
ten (§ 19 EStG und § 22 EStG) und solchen, die 
Alterseinkünfte nur aus einer der beiden Ein-
kunftsarten beziehen. Zum Beispiel erhalten 
Pensionäre, die zusätzlich eine Rieser-Rente be-
ziehen, einen Pauschbetrag von insgesamt 204 
Euro, während Rentner, die zusätzlich eine Rie-
ser-Rente beziehen, nur einen Pauschbetrag von 
102 Euro erhalten. Dies erklärt die Häufung in 
der Verteilung der Werbungskosten beim Zwei-
fachen des Pauschbetrags bei Einzelveranlagun-
gen (vgl. Abbildung 5 bzw. dem Drei- und Vier-
fachen des Pauschbetrags bei 
Zusammenveranlagungen (vgl. Abbildung 6). 


5.5. Empfehlungen  
1. Einführung einer Rentenabzugsteuer: Um 


viele Rentner von der Steuererklärungs-
pflicht zu befreien, schlägt die Expertenkom-
mission die Einführung einer Rentenabzug-
steuer auf alle Renteneinkünfte vor. Alle 
Versorgungsträger (Deutsche Rentenversi-
cherung, Versorgungswerke, private Renten-
versicherer etc.) sollen zum Einbehalt der 
Rentenabzugsteuer verpflichtet werden (es 
gibt lediglich eine Bagatellgrenze). Gegebe-
nenfalls könnte die Einführung der Renten-
abzugsteuer stufenweise erfolgen - zunächst 
nur für Steuerpflichtige ohne zusätzliche 
Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug unter-
liegen. 


2. Wegfall der Veranlagung: Die Einführung der 
Rentenabzugsteuer sollte - ähnlich wie in § 
46 EStG für Arbeitnehmer - zu einem Ver-
zicht auf die Veranlagung führen, wenn an-
dere Einkünfte, die weder dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn noch der Rentenabzug-
steuer unterliegen, von untergeordneter Be-
deutung sind (z.B. in Anlehnung an § 46 Abs. 
2 Nr.1 EStG: < 410 €). Durch die Einführung 
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der Rentenabzugsteuer könnten so bis zu 4,4 
Millionen Steuererklärungsfälle aus der Ver-
anlagungspflicht genommen werden. Die da-
mit verbundene Reduktion der Steuerbefol-
gungskosten entspräche einer Entlastung auf 
Seiten der Steuerpflichtigen in Höhe von 
etwa 658 Millionen Euro pro Jahr (vgl. Ab-
schnitt 1.3.4). 


3. Ausdehnung der Rentenabzugsteuer auf Pensi-
onäre: Nach Abschluss der Übergangsphase 
zur vollständigen nachgelagerten Besteue-
rung der Renten sollte die Rentenabzug-
steuer auch für Pensionen und andere Alters-
einkünfte, die bisher dem Lohnsteuerabzug 
unterliegen, greifen. 


4. Berechnung der Rentenabzugsteuer: Die Höhe 
der Rentenabzugsteuer soll sich aus der Höhe 
der Renteneinkünfte des Vorjahrs ergeben. 
Bei mehreren Renten ist die gesamte Renten-
abzugsteuer im Verhältnis der Bruttorenten 
auf die auszahlenden Stellen aufzuteilen. Die 
sich ergebenden Abzugssätze sind von der Fi-
nanzverwaltung zu ermitteln und den Ren-
tenträgern elektronisch zur Verfügung zu 
stellen. 


5. Werbungskostenpauschbetrag:  


a) Hinsichtlich der Werbungskosten 
schlägt die Expertenkommission die 
Einführung eines abgeltenden Rentner-
Pauschbetrags vor. Aufgrund der Daten-
lage erscheint ein Betrag von 102 EUR 
(Einzelveranlagung) bzw. 204 EUR 
(Zusammenveranlagung) angemessen. 


b) Für den Fall, dass auf die Abgeltungs-
wirkung des Rentner-Pauschbetrags 
verzichtet werden soll, schlägt die Ex-
pertenkommission alternativ die Ein-
führung einer Wesentlichkeitsgrenze 
vor, nach der z.B. Werbungskosten ab-
gezogen werden können, wenn sie das 
Dreifache des Pauschbetrags überstei-
gen. 


c) Darüber hinaus sollte geprüft werden, 
ob es einen einheitlichen Pauschbetrag 
für Renten und Pensionen geben sollte. 
Nach derzeitiger Rechtslage besteht eine 
Ungleichbehandlung zwischen Bezie-
hern von Alterseinkünften aus verschie-
denen Einkunftsarten (§ 19 EStG und § 
22 EStG) und Beziehern von 


Alterseinkünften aus nur einer der bei-
den Einkunftsarten (Pauschbeträge nach 
§ 9a Nr. 1 Buchstabe b EStG und § 9a Nr. 
3 EStG). 


 


6. Überprüfung der Ertragsanteilsberechnung: 
Schließlich fordert die Expertenkommission 
den Gesetzgeber auf, zu prüfen, ob der der-
zeitige Zinssatz in Höhe von 3 % bei der Be-
stimmung der Höhe des Ertragsanteils noch 
zutreffend gewählt ist, und ob die Ertragsan-
teilsbesteuerung im Hinblick auf die feh-
lende Entscheidungsneutralität systematisch 
verbessert werden kann.
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6. Sonderausgaben 


6.1. Die Behandlung von  
Sonderausgaben 
6.1.1. Subjektives Nettoprinzip 


Nach der Grundkonzeption des Einkommen-
steuergesetzes sollen über die Sonderausgaben 
und die außergewöhnlichen Belastungen exis-
tenzsichernde private Aufwendungen steuerlich 
berücksichtigt werden (subjektives Nettoprin-
zip).234 Damit wird das Prinzip der Besteuerung 
nach der (subjektiven) finanziellen Leistungsfä-
higkeit umgesetzt, da es sich um indisponible 
Aufwendungen handelt.235 Diese dürfen also 
nicht in das (steuerpflichtige) disponible Ein-
kommen einbezogen werden. 


In der derzeitigen gesetzlichen Ausgestaltung 
finden sich in der Kategorie der zu berücksichti-
genden Sonderausgaben neben solchen Auf-
wendungen, die unzweifelhaft dem subjektiven 
Nettoprinzip zuzuordnen sind, auch solche, de-
ren Berücksichtigung andere gesetzgeberische 
Hintergründe hat.236 Während insbesondere die 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
als Teil belastungsfreien Existenzminimums von 
Verfassung wegen abzugsfähig sein müssen,237 
ist dies z.B. bei der Kirchensteuer weniger ein-
deutig;238 bei Posten wie dem anteiligen Schul-
geld für Privatschulen239 oder Zuwendungen 
(Spenden) für steuerbegünstigte Zwecke 240 ste-
hen vor allem lenkungspolitische Erwägungen 


                                                                 
234 Vgl. BVerfG v. 19.11.2019 – 2 BvL 22/14, juris Rn. 104 ff. 
235 Vgl. kritisch zum subjektiven Nettoprinzip aus ökonomi-
scher Sicht z.B. Siegel, Eine systematische, prinzipienorientierte 
Einkommensteuer - eine Utopie?, FR 2019, S. 353-359, Bareis, 
Transparenz bei der Einkommensteuer - Zur systemgerechten 
Behandlung sog. “notwendiger Privatausgaben”, StuW 1991, S. 
38-51, Schneider, Leistungsfähigkeitsprinzip und Abzug von der 
Bemessungsgrundlage, StuW 1984, S. 356-367.  
236 Vgl. hierzu auch Scheffler, W., & Kandel, H.: Systematisierung 
der Sonderausgaben aus ökonomischer Sicht. StuW 2011, 88(3), 
236-249. 
237 Vgl. BVerfG v. 13.2.2008 – 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125 (154 
ff.).  


hinter der legislativen Anerkennung als Sonder-
ausgabe. Eine völlige Bereinigung der Sonder-
ausgaben von solchen Aufwendungen, mit de-
nen nicht das subjektive Nettoprinzip 
verwirklicht wird, könnte insofern zu einer Ver-
einfachung führen, dass den Steuerpflichtigen 
weniger Erklärungsaufwand entsteht. Gleichzei-
tig kann es gesamtgesellschaftlich das Gerech-
tigkeitsempfinden in Bezug auf die Einkom-
mensteuer erhöhen. Denn jede punktuelle 
Abzugsmöglichkeit bedeutet eine (gefühlte) Be-
vorzugung einzelner Steuerpflichtiger gegen-
über dem Gros der Steuerpflichtigen. Ein ideales 
Steuersystem wäre frei von Sozialzweck- und 
Lenkungsnormen.241 


Die Expertenkommission schlägt dennoch 
keine radikale Bereinigung der §§ 10 ff.  EStG 
vor. Sie nimmt hiervon vor allem deshalb Ab-
stand, weil sich bei einigen Abzugsposten die 
Notwendigkeit ergeben würde, an anderen Stel-
len des EStG oder gar in anderen Rechtsberei-
chen für einen entsprechenden Ausgleich zu 
sorgen. Insbesondere bestehen Wechselwirkun-
gen mit dem Sozialrecht. Eine umfassende 
Überarbeitung der Sonderausgaben könnte grö-
ßere gesetzliche Reformen z.B. im Bereich der 
Schulfinanzierung oder der Kinderbetreuung 
bedingen. Die Vorschläge der Expertenkommis-
sion beschränken sich daher auf punktuelle 
Vereinfachungsmöglichkeiten, die in 


238 Eine verfassungsrechtlich bedingte Pflicht, den Abzug zuzu-
lassen überzeugend ablehnend z.B. Kulosa, in: H/H/R, § 10 EStG 
Rn. 130; Wernsmann, StuW 1998, 317 (326); jene annehmen 
hingegen Söhn in KSM, § 10 Rz. G 5 [5/2001]; Schön, DStZ 1997, 
385; Kirchhof, DStZ 1986, 25 (32).  
239 BVerfG v. 16.4.2004 – 2 BvR 88/03; Die anteilige Berücksich-
tigung des Schulgeldes für Privatschulen dient dem Zweck der 
Förderung von Privatschulen.  
240 BFH v. 22.9.1993 – X R 107/91, juris Rn. 19 m.w.N.; Bürger 
sollen zu uneigennützigem Handeln angeregt werden 
241 Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, Rn. 7.7 f.; vgl. auch Ab-
schnitt 2.3. 
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ausgewählten Bereichen zu einer Erleichterung 
führen sollen. 


6.1.2. Altersvorsorgeaufwendungen 


Das Einkommensteuergesetz lässt momentan 
den Abzug diverser Aufwendungen für die per-
sönliche Altersvorsorge zu. Hinsichtlich des 
konkreten Umfangs der Abzugsfähigkeit und 
der Voraussetzungen im Einzelnen wird zwi-
schen verschiedenen Altersvorsorgeaufwendun-
gen differenziert. 


§ 10 Abs. 1 Nr. 2 lit. a) EStG betrifft die Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. land-
wirtschaftlichen Alterskasse und berufsständi-
schen Vorsorgeeinrichtungen, die den gesetzli-
chen Rentenversicherungen vergleichbare 
Leistungen erbringen. Die genauen Abzugsmo-
dalitäten regelt § 10 Abs. 2 EStG. Diese Aufwen-
dungen der Steuerpflichtigen sind infolge des 
Übergangs zur nachgelagerten Besteuerung der 
Renten nun in vollem Umfang als Sonderausga-
ben zu berücksichtigen.  


Dass es zu einem Abzug dieser Aufwendungen 
der Steuerpflichtigen von der Bemessungs-
grundlage kommt, ist unumgänglich, da es an-
dernfalls zu einer doppelten Belastung käme, die 
nach den oben dargestellten Grundsätzen (vgl. 
Abschnitt 5.1.2.2) nicht verfassungsgemäß wäre. 
Das geltende System der nachgelagerten Besteu-
erung von Alterseinkünften verlangt insofern 
nach einer Abzugsfähigkeit der Beiträge zur 
Rentenversicherung. 


Mit weiten Teilen der Fachliteratur und dem 
BFH geht die Expertenkommission davon aus, 
dass die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung nach der Umstellung auf die nachgela-
gerte Besteuerung von Renten systematisch zu-
treffend als Werbungskosten zu qualifizieren 
wären.242 Sie werden von den Steuerpflichtigen 
geleistet, um später mit der Rente steuerpflich-
tige Einnahmen zu erzielen, es besteht insofern 
ein offensichtlicher Veranlassungszusammen-
hang zwischen den Aufwendungen und späte-
ren Einnahmen. Sie müssten dementsprechend 
bereits bei der Ermittlung des Gesamtbetrags 


                                                                 
242 Z.B. BFH v. 23.11.2016 – X R 41/14, juris Rn. 33; Kulosa, in: 
H/H/R, § 10 EStG Rn. 51; Vogel, in: Brandis/Heuermann, § 10 
EstG Rn. 121; Heidrich, FR 2004, 1321; Stützel, DStR 2010, 1545. 


der Einkünfte und nicht als Sonderausgaben Be-
rücksichtigung finden.  


Der Gesetzgeber hat sich dennoch – auch entge-
gen dem Vorschlag der damals eingesetzten 
Sachverständigenkommission243 – dazu ent-
schieden, an der Einordnung als Sonderausgabe 
festzuhalten. Die Gründe hierfür sind nicht be-
kannt. Das BVerfG hält die Einordnung für ver-
fassungsgemäß. Es weist diesbezüglich auf die 
weite Einschätzungsprärogative des Gesetzge-
bers bei gemischt veranlassten Aufwendungen 
hin. Die gemischte Natur ergebe sich daraus, 
dass die Beiträge zur Altersvorsorge nicht in vol-
lem Umfang dem Charakter von Werbungskos-
ten entsprächen, sondern auch der Hinterblie-
benenversorgung dienten und eine 
vermögensbildende Komponente hätten.244 Das 
Gericht macht aber auch deutlich, dass die Ein-
ordnung als Werbungskosten gesetzessystema-
tisch vorzugswürdig gewesen wäre.245  


Die Expertenkommission regt insofern an, eine 
systematisch konsistente Qualifizierung der 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
als Werbungskosten zu prüfen. Zwar würde 
sich hieraus keine unmittelbare Vereinfachung 
für den Steuerpflichtigen ergeben. Die Einord-
nung dürfte für die Steuerpflichtigen aber besser 
nachvollziehbar sein. Zudem hätte die Einord-
nung als Werbungskosten für die Bürger den 
Vorteil, dass auch Steuerpflichtige, die im Ab-
zugsjahr keinen positiven Gesamtbetrag der 
Einkünfte haben, einen Abzug ihrer Altersvor-
sorgeaufwendungen über den Verlustabzug 
nach § 10d EStG wirksam geltend machen 
könnten.  


Soweit die Geltendmachung sonstiger Alters-
vorsorgeaufwendungen im Rahmen der Sonder-
ausgaben ermöglicht wird (zB. § 10 Abs. 1 Nr. 2 
lit. b), § 10a EStG), gilt aufgrund der nachgelager-
ten Besteuerung auch dieser Erträge Entspre-
chendes.  


 


243 Abschlussbericht, BMF-Schriftenreihe Band 74, 2003, 21 ff. 
244 BVerfG v. 16.6.2016 – 2 BvR 290/10, juris Rn. 45 f.  
245 BVerfG v. 16.6.2016 – 2 BvR 290/10, juris Rn. 48. 
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6.1.3. Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung 


Die in § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG vorgesehene Ab-
zugsfähigkeit der Kranken- und Pflegeversiche-
rung ist verfassungsrechtlich geboten, da die 
Basisabsicherung dem unantastbaren Existenz-
minimum zuzurechnen ist. Eine typisierende 
Berücksichtigung über das im Grundfreibetrag 
abgesicherte Existenzminimum ist aufgrund der 
stark unterschiedlichen Höhe der Beiträge nicht 
möglich.246 


Die Beiträge werden nach derzeitiger Lage in 
den in § 10 Abs. 4 EStG normierten abzugsfähi-
gen Höchstbetrag für Vorsorgeaufwendungen 
einbezogen, werden aber ihrerseits nicht durch 
den Höchstbetrag begrenzt. D.h. der Höchstbe-
trag kann durch die Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung bereits vollständig ausge-
schöpft sein. Die Beiträge zur Basisabsicherung 
der Kranken- und Pflegeversicherung selbst sind 
aber auch dann vollständig abzugsfähig, wenn 
sie den Höchstbetrag übersteigen. 


Mit der bestehenden Regelung werden die Vor-
gaben des BVerfG an die verfassungsgemäße Be-
rücksichtigung der Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung umgesetzt.247 Die Experten-
kommission sieht hier keinen Anpassungsbe-
darf. Zur Reformbedürftigkeit des Höchstbetra-
ges des § 10 Abs. 4 EStG siehe Abschnitt 6.1.4. 


6.1.4. Sonstige Vorsorgeaufwendungen 


Neben den Altersvorsorgeaufwendungen und 
den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung ist in § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG die Möglich-
keit vorgesehen, Beiträge zu diversen anderen 
Versicherungen geltend zu machen. Dazu zäh-
len bspw. die Arbeitslosenversicherung, Risiko-
lebensversicherung, Erwerbs- und Berufsunfä-
higkeitsversicherung, Unfall- und 
Haftpflichtversicherungen.  


Die Geltendmachung dieser Beiträge wird aller-
dings durch § 10 Abs. 4 EStG auf einen jährli-
chen Höchstbetrag von 1.900 bzw. 2.800 Euro 
begrenzt. In diesen Betrag werden neben den 
hier thematisierten Versicherungsbeiträgen 
auch diejenigen zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung einbezogen. Soweit es sich zur Absiche-
rung eines Basisniveaus handelt, sind diese 


                                                                 
246 BVerfG v. 13.2.2008 – 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125 (154 ff.).  


selbst aber in jedem Fall in voller Höhe abzugs-
fähig, also auch, wenn sie den Höchstbetrag 
überschreiten. Da die Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung tatsächlich bei vielen Steu-
erpflichtigen bereits den Höchstbe-trag mit dem 
Vollabzug der Kranken- und Pflegeversicherung 
ausschöpfen, wirkt sich die Abzugs-möglichkeit 
für die sonstigen Vorsorgeaufwendungen prak-
tisch bei einem Großteil der Steuer-pflichtigen 
nicht aus.  


So zeigt Tabelle 1, dass in 25,01 Mio. Steuererklä-
rungen der Höchstbetrag durch die Beiträge zur 
Basis-Krankenversicherung und Pflegeversiche-
rung bereits vollständig ausgeschöpft ist. Dies 
macht zwischen 54,7 und 85,3 % aller Steuer-
pflichtigen aus. Von allen einzelveranlagten 
Steuerpflichtigen, denen ein Höchstbetrag von 
1.900 Euro zusteht, ist beispielsweise in 82,4 % 
der Fälle ein tatsächlicher Abzug der sonstigen 
Vorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Abs. 1 
Nr. 3a EStG gar nicht mehr möglich, da der 
Höchstbetrag bereits durch die Beiträge zur Ba-
sis-Krankenversicherung und Pflegeversiche-
rung ausgeschöpft ist..  


247 BVerfG v. 13.2.2008 – 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125 (154 ff.).  
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Art der  
Veranlagung 


 


Höchstbe-
trag nach 


§10 (4) EStG 
in Euro 


 


Zahl der Stpfl., die den 
Höchstbetrag durch 


Beiträge zur Basis-KV 
und PV (auch Privat-


versicherte) ausschöp-
fen 


in Prozent aller 
Stpfl., die den 


Höchstbetrag aus-
schöpfen 


In Prozent aller Stpfl. 
mit jeweiliger Veranla-
gung, auf die Höchst-


betrag … zutrifft 


in Tsd.  


Grundtabelle 1900      12.960  97,5 % 82,4 % 


2800 640  90,7 % 58,6 % 


Splittingtabelle 1900 / 1900 9.890  95,2 % 85,3 % 


1900 / 2800  1.290  98,0 % 80,6 % 


2800 / 2800 230  85,7 % 54,7 % 


 
Tabelle 2: Die Daten sind basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2019 auf das Jahr 2024  
hochgerechnet und umfassen ausschließlich Einkommensteuer-Veranlagungen, d.h. offene  
Lohnsteuer-Fälle bleiben unberücksichtigt.  
 
Quelle: Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT. 
 


Die Expertenkommission sieht an dieser Stelle 
unbedingten Handlungsbedarf. Die derzeitige 
Gesetzeslage führt zu einem erheblichen admi-
nistrativen Aufwand bei den Steuerpflichtigen, 
der letztlich für die Mehrheit der Steuerpflichti-
gen keinen Mehrwert hat. Die Gesetzeslage sug-
geriert dem Steuerpflichtigen einen Vorteil, 
der tatsächlich oft gar nicht besteht. Dabei hält 
die Expertenkommission im Wesentlichen zwei 
Handlungsoptionen für gangbar. 


6.1.4.1.  (Partielle) Abschaffung des  
Abzugstatbestandes für sonstige  
Vorsorgeaufwendungen 


Der Abzugstatbestand des § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG 
könnte ersatzlos gestrichen werden. Auf den 
ersten Blick scheint das für den Steuerpflichti-
gen zwar nachteilig zu sein. Tatsächlich hat die 
Regelung in der derzeitigen Fassung aber für 
sehr viele Steuerpflichtige keine Auswirkungen, 
sodass diese von der Erklärung der erfassten 
Versicherungsbeiträge entlastet würden. Die für 
viele Steuerpflichtige ohnehin nur theoretische 
Möglichkeit, diese Versicherungsbeiträge steu-
ermindernd geltend zu machen, würde als An-
reiz, eine ansonsten ggf. nicht erforderliche 


                                                                 
248 Söhn, Vorsorgeaufwendungen und einkommensteuerliches 
Existenzminimum, FS Lang, S. 559 (561). 


Veranlagung durchzuführen, entfallen. Dadurch 
würden Steuerpflichtige und Finanzverwal-
tung entlastet.  


Die ersatzlose Streichung des Tatbestandes ist 
aber nur möglich, soweit die Geltendmachung 
einzelner erfasster Versicherungen nicht verfas-
sungsrechtlich geboten ist. Für die meisten der 
aufgeführten Versicherungen lässt sich festhal-
ten, dass es sich nicht um solche Versicherungen 
handelt, die dem unantastbaren Bereich des 
Existenzminimums zuzuordnen sind. Zweifel 
könnten aber bzgl. der Arbeitslosenversiche-
rung aufkommen. In der Fachliteratur sind dies-
bezüglich Stimmen zu finden, die eine Abzugs-
möglichkeit für verfassungsrechtlich geboten 
halten.248 Demgegenüber ging der Finanzaus-
schuss des Bundestages im Gesetzgebungsver-
fahren zur Einführung des Abzugstatbestandes 
davon aus, dass die Einführung verfassungs-
rechtlich nicht erforderlich sei und nur einen 
sozialpolitischen Anreiz setzen solle.249 Das 
BVerfG hat sich zu dieser Frage noch nicht ex-
plizit verhalten. Der Rechtsprechung ist aber zu 
entnehmen, dass das steuerrechtlich (über den 
Grundfreibetrag und die Sonderausgaben) zu 


249 BT-Drs. 16/13429, S. 44. 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


Sonderausgaben    99 


berücksichtigende Existenzminimum nur das 
Sozialhilfeniveau abbildet, nicht aber das Sozial-
versicherungsniveau.250 Das lässt den Schluss zu, 
dass der Abzug der Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung nach Ansicht des BVerfG verfassungs-
rechtlich nicht erforderlich ist, obwohl sie für 
den Steuerpflichtigen indisponibel sind.251 An-
dernfalls dürfte die derzeitige Höchstbetragsre-
gelung verfassungswidrig sein, da sie dazu führt, 
dass es in vielen Fällen nicht zu einer effektiven 
Berücksichtigung eben dieser Beiträge kommt.  


Anstelle einer gänzlichen Abschaffung wäre es 
auch denkbar, den Abzugstatbestand be-
schränkt auf die Arbeitslosenversicherung zu 
erhalten. Sie müsste dann aber so ausgestaltet 
sein, dass es zu einer tatsächlichen Berücksichti-
gung der Beiträge kommt. Die Höchstbetrags-
grenze müsste also gestrichen werden.  


6.1.4.2. Einführung eines Pauschbetrages für sonstige 
Vorsorgeaufwendungen 


Alternativ sieht die Expertenkommission die 
Möglichkeit eine Vereinfachung zu erreichen, 
indem ein Pauschbetrag für sonstige Vorsorge-
aufwendungen eingeführt wird. Dieser käme – 
analog zum derzeitigen Werbungskosten-
pauschbetrag für Arbeitnehmer – allen Steuer-
pflichtigen zugute, unabhängig davon, welche 
Versicherungsbeiträge tatsächlich geleistet wer-
den. Den Steuerpflichtigen bliebe es dabei unbe-
nommen, ihre tatsächlichen höheren Versiche-
rungsbeiträge geltend zu machen. Diese müssen 
sich dann aber auch auswirken können, der 


                                                                 
250 BVerfG v. 13.2.2008 – 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125 (154 ff.).  


Höchstbetrag also zumindest angehoben oder 
nur auf die sonstigen Vorsorgeaufwendungen 
bezogen werden. 


Hierdurch stellt sich ebenfalls ein Vereinfa-
chungseffekt ein. Den Steuerpflichtigen wird die 
Möglichkeit gegeben, auf Nachweise zu verzich-
ten und nur den Pauschbetrag zu nutzen, die Fi-
nanzverwaltung muss weniger Einzelfälle prü-
fen. Je höher der Pauschbetrag angesetzt wird, 
desto größer dürfte die administrative Entlas-
tung ausfallen. Auf der anderen Seite ist aber zu 
bedenken, dass den Steuerpflichtigen eine fiska-
lisch belastende Begünstigung zu Teil wird, 
ohne dass sichergestellt ist, dass die Steuer-
pflichtigen tatsächlich eine entsprechende Ver-
sicherung abgeschlossen haben. Der angestrebte 
Anreizeffekt des Abzugstatbestandes wird 
dadurch zumindest reduziert und das ursprüng-
liche gesetzgeberische Ziel - das die Regelung als 
Lenkungszweck rechtfertigt - nicht mehr in 
gleichem Maße erreicht wie bisher.  


Einen Startpunkt für die Bestimmung eines 
Pauschbetrags können die Abbildung 1 und Ab-
bildung 2 geben. Diese stellen die Verteilung der 
Summe der abziehbaren Vorsorgeaufwendun-
gen nach § 10 Abs.1 Nr. 3a EStG in Einzelveran-
lagungs- bzw. Zusammenveranlagungsfällen ba-
sierend auf der Einkommensteuerstatistik 2019 
dar. Im Median betrugen die Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Abs.1 Nr. 3a EStG 3.408 Euro 
(Einzelveranlagung) bzw. 6.685 Euro 
(Zusammenveranlagung). 


251 Ebenso BFH v. 9. 9.2015 – X R 5/13 –, BFHE 251, 18, BStBl II 
2015, 1043, juris Rn. 15 ff.   
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Abbildung 7: Verteilung der der Summe der abziehbaren Vorsorgeaufwendungen nach §10 Abs.1 Nr.3a 
EStG (in EUR) in Einzelveranlagungsfällen basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2019.  
 
Quelle: Statistisches Bundesamt.


  


Abbildung 8: Verteilung der der Summe der abziehbaren Vorsorgeaufwendungen nach §10 Abs.1 Nr.3a 
EStG (in EUR) in Zusammenveranlagungsfällen basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2019.  
 


Quelle: Statistisches Bundesamt. 
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Die Ableitung konkreter Ergebnisse aus der dar-
gestellten Verteilung wird allerdings dadurch 
erschwert, dass in den genannten Werten die 
Arbeitslosenversicherung enthalten ist. Damit 
liegen aktuell keine Werte über sonstige Vor-
sorgeaufwendungen vor, die sich als weitere 
freiwillige Versicherungen ergeben.  


Sollte der Pauschbetrag nicht als abgeltend aus-
gestaltet werden, so müsste im Hinblick auf eine 
Deklaration der sonstigen Vorsorgeaufwendun-
gen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG ein Höchstbe-
trag festgesetzt werden, um die fiskalischen Aus-
wirkungen einzugrenzen. Infolge der 
unvollständigen Datenlage sieht sich die Exper-
tenkommission jedoch nicht in der Lage, den 
Höchstbetrag näher zu quantifizieren. Bei einer 
möglichen Bestimmung wäre zu berücksichti-
gen, wie sich die bisher deklarierten Vorsorge-
aufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG auf 
die Bereiche Arbeitslosenversicherung und wei-
tere Versicherungsbeträge verteilen. Im Gegen-
satz zum geltenden Recht sollte der Höchstbe-
trag sehr salient sein, damit unnötige 
Deklarationskosten vermieden werden. Zudem 
sollte aus fiskalischen Gründen der Höchstbe-
trag nicht allzu weit über dem Pauschbetrag lie-
gen. 


Sollte sich der Gesetzgeber dafür entscheiden, 
den Abzug der sonstigen Vorsorgeaufwendun-
gen nicht (partiell) abzuschaffen, sondern - wie 
hier alternativ vorgeschlagen - einen Pauschbe-
trag einzuführen, empfiehlt die Expertenkom-
mission zudem zu prüfen, diesen mit § 10c EStG 
abzustimmen (vgl. hierzu Abschnitt 6.1.8). 


6.1.5. Kinderbetreuungskosten 


Der geltende Abzugstatbestand des § 10 Abs. 1 
Nr. 5 EStG für Kinderbetreuungskosten wurde 
zu Zwecken der Steuervereinfachung geschaf-
fen. Der Abzug ist auf Zweidrittel der tatsächli-
chen Betreuungskosten und maximal 4.000 Euro 
im Jahr begrenzt. Nicht erfasst sind dabei Kosten 
für Unterrichtsleistungen jeder Form. Durch die 
Regelung als Sonderausgabe findet er 


                                                                 
252 Zur wechselhaften Geschichte der Berücksichtigung von 
Kinderbetreuungskosten Kulosa, in: H/H/R § 10 EStG Rn. 141. 
253 Die entstehenden Friktionen mit der Bemessungsgrundlage 
der Kindergartengebühren werden derzeit durch die Regelung 


unabhängig von einer Berufstätigkeit des Steu-
erpflichtigen selbst Anwendung. 


Die Expertenkommission sieht hier wenig Ver-
einfachungspotential. Zwar wäre es gesetzes-
systematisch treffender, die Kinderbetreuungs-
kosten berufstätiger Eltern als 
Erwerbsaufwendungen zu berücksichtigen. Das 
würde allerdings höhere Nachweisanforderun-
gen bedeuten und damit nicht zu einer Verein-
fachung, sondern Verkomplizierung führen. Die 
bestehende Regelung im Rahmen der Sonder-
ausgaben wurde gerade getroffen, um die vorhe-
rige Lage zu vereinfachen, in der es die Möglich-
keit gab, Kinderbetreuungskosten als 
Werbungskosten geltend zu machen.252 Das 
BVerfG gewährt dem Gesetzgeber bei der Zuord-
nung zu Erwerbsaufwendungen bzw. Sonder-
ausgaben eine weite Einschätzungsprärogative, 
infolge derer die getroffene gesetzgeberische 
Entscheidung für die Anerkennung nur als Son-
derausgabe verfassungsrechtlich zulässig ist. 
Eine Rückkehr zu diesem System würde Steuer-
pflichtige und Finanzverwaltung stärker belas-
ten, weshalb die Expertenkommission dies nicht 
empfiehlt.253 


Die Datenlage rechtfertigt derzeit keine Anpas-
sung des Höchstbetrags. Der Höchstbetrag 
sollte allerdings im Hinblick auf die Gebühren-
entwicklung bei der Kinderbetreuung und die 
Inflation regelmäßig evaluiert werden. Zum 
momentanen Zeitpunkt zeigt sich, dass der 
Großteil der Steuerpflichtigen den Höchstbetrag 
nicht ausschöpft (vgl. Abbildung 3). Im Mittel-
wert betrugen die deklarierten Kinderbetreu-
ungskosten im Veranlagungszeitraum 2017 
1.314 Euro, für 38 % der Kinder unter 14 Jahren 
wurden Kinderbetreuungskosten geltend ge-
macht und nur bei 3,1 % aller Kinder, für die Be-
treuungskosten steuerlich geltend gemacht 
wurden, wurde die Höhe von 4.000 Euro über-
schritten. 


Die Begrenzung auf Zweidrittel der tatsächli-
chen Betreuungskosten rechtfertigt sich damit, 
dass auch der Kinderfreibetrag bereits dazu 
dient, Betreuungsaufwand abzudecken.254


des § 2 Abs. 5a S. 2 EStG abgefedert. Die Expertenkommission 
sieht die entstehende Inkonsistenz zwischen verschiedenen 
Rechtsgebieten, hält es aber dennoch für die einfachere Lösung. 
254  BFH v. 9.2.2012 – III R 67/09, juris Rn. 13. 
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Abbildung 9: Verteilung der Höhe der Kinderbetreuungskosten (in Euro) pro Kind basierend auf der  
Einkommensteuerstatistik 2017.  


Quelle: Statistisches Bundesamt. 


 


Eine stärkere Vereinfachung könnte sich grund-
sätzlich durch eine typisierende Pauschalierung 
des Abzugs der Kinderbetreuungskosten erge-
ben. Diese scheitert jedoch daran, dass sich die 
tatsächlichen Kosten der Steuerpflichtigen stark 
unterscheiden. Sie divergieren einerseits auf-
grund kommunaler Unterschiede bzgl. der Kos-
tenbeteiligung der Eltern für Kindertagesstätten. 
Dies verdeutlicht Abbildung 4. Je nach Bundes-
land variierte die Höhe der durchschnittlich 
steuerlich geltend gemachten Betreuungskosten 
im Veranlagungsjahr 2017 für Kinder unter 14 
Jahren zwischen 882 Euro (Rheinland-Pfalz) und 
1749 Euro (Bremen). Auch der Anteil der Kinder 


unter 14 Jahren, für die Betreuungskosten steu-
erlich geltend gemachten wurden, unterscheidet 
sich zwischen den Bundesländern erheblich. So 
betrug er beispielsweise im Veranlagungsjahr 
2017 15 % in Rheinland-Pfalz, aber 53,4 % in 
Sachsen. 


Andererseits zeigen die vorliegenden Daten 
auch deutliche Unterschiede bei den Altersgrup-
pen (vgl. Abbildung 5). Während sich dies ggf. 
noch in einer Pauschale abbilden ließe, verhin-
dern die signifikanten kommunalen Abwei-
chungen die Bildung eines realitätsgerechten 
Leitbildes.  
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Abbildung 10: Höhe der durchschnittlich steuerlich geltend gemachten Betreuungskosten für Kinder un-
ter 14 Jahren (in Euro, linke Vertikalachse) und Anteil der Kinder unter 14 Jahren, für die Betreuungskos-
ten steuerlich geltend gemachten wurden (in %, rechte Vertikalachse) nach Bundesländern. Einkommen- 
steuerstatistik 2017.  


Quelle: Statistisches Bundesamt 


.


Abbildung 11: Höhe der durchschnittlich steuerlich geltend gemachten Betreuungskosten je Kind nach 
Altersgruppen (in Euro, linke Vertikalachse) und Anteil der Kinder, für die Betreuungskosten steuerlich 
geltend gemacht wurde, an allen Kindern mit einer Anlage Kind (in %, rechte Vertikalachse). Einkommen-
steuerstatistik 2017  
 
Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Dass die Steuerpflichtigen aufgrund der kom-
munal unterschiedlichen Ausgestaltung der 
Kostentragung bei Kinderbetreuungskosten in 
sehr unterschiedlichem Maße finanziell belastet 
sind, erkennt die Expertenkommission als Prob-
lem. Die Ursache hierfür liegt aber außerhalb 
des Steuerrechts. Das Einkommensteuerrecht 
kann hier nicht den erforderlichen Ausgleich 
schaffen. Eine Angleichung müsste über die Ge-
bührenregelungen der Betreuungsplätze erfol-
gen, die allerdings de lege lata Sache der Länder 
sind. 


6.1.6. Spenden 


6.1.6.1.  Zuwendungen zur Förderung steuer-
begünstigter Zwecke 


Nach derzeitiger Konzeption des EStG sind Zu-
wendungen zur Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung als Son-
derausgaben abzugsfähig. Diese Berücksichti-
gung ist unter dem subjektiven Nettoprinzip 
nicht verfassungsrechtlich geboten,255 rechtfer-
tigt sich aber über die damit geschaffene Anreiz-
wirkung für Steuerpflichtige, sich uneigennützig 
zu betätigen bzw. ihr Einkommen uneigennüt-
zig einzusetzen.256  


Der progressive Einkommensteuertarif führt 
dazu, dass sich die Reduzierung der Bemes-
sungsgrundlage durch die Geltendmachung von 
Spenden bei Besserverdienern im Ergebnis in 
größerem Umfang auswirkt als bei Geringver-
dienern. Gleichheitsrechtlich dürfte das unbe-
denklich sein, da es schlicht die Folge der Ent-
scheidung für einen progressiven Steuertarif 
ist.257 


Wollte man diesen Effekt dennoch beseitigen, 
gelänge das, indem man den Spendenabzug statt 
als Sonderausgabe im Rahmen einer Steuerer-
mäßigung vornehmen würde. In diesem Fall 
wären die Spenden (anteilig) von der tariflichen 
Einkommensteuer abzuziehen. Die Experten-
kommission empfiehlt dies jedoch nicht. Gerade 
die Auswirkungen des progressiven Tarifs erhö-
hen die Anreizwirkung zum Spenden für dieje-
nigen Steuerpflichtigen, die finanziell besonders 
leistungsfähig sind. Die damit verbundene 


                                                                 
255 Z.B. Seer in Kirchhof/Seer, 22. Aufl.  2023, § 10b Rn. 1; Kulosa, 
in: H/H/R, § 10b EStG Rn. 7; Brandl, in; Brandis/Heuermann, § 
10b EStG Rn. 7.  
256 BFH v. 22.9.1993 – X R 107/91, juris Rn. 19 m.w.N. 


Förderung gemeinnütziger Tätigkeiten liegt im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse.   


6.1.6.2. Zuwendungen an politische Parteien 


Zuwendungen an politische Parteien sind eben-
falls steuerbegünstigt. Der Abzug als Sonderaus-
gabe gem. § 10b Abs. 2 EStG erfolgt allerdings 
nur subsidiär zur Steuerermäßigung nach § 34g 
EStG. § 34g EStG ermöglicht eine Ermäßigung 
der tariflichen Einkommensteuer für Zuwen-
dungen an politische Parteien i.S.d. Parteienge-
setzes und Wählergemeinschaften. Erfasst sind 
damit neben Spenden auch Mitgliedsbeiträge. 
Die Ermäßigung beträgt 50 % der Zuwendung, 
allerdings maximal 825 Euro (bei Zusammen-
veranlagung 1650 Euro). Das bedeutet, dass über 
§ 34g EStG ein Zuwendungsbetrag von höchs-
tens 1650 Euro (bei Zusammenveranlagung 3300 
Euro) berücksichtigt wird. 


Übersteigen die Zuwendungen in einem Veran-
lagungszeitraum den Betrag von 1650 Euro, so 
kann der darüberhinausgehende Betrag als Son-
derausgabe gem. § 10b Abs. 2 EStG berücksich-
tigt werden. Das gilt allerdings nur, soweit es 
sich um eine Zuwendung an politische Par-
teien handelt. Wählergemeinschaften sind in § 
10b Abs. 2 EStG nicht erfasst. Die Abzugsfähig-
keit ist hier wiederum auf einen Höchstbetrag 
von 1650 Euro (bei Zusammenveranlagung 1650 
Euro) begrenzt.  


Es ergibt sich, dass Zuwendungen an politische 
Parteien in Höhe von maximal 3.300 Euro (bzw. 
6.600 Euro bei Zusammenveranlagung) und an 
Wählergemeinschaft in Höhe von maximal 
1.650 Euro (bzw. 3.300 Euro bei Zusammenver-
anlagung) einkommensteuerlich berücksichtigt 
werden. 


Die steuerliche Berücksichtigung von Zuwen-
dungen an politische Parteien dient der mittel-
baren Staatsfinanzierung von Parteien und ist 
wegen ihrer besonderen Stellung im Verfas-
sungsleben, das in Art. 21 GG zum Ausdruck 
kommt, grundsätzlich verfassungsrechtlich zu-
lässig.258 Die Berücksichtigung verwirklicht da-
mit nicht den Belastungsgrund der Besteuerung 
nach der finanziellen Leistungsfähigkeit, 


257 Zweifelnd dennoch Seer, in Kichhof/Seer, § 10b Rn. 1.  
258 BVerfG v. 24.6.1958 - 2 BvF 1/57, BVerfGE 8, 51, unter B.II; 
BVerfG v. 9.4.1992 - 2 BvE 2/89, BVerfGE 85, 264, unter B.I.2. 
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sondern dient mit der Parteienfinanzierung ei-
nem Lenkungszweck.259 


Das Nebeneinander der beiden Formen steuerli-
cher Berücksichtigung von Spenden an politi-
sche Parteien führt zu einer unnötigen Komple-
xität, die für die Steuerpflichtigen nur schwierig 
zu durchdringen ist und für die Finanzverwal-
tung unnötigen Aufwand mit sich bringt. Die 
abweichende Behandlung von Wählergemein-
schaften in beiden Regelungen erschwert diesen 
Befund noch weiter. 


Aus rechtlicher Sicht gibt es keine zwingenden 
Gründe, den Dualismus beizubehalten, sodass 
die Expertenkommission eine Konsolidierung 
der beiden Regelungen vorschlägt. Die Berück-
sichtigung von Spenden an politische Parteien 
sollte einheitlich über § 34g EStG und damit 
nur noch im Wege der Steuerermäßigung erfol-
gen, eine Regelung einzig im Rahmen der Son-
derausgaben verbietet sich aus verfassungs-
rechtlichen Gründen. Das BVerfG hat in Bezug 
auf den zwischenzeitlich unbegrenzten Abzug 
nach § 10b EStG a.F. explizit auf die mit dem 
Grundsatz der Chancengleichheit unvereinbare, 
aus dem progressiven Tarif resultierende unglei-
che Behandlung von Spendern mit unterschied-
licher steuerlicher Leistungsfähigkeit hingewie-
sen.260 Die Berücksichtigung als 
Steuerermäßigung in § 34g EStG führt demge-
genüber dazu, dass alle Zuwendenden, unab-
hängig vom individuellen Steuersatz, gleich ent-
lastet werden und verwirklicht damit den 
Grundsatz der Chancengleichheit.261  


Die Begrenzung auf einen Höchstbetrag muss 
dabei erhalten bleiben. Der verfassungsrechtli-
che Grundsatz der Chancengleichheit politi-
scher Parteien gebietet diese nach der Recht-
sprechung des BVerfG. 262 Zwar wird der Effekt 
der „ungleichen Wertigkeit“ der Zuwendungen 
durch die Regelung einzig als Steuerermäßigung 
beseitigt und die Ausführungen des BVerfG zu 
den Höchstbeträgen galten der Berücksichti-
gung als Sonderausgabe. Dennoch dürfte sich 
der zugrundeliegende Gedanke auch hier 


                                                                 
259 Seer, in: Kirchhof/Seer, § 34g EstG Rn. 1; Brandl, in Bran-
dis/Heuermann, § 34g EStG Rn. 3; Unger, in: BeckOK EStG, § 
34g EStG Rn. 2. 
260 BVerfG v. 9.4.1992 – 2 BvE 2/89, BVerfGE 85, 264 (315 f.). 
261 Seer, in: Kirchhof/Seer, § 34g EStG Rn. 1; Unger, in: BeckOK 
EStG, § 34g EStG Rn. 7. 
262 BVerfG v. 9.4.1992 – 2 BvE 2/89, BVerfGE 85, 264 (316). 


auswirken, denn es bleibt dabei, dass die Zuwen-
dungen für Besserverdiener attraktiver sind als 
für einkommensschwache Gruppen. Sobald der 
Zuwendungsbetrag die tarifliche Einkommens-
teuer übersteigt, wirkt sie sich mangels Vor-
tragsfähigkeit nicht mehr aus. Davon ausge-
hend, dass die Parteien unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen ansprechen, wäre bei ei-
ner grenzenlosen Berücksichtigung die Chan-
cengleichheit im politischen Wettbewerb nicht 
mehr gewahrt. Die geltenden Höchstbeträge 
werden nach überwiegender Auffassung für ver-
fassungskonform erachtet.263 Hieran könnte 
auch bei einer einheitlichen Regelung in § 34g 
EStG festgehalten werden. 


Um unnötigen verfassungsrechtlichen Zweifels-
fragen zu begegnen, sollte zudem nicht weiter 
zwischen Parteien und Wählervereinigungen 
unterschieden werden. Würde man die derzei-
tige Lage auf eine einheitliche Berücksichtigung 
nur in § 34g EStG übertragen, bedeutete dies, 
den Höchstbetrag für Wählervereinigungen 
niedriger anzusetzen als für Parteien. Ob dies 
vor dem BVerfG Bestand hätte, lässt sich nicht 
mit Sicherheit sagen. Zwar hat das BVerfG eine 
unterschiedliche Behandlung in Bezug auf die 
noch vor 1984 geltende Rechtslage für verfas-
sungsrechtlich zulässig erachtet, weil den nur 
kommunal tätigen Wählervereinigungen typi-
scher Weise geringere Kosten entstünden als 
den umfassend an der politischen Willensbil-
dung teilhabenden Parteien.264 Dabei wurde 
aber auch auf die damals nur geringfügige steu-
erliche Auswirkung hingewiesen (Höchstbetrag 
bei Parteispenden 600 DM).265 Nach Anhebung 
der Beträge wies das BVerfG in einer späteren 
Entscheidung darauf hin, dass eine zumindest 
teilweise Einbeziehung von Wählergemein-
schaften erforderlich sei.266 Zur geltenden 
Rechtslage hat sich das BVerfG noch nicht geäu-
ßert, der BFH hat sie aber im Jahr 2011 für ver-
fassungsgemäß erachtet. In der Literatur wird 
die Verfassungsmäßigkeit allerdings zum Teil 
bezweifelt 267 und dabei auch auf Ausführungen 
des BVerfG zur Frage der Ungleichbehandlung 


263 Z.B. Brandl, in: Brandis/Heuermann, § 10b EstG Rn. 107; 
Kulosa, in: H/H/R, § 10b EStG Rn. 111. 
264 BVerfG v. 15.1.1985 - 2 BvR 1163/82, BVerfGE 69, 92. 
265 BVerfG v. 15.1.1985 - 2 BvR 1163/82, BVerfGE 69, 92. 
266 BVerfG v. 21.6.1988 - 2 BvR 638/84, BVerfGE 78, 350. 
267 Z.B. Seer, in Kirchhof/Seer, § 10b EStG Rn. 51a. 
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im Rahmen der Erbschaft- und Schenkung-
steuer 268 hingewiesen. 


Hinsichtlich der Berücksichtigung von Spenden 
an politische Parteien schlägt die Expertenkom-
mission also zusammenfassend vor, die Rege-
lung des § 10b Abs. 2 EStG zu streichen. Dafür 
sollte der Höchstbetrag des § 34g EStG so ange-
passt werden, dass es zu einer der derzeitigen 
Gesetzeslage entsprechenden Berücksichtigung 
kommt. Die momentan bestehende partielle 
Differenzierung zwischen Parteien und Wähler-
gemeinschaften würde damit aufgehoben, was 
eine gleichheitskonforme Ausgestaltung sichert. 


6.1.7. Sonstige Sonderausgaben 


6.1.7.1. Kirchensteuer 


§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG lässt die Geltendmachung 
der gezahlten Kirchensteuer als Sonderausgabe 
zu (soweit sie nicht als Zuschlag auf Kapitalein-
künfte gezahlt wurde). In der Literatur wird mit 
unterschiedlichen Argumenten teilweise ange-
nommen, der Abzugstatbestand verwirkliche 
das subjektive Nettoprinzip.269 Überwiegend 
wird aber überzeugend ausgeführt, dass der Ab-
zug verfassungsrechtlich nicht geboten ist, sich 
aber jedenfalls darüber rechtfertigt, dass die Kir-
chen förderungswürdigen Zwecken dienen.270 
Dadurch besteht eine gewisse inhaltliche Nähe 
zu den in § 10b EStG geregelten Spenden, die da-
für spricht, die Kirchensteuer in gleichlaufender 
Weise zu behandeln. 


Die Berücksichtigung der Kirchensteuer führt 
wegen der bereits eingetretenen Automatisie-
rung für die Steuerpflichtigen und die Finanz-
verwaltung zu keinem besonders großen Auf-
wand. Die Expertenkommission hält deshalb 
eine Anpassung an dieser Stelle zum jetzigen 
Zeitpunkt für nicht erforderlich. 


Allerdings führt die fehlende Berücksichtigung 
des Sonderausgabenabzugs bei der Ermittlung 
der Lohnsteuer (gemäß des jeweils aktuellen 
Programmablaufplans) zu dem Umstand, dass 
Steuerpflichtige, die Mitglied in einer Kirche 
sind, einen ökonomischen Anreiz haben, eine 
Antragsveranlagung vorzunehmen. Typischer-
weise liegt in diesen Fallkonstellationen eine 


                                                                 
268  BVerfG v. 17.4.2008 - 2 BvL 4/05, BVerfGE 121, 108 unter 
C.II.3. 
269 Söhn in KSM, § 10 Rz. G 5 [5/2001]; Schön, DStZ 1997, 385; 
Kirchhof, DStZ 1986, 25. 


Erstattung der Einkommensteuer im Wege der 
Veranlagung vor. Darüber hinaus ist unklar, in-
wieweit die fehlende Berücksichtigung des Son-
derausgabenabzugs bei der Lohnsteuer allen 
Steuerpflichtigen bekannt ist. Mitunter könnten 
damit Fälle vorliegen, in denen aus reiner Un-
kenntnis des Steuerrechts auf eine Antragsver-
anlagung verzichtet wird und damit ökono-
misch eine zu hohe Steuer gezahlt wird (vgl. 
dazu Abschnitt 9.3.7.5).  


Die Expertenkommission empfiehlt daher als 
Prüfauftrag, zu eruieren, wie der Sonderausga-
benabzug der Kirchensteuer in das Lohnsteuer-
abzugsverfahren integriert werden kann (vgl. 
dazu auch die Vorschläge zur Anpassung des 
Lohnsteuerabzugsverfahrens an die veranlagte 
Einkommensteuer in Abschnitt 9.3.7.1). 


6.1.7.2. Schulgeld 


Die in § 10 Abs.1 Nr. 9 EStG normierte Möglich-
keit anteilig das Schulgeld, das Steuerpflichtige 
für den Privatschulbesuch ihrer Kinder zahlen, 
als Sonderausgabe abzuziehen, ist verfassungs-
rechtlich nicht geboten, rechtfertigt sich aber 
über den Lenkungszweck, die erfassten Schulen 
zu fördern.271 Aus verfassungsrechtlicher Sicht 
wäre es dementsprechend möglich, diesen Ab-
zugstatbestand ersatzlos zu streichen. Das 
könnte zu einer gewissen Entlastung der (Fi-
nanz-)Verwaltung führen. Auch könnte eine 
Streichung der allgemeinen Akzeptanz der Ab-
zugstatbestände zuträglich sein, weil der Ein-
druck, bestimmte Bevölkerungsgruppen wür-
den in den Abzugstatbeständen bevorzugt, 
reduziert würde. 


Die Expertenkommission spricht dennoch zum 
jetzigen Zeitpunkt keine entsprechende Emp-
fehlung aus. Zu beachten ist, dass das BVerfG 
aus Art. 7 Abs. 4 GG die gesetzgeberische Pflicht 
ableitet, Privatschulen zu fördern. Die Experten-
kommission erkennt zudem die Notwendigkeit 
das finanzielle Überleben von Privatschulen zu 
sichern, die zumindest momentan für ein flä-
chendeckendes Bildungsangebot in Deutschland 
von Bedeutung sind. Dies kann auch außerhalb 
des Steuerrechts passieren und es wäre grund-
sätzlich zu begrüßen, das 


270 Z.B. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, 2. Auflage, 829; Kulosa, 
in: H/H/R, § 10 EStG Rn. 130. 
271 BVerfG v. 16.4.2004 – 2 BvR 88/03, juris Rn. 11. 
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Einkommensteuerrecht von solchen system-
fremden Abzugstatbeständen zu befreien.272 Das 
kann aber im gesamtgesellschaftlichen Interesse 
nicht ohne anderweitigen Ausgleich geschehen.  


6.1.7.3. Eigene Berufsausbildung 


Die einkommensteuerliche Berücksichtigung 
von Aufwendungen für die eigene (erste) Berufs-
ausbildung unterlag in der Vergangenheit einem 
stetigen Wandel. Der status quo, nach dem sie 
nur dann als Erwerbsaufwendungen anerkannt 
werden, wenn der Steuerpflichtige bereits eine 
Erstausbildung abgeschlossen hat (§ 9 Abs. 6 
EStG) und die Kosten der Erstausbildung nur als 
(nicht vortragsfähige) Sonderausgaben, begrenzt 
auf 6.000 Euro im Jahr berücksichtigungsfähig 
sind, hat das BVerfG für verfassungsgemäß er-
achtet.273 


Insbesondere die erforderliche Differenzierung 
zwischen Erstausbildung und Weiterbildung 
führt immer wieder zu Streitigkeiten zwischen 
Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung, die die 
Finanzgerichte beschäftigen und damit Ressour-
cen binden. Eine grundsätzliche Anerkennung 
der Ausbildungskosten als Erwerbsaufwendun-
gen könnte dem abhelfen. Insbesondere auf-
grund der dadurch entstehenden Vortragsfähig-
keit von Studienkosten, dürften sich aber 
relevante fiskalische Auswirkungen einstellen. 
Insbesondere wegen der vom BVerfG angenom-
menen ausgeprägten privaten Mitveranlassung 
des Hochschulstudiums, erscheint es der Exper-
tenkommission nicht geboten, diese Auswir-
kungen hinzunehmen. Zudem würde die Aner-
kennung als Erwerbsaufwendungen bei 
weitem nicht allen Streitpunkten abhelfen. 
Insbesondere die Frage, welche Kosten im Ein-
zelfall erfasst werden, bliebe weiterhin klärungs-
bedürftig. 


6.1.7.4. Korrespondenztatbestände zu § 22 EStG 


Die in § 10 Abs. 1a EStG zum Abzug zugelasse-
nen Aufwendungen korrespondieren mit den 
Besteuerungstatbeständen des § 22 Nr. 1a EStG. 
Sie dienen dazu, eine doppelte Belastung dersel-
ben Erträge zu verhindern. Die 


                                                                 
272 Für eine Streichung des Tatbestandes sprechen sich deshalb 
auch einige Autoren in der Literatur aus, z.B. Kulosa, in: H/H/R, 
§ 10 EStG Rn. 190.  
273 BVerfG v. 19.11.2019 - 2 BvL 22/14. 
274  BT-Drucks. 14/4277, S. 47. 


Expertenkommission sieht an dieser Stelle kei-
nen Änderungsbedarf. 


6.1.8. Sonderausgaben-Pauschbetrag 


Nach § 10c Satz 1 EStG existiert derzeit ein Son-
derausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro (Ver-
doppelung bei Zusammenveranlagung) für Son-
derausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 4, 5, 7 und 9 
sowie Abs. 1a und nach § 10b EStG. Es werden 
damit die folgenden Komponenten erfasst:  


• gezahlte Kirchensteuer gem. § 10 Abs. 1 Nr. 4 
EStG 


• Kinderbetreuungskosten gem. § 10 Abs. 1 
Nr. 5 EStG 


• Aufwendungen für die Berufsausbildung 
gem. § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG 


• 30 % des Schulgelds für den Besuch be-
stimmter Privatschulen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 
9 EStG 


• Unterhaltsleistungen an den geschiedenen 
oder dauernd getrenntlebenden unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigen Ehe-
gatten, Realsplitting gem. § 10 Abs. 1a Nr. 1 
EStG  


• lebenslange und wiederkehrende Versor-
gungsleistungen gem. § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG 


• Ausgleichszahlungen zur Vermeidung eines 
Versorgungsausgleichs gem. § 10 Abs. 1a Nr. 
3 EStG 


• Leistungen aufgrund eines Versorgungsaus-
gleichs gem. § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG 


• Zuwendungen an bestimmte begünstigte 
Empfänger und an politische Parteien gem. 
§ 10b EStG. 


Der Sonderausgaben-Pauschbetrag wurde letzt-
malig mit dem Steuer-Euroglättungsgesetz vom 
19.12.2000 geändert, konkret von 108 DM auf 36 
Euro. Die Absenkung des Pauschbetrags wurde 
mit Änderungen bei dem Arbeitnehmer-
Pauschbetrag begründet.274 Er diente im Aus-
gangspunkt der Verwaltungsvereinfachung.275 
Dieser gesetzgeberische Zweck wird ihm grund-
sätzlich auch heute noch zugeschrieben.276 Es 
wird hierbei unterstellt, dass jeder Steuerpflich-
tige in geringem Maße entsprechende Sonder-
ausgaben als Ausgabe geltend machen würde. 


275 Vgl. BT-Drs. 11/2226, S. 10. 
276 Z.B. Frotscher/Geurts, EStG § 10c EStG, Rz. 7; Hutter, in: 
Brandis/Heuermann, § 10c EStG Rn. 1; Kulosa, in: H/H/R, § 10c 
EStG Rn. 1; Palm, in: K/S/M, § 10c EStG Rn. A2. 
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Infolge der Pauschalierung muss der Steuer-
pflichtige diese Sonderausgaben nicht im Ein-
zelnen deklarieren. Im Übrigen ist der Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag in das 
Lohnsteuerabzugsverfahren integriert. Insofern 
muss der Steuerpflichtige auch nicht in das Ver-
anlagungsverfahren gehen, um Sonderausgaben 
in dieser Größenordnung geltend zu machen. 


Die Expertenkommission sieht nur einen sehr 
begrenzten Vereinfachungseffekt für den Steu-
erpflichtigen durch dem Sonderausgaben-
Pauschbetrag. Die Abbildung 6 verdeutlicht, 
dass in der Mehrzahl der Veranlagungsfälle indi-
viduell höhere Sonderausgaben (SA) deklariert 
werden. Sehr deutlich ist dies im Falle der 
Zusammenveranlagung zu erkennen. 


Abbildung 12: Verteilung des Sonderausgaben-Pauschbetrages nach Grund- und Splittingtabelle.  
Einkommensteuerstatistik (FAST) 2017.  
Quelle: eigene Berechnungen.


Dies kann nicht verwundern, da bereits bei Ar-
beitnehmern, die in der Kirche Mitglied sind, ty-
pischerweise die individuellen Sonderausgaben 
höher ausfallen. Abbildung 7 stellt die 


wesentlichen Positionen dar, die deklariert wer-
den, wenn die individuellen Sonderausgaben 
über dem Pauschbetrag liegen. 


Abbildung 13: Verteilung der Sonderausgaben auf einzelne Positionen des Pauschbetrages.  
Einkommensteuerstatistik (FAST) 2017.  


Quelle: eigene Berechnungen.
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Es wird ersichtlich, dass typischerweise die indi-
viduellen Sonderausgaben für die Kirchensteuer 
den Pauschbetrag übersteigen. Die Ermittlung 
der Kirchensteuer als abzugsfähige Sonderaus-
gabe dürfte typischerweise auch von dem Steu-
erpflichtigen ohne größere Probleme vollzogen 
werden können. Insofern ist es bereits fraglich, 
inwieweit der Pauschbetrag in diesen Fällen zu 
einer Vereinfachung führen kann. Auch dürften 
die Werte für die Kirchensteuer elektronisch 
vorhanden sein, so dass diese automationsge-
stützt vorausgefüllt bereitgestellt werden kön-
nen. 


Die Tabelle 2 stellt deskriptive Statistiken einzel-
ner Positionen dar, die allesamt sachlich unter 
den Sonderausgaben-Pauschbetrag fallen. Hier-
bei bezieht sich die Statistik auf jene Fälle, in de-
nen der Sonderausgaben-Pauschbetrag über-
schritten wurde. Die Werte P5 bis P95 beziehen 
sich auf die jeweiligen Dezile, StdAbw bezeich-
net die Standardabweichung. In der Spalte 
Summe findet sich die Summe der deklarierten 
Sonderausgaben. 


Grundtabelle Summe Mittel-
wert StdAbw P5 P10 P50 P90 P95 


Kirchensteuer 3.712.818.519 € 566 € 1.657 € 37 € 60 € 339 € 1.108 € 1.657 € 


Kinderbetreuung 564.061.429 € 869 € 744 € 107 € 178 € 688 € 1.751 € 2.217 € 


Ausbildung 419.997.206 € 1.356 € 1.628 € 69 € 115 € 640 € 4.022 € 5.970 € 


Schulgeld 74.992.892 € 574 € 748 € 54 € 86 € 360 € 1.199 € 1.714 € 


Unterhaltsleistungen 564.414.387 € 7.978 € 4.645 € 1.500 € 2.217 € 7.200 € 13.805 € 13.805 € 


Spenden 1.625.263.095 € 363 € 1.315 € 30 € 44 € 108 € 730 € 1.345 € 


Vermögensstock 94.277.004 € 13.930 € 44.389 € 15 € 36 € 750 € 37.000 € 67.500 € 


Summe 7.055.824.532 € 789 € 2.510 € 56 € 81 € 381 € 1.581 € 2.548 € 


         


Splittingtabelle Summe Mittel-
wert StdAbw P5 P10 P50 P90 P95 


Kirchensteuer 6.546.703.875 € 1.026 € 2.554 € 43 € 90 € 499 € 2.118 € 3.416 € 


Kinderbetreuung 2.056.245.657 € 1.128 € 970 € 134 € 224 € 877 € 2.338 € 3.004 € 


Ausbildung 149.034.105 € 1.125 € 1.355 € 50 € 100 € 616 € 2.965 € 4.350 € 


Schulgeld 263.179.671 € 740 € 1.133 € 60 € 95 € 414 € 1.522 € 2.290 € 


Unterhaltsleistungen 153.931.068 € 7.738 € 4.808 € 1.092 € 2.170 € 7.056 € 13.805 € 13.805 € 


Spenden 3.235.271.952 € 573 € 1.847 € 30 € 50 € 177 € 1.220 € 2.291 € 


Vermögensstock 131.712.512 € 16.309 € 56.290 € 16 € 42 € 500 € 38.500 € 90.641 € 


Summe 12.536.078.838€ 1.421 € 3.584 € 100 € 133 € 708 € 3.066 € 4.652 € 


 
Tabelle 3: Deskriptive Statistiken zu einzelnen Sonderausgaben. Einkommensteuerstatistik (FAST) 2017.  
 
Quelle: eigene Berechnungen.
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Die Tabelle verdeutlicht, dass die durchschnittli-
chen Sonderausgaben in den genannten Fällen 
deutlich über dem Pauschbetrag liegen. Wenn 
für die genannten Positionen eine stärkere Ver-
einfachung erreicht werden soll, so dass Steuer-
pflichtige von der Deklaration entlastet werden, 
so müsste der Sonderausgaben-Pauschbetrag 
deutlich steigen. 


Die dargestellten empirischen Verteilungen der 
Sonderausgaben belegen, dass der Sonderausga-
ben-Pauschbetrag derzeit eher zu einer gerin-
gen Vereinfachung führt. Hinzu kommt der 
Umstand, dass die erfassten Positionen des 
Pauschbetrags stark von der konkreten Lebens-
situation des Steuerpflichtigen abhängen, was 
eine realitätsgerechte Typisierung erheblich er-
schwert. So beziehen sich Kinderbetreuungskos-
ten und Schulgeld auf den Umstand, dass der 
Steuerpflichtige Kinder hat. Ist der Steuerpflich-
tige Mitglied einer Kirche, so dürfte in nahezu 
jeglicher Fallkonstellation bereits die tatsächli-
che Kirchensteuer höher ausfallen als der 
Pauschbetrag. Eine ebenfalls bedeutende 
Gruppe für den Pauschbetrag sind Spenden. Al-
lerdings ist auch hier zukünftig davon auszuge-
hen, dass die konkrete Spendenhöhe elektro-
nisch vorhanden sein wird. Ein elektronisches 
Bereitstellen in einer vorausgefüllten Steuerer-
klärung wäre damit möglich. Insofern bedarf es 
hier keiner Vereinfachung über den Pauschbe-
trag mehr. Vereinfachungsbedarf besteht inso-
fern nur noch bei solchen Tatbeständen bzgl. 
derer die Informationen nicht automatisch digi-
tal übermittelt werden können. Da diese aber 
sehr individuell sind, dürfte der Sonderausga-
ben-Pauschbetrag hier eher zu Mitnahmeeffek-
ten führen.  


Die Expertenkommission sieht dennoch Verbes-
serungsbedarf für die Ausgestaltung des Sonder-
ausgaben-Pauschbetrags. Um einen stärkeren 
Vereinfachungseffekt erzielen zu können, wäre 
eine deutliche Anpassung der Höhe nach gebo-
ten. Hierbei wäre auch vorstellbar, dass weitere 
Komponenten von dem Sonderausgaben-
Pauschbetrag erfasst würden. Dies wiederum 
würde die fiskalischen Effekte aus einer Erhö-
hung dämpfen. Die Expertenkommission denkt 
dabei insbesondere an die in Abschnitt 6.1.4 
                                                                 
277 Vgl. Statistisches Bundesamt, Verteilung der Bruttomonats-
verdienste von Vollzeitbeschäftigten im April 2023, 


diskutierten sonstigen Vorsorgeaufwendungen. 
Sollte sich der Gesetzgeber gegen eine (partielle) 
Abschaffung des bestehenden Abzugs entschei-
den (vgl. Abschnitt 6.1.4.1) und stattdessen einen 
Pauschbetrag einführen (vgl. Abschnitt 6.1.4.2), 
so könnte § 10c EStG um die Tatbestände der 
sonstigen Vorsorgeaufwendungen erweitert 
werden. Zugleich ist der erweiterte Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag dann zu erhöhen. Die Ex-
pertenkommission hält hier einen Wert von 850 
Euro für denkbar, der dann neben den bisheri-
gen Tatbeständen des § 10c Satz 1 EStG auch die 
Arbeitslosenversicherung und sonstigen Vorsor-
geaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG 
umfassen würde.  


Der Wert von 850 Euro ergibt sich aus den fol-
genden Erwägungen: der durchschnittliche 
Bruttomonatsverdienst bei vollzeitiger Beschäf-
tigung beträgt für April 2023 4.323 Euro pro Mo-
nat.277 Hieraus ergibt sich eine Jahressumme an 
Beiträgen für die Arbeitslosenversicherung von 
674 Euro. Für weitere Vorsorgeaufwendungen 
wird ein pauschaler Wert von ca. 175 Euro ange-
nommen, so dass sich insgesamt ein Wert von 
850 Euro ergibt. Die konkreten Werte sind em-
pirisch zu plausibilisieren, insbesondere mit In-
formationen zu den deklarierten sonstigen Vor-
sorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a 
EStG ohne die Arbeitslosenversicherung. Der 
Expertenkommission standen hierzu keine Da-
ten zur Verfügung. Im Übrigen geht der Vor-
schlag der Expertenkommission davon aus, dass 
diese Werte bei jedem Steuerpflichtigen wirken. 
Dies stellt in großen Teilen gegenüber der bishe-
rigen Rechtslage eine deutliche Verbesserung 
dar.  


6.2. Empfehlungen 
Die derzeitige Ausgestaltung des Sonderausga-
benabzugs geht nach Auffassung der Experten-
kommission teilweise über die Verwirklichung 
des subjektiven Nettoprinzips hinaus und be-
rücksichtigt zusätzlich Lenkungs- und Sozial-
zwecke. Eine Reduktion des Sonderausgabenab-
zugs auf die Bestandteile, die der 
Verwirklichung des subjektiven Nettoprinzips 
dienen, würde aus Sicht der 


https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/_Gra-
fik/_Interaktiv/verteilung-bruttomonatsverdienste-vollzeitbe-
schaeftigung.html. 
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Expertenkommission Vereinfachungspotentiale 
bieten. Allerdings wären hierbei zum Teil um-
fassende Abstimmungen mit anderen Rechtsge-
bieten, insbesondere dem Sozialrecht, erforder-
lich, so dass sich die Vorschläge der 
Expertenkommission auf punktuelle Verbesse-
rungen beschränken. 


1. Werbungskostenabzug der Altersvorsorgeauf-
wendungen: Es sollte geprüft werden, ob statt 
des Sonderausgabenabzugs für Altersvorsor-
geaufwendungen ein Werbungskostenabzug 
gestattet werden sollte, den die Experten-
kommission für sachlich angemessen hält 
und der den Vorteil hätte, dass auch Steuer-
pflichtige, die im Abzugsjahr keinen positi-
ven Gesamtbetrag der Einkünfte haben, ei-
nen Abzug ihrer 
Altersvorsorgeaufwendungen über den Ver-
lustabzug nach § 10d EStG wirksam geltend 
machen könnten. 


2. Überarbeitung des Abzugs sonstiger Vorsorge-
aufwendungen: Die derzeitige Regelung des 
Abzugs sonstiger Vorsorgeaufwendungen 
nach § 10 I Nr. 3a EStG ist nicht bürger-
freundlich ausgestaltet. Die Daten zeigen, 
dass bei den meisten Steuerpflichtigen der 
Höchstbetrag nach § 10 Abs. 4 EStG bereits 
durch Beiträge zur Basis-Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung (inkl. Privatver-
sicherte) ausgeschöpft ist. Daraus ergeben 
sich folgende Optionen zur Anpassung: 


o Abschaffung des Abzugs: Da die Angaben 
zu den sonstigen Vorsorgeaufwendun-
gen Steuerbefolgungskosten bei den 
Steuerpflichtigen verursachen, würde 
eine Abschaffung des Abzugs der sonsti-
gen Vorsorgeaufwendungen eine Ver-
einfachung bewirken, ohne dass sich 
dadurch für die meisten Steuerpflichti-
gen eine höhere Steuerbelastung ergäbe. 
Anstelle einer gänzlichen Abschaffung 
wäre es auch denkbar, den Abzugstatbe-
stand beschränkt auf die Arbeitslosen-
versicherung zu erhalten. Sie müsste 
dann aber so ausgestaltet sein, dass es zu 
einer tatsächlichen Berücksichtigung 
der Beiträge kommt. Die Höchstbetrags-
grenze müsste also diesbezüglich gestri-
chen werden. 


o Erhöhung der Höchstbeträge bzw. Einfüh-
rung eines Pauschbetrags: Sollte ein Ab-
zug der sonstigen Vorsorgeaufwendun-
gen für sachgerecht angesehen werden, 
so sollte der Gesetzgeber einen ange-
messenen Pauschbetrag einführen und 
den Höchstbetrag entsprechend anpas-
sen. Der Pauschbetrag könnte in § 10c 
EStG eingearbeitet werden (siehe unten). 


3. Weiterbestand der Kinderbetreuungskosten als 
Sonderausgaben ohne Typisierung: Der Sache 
nach kann es sich bei Kinderbetreuungskos-
ten um Werbungskosten handeln. Gegen 
eine Herausnahme aus den Sonderausgaben 
sprechen jedoch Vereinfachungsgesichts-
punkte. Die Expertenkommission empfiehlt 
daher, die Kinderbetreuungskosten weiter-
hin als Sonderausgaben einzuordnen. Die 
Daten der Einkommensteuerstatistik zeigen, 
dass nur ein geringer Teil der Steuerpflichti-
gen mit Kindern Kinderbetreuungskosten 
von mehr als 4.000 Euro geltend gemacht 
hat. Die Daten rechtfertigen daher keine An-
hebung des Höchstbetrages. Im Mittelwert 
betrugen die Kinderbetreuungskosten im 
letzten verfügbaren Datenjahr 2017 1.314 
Euro. Die Höhe der Kinderbetreuungskosten 
variiert zudem sehr stark regional und in Ab-
hängigkeit vom Alter der Kinder. Eine typi-
sierte Berücksichtigung der Kinderbetreu-
ungskosten scheint daher nicht vertretbar. 
Der Höchstbetrag sollte allerdings im Hin-
blick auf die Gebührenentwicklung bei der 
Kinderbetreuung und die Inflation regelmä-
ßig evaluiert werden. 


4. Überarbeitung des Parteispendenabzugs: Hin-
sichtlich der Berücksichtigung von Spenden 
an politische Parteien schlägt die Experten-
kommission vor, die Regelung des § 10b Abs. 
2 EStG zu streichen. Dafür sollte der Höchst-
betrag des § 34g EStG so angepasst werden, 
dass es zu einer der derzeitigen Gesetzeslage 
entsprechenden Berücksichtigung kommt. 
Die momentan bestehende partielle Diffe-
renzierung zwischen Parteien und Wählerge-
meinschaften würde damit aufgehoben, was 
eine gleichheitskonforme Ausgestaltung si-
chert. Parteispenden werden somit einheit-
lich in § 34g EStG geregelt und Parteien und 
Wählervereinigungen gleichgestellt. 
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5. Berücksichtigung der Kirchensteuer bei Be-
rechnung der Lohnsteuer: Die Expertenkom-
mission empfiehlt als Prüfauftrag, zu eruie-
ren, wie der Sonderausgabenabzug der 
Kirchensteuer in das Lohnsteuerabzugsver-
fahren integriert werden kann, da durch die 
fehlende Berücksichtigung einerseits ein An-
reiz zur Antragsveranlagung besteht und an-
dererseits aus Unkenntnis über die fehlende 
Berücksichtigung ungerechtfertigte Mehrbe-
lastungen durch Verzicht auf die Antragsver-
anlagung entstehen können. 


6. Sonderausgaben-Pauschbetrag: Nach § 10c 
Satz 1 EStG existiert derzeit ein Sonderausga-
ben-Pauschbetrag von 36 Euro. Dieser ver-
fehlt nach Auffassung der Expertenkommis-
sion sein Vereinfachungsziel, da er zu niedrig 
ist und die vom Pauschbetrag erfassten Posi-
tionen zudem stark von der konkreten Le-
benssituation des Steuerpflichtigen abhän-
gen, die sich nur schwer typisieren lassen 
bzw. eine Typisierung aufgrund der Daten-
verfügbarkeit nicht erforderlich erscheint. 
Wenn der Gesetzgeber den Abzug sonstiger 
Vorsorgeaufwendungen zulassen will (s.o.), 
sollte er den Sonderausgaben-Pauschbetrag 
um die sonstigen Vorsorgeaufwendungen 
nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG erweitern und 
den Pauschbetrag entsprechend erhöhen. Die 
Expertenkommission hält hier einen Wert 
von 850 Euro für denkbar. Der konkrete Wert 
muss allerdings noch empirisch validiert 
werden, da der Expertenkommission hierzu 
keine aussagekräftigen Datenvorlagen.  
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7. Außergewöhnliche Belastungen 


7.1. Außergewöhnliche  
Belastungen 
Von den 42 Millionen Einkommensteuererklä-
rungen unbeschränkt Steuerpflichtiger wurden 
im Jahr 2019 in 6,83 % der Fälle außergewöhnli-
che Belastungen steuerwirksam. Fast die Hälfte 
(46,19 %) der Einzelveranlagungen, in denen au-
ßergewöhnliche Belastungen gemäß § 33 EStG 
steuerwirksam geltend gemacht werden, stam-
men von Steuerpflichtigen, die mindestens 65 
Jahre alt sind. Während bei den unter 65-jähri-
gen Steuerpflichtigen nur in 3 % der Fälle außer-
gewöhnliche Belastungen vorkommen, sind es 
bei älteren Steuerpflichtigen immerhin 17 % 
(vgl. Abbildung 1). Auch die Höhe der außerge-
wöhnlichen Belastungen nimmt mit dem Alter 
zu (vgl. Abbildung 2). Dies zeigt die große Be-
deutung von außergewöhnlichen Belastungen 
in der Gruppe der Rentner und Pensionäre und 
legt zunächst nahe, eine altersabhängige Typi-
sierung zu prüfen. 


Abbildung 14: Anteil Einzelveranlagungen mit  
außergewöhnlichen Belastungen (in %),  
N=26,6 Mio. Einkommensteuerstatistik 2019.  


Quelle: Statistisches Bundesamt. 


                                                                 
278 Z.B. BVerfG v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99; BVerfGE 116, 164 (183) 
m.w.N. 


 


Abbildung 15: Höhe der außergewöhnlichen  
Belastungen, die steuerwirksam von  
unbeschränkt Steuerpflichtigen gemäß § 33 EStG 
nach Grundtabelle im Jahr 2019 abgezogen  
wurden. Einkommensteuerstatistik 2019.  
 
Quelle: Statistisches Bundesamt. 


Die Daten zeigen indes auch, dass die außerge-
wöhnlichen Belastungen zwischen den Steuer-
pflichtigen stark schwanken. So machen bei-
spielsweise die mittleren 50 % der mindestens 
75-Jährigen, außergewöhnliche Belastungen in 
einem Intervall von 398 Euro und 4.463 Euro 
steuerwirksam geltend (vgl. Abbildung 3). Die 
starke Streuung spricht aus Sicht der Experten-
kommission gegen eine allgemeine Typisierbar-
keit der außergewöhnlichen Belastungen nach § 
33 EStG. Für eine verfassungsgemäße Typisie-
rung wäre nicht nur erforderlich, dass sie zu ei-
nem merklichen Vereinfachungseffekt führt, 
sondern überdies realitätsgerecht den typischen 
Fall als Maßstab der Typisierung zu Grunde 
legt.278 Letzteres kann aufgrund der stark diver-
gierenden Belastungen nicht gelingen. 


Hinzu kommt, dass mit den außergewöhnlichen 
Belastungen gerade nicht allgemeine, typische 
Kosten (einer bestimmten Altersgruppe) abge-
golten werden sollen, sondern nur besondere 
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finanzielle Belastungen einzelner Steuerpflichti-
ger, die sie vom Gros der Steuerpflichtigen glei-
cher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermö-
gensverhältnisse und gleichen Familienstands 
unterscheiden. Es sollen dadurch Situationen 
berücksichtigt werden, in denen das Existenzmi-
nimum höher liegt als im Normalfall.279 Dafür, 
dass dies bei älteren Steuerpflichtigen grund-
sätzlich (und in ähnlichem Umfang) der Fall 


wäre, sieht die Expertenkommission keine An-
haltspunkte. Insoweit unterscheidet sich die 
Gruppe der Rentner und Pensionäre von Men-
schen mit Behinderungen, für die ein prinzipiell 
erhöhter Bedarf gesetzgeberisch zutreffend an-
genommen (und typisiert) wurde. Insgesamt 
sieht die Expertenkommission daher keine wei-
teren Typisierungsmöglichkeiten. 


 


Abbildung 16: Höhe der steuerwirksam abgezogenen außergewöhnlichen Belastungen in  
Einzelveranlagungen unbeschränkt Einkommensteuerpflichtiger im Jahr 2019, die 75 Jahre und älter 
sind. Einkommensteuerstatistik 2019. 
Quelle: Statistisches Bundesamt.


7.2. Empfehlung 
Keine weiteren Typisierungsmöglichkeiten: Die 
Expertenkommission sieht bei den außerge-
wöhnlichen Belastungen keine weitere Typisie-
rungsmöglichkeit. Die Höhe dieser Ausgaben 
variiert zwischen den einzelnen Steuerpflichti-
gen zu sehr, so dass eine realitätsgerechte Ausge-
staltung der Typisierung, die sich an einem „ty-
pischen“ Fall orientiert, nicht möglich ist. 
Zudem soll der steuerliche Abzug außerge-
wöhnlicher Belastungen nicht dazu dienen, all-
gemeine, typische Kosten (einer bestimmten Al-
tersgruppe) zu berücksichtigen, sondern 
lediglich außergewöhnliche finanzielle Belas-
tungen einzelner Steuerpflichtiger. 


  


                                                                 
279 Z.B. Baldauf, in: Brandis/Heuermann, § 33 EStG Rn. 4, 80. 
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8. Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Hand-
werkerleistungen


8.1. Steuerermäßigung bei Auf-
wendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerker-leistungen (§ 
35a EStG) 
Die Steuerermäßigung bei Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen (§ 35a EStG) hat sich seit ihrer Ein-
führung zu einer der größten Subventionen 
entwickelt. Allein die Subvention für die Inan-
spruchnahme von Handwerkerleistungen führt 
Schätzungen zufolge im Jahr 2024 zu Steuer-
mindereinnahmen in Höhe 2,2 Mrd. Euro.280 Da 
Subventionen erheblich in das Marktgeschehen 
eingreifen, bedürfen sie einer besonderen 
Rechtfertigung. Vor diesem Hintergrund hat die 
Expertenkommission geprüft, ob die Norm ge-
eignet ist, das angestrebte Ziel fiskalisch effizient 
zu erreichen, zumal der Bundesrechnungshof 
bereits mehrfach ihre Abschaffung gefordert 
hat.281  


                                                                 
280 Hinzu kommen Steuermindereinnahmen durch § 35a Abs. 
1 und § 35a Abs. 2 EStG in Höhe von 95 Mio. bzw. 680 Mio. 
Euro. Vgl. BMF (2023): 29. Subventionsbericht des Bundes. Be-
richt der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhil-
fen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 
2021 bis 2024, S. 20, 117.  
281 Vgl. Bundesrechnungshof (2011): Bericht nach § 99 der 
Bundeshaushaltsordnung über die Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nach § 
35a des Einkommensteuergesetzes. Deutscher Bundestag, 
Drucksache 17/4641; Bundesrechnungshof (2016): Bericht des 
Bundesrechnungshofes nach § 99 der Bundeshaushaltsordnung 


8.1.1. Normzweck und Regelungsgehalt 


§ 35a EStG wurde erstmalig mit dem Zweiten 
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt vom 23.12.02 in das Einkommen-
steuergesetz aufgenommen. Durch die Regelung 
sollte ein Anreiz für Beschäftigungsverhältnisse 
im Privathaushalt geschaffen und damit in die-
sem Bereich die Schwarzarbeit bekämpft wer-
den.282 Obgleich die Regelung im Zeitablauf di-
verse Änderungen, Konsolidierungen und 
Maßnahmen der Vereinfachung erfahren hat, 
ergibt sich wohl kein veränderter Normzweck. 
So wurde mit dem Familienleistungsgesetz vom 
22.12.08 eine wesentliche Vereinheitlichung der 
Förderungszwecke bewirkt, ein veränderter 
Normzweck wurde hier allerdings nicht darge-
legt. 


Nach § 35a EStG können Aufwendungen, die im 
Rahmen von haushaltsnahen Beschäftigungs-
verhältnissen, Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen entstehen, von der tariflichen 
Einkommensteuer als Steuerermäßigung in Ab-
zug gebracht werden. Diese Aufwendungen 
müssen in der häuslichen Privatsphäre des Steu-
erpflichtigen anfallen und dürfen nicht als Er-
werbsaufwendungen oder Sonderausgaben  
oder außergewöhnliche Belastungen dem 
Grunde nach abzugsfähig sein. Hierbei sieht das 
Gesetz vor, dass nach § 35a Abs. 1 bis 3 EStG 20% 


über die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen nach § 35a EStG, Bundesrats-
Drucksache 40/11; Bundesrechnungshof (2024): Abschließende 
Mitteilung an das Bundesministerium der Finanzen über die 
Prüfung “Steuerermäßigung nach § 35a EStG für von Vermie-
tern und Hausverwaltungen bescheinigte haushaltsnahe 
Dienst- und Handwerkerleistungen”, Gz.: VIII 3 - 0000476.  
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/haushaltsnahe-leistungen-voll-
text.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 21.05.2024). 
282 Vgl. BT-Drucks. Drucksache 15/91, S. 19. 



https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/haushaltsnahe-leistungen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/haushaltsnahe-leistungen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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der Aufwendungen in Abzug gebracht werden 
können. Die unterschiedlichen Absätze beziehen 
sich hierbei auf unterschiedliche haushaltsnahe 
Aufwendungen, konkret: 


• haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 
als eine geringfügige Beschäftigung nach § 
35a Abs. 1 EStG mit einer Ermäßigungs-
höchstgrenze von 510 €, 


• weitere haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse sowie haushaltsnahe Dienstleis-
tungen nach § 35a Abs. 2 EStG (Abseits von § 
35a Abs. 3 EStG) mit einer Ermäßigungs-
höchstgrenze von 4.000 €, 


• Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnah-
men nach § 35a Abs. 3 EStG mit einer Ermä-
ßigungshöchstgrenze von 1.200 €. 


Im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistun-
gen und der Handwerkerleistungen bezieht sich 
die Ermäßigung ausschließlich auf die Arbeits-
kosten. Ferner schreibt die Regelung in § 35 Abs. 
5 EStG vor, dass für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen nach § 35a Abs. 2 EStG oder für Hand-
werkerleistungen nach § 35a Abs. 3 EStG der 


Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine 
Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 
Diese Regelungen dürften den Normzweck flan-
kieren, Schwarzarbeit zu verhindern. 


8.1.1. Ausmaß der Nutzung der 
Steuerermäßigung und Subventionshöhe im 
Zeitablauf 


Das Ausmaß der Steuerermäßigung lässt sich 
anhand der Einkommensteuerstatistik grob 
quantifizieren. Hierzu wird auf die Datensätze 
FAST 2017 und FAST 2014 zurückgegriffen. Die 
Höhe des gesamten Ermäßigungsbetrages lässt 
sich aus einer entsprechenden Kennziffer ablei-
ten.283 Hierbei sei darauf hingewiesen, dass dies 
jener Betrag ist, der letztendlich die tarifliche 
Einkommensteuer gemindert hat und nicht je-
ner Betrag, der als haushaltsnahe Dienstleistun-
gen deklariert wurde. 


Für die Jahre 2014 und 1017 stellen sich die 
Werte wie folgt dar: 


 


 Sum m e MW StdAbw P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 


2014 


Einzelveranl. 665.710.087 € 154 € 296 € 8 € 12 € 24 € 58 € 140 € 377 € 663 € 


Splitting 1.380.847.911 € 204 € 349 € 9 € 12 € 23 € 64 € 203 € 608 € 1.096 € 


2017 


Einzelveranl. 830.131.775 € 157 € 292 € 9 € 13 € 28 € 63 € 146 € 380 € 651 € 


Splitting 1.593.135.421 € 208 € 353 € 10 € 13 € 26 € 70 € 210 € 600 € 1.093 € 


 


Tabelle 4: Ausmaß der Nutzung der Steuerermäßigung gemäß § 35a EStG in den Jahren 2014 und 2017. 
Einkommensteuerstatistik (FAST) 2014 und 2017.  
 
Quelle: eigene Berechnungen.


Aus Tabelle 4 wird ersichtlich, dass in nicht un-
erheblicher Weise eher Kleinstbeträge dekla-
riert werden. Im Median betrug die Steuerermä-
ßigung im Jahr 2017 bei Einzelveranlagung 63 € 
bzw. bei Zusammenveranlagung 70 €. Das Ge-
samtvolumen hat sich von 2014 nach 2017 um 
18,4 % erhöht. Bezüglich der Anzahl an Steuer-
erklärungen mit Eintragungen zu § 35a EStG 


                                                                 
283 Vgl. C65635, Scientific-Use-File Lohn und Einkommen- 
steuer (FAST) 2017.  


sieht man ebenfalls eine deutliche Zunahme um 
etwa 16,6 %. In 2014 finden sich 11,1 Mio. Fälle, 
in 2017 sind es bereits knapp 13 Mio. Fälle. 


Neben diesen einzelwirtschaftlichen Angaben 
lässt sich § 35a EStG auch anhand der Steuer-
mindereinnahmen gesamtwirtschaftlich be-
schreiben. Die Höhe der 
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Steuermindereinnahmen durch § 35a EStG ist 
im Zeitablauf deutlich angestiegen. Während die 
Steuermindereinnahmen im Jahr 2011 1,9 Mrd. 
Euro betrugen, werden sie für das Jahr 2024 auf 
fast 3 Mrd. Euro geschätzt (vgl. Abbildung 1). Der 
größte Teil der Steuermindereinnahmen entfällt 


auf die Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen (§ 35a Abs. 3 EStG), 
im Jahr 2024 werden diese auf 2,2 Mrd. Euro ge-
schätzt. 


 
 
Abbildung 17: Steuermindereinnahmen § 35a EStG.  
 
Quelle: Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 
2011 bis 2014 (24. Subventionsbericht), für die Jahre 2013 bis 2016 (25. Subventionsbericht), 2015 bis 2018 (26. Subventionsbericht), 
2017 bis 2020 (27. Subventionsbericht), 2019 bis 2022 (28. Subventionsbericht) und 2021 bis 2024 (29. Subventionsbericht). 


 


8.1.2. Problembereiche in der Anwendung der 
Norm  


Die Regelung des § 35a EStG sieht unterschiedli-
che Anwendungsvoraussetzungen vor, die sich 
allesamt im persönlichen Bereich des Steuer-
pflichtigen befinden. Sie ist eine Subven-
tionsnorm, die weder dem objektiven noch dem 
subjektiven Nettoprinzip zuzuordnen ist. Damit 
bedarf sie einer besonderen Rechtfertigung. Der 
Gesetzgeber hat hier einen weitreichenden 
Spielraum; allerdings ist die Forderung aufzu-
stellen, dass derartige Subventionsnormen fort-
laufend auf deren Notwendigkeit zu evaluieren 
sind. 


Darüber hinaus führt die Regelung auch inner-
halb des Normgefüges des EStG zu Verwerfun-
gen. Während § 35a Abs. 1 EStG klassische Mi-
nijobs im privaten Haushalt anspricht, zielen § 
35a Abs. 2, 3 EStG auch auf Dienstleistungen im 
Haushalt des Steuerpflichtigen. Hierdurch 


können Abgrenzungsprobleme entstehen, wel-
che Dienstleistungen im Haushalt des Steuer-
pflichtigen erbracht werden. Weiterhin stellt § 
35a Abs. 3 EStG auf Handwerkerleistungen für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen ab, hingegen § 35a Abs. 2 
EStG auf haushaltsnahe Dienstleistungen, die 
nicht Dienstleistungen nach § 35a Abs. 3 EStG 
sind. Damit entstehen weitere Abgrenzungs-
probleme einer korrekten Zuordnung bestimm-
ter Dienstleistungen. Da hier auch unterschied-
liche Höchstbeträge vorgesehen sind, ist es für 
den Steuerpflichtigen durchaus entscheidungs-
erheblich, wie die konkrete Zuordnung aussieht. 
Im Bereich der Pflege können sich zudem noch 
Abgrenzungsprobleme zu unterschiedlichen au-
ßergewöhnlichen Belastungen ergeben.  


Insgesamt handelt es sich bei § 35a EStG um ei-
nen Fremdkörper innerhalb des EStG. Ferner ist 
die Abgrenzung innerhalb der Norm nicht im-
mer eindeutig. Insgesamt bestehen damit nicht 
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nur Mängel in der rechtsdogmatischen Begrün-
dung, auch können sich durch die beschriebe-
nen Umstände zusätzliche Bürokratiekosten aus 
der Anwendung der Regelung ergeben. 


8.2. Untersuchungen zur Wirk-
samkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Norm 
Subventionen unterliegen als Eingriffe in den 
Markt aus ökonomischer Sicht einem besonde-
ren Rechtfertigungszwang, da der Staat mit 
ihnen lenkend in das Wirtschaftsgeschehen ein-
greift und damit relative Preise verzerrt.284 Der 
Gesetzgeber wollte einen Anreiz für mehr legale 
Beschäftigung in Privathaushalten schaffen, die 
Schwarzarbeit bekämpfen sowie Handwerk und 
Mittelstand unterstützen.285 Ob diese Ziele er-
reicht wurden, ist bereits mehrfach untersucht 
worden. Im Folgenden soll ein Überblick über 
die bisherigen Ergebnisse gegeben werden. 


Im Jahr 2009 führten das Finanzwissenschaftli-
che Forschungsinstitut an der Universität zu 
Köln, Copenhagen Economics ApS und das 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
im Auftrag des BMF eine Evaluation der Steuer-
vergünstigungen durch.286 Die Autoren kom-
men zu dem Ergebnis, dass insbesondere bei den 
Handwerkerleistungen im Bereich aller sicher-
heitsrelevanten Arbeiten (Austausch von Hei-
zungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstal-
lationen) und bei der teilweisen Erstattung von 
(Miet-)Nebenkosten von hohen Mitnahmeef-
fekten auszugehen ist. Insgesamt wird empfoh-
len, die Steuerermäßigung in direkte Zuschüsse 
umzuwandeln, den Katalog der geförderten 
Leistungen zur Reduzierung von Mitnahmeef-
fekten einzuschränken und die empirischen 


                                                                 
284 Vgl. Feld, L . P., Necker, S., Kirbach, M., Petersen, H., Pirsig, S., 
& Pracz, K. (2013): Evaluierung der Wirksamkeit der steuerli-
chen Förderung für Handwerksleistungen nach § 35a EStG. 
Endbericht Forschungsvorhaben fe 14/11, im Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/274068861_Evaluie-
rung_der_Wirksamkeit_der_steuerlichen_Forderung_fur_Hand-
werksleistungen_nach_35a_EStG_Endbericht (abgerufen am 
04.04.2024), S. 201. 
285 Vgl. Bundesrechnungshof (2011): Bericht nach § 99 der Bun-
deshaushaltsordnung über die Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nach § 
35a des Einkommensteuergesetzes. Deutscher Bundestag, 
Drucksache 17/4641. 
286 Vgl. Thöne, M., & Jung, A. (2009). Haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen. Finanzwissenschaftliches 


Wirkungen der verbleibenden Förderungen auf-
grund der hohen Förderkosten zeitnah zu evalu-
ieren.  


Eine Studie des Volkswirtschaftlichen Instituts 
für Mittelstand und Handwerk an der Universi-
tät Göttingen287 kommt auf der Basis theoreti-
scher Berechnungen zu einer positiveren Be-
wertung der Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen. Erst bei hohen Mitnah-
meeffekten solle es danach zu fiskalischen Aus-
fällen kommen, da den Mindereinnahmen hö-
here Steuer- und Sozialabgaben durch die 
Ausweitung legaler Beschäftigungsverhältnisse 
gegenüberstehen. Das in der Studie abgeleitete 
Ergebnis hängt allerdings stark von der An-
nahme ab, inwieweit durch § 35a EStG illegale 
Beschäftigung in legale umgewandelt wird. Dies 
kann von den Autoren aufgrund fehlender Da-
ten jedoch nicht quantifiziert werden. 


Eine Studie des Instituts für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main geht hingegen von Fehlanreizen durch 
§ 35a EStG aus.288 Basierend auf einer deskripti-
ven Analyse der Einkommensteuerstatistik zeigt 
die Studie, dass vor allem Steuerpflichtige mit 
hohen Einkommen die Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen; ältere Menschen mit niedrigen und 
mittleren Einkommen profitierten hingegen 
weniger. Eine eigene Analyse inwieweit das Ziel, 
die Schwarzarbeit zu reduzieren, durch § 35a 
EStG erreicht wurde, erfolgt mangels Daten in 
der Studie nicht. 


Im Jahr 2013 wurde die Wirksamkeit der steuer-
lichen Förderung von Handwerkerleistungen 
nach § 35a EStG im Auftrag des BMF von Feld et 
al. (2013) erneut untersucht.289 Auf Basis der 


Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (Fifo), Copenha-
gen Economics ApS, ZEW-Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung, Evaluierung von Steuervergünstigungen, 2, 
95-163. 
287 Vgl. Bizer, K., & Kornhardt, U. (2011). Volkswirtschaftliche 
Implikationen eines modifizierten Steuerbonus für Handwer-
kerleistungen. Göttinger Handwerkswirtschaftliche Arbeits-
hefte Nr. 66. 
288 Vgl. Rand, S., Larsen, C., Ekert, S., & Frank, W. (2012). Funktio-
nalität von Subventions- und Förderinstrumenten zur Versor-
gungssicherung von Personen in Privathaushalten. Frankfurt 
aM. 
289 Vgl. Feld, L. P., Necker, S., Kirbach, M., Petersen, H., Pirsig, S., 
& Pracz, K. (2013): Evaluierung der Wirksamkeit der steuerli-
chen Förderung für Handwerksleistungen nach § 35a EStG. 



https://www.researchgate.net/publication/274068861_Evaluierung_der_Wirksamkeit_der_steuerlichen_Forderung_fur_Handwerksleistungen_nach_35a_EStG_Endbericht
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Analyse von Beschäftigtenzahlen und Umsätzen 
sowie Befragungen von Handwerksbetrieben 
und mittelständischen Unternehmen kommen 
die Autoren zu dem Ergebnis, dass § 35a EStG ei-
nen positiven, aber geringen Effekt auf die Be-
schäftigtenzahl und die Höhe des Umsatzes hat. 
Darüber hinaus ergab sich, dass für 5 % der be-
fragten Haushalte die Steuerermäßigung aus-
schlaggebend für die Durchführung einer Hand-
werkermaßnahme war, 90 % der Haushalte 
hätten die Leistungen jedoch auch ohne steuer-
lichen Anreiz nachgefragt. Im Hinblick auf das 
Ziel der Eindämmung der Schwarzarbeit gaben 
7 % der Befragten an, dass die Steuerermäßigung 
ausschlaggebend dafür war, eine Handwerker-
leistung nicht in Schwarzarbeit, sondern legal 
nachzufragen. Insgesamt kommen die Autoren 
daher zu dem Schluss, dass die Ziele des § 35a 
EStG in zu geringem Umfang und mit zu hohen 
Mitnahmeeffekten erreicht werden, so dass die 
Untersuchungsergebnisse für eine Abschaffung 
der steuerlichen Förderung von Handwerker-
leistungen nach § 35a EStG sprechen. 


Zu einer deutlich positiveren Einschätzung 
kommen Buettner et al. (2023).290 Sie analysieren 
Paneldaten der Umsatzsteuerstatistik für die 
Jahre 2001-2011 sowie Zeitreihen des Harmoni-
sierten Verbraucherpreisindex des Statistischen 
Bundesamtes. Sie vergleichen die Preis- und 
Umsatzentwicklung sowie die Veränderung des 
Verhältnisses von Verkäufen zu Einkäufen in 
den von § 35a EStG begünstigten Branchen mit 
einer Kontrollgruppe, die sich aus den Branchen 
Baugewerbe, Gastgewerbe, Speditions-, Trans-
port- und Logistikgewerbe, Fleischverarbeitung, 
Friseurgewerbe und Kfz-Reparatur zusammen-
setzt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich § 35a EStG 
positiv auf die gemeldeten Umsätze ausgewirkt 
hat. Dieser Anstieg kann zum Teil auf eine 
Marktexpansion bzw. Preiseffekte und zum Teil 
auf einen Rückgang der Steuerhinterziehung zu-
rückgeführt werden. Die Autoren schätzen, dass 
mindestens 27 % und bis zu 48 % des Umsatzan-
stiegs auf den Rückgang der 


                                                                 
Endbericht Forschungsvorhaben fe 14/11, im Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/274068861_Evaluie-
rung_der_Wirksamkeit_der_steuerlichen_Forderung_fur_Hand-
werksleistungen_nach_35a_EStG_Endbericht (abgerufen am 
04.04.2024). 
290 Vgl. Buettner, T., Madzharova, B., & Zaddach, O. (2023). In-
come tax credits for consumer services: A tool for tackling VAT 
evasion?. Journal of Public Economics, 220, 104836. 


Steuerhinterziehung zurückzuführen sind. Ins-
gesamt wird geschätzt, dass die Umsatzsteuer-
mehreinnahmen etwa zwei Drittel der gesamten 
Einkommensteuerausfälle kompensieren. Iso-
liert man den Anstieg der Umsatzsteuereinnah-
men, der aus der reduzierten Schwarzarbeit 
kommt, würde dieser nach der Schätzung von 
Buettner et al. maximal 1/3 (=2/3*1/2) der direk-
ten Einkommensteuerverluste kompensieren. 
Es müssten daher erhebliche weitere positive 
Effekte auf Steuereinnahmen oder Sozialversi-
cherungsabgaben vorliegen, die durch die Re-
duktion von Schwarzarbeit entständen, damit es 
insgesamt zu einer positiven Wohlfahrtswir-
kung käme. Diese sind jedoch bisher nicht nach-
gewiesen. 


Im Gegensatz zu Buettner et al. (2023) konnten 
Harju et al. (2023) 291 keine Effekte für eine 
schwedische Steuerermäßigung, die § 35a EStG 
ähnelt, finden. In Schweden erhalten Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung für einen Teil 
der Arbeitskosten für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen (z.B. Renovierung, Reinigung). Ähnlich 
wie in Deutschland soll damit die Beschäftigung 
im Dienstleistungssektor gefördert und die 
Steuerhinterziehung reduziert werden. Die Stu-
die untersucht die Einführung der Steuerermä-
ßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen in 
Schweden im Juli 2007. Als Kontrollgruppe die-
nen finnische Dienstleistungsunternehmen. Wie 
Buettner et al. (2023) verwenden die Autoren für 
ihre Analyse Daten der Umsatzsteuerstatistik. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Steuerermäßi-
gung nur einen sehr begrenzten Effekt auf die 
Erhöhung der Nachfrage nach Reinigungs-
dienstleistungen hat und nicht effektiv zur Re-
duzierung der Steuerhinterziehung beiträgt. Die 
Autoren begründen dies mit einer zu geringen 
Nachfrageelastizität und der sehr kleinen Bevöl-
kerungsgruppe, die Reinigungsdienstleistungen 
in Anspruch nimmt. 


Doerr & Necker (2021) 292 untersuchen die Bereit-
schaft zur Steuerhinterziehung unter Anbietern 
von Heimwerkerdiensten auf zwei deutschen 


291 Vgl. Harju, J., Jysmä, S., Koivisto, A., & Kosonen, T. (2023). Do 
household tax credits increase consumption? The role of de-
mand elasticity and the extent of demand, Finnish Centre of 
Excellence in Tax Systems Research, Working Paper 8. 
292 Vgl. Doerr, A., & Necker, S. (2021). Collaborative tax evasion 
in the provision of services to consumers: A field experiment. 
American Economic Journal: Economic Policy, 13(4), 185-216. 
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Online-Marktplätzen. Durch ein Feldexperi-
ment, bei dem sie als Kunden auftraten und va-
riierten, ob sie eine Rechnung anforderten, stell-
ten sie fest, dass der Preisnachlass, den Kunden 
bei Nachfrage „ohne Rechnung“ erhalten wür-
den, regelmäßig unterhalb der Steuerermäßi-
gung gemäß § 35a EStG in Höhe von 20 % auf 
Arbeitskosten lag. Bei den Verkäufern blieb so-
mit ein Vorteil für die Erbringung der Handwer-
kerleistungen in Schwarzarbeit, sodass offen-
bleibt, in welchem Ausmaß § 35a EStG 
tatsächlich zu einer Reduktion der Schwarzar-
beit führen kann. 


In zwei Befragungsexperimenten mit 1.974 
Hausbesitzern in Deutschland untersuchen 
Burgstaller et al. (2023) 293 die Wirkung des § 35a 
EStG auf die Nachfrage nach Malerarbeiten in 
Privathaushalten. Dabei wurden verschiedene 
Szenarien der Steuergutschrift - ohne Steuergut-
schrift, mit Steuergutschrift über die Steuerer-
klärung und mit Steuergutschrift direkt beim 
Kauf - sowie unterschiedliche Ermäßigungssätze 
(20% bzw. 30%) und die Ausweisung des Preises 
nach Steuerermäßigung verglichen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass alle Arten von Steuergutschrif-
ten die Zahlungsbereitschaft für Angebote mit 
Rechnung und die Wahrscheinlichkeit, ein An-
gebot mit Rechnung zu wählen, signifikant er-
höhen. Allerdings stellen die Autoren auch er-
hebliche Mitnahmeeffekte fest. So würden etwa 
zwei Drittel der Befragten, die die Steuergut-
schrift nutzten, auch ohne die Steuergutschrift 
ein Angebot mit Rechnung wählen. 


Auch der Bundesrechnungshof hat die Wirk-
samkeit von § 35a EStG bereits mehrfach unter-
sucht. Im Jahr 2011 stellte der Bundesrech-
nungshof dabei erhebliche Mitnahmeeffekte 
fest (vgl. Bundesrechnungshof 2011):294  


                                                                 
293 Vgl. Burgstaller, L ., Doerr, A., & Necker, S. (2023). Do House-
hold Tax Credits Increase the Demand for Legally Provided Ser-
vices?. CESifo Working Paper No. 10211, Available at SSRN: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4329470. 
294 Vgl. Bundesrechnungshof (2011): Bericht nach § 99 der Bun-
deshaushaltsordnung über die Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nach § 
35a des Einkommensteuergesetzes. Deutscher Bundestag, 
Drucksache 17/4641. 
295 Vgl. Bundesrechnungshof (2016): Bericht des Bundesrech-
nungshofes nach § 99 der Bundeshaushaltsordnung über die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen nach § 35a EStG, Bundesrats-Drucksa-
che 40/11, S. 15. 


Im Veranlagungszeitraum 2008 enthielten 28 % 
der eingesehenen Fälle haushaltsnaher Dienst-
leistungen Mitnahmeeffekte (d.h., Mietneben-
kostenabrechnungen).  


Bei Handwerkerleistungen enthielten 71 % der 
für 2008 eingesehenen Fälle Mitnahmeeffekte 
(d.h., Wartungs- und Kaminkehrerleistungen) 


Zudem spreche das Preisgefälle zwischen legaler 
und illegaler Leistungserbringung gegen eine 
wirksame Anreizwirkung zur Eindämmung der 
Schwarzarbeit, da durch die Inanspruchnahme 
des § 35a EStG zwar 20 % eingespart werden 
könnten, dafür aber 19 % Umsatzsteuer sowie 
die preisbeeinflussenden Sozialabgaben und die 
Lohnsteuer zu zahlen seien, so dass die illegale 
Leistungserbringung auch nach der Steuerermä-
ßigung deutlich günstiger bleibe. Der Bundes-
rechnungshof empfahl daher, die Steuerermäßi-
gung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen abzuschaffen.  


Im Jahr 2016 hat der Bundesrechnungshof er-
neut zur Wirksamkeit der Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen nach § 35a EStG Stellung genom-
men. Danach ist ein Anstieg der Mitnahmeef-
fekte zu verzeichnen, die nunmehr in 82 % aller 
Fälle festgestellt wurden und bezogen auf die 
Steuerermäßigung im Veranlagungszeitraum 
2012 30 % der gewährten Ermäßigungsbeträge 
ausmachten.295 Der Bundesrechnungshof emp-
fahl daher erneut, die Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen abzuschaffen oder alternativ zu-
mindest einen Sockelbetrag einzuführen.296 


Im Februar 2024 untersuchte der Bundesrech-
nungshof schließlich erneut den § 35a EStG.297 
Dabei zeigte sich, dass jährlich mehr als 25 Milli-
onen Betriebskostenabrechnungen und 


 
296 Vgl. Bundesrechnungshof (2016): Bericht des Bundesrech-
nungshofes nach § 99 der Bundeshaushaltsordnung über die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen nach § 35a EStG, Bundesrats-Drucksa-
che 40/11, S. 17. 
297 Vgl. Bundesrechnungshof (2024): Abschließende Mitteilung 
an das Bundesministerium der Finanzen über die Prüfung 
“Steuerermäßigung nach § 35a EStG für von Vermietern und 
Hausverwaltungen bescheinigte haushaltsnahe Dienst- und 
Handwerkerleistungen”, Gz.: VIII 3 - 0000476.  
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/haushaltsnahe-leistungen-voll-
text.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 21.05.2024). 



http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4329470

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/haushaltsnahe-leistungen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/haushaltsnahe-leistungen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/haushaltsnahe-leistungen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2





Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen    123 


Bescheinigungen über haushaltsnahe Dienst- 
und Handwerkerleistungen erstellt werden, die 
dazu führen, dass eine Vielzahl von Steuer-
pflichtigen die Steuerermäßigung nach § 35a 
EStG in Anspruch nimmt. Insgesamt bleibt der 
Bundesrechnungshof bei seiner Empfehlung, 
die Steuerermäßigung abzuschaffen, bzw. nach-
rangig zumindest einen Sockelbetrag einzufüh-
ren. 


Zusammenfassend weisen die dargestellten 
Studien auf erhebliche Mitnahmeeffekte der 
Steuerermäßigung nach § 35a EStG hin. Dies 
führt zu sehr hohen und stetig ansteigenden 
Förderkosten. Bezüglich des Ziels, durch § 35a 
EStG die Schwarzarbeit zu reduzieren, gibt es 
immer noch erstaunlich wenig Befunde. Die bis-
herigen Ergebnisse sprechen aber eher für eine 
geringe Wirksamkeit der Norm. So gaben in der 
Befragung von Feld et al. (2013) nur 7 % der Be-
fragten an, dass die Steuerermäßigung aus-
schlaggebend dafür war, eine Handwerkerleis-
tung nicht in Schwarzarbeit, sondern legal 
nachzufragen, und Doerr & Necker (2021) zei-
gen, dass trotz § 35a EStG ein ökonomischer 
Vorteil für Schwarzarbeit bestehen bleibt. Einzig 
die Untersuchung von Buettner et al. (2023) ge-
langt zu dem Schluss, dass zumindest 27 % des 
durch § 35a EStG ausgelösten Umsatzanstiegs 
auf den Rückgang der Steuerhinterziehung zu-
rückzuführen sei. Den bisherigen Studien ist ge-
mein, dass sie sich auf die Begünstigung von 
Handwerkerleistungen konzentrieren. Welchen 
Beitrag die Begünstigung von Beschäftigungs-
verhältnissen nach § 35a Abs. 1 und Abs. 2 EStG 
hat, ist bisher nicht empirisch untersucht wor-
den. 


8.3. Vollzugsdefizit  
Neben der umstrittenen Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Steuerermäßigung nach § 35a 
EStG, wird auch die unzureichende Kontrolle 
der Angaben der Steuerpflichtigen im 


                                                                 
298 Vgl. Bundesrechnungshof (2011): Bericht nach § 99 der Bun-
deshaushaltsordnung über die Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nach § 
35a des Einkommensteuergesetzes. Deutscher Bundestag, 
Drucksache 17/4641, S. 8. 
299 Vgl. Bundesrechnungshof (2016): Bericht des Bundesrech-
nungshofes nach § 99 der Bundeshaushaltsordnung über die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen nach § 35a EStG, Bundesrats-Drucksa-
che 40/11, S. 16. 


Zusammenhang mit § 35a EStG immer wieder 
kritisiert. Bereits im Jahr 2011 hatte der Bundes-
rechnungshof ein Vollzugsdefizit festgestellt. So 
zeigte sich, dass im Veranlagungszeitraum 2007 
79 % der Steuererklärungen, in denen die Steu-
erermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen geltend gemacht wurde, und 66 % der Fälle, 
in denen die Steuerermäßigung für Handwer-
kerleistungen geltend gemacht wurde, nicht in-
haltlich geprüft wurden.298 Der Bericht des Bun-
desrechnungshofes aus dem Jahr 2016 zeigt, dass 
sich diese Zahlen im Veranlagungszeitraum 
2013 weiter erhöht haben. So blieben 85 % der 
Handwerkerleistungen und 92 % der haushalts-
nahen Dienstleistungen ungeprüft. 299 Auch im 
Bericht des Jahres 2024 stellt der Bundesrech-
nungshof fest, dass die in den Betriebskostenab-
rechnungen und Bescheinigungen ausgewiese-
nen Aufwendungen von den Finanzämtern in 
fast allen Fällen ungeprüft übernommen wer-
den.300 


8.4. Steuerbefolgungskosten 
Die Steuerermäßigung nach § 35a EStG wird nur 
auf Antrag gewährt. Die Steuerpflichtigen müs-
sen dazu eine Einkommensteuererklärung abge-
ben. Eine Analyse der Daten aus FAST 2017 
zeigt, dass ca. 200.000 Fälle p.a. existieren, die 
einzig aus der Deklaration von § 35a EStG eine 
Veranlagung begehren. Damit führt die Norm 
zu zusätzlichen Steuerbefolgungs- und -ver-
waltungskosten. Nimmt man durchschnittliche 
Steuerbefolgungskosten von 44 € an, was dem 
unteren 25%-Perzentil der Schätzung nach 
Blaufus/Hechtner/Jarzembski et al. (2019) 301 
entspricht, so ergeben sich durch § 35a EStG zu-
sätzliche Steuerbefolgungskosten in Höhe von 
8,8 Millionen €.  


Diese Schätzung stellt allerdings nur eine Unter-
grenze der Steuerbefolgungskosten dar, da nur 
die Fälle betrachtet wurden, die ausschließlich 
eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG in 


300 Vgl. Bundesrechnungshof (2024): Abschließende Mitteilung 
an das Bundesministerium der Finanzen über die Prüfung 
“Steuerermäßigung nach § 35a EStG für von Vermietern und 
Hausverwaltungen bescheinigte haushaltsnahe Dienst- und 
Handwerkerleistungen”, Gz.: VIII 3 - 0000476, S. 24. 
301 Vgl. Blaufus, K., Hechtner, F., & Jarzembski, J. K. (2019). The 
income tax compliance costs of private households: Empirical 
evidence from Germany. Public Finance Review, 47(5), 925-966. 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


124    Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 


Anspruch genommen haben. Geht man jedoch 
davon aus, dass sich Steuerpflichtige immer 
dann für eine (freiwillige) Veranlagung entschei-
den, wenn der Steuervorteil die entstehenden 
Deklarationskosten übersteigt, so dürfte § 35a 
EStG in deutlich mehr Fällen zu einer freiwilli-
gen Veranlagung geführt haben, und zwar im-
mer dann, wenn durch § 35a EStG (zusammen 
mit anderen steuerwirksamen Aufwendungen 
und Steuerermäßigungen) die gesamte Steuerer-
stattung über den Deklarationskosten lag. 


8.5. Empirische Anwendung der 
Norm in Abhängigkeit vom Ein-
kommen 
Die Steuerermäßigung nach § 35a EStG bewirkt 
unabhängig von dem Einkommen eine (lineare) 
Entlastung, die nicht mit der Einkommenshöhe 
progressiv steigt. Gleichwohl wird häufig die 
Vermutung geäußert, dass mit höherem Ein-
kommen die Norm häufiger zur Anwendung 
kommt. Gründe hierfür können in dem Um-
stand liegen, dass die Norm jene Steuerpflichtige 
begünstigt, bei denen stärker die Anwendungs-
voraussetzungen vorliegen, die wiederum mit 
dem Einkommen korrelieren (beispielsweise die 
Möglichkeit aus dem verfügbaren Einkommen, 
einen Minijob im eigenen Haushalt zu generie-
ren).  


Aus der Tabelle 5 ist zu entnehmen, dass der 
prozentuale Anteil der Steuerpflichtigen mit 
Anwendung von § 35a EStG mit der Einkom-
menshöhe steigt. Für die Einkommenshöhe 
wurde hierbei das Dezil der Summe der Ein-
künfte verwendet. Auch ist ersichtlich, dass die 
Höhe der durchschnittlichen Aufwendungen 
nach § 35a EStG mit der Einkommenshöhe der 
Steuerpflichtigen steigt.
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Dezil 
Anwendung  
§ 35a EStG 


keine Anwendung  
§ 35a EStG 


Durchschnittliche Aufwendungen nach  
§ 35a EStG 


1 3,83% 96,17% 64 € 


2 28,93% 71,07% 94 € 


3 29,59% 70,41% 122 € 


4 40,50% 59,50% 128 € 


5 45,22% 54,78% 145 € 


6 49,59% 50,41% 158 € 


7 55,18% 44,82% 165 € 


8 60,15% 39,85% 179 € 


9 66,13% 33,87% 209 € 


10 72,70% 27,30% 341 € 
 
Tabelle 5: Häufigkeit der Nutzung von § 35a EStG und durchschnittliche Höhe der Aufwendungen nach  
§ 35a EStG. Einkommensteuerstatistik (FAST) 2017.  
 
Quelle: eigene Berechnungen.


Die Überlegungen können auch der folgenden 
Abbildung entnommen werden, die die zweite 
Spalte der vorherigen Tabelle noch einmal gra-
fisch verdeutlicht. 


 


 


 
 
Abbildung 18: Häufigkeit der Nutzung von § 35a EStG. Einkommensteuerstatistik (FAST) 2017.  
 
Quelle: eigene Berechnungen. 
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Insgesamt ergibt sich damit empirisch ein sehr 
deutliches Bild, wonach sowohl die Wahr-
scheinlichkeit der Inanspruchnahme als auch 
die konkrete durchschnittliche Höhe pro An-
wendungsfall nach § 35a EStG mit der Einkom-
menshöhe steigen. Derartige empirischen Be-
funde können sich mit dem Umstand erklären 
lassen, dass mit höherem Einkommen sowohl 
die Wahrscheinlichkeit steigt, eine der in § 35a 
EStG genannten Tatbestandsvoraussetzungen 
verwirklicht zu haben, als auch das verfügbare 
Haushaltseinkommen es ermöglicht, höhere Be-
träge für eben die in § 35a EStG genannten Tat-
bestandsmerkmale ausgeben zu können. So sind 
die höheren Einkommensbezieher häufiger 
Wohnungs- und Eigenheimeigentümer, die Re-
novierungs-/Reparaturkosten der Objekte selbst 
tragen müssen.  


8.6. Empfehlungen 
1. Subventionshöhe: Die Steuerermäßigung für 


Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen (§ 35a 
EStG) hat sich seit ihrer Einführung mit Steu-
ermindereinnahmen von fast 3 Mrd. Euro zu 
einer der größten Subventionen im Einkom-
mensteuerrecht entwickelt.  


2. Normzweck nicht ausreichend erreicht: Da die 
Regelung jedoch weder Ausdruck des objek-
tiven Nettoprinzips noch des subjektiven 
Nettoprinzips ist, bedarf sie einer besonderen 
Rechtfertigung. Als Rechtfertigungsgrund ist 
die Bekämpfung der Schwarzarbeit grund-
sätzlich geeignet. Allerdings fehlt bislang der 
Nachweis, dass die Norm tatsächlich in nen-
nenswertem Umfang zu einer erfolgreichen 
Reduzierung der Schwarzarbeit beigetragen 
hat. Vielmehr weisen die bisherigen Untersu-
chungen auf hohe Mitnahmeeffekte und da-
mit verbundene hohe Förderkosten hin.  


3. Kontrolldefizit: Hinzu kommt, dass § 35a 
EStG von der Finanzverwaltung nach den 
Feststellungen des Bundesrechnungshofs 
kaum effizient kontrolliert wird.  


4. Steuerbefolgungskosten: Darüber hinaus wirkt 
§ 35a EStG einer Steuervereinfachung im 
Sinne einer Senkung der Steuerbefolgungs-
kosten entgegen, da die Steuerermäßigung 
eine Veranlagung des Steuerpflichtigen vo-
raussetzt.  


5. Verteilungswirkungen: Schließlich zeigt sich 
auch, dass durch § 35a EStG Steuerpflichtige 
mit hohem Einkommen überproportional 
profitieren, was aus Gerechtigkeitserwägun-
gen fragwürdig erscheint.  


Insgesamt empfiehlt die Expertenkommission 
daher mehrheitlich, den gesamten § 35a EStG 
abzuschaffen. Dies führt zu Steuermehreinnah-
men, die zur Gegenfinanzierung anderer Re-
formvorschläge der Expertenkommission einge-
setzt werden können. 
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9. Digitalisierung


9.1. Gegenwärtiger Zustand 
9.1.1. Entwicklung im Bereich der 
Steuerverfahren und aktueller Stand der 
Digitalisierung 


Bereits seit vielen Jahren wird die Digitalisie-
rung im Bereich der Finanzverwaltung vom 
deutschen Steuergesetzgeber vorangetrieben. 
Zahlreiche Maßnahmen und Projekte beschäfti-
gen sich mit der immer digitaler werdenden 
Wirtschaftswelt. Bereits in den späten 1990er 
Jahren hat die Finanzverwaltung die Harmoni-
sierung und Weiterentwicklung ihrer Software-
anwendungen sowie die Nutzung der Rechen-
zentren in Bund und Ländern im Rahmen des 
Verfahrens KONSENS vorangetrieben (koordi-
nierte neue Softwareentwicklung der Finanz-
verwaltung) 302. Die Digitalisierung der Steuer-
verfahren wird aufgrund der föderalen Struktur 
sowohl auf Ebene des Bundes als auch auf Ebene 
der Länder angegangen. Im Bereich der Ein-
kommensbesteuerung von natürlichen Perso-
nen greifen hier zahlreiche Verfahren der Bun-
des- und Landesverwaltungen ineinander. Im 
Rahmen dieser Digitalisierungsbemühungen ist 
auch das Projekt ELSTER entstanden303. Dieses 
regelt im Wesentlichen den Austausch von steu-
erlich relevanten Informationen für das Besteu-
erungsverfahren. In der Abgabenordnung (AO) 
und den Einzelsteuergesetzen sind unter ande-
rem verschiedene Regelungen für die Ausgestal-
tung der elektronischen Datenübermittlung 
enthalten. Auf Grundlage von § 87a bis § 87d AO 
und der Verordnung über den automatisierten 
Abruf von Steuerdaten (Steuerdaten-Abrufver-
ordnung) ergeben sich umfassende Möglichkei-
ten z.B. zur elektronischen Kommunikation 
zwischen Bürgern, Unternehmen und Finanz-
verwaltung. Der Austausch von steuerlich rele-
vanten Informationen bildet einen 


                                                                 
302 Vgl. https://www.konsens-it.de/ueber-konsens/die-verfah-
ren 


Kernbestandteil der Digitalisierungsbemühun-
gen der Finanzverwaltung von Bund und Län-
dern. Die Interaktionen zu steuerlich relevanten 
Sachverhalten finden zwischen unterschiedli-
chen, am Besteuerungsverfahren beteiligten 
Gruppen statt und sind von einer erheblichen 
Komplexität geprägt.  


Da steuerlich erhebliche Informationen und 
Nachweise zu den Einkunftsarten von einer 
Vielzahl von Prozessbeteiligten in digitaler Form 
bereitgestellt werden und weiterverarbeitet wer-
den müssen, sind die Anforderungen an die IT 
der Finanzverwaltung in den letzten Jahren er-
heblich gestiegen. Aktuell existiert eine Vielzahl 
von IT-Verfahren und Fachanwendungen auf 
unterschiedlichen Ebenen der Verwaltung. Die 
Digitalisierungsbemühungen der Finanzverwal-
tung beziehen sich in diesem Zusammenhang 
nicht nur auf die Erhebung von steuerlich rele-
vanten Informationen, sondern auch auf deren 
interne und externe Nutzung im Besteuerungs-
prozess. Aufgrund der zahlreichen Interdepen-
denzen und Abhängigkeiten im Besteuerungs-
verfahren kommt es für alle Prozessbeteiligten 
zu einer Vielzahl von nebeneinander existieren-
den Verfahren, Austauschformaten, Schnittstel-
len, Dokumentationsanforderungen und Soft-
warenutzungen. Diese Verfahren sind 
insbesondere in den letzten Jahren immer stär-
ker digitalisiert bzw. um digitale Komponenten 
erweitert worden. 


An dem Zustand der Digitalisierung in der Fi-
nanzverwaltung, unter anderem im Verfahren 
KONSENS, wurde in den letzten Jahren viel-
fach Kritik geübt. Der Bundesrechnungshof hat 
das KONSENS Projekt stark kritisiert und da-
rauf aufmerksam gemacht, dass die langen 
Entwicklungsdauern und die damit einherge-
hende, nur schleppende Ablösung von 


303 Vgl. https://www.elster.de/eportal/infoseite/nut-
zen_und_vorteile  
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Altverfahren zu einer erheblichen Ressourcen-
bindung führen.  


Wichtige Bestandteile von KONSENS sind die 
drei Kernverfahren ELFE (zur Festsetzung der 
Steuer), BIENE (zur Erhebung der Steuer), 
GINSTER (zur Verwaltung der Grunddaten der 
Steuerpflichtigen). Auf diese Kernverfahren 
und die dort abgelegten Daten soll eine Viel-
zahl anderer KONSENS- Verfahren zugreifen. 
Das Vorhaben verzögert sich trotz des erhebli-
chen Ressourceneinsatzes immer weiter. Wann 
das Ziel einer bundesweit einheitlichen Steuer-
IT erreicht sein wird und die unterschiedlichen 
landeseigenen Altverfahren abgelöst werden 
können, ist noch nicht absehbar. So soll die 
Fertigstellung der Software für das Steuerfest-
setzungsverfahren ELFE durch „geeignete 
Maßnahmen“ vom Jahr 2029 auf 2026/2027 
vorgezogen werden. Belastbar sei das jedoch 
erst mit Vorlage einer verbindlichen Detailpla-
nung. Der Bundesrechnungshof fordert daher 
eine verbindliche Gesamtplanung für diese Di-
gitalisierungsbemühungen304.  


9.1.2. Überblick über das steuerliche Ökosystem 
(status quo) 


Aufgrund der Komplexität der zahlreichen ne-
beneinander existierenden Fachverfahren und 
Verfahrensbeteiligten hat sich die Experten-
kommission für Zwecke der Digitalisierung in-
tensiv mit dem sogenannten steuerlichen digita-
len Ökosystem beschäftigt. Dieses zeichnet sich 
zunächst durch eine Vielzahl von Verfahrens-
beteiligten aus und soll in diesem Abschnitt nä-
her erläutert werden. Zu dem steuerlichen digi-
talen Ökosystem zählen demnach nicht nur die 
Finanzverwaltungen von Bund und Ländern, 
sondern darüber hinaus auch die Steuerpflichti-
gen, deren steuerliche Berater, Arbeitgeber so-
wie Softwareanbieter. Ferner sind weitere Ver-
fahrensbeteiligte dem steuerlichen Ökosystem 
hinzuzurechnen. Dazu zählen insbesondere sol-
che, die einkommensteuerlich relevante Infor-
mationen mit der Finanzverwaltung austau-
schen. Den Finanzämtern wird eine immer 
größer werdende Anzahl elektronischer Mittei-
lungen geliefert, um die Gesetzmäßigkeit und 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung sicherzustel-
len. Diese Mitteilungen stammen von 


                                                                 
304 Vgl. https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kur-
zmeldungen/DE/nachrichten/augs-
burger_erkl%C3%A4rung_kurzmeldung.html, Stand: 16.05.2024 


öffentlichen Stellen (Deutsche Rentenversiche-
rung), von den Arbeitgebern (Lohnsteuerbe-
scheinigungen) oder von Unternehmen (z. B. 
Banken und Versicherungen). Einige davon wer-
den direkt an die Finanzämter bzw. deren Re-
chenzentren übermittelt, andere werden zu-
nächst bei einer zentralen Stelle, dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), gesam-
melt und ergänzt.  


Im Folgenden soll auf einzelne Akteure in dem 
steuerlichen digitalen Ökosystem kurz näher 
eingegangen werden, da diese für die Realisie-
rung einer bürgernahen Einkommensteuer und 
deren Digitalisierung von besonderer Bedeu-
tung sind. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, 
dass der Expertenkommission im Rahmen der 
Beratungen kein ganzheitliches Prozessmodell 
der Einkommensbesteuerung zur Verfügung ge-
stellt werden konnte, aus dem die unterschiedli-
chen Verfahren und die Prozessbeteiligten her-
vorgehen. 


1. Arbeitgeber 


Dem Arbeitgeber kommt in dem Einkommen-
steuerverfahren eine zentrale Bedeutung für 
den Lohnsteuerabzug zu: Der Arbeitgeber ermit-
telt den Abzug der Lohnsteuer vom Arbeitslohn 
und die Beträge, die er an das Betriebsstättenfi-
nanzamt abzuführen hat. Die Merkmale der 
Steuerpflichtigen, die für den Abzug von Lohn-
steuer durch den Arbeitgeber erforderlich sind, 
werden über das elektronische Verfahren (ELS-
tAM) geregelt305. Die Rechte und Pflichten der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergeben sich aus 
§§ 38 bis 39f des Einkommensteuergesetzes.  


Arbeitnehmer und Beamte erhalten eine monat-
liche Abrechnung (analog oder digital) über ihr 
Gehalt oder ihre Bezüge. Die Abrechnung ent-
hält Angaben über den steuerpflichtigen Ar-
beitslohn, den Lohnsteuerabzug und gegebe-
nenfalls Angaben zu Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer. Arbeitnehmern werden ferner 
noch Beiträge zur Sozialversicherung abgezo-
gen. Diese Daten werden jährlich für das ge-
samte Kalenderjahr in der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung durch den Arbeitgeber 
zusammengefasst. 


305 ELStAM-Verfahren: https://www.elster.de/elsterweb/in-
foseite/elstam_%28arbeitgeber%29 



https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/nachrichten/augsburger_erkl%C3%A4rung_kurzmeldung.html

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/nachrichten/augsburger_erkl%C3%A4rung_kurzmeldung.html

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/nachrichten/augsburger_erkl%C3%A4rung_kurzmeldung.html
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Nach Ablauf des Kalenderjahres (spätestens) bis 
zum letzten Tag des Monats Februar des Folge-
jahres muss der Arbeitgeber die elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigungen nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz der Arbeitnehmer den 
zuständigen Finanzbehörden übermitteln. Zeit-
gleich muss er den Arbeitnehmern einen Aus-
druck der elektronischen Lohnsteuerbescheini-
gung zur Verfügung stellen. 


Die Pflichten des Arbeitgebers im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugs sind vielfältig und führen 
mitunter zu komplexen Abgrenzungsfragen, da 
die steuerlichen sowie sozialversicherungsrecht-
lichen Würdigungen von den Arbeitgebern vor-
genommen werden müssen. 


2. Steuerberater, Steuerliche Vertreter, Be-
vollmächtigte 


Steuerpflichtige können sich zur Erfüllung ihrer 
steuerlichen Pflichten durch bestimmte Berufs-
gruppen vertreten lassen, die zur Hilfeleistung 
in Steuersachen befugt sind. Zur unbeschränk-
ten Hilfeleistung in Steuersachen sind nur be-
stimmte Personen und Unternehmen befugt. 
Die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen 
ist in den §§ 2 ff. StBerG geregelt. Den Kreis der 
Personen, die zur unbeschränkten Hilfeleistung 
in Steuersachen befugt sind, definiert § 3 StBerG 
abschließend. Danach dürfen unbeschränkt 
steuerberatend tätig werden: 


Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Rechtsan-
wälte, niedergelassene europäische Rechtsan-
wälte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer, Berufsausübungsgesellschaften nach den 
§§ 49 und 50 StBerG und im Sinne der BRAO, 
Gesellschaften nach § 44b Absatz 1 der Wirt-
schaftsprüferordnung, deren Gesellschafter oder 
Partner ausschließlich Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigte Buchprüfer sind, sowie Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften und Buchprüfungsge-
sellschaften.  


Diese Personengruppen müssen, um die steuer-
lichen Angelegenheiten für Dritte erfüllen zu 
können, über entsprechende Vollmachten ver-
fügen. Die Bevollmächtigten übernehmen so-
dann die Pflichten für die Steuerpflichtigen 
selbst, wie z.B. im Rahmen der Abgabe und der 
elektronischen Übermittlung von Steuererklä-
rungen und –anmeldungen. Diese Bevollmäch-
tigungen stellen besondere Anforderungen an 
die Abläufe im Steuerverfahren, da die 


Vertretung in den Steuerverfahren ebenfalls 
elektronisch erfolgen soll.  


3. Dritte, mitteilungspflichtige Stellen 
(Banken, Versicherungen und weitere 
Gruppen) 


Dritte sind am steuerlichen Ökosystem insbe-
sondere seit 2016/2017 in erheblichem Umfang 
im Rahmen der Übermittlung von steuerlich re-
levanten Informationen zu Steuerpflichtigen an 
die Finanzverwaltung beteiligt. Es sind eine 
Vielzahl an steuerlichen Daten des Steuerpflich-
tigen von diesen sogenannten Dritten wie z.B. 
Banken, Versicherungen und der gesetzlichen 
Rentenversicherung elektronisch an die Finanz-
behörden zu übermitteln. Diese Übermittlungs-
pflichten sind gesetzlich geregelt (z.B. in § 10 
Abs. 2, 2a, 4b EStG, § 10a EStG, § 32b Abs. 1 Nr. 1 
EStG, § 41b EStG, § 15 Abs. 1 5. VermBG). Die 
verfahrensrechtlichen Regelungen zur Daten-
übermittlung Dritter sind in der AO festgelegt 
(insbesondere in § 93c AO - verfahrensrechtli-
chen Pflichten der elektronisch mitteilungs-
pflichtigen Dritten). 


9.1.3. Herausforderungen im steuerlichen 
Ökosystem 


Das steuerliche Ökosystem ist von einer beson-
ders hohen Komplexität geprägt, weil eine Viel-
zahl von Prozessen betrachtet werden muss 
und die zugrundeliegenden Daten einen sehr 
großen Umfang haben. Mit Blick auf die dem 
Besteuerungsverfahren zugrundeliegenden Pro-
zesse wird deutlich, dass diese sowohl auf Ebene 
der Finanzverwaltung als auch auf Ebene des ge-
samten steuerlichen Ökosystems etabliert sein 
müssen, um eine Ende-zu-Ende Digitalisierbar-
keit des Besteuerungsverfahrens sicherstellen zu 
können. Die Herausforderung einer Ende-zu-
Ende Digitalisierung bedeutet dabei den Ver-
zicht auf Medienbrüche, so dass die relevanten 
Daten möglichst von der Quelle bis zum Ab-
schluss des Verfahrens (teil-)automatisiert verar-
beitet werden können. 


Die elektronische Mitwirkung am Besteue-
rungsverfahren durch die Teilnehmer des digi-
talen steuerlichen Ökosystems ist im Wesentli-
chen in der AO sowie dem 
Einkommensteuergesetz geregelt. Für die steu-
erliche Mitwirkung bestehen, bis auf wenige 
Ausnahmen (z.B. § 5b EStG: elektronische Über-
mittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und 
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Verlustrechnungen), keine technischen Stan-
dards oder Normen für Prozesse oder den Um-
gang mit Daten innerhalb des materiellen Steu-
errechts. Die Steuergesetze beschreiben lediglich 
die Rechte und Pflichten der Verfahrensbeteilig-
ten; Prozess- oder Datenmodelle werden hinge-
gen nicht zur Verfügung gestellt.  


Im Zusammenhang mit der Digitalisierung des 
Besteuerungsverfahrens kommt es daher auch 
zu erheblichen Herausforderungen insbeson-
dere im Umgang mit den digitalen Formaten 
und Prozessen des Besteuerungsverfahrens. 
Diese existieren nicht nur auf Ebene der Finanz-
verwaltung, sondern gerade auch auf Ebene der 
Steuerpflichtigen und den am Ökosystem Betei-
ligten. 


9.1.4. Hemmnissse einer Digitalisierung 


9.1.4.1. Bündelung der Kompetenzen  
(auf Bundesebene) 


Mit der Anwendung des Gesetzes über die Koor-
dinierung der Entwicklung und des Einsatzes 
neuer Software der Finanzverwaltung (KON-
SENS-G) vom 14. August 2017 (BGBl. Teil I Sei-
ten 3122, 3129) ab dem 1. Januar 2019 verband 
der Gesetzgeber die Absicht einer Optimierung 
des Bund-Länder-Vorhabens KONSENS (Koor-
dinierte neue Software-Entwicklung der Finanz-
verwaltung). Erstens wollte er die Entschei-
dungswege straffen und dabei die Rolle des 
Bundes für das im Finanzverwaltungsgesetz be-
schriebene Ziel einer länderübergreifend gleich-
mäßigen Besteuerung stärken. Zweitens sollten 
technologische Entwicklungen oder Anforde-
rungen, die sich aus der europäischen und nati-
onalen Rechtsetzung ergeben, flexibler als bis-
her umgesetzt werden. 


Der Bund hat nach dem KONSENS-G den Vor-
sitz in der Steuerungsgruppe Informationstech-
nik (Stgr-IT; § 9 Absatz 1 Satz 2 KONSENS-G; 
Strategie). Davon getrennt hatte der Bund die 
Gesamtleitung bis einschließlich 31. März 2024. 
Ab April 2024 wurde die Leitung der Gesamtlei-
tung vom Hessischen Ministerium der Finanzen 
übernommen. 


Die Grundidee von KONSENS, insbesondere den 
mehr als 600 Finanzämtern in Deutschland ein-
heitliche Software und Programme zur Verfü-
gung zu stellen, zeigt auf, dass es sich hierbei um 
ein länderübergreifendes Vorhaben mit teil-
weise großen Auswirkungen auf Technik, 


Aufbau- und Ablaufstrukturen in der Steuerfi-
nanzverwaltung handelt. Das KONSENS-Vorha-
ben beinhaltet die Modernisierung und vor al-
lem Vereinheitlichung teilweise langjährig 
gewachsener IT-Architekturen und Anwendun-
gen. Die erhebliche Komplexität des Vorhabens 
wurde in der Vergangenheit vielfach stark kriti-
siert. 


Mit der Verabschiedung des KONSENS-Gesetzes 
im Jahr 2017 strebte der Gesetzgeber eine Um-
strukturierung der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion des Vorhabens KONSENS an, um die Ziele 
von KONSENS, insbesondere die Modernisie-
rung der Kernverfahren, auf die Basis einer kla-
ren Governance zu setzen. Das Zusammenwir-
ken von Bund und Ländern beim Einsatz 
automatischer Einrichtungen für die Festset-
zung und Erhebung der Steuern erfolgte bis zu 
diesem Zeitpunkt auf der Grundlage des am 1. 
Januar 2007 in Kraft getretenen Verwaltungsab-
kommens zur Regelung der Zusammenarbeit im 
Vorhaben KONSENS.  


Ein klares, richtunggebendes und von allen 
Bund- und Ländereinheiten des KONSENS-Vor-
habens mitgetragenes Zielbild stellt eine zent-
rale Grundlage für die Sicherstellung des Vor-
habenerfolgs dar. Ein Zielbild für das 
Gesamtvorhaben KONSENS ist den Teilneh-
mern nicht hinreichend bekannt und dement-
sprechend kann dieses von ihnen auch nicht 
mitgetragen bzw. begleitet werden, was als sehr 
grundlegendes Hemmnis einer Digitalisierung 
bewertet werden muss. 


9.1.4.2. Abbau von Insellösungen und  
ressortspezifischen Programmierungen 


Die Zusammenarbeit im Gesamtvorhaben KON-
SENS erfolgt im so genannten Einer-für-Alle 
Prinzip (EfA). Das bedeutet, dass einzelne Bun-
desländer federführend bestimmte Lösungen 
entwickeln, die nach Fertigstellung durch die 
übrigen Bundesländer nachgenutzt werden. Ne-
ben der Reduktion von Kosten und Entwick-
lungszeit soll dieses Vorgehen insbesondere si-
cherstellen, dass bundeseinheitliche Standards 
angewandt werden. Konkret in Bezug auf das 
KONSENS-Vorhaben heißt das, dass fünf umset-
zende Länder (Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-
len) die 19 Verfahren entwickeln bzw. betreiben, 
die einheitlich im gesamten Bundesgebiet An-
wendung finden. Die Software-Entwicklung 
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erfolgt also durch den Einsatz individueller Län-
derressourcen (Finanzierung erfolgt durch Bund 
und Länder). Jedoch können auch weiterhin un-
terschiedliche Interessen die EfA-Umsetzung 
von Verfahren dahingehend beeinflussen, dass 
bestimmte fachliche oder technische Ausprä-
gungen nicht im Grundsatzinteresse aller, son-
dern vielmehr Partikularinteressen einzelner 
konzipiert und umgesetzt werden.  


Ein vollständiges Bild der wesentlichen Hemm-
nisse bei der Nachnutzung wird nach der gegen-
wärtigen Planung erst im Jahr 2025 vorliegen. Es 
ist nicht auszuschließen, dass bei der Nachnut-
zung der EfA-Lösungen Hemmnisse auftreten, 
die mit dem derzeit geplanten Vorgehen nicht 
erkannt werden. So könnten bspw. weitere tech-
nische Hemmnisse auftreten, da davon auszuge-
hen ist, dass die externen Dienstleister unter-
schiedliche Technologien bei der Entwicklung 
der EfA-Lösungen verwenden. Da die Länder 
und Kommunen nach Ablauf der OZG-Umset-
zungsfrist verpflichtet sind, ihre Verwaltungs-
leistungen online anzubieten, müssen sie bereits 
jetzt weitere EfA-Lösungen nachnutzen, obwohl 
die Ergebnisse dieser Praxistests noch nicht vor-
liegen. Damit besteht die Gefahr, dass Hemm-
nisse weiterhin nicht erkannt werden und die 
Länder und Kommunen die EfA-Lösungen nicht 
(oder nicht wirtschaftlich) nachnutzen können. 
Dies wiederum kann dazu führen, dass sie ei-
gene IT-Lösungen zur Digitalisierung ihrer Ver-
waltungsleistungen entwickeln306. 


Neben den reinen KONSENS-Vorhaben existie-
ren weitere, sehr umfangreiche Digitalisierungs-
vorhaben z.B. auf Ebene des BZSt sowie der Län-
der. Diese Verfahren werden in den jeweiligen 
Ressorts entwickelt und ausgerollt. Eine Ge-
samtsicht auf die für die Einkommensbesteue-
rung notwendigen Verfahren existiert nicht. 
Darüber hinaus findet auch keine über die Kern-
verfahren hinausgehende übergeordnete Port-
folio-Steuerung dieser die Einkommensteuer 
betreffenden Maßnahmen statt. Die Zielbilder 
für die zu erreichenden Projektergebnisse wer-
den, wenn diese überhaupt erstellt werden, in 
den jeweiligen Bereichen entwickelt und nicht 
auf ein Gesamtzielbild zugeordnet. Im Rahmen 
der Arbeit der Expertenkommission konnte 
keine abschließende Übersicht zu sämtlichen, 


                                                                 
306 Vgl. Bericht Umsetzung des Onlinezugangsgesetz, Nachnutz-
barkeit von „Einer-für-Alle“-Lösungen, Bundesrechnungshof, 
Kap. 4.2, 


die Einkommensteuer betreffenden Digitalisie-
rungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine Inventarisierung von Vorhaben findet 
aktuell nicht statt. Erschwerend kommt im Rah-
men der einheitlichen Digitalisierung der Be-
steuerungsverfahren hinzu, dass keine einheit-
lichen Prozessstrukturen und –vorgaben 
existieren. Zwar erfolgen wohl individuelle Fest-
legungen auf Projektebene, ein übergeordnetes 
fachliches oder technisches Architekturmodell 
oder ein Qualitätssicherungs- und Qualitätsma-
nagementsystem für gemeinsame Prozess- und 
Datenstrukturen liegt nur für die technische 
Zielarchitektur vor. Dies hat sehr weitreichende 
Folgen und stellt ein wesentliches Hemmnis dar, 
denn die Anpassung und Abstimmung der Ver-
fahren untereinander ist nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich. Folgendes Beispiel 
macht die mangelnde Festlegung auf einheitli-
che Prozesse und Datenstandards sowie die Nut-
zung gemeinsamer Rechenzentren besonder 
deutlich: 


Ein Steuerpflichtiger löst im Rahmen eines Um-
zugs von einem Bundesland in ein anderes Bun-
desland einen Wechsel des Wohnsitzfinanzam-
tes aus. Dies hat zur Folge, dass die digitalen und 
physischen Akten betreffend den Steuerpflichti-
gen auf das neue Wohnsitzfinanzamt zu über-
tragen sind. Um eine Übertragung zu gewähr-
leisten, müsssen die Inhalte der digitalen Akten 
ausgedruckt und per Post an das neue Wohn-
sitzfinanzamt gesendet werden. Dort werden 
diese wiederum erneut gescannt und digitali-
siert. Eine Übertragung der digitalen Inhalte ist 
im Regelfall nicht möglich, da sich die Infra-
strukturen in den Bundesländern auch weiter-
hin erheblich unterscheiden. 


9.1.4.3. Einheitl iche Datenstruktur 


Sämtliche am steuerlichen Ökosystem Beteiligte 
erzeugen, verarbeiten und nutzen Daten entlang 
des Einkommensteuerverfahrens. Dabei handelt 
es sich nicht nur um steuerliche Daten, die das 
Besteuerungsverfahren betreffen, sondern eine 
Vielzahl weiterer Daten, die entlang der gesam-
ten Prozessketten entstehen. Diese Daten betref-
fen die Tätigkeiten auf Ebene der Finanzverwal-
tung wie auch auf Ebene der Steuerpflichtigen 
sowie den übrigen Beteiligten am steuerlichen 
Ökosystem. Für die Nutzung und Übermittlung 


https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2023/nachnutzbarkeit-efa-l%C3%B6sun-
gen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
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von Daten wurden bereits in der Vergangenheit 
viele elektronische Zugänge geschaffen und 
amtlich vorgeschriebene Datensätze zur Über-
mittlung festgelegt. Ein einheitliches, übergrei-
fendes Datenmodell, das die Anforderungen an 
den Inhalt und die Struktur von Daten festlegt, 
existiert für das Besteuerungsverfahren nicht 
(von einzelnen Ausnahmen wie der XBRL-Taxo-
nomie für die Übermittlung der Jahresabschlus-
sinformationen gemäß § 5b EStG abgesehen307). 
Datenmodelle sind erforderlich, um die eindeu-
tigen Inhalte und Struktur der Daten (Semantik) 
sowie deren Zusammenhänge (z.B. auch Berech-
nungslogiken) und Abhängigkeiten festzulegen 
und für Automatisierungszwecke nutzbar zu 
machen. Das gilt auch oder gerade in perioden- 
bzw. veranlagungszeitraumbezogenen Sichten 
für inhaltliche und technische Versionierungs- 
bis hin zu Speicherungs- und Schnittstellenas-
pekten. Eine zu stark „einzelformularorien-
tierte“ Sicht und Modellierung hemmt übergrei-
fende Automatisierungsansätze erheblich. Denn 
die Verknüpfung der relevanten Informationen 
und ihrer Beziehungen ist für das Besteuerungs-
verfahren grundsätzlich von elementarer Be-
deutung. Festlegungen auf bestimmte Daten-
modelle existieren für das 
Besteuerungsverfahren nahezu nicht und ste-
hen damit einer Digitalisierungsmöglichkeit so-
wie einer breiten Nutzbarmachung von Daten 
im Besteuerungsverfahren aktuell entgegen. 


9.2. Strategisches Konzept  
für die Digitalisierung des  
bürgernahen Besteuerungsver-
fahrens 
Wie die Ausführungen in den Vorkapiteln zei-
gen, beeinflussen zahlreiche Hemmnisse die Di-
gitalisierung des Besteuerungsverfahrens. Inso-
fern ist es notwendig, den Status Quo in 
besonderer Weise zu berücksichtigen, bevor 
Einschätzungen und Hinweise aus einer „State 
of the Art“-Sichtweise gegeben werden. Nur 
dadurch erscheint es möglich, grundlegende 
und notwendige „nächste Schritte“ zu skizzie-
ren, die vom Gesamtansatz her zukunftsfähig 
sind. Deshalb wird zunächst nochmal vom Bild 
des aktuellen Zustands in einer Gesamtsicht 


                                                                 
307 Vgl. dazu: https://www.esteuer.de/. 


ausgegangen, bevor Ableitungen getroffen wer-
den. 


9.2.1. Zustand der IT-Landschaft und Strategie 
der Finanzverwaltung als Ausgangspunkt 
Der Zustand der steuerlichen IT-Landschaft auf 
Ebene der Finanzverwaltungen von Bund und 
Ländern ist bereits seit vielen Jahren nicht 
mehr marktgerecht und hinkt hinter marktüb-
lichen Standards weit hinterher. Die Komplexi-
tät der bestehenden Systemlandschaften verhin-
dert es zunehmend, neue Verfahren einführen 
zu können, da die Anpassungen an die Altsys-
teme nicht mehr oder nur noch schleppend er-
folgen können. Diese stammen teilweise noch 
aus den frühen 80er und 90er Jahren und wur-
den bisher nicht auf neue Systemwelten mig-
riert.  


Die Komplexität der zu betreibenden System-
landschaften bindet erhebliche Ressourcen und 
für die Neuentwicklung von Verfahren und der 
Neukonzeption von Diensten bleibt fast kein 
Raum mehr. Dies führt zunehmend auch dazu, 
dass es einen erheblichen Rückstau an notwen-
digen, aber noch nicht begonnenen Verfahren 
gibt. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Finanzverwaltung durch 
die zunehmende Diskrepanz des Arbeitens mit 
völlig veralteten Systemen und dem modernen 
Digitalisierungsumfeld zunehmend frustriert 
sind und die dringend notwendige Personalge-
winnung dadurch zusätzlich erschwert wird. 


Die Rückstände auf Ebene der Finanzverwal-
tung werden von Jahr zu Jahr größer. Mit zu-
nehmender Komplexität gelingt es dabei immer 
weniger, auf dynamische Veränderungen zu rea-
gieren und Innovationen einzusetzen, um diese 
flächendeckend nutzbar zu machen. Die War-
tung und Betreuung sowie die Aufrechterhal-
tung der sogenannten Legacy-Systeme verhin-
dert es, technologische Neuerungen zeitnah und 
umfassend einzusetzen.  


Dies liegt zum einen darin begründet, dass die 
Länder sehr unterschiedliche Voraussetzungen 
mitbringen und die KONSENS-Verfahren bisher 
noch nicht dazu geführt haben, dass flächende-
ckend einheitliche Standards und einheitliche 
Kern-Systeme existieren. Von einer einheitli-
chen föderalen Infrastruktur für den Bereich 
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der Besteuerungsverfahren ist die Finanzverwal-
tung weit entfernt.  


Zum anderen ist es auf Bundesebene nicht ge-
lungen, einheitliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die eine gemeinsame technische 
Grundlage bilden. Allerdings scheitert dies auch 
an mangelnden Gestaltungsrechten des Bundes. 
So existieren bis heute in jedem Bundesland 
eine Vielzahl von Rechenzentren, zu wartende 
und zu pflegende unterschiedliche IT-Systeme. 
Obwohl es sich bei den Steuergesetzen überwie-
gend um Bundesgesetze handelt, die in allen 
Ländern einheitlich anzuwenden sind, existie-
ren auf Ebene der Länder nach wie vor isolierte 
IT-Strategien zur Bewältigung der anstehenden 
Herausforderungen. 


Diese einzelnen Strategien der Länder wurden 
bisher auch auf Ebene des Bundes und damit auf 
Ebene des Bundesministeriums der Finanzen 
einschließlich der Oberbehörden nicht zu einer 
einheitlichen, konsistenten IT-Strategie zusam-
mengefasst. Für jede Behörde existieren unter-
schiedliche Pläne und Strategien, an einem ge-
meinsamen Plan und einer Kernstrategie fehlt 
es bislang weiterhin.  


Zwar bildet das ELSTER-Verfahren hier in Tei-
len eine Ausnahme. Durch diese Frontend-Lö-
sung konnte im Wesentlichen die Kommunika-
tion zwischen Steuerpflichtigen und 
Finanzverwaltung verbessert und die Kollabora-
tion ausgebaut werden. Allerdings handelt es 
sich dabei im Wesentlichen lediglich um ein 
Frontend-System308. Die dahinterliegenden Le-
gacy-Systeme führen auch weiterhin zu zahlrei-
chen Medienbrüchen und Prozesse können 
nicht vollständig Ende-zu-Ende durchgeführt 
werden. Die Modernität von ELSTER spiegelt 
damit nicht den Zustand der Altsysteme wider, 
sondern ist lediglich eine Art „Fassade“, die den 
dahinter liegenden Modernisierungsbedarf der 
IT-Struktur überdeckt. 


Das Besteuerungsverfahren hängt nicht nur von 
den Kernprozessen der Verwaltung im Besteue-
rungsverfahren ab, sondern auch von den Un-
terstützungsprozessen innerhalb und außerhalb 
der Finanzverwaltung. Auch diese Prozesse sind 
dadurch geprägt, dass eine Vielzahl von 


                                                                 
308 .  Beim Frontend handelt es sich um die Präsentationsebene – 
also den Teil einer Software-Anwendung oder anderen Appli-
kation wie beispielsweise einer Webseite, der für den Betrachter 
sichtbar ist (grafische Benutzeroberfläche). 


Systemen existieren und es zu erheblichen Me-
dienbrüchen kommt. Agilität und Dynamik 
kann in diesen Prozessen nicht erwartet werden. 
Kurzfristige Anpassungsbedürfnisse können in 
den bestehenden System- und Prozessland-
schaften kaum umgesetzt werden. Dies hemmt 
die Möglichkeiten der Digitalisierung immens 
und verhindert auch den Einsatz neuartiger und 
innovativer Verfahren. Darüber hinaus bestehen 
(zu viele) Abhängigkeiten in der gesamten Sys-
tem- und IT-Landschaft.  


Die IT-Strategie der Bundesregierung wurde da-
bei nur teilweise in die Planungen der Finanz-
verwaltung der Länder übernommen.309 Eine 
strenge Orientierung an den Rahmenplänen 
liegt nicht vor. Insbesondere auf Ebene der Län-
der folgen die jeweiligen Strategien sehr unter-
schiedlichen Überlegungen, Zielsetzungen und 
Rahmenbedingungen. Eine Festlegung auf zent-
rale Elemente einer gemeinsamen IT-Rah-
menstrategie wurde nicht getroffen. Eine Festle-
gung auf zentrale Elemente einer gemeinsamen 
IT-Rahmenstrategie wurde zwar 2018 grund-
sätzlich getroffen; die Umsetzung auf Länder-
ebene fiel jedoch sehr unterschiedlich aus. 


Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 
Wartbarkeit und Pflege sowie die Anpassung der 
Legacy-Systeme in allen Ländern und auf Ebene 
des Bundes die meisten Ressourcen (personell 
und finanziell) binden. Zahlreiche Verfahren 
können aus diesem Grund nicht begonnen oder 
nur mit erheblichem Mehraufwand umgesetzt 
werden. Verfahren können überwiegend nicht 
im Rahmen der definierten Zeiträume fertigge-
stellt und produktiv genommen werden. Die Fi-
nanzverwaltung bleibt damit hinter ihren eige-
nen Erwartungen und Ansprüchen weit zurück 
und wird den Markterfordernissen nicht ge-
recht. Im gesamten steuerlichen Ökosystem 
führt dies zu erheblichen Friktionen. Nicht nur 
die Erwartungen der Beteiligten, sondern auch 
deren technische Voraussetzungen entfernen 
sich immer weiter von den Rahmenbedingun-
gen, die die Finanzverwaltung setzt. Es herrscht 
ein Nebeneinander von sehr unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten. Exponentielles Wachstum 
im Bereich des technologischen Fortschritts 
kann von der Finanzverwaltung nicht 


309 Aufgrund der föderalen Verantwortung kann die Bundere-
gierung entsprechende Vorgaben einer Strategie der Bundesre-
gierung auch nicht durchsetzen. 
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nachvollzogen werden und somit wird diese 
Lücke stetig größer. Es herrscht ein System der 
zwei Geschwindigkeiten. 


9.2.2. Schaffung der fachlichen und technischen 
Voraussetzungen 


Aus Sicht der Expertenkommission ist es drin-
gend erforderlich, notwendige fachliche und 
technische Voraussetzungen zu schaffen, um 
eine Dynamisierung der Verfahren sowie der 
dem Besteuerungsverfahren zugrundeliegenden 
Prozesse zu erreichen. Diese Voraussetzungen 
sollten in einer gemeinsamen Grundsatzstrate-
gie der Finanzverwaltung festgelegt werden 
(Leitplankendefinition und Eckpunktevereinba-
rung).  


Es sollte gelingen, die zentralen Parameter einer 
gemeinsamen Strategie kurzfristig zu definieren 
und festzulegen. Diese bilden die Voraussetzun-
gen für die Schaffung der erforderlichen fachli-
chen und technischen Voraussetzungen, die Ab-
leitung angemessener Prioritäten und 
Reihenfolgen sowie für die Begründung der da-
mit einhergehenden Kapazitätsbedarfe auch in 
finanzieller Hinsicht. 


Ohne den erforderlichen Überlegungen zur 
Ausarbeitung einer entsprechenden Strategie 
vorgreifen zu wollen, empfiehlt die Experten-
kommission insbesondere die Auseinanderset-
zung mit den folgenden Handlungsfeldern: 


1. Plattformstrategie 
2. Prozessmanagement 
3. Datenmanagement 
4. Portalstrategie 
5. Change-Management 


9.2.2.1. Plattformstrategie 


Aus Sicht der Expertenkommission ist es erfor-
derlich, sich mit einer Plattformstrategie zur Be-
wältigung der technischen Herausforderungen 
zu befassen. In dieser Strategie sollten zentrale 
Fragen der zukünftigen IT-Architektur, des Be-
triebs und der Weiterentwicklung beantwortet 
werden. Darüber hinaus stellt die Strategie zur 
Migration von Altsystemen einen zentralen 
Diskussionspunkt dar. Es sollte gelingen, eine 
gemeinsame Entscheidung in Bezug auf die zu 


                                                                 
310 Digitale Ökosysteme und Plattformökonomie, Trapp Naab 
u.a., Informatik aktuell, https://www.informatik-aktu-
ell.de/management-und-recht/digitalisierung/digitale-oeko-
systeme-und-plattformoekonomie.html , abgerufen am 
09.03.2024 


verfolgende Plattformstrategie zu treffen und 
Rahmenbedingungen verlässlich zu vereinba-
ren. Es sollten die Voraussetzungen geschaffen 
werden, um zukünftige Verfahren einfacher und 
effizienter anbinden zu können, um dem dyna-
mischen Marktumfeld Rechnung zu tragen. 


Eine Digitale Plattform bildet den technischen 
Kernaspekt des digitalen Ökosystems und reali-
siert dadurch den Ökosystem-Service310. Die di-
gitale Plattform „trägt“ das Geschäftsmodell, 
insbesondere auch unter An- und Einbindung 
von relevanten Marktakteuren. Betreffend Ein-
kommensteuererklärung existieren neben der 
Plattform der Finanzverwaltung auch Leis-
tungsangebote privatwirtschaftlicher Lösungs-
anbieter sowie eine Vielzahl von datenzuliefern-
den Akteuren. In diesem Kontext digital 
ausgetauschte Daten sind derzeit häufig mit Me-
dienbrüchen und Sicherheitsherausforderungen 
verbunden. Aus Sicht der Steuerpflichtigen 
würde der direkte Austausch von Daten zwi-
schen bestehenden Plattformen einen schnelle-
ren und effizienteren Prozess mit weniger Medi-
enbrüchen bedeuten.  


Plattformrelevante Aspekte werden auch regu-
latorisch beeinflusst. Mit Inkrafttreten der EU-
Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 be-
kam erstmals jede Person das „Recht, die sie be-
treffenden personenbezogenen Daten, die sie ei-
nem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zu erhalten“. Der Artikel 20 
kann es für Bürgerinnen und Bürger deutlich 
vereinfachen, ihre bei dem einen Anbieter ge-
speicherten Daten zu einem anderen Anbieter 
zu übertragen. Für die Anbieter von datenverar-
beitenden Diensten ist es erforderlich, perso-
nenbezogene Daten so vorzuhalten, dass diese in 
einem gängigen Format "mitgenommen" wer-
den können311.  


Da die Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zur Verfügung 
gestellt werden müssen, stellt sich die Frage, was 
im Zusammenhang mit der Einkommensteuer-
Erklärung als gängiges interoperables Format 
gelten kann und ob tatsächlich (zukünftig) ein 
einfacher Transfer von Einkommensteuerdaten 


311 Stiftung Datenschutz, Datenportabilität – Recht auf Daten-
übertragbarkeit, 
https://stiftungdatenschutz.org/praxisthemen/abgeschlossene-
projekte/datenportabilitaet , abgerufen am 11.03.2024 



https://www.informatik-aktuell.de/management-und-recht/digitalisierung/digitale-oekosysteme-und-plattformoekonomie.html

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-recht/digitalisierung/digitale-oekosysteme-und-plattformoekonomie.html

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-recht/digitalisierung/digitale-oekosysteme-und-plattformoekonomie.html

https://stiftungdatenschutz.org/praxisthemen/abgeschlossene-projekte/datenportabilitaet

https://stiftungdatenschutz.org/praxisthemen/abgeschlossene-projekte/datenportabilitaet
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zwischen der Plattform der Finanzverwaltung 
und den Herstellern von Steuersoftware bzw. 
Software mit steuerrelevanten Daten möglich 
ist. Zu denken ist dabei beispielsweise auch an 
Belegfunktionen, wie sie beispielsweise die App 
MeinELSTER+ mit der Funktion „Meine Belege“ 
in MeinELSTER bietet und den Fall eines Anbie-
terwechsels durch den Steuerpflichtigen.  


Die Architektur der digitalen Plattform be-
stimmt ganz wesentlich deren Anschlussfähig-
keit an andere Schnittstellenpartner sowie de-
ren eigene Wartungs- und 
Weiterentwicklungsfähigkeit.  


9.2.2.2. Prozessmanagement 


Aus Sicht der Expertenkommission ist es erfor-
derlich, die dem Besteuerungsfahren zugrunde-
liegenden Prozessmodelle einheitlich zu defi-
nieren und festzulegen. Nur wenn ein 
einheitliches Prozessverständnis geschaffen 
werden kann, ist eine bundesweit einheitliche 
Nutzung von Prozessen zukünftig auch sicher-
gestellt. 


Die aktive Gestaltung des Deklarationsprozesses 
beginnt aktuell im Wesentlichen erst mit der 
Befüllung der Einkommensteuererklärung. Da-
vor liegende Prozesse wie zum Beispiel die Be-
antragung und Prüfung von Kindergeldansprü-
chen bei den Familienkassen sind nicht 
einbezogen, obwohl Daten aus solchen Vorsys-
temen automatisch übernommen werden 
könnten. Bei einer Ende-zu-Ende Prozesssicht 
und einem dadurch möglichen, echten „once 
only“ wären Belege nicht erneut nachzuweisen 
und erhaltene Zahlungen nicht erneut in der 
Einkommensteuererklärung manuell zu befül-
len. Gleiches gilt beispielsweise bei Behinderten-
Pauschbeträgen sowie der behinderungsbeding-
ten Fahrtkostenpauschale. Hier muss bislang 
durch den Steuerpflichtigen ein Nachweis durch 
Vorlage von Ausweis/(Renten-)Bescheid/Be-
scheinigung erfolgen, obwohl diese von einer 
Behörde erteilt werden und dort die Daten vor-
liegen. In Zukunft soll zumindest durch ein 
elektronisches Nachweisverfahren die bisherige 
Nachweispflicht abgelöst werden, aber es ist 
noch nicht absehbar, wann dies erstmalig zur 
Anwendung kommen soll. 


Großes Entbürokratisierungs- und Digitalisie-
rungspotenzial in Ende-zu-Ende-Prozessen ber-
gen zudem die Übertragung und Verarbeitung 
von Steuerbescheiden. Auf eine elektronische 


Steuererklärung sollte auch ein digitaler Steuer-
bescheid in strukturierter Form folgen, dessen 
rechtliche Grundlage bereits 2017 geschaffen 
wurde (§ 122a Abs. 1 AO). Soweit heute eine Be-
kanntgabe eines Bescheids in elektronischer 
Form erfolgt, wird der Bescheid durch die Fi-
nanzverwaltung im PDF-Format zum Abruf be-
reitgestellt, was lediglich den papierhaften Be-
scheid ersetzt. Eine eineindeutige Maschinen-
Lesbarkeit auf Seiten des Steuerpflichtigen ist 
dabei mangels Bescheidbereitstellung in struk-
turierter Form nicht gegeben.  


Nutzt der Steuerpflichtige dafür den bestehen-
den Service „Abholung von Bescheiddaten“, er-
lauben ihm die als XML-Datei bereitgestellten 
Kennzahlen und Werte zwar einen automati-
schen Vergleich mit seinen erklärten Daten – die 
abgeholten Bescheiddaten haben allerdings 
keine rechtliche Bindungswirkung. Der papier-
gebundene Steuerbescheid ist weiterhin die Re-
gel.  


Solange digitale Steuerbescheide nach § 122a 
Abs. 1 AO nicht in strukturierter Form dem 
Steuerpflichtigen bereitgestellt werden, sind 
beispielsweise Steuerkanzleien weiterhin ge-
zwungen, die Steuerbescheide manuell zu erfas-
sen und in teilweise sehr aufwendigen Prozessen 
zu digitalisieren (z. B. mittels Scan-Straßen), um 
beispielsweise einen automatisierten Bescheid-
abgleich vornehmen oder Einspruchs- und Zah-
lungsfristen mit Hilfe eines digitalen Fristen-
kontrollbuchs überwachen zu können. Zu for-
dern ist der flächendeckende Einsatz digitaler 
Steuerbescheide verbunden mit deren ver-
pflichtenden Bereitstellung in strukturierter 
Form. Dies wäre für die Praxis eine erhebliche 
Erleichterung. 


9.2.2.3. Datenmanagement 


Daten stellen für das Besteuerungsverfahren 
eine wesentliche Voraussetzung dar. Dies be-
trifft eine Vielzahl von Verfahren. Wenn der Au-
tomatisierungsgrad von Anwendungen ausge-
baut werden soll, um Abläufe im 
Besteuerungsverfahren effizienter zu gestalten, 
sind Daten erforderlich, um menschliche Ent-
scheidungen zu unterstützen oder teilweise 
auch ersetzen zu können.  


Wie in den vorhergehenden Abschnitten bereits 
geschildert, existieren im Besteuerungsverfah-
ren mannigfaltige Anknüpfungspunkte an Da-
ten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
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von Daten im Besteuerungsverfahren sollte 
nach Ansicht der Expertenkommission daher 
ebenfalls in einer zentralen Datenstrategie fest-
gehalten werden. Transparente und verbindli-
che Datenmodelle tragen dazu bei, die Vielzahl 
an nebeneinander existierenden Anforderungen 
an Daten zu reduzieren und verbindlich zu re-
geln. Die notwendigen Voraussetzungen für 
eine „Once-Only“-Strategie von Daten sollten 
verbindlich festgelegt werden. Dabei dürfen die 
Grenzen nicht in einzelnen Verfahren gezogen 
werden oder auf die Finanzverwaltung be-
schränkt werden. 


Aktuell werden jedoch an vielen Stellen des Be-
steuerungsprozesses Datenformate in semanti-
scher und syntaktischer Hinsicht festgelegt, Da-
tenübermittlungen eingefordert und 
Übermittlungsverfahren definiert. Dies fordert 
nicht nur die Finanzverwaltung, sondern auch 
das gesamte steuerliche Ökosystem heraus. Die 
Expertenkommission setzt sich dafür ein, den 
Umgang mit Daten in einer Datenstrategie für 
das Besteuerungsverfahren festzulegen.  


Dafür wird es auch erforderlich sein, in ressort-
übergreifende Abstimmungen einzutreten, 
denn zahlreiche für das Besteuerungsverfahren 
notwendige Daten werden auch von anderen 
Beteiligten, wie z.B. der Sozialverwaltung einge-
bracht. Die Auseinandersetzung mit der zentra-
len Datenstrategie muss umfassend und mit ho-
her Aufmerksamkeit erfolgen. Daten in einer 
nicht redundanten Struktur und Bedeutung so-
wie mit einem klar definierten Zweck sind die 
notwendige Grundvoraussetzung für die Digita-
lisierung des gesamten Besteuerungsverfahrens.  


Auf dem Formular-Management-System (FMS) 
der Bundesfinanzverwaltung312 erfolgt die Be-
reitstellung der Formulare lediglich im PDF-
Format 313, nicht jedoch in einem strukturierten 
Format. Bislang gibt es lediglich für die sog. E-
Bilanz ein Datenschema in Form einer Taxono-
mie als amtlich vorgeschriebenen Datensatz314 


                                                                 
312 https://www.formulare-bfinv.de/  
313 Beispiel: Einkommensteuer 2023, https://www.formulare-
bfinv.de/ffw/content.do , abgerufen am 09.03.2023 
314 BMF: E-Bilanz; Veröffentlichung der Taxonomien 6.7 vom 
1. April 2023,  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkom-
mensteuer/2023-06-09-e-bilanz-veroeffentlichung-der-taxo-
nomien-6-7-vom-1-april-2022.html , abgerufen am 09.03.2024 
315 am Beispiel der Körperschaftsteuererklärung für Unterneh-
men: Institut für Digitalisierung im Steuerrecht (IDSt), 


nach § 5b EStG. Es existiert aktuell jedoch kein 
einheitliches Datenmodell im ertragsteuerlichen 
Bereich, welches als Strukturhilfe bei der Daten-
extraktion oder bei der Übertragung von Daten 
genutzt werden kann.  


Taxonomien schaffen Transparenz zur Struktur 
und Abhängigkeit von Daten, erleichtern deren 
Verarbeitung über Schnittstellen hinweg und 
ermöglichen eine Versionierung, die deutliche 
Vorteile gegenüber einer formular- und/oder 
veranlagungsperiodenbezogenen Verkennziffe-
rung aufweist. 


Die zugrundeliegenden (Daten-)Formate sowie 
die Quellsysteme für die Erstellung und/oder 
Automatisierung einer Einkommensteuererklä-
rung divergieren und sind in der Regel nicht an 
die bestehenden Deklarationslösungen ange-
bunden. Datenmodelle der Finanzverwaltung, 
wie beispielsweise ein ELSTER-Datensatz, sind 
für die Abgabe von Deklarationen bzw. Daten-
meldungen verpflichtend. Sie weisen zwar eine 
Reihe von Merkmalen von Taxonomien auf, 
sind aber letztlich nicht zweckneutral, sondern 
ausschließlich für die Belange des Deklarations-
prozesses bzw. Meldeprozesses für den Verwen-
der Finanzverwaltung erstellt. Oft haben diese 
Standards noch Abhängigkeiten zu druckbaren 
Formularen und vermischen Inhalt und Layout 
(z.B. Schnitt in einzelne Formulare). Aufgrund 
dieser historischen Anleihen lassen sie sich auch 
nicht einfach erweitern. Daher sind die formu-
larorientierten Schnittstellenmodelle der Fi-
nanzverwaltung im Ergebnis nicht als Taxono-
mien zu verstehen, die moderne digitale 
Plattformen und deren Schnittstellen tragen 
können. 


Eine Automatisierung einer Steuererklärung ist 
theoretisch schon heute realisierbar315, erfordert 
aber aktuell noch eine Kombination von vor-
handenen Compliance-,ETL 316- und RPA317-Lö-
sungen sowie anderer Software-Produkte. Ziel-
führend wäre jedoch ein Umfeld, in welchem 


Fachausschuss VII, „AG Automatisierte Steuererklärung“, White 
Paper, https://idst.tax/wp-content/uploads/2023/12/IDSt-FA-
VII-AG-Automatisierte-Steuererklaerung-White-Paper.pdf , 
abgerufen am 09.02.2024 
316 ETL steht für „Extract“, „Transform“ und „Load“, also für 
die Einzelschritte zur Vor- und Aufbereitung von Daten aus un-
terschiedlichen Quellen für die weitere Verarbeitung an zentra-
ler Stelle. 
317 RPA steht für „Robot Process Automation“, also die auto-
matisierte Bearbeitung von strukturierten Geschäftsprozessen 
durch digitale Software-Roboter. 
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eine automatisierte Steuererklärung nicht nur 
geduldet, sondern integraler Bestandteil der 
Steuerveranlagung ist. Dies könnte insbeson-
dere durch eine engere Zusammenarbeit und 
den Austausch mit Softwareanbietern sowie der 
Zurverfügungstellung von standardisierten Be-
rechnungsmethoden und einer einheitlichen 
Einkommensteuer-Taxonomie erreicht werden. 


9.2.2.4. Portalstrategie 


Sowohl die Finanzverwaltung als auch die Steu-
erpflichtigen und die Beteiligten des digitalen 
steuerlichen Ökosystems haben nur einge-
schränkte Möglichkeiten, umfassende Informa-
tionen zum Besteuerungsverfahren eines Steu-
erpflichtigen einzusehen und zu bearbeiten. Ein 
zentrales Portal für den Steuerpflichtigen oder 
auch die Bearbeiter auf Ebene der Finanzverwal-
tung existiert mit ELSTER bereits. Weder den 
Steuerpflichtigen, noch der Finanzverwaltung 
steht jedoch ein „Cockpit“ zur Verfügung, in 
dem sie (von einfachen Mitteilungen und 
Schreiben an die Finanzverwaltung abgesehen) 
die Anliegen bearbeiten und z.B. den Stand der 
Bearbeitung einsehen können. Dies betrifft so-
wohl das Verfahren zur Abgabe von Steuererklä-
rungen, als auch sämtliche Verfahren zur An-
passung oder Änderung von Verwaltungsakten 
und schließt z.B. das Zahlungsmanagement mit 
ein.  


Mit „Mein Elster“ (ursprünglicher Name „Elster-
Online-Portal“) wird durch die Finanzverwal-
tung ein Portal zur Verfügung gestellt, über das 
man Steuererklärungen und Steueranmeldun-
gen sowie Nachrichten inklusive Belegupload 
webbasiert erfassen und abgeben kann. 


Mit Steuersoftware privatwirtschaftlicher 
Drittanbieter können mittels Nutzung der Cli-
entbibliothek ERiC (Elster Rich Client) Steuerda-
ten elektronisch an das zuständige Finanzamt 
übermittelt werden. Aber auch in diesem Fall ist 
eine authentifizierte online-Übermittlung nur 
nach einer Registrierung bei ELSTER und mit 
ELSTER-Zertifikat möglich. 


ERiC stellt für Hersteller bzw. Entwickler eine C-
Bibliothek mit Schnittstellenspezifikation zur 
Verfügung. ERiC wird von der Finanzverwal-
tung kostenlos zur Integration in die eigenen 
Steuer-, Finanz- und Lohnbuchhaltungspro-
gramme zur Verfügung gestellt. ERiC 


                                                                 
318 https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/entwickler  


plausibilisiert die Steuerdaten und übermittelt 
diese verschlüsselt über eine sichere Verbindung 
an die Annahmeserver der Finanzverwaltung. 
Bei erfolgreicher Rückmeldung der Annahme-
server kann ERiC eine PDF-Datei erstellen.318 


Darüber hinaus können die dem Besteuerungs-
verfahren zugrundeliegenden Daten nur einge-
schränkt eingesehen und genutzt werden. Die 
Bereitstellung eines Portals für die Einsicht-
nahme, Nutzung und Pflege von Daten und die 
zentrale Nutzung von sämtlichen Verfahren des 
Besteuerungsverfahrens sollte insbesondere für 
die Bürger und deren steuerliche Berater ge-
währleistet werden. Bürgernähe bedeutet nach 
Auffassung der Expertenkommission, dass die 
Steuerpflichtigen an einem zentralen Platz ihre 
steuerlichen Belange umfassend und abschlie-
ßend klären können. Dafür müssen die not-
wendigen Voraussetzungen geschaffen werden.  


9.2.2.5. Change-Management 


Zentrale Merkmale der Umsetzung einer ganz-
heitlichen Strategie in den oben genannten Be-
reichen sind die Kommunikation und das 
Change-Management. Sowohl die Finanzver-
waltung als auch die Steuerpflichtigen und die 
anderen Beteiligten des steuerlichen Ökosys-
tems müssen mitgenommen werden. Auch die 
Teilhabe jener muss gewährleistet sein, die, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht selbst an 
digitalen Verfahren teilnehmen können.  


Die erforderlichen Veränderungen stellen er-
hebliche Herausforderungen für die handeln-
den Menschen dar und müssen daher umfas-
send Berücksichtigung finden. Der gesamte 
fachliche und technische Veränderungsprozess 
sollte daher von einem umfassenden Change-
Management-Konzept begleitet und ergänzt 
werden.  


9.2.3. Projektdurchführung und -steuerung 


Zentrale Digitalisierungsprojekte der Finanzver-
waltung zeichnen sich insbesondere dadurch 
aus, dass sie vielfach langen Planungs- und Um-
setzungszeiträumen unterworfen sind. Die 
Komplexität des Besteuerungsverfahrens, aber 
auch die Komplexität im Bund-Länder-Umfeld 
tragen dazu bei, dass die Umsetzungen von Pro-
jekten zahlreichen Herausforderungen unterlie-
gen. Die Komplexität der Fachverfahren als auch 



https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/entwickler
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das Management der relevanten Stakeholder 
führen häufig zu sehr umfassenden Abstim-
mungserfordernissen und damit zu einer insti-
tutionalisierten Trägheit der Projekte. Teilweise 
haben einzelne Verfahren eine so hohe Komple-
xität und lange Verfahrensdauer erreicht, dass 
viele Projektbeteiligte die ursprünglichen Rah-
menbedingungen und Projektfestlegungen 
nicht mehr kennen oder Projekterfahrene auf-
grund der langen Laufzeit bereits vor Beendi-
gung der Verfahren ausscheiden. Dies führt 
dazu, dass die Steuerungsmöglichkeit erheblich 
eingeschränkt ist. Hinzu kommt, dass die Pro-
jekte nicht nur durch die Finanzverwaltung 
selbst, sondern durch zahlreiche weitere staatli-
che und nichtstaatliche Projektbeteiligte durch-
geführt werden. In Bezug auf die Steuerbarkeit 
solcher Großprojekte bedeutet dies eine teil-
weise überbordende Komplexität.  
Der Mangel an strategischen Vorgaben und 
zentralen Rahmenbedingungen wird hier be-
sonders deutlich. 


Die Expertenkommission empfiehlt, den Um-
fang und die Größe der Projekte zu überden-
ken und ggfs neu zu planen. Darüber hinaus 
sollte auch angedacht werden, eine frühzeitigere 
Abstimmung mit und Beteiligung von Betroffe-
nen vorzunehmen. Dies betrifft nicht nur die 
Bereiche des Designs von Anwendungen, son-
dern auch die Festlegung grundsätzlicher Da-
ten- und Prozessmodelle. Die Komplexität im 
steuerlichen Ökosystem könnte an den Stellen 
deutlich reduziert werden, an denen die Finanz-
verwaltung und die Beteiligten des steuerlichen 
Ökosystems an dem Gelingen der steuerlichen 
Prozesse zur Kooperation und Kommunikation 
sowie dem Austausch von Daten ein gemeinsa-
mes Interesse haben.  


Selbstverständlich kann und darf die Finanzver-
waltung nicht sämtliche Informationen und Da-
ten zu Besteuerungsprozessen teilen, aber die 
grundlegenden Abstimmungen, die zu einem 
besseren Gelingen beitragen, sollten dennoch 
früher getroffen werden und über die reine 
Anhörung hinausgehen. Die Finanzverwaltung 
könnte in erheblichem Umfang von den Erfah-
rungen und den technischen Kenntnissen der 
Beteiligten profitieren.  


                                                                 
319 Die Expertenkommission anerkennt, dass professionelle 
Nutzerbefragungen in die Entwicklung einzelner Programme 


Viele Beteiligte des steuerlichen Ökosystems 
sind der Finanzverwaltung bereits um Jahre 
(wenn nicht Jahrzehnte) voraus und daher wäre 
es nur konsequent, diese Erfahrungen in der 
Ausgestaltung von Strategien und in der Durch-
führung von Projekten noch umfassender zu 
nutzen. Das Besteuerungsverfahren als auch die 
diesen Verfahren zugrundeliegenden Projekte 
zeichnen sich stets durch eine kaum zu beherr-
schende Komplexität aus. Von den heutigen 
Möglichkeiten des frühzeitigen Austauschs und 
innovativer Kollaborationsmöglichkeiten wird 
hingegen kaum Gebrauch gemacht. Daher soll-
ten Projekte und Verfahren möglichst in kleine 
und zeitlich stark abgrenzbare Teilprojekte oder 
Schritte zerlegt werden, die nur wenigen exoge-
nen Bedingungen unterworfen sind. Ein stärke-
res prototypisches Vorgehen könnte zudem die 
Innovationsfähigkeit und Dynamik erheblich 
steigern, insbesondere wenn viele Erkenntnisla-
gen frühzeitig hergestellt werden. 


Die Bürgernähe des Einkommensteuerverfah-
rens sollte darüber hinaus durch eine Serviceori-
entierung sichergestellt werden.319 Bürger dabei 
an dem Aufbau von Prozessen und Portalen so-
wie der Entwicklung von Anwendungen zu be-
teiligten, wäre innovativ und zukunftsgerichtet. 
Kritik könnte frühzeitig aufgenommen und mo-
deriert werden. Dabei sollte der Einbezug von 
Anwendern aber nicht nur auf Aspekte der An-
wendungsoberfläche beschränkt bleiben, son-
dern auf komplette Prozesse (beginnend beim 
Beleg bzw. bei den Originärdaten) und den Ein-
bezug relevanter Schnittstellenpartner ausge-
dehnt werden. 


9.3. Forderungen 


9.3.1. Gesamtstrategie Digitalisierung 


Das steuerliche Ökosystem steht vor erhebli-
chen Herausforderungen, die nicht nur die tech-
nologischen Veränderungen betreffen, sondern 
z.B. auch durch den Abgang der Baby-Boomer 
Jahrgänge bedingt sind und dazu führen, dass 
der Mangel an Fachkräften auf allen Ebenen im-
mer bedeutender wird. In diesem Zusammen-
hang schlägt die Expertenkommission vor, die 
zentralen Herausforderungen für das steuerliche 
Ökosystem in einer Gesamtstrategie 


eingehen, sieht aber hier noch erheblichen Raum für Verbesse-
rungen. 
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Digitalisierung zu behandeln. Diese sollte sich 
mit Fragen der übergreifenden Daten- und 
Prozessarchitekturen, der IT-Infrastruktur so-
wie den Automatisierungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Kommunikation, Kollaboration 
und Verfahrensvollzug beschäftigen.  


Um ein gemeinsames Verständnis für die Funk-
tionsweise des steuerlichen Ökosystems entwi-
ckeln zu können, ist es erforderlich, diese Strate-
gie gemeinsam mit den Beteiligten des 
steuerlichen Ökosystems zu erarbeiten und ste-
tig weiterzuentwickeln. Durch diese Institutio-
nalisierung der strategischen Vorgehensweise 
soll erreicht werden, dass Abstimmungen zu di-
gitalen Handlungsräumen, Chancen und Risi-
ken frühzeitig erfolgen und fortwährend Be-
rücksichtigung finden. Die 
Digitalisierungsstrategie kann nicht statisch und 
zeitpunktbezogen sein, sondern sollte auf Dauer 
angelegt sein und die dynamischen Verände-
rungen der Rahmenbedingungen und insbeson-
dere der exponentiellen Entwicklung neuer 
Technologien einschließen. 


9.3.2. Digital First Strategie 


Um die Digitalisierung in allen Bereichen des 
Besteuerungsverfahrens fortentwickeln zu kön-
nen, ist es sinnvoll, den Rahmen für die digitale 
Strategie zu setzen. In diesem Zusammenhang 
ist es erforderlich, einen „digital First” Ansatz zu 
etablieren, der festlegt, dass sämtliche Verfah-
ren zunächst auf ihre Digitalisierbarkeit zu 
prüfen sind. Bevor weitere Verfahren in analo-
ger Form hinzukommen, sollte stets ein Mecha-
nismus greifen, der eine digitale Bereitstellung 
und Nutzung vorsieht. Dafür wird es erforder-
lich sein, die Verwaltungsprozesse umfassend zu 
digitalisieren und Anpassungen an diese Pro-
zessmodelle nur innerhalb dieser zuzulassen. 
Dies schließt z.B. auch die Zusammenarbeit im 
Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen und 
die Kommunikation der Prozessbeteiligten in-
nerhalb des steuerlichen Ökosystems mit ein.  


9.3.3. Digitale Identität 


Die Digitalisierung aller gesellschaftlichen Le-
bensbereiche ist eine der zentralen 


                                                                 
320 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Digi-
talisierungsindex 2023, https://www.de.digital/DIGITAL/Navi-
gation/DE/Lagebild/Digitalisierungsindex/digitalisierungsin-
dex.html (abgerufen am 24.05.2024). 
321 https://dashboard.digitale-verwaltung.de/ (abgerufen am 
24.05.2024). 


Transformationsherausforderungen im 21. Jahr-
hundert. Gleichzeitig sind der private und wirt-
schaftliche Bereich längst durch digitale Pro-
zesse gekennzeichnet, wenngleich zumindest im 
wirtschaftlichen Bereich die Entwicklung zu-
letzt stagnierte.320 


Vor allem die Verwaltung bleibt jedoch weiter 
hinter den Erwartungen und selbst definierten 
Zielen zurück. Das zeigt nicht zuletzt das Schei-
tern des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Im Mai 
2024 waren 156 von 575 Verwaltungsleistungen 
flächendeckend digitalisiert.321 Nach OZG soll-
ten es bis Ende 2022 eigentlich alle 575 sein. 


Die Gründe für das Zurückfallen der Digitalisie-
rung der Verwaltung sind vielfältig und kom-
plex.322 Eine zentrale Herausforderung bei der 
Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, vor 
allem wenn es um den Kontakt von Verwal-
tungsadressaten mit der Verwaltung geht, ist die 
korrekte Identifizierung und Authentifizierung 
des jeweiligen Subjekts, also die Schaffung einer 
digitalen Identität. 


Digitale oder auch elektronische Identitäten 
enthalten gesammelte Informationen und 
Merkmale, die eine Person oder ein Unterneh-
men im digitalen Raum eindeutig identifizieren, 
wie etwa Namen, Anschriften oder das Geburts-
datum, aber auch biometrische Daten. 


Je mehr administrative und geschäftliche Pro-
zesse sich in den virtuellen Raum verschieben, 
desto wichtiger ist es, in diesem Raum vertrau-
ensvolle Verfahren zu etablieren. Eine digitale 
Identität ist dafür die zentrale Voraussetzung. 


Erste Grundlagen dafür sind bereits geschaffen. 
Die Potenziale, die bspw. die längst etablierte 
Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) bie-
tet, werden abseits des steuerlichen Bereichs bis-
her aber nicht genutzt. Hier sollten Reformen 
angegangen werden, um die Zweckbestimmung 
der Steuer-ID zu erweitern und sie sinnvoll mit 
den Möglichkeiten des neuen Personalausweises 
(nPA) zu verzahnen. 


Darüber hinaus bedarf es klarer gesetzlicher 
Grundlagen, standardisierter Verfahren und der 


322 Vgl. hierzu etwa Bogumil, Jörg; Gerber, Sascha; Vogel, 
Hans-Josef: Verwaltung besser machen. Vorschläge aus Wissen-
schaft und Praxis, 2022, http://www.zefir.ruhr-uni-bo-
chum.de/mam/materialien_band_19_verwaltung_besser_ma-
chen.pdf (abgerufen am 19.05.2024). 
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Nutzung moderner Technologien wie z.B. der 
Wallet- und der Blockchain-Technologie, um 
eine vertrauenswürdige digitale Identitätsinfra-
struktur zu schaffen, die gleichzeitig einen für 
die Anwender akzeptablen Komfort aufweist. 
Dies ist unerlässlich, um den Anforderungen des 
Datenschutzes gerecht zu werden und neben 
der Sicherheit und dem Vertrauen gleichzeitig 
die Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. 


Nur durch eine entschlossene und koordinierte 
Umsetzung dieser Maßnahmen kann die Digita-
lisierung der Verwaltung effektiv vorangebracht 
und ein einheitliches und sicheres digitales 
Identitäts- und Authentifizierungssystem etab-
liert werden. 


9.3.3.1. Herausforderungen bei der Etablierung einer 
digitalen Identität in Deutschland 


Zentrales Thema bei der Speicherung von Da-
ten, die zur Schaffung einer digitalen Identität 
unausweichlich ist, ist der Datenschutz. 
Deutschland operiert unter sehr strengen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, wie der Da-
tenschutzgrundverordnung (DS-GVO) bzw. des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Während diese in 
erster Linie dem Schutz der Bürger dienen, kann 
es für Unternehmen und Organisationen 
schwierig sein, die Anforderungen zu erfüllen 
und gleichzeitig innovative digitale Identitätslö-
sungen zu entwickeln.323 Selbst die Verwaltung 
tut sich mit dem Datenschutz bzw. der Berück-
sichtigung der entsprechenden Normen schwer, 
und deshalb schwebt der Datenschutz über allen 
Überlegungen und Vorschlägen hinsichtlich in-
novativer und notwendiger Digitalisierungsan-
sätze. 


Rechtskonformität herzustellen ist aufgrund 
der strengen datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen gleichsam komplex und kostspielig. 
Compliance mit datenschutzrechtlichen Best-
immungen bindet finanzielle und personelle 
Ressourcen, über die insbesondere kleinere Or-
ganisationen selten verfügen. 324 Im staatlichen 
Bereich ist hingegen kein standardisiertes Vor-
gehen erkennbar. So setzen einzelne 
                                                                 
323 Vgl. Expertenkommission Forschung und Innovation, 2023, 
Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leis-
tungsfähigkeit Deutschlands, https://www.e-fi.de/filead-
min/Assets/Gutachten/2023/EFI_Gutachten_2023.pdf (abgeru-
fen am 19.05.2024). 
324 Vgl. Haucap, Justus; Kehder, Christiane; Loebert, Ina: Büro-
kratie und ihre Folgen für die Wirtschaft in Deutschland, 2023, 
https://www.insm.de/fileadmin/insm-dms/downloads/2024-


Ministerien, Behörden und andere Körperschaf-
ten an ihre unterschiedlichen Digitalisierungs-
strategien andere Anforderungen und verfolgen 
mitunter andere Ansätze. 


Während es mit der europäischen digitalen 
Identität (eID) und hier insbesondere der soge-
nannten European Digital Identity Wallet 
(EUDI-Wallet, vgl. Kapitel 9.3.3.6., S. 23) auf eu-
ropäischer Ebene konkrete Bemühungen gibt, 
digitale Identitäten EU-weit interoperabel zu 
machen325, ist die vollständige Interoperabilität 
und Portabilität über verschiedene Systeme 
und Länder – auch innerhalb Deutschlands – 
immer noch eine Herausforderung. Hier ist die 
Vielfalt der technologischen Plattformen sowie 
der regulatorischen Rahmenbedingungen und 
das Fehlen von kommunizierenden Schnittstel-
len ein sehr großes Hindernis. Zudem lässt sich 
bisher, trotz aller Vorstöße, keine überregionale 
Bereitschaft erkennen, internationale Standards 
zu schaffen. Das Silo-Denken der verschiedenen 
Beteiligten ist weiterhin tief verwurzelt.326 


Die hohen Sicherheitsbestimmungen, der Da-
tenschutz und auch die Vielfalt der Systeme und 
Anwendungen gehen häufig zulasten der Be-
nutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit. Be-
nutzer finden die Verwaltung ihrer bestehenden 
digitalen Nutzerkonten, insbesondere im Hin-
blick auf die Mehrfaktorauthentifizierung und 
die Geltung von Datenschutzbestimmungen, 
umständlich. Das zeigt die Wichtigkeit der The-
men Usability und User Experience (UX), die im 
wirtschaftlichen Bereich längst hohe Anerken-
nung gefunden haben und bei allen Digitalisie-
rungsprozessen von Anfang an mitgedacht wer-
den. 


Eine weitere Herausforderung auf der Anwen-
derseite ist der sogenannten Digital Divide. 
Nicht alle Bürger haben einen gleichen Zugang 
zu digitalen Technologien. Dies kann einerseits 
an fehlender Infrastruktur, andererseits aber 
auch an mangelnder Datenkompetenz (digital 
literacy) liegen.327 Eine weitere Konfliktlinie des 


02-22_Studie_Bu__rokratie_und_ihre_Folgen_fu__r_die_Wirt-
schaft_in_Deutschland.pdf (abgerufen am 19.05.2024). 
325 https://www.europarl.europa.eu/topics/de/ar-
ticle/20230302STO76818/europaische-digitale-identitat-einfa-
cher-online-zugang-zu-wichtigen-diensten (abgerufen am 
24.05.2024). 
326 Vgl. hierzu auch Kapitel 9.1.4.2., S. 6. 
327 Vgl. Schelisch, Lynn; Spellerberg, Annette, Digital Divide: 
Soziale Aspekte der Digitalisierung, in: Spellerberg, Annette 
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Digital Divide entsteht durch die Erwartungen, 
die Nutzer an die jeweiligen digitalen Anwen-
dungen stellen und dem, was diese Anwendung 
schließlich zu leisten imstande sind.328 


Die Herausforderungen müssen bei der Ent-
wicklung digitaler Prozesse, vor allem bei der 
hier im Fokus stehenden Entwicklung einer di-
gitalen Identität, stets im Fokus bleiben. Sie soll-
ten aber nicht dazu führen, von diesem zentra-
len und wichtigen Vorhaben Abstand zu 
nehmen oder nicht mit der notwendigen Ge-
schwindigkeit zu betreiben. Die Ausdehnung des 
virtuellen Raumes betont die Notwendigkeit der 
Schaffung eines eindeutigen digitalen Identifi-
kationsmerkmals. Daher müssen für diese Her-
ausforderungen Lösungen gefunden werden. 


9.3.3.2. Die Steueridentifikationsnummer als  
Voraussetzung einer digitalen Identität im  
Besteuerungsverfahren 


Wie bereits erwähnt, geht es bei der digitalen 
Identität um die Erfassung, Speicherung und 
Nutzung eindeutiger Merkmale zur Identifika-
tion von Personen oder Organisationen. In den 
Bereichen, in denen dafür bereits Voraussetzun-
gen geschaffen wurden, sollten diese Vorausset-
zungen auch genutzt und erweitert werden. Dies 
ist im Rahmen des Besteuerungsverfahrens die 
Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID). 329 


Die deutsche Steuer-ID ist primär für steuerli-
che Zwecke gedacht und dient als eindeutiges 
Merkmal zur Identifikation der steuerpflichti-
gen Person im Kontakt mit den Finanzbehör-
den. Sie wurde 2007 eingeführt, um die steuerli-
chen Vorgänge effizienter und einfacher zu 
gestalten. Sie besteht aus 11 Ziffern und wird 
vom Bundeszentralamt für Steuern einmalig für 
jede in Deutschland gemeldete Person vergeben. 
Die Identifikationsnummer ist lebenslang gültig 
und ändert sich nicht. Veränderte Lebensum-
stände wie Umzüge, Heirat oder Namensände-
rungen haben also keinen Einfluss auf die 
Steuer-ID. Sie bleibt selbst nach dem Tod dauer-
haft auf die verstorbene Person bezogen und 
wird also nicht gelöscht oder an eine andere 


                                                                 
(Hrsg.): Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, 
2021, S. 53-62, https://www.econs-
tor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf (abgerufen 
am 24.05.2024). 
328 Vgl. Deloitte, Navigating the new digital divide, 2015, 
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology/artic-
les/navigating-the-new-digital-divide.html (abgerufen am 
24.05.2024). 


Person neu vergeben. Sie verbleibt als Kenn-
zeichnung für die betreffende Person dauerhaft 
im System des Bundeszentralamts für Steuern. 


Demnach bietet die Steuer-ID grundsätzlich ide-
ale Voraussetzung, um für die Schaffung oder 
für die Verwendung in einer digitalen Identität 
und damit über den rein steuerlichen Bereich 
hinaus genutzt zu werden. Dennoch stellen sich 
auch hier Fragen, insbesondere in Bezug auf den 
Datenschutz, die Nutzerkontrolle und die Si-
cherheit. 


Der Grundsatz der Zweckbindung, der im Arti-
kel 5 der DS-GVO verankert ist, besagt, dass per-
sonenbezogene Daten nur für den spezifisch de-
klarierten und legitimierten Zweck erhoben und 
verarbeitet werden dürfen. Die Verwendung der 
Steuer-ID für andere Zwecke und Bereiche als 
die Finanzverwaltung könnte gegen diesen 
Grundsatz verstoßen. Hier müsste also eine 
klare gesetzliche Grundlage geschaffen werden, 
um die Steuer-ID als festen Baustein der digita-
len Identität zu verankern. 


Diese digitale Identität sollte und muss, wie be-
reits ausgeführt, über den steuerlichen Bereich 
hinausgehen. Dafür ist es notwendig, dass ver-
schiedene Attribute und Authentifizierungsme-
thoden integriert werden, die für unterschiedli-
che Dienste und Kontexte angepasst werden 
können. Sie sollte auch die Prinzipien der Da-
tensparsamkeit und der Nutzerkontrolle über 
die eigenen Daten berücksichtigen. 


Schließlich könnte eine Erweiterung der Ver-
wendung der Steuer-ID über den steuerlichen 
Bereich hinaus das Risiko von Datenmiss-
brauch und Identitätsdiebstahl erhöhen. Eine 
zentrale Identifikationsnummer, die in ver-
schiedenen Bereichen verwendet wird, könnte 
für Cyberkriminelle ein attraktives Ziel darstel-
len. 


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Steuer-ID in Deutschland aufgrund von Daten-
schutz-, Sicherheits- und Funktionalitätsüberle-
gungen bisher nicht als alleinige Basis einer 


329 Bundeszentralamt für Steuern, Die Identifikationsnummer, 
https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifika-
tionsnummer/steuerlicheidentifikationsnummer_node.html 
(abgerufen am 24.05.2024). 



https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology/articles/navigating-the-new-digital-divide.html

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology/articles/navigating-the-new-digital-divide.html

https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/steuerlicheidentifikationsnummer_node.html

https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/steuerlicheidentifikationsnummer_node.html





Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


Digitalisierung    143 


digitalen Identität verwendet wird. Ihre Einsatz-
möglichkeiten sollten jedoch als weiteres und 
zentrales Merkmal im Zuge der digitalen Identi-
tät diskutiert und ernsthaft erwogen werden. 


9.3.3.3. Aktuelle Nutzung der Steuer-ID im  
Besteuerungsverfahren 


Die Steuer-ID ist trotz der angesprochenen 
Problemstellen ein zentrales Element im deut-
schen Besteuerungsverfahren. Sie dient darin 
der eindeutigen Identifikation von steuerpflich-
tigen Personen gegenüber den Finanzbehörden.  


Neben der Identifikationsfunktion erfüllt sie 
eine Kommunikationsfunktion (Korrespondenz 
der Steuerpflichtigen mit den Finanzbehörden) 
und Informationsaustauschfunktion (Ord-
nungsmerkmal für den Austausch von steuerli-
chen Daten zwischen Beteiligten im steuerli-
chen Ökosystem). Darüber hinaus dient sie der 
Umsetzung des Steuerabzugs an der Quelle und 
zur korrekten Zuweisung von Leistungen (z. B. 
dem Kindergeld).  


Die Steuer-ID ist also bereits ein fundamentales 
Werkzeug im deutschen Steuersystem, das für 
Transparenz, Effizienz und die Reduktion von 
Bürokratie sorgt. Sie erleichtert nicht nur den 
Bürgern die Interaktion mit den Finanzbehör-
den, sondern unterstützt auch die Behörden und 
Dritten als Datenlieferanten bei der effektiven 
und gerechten Erhebung von Steuern. 


9.3.3.4. Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-
IdNr.)330 


Neben der bereits erwähnten Steuer-ID soll zu-
künftig auch die sogenannte W-IdNr. im Kon-
text der digitalen Identität und des digitalen Be-
steuerungsverfahrens in Deutschland eine 
entscheidende Rolle spielen. Die W-IdNr. soll 
zum Jahresende 2024 vergeben werden und der 
eindeutigen Identifikation von Unternehmen 
und wirtschaftlichen Einheiten im digitalen 
Raum dienen, um ein wesentliches Instrument 
zur Verbesserung der Effizienz und Transparenz 
im Besteuerungs- und Verwaltungsprozess zu 
werden. 


Die W-Id-Nr. ist eine eindeutige, ewig gültige 
Identifikationsnummer, die Unternehmen und 
wirtschaftlichen Einheiten zugewiesen wird. Sie 
ermöglicht eine klare Zuordnung und 


                                                                 
330 Vgl. https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikations-
nummern/Wirtschaftsidentifikationsnummer/wirtschaftsi-
dentifikationsnummer_node.html (abgerufen am 24.05.2024). 


Identifikation von Unternehmen in sämtlichen 
digitalen Prozessen, insbesondere im Kontakt 
mit Finanzbehörden, anderen staatlichen Insti-
tutionen sowie im geschäftlichen Verkehr. 


Die W-IdNr. ermöglicht eine unmissverständli-
che Identifikation von Unternehmen, was Ver-
wechslungen und Fehler durch ähnliche oder 
identische Unternehmensnamen ausschließt. 


Durch die Nutzung der W-IdNr. können zudem 
steuerliche und administrative Prozesse effizi-
enter gestaltet werden. Dies schließt die Abgabe 
von Steuererklärungen, die Kommunikation mit 
Finanzbehörden und den Austausch von Infor-
mationen zwischen verschiedenen staatlichen 
Stellen ein. 


Die W-IdNr. trägt auch zur Transparenz bei, in-
dem sie den Austausch von steuerlich relevan-
ten Informationen zwischen Finanzämtern und 
anderen Behörden erleichtert. Dies dient der 
Prävention von Steuerbetrug und der Sicherstel-
lung einer gerechten Besteuerung. 


Schließlich wird durch die eindeutige Zuord-
nung der W-IdNr. das Risiko von Identitätsdieb-
stahl und Missbrauch erheblich reduziert. 


Im deutschen Besteuerungsverfahren soll die 
W-IdNr. ähnlich wie die Steuer-ID genutzt wer-
den und insofern analoge Funktionen erfüllen 
(siehe oben Kapitel 9.3.3.3). 


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die W-
IdNr. ein wesentliches Instrument zur Verbesse-
rung der Effizienz und Transparenz im deut-
schen Besteuerungsverfahren darstellen wird. 
Sie ergänzt die Steuer-ID und andere Identifika-
tionsmerkmale, um eine umfassende und si-
chere digitale Identität für Unternehmen zu ge-
währleisten. Für die konkrete Verwendung sind 
aber auch Fragen der Zuordnung von persönli-
chen digitalen Identitäten zu Unternehmens-
identitäten zu klären (Wer darf für ein Unter-
nehmen handeln und wie weist er dies nach 
bzw. wie wird das abgesichert?). 


9.3.3.5. Formen der Authentifizierung im Zuge der digi-
talen Identität 


Bei der Nutzung der digitalen Identität durch 
staatliche Stellen kommen verschiedene For-
men der Authentifizierung zum Einsatz, um die 



https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Wirtschaftsidentifikationsnummer/wirtschaftsidentifikationsnummer_node.html
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Sicherheit zu gewährleisten und die Identität 
der Nutzer bei der Verwendung der Identität in 
einem konkreten Verfahren, z. B. bei der Anmel-
dung zu einem Portal, zu verifizieren. Die dabei 
verwendeten Medien und Methoden reichen 
von traditionellen Passwörtern bis hin zu fort-
geschrittenen biometrischen Verfahren.  


9.3.3.6. Die European Digital Identity Wallet  
(EUDI-Wallet)331 


Bevor in den folgenden Kapiteln auf konkrete 
Versuche und Authentifizierungsprozesse von 
digitalen Identitäten in Deutschland eingegan-
gen wird, wird das vorliegende Kapitel einen 
Blick auf die EU-Ebene, in der mit der EUDI-
Wallet ein interoperables System der digitalen 
Identifikation und Authentifizierung erprobt 
wird. Ihre Einführung kann viele Vorteile bei 
der Handhabung von digitalen Identitäten und 
komfortablen Authentifizierungsprozessen mit 
sich bringen. 


Die EUDI-Wallet will im Kern eine digitale 
Brieftasche für EU-Bürger schaffen. Diese digi-
tale Brieftasche soll es Bürgern ermöglichen, 
ihre Identität und offiziellen Dokumente sicher 
digital zu verwalten und EU-weit zu verwenden. 
Die Einführung dieser Wallet ist Teil der Bemü-
hungen um eine umfassende digitale Transfor-
mation innerhalb der EU. 


Die Entwicklung und Einführung der EUDI-
Wallet ist ein schrittweiser Prozess. Zunächst 
werden Pilotprojekte in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt, um die Technologie und ihre An-
wendungen zu testen.332 


Kernpunkte der EUDI-Wallet 


Die EUDI-Wallet soll den Zugang zu verschiede-
nen öffentlichen und privaten Diensten erleich-
tern. Bürger können beispielsweise ihre Identi-
tät gegenüber Behörden bestätigen, an Online-
Abstimmungen teilnehmen oder Bankgeschäfte 
digital abwickeln. 


Ein wesentliches Merkmal ist zudem der hohe 
Standard an Datenschutz und Sicherheit. Die 
Wallet wird so gestaltet, dass die Kontrolle der 
Daten vollständig bei den Nutzern liegt. Die EU 
betont, dass die Verarbeitung 


                                                                 
331 Vgl. https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/dis-
play/EUDIGITALIDENTITYWALLET/EU+Digital+Iden-
tity+Wallet+Home (abgerufen am 24.05.2024). 


personenbezogener Daten in Übereinstimmung 
mit der DS-GVO erfolgt. 


Die EUDI-Wallet soll auch EU-weit einsetzbar 
sein, um eine nahtlose Nutzung über Länder-
grenzen hinweg zu ermöglichen. Dies bedeutet, 
dass ein Bürger aus einem EU-Land seine digi-
tale Wallet problemlos in einem anderen EU-
Land nutzen kann. 


Die Wallet wird auf modernen Technologien 
wie Blockchain basieren, um eine sichere und 
dezentralisierte Speicherung von Informationen 
zu gewährleisten. Dadurch soll auch die Fäl-
schungssicherheit erhöht werden. 


Identifikation und Authentifizierung im EUDI-
Wallet-System 


Für die EUDI-Wallet sind verschiedene Arten 
von Identifikationsdaten nutzbar, um eine si-
chere und zuverlässige Nutzung zu gewährleis-
ten. Diese Daten sollen es ermöglichen, die Iden-
tität einer Person eindeutig und sicher zu 
verifizieren. Hier sind einige Beispiele für solche 
Daten: 


• Persönliche Identifikationsdaten: Dazu ge-
hören der vollständige Name, das Geburts-
datum und der Geburtsort. Diese Informati-
onen sind grundlegend für jede Form der 
Identitätsbestätigung. 


• Staatsangehörigkeit: Informationen zur 
Staatsangehörigkeit sind wichtig, um die Be-
rechtigung zur Nutzung bestimmter dienst-
leistungs- oder landesspezifischer Funktio-
nen der Wallet zu prüfen. 


• Anschrift und Kontaktinformationen: In-
formationen zur aktuellen Wohnadresse, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
können zur Verifizierung und zu Kommuni-
kationszwecken genutzt werden. 


• Biometrische Daten: Um die Sicherheit zu 
erhöhen und die Identität präzise zu verifi-
zieren, könnten biometrische Daten wie 
Fingerabdrücke, Gesichtserkennung oder 
Iris-Scans verwendet werden. Diese sind be-
sonders schwer zu fälschen und bieten eine 
hohe Sicherheitsstufe. 


• Digitale Identifikationsnummern: Dies 
können Identitätsnummern wie die 


332 Vgl. Europäische Kommission, Pilotimplementierung der 
EU-Brieftasche für digitale Identität, 2024, https://digital-stra-
tegy.ec.europa.eu/de/policies/eudi-wallet-implementation (ab-
gerufen am 24.05.2024) 
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Sozialversicherungsnummer oder eine spe-
zielle digitale Identifikationsnummer sein, 
die speziell für die Nutzung der digitalen 
Wallet erstellt wird. 


• Offizielle Dokumente: Scans oder digitale 
Kopien von offiziellen Dokumenten wie 
Personalausweis, Reisepass oder Führer-
schein können ebenfalls erforderlich sein. 
Diese Dokumente unterstützen die Validie-
rung der bereitgestellten persönlichen Da-
ten. 


Die genauen Details, welche Daten in der EUDI-
Wallet gespeichert werden, sind von den spezifi-
schen Anforderungen und gesetzlichen Vorga-
ben innerhalb der EU abhängig. Grundsätzlich 
gilt, dass die Sammlung und Speicherung von 
Daten auf das notwendige Minimum beschränkt 
und streng geschützt werden soll. 


Die zentrale Herausforderung bei der Schaffung 
einer EU-weit gültigen digitalen Identität bleibt 
allerdings der administrative Abstimmungspro-
zess zwischen den Mitgliedsstaaten und also die 
Standardisierung und Vereinheitlichung natio-
nal ausdifferenzierter Systeme. 


Dies ist zudem ein zentrales Problem, mit dem 
auch bereits föderative Staaten wie Deutschland 
zu kämpfen haben, wenn es um die Schaffung 
einer national gültigen digitalen Identität geht. 


9.3.3.7. Der universelle Authentifizierungsprozess in 
Deutschland (nPA oder eID) 


Trotz bestehender Digitalstrategie333 ist auf ad-
ministrativer Ebene in Deutschland bisher keine 
einheitliche, vor allem Ebenen-übergreifende 
Digitalisierungsstrategie zu erkennen.334 Verein-
facht ausgedrückt nutzen unterschiedliche Be-
hörden und Gebietskörperschaften unterschied-
liche Methoden und Techniken und auch 
hinsichtlich der digitalen Identität liegt kein 
einheitliches Bild vor. Erfreulich ist dennoch, 
dass mit dem neuen, elektronischen Personal-
ausweis (nPA) eigentlich diese Einheitlichkeit 
hergestellt werden soll. Der nPA mit der Online-
Ausweisfunktion ermöglicht die Nutzung der 
sogenannten elektronische Identität (eID) in 
Deutschland. Die eID-Funktion des nPA erlaubt 
es Bürgern, sich online auszuweisen und digitale 
Dienste sicher zu nutzen. Durch die eID können 
Nutzer ihre Identität gegenüber Behörden, 


                                                                 
333 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitali-
sierung/digitalstrategie-2072884 (abgerufen am 24.05.2024). 


Unternehmen und anderen Dienstleistern im 
Internet zweifelsfrei nachweisen, ohne dass per-
sönliche Daten unnötig preisgegeben werden 
müssen. 


Die Nutzung der eID setzt voraus, dass der Per-
sonalausweis über eine aktivierte Online-Aus-
weisfunktion verfügt und der Nutzer eine ent-
sprechende PIN vorliegen hat. Die 
Authentifizierung erfolgt dann in einem Zwei-
Faktor-Verfahren, indem das physische Doku-
ment mit der zugehörigen PIN kombiniert wer-
den muss. Dies gewährleistet ein hohes Maß an 
Sicherheit. Zukünftig kann eine Repräsentation 
der eID im EUDI-Wallet-System hinterlegt wer-
den, so dass der Komfort und somit auch die Ak-
zeptanz deutlich gesteigert werden können. 


Die eID-Funktion unterstützt verschiedene An-
wendungen, wie zum Beispiel: 


• Die Anmeldung bei Online-Portalen der öf-
fentlichen Verwaltung (z. B. Beantragung 
von Dokumenten und Bürgerdiensten). 


• Die Identifikation bei Bankgeschäften und 
anderen finanziellen Transaktionen im In-
ternet. 


• Die Verifizierung der Identität für Online-
Dienste, die eine sichere Authentifizierung 
erfordern. 


Die Technologie hinter der eID zielt darauf ab, 
Online-Transaktionen sicherer zu machen und 
gleichzeitig den Datenschutz und die Kontrolle 
der Nutzer über ihre eigenen Daten zu stärken. 
Deshalb werden mehrere der Sicherheitsmerk-
male und Authentifizierungsmethoden kombi-
niert: 


• Biometrische Verfahren: Der nPA enthält 
biometrische Informationen des Inhabers, 
wie ein digitales Foto und, optional, zwei 
Fingerabdrücke. Diese biometrischen Daten 
ermöglichen eine hochsichere Authentifi-
zierung der Identität des Inhabers, beson-
ders bei der persönlichen Identifikation an 
Grenzkontrollen oder bei der Nutzung von 
Dienstleistungen, die eine hohe Sicherheit 
erfordern. 


• Zwei-Faktor-Authentifizierung: Für die 
Nutzung der Online-Ausweisfunktion des 
nPA ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
erforderlich. Der Inhaber muss den Ausweis 


334 Vgl. hierzu auch Kapitel 9.3.1., S. XXX. 
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in ein Lesegerät einlegen (Besitzfaktor) und 
zusätzlich eine sechsstellige PIN eingeben 
(Wissensfaktor). Dies bietet eine zusätzliche 
Sicherheitsebene für Online-Transaktionen 
und -Dienste. 


• Dezentrale Identität: Der Inhaber sollte 
selbst entscheiden, welche Daten für welche 
Dienste freigegeben werden. 


Der elektronische Ausweis in Deutschland ist 
somit ein multifunktionales Instrument, um si-
chere Identifikations- und Verifikationsprozesse 
sowohl im physischen als auch im digitalen 
Raum zu ermöglichen. Er vereint Elemente der 
biometrischen Verfahren, der Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung und der dezentralen Identitäts-
verwaltung, um eine sichere und kontrollierbare 
Nutzung der persönlichen Identitätsdaten zu 
gewährleisten. 


9.3.3.8. Das System der Elektronischen  
Steuererklärung (ELSTER) 


Der ELSTER-Zugang durch den Steuerbürger 
baut auf dessen Identität auf und nutzt als zent-
rales Merkmal die Steuer-ID (vgl. Kapitel 9.3.3.2.) 
bzw. perspektivisch die W-IdNr. (vgl. Kapitel 
9.3.3.4.). 


Um das ELSTER-Programm nutzen zu können, 
ist eine Anmeldung erforderlich. Dies geht un-
kompliziert über die entsprechende Webseite.335 
Die notwendige Registrierung und der Login 
für das Programm können über verschiedene 
Wege vorgenommen werden.  


9.3.3.9. Die Übertragung bzw. die Nutzung der  
Daten durch Dritte 


Das stellvertretende Handeln einer Person für 
ein Steuersubjekt („Übertragung von Handlun-
gen für digitale Identitäten auf Dritte“) im Be-
steuerungsverfahren, insbesondere im Kontext 
des deutschen ELSTER-Programms, bietet wich-
tige und in bestimmten Szenarien notwendige 
Möglichkeiten. Allerdings sind daran auch be-
stimmte Voraussetzungen geknüpft. 


Möglichkeiten 


Die Delegation von Zugriffsrechten an Steuerbe-
rater oder andere bevollmächtigte Personen er-
möglicht eine effizientere und professionellere 
Steuererklärung. Beispielsweise können Unter-
nehmen ihre digitalen Identitäten nutzen, um 


                                                                 
335 https://www.elster.de/eportal/start (abgerufen am 
24.05.2024). 


Steuerberatern den Zugang zu ihrem ELSTER-
Konto zu gewähren, damit diese im Namen des 
Unternehmens agieren und Steuererklärungen 
sowie Voranmeldungen durchführen können. 


Notwendigkeiten 


Beim Übertragen von Zugriffsrechten muss der 
Datenschutz gewährleistet sein. Persönliche 
und finanzielle Informationen müssen vor un-
berechtigtem Zugriff geschützt werden. Im ELS-
TER-Programm bedeutet dies, dass sowohl der 
Inhaber der digitalen Identität als auch der 
Dritte, dem Zugriffsrechte gewährt werden, si-
chere Passwörter und eventuell Zwei-Faktor-
Authentifizierung verwenden sollten.  


Es muss klar definiert sein, welche Aktionen der 
Dritte ausführen darf. Es bedarf also eines funk-
tionsfähigen und abgestuftes Berechtigungsma-
nagements. ELSTER bietet hierfür unterschied-
liche Berechtigungsstufen, von der Einsicht bis 
zur vollständigen Bearbeitung und Abgabe von 
Steuererklärungen. 


Sämtliche Aktionen, die von Dritten durchge-
führt werden, müssen nachvollziehbar sein. 
Dies schließt ein, dass Aufzeichnungen über den 
Zugriff und die durchgeführten Aktionen ge-
speichert werden, um bei Bedarf Rechenschaft 
ablegen zu können. 


Anwendungsbeispiele des Berechtigungsmana-
gements von ELSTER 


Angenommen, ein Unternehmen beauftragt ei-
nen Steuerberater mit der Erstellung und Einrei-
chung der Umsatzsteuervoranmeldung. Das Un-
ternehmen erteilt dem Steuerberater eine 
entsprechende Vollmacht und richtet im ELS-
TER-Portal eine spezielle Berechtigung ein, die 
es dem Steuerberater erlaubt, auf die erforderli-
chen Daten zuzugreifen und im Namen des Un-
ternehmens zu handeln. Der Steuerberater ver-
wendet seine eigene digitale Identität, um sich 
im System anzumelden, und führt die erforder-
lichen Schritte unter Beachtung der Daten-
schutzrichtlinien und Sicherheitsanforderungen 
durch. 


Der Ablauf ändert sich, wenn für die Erstellung 
der Voranmeldung spezielle Steuerberatersoft-
ware genutzt wird. Hier ist kein separates 
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ELSTER-Zertifikat notwendig, da die Authentifi-
zierung direkt über die Software geregelt wird. 


In Bezug auf Kinder oder pflegebedürftige Fa-
milienmitglieder gestattet das ELSTER-Pro-
gramm den Eltern bzw. den Pflegeberechtigten, 
im Namen dieser Personen Steuerangelegenhei-
ten zu verwalten. Dies ist besonders relevant für 
die Beantragung von Kindergeld, die Abgabe 
von Steuererklärungen für Kinder, die Einkünfte 
haben, oder die Geltendmachung von außerge-
wöhnlichen Belastungen bei der Pflege von An-
gehörigen.  


Zusammenfassung 


Der Staat bzw. einzelne Verwaltungen oder Bür-
gerdienste nutzen selbstverständlich digitale 
Identitäten, aber in der derzeitigen digitalen Inf-
rastruktur ist immer noch kein klares und ein-
deutiges Profil erkennbar. Im Besteuerungsver-
fahren sind infolge der Steuer-ID zwar viele 
Parameter eingeführt und erprobt und die digi-
tale Identität ist im Alltag angekommen. Den-
noch findet u. a. aufgrund fehlender Schnittstel-
len immer noch kein problemloser 
Datenaustausch statt und die Datennutzung ist 
nicht vereinheitlicht und universell. 


Grundsätzlich müssen folgende Punkte der digi-
talen Identität beachtet werden: 


Erstens der Bereich der Identifikation und Au-
thentifizierung. Personen oder Unternehmen 
müssen im digitalen Raum eindeutig erkannt, 
identifiziert und zugeordnet werden. Dazu sind 
standardisierte Kennungen erforderlich wie bei-
spielsweise Benutzernamen oder E-Mail-Adres-
sen. Die dauerhafte und eindeutige Identifika-
tion wird sichergestellt, wenn zudem 
unveränderbare Kennungen bzw. Merkmale der 
Person oder des Unternehmens verwendet wer-
den. In Deutschland existieren dazu beispiels-
weise die Steuer- oder Wirtschaftsidentifikati-
onsnummer.  


Die Authentifizierung von Personen oder Un-
ternehmen im digitalen Raum kann durch Pass-
wörter, biometrische Daten (z. B. Fingerabdrü-
cke oder Gesichtserkennung) oder anderen 
Methoden erfolgen. Zunehmend wird eine Mul-
tifaktor-Authentifizierung (MFA) umgesetzt. Es 
muss ein staatliches Ziel sein, diese Prozesse zu-
mindest mit Blick auf hoheitliche Anwendungs-
fälle zu vereinheitlichen.  


Dabei muss die Nutzerfreundlichkeit eine we-
sentliche Rolle spielen. Die einfache und intui-
tive Verwaltung der digitalen Identität ist wich-
tig, damit Benutzer ihre eigenen Informationen 
effektiv kontrollieren und verwalten können. 


Zweitens ist eine robuste Infrastruktur zur Ein-
richtung und Verwendung der Identitäten und 
Authentifizierungsmedien und -prozesse erfor-
derlich (Registrierung, Verifizierung und Ma-
nagement). 


Drittens sollten digitale Identitäten immer so 
gestaltet sein, dass sie problemlos in verschiede 
staatliche und private Systeme integriert werden 
können. Dies erfordert eine standardisierte und 
interoperable Gestaltung der digitalen Identi-
tätssysteme. 


Viertens muss der Staat sicherstellen, dass die 
digitalen Identitäten und die damit verbunde-
nen Daten sicher und geschützt sind. Dies bein-
haltet den Schutz vor unautorisiertem Zugriff, 
Datenlecks und Cyberangriffen. 


Der Datenschutz ist neben der Datensicherheit 
eine wichtige Basis. Selbstverständlich muss die 
Einhaltung von Datenschutzgesetzen und -vor-
schriften, wie der DS-GVO in der EU sicherge-
stellt werden. Jederzeit sind Schutz und Rechte 
der digitalen Identitäten zu gewährleisten.  


Fünftens ist entscheidend, dass klare rechtliche 
Rahmenbedingungen bestehen, die definieren, 
wie digitale Identitäten verwendet werden dür-
fen, wer darauf zugreifen kann bzw. darf und 
wie Datenschutz und Bürgerrechte gewährleis-
tet werden. 


Sechstens sollte sich der Staat für Aufklärungs-
maßnahmen über die Nutzung und die Bedeu-
tung digitaler Identitäten sowie die Bereitstel-
lung von Unterstützungsdiensten für Bürger, die 
Hilfe bei der Nutzung ihrer digitalen Identitäten 
benötigen, verantwortlich fühlen, um den Digi-
tal Divide abzufedern. Zum Support gehört es 
auch, dass effiziente Methoden zur Deaktivie-
rung oder Wiederherstellung digitaler Identi-
tätsmerkmale bei Bedarf, z.B. im Falle eines 
Diebstahls oder Verlusts angeboten werden. 


Siebtens ist zu beachten, dass je nach Land und 
Region unterschiedliche gesetzliche Anforde-
rungen und Vorschriften für digitale Identitä-
ten, insbesondere im Bereich des Datenschutzes, 
gelten. Organisationen müssen sicherstellen, 
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dass sie diesen Anforderungen gerecht werden. 
Gleichzeitig muss staatlich aber auch dafür ge-
sorgt werden, die babylonische Sprachverwir-
rung auf diesem Gebiet – soweit wie möglich – 
einzudämmen und Vereinheitlichung sowie 
Standardisierung zu bewirken. 


Es bleibt festzuhalten, dass digitale Identität ein 
komplexes Konzept ist, das die Online-Präsenz 
und -Aktivitäten einer Person oder Organisation 
umfasst. Sie ist ein entscheidendes Instrument 
in der modernen, digitalisierten Welt, nicht nur 
in Bereichen wie Online-Banking, E-Govern-
ment oder soziale Medien, sondern auch in der 
Kommunikation mit dem Staat und auch im Be-
steuerungsvollzug. Insgesamt spielt der Staat 
eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung, dass 
digitale Identitäten effektiv, sicher und zum 
Wohl der Bürger eingesetzt werden. 


9.3.4. Digitaltaugliche Gesetzgebung 


Eine Voraussetzung für einen effizienten Steuer-
vollzug ist ein digitaltaugliches Steuerrecht. Die 
weitgehende Digitalisierung des Steuerrechts 
fordert ein Recht, das sich einfach und ohne 
größere Probleme digital umsetzen lässt, um die 
Basis für den digitalen Vollzug zu garantieren.336 


9.3.4.1. Digitaltaugliches Steuergesetz 


Es besteht keine allgemeingültige Definition für 
eine digitaltaugliche Steuergesetzgebung. Hier-
für kann man jedoch auf die wesentlichen Krite-
rien der Digitaltauglichkeit, der Spezifikation 
des Digitalchecks 337 sowie historische Begriffe 
zu automationsfreundlichen338 und automati-
onsgerechten339 Gesetzen zurückgreifen. Danach 
ermöglichen digitaltaugliche Gesetze einen digi-
talen Vollzug, indem sie so einfach, verständlich 
und eindeutig formuliert sind, dass sie sich mit 
möglichst wenig Expertenwissen 


                                                                 
336 Vgl. Anzinger, Möglichkeiten der Digitalisierung des Rechts, 
DStjG 42 (2019), S. 15 ff.; Reimer, Der Einfluss der Digitalisie-
rung auf die Rechtsetzung, DStjG 42 (2019), S. 97; beim Institut 
für Digitalisierung im Steuerrecht (IDSt) beschäftigt sich der 
Fachausschuss 1 mit der Digitalisierbarkeit der Steuernormen.  
337https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/down-
loads/Webs/OZG/DE/digitalcheck-doku-
mente.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (zuletzt aufgerufen: 
02.02.2024).  
338 Herold, DÖV 2020, S. 181, 188; Ruß/Ismer/Margold, DStR 
2019, S. 409, 409; Scheubel, DSWR 1973, S. 322, 323; Vgl. auch 
die Volloption von Kube in: Kube/Reimer, Geprägte Freiheit 
2018/19, S. 19, 23.  
339 Fiedler, DVR 1972, 41, 44, 49; Fiedler in: Röding (Hrsg.), Stu-
dien zu einer Theorie der Gesetzgebung 1976, 666, 669. 
340https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/down-
loads/Webs/OZG/DE/digitalcheck-


algorithmisieren lassen, um Teil der Datenverar-
beitung zu werden. Ein erster Schritt im Bereich 
der digitaltauglichen Gesetzgebung wurde auf 
Bundesebene durch den seit 2023 verpflichten-
den Digitalcheck340 für neue Gesetze und Ver-
ordnungen gemacht. 


9.3.4.2. Digitalcheck 


In einem ersten Schritt sind alle Steuergesetze 
dem unterstützenden Digitalcheck für Legisten 
zu unterziehen.   


Dazu wurde dem Nationalen Normenkontroll-
rat (NKR) nach § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Ein-
setzung eines Nationalen Normenkontrollrates 
(NKRG) das Recht eingeräumt, zu prüfen, inwie-
weit die Möglichkeiten der digitalen Ausfüh-
rung neuer Regelungen im Gesetzgebungsver-
fahren geprüft wurden (Digitalcheck). Ziel des 
Digitalchecks ist es, den durchgängig digitalen 
und nutzerzentrierten Vollzug bei der Konzep-
tion neuer gesetzlicher Regelungen von Beginn 
an mitzudenken. Da die Digitaltauglichkeit von 
Beginn an mitgedacht werden soll, liegt der Fo-
kus auf dem frühen Entstehungsprozess von 
Vorschriften. Dabei bietet der Digitalcheck eine 
methodische Prozessbegleitung sowie fachliche 
Hinweise und Methoden-Anleitungen. Außer-
dem wurden konkrete Anforderungen für digi-
taltaugliche Gesetze formuliert. Die Prüfung der 
Digitaltauglichkeit erfolgt in zwei Schritten und 
basiert auf fünf Prinzipien.341  


Im Rahmen der Vorprüfung wird anhand eines 
Fragebogens der Digitalbezug der Regelung er-
mittelt. Bei positiver Vorprüfung soll im zweiten 
Schritt die Regelung digitaltauglich formuliert 
werden. Hierbei dienen eine begleitende Doku-
mentation und unterstützende Methoden als 
Hilfestellung.342 Bei der Erarbeitung der 


dokumente.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (zuletzt aufgeru-
fen: 02.02.2024); Koalitionsvertrag 2021, S. 9, 15, Koalitionsver-
trag (bundesregierung.de) (zuletzt aufgerufen: 02.02.2024). 
341 https://www.onlinezugangsge-
setz.de/Webs/OZG/DE/grundlagen/digitaltaugliche-gesetzge-
bung/digitalcheck-gesetze-tauglich-gestalten/entwicklung-di-
gitalcheck/entwicklung-digitalcheck-node.html (zuletzt 
geöffnet: 27.02.2024).  
342 https://www.onlinezugangsge-
setz.de/Webs/OZG/DE/grundlagen/digitaltaugliche-gesetzge-
bung/digitalcheck-gesetze-tauglich-gestalten/entwicklung-di-
gitalcheck/entwicklung-digitalcheck-node.html (zuletzt 
geöffnet: 27.02.2024); https://www.onlinezugangsge-
setz.de/SharedDocs/downloads/Webs/OZG/DE/digitalcheck-
dokumente.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (zuletzt geöffnet: 
27.02.2024).  
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digitaltauglichen Regelung sind fünf Prinzipien 
zu berücksichtigen:  


1. Digitale Kommunikation sicherstel-
len,  


2. Wiederverwendung von Daten und 
Standards ermöglichen,  


3. Datenschutz und Informationssi-
cherheit gewährleisten,  


4. klare Regelungen für eine digitale 
Ausführung finden und  


5. Automatisierung ermöglichen.343  


Der Digitalcheck, als Basis für digitaltaugliche 
Gesetze, soll dazu beitragen, dass Gesetze ein-
fach, schnell, wirksam und digital umgesetzt 
werden.  


9.3.4.3. Notwendige Weiterentwicklung des derzeiti-
gen Digitalchecks 


Mit diesem Digitalcheck wurde zwar ein wichti-
ger erster Schritt in Richtung einer digitaltaugli-
chen Gesetzgebung gegangen. Im Steuerrecht 
kann das Ziel des digitaltauglichen Rechts aber 
nur mit einer einhergehenden Komplexitätsre-
duktion umgesetzt werden. Die Komplexitätsre-
duktion bezieht sich dabei sowohl auf das mate-
rielle Steuerrecht, als auch auf die 
Strukturierung der Gesetze. Schon mit einer 
strukturierten Formulierung kann inhaltliches 
Verständnis und zugleich die Basis für die Digi-
taltauglichkeit geschaffen werden. 


Unabhängig davon muss der Digitalcheck in der 
aktuellen Form weiterentwickelt werden.  


Derzeit wird das Steuerrecht mit Unterstützung 
der Finanzverwaltung im herkömmlichen Ge-
setzgebungsverfahren in natürlicher Sprache 
entwickelt und vom Parlament verabschiedet. 
Die teils hochkomplexen Vorschriften werden 
sodann sowohl von technisch versierten Steuer-
experten oder Programmierern in der Verwal-
tung als auch durch Entwickler von Steuersoft-
ware in maschinenlesbare Form umgewandelt 
und in die jeweiligen Prozessabläufe integriert 
(ex-post). Die Umwandlung des geltenden 
Rechts in einen maschinenlesbaren Code ist 


                                                                 
343 Weitere Informationen zum Digitalcheck unter 
https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/transfor-
mation/digitalcheck/digitalcheck-node.html (zuletzt aufgeru-
fen: 11.02.2023).  
344 Vgl. Dazu Endres/Grabmair, Blog Kompetenzentrum Öffent-
liche IT, Low Code im Praxistest – Digitaltaugliche Steuerge-
setzgebung ist notwendig, https://www.oeffentliche-it.de/-
/low-code-im-praxistest-digitaltaugliche-steuergesetzgebung-


zwingend notwendig, um einen digitalen Voll-
zug (insb. bei der vollautomatisierten Verbe-
scheidung von Steuerbescheiden, § 155 Abs. 4 
S. 1 AO) zu garantieren.  


Um einen sinnvollen digitalen Vollzug zu ge-
währleisten, sollte der Digitalcheck um einen 
„Praxistest“ oder eine „Simulation“ der digita-
len Vollzugsfähigkeit bereits während des Ge-
setzgebungsverfahrens ergänzt werden. Nur 
bei einer anfänglichen tatsächlichen Überprü-
fung, kann gewährleistet werden, dass ein digi-
taler Vollzug möglich ist und ein wirkungsvoller 
Digitalcheck garantiert wird. Die Prinzipien sind 
als Indizien für die Digitaltauglichkeit heranzu-
ziehen, sind wohl aber nicht ausreichend. Im 
Übrigen würde es bei der nachgeschalteten Um-
wandlung der Gesetzestexte in maschinenles-
bare Formate bleiben. Dies kann zu einem un-
einheitlichen Gesetzesvollzug und fehlender 
Rechtssicherheit führen.344 


Konkret könnte eine Ergänzung des Digital-
checks so ausgestaltet sein, dass vor der Verab-
schiedung von Gesetzen eine Art „Schleife“ zur 
erneuten und finalen Überprüfung der digita-
len Vollzugstauglichkeit eingebunden wird. 
Denjenigen Stellen, die in der Verwaltung mit 
der Digitalisierung der Normen betraut sind, 
sollte die Möglichkeit gegeben werden, die Um-
setzung in die digitalen Programme frühzeitig 
zu überprüfen, damit mögliche Fehlerquellen 
und Ungereimtheiten frühzeitig im Gesetzge-
bungsprozess berücksichtigt werden können. So 
kann einerseits ein digitaltaugliches Recht von 
Anfang an gewährleistet werden, andererseits 
werden nachträgliche Änderungen und Anpas-
sungen, aufgrund fehlender Vollzugstauglich-
keit, verhindert. 


Ziel muss es sein, das normierte Recht und des-
sen digitale Rechtsanwendung in Einklang zu 
bringen. Nur ein Recht, das sich eindeutig in ei-
nen Algorithmus transformieren lässt, bietet die 
Grundlage für einen einheitlichen digitalen 


ist-notwendig (zuletzt geöffnet: 02.02.204); Endres/Mellinghoff, 
beck.digitax 06/22, S. 366 ff.; Endres/Grabmair/Heine-
mann/Hinrichs/Jennrich, Re:thinking Tax 02/23 , S. 36 ff.; Nati-
onaler Normenkontrollrat, Digitale Verwaltung braucht digital-
taugliches Recht; Kompetenzzentrum öffentliche IT, Recht 
digital: Maschinenverständlich und automatisierbar – Impuls 
zur digitalen Vollzugstauglichkeit von Gesetzen, S. 6 Abb. 1, 8; 
OECD, Cracking the Code: Rulemaking for humans and machi-
nes, S. 20. 



https://www.oeffentliche-it.de/-/low-code-im-praxistest-digitaltaugliche-steuergesetzgebung-ist-notwendig

https://www.oeffentliche-it.de/-/low-code-im-praxistest-digitaltaugliche-steuergesetzgebung-ist-notwendig

https://www.oeffentliche-it.de/-/low-code-im-praxistest-digitaltaugliche-steuergesetzgebung-ist-notwendig





Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


150    Digitalisierung 


Vollzug.345 Die Möglichkeiten der Digitalisierung 
können nur durch ein digitaltaugliches Recht 
ausgeschöpft werden. Gegenwärtig führt die 
(versuchte) 1:1 Übersetzung von analogen Pro-
zessen in eine elektronische Form lediglich zu 
einer Elektrifizierung von Vorgängen und nicht 
zu einem digitalen End-to-End Prozess.346 


Eine derartige Weiterentwicklung digitaltaugli-
cher Gesetzgebung würde sich auch gut in das 
Projekt der E-Gesetzgebung347 des Bundes ein-
passen lassen. In diesem Prozess wird ausdrück-
lich betont, dass dieses Projekt dazu dient, Rege-
lungsentwürfe abzustimmen oder 
Sachverständige und Länder zu beteiligen. Diese 
Beteiligung sollte insbesondere dazu dienen, die 
Digitaltauglichkeit des Gesetzes sicherzustellen.  


9.3.5. Beschleunigte Durchsetzung des Once-
Only-Prinzips im Besteuerungsverfahren 


Die Expertenkommission empfiehlt die be-
schleunigte Einführung des Once Only-Prinzips. 
Zwar enthält schon der Koalitionsvertrag von 
SPD, FDP und Grünen aus dem Jahr 2021 die 
Forderung nach der Einführung des Once Only 
Prinzips.348 Auch das Online-Zugangsgesetz349 
und die Single Digital Gateway Verordnung 
(SDG-VO) 350 setzen auf das Once Only-Prinzip. 
Die Umsetzung in der Praxis ist bisher jedoch 
wenig erfolgreich.  


Das Once-Only-Prinzip verfolgt das Ziel, dass 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
notwendige Angaben nur noch ein einziges Mal 
an die Verwaltung übermitteln müssen.351 Infol-
gedessen werden die Daten zwischen den Be-
hörden ausgetauscht und dürfen für anderen 
Anliegen im Rahmen von 


                                                                 
345 Schmidt, Automationsfreundliche Gesetze als Voraussetzung 
für den digitalen Vollzug, Re:thinking Tax 1/2021, S. 52 ff.; Vgl. 
Nationaler Normenkontrollrat, Erst der Inhalt, dann die Para-
graphen; Kompetenzzentrum öffentliche IT, Recht digital: Ma-
schinenverständlich und automatisierbar – Impuls zur digita-
len Vollzugstauglichkeit von Gesetzen; OECD, Cracking the 
Code: Rulemaking for humans and machines, S. 26 ff.  
346 Kühn in: Seckelmann/Brunzel, Handbuch Onlinezugangsge-
setz, S. 18.  
347 https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitale-loesun-
gen/it-konsolidierung/dienstekonsolidierung/it-massnah-
men/e-gesetzgebung/e-gesetzgebung-node.html (zuletzt abge-
rufen 7.5.2024); 
https://plattform.egesetzgebung.bund.de/cockpit/#/cockpit 
(zuletzt abgerufen 7.5.2024) 
348 Koalitionsvertrag 2021, S. 15; S. 32. 
349 Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungs-
leistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) v. 14.8.2017, BGBl I 
2017, 3122, 3138; zuletzt geändert durch Art. 16 G v. 28.6.2021 
BGBl. I 2250; 2023. 


Verwaltungshandlungen wiederverwendet wer-
den, wenn die Betroffenen eingewilligt haben.352 


Dies trägt zu mehr Steuergerechtigkeit und ins-
besondere zur Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
bei. Das Once-Only-Prinzip ermöglicht in der 
Verwaltung einen schnelleren und effektiveren 
Datenaustausch zwischen den Behörden. 
Dadurch reduziert sich der administrative Auf-
wand erheblich, da die vorhandenen Daten und 
Nachweise nicht mehr überprüft werden müs-
sen. Grund dafür ist, dass diese bereits von einer 
anderen Behörde überprüft worden sind. 
Dadurch werden Fehler bei den Daten verrin-
gert und Falschangaben vermieden. Darüber 
hinaus trägt ein verbesserter Datenaustausch 
dazu bei, dass Behörden intensiver zusammen-
arbeiten, sodass diese den Bürgerinnen und Bür-
ger zum Beispiel (Sozial-)Leistungen zukommen 
lassen können, die ihnen zustehen.353  


Das Once-Only-Prinzip ist für ein bürgerfreund-
liches Besteuerungsverfahren von zentraler Be-
deutung. Bürgerinnen und Bürger müssen nicht 
mehr erneut Daten angeben und Nachweise ein-
reichen, die sie bereits anderen Behörden zur 
Verfügung gestellt haben. Folge ist eine erhebli-
che Zeit- und Kostenersparnis für die Bürger.354 


Das Once-Only-Prinzip hat im Rahmen der  
vorausgefüllten Steuererklärung eine große Be-
deutung, da viele Daten schon in den Formula-
ren vorheriger Verwaltungsleistungen verfügbar 
sind und nur noch deren Richtigkeit überprüft 
werden muss.355 Hierzu gehören nicht nur die 
Stammdaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, 
Religion und Bankverbindung, sondern auch 
zahlreiche Bescheinigungen, die schon heute in 


350 Verordnung über die Einrichtung eines einheitlichen digita-
len Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Prob-
lemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 v. 2. Oktober 2018. 
351 Vgl. https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerliche_Themenge-
biete/Once-Only/once-only.html, abgerufen am 27.04.2024; 
Stocksmeier/Wimmer/Führer/Essmeyer, Once-Only in Deutsch-
land und Europa: Eine Roadmap grenzüberschreitender Ver-
netzung im Bereich Steuern, Digitalisierung von Staat und Ver-
waltung, Gesellschaft für Informatik, Bonn 2019, S. 87. 
352 Monatsbericht des BMF Juni 2023, S. 42; NKR, BT-Drs. 
20/5495, S. 33. 
353 Monatsbericht des BMF Juni 2023, S. 43. 
354 Monatsbericht des BMF Juni 2023, S. 43; NKR, Deutschland: 
weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung, bessere Gesetze, ein-
fach machen!, Jahresbericht 2018, S. 39. 
355 Stocksmeier/Wimmer/Führer/Essmeyer, Once-Only in 
Deutschland und Europa: Eine Roadmap grenzüberschreiten-
der Vernetzung im Bereich Steuern, Digitalisierung von Staat 
und Verwaltung, Gesellschaft für Informatik, Bonn 2019, S. 93. 
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der vorausgefüllten Steuererklärung genutzt 
werden. Dazu gehören z.B. die Lohnsteuerbe-
scheinigung, die vom Arbeitgeber übermittelt 
wird, die Rentenbezugsmitteilung, welche von 
der Deutschen Rentenversicherung übermittelt 
wird, die Bescheinigung zur Kranken- und Pfle-
geversicherung, die von den Krankenversiche-
rungen übermittelt wird. Die entsprechende 
Vernetzung von Daten ermöglicht es den Steu-
erpflichtigen, die von der zuständigen Stelle 
übermittelten Daten zu überprüfen und feh-
lende Informationen zu ergänzen. Fehlerhafte 
Daten sollte er zukünftig nur einmal im System 
ändern müssen.356  


Dass das Once-Only-Prinzip sich insbesondere 
für das Besteuerungsverfahren eignet, zeigt auch 
eine Studie des BMF, des Bundeskanzleramts 
und der Freien Hansestadt Bremen zum Once-
Only-Prinzip. Laut dieser Studie unter dem 
Thema „Once-Only: Marktplatz und Datenmat-
ching“ sind für die Beantragung von mehr als 
200 Verwaltungsleistungen Daten zum „Ein-
kommen“ relevant. Grund hierfür ist die Be-
rechnung der Höhe der Verwaltungsleistungen, 
welche sich nach der Höhe des „Einkommen“ 
richtet. Problematisch hierbei ist jedoch, dass 
der Rechtsbegriff des „Einkommen“ für diese 
Leistungen nicht einheitlich definiert ist. Bei-
spielsweise umfasst der Einkommensbegriff in 
der Einkommensteuer unter anderem auch die 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
wohingegen beim Elterngeld Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung nicht Teil des „Ein-
kommen“ sind.357 Hierbei kommt es jedoch zu 
Überschneidungen, da viele einzelne Bausteine 
für mehrere Verwaltungsleistungen benötigt 
werden. Die Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit nach § 19 EStG werden zum Beispiel in 
jeder Verwaltungsleistung abgefragt.358 Zudem 
gibt es Überschneidungen von 25 % der Ein-
kommensbausteine zwischen den Leistungen 
Elterngeld und Wohngeld.359  


Die Untersuchung des BMF hat ergeben, dass bei 
einem Vergleich zwischen den Leistungen El-
terngeld und Wohngeld es zu einer Überschnei-
dung von ca. 25% kommt. Hierfür wurden Da-
ten verglichen, die den Parameter „Einkommen“ 


                                                                 
356 Stocksmeier/Wimmer/Führer/Essmeyer, Once-Only in 
Deutschland und Europa: Eine Roadmap grenzüberschreiten-
der Vernetzung im Bereich Steuern, Digitalisierung von Staat 
und Verwaltung, Gesellschaft für Informatik, Bonn 2019, S. 93. 
357 Monatsbericht des BMF Juni 2023, S. 45. 
358 Monatsbericht des BMF Juni 2023, S. 45. 


bei einem Antrag einer Verwaltungsleistung ab-
fragen. Bei einem Antrag auf Elterngeld werden 
141 Einkommensbausteine abgefragt. Bei einem 
Antrag auf Wohngeld werden unter anderem 36 
Einkommensbausteine abgefragt, die ebenfalls 
beim Elterngeld bereits abgefragt wurden.360 


Diese Untersuchungen belegen eindrucksvoll 
die Notwendigkeit, das Once Only Prinzip 
rasch und flächendeckend einzuführen.  


9.3.6. Verbesserung der Voraussetzungen für 
eine vollelektronische Veranlagung 


Die Expertenkommission ist der Auffassung, 
dass die Voraussetzungen für eine vollelektroni-
sche Steuerveranlagung verbessert werden müs-
sen. Hierzu ist erforderlich, dass möglichst alle 
relevanten Daten elektronisch übermittelt und 
verarbeitet werden können. Soweit die Daten 
dem Staat bereits vorliegen, sollten sie nach dem 
Once-Only-Prinzip auch für die Besteuerung 
verwendet werden. Soweit es sich um Daten 
handelt, die dem Staat nicht vorliegen, sollte ge-
prüft werden, ob der Kreis der mitteilungs-
pflichtigen Dritten erweitert wird oder ob auf 
anderem Weg weitere Daten für die Besteue-
rung genutzt werden können. Am Beispiel der 
familienbezogenen Komponenten im Einkom-
mensteuerrecht wird gezeigt, welche konkreten 
Verbesserungspotenziale bestehen.  


9.3.6.1. Elektronische Übermittlung und  
Bereitstellung der für die Besteuerung relevanten  
Daten 


Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen für die 
vollelektronische Steuerveranlagung in § 93c 
AO geschaffen.361 Diese Regelung vereinheitlicht 
allerdings nur die verfahrensrechtlichen Pflich-
ten der elektronisch mitteilungspflichtigen Drit-
ten und begründet selbst keine elektronischen 
Mitteilungspflichten Dritter. Diese sind in ande-
ren Gesetzen geregelt. Unter anderem besteht 
eine Meldepflicht für Vorsorgeaufwendungen, 
Altersvorsorgebeiträge, Rentenbezugsmitteilun-
gen, Lohnersatzleistungen, Lohnsteuerbeschei-
nigungen, Freistellungsaufträge oder vermö-
genswirksame Leistungen.362 Außerhalb des 
Anwendungsbereichs des § 93c AO bestehen 
weitere Datenübermittlungspflichten für die 


359 Monatsbericht des BMF Juni 2023, S. 46. 
360 Monatsbericht des BMF Juni 2023, S. 46.  
361 Seer in: Tipke/Kruse, AO/FGO, § 93c AO Rn. 1 
362 Vgl. die Aufzählung bei Schuster in: Hübschmann/Hepp/Spi-
taler: AO/FGO, § 93c Rn. 6. 
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Kirchensteuer, die Altersvorsorgezulage, Daten 
der Zollbehörden oder zwischen Finanzbehör-
den (vgl. § 93c Abs. 8 AO).  


Grundsätzlich sollte bei allen Daten, die im Rah-
men der Veranlagung zur Einkommensteuer er-
forderlich sind, geprüft werden, ob diese elekt-
ronisch zur Verfügung gestellt werden können. 
So ist bei allen Sonderausgaben zu prüfen, ob bei 
den dort geregelten Abzugstatbeständen weitere 
Verpflichtungen zur Datenübermittlung von 
Dritten geregelt werden können. Im Einzelnen 
sind die in Frage kommenden Tatbestände im 
Zusammenhang mit den Ausführungen zur Er-
weiterung der vorausgefüllten Steuererklärung 
(unten 9.3.7.2.2) aufgeführt.  


Aber auch im Zusammenhang mit den außerge-
wöhnlichen Belastungen oder bei Beibehaltung 
des § 35a EStG ist eine Erweiterung der Ver-
pflichtung zur digitalen Datenübermittlung 
denkbar. Durch die Verknüpfung mit der steu-
erlichen Identifikationsnummer können dann 
auch derartige Daten automatisch übermittelt 
werden, wenn der Steuerpflichtige dem zu-
stimmt. Denkbar ist dies z.B. bei Unterhaltszah-
lungen, bei der Feststellung des Grades der Be-
hinderung durch die zuständige Stelle oder bei 
der Beschäftigung von Haushaltshilfen die Mit-
teilung durch die Minijob-Zentrale.  


Bei Änderungen des Einkommensteuerrechts 
sollte in Zukunft geprüft werden, ob im Zusam-
menhang mit der jeweiligen Regelung eine 
elektronische Datenübermittlungsmöglichkeit 
oder eine Mitteilungspflicht verbunden werden 
kann, um die Digitalisierung des Besteuerungs-
verfahrens zu beschleunigen.  


Die Möglichkeiten einer weitergehenden Digita-
lisierung wird hier am Beispiel der familienbe-
zogenen Komponenten im Einkommensteuer-
recht gezeigt. 


9.3.6.2. Komponenten im Einkommensteuerrecht  


In Zusammenhang mit Kindern sehen sich Steu-
erpflichtige einer Vielzahl von Lebenssachver-
halten gegenüber, die steuerlich zu berücksichti-
gen und ggf. in der Einkommensteuererklärung 
zu erfassen sind. Viele Informationen aus Nach-
weisen und Bescheinigungen, insbesondere zu 
                                                                 
363 Definition: „Als Familien gelten in einem Haushalt lebende 
Eltern-Kind-Gemeinschaften, unabhängig von der Zahl der El-
ternteile und dem Alter der Kinder.“, vgl. Destatis 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-


konkreten Aufwendungen, müssen vom Steuer-
pflichtigen herausgesucht und händisch einge-
tragen werden, was sowohl zeitaufwändig als 
auch fehleranfällig ist. Die steuerbürokratischen 
Lasten könnten nach Einschätzung der Exper-
tenkommission durch eine Digitalisierung der 
familienbezogenen Komponenten deutlich re-
duziert werden. Die Einkommensteuererklä-
rung ist hierbei ein geeigneter Anknüpfungs-
punkt, um familienbezogene Daten zu 
verknüpfen.  


2023 lebten in Deutschland 49% der Bevölke-
rung in einer Familie 363, insgesamt gab es in 
Deutschland etwa 12,0 Mio. Familien.364  Dies 
verdeutlicht die besondere Relevanz von fami-
lienbezogenen Komponenten im Einkommen-
steuerrecht. Durch die Digitalisierung von Daten 
sowie die Verwendung von vorhandenen Daten 
anderer Behörden oder Institutionen durch die 
Finanzverwaltung könnte eine deutliche Ver-
einfachung im Verwaltungsprozess sowie  
Bürokratieentlastung für Familien erreicht wer-
den. 


Wie nachfolgend anhand einiger Beispiele dar-
gestellt ist, bestehen in verschiedenen Bereichen 
im Einkommensteuerrecht Automatisierungs- 
und Digitalisierungspotenziale, die umfassen-
der genutzt werden sollten. Alle digital verfüg-
baren Daten sollten den Steuerpflichtigen auto-
matisch in der vorausgefüllten Steuererklärung 
zur Verfügung gestellt werden. Für alle digitali-
sierungsfähigen Daten sollte die Digitalisierung 
zeitnah umgesetzt werden. 


 


Bedeutung der Steuer-ID 


Jedem neugeborenen Kind wird eine Steueri-
dentifikationsnummer (Steuer-ID) zugeteilt. Das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermit-
telt nach Geburt automatisch ein entsprechen-
des Schreiben per Post an die Eltern.  Das BZSt 
erteilt die Steuer-ID für das Neugeborene auf-
grund einer Mitteilung der Meldebehörde (Stan-
desamt).  


Ab dem Veranlagungsjahr 2023 ist die Steuer-ID 
des Kindes auch in der 


Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/_inhalt.html, ab-
gerufen am 14.05.2024. 
364 Vgl. Destatis https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesell-
schaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/_in-
halt.html, abgerufen am 14.05.2024. 



https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/_inhalt.html
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Einkommensteuererklärung in Anlage Kind und 
Anlage Vorsorgeaufwand anzugeben. Somit lie-
gen der Finanzverwaltung die erforderlichen 
Identifikations-merkmale - Steuer-ID von Steu-
erpflichtigem und Steuer-ID des Kindes bzw. der 
Kinder - vor, um steuerrelevante Daten eindeu-
tig zuzuordnen. 


Durch eine automatisierte Verknüpfung der 
Steuer-ID von Kind und Eltern durch das BZSt, 
idealerweise unmittelbar nach der Geburt, 
könnten die familienbezogenen Daten automa-
tisch in die Formulare zur Einkommensteuerer-
klärung im Zuge einer vorausgefüllten Steuerer-
klärung importiert werden. Bei der 
Verknüpfung der Steuer-IDs ist die Besonder-
heit von Pflegekindern zu beachten. Hier ist eine 
Verknüpfung der Steuer-IDs i.d.R. nicht unmit-
telbar nach Geburt möglich. Sobald das Jugend-
amt die Informationen über ein neues Pflege-
kind in einer Familie hat, müsste das Jugendamt 
die Information an das Bundeszentralamt für 
Steuern bzw. die Finanzverwaltung weiterleiten, 
damit die Steuer-ID von Pflegekind und Steuer-
pflichtigem automatisiert verknüpft werden 
können. 


Bei sämtlichen Anträgen bei Behörden sollte die 
Steuer-ID von Steuerpflichtigem und Kind an-
gegeben werden. So könnten die Daten und 
Nachweise für Anträge im Steuerrecht, Sozial-
recht und Familienrecht zwischen den Behör-
den ausgetauscht werden. Dies würde nach Auf-
fassung der Expertenkommission die 
Verwaltungsprozesse deutlich beschleunigen 
und vereinfachen. Die Steuerpflichtigen würden 
von einem Abbau von Bürokratie profitieren. 


Definition des Kindes im Einkommensteuerrecht 


Kinder im Sinne des Einkommensteuerrechts 
sind im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen 
verwandte Kinder (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Auch 
ein Pflegekind gilt unter den Voraussetzungen 
des § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG als Kind des Steuer-
pflichtigen. Das Kindschaftsverhältnis zum 
Steuerpflichtigen bzw. zu einer anderen Person 
ist in der Anlage Kind der Einkommensteuerer-
klärung zu erfassen. Sind die Voraussetzungen 
für eine steuerliche Berücksichtigung des Pfle-
gekindes bei den Pflegeeltern erfüllt, können die 
Steuerpflichtigen Kindergeld bzw. Kinderfreibe-
träge in Anspruch nehmen sowie Sonderausga-
ben und außergewöhnliche Belastungen geltend 
machen. 


Grundsätzlich werden Kinder bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr berücksichtigt (§ 32 Abs. 3 
EStG). Werden volljährige Kinder für einen Be-
ruf ausgebildet, leisten sie einen freiwilligen 
Dienst (bspw. ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes), 
können sie eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen, o-
der ist eine andere, in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
EStG genannte Voraussetzung erfüllt, werden 
Kinder bis zum 25. Lebensjahr berücksichtigt. 
Auch Kinder, die noch nicht das 21. Lebensjahr 
vollendet haben, nicht in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen und in Deutschland als Arbeit 
suchend gemeldet sind, werden steuerlich be-
rücksichtigt (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG). Kin-
der mit Behinderung werden auch über das 25. 
Lebensjahr hinaus berücksichtigt, soweit die Be-
hinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
eingetreten ist (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG).  


Kindergeld/ Kinderfreibetrag 


Das Kindergeld (§ 62 ff. EStG) und der Kinder-
freibetrag (§ 32 EStG) sind wesentlicher Teil des 
Familienleistungsausgleichs in der Einkom-
mensteuer. Im Rahmen der Veranlagung zur 
Einkommensteuer prüft das Finanzamt von 
Amts wegen, ob das in dem Jahr ausgezahlte 
Kindergeld oder der Kinderfreibetrag und der 
Freibetrag für Betreuungs-/ Erziehungs-/ Aus-
bildungsbedarf (Erziehungsfreibetrag) für den 
Steuerpflichtigen vorteilhafter ist, sog. Günsti-
gerprüfung. 


Zuständig für das Kindergeld ist die Familien-
kasse der Bundesagentur für Arbeit. In dem An-
trag auf Kindergeld hat der Steuerpflichtige ge-
genüber der Familienkasse auch Angaben zu 
seiner Steuer-ID und der Steuer-ID des Kindes 
zu machen. In der Einkommensteuererklärung 
muss der Steuerpflichtige die Höhe des im Ver-
anlagungszeitraums ausgezahlten Kindergeldes 
und die zuständige Familienkasse in der Anlage 
Kind angeben. Der Familienkasse der Bunde-
sagentur für Arbeit liegen diese Informationen 
vor und könnten automatisiert an die Finanz-
verwaltung übermittelt werden. Die Experten-
kommission empfiehlt, hier das Potenzial für 
eine automatische elektronische Übermittlung 
der steuerrelevanten Daten an die Finanzver-
waltung vollumfänglich zu nutzen, damit die 
Daten unmittelbar für die Einkommensteuerer-
klärung zur Verfügung stehen können. Für den 
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Steuerpflichtigen könnte so der Zeitaufwand für 
die Vorbereitung der Steuererklärung reduziert 
werden und für das zuständige Finanzamt 
könnte die etwaige Prüfung der vom Steuer-
pflichtigen gemachten Angaben entfallen.  


Grundsätzlich werden Kinder bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahrs berücksichtigt. Unter den 
Voraussetzungen des § 32 Abs. 4 EStG kann bis 
zum 21. bzw. 25. Lebensjahr - bei Kindern mit 
Behinderung auch über das 25. Lebensjahr hin-
aus - Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag gewährt 
werden. In der Anlage Kind sind hierfür vom 
Steuerpflichtigen Angaben für ein volljähriges 
Kind zu machen. So sind die Berücksichtigungs-
zeiträume für die Schul-, Hochschul- oder Be-
rufsausbildung, den Jugendfreiwilligendienst 
etc. anzugeben und weitere Angaben zur Er-
werbstätigkeit zu machen, beispielsweise ob das 
Kind bereits eine erstmalige Berufsausbildung 
oder ein Erststudium abgeschlossen hat. Auch 
hat der Steuerpflichtige beispielsweise zu beja-
hen/verneinen, ob das Kind eine oder mehrere 
geringfügige Beschäftigungen im Sinne der §§ 8, 
8a SGB IV (sog. Minijob) ausgeübt hat und den 
Beschäftigungszeitraum anzugeben. 


Der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit 
liegen die Nachweise vor, die belegen, dass die 
Voraussetzungen für Kindergeld für ein volljäh-
riges Kind erfüllt sind.365 Dies sind z.B. die Prak-
tikumsbestätigung, die Schulbescheinigung oder 
die Immatrikulationsbescheinigung der (Fach-
)Hochschule oder Universität, der Nachweis für 
einen Freiwilligendienst sowie der Nachweis bei 
fehlendem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz für 
ein volljähriges Kind. Auch die Nachweise für 
erwachsene Kinder mit geistigen, seelischen o-
der körperlichen Behinderungen sind bei der 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit er-
fasst. Die Nachweise für den Kindergeldan-
spruch werden von der zuständigen Familien-
kasse geprüft.  


Die Expertenkommission sieht hier einen guten 
Anknüpfungspunkt zur Digitalisierung und Ver-
knüpfung der Daten. Der Steuerpflichtige legt 
bereits bei der Familienkasse die aktuelle Le-
benssituation des volljährigen Kindes dar. Diese 
Kenntnisse könnte das zuständige Finanzamt 
des Steuerpflichtigen direkt verwenden. Die 


                                                                 
365 Vgl. https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/in-
fos-rund-um-kindergeld/nachweise-einreichen, abgerufen am 
08.05.2024. 


vom Steuerpflichtigen bereits an die Familien-
kasse übersandten Daten und Bescheinigungen 
könnten von der Finanzverwaltung genutzt 
werden.  Auch hier könnte das Once-Only-Prin-
zip umgesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Familienkasse die Daten in geeigneter 
Form elektronisch an die Finanzverwaltung 
übermittelt, damit sie im Rahmen der vorausge-
füllten Steuererklärung verwendet werden kön-
nen. Hierbei ist zu beachten, dass Bescheinigun-
gen vom Antragsteller für Kindergeld auch per 
Post oder Fax an die Familienkasse übermittelt 
werden können.  


Einkommensersatzleistungen 


Mutterschaftsgeld/  
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 


Das Mutterschaftsgeld (§ 19 MuSchG) und der 
vom Arbeitgeber gezahlte Zuschuss zum Mut-
terschaftsgeld (§ 20 MuSchG) unterliegen als 
Einkommensersatzleistung nach § 32b EStG 
dem Progressionsvorbehalt und sind daher vom 
Steuerpflichtigen in der Einkommensteuerer-
klärung anzugeben. Hier ist die elektronische 
Datenübermittlung bereits umgesetzt worden: 
Die Daten zum Mutterschaftsgeld liegen der zu-
ständigen gesetzlichen Krankenkasse oder - so-
fern die Steuerpflichtige zu Beginn der sechswö-
chigen Mutterschutzfrist nicht selbst Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse war - dem 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) vor und 
werden elektronisch an die Finanzverwaltung 
übermittelt. Angaben zur Höhe des Zuschusses 
zum Mutterschaftsgeld werden durch den Ar-
beitgeber im Rahmen der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung erfasst und elektronisch an 
die Finanzverwaltung übermittelt. In der vo-
rausgefüllten Steuererklärung für Privatperso-
nen über ELSTER werden diese Bescheinigun-
gen dem Steuerpflichtigen bereitgestellt. Der 
Abruf der Bescheinigungen für andere Perso-
nen, wie beispielsweise der Ehepartner, kann in 
ELSTER beantragt werden. 


Elterngeld 


Das Elterngeld, geregelt im Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz (BEEG), unterliegt als Ein-
kommensersatzleistung nach § 32b EStG eben-
falls dem Progressionsvorbehalt und die 



https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/infos-rund-um-kindergeld/nachweise-einreichen
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relevanten Daten sind vom Steuerpflichtigen in 
der Einkommensteuererklärung anzugeben. Die 
Angaben zu Höhe des Elterngeldes je Elternteil 
und Veranlagungszeitraum sind im Elterngeld-
bescheid erfasst, der von der zuständigen Eltern-
geldstelle ausgestellt wird. Die Elterngeldstelle 
übermittelt die Daten bis zum 28. Februar des 
Folgejahres elektronisch an die Finanzverwal-
tung. Die Bescheinigungen können vom Steuer-
pflichtigen in ELSTER abgerufen werden, sodass 
die Angaben in dem Steuererklärungsformular 
erfasst werden. Die Digitalisierung der Beschei-
nigungen ist hier somit bereits erfolgreich um-
gesetzt. 


Sonderausgaben 


Betreuungskosten 


Ausgaben in Zusammenhang mit der Betreuung 
von Kindern können unter den Voraussetzun-
gen des § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG als Sonderausga-
ben berücksichtigt werden. Die Aufwendungen 
sind in der Anlage Kind der Einkommensteuer-
erklärung zu erfassen. Hierbei ist Art der Dienst-
leistung, Name und Anschrift des Dienstleisters, 
der Zeitraum der Betreuung sowie die Gesamt-
aufwendungen der Eltern anzugeben. Die Digi-
talisierbarkeit der Daten hängt u.a. davon ab, 
wer der Dienstleister der Kinderbetreuungsleis-
tungen ist. Inwieweit eine Digitalisierung ein-
fach umgesetzt werden kann, hängt von der In-
stitution des Dienstleisters ab.  


Für die Kostenbeteiligungen für die Betreuung 
in Kindertagesstätten und für die Kindertages-
pflege bei Tagesmüttern gelten länderspezifi-
sche Regelungen. Die Erziehungsberechtigten 
erhalten i.d.R. vom Jugendamt einen Bescheid 
über die Kostenbeteiligung. Auch bei der ergän-
zenden Betreuung in Schulen (Hort) wird die 
Kostenbeteiligung vom Jugendamt festgelegt. 
Sind dem Jugendamt die Betreuungskosten der 
Eltern bekannt, könnten diese Daten direkt 
elektronisch vom Jugendamt an die Finanzver-
waltung übermittelt werden.  


Fallen hingegen Kosten für eine private Kinder-
betreuung (wie beispielsweise ein Babysitter o-
der Au-Pair) an, erfolgt bei schulpflichtigen Kin-
dern die Ferienbetreuung durch private 
Anbieter oder werden Verträge mit Angehörigen 
zur Betreuung geschlossen, erscheint eine Auto-
matisierung/ Digitalisierung der Datenweiter-
gabe nur schwer umsetzbar. Die Verträge, 


Rechnungen und Kontoauszüge liegen nur dem 
Steuerpflichtigen vor und die Dienstleister sind 
keine Institutionen, die Daten digital weiterge-
ben können.  


Beteiligt sich der Arbeitgeber an den Kosten für 
die Betreuung eines Kindes, das noch nicht zur 
Schule geht, ist dieser steuerfreie Arbeitgeberzu-
schuss in der Steuererklärung in der Anlage 
Kind unter „Kinderbetreuungskosten“ zu erfas-
sen (Feld „Steuerfreier Ersatz (z.B. vom Arbeitge-
ber), Erstattungen“). Für die Ermittlung der 
Höhe der Sonderausgaben wird die Höhe der 
Aufwendungen für die Kinderbetreuung um 
den Arbeitgeberzuschuss gemindert. Über die 
elektronische Lohnsteuerbescheinigung ist die 
automatisierte Datenübermittlung an die Fi-
nanzverwaltung hier bereits umgesetzt. 


Schulgeld 


Die Aufwendungen für eine Privatschule bzw. 
Schule in freier Trägerschaft können ebenfalls 
als Sonderausgaben (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG) in 
der Einkommensteuererklärung geltend ge-
macht werden. Die erforderlichen Nachweise 
über die Höhe des Schulgeldes - ohne Beherber-
gung, Betreuung und Verpflegung des Kindes - 
sowie die Bezeichnung der Schule oder des Trä-
gers liegen dem Steuerpflichtigen vor; er muss 
sie eigenhändig in das Steuererklärungsformu-
lar, Anlage Kind, eintragen. Ein Schritt zur Digi-
talisierung würde darin bestehen, dass die Pri-
vatschule bzw. Schule in freier Trägerschaft die 
erforderlichen Daten digitalisiert an die Fi-
nanzverwaltung übermittelt. 


Vorsorgeaufwendungen 


Die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversiche-
rungen der Eltern für ihre Kinder können u.U. 
als Sonderausgaben (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) gel-
tend gemacht werden, vorausgesetzt der Steuer-
pflichtige hat einen Anspruch auf Kindergeld 
bzw. den Kinderfreibetrag. Dann sind die Bei-
träge in der Anlage Kind zu erfassen. Hierbei ist 
zu differenzieren, ob der Steuerpflichtige oder 
sein Kind Versicherungsnehmer/in ist. Ohne 
Anspruch auf Kindergeld bzw. den Kinderfreibe-
trag können Steuerpflichtige, wenn sie Versiche-
rungsnehmer/in sind, die Beiträge in der Anlage 
Vorsorgeaufwand als Sonderausgaben erfassen. 
Die erforderlichen Daten zu den geleisteten Bei-
trägen liegen der Krankenversicherung vor. 
Nach § 10 Abs. 2b EStG übermittelt u.a. das 
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Versicherungsunternehmen oder der Träger der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
die Daten zur Höhe der Beitragszahlungen 
elektronisch an die Finanzverwaltung. Für die 
eindeutige und nur einmalige Zuordnung der 
Versicherungsbeiträge werden die Steuer-ID des 
Kindes und des Steuerpflichtigen erfasst. 


Werbungskosten/ Betriebsausgaben 


In der Regel sind die Aufwendungen für den pri-
vaten Nachhilfeunterricht für Kinder nicht steu-
erlich absetzbar. Eine Ausnahme stellt der pri-
vate Nachhilfeunterricht nach beruflich 
veranlasstem Umzug dar. Hier können die Auf-
wendungen bis zu einem festgelegten Höchstbe-
trag als Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG) 
bzw. Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) geltend 
gemacht werden. Der Steuerpflichtige ist ver-
pflichtet, die Notwendigkeit für den Nachhilfe-
unterricht nachzuweisen, beispielsweise durch 
eine Bescheinigung der neuen Schule. 


Da der Steuerpflichtige i.d.R. eine Rechnung von 
einem/einer privaten Nachhilfelehrer/in erhält, 
kann nur der Steuerpflichtige Angaben hierzu in 
seiner Einkommensteuererklärung machen. 
Eine Digitalisierung bzw. Automatisierung in 
diesem Bereich würde damit einhergehen, pri-
vate Dienstleister zur elektronischen Übermitt-
lung an die Finanzverwaltung zu verpflichten. 
Dies ist nach Einschätzung der Expertenkom-
mission nur schwer umsetzbar und würde büro-
kratische Lasten an anderer Stelle – bei dem/der 
privaten Nachhilfelehrer/in – aufbauen. 


Außergewöhnliche Belastungen 


Auswärtige Unterbringung eines  
volljährigen Kindes in Ausbildung 


Für volljährige Kinder mit Anspruch auf Kinder-
geld bzw. Kinderfreibetrag, die sich in Berufs-
ausbildung befinden und auswärts unterge-
bracht sind, können Steuerpflichtige den 
Freibetrag zur Abgeltung eines Sonderbedarfs 
bei Berufsausbildung eines volljährigen Kindes, 
sog. Ausbildungsfreibetrag (§ 33a Abs. 2 EStG), 
geltend machen. In der Anlage Kind sind die 
Zeiträume der auswärtigen Unterbringung an-
zugeben. Die auswärtige Unterbringung kann 
beispielsweise in einem Internat, einem Wohn-
heim, aber auch bei Verwandten oder in einer 
Studenten-WG sein. Somit sind nur dem Steuer-
pflichtigen die erforderlichen Daten genau be-
kannt. Eine automatisierte Übermittlung durch 


eine Institution an die Finanzverwaltung er-
scheint hier nicht möglich. 


Unterhaltszahlungen 


Bei volljährigen Kindern, für die kein Anspruch 
auf Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag besteht, 
können Unterhaltszahlungen an das Kind als 
außergewöhnliche Belastungen im Sinne des § 
33a Abs. 1 EStG berücksichtigt werden. Hierfür 
sind in der Anlage Unterhalt der Einkommen-
steuererklärung Angaben zur unterstützten Per-
son zu machen. Da diese Informationen aus-
schließlich dem Steuerpflichtigen vorliegen, ist 
eine Automatisierung/ Digitalisierung der Erfas-
sung in der Steuererklärung kaum umsetzbar. 


Krankheit des Kindes 


Krankheitskosten für Kinder, wie beispielsweise 
die Kosten für eine Brille, eine Zahnspange, ein 
Hörgerät oder Zahnersatz, die Zuzahlungen zu 
Krankenhausaufenthalten und die Fahrtkosten 
zu Behandlungen, stellen außergewöhnliche Be-
lastungen im Sinne des § 33 EStG dar. Hier kön-
nen verschiedene Institutionen, wie Kranken-
häuser, Ärzte, Dienstleister und Unternehmen, 
beteiligt sein. Die als Nachweis erforderlichen 
Rechnungen sowie ggf. ärztliche Bestätigungen 
liegen ausschließlich dem Steuerpflichtigen 
vollständig vor. Eine Digitalisierung bzw. auto-
matisierte Datenübermittlung an die Finanzver-
waltung schätzt die Expertenkommission als e-
her schwer realisierbar ein.  


Privater Nachhilfeunterricht für Kinder mit Le-
gasthenie kann als außergewöhnliche Belastun-
gen in der Steuererklärung erfasst werden. Hier-
für sind in der Anlage Außergewöhnliche 
Belastungen die Höhe der Aufwendungen anzu-
geben. Der Steuerpflichtige muss die Rechnun-
gen als Belege aufbewahren. Voraussetzung ist 
zudem ein amtsärztliches Attest als Nachweis 
für die Legasthenie. Die Umsetzung einer Digi-
talisierung gestaltet sich hier als schwierig. 


Behinderung des Kindes 


Hat das Kind des Steuerpflichtigen eine Behin-
derung, kann der Behinderten-Pauschbetrag (§ 
33b Abs. 1 bis 3 EStG) sowie die behinderungsbe-
dingte Fahrtkostenpauschale (§ 33 Abs. 2a EStG) 
in Anspruch genommen werden. Als Nachweis 
der Behinderung dient z.B. der Feststellungsbe-
scheid zum Grad der Behinderung (GdB) oder 
der Schwerbehindertenausweis. Zuständig für 
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die Feststellung einer Behinderung und das Aus-
stellen eines Schwerbehindertenausweises ist 
das Versorgungsamt. In der Anlage Kind der 
Einkommensteuererklärung ist zur Übertragung 
des Behinderten-Pauschbetrags vom Steuer-
pflichtigen der GdB sowie die Gültigkeit des 
Ausweises bzw. des Bescheides anzugeben. Zu-
dem ist anzugeben, ob das Kind erheblich geh-
behindert (Merkzeichen „G“), außergewöhnlich 
gehbehindert (Merkzeichen „aG“) oder blind/ 
taubblind/ ständig hilflos (Merkzeichen „Bl“/ 
„TBl“ und/ oder „H“) bzw. schwerstpflegebe-
dürftig (Pflegegrad 4 oder 5) ist. Diese Informati-
onen liegen dem zuständigen Versorgungsamt 
vor. 


Durch das Gesetz zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens366, welches am 01.01.2017 
in Kraft getreten ist, werden die Nachweispflich-
ten für die Steuerpflichtigen erleichtert. Die 
Vorlage der Unterlagen ist nur bei erstmaliger 
Geltendmachung des Behinderten-Pauschbe-
trags oder bei Änderung der Verhältnisse, insbe-
sondere beim GdB, erforderlich.367  Bei den 
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen 
(ELStAM) wird der Pauschbetrag mit der jeweili-
gen Geltungsdauer regelmäßig bei Antragstel-
lung durch den Steuerpflichtigen in der Daten-
bank erfasst. Zudem soll das Versorgungsamt 
bzw. eine andere für die Feststellung der Behin-
derung zuständige Stelle ihre Feststellungen zur 
Behinderung (GdB und etwaige Merkzeichen) 
zukünftig ausschließlich elektronisch nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz an das zustän-
dige Finanzamt des Antragsstellers übermitteln. 
Daher ist die Steuer-ID des Kindes bei Antrag 
auf Feststellung einer Behinderung anzugeben. 


Der Steuerpflichtige kann den Behinderten-
Pauschbetrag und die behinderungsbedingte 
Fahrtkostenpauschale seines Kindes auf sich 
übertragen lassen. Voraussetzung ist, dass An-
spruch auf Kindergeld bzw. den Kinderfreibe-
trag besteht. Der Finanzverwaltung liegen die 
erforderlichen Daten elektronisch vor. Über die 
Steuer-ID des Kindes kann die Finanzverwal-
tung die Daten des Versorgungsamtes zur Be-
hinderung des Kindes mit dem Steuerpflichti-
gen verknüpfen. Für die Steuerpflichtigen sollte 
eine Nachweispflicht für die festgestellte Behin-
derung gegenüber dem Finanzamt durch die 


                                                                 
366 Vgl. BGBl. I 2016 S. 1679. 


Vorlage der Feststellungsbescheide zukünftig 
entfallen. 


Darüber können Steuerpflichtige weitere behin-
derungsbedingte Aufwendungen für ihr Kind 
wie z.B. der behindertengerechte Umbau des 
Hauses oder ein Fahrzeugumbau als außerge-
wöhnliche Belastungen nach § 33 EStG erklärt 
werden. In der Regel sind hier private Dienst-
leister involviert, sodass eine automatisierte 
Weitergabe der Daten an die Finanzverwaltung 
schwierig erscheint. Auch hat allein der Steuer-
pflichtige vollständige Informationen über alle 
beauftragten Dienstleister und Aufwendungen, 
sodass die Digitalisierungsfähigkeit der Daten 
eingeschränkt ist. 


Sofern Eltern Kosten für eine Heimunterbrin-
gung ihres Kindes mit Behinderung entstehen, 
sind dies ebenfalls außergewöhnliche Belastun-
gen i.S.d. § 33 EStG und in der Anlage Außerge-
wöhnliche Belastungen zu erfassen. Inwieweit 
hier Digitalisierungspotenziale bestehen, hängt 
u.a. davon ab, wer im konkreten Einzelfall der 
Träger des Wohnheims für Menschen mit Be-
hinderung ist. Oft sind dies Wohlfahrtsverbände 
oder kirchliche Institutionen. Informationen 
über die konkrete Kostenbeteiligung der Eltern 
liegen dem zuständigen Sozialamt vor. Inwie-
weit eine Digitalisierung und automatisierte 
Übermittlung der Daten an die Finanzverwal-
tung umsetzbar wäre, ist im Einzelfall zu prüfen. 


Pflege des Kindes 


Für die Pflege ihres Kindes mit Behinderung o-
der eines anderen pflegebedürftigen Angehöri-
gen können Eltern unter den Voraussetzungen 
des § 33b Abs. 6 EStG einen Pflegepauschbetrag 
in Anspruch nehmen. Zu erfassen ist die unent-
geltliche Pflege in der Anlage Außergewöhnli-
che Belastungen. Auch Angaben zur Steuer-ID 
der zu pflegenden Person sowie zu Pflegegrad 
bzw. Merkzeichen sind erforderlich. Die Einstu-
fung in einen Pflegegrad muss der Steuerpflich-
tige gegenüber dem Finanzamt durch Vorlage 
eines entsprechenden Bescheids nachweisen (§ 
65 Abs. 2a EStDV), insbesondere bei erstmaliger 
Beantragung oder Änderung der maßgeblichen 
Verhältnisse. Den für die Feststellung einer Be-
hinderung und eines Pflegegrades zuständigen 
Stellen (beispielsweise die zuständige Pflege-
kasse) liegen diese Informationen vor. Mit dem 


367 Vgl. BT-Drs. 18/7457 S. 107. 
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Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pausch-
beträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen368 wurden bereits erste Vereinfa-
chungen für die Steuerpflichtigen hinsichtlich 
der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der Behinderten-Pauschbeträge sowie der 
Pflege-Pauschbetrag geschaffen. Mit Blick auf 
einen bürgerfreundlichen Verwaltungsservice 
empfiehlt die Expertenkommission auch hier, 
dass diese Daten und Nachweise von den zu-
ständigen Stellen unmittelbar elektronisch an 
die Finanzverwaltung übermittelt werden soll-
ten. Etwaige Nachweispflichten könnten für die 
Steuerpflichten dann entfallen. 


9.3.6.3. Fazit 


Die Vorteile der Digitalisierung sollten im Steu-
errecht umfassender genutzt werden. Der Aus-
tausch der Daten und Nachweise zwischen den 
Behörden und der Finanzverwaltung wäre - ins-
besondere mit Blick auf die bereits digitalisier-
ten, familienbezogenen Komponenten - einfach 
umzusetzen und würde viele Vorteile für alle 
Beteiligten bringen. Viele Steuerpflichtige müss-
ten keine weiteren Belege oder Informationen 
bei ihrem Finanzamt einreichen, was erheblich 
zur Entbürokratisierung der Verwaltungspro-
zesse sowie zur Entlastung der Bürgerinnen und 
Bürger beitragen würde. Die Behörden würden 
zudem davon profitieren, dass die mehrfache 
Prüfung desselben Sachverhalts vermieden wer-
den könnte. Der behördliche Datentransfer bie-
tet nach Einschätzung der Expertenkommission 
viele Möglichkeiten, dieses entstehende Netz-
werk im Sinne und mit Zustimmung der Bürge-
rinnen und Bürger weiter auszubauen und so-
mit für andere Lebensbereiche nutzbar zu 
machen.  


Die Chancen der Digitalisierung können jedoch 
(noch) nicht optimal genutzt werden, wenn nur 
der Steuerpflichtige Kenntnisse bzw. Daten zu 
den einzelnen individuellen familienbezogenen 
Sachverhalten hat. Die Verfügbarkeit von digita-
lisierungsfähigen Daten ist hier oft noch nicht 
gegeben. Zudem stellt der Datenschutz eine 
Herausforderung für die Digitalisierung dar. 


9.3.7. Maßnahmen zur Verringerung der 
normalen erklärungsgestützten Veranlagung 


Die Expertenkommission hat sich in verschiede-
nen Arbeitsgruppen ausführlich mit der Frage 
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beschäftigt, wie die Veranlagungsfälle bei den 
Finanzämtern durch eine weitergehende Digita-
lisierung reduziert werden können. Dabei ist das 
Augenmerk insbesondere auf diejenigen Perso-
nengruppen gelegt worden, die aufgrund von 
dem Finanzamt vorliegenden Daten bereits ab-
schließend veranlagt werden könnten. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um Arbeitnehmer, 
die lediglich Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit ohne größere Erwerbsaufwendungen  
oder existenzsichernde Aufwendungen bezie-
hen. Auch bei Rentner, Pensionären und weite-
ren Beziehern von Ruhestandsbezügen könnten 
unter bestimmten Voraussetzungen aus der 
normalen Einkommensteuerveranlagung her-
ausgehalten werden. In diesen Fällen ist eine ab-
schließende Besteuerung denkbar, die die Steu-
erpflichtigen deutlich zu entlasten vermag. In 
den Fällen, in denen diese Personen weitere 
nicht abschließend quellenbesteuerte Einkünfte 
beziehen oder wenn hohe Erwerbsaufwendun-
gen oder existenzsichernde Aufwendungen 
oberhalb von Pauschbeträgen anfallen, wird 
auch in Zukunft eine Veranlagung aufgrund der 
individuellen Steuererklärung des Steuerpflich-
tigen erforderlich sein. 


Ein erster Schritt, die Veranlagungsfälle in der 
Einkommensteuer mit Hilfe der Digitalisierung 
zu reduzieren, wäre eine stärkere Angleichung 
des Lohnsteuerabzugsverfahrens an das Ergeb-
nis der Einkommensteuerveranlagung (dazu 
nachfolgend unter 9.3.7.1.). Wenn das Lohnsteu-
erabzugsverfahren zu erheblichen Unterschie-
den mit dem Ergebnis der Einkommensteuer-
veranlagung führt, sind die Steuerpflichtigen 
gezwungen, eine Veranlagung zur Einkom-
mensteuer zu beantragen. Ein weiterer Schritt, 
die Steuerpflichtigen zu entlasten, wäre eine 
deutliche Erweiterung der vorausgefüllten Steu-
ererklärung (dazu unter 9.3.7.2.). Wenn den Fi-
nanzämtern hinreichend viele Daten vorliegen, 
ist schließlich eine erklärungslose vollautomati-
sierte Amtsveranlagung möglich (dazu unter 
9.3.7.3.). Einen Beitrag zu dieser erklärungslosen 
vollautomatisierten Veranlagung zur Einkom-
mensteuer liefern auch die Vorschläge zu den 
Abzugstatbeständen bei Arbeitnehmern, die die 
Expertenkommission unter Abschnitten 4.2 und 
4.3 entwickelt hat. Hierzu hat die Expertenkom-
mission konkrete Daten ermittelt (vgl. 9.3.7.4.).  
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Insbesondere die Veränderung bei den Lohn-
steuerablaufplänen und die Einführung einer 
erklärungslosen vollautomatisierten Veranla-
gung würden zu einer gerechteren Besteuerung 
beitragen (vgl. 9.3.7.5.) 


9.3.7.1. Veränderungen bei den  
Lohnsteuerablaufplänen 


Eine deutliche Verringerung von arbeitnehmer-
bezogenen Veranlagungsfällen könnte erreicht 
werden, wenn das Verfahren der Lohnsteuer-
ablaufpläne an die Erhebung der tatsächlichen 
Einkommensteuer angepasst würde. 


Gegenwärtig wird die unterjährige Lohnsteuer 
durch die Arbeitgeber entlang sogenannter Pro-
grammablaufpläne (vgl. § 39 b EStG) ermittelt, 
die vom Bundesministerium der Finanzen im 
Bundessteuerblatt bekanntgegeben werden.369 
Diese Programmablaufpläne weichen teilweise 
von dem Ermittlungsschema der Einkommen-
steuerveranlagung ab, wodurch es, bei sonst 
gleichbleibenden Angaben, zu finanziellen Un-
terschieden kommt. 


Da die unterjährige Ermittlung der Lohnsteuer 
nicht vollumfänglich der Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens im Rahmen der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer entspricht, 
könnten eine Vielzahl von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, die ausschließlich Einnah-
men aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 
EStG erzielen, zu einer Veranlagung „gezwun-
gen“ sein. Dies hat weitreichende Auswirkun-
gen, da diese Fälle nicht mit der Lohnsteuerer-
hebung abgegolten werden können und jeweils 
Veranlagungsfälle darstellen, die von der Fi-
nanzverwaltung entsprechend zu bearbeiten 
und zu verwalten sind. 


Um eine verstärkte und umfassende abgeltende 
Wirkung für die Steuerpflichtigen im Rahmen 
der Lohnsteuererhebung und –abführung durch 
die Arbeitgeber zu erreichen, sollte geprüft wer-
den, ob eine größere Nähe zwischen Lohnsteu-
erermittlung und Einkommensteuerveranla-
gung hergestellt werden kann. 


26,5 Mio. Steuerpflichtige, die ausschließlich 
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit erzie-
len, werden derzeit zur Einkommensteuer ver-
anlagt. Ein signifikanter Teil dieser Veranla-
gungsfälle geht allein darauf zurück, dass es zu 
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Unterschieden zwischen der unterjährigen 
Lohnsteuerermittlung und der Einkommen-
steuerberechnung im Wege der abschließenden 
Veranlagung kommt. 


Die Expertenkommission ist der Auffassung, 
dass durch eine entsprechende Veränderung im 
Lohnsteuerabzugsverfahren auf einige Millio-
nen Veranlagungen verzichtet werden könnte. 
Zu diesem Zweck sollte überprüft werden, ob 
und inwieweit bereits unterjährig die meisten 
für die Veranlagung zu berücksichtigenden 
Merkmale im Lohnsteuerabzugsverfahren be-
rücksichtigt werden können. 


Zwar können im Rahmen der unterjährigen 
Lohnsteuerermittlung nicht alle Merkmale, die 
für die Ermittlung des zu versteuernden Ein-
kommens relevant sind, berücksichtigt werden. 
Allerdings ließen sich erhebliche Abweichungen 
zwischen der Höhe der derzeit nach den Lohn-
steuerablaufplänen ermittelten Steuer und der 
in einer abschließenden Veranlagung ermittel-
ten Steuer reduzieren. Dies setzt voraus, dass der 
Lohnsteuerabzug an die Ermittlung der Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit im Veran-
lagungsverfahren angeglichen wird. Insbeson-
dere sollten bereits im 
Lohnsteuerabzugsverfahren die Sonderausga-
ben berücksichtigt werden. 


Sofern eine noch weiterführendere Abgeltungs-
wirkung der Lohnsteuer für die Einkommen-
steuerveranlagung erfolgen sollte, wäre zudem 
zu überprüfen, ob gewisse Informationen, die 
für die Ermittlung der unterjährigen Lohnsteuer 
und in Bezug auf ein fiktives zu versteuerndes 
Einkommen relevant wären, auch bereits um-
fassender unterjährig erhoben und genutzt 
werden könnten. Hier bieten sich zahlreiche di-
gitale Verfahren zur unterjährigen Berücksichti-
gung von steuerlich relevanten Sachverhalten 
an, die in der Kürze der der Expertenkommis-
sion zur Verfügung stehenden Zeit hier nicht 
näher dargestellt werden können. 


Das derzeitige Verfahren der Lohnsteuerablauf-
pläne ist darüber hinaus auch deswegen proble-
matisch, weil die Lohnsteuerablaufpläne regel-
mäßig erst mit relativ großer Verspätung zur 
Verfügung gestellt werden und dann zu erhebli-
chen unterjährigen Korrekturen führt. Da das 
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Mengengerüst mit ca. 46 Mio. monatlichen Ent-
geltabrechnungen sehr umfangreich ist, sind 
Korrekturen von Lohnabrechnungen, die auf-
grund von Nachberechnungen wegen der Be-
kanntgabe von geänderten Programmablaufplä-
nen, insbesondere für zurückliegende 
Zeiträume, sehr arbeitsintensiv. Nicht sämtliche 
Änderungen der Lohnabrechnungen lassen sich 
automatisiert durchführen, sondern bedürfen 
manueller Anpassungen. Zu nennen sind hier 
beispielsweise unterjährige Ein- und Austritte 
von Arbeitnehmern, bereits erstellte Bescheini-
gungen für außersteuerliche Zwecke uvm. Auch 
dieser Aspekt veranlasst eine Überprüfung des 
derzeitigen Verfahrens der Lohnsteuerablauf-
pläne. 


Die Expertenkommission weist darauf hin, dass 
die unterschiedliche Behandlung von einkom-
mensrelevanten Sachverhalten in der Einkom-
mensteuer und dem Sozialversicherungsrecht 
zunehmend zu einer erheblichen Belastung für 
die Steuerpflichtigen und die Arbeitgeber 
führt. Während das BMF bei der Erstellung und 
Nutzung der Programmablaufpläne im Wesent-
lichen auf pauschale Annahmen zurückgreift, 
die insoweit zu Ungenauigkeiten in der unter-
jährigen Lohnsteuerermittlung führen, aber mit 
der Einkommensteuerveranlagung ausgeglichen 
werden, sind die Arbeitgeber darauf angewiesen, 
auch unterjährig (überwiegend monatlich) die 
zutreffende Höhe der Sozialversicherungsab-
züge für die Arbeitnehmer zu ermitteln. Da für 
die Ermittlung der sozialversicherungsrechtlich 
relevanten Abzüge jedoch kein Programmab-
laufplan seitens der beteiligten Ministerien (u. a. 
BMG, BMAS) zur Verfügung gestellt wird, die 
Arbeitgeber aber die Abzüge in korrekter Höhe 
ermitteln müssen, kommt es hier zu erheblichen 
Aufwänden bei Arbeitgebern. Da kein gemein-
sam genutzter Programmablaufplan zur Verfü-
gung steht, werden für Zwecke der Lohnsteuer-
ermittlung zwar die Sozialabgaben bei der 
Lohnsteuerermittlung pauschal erfasst, die von 
den Arbeitgebern aber detailliert ermittelten so-
zialversicherungsrechtlichen Abzüge nicht 
gänzlich bei der Lohnsteuerermittlung herange-
zogen. 


                                                                 
370 Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 
Pressemitteilung Nr. 238, abrufbar unter: 
https://www.stmfh.bayern.de/internet/stmf/aktuelles/presse-
mitteilungen/25251/.  


Da das Steuerrecht und das Sozialversicherungs-
recht im Rahmen der monatlichen Entgeltab-
rechnungen unterschiedliche Vorgehen entwi-
ckelt haben, empfiehlt die Expertenkommission, 
eine übergreifende Expertengruppe/Fachar-
beitsgruppe einzusetzen. Ziel sollte es sein, die 
Abweichungen zwischen der steuerlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Behandlung 
frühzeitig zu identifizieren und Maßnahmen 
zu ergreifen, um die unterjährigen Bekanntga-
ben von geänderten Programmablaufplänen 
zu reduzieren. 


9.3.7.2. Erweiterung der vorausgefüllten  
Steuererklärung 


Ein weiterer Schritt, den Erklärungsaufwand der 
Einkommensteuer für die Steuerpflichtigen zu 
verringern und sie damit zu entlasten, ist die Er-
weiterung der vorausgefüllten Steuererklärung. 


Mit ELSTER stellt die Finanzverwaltung die er-
folgreichste E-Government-Anwendung 
Deutschlands.370 Mit der vorausgefüllten Steuer-
erklärung371 erleichtert die Finanzverwaltung 
die Erstellung der Steuererklärung, indem eine 
Reihe von elektronischen Daten und Bescheini-
gungen, die der Finanzverwaltung bereits vor-
liegen, bereitgestellt, auf Antrag übermittelt und 
gegebenenfalls in digitale Steuerformulare ein-
gestellt werden. 


Für Rentner und Pensionäre stellt die Finanz-
verwaltung im Rahmen von einfachElster372 eine 
einfache und übersichtliche Benutzerführung 
für die papierlose Erstellung einer Steuererklä-
rung zur Verfügung, wenn die Steuerpflichtigen 
lediglich inländische Renten und Pensionen er-
halten, gegebenenfalls Kapitaleinkünfte unter-
halb des Sparerpauschbetrages oder weitere Ein-
künfte aus einem Minijob erhalten. 


Die Expertenkommission ist jedoch der Auffas-
sung, dass die vorausgefüllte Steuererklärung 
noch ein sehr viel größeres Potenzial hat. 


Beispiele aus anderen Ländern 


Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass diese 
die Möglichkeiten einer vorausgefüllten Steuer-
erklärung sehr viel umfassender ausschöpfen, 
als in Deutschland. 


371 https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/belegabruf_(pri-
vatpersonen) 
372 Vgl. hierzu: https://www.elster.de/eportal/infoseite/einfa-
chelsterinfo.  
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In Estland existiert für die Einreichung der 
Steuererklärung das elektronische System e-Tax, 
über das bereits heute rund 98 % der Steuerer-
klärungen abgegeben werden.373 Dabei wird der 
größte Teil der benötigten Daten vorausge-
füllt.374 Der Datenaustausch findet über die Da-
tenbank X-Road statt, welche für die Erfassung 
von Daten aus verschiedenen Registern verwen-
det wird. Alle Register in Estland müssen Mit-
glied von X-Road sein.375 Um die Sicherheit der 
auf der X-Road gespeicherten Daten garantieren 
zu können, wird eine spezielle Blockchain-Tech-
nologie (KSI) verwendet.376 Zu den vorausgefüll-
ten Daten gehören neben den auch in Deutsch-
land bekannten Daten u.a. die Bankverbindung, 
Schenkungen und Spenden, oder Daten aus dem 
estnischen Zentraldepots für Wertpapiere.377 Die 
Steuerpflichtigen besitzen eine digitale ID-card 
und können damit genehmigen, ob und wenn 
ja, in welchem Umfang ihre Daten an welche öf-
fentliche Stelle zur Verfügung gestellt werden.378 
Die Abgabe der Steuererklärung dauert in Est-
land dank der vorausgefüllten Inhalte durch-
schnittlich nur zwischen drei und fünf Minu-
ten.379 


Estland hat mit seinem Modell sehr positive Er-
fahrungen gemacht. Die Verwaltungskosten der 
Steuerbehörde sind gesunken, da die Zahl der 
Mitarbeiter von 2003 bis 2012 um 36,7 % gesun-
ken ist, womit auch Ausgaben für Büros einge-
spart werden konnten.380 Die Angaben der Steu-
erpflichtigen sind akkurater geworden und die 
Steuereinnahmen sind gestiegen.381 


                                                                 
373 https://e-estonia.com/solutions/ease_of_doing_business/e-
tax/ (abgerufen am: 01.05.2024). 
374 https://www.emta.ee/en/private-client/taxes-and-pay-
ment/declaration-income/income-tax-returns-2023#pre-com-
pleted (abgerufen am: 01.05.2024). 
375 https://scoop4c.eu/cases/estonian-electronic-tax-filing-sys-
tem-e-tax (abgerufen am: 01.05.2024). 
376 Risse, Robert, Beurteilungskriterien zum Einsatz von steuerli-
chen, zolltechnischen Anwendungsfällen für Blockchain – Wel-
che Fälle führen zu positiven Business Cases?, beck.digitax 2023, 
362 ff.  (368); https://e-estonia.com/solutions/interoperability-
services/x-road/ (abgerufen am: 01.05.2024); Imtiaz Khan/Ali 
Shahaab, Estonia is a ‚digital republic‘ and this may well be our 
future too, 2020 (https://www.independent.co.uk/tech/estonia-
digital-republic-online-voting-blockchain-b912567.html, 
abgerufen am: 01.05.2024).  
377 https://www.emta.ee/en/private-client/taxes-and-pay-
ment/declaration-income/income-tax-returns-2023#pre-com-
pleted (abgerufen am: 06.05.2024). 
378 Imtiaz Khan/Ali Shahaab, Estonia is a ‚digital republic‘ and 
this may well be our future too, 2020 (https://www.independ-
ent.co.uk/tech/estonia-digital-republic-online-voting-block-
chain-b912567.html, abgerufen am: 01.05.2024). 
379 https://e-estonia.com/solutions/ease_of_doing_business/e-
tax/ (abgerufen: 01.05.2024); Imtiaz Khan/Ali Shahaab, Estonia is 
a ‚digital republic‘ and this may well be our future too, 2020 


Bürgerinnen und Bürger von Estland sparen 
nicht nur Zeit, sondern erhalten ihre Steuerer-
stattungen innerhalb von 5 Tagen. 382 


Schweden verwendet eine e-ID, um die Identi-
tät der Erklärenden sicherzustellen und den e-
Service „Skatteverket“ zur Einreichung der vo-
rausgefüllten Steuererklärung über die App, mit 
SMS, durch Anruf oder mit der Post.383 Zu den 
vorausgefüllten Daten gehören Neben den An-
gaben zum Einkommen aus nichtselbständiger 
Arbeit auch bestimmte Abzugspositionen (z.B. 
Gewerkschaftsbeiträge), Steuerermäßigungen 
für „rut work“ (Haushaltsarbeiten) oder „rot 
work“ (Bauarbeiten auf eigenem Grundstück) 
und die Gesamtsumme des Einkommens aus 
Kapitaleinkünften.384 Bereits im Jahr 2006 er-
hielten die meisten Steuerzahler eine vollständig 
vorausgefüllte Steuererklärung, wodurch der 
zeitliche Aufwand der Steuerzahler für die Ab-
gabe ihrer Steuererklärung drastisch reduziert 
werden konnte.385 Im Jahr 2014 reichten mehr 
als 750.000 Bürgerinnen und Bürger ihre Steuer-
erklärung per SMS ein.386 


Die finnische Finanzverwaltung lässt den Steu-
erpflichtigen im Frühjahr (März/April) jeden 
Jahres eine vorausgefüllte Steuererklärung zu-
kommen, welche Informationen über das Ein-
kommen und die Abzüge des vorangegangenen 
Jahres und solche Informationen enthält, die 
von anderen Stellen übermittelt wurden.387 Im 
MyTax online service können Informationen 
ggf. korrigiert werden. Wenn bis zum Fristende 
(angegeben in der Erklärung) keine Änderungen 


(https://www.independent.co.uk/tech/estonia-digital-republic-
online-voting-blockchain-b912567.html, abgerufen am: 
01.05.2024). 
380 https://scoop4c.eu/cases/estonian-electronic-tax-filing-sys-
tem-e-tax (abgerufen am: 06.05.2024). 
381 https://scoop4c.eu/cases/estonian-electronic-tax-filing-sys-
tem-e-tax (abgerufen am: 06.05.2024). 
382 https://scoop4c.eu/cases/estonian-electronic-tax-filing-sys-
tem-e-tax (abgerufen am: 06.05.2024). 
383 https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlangu-
ages/inenglishengelska/individualsandemployees/declaring-
taxesforindividuals/howtouseoureservicefilingincometaxre-
turn1viaeservice.106.2fb39afe18dabf1e4d228fc.html (abgerufen 
am: 06.05.2024). 
384 https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlangu-
ages/inenglishengelska/individualsandemployees/declaring-
taxesforindividuals/howtofileyourtaxreturn/thecontentsoft-
heincometaxreturn.4.7be5268414bea064694c76b.html 
(abgerufen am: 06.05.2024). 
385 OECD, Forum on tax administration: taxpayer service sub-
group, Information note, 2008, S. 5. 
386 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schweden-steuer-
erklaerung-per-sms-1.1728167 (abgerufen am: 06.05.2024). 
387 https://www.infofinland.fi/en/work-and-enterprise/taxa-
tion/tax-return-and-tax-decision# (abgerufen am: 06.05.2024). 
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vorgenommen werden, werden die Informatio-
nen automatisch wie ausgefüllt übernommen.388 
Zu den vorausgefüllten Daten gehören u.a. die 
Anzahl minderjähriger Kinder, der Behinderten-
status, Gebühren für Sportler und Athleten, Ein-
künfte aus Kapitalvermögen, Stipendien und 
Förderungen für besondere Leistungen oder An-
gaben zu Shareholder-Darlehen.389 


In Norwegen erhalten die Steuerpflichtigen bis 
Ende März jeden Jahres eine vorausgefüllte 
Steuererklärung, deren Angaben sie auf ihre 
Richtigkeit hin überprüfen müssen.390 Mithilfe 
des „deduction wizard“391, einem Fragebogen, 
der von der norwegischen Finanzverwaltung 
zur Verfügung gestellt wird, können abziehbare 
Posten, die nicht vorausgefüllt wurden, einfach 
und schnell ermittelt werden. Im Jahre 2015 
wurden 83 % der vorausgefüllten Steuererklä-
rungen ohne Änderungen abgegeben, was zu ei-
ner erheblichen Entlastung der Steuerpflichti-
gen und zu einer Reduzierung der 
Verwaltungskosten geführt hat.392 


In Spanien erhalten die Steuerpflichtigen auf 
Antrag von der spanischen Finanzverwaltung 
über die 2016 eingeführte Renta Web die vo-
rausgefüllte Steuererklärung, deren Inhalt sie 
dann überprüfen und im Internet, über SMS  
oder persönlich bestätigen müssen oder ggf. Än-
derungen vornehmen müssen.393 Wenn die 
Steuerpflichtigen nicht selbständig sind und/ 
oder ausländische Vermögenswerte besitzen, 
werden sämtliche Daten in der Steuererklärung 
vollständig vorausgefüllt, so dass es sich um das 
meist entwickelte System in dieser Hinsicht 
handelt.394 Im Jahre 2009 beantragten über 70 % 
der Steuerpflichtigen die vorausgefüllte Steuer-
erklärung, rund die Hälfte davon wurde ohne 
Änderungen abgegeben.395 Renta Web ist bei 


                                                                 
388 https://www.infofinland.fi/en/work-and-enterprise/taxa-
tion/tax-return-and-tax-decision# (abgerufen am: 06.05.2024). 
389 https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-re-
turns/your_tax_return_and_tax_assessment_deci/instructions-
for-filing/ (abgerufen am: 06.05.2024). 
390 https://www.skatteetaten.no/en/person/taxes/tax-return/  
(abgerufen am: 08.05.2024). 
391 https://www.skatteetaten.no/en/person/taxes/get-the-
taxes-right/the-deduction-wizard/ (abgerufen am: 08.05.2024). 
392 Schanke Funnemark,  Digital Business Information. Collection 
an Use for Taxation Purposes, Data-Driven, Tax Administra-
tion, S. 42. 
393 https://sede.agenciatribu-
taria.gob.es/Sede/en_gb/ayuda/consultas-informaticas/renta-
ayuda-tecnica/presentacion-declaracion-clic.html (abgerufen 
am: 08.05.2024); Durán-Cabré,  The Spanish experience in the 
administration of the personal income tax: tax data sendings 
and prefilled tax returns, S. 182. 


den spanischen Steuerpflichtigen wegen der 
Vereinfachung der Abgabe der Steuererklärung 
sehr beliebt.396 


Erweiterung der vorausgefüllten Steuererklärung 
in Deutschland 


Insgesamt zeigt sich, dass Deutschland laut des 
Digital Economy and Society Index (DESI) im 
europäischen Vergleich hinsichtlich seines An-
gebots vorausgefüllter Formulare nach wie vor 
auf den hinteren Rängen rangiert. Es erreicht le-
diglich 43,3 von 100 möglichen Punkten.397 Zum 
Vergleich: der EU-Durchschnitt liegt bei 68,2 
Punkten. Nur Tschechien (41,9 Punkte), Rumä-
nien (40,7 Punkte) und Ungarn (38,3) sind noch 
schlechter aufgestellt – aber mit geringem Ab-
stand. Dies ist einerseits ein schlechtes Zeugnis, 
das hiermit der größten Volkswirtschaft der EU 
ausgestellt wird. Andererseits weist dieses Bild 
aber auch auf großes Potenzial hin, das auf die-
sem Gebiet noch gehoben werden kann und 
sollte. 


Dies gilt auch im Rahmen der vorausgefüllten 
Steuerklärung. Zwar besteht in Deutschland be-
reits ein System für vorausgefüllte Steuererklä-
rungen. Das bezieht sich nicht nur auf Daten, die 
schlicht aus dem vorangegangenen Veranla-
gungszeitraum übernommen werden können. 
Es werden nach entsprechendem Abruf auch für 
den aktuellen Veranlagungszeitraum bereitge-
stellte Daten aus externen Quellen übermittelt 
und übernommen. Zu diesen bereits ausgefüll-
ten Datensätzen gehören: 


• bei der Finanzverwaltung gespeicherte 
Stammdaten 


• Daten der vom Arbeitgeber übermittelten 
Lohnsteuerbescheinigungen 


394 Deloitte, Comparative study oft he personal income tax re-
turn process in Belgium and 33 other countries, 2013, S. 7; Mar-
tínez-Vázques/Sanz-Arcega,  Can Pre-Populated Tax Returns En-
hance tax Compliance? The Effects oft he Spanish Renta Web 
Initiative from a Sociology of Taxation Perspective, S. 82. 
395 Goodman/Lim/Sacerdote/Whitten, Automatic Tax filing: 
Simulating a pre-populated form 1040, S. 3. 
396 Martínez-Vázques/Sanz-Arcega, Can Pre-Populated Tax Re-
turns Enhance tax Compliance? The Effects oft he Spanish 
Renta Web Initiative from a Sociology of Taxation Perspective, 
S. 87. 
397 Europäische Kommission, Digital Decade DESI visualisation 
tool, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.eu-
ropa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?indica-
tor=desi_4a4&breakdown=all_egov_le&pe-
riod=desi_2023&unit=egov_score&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ
,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,
SI,ES,SE (abgerufen am: 21.05.2024).  
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https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?indicator=desi_4a4&breakdown=all_egov_le&period=desi_2023&unit=egov_score&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE
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• Mitteilungen über den Bezug von Renten-
leistungen 


• Lohnersatzleistungen 
• Vorsorgeaufwendungen 
• Beiträge zu Kranken- und Pflegeversiche-


rungen 
• Zuschüsse und Erstattungen von Behörden 


bzw. öffentlichen Stellen 
• Beiträge zu Vermögenswirksamen Leistun-


gen 
• Kapitalerträge mit Freistellungsauftrag.398 


Diese Daten müssen von den Steuerpflichtigen 
also nicht mehr manuell eingetragen, sondern 
lediglich geprüft und bestätigt oder gegebenen-
falls korrigiert werden. 


Dennoch besteht hier, gerade im Vergleich zu 
den eingangs angeführten Beispielen anderer 
Länder (vgl. Abschnitt 9.3.7.2.1.), noch Nachhol-
bedarf. 


Zuerst ist zu erwägen, welche weiteren Daten-
quellen eingebunden werden können, um im 
Rahmen des Systems der vorausgefüllten Steu-
ererklärung möglichst viele Daten, auch unter 
Wahrung datenschutzrechtlicher Vorschriften, 
für den Steuerpflichtigen zur Verfügung zu stel-
len. 


Generell sollte gelten, dass Daten, die bei Behör-
den oder Institutionen wie Banken und Kran-
ken- oder Pflegekassen vorliegen, künftig direkt 
an die Finanzverwaltung übermittelt werden. 
Dies wäre beispielsweise im Rahmen von Zuzah-
lungen für Krankenhausaufenthalte, Kur- oder 
Rehabehandlungen oder für Pflegeheimaufent-
halte denkbar. Auch notwendige Daten bezüg-
lich der Gewährung von Pauschalen für Men-
schen mit schwerer Behinderung oder Daten zu 
sozialversicherungspflichtigen Einkünften und 
Sozialleistungen sollten von der jeweils zustän-
digen Behörde an die Finanzverwaltung über-
mittelt werden können.399 Gleiches gilt für In-
formationen zu Kapitalerträgen, die Banken 
oder anderen Finanzinstitutionen vorliegen. 


Es wird zwar nicht gelingen, jeden steuerrecht-
lich relevanten Sachverhalt im Rahmen der vo-
rausgefüllten Steuererklärung abzubilden. Dies 


                                                                 
398 ELSTER, Vorausgefüllte Steuererklärung, https://www.els-
ter.de/elsterweb/infoseite/belegabruf_(privatpersonen) (abge-
rufen am: 21.05.2024). 
399 In einer Übergangsphase könnten diese Daten auch struktu-
riert an die Steuerpflichtigen selbst übergeben werden, damit 


würde zu einem Aufwuchs von Bürokratie für 
betroffene Stellen führen, wenn beispielsweise 
jeder noch so kleine Verein künftig Daten zu 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen übermitteln 
müsste. Die Potenziale, die bestehen und die 
technisch und rechtlich realisierbar sind, sollten 
dennoch ausnahmslos gehoben werden. 


Ein zweiter notwendiger und auch grundlegen-
der Schritt, um das System der vorausgefüllten 
Steuererklärung zu optimieren, ist die Verbesse-
rung der technischen Rahmenbedingungen. 400 


Es muss die digitale Infrastruktur ausgebaut 
und, da es sich hier um besonders sensible Daten 
handelt, vollumfänglich abgesichert werden. 
Nur so wäre ein effektiver und sicherer Daten-
austausch zwischen den Finanzämtern, Banken, 
Arbeitgebern und anderen Behörden bzw. Stel-
len gewährleistet. 


Darüber hinaus sollte es mithilfe einer digitalen 
Identität für Bürger möglich sein, sich sicher 
und einfach bei verschiedenen Behörden und 
privaten Dienstleistern zu authentifizieren. Auf 
die zeitnahe Umsetzung und konsequente Nut-
zung einheitlicher Identifikations- und Authen-
tifizierungsverfahren wurde bereits in Kapitel 
9.3.3. hingewiesen. 


Schließlich kann, wie Abschnitt 9.3.7.2.1. gezeigt 
hat, der Blick ins Ausland zur Identifikation von 
Best-Practice-Beispielen lohnend sein.  


Hinsichtlich der Nutzung technischer Innovati-
onen ist in Bezug auf die vorausgefüllte Steuer-
erklärung auch an den sinnvollen Einsatz von 
Automatisierung und Künstlicher Intelligenz 
(KI) zu denken. 


So könnten KI-Anwendungen dazu dienen, häu-
fige Fehler oder Unstimmigkeiten in den vo-
rausgefüllten Daten zu identifizieren und so die 
Genauigkeit der Steuererklärung zu verbessern. 
Auch wäre zu erwägen, basierend auf den erfass-
ten Daten und den bisherigen Steuerklärungen, 
automatisierte Vorschläge für mögliche Steuer-
erleichterungen zu unterbreiten. 


Dieser technologisch moderne Ansatz sollte 
schließlich auch genutzt werden, die 


diese die Daten im Rahmen der Erklärungsabgabe berücksichti-
gen können. In der Endausbaustufe wäre die unmittelbare 
Übermittlung an die Finanzverwaltung zielführend. 
400 Siehe hierzu auch Abschnitt 9.2.1., S. XXX. 
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Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit 
von Steuererklärungen zu maximieren. 


Basis sollte die Entwicklung einer intuitiven, be-
nutzerfreundlichen Oberfläche für das elektro-
nische Steuererklärungssystem sein, das auch 
auf mobilen Endgeräten voll funktionsfähig ist. 
Außerdem sollten Hilfetools und entspre-
chende, leicht verständliche sowie übersichtli-
che Anleitungen bereitgestellt werden, die die 
Steuerpflichtigen Schritt für Schritt durch den 
Prozess der Überprüfung und gegebenenfalls 
Korrektur ihrer Daten führen. Hier könnten 
Korrekturvorschläge auch durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz zielgenau unterbreitet 
werden. 


Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass 
Deutschland mit dem bestehenden System der 
vorausgefüllten Steuerklärung im Jahr 2014 ei-
nen wichtigen Schritt gemacht hat. Nach 10 Jah-
ren ihrer Nutzung sind die Potenziale aber noch 
nicht erschöpfend genutzt. Schnellstmöglich 
sollte daher die Aufnahme folgender Daten ge-
prüft und erprobt werden: 


• Übermittlung von vom Steuerpflichtigen 
geleistete Zuzahlungen für Krankenhausbe-
handlungen durch die Krankenkassen 


• Übermittlung von vom Steuerpflichtigen 
geleistete Zuzahlungen für Pflegeheimau-
fenthalte durch die Pflegekassen 


• Kosten für Kur- und Rehabehandlungen 
durch die Rentenversicherungsträger 


• vollumfängliche Übermittlung von indivi-
duell geleisteten Beiträgen durch die Künst-
lersozialkasse 


• Übermittlung von für Pauschalen für 
Schwerbehinderung notwendigen Angaben 
der zuständigen Behörde 


• Daten zu sonstigen sozialversicherungs-
pflichtigen Einkünften, zu Arbeitslosengeld 
und anderen Sozialleistungen 


• Kinderbetreuungskosten durch Kommunen, 
sofern Gebühren erhoben werden  


• Informationen zu Kapitalerträgen von Ban-
ken und anderen Finanzinstitutionen. 


Diese Erweiterung der im System der vorausge-
füllten Steuerklärung einzubindenden Daten-
quellen werden zusammen mit den anderen in 


                                                                 
401 Vgl. hierzu: Der Bundesbeauftrage für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit, Was sind e-Daten?, abrufbar unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Buerger/Inhalte/Finanzen-
Steuern/ABC_e-Daten.html. 


diesem Abschnitt diskutierten Vorschlägen dazu 
beitragen, die Effizienz der Finanzverwaltung 
weiter zu erhöhen, die Richtigkeit der Steuerda-
ten zu verbessern und den Bürgern Zeit und 
Aufwand bei der Erstellung ihrer Steuererklä-
rung zu ersparen. Die Implementierung dieser 
Erweiterungen würde Deutschland zudem nä-
her an die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit 
von bereits gut und effizient funktionierenden 
Systemen wie etwa in Estland oder Schweden 
bringen. 


9.3.7.3. Vollautomatisierte Veranlagung für Arbeitneh-
mer, Rentner und Pensionäre 


Sowohl bei der vorausgefüllten Steuererklärung 
als auch bei einfachElster wird bestehender Er-
klärungsaufwand vereinfacht, indem vorlie-
gende Daten bereitgestellt und in einem voraus-
gefüllten Erklärungsformular zur Verfügung 
gestellt werden. Ausgangspunkt bleibt stets die 
Abgabe einer Steuererklärung, ohne welche 
drittübermittelte Daten i.S.v. § 93c AO (sog. e-
Daten401) nicht berücksichtigt werden. 


Vorteil einer vollautomatisierten Veranlagung 


Eine wirkliche Entlastung und eine weitere Ver-
einfachung für Steuerpflichtige und Finanzver-
waltung wird jedoch erst dann erreicht, wenn 
vorhandene Daten und Informationen erst gar 
nicht mehr erklärt werden müssen und die 
Steuerpflichtigen von Amts wegen zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden können. 


Nicht nur aus Sicht der Steuerpflichtigen, son-
dern auch aus Sicht der Finanzverwaltung ist 
eine erklärungslose Amtsveranlagung erstre-
benswert. Die schon jetzt bestehende Personal-
knappheit in der Finanzverwaltung wird sich 
aus Sicht der Steuer-Gewerkschaft zunehmend 
verschärfen, weshalb eine Entlastung dringend 
geboten sei.402  


Eine erklärungslose Amtsveranlagung könnte 
hierbei ein bedeutender Schritt zur Entlastung 
sein.  


In denjenigen Fällen, in denen alle Daten und 
Informationen, die für die Besteuerung erfor-
derlich sind, dem Staat bereits vorliegen, bedarf 
es keiner eigenständigen Steuererklärung mehr. 
Die vorhandenen Daten werden einer 


402 So der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerk-
schaft Florian Köbler im Interview: Schäfers, FAZ v. 13.06.2023, 
Nr. 134, S. 17. 
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Veranlagung zur Einkommensteuer zugrunde 
gelegt, ohne dass der Steuerpflichtige tätig wer-
den muss. Wenn die Daten in digitaler Form zur 
Verfügung stehen, kann die Veranlagung vollau-
tomatisiert durchgeführt werden. Die Steuer-
pflichtigen werden von dem Erklärungsaufwand 
gegenüber der Finanzverwaltung entlastet. Au-
ßerdem führt die vollautomatisierte Amtsveran-
lagung zu einer enormen Entlastung der Finanz-
verwaltung, da diese Amtsveranlagung mit 
einem relativ geringen Personalaufwand durch-
geführt werden kann.  


Ergänzt werden muss diese erklärungslose 
Amtsveranlagung selbstverständlich durch die 
Möglichkeit der Steuerpflichtigen, ergänzende 
Angaben zu machen, weitere existenzsichernde 
und erwerbssichernde Aufwendungen zu erklä-
ren und eine reguläre Veranlagung zur Einkom-
mensteuer zu verlangen. Es ist nicht beabsich-
tigt, die Steuerpflichtigen als Beteiligte aus dem 
Besteuerungsverfahren herauszuhalten. Viel-
mehr sollte es darum gehen, eine endgültige 
und grundsätzlich abschließende Fallbearbei-
tung ohne die Notwendigkeit zur Abgabe einer 
Steuererklärung herbeizuführen – also ein Sys-
tem zu schaffen, welches anders als der bishe-
rige Lohnsteuerabzug bereits als endgültig kon-
zipiert ist. 


 


Rechtliche Voraussetzungen einer erklärungslo-
sen  
vollautomatisierten Besteuerung 


Die Einführung einer antragslosen Amtsveran-
lagung auf Basis der vorliegenden Angaben ist 
nach vorläufiger Einschätzung der Experten-
kommission grundsätzlich zulässig, bedürfte 
aber für diese Fälle einer Veränderung der gel-
tenden Regelungen des Besteuerungsverfahrens 
in der Abgabenordnung. 


Um die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit 
der Besteuerung sicherzustellen, bedarf es insbe-
sondere ergänzender Regelungen, die dem Steu-
erpflichtigen eine Nacherklärungsmöglichkeit 
oder erweiterte Einspruchsmöglichkeiten 


                                                                 
403 Seer in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Vor § 149 AO Rz. 1. 
404 BVerfG v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, 271; 
Tipke,  BB 2009, 636, 638. 
405 BT-Drs. 18/7457, 88. 
406 Wittmann, StuW 1987, 35, 36; Seer, DStJG 31 (2008), 7, 10; 
Spilker, Behördliche Amtsermittlung, S. 73; Hey, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, Rn 3.238 f. 


geben. Andernfalls wäre das Recht des Steuer-
pflichtigen nur die gesetzmäßige Steuerlast tra-
gen zu müssen, unbillig eingeschränkt. 


Die Verfahrensänderung sollte schließlich eine 
Änderung zu Gunsten des Steuerpflichtigen 
sein. De lege lata ist die Steuererklärung zwar 
das zentrale Ermittlungsmittel der Finanzbe-
hörde 403 und ein wesentlicher Baustein zur ge-
setz- und gleichmäßigen Steuerfestsetzung.404 
Einer partiellen Abkehr vom Deklarationsprin-
zip durch eine antragslose Amtsveranlagung 
steht der bisher zentralen Rolle der Steuererklä-
rung jedoch nicht zwangsläufig entgegen. 


Bereits die Fiktion im Rahmen der vorausgefüll-
ten Steuererklärung, dass Daten, welche durch 
Dritte nach Maßgabe des § 93c AO übermittelt 
werden, gem. § 150 Abs. 7 S. 2 AO als Angaben 
des Steuerpflichtigen gelten, stellt eine Aus-
nahme vom Deklarationsprinzip dar. Durch eine 
antragslose Veranlagung würde diese Wertung 
folgerichtig weitergeführt und zu einer bereich-
spezifischen Ausnahme des Deklarationsprin-
zips weiterentwickelt. 


Den übermittelten e-Daten sollte keine Bin-
dungswirkung zukommen405 und es sollte beim 
Untersuchungsgrundsatz nach §§ 88 Abs. 1 S. 1, 
Abs. 2 S. 1 AO und der damit einhergehenden 
Verfahrensherrschaft sowie ggf. bestehender 
Amtsermittlungspflicht406 der Finanzbehörde 
verbleiben. Hierbei bliebe beispielsweise ein 
Auskunftsersuchen gem. § 93 Abs. 1 AO möglich. 
Die sphärenorientierte Mitverantwortung des 
Steuerpflichtigen zur Sachverhaltsaufklärung407 
wird dabei fortgeführt, obgleich der Steuer-
pflichtige hierbei deutlich entlastet wird. 


Auch wenn das Deklarationsprinzip historisch 
betrachtet eingeführt wurde, um eine Besteue-
rung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit zu ermöglichen408 und mittlerweile tragen-
der Bestandteil des Besteuerungsverfahrens 
ist,409 ist es verfassungsrechtlich nicht zwingend 
vorgegeben. Eine an der Leistungsfähigkeit ori-
entierte, gesetz- und gleichmäßige Besteuerung 
kann auch anderweitig hergestellt werden, wes-
halb der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum 


407 Vgl. hierzu Seer in: Tipke/Kruse, AO/FGO, § 88 AO Rz. 3. 
408 Frizen,  Das Deklarationsprinzip im Einkommensteuerrecht, 
S. 38 m.w.N. 
409 Zur Ergänzung des Deklarations- und Verifikationsprinzips: 
Seer in: Tipke/Lang, AO/FGO, § 85 AO Rz. 14. 
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eine antragslose Veranlagung – je nach Ausge-
staltung – grundsätzlich zuließe. 


Die vollautomatisierte Amtsveranlagung sollte 
nicht durch eine Änderung im Bereich der ma-
teriellen Besteuerungsgrundlagen oder durch 
eine Einschränkung des materiellen Rechts für 
den betroffenen Kreis von Steuerpflichtigen er-
gänzt oder begleitet werden. Zwar ließe sich eine 
weitere Vereinfachung erreichen, indem diejeni-
gen Steuerpflichtigen, die einer Amtsveranla-
gung unterliegen sollen, von der weitergehen-
den Geltendmachung bestimmter 
Aufwendungen ausgeschlossen werden oder für 
diese bestimmte Pauschbeträge vorgesehen 
werden. Dies würde jedoch eine Verletzung der 
Besteuerungsgleichheit bedeuten, die sich nur 
schwer rechtfertigen ließe. 


Beispiel Österreich 


Ein Beispiel für eine antragslose Veranlagung 
bietet Österreich. Mit § 41 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 lit. a 
öEStG wurde dort eine antraglose Arbeitneh-
merveranlagung durch das Steuerreformgesetz 
2015/2016410 eingeführt. Ziel des Vorhabens war 
es ein Serviceangebot für Steuerpflichtige zu 
schaffen und diesen von Amts wegen eine Steu-
ergutschrift zukommen zu lassen, auch wenn 
keine Steuererklärung abgegeben wurde.411 


Steuerpflichtige werden nur dann von Amts we-
gen veranlagt, wenn bis Juni keine Steuererklä-
rung für das Vorjahr abgegeben wurde, die Ak-
tenlage nahelegt, dass nur lohnsteuerpflichtige 
Einkünfte bezogen wurden, die Veranlagung zu 
einer Steuergutschrift von mindestens fünf Euro 
führt und aufgrund der Aktenlage nicht anzu-
nehmen ist, dass noch weitere nicht automa-
tisch übermittelte steuermindernde Angaben 
gemacht werden.412 Bei der antragslosen Arbeit-
nehmerveranlagung werden bereits bestimmte 
Sonderausgaben, wie Spenden, Kirchenbeiträge, 
Beiträge für die freiwillige Weiterversicherung 
und den Nachkauf von Versicherungszeiten in 
der gesetzlichen Pensionsversicherung berück-
sichtigt, da hierfür ein verpflichtender 


                                                                 
410 Steuerreformgesetz 2015/2016 (StRefG 2015/2016) v. 
14.08.2015, BGBl. I Nr. 118/2015. 
411 ErläutRV 684 BlgNR 25. GP, 22. 
412 Vgl. hierzu: https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/arbeit-
nehmerinnenveranlagung/verfahren-arbeitnehmerinnenver-
anlagung/antragslose-arbeitnehmerinnenveranlagung; sowie 
den Normtext von § 42 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 lit. a öEStG. 


automatischer Datenaustausch in Österreich 
besteht. Auch Behindertenfreibeträge werden in 
Österreich bei der antragslosen Arbeitneh-
merveranlagung berücksichtigt, wenn die erfor-
derlichen Daten vom zuständigen Bundesamt 
übermittelt wurden. 


Ab der zweiten Jahreshälfte erhalten Steuer-
pflichtige, bei denen erstmals die Bedingungen 
erfüllt sind, ein Informationsschreiben. Sie 
müssen ihre Kontodaten bestätigen oder än-
dern, um die Steuergutschrift zu erhalten, die 
etwa fünf bis sechs Wochen nach Erhalt des 
Schreibens ausgezahlt wird. Wer bereits einmal 
automatisch veranlagt wurde, erhält kein weite-
res Schreiben, es sei denn, es bestehen Änderun-
gen oder zusätzliche Einkünfte. 


Ist der Steuerpflichtige mit der antragslosen 
Veranlagung nicht einverstanden, besteht die 
Möglichkeit innerhalb von fünf Jahren nach Ab-
lauf des betreffenden Veranlagungsjahres eine 
Steuererklärung i.S.e. Nacherklärung abzuge-
ben.413 Die antragslose Veranlagung entbindet 
den Steuerpflichtigen nicht von der gesetzlich 
geregelten Steuererklärungspflicht, wenn z.B. 
andere als lohnsteuerpflichtige Einkünfte vor-
liegen. 


Die Einführung kann mit einer positiven Reso-
nanz von 81 % durchaus als Erfolg bezeichnet 
werden.414 


In Betracht kommende Steuerpflichtige für eine  
Amtsveranlagung 


Eine erklärungslose Amtsveranlagung wird nur 
für diejenigen Steuerpflichtigen in Betracht 
kommen, bei denen hinreichend verlässliche 
und vollständige Daten für eine Amtsveranla-
gung vorliegen. 


Für die erklärungslose Amtsveranlagung dürf-
ten insbesondere Arbeitnehmer in Betracht 
kommen, die keine weiteren oder nur definitiv 
besteuerte weiteren Einkünfte erzielen. Durch 
die elektronische Lohnsteuerbescheinigung und 


413 Vgl. hierzu: https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/arbeit-
nehmerinnenveranlagung/verfahren-arbeitnehmerinnenver-
anlagung/antragslose-arbeitnehmerinnenveranlagung. 
414 Research affairs, Wahrnehmung und Akzeptanz der antrags-
losen Arbeitnehmerveranlagung,  S. 10, 21, abrufbar unter: 
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:b3bd8d86-329b-4dfb-be57-
5f00436622d0/Studie%20zur%20Wahrneh-
mung%20und%20Akzeptanz%20der%20antragslosen%20Ar-
beitnehmerveranlagung%20-%202019.pdf.  







Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


Digitalisierung    167 


viele weitere Mitteilungen415 zu den i.d.R. sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten besteht 
eine vergleichsweise große Datensammlung der 
Finanzverwaltung,416 welche für die Einführung 
einer antragslosen Veranlagung – auf Basis vor-
liegender Informationen – von entscheidender 
Bedeutung ist. 


Eine antragslose Veranlagung sollte folglich pri-
mär für Steuerpflichtige konzipiert werden, die 
schon jetzt keiner Steuererklärungspflicht i.S.v. 
§ 25 Abs. 1 EStG i.V.m. § 149 Abs. 1 S. 1 AO unter-
liegen, zu denen jedoch bereits hinreichend 
viele elektronische Daten übermittelt werden. 
Dies werden in der Regel Arbeitnehmer, mit ggf. 
zusätzlichen bereits abgeltend besteuerten Ein-
künften, sein. 


Neben Arbeitnehmern erscheint auch eine er-
klärungslose Amtsveranlagung von Rentnern 
und Pensionären möglich. Hierbei handelt es 
sich um eine große Gruppe von Steuerpflichti-
gen, die in der überwiegenden Mehrzahl keine 
weiteren Einkünfte beziehen. 


Eine solche Umstellung im Besteuerungsverfah-
ren bedarf einer intensiven Vorbereitung und 
Begleitung. Wie in Österreich (vgl. oben 
9.3.7.3.3) könnte diese Veranlagungsart zunächst 
auf diejen, wenn die Aktenlage darauf hindeutet, 
dass eine Steuergutschrift zu erwarten ist.  


9.3.7.4. Verringerung der arbeitnehmerbezogenen 
Veranlagung auf der Grundlage der Vorschläge der Ex-
pertenkommission 


Die Expertenkommission hat darüber hinaus 
untersucht, inwieweit ihre Vorschläge zu einer 
Typisierung und Pauschalierung bei den Er-
werbsaufwendungen von Arbeitnehmern (vgl. 
dazu oben 4.2 und 4.3) zu einer Verringerung ar-
beitnehmerbezogener Veranlagungen beitragen 
kann.  


Eine Veranlagungspflicht liegt vor (vgl. § 46 Abs. 
2 EStG), wenn Arbeitnehmer neben Einkommen 
aus nichtselbstständiger Arbeit auch Einkünfte 
aus anderen Einkunftsarten beziehen, wegen 
mehrerer Arbeitsverhältnisse, bei Lohnsteuer-
klassenkombinationen III und V bzw. IV/IV mit 
Faktorverfahren oder im Fall von nicht 


                                                                 
415 Vgl. hierzu ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Seer in: 
Tipke/Kruse AO/FGO, § 93c AO Rz. 3. 
416 Vertiefend hierzu: Mellinghoff,  StuW 2023, Datensammlun-
gen, Informationsaustausch und Publizität im Steuerrecht, 6 f. 
417 Definiert man die Datengrundlage auf Basis des einzelnen 
Steuerpflichtigen beziehen ca. 36,9 Mio. Steuerpflichtige 


zusammenlebenden Elternteilen bei einer ande-
ren als einer hälftigen Aufteilung der Freibe-
träge. Außerdem ist in besonderen Fällen eine 
Veranlagung notwendig bei zu hoher Vorsorge-
pauschale, bei Erstattung von Krankenversiche-
rungs- oder Pflegeversicherungsbeiträgen, bei 
einem eingetragenen Freibetrag nach § 39a 
EStG, bei außerordentlichen Lohneinkünften, 
bei Lohnsteuer-Schätzung für sonstige Bezüge 
nach § 39b EStG, bei Eheauflösung und Wieder-
verheiratung im selben Kalenderjahr oder bei 
nicht im Inland Ansässigen. Zudem kann eine 
freiwillige Veranlagung beantragt werden, um 
steuerliche Abzüge von der Einkommensteuer 
in der Steuererklärung geltend zu machen. Es 
würde erheblich zur Vereinfachung der Besteue-
rung beitragen, wenn ein Teil der Steuerpflichti-
gen nicht mehr verpflichtet wären, eine Veran-
lagung zur Einkommensteuer durchzuführen. 
Dazu bedarf es zunächst einer Analyse der vor-
handenen Daten, um das Vereinfachungspoten-
tial abschätzen zu können. 


Auf Basis der Lohn- und Einkommensteuersta-
tistik für das Jahr 2017 hat die Expertenkommis-
sion untersucht, in welchem Umfang arbeitneh-
merbezogenen Veranlagungsfälle alleine durch 
ihre Vorschläge reduziert werden können. Zu-
nächst werden hierfür Steuerfälle identifiziert, 
bei denen Steuerpflichtige vornehmlich Ein-
kommen aus nichtselbstständiger Arbeit bezie-
hen. Hierbei handelt es sich um alle Fälle, bei de-
nen das Einkommen aus nichtselbstständiger 
Arbeit größer ist als das Einkommen aus ande-
ren Einkunftsarten. Bei gemeinsamer Veranla-
gung auf Haushaltsebene werden alle Fälle be-
rücksichtigt, bei denen mindestens ein Partner 
vornehmlich Einkommen aus nichtselbstständi-
ger Arbeit bezieht. 


In Deutschland gelten diese Kriterien für rund 
32 Millionen Steuerfälle. Als „Steuerfall“ werden 
sowohl Einzel- als auch gemeinsame Veranla-
gungen umfasst.417 Hiervon werden rund 21 
Millionen Fälle steuerlich veranlagt. 11 Millio-
nen Steuerfälle führen danach keine Veranla-
gung durch. 


vornehmlich Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit. Dass 
der Unterschied zu den 32 Mio. Fällen nicht sehr groß ist, liegt 
daran, dass Partner häufig nicht arbeiten oder Einkommen vor-
nehmlich aus anderen Einkunftsarten beziehen und damit 
nicht in die Zählung der 36,9 Mio. Steuerpflichtigen eingehen. 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


168    Digitalisierung 


Grafik 1 zeigt, dass die Einreichung einer Steu-
ererklärung positiv mit dem Einkommen kor-
reliert. Während Steuerpflichtige am unteren 
Ende der Einkommensverteilung selten Steuer-
erklärungen einreichen, veranlagen sich am 


oberen Ende der Einkommensverteilung fast 
100% der Steuerpflichtigen. 


 


Grafik 1 
 


Entscheidend für die Frage, welche Möglichkeiten 
es gibt, arbeitnehmerbezogenen Veranlagungsfälle 
zu reduzieren, ist eine Analyse der Gründe, die dazu 
führen, dass Steuerpflichtige mit vornehmlich ar-
beitnehmerbezogenen Einkünften, veranlagt wer-
den. Als quantitativ bedeutend (vgl. Tabelle 1) er-
weisen sich dabei folgende Veranlagungsgründe:  


• Basierend auf den Zahlen von 2017 wurden 9,9 
Millionen Fälle zusammen veranlagt. Bei Lohn-
steuerklassenkombination III/V sowie IV/IV 
mit Faktorverfahren ist die Veranlagung ver-
pflichtend, bei Lohnsteuerklassenkombination 
IV/IV freiwillig. Von den 9,9 Millionen Veranla-
gungsfällen, die gemeinsam veranlagt werden, 
machen etwa 2,5 Millionen von der Lohnsteu-
erklassenkombination IV/IV Gebrauch (vgl. Ta-
belle 2; die Daten erlauben keine Unterschei-
dung zwischen der Lohnsteuerklassenwahl mit 
und ohne Faktorverfahren). Letztendlich kann 
diese Frage jedoch dahinstehen, da auch bei ei-
ner Lohnsteuerklassenkombination IV/IV der 
Splittingvorteil nur dann realisiert werden 
kann, wenn eine Steuererklärung eingereicht 


wird. Damit kann davon ausgegangen werden, 
dass in allen Fällen der Zusammenveranla-
gung entweder eine Verpflichtung zur Veran-
lagung besteht oder aber der Anreiz zur Ver-
anlagung groß ist. 


  
• In rund 250.000 Veranlagungsfällen gehen 


Steuerpflichtige einer nebenberuflichen Tätig-
keit nach und fallen hierüber unter die Veran-
lagungspflicht.   


• In rund 7,3 Millionen Veranlagungsfällen be-
zieht der Steuerpflichtige Einkommen aus an-
deren Einkunftsarten als nichtselbstständiger 
Arbeit (im Kontext der gemeinsamen Veranla-
gung gilt dies hier für mindestens einen Ehe-
partner). Hierbei handelt es sich vornehmlich 
um Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung, Gewerbebetrieb und selbstständiger Ar-
beit. Einkünfte aus Kapitalvermögen sind in re-
levantem Maß quellenbesteuert und hierdurch 
ist die Steuerschuld abgegolten, so dass sie 
quantitativ bei der Veranlagung der Einkom-
mensteuer weniger stark ins Gewicht fallen. 


Einkommensbezogene Gründe für die Veranlagung 


Gemeinsame Veranlagung 9,897,261 
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Mehrere Arbeitgeber 247,493 


Andere Einkunftsarten (neben Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit) 7,253,542 


 
Tabelle 1 
 


Eine weitere Analyse zeigt, dass sich die einkom-
mensbezogenen Gründe für die Veranlagung teil-
weise überschneiden. Von den 21 Millionen Fällen 
einer steuerlichen Veranlagung erfüllen 12.4 Millio-
nen Veranlagungsfälle mindestens eines der oben 
genannten Kriterien. 


Will man die veranlagungsbezogenen Fälle weiter 
reduzieren, kommt es entscheidend darauf an, ob 
der Finanzverwaltung ohnehin schon alle relevan-
ten Informationen zu den entsprechenden Ein-
kommen aus nichtselbstständiger Arbeit am Ende 
des Steuerjahres vorliegen. In den Fällen, in denen 
ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit vorliegen, liegen alle relevanten Informati-
onen auch dann vor, wenn das Einkommen von 
verschiedenen Arbeitgebern gezahlt wird. In die-
sen Fällen besteht eine hinreichende Datengrund-
lage für die Finanzverwaltung zum Einkommens-
bezug, um auf eine verpflichtende Veranlagung zu 
verzichten.  


Folgt die Veranlagungsnotwendigkeit hingegen aus 
der Tatsache, dass Steuerpflichtige Einkommen aus 
anderen Einkunftsarten beziehen, zu denen in den 


Finanzämtern keine Meldungen von Drittparteien 
vorliegen, gilt auch in Zukunft, dass dieses Einkom-
men über eine Steuererklärung gegenüber dem Fi-
nanzamt deklariert werden müssen.  


Für die Frage, in welchem Maß Veranlagungsfälle 
über eine Amtsveranlagung reduziert werden kön-
nen, sind damit vor allem diejenigen Fälle relevant, 
bei denen Steuerpflichtige gemeinsam veranlagt 
sind oder Einkommen von mehreren Arbeitgebern 
beziehen, aber gleichzeitig nur Einkommen aus 
nichtselbstständiger Arbeit erhalten (bzw. Einkom-
men, das – wie bei bestimmten Einkünften aus Ka-
pitalvermögen – über Quellenbesteuerung abgegol-
ten ist). Das gilt in insgesamt 5,15 Millionen 
Veranlagungsfällen (in 5,12 Millionen Veranla-
gungsfällen, wenn man nur die gemeinsame Veran-
lagung betrachtet). Spalte 2 in Tabelle 2 zeigt die 
Lohnsteuerklassen-Kombinationen für diejenigen 
Fälle, bei denen neben der gemeinsamen Veranla-
gung kein zweiter Pflichtveranlagungsgrund in 
Form von Einkommen aus anderen Einkunftsarten 
als nichtselbstständiger Arbeit vorliegt (insgesamt 
5,12 Mio. Fälle).  


Steuerklassen - Gemeinsame Veranlagung 


  
Alle Fälle Fälle ohne Einkommen aus  


anderen Einkunftsarten als nichtselbst. Arbeit 


Steuerklasse III/V 3,513,101 2,073,768 


Steuerklasse III (ohne V) 3,870,808 1,403,715 


Steuerklasse IV/IV 2,513,352 1,641,560 


  9,897,261 5,119,043 


 


Tabelle 2 
 


In diesen 5,12 Millionen Fällen liegen der Finanz-
verwaltung bereits sämtliche Daten zur Einkom-
menssituation vor. Die Finanzverwaltung könnte 
diese Informationen zusammenführen und zum 
Ende des Veranlagungszeitraums auswerten und in 
einer Art Lohnsteuerjahresausgleich eine Veranla-
gung durchführen. So könnte z.B. die Einkommen 
beider Ehepartner von verschiedenen Arbeitgebern 
zusammenführen und eine zutreffende 
Zusammenveranlagung durchführen. Damit 


könnte der Unterschied zwischen der Steuerbelas-
tung im Lohnsteuerabzugsverfahren und der ge-
setzlich geregelten Einkommensteuerbelastung 
ausgeglichen werden. Eine Veranlagungspflicht  
oder ein Anreiz zu einer freiwilligen Veranlagung 
würde entfallen. 


Allerdings sind in diesen Fällen noch nicht die Ab-
züge von der Besteuerungsgrundlage berücksich-
tigt. Jenseits von etwaigen Pauschalen bilden auch 
die steuerlichen Abzüge von der 
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Besteuerungsgrundlage einen Anreiz zur freiwilli-
gen Veranlagung. Veranlagungsfälle können daher 
nur dann reduziert werden, wenn neben der auto-
matischen Veranlagung auf der Einkommensseite 
(dazu soeben), keine Anreize zur Geltendmachung 
von Steuerabzügen (jenseits von Pauschalen) exis-
tieren. 


Es ist davon auszugehen, dass Steuerpflichtige auf-
grund von Abzugstatbeständen eine Steuererklä-
rung abgeben, wenn eines der untenstehenden Kri-
terien erfüllt ist: 


a) Der Steuerpflichtige hat Werbungskosten ober-
halb der Werbungskostenpauschale.  


b) Der Steuerpflichtige hat Sonderausgaben ober-
halb des Sonderausgabenpauschbetrags. 


c) Der Steuerpflichtige hat Aufwendungen aus au-
ßergewöhnlichen Belastungen. 


d) Der Steuerpflichtige macht steuerliche Abzüge 
nach §35a EStG geltend. 


Um zu prüfen, wie die arbeitnehmerbezogenen 
Fälle der Veranlagung reduziert werden können, 
bedarf es daher neben der Würdigung der Einkom-
mensseite auch die Betrachtung der steuerlichen 
Abzugsseite. Im strengen Sinn kann ein Veranla-
gungsfall nur dann entfallen, wenn auch auf der 
Abzugsseite keine Abzüge jenseits der im Lohnsteu-
erabzug berücksichtigten Pauschalen geltend ge-
macht werden. Einschränkend kann angemerkt 
werden, dass steuerliche Veranlagung bei Steuer-
pflichtigen mit erheblichen Kosten einhergeht418 
und daher erwartet werden darf, dass bei geringen 
Abzugsbeträgen eine Steuererklärung nicht loh-
nenswert ist und von den Steuerpflichtigen auf eine 
freiwillige Veranlagung verzichtet wird, während 
bei Pflichtveranlagung kleinere Abzugsbeträge u.U. 
dennoch geltend gemacht werden.419 Hierdurch 


ergibt sich zusätzliches Potenzial, Veranlagungsfälle 
zu reduzieren, das die Expertenkommission aber 
nicht weiter untersucht hat. 


Die Expertenkommission untersucht, in welchem 
Umfang bei Umsetzung der oben und in Abschnitt 
4.2 formulierten Reformüberlegungen Veranla-
gungsfälle reduziert werden können. Daher wird 


hier davon ausgegangen, dass die aktuellen 


                                                                 
418 Blaufus et al.  (2019) schätzen die Steuerbefolgungskosten in 
Deutschland auf rund 106 Euro 
419 Blaufus et al.  (2019) zeigen basierend auf Befragungsdaten, dass 
Steuerzahler aktuell in Deutschland 9-10 Stunden aufwenden und 
im Schnitt 106 Euro ausgeben, um ihre steuerlichen Pflichten zu er-
füllen. Die durchschnittliche Gesamtbelastung wird mit 228-321 


Regelungen zum steuerlichen Abzug der Kosten 
von Fahrten zwischen Wohnung und erster Ar-
beitsstätte entfallen und in der Arbeitstagepau-
schale aufgehen. Aus Werbungskostensicht entfällt 
damit die Notwendigkeit bzw. der Anreiz zur steu-
erlichen Veranlagung, wenn Arbeitnehmer neben 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Arbeits-
stätte keine weiteren Werbungskosten steuerlich 
geltend machen. Zudem wird der in Abschnitt 4.3 
entwickelte Vorschlag berücksichtigt, einen zusätz-
lichen Pauschbetrag in Höhe von 250 Euro einzu-
führen, der weitere Werbungkosten jenseits der Ar-
beitstagepauschale „abdeckt“.  


Daraus ergeben sich folgende Zahlen, in denen zu-
künftig einer Veranlagung obsolet wird:  


  


Euro quantifiziert (2-3% der Steuerzahlung). Im Vergleich finden 
Benzarti und Wallosek (2023) bspw. für die USA, dass Steuerzahler 
ca. 3.5-4.5 Stunden mit der Steuererklärung beschäftigen. Sie doku-
mentieren zudem eine hohe Zahlungsbereitschaft für Steuerverein-
fachungen, im Durschnitt 130 Dollar pro Jahr (aber starke Hetero-
genität über Steuerzahler hinweg). 
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(1) (2) (3)  


Werbungskosten- 
pauschale oder nur  


Entfernungspauschale und 
kein 35a 


Werbungskostenpauschale 
oder (Werbungskosten-EP) 


<250 Euro und kein 35a 


Werbungskostenpauschale 
oder (Werbungskosten-EP) 


<250 Euro und  
Abschaffung 35a 


Gemeinsame  
Veranlagung/ 
mehrere Arbeitgeber 


339.847 440.541 658.520 


Einzelveranlagung  
(ein Arbeitgeber) 


1.226.838 1.561.385 1.924.967 


 


Tabelle 3


Spalte (1) in Tabelle 3 zählt die Anzahl der Steu-
erfälle, in denen – durch eine von Amts wegen 
durchzuführende Veranlagung oder einen Jah-
resausgleich (basierend auf Informationen zum 
Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit) 
und durch die Einführung der Arbeitstagepau-
schale – eine steuerliche Veranlagung vermie-
den werden kann. Die obere Zeile der Tabelle 
geht von den 5,15 Millionen Veranlagungsfällen 
mit gemeinsamer Veranlagung/mehreren Ar-
beitgebern aus, bei denen die Steuerpflichtigen 
keine Einkünfte aus anderen Einkunftsarten als 
nichtselbstständiger Arbeit aufweisen. In rund 
340.000 dieser Fälle werden weder Werbungs-
kosten jenseits von Fahrtkosten zwischen Woh-
nung und erster Arbeitsstätte geltend gemacht, 
noch Sonderausgaben, außergewöhnliche Belas-
tungen oder Abzüge nach §35a.420 In diesen Fäl-


len kann damit bei Umsetzung der genannten 
Reformen eine Veranlagung entfallen. 


Die zweite Zeile der Tabelle fokussiert auf steu-
erpflichtige Arbeitnehmer in der Einzelveranla-
gung mit einem Arbeitgeber und keinem Ein-
kommen aus anderen Einkunftsarten 
(insgesamt 8,64 Mio. Steuerpflichtige). Die Ta-
belle zeigt, dass nach aktuellen Zahlen bei einer 
von Amts wegen durchzuführenden Veranla-
gung oder einem Jahresausgleich und Einfüh-
rung einer Arbeitstagepauschale rund 1,2 Mio. 
Veranlagungsfälle vermieden werden können: 
In diesen 1,2 Millionen Fällen machen aktuell 
Arbeitnehmer weder Werbungskosten jenseits 
von Fahrtkosten zwischen Wohnung und erster 
Arbeitsstätte geltend noch Sonderausgaben oder 


                                                                 
420 Abstrahiert wird hierbei von Vorsorgeaufwendungen, da die 
FAST-Daten, die die Grundlage unserer Analyse bilden, nicht 
erlauben, geltend gemachte Vorsorgeaufwendungen, die über 
bereits im Lohnsteuerabzug berücksichtigte Aufwendungen 
hinausgehen, adäquat abzubilden. In dem Maß, in dem die rele-
vanten Informationen im Finanzamt über e-Daten erfasst und 


außergewöhnliche Belastungen oder Abzüge 
nach §35a EStG. 


In Spalte (2) wird neben der neuen Arbeitstage-
pauschale zudem der Pauschbetrag für weitere 
Werbungskosten i.H.v. 250 Euro berücksichtigt. 
Hierüber werden alle Veranlagungsfälle obsolet, 
für die die Bedingungen in Spalte (1) gelten – al-
lerdings wird nun zusätzlich erlaubt, dass Steu-
erpflichtige (sofern gilt: Werbungskosten>Wer-
bungskostenpauschbetrag) jenseits von 
Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Arbeitsstätte geringe weitere Wer-
bungskosten in Höhe von 250 Euro oder weni-
ger geltend machen, die im neuen Regime über 
die 250-Euro Pauschale abgedeckt wären. Hier-
mit würde auch für sie ein Veranlagungsanreiz 
entfallen. Insgesamt sinkt die Anzahl der veran-
lagten Fälle hierdurch um weitere rund 435.000 
Fälle.  


Spalte (3) nimmt zudem an, dass – wie in Kapitel 
8 vorgeschlagen – die Steuererleichterungen des 
§35a (haushaltsnahe Dienstleistungen) abge-
schafft werden. Hierdurch entfällt der Veranla-
gungsanreiz für weitere Steuerpflichtige, insge-
samt geht die Anzahl der Veranlagungsfälle um 
weitere rund 580.000 Fälle zurück. Insgesamt 
legt die Analyse nahe, dass bei Umsetzung des 
skizzierten Maßnahmepakets 2,58 Mio. Steuer-
veranlagungen obsolet werden (=1,92 Mio. Fälle 
in der Einzelveranlagung bei einem Arbeitgeber 
und rund 0,66 Mio. Fälle bei gemeinsamer Ver-
anlagung/mehreren Arbeitgebern). 


bei einer automatischen Amtsveranlagung mitberücksichtigt 
werden können, hat dieser Umstand keine Auswirkungen auf 
die untenstehenden Analysen. In dem Maß, in dem dies nicht 
zutrifft, müssen die untenstehenden Zahlen als obere Grenze 
für die tatsächlich erwartbare Verringerung der Veranlagungs-
fälle interpretiert werden. 
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Bei den ermittelten Veranlagungsfällen handelt 
es sich um einer erste Annäherung an den Kreis 
der Steuerpflichtigen, die aufgrund der Vor-
schläge der Expertenkommission nicht mehr 
zwingend zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den müssen. Weitere Umstände können zu ei-
nem anderen Ergebnis führen:  


• Die der Expertenkommission vorliegenden 
Daten erlauben nicht, geltend gemachte 
Vorsorgeaufwendungen, die über bereits im 
Lohnsteuerabzug berücksichtigte Aufwen-
dungen hinausgehen, adäquat abzubilden. 
In dem Maße, in dem diese Aufwendungen 
relevant für die Veranlagungsentscheidung 
von Steuerpflichtigen sind (und nicht über 
e-Daten in die automatische Amtsveranla-
gung integriert werden können), können 
sich Verschiebungen zu den oben genann-
ten Zahlen ergeben. 


• In dem Maße, in dem weitere Abzüge (bspw. 
für Spenden) über Drittparteien (bspw. 
Spendenorganisationen) an das Finanzamt 
gemeldet werden und im Rahmen der 
Amtsveranlagung berücksichtigt werden, 
können sich weitere Reduktionen der Ver-
anlagungsfälle ergeben. 


• Weitere Reduktionen der Veranlagungsfälle 
können sich ergeben, wenn berücksichtigt 
wird, dass steuerliche Veranlagung mit Be-
folgungskosten einhergeht.  Es darf daher 
erwartet werden, dass Steuerpflichtige bei 
geringen Abzugsbeträgen keine Steuererklä-
rung einreichen. Dies ist in unserer Analyse 
nicht berücksichtigt. 


9.3.7.5. Beitrag zu einer sozial gerechteren  
Besteuerung 


Sowohl die Angleichung der Lohnsteuerabzugs-
pläne an die veranlagte Einkommensteuer (s. 
oben 9.3.7.1.) als auch eine erklärungslose voll-
automatisierte Amtsveranlagung (s. oben 
9.3.7.3.) tragen nicht nur zu einer Verringerung 
von Veranlagungsfällen bei, sondern führen 
auch zu einer sozial gerechteren Einkommen-
steuerveranlagung. Dies liegt vor allem daran, 


                                                                 
421 Hauck/Wallosek, Optional (Non-)Filing and Effective Taxa-
tion, 2021, 10.5282/ubm/epub.77429 (2021), 1. 
422 Vgl. Statistisches Bundesamt, Steuererklärung: Durchschnitt-
liche Rückerstattung lag bei 1 095 Euro, 2023, abrufbar unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohn-
steuer-Einkommensteuer/im-fokus-steuererklaerung.html. 
423 So für den Zeitraum von 2007-2016: Hauck/Wallossek,  Wirt-
schaftsdienst Vol. 101, Automatische 


dass der Lohnsteuerabzug häufig höher ist als 
die tatsächliche Einkommensteuerschuld der 
Steuerpflichtigen.421  


Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes 
gab es im Jahr 2019 in Deutschland insgesamt 
26,5 Mio. unbeschränkt Steuerpflichtige mit 
ausschließlich Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit und gegebenenfalls Einkünften aus 
Kapitalvermögen. Von dieser Gruppe reichten 
lediglich rund 54 % eine Einkommensteuerer-
klärung ein, die wiederum für rund 88 % der 
Fälle in einer Einkommensteuererstattung von 
durchschnittlich 1.095 EUR resultierte.422 


Eine Studie für den Zeitraum 2007-2016 zeigt, 
dass etwa 60 % der Steuerpflichtigen mit optio-
naler Veranlagung auf die Abgabe einer Steuer-
erklärung verzichten, was wiederum ca.30 % al-
ler Steuerpflichtigen in Deutschland 
entspricht.423 Im Durchschnitt überzahlen Steu-
erpflichtige, die keine Steuererklärung einrei-
chen, 119 Euro an Steuern. Demnach verzichten 
nichtveranlagte Steuerpflichtige auf jährlich ins-
gesamt 950 Mio. EUR, indem sie keine freiwillige 
Einkommensteuererklärung abgeben.424  


Zwar erhöht sich hierdurch die Steuerschuld 
entlang der gesamten Einkommensverteilung; 
aber Steuerpflichtige am unteren Ende sind be-
sonders betroffen. 425 Es sind gerade Geringver-
diener, bei denen die abgeltende Wirkung des 
Lohnsteuerabzugs i.S.v. § 38 Abs. 1, 3 EStG gem. 
§ 46 Abs. 4 S. 1 EStG zu einer effektiven Steuer-
erhöhung führt. Von der Einführung einer an-
tragslosen Amtsveranlagung und der Anglei-
chung der Lohnsteuerablaufpläne an die 
veranlagte Einkommensteuer würden folglich 
insbesondere bislang nicht veranlagte Steuer-
pflichtige mit niedrigen Einkommen profitie-
ren. 


 


Einkommenssteuererstattungen zur Entastung niedriger Ein-
kommen, S. 956, abrufbar unter: https://link.springer.com/ar-
ticle/10.1007/s10273-021-3067-2. 
424 Vgl. Hauck/Wallosek, Optional (Non-)Filing and Effective 
Taxation, 2021, 10.5282/ubm/epub.77429 (2021), 1(35). 
425 Hauck, T. and L . Wallosek (2024), Optional (Non-)Filing and 
Effective Taxation, 2021, 10.5282/ubm/epub.77429 (2021), 1. 
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9.3.8. Datenportal für Kooperation und 
Kollaboration  


Für einen besseren und effektiveren 
Datenaustausch sowie eine bessere digitale 
Kommunikation zwischen Finanzverwaltung, 
Steuerpflichtigen sowie deren steuerlichen 
Beratern empfiehlt die Expertenkommission die 
Implementierung eines Datenportals zur 
Kooperation und Kollaboration. Ziel dieses 
Portals ist es, den Steuerpflichtigen eine 
Plattform zu bieten, in der alle für die Erstellung 
der Einkommensteuererklärungen 
erforderlichen und zur Verfügung stehenden 
Daten gebündelt werden können. Zusätzlich soll 
das Datenportal auch für den Empfang von 
Steuerbescheiden sowie die Einlegung von 
Einsprüchen geeignet sein. Im Ergebnis soll 
dieses Portal einen einfachen und 
medienbruchfreien Datenaustausch 
sicherstellen. Für die Steuerpflichtigen soll es 
der zentrale Ablageort und das zentrale 
Kommunikationsmedium zur Abwicklung der 
Einkommensteuer werden.  


Das von der Expertenkommission 
vorgeschlagene Datenportal soll dabei so in die 
Architektur von ELSTER integriert werden, dass 
es die Abgabe der elektronischen 
Steuererklärung vereinfacht. Alle in dem Portal 
hinterlegten Daten sollen einfach, elektronisch 
und medienbruchfrei zur Erstellung der 
Einkommensteuererklärungen bzw. zur 
Erbringung von Nachweisen genutzt werden 
können. Die hier hinterlegten Daten sollen 
somit die Kontrolle der in der vorausgefüllten 
Steuererklärung berücksichtigten Daten 
ermöglichen und diese um weitere Daten, 
insbesondere die nur beim Steuerpflichtigen 
vorhandenen Daten, ergänzen.  


Die Nutzung des Datenportals soll nach 
Auffassung der Expertenkommission für einen 
Testzeitraum freiwillig sein. Nach Beendigung 
einer Testphase von maximal fünf Jahren und 
einer anschließenden Evaluation sollte die 
Nutzung verpflichtend werden. Damit wird die 
Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens 
gezielt vorangetrieben. Die verpflichtende 


                                                                 
426 https://www.elster.de/eportal/infoseite/elster_eine_erfol-
gsstory#:~:text=Insgesamt%20wurden%20bis%202020%20%C3


Nutzung kann auch dadurch erfüllt werden, 
dass die Daten im Auftrag des Steuerpflichtigen 
durch bereitstehende Schnittstellen in andere 
Softwaresysteme zur Erstellung und zum 
Versand von Steuererklärungen, bspw. 
Softwarelösungen des Steuerberaters, eingehen. 


9.3.8.1. Aktuelle Situation 


Die Abgabe einer elektronischen 
Steuererklärung ist mittlerweile für viele 
Menschen gewohnte Praxis. So sind im Jahr 
2020 bereits 28,2 Millionen und somit ca. 93 % 
der geschätzten Einkommensteuererklärungen 
über ELSTER elektronisch eingereicht 
worden426. Hinsichtlich der Übermittlung der 
Erklärungen steht den Steuerpflichtigen somit 
ein etabliertes und geeignetes Tool zur 
Verfügung. Positiv auf die Akzeptanz von 
ELSTER und die Minimierung bürokratischen 
Aufwands wirken sich die in ELSTER nutzbaren 
Services aus. Insbesondere der seit 2014 als 
vorausgefüllte Steuererklärung zur Verfügung 
stehende Belegabruf hat hier maßgeblich zu 
einer Vereinfachung beigetragen. Gerade dieser 
Service nutzt die ohnehin in den 
Finanzbehörden vorliegenden Daten und macht 
somit einen Datenübertrag entbehrlich. Damit 
wurden unnötige Mehrbelastungen für 
Steuerpflichtige und deren Berater vermieden.  


Dennoch müssen die Steuerpflichtigen die bei 
ihnen vorliegenden Daten zusammentragen 
und Belege aufbewahren. Zum einen, um die 
abgerufenen Daten auf Richtigkeit prüfen zu 
können. Zum anderen, um Angaben ergänzen 
zu können, die für den Belegabruf nicht bereit 
gestellt werden oder von denen die 
Finanzbehörden noch keine Kenntnis haben, 
wie es gerade bei Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben regelmäßig der Fall ist. 


Gerade die lückenlose Zusammenstellung aller 
Belege ist in der Praxis bürokratisch und 
fehleranfällig. Die entsprechenden Daten 
kommen von einer Vielzahl unterschiedlicher 
Absender und in den unterschiedlichsten 
Formaten an. Dadurch ist es für viele 
Steuerpflichtige oft eine Herausforderung, alle 
Daten zusammenzutragen. Selbst für die Daten, 


%BCber%20200%20Millionen%20Einkommensteuer-
erkl%C3%A4rungen%20mit%20ELSTER%20%C3%BCbermit-
telt.&text=99%25%20aller%20Unternehmen%20und%20Arbeit-
geber,%2C%20Lohnsteuer%2DAnmeldungen%20sowie%20Loh
nsteuerbescheinigungen. Stand 15.05.2024 



https://www.elster.de/eportal/infoseite/elster_eine_erfolgsstory#:%7E:text=Insgesamt%20wurden%20bis%202020%20%C3%BCber%20200%20Millionen%20Einkommensteuererkl%C3%A4rungen%20mit%20ELSTER%20%C3%BCbermittelt.&text=99%25%20aller%20Unternehmen%20und%20Arbeitgeber,%2C%20Lohnsteuer%2DAnmeldungen%20sowie%20Lohnsteuerbescheinigun
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die den Finanzbehörden elektronisch 
übermittelt werden, werden den 
Steuerpflichtigen entsprechende Belege von den 
mitteilungspflichtigen Stellen auch heute noch 
häufig in Papierform zur Verfügung gestellt. 
Eine einfache und medienbruchfreie 
Weiterverarbeitung dieser Daten ist somit für 
den Steuerpflichtigen heute oft nicht möglich.  


Mit der Funktion Nachreichung und 
Miteinreichung von digitalen Belegen und 
Beiblättern über ELSTER (NACHDIGAL) ist seit 
2020 eine Möglichkeit vorhanden, zur 
Einkommensteuer zugehörige Belege an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln427. Dennoch 
ist die Belegzusammenstellung und der 
Austausch zwischen Steuerpflichtigen und 
Beratern, aber auch das Einfügen der Daten in 
ELSTER, immer noch mit vielen 
Arbeitsschritten verbunden und kann 
regelmäßig, insb. da nur PDF-Dokumente 
übermittelt werden können, nicht 
medienbruchfrei erfolgen. 


Mit Start der App „MeinELSTER+“ im Jahr 2023 
wird das Problem der Belegsammlung für die 
Steuerpflichtigen adressiert. Mithilfe dieser App 
können Steuerpflichtige ihre bspw. für 
Werbungskosten erhaltenen Rechnungen 
fotografieren und somit jederzeit digital in der 
App archivieren. Durch die Verwendung einer 
Texterkennungssoftware liegen die Belege dann 
gescannt und maschinell verwertbar in der App. 
Extrahieren und Kategorisieren die Nutzer die 
steuerlich relevanten Daten, können diese als 
Vorschläge bei der Erstellung der 
Steuererklärungen berücksichtigt werden428. 


Dennoch ist durch die bereits bestehenden und 
vorgenannten technischen Möglichkeiten für 
die Steuerpflichtigen noch keine zentrale 
Lösung vorhanden, in der sämtliche bei den 


                                                                 
427 https://www.elster.de/eportal/infoseite/elster_eine_erfol-
gsstory#:~:text=Insgesamt%20wurden%20bis%202020%20%C3
%BCber%20200%20Millionen%20Einkommensteuer-
erkl%C3%A4rungen%20mit%20ELSTER%20%C3%BCbermit-
telt.&text=99%25%20aller%20Unternehmen%20und%20Arbeit-
geber,%2C%20Lohnsteuer%2DAnmeldungen%20sowie%20Loh
nsteuerbescheinigungen. Stand: 15.05.2024 
428 https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2023/02/2023-02-
28-neue-app-meinelsterplus.html Stand: 15.05.2024 
429 Vgl. https://www.elster.de/eportal/helpGlobal?themaGlo-
bal=help_diva. 


Behörden vorliegende und für steuerliche 
Zwecke relevante Daten zentral für die 
Steuerpflichtigen an einem Ort gespeichert 
werden können.  


Auch bei der Übermittlung der 
Einkommensteuerbescheide existieren 
gegenwärtig verschiedene Arten der 
Übermittlung. So können diese regelmäßig 


• in Papierform per Post nach § 122 Abs. 2 AO 
• elektronische Übermittlung nach §§ 122 


Abs. 2a i. V. m. 87a Abs. 7 AO; 
• Bereitstellung zum Datenabruf nach §§ 122a 


i. V. m. 87a Abs. 8 AO429. 


Die Zustellung von Einkommensteuer-
bescheiden in Papierform ist nach den 
Praxiserfahrungen der Expertenkommission 
gegenwärtig die am häufigsten genutzte Art. Die 
elektronische Übermittlung wird nicht 
praktiziert430. Die Bereitstellung zum 
Datenabruf bildet aktuell noch eine 
Ausnahme 431, wenngleich die Zahlen allmählich 
ansteigen432. 


Auch hinsichtlich der Zustellung von 
Steuerbescheiden besteht nach Auffassung der 
Expertenkommission deutliches Potenzial zu 
einem Ausbau des elektronischen 
Besteuerungsverfahrens und zur Vermeidung 
von Medienbrüchen. 


9.3.8.2. Vorteil  eines Datenportals für Kooperation und 
Kollaboration 


Mit dem von der Expertenkommission 
vorgeschlagenen Datenportal erhalten die 
Steuerpflichtigen die Möglichkeit, alle für die 
Einkommensbesteuerung relevanten Daten 
zentral bereit zu halten. Dies wird dadurch 
erreicht, dass die nachfolgenden Daten in das 
Datenportal übermittelt werden müssen: 


430 Haufe Steuer Office Kanzlei-Edition Online, Raub, 
HI2069670 
Stand: 09.10.2023. 
431 BR-Drs. 129/24, Seite 1. 
432 So berichtet zumindest die Finanzverwaltung Hessen von ei-
nem schnellen Anstieg der Fälle und verweist darauf, dass seit 
Mai 2020 mehr als 300.000 Bescheide elektronisch zugestellt 
wurden https://finanzen.hessen.de/presse/pressearchiv/fast-
vier-von-fuenf-erklaerungen-wurden-2022-elektronisch-
ueber-elster-einge-
reicht#:~:text=Seit%20der%20Einf%C3%BCh-
rung%20ist%20die,und%20lag%20bei%20%C3%BCber%20150.0
00. Stand: 17.05.2024. 
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• Steuerliche Daten, die den Finanzbehörden 
gemäß § 93c AO übermittelt werden, 


• Steuerliche Daten, die den Finanzbehörden 
aus anderen Quellen bereits vorliegen und 


• Steuerliche Daten, die anderen öffentlichen 
Behörden und Institutionen vorliegen. 


Damit haben die Steuerpflichtigen sämtliche 
Daten, die in der öffentlichen Verwaltung 
bekannt sind, an einem zentralen Ablageort. 
Von hier aus können die Daten dann durch 
Freigabe der Steuerpflichtigen den 
Finanzbehörden oder steuerlichen Beratern 
zugänglich gemacht bzw. mittels Datenexport 
oder einzurichtenden Schnittstelle in 
Softwarelösungen von Drittanbietern integriert 
werden.Somit kann die Datenplattform effektiv 
als Grundlage für verschiedene 
Kollaborationsszenarien sein. 


Sofern die Steuerpflichtigen bereits eine 
Software zur Erfassung und Verwaltung ihrer 
steuerrelevanten Daten einsetzen, sollten offene 
Schnittstellen in beide Richtungen verfügbar 
sein, um Mehrfacherfassungen zu vermeiden 
und effiziente und etablierte Prozesse – z. B. im 
Rahmen der Kollaboration zwischen 
Steuerpflichtigem und Steuerberater – nicht 
nebenläufig zu komplizieren. Auf die 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
einheitlicher Taxonomien im steuerlichen 
Ökosystem wurde im Abschnitt 9.1.2. 
hingewiesen. 


9.3.8.3. Umfang der im Datenportal zu hinterlegenden 
Daten 


Der Umfang der im Datenportal zu 
hinterlegenden Daten kann aufgrund der 
verschiedensten Lebenssachverhalte, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind, naturgemäß 
nicht abschließend bestimmt werden. Jedoch 
lassen sich bestimmte Kategorien von Daten 
klassifizieren.  


Steuerliche Daten, die den Finanzbehörden 
gemäß § 93c AO übermittelt werden 


Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens (BGBl I 2016, 1679) 
wurden einheitliche Vorgaben für die 
verpflichtende Übermittlung von Daten an die 
Finanzbehörden geschaffen. Durch § 93c AO 


                                                                 
433 Schuster in Hübschmann/Hepp/Spitaler (HHSp), § 93c AO Rz. 5. 


werden selbst keine Mitteilungspflichten 
begründet, sondern die Rahmenbedingungen 
für die elektronische Übermittlung der Daten 
durch Dritte festgelegt433. So werden 
gegenwärtig mindestens die folgenden Daten 
durch Dritte elektronisch an die 
Finanzbehörden übermittelt: 


• Mitteilungen über Altersvorsorgebeiträge (§ 
10 Abs. 2a i.V.m. Abs. 2 EStG) 


• Mitteilungen über Beiträge zur 
Basiskranken- und Pflegeversicherung (§ 10 
Abs. 2b EStG) 


• Mitteilungen über steuerfreie Zuschüsse zu 
Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 4b Satz 4 
EStG)  


• Rentenbezugsmitteilungen (§ 22a Abs. 1 
EStG) 


• Mitteilungen über Lohnersatzleistungen im 
Sinne des § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (§ 
32b Abs. 3 EStG) 


• Daten der Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b 
Abs. 1 EStG) 


• Mitteilung über Kapitalerträge bei 
unentgeltlicher Übertragung (§ 43 Abs. 1 
Satz 6 EStG) 


• Erklärung zur Freistellung vom 
Kapitalertragsteuerabzug (§ 43 Abs. 2 Satz 
7EStG) 


• Mitteilungen über Freistellungsaufträge (§ 
45d Abs. 1 EStG) 


• Mitteilungen der Versicherungsvermittler (§ 
45d Abs. 3 EStG) 


• Zuwendungsbestätigungen (§ 50 Abs. 2 
EStDV) 


• Nachweis einer Behinderung i.S.d. § 33b 
EStG (§ 65 Abs. 3a EStDV; bisher noch nicht 
praktiziert) 


• Vermögensbildungsbescheinigungen (§ 15 
Abs. 1 5. Vermögensbildungsgesetz) 


Zeitgleich normiert § 93c Abs. 1 Nr. 3 AO eine 
Informationspflicht der Dritten gegenüber dem 
Steuerpflichtigen. So haben die 
mitteilungspflichtigen Stellen die 
Steuerpflichtigen darüber zu informieren, 
welche Daten sie an die Finanzbehörden 
übermittelt haben. Mit Zustimmung des 
Steuerpflichtigen kann dies auch elektronisch 
erfolgen. Erfahrungsgemäß werden die 
entsprechenden Unterlagen zur Erfüllung dieser 
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Informationspflicht weit überwiegend in 
Papierform zu Verfügung gestellt.  


Zukünftig könnte die Erfüllung der 
Informationspflicht nach § 93c Abs. 1 Nr. 3 AO 
generell elektronisch erfüllt werden. Dazu 
könnten die der Finanzbehörde übermittelten 
Daten in einem maschinell auswertbarem 
Datenformat direkt an das Datenportal 
übermittelt werden und wären für die 
Steuerpflichtigen somit digital zur weiteren 
Verarbeitung nutzbar.  


In einer freiwilligen Übergangsphase könnte die 
Informationspflicht elektronisch in den Fällen 
erfüllt werden, in denen die Steuerpflichtigen 
einer Übermittlung der Daten an das Portal 
zugestimmt haben. Bei einer verpflichtenden 
Nutzung des Datenportals wäre auch die 
Übermittlung der Daten in das Datenportal 
verpflichtend. Eine alternative Information 
sollte dann nur noch in begründeten Härtefällen 
zulässig sein.  


Steuerliche Daten, die den Finanzbehörden 
außerhalb der elektronischen 
Mitteilungspflichten vorliegen 


Die Expertenkommission schlägt vor, 
hinsichtlich aller bei den Finanzämtern 
vorliegenden Daten eine Inventur 
durchzuführen. Nach dem Ergebnis einer 
solchen Inventur sollten alle in den 
Finanzbehörden vorliegenden digitalen und 
nicht digitalen Daten in das Datenportal seitens 
der Finanzbehörden eingepflegt werden. Für 
digital vorliegende Daten sollten automatisierte 
Datentransfers errichtet werden. Nicht digital 
vorliegende Daten sind zu digitalisieren und zu 
importieren. 


Zu denken ist hierbei beispielsweise an 
Bescheide über die gesonderte und einheitliche 
Gewinnfeststellung bei Beteiligungen der 
Steuerpflichtigen an Personengesellschaften. 
Diese sollten durch eine Zuordnung über die 
Steuer-Identifikationsnummer ebenso digital in 
das Datenportal eingestellt werden. 


Ebenso können die Daten, die nach § 13 Abs. 1 
des Plattform-Transparenzgesetzes (PStTG) an 
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trag. 


die Finanzbehörden übermittelt werden, in die 
Datenplattform eingestellt werden. Auch wenn 
diese aufgrund der geltenden Befreiungen nach 
§ 4 Abs. 5 PStTG nicht zwingend vollständig sein 
werden. Dennoch kann die Übermittlung dieser 
Daten in das Portal einen wesentlichen Beitrag 
zum Bürokratieabbau und zur Verbesserung der 
Datenqualität durch den Steuerpflichtigen oder 
seinen Berater leisten. 


Steuerliche Daten, die anderen öffentlichen 
Behörden vorliegen 


Auch bezüglich der Daten, die in anderen 
öffentlichen Behörden vorliegen, rät die 
Expertenkommission an, eine ausführliche 
Inventur durchzuführen. Auch hier sollte 
entsprechend des Once-Only-Prinzips (vgl. dazu 
unter Gliederungspunkt 9.3.5.) gelten, dass alle 
Informationen nur einmalig erhoben und für 
alle weiteren Verwaltungsleistungen zur 
Verfügung gestellt werden sollen. 


Als Beispiel für solche Daten, lassen sich die den 
Familienkassen im Rahmen der Bearbeitung 
des Kindergeldes vorliegenden Daten nennen. 
Die Familienkassen verfügen über eine Vielzahl 
von Daten, die auch in der Einkommensteuer-
erklärung in Anlage Kind anzugeben sind 434. Für 
die dort vorhandenen Daten sollte nach 
Einschätzung der Expertenkommission eine 
elektronische Übermittlung an die Finanz-
behörden eingerichtet werden. In dem Zuge 
wären sie dann auch in das Datenportal zu 
importieren.  


Ebenso sollen die Daten der 
Einwohnermeldeämter in das Datenportal 
Eingang finden. Somit können bei einem 
Wohnsitzwechsel die den Behörden bekannten 
Meldedaten im Datenportal ständig aktuell 
gehalten werden und müssen nicht erneut 
durch die Steuerpflichtigen oder ihre Berater 
eingepflegt werden. Darüber hinaus kann aus 
den im Datenportal hinterlegten Adressdaten 
für Zwecke der Abgabe der Einkommensteuer-
erklärung das örtlich zuständige Finanzamt 
automatsiert ermittelt werden. Somit ist eine 
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MioZustellung der Erklärungsadaten an die 
korrekte und zuständige Stelle sichergestellt. 


9.3.8.4. Abwicklung der Kommunikation über das 
Datenportal 


Da das Datenportal der Kooperation und 
Kollaboration dienen soll, soll es neben den 
Möglichkeiten der Datenübermittlung auch als 
Tool zur Abwicklung der Kommunikation 
zwischen Finanzverwaltung, Steuerpflichtigen 
und den von ihnen bevollmächtigten 
steuerlichen Beratern genutzt werden können. 
Die Errichtung der Vollmachtsdatenbank, die in 
der Praxis zu erheblichen Verbesserungen 
gesorgt hat, kann an dieser Stelle als Grundlage 
für die Befugnis zur Kommunikation über die 
Datenplattform dienen. 


Hierfür sind in dem Portal verschiedene 
Kommunikationsebenen, die getrennt 
voneinander einzurichten sind, vorgesehen. Das 
Datenportal dient insoweit auch als zentrales 
Postfach für die besteuerungsrelevante 
Kommunikation. 


So ist denkbar, dass  die Plattform auch das 
Postfach für die Kommunikation mit den 
Finanzbehörden bildet. Hier sollte dann die 
unmittelbar zwischen Finanzbehörden und 
Steuerpflichtigen ablaufende Kommunikation 
erfolgen können und einsehbar sein. So 
erscheint es aus Sicht der Expertenkommission 
sinnvoll, bspw. ausgehend von hinterlegten 
Steuerbescheiden weitere Services, wie 
automatisierte Benachrichtigungen zu 
demnächst fälligen Steuerzahlungen bzw. 
Steuervorauszahlungen einzurichten. Damit 
kann das Portal einen Beitrag dazu leisten, den 
Steuerpflichtigen bei der Erfüllung seiner 
steuerlichen Pflichten umfassend zu 
unterstützen. 


Mittels geeigneter Schnittstellen sollte auch die 
Möglichkeit eröffnet werden, diese 
Kommunikation in Drittanwendungen zu 
integrieren. Insbesondere sollte diese auch den 
von den Steuerpflichtigen bevollmächtigen 
steuerlichen Beratern elektronisch zugänglich 
gemacht werden können. 
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9.3.8.5. Erhalt elektronischer Bescheiddaten 


In dem Datenportal sollen zukünftig auch die 
Bescheiddaten elektronisch abrufbar zur 
Verfügung gestellt werden. Die bisherige 
Funktion der Abholung von Bescheiddaten 
sollte somit ebenso in das Datenportal integriert 
werden. Die Steuerpflichtigen oder deren 
steuerliche Berater erhalten wie bisher eine 
Information darüber, dass die Daten zum 
Datenabruf bereit stehen und können die 
Bescheiddaten dann abrufen. Die abgerufenen 
Bescheiddaten durchlaufen dann unverzüglich 
auch eine Abweichungskontrolle. Somit kann 
der Steuerpflichtige auf einen Blick feststellen, 
an welchen Stellen die Finanzbehörden von der 
Erklärung abgewichen sind.  


Spätestens, wenn sich die Nutzung des 
Datenportals etabliert hat, könnte die Bereit-
stellung der Bescheiddaten zum Datenabruf 
gemäß § 122a AO, wie vom Bundesrat 
vorgeschlagen zum gesetzlichen Regelfall 
gemacht werden435. Papierbescheide sollten 
dann nur noch in Härtefällen nach Widerspruch 
gegen den Datenabruf möglich sein. 


Da der Einkommensteuerbescheid auch 
gegenüber anderen Behörden oder sonstigen 
Stellen als Nachweis über die Höhe des 
Einkommens benötigt wird, schlägt die 
Expertenkommission vor, insbesondere für die 
Kommunikation mit anderen Behörden die 
Möglichkeiten auch des elektronischen 
Austauschs der Bescheiddaten über das Portal 
vorzunehmen. Dies kann durch einmalige 
Freigaben für die betreffenden Behörden in dem 
Portal oder durch die Einräumung eines 
allgemeinen Abruf- oder Leserechts auf die 
Bescheiddaten durch den Steuerpflichtigen 
erfolgen. Darüber hinaus sollte der 
elektronische Einkommensteuerbescheid durch 
den Steuerpflichtigen auch gegenüber sonstigen 
Einrichtungen freigeschaltet oder exportiert 
werden können.  


Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Kontrolle und Sicherstellung einer ausreichen-
den Transparenz über die vorgenommenen 
Datenabrufe bzw. -zugriffe, werden diese in dem 
Datenportal protokolliert. Die Steuerpflichtigen 
erhalten eine automatisierte Information 
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darüber, welche Behörden zu welchem 
Zeitpunkt auf die durch die Steuerpflichtigen 
frei gegebenen Daten zugegriffen haben.  


9.3.8.6. Übersendung von Einsprüchen 


Über das Datenportal soll auch Einsprüche 
gegen Steuerbescheide möglich sein. Die bereits 
in ELSTER bestehende Funktion soll in das 
Portal überführt werden. 


9.3.8.7. Datenhoheit und -sicherheit für 
Steuerpflichtige 


Bei der Ausgestaltung des Datenportals sind die 
Datenschutzbestimmungen zu beachten. Um 
der Datenhoheit der Steuerpflichtigen gerecht 
zu werden, haben zunächst nur sie Zugriff auf 
die im Portal hinterlegten Daten. Insofern ist 
vorgesehen, einen privaten Bereich für jeden 
Nutzer einzurichten. Erst durch eine Freigabe 
können diese Daten auch den steuerlichen 
Beratern gegenüber zugänglich gemacht 
werden. Hierfür ist ein spezielles Zugangs- und 
Authentifizierungsverfahren erforderlich, dass 
es den Beratern ermöglicht, auf eine Vielzahl 
von Nutzerkonten des Datenportals 
zuzugreifen. 


Eine Übermittlung der Daten aus dem 
Datenportal an die Finanzbehörden ist nur aktiv 
durch den Steuerpflichtigen oder seinen Berater 
möglich. Zur Sicherstellung des Datenschutzes 
können hierbei bereits existierende 
Verschlüsselungsverfahren wie Smartcards oder 
Einmalverschlüsselungen (OTP) genutzt werden.  


Nach erfolgter Einrichtung des Bürgerkontos im 
Rahmen des OZG ist eine Verknüpfung der 
Daten aus dem Datenportal mit dem 
Bürgerkonto zu prüfen. Insbesondere die 
Identifikation der Steuerpflichtigen sollte dann 
entsprechend mit Hilfe des Bürgerkontos 
erfolgen. 


9.3.9. Serviceorientierung und Erleichterungen 
im Bereich von Software, Handhabung und 
Kommunikation  


9.3.9.1. Notwendigkeit der Verbesserung digitaler Sys-
teme 


Neben der Vereinfachung und Systematisierung 
des Steuerrechts und eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für einen digitalen Be-
steuerungsprozess ist eine Verbesserung der 
Nutzerfreundlichkeit bei der digitalen Besteue-
rung ein wichtiger Schritt, um die Effizienz, 


Fairness und Akzeptanz des Steuersystems zu 
fördern. Eine nutzerfreundliche, verständliche 
und einfach zu bedienende Umgebung trägt 
dazu bei, die Erfahrung der Steuerzahler zu ver-
bessern, die Einhaltung von Steuervorschriften 
zu erleichtern und die Effektivität der Finanz-
verwaltung zu steigern. Ein bürgerfreundliches 
Besteuerungsverfahren sollte es allen Steuer-
pflichtigen ermöglichen, ihre Steuerangelegen-
heiten unabhängig von ihren technischen 
Kenntnissen oder ihrer Erfahrung mit digitalen 
Systemen zu erledigen. Dies gewährleistet eine 
inklusive Teilnahme am Steuersystem und re-
duziert die Barrieren für die Einhaltung von 
Steuervorschriften.  


Dagegen können komplexe und schwer zu navi-
gierende Steuerplattformen zu Frustration füh-
ren und die benötigte Zeit für die Steuererklä-
rung verlängern. Eine benutzerfreundliche 
Schnittstelle minimiert den Zeitaufwand für die 
Steuererklärung und ermöglicht es den Nutzern, 
ihre Zeit effizienter zu nutzen. Eine Plattform 
mit klaren Anleitungen und einfachen Prozes-
sen verringert das Risiko von Fehlern, was wie-
derum die Genauigkeit und Integrität des Steu-
ersystems verbessert. Eine positive 
Benutzererfahrung stärkt das Vertrauen der 
Bürger in das Steuersystem und die Regierung. 
Wenn Steuerpflichtige eine reibungslose und ef-
fektive Interaktion mit der digitalen Steuerplatt-
form haben, sind sie eher geneigt, die Steuervor-
schriften zu respektieren und ihre Steuern 
pünktlich und korrekt zu zahlen.  


Durch die Optimierung der Nutzerfreundlich-
keit können schließlich Verwaltungskosten ge-
senkt werden. Weniger Anrufe bei Steuerbehör-
den aufgrund von Unklarheiten oder Problemen 
bedeuten weniger Ressourcen, die für den Kun-
densupport aufgewendet werden müssen.  


Die Expertenkommission verkennt nicht, dass 
sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene 
bereits erhebliche Anstrengungen unternom-
men werden, um die gegenwärtige digitale Inf-
rastruktur zu verbessern und den digitalen Be-
steuerungsprozess zu vereinfachen. Mit 
okELSTER und einfachELSTER will die Finanz-
verwaltung die Nutzerfreundlichkeit des bishe-
rigen Systems jedenfalls für einen großen Teil 
der Steuerpflichtigen verbessern.  
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So zielt okELSTER darauf ab, alle Nutzerinnen 
und Nutzer proaktiv über „okELSTER“ zu infor-
mieren, damit sie sich zu diesem Service anmel-
den. Die Steuerpflichtigen sollen nach der An-
meldung jährlich proaktiv eine Information 
über ihren individuellen Erklärungsvorschlag 
und die voraussichtliche Steuererstattung erhal-
ten. Damit soll die Möglichkeit verbunden wer-
den, über das „ok“ die Erklärung direkt abzusen-
den oder bei Bedarf in die Bearbeitung zu 
wechseln. Mit einfachELSTER+ sollen die Steu-
erpflichtigen an die Hand genommen und an-
hand leicht verständlicher Fragen zu ihrer Le-
benssituation schnell zu einer fertigen 
Steuererklärung geführt werden. Diese Pro-
gramme werden unter Beteiligung und nach Be-
fragungen des in Frage kommenden Kreises von 
Steuerpflichtigen entwickelt und verbessert, 
sind jedoch heute noch nicht verfügbar.  


Auch stehen Steuerpflichtigen heute schon 
zahlreiche Programme und Apps für PCs und 
Smartphones zur Verfügung, die insbesondere 
für Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre Hil-
festellungen bieten, die in amtlichen Tools und 
Programmen fehlen. Darunter gibt es Pro-
gramme, die leicht durch die normale Steuerer-
klärung führen, die persönlichen Daten gut 
schützen und zu zutreffenden Ergebnissen füh-
ren, die teilweise mit erheblichen Steuererstat-
tungen verbunden sind.  


Gleichwohl sieht die Expertenkommission noch 
einen deutlichen Verbesserungsbedarf für die 
vom Staat bereit gestellten digitalen Besteue-
rungssysteme. In diesem Zusammenhang ist 
aufgefallen, dass einzelne Länder bereits Lösun-
gen anbieten, wie z.B. Baden-Württemberg ei-
nen Steuerchatbot436. Derartige Angebote kön-
nen zwar über das Internet bundesweit genutzt 
werden. Es bietet sich jedoch an, derartige Ange-
bote in ELSTER oder auf einer bundeseinheitli-
chen Grundlage zur Verfügung zu stellen. An-
dere Länder zeigen, dass sie im Bereich der 
Nutzerfreundlichkeit deutlich besser sind als die 
deutsche Finanzverwaltung.  


9.3.9.2. Aufgaben des Staates 


Die Aufgaben des Staates bei der Bereitstellung 
digitaler Dienste sind vielfältig und zentral für 
eine moderne, effiziente Verwaltung. Der Staat 
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muss eine robuste und sichere technologische 
Infrastruktur schaffen, die den Zugang zu digi-
talen Diensten ermöglicht. Der Schutz persönli-
cher Daten ist beim digitalen Angebot staatli-
cher Dienste von höchster Bedeutung. Der Staat 
muss sicherstellen, dass alle gesammelten Daten 
sicher sind und Datenschutzgesetze eingehalten 
werden. Die digitalen Angebote müssen außer-
dem so gestaltet sein, dass sie für alle Nutzer zu-
gänglich sind, einschließlich Menschen mit Be-
hinderungen. Dies umfasst die Gestaltung 
benutzerfreundlicher Interfaces und die Bereit-
stellung von Unterstützungsdiensten. 


Darüber hinaus sollten die Benutzeroberflächen 
und Navigationselemente staatlicher Dienste im 
Bereich der Besteuerung einfach und intuitiv 
sein. Informationen sollten klar, verständlich 
und ohne unnötige Komplexität präsentiert 
werden. Der Nutzer sollte sich leicht zurechtfin-
den. Deshalb müssen die Menüführung und In-
teraktionsmöglichkeiten verständlich und nach-
vollziehbar sein. Im Hinblick auf die 
Nutzerfreundlichkeit sollten die digitalen Ange-
bote auf verschiedenen Geräten und Bild-
schirmgrößen gut nutzbar sein, von Desktop-
Computern bis hin zu Mobilgeräten.  


Im Hinblick auf den großen Anteil von Migran-
ten an der Bevölkerung sollten die digitalen Zu-
gänge in mehreren Sprachen zur Verfügung ge-
stellt werden, um allen Bürgern den Zugang zu 
ermöglichen. Mehrsprachige Unterstützung und 
Anpassungen für Menschen mit Behinderungen 
(z.B. Screenreader-Freundlichkeit) stellen sicher, 
dass das System für alle zugänglich ist. 


9.3.9.3. Vorschläge 


Neben diesen allgemeinen und aus Sicht der Ex-
pertenkommission zwingenden Voraussetzun-
gen eines digitalen Besteuerungsverfahrens gibt 
es weitere Vorschläge für eine bürgerfreundli-
che Gestaltung der digitalen Verfahren der Fi-
nanzverwaltung.  


Registrierungsprozess 


Gegenwärtig gestaltet sich die Registrierung für 
den digitalen Besteuerungsprozess schwierig. 
Dies kann Steuerpflichtige davon abhalten, die 
digitalen Programme der Finanzverwaltung zu 
nutzen. Eine möglichst breite und umfassende 
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Nutzung der digitalen Systeme für das Besteue-
rungsverfahren ist jedoch Voraussetzung für die 
Entlastung von Steuerpflichtigen und auch der 
Finanzverwaltung. Identifizierung und Authen-
tifizierung sollten sowohl bei der erstmaligen 
Registrierung als auch beim jeweiligen Aufruf 
möglichst einfach und verständlich ausgestaltet 
werden (vgl. dazu bereits oben 9.3.8.4.).  


Datenerfassung 


Zentrales Element für eine reibungslose Steuer-
erklärung ist die Datenerfassung. Hier sind ver-
schiedene Verbesserungen möglich: 


Ausfüllassistent 


Mit ELSTER bietet die Finanzverwaltung bereits 
zahlreiche Funktionen für die reibungslose digi-
tale Steuererklärung. Der digitale Service ist wei-
ter ausbaufähig.  


Eine schrittweise Anleitung durch den Prozess 
der Steuererklärung kann besonders hilfreich 
sein. Erklärende Videos, Tooltips und ein inter-
aktiver Assistent, der auf Basis der eingegebenen 
Daten Vorschläge macht, könnten ebenfalls 
nützlich sein. Interaktive Anleitungen und Tu-
torials können Nutzern helfen, die Funktionen 
des Besteuerungsprogramms zu verstehen und 
durch komplexe Steuererklärungsprozesse zu 
navigieren. Interaktive Schritt-für-Schritt-An-
leitungen erleichtern die korrekte Dateneingabe. 


Änderungsfunktion bei der vorausgefüllten  
Steuererklärung 


Der Umfang von der Vorausfüllung wird be-
stimmt durch das Ausmaß an elektronischen 
Datenquellen/-beständen. Auf die Möglichkei-
ten, die vorausgefüllte Steuererklärung auszu-
weiten, ist bereits hingewiesen worden (siehe 
oben 9.3.7.2.).  


Aber auch gegenwärtig besteht noch Verbesse-
rungsbedarf. So sollte schon bei Abgabe der 
Steuererklärung die Möglichkeit gegeben wer-
den, eine Korrektur der vorausgefüllten Beträge 
zu erläutern und entsprechende Nachweise zu 
verlinken. Insoweit kann auf die Praxis in Aust-
ralien verwiesen werden437: Die Nutzer des Steu-
ererstattungsservices hatten oftmals 


                                                                 
437 OECD 2023 Tax Administration, S. 51 
438 IRS IRA Strategic Operating Plan, S. 24 und DIGITAL 
TRANSFORMATION MATURITY MODEL, S. 21 


vorausgefüllte Daten abgeändert, sodass ein Fol-
gekontakt mit den Finanzbehörden notwendig 
wurde. Daraufhin wurde die Regelung einge-
führt, dass bei Abänderung der vorerfassten Da-
ten explizit belegt werden muss, weshalb Daten 
gelöscht oder abgeändert werden.  


Virtuelle Assistenten – Chatbots 


Es sollten vermehrt virtuelle Assistenten und 
Chatbots eingesetzt werden.438 In ELSTER ist 
diese Funktion zwar vorgesehen, bezieht sich 
aber nur auf Fragen zu ELSTER, die Möglichkeit 
den richtigen Ansprechpartner zu finden oder 
zu Grundsteuerfragen. Jedenfalls für grundle-
gende Fragen zur Einkommensteuererklärung, 
für die nicht üblicherweise ein Steuerberater zu 
Rate gezogen wird, sollte eine entsprechende Er-
weiterung der Chatbotfunktion erwogen wer-
den.  


In diversen Staaten gibt es bereits Chatbots, die 
Unterstützung bei der Datenerfassung leisten 
und unabhängig von Uhrzeit und Wochentag 
zur Verfügung stehen. Beispiele hierfür Portugal 
und Großbritannien439. 


Übersicht über Bearbeitungsstand 


Denkbar ist auch die Visualisierung des Steuer-
prozesses in einer Zeitleiste mit klar definierten 
Schritten, aktuellen Statusinformationen und 
bevorstehenden Fristen, um den Nutzern einen 
klaren Überblick über den Gesamtprozess zu ge-
ben. 


In Kanada 440 wurde ein Service eingeführt, wel-
cher dem Nutzerkreis erlaubt, den Bearbei-
tungsstatus Ihrer Dokumente zu verfolgen. Des 
Weiteren wird durch den Service die zeitliche 
Bearbeitung prognostiziert und eine elektroni-
sche Mitteilung übermittelt, sobald sich der Do-
kumentenstatus verändert. 


Automatische Erinnerung an Steuerzahlungen 
und Vorauszahlungen 


Weiter könnte der gegenwärtige digitale Besteu-
erungsvollzug durch automatische Erinnerun-
gen an Abgabepflichten für kommende Steuer-
erklärungen über die jeweils erwünschten 
Kanäle (z.B. SMS, App).441  So könnten Push-


439 OECD 2023, Tax Administration, S. 70/71 
440 OECD 2023 Tax Administration, S. 67/68 
441 IRS IRA Strategic Operating Plan, S. 34 
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Benachrichtigungen vorgesehen werden, um 
Nutzer über wichtige Fristen, Änderungen oder 
erforderliche Aktionen zu informieren. 


Hierzu gibt es bereits Vorbilder im Ausland. In 
Argentinien442 wurde ein Kommunikationsstra-
tegie eingeführt, welche Steuerpflichtige mehr-
mals auf verschiedenen Kanälen auf fällige und 
rückständige Steuerpflicht und Zahlungen hin-
weist. Es sollte die Möglichkeit geben, Online-
termine zu vergeben und wahrzunehmen. Au-
ßerdem könnte es sinnvoll sein, spezielle 
Richtlinien zu entwickeln, damit der Anruf 
schnellstmöglich mit dem passenden Sachbear-
beiter verbunden wird und eine schnelle Prob-
lemlösung gewährleistet wird. 443 


Digitaler Steuerbescheid 


Die Steuerbescheide der Finanzverwaltung soll-
ten generell in elektronischer und strukturierter 
Form zur Verfügung gestellt werden (vgl. dazu 
oben9.3.8.5.). Hierbei sollte die Abweichung von 
der jeweiligen Steuererklärung gut nachvoll-
ziehbar dargestellt werden.444 


Vereinfachung der Steuerzahlung 


Digitale Unterstützung ist auch im Zusammen-
hang mit Steuerzahlungen möglich.  


In Japan445 gibt es neben dem Zahlungsverkehr 
über Bankkonten auch die Möglichkeit Zahlun-
gen über Kreditkarte zu leisten. In den Nieder-
landen446 wurde die Vorausfüllung von Online-
zahlungen der Steuerschulden pilotiert, 
wodurch das Risiko für fehlerhafte Überweisun-
gen drastisch gesunken ist. Ein ähnliches Ver-
fahren mit direkter Zahlung vom Bankkonto 
mittels weniger Klicks gibt es in Großbritan-
nien447. Die Verwaltung von Steuerzahlungen 
mittels App ist in Spanien448 möglich. 


Verbesserte Zusammenarbeit 


Neben den schon vorhandenen Hilfefunktionen 
und den Chatfunktionen sollte die Zusammen-
arbeit und Kommunikation für die Behebung 
von Fehlermeldungen und bei Schwierigkeiten 
bei der Handhabung der digitalen Programme 
der Finanzverwaltung ausgebaut werden. 


                                                                 
442 OECD 2023 Tax Administration, S. 52 
443 IRS IRA Strategic Operating Plan, S. 21 
444 IRS IRA Strategic Operating Plan, S. 22 
445 OECD 2023 Tax Administration, S. 68 
446 OECD 2023 Tax Administration, S. 68  


Möglicherweise bietet sich einer zentrale Unter-
stützungsstelle an, damit Verständnisprobleme 
oder Probleme bei der Bedienung von ELSTER 
zeitnah und unkompliziert beantwortet werden.  


In Spanien449 wurde dafür ein Programm entwi-
ckelt mit der Mitarbeitende der Finanzbehörde 
einfach und schnell Antwort erhalten auf die 
Probleme und Bedürfnisse der Steuerpflichti-
gen. Der wichtigste Teil dieses Feedback und 
Unterstützungssystems sind Icons am Ende je-
der Seite mit verschiedenen Bedeutungen (bei-
spielsweise Fragezeichen: Es öffnet sich ein 
Fenster, über das der jeweilige Sachbearbeiter ei-
nen Verbesserungsvorschlag äußern kann oder 
das „PACO“ Icon: Es öffnet sich ein Fenster mit 
Informationen und häufig gestellten Fragen). 


Oftmals gestaltet sich die Kommunikation zwi-
schen Finanzbehörden und Steuerpflichtigen 
wegen der anspruchsvollen Sprache (Gesetzes-
texten, Akronymen usw.) schwierig. Um diesem 
Problem zu begegnen, wurde in Brasilien450 Leit-
linien zur Vereinfachung der Sprache entwi-
ckelt. Dieser orientiert sich an 7 Prinzipien und 
ist verknüpft mit einer Musiktonleiter, um die 
Einprägsamkeit und tatsächliche Durchsetzung 
für die Teams zu erhöhen. Außerdem sollten 
verschiedene gängige Sprachen zu Auswahl ste-
hen.451 


9.4. Empfehlungen 
Die Formulierung der Empfehlungen für den 
Bereich der Digitalisierung muss berücksichti-
gen, dass die Digitalisierung einerseits „nur“ die 
Umsetzung des materiellen (Steuer-)Rechts un-
terstützt und es insofern „nur“ um die Frage 
dazu geeigneter Architekturen, Datenstruktu-
ren/Taxonomien, Prozesse und Implementie-
rungen geht. Andererseits wird zu Recht davon 
auszugehen sein, dass durch die Potenziale der 
Digitalisierung wesentliche Aspekte der „Bür-
gernähe“ schneller, besser, kostengünstiger und 
vor allem für die Anwender komfortabler umge-
setzt werden können. Das führt zu sehr unter-
schiedlichen Betrachtungsebenen und Konkre-
tisierungsgraden bei der Formulierung von 


447 OECD 2023 Tax Administration, S. 69 
448 OECD 2023 Tax Administration, S. 73 
449 OECD 2023 Tax Administration, S. 66 
450 OECD 2023 Tax Administration, S. 54 
451 IRS IRA Strategic Operating Plan, S. 30 
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Vorschlägen und Empfehlungen. Ebenso 
kommt es zu Redundanzen bei den Vorschlägen 
zur materiellen Gestaltung, weil unterschiedli-
che Ebenen und Perspektiven eingenommen 
werden.  


1. Eine übergreifende Digitalisierungsstrategie 
für die Digitalisierung des Besteuerungsver-
fahrens, aus der klare und transparente Ziel-
bilder, Stoßrichtungen, Eckpunkte und Um-
setzungsmeilensteine hervorgehen, die 
sowohl Bund-Länder-übergreifend sind als 
auch an eine Digitalisierungsstrategie der 
Bundesregierung (ressortübergreifend) ando-
cken, konnte nicht erkannt und als Basis für 
die Überlegungen verwendet werden. Auf-
grund des Ist-Zustands und der damit ver-
bundenen Herausforderungen – auch im 
Vergleich mit den Systemen anderer Staa-
ten – ist die Entwicklung einer transparenten 
Strategie, die auch die relevanten Stakehol-
der des steuerlichen Ökosystems einschließt 
und einbezieht, unabdingbar. 


2. Als wesentliche Hemmnisse werden unter 
Ausklammerung finanzieller und kapazitärer 
Aspekte insbesondere eine fehlende Bünde-
lung der Kompetenzen, die Aufrechterhal-
tung von Insellösungen und ressortspezifi-
schen Programmierungen sowie fehlende 
einheitliche und mit den Stakeholdern früh-
zeitig abgestimmte Architekturen, Daten-
strukturen und Prozesse gesehen. 


3. Ohne den erforderlichen Überlegungen zur 
Ausarbeitung einer entsprechenden Strategie 
vorgreifen zu wollen, wird insbesondere die 
Auseinandersetzung mit den folgenden 
Handlungsfeldern empfohlen: Plattformstra-
tegie, Prozessmanagement, Datenmanage-
ment, Portalstrategie und Change-Manage-
ment. 


Unterhalb der Strategieebene werden folgende 
Forderungen erhoben: 
4. Es wird eine konsequente Verfolgung eines 


Digital First Denkens und Handelns empfoh-
len.  


5. Die Expertenkommission empfiehlt eine 
schnelle und konsequente Schaffung der 
notwendigen Voraussetzung digitaler Identi-
täten für private Personen und Unterneh-
men sowie die Berücksichtigung des stellver-
tretenden Handelns (auch) in den digitalen 
Besteuerungsprozessen. Dabei sind die euro-
päischen Entwicklungen (sichere, souveräne, 


dezentrale Wallet-Lösungen aus Sicht des 
Steuerbürgers unter Einbezug der eID) zu an-
tizipieren und einzubeziehen. 


6. Das Konzept einer digitaltauglichen 
(Steuer)Gesetzgebung soll konsequent wei-
terverfolgt werden. Der bestehende Digital-
check sollte weiterentwickelt und um einen 
„Praxistest“ oder eine „Simulation“ der digi-
talen Vollzugsfähigkeit des Steuerrechts be-
reits während des Gesetzgebungsverfahrens 
ergänzt werden. 


7. Das Once-Only-Prinzip sollte im Besteue-
rungsverfahren und darüber hinaus be-
schleunigt eingeführt werden, damit aus 
Sicht des Steuerbürgers Angaben nur noch 
an einer Stelle gemacht oder übermittelt 
werden müssen. Daten sollten – unter Be-
rücksichtigung datenschutzrechtlicher As-
pekte - für alle relevanten Stakeholder zur 
Verfügung stehen. 


8. Die Voraussetzungen für eine vollelektroni-
sche Veranlagung müssen verbessert werden, 
indem das Once-Only-Prinzip für alle dekla-
rationsrelevanten Daten beachtet und über 
Schnittstellen im steuerlichen Ökosystem für 
dieses Ziel ermöglicht wird. Am Beispiel fa-
milienbezogener Komponenten zeigt die Ex-
pertenkommission, welche ersten Schritte 
gegangen werden können.  


9. Die Expertenkommission empfiehlt, die er-
klärungsgestützten Veranlagungsfälle bei 
den Finanzämtern durch eine weitergehende 
Digitalisierung für diejenigen Personengrup-
pen zu reduzieren, die aufgrund von dem Fi-
nanzamt vorliegenden Daten bereits ab-
schließend veranlagt werden können. Damit 
könnten insbesondere Steuerpflichtige mit 
ausschließlichen oder überwiegenden Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit, Ren-
teneinkünften und Pensionen von den Steu-
ererklärungspflichten entlastet werden. 
Dabei empfiehlt sich eine schnelle Verein-
heitlichung von semantischen Datenstruktu-
ren und Berechnungsmodalitäten (insb. mit 
Blick auf das Sozialversicherungsrecht). 
a) Die Expertenkommission empfiehlt in ei-


nem ersten Schritt eine stärkere Anglei-
chung des Lohnsteuerabzugsverfahrens 
an das Ergebnis der Einkommensteuer-
veranlagung, um die Veranlagungsfälle zu 
reduzieren. 
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b) Ein weiterer Schritt, den Erklärungsauf-
wand der Einkommensteuer für die Steu-
erpflichtigen zu verringern und sie damit 
zu entlasten, ist die Erweiterung der vo-
rausgefüllten Steuererklärung. 


c) Ziel sollte es sein, für bestimmte Gruppen 
von Steuerpflichtigen (z.B. Arbeitnehmer, 
Rentner und Pensionäre) und Konstellati-
onen von Amts wegen eine vollautomati-
sierte Veranlagung durchzuführen. Er-
gänzt werden muss diese erklärungslose 
Amtsveranlagung selbstverständlich 
durch die Möglichkeit, ergänzende Anga-
ben zu weiteren existenzsichernden und 
erwerbssichernden Aufwendungen zu 
machen. 


d) Sowohl die Angleichung der Lohnsteuer-
abzugspläne an die veranlagte Einkom-
mensteuer als auch die Weiterentwick-
lung der vorausgefüllten Steuererklärung 
zu einer erklärungslosen vollautomati-
sierten Amtsveranlagung leisten einen 
wesentlichen Beitrag zu einer sozial ge-
rechteren Besteuerung. 


10. Eine bürgernahe Einkommensbesteuerung 
muss vor allem auch die unmittelbare Wahr-
nehmung der vom Bürger notwendigen 
Handlungen im Deklarationsprozess berück-
sichtigen, um eine ausreichende Akzeptanz 
erzielen zu können. Deshalb sind – ebenfalls 
basierend auf dem Once-Only-Prinzip – 
komfortable Portallösungen, die einfach zu-
gänglich und verständlich sind, besonders 
wichtig. Diese müssen den kompletten Pro-
zess abdecken (von den deklarationsrelevan-
ten Daten bis hin zum Bescheid und Rechts-
behelfsmöglichkeiten) und die 
unterschiedlichen Prozesse der Praxis unter-
stützen, insbesondere z. B. die Kollaboration 
und Kooperation zwischen dem Steuerbür-
ger und seinem steuerlichen Berater. 


11. Insgesamt können und müssen zahlreiche 
Maßnahmen an der Schnittstelle zwischen 
Finanzverwaltung und Bürger, die auf eine 
konsequente Serviceorientierung setzen, 
durch Digitalisierung unterstützt werden 
(z.B. Datenerfassungen und -änderungen, 
Ausfüllunterstützungen und Vorbefüllungen, 
Statusübersichten über Bearbeitungsstände 
und automatische Erinnerungsfunktionen, 
moderne Assistenzsysteme, z. B. in Chatbot-


Form, komfortable und flexible Bezahlfor-
men). 
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10. Zusammenfassung der Empfehlungen


10.1. Vorbemerkungen 
1. Eine bürgernahe Einkommensteuer be-


schreibt ein Steuersystem, welches eine 
starke Zentrierung auf die Bedürfnisse der 
Bürger im Besteuerungsprozess vornimmt. 
Bürgerfreundlichkeit meint damit die Be-
rücksichtigung einer Erwartungshaltung der 
Steuerpflichtigen zu den Ausprägungen von 
Dienstleistungen der Finanzverwaltung, so 
dass diese unbürokratische ihren steuerli-
chen Pflichten nachkommen können. 


2. Die Expertenkommission vertritt die Auffas-
sung, dass durch eine Reduktion von An-
tragsveranlagungen, die Schaffung einer 
Amtsveranlagung, die Reduzierung von 
Buchführungspflichten und eine stärkere 
Steuererhebung an der Quelle die Steuerbe-
folgungskosten von Steuerpflichtigen signifi-
kant reduziert werden können. 


3. Eine verbesserte Bürgerfreundlichkeit wirkt 
sich nicht nur direkt auf die steuerlichen Bü-
rokratiekosten von Steuerpflichtigen und Fi-
nanzverwaltung aus, sondern befördert auch 
das Klima zwischen Bürger, Staat und Fi-
nanzverwaltung, was wiederum zu weiteren 
positiven Effekten führen kann. 


4. Die Expertenkommission stellt fest, dass die 
aktuelle Steuerdatenlage unzureichend ist 
für qualifizierte empirische Analysen. Die Ex-
pertenkommission tritt mit der Bitte an das 
BMF heran, die Datenlage deutlich zu verbes-
sern. 


5. Die Expertenkommission mahnt an, dass die 
erarbeiten Vorschläge nur ein erster Schritt 
für eine grundlegende Überarbeitung des 
Einkommensteuergesetzes sein kann. Infolge 
der engen zeitlichen Vorgaben war es der Ex-
pertenkommission nur möglich. punktuelle 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 
Die Expertenkommission spricht sich für den 
Einsatz ein umfassenden Steuerreformkom-
mission aus. 


10.2. Themenübergreifende Vor-
schläge 


1. Die Gewerbesteuer ist aus steuersystemati-
scher Perspektive ein Problem. Im Einkom-
mensteuerrecht dient die Unterscheidung 
zwischen den verschiedenen Einkunftsarten 
heute in erster Linie dazu, den Kreis derjeni-
gen Personen zu konkretisieren, der neben 
der Einkommensteuer auch die Gewerbe-
steuer zahlen muss. § 35 EStG, der eine Steu-
erermäßigung bei Einkünften aus Gewerbe-
betrieb regelt, ist sowohl in materieller als 
auch in verfahrensmäßiger Hinsicht äußerst 
komplex ausgestaltet und sehr gestaltungs-
anfällig. 


2. Sowohl die historisch überkommene Unter-
scheidung der verschiedenen Gewinnein-
kunftsarten als auch die unzureichende Re-
gelung der Steuerermäßigung bei Einkünften 
aus Gewerbebetrieb gem. § 35 EStG könnten 
vollständig vermieden werden, wenn die Ge-
werbesteuer abgeschafft würde. 


3. Die Expertenkommission ist sich jedoch be-
wusst, dass eine Abschaffung der Gewerbe-
steuer eine vollständige Neuordnung der 
Kommunalfinanzen erfordern würde. Ange-
sichts der großen Widerstände und anderer 
vorrangiger steuerpolitischer Fragen ist der-
zeit nicht damit zu rechnen, dass eine voll-
ständige Überprüfung und Ersetzung der Ge-
werbesteuer umsetzbar ist. 


4. Die Expertenkommission empfiehlt dem Ge-
setzgeber, vermehrt von den Möglichkeiten 
der Typisierung und Pauschalierung Ge-
brauch zu machen. Dies gilt insbesondere 
dort, wo die Erwerbssphäre von der Pri-
vatsphäre abzugrenzen ist. 


5. Der Steuergesetzgeber ist zur vereinfachen-
den Typisierung und Pauschalierung im 
Steuerrecht verpflichtet, soweit eine Einzel-
fallprüfung mit zumutbarem Verwaltungs- 
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und Ermittlungsaufwand auf gleichheitskon-
forme Weise nicht möglich ist. 


6. Die Expertenkommission empfiehlt bei Pau-
schalen zu prüfen, ob zur Vermeidung von 
Härten im Einzelfall die Möglichkeit eines 
Gegenbeweises nur sog. Ausreißern einge-
räumt wird, die eine vom Gesetzgeber zu be-
stimmende Wesentlichkeitsschwelle über-
schreiten.  


7. Die Expertenkommission ist der Auffassung, 
dass Subventions- und Lenkungsnormen al-
lenfalls zurückhaltend im Einkommensteu-
ergesetz verankert werden sollten. 


10.3. Freiberufler,  
Selbständige und  
Gewerbetreibende 


1. Die Expertenkommission empfiehlt eine Zu-
sammenführung der Einkunftsarten für 
Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende, 
Freiberufler und sonstige Selbstständige zu 
einer einheitlichen „unternehmerischen Ein-
kunftsart“, um die schwierigen Abgrenzungs-
fragen zwischen den verschiedenen Ein-
kunftsarten zu beheben. Bei den bisherigen 
Abgrenzungsfragen zum Begriff des Gewer-
bebetriebs handelt es sich um eine spezifisch 
gewerbesteuerrechtliche Entscheidung, die 
nicht ins Einkommensteuerrecht gehört. 


2. Die Expertenkommission hält die Entschei-
dung des Gesetzgebers, zu Zwecken der Steu-
ervereinfachung einen Gleichklang zwischen 
den Grenzen für die Bilanzierungspflicht und 
der umsatzsteuerlichen Besteuerung nach 
vereinnahmten Entgelten herzustellen, für 
richtig. Sie empfiehlt, die Grenzen für die 
vereinfachte Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 
3 EStG (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) 
und die Istbesteuerung nach § 20 UStG auf 
einen Umsatz von 1.000.000 Euro und einen 
Gewinn von 200.000 Euro anzuheben. 


3. Die Expertenkommission schließt sich der 
Kritik des Bundesrechnungshofs an und 
empfiehlt die Streichung der Vorschrift des § 
13a EStG. 


4. Die Expertenkommission befürwortet, an die 
Stelle nur punktuell wirkenden speziellen 
Verwaltungsregelungen (z.B. EStH 18.2) ori-
entiert an der in § 19 Abs. 1 UStG enthalte-
nen Kleinunternehmergrenze die 


Möglichkeit der Inanspruchnahme einer 
prozentualen Betriebsausgabenpauschale in 
einer im EStG gesetzlich zu verankernden 
Regelung zu generalisieren. Ergänzend wäre 
zu prüfen, ob der Pauschalsatz für kleine 
Handelsunternehmen in Orientierung an 
durchschnittliche Rohgewinnaufschlagsätze 
zu erhöhen ist. Von einer Unterscheidung 
zwischen Haupt- und Nebentätigkeiten rät 
die Expertenkommission ab. 


5. Die Expertenkommission hält es für geboten, 
die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter (GWG) wieder an das historische Aus-
gangsniveau anzupassen und diese im Hin-
blick auf die in den nächsten Jahren zu 
erwartenden Preissteigerungen auf 2.500 € 
festzusetzen. 


6. Die Expertenkommission lehnt die beste-
hende Überschneidung der Abschreibungs-
methoden zwischen der GWG-Sofortab-
schreibung nach § 6 Abs. 2 EStG und der 
Poolabschreibung nach § 6 Abs. 2a EStG in 
einer Bandbreite von mehr als 250 € und 
höchstens 800 € Anschaffungs-/Herstel-
lungskosten ab. Für Wirtschaftsgüter zwi-
schen 2.500 Euro und 10.000 Euro wird eine 
Poolabschreibung über drei Jahre vorge-
schlagen. 


7. Die Expertenkommission empfiehlt, einen 
Gleichlauf bei den Aufzeichnungspflichten 
zwischen GWG und Sammelposten (Poolab-
schreibung) herzustellen und sowohl für 
GWG als auch für die Poolabschreibung auf 
laufend zu führenden Verzeichnisses zu ver-
zichten. 


8. Überlegenswert ist nach Einschätzung der 
Mehrheit der Expertenkommission, eine 
Gruppierung von Wirtschaftsgütern nach 
Nutzungsdauern unter Wegfall der bisheri-
gen AfA-Tabellen vorzunehmen. Allerdings 
bewirkt eine Auflösung der AfA-Tabellen bei 
bilanzierenden Unternehmen nur dann eine 
Verbesserung, wenn die Änderungen auch 
handelsrechtlich nachvollzogen werden kön-
nen. 


9. Im Hinblick auf den Vorschlag einer Einfüh-
rung der Arbeitstagepauschale (s. unten 
10.4.1. – 10.4.2.) befürwortet die Experten-
kommission zur Gewährleistung einer 
gleichmäßigen Besteuerung, dass die Kosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer auch bei 
Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden, 
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Freiberuflern und sonstigen Selbständigen 
nicht mehr gesondert als Betriebsausgaben 
abzugsfähig, sondern durch den Abzug einer 
Arbeitstagepauschale abzugelten sind. Da Ar-
beitszimmer dann nicht mehr zum notwen-
digen Betriebsvermögen gehören, sollten die 
bisher im Betriebsvermögen befindlichen 
Wirtschaftsgüter als zu steuerlichen Buch-
werten entnommen gewertet und so auf eine 
Erfassung etwaiger stiller Reserven/Lasten 
gänzlich verzichtet werden. 


10. Die Mehrheit der Expertenkommission 
schlägt für zuverlässige Steuerpflichtige ei-
nen erleichterten Zugang zu Stundung und 
Ratenzahlungen vor.  


10.4. Arbeitnehmer 
1. Die Expertenkommission schlägt mehrheit-


lich vor, Werbungskosten für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, 
Home-Office und das häusliche Arbeitszim-
mer zu einer Arbeitstagepauschale in Höhe 
eines fixen Euro-Betrages pro Arbeitstag zu-
sammenzufassen. 


2. Für die Festsetzung der Höhe der Arbeitsta-
gepauschale verfügt der Gesetzgeber über ei-
nen erheblichen Einschätzungsspielraum. 
Der gegenwärtig vom Gesetzgeber für das 
Home-Office geregelte Betrag von 6 Euro 
täglich entspricht der Entfernungspauschale 
für eine Fahrtstrecke von 20 km zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und 
liegt in der Bandbreite durchschnittlicher Le-
bensverhältnisse. 


3. Auf die Unterscheidung zwischen den Kate-
gorien des sog. häuslichen Arbeitszimmers 
und des sog. Home-Office soll verzichtet 
werden. In Anbetracht des Kontrollauf-
wands, des im Kontext von Kontrollen er-
heblichen grundrechtsbeschränkenden Ein-
griffs in die Privatsphäre und der 
Unsicherheit der Ergebnisse schlägt die 
Mehrheit der Expertenkommission vor, auf 
eine Öffnungsklausel zur Berücksichtigung 
weitergehender Kosten für ein häusliches Ar-
beitszimmer zu verzichten. 


4. Bei entsprechender Ausgestaltung würde ein 
Großteil der abhängig Beschäftigten durch 
eine Arbeitstagepauschale steuerlich im Ver-
gleich zum Status quo bessergestellt. Den-
noch empfiehlt die Expertenkommission für 


die Gruppe der Fernpendler unter Berück-
sichtigung einer Wesentlichkeitsgrenze, die 
Möglichkeit gefahrene Kilometer, die nicht 
über die Arbeitstagepauschale abgedeckt 
sind, mit einer fixen Cent-Pauschale/km 
steuerlich geltend zu machen. Die Entschei-
dung darüber, für welche Entfernung eine 
solche Wesentlichkeitsgrenze festgesetzt 
wird, obliegt dem Gesetzgeber. 


5. Arbeitstagepauschale und Fernpendlerrege-
lung finden darüber hinaus entsprechende 
Anwendung bei Arbeitnehmern ohne erste 
Tätigkeitsstätte, sodass sie letztlich allen Ar-
beitnehmern gewährt wird. Einer gesonder-
ten Regelung neben der Arbeitstagepau-
schale bedürfen nur noch Dienstreisen im 
sprachgebräuchlichen Sinne. 


6. Um die Anzahl der arbeitnehmerbezogenen 
Veranlagungsfälle möglichst gering zu hal-
ten, sollten weitere Werbungskosten (bspw. 
Arbeitsmittel, Beiträge zu Berufsverbänden 
etc.) mit geringeren Aufwendungsbeträgen 
pauschaliert berücksichtigt werden. Die Ex-
pertenkommission skizziert verschiedene 
Ausgestaltungsmöglichkeiten:  


a) Eine Möglichkeit besteht darin, einen 
zusätzlichen Pauschbetrag von 250 Euro 
(unter Wegfall des aktuellen Werbungs-
kostenpauschbetrag von 1.230 Euro) für 
weitere Werbungskosten mit geringeren 
Aufwendungsbeträgen einzuführen. 


b) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
unter Berücksichtigung der Arbeitstage-
pauschale (bei 6 Euro und 220 Arbeitsta-
gen, in Höhe von 1.320 Euro) den bishe-
rigen Werbungskostenpauschbetrag 
abzuschaffen und für die Nutzung wei-
terer Werbungskosten eine Wesentlich-
keitsgrenze i.H.v. 250 Euro einzuführen. 


c) Eine dritte Möglichkeit ist, die neue „Ar-
beitstagepauschale“ einzuführen und 
den „gesamten“ Werbungskosten-
pauschbetrag beizubehalten. Um zu ver-
hindern, dass nunmehr eine größere 
Anzahl von Steuerpflichtigen Steuerer-
klärungen einreichen, müsste der Wer-
bungskostenpauschbetrag angehoben 
werden (bei einer Arbeitstagepauschale 
von 6 Euro bspw. auf 1.570 Euro (= 1.320 
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Euro Arbeitstagepauschale + weitere 
Werbungskosten i.H.v. 250 Euro)). 


7. Der eng begrenzte Zeitrahmen erlaubt der 
Expertenkommission nur punktuelle Emp-
fehlungen zur Vereinfachung bei weiteren 
Werbungskosten: 


a) Bei gesonderten Fahrtkosten bei Dienst-
reisen, die mit dem eigenen Fahrzeug 
durchgeführt und nicht von dritter Seite 
ersetzt werden, empfiehlt die Experten-
kommission einzig auf die Wegstre-
ckenentschädigung nach dem BRKG ab-
zustellen. 


b) Hinsichtlich der Übernachtungskosten 
bei Dienstreisen vermag die Experten-
kommission kein Vereinfachungspoten-
tial auszumachen. 


c) Die Expertenkommission empfiehlt, an 
der Abzugsfähigkeit von Verpflegungs-
mehraufwendungen festzuhalten. We-
gen des erheblichen administrativen 
Aufwands und der Schwierigkeiten der 
Nachprüfbarkeit sollte aber die (pau-
schalierte) Anrechnung vom Arbeitge-
ber oder Dritten zur Verfügung gestell-
ter Mahlzeiten im Rahmen der 
auswärtigen Tätigkeit ersatzlos gestri-
chen werden. 


10.5. Rentner und Pensionäre 
1. Um viele Rentner von der Steuererklärungs-


pflicht zu befreien, schlägt die Expertenkom-
mission die Einführung einer Rentenabzug-
steuer auf alle Renteneinkünfte vor. Alle 
Versorgungsträger (Deutsche Rentenversi-
cherung, Versorgungswerke, private Renten-
versicherer etc.) sollen zum Einbehalt der 
Rentenabzugsteuer verpflichtet werden (es 
gibt lediglich eine Bagatellgrenze). Gegebe-
nenfalls könnte die Einführung der Renten-
abzugsteuer stufenweise erfolgen - zunächst 
nur für Steuerpflichtige ohne zusätzliche 
Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug unter-
liegen. 


2. Die Einführung der Rentenabzugsteuer sollte 
- ähnlich wie in § 46 EStG für Arbeitnehmer - 
zu einem Verzicht auf die Veranlagung füh-
ren, wenn andere Einkünfte, die weder dem 
Steuerabzug vom Arbeitslohn noch der 


Rentenabzugsteuer unterliegen, von unter-
geordneter Bedeutung sind (z.B. in Anleh-
nung an § 46 Abs. 2 Nr.1 EStG: < 410 €). 
Durch die Einführung der Rentenabzug-
steuer könnten so bis zu 4,4 Millionen Steu-
ererklärungsfälle aus der Veranlagungs-
pflicht genommen werden. Die damit 
verbundene Reduktion der Steuerbefol-
gungskosten entspräche einer Entlastung auf 
Seiten der Steuerpflichtigen in Höhe von 
etwa 658 Millionen Euro pro Jahr. 


3. Nach Abschluss der Übergangsphase zur 
vollständigen nachgelagerten Besteuerung 
der Renten sollte die Rentenabzugsteuer 
auch für Pensionen und andere Altersein-
künfte, die bisher dem Lohnsteuerabzug un-
terliegen, greifen. 


4. Die Höhe der Rentenabzugsteuer soll sich 
aus der Höhe der Renteneinkünfte des Vor-
jahres ergeben. Bei mehreren Renten ist die 
gesamte Rentenabzugsteuer im Verhältnis 
der Bruttorenten auf die auszahlenden Stel-
len aufzuteilen. Die sich ergebenden Ab-
zugssätze sind von der Finanzverwaltung zu 
ermitteln und den Rententrägern elektro-
nisch zur Verfügung zu stellen. 


5. Hinsichtlich der Werbungskosten von Rent-
nern und Pensionären ergibt sich Folgendes: 


a) Die Expertenkommission schlägt die 
Einführung eines abgeltenden Rentner-
Pauschbetrags vor. Aufgrund der Daten-
lage erscheint ein Betrag von 102 EUR 
(Einzelveranlagung) bzw. 204 EUR 
(Zusammenveranlagung) angemessen.  


b) Für den Fall, dass auf die Abgeltungs-
wirkung des Rentner-Pauschbetrags 
verzichtet werden soll, schlägt die Ex-
pertenkommission alternativ die Ein-
führung einer Wesentlichkeitsgrenze 
vor, nach der z.B. Werbungskosten ab-
gezogen werden können, wenn sie das 
Dreifache des Pauschbetrags überstei-
gen. 


c) Darüber hinaus sollte geprüft werden, 
ob es einen einheitlichen Pauschbetrag 
für Renten und Pensionen geben sollte. 
Nach derzeitiger Rechtslage besteht eine 
Ungleichbehandlung zwischen Bezie-
hern von Alterseinkünften aus verschie-
denen Einkunftsarten (§ 19 EStG und 
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§ 22 EStG) und Beziehern von Altersein-
künften aus nur einer der beiden Ein-
kunftsarten (Pauschbeträge nach § 9a 
Nr. 1 Buchstabe b EStG und § 9a Nr. 3 
EStG). 


6. Schließlich fordert die Expertenkommission 
den Gesetzgeber auf, zu prüfen, ob der der-
zeitige Zinssatz in Höhe von 3 % bei der Be-
stimmung der Höhe des Ertragsanteils noch 
zutreffend gewählt ist, und ob die Ertragsan-
teilsbesteuerung im Hinblick auf die feh-
lende Entscheidungsneutralität systematisch 
verbessert werden kann. 


10.6. Sonderausgaben 
1. Die derzeitige Ausgestaltung des Sonderaus-


gabenabzugs geht nach Auffassung der Ex-
pertenkommission teilweise über die Ver-
wirklichung des subjektiven Nettoprinzips 
hinaus und berücksichtigt zusätzlich Len-
kungs- und Sozialzwecke. Eine Reduktion 
des Sonderausgabenabzugs auf die Bestand-
teile, die der Verwirklichung des subjektiven 
Nettoprinzips dienen, würde aus Sicht der 
Expertenkommission Vereinfachungspoten-
tiale bieten. Allerdings wären hierbei zum 
Teil umfassende Abstimmungen mit anderen 
Rechtsgebieten, insbesondere dem Sozial-
recht, erforderlich, so dass sich die Vor-
schläge der Expertenkommission auf punk-
tuelle Verbesserungen beschränken. 


2. Es sollte geprüft werden, ob statt des Sonder-
ausgabenabzugs für Altersvorsorgeaufwen-
dungen ein Werbungskostenabzug gestattet 
werden sollte, den die Expertenkommission 
für sachlich angemessen hält und der den 
Vorteil hätte, dass auch Steuerpflichtige, die 
im Abzugsjahr keinen positiven Gesamtbe-
trag der Einkünfte haben, einen Abzug ihrer 
Altersvorsorgeaufwendungen über den Ver-
lustabzug nach § 10d EStG wirksam geltend 
machen könnten. 


3. Die derzeitige Regelung des Abzugs sonstiger 
Vorsorgeaufwendungen nach § 10 I Nr. 3a 
EStG ist nicht bürgerfreundlich ausgestaltet. 
Die Daten zeigen, dass bei den meisten Steu-
erpflichtigen der Höchstbetrag nach § 10 Abs. 
4 EStG bereits durch Beiträge zur Basis-Kran-
kenversicherung und Pflegeversicherung 
(inkl. Privatversicherte) ausgeschöpft ist. Die 


Expertenkommission sieht folgende Optio-
nen zur Anpassung: 


a) Da die Angaben zu den sonstigen Vor-
sorgeaufwendungen Steuerbefolgungs-
kosten bei den Steuerpflichtigen verur-
sachen, würde eine Abschaffung des 
Abzugs der sonstigen Vorsorgeaufwen-
dungen eine Vereinfachung bewirken, 
ohne dass sich dadurch für die meisten 
Steuerpflichtigen eine höhere Steuerbe-
lastung ergäbe. Anstelle einer gänzli-
chen Abschaffung wäre es auch denk-
bar, den Abzugstatbestand beschränkt 
auf die Arbeitslosenversicherung zu er-
halten. Sie müsste dann aber so ausge-
staltet sein, dass es zu einer tatsächli-
chen Berücksichtigung der Beiträge 
kommt. Die Höchstbetragsgrenze 
müsste also diesbezüglich gestrichen 
werden. 


b) Sollte ein Abzug der sonstigen Vorsor-
geaufwendungen für sachgerecht ange-
sehen werden, so sollte der Gesetzgeber 
einen angemessenen Pauschbetrag ein-
führen und den Höchstbetrag entspre-
chend anpassen. Der Pauschbetrag 
könnte in § 10c EStG eingearbeitet wer-
den (siehe unten). 


4. Hinsichtlich der Berücksichtigung von Kin-
derbetreuungskosten, ist die Expertenkom-
mission zu folgenden Ergebnissen gekom-
men: 


a) Der Sache nach kann es sich bei Kinder-
betreuungskosten um Werbungskosten 
handeln. Gegen eine Herausnahme aus 
den Sonderausgaben sprechen jedoch 
Vereinfachungsgesichtspunkte. Die Ex-
pertenkommission empfiehlt daher, die 
Kinderbetreuungskosten weiterhin als 
Sonderausgaben einzuordnen.  


b) Die Daten der Einkommensteuerstatis-
tik zeigen, dass nur ein geringer Teil der 
Steuerpflichtigen mit Kindern Kinder-
betreuungskosten von mehr als 4000 
Euro geltend gemacht hat. Die Daten 
rechtfertigen daher keine Anhebung des 
Höchstbetrages. Im Mittelwert betrugen 
die Kinderbetreuungskosten im letzten 
verfügbaren Datenjahr 2017 1.314 Euro. 
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Die Höhe der Kinderbetreuungskosten 
variiert zudem sehr stark regional und 
in Abhängigkeit vom Alter der Kinder. 
Eine typisierte Berücksichtigung der 
Kinderbetreuungskosten scheint daher 
nicht vertretbar. Der Höchstbetrag sollte 
allerdings im Hinblick auf die Gebüh-
renentwicklung bei der Kinderbetreu-
ung und die Inflation regelmäßig evalu-
iert werden. 


5. Hinsichtlich der Berücksichtigung von Spen-
den an politische Parteien schlägt die Exper-
tenkommission vor, die Regelung des § 10b 
Abs. 2 EStG zu streichen. Anstelle dessen 
sollte der Höchstbetrag des § 34g EStG so an-
gepasst werden, dass es zu einer der derzeiti-
gen Gesetzeslage entsprechenden Berück-
sichtigung kommt. Die momentan 
bestehende partielle Differenzierung zwi-
schen Parteien und Wählergemeinschaften 
würde damit aufgehoben, was eine gleich-
heitskonforme Ausgestaltung sichert. Partei-
spenden werden somit einheitlich in § 34g 
EStG geregelt und Parteien und Wählerverei-
nigungen gleichgestellt. 


6. Die Expertenkommission empfiehlt als Prüf-
auftrag, zu eruieren, wie der Sonderausga-
benabzug der Kirchensteuer in das Lohnsteu-
erabzugsverfahren integriert werden kann, 
da durch die fehlende Berücksichtigung ei-
nerseits ein Anreiz zur Antragsveranlagung 
besteht und andererseits aus Unkenntnis 
über die fehlende Berücksichtigung unge-
rechtfertigte Mehrbelastungen durch Ver-
zicht auf die Antragsveranlagung entstehen 
können. 


7. Nach § 10c Satz 1 EStG existiert derzeit ein 
Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro. 
Dieser verfehlt nach Auffassung der Exper-
tenkommission sein Vereinfachungsziel, da 
er zu niedrig ist und die vom Pauschbetrag 
erfassten Positionen zudem stark von der 
konkreten Lebenssituation des Steuerpflich-
tigen abhängen, die sich nur schwer typisie-
ren lassen bzw. bei denen eine Typisierung 
aufgrund der Datenverfügbarkeit nicht er-
forderlich erscheint. Wenn der Gesetzgeber 
den Abzug sonstiger Vorsorgeaufwendungen 
zulassen will (s.o.), sollte er den Sonderausga-
ben-Pauschbetrag um die sonstigen Vorsor-
geaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a 
EStG erweitern und den Pauschbetrag 


entsprechend erhöhen. Die Expertenkom-
mission hält hier einen Wert von 850 Euro 
für denkbar. Der konkrete Wert muss aller-
dings noch empirisch validiert werden, da 
der Expertenkommission hierzu keine aussa-
gekräftigen Datenvorlagen. 


10.7. Außergewöhnliche  
Belastungen 
Die Expertenkommission sieht bei den außerge-
wöhnlichen Belastungen keine weitere Typisie-
rungsmöglichkeit. Die Höhe dieser Ausgaben 
variiert zwischen den einzelnen Steuerpflichti-
gen zu sehr, so dass eine realitätsgerechte Ausge-
staltung der Typisierung, die sich an einem „ty-
pischen“ Fall orientiert, nicht möglich ist. 
Zudem soll der steuerliche Abzug außerge-
wöhnlicher Belastungen nicht dazu dienen, all-
gemeine, typische Kosten (einer bestimmten Al-
tersgruppe) zu berücksichtigen, sondern 
lediglich außergewöhnliche finanzielle Belas-
tungen einzelner Steuerpflichtiger. 


10.8.  Aufwendungen für  
haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse, haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen 
1. Die Steuerermäßigung für Aufwendungen 


für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen (§ 35a EStG) hat sich 
seit ihrer Einführung mit Steuerminderein-
nahmen von fast 3 Mrd. Euro zu einer der 
größten Subventionen im Einkommensteu-
errecht entwickelt.  


2. Da die Regelung jedoch weder Ausdruck des 
objektiven Nettoprinzips noch des subjekti-
ven Nettoprinzips ist, bedarf sie einer beson-
deren Rechtfertigung. Als Rechtfertigungs-
grund ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit 
grundsätzlich geeignet. Allerdings fehlt bis-
lang der Nachweis, dass die Norm tatsächlich 
in nennenswertem Umfang zu einer erfolg-
reichen Reduzierung der Schwarzarbeit bei-
getragen hat. Vielmehr weisen die bisherigen 
Untersuchungen auf hohe Mitnahmeeffekte 
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und damit verbundene hohe Förderkosten 
hin.  


3. Hinzu kommt, dass § 35a EStG von der Fi-
nanzverwaltung nach den Feststellungen des 
Bundesrechnungshofs kaum effizient kon-
trolliert wird.  


4. Darüber hinaus wirkt § 35a EStG einer Steu-
ervereinfachung im Sinne einer Senkung der 
Steuerbefolgungskosten entgegen, da die 
Steuerermäßigung eine Veranlagung des 
Steuerpflichtigen voraussetzt.  


5. Schließlich zeigt sich auch, dass durch § 35a 
EStG Steuerpflichtige mit hohem Einkom-
men überproportional profitieren, was aus 
Gerechtigkeitserwägungen fragwürdig er-
scheint.  


6. Insgesamt empfiehlt die Expertenkommis-
sion daher mehrheitlich, den gesamten § 35a 
EStG abzuschaffen. Dies führt zu Steuer-
mehreinnahmen, die zur Gegenfinanzierung 
anderer Reformvorschläge der Experten-
kommission eingesetzt werden können. 


10.9. Digitalisierung 
Die Formulierung der Empfehlungen für den 
Bereich der Digitalisierung muss berücksichti-
gen, dass die Digitalisierung einerseits „nur“ die 
Umsetzung des materiellen (Steuer-)Rechts un-
terstützt und es insofern „nur“ um die Frage 
dazu geeigneter Architekturen, Datenstruktu-
ren/Taxonomien, Prozesse und Implementie-
rungen geht. Andererseits wird zu Recht davon 
auszugehen sein, dass durch die Potenziale der 
Digitalisierung wesentliche Aspekte der „Bür-
gernähe“ schneller, besser, kostengünstiger und 
vor allem für die Anwender komfortabler umge-
setzt werden können. Das führt zu sehr unter-
schiedlichen Betrachtungsebenen und Konkre-
tisierungsgraden bei der Formulierung von 
Vorschlägen und Empfehlungen. Ebenso 
kommt es zu Redundanzen bei den Vorschlägen 
zur materiellen Gestaltung, weil unterschiedli-
che Ebenen und Perspektiven eingenommen 
werden.  


1. Eine übergreifende Digitalisierungsstrategie 
für die Digitalisierung des Besteuerungsver-
fahrens, aus der klare und transparente Ziel-
bilder, Stoßrichtungen, Eckpunkte und Um-
setzungsmeilensteine hervorgehen, die 
sowohl Bund-Länder-übergreifend sind als 


auch an eine Digitalisierungsstrategie der 
Bundesregierung (ressortübergreifend) ando-
cken, konnte nicht erkannt und als Basis für 
die Überlegungen verwendet werden. Auf-
grund des Ist-Zustands und der damit ver-
bundenen Herausforderungen – auch im 
Vergleich mit den Systemen anderer Staa-
ten – ist die Entwicklung einer transparenten 
Strategie, die auch die relevanten Stakehol-
der des steuerlichen Ökosystems einschließt 
und einbezieht, unabdingbar. 


2. Als wesentliche Hemmnisse werden unter 
Ausklammerung finanzieller und kapazitärer 
Aspekte insbesondere eine fehlende Bünde-
lung der Kompetenzen, die Aufrechterhal-
tung von Insellösungen und ressortspezifi-
schen Programmierungen sowie fehlende 
einheitliche und mit den Stakeholdern früh-
zeitig abgestimmte Architekturen, Daten-
strukturen und Prozesse gesehen. 


3. Ohne den erforderlichen Überlegungen zur 
Ausarbeitung einer entsprechenden Strategie 
vorgreifen zu wollen, wird insbesondere die 
Auseinandersetzung mit den folgenden 
Handlungsfeldern empfohlen: Plattformstra-
tegie, Prozessmanagement, Datenmanage-
ment, Portalstrategie und Change-Manage-
ment. 


Unterhalb der Strategieebene werden folgende 
Forderungen erhoben: 


4. Es wird eine konsequente Verfolgung eines 
Digital First Denkens und Handelns empfoh-
len.  


5. Die Expertenkommission empfiehlt eine 
schnelle und konsequente Schaffung der 
notwendigen Voraussetzung digitaler Identi-
täten für private Personen und Unterneh-
men sowie die Berücksichtigung des stellver-
tretenden Handelns (auch) in den digitalen 
Besteuerungsprozessen. Dabei sind die euro-
päischen Entwicklungen (sichere, souveräne, 
dezentrale Wallet-Lösungen aus Sicht des 
Steuerbürgers unter Einbezug der eID) zu an-
tizipieren und einzubeziehen. 


6. Das Konzept einer digitaltauglichen  
(Steuer-) Gesetzgebung soll konsequent wei-
terverfolgt werden. Der bestehende Digital-
check sollte weiterentwickelt und um einen 
„Praxistest“ oder eine „Simulation“ der digi-
talen Vollzugsfähigkeit des Steuerrechts 
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bereits während des Gesetzgebungsverfah-
rens ergänzt werden. 


7. Das Once-Only-Prinzip sollte im Besteue-
rungsverfahren und darüber hinaus be-
schleunigt eingeführt werden, damit aus 
Sicht des Steuerbürgers Angaben nur noch 
an einer Stelle gemacht oder übermittelt 
werden müssen. Daten sollten – unter Be-
rücksichtigung datenschutzrechtlicher As-
pekte - für alle relevanten Stakeholder zur 
Verfügung stehen. 


8. Die Voraussetzungen für eine vollelektroni-
sche Veranlagung müssen verbessert werden, 
indem das Once-Only-Prinzip für alle dekla-
rationsrelevanten Daten beachtet und über 
Schnittstellen im steuerlichen Ökosystem für 
dieses Ziel ermöglicht wird. Am Beispiel fa-
milienbezogener Komponenten zeigt die Ex-
pertenkommission, welche ersten Schritte 
gegangen werden können.  


9. Die Expertenkommission empfiehlt, die er-
klärungsgestützten Veranlagungsfälle bei 
den Finanzämtern durch eine weitergehende 
Digitalisierung für diejenigen Personengrup-
pen zu reduzieren, die aufgrund von dem Fi-
nanzamt vorliegenden Daten bereits ab-
schließend veranlagt werden können. Damit 
könnten insbesondere Steuerpflichtige mit 
ausschließlichen oder überwiegenden Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit, Ren-
teneinkünften und Pensionen von den Steu-
ererklärungspflichten entlastet werden. 
Dabei empfiehlt sich eine schnelle Verein-
heitlichung von semantischen Datenstruktu-
ren und Berechnungsmodalitäten (insb. mit 
Blick auf das Sozialversicherungsrecht). 


a) Die Expertenkommission empfiehlt in 
einem ersten Schritt eine stärkere An-
gleichung des Lohnsteuerabzugsverfah-
rens an das Ergebnis der Einkommen-
steuerveranlagung, um die 
Veranlagungsfälle zu reduzieren. 


b) Ein weiterer Schritt, den Erklärungsauf-
wand der Einkommensteuer für die 
Steuerpflichtigen zu verringern und sie 
damit zu entlasten, ist die Erweiterung 
der vorausgefüllten Steuererklärung. 


c) Ziel sollte es sein, für bestimmte Grup-
pen von Steuerpflichtigen (z.B. Arbeit-
nehmer, Rentner und Pensionäre) und 


Konstellationen von Amts wegen eine 
vollautomatisierte Veranlagung durch-
zuführen. Ergänzt werden muss diese 
erklärungslose Amtsveranlagung selbst-
verständlich durch die Möglichkeit, er-
gänzende Angaben zu weiteren exis-
tenzsichernden und erwerbssichernden 
Aufwendungen zu machen. 


d) Sowohl die Angleichung der Lohnsteu-
erabzugspläne an die veranlagte Ein-
kommensteuer als auch die Weiterent-
wicklung der vorausgefüllten 
Steuererklärung zu einer erklärungslo-
sen vollautomatisierten Amtsveranla-
gung leisten einen wesentlichen Beitrag 
zu einer sozial gerechteren Besteuerung. 


10. Eine bürgernahe Einkommensbesteuerung 
muss vor allem auch die unmittelbare Wahr-
nehmung der vom Bürger notwendigen 
Handlungen im Deklarationsprozess berück-
sichtigen, um eine ausreichende Akzeptanz 
erzielen zu können. Deshalb sind – ebenfalls 
basierend auf dem Once-Only-Prinzip – 
komfortable Portallösungen, die einfach zu-
gänglich und verständlich sind, besonders 
wichtig. Diese müssen den kompletten Pro-
zess abdecken (von den deklarationsrelevan-
ten Daten bis hin zum Bescheid und Rechts-
behelfsmöglichkeiten) und die 
unterschiedlichen Prozesse der Praxis unter-
stützen, insbesondere z. B. die Kollaboration 
und Kooperation zwischen dem Steuerbür-
ger und seinem steuerlichen Berater. 


11. Insgesamt können und müssen zahlreiche 
Maßnahmen an der Schnittstelle zwischen 
Finanzverwaltung und Bürger, die auf eine 
konsequente Serviceorientierung setzen, 
durch Digitalisierung unterstützt werden 
(z.B. Datenerfassungen und -änderungen, 
Ausfüllunterstützungen und Vorbefüllungen, 
Statusübersichten über Bearbeitungsstände 
und automatische Erinnerungsfunktionen, 
moderne Assistenzsysteme, z. B. in Chatbot-
Form, komfortable und flexible Bezahlfor-
men). 
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Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


 


Die im Juli 2023 vom Bundesministerium der Finanzen eingesetzte Expertenkommission „Bürgernahe 
Einkommensteuer“ hat am 12.7.2024 unter dem Titel „Weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung – 
Wege zu einer bürgerfreundlichen Einkommensteuer“ ihren Bericht vorgelegt. Sie stellt die 
Bedürfnisse der Steuerpflichtigen in den Mittelpunkt, damit diese unbürokratisch ihren steuerlichen 
Pflichten nachkommen können. Durch eine Reduzierung von Antragsveranlagungen, die Schaffung 
einer Amtsveranlagung, die Entlastungen bei Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten und eine 
stärkere Steuererhebung an der Quelle könnten Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Einige der 
zentralen Vorschläge werden hiermit vorgestellt: 


 


Freiberufler, Selbständige und Gewerbetreibende 


Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen sollten von Bürokratie entlastet werden. Unter 
anderem werden folgende Maßnahmen empfohlen:  


- Die Grenzen für die vereinfachte Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG (Einnahmen-
Überschuss-Rechnung) und die Istbesteuerung nach § 20 UStG sollte auf einen Umsatz von 
1.000.000 Euro und einen Gewinn von 200.000 Euro angehoben werden. 
 


- An Stelle von nur punktuell wirkenden speziellen Verwaltungsregelungen befürwortet die 
Expertenkommission für Kleinunternehmen (vgl. § 19 Abs. 1 UStG) die gesetzlich geregelte 
Möglichkeit der Inanspruchnahme einer prozentualen Betriebsausgabenpauschale. 
 


- Die Regelungen für die Abschreibung von Wirtschaftsgütern sollten vereinfacht und den 
wirtschaftlichen Bedingungen angepasst werden:  


o Die Grenze für sofort abschreibungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
sollte wieder an das historische Ausgangsniveau angepasst und auf 2.500 Euro 
festgesetzt werden. 


o Für Wirtschaftsgüter zwischen 2.500 und 10.000 Euro wird eine Poolabschreibung 
über drei Jahre vorgeschlagen. 


o Es sollte ein Gleichlauf bei den Aufzeichnungspflichten zwischen GWG und 
Sammelposten (Poolabschreibung) hergestellt und für diese auf laufend zu führende 
Verzeichnisse verzichtet werden. 


o Überlegenswert ist nach Einschätzung der Mehrheit der Expertenkommission, bei 
der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung eine Gruppierung von 
Wirtschaftsgütern nach Nutzungsdauern unter Wegfall der bisherigen AfA-Tabellen 
vorzunehmen 


 


 


 


 


 







Arbeitnehmer 


Möglichst vielen Arbeitnehmern sollte die Steuererklärung erspart werden, indem stärker typisiert 
und pauschaliert wird. Dabei legt die Expertenkommission Wert darauf, dass die Maßnahmen nicht 
zu zusätzlichen Belastungen bei dem durchschnittlichen Steuerpflichtigen führen. Ausgehend hiervon 
enthält der Bericht unter anderem folgende Vorschläge: 


- Mehrheitlich schlägt die Kommission vor, Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung 
und Tätigkeitsstätte, Home Office und das häusliche Arbeitszimmer zu einer 
Arbeitstagepauschale in Höhe eines fixen Euro-Betrages pro Arbeitstag zusammenzufassen.  
 


- Der Gesetzgeber verfügt hierbei über einen erheblichen Einschätzungsspielraum. Der 
gegenwärtig vom Gesetzgeber für das Home-Office geregelte Betrag von 6 Euro täglich 
entspricht der Entfernungspauschale für eine Fahrtstrecke von 20 km zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte und würde als Betrag für die Pauschale einen Großteil der 
abhängig Beschäftigten im Vergleich zum Status quo besserstellen. 
 


- Auf die Unterscheidung zwischen den Kategorien des sog. häuslichen Arbeitszimmers und 
des sog. Home Office soll verzichtet werden. Der Verzicht auf die Kategorie des häuslichen 
Arbeitszimmers wäre im Hinblick auf die Gleichmäßigkeit der Besteuerung auch bei den 
anderen Einkunftsarten nachzuvollziehen. 
 


- Fernpendler sollten - unter Berücksichtigung einer Wesentlichkeitsgrenze - die Möglichkeit 
haben, gefahrene Kilometer, die nicht über die Arbeitstagepauschale abgedeckt sind, mit 
einer fixen Kilometerpauschale steuerlich geltend zu machen. 
 


- Um die Anzahl der arbeitnehmerbezogenen Veranlagungsfälle möglichst gering zu halten, 
sollten weitere Werbungskosten (bspw. Arbeitsmittel, Beiträge zu Berufsverbänden etc.) mit 
geringeren Aufwendungsbeträgen pauschaliert berücksichtigt werden. 


 


Rentner und Pensionäre 


Auch Rentner will die Expertenkommission von der Steuererklärungspflicht befreien und empfiehlt 
unter anderem:  


- Es wird die Einführung einer Rentenabzugsteuer auf alle Renteneinkünfte vorgeschlagen. Alle 
Versorgungsträger (Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerke, private 
Rentenversicherer etc.) sollen grundsätzlich zum Einbehalt der Rentenabzugsteuer 
verpflichtet werden. Dadurch könnten bis zu 4,4 Millionen Steuererklärungsfälle aus der 
Veranlagungspflicht genommen werden.  
 


- Die Höhe der Rentenabzugsteuer soll sich aus der Höhe der Renteneinkünfte des Vorjahres 
ergeben, von der Finanzverwaltung ermittelt und den Rententrägern elektronisch zur 
Verfügung gestellt werden.  
 


- Die Expertenkommission schlägt die Einführung eines abgeltenden Rentner-Pauschbetrags 
vor, der die Werbungskosten von Rentnern abdecken soll. Aufgrund der Datenlage erscheint 







ein Betrag von 102 EUR (Einzelveranlagung) bzw. 204 EUR (Zusammenveranlagung) 
angemessen. 


 


Sonderausgaben 


Eine Vereinfachung des Sonderausgabenabzugs setzt zum Teil umfassende Abstimmungen mit 
anderen Rechtsgebieten, insbesondere dem Sozialrecht voraus, so dass sich die Expertenkommission 
auf punktuelle Verbesserungen beschränken musste. 


- Die Daten zu der derzeitigen Regelung des Abzugs sonstiger Vorsorgeaufwendungen nach § 
10 Abs. 1 Nr. 3a EStG zeigen, dass bei den meisten Steuerpflichtigen der Höchstbetrag nach § 
10 Abs. 4 EStG bereits durch Beiträge zur Basis-Krankenversicherung und Pflegeversicherung 
ausgeschöpft ist. Sollte ein Abzug der sonstigen Vorsorgeaufwendungen im Hinblick darauf 
nicht abgeschafft, sondern für sachgerecht angesehen werden, so sollte der Gesetzgeber 
einen angemessenen Pauschbetrag einführen und den Höchstbetrag entsprechend 
anpassen. 
 


- Die Expertenkommission empfiehlt, zur Vermeidung von Antragsveranlagungen zu prüfen, 
wie der Sonderausgabenabzug der Kirchensteuer in das Lohnsteuerabzugsverfahren 
integriert werden kann. 


 


Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen 


Trotz zahlreicher Untersuchungen konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Steuerermäßigung 
für Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen (§ 35a EStG) zu einer erfolgreichen Reduzierung der Schwarzarbeit 
beigetragen hat. Im Anschluss an mehrere Empfehlungen des Bundesrechnungshofs spricht sich die 
Expertenkommission auch wegen möglicher hoher Mitnahmeeffekte mehrheitlich für eine 
Abschaffung des § 35a EStG aus. Die Steuermehreinnahmen könnten zur Gegenfinanzierung anderer 
Reformvorschläge der Expertenkommission eingesetzt werden. 


 


Digitalisierung 


Besonders intensiv hat sich die Expertenkommission mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt. Die 
Potenziale der Digitalisierung ermöglichen, wesentliche Aspekte der „Bürgernähe“ schneller, besser, 
kostengünstiger und vor allem für die Anwender komfortabler umzusetzen. Wesentliche Hemmnisse 
sieht die Expertenkommission vor allem in der fehlenden Bündelung der Kompetenzen, der 
Aufrechterhaltung von Insellösungen und ressortspezifischen Programmierungen sowie dem Fehlen 
einer übergreifenden Digitalisierungsstrategie für das Besteuerungsverfahren.  


- Die Expertenkommission empfiehlt eine schnelle und konsequente Schaffung der 
notwendigen Voraussetzung digitaler Identitäten für private Personen und Unternehmen 
und die Umsetzung des Once-Only-Prinzips. 
 







- Die Digitalisierung sollte genutzt werden, um erklärungsgestützte Veranlagungsfälle für 
Steuerpflichtige mit ausschließlichen oder überwiegenden Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit, Renteneinkünften und Pensionen deutlich zu reduzieren.  
 


- Nach einer kurzfristig möglichen Erweiterung der vorausgefüllten Steuererklärung sollte das 
Ziel sein, für bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen (z.B. Arbeitnehmer, Rentner und 
Pensionäre) von Amts wegen, eine vollautomatisierte Veranlagung durchzuführen. Ergänzt 
werden müsste diese erklärungslose Amtsveranlagung selbstverständlich durch die 
Möglichkeit, gegebenenfalls weitere Aufwendungen geltend zu machen. 


 


Die Expertenkommission mahnt an, dass die erarbeiten Vorschläge nur ein erster Schritt für eine 
grundlegende Überarbeitung des Einkommensteuergesetzes sein kann. Infolge der engen zeitlichen 
Vorgaben war es der Expertenkommission nur möglich, punktuelle Verbesserungsvorschläge zu 
einzelnen Einkunftsarten zu unterbreiten. Auch konnte sie sich nicht mit den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung oder der Besteuerung der Kapitaleinkünfte befassen. Hinzu kommt, 
dass die aktuelle Steuerdatenlage für qualifizierte empirische Analysen unzureichend ist. Die 
Expertenkommission spricht sich daher für die Einsetzung einer umfassenden 
Steuerreformkommission aus. 


Berlin, 12.07.2024 


Für die Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ 


Der Vorsitzende Prof. Dr. Mellinghoff 
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Vorwort 
 
Der nachstehende Bericht beschreibt und be-
gründet die Empfehlungen, welche die im Som-
mer 2023 durch das Bundesministerium der Fi-
nanzen eingesetzte Expertenkommission 
„Vereinfachte Unternehmensteuer“ in umfang-
reichen Beratungen erarbeitet hat.  


Die Kommission präsentiert in diesem Bericht 
Vorschläge für eine grundlegende Strukturre-
form der Unternehmensbesteuerung. Ausgangs-
punkt ihrer Arbeiten ist die Erkenntnis, dass 
eine Verbesserung der steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen in Deutschland 
nicht nur im Hinblick auf die Höhe der betrieb-
lichen Steuerlast geleistet werden kann und 
muss. Eine nachhaltige Vereinfachung des Un-
ternehmenssteuerrechts erfordert zusätzlich 
und vielleicht in erster Linie die kritische 
Durchsicht einer Vielzahl von steuerlichen Vor-
gaben, die sich in der täglichen betrieblichen 
Praxis als hinderlich für eine flexible und inno-
vative Entwicklung der deutschen Unterneh-
menslandschaft erweisen. Es geht um die Berei-
nigung eines historisch gewachsenen, aber 
zunehmend als ineffizient und bürokratisch er-
kannten Regelungsgeflechts, das Unternehmer 
und Unternehmen auf breiter Front daran hin-
dert, ihre verfügbaren Ressourcen nach Maß-
gabe betriebswirtschaftlicher Chancen zum Ein-
satz zu bringen, dabei im 
gesamtwirtschaftlichen Interesse an technologi-
scher Innovation Risiken einzugehen und in 
diesem Zuge hochwertige Arbeitsplätze im In-
land zu schaffen. Hinzu tritt ein Übermaß büro-
kratischer Dokumentations-, Informations- und 
Erklärungspflichten, die wirtschaftliches Han-
deln in Deutschland in steigendem Maße nicht 
nur mit kaum zumutbaren Kosten, sondern 
auch mit erheblichen Compliance-Risiken be-
lasten. 


Die Kommission stellt dem das Konzept einer 
Unternehmensbesteuerung gegenüber, welche 
die wesentlichen betrieblichen Entscheidungen 
(namentlich die Wahl zwischen Investitionen, 
Rechtsformen, Finanzierungswegen und Orga-
nisationstypen) dem Steuerpflichtigen überlässt 
und ihm zugleich eine laufende Anpassung der 
Unternehmensstruktur an sich wandelnde wirt-
schaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen 
ermöglicht. Betroffen ist sowohl die laufende 
Besteuerung von Unternehmen als auch deren 
Umstrukturierung oder Sanierung. Die interna-
tionale Perspektive wird ebenso gewürdigt wie 
die vielfältigen prozeduralen Aspekte im Ver-
hältnis zwischen Finanzverwaltung und Bürger 
- und schließlich die Aufgabe, die Vorzüge der 
Digitalisierung zum Wohle der Steuerpflichti-
gen und der Finanzverwaltung zu nutzen. Die 
Bewältigung der großen ökonomischen und 
ökologischen Herausforderungen der deutschen 
Wirtschaft setzt – das ist die gemeinsame Über-
zeugung der Mitglieder der Kommission - ein 
Unternehmenssteuerrecht voraus, das transfor-
mativen Anstrengungen hilfreich und nicht hin-
derlich gegenübersteht. 


In diesem Sinne unterbreitet die Kommission 
eine Vielzahl von Einzelvorschlägen zum mate-
riellen Steuerrecht und zum Verfahrensrecht, 
die sämtlich von den genannten übergreifenden 
Zielen geleitet sind.  


Die Kommission hat in dieser Arbeit großen 
Wert daraufgelegt, zu allen untersuchten The-
men möglichst konkrete Regelungsinhalte zu 
definieren. Zur tatsächlichen gesetzgeberischen 
Umsetzung ist es bei fast allen in diesem Bericht 
enthaltenen Empfehlungen nur noch ein kleiner 
Schritt. Ihn zu gehen, steht in der Verantwor-
tung der gesetzgebenden Instanzen in Bund und 
Ländern. Die Kommission wünscht der Politik 
den Mut, sich der Aufgabe einer grundlegenden 
Reform des Unternehmenssteuerrechts zu stel-
len. 


Wolfgang Schön 


Guido Förster, Joachim Hennrichs, Johanna 
Hey, Deborah Schanz  
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1. Auftrag, Zusammensetzung und Arbeitsweise der 
Expertenkommission  


 Auftrag der Kommission 
Die Expertenkommission „Vereinfachte Unter-
nehmensteuer“ wurde im Juli 2023 durch das 
Bundesministerium der Finanzen, vertreten 
durch die Parlamentarische Staatssekretärin 
Katja Hessel, mit dem Auftrag eingesetzt, „kriti-
sche Bereiche und Stellschrauben des Steuer-
rechts zu identifizieren und die Unternehmens-
besteuerung zu modernisieren und attraktiver 
zu machen“1. Die Kommission wurde gebeten, 
mit dieser Zielsetzung einen Bericht zur Reform 
der Unternehmensbesteuerung zu erarbeiten 
und diesen Bericht bis Mitte 2024 vorzulegen. 


Herausforderungen für das geltende Unterneh-
menssteuerrecht sieht das Ministerium in sei-
nem Auftragsschreiben „bei einer Vielzahl von 
steuersystematischen Fragen, auch jenseits der 
vielfach beleuchteten Positionen Deutschlands 
bei im OECD-Vergleich sehr hohen nominalen 
Steuersätzen und breiten Bemessungsgrundla-
gen“. Nach Auffassung des Ministeriums stellt 
sich „u.a. die standortrelevante Frage, wie flexi-
bel Unternehmen und Konzerne mit Sitz in 
Deutschland im internationalen Wettbewerb 
sind und welche ‚Steuerkultur‘ sie vorfinden“. 
Beispielhaft soll darauf geachtet werden, dass 
„die Begünstigung für steuerneutrale Umstruk-
turierungen im Konzern in einem ausgewoge-
nen Verhältnis mit etwaigen Regelungen zur 
Vermeidung von Steuerumgehungen steh(t).“ 
Erkannt wird auch, dass „Unternehmen oftmals 
aufgrund der Gewerbesteuer Wettbewerbsnach-
teile hinnehmen müssen“. Zugleich wird das 
Anliegen formuliert, dass „Reformvorhaben bei 
der Unternehmensbesteuerung (…) immer auch 
aus einem internationalen Blickwinkel 


                                                           
1  Bundesministerium der Finanzen: Expertendialog „Steuer-


recht modernisieren – Standort Deutschland stärken“, Me-
morandum, 21. September 2023. 


betrachtet werden (müssen)“. Gerade hier wer-
den Ansatzpunkte für „Vereinfachung und Ent-
bürokratisierung“ gesehen.  


Das Ministerium hat in seinem Auftrag an die 
Expertenkommission u.a. die folgenden leiten-
den Gesichtspunkte für die Arbeit der Kommis-
sion identifiziert: 


• Vereinfachung von Regelungen 


• Zugänglichmachung von Regelungen für 
eine (stärkere) Digitalisierung 


• Bürokratieabbau 


• die effektive Steuerentlastung 


Dabei wird im Rahmen des Kommissionsauf-
trags Wert daraufgelegt, dass „bei jeder gesetzli-
chen Stellschraube oder Verpflichtung neben 
der Administrierbarkeit die Option der Prozess-
digitalisierung mitgedacht werden (sollte), auch 
bei der Finanzverwaltung. Soweit sich Verbesse-
rungen durch eine Änderung der Verwaltungs-
strukturen im Bund und in den Ländern erzie-
len lassen, einschließlich des effizienten 
Einsatzes von Risikomanagementsystemen, 
könnte auch dieser Aspekt einbezogen werden. 
Nämliches gilt für Maßnahmen, die eine effizi-
entere Zusammenarbeit der Finanzverwaltung 
mit den Unternehmen ermöglichen, z.B. durch 
sog. Tax Compliance Systeme“. Schließlich sei 
nach Möglichkeit zwischen aufkommensneutra-
len und aufkommensändernden Regelungsvor-
schlägen zu differenzieren.  


Im Übrigen hat das Ministerium der Experten-
kommission keine inhaltlichen Vorgaben zur 
Ausgestaltung ihrer Reformvorschläge erteilt.  
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 Zusammensetzung der Kom-
mission 
Die vom Bundesministerium der Finanzen als 
Mitglieder der Expertenkommission „Verein-
fachte Unternehmensteuer“ berufenen Perso-
nen sind: 


Kirsten Birnbaum, Walldorf 


Thomas Dierichs, Nürnberg 


Prof. Dr. Guido Förster, Düsseldorf 


Prof. Dr. Joachim Hennrichs, Köln 


Prof. Dr. Johanna Hey, Köln 


Dr. Torsten Moser, Düsseldorf 


Oliver Nussbaum, Ludwigshafen 


Prof. Dr. Erik Röder, Mannheim 


Prof. Dr. Deborah Schanz, München 


Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Schön,  
München (Leitung) 


Dr. Ulrike Schramm, Hannover 


Prof. Dr. Uwe Schramm, Stuttgart 


Werner Thumbs, Ingelheim 


Die Arbeit der Expertenkommission wurde von 
Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
organisatorisch unterstützt durch Sandy Rad-
manesh, Sabine Rink, Dr. Wendelin Staats, Jo-
hanna Teuber, Sebastian Walz, Marc-André Zau-
ner. 


Große Hilfe bei der redaktionellen Betreuung 
des Berichts haben geleistet: Hanna Baade, Ste-
fan Baaken, Michael Benning, Jürgen Brokamp, 
Arne Dettling, Gesa Vega Dominguez, Maik 
Eichholz, Nicole Felix, Anna Finsterwalder, Dr. 
Carola Fischer, Michelle Friedel, Oliver Glückse-
lig, Daniel Grosser, Lukas Hefter, Dr. Florian Kit-
zig, Dr. Fabian Kratzlmeier, Stefanie Lang, 
Evgeniya Lechtmann, David Linß, Constanze 
Schlötterer, Katharina Spaeth, Roland Stoll, Dr. 
Michael Wagenknecht, Michael Wernberger 


 Arbeitsweise der  
Kommission 
Die Kommission hat auf einer durch die Parla-
mentarische Staatssekretärin Katja Hessel einbe-
rufenen konstituierenden Sitzung am 28.9.2023 
ihre Arbeit aufgenommen. Zum Leiter der Kom-
mission wurde Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang 
Schön bestimmt. Zugleich wurden vier zentrale 
Themenbereiche identifiziert, für die jeweils 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde. Jedes 
Mitglied der Expertenkommission wurde in je-
weils zwei Arbeitsgruppen berufen, um die Ex-
pertise der einzelnen Arbeitsgruppen optimal 
auszugestalten und zugleich den Dialog zwi-
schen den Arbeitsgruppen zu fördern. Die vier 
ausgewählten Themenbereiche lauten: 


• Laufende Besteuerung von Unternehmen 
(Leitung: Prof. Dr. Joachim Hennrichs) 


• Umwandlung und Sanierung von Unter-
nehmen (Leitung: Prof. Dr. Guido Förster) 


• Internationale Besteuerung von Unterneh-
men (Leitung: Prof. Dr. Johanna Hey) 


• Digitalisierung, Prozesse und Betriebsprü-
fung (Leitung: Prof. Dr. Deborah Schanz) 


Die einzelnen Arbeitsgruppen haben im Zeit-
raum Oktober 2023 bis Juni 2024 in einer Viel-
zahl von Sitzungen (sowohl in Präsenz als auch 
virtuell) Analysen und Empfehlungen zur Fort-
entwicklung des Unternehmenssteuerrechts er-
arbeitet. Auf regelmäßig stattfindenden Plenar-
sitzungen wurden die Themenwahl und die 
Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen der Ge-
samtkommission sowie Vertretern des Bundes-
ministeriums der Finanzen vorgestellt. Zugleich 
wurden Themen und Schlussfolgerungen mit 
Vertretern der parallel einberufenen und arbei-
tenden Kommission „Bürgernahe Einkommens-
teuer“ diskutiert und abgestimmt.  


Die Teilberichte der Arbeitsgruppen, ergänzt 
durch einen einführenden Abschnitt über die 
Grundlinien der Reformvorschläge, wurden in 
einer Plenarsitzung der Expertenkommission 
am 12.6.2024 von der Gesamtkommission 
gebilligt und zur Schlussredaktion freigegeben. 
Die Übergabe des Abschlussberichts an Herrn 
Bundesfinanzminister Christian Lindner 
erfolgte am 12.7.2024.  
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2. 
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2. Einführung 


 Unternehmen, Staat und 
Steuern 
Der Staat und die Gesellschaft der Bundesrepub-
lik Deutschland leben von dem Erfolg der priva-
ten Wirtschaftstätigkeit. Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, Dienstleister und 
Warenproduzenten, moderne Hochtechnologie-
unternehmen und traditionelle Kleinbetriebe 
schaffen gemeinsam das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP), aus dem ein großer Teil der öffentlichen 
Leistungen und sozialen Transfers finanziert 
wird. Im Jahre 2023 stand die Staatsquote, d.h. 
der Anteil der öffentlichen Ausgaben am BIP, 
bei stolzen 49,1 Prozent.2 Diese blanke Zahl lässt 
erkennen, wie sehr unser funktionierender 
Steuer- und Sozialstaat eine funktionierende 
Privatwirtschaft voraussetzt. Jeder Rückgang 
der Wirtschaftsleistung mündet automatisch 
nicht nur in geringeren Wohlstand der Bürger, 
sondern begrenzt auch die Handlungsfähigkeit 
der öffentlichen Hand. Die Steuergesetzgebung 
muss daher ihren Teil dazu beitragen, die Leis-
tungsfähigkeit der Privatwirtschaft zu erhalten. 


Welche Rolle spielt dabei die Besteuerung von 
Unternehmen? In erster Linie dienen die auf das 
Ergebnis unternehmerischer Tätigkeit und die 
dafür eingesetzten Vermögenswerte erhobenen 
Steuern – wie alle anderen Steuern auch – den 
allgemeinen Fiskalzwecken. Sie sind darauf an-
gelegt, nach Maßgabe der individuellen Leis-
tungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zur finanzi-
ellen Bewältigung der öffentlichen Aufgaben 
beizutragen. Es gibt in dieser Perspektive keinen 
Anlass, unternehmerisches Vermögen oder un-
ternehmerische Einkünfte pauschal gegenüber 
privaten Vermögenswerten oder nicht-unter-
nehmerischen Einkünften zu privilegieren. Es 
besteht andererseits – und das ist mindestens 


                                                           
2  https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsbe-


richte/2023/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staats-
quoten-im-internationalen-vergleich.html. 


ebenso bedeutsam – auch kein Grund für eine 
pauschal benachteiligende steuerliche Behand-
lung von Unternehmen. Fiskalische Sonderlas-
ten auf betriebliche Tätigkeit, wie sie das deut-
sche Steuerrecht namentlich in der Form der 
Gewerbesteuer kennt, sind nicht leicht zu 
rechtfertigen und bedürfen, solange sie beste-
hen, einer gleichheitsgerechten Kompensation. 
Eine am Maßstab der Steuergerechtigkeit ausge-
richtete Besteuerung muss vor diesem Hinter-
grund darauf achten, dass willkürliche Mehr-  
oder Minderbelastungen von Unternehmen ver-
mieden werden. 


Zugleich muss die Besteuerungsordnung aber 
berücksichtigen, welche tatsächlichen wirt-
schaftlichen und rechtlichen Besonderheiten 
unternehmerisches Handeln konkret auszeich-
nen und diesen Spezifika auch in Tatbestand 
und Rechtsfolgen der Steuergesetze Rechnung 
tragen. Was unterscheidet Unternehmen von 
anderen Teilnehmern an privaten Märkten, na-
mentlich Arbeitnehmern und privaten Investo-
ren? Worauf muss eine Reform der Unterneh-
mensbesteuerung vor diesem Hintergrund 
konkret abzielen? 


Die Kommission sieht unternehmerisches Han-
deln durch die folgenden Elemente geprägt:  


• Unternehmen bilden wirtschaftliche Organi-
sationen, in denen eine Vielzahl von materi-
ellen und immateriellen Produktionsfakto-
ren (Arbeit und Kapital) von privaten 
Akteuren gebündelt und wertschöpfend ein-
gesetzt werden.3 Die Wirklichkeit dieser Or-
ganisationen gestaltet sich höchst unter-
schiedlich: Zum Kreis der steuerlich 
belasteten Unternehmen gehören Einzelbe-
triebe ebenso wie Familiengesellschaften, 
Start-Ups oder Wagniskapitalgesellschaften 


3  Picot/Dietl/Franck, Organisation, Abschn. 6.1. 
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und schließlich Großkonzerne nationaler 
und internationaler Reichweite. Ein wichti-
ges Instrument jeder unternehmerischen Or-
ganisation bilden die unterschiedlichen 
Rechtsformen, die das Privatrecht für be-
triebliches Handeln bereitstellt. Um Arbeit 
und Kapital bestmöglich einzusetzen, sollen 
Unternehmer und Kapitalgeber die für ihre 
Investitionszwecke passendste Rechtsform 
wählen – nämlich diejenige, welche den Be-
teiligten die Möglichkeit gibt, die Mitwir-
kungsrechte, die Gewinnchancen sowie die 
Verlustrisiken betriebswirtschaftlich sinnvoll 
zu ordnen.4 Ein Handwerksbetrieb benötigt 
eine andere Rechtsform als ein multinationa-
ler Digitalkonzern; eine Wagniskapitalgesell-
schaft verlangt nach anderen Gestaltungs-
mitteln als ein über Generationen geführtes 
Familienunternehmen.  


• Die Steuergesetzgebung muss der Vielfalt der 
realwirtschaftlichen Unternehmenstypen 
und der jeweils gewählten Rechtsformen 
Rechnung tragen. Sie soll im Ausgangspunkt 
die Wahl der passenden Rechtsform für die 
Gründung von Unternehmen nicht präjudi-
zieren und zugleich versuchen, der von den 
Beteiligten gewählten Zuordnung der auf das 
Unternehmen bezogenen Mitwirkungs- und 
Vermögensrechte bei der Besteuerung ge-
recht zu werden („Rechtsform-adäquanz“5). 
Die Kommission setzt sich daher dafür ein, 
steuerliche Hindernisse für eine betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Rechtsformwahl so weit 
wie möglich abzubauen und die jeweils an-
wendbaren Steuerregime rechtsformadäquat 
auszuprägen. Zugleich ist der Kommission 
bewusst, dass eine gelingende Reform der 
Unternehmensteuern nicht auf einzelne Ty-
pen oder Größenordnungen von Unterneh-
men beschränkt sein darf. Alle Unterneh-
men – vom Ein-Personen-Betrieb bis zum 
Weltkonzern – bedürfen des für ihre wirt-
schaftlichen und rechtlichen Besonderheiten 
passenden Unternehmenssteuerrechts. 


                                                           
4  Jacobs/Scheffler/Spengel, Unternehmensbesteuerung und 


Rechtsform, 5 ff.; Schön in Hüttemann/Schön, Unterneh-
menssteuerrecht, Rz. 1.187 ff. 


5  Drüen, GmbHR 2008, 393 (401 f.); Hennrichs, StuW 2002, 201 
(201 f.); Hey, DStJG 24 (2001), 155 (180 f.); Hüttemann, DStJG 
25 (2002), 123 (139); Koch/Langenmayr, Wirtschaftsdienst 
101 (2021), 241; Schön in Hüttemann/Schön, Unterneh-
menssteuerrecht, Rz. 1.190; Weitemeyer/Maciejewski, Unter-
nehmenssteuerrecht, Rz. 28. 


• Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit 
und das dafür eingesetzte Vermögen sind in 
besonderem Maße betriebswirtschaftlichen 
Risiken ausgesetzt. Gerade die auf Innovation 
und Fortschritt angelegten Wirtschaftstätig-
keiten begründen für Unternehmer und In-
vestoren neben Gewinnchancen auch Ver-
lustrisiken. Ein Steuerrecht, das 
wirtschaftliches Tun konkret und angemes-
sen würdigen will, darf deshalb nicht allein 
unternehmerische Gewinne erfassen, son-
dern muss auch Verluste vollständig und 
symmetrisch abbilden:6 Dies gilt insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass der Einsatz 
unternehmerischen Kapitals eine entschei-
dende Rolle bei der Bewältigung der Heraus-
forderungen der anstehenden Transforma-
tion der deutschen Volkswirtschaft im 
Hinblick auf vielfältige Herausforderungen 
wie den Klimawandel, die Digitalisierung  
oder demographische Veränderungen spie-
len wird. Die Kommission verlangt daher 
vom Steuergesetzgeber einen breitflächigen 
Schwenk hin zu einer vollständigen, reali-
tätsgerechten und zeitnahen Abbildung von 
betrieblichem Aufwand (objektives Net-
toprinzip) und unternehmerischen Verlus-
ten. Die über viele Jahrzehnte erkennbare 
Tendenz des Steuergesetzgebers, die steuerli-
che Berücksichtigung von Verlusten einzu-
schränken, muss gestoppt und in ihr Gegen-
teil gewendet werden. Ein Steuerstaat, der 
nur den guten Tropfen nimmt und den 
schlechten Tropfen beim Bürger lässt, darf 
sich nicht wundern, wenn Investitionen und 
Innovationen ausbleiben. Für ein „Steuer-
recht für Siegertypen“ ist in Zeiten großer 
wirtschaftlicher Herausforderungen kein 
Platz. Hier sieht die Kommission – trotz 
punktueller jüngerer Verbesserungen im 
Zuge und im Nachgang zu der Corona-Pan-
demie7 – erhebliche Defizite im geltenden 
Steuerrecht. 


6  Schneider, Steuerlast und Steuerwirkung, 213; Schreiber/ 
Kahle/Ruf, Besteuerung der Unternehmen, Abschn. 25.3; zu 
den juristischen Konsequenzen Röder, Das System der Ver-
lustverrechnung im deutschen Steuerrecht, 405 ff. 


7  Dazu: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der 
Finanzen, Steuerliche Maßnahmen für Unternehmen aus 
Anlass der Corona-Krise, Stellungnahme 03/20, 5 ff. 
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• Viele deutsche Unternehmen stehen schließ-
lich auf den Produkt- und Finanzmärkten in 
ganz besonderem Umfang im internationa-
len Wettbewerb. Inländische Unternehmen 
sind in einem Europa ohne Binnengrenzen 
und einem liberalisierten Weltmarkt dem 
weitgehend ungebremsten Einfluss ausländi-
scher Konkurrenzangebote auf globalen 
Marktplätzen ausgesetzt; in diesem Wettbe-
werb spielen nicht nur Produktpreise, Pro-
duktqualitäten und allgemeine Betriebskos-
ten wie Lohn-, Rohstoff- und 
Finanzierungskosten eine Rolle; die deut-
schen Unternehmen müssen häufig auch da-
mit fertig werden, dass ausländische Wettbe-
werber in ihren Heimatstaaten unter 
steuerlich günstigeren Bedingungen produ-
zieren können.8 Das schwächt ihre Position 
im Wettbewerb und schadet inländischen 
Unternehmern und Arbeitnehmern. Bei dy-
namischer Betrachtung müssen die steuerli-
chen Rahmenbedingungen auch Einfluss da-
rauf besitzen, wo ausländische und 
inländische Unternehmen neue unterneh-
merische Aktivitäten ansiedeln (Produkti-
onsstandorte, Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen oder auch ihre 
Konzernleitung) – in Deutschland oder im 
Ausland. Steuergesetzgebung im Unterneh-
menssteuerrecht muss daher auch immer im 
Blick haben, dass nicht nur die Unterneh-
men, sondern auch die Staaten selbst einem 
Wettbewerb ausgesetzt sind, in dem eine 
übermäßige oder ineffiziente Besteuerung 
von Unternehmen Marktchancen gefährden 
und im Ergebnis allen Beteiligten – dem 
Staat und den Bürgern – nur schaden kann. 
Als wettbewerbsrelevante Faktoren tritt da-
bei nicht nur die quantitative Höhe der Steu-
erlast in den Vordergrund – auch kosten-
trächtiger Verwaltungsaufwand oder 
mangelnde steuerliche Rechtssicherheit für 
unternehmerische Planungen spielen hier 
eine erhebliche Rolle. 


                                                           
8  Siehe zuletzt die Studie von Schanz, Deutsche Unternehmen 


auf den Weltmärkten. 
9  Schön, StuW 2002, 23 (25 ff.); Wagner, StuW 2005, 93 (94 ff.); 


ders., PWP 2006, 19 (19 ff.); siehe auch die beiden Konferenz-
bände: Fischer (Hrsg.), Steuervereinfachung, DStJG 21 (1998); 


 Ein dreifacher Blick  
auf die Besteuerung von  
Unternehmen 
Das Ziel einer „vereinfachten Unternehmensbe-
steuerung“ lässt sich in mehrere Teilziele auf-
gliedern,9 die sämtlich – wenn auch in unter-
schiedlicher Intensität – von der Kommission in 
den Blick genommen werden: 


• Ein zentraler Entlastungseffekt für Unter-
nehmen kann bereits mit einer schlichten 
Senkung der Steuerlast erreicht werden. 
Eine quantitative Reduktion existierender 
Abgaben würde mehr Kapital im Unterneh-
men belassen, damit Mittel zur Selbstfinan-
zierung von Investitionen und Innovatio-
nen freisetzen und durch eine erhöhte 
Nettorendite schließlich auch Deutschland 
als Investitionsstandort für frisches Kapital 
attraktiver machen.10 Eine solche Minde-
rung der fiskalischen Last kann alternativ 
durch eine Reduktion der maßgeblichen 
Steuersätze, durch Modifikationen der Be-
messungsgrundlage oder auch durch die 
vollständige Abschaffung von einzelnen be-
triebsbezogenen Steuerarten herbeigeführt 
werden. Im politischen Raum werden be-
reits Forderungen nach einer Absenkung 
des Körperschaftsteuersatzes erhoben oder 
es wird eine (Teil-)Anrechnung der Gewer-
besteuer auf die Körperschaftsteuer ver-
langt. Als Zielgröße wird vielfach eine 
Höchstbelastung von 25 Prozent des Unter-
nehmensgewinns in den Raum gestellt. 


• Die Kommission unterstützt im Ausgangs-
punkt das Ziel einer Minderung der Steuer-
last von Unternehmen. Ihr erscheint eine 
Zielgröße der Unternehmensteuerbelastung 
in Höhe von 25 Prozent des Unternehmens-
gewinns angemessen.11 Zu Recht wird hier-
für auch auf die Veränderungen im interna-
tionalen Steuerumfeld hingewiesen. Vor 
allem die grundlegende Steuerreform der 
USA des Jahres 2017 setzte mit einer Reduk-
tion des Steuersatzes der Bundes-Körper-
schaftsteuer von 35 auf 21 Prozent einen 


M. Rose (Hrsg.), Steuern einfacher machen! Vorträge des 
Dritten Heidelberger Steuerkongresses 1998, 1999. 


10  Dorn u.a., ifo-Schnelldienst 2021 Heft 10, 3 (3 ff.). 
11  Schanz, Deutsche Unternehmen auf den Weltmärkten. 
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neuen Maßstab für Industriestaaten.12 Auch 
wichtige europäische Nachbarn haben in 
den letzten Jahren ihre Körperschaftsteuer-
sätze auf z.T. weniger als 25 Prozent ge-
senkt.13 Die Gesamtsteuerbelastung in 
Deutschland –Körperschaftsteuer + Gewer-
besteuer + Solidaritätszuschlag – erweist 
sich aktuell mit ca. 30 Prozent deutlich als 
immer weniger konkurrenzfähig.14 Gleiches 
gilt für die Belastung von Personenunter-
nehmen im Rahmen des Einkommensteuer-
rechts. Die jüngsten internationalen Verein-
barungen auf Ebene der OECD und der EU, 
die für die Zukunft einen Körperschaftsteu-
ersatz von 15 Prozent als Untergrenze fairen 
Steuerwettbewerbs festlegen, mögen dem 
missbräuchlichen Einsatz substanzloser Ge-
sellschaften entgegenwirken, doch helfen 
sie Deutschland in dem scharfen weltweiten 
Wettbewerb um die Ansiedlung realwirt-
schaftlicher Aktivitäten nicht weiter.15 


• Mindestens ebenso wichtig wie eine Reduk-
tion der finanziellen Steuerlast erscheint 
vielen Unternehmen eine Vereinfachung 
des Steuerrechts i. S. von Bürokratieabbau 
und Reduktion von Befolgungskosten 
(Compliance Costs).16 Art und Umfang der 
(nichtsteuerlichen und) steuerlichen Doku-
mentations-, Informations- und Deklarati-
onslasten sind in den vergangenen Jahren 
dramatisch gestiegen.17 Sowohl im inner-
staatlichen Bereich als auch im internatio-
nalen Bereich sind die Unternehmen inzwi-
schen mit verfahrensrechtlichen Pflichten 
belegt worden, die aufgrund ihres Umfangs 
und ihrer Komplexität weit mehr als ein 
bloßer Kostenfaktor sind – sie bilden inzwi-
schen ein substanzielles geschäftliches Ri-
siko. Es fehlt zunehmend an ausgebildeten 
Arbeitskräften auf Seiten der Unternehmen, 
der Beraterschaft und der Finanzverwal-
tung, um die Fülle der gesetzlich angeordne-
ten Informationen bereitzustellen, zu prü-
fen und (auch zeitlich) angemessen zu 


                                                           
12  Zu den wesentlichen Inhalten der US Steuerreform 2017 


siehe: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, 
Überblick zur US-Steuerreform für US-amerikanische Kapi-
talgesellschaften, 2020. 


13  Bundesministerium der Finanzen, Die wichtigsten Steuern im 
internationalen Vergleich, 2022, 9 ff. 


14  Hardeck/Heckemeyer, StuW 2023, 207. 
15  Röder, StuW 2020, 35 (39 ff.). 
16  Siehe zuletzt Fochmann u.a., StuW 2023, 171. 


verarbeiten.18 Gleichzeitig sind viele dieser 
Verfahrenspflichten ordnungsrechtlich oder 
strafrechtlich sanktioniert und daher mit ei-
nem erheblichen Abschreckungspotential 
ausgestattet. Diese Lage wirkt lähmend auf 
jegliche unternehmerische Tätigkeit in 
Deutschland. Im Zusammenspiel mit der – 
allen Appellen und Versprechungen zu 
Trotz – immer weiteren Zunahme von Bü-
rokratie in vielen anderen Lebens- und 
Wirtschaftsbereichen stellen sich 
heute – ganz unabhängig von der Höhe der 
eigentlichen Steuerlast – diese Befolgungs-
kosten als ein grundlegendes Hindernis er-
folgreicher wirtschaftlicher Tätigkeit dar. 
Bedenkt man weiterhin, dass diese Verfah-
renslasten unabhängig vom geschäftlichen 
Erfolg eines Unternehmens anfallen und da-
her auch in Krisen- und Verlustjahren be-
wältigt werden müssen, erscheint unver-
meidlich, dass der entsprechende Aufwand 
häufig aus der Substanz des Unternehmens 
finanziert werden muss. Dem muss nach 
Auffassung der Kommission Einhalt gebo-
ten werden. 


• Eine ganz zentrale Rolle bei der „Vereinfa-
chung“ des Unternehmenssteuerrechts spie-
len schließlich diejenigen steuerlichen Vor-
schriften, die unternehmerische 
Entscheidungen verzerren und behindern 
und damit betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Maßnahmen fiskalisch „bestrafen“.19 Mit 
diesen „Zusatzlasten“ werden ökonomisch 
notwendige Anpassungsprozesse unterbun-
den oder pönalisiert. Ein lebendes Unter-
nehmen verändert sich, es muss sein Ge-
schäftsmodell an gewandelte Märkte 
anpassen, muss Konsolidierungsphasen 
durchlaufen, neue Kapitalgeber an Bord 
nehmen oder seinen Tätigkeitsbereich inter-
nationalisieren. Ein Steuerrecht, welches ein 
solches Unternehmen daran hindert, das be-
trieblich Richtige zu tun, schafft hohe – aber 
oft unsichtbare – Kosten. Dann scheitert die 


17  Siehe zuletzt die umfassende Darstellung der Monita aus der 
Wirtschaft von: Statistisches Bundesamt, Verbändeabfrage 
zum Bürokratieabbau, Dezember 2023. 


18  Zur Bedeutung des Mangels spezialisierter Arbeitskräfte für 
die Komplexität der Steuerpraxis in Deutschland zuletzt Sie-
gel/Schanz, StuW 2024, 143 (153). 


19  Siehe F. W. Wagner, StuW 2005, 93 (94 ff.); ders., PWP 2006, 
19 (19 ff.); Fuest, DStJG 37 (2014), 65 (67 f.). 
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Sanierung, es springt der Investor ab oder es 
bleibt die Familiengesellschaft in ineffizien-
ten altmodischen Strukturen stecken. Diese 
Wohlfahrtsverluste (Deadweight Losses), die 
durch steuerliche Ineffizienzen entstehen, 
können in ihrer wirtschaftlichen Tragweite 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie 
bleiben in der öffentlichen Diskussion zwar 
oft „unter dem Radar“, verdienen aber die 
Aufmerksamkeit des Steuergesetzgebers. 


• Die Kommission legt daher in ihrer Arbeit 
großen Wert darauf, ein Unternehmens-
steuerrecht anzustreben, das die Gründung, 
den Betrieb, die Erweiterung oder die Sanie-
rung von Unternehmen nicht mit steuerli-
chen Straflasten belegt. In einer Marktwirt-
schaft muss es den Geschäftsleitern und den 
Teilhabern des Betriebes überlassen bleiben, 
wie sie die ihnen zur Verfügung stehenden 
Produktionsfaktoren organisieren und ihre 
unternehmerischen Ziele weiterentwi-
ckeln.20 Ein verlässliches Unternehmens-
steuerrecht, das betriebswirtschaftlich sinn-
volle Maßnahmen prinzipiell akzeptiert und 
unterstützt, kann sich als bedeutsamer posi-
tiver Standortfaktor im internationalen 
Wettbewerb etablieren. Der Staat verliert 
keinen einzigen Euro, wenn er auf viele 
überkommene steuerliche Hindernisse für 
unternehmerisch notwendige Maßnahmen 
verzichtet – aber ein Unternehmen, das sich 
nicht adäquat fortentwickeln kann, wird si-
cherlich weniger zum Staatshaushalt beitra-
gen als eines, das flexibel und ohne „Steuer-
strafen“ auf die Herausforderungen der 
Märkte reagieren kann. 


Der Bericht der Kommission ist daher wesent-
lich geprägt von der Zielsetzung, deutsche Un-
ternehmen von unangemessenen Befolgungs-
kosten (Compliance Costs) zu befreien und 
Wohlfahrtsverluste zu reduzieren, die durch 
verzerrende und behindernde 


                                                           
20  Dazu Kraft, DStJG 43 (2020), 33. 
21  Thesen der Einkommensteuer-Kommission zur Steuerfrei-


stellung des Existenzminimums ab 1996 und zur Reform der 
Einkommensteuer, Beilage 24 zu BB 1994; dazu rückbli-
ckend Dziadkowski, DStR 2019, 2663. 


22  Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung, 
Brühler Empfehlungen zur Reform der Unternehmensbe-
steuerung, Schriftenreihe des BMF, Heft 66, 1999. 


23  J. Lang/Eilfort, Strukturreform der deutschen Ertragssteu-
ern. 


Steuervorschriften entstehen. Der Wunsch nach 
einer quantitativen Senkung der Unterneh-
menssteuerlast wird von der Kommission un-
terstützt; er steht hingegen nicht im Zentrum 
der Arbeiten und des Berichts der Kommission. 


 Grundlinien des  
geltenden und eines künftigen 
Unternehmenssteuerrechts 
2.3.1. Zur Reichweite der Reform 


Eine Reform der Unternehmensbesteuerung 
muss den Bestand des geltenden Rechts aufneh-
men und sich Klarheit darüber verschaffen, wie 
tiefgreifend in diesen Bestand eingegriffen wer-
den soll. Reformvorschläge der Vergangenheit 
haben auf diese Frage in ganz unterschiedlicher 
Weise geantwortet. So haben sich die Vorschläge 
der vom Bundesfinanzministerium eingesetzten 
„Bareis-Kommission“21 oder auch die von einer 
weiteren Expertenkommission des Ministeri-
ums erarbeiteten „Brühler Empfehlungen zur 
Reform der Unternehmensbesteuerung“22 da-
rauf beschränkt, im Rahmen des geltenden Er-
tragssteuerrechts gezielte Verbesserungen ins 
Spiel zu bringen. Demgegenüber haben der pri-
vat initiierte Reformvorschlag der „Stiftung 
Marktwirtschaft“23 und der Entwurf eines „Bun-
dessteuergesetzbuchs“24 eine völlige Neukontu-
rierung des gesamten Ertragssteuerrechts 
durchdekliniert. Dies gilt in begrenztem Umfang 
auch für das vom Sachverständigenrat der Bun-
desregierung angestoßene und im Auftrag des 
Bundesfinanzministeriums und des Bundes-
wirtschaftsministeriums erarbeitete Modell ei-
ner „Dualen Einkommensteuer“25. 


Die Kommission sieht ihren Auftrag darin, in-
nerhalb der großen Linien des geltenden Er-
tragssteuerrechts substanzielle Verbesserun-
gen der Unternehmensbesteuerung zu 
erarbeiten. Dies entspricht nicht nur den vom 


24  Kirchhof, Bundessteuergesetzbuch; siehe auch Seiler, Gut-
achten F zum 66. DJT 2006. 


25  Sachverständigenrat/MPI für Geistiges Eigentum, Wettbe-
werbs- und Steuerrecht/ZEW, Reform der Einkommens- und 
Unternehmensbesteuerung durch die Duale Einkommens-
teuer, BMF-Schriftenreihe, Band 79, 2006; siehe auch Spen-
gel, Gutachten G zum 66. DJT 2006; noch weiter geht der 
Vorschlag einer zinsbereinigten Unternehmensbesteuerung 
im Rahmen der „Einfachsteuer“ von Manfred Rose (M. Rose 
in M. Rose (Hrsg.), Integriertes Steuer- und Sozialsystem, 
343). 
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Bundesministerium der Finanzen erteilten 
Mandat der Kommission, es trägt auch den steu-
erpolitischen Realitäten Rechnung. Die Kom-
mission ist sich des Umstands bewusst, dass die 
Diskussion um die oben genannten grundlegen-
den Modelle einer Totalreform des Ertragssteu-
errechts bisher nicht in einen weitgehenden 
steuerwissenschaftlichen Konsens oder einen 
gemeinsamen Forderungskatalog der Unterneh-
menspraxis gemündet ist.26 Zudem würde mit 
einer dramatischen Erweiterung des angezielten 
Reformprogramms auch die Unsicherheit über 
die zu erwartenden Aufkommenseffekte für 
Bund, Länder und Gemeinden steigen. Die Kom-
mission ist sich darüber im Klaren, dass und in 
welch hohem Umfang solche aufkommensbezo-
genen Unsicherheiten jeden politischen Willen 
zur Reform des geltenden Steuerrechts gefähr-
den oder lähmen können. 


Die Kommission schlägt daher eine substanzi-
elle Reform des geltenden Unternehmenssteu-
errechts auf „mittlerer Abstraktionshöhe“ vor. 
Die Vorschläge der Kommission lassen die 
Grundpfeiler des Ertragssteuerrechts stehen, 
sind aber zugleich von der Erkenntnis in die 
Notwendigkeit durchgreifender materiellrecht-
licher und verfahrensrechtlicher Verbesserun-
gen getragen.27 Dabei geht es ihr z.T. darum, die 
nach wie vor überzeugenden Grundlagen des 
tradierten Ertragssteuerrechts freizulegen, z.T. 
aber auch solche überkommenen Vorschriften 
abzubauen oder zu ersetzen, die mit der Wirk-
lichkeit der modernen Organisation, Führung 
und Finanzierung von Unternehmen nicht ver-
einbar sind. 


2.3.2. Zum Dualismus der 
Unternehmensbesteuerung 


Eine erste prägende Entscheidung des geltenden 
Unternehmenssteuerrechts liegt in der paralle-
len Existenz der Einkommensteuer und der Kör-
perschaftsteuer. Nach § 15 Abs.1 EStG werden 
die Gewinne und Verluste von Personenunter-
nehmen (Einzelunternehmen sowie gewerblich 
tätige Personengesellschaften) im Rahmen des 


                                                           
26  Schön, DStR 2008, Beihefter zu Heft 17, 10. 
27  Siehe zu den Vorzügen einer „konservativen“ Reform bereits 


die Überlegungen bei: J. Lang u.a., Kölner Entwurf eines Ein-
kommensteuergesetzes, Rz. 100 ff. 


28  Näher: Hey in Tipke/Lang, Rz. 13.5 ff.; Schön in: Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 1.365 ff.; Ja-
cobs/Scheffler/Spengel, Unternehmensbesteuerung und 


Einkommensteuerrechts erfasst, während nach 
§ 1 KStG die in Körperschaften – namentlich Ka-
pitalgesellschaften – erzielten Gewinne und 
Verluste dem Körperschaftsteuerrecht unter-
worfen sind. Das hat mehrere für das Unterneh-
menssteuerrecht fundamental bedeutsame Kon-
sequenzen:28 


• Der Gewinn einer Personengesellschaft 
(„Mitunternehmerschaft“) wird unmittelbar 
auf deren Teilhaber durchgerechnet und bei 
diesen im Rahmen ihrer persönlichen Ein-
kommensbesteuerung erfasst; der Gewinn 
einer Kapitalgesellschaft wird hingegen in ei-
nem ersten Schritt bei dieser besteuert; auf 
der Ebene der Anteilseigner erfolgt ein zwei-
ter Besteuerungsvorgang im Zeitpunkt der 
Ausschüttung (oder der Veräußerung ihrer 
Anteile). 


• Der Verlust einer Personengesellschaft wird 
ebenfalls unmittelbar und anteilig den Teil-
habern zugewiesen und kann im Rahmen 
von deren Einkommensbesteuerung mit an-
deren (positiven) Einkünften verrechnet wer-
den. Eine Grenze bilden nach geltender 
Rechtslage lediglich der Umfang der Einlage 
bzw. der Außenhaftung der jeweiligen Ge-
sellschafter.29 Demgegenüber wird bei einer 
Kapitalgesellschaft der Verlust vorrangig auf 
der Ebene der Gesellschaft steuerlich erfasst 
und gegebenenfalls vor- und zurückgetragen. 


• Der Gewinn einer Körperschaft wird im gel-
tenden Recht mit einem Steuersatz von 
15 Prozent (zuzüglich Gewerbesteuer) belegt, 
der Gewinn einer Personengesellschaft kann 
im Rahmen des allgemeinen Einkommen-
steuertarifs einem Grenzsteuersatz von bis zu 
45 Prozent unterliegen. Diese Belastungsdif-
ferenz wird im geltenden Steuerrecht vor al-
lem durch § 34a EStG bewältigt, der Perso-
nenunternehmen das Recht gewährt, für 
nicht entnommene Gewinne eine steuerlich 
begünstigte Rücklage zu bilden. In jüngerer 
Zeit ist mit der Option nach § 1a KStG Perso-
nenhandelsgesellschaften sowie 


Rechtsform, 99 ff.; zum Stand nach der Unternehmenssteu-
erreform 2008 siehe Förster, Ubg 2008, 185. 


29  Rechtsvergleichend: Glenk, Verlustverrechnung bei Perso-
nengesellschaften und anderen transparent besteuerten Ge-
sellschaftsformen. 
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eingetragenen Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts die Möglichkeit eingeräumt worden, 
sich dem steuerlichen Regelwerk für Kapital-
gesellschaften zu unterwerfen. 


• Einkünfte aus ausländischen Betriebsstätten 
werden aufgrund von Doppelbesteuerungs-
abkommen häufig von der inländischen Ein-
kommensteuer- und Körperschaftsteuer-
pflicht freigestellt. Bei Personengesell-
schaften ist diese Freistellung wegen der un-
mittelbaren Zurechnung des Unternehmens-
ergebnisses an die Teilhaber definitiv; bei Ka-
pitalgesellschaften kommt es im Zeitpunkt 
der Ausschüttung der Gewinne an die An-
teilseigner der Kapitalgesellschaft zu einer 
Nachbelastung dieser Gewinnanteile. 


Einige frühere Reformvorschläge haben ver-
sucht, für Unternehmen aller Art eine „Einheits-
besteuerung“ zu erarbeiten, z.B. durch Einfüh-
rung einer Betriebssteuer,30 einer selbständigen 
Unternehmensteuer31 oder durch die Überfüh-
rung der Besteuerung juristischer Personen in 
ein vereinheitlichtes Einkommensteuerrecht.32 
Die Kommission erkennt die Schwierigkeiten, 
die darin liegen, sämtlichen realwirtschaftlichen 
Betriebstypen und privatrechtlichen Rechtsfor-
men mit einem einheitlichen steuerlichen Mo-
dell gerecht zu werden. Die tatsächlichen Unter-
schiede, nicht nur in der Größe, sondern auch in 
der Personenbezogenheit der Unternehmen, des 
Risikoprofils des jeweiligen Geschäftsmodells, 
der Haftungsverfassung, der Leitungsstrukturen, 
aber auch der Internationalität und der Kapital-
marktorientierung eines Unternehmens, er-
scheinen als zu groß, um eine uniforme „onesi-
zefits-all“-Lösung entwickeln zu können. 


Vor diesem Hintergrund nimmt die Kommis-
sion davon Abstand, den geltenden Dualismus 
der Unternehmensbesteuerung grundsätzlich 
zur Disposition zu stellen.33 Es soll bei der bishe-
rigen Dichotomie zwischen der steuerlichen Er-
fassung von Einzelbetrieben und Personen-ge-
sellschaften im Einkommensteuerrecht (mit 
unmittelbarer Ergebniszuweisung an die Teilha-
ber) und der Behandlung von 


                                                           
30  Schmölders, Organische Steuerreform, 121 ff.; Flume, DB 


1971, 692; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuer-
recht, 4. 


31  J. Lang/Eilfort, Strukturreform der deutschen Ertragssteu-
ern, 65 ff., 225 ff. und 295 ff.; zuletzt Seer, StuW 2023, 30.  


32  Kirchhof, Bundessteuergesetzbuch, § 12 und § 43; Seiler, Gut-
achten F zum 66. DJT 2006, F 46 ff. 


Kapitalgesellschaften nach Körperschaftsteuer-
recht (mit selbständiger Besteuerung auf Ebene 
der Gesellschaft) bleiben. Dies entspricht – bei 
rechtsvergleichender Betrachtung – auch der 
steuergesetzlichen Praxis in den meisten Staaten 
Europas und darüber hinaus.34 


Die Kommission verkennt jedoch nicht, dass der 
strikte Dualismus zwischen den beiden großen 
Ertragssteuern sich nicht mit der wirtschaftli-
chen und rechtlichen Vielfalt der Unterneh-
menstypen verträgt. Im Personengesellschafts-
recht ist die eigenständige Rechtsträgerschaft 
gewerblich tätiger Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts sowie der Personenhandelsgesellschaften 
spätestens mit dem Inkrafttreten des MoPeG 
zum 1.1.2024 gesetzlich klargestellt. Im Kapital-
gesellschaftsrecht werden Unternehmen in der 
Rechtsform der GmbH sowie der „kleinen“ (d.h.: 
nicht börsennotierten) AG vielfach trotz der 
vollständigen Haftungsbeschränkung wie Perso-
nengesellschaften oder gar – etwa innerhalb von 
Konzernstrukturen – wie unselbständige Be-
triebsabteilungen geführt. Es lässt sich daher 
nicht einfach sagen, dass bei Personengesell-
schaften die Durchrechnung der Ergebnisse auf 
die dahinterstehenden Personen zwingend ist; 
ebenso wenig lässt sich sagen, dass in allen Kapi-
talgesellschaften eine eigenständige Körper-
schaftsbesteuerung unumgänglich erscheint. 
Vollends fragwürdig erscheint der tradierte Du-
alismus der Unternehmensbesteuerung bei ge-
mischten Typen wie der GmbH & Co. KG.35 


Die Kommission setzt sich daher dafür ein, dass 
für sämtliche Unternehmensformen (mit Aus-
nahme vor allem der Einzelunternehmen, der 
bloßen Innengesellschaften und der kapital-
marktorientierten Gesellschaften) eine freie 
Wahl zwischen der transparenten Besteuerung 
(im Rahmen des Einkommensteuerrechts) und 
der eigenständigen Steuerpflicht der Gesell-
schaft (im Rahmen des Körperschaftsteuer-
rechts) eingeräumt wird. Die Entscheidung der 
Gesellschafter, ihr Unternehmen in der Rechts-
form einer Personen- oder Kapitalgesellschaft 
zu führen, sollte nach Möglichkeit nicht von 


33  Ebenso bereits J. Lang u.a., Kölner Entwurf eines Einkom-
mensteuergesetzes, Rz. 47 ff. 


34  Ault/Arnold/Cooper, Comparative Income Taxation, 445 ff. 
35  Zur „Dispositivität“ von steuerlichen Effekten in diesem 


Rahmen siehe Jacobs/Scheffler/Spengel, Unternehmensbe-
steuerung und Rechtsform, 84 ff. 
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steuerlichen Gesichtspunkten präjudiziert oder 
gar behindert werden. Dieser Vorschlag führt 
vor allem dadurch über das geltende Recht hin-
aus, als er geschlossenen Kapitalgesellschaften 
die Möglichkeit einräumt, sich steuerlich wie 
Personengesellschaften behandeln zu lassen. Es 
besteht – wie gerade die Praxis zur 
GmbH & Co. KG belegt – ein Bedürfnis auf Sei-
ten der Steuerpflichtigen, gesellschaftsrechtliche 
Haftungsbeschränkung und steuerliche Trans-
parenz zu kombinieren.36 


2.3.3. Zum Dualismus der Einkunftsarten 


Eine weitere tragende Säule des geltenden Er-
tragssteuerrechts ist der in § 2 Abs. 2 EStG fest-
gelegte Dualismus der Einkunftsarten.37 Wäh-
rend im Bereich der betrieblichen 
Einkunftsarten der Gewinn eines Unterneh-
mens i. S. einer Mehrung des gesamten Betriebs-
vermögens steuerlich erfasst wird, ist dort als 
Bemessungsgrundlage bei den übrigen Ein-
kunftsarten der Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten festgelegt. 


Die zentrale Rechtsfolge dieses Dualismus liegt 
in der unterschiedlichen Erfassung von Veräu-
ßerungsgewinnen. Bei den betrieblichen Ein-
künften wird jeder Gewinn aus der Veräußerung 
von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens 
steuerlich wirksam, und zwar auch und gerade 
der Gewinn aus der Veräußerung ganzer Be-
triebe oder Mitunternehmeranteile (§ 16 EStG). 


Bei den Überschusseinkünften ist die Steuerfrei-
heit der Veräußerungsgewinne die gesetzliche 
Regel und es bedarf jeweils einer besonderen ge-
setzlichen Anordnung, um den Gewinn aus ei-
ner Veräußerung eines zur Einnahmenerzielung 
genutzten Wirtschaftsguts steuerlich zu erfas-
sen. 


In den vergangenen Jahrzehnten ist der Grund-
satz, dass im Bereich der Überschusseinkünfte 
die Erfassung von Veräußerungsgewinnen die 
Ausnahme sei, graduell zurückgeführt worden. 
Für die Veräußerung von „wesentlichen“ Betei-
ligungen nach § 17 EStG ist die für die Steuer-
pflicht relevante Beteiligungshöhe von ur-
sprünglich 25 Prozent auf aktuell ein Prozent 


                                                           
36  Röder, FTR 21 (2018) 762. 
37  Zu Entwicklung J. Lang, Die Bemessungsgrundlage der Ein-


kommensteuer, 219 ff.; Tipke, Die Steuerrechtsordnung Bd. 
II, Rz. 8.54. 


abgesenkt worden.38 Für Kapitalvermögen aller 
Art ist seit der Einführung der Abgeltungsteuer 
im Jahre 2009 in § 20 Abs. 2 EStG die volle Erfas-
sung der Veräußerungsgewinne vorgesehen. Für 
Grundstücke, die vom Steuerpflichtigen nicht 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, 
wurde die steuerschädliche „Spekulationsfrist“ 
in § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG von einem Jahr auf zehn 
Jahre hochgesetzt und für sonstige Wirtschafts-
güter (namentlich bewegliche Sachen) von sechs 
Monaten auf ein Jahr. 


Diese gesetzlichen Maßnahmen haben zwar 
quantitativ den Bereich der Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen erweitert, aber das 
grundsätzliche Regel-Ausnahme-Verhältnis 
nicht angetastet. Das hat insbesondere zur Folge, 
dass vermietete oder verpachtete Grundstücke 
nach Ablauf von zehn Jahren nach ihrer An-
schaffung durch die Steuerpflichtigen steuerfrei 
veräußert werden können (und noch nicht ein-
mal eine damit verbundene Aufholung steuer-
wirksamer Absetzungen für Abnutzung steuer-
lich erfasst wird). Das hat mittelbare Folgen für 
die Unternehmensbesteuerung. Zwei sowohl 
traditionsreiche als auch störungsanfällige und 
vielfach kritisierte „Rechtsinstitute“ des Unter-
nehmenssteuerrechts besitzen eine wesentli-
che Ursache in dem Fehlen einer generellen Er-
fassung von Veräußerungsgewinnen im 
privaten Bereich: das „Sonderbetriebsvermö-
gen“ bei Mitunternehmerschaften sowie die 
„Betriebsaufspaltung“ bei den Kapitalgesell-
schaften.39 In beiden Fällen geht es tatbestand-
lich darum, dass Wirtschaftsgüter, die ein Steu-
erpflichtiger seiner Gesellschaft zur Nutzung 
überlässt, als Betriebsvermögen qualifiziert wer-
den – um eine steuerliche Erfassung der im Bi-
lanzansatz dieser Wirtschaftsgüter steckenden 
stillen Reserven zu gewährleisten. 


Zugleich hat der Dualismus der Einkunftsarten 
die perverse Folge, dass in vielen praktischen Si-
tuationen die Steuerpflichtigen bei einer Neu-
ordnung der Unternehmensstruktur oder einer 
Anteilsveräußerung darum kämpfen müssen, 
den „betrieblichen“ Charakter von Wirtschafts-
gütern zu erhalten, damit nicht beim Übergang 


38  Zur verbleibenden Bedeutung des § 17 EStG näher Jach-
mann-Michel in Schön/Schindler (Hrsg.), Reformfragen des 
deutschen Steuerrechts, 31 (45 ff.). 


39  Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 
1.440 ff. 
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von einer gewerblichen Nutzung zu einer miet-
weisen Überlassung von Wirtschaftsgütern der 
Tatbestand einer Entnahme verwirklicht und 
damit die zwangsweise Aufdeckung stiller Re-
serven herbeigeführt wird. Namentlich die 
Rechtsform „gewerblich geprägter“ Gesellschaf-
ten nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG wird häufig dafür 
eingesetzt, bei der Reorganisation von Unter-
nehmen die Zuordnung von Wirtschaftsgütern 
zum Betriebsvermögen zu sichern – betriebs-
wirtschaftlich und rechtlich ist dies eine ganz 
und gar unsinnige und teure Gestaltungstech-
nik. Die Anerkennung von steuerrelevanten 
Entnahmetatbeständen, mit denen keine tat-
sächliche Änderung der Nutzung von Wirt-
schaftsgütern verbunden ist, erscheint geradezu 
als „Steuerfalle“ mit hoher Sprengkraft für die 
Liquidität von Steuerpflichtigen (oder auch als 
Haftungsrisiko für deren Berater). 


Vor dem Hintergrund des Prinzips der Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit i. S. der Rein-
vermögenszugangstheorie bestehen im Grund-
satz keine Zweifel an der Steuerwürdigkeit von 
Veräußerungsgewinnen unabhängig von der 
Zuordnung des Wirtschaftsguts zu einer be-
stimmten Einkunftsart.40 Die Kommission ist 
sich bewusst, dass es in vielen anderen Staaten – 
namentlich im Vereinigten Königreich oder in 
den Vereinigten Staaten – vielfältige Formen ei-
ner allgemeinen Besteuerung von Capital Gains 
gibt41 und auch Staaten mit dem deutschen 
Recht verwandten Steuersystemen – z.B. Öster-
reich42 oder die Schweiz43 – sich dafür entschie-
den haben, Gewinne aus der Veräußerung von 
Grundstücken generell zu erfassen. Auch für das 
deutsche Steuerrecht ist noch in jüngerer Zeit 
aus der Wissenschaft vorgeschlagen worden, die 
Besteuerung von Veräußerungsgewinnen im 


                                                           
40  So bereits die „Bareis-Kommission“: Einkommensteuer-Kom-


mission, Thesen zur Steuerfreistellung des Existenzmini-
mums ab 1996 und zur Reform der Einkommensteuer, Bei-
lage 24 zu BB 1994, 5; ebenso J. Lang, Entwurf eines 
Steuergesetzbuchs, BMF-Schriftenreihe, Heft 49 (1993), Rz. 
582; J. Lang u.a., Kölner Entwurf eines Einkommensteuerge-
setzes, Rz. 424 ff.; Kirchhof, Bundessteuergesetzbuch, § 43 Rz. 
9 ff.; Solms (Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, 39; Zweifel 
an der Praktikabilität einer Aufhebung der Spekulationsfris-
ten im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand: Gaddum, 
Steuerreform, 35. 


41  Ault/Arnold/Cooper, Comparative Income Taxation, 337 ff. 
42  §§ 30 ff. öEStG und dazu Kirchmayr/Bodis/Hammerl in Do-


ralt u.a. (Hrsg.), Grundriß des österreichischen Steuerrechts 
bd. I, Rz. 135 ff.; zuletzt Doralt/Hohenwarter, Steuerrecht, Rz. 
28 ff. 


43  Sog. „Grundstücksgewinnsteuer“, die nach Art. 2 Abs. 1 
Buchst. d Steuerharmonisierungsgesetz in jedem Kanton auf 


Bereich der „Überschusseinkünfte“ allgemein 
anzuordnen.44 


Die Kommission betont die systematische Über-
zeugungskraft dieser Konzeption. Die Aufgabe 
des herrschenden Dualismus der Einkunftsarten 
würde nicht nur vielfältige Brüche und Unstim-
migkeiten im geltenden Einkommensteuerrecht 
beseitigen, sondern auch das Unternehmens-
steuerrecht von steuerlichen Risiken beim 
Wechsel von Wirtschaftsgütern zwischen der 
betrieblichen und der privaten Sphäre befreien. 
Sie würde zugleich auch im Verhältnis zwischen 
Personenunternehmen und Kapitalgesellschaf-
ten zu einer stärkeren Rechtsformneutralität 
führen. 


Dennoch enthält dieser Bericht keinen explizi-
ten Vorschlag, eine allgemeine Veräußerungs-
gewinnbesteuerung in das EStG einzuführen. 
Der Grund liegt zum einen darin, dass die Festle-
gung der Bemessungsgrundlage und des Steuer-
satzes für eine solche allgemeine Steuerpflicht 
von Veräußerungsgewinnen sich mit dem Prob-
lem der Inflation auseinandersetzen45 und dabei 
namentlich der Frage nachgehen muss, ob das 
Nominalwertprinzip im Steuerrecht weiterhin 
uneingeschränkten Vorrang genießen soll oder 
ob zur Vermeidung der Besteuerung von 
„Scheingewinnen“ eine reduzierte (indexierte) 
Bemessungsgrundlage oder auch ein ermäßigter 
Steuersatz Anwendung finden müssen.46 Hinzu 
treten Fragen der „Zusammenballung“ von Ein-
künften im Abgleich mit dem allgemeinen Steu-
ertarif. Der Grund für die geübte Zurückhaltung 
liegt weiterhin darin, dass eine allgemeine Be-
steuerung von Veräußerungsgewinnen konse-
quent zu Ende gedacht auch sämtliche vermie-
teten Wohngrundstücke im Geltungsbereich des 


Gewinne aus der Veräußerung privater Grundstücke zu er-
heben ist; für betriebliche Grundstücke bleibt es bei der In-
tegration des Veräußerungsgewinns in den allgemeinen Ge-
schäftsgewinn (Simonek, Unternehmenssteuerrecht, § 5 Rz. 
1 ff.).  


44  Fuest/Hey/Spengel, ifo-Schnelldienst 2021 Heft 12, 31; Hey, 
FR 2023, 141; Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmens-
steuerrecht, Rz. 1.325; Hüttemann in Hüttemann/Schön, 
Unternehmenssteuerrecht, Rz. 2.8. 


45  Dazu allgemein Seer, StuW 2019, 212; zuletzt Siegel, StuW 
2024, 26. 


46  Für eine Indexierung J. Lang u.a., Kölner Entwurf eines Ein-
kommensteuergesetzes, Rz. 425; zu den Problemen der In-
flationsbewältigung durch pauschale Abschläge im österrei-
chischen Recht jüngst Moser, SWK 2024, 461; 
rechtsvergleichend Ault/Arnold/Cooper, Comparative In-
come Taxation, 337 ff. 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


22    Einführung 


EStG erfassen und damit eine deutliche Ver-
schärfung in der steuerlichen Behandlung des 
Immobilienmarktes bewirken würde. Die Kom-
mission sieht dies als eine eigenständige bedeut-
same steuerpolitische Thematik an, die über das 
ihr erteilte Mandat hinausreicht. 


Dieser Vorbehalt schließt indessen nicht aus, im 
Zuge einer Reform der Unternehmensbesteue-
rung jedenfalls solche Wirtschaftsgüter – und 
dabei namentlich Grundstücke – einer allgemei-
nen Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 
zu unterwerfen, die ihrerseits nicht zu Wohn-
zwecken, sondern zu betrieblichen Zwecken ge-
nutzt werden. Es ergibt keinen Sinn, wenn die 
Verwendung von Bürogebäuden, Werkshallen 
und Forschungslabors, die im Eigentum des 
steuerpflichtigen Unternehmers stehen, im Rah-
men der Einkunftsart „Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb“ der vollen Veräußerungsgewinnbesteu-
erung unterliegen, während dies für aus 
betrieblichen Gründen angemietete oder ge-
pachtete Immobilien im Rahmen der Einkunfts-
art „Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung“ nicht gelten soll. Gleiches gilt für die 
Nutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern 
(Leasing) oder von Immaterialgütern (Lizenzver-
träge) für Zwecke der betrieblichen Tätigkeit.47 
In allen diesen Fällen soll nach Auffassung der 
Kommission ganz unabhängig von der Person 
des Inhabers des Wirtschaftsguts die Vorschrift 
des § 21 EStG dahin erweitert werden, dass Ge-
winne aus der Veräußerung dieser Wirtschafts-
güter steuerlich erfasst werden. 


Der Übergang von betrieblich genutzten Wirt-
schaftsgütern aus einem Betriebsvermögen in 
das „Privatvermögen“ des Eigentümers hat un-
ter diesem Regime nicht notwendig eine ge-
winnrealisierende Entnahme zur Folge, sondern 
kann erfolgsneutral erlaubt werden. Im Zuge ei-
ner solchen Neuregelung sollten neben einer 
Übergangsregelung, die dem verfassungsrecht-
lich geschützten Vertrauen in die Steuerfreiheit 
der in der Vergangenheit entstandenen stillen 
Reserven Rechnung trägt, zugleich Erleichte-
rungen für die Übertragung stiller Reserven auf 
neu angeschaffte Wirtschaftsgüter, wie sie im 


                                                           
47  Beispielhaft jüngst Boorberg, DStR 2024, 457. 
48  Ebenso bereits die „Bareis-Kommission“: Einkommensteuer-


Kommission, Thesen zur Steuerfreistellung des Existenzmi-
nimums ab 1996 und zur Reform der Einkommensteuer, 
Beilage 24 zu BB 1994, 5. 


gewerblichen Bereich in § 6b EStG angeordnet 
sind, auch für Veräußerungsgewinne aus ver-
mieteten Wirtschaftsgütern eingeführt wer-
den.48 


Die Kommission ist sich des Umstands bewusst, 
dass mit diesem Regelungsvorschlag eine dem 
Gesetz bisher fremde Differenzierung eingeführt 
wird, nämlich die Unterscheidung zwischen zu 
Wohnzwecken vermieteten Immobilien und für 
betriebliche Zwecke vermieteten Immobilien. 
Das ist der Preis für den Verzicht auf eine um-
fassende Besteuerung privater Veräußerungsge-
winne. Der Gesetzgeber hat hier die Wahl zwi-
schen einer graduellen Verschiebung der 
Grenzen zwischen steuerfreien und steuer-
pflichtigen Veräußerungsgewinnen oder einer 
generellen Einführung einer Capital Gains Tax 
für Veräußerungsgewinne aller Art. Eine Ver-
schonung der zu Wohnzwecken genutzten Im-
mobilien lässt sich vor diesem Hintergrund als 
Ausdruck der steuerpolitischen – namentlich 
der lenkungspolitischen – Gestaltungsfreiheit 
des Gesetzgebers rechtfertigen. 


2.3.4. Individualsteuerprinzip 


Zu den tragenden Elementen des geltenden Ein-
kommen- und Körperschaftsteuerrechts gehört 
das Prinzip der Individualbesteuerung49 – auch 
bezeichnet als „Subjektsteuerprinzip“50. Seine 
zentrale Bedeutung empfängt dieser Grundsatz 
aus der Konzeption der Einkommensteuer als 
einer „Personensteuer“, die sämtliche von einer 
Person im Rahmen der gesetzlichen Einkunfts-
arten verwirklichten Vermögensmehrungen zu-
sammenfasst.51 Das Subjektsteuerprinzip hat 
vielfältige Konsequenzen. Die wichtigsten Fol-
gerungen finden sich im vertikalen und hori-
zontalen Verlustausgleich, d.h. in der Möglich-
keit einer Verrechnung positiver und negativer 
Erfolgsbeiträge über die Grenzen zwischen den 
Einkunftsquellen hinweg, sowie in der Anwen-
dung eines progressiven Steuertarifs auf das ge-
samte zu versteuernde Einkommen im EStG. 
Bedeutsam ist gerade aus der Sicht der betriebli-
chen Einkunftsarten auch die im geltenden 
Recht praktizierte Bindung nicht nur realisier-
ter, sondern auch latenter Wertsteigerungen an 


49  Hey in Tipke/Lang, Rz. 8.22; Hüttemann in Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 2.3. 


50  Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 9.430.  
51  Seer in Kirchhof/Seer, § 2 EStG Rz. 8. 
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die Person, unter deren Inhaberschaft die jewei-
ligen „stillen Reserven“ angewachsen sind.52 
Zum Individualsteuerprinzip gehört schließlich 
auch, dass Abzugsbeträge (Drittaufwand) oder 
auch Verlustpositionen im Grundsatz nicht auf 
fremde Personen übertragen werden können. 
Schließlich verlangt das Individualsteuerprinzip, 
dass eine Person, damit steuerliche Rechtsfolgen 
günstiger oder ungünstiger Natur eintreten, im 
Grundsatz selbst die maßgeblichen Tatbestands-
merkmale verwirklichen muss. 


Das Individualsteuerprinzip steht mit der be-
triebswirtschaftlichen Konzeption unternehme-
rischer Tätigkeit in einem gewissen Wider-
spruch.53 Dies beginnt schon damit, dass das 
Unternehmen kleiner sein kann als der Ein-
kunftserzielungsbereich einer Person (z.B. wenn 
ein Einzelunternehmer mehrere Betriebe führt) 
oder auch größer (z.B. bei integrierten Konzern-
strukturen mit einer Vielzahl von Gesellschaften 
unter einheitlicher Kontrolle).54 Unternehmen 
können in ihrer Gesamtheit umstrukturiert 
werden oder den Inhaber wechseln, ohne 
dadurch ihre Mitarbeiterschaft, ihre Wirt-
schaftsgüter, ihr Geschäftsmodell oder ihren 
Kundenstamm zu verändern. Die Neuordnung 
des Unternehmenssteuerrechts muss daher eine 
Antwort auf die Frage geben, in welchem Um-
fang die maßgeblichen steuerlichen Vorschrif-
ten auf die Person oder auf das Unternehmen 
abstellen sollen. 


Die Kommission hat sich in ihren Vorschlägen 
dafür entschieden, im Grundsatz am Individu-
alsteuerprinzip festzuhalten. Sowohl die Ein-
kommensteuer als auch die Körperschaftsteuer 
sind weit über die Besteuerung von Unterneh-
men hinaus als Personensteuern ausgestaltet 
und sollten es – gerade im Lichte der Besteue-
rung von natürlichen Personen nach ihrer indi-
viduellen Leistungsfähigkeit – auch bleiben. 
Demgegenüber zeigt gerade das Beispiel der auf 
den objektiven Tatbestand des Gewerbebetriebs 
ausgerichteten Gewerbesteuer, wie viele irregu-
läre und hinderliche Belastungstatbestände ge-
rade aus dem Versuch resultieren, eine 


                                                           
52  Desens, DStJG 43 (2020), 73 (100 ff.). 
53  Hey in Schön/Osterloh-Konrad (Hrsg.), Kernfragen des Un-


ternehmenssteuerrechts, 1. 
54  Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 


1.4. 
55  Hey in Schön/Osterloh-Konrad (Hrsg.), Kernfragen des Un-


ternehmenssteuerrechts, 1 (19 ff.). 


Bemessungsgrundlage nicht nach der individu-
ellen Vermögensmehrung, sondern nach dem 
Steuerobjekt „Betrieb“ auszurichten.55 Die viel-
fältigen Probleme mit Kürzungen und Hinzu-
rechnungen, aber auch die unsystematischen 
Einschränkungen der Verlustverrechnung im 
Rahmen der Gewerbesteuer bilden nur die deut-
lichsten Beispiele hierfür. 


Nach herrschender Lesart zum geltenden Recht 
bezieht sich das Subjektsteuerprinzip der Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer auch auf die 
Zuordnung von stillen Reserven. Das heißt, dass 
stille Reserven grundsätzlich bei dem Steuersub-
jekt abzurechnen sind, bei dem sie entstanden 
sind;56 die Übertragung von Wirtschaftsgütern 
auf ein anderes Steuersubjekt führt, so verstan-
den, prinzipiell zur steuerlichen  
(Ersatz-)Realisation der in den Wirtschaftsgü-
tern verhafteten stillen Reserven beim abgeben-
den Rechtsträger. 


Gerade mit Blick auf betriebswirtschaftlich er-
forderliche Umstrukturierungen von Unterneh-
men kann dieses strenge Verständnis des Sub-
jektsteuerprinzips mit guten Gründen kritisiert 
und auf seine Ablösung gedrängt werden.57 Be-
sonders weit ginge der Vorschlag, das Besteue-
rungsrecht an stillen Reserven – an latentem 
Einkommen – zwar im Grundsatz dem Fiskus 
zur Besteuerung zu erhalten, aber die Bindung 
der stillen Reserven an einen bestimmten 
Rechtsträger oder Steuerpflichtigen schon im 
Ausgangspunkt aufzuheben. Nach dieser Kon-
zeption könnten Wirtschaftsgüter – jedenfalls 
auf unentgeltlicher oder gesellschaftsrechtlicher 
Grundlage – künftig prinzipiell ohne jede Reali-
sation der stillen Reserven auf andere Rechtsträ-
ger übertragen werden (soweit das Besteue-
rungsrecht der Bundesrepublik Deutschland an 
den stillen Reserven gewahrt bleibt); die stillen 
Reserven wären im Fall der Realisation bei dem 
Rechtsträger bzw. Steuerpflichtigen abzurech-
nen, dem das Wirtschaftsgut zum Realisations-
zeitpunkt zuzurechnen ist. Eine solche grund-
sätzliche Umsteuerung würde 
Umstrukturierungen spürbar erleichtern und 


56  Hey in Schön/Osterloh-Konrad (Hrsg.), Kernfragen des Un-
ternehmenssteuerrechts, 1 (11 ff.); Desens, DStJG 43 (2020), 
73 (84 ff.); Herlinghaus in Hüttemann/Schön, Unterneh-
menssteuerrecht, Rz. 7.165 f. 


57  Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, § 7 I; 
Hennrichs, DStJG 43 (2020), 145 (157 ff.). 
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dem deutschen Umstrukturierungssteuerrecht 
insoweit einen beachtlichen Flexibilisierungs-
schub verschaffen. 


Die Mehrheit der Kommission spricht sich dafür 
aus, hier einen Mittelweg gehen. Sie möchte 
auch im Bereich unternehmerischer Einkünfte 
am herkömmlichen Subjektsteuerprinzip fest-
halten. Das gilt nicht nur in der Frage der Über-
tragung stiller Reserven, sondern hat auch für 
andere steuerliche Tatbestände Relevanz, z.B. 
für die personelle Bindung von Verlustpositio-
nen (einschließlich der fehlenden Vererblich-
keit) oder für die Anwendung eines progressiven 
Steuertarifs auf das Gesamteinkommen einer 
Person. Dennoch sieht die Kommission die 
Notwendigkeit, im Interesse der Umstruktu-
rierungsbedürfnisse von Unternehmen die 
maßgeblichen steuerrechtlichen Rahmenbe-
dingungen betrieblich veranlasster Umwand-
lungen, Einbringungen oder Übertragungen 
von unternehmerischen Einheiten oder auch 
von Einzelwirtschaftsgütern zu modernisieren, 
deutlich zu vereinfachen und zu flexibilisieren. 
In gleicher Weise soll es in Zukunft nach Auffas-
sung der Kommission verstärkt möglich sein, 
unternehmerische Verluste im Verhältnis zwi-
schen Gesellschaft und Gesellschafter oder in-
nerhalb von Konzernstrukturen subjektüber-
schreitend zu nutzen. 


2.3.5. Zur Gewerbesteuer 


Während Einkommen- und Körperschaftsteuer 
nicht nur darauf angelegt sind, das in Unterneh-
men erzielte Einkommen von natürlichen Per-
sonen und Körperschaftsteuersubjekten einheit-
lich zu erfassen, sondern darüber hinaus 
Einkommen aus Einkunftsquellen aller Art in 
den Blick nehmen, bildet die Gewerbesteuer 
unabhängig von der Rechtsform eine Sonder-
steuer auf den Ertrag von gewerblichen Unter-
nehmen. Dabei hat sie ihren Charakter seit ih-
rer Entstehung auf Ebene der Bundesstaaten 
des Deutschen Reichs im 19. Jahrhundert und 
der nachfolgenden Ausprägung im RGewStG 
des Jahres 1936 fundamental verändert.58 Zwei 
der drei wesentlichen „Säulen“ der Gewerbe-
steuerpflicht – die Lohnsummensteuer und die 
Gewerbekapitalsteuer – sind vor allem mit 
                                                           
58  Zur historischen Entwicklung: Zitzelsberger, Grundlagen der 


Gewerbesteuer, 5 ff.; Füssenich in Hüttemann/Schön, Unter-
nehmenssteuerrecht, Rz. 6.1 ff. 


59  Näher: Breinersdorfer in FS BFH Bd. II, 1393 (1396 ff.). 


Rücksicht auf ihre nachteiligen Wirkungen für 
den Arbeitsmarkt und die Investitionsbereit-
schaft schon vor vielen Jahrzehnten abgeschafft 
worden.59 Steuerliche Bemessungsgrundlage ist 
heute nur noch der Gewerbeertrag. Dieser leitet 
sich weitgehend vom gewerblichen Gewinn ab 
(§ 7 GewStG), modifiziert diesen jedoch um ein-
zelne – und durchaus nicht systematisch geord-
nete – Hinzurechnungen und Kürzungen. Das 
ursprüngliche Ziel, mit Hilfe der Gewerbesteuer 
die „Steuerkraft“ eines Gewerbebetriebes unab-
hängig von der Person des Inhabers oder der 
Rechtsform abzubilden, hat sich längst weitge-
hend verflüchtigt. Auch lässt sich im Hinblick 
auf die hohe Ergebnisabhängigkeit der gewerbe-
steuerlichen Bemessungsgrundlage nicht mehr 
sinnvoll von einer äquivalenten Kompensation 
gemeindlicher Leistungen nach Maßgabe des 
Gewerbeertrags eines Unternehmens spre-
chen.60 


Die wesentliche Rechtfertigung, die heute noch 
für die Existenz der Gewerbesteuer gesehen 
wird, ist ihr Beitrag zur Sicherung der Eigen-
ständigkeit der Kommunalfinanzen, namentlich 
durch die Garantie eines eigenständigen Hebe-
satzrechts. Aus politischer Perspektive bleibt au-
ßerdem festzuhalten, dass die Existenz der Ge-
werbesteuer den positiven Effekt besitzt, das 
Interesse der kommunalen Entscheidungsträger 
an der Ansiedlung und Förderung von Gewerbe-
betrieben zu steigern. Adverse Effekte i. S. einer 
gemeindlichen „Not-in-my-Backyard“-Politik 
werden dadurch teilweise vermieden. 


Die Kommission erkennt in der Existenz der Ge-
werbesteuer nicht nur eine quantitative Mehr-
belastung von Unternehmen. Sie sieht vor allem 
in der Komplexität der Gewerbesteuer, z.B. im 
Rahmen von Hinzurechnungen und Kürzungen, 
aber auch bei der Verrechnung von Verlusten  
oder bei der Übertragung von Unternehmen, er-
hebliche Ursachen für ineffiziente Unterneh-
mensstrukturen und aufwändige Dokumenta-
tions-, Informations- und Erklärungspflichten. 
Demgegenüber ist der ursprüngliche Ansatz des 
Gewerbesteuerrechts, durch eine gleichmäßige 
Erfassung des Unternehmerlohns, der Eigen- 
und Fremdkapitalentgelte sowie der Nutzung 


60  Zur Kritik: Hey in Tipke/Lang, Rz. 12.6; Füssenich in Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 6.5. 
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von Wirtschaftsgütern im Eigen- oder Fremdbe-
sitz zur Rechtsform- und Finanzierungsneutrali-
tät des Unternehmenssteuerrechts beizutragen, 
mit der Zeit immer weiter aufgegeben worden. 


Die Kommission ist sich darüber im Klaren, dass 
die Existenz der Gewerbesteuer – ihren systema-
tischen Mängeln zum Trotz – fest in der politi-
schen Realität des deutschen Steuerrechts ver-
ankert ist.61 Die Kommission sieht ihre Aufgabe 
vor diesem Hintergrund darin, innerhalb des 
geltenden Regelungsrahmens der Gewerbe-
steuer Möglichkeiten einer Vereinfachung i. S. 
einer Systematisierung, eines Abbaus von ver-
zerrenden und hinderlichen Regelungen und ei-
ner Reduktion von willkürlichen Belastungswir-
kungen ins Spiel zu bringen. 


2.3.6. Zur Finanzierung von Unternehmen durch 
Eigen- oder Fremdkapital 


Eine grundsätzliche Themenstellung, auf die je-
der Gesetzgeber im Unternehmenssteuerrecht 
eine Antwort geben muss, ist der Abgleich zwi-
schen der steuerlichen Behandlung von Eigen-
kapital und derjenigen von Fremdkapital.62 Im 
finanzwissenschaftlichen Schrifttum wird viel-
fach eine strenge Finanzierungsneutralität63 ver-
langt, der das geltende Recht nicht genügt 
(„debt-equity-bias“). Als besonders kritisch wird 
vielfach eingeschätzt, dass im KStG einerseits 
Fremdkapitalentgelte bei Körperschaften steu-
erlich abzugsfähig sind, während Eigenkapital-
entgelte der Körperschaftsteuer unterliegen (§ 8 
Abs. 3 KStG) und andererseits Dividenden und 
Zinsen beim Kapitalgeber im Grundsatz ohne 
Unterschied der einheitlichen Abgeltungssteuer 
unterworfen sind (§ 32d Abs. 1 S. 1 EStG). 


In der internationalen Diskussion haben sich 
zwei grundsätzliche Alternativen zu dem 
Grundsatz entwickelt, dass Zinsen (oder andere 


                                                           
61  So bereits: Kommission zur Reform der Unternehmensbesteu-


erung, Brühler Empfehlungen zur Reform der Unterneh-
mensbesteuerung, Schriftenreihe des BMF, Heft 66, 1999, 15 
(33 ff.). 


62  Zu den unterschiedlichen Belastungsregimen für Eigen- und 
Fremdkapitalfinanzierungen im geltenden Recht siehe den 
Überblick bei Förster, Stbg 2011, 49. 


63  Ausführlich zum pro und contra der Finanzierungsneutrali-
tät: Becker/Dwenger in Schön (Hrsg.), Eigenkapital und 
Fremdkapital, 101 (109 ff.). 


64  Näher Schön in Schön (Hrsg.), Eigenkapital und Fremdkapi-
tal, 1 (86 ff.).  


Fremdkapitalentgelte) und Dividenden prinzipi-
ell unterschiedlich besteuert werden:64 


• Das Konzept einer Comprehensive Business 
Income Tax ist darauf angelegt, die Abzugsfä-
higkeit von Zinsen und anderen Fremdkapi-
talentgelten grundsätzlich zu versagen und 
damit eine Gleichbehandlung von Eigenkapi-
talpositionen und Fremdkapitalpositionen 
auf der Ebene der Unternehmen zu gewähr-
leisten.  


• Das Konzept einer Allowance for Corporate 
Equity geht den umgekehrten Weg: Es bleibt 
bei der Abzugsfähigkeit der Fremdkapital-
entgelte und dem wird ein fiktiver Abzugs-
tatbestand für Eigenkapitalentgelte zur Seite 
gestellt. 


Keines dieser Konzepte ist in der Vergangenheit 
in Deutschland oder im Ausland in vollem Um-
fang und auf lange Frist verwirklicht worden. 
Zuletzt hat die Europäische Kommission mit 
dem Vorschlag einer DEBRA-Richtlinie65 den 
Versuch gemacht, beide Konzepte in Teilen zu 
verwirklichen: mit einer Begrenzung der Ab-
zugsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen auf 
85 Prozent des Aufwands und mit einer zeitlich 
befristeten Freistellung von Eigenkapitalzinsen 
auf neu hinzugeführtes Kapital. 


Die Kommission sieht keinen Anlass, vom gel-
tenden System abzuweichen. Die Abzugsfähig-
keit von Fremdkapitalzinsen entspricht dem ob-
jektiven Nettoprinzip als einer wesentlichen 
Ausprägung des Grundsatzes der Besteuerungs-
gleichheit.66 Sie wird im geltenden Einkommen-
steuerrecht und Körperschaftsteuerrecht weit-
gehend nur durch die spezifische Regelung des 
§ 4h EStG i.V.m. § 8a KStG („Zinsschranke“) so-
wie durch allgemeine Angemessenheitsgrenzen 
für Erwerbsaufwendungen (namentlich durch 
die Regeln über die verdeckte Gewinnausschüt-
tung sowie durch die 


65  Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des 
Rates zur Festlegung von Vorschriften für einen Freibetrag 
zur Reduzierung der steuerlichen Begünstigung von Fremd- 
gegenüber Eigenkapitalfinanzierungen und für die Begren-
zung der Abzugsfähigkeit von Zinsen für Körperschaftsteu-
erzwecke v. 11.5.2022 COM(2022) 216 final; kritisch Wissen-
schaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, 
Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag einer  
DEBRA; Vorabversion v. 11.7.2023, dazu aus wirtschaftswis-
senschaftlicher Sicht Heckemeyer/Nippel, StuW 2023, 317; 
aus juristischer Sicht Maciejewski, Ubg 2022, 453 (Teil 1) und 
527 (Teil 2). 


66  Hey in Tipke/Lang, Rz. 11.56. 
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Gewinnabgrenzungsvorgaben des § 1 Abs. 1 
AStG) begrenzt. Die Kommission sieht keinen 
überzeugenden Grund, den Tatbestand der 
Nichtabzugsfähigkeit von durch Erwerbstätig-
keit veranlassten Zinszahlungen darüber hinaus 
auszudehnen. 


Dies gilt auch für das Gewerbesteuerrecht. Hier 
ist die dem Ursprungskonzept folgende volle 
Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen vom 
Gesetzgeber bereits auf eine Hinzurechnung in 
Höhe von nur noch einem Viertel der Fremdka-
pitalentgelte reduziert worden (§ 8 Nr. 1 
GewStG). Der Grund liegt darin, dass mit dieser 
Hinzurechnungsvorschrift gerade bei Unterneh-
menskrisen mit geringen oder fehlenden Über-
schüssen und hohem Fremdkapitalbedarf ad-
verse steuerliche Effekte erzeugt werden. Es 
sprechen daher gute Gründe dafür, auch noch 
den letzten Schritt zu gehen und die Hinzurech-
nung von gewinnunabhängigen Fremdkapital-
entgelten im Gewerbesteuerrecht aufzugeben, 
zumal die Regelung zur Zinsschranke bestimm-
ten exzessiven Formen der Fremdfinanzierung 
gezielt Rechnung trägt. Anders stellt sich die 
Lage bei gewinnabhängigen Vergütungen – na-
mentlich „typischen“ stillen Beteiligungen dar. 
Hier liegt systematisch eine volle Hinzurech-
nung näher, um eine Gleichbehandlung mit den 
Gewinnanteilen der Unternehmensinhaber oder 
auch „atypischer“ stiller Gesellschafter herzu-
stellen. 


Zugleich sieht die Kommission keinen Anlass, 
im Einkommensteuerrecht oder im Körper-
schaftsteuerrecht einen generellen Abzugstatbe-
stand für fiktive Eigenkapitalentgelte einzufüh-
ren. Zum einen wäre es problematisch, diese 
Reduktion der Bemessungsgrundlage alleine im 
Bereich der Unternehmen – oder gar nur der 
Kapitalgesellschaften – zur Anwendung zu brin-
gen. Auch private Investitionen – z.B. in Immo-
bilien – würden diese Begünstigung verdienen.67 
Zum anderen wäre eine solche Maßnahme ent-
weder mit massiven staatlichen Einnahmeaus-
fällen verbunden oder aber der Satz der Körper-
schaftsteuer (sowie gegebenenfalls der 
Einkommensteuer) müsste zur Kompensation 
erheblich erhöht werden und damit gerade er-
folgreiche Unternehmen, deren Gewinn 


                                                           
67  Schön in Schön (Hrsg.), Eigenkapital und Fremdkapital, 1 (93 


f.). 


deutlich über einer standardisierten Normalver-
zinsung liegt, belasten.68 Hinzu treten bei grenz-
überschreitenden Fällen Hindernisse für die 
Nachbelastung von Unternehmenserträgen 
durch Quellensteuern. In jedem Fall würde eine 
solche Maßnahme eine Generalreform der Be-
steuerung von Kapitalvermögen erfordern, wel-
che den Rahmen des Auftrags dieser Kommis-
sion überschreiten würde. 


Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, 
am geltenden System der Besteuerung von Ka-
pitalentgelten festzuhalten. Dies gilt auch für 
die Anwendung des Systems der Abgeltungs-
steuer auf Dividenden. Ob und in welchem Um-
fang die Anwendung des Systems der Abgel-
tungssteuer beim Empfänger vor dem 
Hintergrund des Betriebsausgabenabzugs beim 
Zinsschuldner gerade auf Zinsen überzeugt, lässt 
die Kommission offen. Jedenfalls wenn und so-
weit die Nominalverzinsung von Fremdkapital-
zinsen deutlich die Realverzinsung übersteigt, 
besteht kein Anlass, hier eine Steuererhöhung 
zu Lasten von Zinsempfängern zu fordern. 


2.3.7. Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch 


Die Kommission sieht mit großer Sorge, in wel-
chem Umfang die jüngere Steuerpolitik von 
dem Ziel getrieben ist, breitflächig sogenannten 
„aggressiven“ steuerlichen Gestaltungen entge-
genzuwirken. Diese zeigt sich sowohl auf inter-
nationaler Ebene (etwa im Gefolge des BEPS-
Aktionsplans der G20/OECD) als auch im Rah-
men der europäischen Gesetzgebung (von der 
ATAD-Richtlinie des Jahres 2016 bis zur Min-
destbesteuerungs-Richtlinie des Jahres 2022) 
und schließlich im Handlungsbereich des deut-
schen Gesetzgebers (siehe etwa die immer wie-
der – zuletzt im Regierungsentwurf des Wachs-
tumschancengesetzes – ins Visier genommene 
Einführung einer nationalen Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen).  


Die Kommission mahnt dazu, das Bemühen um 
Bekämpfung von (oft nur vermeintlichen) Miss-
bräuchen aus dem Zentrum der nationalen und 
internationalen Steuerpolitik herauszunehmen. 
Unternehmen – kleine ebenso wie große – tref-
fen ihre wesentlichen Entscheidungen nicht mit 
dem Ziel der Steuerminimierung oder der 


68  Finke/Heckemeyer/Spengel, Assessing the Impact of Intro-
ducing an ACE Regime, ZEW Discussion Paper No. 14-033, 
2014, 16 f. 
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aggressiven Steuerplanung. Die wesentlichen 
Entscheidungsfaktoren liegen auf den Produkt- 
und Finanzmärkten und drängen die Unterneh-
men laufend zur Anpassung ihrer internen Or-
ganisation, der Umstrukturierung ihrer gesell-
schaftsrechtlichen Verfasstheit oder zur 
Aufnahme neuer Geschäftsmodelle in neuen 
Standorten oder Rechtsformen. Gleiches gilt für 
Finanzierungsentscheidungen oder die Frage 
des Outsourcings unternehmerischer Funktio-
nen.  


Eine Steuerpolitik, die unternehmerische Ent-
scheidungen unter einen generellen Miss-
brauchsverdacht stellt, schießt vor diesem Hin-
tergrund weit über das Ziel hinaus. Die 
Kommission verkennt nicht, dass es immer wie-
der in der Beratungs- und Unternehmenspraxis 
steuerlich zweifelhafte Konstruktionen gibt, mit 
denen sich Gesetzgebung und Finanzverwaltung 
auseinandersetzen müssen, aber sie legt Wert 
auf die Feststellung, dass die gegenwärtige 
Proliferation von Anti-Missbrauchs-Regeln auf 
internationaler, europäischer und nationaler 
Ebene einen Umfang angenommen hat, der ge-
samtwirtschaftlich kontraproduktiv wirkt. Dies 
zeigt sich nicht nur in der Fülle der Dokumenta-
tions-, Informations- und Erklärungspflichten 
von Unternehmen und in weiteren Verfahrens-
lasten – namentlich bürokratischen Antragsver-
fahren. In vielen Fällen werden durch über-
schießende Anti-Missbrauchs-Regeln 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Anpassungspro-
zesse be- oder gar verhindert. 


Die Kommission stellt kritisch fest, dass das 
steuerpolitisch in einem Kernbereich nachvoll-
ziehbare Ziel der Missbrauchsbekämpfung in-
zwischen ubiquitär eingesetzt und vielfach als 
nicht verhandelbar in den Raum gestellt wird. 
Man gewinnt den Eindruck, dass es sich kaum 
eine politische Kraft leisten kann, pauschal 
formulierten öffentlichen Forderungen nach 
Anti-Missbrauchs-Regeln oder breitflächigen 
Transparenzvorschriften eine differenzierte 
und den wirtschaftlichen Gegebenheiten ange-
messene Sicht entgegenzustellen.  


                                                           
69  Zu den vielfältigen Hindernissen unternehmerischer Tätig-


keit im Binnenmarkt siehe die im Auftrag des FISC-Sub-
committee des Europäischen Parlaments erarbeitete Studie 
von Heckemeyer, Removal of taxation-based obstacles and 


Daher strebt die Kommission nach einer kriti-
schen Sichtung des Normenbestandes. Überflüs-
siges und Unverhältnismäßiges muss abge-
schafft und Doppelungen müssen vermieden 
werden. Präventiv breite Regelungen müssen 
gezielten Interventionen weichen, um sinnvolle 
betriebliche Entscheidungen nicht zu behin-
dern. Auch auf der Ebene der EU-Gesetzgebung 
mahnt die Kommission dazu, bestehende 
Schranken zurückzufahren und – gerade vor 
dem Hintergrund des Einstimmigkeitserforder-
nisses bei der Einführung und der Abschaffung 
von europarechtlichen Vorgaben – Vorsicht bei 
der Ausweitung der europarechtlichen Bindun-
gen sowohl des nationalen Gesetzgebers als 
auch der betroffenen Unternehmen walten zu 
lassen. Der Europäische Binnenmarkt – ge-
dacht zur Freisetzung von Produktivkräften auf 
dem gesamten Gebiet der Europäischen Union – 
darf nicht zur Grundlage einer prinzipiell un-
ternehmensfeindlichen Steuerpolitik gemacht 
werden.69 


2.3.8. Internationale Bezüge 


Die deutsche Unternehmenslandschaft hat sich 
in den vergangenen Jahrzehnten stark internati-
onalisiert, dem zunehmend grenzüberschreiten-
den Charakter ihrer Wirtschaftstätigkeit muss 
auch das deutsche Unternehmenssteuerrecht 
Rechnung tragen. Zugleich festigt gerade die  
Europäisierung und Globalisierung von Unter-
nehmen deren wirtschaftliche Stabilität und In-
novationskraft. Spezifische steuerliche Belas-
tungen gerade von grenzüberschreitenden 
Investitionen, Aktivitäten und Unternehmens-
organisationen wirken schlicht kontraproduk-
tiv; außerdem drohen hier vielfach Verstöße ge-
gen Vorgaben des europäischen oder des 
internationalen Rechts. Als besonders proble-
matisch empfindet die Kommission auch die 
enorme Zunahme an Dokumentations-, Infor-
mations- und Deklarationspflichten im Kontext 
grenzüberschreitender Steuertatbestände.70 Die 
Summe der verfahrensrechtlichen und materi-
ell-rechtlichen Mehrbelastungen internationa-
ler Sachverhalte wirkt sich abschreckend auf 
sinnvolles unternehmerisches Handeln aus; au-
ßerdem verliert Deutschland dadurch an 


distortions in the Single Market in order to encourage cross-
border investment. 


70  Siehe auch die Kritik bei Mellinghoff, StuW 2023, 5 (7 ff.). 
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Attraktivität nicht nur als Standort für inländi-
sche Investitionen, sondern auch im Wettbe-
werb um die Ansiedlung von Konzernleitungen. 
Es ist kein Zufall, dass sich bei großen Unterneh-
menszusammenschlüssen unter deutscher Be-
teiligung die Errichtung der Leitungsgesellschaft 
in anderen Ländern (z.B. in den Niederlanden  
oder in der Schweiz) anbietet. 


Die Kommission sieht eine grundsätzliche Prob-
lematik darin, dass der deutsche Gesetzgeber 
sich zunehmend durch Vorgaben des EU-Rechts 
an der Wahrnehmung von eigenen Entschei-
dungsoptionen auf dem Gebiet der Besteuerung 
grenzüberschreitender Sachverhalte gebunden 
sieht. Dabei diagnostiziert die Kommission 
eine ganz erhebliche Asymmetrie zwischen 
den wenigen deregulierenden und liberalisie-
renden Vorgaben des EU-Rechts (hier sind vor 
allem die jahrzehntealten Unternehmenssteuer-
RL zu Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen 
und Lizenzgebühren sowie die steuerliche Fusi-
ons-RL zu nennen) und der enormen Zunahme 
an Anti-Missbrauchs-Regeln verfahrensrechtli-
cher und materiell-rechtlicher Art.71 Schlagende 
Beispiele sind die stetigen Erweiterungen der In-
formationspflichten nach der Amtshilfe-RL so-
wie die im Jahre 2016 in Kraft getretene Anti-
Missbrauchs-RL72. Einen besonderen Höhe-
punkt erreichte die Gesetzgebungstätigkeit der 
EU im Dezember 2022 in Gestalt der Mindestbe-
steuerungs-RL73. Die Kommission stellt nicht in 
erster Linie das mit dieser Richtlinie verbundene 
Anliegen eine substanziellen Mindeststeuer in 
Frage; sie sieht jedoch, dass gerade die von den 
OECD-Vereinbarungen nicht gebotene Fest-
schreibung der Mindeststeuer auf der Ebene des 
EU-Rechts dem deutschen Steuergesetzgeber 
die Möglichkeit entzieht, deren Wert und Prak-
tikabilität eigenständig zu evaluieren, Modifika-
tionen anzustreben und gegebenenfalls in ei-
nem sich verändernden steuerpolitischen 
Umfeld besseren steuerpolitischen Konzepten 
zu folgen.  


                                                           
71  Hey, FR 2016, 554 (557 ff.); Schön, ifo-Schnelldienst 2015 


Heft 15, 3. 
72  Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates v. 12.7.2016 mit Vor-


schriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken 
mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Binnenmarktes, ABl EU Nr. L 193/1; Richtlinie (EU) 
2017/952 des Rates v. 29.5.2017 zur Änderung der Richtlinie 


Vor diesem Hintergrund sieht sich die Kommis-
sion vor die Aufgabe gestellt, steuerpolitische 
Empfehlungen zu grenzüberschreitenden Sach-
verhalten zu formulieren, die in nicht geringem 
Umfang der Handlungsmacht des deutschen 
Steuergesetzgebers entzogen sind. Die Kommis-
sion nimmt dies zum Anlass, die Bundesregie-
rung aufzurufen, sich auch auf europäischer 
Ebene für ein Steuerrecht einzusetzen, das den 
Realitäten unternehmerischen Handelns im 
Umfeld einer sozialen Marktwirtschaft ange-
messen Rechnung trägt. 


2.3.9. Digitalisierung und Abbau von 
Verwaltungslasten 


Zu den wesentlichen Belastungen, die Unter-
nehmen durch das geltende Unternehmenssteu-
errecht erfahren, gehört der erhebliche Aufwand 
finanzieller und personeller Ressourcen, der 
durch aufwendige Dokumentations-, Informa-
tions- und Erklärungspflichten entsteht.74 Hinzu 
treten umständliche und langwierige Antrags-
verfahren oder auch ineffiziente Betriebsprü-
fungen. Die Kommission betont die klare Not-
wendigkeit rechtsstaatlicher und 
gleichheitsorientierter Steuerverfahren, mahnt 
jedoch an, unpraktikable und unverhältnismä-
ßige Verfahrenspraktiken abzubauen und Wege 
zu finden, Unsicherheiten in Tatsachen- und 
Rechtsfragen schnell und – wo möglich – unbü-
rokratisch einer Klärung zuzuführen. Zugleich 
muss – und insoweit schließt die Kommission 
an die oben unter 2.3.7.und 2.3.8. formulierten 
Forderungen zur Anti-Missbrauchs-Gesetzge-
bung an – nicht nur das materielle Steuerrecht, 
sondern auch das Steuerverfahrensrecht eine 
ausgewogene Haltung gegenüber privaten Un-
ternehmen einnehmen. Ein Steuerverfahrens-
recht, welches den Steuerpflichtigen tendenziell 
unter den Verdacht des Fehlverhaltens stellt, ist 
nicht nur rechtsstaatlich angreifbar, sondern es 
konfrontiert auch auf Regelkonformität be-
dachte Unternehmen mit übermäßigen Verfah-
renskosten und Verzögerungen. 


(EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Dritt-
ländern, ABl EU Nr. L 144/1. 


73  Richtlinie (EU) des Rates v. 14.12.2022 zur Gewährleistung 
einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Un-
ternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der 
Union, ABl EU Nr. L 328/1. 


74  Siehe zuletzt Deutscher Steuerberaterverband e.V., Pressemit-
teilung v. 7.2.2024. 
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Nach Auffassung der Kommission bestehen 
vielfältige Ansatzpunkte zur Vereinfachung des 
steuerlichen Verfahrensrechts, ohne dass die 
Ordnungsmäßigkeit einer gleichheitskonfor-
men Steuererhebung in Frage gestellt würde. 
Ein zentrales Element kann die Einführung ei-
nes risikoorientierten „Ampelsystems“ bilden, 
welches – nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
des Arbeitskräftemangels auch in der Finanzver-
waltung – dazu dienen würde, die Prüfungska-
pazitäten der Finanzbehörden stärker auf solche 
Steuerpflichtige zu konzentrieren, deren Ge-
schäftsmodell oder deren Steuerhistorie Anlass 
zu verstärkter Beobachtung gibt (s. 6.2.). 


Zentrale Voraussetzung eines – im Interesse so-
wohl der Finanzbehörden als auch der Steuer-
pflichtigen – effizienten und effektiven Steuer-
vollzugs ist die Schaffung einer gemeinsamen – 
d.h. die föderalen Grenzen zwischen Bund und 
Ländern und zwischen den Ländern überschrei-
tenden – Dateninfrastruktur. Die Kommission 
konstatiert, dass das jahrzehntelange Bestreben 
von Bundesbehörden und Landesfinanzverwal-
tungen nach Schaffung eines modernen und ho-
mogenen Informationssystems bis heute nicht 
in eine funktionierende Datenplattform für 
die Steuerverwaltung gemündet ist. Hier muss 
etwas geschehen! Dass es darüber hinaus – etwa 
im Bereich der Betriebsprüfungsaktivitäten von 
Bundes- und Landesprüfern – erheblichen 
Raum für Klärung von Zuständigkeiten und Ab-
bau von Redundanzen gibt, liegt für die Kom-
mission ebenfalls auf der Hand. 


2.3.10. Grunderwerbsteuer und Erbschaftsteuer 


Die Kommission ist sich des Umstands bewusst, 
dass die steuerliche Praxis der Unternehmen 
über das Ertragssteuerrecht hinaus durch die Er-
hebung weiterer Steuerarten beeinflusst wird. 
Besondere Prominenz genießen im Hinblick auf 
die Umorganisation oder Übertragung von un-
ternehmerischen Einheiten die Grunderwerb-
steuer sowie die Erbschaftsteuer. Im Rahmen 
des Grunderwerbsteuerrechts ist eine Reform 
der Steuertatbestände namentlich im Hinblick 
auf die Beteiligung von Personen- und Kapital-
gesellschaften an grundstücksrelevanten 
Rechtsvorgängen geboten. Betrieblich gebotene 
Organisationsmaßnahmen – auch in 


                                                           
75  Überblick bei Loose/Broemel/Mörwald (Hrsg.), Grunderwerb-


steuer im Unternehmen. 


Konzernen – dürfen nicht zur grunderwerbsteu-
erlichen „Steuerfalle“ werden.75 Im Rahmen des 
Erbschaftsteuerrechts erweist sich die im Wech-
selspiel zwischen Steuergesetzgebung und Ver-
fassungsrechtsprechung76 immer weiter ausdif-
ferenzierte Grenzlinie zwischen begünstigtem 
betrieblichen Vermögen und regelbesteuertem 
„privaten“ Vermögen als Quell immer neuer 
Streitfragen und Ungleichbehandlungen.  


Die Kommission sieht insoweit sowohl bei der 
Grunderwerbsteuer als auch bei der Erb-
schaftsteuer einen erheblichen Reformbedarf. 
Eine nähere Ausarbeitung gesetzlicher Lösungen 
im GrEStG sowie im ErbStG muss jedoch jeweils 
einer eigenständigen Untersuchung vorbehalten 
bleiben. 


2.3.11. Aufkommenswirkungen für Bund, Länder 
und Gemeinden 


Die Kommission verzichtet darauf, diesem Be-
richt nähere Schätzungen zu den Aufkommens-
wirkungen ihrer Reformvorschläge beizufügen. 
Das hat mehrere Gründe: 


Zwar erkennt die Kommission die Tendenzen, 
die sich aus dem internationalen Steuerwettbe-
werb zwischen den führenden Industriestaaten 
für die Ausgestaltung der Steuersätze auf unter-
nehmerisches Einkommen im Rahmen der Ein-
kommensteuer, der Körperschaftsteuer und der 
Gewerbesteuer ergeben. Sie hält es für sinnvoll, 
eine Absenkung der Gesamtbelastung der Un-
ternehmen in Richtung eines wettbewerbsfähi-
gen Steuerniveaus von ca. 25 Prozent auf den 
gewerblichen Gewinn anzustreben. Doch liegt 
der Schwerpunkt des Berichts nicht auf diesen 
quantitativen Größen und auch die in diesem 
Bericht enthaltenen steuerpolitischen Einzel-
vorschläge besitzen ihre Effektivität unabhängig 
von der Ausgestaltung der maßgeblichen Steu-
ertarife. 


Die Kommission versteht ihren Auftrag vor-
rangig im Sinne einer Strukturreform des Un-
ternehmenssteuerrechts, d.h. einer inhaltlichen 
Verbesserung des Regelungsumfeldes für unter-
nehmerisches Handeln unabhängig von der 
konkreten Höhe der Steuerlast für die betroffe-
nen Unternehmen.  


76  Zuletzt ausführlich Piltz, DStR 2024, Beihefter zu Heft 20, 3. 
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Die positiven Effekte, welche die Kommission 
von ihren Vorschlägen erwartet, finden sich in 
erster Linie in der Entlastung der Unternehmen 
von überflüssiger Bürokratie und der Beseiti-
gung ineffizienter Besteuerungsregeln, welche 
bisher in großem Umfang betriebswirtschaftlich 
sinnvolle unternehmerische Maßnahmen be-
hindern. Das betrifft namentlich solche Steuer-
vorschriften, welche volkswirtschaftlich wert-
volle Innovationen verhindern, notwendigen 
Umstrukturierungen oder Sanierungen betrieb-
licher Einheiten entgegenstehen oder das grenz-
überschreitende Engagement von Unternehmen 
über Gebühr belasten. Die Kommission erwartet 
von einer Umsetzung ihrer Vorschläge daher in 
erster Linie die Freisetzung unternehmerischen 
Handlungspotentials. 


Im Weiteren hält die Kommission fest, dass die 
in diesem Bericht enthaltenen Regelungsvor-
schläge für die öffentlichen Haushalte z.T. 
Mehreinnahmen und z.T. Mindereinnahmen er-
warten lassen, ohne dass sich ein konkreter 
„Saldo“ vorab berechnen ließe. Vielfach hängen 
die Aufkommenswirkungen der vorgesehenen 
Maßnahmen auch von der konjunkturellen Ent-
wicklung der deutschen Volkswirtschaft im All-
gemeinen ab, etwa im Bereich der Erweiterung 
der Verrechnungsmöglichkeiten betrieblicher 
Verluste im Einkommensteuer-, Körperschafts-
teuer- und Gewerbesteuerrecht. Soweit der Be-
richt eine Vielzahl von Anregungen für Neure-
gelungen enthält, um betriebswirtschaftlich 
sinnvolle Maßnahmen aus ihren steuerlichen 
„Fallen“ zu befreien und damit überhaupt erst 
zu ermöglichen, verliert der Fiskus aufkom-
menstechnisch so gut wie nichts, denn das exis-
tierende Regelungswerk verhindert eben häufig, 
dass bestimmte wirtschaftlich sinnvolle Maß-
nahmen überhaupt von den Steuerpflichtigen in 
Angriff genommen werden. 


Nicht zu übersehen ist der Umstand, dass einige 
der vorgeschlagenen Neuregelungen das Auf-
kommensverhältnis zwischen den vorrangig 
dem Bund und den Ländern zustehenden Ge-
meinschaftssteuern (Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer) und der vorrangig den Ge-
meinden zustehenden Gewerbesteuer verschie-
ben könnten. Eindeutig ist dies nicht, denn der 
Bericht enthält sowohl dem Gewerbesteuerauf-
kommen der Gemeinden günstige Vorschläge 
(etwa im Bereich der Abschaffung von 


Kürzungen des Gewerbeertrags) als auch Ver-
schlankungen der gewerbesteuerlichen Bemes-
sungsgrundlage (namentlich im Bereich der Be-
schränkung von Hinzurechnungen, der 
Besteuerung von Gesellschafterleistungen, der 
Erweiterung der Verlustverrechnung oder der 
Anrechnung ausländischer Steuern). Günstig für 
die Gemeinden erscheint vor allem der in die-
sem Bericht enthaltene Vorschlag, auch im Rah-
men des Körperschaftsteuerrechts eine weitge-
hende Anrechnung der Gewerbesteuerlast 
vorzusehen; hierdurch wird der gemeindliche 
Steuerwettbewerb unterhalb des für die Anrech-
nung vorgesehenen Hebesatzes stark einge-
dämmt. Sollten sich dennoch im praktischen Er-
gebnis langfristig Verschiebungen des 
Steueraufkommens zu Lasten der Gemeinden 
einstellen, regt die Kommission an, den Ge-
meinden auf dem Weg einer verstärkten Teil-
habe am Aufkommen der Umsatzsteuer einen 
Ausgleich anzubieten; gerade die Umsatzsteuer 
bietet den Vorteil einer geringeren Konjunktur-
anfälligkeit und damit auch eine gerade auf 
kommunaler Ebene hoch bedeutsame Pla-
nungssicherheit. 


Dass schließlich eine Vereinfachung der Unter-
nehmensbesteuerung im Bereich der Prozesse, 
z.B. durch eine überzeugende Digitalisierungs-
strategie zur Datennutzung oder ein handhab-
bares Risikomanagement im Bereich der Veran-
lagungen und Betriebsprüfungen erhebliche 
Einsparungen für Personal und Compliance 
nicht nur auf Seiten der Steuerpflichtigen, son-
dern gerade auch auf der Seite der Finanzver-
waltung erwarten lässt, liegt auf der Hand. Hier 
können Kostensenkungen verwirklicht werden, 
die sich nicht in einem Mehr oder Minder an 
Steuerzahlungen erschöpfen, sondern die bei-
den Seiten im Steuerrechtsverhältnis gleicher-
maßen zugutekommen und für volkswirtschaft-
lich sinnvolle Zwecke zusätzliche Ressourcen 
freisetzen. 


 Übergangsregelungen und 
Wahrung der  
Gesamtkonzeption 
Die nachfolgenden Berichtsteile enthalten eine 
große Zahl an Vorschlägen zur materiellen Ver-
besserung des Unternehmenssteuerrechts im 
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Rahmen der geschilderten steuerpolitischen 
Leitplanken und Leitlinien. 


Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, 
dass viele der vorgesehenen Rechtsänderungen 
nicht von heute auf morgen eingeführt werden 
können. Der Gesetzgeber wird im Hinblick auf 
die fiskalischen Spielräume der Reformgesetzge-
bung manche Verbesserung nur schrittweise 
einführen wollen. Die Kommission hat hierfür 
Verständnis, weist aber zugleich unmissver-
ständlich darauf hin, dass eine erhebliche Ursa-
che der Kompliziertheit und Ineffizienz des gel-
tenden Steuerrechts auch und gerade darin 
begründet ist, dass der Gesetzgeber in der Ver-
gangenheit an vielen Stellen unserer Besteue-
rungsordnung eine Vielzahl halbherziger Lösun-
gen verwirklicht hat, die in ihrer konkreten 
Ausprägung weder die Finanzverwaltung noch 
die Unternehmen in ihrer täglichen Arbeit be-
friedigen können. Dass zugleich immer die Ge-
fahr droht, dass als Kompromiss formulierte 
„vorläufige“ Zwischenlösungen über viele Jahre 
hinweg einen „endgültigen“ Charakter anneh-
men, macht die Sache nicht besser. An den Ge-
setzgeber spricht die Kommission die Mahnung 
aus, zu den hier aufgeführten Reformvorschlä-
gen eine klare Haltung zu finden und dauerhafte 
Regelungen zu formulieren. 


Auch aus Sicht der Steuerpflichtigen bildet jede 
Neuregelung eine Herausforderung. Viele exis-
tierende Sachverhalte werden nach unseren 
Vorstellungen einer andersartigen steuerlichen 
Behandlung unterworfen, die – unabhängig von 
dem übergreifenden Ziel einer materiellen und 
verfahrensrechtlichen Entlastung von Unter-
nehmen – je nach Sachlage zu höheren oder 
niedrigeren steuerlichen Belastungen führen 
kann. Es muss den Unternehmen daher nicht 
zuletzt aus verfassungsrechtlichen Gründen im 
Wege angemessener Übergangsregelungen je-
weils Zeit gegeben werden, sich auf die neue 
Sachbehandlung einzustellen.77 Ein deutliches 
Beispiel bildet die bereits erwähnte Besteuerung 
der Veräußerungsgewinne aller betrieblich ge-
nutzten Wirtschaftsgüter unabhängig davon, ob 
sie im Eigentum des Betriebsinhabers stehen  
oder nicht. Hier wäre aus Gründen der Rechts-
staatlichkeit sicherzustellen, dass in der Vergan-
genheit „steuerfrei entstandene“ stille Reserven 


                                                           
77 Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, 203 ff. 


nicht durch den Wechsel des Besteuerungsre-
gimes nachträglich einkommensteuerlich er-
fasst werden.  


Schließlich ist es der Kommission ein großes 
Anliegen, dass ihre Vorschläge vom Gesetzge-
ber im Kontext ihres systematischen Grund-
verständnisses verstanden und erwogen wer-
den. Viele der einzelnen Regelungsanliegen sind 
miteinander verwoben, schaffen daher nur in 
ihrem jeweiligen Sachzusammenhang eine 
stimmige Lösung und tragen dadurch auch zu 
einer materiellen Verbesserung und Vereinfa-
chung des Unternehmenssteuerrechts bei. Die-
ser Bericht präsentiert somit keine beliebige 
Wunschliste und auch keinen Steinbruch für 
„Gegenfinanzierungen“. Er ist verfasst als der 
Versuch, im Rahmen der traditionellen Leitent-
scheidungen der deutschen Unternehmensbe-
steuerung zu einem gesetzgeberisch rationalen, 
ökonomisch wettbewerbsfähigen, praktisch 
handhabbaren und sozial gerechten Steuerrecht 
beizutragen. 


 Gang der Darstellung 
Vor diesem Hintergrund konzentriert sich der 
Bericht in den nachfolgenden vier Abschnitten 
auf vier zentrale Themen der Unternehmensbe-
steuerung, die jeweils von einer Arbeitsgruppe 
der Kommission näher untersucht worden sind: 
die laufende Besteuerung von Unternehmen, 
Steuerfragen von Umwandlung und Sanierung, 
die Besteuerung von internationalen Sachver-
halten, sowie die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen im Bereich Digitalisierung, Prozesse 
und Betriebsprüfung.  


Die Vorschläge richten sich ganz überwiegend 
an den deutschen Gesetzgeber; vielfach werden 
auch Probleme angesprochen, die ihre Ursache 
in der Judikatur der Finanzgerichte oder in der 
Praxis der Finanzverwaltung haben. Darüber 
hinaus wird an einzelnen Stellen auch die euro-
päische Gesetzgebung in den Blick genommen. 


 Empfehlungen 
1. Der Staat lebt von der wirtschaftlichen Leis-


tungsfähigkeit seiner Bürger und Unterneh-
men, von ihrer Arbeitskraft, ihrem 
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Kapitaleinsatz und ihrer Innovationskraft. Er 
muss eine Steuerrechtsordnung bereitstellen, 
die allen Steuerpflichtigen die Möglichkeit 
zur Entfaltung ihres wirtschaftlichen Poten-
tials gibt. Für die Besteuerung der deutschen 
Unternehmen bedeutet dies vor allem, dass 
das Steuerrecht dem innovativen Charakter 
ihrer Produkte und Geschäftsmodelle, ihrem 
stetigen Bedarf nach Neuorganisation sowie 
ihrer internationalen Verflechtung gerecht 
werden muss. Die Besteuerung darf schließ-
lich in Deutschland tätige Unternehmen 
nicht in unvertretbarem Umfang Bürokratie-
lasten und Compliance-Risiken aussetzen. 


2. Die in diesem Bericht enthaltenen Vor-
schläge einer Überarbeitung des deutschen 
Unternehmenssteuerrechts verstehen sich 
als Beiträge zu einer Strukturreform des Er-
tragssteuerrechts. Die angestrebte „Vereinfa-
chung“ des Unternehmenssteuerrechts ver-
wirklicht sich nicht in erster Linie in einer 
möglichen Senkung der quantitativen Steu-
erlast. Im Vordergrund steht die Beseitigung 
ineffizienter und gleichheitswidriger Steuer-
regeln sowie von Verfahrenslasten, die sämt-
lich gegenwärtig die in Deutschland tätigen 
Unternehmen in ihren betriebswirtschaftlich 
erforderlichen Entscheidungen und Prozes-
sen einschränken. 


3. Die Kommission strebt keine völlige Neuaus-
richtung des deutschen Ertragssteuerrechts 
an, sie konzentriert sich auf substanzielle 
Verbesserungen im geltenden System. In die-
sem Rahmen bieten sich nach Ansicht der 
Kommission vielfältige Chancen auf eine 
grundlegende Vereinfachung und Verbesse-
rung – sowohl durch Rückbesinnung auf die 
überzeugenden Grundlinien des geltenden 
Unternehmenssteuerrechts als auch durch 
dessen mutige Fortentwicklung vor dem 
Hintergrund einer sich ständig wandelnden 
Unternehmenslandschaft und deren interna-
tionaler volkswirtschaftlicher Verflechtung. 


4. Die Kommission sieht keinen grundlegenden 
Anlass, den geltenden Dualismus der Unter-
nehmensbesteuerung, d.h. die Sonderung 
zwischen transparenter Besteuerung (im 
Rahmen des EStG) und getrennter Besteue-
rung (im Rahmen des KStG) aufzugeben, er-
kennt jedoch die Notwendigkeit, die 


Schärfen dieser technischen Differenzierung 
abzumildern. 


5. Die Kommission erkennt, dass der her-
kömmliche Dualismus der Einkunftsarten – 
die Unterscheidung zwischen Gewinnein-
künften und Überschusseinkünften – aus 
dem geltenden Ertragssteuerrecht nur 
schwer wegzudenken ist. Sie sieht jedoch die 
verzerrenden Auswirkungen des Dualismus 
gerade im Unternehmenssteuerrecht und 
strebt hier Abhilfe an. 


6. Das geltende Einkommensteuerrecht und 
Körperschaftsteuerrecht wird vom Individu-
alsteuerprinzip beherrscht – mit Folgen na-
mentlich für die Ausgestaltung des Steuerta-
rifs, die persönliche Zurechnung von 
Verlusten oder die Aufdeckung stiller Reser-
ven bei der Übertragung von Wirtschaftsgü-
tern. Die Kommission hält am Individual-
steuerprinzip fest, sieht jedoch vielfältige 
Anlässe zu einer begrenzten Auflockerung, 
namentlich bei der Umstrukturierung von 
Unternehmen. 


7. Die Gewerbesteuer hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten im steuerpolitischen Dis-
kurs gegenüber vielfältiger – und nach An-
sicht der Kommission durchaus 
berechtigter – Kritik stets als eine zentrale 
Aufkommensquelle der Gemeinden behaup-
tet. Die Kommission nimmt dies zum Anlass, 
die Existenz der Gewerbesteuer in ihren kon-
kreten Empfehlungen nicht in Frage zu stel-
len, sondern die Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer (Gewerbeertrag) auf ihren le-
gitimen Kern zuzuschneiden und dabei auch 
das Zusammenspiel zwischen Gewerbe-
steuer, Einkommensteuer und Körper-
schaftsteuer neu zu justieren. 


8. Die Kommission schließt sich vielfach erho-
benen Forderungen nach einer grundsätzli-
chen Neujustierung der Besteuerung von Ei-
genkapital- und Fremdkapitalerträgen nicht 
an.  


9. Die Kommission sieht eine der grundlegen-
den Fehlsteuerungen des geltenden Unter-
nehmenssteuerrechts in der fortschreitenden 
Ausbreitung von gegen (vermeintliche) Miss-
bräuche gerichteten Regeln des materiellen 
Steuerrechts und des Verfahrensrechts. Die 
Kommission sieht die Gefahr massiver 
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Behinderungen betriebswirtschaftlich sinn-
vollen unternehmerischen Handelns durch 
überzogene Anti-Missbrauchsmaßnahmen. 
Hier ist vom deutschen und vom europäi-
schen Gesetzgeber ein grundsätzliches Um-
denken zu verlangen. 


10. Gerade international tätige Unternehmen se-
hen sich einerseits mit einem stets dichteren 
steuerlichen Regelungsgeflecht und anderer-
seits mit einem Generalverdacht miss-
bräuchlichen Handelns bei der grenzüber-
schreitenden Organisation ihrer 
betrieblichen Tätigkeit konfrontiert. Die 
Kommission mahnt hier zum Rückbau über-
zogener und überkomplexer Steuerregeln 
und fordert die Bundesregierung auf, auch 
auf internationaler und europäischer Ebene 
zu einer maßvollen Steuerpolitik beizutragen 
und vor allem die Kumulation nachteiliger 
Steuerregeln zu vermeiden. 


11. Die verfahrensrechtlichen Rahmenbedin-
gungen für das Zusammenwirken von Steu-
erbehörden und Steuerpflichtigen bedürfen 
einer grundlegenden Neujustierung, um eine 
vertrauensvolle und zugleich effektive Ver-
waltung von Steuerfällen sicherzustellen. Da-
tenverfügbarkeit und Digitalisierung sind da-
für ebenso Instrumente wie 
Risikomanagement-Systeme für Veranla-
gung und Prüfung.  
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3. Laufende Besteuerung der Unternehmen 


 Grundlagen und Gang der 
Darstellung 
Das geltende Unternehmenssteuerrecht ist hoch 
komplex. Dazu trägt zum einen der in der Ein-
führung beschriebene tradierte Dualismus der 
Unternehmensbesteuerung bei. (s. 2.3.2.) Aber 
auch die jeweiligen Subsysteme für sich genom-
men, also die Mitunternehmerbesteuerung ei-
nerseits und die Körperschaftsteuersysteme an-
dererseits, sind vielschichtig und kompliziert 
normiert, beratungsintensiv und fehleranfällig.  


Wie dargelegt, strebt die Kommission keine „Ge-
neralbereinigung“ des Unternehmenssteuer-
rechts im Sinne eines grundstürzenden System-
wechsels an, sondern sie schlägt Verbesserungen 
auf „mittlerer Flughöhe“ vor. Der folgende Teil-
bericht zur laufenden Unternehmensbesteue-
rung befasst sich mit fünf Aspekten:  


Am Anfang greifen die Ausführungen nochmals 
den Dualismus der Unternehmensbesteuerung 
auf. Die Kommission stellt diesen Dualismus 
zwar nicht grundsätzlich in Frage. Die Kommis-
sion meint aber, dass erweiterte Optionen für 
die Unternehmen helfen können, den erkann-
ten Problemen des Dualismus für die Praxis die 
Schärfe zu nehmen. Die Kommission schlägt da-
her ein erweitertes Optionsmodell vor, das nicht 
nur für Personengesellschaften die Option zur 
Körperschaftsteuer (§ 1a KStG) bestätigt (und die 
Gesetzeslage zur Bewältigung erkannter prakti-
scher Optionshindernisse in wichtigen Punkten 
nachjustiert), sondern auch umgekehrt ge-
schlossenen Kapitalgesellschaften die Option 
zur transparenten Besteuerung gewährt. Dies 
mag besonders für kleinere, personalistisch ge-
führte GmbH, Start-Up-GmbH und für bisher 
als GmbH & Co. KG organisierte Unternehmen 
interessant sein.  


Der zweite Unterabschnitt thematisiert Friktio-
nen im geltenden Recht bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage. Hier schlägt die Kom-
mission für alle Rechtsformen eine Rückbesin-
nung auf die Ausgangsideen des Maßgeblich-
keitsgrundsatzes vor. Speziell für 
Kapitalgesellschaften wird bei gestuften Beteili-
gungsverhältnissen eine Rückkehr zur ur-
sprünglichen Konzeption des § 8b KStG vorge-
schlagen. Zudem regt die Kommission eine 
Annäherung der Bemessungsgrundlage der Er-
tragsteuern an, insbes. durch Änderungen des 
GewStG. Hervorhebung verdient schließlich der 
Vorschlag, die Gewerbesteuer künftig auch bei 
der Körperschaftsteuer anzurechnen (und deren 
Tarif im Gegenzug moderat anzuheben).  


Im dritten großen Abschnitt werden die steuer-
lichen Regeln für Rechtsbeziehungen zwischen 
Gesellschaft und Gesellschaftern erörtert, die 
nach Ansicht der Kommission insbes. im gelten-
den System der Mitunternehmerbesteuerung 
unnötig komplex sind und vereinfacht werden 
sollten. So schlägt die Kommission u.a. vor, 
Rechtsbeziehungen zwischen Gesellschaft und 
Gesellschaftern zukünftig auch bei Personenge-
sellschaften grundsätzlich anzuerkennen und 
auf die Figur des sog. Sonderbetriebsvermögens 
bei Mitunternehmerschaften zu verzichten. Das 
würde die laufende Mitunternehmerbesteue-
rung deutlich vereinfachen, aber auch Umstruk-
turierungen und die Ausübung der Option gem. 
§ 1a KStG erleichtern. Ebenfalls verzichtbar er-
scheint der Kommission die Figur der sog. Be-
triebsaufspaltung. Im Gegenzug wären aller-
dings Änderungen bei der 
einkommensteuerlichen Verstrickung insbes. 
von für betriebliche Zwecke vermieteten und 
verpachteten Wirtschaftsgütern in privater 
Hand zu empfehlen. 


Der vierte Unterabschnitt ist der für die Praxis 
besonders wichtigen Problematik von Verlusten 
gewidmet. Hier werden Themen des Verlustvor- 
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und -rücktrags ebenso behandelt wie die Ver-
lustverrechnung bei transparenter Besteuerung. 
U.a. schlägt die Kommission vor, den Verlust-
rücktrag sowohl zeitlich als auch betragsmäßig 
deutlich auszuweiten und die Beschränkung des 
Verlustvortrags durch die sog. Mindestbesteue-
rung ersatzlos zu streichen. Zu § 15a EStG, der 
nach dem hier vorgeschlagenen Modell einer 
umgekehrten Option künftig auch für GmbH 
relevant würde, die zur transparenten Besteue-
rung optieren, regt die Kommission an, als Maß-
stab für die Verlustverrechnung auf das steuer-
bilanzielle Eigenkapital abzustellen und dabei 
allerdings auch zeitlich inkongruente Einlagen 
zu berücksichtigen.  


Zum Schluss werden kurz noch Aspekte der 
Gruppenbesteuerung behandelt. Hier schlägt die 
Kommission vor, für die Verrechnung von Ver-
lusten und Gewinnen zwischen Gruppengesell-
schaften auf das Erfordernis eines Ergebnisab-
führungsvertrags (EAV) künftig zu verzichten 
und stattdessen eine qualifizierte Mehrheitsbe-
teiligung (75 Prozent des gezeichneten Kapitals 
und der Stimmrechte) genügen zu lassen. Die 
Kommission ist sich gerade bei dieser Thematik 
besonders der Tatsache bewusst, dass vielfältige 
Folgeprobleme in diesem Bericht aus Zeit- und 
Kapazitätsgründen nicht vollständig behandelt 
werden können und sich die Darstellung auf ei-
nige besonders wichtig erscheinende Themen 
und Weichenstellungen konzentrieren muss. 


 Dualismus der  
Unternehmensbesteuerung und 
(erweitertes) 
Optionsmodell 
3.2.1. Legitimation eines erweiterten 
Optionsmodells 


Wie in der Einführung dargelegt, gehört der tra-
dierte Dualismus von Einkommen- und Körper-
schaftsteuer zu den Bauplänen des geltenden 
Unternehmenssteuerrechts. Daran will die 


                                                           
78  Dafür bereits Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmens-


steuerrecht, Rz. 1.353 f.; Osterloh-Konrad in Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 4.68, 4.72 ff., 
4.562; Röder in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuer-
recht, Rz. 5.16; Hey in Tipke/Lang, Rz. 13.185; Hennrichs in 
Tipke/Lang Rz. 10.8. 


Kommission im Rahmen ihres begrenzten Un-
tersuchungsauftrags (s. 1.1. und 2.3.1.) grund-
sätzlich nichts ändern. Die gleichzeitige Existenz 
eines auf Transparenz und eines auf Trennung 
angelegten Systems der Unternehmensbesteue-
rung findet sich in vielen Steuerrechtsordnun-
gen; eine eindeutig überlegene „Einheitslösung“ 
hat sich bisher nicht herausgebildet. 


Die Kommission erkennt allerdings, dass der 
Dualismus der Unternehmensbesteuerung zu 
prekären Abgrenzungsfragen und erheblichen 
Friktionen in der jeweiligen Belastungswirkung 
führen kann. Dies hat seinen Grund jedoch 
letztlich darin, dass gerade in geschlossenen Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften von den Betei-
ligten sehr unterschiedliche Aufteilungen von 
Mitwirkungs- und Vermögensrechten prakti-
ziert werden, die keine schematische oder ein-
deutige Zuordnung zur transparenten oder ei-
genständigen Besteuerung der Gesellschaft 
erlauben. Die Kommission möchte der Proble-
matik einer angemessenen Grenzziehung zwi-
schen eigenständiger und transparenter Besteu-
erung deshalb dadurch begegnen, dass sie für 
erweiterte Optionen der Unternehmen plä-
diert78 (check-the-box-Verfahren). Bestimmte 
Unternehmen sollen hiernach künftig die freie 
Wahl zwischen den beiden großen Besteue-
rungssystemen haben. Letztlich verwirklicht 
dies auch eine Art Rechtsformneutralität, denn 
der Zugang zu den beiden unterschiedlichen Be-
steuerungsregimen kann weitgehend unabhän-
gig von der Gesellschaftsform allen Unterneh-
men gleichmäßig eingeräumt werden. 


Optionen können Friktionen zwischen verschie-
denen Subsystemen der Steuerrechtsordnung 
zwar naturgemäß nicht vollständig ausräumen. 
Namentlich mag es auch bei erweiterten Optio-
nen systematisch unbefriedigend erscheinen, 
wenn Gesellschaftsrechtsformen, die im Hin-
blick auf die in den jeweiligen Unternehmen re-
alisierte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ver-
gleichbar sind, allein wegen ihrer Rechtsform 
unterschiedlichen Steuerfolgen unterworfen 
werden.79 Auch unter dem Blickwinkel des Art. 3 


79  Die rechtspolitische Fragwürdigkeit des Dualismus der Un-
ternehmensbesteuerung zeigt sich besonders deutlich bei 
den Personenhandelsgesellschaften ohne natürliche Person 
als Vollhafter (§ 264a HGB). Ein Mitglied der Kommission ist 
daher der Auffassung, dass solche Personengesellschaften 
den GmbH aus Gründen des Gleichheitssatzes (Art. 3 GG) 
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Abs. 1 GG kann man argumentieren, dass der 
Gesetzgeber gehalten sei, die Steuerrechtsord-
nung zwingend auszuformen statt eine „Besteu-
erung nach Wahl“ zu eröffnen.80 Schließlich er-
höhen Optionsmodelle unbestreitbar die 
Komplexität des Steuerrechts, eine Vereinfa-
chungsmaßnahme ist ein (erweitertes) Options-
modell nicht.  


Die Kommission sieht allerdings, wie ausge-
führt, weder im Transparenzprinzip noch im 
Trennungsprinzip eine klar überlegene (Ein-
heits-)Lösung für die angemessene Besteuerung 
aller Unternehmensrechtsformen. Vor diesem 
Hintergrund erscheinen der Kommission erwei-
terte Optionen als eine tragfähige und auch in-
ternational immer weiter anerkannte „second-
best“-Lösung, um dem Dualismus der Unter-
nehmensbesteuerung zumindest für die Praxis 
die Schärfe zu nehmen. 


Für eine wechselseitige Option (also nicht nur 
für Personengesellschaften gem. § 1a KStG hin 
zur Körperschaftsbesteuerung, sondern auch 
umgekehrt für geschlossene Kapitalgesellschaf-
ten hin zur transparenten Besteuerung) können 
zudem gerade auch gleichheitsrechtliche 
Gründe angeführt werden. Es erscheint im Hin-
blick auf Art. 3 Abs. 1 GG nämlich nicht unprob-
lematisch, die Option zum einfachen Wechsel 
des Subsystems der Ertragsbesteuerung wie im 
geltenden Recht nur in eine Richtung vorzuse-
hen („Einbahnstraße“).  


Die Kommission hat in diesem Zusammenhang 
auch erwogen, dass die Körperschaftsteuer und 
damit das Trennungsprinzip in vielen Ländern 
als Modell für die Besteuerung von Gesellschaf-
ten dominiert (auch, weil es in anderen Staaten 
oft keine dem deutschen Rechtsraum vergleich-
bare Kultur von Personengesellschaften gibt); 
das körperschaftsteuerliche Trennungsprinzip 
könnte damit gleichsam als „Referenzmodell“ 
für eine international anschlussfähige Unter-
nehmensbesteuerung angesehen werden.  


                                                           
auch steuerlich gleichgestellt werden müssten und de lege 
ferenda in das KStG integriert werden sollten,  
Hennrichs, FR 2010, 721 (729); s. außerdem z.B. Seer, StuW 
2023, 30 (41 f.).  


80  Hennrichs, StuW 2002, 201 (210): „die Strukturen des Steuer-
rechts [sollten] aus sich selbst heraus (und nicht erst über 
Optionen) sachgerecht sein […]. Steuerrecht ist Eingriffs-
recht. Wahlrechte bei der Besteuerung sind steuersystema-
tisch unbefriedigend und verfassungsrechtlich fragwürdig“; 
krit. gegenüber Wahlrechten ebenso Tipke, Die 


Aber eine solche Sichtweise (Körperschaftsteu-
ersystem als Referenzmodell) ist nicht vollends 
überzeugend,81 denn zum einen ist der in 
Deutschland bekannte Dualismus der Unter-
nehmensbesteuerung international betrachtet 
durchaus häufig anzutreffen. Nicht zuletzt in 
den Vereinigten Staaten führen zwei parallel an-
wendbare „Optionsrechte“ für geschlossene Ka-
pitalgesellschaften dazu, dass mehr als 50 Pro-
zent der Unternehmen transparent besteuert 
werden. Zum anderen kann die Überlegenheit 
des Körperschaftsteuermodells für die Unter-
nehmensbesteuerung aus ökonomischer Sicht 
bezweifelt werden, wenn man davon ausgeht, 
dass steuerwürdige Leistungsfähigkeit letztlich 
nur bei natürlichen Personen existiert und dort 
abgeschöpft werden sollte.82 Was das „richtige 
Referenzmodell“ für eine Unternehmensbesteu-
erung ist, lässt sich daher wohl nicht eindeutig 
sagen. Vielmehr besteht insoweit eher ein argu-
mentatives Patt. 


Wenn dem aber so ist, also sich gute Gründe für 
beide Modelle anführen lassen, dann erscheint 
es folgerichtig, ein Optionsmodell in beide Rich-
tungen zu eröffnen. 


3.2.2. Anwendungsbereich einer  
umgekehrten Option 


Die umgekehrte Option sollte nach Ansicht der 
Kommission für GmbH und geschlossene AG 
oder KGaA eröffnet werden. In der Praxis sind 
viele mittelständische GmbH personalistisch or-
ganisiert, in ihren sog. Realstrukturen unter-
scheiden sich solche GmbH oft nicht nennens-
wert von Personenhandelsgesellschaften (oder, 
bei Einpersonen-GmbH, von einzelkaufmänni-
schen Unternehmen). Die umgekehrte Option 
zuzulassen, liegt in diesen Fällen besonders 
nahe.  


Eine Grenze zieht die Kommission bei börsen-
notierten Gesellschaften. Eine transparente Be-
steuerung dürfte bei diesen Gesellschaften, bei 
denen die Aktien an der Börse gehandelt werden 


Steuerrechtsordnung Bd. I, 2000, 128, Birk, NJW 1984, 1325 
(1326) sowie Hey, DStJG 24(2001), 155 (216). 


81  Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 
1.351 ff.; Osterloh-Konrad, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 
4.63 ff. und 4.562. 


82  Schneider, DB 2004, 1517 (1518); ders., StuW 1975, 97 (102); 
Herzig, StuW 1990, 22 (31); Kahle, FR 2022, 377 (379); Schrei-
ber/Kahle/Ruf, Besteuerung der Unternehmen, 461. Dazu 
auch Hey in Tipke/Lang, Rz. 3.51. 
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und deshalb häufig ein Gesellschafterwechsel 
stattfinden kann, größere praktische Probleme 
auslösen. Auch internationale Vorbilder legen 
eine Begrenzung der umgekehrten Option auf 
geschlossene, nicht börsennotierte Kapitalge-
sellschaften nahe.83 


3.2.3. Ausgestaltung einer  
umgekehrten Option 


Für die Ausgestaltung eines erweiterten Opti-
onsmodells könnte der Gesetzgeber sich an der 
Grundstruktur des bereits etablierten Options-
modells gem. § 1a KStG orientieren. Dessen 
Kennzeichen besteht darin, dass einerseits eine 
„echte“ gesellschaftsrechtliche Umwandlung 
nicht erforderlich ist, andererseits aber die 
Rechtsfolgen sich nach dem Umwandlungssteu-
errecht bestimmen. Für steuerliche Zwecke wird 
also bei Ausübung der Option eine Umwand-
lung fingiert. Das empfiehlt sich auch für die 
hier vorgeschlagene Erweiterung des Options-
modells.  


Die ertragsteuerlichen Rechtsfolgen der Option 
wären entsprechend dem Leitprinzip der „fikti-
ven Umwandlung“ dieselben wie bei einer ech-
ten Umwandlung. Dabei sollten nach Ansicht 
der Kommission allerdings die Vorschriften aus 
dem UmwStG für den echten Formwechsel auf 
den steuerpolitischen Prüfstand gestellt werden, 
um solche Umstrukturierungen nicht steuerlich 
unnötig zu belasten. Optionsspezifische Sonder-
vorschriften sollten nach Möglichkeit vermie-
den werden. 


Beispielsweise kann die nach geltendem Recht 
eingreifende Besteuerung der offenen Rückla-
gen gem. § 7 UmwStG sich als Hindernis für ei-
nen echten Formwechsel und daher auch für die 
Option (fiktiver Formwechsel) erweisen. Hier 
sind deshalb nach Ansicht der Kommission 
ebenfalls Neujustierungen zu befürworten. So 
sollte de lege ferenda § 7 UmwStG geändert und 
auf eine Sofortbesteuerung der offenen Rückla-
gen bei (fiktivem) Formwechsel verzichtet wer-
den, soweit das Besteuerungsrecht der 


                                                           
83  Beispielsweise können nach dem französischen Code 


général des impôts (CGI), Art. 239 bis AA, GmbH, deren Ge-
sellschafterkreis ausschließlich aus engen Familienangehö-
rigen besteht, dauerhaft zur transparenten Besteuerung op-
tieren (sog. „SARL de famille"). Das US-amerikanische Recht 
eröffnet allen nicht inkorporierten Unternehmensträgern 
sog. „Check-the-box“-Regeln, die es freistellen, wie sie be-
steuert werden wollen (vgl. Interal Revenue Code (I.R.C.) 


Bundesrepublik Deutschland bei späterer Aus-
schüttung gesichert ist. Die offenen Rücklagen 
wären hiernach für steuerliche Zwecke festzu-
halten und erst bei tatsächlicher Ausschüttung 
nachzubesteuern. Alternativ könnte vorge-
schrieben werden, dass die Rücklage über einen 
Zeitraum von z.B. sieben Jahren aufzulösen ist. 
Dadurch würden die steuerlichen Effekte des § 7 
UmwStG immerhin zeitlich gestreckt.  


Zur Verlustverrechnung bei transparenter Be-
steuerung und Haftungsbeschränkung (§ 15a 
EStG), die künftig auch bei Kapitalgesellschaften 
relevant würde, die zur transparenten Besteue-
rung optieren, wird unten Stellung genommen 
(s. 3.6.4.). 


3.2.4. Auswirkungen auf Gesellschaften i.S. des 
§ 264a HGB (insbes. GmbH & Co. KG) 


Die hybride Mischform der Personengesell-
schaft ohne natürliche Person als Vollhafter 
(insbes. die in der Vertragspraxis verbreitete 
GmbH & Co. KG), ist oft84 als ein „Kind des Steu-
errechts” bezeichnet worden. Sie ist eine Reak-
tion der Gestaltungspraxis darauf, dass das gel-
tende Recht keine beschränkt haftende 
Gesellschaftsrechtsform mit transparenter Be-
steuerung vorsieht. Durch Wahl der 
GmbH & Co. KG wird wirtschaftlich die Haftung 
wie bei einer GmbH beschränkt, zugleich ist die 
KG aber steuerlich eine Mitunternehmerschaft 
gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG. 


Diese Gestaltung wäre nach dem hier vorge-
schlagenen Modell einer umgekehrten Option 
künftig jedenfalls steuerlich motiviert nicht 
mehr nötig. Denn die betroffenen Unternehmen 
könnten sich als einfache GmbH organisieren, 
die sodann zur transparenten Besteuerung op-
tiert. Auch bestehende GmbH & Co. KG könnten 
sich (nach dem sog. Anwachsungsmodell oder 
durch Formwechsel nach dem UmwG) in eine 
GmbH umwandeln und zur transparenten Be-
steuerung optieren. Dadurch würde der Auf-
wand einer gesellschaftsrechtlichen Doppel-
struktur vermieden und es könnte sich das 


§ 7704; Code of Federal Regulations (CFR), §§ 301.7701-2(b), 
3(a), (b); insbesondere relevant für LLCs). 


84  Mitunter ist die Wahl der GmbH & Co. KG allerdings auch 
nicht-steuerlich motiviert. Beispielsweise kann die Gestal-
tung auch im Rahmen der Unternehmensnachfolgeplanung 
eingesetzt werden, um die Position der Komplementärin 
gleichsam zu verewigen. 
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Steuerrecht dieses Mal als erwünschte Rechts-
quelle des Gesellschaftsrechts85 erweisen. 


3.2.5. Nachjustierungen bei § 1a KStG 


Von der Optionsmöglichkeit nach § 1a KStG 
wird bislang offenbar nur in seltenen Fällen 
praktisch Gebrauch gemacht.86 Die Praxis be-
mängelt insbesondere zwei Optionshindernisse: 
Erstens die Notwendigkeit, auch das Sonderbe-
triebsvermögen in die Gesellschaft einbringen 
oder „gesamtplanfest“ vorher in ein anderes Be-
triebsvermögen übertragen zu müssen.87 Zwei-
tens greift für Gesellschaften, die vorher von der 
Thesaurierungsbegünstigung gem. § 34a EStG 
Gebrauch gemacht haben, bei Ausübung der 
Option die Nachversteuerung nach § 34a Abs. 6 
S. 1 Nr. 2 EStG.88  


Dem erstgenannten Optionshindernis würde 
nach den von der Kommission unterbreiteten 
Vorschlägen begegnet. Denn danach soll die Fi-
gur des Sonderbetriebsvermögens künftig ent-
fallen (dazu ausführlich unten 3.4.5.). Die der Ge-
sellschaft zur Nutzung überlassenen 
Wirtschaftsgüter blieben mit ihren stillen Reser-
ven steuerlich verstrickt. 


Nach Ansicht der Kommission könnte die Nach-
versteuerung gem. § 34a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 EStG 
ebenfalls gestrichen werden. Die derzeit ange-
ordnete Nachversteuerung wegen (fiktiver) Um-
wandlung zum Umwandlungs- oder Options-
zeitpunkt erscheint uns nicht notwendig, weil es 
bei späterer Ausschüttung aus der (fiktiven) Ka-
pitalgesellschaft ohnehin zur Nachbelastung 
kommt. 


3.2.6. Streichung des § 34a EStG 


Nach geltendem Recht stehen das Optionsmo-
dell gem. § 1a KStG und die Thesaurierungsbe-
günstigung gem. § 34a EStG selbständig neben-
einander. Aus unternehmerischer Sicht wird das 
begrüßt, weil sich dadurch zusätzliche Wahl und 
damit Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.  


                                                           
85  Diese Formulierung geht zurück auf ein Werk von Knobbe-


Keuk, in welchem sie die umgekehrte Beeinflussung kriti-
siert hat (Knobbe-Keuk, Das Steuerrecht – eine uner-
wünschte Rechtsquelle des Gesellschaftsrechts?). 


86  S. auch Kahle, FR 2022, 377 (383 f.). 
87  Brühl/Weiss, DStR 2021, 1617 (1622). 
88  Kahle, FR 2022, 377 (383 f.); Kelm/Rindermann/Hennrichs, 


WPg 2021, 1166 (1176); Cordes/Kraft, FR 2021, 401 (408). 


Aus steuersystematischer Sicht lassen sich aller-
dings keine überzeugenden Gründe für ein sol-
ches Nebeneinander erkennen.89 Die mit § 34a 
EStG derzeit angelegte „dritte Spur“ zwischen 
den beiden großen Besteuerungssystemen 
(Trennungs- und Transparenzprinzip) erhöht 
vielmehr zusätzlich die Komplexität der Steuer-
rechtsordnung. Nach Auffassung der Mehrheit 
der Kommission sollte § 34a EStG deshalb für 
die Zukunft gestrichen werden,90 wenn die oben 
entwickelten Vorschläge umgesetzt werden, ins-
bes. die Hemmnisse für die Ausübung der Op-
tion gem. § 1a KStG ausgeräumt werden. 


 Bemessungsgrundlage der 
Ertragsteuern 
3.3.1. Zur steuerlichen Gewinnermittlung 


3.3.1.1. Steuerbilanzrecht 


Maßgeblichkeitsgrundsatz 


Die steuerliche Gewinnermittlung von Kaufleu-
ten nimmt im Grundsatz auf die handelsrechtli-
chen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung (GoB) Bezug (sog. 
Maßgeblichkeitsgrundsatz, § 5 Abs. 1 S. 1 EStG, 
§ 8 Abs. 1 KStG). Diese Verknüpfung von Han-
dels- und Steuerrecht beruht auf der Idee der 
Einheitsbilanz: Da Kaufleute und Handelsgesell-
schaften für handels- und gesellschaftsrechtli-
che Zwecke ohnehin ihren Gewinn durch Be-
triebsvermögensvergleich und nach den Regeln 
der doppelten Buchführung ermitteln und man 
den Fiskus als stillen Teilhaber an der Unterneh-
mung verstehen kann,91 liegt es nahe, an die 
handelsrechtlichen GoB im Grundsatz auch für 
steuerliche Zwecke anzuknüpfen.  


Im Laufe der Jahre hat sich die sog. Steuerbilanz 
allerdings immer weiter von der Handelsbilanz 
entfernt. Das war historisch zunächst darin be-
gründet, dass das alte Handelsbilanzrecht (d.h. 
vor Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes – BilMoG) viele Wahlrechte eröff-
nete, die bei der steuerlichen Gewinnermittlung 


89  Zutr. Osterloh-Konrad in Hüttemann/Schön, Unterneh-
menssteuerrecht, Rz. 4.89. 


90  Zutr. Osterloh-Konrad in Hüttemann/Schön, Unterneh-
menssteuerrecht, Rz. 4.89. 


91  Schön, StuW 1995, 366 (377); ders., Steuerliche Maßgeblich-
keit in Deutschland und Europa, 51 f. 
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aus Gründen des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 
GG) als problematisch angesehen wurden. In 
jüngeren Jahren traten Zweifel hinzu, ob die 
handelsrechtlichen GoB, besonders das handels-
rechtliche Vorsichts- und Imparitätsprinzip mit 
seinen Ausprägungen, für die steuerliche Ge-
winnermittlung überhaupt einen legitimen Aus-
gangspunkt bilden können. Dabei wird von Kri-
tikern des Maßgeblichkeitsgrundsatzes auf die 
angeblich fundamentale Unterschiedlichkeit der 
Bilanzzwecke verwiesen: Während es dem Han-
dels- und Gesellschaftsrecht um vorsichtige, 
gläubigerschützende Gewinnermittlung gehe, 
sei das Steuerrecht der gleichmäßigen Erfassung 
des sog. vollen Gewinns verpflichtet; beides 
passe nicht zueinander.92 Etliche heutige steuer-
liche Sondervorschriften für die Gewinnermitt-
lung durch Betriebsvermögensvergleich erklä-
ren sich denn auch mit einem Zurückdrängen 
insbes. des handelsrechtlichen Imparitätsprin-
zips.  


Im Laufe der Jahre haben sich die steuerlichen 
Sondervorschriften zu Ansatz und Bewertung in 
der Steuerbilanz so angereichert, dass der Maß-
geblichkeitsgrundsatz heute sehr stark durch-
brochen wird. Insbes. auf der Passivseite der Bi-
lanz bleibt von der alten Einheitsbilanzidee 
nicht mehr viel übrig. Auch hinsichtlich der Be-
wertung sind Handels- und Steuerrecht in der 
Vergangenheit beständig auseinandergedriftet.  


Für eine Neuordnung der steuerlichen Ge-
winnermittlung sind prima facie unterschiedli-
che Grundausrichtungen denkbar. Angesichts 
des erreichten Komplexitätsgrades der gegen-
wärtigen Verknüpfung von Handels- und Steu-
erbilanzrecht und der zahlreichen Streitfragen, 
die sich um § 5 Abs. 1 S. 1 EStG ranken, könnte 
man erwägen, die historisch begründete Ver-
knüpfung ganz aufzugeben und ein eigenständi-
ges Steuerbilanzrecht zu normieren. Vorschläge 
dazu liegen auf dem Tisch. Für einen solchen 
Regelungsansatz ließe sich anführen, dass ein ei-
genständiges Steuerbilanzrecht die besonderen 
Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung im 
Rahmen des Einkommen- und Körperschaft-
steuertatbestands besser ausformen könne als 
das gegenwärtige Recht. Auch die Pläne für eine 
europäische einheitliche 


                                                           
92  Vgl. Weber-Grellet, DB 1994, 2405 (2410); ders., DB 2010, 2298 


(2303). 


körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage 
(GKB, BEFIT) gehen in diese Richtung. Jedenfalls 
in Großunternehmen bieten ERP-Systeme 
grundsätzlich die Möglichkeit von sogenannten 
Konten- oder Ledgerlösungen, die es den An-
wendern ermöglichen, getrennte Bilanzen für 
die internationale Rechnungslegung, Handels- 
und Steuerrecht abzubilden. Dennoch gilt: Auch 
wenn damit die Erfassung eigenständiger Steu-
erbilanzen praktisch möglich erscheint, ist die 
Umsetzung in der Praxis sehr aufwendig und 
daher u.a. aufgrund von Kosten-/Nutzenaspek-
ten derzeit noch eher selten. 


Andererseits ist die oben skizzierte Einheitsbi-
lanzidee und Teilhaberthese nach Auffassung 
der Kommission im Ausgangspunkt auch heute 
noch überzeugend. Besonders in kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen (KMU), die das 
Rückgrat der Wirtschaft bilden, könnten konse-
quent praktizierte Einheitsbilanzen helfen, die 
Rechtsbefolgungs- und Bürokratielasten zu sen-
ken. 


Die Kommission befürwortet deshalb eine Re-
naissance des Maßgeblichkeitsgrundsatzes im 
Sinne einer wieder engeren Anlehnung der steu-
erlichen Gewinnermittlung an die handelsrecht-
lichen GoB. Mit Inkrafttreten des BilMoG sind 
die meisten handelsrechtlichen Wahlrechte, die 
für die steuerliche Gewinnermittlung als proble-
matisch angesehen wurden, bereinigt worden. 
Namentlich erlaubt das modernisierte Handels-
bilanzrecht nicht mehr die Legung stiller Will-
kürreserven, die § 253 Abs. 4 HGB a.F. früher er-
möglichte (und die für die steuerliche 
Gewinnermittlung in der Tat nicht legitim wa-
ren). Das modernisierte Handelsbilanzrecht eig-
net sich deshalb nach Überzeugung der Kom-
mission als Ausgangspunkt auch für die 
steuerliche Gewinnermittlung.93 


Auch das handelsrechtliche Vorsichts- und Im-
paritätsprinzip hat bei der steuerlichen Ge-
winnermittlung seine Berechtigung. Nament-
lich sind Rückstellungen und 
Teilwertabschreibungen bei der steuerlichen 
Gewinnermittlung legitim (zu Rückstellungen 
auch näher sogleich), jedenfalls solange es keine 
negative Einkommensteuer oder wenigstens 
sehr flexible Regeln für einen Verlustrücktrag 


93  Ebenso z.B. Meinert in Hüttemann/Schön, Unternehmens-
steuerrecht, Rz. 3.252. 
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gibt. Denn durch Rückstellungen und Teil-
wertabschreibungen werden unsichere Vermö-
gensmehrungen aus dem steuerpflichtigen Ge-
winn ausgeschieden, was ökonomisch sinnvoll 
ist und als Ausprägung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit verstanden werden kann.  


Die Kommission plädiert deshalb dafür, es bei 
dem tradierten Maßgeblichkeitsgrundsatz gem. 
§ 5 Abs. 1 S. 1 EStG zu belassen, dafür aber den 
Wildwuchs an steuerlichen Sondervorschriften 
zurückzuschneiden, damit den Unternehmen 
die Einheitsbilanz praktisch auch wieder mög-
lich ist. Gestrichen werden sollten insbes. die 
zahlreichen Sondervorschriften zum Ansatz und 
zur Bewertung von Rückstellungen. Sowohl das 
Verbot von Drohverlustrückstellungen bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung gem. § 5 Abs. 4a 
S. 1 EStG als auch die Sondervorschriften zu 
Pensionsrückstellungen gem. § 6a EStG sind 
rechtspolitisch nicht überzeugend, weil sie dazu 
führen, dass die wirtschaftliche Belastungssitua-
tion der Unternehmen nicht realitätsgerecht ab-
gebildet wird; vielmehr haben diese Steuervor-
behalte die Legung stiller Lasten bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung zur Folge. Des-
halb sollten sie gestrichen werden.94  


Damit erübrigen sich dann auch steuerliche 
Sondervorschriften zur Übertragung solcher 
Verpflichtungen (§§ 4f, 5 Abs. 7 EStG), die nur 
notwendig geworden sind, weil die Praxis auf 
die steuerlichen Beschränkungen gem. §§ 5 
Abs. 4a S. 1, 6a EStG mit Gestaltungsversuchen 
reagiert hat.  


Auch die besonderen Bewertungsvorschriften 
für Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG 
sollten kritisch durchforstet und auf ein sachge-
rechtes Minimum beschränkt werden. Ein sol-
cherart modernisiertes Steuerbilanzrecht würde 
vielen KMU wieder eine Einheitsbilanz erlauben.  


Flankiert werden sollte die Neujustierung des 
Steuerbilanzrechts außerdem durch neue Ver-
fahrensregeln. Die Praxis der steuerlichen Be-
triebsprüfungen zeigt bisweilen ein recht 


                                                           
94  Zur Rechtfertigung von Drohverlustrückstellungen unter 


Leistungsfähigkeitsaspekten: Pezzer, DStJG 14 (1991), 24 ff.; 
Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 9.188. Zur Problematik des § 6a 
EStG s. Kahle, DB 2014 Beil. 4, 1, (20); Prinz/Keller, DB 2016, 
1033; Hey/Steffen, Steuergesetzliche Zinstypisierungen und 
Niedrigzinsumfeld – insbesondere zur Gleichheitssatzwid-
rigkeit der Abzinsung von Pensionsrückstellungen gemäß 


kleinliches Vorgehen der Finanzbehörden, er-
neut besonders im Bereich der Rückstellungen, 
obwohl es insoweit von Hause aus stets nur um 
Periodenabgrenzungsfragen geht. Diese Proble-
matik könnte entschärft werden, wenn die Fi-
nanzbehörden angehalten würden, Streitfragen 
zur steuerlichen Gewinnermittlung nur bei We-
sentlichkeit aufzugreifen (vgl. dazu auch unten 
6.8.3.5.). Denkbar wäre außerdem, einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk durch den 
Abschlussprüfer größeres Gewicht bei der steu-
erlichen Beurteilung beizumessen. Das hätte ein 
gewisses Vorbild in § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 5 
KStG. 


IFRS keine taugliche Grundlage für die  
allgemeine steuerbilanzielle Gewinnermittlung 


Die im Mindeststeuergesetz (MinStG) einge-
führte Bezugnahme auf die International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) als anerkannte 
Rechnungslegungsstandards (§ 7 Abs. 4 MinStG), 
auf deren Grundlage der bereinigte Mindest-
steuer-Gesamtgewinn berechnet werden kann, 
ist nach Ansicht der Kommission ein Spezifikum 
der globalen Mindestbesteuerung, das nicht als 
Modell für die allgemeine steuerliche Gewinner-
mittlung taugt. Das Recht der steuerlichen Ge-
winnermittlung bildet den Kern des Einkom-
men- und Körperschaftsteuertatbestands. Von 
einem privaten Standardsetzer entwickelte 
Rechnungslegungsstandards wie die IFRS sind 
hierfür schon aus formell-verfassungsrechtli-
chen Gründen keine geeignete Grundlage. Auch 
materiell-inhaltlich vertragen sich insbes. eine 
weitreichende fair value-Bewertung sowie an-
dere Aufweichungen des Realisationsprinzips 
nach Überzeugung der Kommission nicht mit 
den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die steuerliche Gewinnermittlung.95 


Rückstellungen 


Nach dem handelsbilanziellen Vorsichts- und 
Imparitätsprinzip sind Gewinne erst zu berück-
sichtigen, wenn sie realisiert sind, Verluste und 
Risiken hingegen bereits dann, wenn sie 


§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG, ifst-Schrift Nr. 511 (2016); Hey, FR 
2016, 485. Je m.w.N. 


95  Vgl. Arbeitskreis Bilanzrecht Hochschullehrer Rechtswissen-
schaft, BB 2002, 2373 (2378 ff.); Arnold, StuW 2005, 148 (150); 
Hennrichs, StuW 2005, 256 (262 f.); Herzig, IAS/IFRS und 
steuerliche Gewinnermittlung; ders., IStR 2006, 557; ders., 
StuW 2006, 156; Hüttemann, BB 2004, 203 (205 f.); Kirchhof, 
ZGR 2000, 681. 
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vorhersehbar sind. Hierdurch kommt es zu einer 
Verlustantizipation: Noch nicht realisierte Ver-
luste schlagen sich bereits in der Bilanz nieder 
und mindern den Gewinn. Neben außerplanmä-
ßigen Abschreibungen sind Rückstellungen das 
zentrale Instrument zur bilanziellen Verlustab-
bildung.  


In der Handelsbilanz besteht eine Pflicht zur Bil-
dung von Rückstellungen für ungewisse Ver-
bindlichkeiten und für drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB). 
Aufgrund der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz 
für die Steuerbilanz gelten das Vorsichts- und 
Imparitätsprinzip grundsätzlich auch für die 
steuerliche Gewinnermittlung.96 Allerdings wird 
die Bildung von Verbindlichkeitsrückstellungen 
für steuerliche Zwecke in vielfältiger Weise ein-
geschränkt (§§ 5 Abs. 3, 4, 4a, 4b, § 6 Abs. 1 Nr. 3a, 
6a EStG). Drohverlustrückstellungen dürfen in 
der Steuerbilanz überhaupt nicht gebildet wer-
den (§ 5 Abs. 4a EStG).  


Die Kommission plädiert dafür, die Möglichkei-
ten zur Bildung von Rückstellungen in der Steu-
erbilanz nicht weiter einzuschränken und die 
bestehenden Einschränkungen kritisch zu über-
denken. Rückstellungen ermöglichen eine ange-
messene Abbildung unternehmerischer Risiken 
in der Bilanz und entlasten dadurch zugleich die 
Verlustverrechnung. Ein Verlust, der mittels ei-
ner Rückstellung berücksichtigt wird, muss 
nicht zurückgetragen werden. Insbesondere die 
Rücknahme des fiskalisch motivierten Verbots 
zur Bildung von Drohverlustrückstellungen 
wäre aus Sicht der Kommission ein wichtiges 
Signal dafür, dass sich das Steuerrecht um einen 
fairen Umgang mit unternehmerischen Risiken 
bemüht.  


Gleiches gilt für die steuerlichen Sondervor-
schriften zu Pensionsrückstellungen (§ 6a EStG). 
Sie bewirken, dass die rechtliche Verpflichtungs-
situation des Steuerpflichtigen bei der steuerli-
chen Gewinnermittlung nicht vollständig be-
rücksichtigt wird und in der Steuerbilanz stille 
Lasten gebildet werden. Dies führt zu Verwer-
fungen zwischen Handels- und Steuerbilanz 
und ist, wie angedeutet, im Hinblick auf das 


                                                           
96  Zur Legitimation von Rückstellungen bei der steuerlichen 


Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich s. An-
zinger in Hermann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz. 54 f.;  


objektive Nettoprinzip auch verfassungsrecht-
lich zweifelhaft.  


Abschreibungsregeln 


Auch für die Abschreibungsregeln plädiert die 
Kommission dafür, die Vorschriften für Han-
dels- und Steuerbilanz weitgehend anzuglei-
chen. Das schließt typisierende steuerliche Son-
dervorschriften, wie sie derzeit insbes. in § 7 
EStG normiert sind, nicht schlechthin aus. Steu-
erliche Abschreibungsregeln sollten aber grund-
sätzlich (d.h. vorbehaltlich steuerlicher Len-
kungsnormen, dazu sogleich) so ausgeformt 
werden, dass die fraglichen Abschreibungen 
auch in der Handelsbilanz vorgenommen wer-
den dürfen und den KMU daher die Möglichkeit 
zur Einheitsbilanz erhalten bleibt.  


Die Kommission hat den Vorschlag diskutiert, 
ob für die steuerliche Einkünfteermittlung Ab-
schreibungen nach Maßgabe typisierender Ab-
schreibungsdauern je nach Höhe der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten vorgeschrieben 
werden sollten (beispielsweise: Abschreibung 
über drei Jahre für Wirtschaftsgüter mit An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bis 10 
TEUR; Abschreibung über fünf Jahre für Wirt-
schaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bis 50 TEUR; Abschreibung über 
sieben Jahre für Wirtschaftsgüter mit Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten über 50 TEUR; 
o.ä.). Die Kommission verkennt nicht, dass sol-
che typisierenden Abschreibungsregeln die 
Steuerveranlagung und den Steuervollzug im 
Einzelfall erleichtern können. Allerdings wären 
solche Abschreibungsregeln nach Maßgabe der 
Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten mit den handelsrechtlichen GoB nicht ver-
einbar. Nach § 253 Abs. 3 S. 2 HGB muss der Plan 
für die handelsrechtlichen planmäßigen Ab-
schreibungen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in 
denen der Vermögensgegenstand voraussicht-
lich genutzt werden kann. Mit der danach vor-
geschriebenen Abschreibung nach der voraus-
sichtlichen Nutzungsdauer, die auch 
international üblich ist, wären Abschreibungen 
typisiert nach der Höhe der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten nicht vereinbar. Denn 


Hennrichs, DStJG 24 (2001), 301 (310 ff.); Schlotter, BB 2009, 
1408 (1411); a.A. Doralt, FR 2017, 377, der meint, Rückstel-
lungen seien steuerpolitisch nicht zu rechtfertigen. 
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zwischen der Höhe der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und der Nutzungsdauer des 
fraglichen Wirtschaftsguts besteht kein zwin-
gender Zusammenhang. Auch höherpreisige 
Wirtschaftsgüter können kurze Nutzungsdau-
ern haben.  


Steuerliche Abschreibungen typisiert nach der 
Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten könnten in der Handelsbilanz deshalb nicht 
nachvollzogen werden, was zu einer weiteren 
Entfernung von Handels- und Steuerbilanz füh-
ren würde. Das liefe dem Grundanliegen der 
Kommission zuwider, die Rechenwerke im Ge-
genteil wieder einander anzunähern, um beson-
ders den KMU eine Einheitsbilanz zu ermögli-
chen.  


Auch eine AfA-Bemessung durch Gruppierung 
von Wirtschaftsgütern nach Nutzungsdauern 
(z.B. Gruppe 1: Nutzungsdauern [ND] zwischen 
drei bis zehn Jahre, jährliche AfA 25 Prozent; 
Gruppe 2: ND zehn bis 20 Jahre, jährliche AfA 
Prozent und Gruppe 3: ND über 20 Jahre, jährli-
che AfA fünf Prozent) ist nach Auffassung der 
Kommission nicht mit den handelsrechtlichen 
GoB vereinbar und würde die Abschreibungen 
für bilanzierungspflichtige Steuerpflichtige des-
halb nicht vereinfachen.  


Problematisch sind vor dem Hintergrund der 
hier favorisierten Einheitsbilanzidee auch steu-
erliche Sonderabschreibungen, die als solche 
kein Pendant in der Handelsbilanz haben kön-
nen, weil sie besondere steuerliche Lenkungs-
zwecke verfolgen. Die Kommission meint, dass 
solche steuerlichen Sonderabschreibungen bei 
Fortgeltung und Renaissance des Maßgeblich-
keitsgrundsatzes zwar nicht schlechthin ausge-
schlossen sind. Besondere steuerliche Lenkungs-
zwecke können im Einzelfall auch besondere 
steuerliche Abschreibungsvorschriften rechtfer-
tigen. Aber sie sollten der Idee der Einheitsbilanz 
folgend doch auf wirklich besonders begründete 
Einzelfälle beschränkt bleiben. Oft werden sich 
steuerliche Lenkungszwecke nach Überzeugung 
der Kommission ohnehin zielgenauer mit ande-
ren Instrumenten wie Zulagen verfolgen lassen. 


 


 


 


3.3.1.2. Einnahmen-Überschuss-Rechnung 


Zur Legitimation einer Ausweitung der Option 
zur EÜR 


Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 
nach § 4 Abs. 3 EStG steht als Instrument der 
vereinfachten steuerlichen Gewinnermittlung 
nach geltendem Recht nur solchen Steuerpflich-
tigen offen, die nicht auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen 
und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die 
auch nicht freiwillig Bücher führen und Ab-
schlüsse machen. Praktisch sind das vor allem 
Freiberufler und kleine Einzelunternehmer 
(§ 241a HGB, §§ 140, 141 AO).  


Die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ist 
insgesamt deutlich einfacher und weniger kom-
plex als eine doppelte Buchführung mit Ab-
schlüssen. Namentlich werden weder Forderun-
gen aktiviert noch Schulden passiviert. Damit 
entfallen sowohl die oft streitanfälligen Themen 
der richtigen Abgrenzung der Gewinnrealisation 
als auch Fragen der Passivierung von Rückstel-
lungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Allein 
dadurch wird die Gewinnermittlung deutlich 
entlastet und erleichtert. Auch für Rechnungs-
abgrenzungsposten und Teilwertabschreibun-
gen ist in einer EÜR kein Raum. 


Es könnte erwogen werden, den Anwendungs-
bereich einer optionalen, vereinfachten Ge-
winnermittlung auszuweiten und insbes. die 
Grenzwerte gem. § 241a HGB, § 141 AO weiter 
anzuheben. Dadurch könnte ein spürbarer Bei-
trag zur Vereinfachung und zum Bürokratieab-
bau geleistet werden.  


Darüber hinaus könnte man erwägen, künftig 
sogar kleinen Personenhandelsgesellschaften 
eine EÜR zu ermöglichen. Für OHG wäre das 
durch Anpassung des § 241a HGB ohne zusätzli-
che Änderungen der §§ 105 ff. HGB umsetzbar; 
die Einzelheiten könnten der Vertragspraxis 
überlassen bleiben. Für KG wären insoweit aller-
dings wohl Änderungen des § 172 HGB veran-
lasst, was gründlich durchdacht werden sollte.  


Für den Fiskus wären bei einer ausgedehnten 
vereinfachten steuerlichen Gewinnermittlung 
verglichen mit einer Bilanzierung keine Nach-
teile zu befürchten. Im Gegenteil dürfte der 
Steuervollzug (einschließlich der Betriebsprü-
fungen) korrespondierend zu den 
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Vereinfachungen auf Unternehmerebene eben-
falls erleichtert werden, weil zahlreiche Streit-
fragen und Periodisierungsprobleme, die aus der 
Bilanzierung resultieren, entfallen würden. End-
gültige Minderungen von Steueraufkommen 
wären nicht zu befürchten. Denn gemäß dem 
Grundsatz der Gesamtgewinngleichheit ergeben 
sich bei einer EÜR im Vergleich zur Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensvergleich nur 
Periodenverschiebungen.  


Zur Ausgestaltung der EÜR 


Die konkreten Vorschriften für eine verein-
fachte Gewinnermittlung durch EÜR könnten 
ggf. nachjustiert werden. Schon das geltende 
Recht folgt für die EÜR keinem reinen Cash-
Flow-Prinzip, sondern reichert die Rechnung 
um einzelne Periodisierungselemente an (s. ins-
bes. § 4 Abs. 3 S. 3 und 4 EStG). Namentlich sind 
Anlagegegenstände auch in einer EÜR zu akti-
vieren und nach Maßgabe des § 7 EStG abzu-
schreiben.  


Ergänzend könnte erwogen werden, künftig 
auch für Vorratsvermögen in der EÜR eine Akti-
vierungspflicht vorzuschreiben. Das würde Ab-
grenzungsprobleme zwischen Anlage- und Um-
laufvermögen beseitigen und 
Steuergestaltungen (wie die sog. Goldfinger-
Fälle) vermeiden, die bislang darauf aufbauen, 
dass Vorratsvermögen in einer EÜR nicht akti-
viert wird.  


Auch eine solcherart um einzelne Periodisie-
rungselemente angereicherte EÜR wäre nach 
wie vor deutlich einfacher und weniger kom-
plex als eine volle doppelte Buchführung und 
Bilanzierung. Namentlich bliebe es nach dem 
hier vorgeschlagenen Modell dabei, dass Rück-
stellungen, die für das Steuerbilanzrecht zu 
Recht als „Ewigkeitsproblem“ bezeichnet wer-
den (Schön), in einer EÜR keine Relevanz haben. 
Auch die Problematik der periodengerechten 
Abgrenzung der Ertragsrealisation und der Teil-
wertabschreibung erübrigt sich in einer EÜR.  


3.3.2. Zu § 17 EStG 


Die Sondervorschrift des § 17 EStG hat sich nach 
Ansicht der Kommission überholt und sollte ge-
strichen werden. Namentlich trifft der Gedanke, 
der historisch betrachtet der Grund für die Ein-
führung des § 17 EStG war, nämlich die Gleich-
stellung des mitunternehmerisch beteiligten 


Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft mit ei-
nem Mitunternehmer i.S. des § 15 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 EStG, heute aufgrund der Absenkung der 
relevanten Grenze für eine „wesentliche“ Betei-
ligung auf ein Prozent nicht mehr zu. 


Allerdings erscheint der Kommission das Sys-
tem der Besteuerung von Kapitaleinkünften 
gem. §§ 20, 32d EStG insgesamt reformbedürftig. 
Es weist Schwachstellen namentlich bei der Ver-
lustverrechnung (§ 20 Abs. 6 EStG) und bei der 
pauschalen Berücksichtigung von Werbungs-
kosten (§ 20 Abs. 9 EStG) auf.  


Die Kommission sieht sich vor dem Hinter-
grund ihres auf das Unternehmenssteuerrecht 
beschränkten Mandats nicht gehalten, das 
Thema der Abgeltungssteuer grundsätzlich zu 
behandeln. Dennoch wäre es bei Abschaffung 
des § 17 EStG zu erwägen, korrespondierend 
§ 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG anzupassen und die An-
tragsmöglichkeit in Richtung auf eine reguläre 
Besteuerung und Veranlagung nach dieser 
Norm künftig auf Veräußerungsgewinne (§ 20 
Abs. 2 EStG) zu erstrecken und in diesem Rah-
men entweder uneingeschränkt für Gesellschaf-
ter ab einer Beteiligung von einem Prozent zu-
zulassen oder sogar für alle Gesellschafter 
unabhängig von der Beteiligungshöhe zu öff-
nen.  


3.3.3. Zu § 8b KStG: Wiederherstellung 
Beteiligungsertragsbefreiung – Attraktiver 
Holdingstandort 


Der Arbeitsauftrag der Kommission ist in erster 
Linie auf Vereinfachung gerichtet. Mitumfasst 
sind jedoch auch und gerade Vorschläge, die der 
Beseitigung von Systembrüchen dienen, da an 
diesen „Bruchstellen“ besonders häufig Streit 
entsteht, auch weil Steuerpflichtige zu Gestal-
tungen herausgefordert werden.  


Dies gilt namentlich für ein Kernstück der Un-
ternehmenssteuerreform 2000, die in § 8b KStG 
geregelte Beteiligungsertragsbefreiung (auch 
„Halbeinkünfteverfahren“), die der Gesetzgeber 
an die Stelle des früheren Körperschaftsteueran-
rechnungsverfahrens gesetzt hat und die erfor-
derlich ist, um Doppelbelastungen mit Körper-
schaftsteuer auf unterschiedlichen 
Beteiligungsebenen (in Konzernen mit Beteili-
gungsketten) zu vermeiden. Die ursprünglich 
sehr klare Regelung in § 8b KStG ist in den 
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letzten zwanzig Jahren immer stärker einge-
schränkt worden. Eine Rückkehr zur Ursprungs-
konzeption97 dient nicht nur der Vereinfachung, 
sondern würde auch dazu beitragen, Deutsch-
land als Holdingstandort attraktiver zu machen.  


3.3.3.1. Rückkehr zur 100 Prozent-Befreiung  
von Dividenden und Veräußerungsgewinnen  
(Streichung § 8b Abs. 3 Satz 1 und § 8b Abs. 5 Satz 1 
KStG) 


Nachdem § 8b KStG ursprünglich inländische 
Beteiligungserträge ohne weitere Voraussetzun-
gen (Haltedauer/Beteiligungshöhe) zu 100 Pro-
zent von der Besteuerung ausnahm, um auch in 
Beteiligungsketten eine Mehrfachbelastung zu 
vermeiden,98 hat das Gesetz zur Umsetzung der 
Protokollererklärung99 ab 2004 die Behandlung 
in- und ausländischer Beteiligungen insoweit 
angeglichen, als fünf Prozent des Beteiligungser-
trags als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben 
fingiert werden, so dass nur noch 95 Prozent der 
Dividenden/Veräußerungsgewinne bei der Ge-
winnermittlung außer Ansatz bleiben (§ 8b 
Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 S. 1 KStG). Im Gegenzug fin-
det § 3c Abs. 1 KStG keine Anwendung (§ 8b 
Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 S. 2 KStG).  


Diese sog. „Schachtelstrafe“ kommt bei Durch-
schüttung von Dividenden durch mehrere Ebe-
nen mehrfach zur Anwendung. Die Folge sind 
signifikante Doppelbelastungen, die Deutsch-
land als Holdingstandort unattraktiver machen. 
Staaten wie die Niederlande, Belgien oder Lu-
xemburg, die sowohl 100 Prozent der Beteili-
gungserträge befreien als auch Beteiligungsauf-
wendungen grds. zum Abzug zulassen, werden 
daher als Holdingstandorte bevorzugt. 


Die geltende Rechtslage ist gedeckt von Art. 4 
Abs. 3 Mutter-Tochter-Richtlinie. Die Fiktion 
nicht abziehbarer Betriebsausgaben durch § 8b 
Abs. 3, Abs. 5 KStG kann zudem nach Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichts auf die Typisie-
rungskompetenz des Gesetzgebers gestützt wer-
den100 und soll mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar 
sein, wobei das Gericht allerdings offengelassen 


                                                           
97  Die allerdings in Bezug auf § 3c EStG von Anfang an nicht 


konsequent umgesetzt war, vgl. Schön, FR 2001, 381 (381 ff). 
98  BT-Drucks. 14/2683, 120; s. auch BVerfG v. 12.10.2010 –  


1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224 (252/253): zum „systemleiten-
den Gedanken des Halbeinkünfteverfahrens“. 


99  Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundes-
regierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergüns-
tigungsabbaugesetz v. 22.12.2003 (BGBl. I 2003, 2840; BStBl. I 
2004, 14). 


hat, ob dies auch bei mehrfach geschachtelten 
Beteiligungen und mehrfacher Doppelbelastung 
in Höhe von fünf Prozent des Beteiligungser-
trags („Kaskadeneffekt“) gilt101.  


Systematisch ist die aus § 8b Abs. 3 S. 1, Abs. 5 
S. 1 KStG resultierende Doppelbelastung jedoch 
verfehlt. Entsprechend dem ursprünglichen Ge-
danken des Gesetzgebers 2000102 sollten Ge-
winne in Körperschaftsketten nur einmal mit 
Körperschaftsteuer belastet werden. Die Kom-
mission schlägt deshalb vor, zur vollständigen 
Steuerbefreiung zurückzukehren.  


Aus europarechtlichen Gründen muss die voll-
ständige Steuerbefreiung sowohl für Inlands- als 
auch für Auslandsbeteiligungen gelten. Denn 
Art. 4 Abs. 3 Mutter-Tochter-Richtlinie erlaubt 
zwar die Begrenzung der Befreiung auf 95 Pro-
zent, indes keine Ungleichbehandlung von In- 
und Auslandssachverhalten.103 Die Erstreckung 
der 100 Prozent-Befreiung auch auf Auslandsbe-
teiligungen lässt sich insofern rechtfertigen, als 
sowohl durch das AStG als auch ab 2024 durch 
das Mindeststeuergesetz eine der deutschen 
Körperschaftsteuer entsprechende Einmalbelas-
tung sichergestellt wird. Die Notwendigkeit der 
Erstreckung auch auf Auslandsbeteiligungen gilt 
umso mehr, als sich die Schachtelstrafe bei Aus-
landsbeteiligungen nach derzeitigem Rechts-
stand auch nicht durch Begründung einer Org-
anschaft vermeiden lässt. 


3.3.3.2. Auswirkungen auf § 3c Abs. 1 EStG 


Auch nach Rückkehr zur 100 Prozent-Beteili-
gungsertragsbefreiung sind Beteiligungsaufwen-
dungen zukünftig voll zum Abzug zuzulassen. 
§ 8b Abs. 1 und Abs. 2 KStG dienen lediglich der 
Vermeidung wirtschaftlicher Doppelbelastung. 
Hierzu bedient sich der Gesetzgeber, anders als 
im früheren Körperschaftsteueranrechnungs-
verfahren, nicht der Gutschrift, sondern der 
Technik der Befreiung. Da es sich um auf Ebene 
der ausschüttenden Gesellschaft vorbelastete 


100  BVerfG v. 12.10.2010 – 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224 (248 
ff.). 


101  BVerfG v. 12.10.2010 – 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224 (263). 
102  Steuersenkungsgesetz (StSenkG) v. 23.10.2000, BGBl. I 2000, 


1433.  
103  BFH v. 24.7.2018 – I R 75/16, BStBl. II 2019, 806 (Rz. 14 ff.); 


ferner EuGH v. 18.9.2003 – C-168/01 „Bosal”, 
ECLI:EU:C:2003:479 (Rz. 29). 



https://www.juris.de/r3/document/BGBL1-2003-2840/format/xsl/part/E?oi=Ag5FPKKAgS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Gewinne handelt, ist es folgerichtig, dass § 3c 
Abs. 1 EStG keine Anwendung findet.  


Zudem führt die Anwendung von § 3c Abs. 1 
EStG zum praktischen Problem der Zuordnung 
von Aufwendungen zu steuerfreien Beteili-
gungserträgen. Die Folge wären Steuergestal-
tungen zur Vermeidung des Abzugsverbots (z.B. 
sog. „Ballooning“) und gesetzgeberische Gegen-
maßnahmen. Auch unter der geltenden Rechts-
lage kommt es trotz § 8b Abs. 3 S. 2, Abs. 5 S. 2 
KStG in Betriebsprüfungen häufig zum Streit 
über § 3c Abs. 1 EStG und die Zuordnung von 
Aufwendungen. Solches Streitpotenzial sollte 
nicht noch weiter ausgeweitet werden.  


Insofern ist der Verzicht auf die Anwendung 
von § 3c EStG im Rahmen des § 8b KStG nicht 
nur systematisch geboten, sondern dies dient 
auch der Vereinfachung und vermeidet neue 
Komplexität der Zuordnung sowie Steuergestal-
tungen zur Umgehung von § 3c Abs. 1 EStG (z.B. 
Debt Push Down-Gestaltungen). Aufwandsbe-
grenzend wirkt zudem § 4h EStG.  


Grundsätzlich gilt dasselbe für § 3c Abs. 2 EStG 
im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens. Auch 
dieses begründet keine steuerfreien Einnahmen 
im materiellen Sinne, sondern dient allein der 
Abmilderung wirtschaftlicher Doppelbelastung, 
so dass der Ausschluss der Abzugsfähigkeit des 
Beteiligungsaufwands in Höhe des steuerfreien 
Anteils des Beteiligungsertrags auch hier syste-
matisch verfehlt ist.104  


3.3.3.3. Abschaffung Doppelbelastung bei  
Streubesitz 


Aufhebung § 8b Abs. 4 KStG; §§ 8 Nr. 5; 9 Nr. 2a, 
Nr. 7 GewStG 


Zu erheblichen Doppelbelastungen führt auch 
die in Reaktion auf das Urteil des EuGH v. 
20.10.2011 in der Rechtssache C-284/09 (Kom-
mission ./. Deutschland) eingeführte105 Sonder-
vorschrift für Streubesitzanteile gem. § 8b Abs. 4 
KStG. Streubesitzdividenden sind danach aus 
dem Anwendungsbereich von § 8b Abs. 1 S. 1 
KStG ausgenommen. Zwar ist diese Differenzie-
rung im Anwendungsbereich der Mutter-


                                                           
104  Schön, FR 2001, 381 (386 ff.). 
105  Gesetz zur Umsetzung des EuGH-Urteils v. 20.10.2011 in der 


Rechtssache C-284/09 v. 21.3.2013 (BGBl. I 2013, 561; BStBl. I 
2013, 344). 


106  Tischbirek/Specker in Vogel/Lehner, Art. 10 Rz. 67. 
107  Berechnungen BMF. 


Tochter-Richtlinie in Abhängigkeit von einer 
Mindestbeteiligung (in der Regel 10 Prozent) in 
der EU weit verbreitet und entspricht auch 
DBA-Gepflogenheiten zur Quellensteuerpflicht 
von Portfoliodividenden und zum Verzicht auf 
Quellensteuern nur in Abhängigkeit von einer 
Mindestbeteiligungsquote106. Mit der Belas-
tungsentscheidung der Unternehmenssteuerre-
form 2000 (Einmalbesteuerung auf der unters-
ten Ebene und Vermeidung wirtschaftlicher 
Doppelbelastung) ist die Regelung aber nicht 
vereinbar.  


Wird § 8b Abs. 4 KStG aufgehoben, würde § 8b 
Abs. 1 KStG auch für Auslandsportfoliobeteili-
gungen gelten, und zwar wegen Art. 63 AEUV 
auch für Drittstaatengesellschaften. Eine Be-
schränkung auf Inlandssachverhalte oder 
EU/EWR-Sachverhalte ist unionsrechtlich nicht 
möglich. 


Richtigerweise ist auch die Doppelbelastung der 
Streubesitzdividenden mit Gewerbesteuer zu 
beseitigen, da der Gewerbesteuer für Kapitalge-
sellschaften die Funktion einer kommunalen 
Körperschaftsteuer zukommt. Durch Aufhe-
bung von § 8 Nr. 5 GewStG käme es zu Minde-
reinahmen in der Gewerbesteuer von rd. 230 
Mio. Euro p.a.107 Auch das sollte eine verkraft-
bare Größenordnung sein. 


Falls Beibehaltung von § 8b Abs. 4 KStG:  
Herstellung eines Gleichlaufs von KStG und  
GewSt  


Falls aus Aufkommensgründen und im Hinblick 
auf die internationale Praxis an der Mehrfachbe-
lastung von Streubesitzdividenden festgehalten 
werden soll, ist jedenfalls ein Gleichlauf der Tat-
bestandsvoraussetzungen von § 8b Abs. 4 KStG 
und § 9 Nr. 2a und Nr. 7 GewStG herzustellen. 
Dabei ist die Mindestbeteiligungshöhe in § 9 
Nrn. 2a und 7 GewStG von 15 Prozent schon aus 
europarechtlichen Gründen108 auf das Niveau 
der Mutter-Tochter-Richtlinie und § 8b Abs. 4 
KStG abzusenken, d.h. auf zehn Prozent.109 Auch 
im Übrigen ist § 9 Nr. 2a, auf den § 9 Nr. 7 
GewStG für Auslandsbeteiligungen verweist, an 


108  EuGH v. 8.6.2000 – C-375/98 „Epson Europe“, ECLI:EU:C: 
2000:302 (Rz. 22); EuGH v. 4.10.2001 – C-294/99 „Athinaiki 
Zythopoiia“, ECLI:EU:C:2001:505 (Rz. 26 f.); a. A. BT-Drucks. 
19/13436, 136. 


109  So bereits vorgeschlagen durch BR-Drucks. 356/19, 57 f. 



https://www.juris.de/r3/document/STRE201190081/format/xsl/part/K?oi=Ag5FPKKAgS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

https://www.juris.de/r3/document/STRE201190081/format/xsl/part/K?oi=Ag5FPKKAgS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

https://www.juris.de/r3/document/BGBL1-2013-561/format/xsl/part/E?oi=Ag5FPKKAgS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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§ 8b Abs. 4 KStG anzupassen. So enthält § 9 
Nr. 2a GewStG im Gegensatz zu § 8b Abs. 4 S. 6 
KStG keine Durchbrechung des Stichtagsprin-
zips bei einem unterjährigen Erwerb von mind. 
zehn Prozent und stellt im Gegensatz zu § 8b 
Abs. 4 Satz 1 KStG auch nicht auf eine unmittel-
bare Beteiligung ab. Ein Gleichlauf würde zur 
Steuervereinfachung führen. 


3.3.3.4. Weitere Vorschläge zu § 8b KStG:  
Korrespondenzregel (§ 8b Abs. 1 S. 2 KStG) 


Nach § 8b Abs. 1 KStG sind offene Gewinnaus-
schüttungen sowie verdeckte Gewinnausschüt-
tungen beim Anteilseigner grundsätzlich steuer-
frei, soweit sie aus Beteiligungen mit einer 
unmittelbaren Beteiligungshöhe von mindes-
tens zehn stammen. Nach dem Korrespondenz-
prinzip des § 8b Abs. 1 KStG entfällt allerdings 
die Steuerfreiheit, soweit durch die Gewinnaus-
schüttung das Einkommen der leistenden Ge-
sellschaft gemindert wurde (Vermögensminde-
rung) oder das Einkommen der leistenden 
Gesellschaft sich nicht erhöht hat (verhinderte 
Vermögensmehrung). Im Falle einer verdeckten 
Gewinnausschüttung sieht das Gesetz eine 
Rückausnahme vor, soweit sich das Einkommen 
einer dem Anteilseigner nahestehenden Person 
erhöht hat (§ 8b Abs. 1 S. 5 KStG).110  


Die Rückausnahme gilt daher nicht für offene 
Gewinnausschüttungen (z.B. offene Sachdivi-
denden im Rahmen von Spaltungen111) und soll 
nach Auffassung der Finanzverwaltung auch bei 
verdeckten Gewinnausschüttungen nur bei vor-
liegender Zeitraumkongruenz zwischen der Ein-
kommensminderung bei der leistenden 


                                                           
110  Praktische Relevanz entfaltet der Mechanismus vor allem 


bei Gewinnausschüttungen ausländischer Gesellschaften an 
inländische Anteilseigner. 


111  So auch Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 8b KStG Rz. 
130 (9/2022); Käbisch/Bunzeck, IWB 2011, 392 (397); Be-
cker/Kamphaus/Loose, IStR 2013, 328 (332). 


112  So auch Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 8b KStG Rz. 
131 (9/2022); Richter/Reeb, IStR 2015, 40 (44). 


Gesellschaft und der Einkommenserhöhung bei 
nahestehenden Person greifen. Mit anderen 
Worten, die Finanzverwaltung fordert die Ein-
kommenserhöhungen im nämlichen und nicht 
in künftigen Veranlagungszeiträumen.112  


Die Nichtberücksichtigung von zeitlich nachge-
lagerten Gewinnerhöhungen führt in diesen 
Fällen zu einer Doppelbesteuerung, die mit dem 
Grundgedanken des Korrespondenzprinzips – 
nämlich der Vermeidung nicht besteuerter Ein-
künfte – nicht vereinbar ist. Zudem steht dies im 
Widerspruch zu vergleichbaren Korrespondenz-
regelungen wie §§ 4i S. 2, 4k Abs. 2 S. 3 EStG, da 
insofern der Gesetzeswortlaut113 oder zumindest 
die Gesetzesbegründung114 den Besteuerungs-
zeitpunkt der Erträge nicht eingrenzt und Erhö-
hungen der Bemessungsgrundlage in einem 
nachfolgenden Veranlagungszeitraum ausrei-
chen lässt. Die sehr enge Auslegung des Korres-
pondenzprinzips durch die Finanzverwaltung ist 
nicht sachgerecht. Sie behindert zudem für in 
Deutschland ansässige Anteilseigner in vielen 
Fällen die steuerneutrale Restrukturierung von 
Beteiligungen im Ausland.  


Im Hinblick auf den Erhalt der Wettbewerbsfä-
higkeit und zur Erzielung einer sachgerechten 
Rechtsfolge schlägt die Kommission vor, § 8b 
Abs. 1 S. 5 KStG dahingehend anzupassen, dass 
jegliche Bezüge im Sinne des § 8b Abs. 1 S. 1 
KStG erfasst werden und das materielle Korres-
pondenzprinzip greift. 


 


  


113  Zu § 4k Abs. 2 Satz 3 EStG „Satz 1 gilt nicht, soweit den Auf-
wendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüber-
stehen, die […] im Rahmen einer anzunehmenden schuld-
rechtlichen Beziehung einer tatsächlichen Besteuerung 
unterliegen.“ 


114  Zu § 4i Satz 2 EStG, BT-Drucks. 18/9956, 4; so auch Pohl in 
Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, § 4i EStG Rz. 64 
(11/2023); Wacker in L. Schmidt, § 4i EStG Rz. 15. 
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3.3.3.5. Rechtsvergleichender Anhang 


Behandlung von Schachtelbeteiligungen115 


Land Methode 
Umfang der 


Begünstigung 
Mindestbeteiligungs-


quote 
Mindesthalte-


frist 


Abzug von (tats.) 
Beteiligungs- 


aufwand zulässig 


AT Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital 1 Jahr Nein 


BE Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital  
oder AK ≥ 2,5 Mio. € 1 Jahr Ja116 


BG Freistellung 100 Prozent keine Keine Nein 


CY Freistellung 100 Prozent keine Keine Nein117 


CZ Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital 1 Jahr Nein 


DE Freistellung 95 Prozent 10 Prozent am Kapital Keine Ja 


DK Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital Keine Nein 


EE Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital oder 
an den Stimmrechten Keine  


ES Freistellung 
oder indirekte  
Anrechnung 


95 Prozent 5 Prozent am Kapital 1 Jahr  


FI Freistellung 100 Prozent keine Keine Nein 


FR Freistellung 95 Prozent 5 Prozent am Kapital 2 Jahre  


R Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital  
oder an den Stimmrechten 2 Jahre Nein118 


HR 
Freistellung 100 Prozent Keine Keine Nein 


HU Freistellung 100 Prozent Keine Keine Nein 


IE Indirekte  
Anrechnung 100 Prozent 5 Prozent am Kapital Keine Ja 


IT 
Freistellung 95 Prozent Keine Keine  


LT Freistellung 100 Prozent 10 Prozent an den  
Stimmrechten 1 Jahr Nein 


LU Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital  
oder AK ≥ 1,2 Mio. € 1 Jahr wenn Aufw.  


> steuerfreie Ertr. 


LV Freistellung 100 Prozent Keine Keine  


MT Freistellung 100 Prozent 5 Prozent am Kapital Keine Nein 


NL Freistellung 100 Prozent 5 Prozent am Kapital Keine ja, Ausnahme:  
Erwerb/Veräußerung 


                                                           
115  Quellen: Spengel in Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 153; EY, Worldwide Corporate Tax Guide 2023; PwC,  


Worldwide Tax Summaries. 
116  Dabei werden Dividenden zunächst in der Bemessungsgrundlage erfasst und können dann als „endgültig besteuerte Einkünfte“ 


abgezogen werden, sofern nach Abzug weiterer steuerfreier Einkünfte eine positive Bemessungsgrundlage verbleibt; etwaige ver-
bleibende Dividendenbeträge können analog dem dt. Verlustvortrag unter Anwendung einer Mindestbesteuerung vorgetragen 
werden. Beteiligungsaufwendungen werden dabei berücksichtigt. S. auch EY, Worldwide Corporate Tax Guide 2023, 171 f.; Muyl-
dermans/De Haen/Eyatten, ITR 2022 No. 5, 43 (47); Malherbe, Studi Tributari Europei 2018, I-29 (I-33 und I-35 f.). 


117  Ein Abzug ist grds. ausschließlich für Aufwendungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Einnahmeerzielung möglich, vgl. 
EY, Worldwide Corporate Tax Guide 2023, 444. 


118  Galli, Highlights of the Greek participation exemption regime on capital gains, ITR 2021. 
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Land Methode Umfang der 
Begünstigung 


Mindestbeteiligungs-
quote 


Mindesthalte-
frist 


Abzug von (tats.) 
Beteiligungs- 


aufwand zulässig 


PL Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital 2 Jahre Nein119 


PT Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital 2 Jahre  


RO Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital 1 Jahr Nein 


SE Freistellung 100 Prozent 10 Prozent am Kapital Keine  


SK Freistellung 100 Prozent Keine Keine Nein 


SL Freistellung 95 Prozent Keine Keine  


Beispiel: Niederlande 


In den Niederlanden ist ein Schachtelprivileg 
kodifiziert.120 Danach sind Beteiligungserträge 
und Währungskursgewinne von der steuerli-
chen Bemessungsgrundlage ausgenommen.121 
Damit das Schachtelprivileg Anwendung findet, 
sind die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 


Es muss sich um eine unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung ≥ 5 Prozent an einer Gesell-
schaft handeln, die ganz oder teilweise aus An-
teilen besteht (Art. 13 Abs. 2 Buchst. a) Vpb. 
1969). Besteht die Beteiligungshöhe nicht mehr, 
ist gem. Art. 13 Abs. 16 Vpb. 1969 das Schachtel-
privileg für drei weitere Jahre zu gewähren, so-
fern die Beteiligung unmittelbar seit einem Jahr 
bestanden hat. Dies gilt vorbehaltlich der Quali-
fikation als Portfolio-Investment (siehe folgend). 


Es darf sich nicht um ein Portfolio-Investment 
handeln. Um dies herauszustellen, ist ein Motiv-
test122 durchzuführen; alternativ ist auch eine 
Prüfung auf angemessene Besteuerung123 oder 
die Mittel- und Vermögensprüfung124 mög-
lich.125 


 


 


                                                           
119  In Polen wurden die Regelungen mit Geltung ab VZ 2023 angepasst. Dies betrifft insb. die Abschaffung der Schachtelstrafe,  


wobei im Gegenzug die Mindestbeteiligungshöhe und die Mindesthaltedauer erhöht wurden. 
120  Wet op de venootschapsbelasting 1969, abrufbar unter https://www.ndfr.nl/content/BWBR0002672-20240101. 
121  Shalhav, ET 2005, 64 (64). 
122  Dabei gilt dieser als erfüllt, wenn die Anteile nicht lediglich für die Rendite gehalten werden, die i. R. einer Vermögensver-


waltung erwartet werden würden. 
123  Hierzu muss das jeweilige Ertragsteuersystem im Grundsatz mit dem niederländischen Steuersystem übereinstimmen, was 


i. d. R. bei einem Steuersatz ≥ 10 Prozent angenommen wird. 
124  Dieser gilt als erfüllt, wenn ≤ 50 Prozent der Vermögenswerte als niedrigbesteuert gelten, was dann anzunehmen ist, wenn 


diese nicht für den Unternehmenszweck genutzt oder wesentlicher Bestandteil konzerninterner Transaktionen sind. 
125  EY, Worldwide Corporate Tax Guide 2023, 1259 f. 
126  EuGH v. 18.9.2003 – C-168/01 „Bosal”, ECLI:EU:C:2003:479. 
127  Lambooij/Peelen, BIT 2006, 335 (338 und 340).  
128  EY, Worldwide Corporate Tax Guide 2023, 1259. 


War die Berücksichtigung von Aufwendungen 
zunächst nur bei im Inland steuerpflichtigen 
Gewinnen möglich, wurde die Regelung als Re-
aktion auf die „Bosal“-Entscheidung126 insofern 
angepasst, dass nunmehr gem. Art. 13 Abs. 1 
Vbp. 1969 lediglich die Kosten, die in Zusam-
menhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 
der Beteiligung entstehen, von der Bemessungs-
grundlage ausgenommen werden; alle übrigen 
Kosten sind – vorbehaltlich gesetzlich vorge-
schriebener Abzugsbeschränkungen – abzugsfä-
hig.127 


Veräußerungsverluste werden analog zu Veräu-
ßerungsgewinnen nicht berücksichtigt; eine 
Ausnahme gilt lediglich dann, wenn es sich um 
finale Verluste handelt (auch die Kommission 
schlägt den Abzug von Liquidationsverlusten 
vor; s. unten 4.3.1.2.). Allerdings können die Ver-
luste nur bis zu 5 Mio. Euro geltend gemacht 
werden, es sei denn, die Gesellschaft ist im EU-
/EWR-Raum ansässig, der niederländische Steu-
erpflichtige hat mind. 50 Prozent der Stimm-
rechte inne und die Liquidation ist innerhalb 
von 3 Jahren nach Liquidationsbeschluss er-
folgt.128 


 


 



https://www.ndfr.nl/content/BWBR0002672-20240101
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3.3.4. Annäherung der Bemessungsgrundlage 
der Gewerbesteuer an Einkommen-
/Körperschaftsteuer 


3.3.4.1. Herkömmliche und gegenwärtige Funktion der 
Gewerbesteuer  


Historisch sollte die Gewerbesteuer, bestehend 
aus Gewerbeertragsteuer, Besteuerung der 
Lohnsumme und Gewerbekapitalsteuer, nicht 
den Gewinn, sondern die objektivierte Ertrags-
kraft des Gewerbebetriebes erfassen. Seit der Ab-
schaffung der Lohnsummensteuer Ende der 
1970er Jahre129 und der Gewerbekapitalsteuer 
zum 1.1.1998130 ist die Gewerbesteuer jedoch 
aufgrund der Anknüpfung an die Einkom-
mensermittlung nach EStG und KStG (§ 7 S. 1 
GewStG) im Wesentlichen eine Steuer auf den 
Gewinn aus Gewerbebetrieb. Der ursprüngli-
chen Belastungsidee wird nur noch rudimentär 
durch die Hinzurechnungstatbestände des § 8 
GewStG Rechnung getragen. 


Seit dem Jahr 2001 ist die Gewerbesteuer zudem 
zum Zweck der Abmilderung rechtformabhän-
giger Belastungsunterschiede dergestalt in die 
Besteuerung unternehmerischer Gewinne durch 
Einkommen- und Körperschaftsteuer integriert 
worden, dass sie zur niedrigen Körperschafts-
teuer definitiv hinzutritt, bei Personenunter-
nehmen, deren Gewinn der progressiven Ein-
kommensteuer unterliegt, dagegen gem. § 35 
EStG neutralisiert wird. Funktional ist die Ge-
werbesteuer heute daher eine kommunale Er-
gänzung zur Körperschaftsteuer, für Personen-
unternehmen hat sie ihre eigenständige 
Funktion dagegen weitgehend verloren; inso-
weit ist sie ein Verrechnungsposten zum Zweck 
des Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden.  


3.3.4.2. Ziele 


Naheliegend wäre die Abschaffung der Gewer-
besteuer. Entgegengehalten wird zum einen die 
verfassungsrechtliche Garantie einer wirt-
schaftskraftbezogenen Steuerquelle (Art. 28 
Abs. 2 S. 3, 2. Hs. GG), zum anderen wird die Be-
deutung der Gewerbesteuer als „Band zwischen 
Wirtschaft und Gemeinde“ betont (s. 2.3.5.). Je-
denfalls ist die Gewerbesteuer mit einem Auf-
kommen von rd. 70 Mrd. Euro ein zentrales 


                                                           
129  Steueränderungsgesetz 1979, BGBl. I 1978, 1849. 
130  Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform, 


BGBl. I 1997, 2590. 


Element der Finanzierung der Gemeinden in 
Deutschland. Dies erschwert jede Diskussion 
über die Ersetzung durch andere Instrumente 
der Gemeindefinanzierung. Unter der Prämisse, 
dass weder eine Abschaffung der Gewerbesteuer 
noch eine Umwandlung in einen Zuschlag zur 
Einkommen- und Körperschaftsteuer politisch 
mehrheitsfähig erscheint, richten sich die Vor-
schläge der Kommission auf Vereinfachung im 
bestehenden System unter Beibehaltung der Ge-
werbesteuer.  


Vor dem Hintergrund der heutigen Funktion 
der Gewerbesteuer als kommunale Ergänzung 
der Körperschaftsteuer einerseits, als Verrech-
nungsposten zum Zweck des Finanzausgleichs 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im 
Bereich der Personenunternehmen andererseits, 
ist ein „Eigenleben“ der Gewerbesteuer, das zu 
einer erheblichen Komplizierung der Unterneh-
mensbesteuerung führt, nach Überzeugung der 
Kommission nicht länger zu rechtfertigen. Die 
international einzigartige Situation, dass Unter-
nehmen in Deutschland zwei Steuerregelungen 
mit im Wesentlichen gleicher, in vielen Details 
aber deutlich unterschiedlicher Bemessungs-
grundlage befolgen müssen, stellt einen erhebli-
chen Wettbewerbsnachteil dar.  


Daher schlägt die Kommission eine konse-
quente Angleichung der Bemessungsgrundlage 
der Gewerbesteuer an Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer vor. 


Leitend ist dabei neben dem Ziel der Vereinfa-
chung die Beseitigung rechtsformabhängiger 
Belastungsunterschiede. Eine zwischen Perso-
nenunternehmen und Körperschaften differen-
zierende Anwendung der Gewerbesteuer ist mit 
ihrer Rolle als allgemeiner kommunaler Unter-
nehmensteuer auf den von Gewerbebetrieben 
erzielten Gewinn nicht vereinbar. Dabei muss 
das Leitbild aufgrund der Abschichtung von den 
subjektiven Verhältnissen des Betriebsinhabers 
eher in der Körperschaftsteuer gesucht werden 
als in der Einkommensteuer.  


Immanent ist der Gewerbesteuer infolge der 
verfassungsrechtlich garantierten Hebesatzauto-
nomie der Gemeinden131 ein gewisser Steuer-
wettbewerb. Der Mindesthebesatz von 200 


131  Art. 28 Abs. 2 S. 3, 2. Hs., Art. 106 Abs. 6 S. 2 GG. 
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Prozent (§ 16 Abs. 4 S. 2 GewStG) dient der Ver-
hinderung schädlicher Ausmaße dieses Wettbe-
werbs und steuermotivierter Wanderbewegun-
gen;132 weitere über die 
Missbrauchsbekämpfung gem. § 42 AO hinaus-
gehende Maßnahmen sind zur Vermeidung der 
Verlagerung von Steuersubstrat zwischen den 
Gemeinden nach Ansicht der Kommission nicht 
geboten. 


3.3.4.3. Pauschale Anrechnung der  
Gewerbesteuer auf die Körperschaftsteuer 


Die Kommission spricht sich zur Erhöhung der 
Flexibilität im internationalen Steuerwettbe-
werb entsprechend § 35 EStG für eine pauschale 
Berücksichtigung der Gewerbesteuer in der Kör-
perschaftsteuer aus. Dies erlaubt es, die Gesamt-
belastung ohne vollständige Marginalisierung 
der Körperschaftsteuer unter 30 Prozent, z.B. auf 
eine international wettbewerbsfähige Zielgröße 
von 25 Prozent, zu senken. 


Käme es auf diese Weise bis zu einem Hebesatz 
von 400 Prozent zu einer Entlastung der Kapital-
gesellschaften von der Gewerbesteuer, würde 
das die Position Deutschlands im internationa-
len Steuerwettbewerbs sichtbar verbessern (no-
minelle Belastung von 25,825 Prozent inkl. SolZ, 
statt derzeit 29,825 Prozent). Eine weitere Sen-
kung des Körperschaftsteuersatzes unter 15 Pro-
zent, um auf diese Weise die Gesamtbelastung 
bei weiterhin ungemindert hinzutretender Ge-
werbesteuer signifikant unter 30 Prozent zu sen-
ken, gerät demgegenüber in Konflikt mit dem 
internationalen Konsens auf einen Mindeststeu-
ersatz von 15 Prozent. 


Diese Strukturveränderung brächte weitere Vor-
teile mit sich: 


Eine solche Regelung würde das Hebesatzrecht 
der Gemeinden wahren, zugleich aber – je nach 
Wahl des Körperschaftsteuersatzes als Belas-
tungsuntergrenze – dem kommunalen Steuer-
wettbewerb über § 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG hin-
aus Grenzen setzen. 


Der Gesetzgeber wird prüfen müssen, ob und in 
welchem Umfang dies auch solche Probleme 
löst, die sich im internationalen Kontext daraus 
ergeben, dass die Gewerbesteuer regelmäßig 
nicht von den geltenden 


                                                           
132  BVerfG v. 27.1.2010 – 2 BvR 2185/04, BVerfGE 125, 141. 


Doppelbesteuerungsabkommen erfasst wird 
und es aufgrund des niedrigen, nur wegen des 
Hinzutretens der Gewerbesteuer auf 15 Prozent 
abgesenkten Körperschaftsteuersatzes, häufig zu 
Anrechnungsüberhängen ausländischer Steuern 
kommt.  


3.3.4.4. Angleichung der Bemessungsgrundlagen 


Zur Angleichung der Bemessungsgrundlagen 
von Gewerbesteuer und Einkommensteuer sind 
einerseits die Hinzurechnungen des § 8 GewStG 
abzuschaffen, andererseits ist der durch den Ge-
werbebetrieb erwirtschaftete Gewinn der Ge-
werbesteuer vollständig zu unterwerfen, was zur 
Überprüfung der Kürzungsvorschrift des § 9 
GewStG führt. Auch sollten im Betrieb erwirt-
schaftete stille Reserven vollständig erfasst wer-
den. Schließlich muss die Verrechnung von Ver-
lusten auf Ebene des Gewerbebetriebs 
vollständig gewährleistet sein. 


Die Finanzverfassung steht einer Angleichung 
an Einkommen- und Körperschaftsteuer nicht 
entgegen. Der Steuertypus „Gewerbesteuer“ in 
Art. 106 Abs. 6 S. 1 GG zwingt ebenso wenig wie 
die Garantie einer „wirtschaftskraftbezogenen 
Steuerquelle“ in Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG zu einer 
Ausgestaltung als Sollertragssteuer. Die Wirt-
schaftskraft wird ebenso durch eine ausschließ-
lich am gewerblichen Gewinn bemessene Ge-
werbesteuer erfasst. 


Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG 


Bis heute werden die Hinzurechnungstatbe-
stände des § 8 GewStG mit dem Objektsteu-
ercharakter der Gewerbesteuer gerechtfertigt. 
Objektsteuer ist die Gewerbesteuer vor allem 
deshalb, weil die persönlichen Verhältnisse und 
die subjektive Leistungsfähigkeit der hinter dem 
Gewerbebetrieb stehenden natürlichen Perso-
nen anders als in der Einkommensteuer keine 
Berücksichtigung finden.  


Die Gewerbesteuer würde auch nach vollständi-
ger Streichung der Hinzurechnungstatbestände 
Objektsteuer bleiben. Vom Konzept der Erfas-
sung der objektivierten Ertragskraft hat sich das 
Gewerbesteuerrecht in den letzten Jahrzehnten 
ohnehin bereits entfernt.  


Die Grundidee der Hinzurechnungen, nämlich 
Unternehmen gleichzustellen, unabhängig 
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davon, ob sie den Gewerbebetrieb mit Fremd-  
oder Eigenkapital, mit eigenen oder angemiete-
ten Maschinen/Grundstücken betreiben, wird 
durch die lediglich anteilige Hinzurechnung der 
Entgelte nur ansatzweise erreicht. Gleichzeitig 
kann es mangels entsprechender Kürzungen 
beim Empfänger von Zins-/Miet-/oder Lizenz-
zahlungen zu Doppel- und Mehrfachbelastun-
gen kommen. Die Vorschriften sind zudem 
durch die Anknüpfung an bestimmte Leistungs-
entgelte streitanfällig und lösen etwa bei ge-
mischten oder atypischen Verträgen schwierige 
Abgrenzungsfragen aus. Dem gegenüber steht 
ein relativ geringer Beitrag zum Gewerbesteuer-
aufkommen, der sich für das Jahr 2024 für § 8 
Nr. 1 GewStG auf rd. 1,7 Mrd. Euro beziffern 
lässt, wovon 1,35 Mrd. Euro auf den Hinzurech-
nungstatbestand der Entgelte für Schulden (§ 8 
Nr. 1 Buchst. a GewStG) entfallen. Auch zur Sta-
bilisierung des Gewerbesteueraufkommens in 
Phasen konjunkturellen Abschwungs sind die 
Hinzurechnungen nur bedingt geeignet.133 


Der Verzicht auf die Hinzurechnungen gem. § 8 
GewStG würde die Gewerbesteuer am objekti-
ven Nettoprinzip ausrichten und einen weitge-
henden Gleichlauf der Bemessungsgrundlagen 
von Einkommen-/Körperschaft- und Gewerbe-
steuer erreichen. 


Zu streichen ist insb. die Hinzurechnung von ¼ 
der Fremdkapitalentgelte gem. § 8 Nr. 1 
Buchst. a GewStG. Dieser Hinzurechnungstatbe-
stand der Entgelte für Schulden erschwert die 
Tätigkeit von Unternehmen, die auf Fremdkapi-
tal angewiesen sind. Häufig kommt eine alterna-
tive Eigenkapitalfinanzierung nicht in Betracht. 
Der betriebsbezogene Freibetrag von 200.000 
Euro führt nur für kleine und mittlere Betriebe 
zu einer vollständigen Entlastung.  


Die übrigen Hinzurechnungstatbestände der 
Nr. 1 sind aufwendig in Befolgung und Vollzug, 
ohne signifikant zum Gesamtsteueraufkommen 
der Gewerbesteuer beizutragen. Gestrichen wer-
den sollte daher auch die Hinzurechnung der Fi-
nanzierungsanteile in Gebrauchsüberlassungs-
entgelten, d.h. die Hinzurechnung von Mieten 
für bewegliche Wirtschaftsgüter (§ 8 Nr. 1 


                                                           
133  Dorenkamp in FS J. Lang, 781. 
134  Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 


1.48 ff.; zuvor ders. in Schön (Hrsg.), Eigenkapital und 
Fremdkapital, 36 f. 


Buchst. d GewStG), unbewegliche Wirtschafts-
güter (§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG) und Lizenzge-
bühren (§ 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG).  


Auch die Hinzurechnungen des Zins- bzw. Er-
tragsanteils von Renten (§ 8 Nr. 1 Buchst. b 
GewStG), insb. Versorgungsrenten, die im Ge-
genzug zur Übertragung des Betriebs vereinbart 
werden, sowie der Gewinnanteile stiller Gesell-
schafter (§ 8 Nr. 1 Buchst. c GewStG) beruhen 
auf dem Rechtsgedanken, dass diese Zahlungen 
den Entgelten für Kapitalüberlassung gleichste-
hen. Gestrichen werden sollte die Hinzurech-
nung des Zins- und Ertragsanteils von Renten.  


Anders verhält es sich dagegen mit den Gewinn-
anteilen des stillen Gesellschafters. Das geltende 
Recht unterscheidet zwischen der Mitunterneh-
merbesteuerung des Gewinnanteils von Kom-
manditisten und atypisch stillen Gesellschaftern 
einerseits und dem den Gewerbeertrag min-
dernden Gewinnanteil typisch stiller Gesell-
schafter bzw. Entgelten für partiarische Darle-
hen andererseits. Bei den beiden letztgenannten 
Beteiligungsformen geht es primär um die 
Überlassung von Kapital und nicht um aktive 
unternehmerische Tätigkeit.  


Grundsätzlich sollten gewinnabhängige Kapital-
vergütungen unabhängig davon, ob sie auf ge-
sellschaftsrechtlicher oder schuldrechtlicher 
Grundlage erfolgen, gleichbehandelt werden.134 
§ 8 Nr. 1 Buchst. c GewStG führt zwar zu einer 
gewissen Annäherung der Besteuerung von Ge-
winnanteilen stiller Gesellschafter oder Perso-
nen, die partiarische Darlehen gewähren,135 an 
die mit Gewerbesteuer belasteten Gewinnanteile 
atypisch stiller Gesellschafter und Kommandi-
tisten. Jedoch kommt es einerseits wegen der 
Hinzurechnung nur von 25 Prozent der Ge-
winnanteile des (typisch) stillen Gesellschafters 
nur zu einer partiellen Gleichstellung, anderer-
seits fehlt es an der Kürzung gem. § 9 Nr. 2 
GewStG mit der Folge einer Doppelbelastung, 
wenn die Erträge beim Empfänger der Gewerbe-
steuer unterliegen. Insbesondere die Unterschei-
dung zwischen typisch und atypisch stiller Be-
teiligung führt zu Gestaltungen und 
Rechtstreitigkeiten.  


135  Zur weitgehenden sachlichen Überschneidung zwischen 
stiller Beteiligung und partiarischem Darlehen siehe bereits 
Schön, ZGR 1990, 220. 
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Eine Angleichung ist auf verschiedene Arten 
denkbar. 


Für eine Streichung von § 8 Nr. 1 Buchst. c 
GewStG spräche die Beseitigung der Abgren-
zung zum partiarischen Darlehen, auch wenn 
diese durch den Gleichlauf der Hinzurech-
nungsquoten nach § 8 Nr. 1 Buchst. a und 
Buchst. c an Gewicht verloren hat, und im We-
sentlichen nur noch in Verlustsituationen eine 
Rolle spielt. Diese Abgrenzung würde aber er-
hebliches Gewicht bekommen, wenn § 8 Nr. 1 
Buchst. a GewStG gestrichen wird, was dafür-
spräche, auch Buchst. c zu streichen.  


Es bliebe aber bei der streitträchtigen Abgren-
zung zwischen typischer und atypisch stiller Be-
teiligung. Deshalb spricht sich die Kommission 
dafür aus, gewinnabhängige Kapitalvergütungen 
unabhängig davon, ob sie auf gesellschaftsrecht-
licher oder schuldrechtlicher Grundlage beru-
hen, stets der Gewerbesteuer zu unterwerfen. 
Konsequent wäre die Einbeziehung der stillen 
Beteiligung ebenso wie gewinnabhängiger Dar-
lehen in § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG unter Strei-
chung von § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG. Will man die-
sen weitreichenden Schritt einer Ausweitung 
des geltenden Mitunternehmerkonzepts nicht 
gehen, spricht vieles für die volle gewerbesteu-
errechtliche Hinzurechnung. Würden neben 
den Gewinnanteilen des stillen Gesellschafters 
auch die Vergütungen für partiarische Darlehen 
dem gewerblichen Gewinn voll hinzugerechnet, 
käme es für Zwecke der Gewerbesteuer zu einer 
Gleichstellung gewinnabhängiger Kapitalvergü-
tungen. Es wäre zugunsten der kommunalen 
Steuergläubiger gesichert, dass mit Hilfe ge-
winnabhängiger Vergütungen auf Fremdkapi-
talgaben das Steuersubstrat nicht „abgesaugt“ 
werden könnte. Zur Vermeidung einer Doppel-
belastung mit Gewerbesteuer ist dann allerdings 
die Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 2 GewStG 
entsprechend zu erweitern. Gehört die stille Be-
teiligung/gewinnabhängige Kapitalüberlassung 
zum Privatvermögen, so wird auch einkom-
mensteuerrechtlich ein Gleichlauf allerdings 
nur dann erzielt, wenn die Vergütung über § 32d 
Abs. 2 Nr. 1 EStG hinaus statt der Abgeltungs-
teuer stets dem progressiven Einkommensteu-
ertarif unterworfen wird.  
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Streichung der Kürzungen für grundbesitzende 
Gesellschaften in § 9 Nr. 1 GewStG 


Die Kürzungen in § 9 GewStG dienen u.a. der 
Vermeidung von Doppelbelastungen mit Ge-
werbesteuer (Nr. 2), der Beschränkung auf den 
inländischen Gewerbeertrag (Nr. 3) oder der 
Herstellung des Spendenabzugs (Nr. 5). Sie sind 
insoweit beizubehalten.  


Der Regelungsbedarf von § 9 Nr. 2a und Nr. 7 
GewStG entfällt, wenn in der Körperschaftsteuer 
gem. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG außer 
Ansatz bleibende Dividenden nicht länger dem 
Gewerbeertrag hinzugerechnet werden (Wegfall 
von § 8 Nr. 5 GewStG). 


Gestrichen werden sollte nach Ansicht der 
Kommission die Kürzung in § 9 Nr. 1 S. 1 Ge-
wStG (einfache Grundstückskürzung) ebenso 
wie die erweitere Grundstückskürzung in § 9 
Nr. 1 S. 2 ff. GewStG. Beide Vorschriften erklären 
sich historisch aus der Vermeidung einer Dop-
pelbelastung mit Gewerbe- und Grundsteuer. 
Der Zweck beider Kürzungsvorschriften ist ent-
fallen.  


Die einfache Kürzung, die bisher pauschal in 
Höhe von 1,2 Prozent des Einheitswerts des zum 
Betriebsvermögens gehörenden Grundbesitzes 
gewährt wurde, war schon in der Vergangenheit 
zur Vermeidung einer Doppelbelastung mit 
Grundsteuer und Gewerbesteuer wenig geeig-
net.136 Verfehlt wird dieses Ziel vollends ab 2025 
infolge der Grundsteuerreform. Hieran ändert 
die ab 2025 geltende Regelung, nach der an die 
Stelle des bisherigen Kürzungsbetrags ein Betrag 
von 0,11 Prozent des Grundsteuerwerts tritt, 
nichts. Ungelöst ist, wie die einfache Kürzung 
zukünftig den vom Bundesmodell abweichen-
den Landesgrundsteuern mit eigenen Grund-
steuerbemessungsgrundlagen Rechnung tragen 
soll. Entscheidend ist aber, dass die Grundan-
nahme einer Doppelbelastung mit zwei kom-
munalen Sollertragsteuern durch die neuen Flä-
chengrundsteuergesetze der Länder Bayern, 
Niedersachsen, Hessen und Hamburg in Frage 
gestellt wird, so dass es der Kürzung nicht länger 
bedarf. 


Die erweiterte Kürzung (§ 9 Nr. 1 S. 2 GewStG) 
diente ursprünglich zusätzlich der Vermeidung 
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der Mehrbelastung gewerblicher Immobilienge-
sellschaften (Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten) gegenüber vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaften, die keiner Gewerbesteuer 
unterliegen. Soweit es sich um gewerblich ge-
prägte Personengesellschaften (Immobilienver-
waltungs-GmbH & Co. KG i.S.v. § 15 Abs. 3 Nr. 2 
EStG) handelt, wird dieser Zweck seit 2001 be-
reits durch § 35 EStG erreicht. Folgt man der 
hier empfohlenen Abschaffung von § 15 Abs. 3 
Nr. 2 EStG (s. Abschnitt 5.2.), stellt sich das Prob-
lem der Zusatzbelastung mit Gewerbesteuer für 
die vermögensverwaltende GmbH & Co. KG 
nicht mehr. Für vermögenverwaltende Immobi-
lien-Kapitalgesellschaften führt § 9 Nr. 1 S. 2 
GewStG zu einer erheblichen Vergünstigung 
und zu Verzerrungen der Rechtsformentschei-
dung. Die zur niedrigen Körperschaftsteuer (15 
Prozent) definitiv hinzutretende Gewerbesteuer 
ist mittlerweile notwendiger Bestandteil einer 
annähernd rechtsformneutralen Unterneh-
mensbesteuerung. § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG lässt 
sich auch nicht als ein Instrument der Woh-
nungsbauförderung rechtfertigen, da die Vor-
schrift nicht auf die Verwaltung von eigenem 
Grundbesitz mit Wohnimmobilien beschränkt 
ist. Auch als Maßnahme zur Subventionierung 
hoher Baukosten ist eine ermäßigte Besteue-
rung der Gewinne aus der Immobilienbewirt-
schaftung nur begrenzt geeignet. 


3.3.4.5. Erfassung von stillen Reserven bei  
Aufgabe/Veräußerung des Gewerbebetriebs 


Aus dem Objektsteuercharakter werden über 
§§ 8, 9 GewStG hinaus weitere Modifikationen 
des Gewerbeertrags gegenüber dem nach EStG/ 
KStG ermittelten Gewinn gefolgert. Namentlich 
soll hiernach die Steuerbarkeit auf den im In-
land tätigen („lebenden“) Gewerbebetrieb be-
schränkt sein, weshalb Veräußerungs- und Auf-
gabegewinne vom Gewerbeertrag 
ausgenommen sind, obwohl sie gem. § 16 EStG 
zum gewerblichen Gewinn der Einkommens-
teuer gehören und obwohl auch die durch Auf-
gabe/Veräußerung aufgedeckten stille Reserven 
im Gewerbebetrieb erwirtschaftet wurden. Dies 
führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der 
Abgrenzung zwischen laufenden Gewinnen ei-
nerseits und Veräußerungs-/Aufgabevorgängen 
andererseits sowie zu Gestaltungen, denen der 
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Gesetzgeber mit § 7 S. 2 GewStG zu begegnen 
versucht.  


Dabei ist die Ausgrenzung von Aufgabe- und 
Veräußerungsgewinnen aus dem Gewerbeertrag 
nicht notwendige Folge des Objektsteuerprin-
zips. Die Realisierung von stillen Reserven bei 
Aufgabe/Veräußerung kann ebenso gut als letz-
ter Akt der unternehmerischen Tätigkeit ver-
standen werden. Dementsprechend unterliegt 
der Abwicklungsgewinn einer Kapitalgesell-
schaft gem. § 11 KStG nicht nur der Körper-
schaftsteuer, sondern auch der Gewerbesteuer 
(vgl. auch § 4 Abs. 1 GewStDV).137 Gleiches gilt 
für die Veräußerung eines Betriebes oder Teilbe-
triebes der Kapitalgesellschaft. Entsprechend 
sollte auch der Aufgabe-/Veräußerungsgewinn 
von Einzelunternehmen/Personengesellschaf-
ten der Gewerbesteuer unterworfen werden. Zu 
wesentlichen Mehrbelastungen kommt es we-
gen § 35 EStG nicht. Allerdings sollte die Aus-
weitung der Gewerbesteuerpflicht auf Veräuße-
rungstatbestände flankiert werden durch eine 
Regelung im § 35 EStG, die vorsieht, dass sich 
die Verteilung der Gewerbesteueranrechnungs-
beträge nach den Gewinnanteilen richtet, die 
den Gesellschaftern zugewiesen werden. 


3.3.4.6. Verlustverrechnung bei Mitunternehmerschaf-
ten und Übergang von Betrieben im Ganzen 


Folge des Objektsteuercharakters der Gewerbe-
steuer ist, dass nach geltendem Recht eine Ver-
rechnung von Verlusten (Fehlbeträgen) nur mit 
dem Gewerbeertrag des nämlichen Gewerbebe-
triebs möglich ist (Grundsatz der Unternehmen-
sidentität).  


Nicht mit dem Charakter der Gewerbesteuer als 
Objektsteuer vereinbar ist dagegen das von der 
Rechtsprechung entwickelte Erfordernis der 
Unternehmeridentität, das bei der Übertragung 
von Mitunternehmeranteilen an neue Gesell-
schafter oder beim Ausscheiden eines Mitunter-
nehmers entsprechend seiner Beteiligungsquote 
zum anteiligen Untergang des gewerbesteuerli-
chen Fehlbetrags führt. Der Große Senat des 
BFH138 hat diese Rechtsfolge auf § 15 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 EStG gestützt und für die Frage der Unter-
nehmensidentität i.S.v. § 10a GewStG i.V.m. § 2 
Abs. 5 GewStG nicht auf die Personengesell-
schaft, sondern auf die Mitunternehmer abge-
stellt. Richtigerweise ist jedoch sowohl 


138  BFH v. 3.5.1993 – GrS 3/92, BStBl. II 1993, 616.  



https://www.juris.de/r3/document/STRE101112035/format/xsl/part/K?oi=ke5yxFSYsg&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

https://www.juris.de/r3/document/STRE101112035/format/xsl/part/K?oi=ke5yxFSYsg&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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einkommensteuerrechtlich, erst recht aber ge-
werbesteuerrechtlich die Personengesellschaft 
als Unternehmer/Inhaber des Gewerbebetriebs 
anzusehen. Eine diesbezügliche Klarstellung 
könnte in § 2 Abs. 5 GewStG vorgenommen 
werden, auf den sich § 10a S. 8 GewStG bezieht.  


Konsequenterweise müsste der Verlustvortrag 
auch bei Übertragung eines Gewerbebetriebs im 
Ganzen, z.B. der Veräußerung eines Einzelunter-
nehmens, erhalten bleiben, wenn der Gewerbe-
betrieb fortgeführt wird. Dementsprechend 
wäre als weitergehende Forderung § 2 Abs. 5  
GewStG zu streichen, weil nicht angenommen 
werden kann, dass sich mit dem Wechsel des 
Unternehmensinhabers stets der Unterneh-
menszweck ändert und die Unternehmensiden-
tität entfällt.  


3.3.4.7. Rechtsformneutrale Berücksichtigung  
von Anlaufverlusten 


Zu steuersystematisch nicht begründbaren 
Rechtformunterschieden kommt es aktuell auch 
bei der Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit, 
da die Gewerbesteuer bei Kapitalgesellschaften 
ab der Eintragung eingreift, wohingegen es bei 
Einzelgewerbetreibenden und Personengesell-
schaften auf den Zeitpunkt ankommt, in dem 
erstmals alle Voraussetzungen erfüllt sind, die 
zur Annahme eines Gewerbebetriebs erforder-
lich sind, d.h. erst nach Aufnahme der werben-
den Tätigkeit durch Teilnahme am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr.139 Bei Kapitalgesell-
schaften werden damit die zur Aufnahme der 
Tätigkeit erforderlichen Aufwendungen ab Re-
gistereintragung und darüber hinaus auch im 
Gründungsstadium der sog. Vorgesellschaft140 
berücksichtigt, während sich bei Personenun-
ternehmen derartige Aufwendungen der Ge-
schäftsanbahnung, wenn diese einen längeren 
Zeitraum in Anspruch nimmt, vielfach nicht 
auswirken. Eine Gleichbehandlung wäre im 
Wege der Auslegung von § 2 Abs. 1 GewStG 
möglich; es empfiehlt sich aber eine gesetzgebe-
rische Klarstellung in § 2 Abs. 2 GewStG; dieser 
bedarf es spätestens vor dem Hintergrund des 
MoPeG, das der derzeitigen Unterscheidung 
zwischen Kapitalgesellschaften als Gewerbebe-
triebe kraft Rechtsform und Personengesell-
schaften als Gewerbebetriebe kraft gewerblicher 
Betätigung, jedenfalls wenn es um Beginn und 
                                                           
139  BFH v. 1.9.2022 – IV R 13/20, BFHE 277, 423 (Rz. 22 f.).  
140  BFH v. 14.1.2017 – I R 81/15, BStBl. II 2017, 1071 (1073). 


Ende der Gewerbesteuerpflicht geht, die Recht-
fertigung entzieht.  


3.3.4.8. Zeitgemäße Fortschreibung des  
Freibetrags in § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 GewStG 


Gemäß § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 EStG ist der Gewer-
beertrag bei natürlichen Personen sowie bei Per-
sonengesellschaften um einen Freibetrag in 
Höhe von 24.500 Euro p.a. zu kürzen. Auf diese 
Weise soll ein Unternehmerlohn, der bei Kapi-
talgesellschaften durch die Abzugsfähigkeit an-
gemessener Geschäftsführergehälter zur Minde-
rung des gewerbesteuerpflichtigen 
Gewerbeertrags führt, von der Gewerbesteuer 
entlastet werden.  


Indes stellt § 11 Abs. 1 S. 3 GewStG schon seit 
langem kein Äquivalent mehr dar zum bei Kapi-
talgesellschaften abzugsfähigen Geschäftsfüh-
rergehalt. Problematisch ist zudem, dass der 
Freibetrag bei Personengesellschaften unabhän-
gig von der Anzahl der im Unternehmen mitar-
beitenden Gesellschafter nur einmalig gewährt 
wird. 


Die Kommission schlägt deshalb vor, den zuletzt 
im Jahre 1992141 angehobenen Freibetrag an die 
Preisentwicklung der letzten 30 Jahre anzupas-
sen und pauschal deutlich zu erhöhen oder den 
Gewerbeertrag jeweils individuell um einen der 
Größe und Ertragskraft des Unternehmens so-
wie der Qualifikation und dem Arbeitseinsatz 
des Unternehmers angemessenen „Unterneh-
merlohn“ zu kürzen. Außerdem empfiehlt die 
Kommission, Leistungsvergütungen zwischen 
Gesellschaft und Gesellschafter zukünftig auch 
bei Personengesellschaften steuerlich anzuer-
kennen, d.h. nicht mehr als Sondervergütungen 
in den Gewerbeertrag einzurechnen (dazu so-
gleich unter 3.4.4.2.). Eines besonderen Freibe-
trags für Personengesellschaften bedürfte es 
dann nicht mehr. Andernfalls müsste der Frei-
betrag entsprechend der Anzahl der im Betrieb 
mitarbeitenden Gesellschafter multipliziert wer-
den.  


141  Steueränderungsgesetz 1992 v. 25.2.1992, BGBl. I 1992, 297. 
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 Rechtsbeziehungen  
zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschafter 
3.4.1. Verwerfungen zwischen den  
Unternehmensformen 


Sowohl Personengesellschaften als auch Kapi-
talgesellschaften sind von ihren Gesellschaftern 
zu unterscheidende rechtsfähige Rechtsträger 
und können mit ihren Gesellschaftern zivil-
rechtlich Verträge über entgeltliche oder unent-
geltliche Leistungen schließen.142 Im Vorder-
grund stehen Dienstverträge, Darlehensverträge, 
Miet- und Pachtverträge oder Lizenzvereinba-
rungen. Die steuerliche Behandlung dieser 
Schuldverhältnisse gehört zu den Ursachen viel-
fältiger Komplizierungen und Verzerrungen.143 
Auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind 
ganz unterschiedlicher Art, sie reichen von Ge-
schäftsführungsleistungen der Gesellschafter in 
mittelständischen Unternehmen bis hin zu 
gruppeninternen Finanzierungen im börsenno-
tierten Konzern. 


Konzeptioneller Ausgangspunkt dieser Verwer-
fungen ist der Umstand, dass die für Leistungen 
zwischen Gesellschafter und Gesellschaft ge-
zahlten Entgelte zwar grundsätzlich immer 
steuerbar sind, die Besteuerung aber ganz unter-
schiedlichen Regeln folgt und sich damit Unter-
schiede in der Bemessung der Höhe der Ein-
künfte, dem Besteuerungszeitpunkt und dem 
Umfang der steuerlichen Gesamtbelastung erge-
ben.144 Der „Unternehmerlohn“ wird in Einzel-
unternehmen, Personengesellschaften und Ka-
pitalgesellschaften jeweils ganz anders besteuert. 
Der Einsatz von Wirtschaftsgütern zur Gewinn-
erzielung kann in Kapitalgesellschaften anders 
gestaltet werden als in Personenunternehmen. 
Das Besteuerungsregime für Zinsen auf Gesell-
schafterdarlehen wechselt mit der Rechtsform. 
Dies beeinflusst nicht nur die Wahl der jeweili-
gen Rechtsform für das Unternehmen, es setzt 
die Beteiligten auch einer Fülle von Fallstricken 
aus und potenziert in der konkreten Anwen-
dung die Anzahl möglicher Konfliktfälle mit der 
Finanzverwaltung.  


                                                           
142  K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 19 III 2. 
143  Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, § 11 I; 


Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 10.100 ff. und Rz. 13.12. 


Im geltenden Recht liegen diesen Verzerrungen 
die folgenden drei Bruchlinien des Ertragssteu-
errechts zugrunde: 


• Die Unterscheidung zwischen Körper-
schaftsbesteuerung (mit scharfer Trennung 
zwischen Gesellschafts- und Gesellschafter-
sphäre) und Einkommensbesteuerung (mit 
allenfalls begrenzter Annäherung des Perso-
nengesellschafters an den Einzelunterneh-
mer). 


• Die Unterscheidung zwischen Gewinnein-
künften und Überschusseinkünften,145 die 
gerade bei Gesellschafterleistungen in mit-
telständischen Unternehmen immer wieder 
die Frage aufwirft, ob die Leistungsentgelte 
(und die dafür eingesetzten Wirtschaftsgü-
ter) den betrieblichen oder den nichtbe-
trieblichen Einkunftsarten zugerechnet 
werden sollen; hier spielt auch die Frage 
eine bedeutsame Rolle, bei welchen Wirt-
schaftsgütern Veräußerungsgewinne in vol-
lem Umfang der Einkommensteuer unter-
worfen werden. 


• Die Sonderbelastung von Unternehmensge-
winnen mit Gewerbesteuer, welche die 
Frage aufwirft, in welchem Umfang Leis-
tungsentgelte zwischen Gesellschaft und 
Gesellschafter in die Bemessungsgrundlage 
der Gewerbesteuer einbezogen werden sol-
len, und zwar entweder im Rahmen des ge-
werblichen Gewinns (nach Einkommen-
steuerrecht) oder im Rahmen von spezifisch 
gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 
(dazu oben 3.3.4.). 


3.4.2. Steuerpolitische Zielsetzungen 


Leitgedanke für die künftige steuerliche Be-
handlung von Rechtsbeziehungen zwischen Ge-
sellschaft und Gesellschafter sollte sein, zu einer 
in sich stimmigen und nach Möglichkeit rechts-
formübergreifend einheitlichen Behandlung 
von Rechtsverhältnissen zwischen Gesellschaft 
und Gesellschafter zu gelangen. Dieses Anliegen 
der Rechtsformneutralität verstärkt sich dann, 
wenn man – wie in diesem Bericht (oben 3.2.) 
empfohlen – die Option zur Besteuerung nach 
dem Körperschaftsteuerrecht bei 


144  Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 
1.428 ff. 


145  Zur Bedeutung der Abgrenzung der Einkunftsarten siehe 
allgemein Wernsmann in FS BFH Bd. II, 1229 ff. 
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Personengesellschaften (§ 1a KStG) um eine Op-
tion zur Besteuerung nach dem Einkommen-
steuerrecht bei geschlossenen Kapitalgesell-
schaften ergänzt. Die Wahl des passenden 
Besteuerungsregimes sollte nach Möglichkeit 
nicht von Besonderheiten zur Besteuerung von 
Leistungsbeziehungen verfälscht werden. Ande-
rerseits muss auch den zivilrechtlichen Grundla-
gen Rechnung getragen werden, nach denen 
zwar bei Kapital- und Personengesellschaften 
Schuldverträge und andere Rechtsverhältnisse 
zwischen Gesellschaft und Gesellschafter mög-
lich sind, nicht aber im Verhältnis zwischen dem 
Einzelunternehmer und seinem Betrieb. 


Zugleich muss dem berechtigten Anliegen des 
Fiskus Rechnung getragen werden, den Beteilig-
ten keine Möglichkeit zur Manipulation der je-
weiligen Bemessungsgrundlagen durch gezielte 
Gestaltung von Schuldverhältnissen zu gestat-
ten.146 Dabei muss allerdings beachtet werden, 
dass nicht die jeweils höhere Besteuerung auch 
die richtigere Besteuerung darstellt.147 Nament-
lich in der Frage, ob bestimmte Einkünfte den 
Gewinneinkünften oder den Überschussein-
künften zuzuordnen sind, sowie in der Frage, ob 
diese Einkünfte in den Gewerbeertrag einzube-
ziehen sind, lässt sich der Systematik des Geset-
zes und den grundlegenden Prinzipien des Er-
tragssteuerrechts gerade keine „überlegene“ 
Lösung entnehmen.  


3.4.3. Leitmodell Kapitalgesellschaft 


In der Frage, wie Leistungsverhältnisse zwischen 
Gesellschaft und Gesellschafter steuerlich be-
handelt werden sollen, muss in einem ersten 
Schritt entschieden werden, ob als „Leitmodell“ 
eher die Annäherung an den Einzelunternehmer 
oder die Annäherung an die Kapitalgesellschaft 
gesucht werden soll. Die Kommission empfiehlt, 
die Kapitalgesellschaft als Leitmodell zu wählen. 
Dies hat einen wirtschaftlichen und einen recht-
lichen Grund: Unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten ist festzustellen, dass die in der 


                                                           
146  Osterloh-Konrad in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteu-


errecht, Rz. 4.239 f.; Schenke in BeckOK EStG, § 15 EStG Rz. 
1682 ff. 


147  Knobbe-Keuk, Das Steuerrecht – eine unerwünschte Quelle 
des Gesellschaftsrechts?, 53 f. 


148   https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Um-
satzsteuer/Tabellen/veranlagungen-rechtsformen.html. 


149  Zur Bedeutung des MoPeG für das Ertragssteuerrecht siehe: 
Arbeitskreis Bilanzrecht Hochschullehrer Rechtswissenschaft, 
ZIP 2021, Beil. zu Heft 2, 3 ff.; Osterloh-Konrad in Schön/ 
Stark (Hrsg.), Zukunftsfragen des Steuerrechts IV, 1 (5 ff.); 


Rechtsform der Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) 
oder als Genossenschaft verfassten Unterneh-
men einen sehr großen Teil der Wirtschaftskraft 
der Bundesrepublik Deutschland abbilden (nach 
der amtlichen USt-Statistik 2021 ca. 60 Prozent 
der Umsätze)148 und auch unter den Personen-
gesellschaften (namentlich Familiengesellschaf-
ten) mit der GmbH & Co. KG eine Rechtsform im 
Vordergrund steht, die der Kapitalgesellschaft 
stark angenähert ist. Rechtlich muss beachtet 
werden, dass (spätestens mit dem Inkrafttreten 
des MoPeG zum 1.1.2024) die rechtliche Selb-
ständigkeit der „Außengesellschaften“ GbR, 
OHG und KG abschließend Anerkennung ge-
funden hat.149 Dies schließt nicht aus, für Einzel-
unternehmen steuerliche Lösungen zu finden, 
die eine strukturelle Benachteiligung dieser 
Rechtsform ausschließen. Keine Gefolgschaft 
verdient hingegen – spätestens seit der Aner-
kennung der eigenen Rechtsfähigkeit der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts – die tradierte These 
von der „Gleichstellung“150 von Einzel- und Mit-
unternehmern.151 


Zu dem „Leitmodell Kapitalgesellschaft“ gehört 
auch, die Grenze zwischen Gewinnausschüttung 
und Leistungsentgelt zu beachten. Der in § 8 
Abs. 3 S. 2 KStG niedergelegte Grundsatz, dass 
solche Vermögensverschiebungen, die nicht be-
trieblich, sondern gesellschaftsrechtlich veran-
lasst sind, wie offene Gewinnausschüttungen 
behandelt werden sollen, muss konsequent auch 
für Personengesellschaften gelten, die mit ihren 
Gesellschaftern schuldrechtliche Vereinbarun-
gen schließen. Der Fremdvergleichsgrundsatz 
gilt allgemein. Ob und in welchem Umfang die 
von der Finanzverwaltung formulierten Anfor-
derungen an die „Anerkennung“ von Leistungs-
verhältnissen insgesamt reduziert werden kön-
nen und sollten,152 bedarf gesonderter 
Betrachtung. 


Bachmann, FR 2022, 709; Seer, StuW 2023, 30 (36 ff.); zurück-
haltend Möhlenbrock/Haubner, FR 2022, 53 (54 f.); Kahle, FR 
2022, 377 (378 f.). 


150  Zur Gleichstellungsthese siehe Schenke in BeckOK EStG, § 15 
EStG Rz.478 ff.; Reiß in FS Kirchhoff Bd. II, § 177 Rz. 13 f. 


151  Osterloh-Konrad in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteu-
errecht, Rz. 4.44; Drüen in FS BFH Bd. II, 1317 (1334 f.); für ei-
nen Fortbestand der Gleichstellungsthese hingegen Krumm 
in Kirchhof/Seer § 15 EStG Rz. 162. 


152  Röder in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 
5.136 ff. 
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3.4.4. Dienstverhältnisse 


Für die steuerliche Behandlung von Dienstver-
hältnissen zwischen Gesellschaft und Gesell-
schafter stellen sich zwei Fragen: 


• Sollen die Einkünfte aus diesen Dienstver-
hältnissen beim Gesellschafter den Regeln 
über Gewinneinkünfte oder den Regeln 
über Überschusseinkünfte unterliegen? 


• Sollen die Einkünfte aus diesen Dienstver-
hältnissen ganz oder teilweise in den Gewer-
beertrag des Unternehmens eingehen? 


 


3.4.4.1. Gewinneinkünfte oder Überschuss- 
einkünfte (namentlich Pensionszusagen) 


Für Kapitalgesellschaften gilt, dass das Leis-
tungsentgelt von Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern von diesen im Rahmen von § 19 EStG als 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zu ver-
steuern ist.153 Dies hat zur Folge, dass diese Ein-
künfte als Überschusseinkünfte ermittelt wer-
den. Eine wichtige Konsequenz besteht darin, 
dass Kapitalgesellschaften für Pensionszusagen, 
die sie gegenüber ihren Gesellschafter-Ge-
schäftsführern erteilen, nach Maßgabe des § 6a 
EStG (sowie in den Grenzen des Fremdver-
gleichsgrundsatzes) Rückstellungen bilden kön-
nen.154 Die Gesellschafter-Geschäftsführer müs-
sen die Einnahmen aus diesen Pensionszusagen 
jedoch erst im Zuflusszeitpunkt versteuern. An 
diesem Grundsatz sollte festgehalten werden – 
nicht zuletzt, um eine grobe Ungleichbehand-
lung zwischen Gesellschafter-Geschäftsführern 
und Fremdgeschäftsführern zu vermeiden. 


Es empfiehlt sich, bei der Besteuerung von Per-
sonengesellschaften entgegen der bisherigen ge-
setzlichen Praxis in gleicher Weise vorzuge-
hen.155 Für beide Gesellschaftstypen gelten 
zivilrechtlich ähnliche Regeln und es gibt keinen 
Anlass, steuerliche Unterschiede aufrechtzuer-
halten. Der Gedanke der Gleichbehandlung der 
Rechtsformen legt nahe, auf die Qualifikation 
von Leistungsentgelten als 


                                                           
153  Krüger in L. Schmidt, § 19 EStG Rz. 26. 
154  Hey in Tipke/Lang, Rz. 11.83. 
155  Siehe bereits Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteu-


errecht, § 11 IV 6 a. 
156  Nachweise bei Krumm in Kirchhof/Seer, § 15 EStG Rz. 240; 


Wacker in L. Schmidt, § 15 EStG Rz. 404 f. (dort auch zur Kri-
tik im Schrifttum); Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 10.108, 


„Sondervergütungen“ im Rahmen des § 15 
Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG zu verzichten.  


Möchte der Gesetzgeber demgegenüber auf die 
Zuordnung zu den Gewinneinkünften nicht 
verzichten, so würde eine Mindestlösung darin 
bestehen, bei Leistungsentgelten für Dienstleis-
tungen den vom Bundesfinanzhof entwickelten 
Grundsatz der „korrespondierenden Bilanzie-
rung“156 aufzugeben und damit insbesondere 
den Weg zur gewinnwirksamen Anerkennung 
von Pensionsrückstellungen in Entsprechung zu 
der Situation bei Kapitalgesellschaften und de-
ren Gesellschafter-Geschäftsführern freizuma-
chen.  


Diese Maßnahmen würde nicht nur dem Ziel 
der Rechtsformneutralität der Besteuerung ent-
sprechen, sondern zugleich eine volkswirt-
schaftlich wichtige Möglichkeit zur Verbesse-
rung der betrieblichen Altersversorgung 
bereitstellen.  


Im Hinblick auf die Möglichkeit von Gesell-
schaften, für ihre Gesellschafter Pensionsrück-
stellungen zu bilden, stellt sich die weitere 
Frage, ob nicht auch Einzelunternehmern die 
Möglichkeit eingeräumt werden sollte, steuer-
freie Rücklagen zur Altersversorgung zu bilden. 
Eine solche Option ist bei rechtsvergleichender 
Betrachtung nicht unbekannt.157 Mit einer sol-
chen Maßnahme – die im Einzelnen mit den be-
stehenden gesetzlichen Vorgaben zur steuerbe-
günstigten Altersvorsorge nach §§ 10 Abs. 1 Nr.2 
und 10a EStG abgeglichen werden müsste – 
wäre nicht nur eine Angleichung der steuerli-
chen Behandlung unterschiedlicher Rechtsfor-
men erreicht, sondern ein wichtiger Beitrag zur 
nachhaltigen Unternehmensentwicklung geleis-
tet. 


3.4.4.2. Dienstleistungsentgelte und  
Gewerbeertrag 


Die zweite zentrale Frage ist darauf gerichtet, ob 
und in welchem Umfang Dienstleistungsent-
gelte (für Geschäftsführungsleistungen) in den 
Gewerbeertrag eingehen sollen. Für Kapitalge-
sellschaften ist die steuerliche Lage eindeutig: 


10.130, 10.144; auf den Widerspruch im Vergleich mit der 
Kapitalgesellschaft weisen hin: Hüttemann, DStJG 34 (2011) 
291 (304); Osterloh-Konrad in Hüttemann/Schön, Unterneh-
menssteuerrecht, Rz. 4.395 ff. (4.401). 


157  So die bis zum Jahre 2022 in Geltung befindliche Fiscale 
Oudedagsreserve in den Niederlanden. 
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Die Lohnsummensteuer ist schon lange abge-
schafft und Entgelte für Fremdgeschäftsführer 
waren schon immer voll abzugsfähig. Die Rege-
lung des § 8 Ziff. 6 GewStG 1936, die für „we-
sentlich beteiligte“ Gesellschafter-Geschäfts-
führer eine Hinzurechnung der Leistungsent-
gelte vorgesehen hatte, wurde vom BVerfG be-
reits im Jahre 1961 für gleichheitswidrig er-
klärt158 und blieb seither abgeschafft.  


Bei Personenunternehmen sieht es aktuell an-
ders aus. In Einzelunternehmen gehört der „Un-
ternehmerlohn“ schlicht zum Gewerbeertrag 
und bleibt lediglich bis zur Höhe des unrealis-
tisch niedrigen Freibetrags nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 
GewStG steuerfrei (dazu, dass dieser Freibetrag 
realitätsnah deutlich erhöht werden muss, s. be-
reits oben 3.3.4.8.). Bei Personengesellschaften 
sorgt die Qualifikation der Leistungsentgelte als 
„Sondervergütungen“ nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
EStG mittelbar für eine volle Einbeziehung in 
den Gewerbeertrag der Personengesellschaft.159 
Dabei erscheint es aus Sicht der Personengesell-
schaften, wie angedeutet (oben 3.3.4.8.), zusätz-
lich problematisch, dass der Freibetrag des § 11 
S. 3 Nr.1 GewStG „objektbezogen“ gehandhabt 
und daher nicht mit der Zahl der geschäftsfüh-
renden Gesellschafter proportional angehoben 
wird.160 


Sowohl bei Kapitalgesellschaften als auch bei 
Personenunternehmen ist die Steuerfreiheit des 
Unternehmerlohns die systematisch richtige, 
dem objektiven Nettoprinzip entsprechende Lö-
sung.161 Dies wird de lege lata bereits in der Exis-
tenz des Freibetrags des § 11 S. 3 Nr. 1 GewStG 
dem Grunde nach deutlich, der nach dem Wil-
len des Gesetzgebers darauf angelegt ist, den 
„Unternehmerlohn“ im Einzelunternehmen 
und in der Personengesellschaft steuerfrei zu 
stellen. Der Höhe nach ist dieser Freibetrag aber 
mit aktuell 24.500 Euro völlig unrealistisch nied-
rig angesetzt. Hinzu tritt der Umstand, dass bei 
der Bemessung des Gewerbeertrags die Tätig-
keitsvergütung des Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers einer Kapitalgesellschaft und das Gehalt des 
Fremdgeschäftsführers einer Personengesell-
schaft in vollem Umfang außer Betracht bleiben. 


                                                           
158  BVerfGE 13, 331 (337 ff.). 
159  Schenke in BeckOK EStG, § 15 EStG Rz. 1682. 
160  Füssenich in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, 


Rz. 6.226. 


Eine systematisch überzeugende Neuregelung 
würde vor diesem Hintergrund darin bestehen,  


• bei Personengesellschaften in Entsprechung 
zu den Kapitalgesellschaften und in Über-
einstimmung mit der Behandlung von 
Fremdgeschäftsführern das (angemessene) 
Geschäftsführergehalt von Gesellschaftern 
freizustellen; 


• bei Einzelunternehmen entweder den Frei-
betrag nach § 11 S. 3 Nr. 1 GewStG pauschal 
auf ein realistisches Niveau zu heben oder 
den Gewerbeertrag jeweils individuell um 
einen der Größe und Ertragskraft des Unter-
nehmens sowie der Qualifikation und dem 
Arbeitseinsatz des Unternehmers angemes-
senen „Unternehmerlohn“ zu kürzen (be-
reits oben 3.3.4.8.). 


3.4.5. Überlassung von Wirtschaftsgütern 


Bei der Überlassung von Wirtschaftsgütern 
durch Gesellschafter an ihre Gesellschaft stellen 
sich – in Entsprechung zur Behandlung von 
Dienstleistungsvergütungen – die Fragen nach 
der Zuordnung der Nutzungsüberlassung zu den 
Einkunftsarten sowie nach der Behandlung im 
Gewerbesteuerrecht.  


3.4.5.1. Einkünfteermittlung,  
Sonderbetriebsvermögen und Betriebsaufspaltung 


Die Frage der angemessenen Zuordnung der 
Nutzungsüberlassung zwischen Gesellschaft 
und Gesellschafter wird – im Unterschied zur 
oben behandelten Problematik der Dienstleis-
tungsentgelte – stark geprägt durch die Frage 
nach der Besteuerung von Wertsteigerungen der 
überlassenen Wirtschaftsgüter.162 Nach gelten-
der Rechtslage werden Gewinne aus der Veräu-
ßerung oder Entnahme betrieblicher Wirt-
schaftsgüter unabhängig von der Haltedauer in 
vollem Umfang einkommensteuerlich erfasst, 
während dies bei Wirtschaftsgütern, mit deren 
Einsatz Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung erzielt werden, nicht der Fall ist. Hier findet 
§ 23 Abs. 1 EStG Anwendung, der die Veräuße-
rung von Grundstücken (und verwandten Rech-
ten) nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Er-
werb und bei anderen Wirtschaftsgütern nach 


161  Grundlegend: Keuk, StuW 1974, 1 (31); Knobbe-Keuk, Refe-
rat O zum 53. DJT 1980, O 9 (O 22 ff.). 


162  Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 
1.330 und Rz. 1.444; Osterloh-Konrad in Hüttemann/Schön, 
Unternehmenssteuerrecht, Rz. 4.246 ff. 
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Ablauf von einem Jahr nach dem Erwerb steuer-
frei stellt.  


In der Praxis zeigt sich ein gemischtes Bild. 
Während bei Einzelunternehmen sämtliche ih-
ren Inhabern gehörende Wirtschaftsgüter, die 
zu mehr als 50 Prozent im Unternehmen ge-
nutzt werden, zwingend zum „notwendigen Be-
triebsvermögen“ gerechnet werden163 und in 
den Betriebsvermögensvergleich eingehen, stellt 
sich die Lage bei Personen- und Kapitalgesell-
schaften differenziert dar. Bei Personengesell-
schaften hat die Rechtsprechung in einer jahr-
zehntealten Tradition die Rechtsfigur des 
„Sonderbetriebsvermögens“ entwickelt, mit des-
sen Hilfe Wirtschaftsgüter im Eigentum der ein-
zelnen Gesellschafter, die der Personengesell-
schaft zur Nutzung überlassen werden, ebenfalls 
als Betriebsvermögen qualifiziert werden.164 
Eine vergleichbare Funktion erfüllt bei Kapital-
gesellschaften die – ebenfalls praeter legem kon-
struierte – Rechtsfigur der Betriebsaufspaltung, 
die bei persönlicher und sachlicher Verflechtung 
die von den Gesellschaftern einer Kapitalgesell-
schaft (allein oder gemeinsam mit anderen) 
überlassenden Wirtschaftsgüter gewerbliche 
qualifiziert.165 


Beide Rechtsfiguren – sowohl das „Sonderbe-
triebsvermögen“ als auch die „Betriebsaufspal-
tung“ – verursachen nicht nur vielfältige prakti-
sche Probleme im Hinblick auf die korrekte 
Zuordnung. Sie haben sich auch als besonders 
tückisch erwiesen, was die Begründung oder Be-
endigung der für die betriebliche Qualifikation 
der Wirtschaftsgüter formulierten Vorausset-
zungen angeht. Es besteht im Anwendungsbe-
reich dieser „Rechtsinstitute“ daher das perma-
nente Risiko der Aufdeckung stiller Reserven 
durch „Entnahme“ von Wirtschaftsgütern, z.B. 
bei Aufgabe der Mitunternehmerstellung durch 
den das Wirtschaftsgut überlassenden Gesell-
schafter oder bei Verlust der personellen oder 
sachlichen Verflechtung als Tatbestandsmerk-
mal der Betriebsaufspaltung.166 Bereits die nur 
drohende Aufdeckung stiller Reserven bei 
                                                           
163  Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 9.214. 
164  Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 13.13; kritisch Desens/Blischke 


in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 15 EStG Rz. A 225 (9/2016); 
grundsätzliche Überlegungen zur Neuorientierung des Son-
derbetriebsvermögens zuletzt bei: Wissenschaftlicher Ar-
beitskreis Steuerrecht des DWS-Instituts e.V., DStR 2023, Bei-
hefter zu Heft 44. 


165  Zur Kritik: Hüttemann in Hüttemann/Schön, Unterneh-
menssteuerrecht, Rz. 2.149 ff. 


Beendigung des betrieblichen Charakters der 
eingesetzten Wirtschaftsgüter veranlasst häufig 
zu ineffizienten Gestaltungen, namentlich zur 
Gründung und Nutzung gewerblich geprägter 
Personengesellschaften (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG) 
schlicht zwecks Vermeidung eines Entnahme-
tatbestandes.167 


Das führt zu der Frage, ob die sachlich angemes-
sene Behandlung dieser Wirtschaftsgüter im 
Grundsatz eine Besteuerung von Veräußerungs-
gewinnen einschließen sollte oder nicht. Eine 
denkbare Neuregelung besteht darin, die Über-
lassung von Wirtschaftsgütern durch Personen- 
oder Kapitalgesellschafter oder auch durch 
fremde Dritte stets im Anwendungsbereich des 
§ 21 EStG zu verorten. Dafür spricht der Grund-
satz der Gleichbehandlung von Vermietungsein-
künften unabhängig von der Person des Über-
lassenden. Insoweit wären die bestehenden 
Verzerrungen zwischen Fremdvermietung, Son-
derbetriebsvermögen und Betriebsaufspaltung 
bei der Ermittlung der laufenden Einkünfte be-
hoben.  


Allerdings muss auch dann noch entschieden 
werden, wie mit Veräußerungsgewinnen umzu-
gehen ist. Hier „spielt die Musik“. Im Schrifttum 
ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die 
geltende Steuerfreiheit von Veräußerungsge-
winnen im Bereich Vermietung und Verpach-
tung (nach Ablauf der in § 23 Abs. 1 EStG ge-
nannten Fristen) unsystematisch und 
verzerrend ist, nicht zuletzt weil es noch nicht 
einmal einen recapture der vorgenommenen 
AfA in Gegenrechnung zum Veräußerungserlös 
gibt.168  


Die Kommission verzichtet mit Rücksicht auf 
ihr begrenztes Mandat darauf, eine allgemeine 
Besteuerung der Wertsteigerung von nicht pri-
vat genutzten Wirtschaftsgütern, namentlich 
von Immobilien, zu empfehlen.169 Sie hält es je-
doch für angemessen, jedenfalls bei solchen ver-
mieteten Wirtschaftsgütern eine generelle Ver-
äußerungsgewinnbesteuerung einzuführen, die 


166  Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 13.88. 
167  Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 13.88. 
168  Fuest/Hey/Spengel, ifo-Schnelldienst, 2021 Heft 12, 31; Hey, 


FR 2023, 141; Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmens-
steuerrecht, Rz. 1.325. 


169  Weitergehend Wissenschaftlicher Arbeitskreis Steuerrecht des 
DWS-Instituts e.V., DStR 2023, Beihefter zu Heft 44, 52 f.; 
Krumm, DStR 2023, 362 (366). 
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beim Nutzenden für betriebliche Zwecke einge-
setzt werden. Damit wäre nicht nur für eine ein-
kommensteuerliche Gleichbehandlung von be-
trieblich genutzten Wirtschaftsgütern 
unabhängig von der Inhaberschaft des Unter-
nehmers oder eines Dritten gesorgt.170 Eine sol-
che Vorgehensweise würde zugleich mit einem 
Schlag aus der Sicht des Einkommensteuer-
rechts die Rechtsinstitute des Sonderbetriebs-
vermögens sowie der Betriebsaufspaltung über-
flüssig machen. Und damit würden auch 
diejenigen nachteiligen Effekte verschwinden, 
die bei Anteilsveräußerungen oder Umstruktu-
rierungen bei Personengesellschaften und Be-
triebsaufspaltungen zu einer ungeplanten „Ent-
nahme“ und damit zu einer erzwungenen 
Gewinnrealisierung führen würden. Die Steuer-
verhaftung des betrieblich genutzten Wirt-
schaftsguts würde eben nicht mehr vorausset-
zen, dass der Inhaber des Wirtschaftsguts 
(weiterhin) Mitunternehmer der Personenge-
sellschaft ist oder aber (nach wie vor) an einer 
„sachlichen“ und „persönlichen“ Verflechtung 
zwischen Besitz- und Betriebsunternehmen im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung beteiligt ist. 


3.4.5.2. Nutzungsüberlassung und  
Gewerbesteuer 


Aus Sicht des Gewerbesteuerrechts bietet die Be-
handlung der als Sonderbetriebsvermögen qua-
lifizierten oder nach den Regeln der Betriebsauf-
spaltung behandelten Wirtschaftsgüter eine 
strukturelle Mehrbelastung von Wirtschaftsgü-
tern in der Hand von Gesellschaftern im Ver-
gleich zu Wirtschaftsgütern, die dem Unterneh-
men von dritter Seite überlassen werden.  


Im Ausgangspunkt sieht das geltende Gewerbe-
steuerrecht vor, dass der Beitrag der Nutzung 
von Wirtschaftsgütern in den Gewerbeertrag ei-
nes Unternehmens nur zum Teil aufgenommen 
wird. Steht das Wirtschaftsgut im Eigentum des 
Gewerbetreibenden, so ist der Gewerbeertrag 
nach § 9 Nr. 1 S. 1 GewStG um 1,2 Prozent des 
Einheitswerts (ab 1.1.2025: um 0,11 Prozent des 
Grundsteuerwerts) zu kürzen. Damit soll der 
gleichzeitigen Belastung der Grundstücksnut-
zung mit Grundsteuer Rechnung getragen wer-
den. Bei anderen (beweglichen) 


                                                           
170  Die erweiterte Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 


würde nicht nur solche Wirtschaftsgüter betreffen, die einer 
Personen- oder Kapitalgesellschaft von ihren Gesellschaf-
tern zu Nutzung überlassen werden (in diese Richtung Seer, 


Wirtschaftsgütern, die im Eigentum des Be-
triebsinhabers stehen, wird der volle Nutzungs-
vorteil im gewerblichen Gewinn und damit 
auch im Gewerbeertrag erfasst. 


Steht das Wirtschaftsgut im Eigentum eines 
Dritten, so sind dem Gewerbeertrag nach § 8 
Nr. 1 Buchst. d, e und f GewStG die geleisteten 
Miet- und Pachtzinsen anteilig hinzuzurechnen. 
Dieser Hinzurechnungsbetrag ist in den vergan-
genen Jahren durch mehrere Reformen immer 
weiter abgesenkt worden und beträgt aktuell je-
weils nur noch ein Viertel der rechnerischen Fi-
nanzierungsanteile. Die gesetzlich unterstellten 
Finanzierungsanteile liegen nach diesen Vor-
schriften bei beweglichen Wirtschaftsgütern bei 
20 Prozent, bei unbeweglichem Vermögen bei 
50 Prozent und bei Rechten bei 25 Prozent. Da-
mit soll der „Finanzierungsanteil“ der Nutzungs-
überlassung (im Unterschied zum Wertverzehr) 
typisierend erfasst werden – aber eben nur noch 
zu einem Viertel. 


In systematischer Hinsicht soll mit der Hinzu-
rechnung der Finanzierungsanteile eine Gleich-
behandlung zwischen der Nutzung eigener und 
der Nutzung fremder Wirtschaftsgüter im ge-
werblichen Unternehmen erreicht werden. 
Denn bei selbstgenutzten Wirtschaftsgütern ist 
der Finanzierungsanteil bereits im Gewinn ent-
halten, während der anteilige Wertverzehr über 
Absetzungen für Abnutzung den gewerblichen 
Gewinn (und damit auch den Gewerbeertrag) 
mindert.  


Vor diesem Hintergrund verschieben die 
Rechtsinstitute der Betriebsaufspaltung und des 
Sonderbetriebsvermögens die gewerbesteuerli-
che Behandlung der Nutzungsüberlassung zum 
Nachteil der überlassenden Gesellschafter und 
ihrer Gesellschaften. Denn sowohl das Sonder-
betriebsvermögen als auch die im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung überlassenen Wirtschafts-
güter werden nach herrschender Praxis im Aus-
gangspunkt dem gewerblichen Betriebsvermö-
gen zugerechnet. Der mit ihrer Nutzung 
verbundene Vermögensvorteil geht daher zu-
nächst (abzüglich etwaiger AfA) voll in den Ge-
werbeertrag ein und es kommt weiterhin nur 


StuW 2023, 30 (42)), sondern auch solche Wirtschaftsgüter, 
die von fremden Dritten einer Gesellschaft oder einem Ein-
zelunternehmer zur betrieblichen Nutzung zur Verfügung 
gestellt werden. 
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noch zu der reduzierten Kürzung nach § 9 Nr. 1 
S. 1 GewStG (folgt man der in diesem Bericht 
vertretenen Position, oben 0., und setzt sich für 
eine gänzliche Abschaffung der Kürzungsrege-
lung in § 9 Nr. 1 GewStG ein, so findet auch 
diese Kürzung nicht mehr statt). Der rechneri-
sche Finanzierungsanteil der Nutzungsüberlas-
sung wird daher nicht – wie für Nutzungsver-
träge mit dritten Personen gesetzlich 
vorgesehen – zu lediglich einem Viertel von der 
Hinzurechnung erfasst. 


Im Interesse einer Annäherung der Eigennut-
zung an die Fremdnutzung erscheint es daher 
vorzugswürdig, die Vermietung und Verpach-
tung von gewerblich genutzten Grundstücken 
und anderen Wirtschaftsgütern durch Gesell-
schafter der Vermietung durch fremde Dritte 
gleichzustellen. Dies hätte zur Folge, dass bei 
denjenigen Wirtschaftsgütern, die in der Ver-
gangenheit als Sonderbetriebsvermögen oder im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung als gewerbli-
ches Vermögen eingeordnet wurden, in Zukunft 
lediglich ein Viertel der rechnerischen Finanzie-
rungssaufwendungen dem Gewerbeertrag hin-
zugerechnet wird. Wenn man sich weitergehend 
dahin entscheidet, diese Hinzurechnung von 
Miet- und Pachtzinsen im Rahmen des Gewer-
besteuerrechts ganz aufzugeben (oben 3.3.4.4.), 
würde dies auch für an Gesellschafter gezahlte 
Miet- und Pachtzinsen gelten müssen. Natürlich 
verschärft dies die Differenz zwischen Perso-
nen- und Kapitalgesellschaften einerseits und 
Einzelunternehmen andererseits, wo eine 
schuldrechtliche Nutzungsüberlassung zwi-
schen Inhaber und Betrieb nicht möglich ist, 
doch darf nicht übersehen werden, dass mit ei-
ner schuldrechtlichen Nutzungsüberlassung 
auch beiderseitige Bindungen einhergehen, de-
nen der Einzelunternehmer mit seinem Be-
triebsvermögen nicht unterliegt. 


Schließlich hätte diese Neuorientierung des 
Sonderbetriebsvermögens und der Betriebsauf-
spaltung auch zur Folge, dass im Rahmen des 
Einkommensteuerrechts die Gewinne aus der 
Veräußerung der jeweiligen Grundstücke nicht 
der Gewerbesteuer unterliegen müssen. Für die 
steuerliche Gesamtbelastung des einzelnen Un-
ternehmers macht der Wegfall gerade der ge-
werbesteuerlichen Erfassung von Veräuße-
rungsgewinnen vor dem Hintergrund des § 35 
EStG allerdings keinen nennenswerten 


Unterschied. Bei Kapitalgesellschaften als Eigen-
tümer der jeweiligen Wirtschaftsgüter besteht ja 
ohnehin keine Differenz zwischen der steuerli-
chen Behandlung von betrieblichen und nicht-
betrieblichen Grundstücken. Daher bleibt es wie 
schon nach bisherigem Recht bei der vollen Er-
fassung dieser Veräußerungsgewinne im Rah-
men des Gewerbeertrags der Gesellschaft. Folgt 
man dem in diesem Bericht unterbreiteten Vor-
schlag, auch im Rahmen des Körperschaftsteu-
errechts eine Anrechnung der Gewerbesteuer-
last auf die Körperschaftsteuerlast einzuführen 
(oben 3.3.4.3.), so erledigt sich das Problem eben-
falls. 


3.4.6. Überlassung von Finanzkapital 


Zu der steuerlichen Behandlung von Gesell-
schafter-Darlehen haben sich im Verlauf der 
vergangenen Jahrzehnte sowohl im Einkom-
mensteuerrecht bzw. im Körperschaftsteuer-
recht als auch im Gewerbesteuerrecht be-
stimmte, z. T. gegenläufige, Sachbehandlungen 
eingestellt. Zu den prägenden Merkmalen gehö-
ren die „Zinsschranke“ nach § 4h EStG und § 8a 
KStG sowie die stückweise Aufhebung der 
Gleichstellung der Eigenkapitalverzinsung mit 
den Fremdkapitalentgelten im Gewerbesteuer-
recht.  


3.4.6.1. Fremdkapitalentgelte bei  
Kapitalgesellschaften 


Körperschaftsteuerrecht 


Im Körperschaftsteuerrecht herrscht der Grund-
satz, dass Zinsen auf Gesellschafterdarlehen als 
Betriebsausgaben abzugsfähig sind, wenn bzw. 
soweit sie dem Grunde und der Höhe nach dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Im Ge-
genzug sind die resultierenden Zinseinkünfte 
bei natürlichen Personen als Gesellschafter ein-
kommensteuerpflichtig bzw. (bei Körperschaf-
ten als Anteilseigner) körperschaftsteuerpflich-
tig. 


Eine Besonderheit im Einkommensteuerrecht 
liegt darin, dass diese Zinseinkünfte beim Emp-
fänger nicht dem Abgeltungssteuersatz nach 
§ 32d Abs. 1 EStG unterliegen, wenn sie „von ei-
ner Kapitalgesellschaft oder einer Genossen-
schaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, 
der zu mindestens zehn Prozent an der Gesell-
schaft oder der Genossenschaft beteiligt ist, so-
weit die den Kapitalerträgen entsprechenden 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


Laufende Besteuerung der Unternehmen    63 


Aufwendungen beim Schuldner Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten im Zusammenhang 
mit Einkünften sind, die der inländischen Be-
steuerung unterliegen“. Diese – systematisch 
völlig überzeugende171 – Anordnung soll sicher-
stellen, dass Anteilseigner nicht auf dem Umweg 
über das Regime der Abgeltungssteuer betriebli-
che Erträge steuergünstig aus dem Unterneh-
men „absaugen“. 


Eine Einschränkung der Abzugsfähigkeit bei der 
Kapitalgesellschaft bietet die Zinsschrankenre-
gelung in § 4h EStG, die bei einem Nettozinsauf-
wand von mehr als 3 Mio. Euro im Jahr die Ab-
zugsfähigkeit auf 30 Prozent des EBITDA 
beschränkt. Zwar wird diese Grundregel im Ein-
kommensteuerrecht durch mehrere Escape-Re-
geln für konzernfreie Unternehmen sowie in 
Abhängigkeit von der durchschnittlichen Ver-
schuldung im Gesamtkonzern ausgesetzt, doch 
gelten diese Escape-Möglichkeiten nach § 8a 
Abs. 2 und Abs. 3 KStG nicht für Darlehen, die 
ein mit mehr als einem Viertel (mittelbar oder 
unmittelbar) beteiligter Gesellschafter an die 
Gesellschaft ausgereicht hat, sofern der darauf 
entfallende Zinsaufwand zehn Prozent des ge-
samten Zinsaufwandes der Kapitalgesellschaft 
übersteigt.  


Gewerbesteuerrecht 


Soweit das Betriebsausgabenabzugsverbot nach 
§ 4h EStG und § 8a KStG eingreift, erhöht sich 
automatisch auch die Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer. Unabhängig vom Eingreifen der 
Zinsschranke gilt weiterhin, dass die auf Gesell-
schafterdarlehen entfallenden Überlassungsent-
gelte – wie Entgelte auf Fremddarlehen – nach 
§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG zu einem Viertel im 
Wege der Hinzurechnung in den Gewerbeertrag 
aufgenommen werden.  


Letztlich hat der Gesetzgeber jedoch im Gewer-
besteuerrecht die in § 8 Nr. 1 GewStG 1936 mit 
der vollständigen Hinzurechnung von Zinsen 
auf „Dauerschulden“ angelegte Gleichbehand-
lung von Fremdkapitalzinsen mit Eigenkapital-
zinsen im Laufe der Jahrzehnte stückweise auf-
gehoben. Die Zielrichtung dieser Reformschritte 
kann man im Lichte der notwendigen Entlas-
tung der Unternehmen von 


                                                           
171  Hey in Tipke/Lang, Rz. 8.501. 


substanzschmälernden Steuern begrüßen. Es 
sprechen – wie oben dargelegt – gute Gründe 
dafür, die Hinzurechnung von Finanzierungsan-
teilen jedenfalls für Zinsen ganz aufzugeben 
(oben 3.3.4.4.).  


3.4.6.2. Fremdkapitalentgelte bei  
Personengesellschaften 


Bei Personenunternehmen stellt sich die steuer-
liche Lage grundsätzlich anders dar als bei Kapi-
talgesellschaften. Zwar greift hier ebenfalls die 
Zinsschranke des § 4h EStG, jedoch nicht deren 
Erweiterung durch § 8a KStG. Insoweit scheinen 
Personengesellschaften besser behandelt zu 
werden als Kapitalgesellschaften. Dieser Ein-
druck täuscht indessen. Letztlich führt die 
durchgehende Qualifikation der Zinsen auf Ge-
sellschafterdarlehen bei Personengesellschaften 
als „Sondervergütungen“ sowohl im Einkom-
mensteuerrecht als auch im Gewerbesteuerrecht 
zu einer vollständigen Erfassung dieser Entgelte 
im Rahmen des gewerblichen Gewinns und da-
mit zu einer breiteren gewerbesteuerlichen Be-
messungsgrundlage als bei Körperschaften.  


Es ist bekannt, dass die ursprüngliche Zielset-
zung der Qualifikation von Gesellschafter-Leis-
tungsentgelten in EStG 1934 als Bestandteil des 
gewerblichen Gewinns (auch) durch den Aus-
blick auf das GewStG 1936 begründet war. Man 
wollte „mit Rücksicht auf das kommende 
rechtsrechtliche Gewerbesteuergesetz“172 von 
vornherein den Umfang des gewerblichen Ge-
winns erweitern. Diese Zielsetzung greift jedoch 
aus heutiger Sicht ins Leere, wenn man sich vor 
Augen führt, dass die ebenfalls im GewStG 1936 
vorgesehene vollständige Hinzurechnung der 
Zinsen auf von Nicht-Gesellschaftern gewährtes 
Fremdkapital in den vergangenen Jahrzenten 
weitgehend abgebaut worden ist und gegenwär-
tig nur noch ein Viertel der Entgelte auf Fremd-
darlehen dem gewerblichen Gewinn bei der Be-
rechnung des Gewerbeertrags hinzugerechnet 
werden. Die Diskrepanz zwischen Personenge-
sellschaften und Kapitalgesellschaften wird 
noch drastischer, wenn man den Umstand hin-
zunimmt, dass bei Kapitalgesellschaften gegen-
wärtig sogar im Hinblick auf die Beteiligung von 
Kapitalgebern als typisch stille Gesellschafter 


172  Begründung zum EStG 1934, RStBl 1935, 33 (42); näher 
Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, § 9 I 
2 b) und § 21 II 6 b) dd).  
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deren Gewinnanteile in den Gewerbeertrag nur 
zu einem Viertel eingehen.  


Eine rechtsformübergreifende Lösung sollte vor 
diesem Hintergrund darin bestehen, dass nicht 
nur bei Kapitalgesellschaften, sondern auch bei 
Personengesellschaften die Zinsen auf Gesell-
schafterdarlehen (im Rahmen des Fremdver-
gleichs) als Betriebsausgaben abzugsfähig ge-
stellt und beim Gesellschafter als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen versteuert werden. Im Gegen-
zug sollte die Zinsschranke auch bei Personen-
gesellschaften in vollem Umfang greifen und 
namentlich der Anwendungsbereich des § 8a 
KStG auf alle unmittelbaren oder mittelbaren 
„Mitunternehmer“ einer Personengesellschaft 
als Darlehensgeber erweitert werden. Schließ-
lich sollte im Rahmen des Einkommensteuer-
rechts auf diese Darlehenszinsen – wie auf Zins-
zahlungen an wesentlich beteiligte Anteilseigner 
einer Kapitalgesellschaft – beim Empfänger 
nicht der ermäßigte Abgeltungssteuersatz ange-
wandt werden. Auf diese Weise würde – unab-
hängig von der Ausübung einer Option zur steu-
erlichen Rechtsformwahl (s. 3.2. und 2.3.2.) – 
sichergestellt, dass die Fremdkapitalfinanzie-
rung von Personen- und Kapitalgesellschaften 
durch ihre Gesellschafter einem weitgehend an-
genäherten Regime unterliegt. Geht man noch 
einen Schritt weiter, so könnte die anteilige Hin-
zurechnung von Zinslasten aus Gesellschafter-
darlehen bei der Gewerbesteuer sowohl bei Ka-
pitalgesellschaften als auch bei 
Personengesellschaften vollständig entfallen 
(oben 3.3.4.4.).  


Als problematisch erweist sich erneut nur der 
Umstand, dass der Einzelunternehmer mit sich 
selbst keinen Darlehensvertrag schließen und 
daher auch keine Abzugsfähigkeit von Zinszah-
lungen herbeiführen kann. Im Einkommensteu-
errecht ist dies jedoch unbeachtlich, denn auch 
bei Gesellschafterdarlehen an Personengesell-
schaften und an Kapitalgesellschaften würden – 
wie geschildert – die Zinseinkünfte beim Emp-
fänger dem allgemeinen Steuertarif unterwor-
fen. Unterschiede würden nur noch im Gewer-
besteuerrecht bestehen, erledigen sich aber in 
der wirtschaftlichen Auswirkung letztlich auch 
durch die Möglichkeit der weitgehenden An-
rechnung der Gewerbesteuerlast auf die Ein-
kommensteuerschuld. 


 Gewerbliche  
Sondertatbestände bei  
Personengesellschaften  
nach § 15 Abs. 3 EStG 
Zu den sowohl streit- als auch gestaltungsanfäl-
ligen Tatbeständen des Unternehmenssteuer-
rechts gehört unter anderem die zweifache Er-
weiterung der gewerblichen Qualifikation von 
Personengesellschaften nach § 15 Abs. 3 EStG. Es 
geht jeweils darum, dass Personengesellschaf-
ten, die nur zum Teil (Nr. 1) oder auch über-
haupt nicht (Nr. 2) eine gewerbliche Betätigung 
ausüben, in ihrer Gesamtheit als gewerbliche 
Mitunternehmerschaften qualifiziert werden. 
Hier steht die Personengesellschaft im gesetzli-
chen Tatbestand zwischen dem Einzelunterneh-
mer, dessen wirtschaftliche Betätigungen geson-
dert voneinander schlicht nach ihrem 
individuellen Charakter den sieben Einkunftsar-
ten zugeordnet werden, und der (inländischen) 
Kapitalgesellschaft, deren Betätigung nach § 8 
Abs. 2 KStG generell als gewerblich qualifiziert 
wird. 


Beide gesetzlichen Tatbestände können aus 
steuersystematischen Gründen nicht überzeu-
gen.  


3.5.1. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG  
(„Abfärberegelung“) 


Zu der in § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG kodifizierten 
„Abfärbetheorie“ ist festzuhalten, dass es nicht 
einleuchtet, wenn nach dieser Vorschrift bei 
mehreren unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern 
einer Personengesellschaft der gewerbliche Cha-
rakter einer Betätigung sämtliche anderen – na-
mentlich freiberuflichen oder vermögensver-
waltenden – Einkunftsquellen gleichsam 
„infiziert“. Dieser Effekt erscheint willkürlich, er 
widerspricht schon im Ausgangspunkt der Idee 
der Rechtsformneutralität im Vergleich zum 
Einzelunternehmen und findet im Übrigen auch 
keine systematische Entsprechung bei der Kapi-
talgesellschaft, deren Gewerblichkeit in keiner 
Weise davon abhängt, ob ein Teil des Unterneh-
mensgegenstandes originären gewerblichen 
Charakter besitzt. Der bloße Umstand, dass zwei 
Tätigkeiten im Rahmen desselben gesellschafts-
rechtlich verfassten Verbandes ausgeübt wer-
den, reicht jedenfalls nicht aus, um ihnen einen 
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übergreifenden Charakter zu verleihen. Auch 
aus der Sicht des Gewerbesteuerrechts gibt es 
keinen Anlass, nicht gewerbliche Wirtschaftsgü-
ter zwangsweise auf der Grundlage der Zugehö-
rigkeit zu demselben Gesellschaftsvermögen der 
gewerblichen Sphäre zuzurechnen. Der allge-
meine Vorwurf, es müsse Gewerbesteuerauf-
kommen gesichert und es müssten Manipulatio-
nen vermieden werden, erscheint zu pauschal.173 
Die vielfältigen Grenzfälle, in denen es auf das 
quantitative Verhältnis zwischen den gewerbli-
chen und nicht gewerblichen Tätigkeitsfeldern 
ankommen soll, sowie die gegen die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs174 gesetzlich fest-
gelegte Annahme, dass auch die Beteiligung an 
einer anderen gewerblichen Personengesell-
schaft die Infektionswirkung herbeiführen 
kann, zeigen die Sinnwidrigkeit der Gesetzes-
lage.  


Bereits der Umstand, dass das Bundesverfas-
sungsgericht zur gleichheitsrechtlichen Legiti-
mation dieser Gesetzeslage die Steuerpflichtigen 
auf die Gestaltungsmöglichkeit verwiesen hat, 
zum Ausschluss der Abfärbewirkung ihre ge-
werblichen und nicht-gewerblichen Tätigkeits-
felder auf mehrere Personengesellschaften mit 
identischem Teilhaberkreis zu verteilen,175 
macht deutlich, dass das Gesetz an dieser Stelle 
nicht nur keine systematische Überzeugungs-
kraft besitzt, sondern im Gegenteil willkürliche 
Mehrbelastungen mit sich führt.  


Soweit versucht wird, die Zusammenfassung der 
Tätigkeitsfelder einer Personengesellschaft un-
ter dem einheitlichen Dach der Gewerblichkeit 
dadurch zu rechtfertigen, dass dies für die Steu-
erpflichtigen im Hinblick auf die einheitliche 
Erfassung aller Vermögengegenstände in der 
Handelsbilanz auch eine Vereinfachungswir-
kung besitzen kann, vermag dies jedenfalls inso-
weit nicht zu überzeugen, als die gesetzliche 
Umqualifikation nicht gewerblicher Einkünfte 
dem Steuerpflichtigen hier gegen seinen Willen 
aufgezwungen wird. Er erfährt die gesetzliche 
Regel nicht als Erleichterung, sondern als Mehr-
belastung. Würde man jedoch die Rechtsfolge 
des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nach Art eines Wahl-
rechts in das Ermessen des Steuerpflichtigen 


                                                           
173  Hüttemann, DStJG 34 (2011), 291 (298); Osterloh-Konrad in 


Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 4.205. 
174  BFH v. 6.10.2004 IX R 53/01 BStBl II 2005, 383. 
175  BVerfG v. 15.1.2008 1 BvL 2/04 BVerfGE 120, 1 (52). 


stellen, so wäre nicht einsehbar, dass dieses 
Wahlrecht nicht auch Einzelunternehmern im 
Hinblick auf ihre verschiedenen Tätigkeitsfelder 
ermöglicht werden sollte. Letztlich besteht kein 
Anlass, an Tatbestand und Rechtsfolge des § 15 
Abs. 3 Nr. 1 EStG festzuhalten. 


3.5.2. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EstG 
(„Geprägeregelung“) 


Nicht weniger anfechtbar ist die in § 15 Abs. 3 
Nr. 2 EStG angelegte „Geprägetheorie“, derzu-
folge eine Personengesellschaft immer dann in 
vollem Umfang gewerblichen Charakter besitzt, 
wenn keine natürliche Person für die Schulden 
der Gesellschaft unbeschränkt haftet und keine 
natürliche Person organschaftliche Geschäfts-
führungsrechte besitzt. Zwar liegt für die von 
dieser Regelung zentral betroffene GmbH &  
Co. KG im Hinblick auf den Charakter ihrer Tä-
tigkeit eine Parallele zur steuerlichen Stellung 
der GmbH und damit auch zu § 8 Abs. 2 KStG 
nahe. Doch ändert dies nichts daran, dass die für 
den Steuertatbestand maßgebliche Gesellschaft  
– die KG – eine Personengesellschaft bildet, de-
ren Tätigkeit nicht in Abhängigkeit von der Zu-
sammensetzung ihres Gesellschafterkreises cha-
rakterisiert werden kann.176 Es erscheint auch 
willkürlich, dass z.B. die Ersetzung der Komple-
mentär-GmbH durch eine weitgehend vermö-
genslose natürliche Person oder die Ernennung 
eines Kommanditisten zum geschäftsführenden 
Gesellschafter die gewerbliche Prägung automa-
tisch entfallen lassen soll. Die GmbH & Co. KG 
erweist sich damit einerseits als Gestaltungsop-
tion und andererseits als „Falle“, ohne dass dies 
durch den jeweiligen gesetzlichen Tatbestand in 
der Sache gerechtfertigt wäre. Schließlich hat 
der Gesetzgeber auch nicht die letzte Konse-
quenz gezogen und die GmbH & Co. KG oder 
vergleichbare Gestaltungen schlicht dem Re-
gime des Körperschaftsteuerrechts unterworfen. 
Es wird lediglich die Rechtsfolge des § 8 Abs. 2 
KStG in das Einkommensteuerrecht „hineinko-
piert“, man bleibt aber im Übrigen im transpa-
renten Besteuerungsregime. 


Folgt man den hier vertretenen Reformvor-
schlägen, so besteht keine rechtspolitische 


176  Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 10.67; Hüttemann, DStJG 34 
(2011), 291 (299); weniger streng Osterloh-Konrad in Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 4.227 ff. 
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Notwendigkeit für den Fortbestand der Geprä-
geregelung in § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG: 


Erstens kann dem Bedürfnis der Praxis, eine 
umfassende Haftungsbeschränkung für natürli-
che Personen als Teilhaber mit den Vorzügen ei-
ner transparenten Besteuerung zu verbinden, 
nach den hier vorgeschlagenen Gesetzesände-
rungen künftig dadurch Rechnung getragen 
werden, dass den Anteilseignern einer nicht bör-
sennotierten Kapitalgesellschaft eine „Option“ 
zur transparenten Besteuerung im Rahmen des 
EStG gewährt wird (oben 3.2.). Der steuerliche 
Effekt bleibt derselbe, die gesellschaftsrechtliche 
Lage wird maßgeblich vereinfacht. 


Zweitens besteht im geltenden Recht ein Inte-
resse der Steuerpflichtigen, bei der Übertragung 
oder Umstrukturierung von Betrieben zurück-
bleibende einzelne Wirtschaftsgüter (z.B. zu-
rückbehaltene Grundstücke) durch Einbringung 
in eine GmbH & Co. KG weiterhin zu „verstri-
cken“ und damit die Aufdeckung stiller Reser-
ven zu vermeiden. Dafür reicht es aus, wenn – 
wie hier vorgeschlagen – betrieblich genutzte 
Wirtschaftsgüter unabhängig davon einkom-
mensteuerlich der Veräußerungsgewinnbesteu-
erung unterliegen, ob sie dem Betriebsinhaber 
gehören oder von einem Gesellschafter oder ei-
nem Dritten an eine betrieblich tätige Gesell-
schaft oder an ein Einzelunternehmen überlas-
sen werden (oben 3.4.5.). 


Drittens hält das geltende Recht für reine 
Grundstücksgesellschaften das Privileg der er-
weiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG 
bereit. Die Gründung einer GmbH & Co. KG hat 
daher insbesondere großen gewerblich tätigen 
Kapitalgesellschaften in der Vergangenheit er-
möglicht, durch „Auslagerung“ ihres Grundbe-
sitzes in GmbH & Co. KG die Vorzüge der erwei-
terten Kürzung zu sichern. Da nach den hier 
unterbreiteten Vorschlägen die Kürzung nach 
§ 9 Nr. 1 GewStG im Allgemeinen und die erwei-
terte Kürzung im Besonderen in Fortfall kom-
men soll (oben 0.), lässt auch dieser Regelungs-
kontext kein Interesse an einem Fortbestand der 
Gewerblichkeit nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GewStG 
zu.  


Schließlich kann es viertens auch aus der syste-
matischen Innensicht des Gewerbesteuerrechts 
nicht überzeugen, wenn genuin nicht gewerbli-
che Aktivitäten (namentlich die Verwaltung 


eigenen Vermögens) herangezogen werden, um 
das Gewerbesteueraufkommen zu erweitern. 
Das verfassungspolitische Ziel der Gewerbe-
steuer, der Gemeinde eine wirtschaftskraftbezo-
gene Steuerquelle zu gewähren, rechtfertigt 
nicht eine Erweiterung des Kerntatbestands ge-
werblicher Unternehmen ausschließlich auf der 
Grundlage der gewählten Rechtsform.  


 Verluste 
3.6.1. Grundlagen und Gang der Darstellung 


Jede unternehmerische Tätigkeit ist riskant. 
Neue Konkurrenten, neue Technologien oder 
Marktverwerfungen aufgrund unvorhersehba-
rer Ereignisse wie Pandemien und Kriegen kön-
nen jederzeit den wirtschaftlichen Erfolg gefähr-
den und ein Unternehmen im schlimmsten Fall 
in die Knie zwingen. Unser Wohlstand hängt da-
von ab, dass sich genügend Menschen finden, 
die bereit sind, diese Risiken auf sich zu nehmen. 
Besonders riskant und zugleich volkswirtschaft-
lich wertvoll ist die Gründung von Unterneh-
men in innovativen Geschäftsfeldern wie der In-
formations- oder Biotechnologie.  


Es ist daher wirtschaftspolitisch sinnvoll, die 
Übernahme unternehmerischer Risiken durch 
das Steuerrecht nicht unnötig zu erschweren. 
Hierfür kommt es in erster Linie darauf an, wie 
das Steuerrecht mit Verlusten umgeht.  


Grundsätzlich ermöglicht das Steuerrecht den 
Unternehmen, erlittene Verluste im Wege des 
Verlustrücktrags und des Verlustvortrags mit 
Gewinnen aus anderen Veranlagungszeiträu-
men zu verrechnen. Allerdings gelten hierbei 
zahlreiche Restriktionen, die oftmals eine voll-
ständige oder zumindest eine zeitnahe Nutzung 
steuerlicher Verluste verhindern. Um risikorei-
che Investitionen nicht gegenüber risikoärme-
ren Investitionen zu benachteiligen, müssten 
Gewinne und Verluste hingegen symmetrisch 
behandelt werden. Da Gewinne laufend besteu-
ert werden, müsste sich der Fiskus spiegelbild-
lich durch die Auszahlung einer „Negativsteuer“ 
an den Verlusten beteiligen, die die Steuer-
pflichtigen bei ihrer unternehmerischen Betäti-
gung erleiden.  


Die Einführung einer solchen Negativsteuer 
würde das Steuerrecht nicht nur dem wirt-
schaftswissenschaftlichen Petitum der 
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Entscheidungsneutralität annähern, sondern 
hätte zugleich einen großen Vereinfachungsef-
fekt. Sämtliche Regelungen zur Verlustverrech-
nung und Bekämpfung einer (vermeintlich) 
missbräuchlichen Verlustnutzung durch die 
Steuerpflichtigen (siehe insb. die §§ 15a EStG, 8c, 
8d KStG) wären auf einen Schlag überflüssig.  


Die Kommission ist sich allerdings darüber im 
Klaren, dass ein solcher Schritt – für den es in-
ternational kein Vorbild gibt – allein aufgrund 
seiner fiskalischen Auswirkungen auf absehbare 
Zeit nicht realistisch ist. Dies ändert jedoch 
nichts daran, dass das Ideal einer Negativsteuer 
auf Verluste ein sinnvolles Leitbild ist, an das die 
Regelungen zur Verlustverrechnung zumindest 
so weit wie möglich angenähert werden sollten.  


Aus diesen Gründen spricht sich die Kommis-
sion dafür aus, 


• den Verlustrücktrag sowohl zeitlich als auch 
betragsmäßig deutlich auszuweiten (s. dazu 
3.6.2.) und 


• die Beschränkung des Verlustvortrags durch 
die sog. Mindestbesteuerung ersatzlos zu 
streichen (s. dazu 3.6.3.). 


• Reformbedürftig ist außerdem die Ver-
lustverrechnung bei transparenter Besteue-
rung (s. dazu 3.6.4.). 


3.6.2. Verlustrücktrag 


Nach Auffassung der Kommission sollte es Un-
ternehmen erleichtert werden, erlittene Verluste 
mit Gewinnen aus anderen Veranlagungszeit-
räumen auszugleichen.  


Besonders attraktiv ist für Unternehmen die 
Möglichkeit, Verluste in vergangene Veranla-
gungszeiträume zurückzutragen, da es hier-
durch zu einer Erstattung von bereits gezahlten 
Steuern kommt. In seiner Wirkung entspricht 
der Verlustrücktrag dem Leitbild einer Negativ-
steuer auf Verluste.  


Aufgrund seiner restriktiven Ausgestaltung 
kann der Verlustrücktrag diese Wirkung derzeit 
allerdings nur sehr eingeschränkt entfalten. 


                                                           
177  Für die Zwecke der Einkommensteuer erhöht sich der 


Höchstbetrag bei Zusammenveranlagung auf 2 Millionen 
Euro. 


178  Statistisches Bundesamt, Körperschaftsteuerstatistik 2018, 
73211-05, abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/ 


Verluste können bei der Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer nach geltendem Recht nur für zwei 
Veranlagungszeiträume und nur bis zu einem 
Höchstbetrag von 1 Million Euro zurückgetra-
gen werden (§ 10d Abs. 1 EStG).177 Infolgedessen 
kann nur ein kleiner Teil der laufend anfallen-
den Verluste im Wege des Verlustrücktrags ge-
nutzt werden. So wurden beispielsweise 2018 
körperschaftsteuerliche Verluste i.H.v. insge-
samt mehr als 66 Mrd. Euro festgestellt. Hiervon 
konnten nur ca. 2 Mrd. Euro in das Vorjahr zu-
rückgetragen werden.178 Bei der Gewerbesteuer 
ist gar kein Verlustrücktrag möglich. Im Ergeb-
nis werden daher bislang nur kleine Unterneh-
men durch den Verlustrücktrag in einem nen-
nenswerten Umfang entlastet.  


Um die Diskriminierung risikoreicher unter-
nehmerischer Tätigkeiten zu verringern, sollte 
zum einen der Höchstbetrag für den Verlust-
rücktrag angehoben und zum anderen der Zeit-
raum für den Verlustrücktrag erweitert werden. 
Hierdurch würde sich das Unternehmenssteuer-
recht nicht nur dem Ideal der Entscheidungs-
neutralität annähern, sondern zugleich deutlich 
krisenfester werden. In einer allgemeinen Wirt-
schaftskrise werden Unternehmen durch einen 
großzügigen Verlustrücktrag schnell, unbüro-
kratisch und auf breiter Front entlastet. Der Ver-
lustrücktrag wirkt dann stabilisierend auf die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Aus diesem 
Grund wurde das Verlustrücktragsvolumen 
während der Corona-Pandemie vorübergehend 
auf 10 Millionen Euro angehoben. Im Regie-
rungsentwurf für ein Wachstumschancengesetz 
war vorgesehen, diesen Betrag zu verstetigen 
und den Verlustrücktrag zudem auf drei Veran-
lagungszeiträume auszuweiten.179 Auch wenn 
diese Pläne nicht umgesetzt wurden, weisen sie 
nach Auffassung der Kommission in die richtige 
Richtung. Durch eine Ausweitung des Verlust-
rücktrags auf drei Jahre würden insbesondere 
solche Unternehmen spürbar entlastet, bei de-
nen sich der Übergang von einer Gewinn- in 
eine Verlustphase nicht abrupt vollzieht, son-
dern die zwischenzeitlich für bis zu zwei Jahre 
nur geringe Gewinne bzw. Verluste ausweisen. 


Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Publikatio-
nen/Downloads-Koerperschaftsteuern/statistischer-be-
richt-koerperschaftsteuerstatistik-2140720187005.html. 


179  BT-Drs. 20/8628, S. 27 und 135 f. 



https://www.destatis.de/DE/
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Eine solche Regelung wäre im internationalen 
Vergleich großzügig, aber nicht ohne Vorbild. So 
gewährt etwa unter den G7-Staaten Kanada ei-
nen dreijährigen Verlustrücktrag.180 


Um auch größere Unternehmen durch den Ver-
lustrücktrag spürbar zu entlasten, müsste zudem 
der Höchstbetrag für rücktragsfähige Verluste 
deutlich angehoben werden – und zwar noch 
über die im Wachstumschancengesetz ange-
dachten zehn Millionen Euro hinaus. Idealer-
weise sollte der Verlustrücktrag betragsmäßig 
nicht beschränkt sein. Insofern kann auf das 
Vorbild Kanadas181 und – bis 2017 – der USA 
verwiesen werden.  


Neben einer deutlichen Ausweitung des Verlust-
rücktrags bei der Einkommens- und Körper-
schaftsteuer sollte auch bei der Gewerbesteuer 
ein korrespondierender Verlustrücktrag einge-
führt werden. Dies entspricht dem allgemeinen 
Petitum der Kommission, die Bemessungs-
grundlagen der drei in Deutschland auf den Ge-
winn von Unternehmen erhobenen Ertragssteu-
ern anzugleichen (s. oben 3.3.4.4.). Abgesehen 
von einer deutlichen Verstärkung der allgemei-
nen positiven Wirkungen des Verlustrücktrags 
würde die Möglichkeit, gewerbesteuerliche Ver-
luste im gleichen Umfang rücktragen zu können 
wie bei der Einkommen- und Körperschafts-
teuer, das Steuerrecht spürbar vereinfachen. 
Wegen des Fehlens eines gewerbesteuerlichen 
Verlustrücktrags weichen auch die Verlustvor-
träge bei der Gewerbesteuer einerseits und der 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer anderer-
seits häufig stark voneinander ab. Das kann dazu 
führen, dass den Steuerpflichtigen eine vollstän-
dige Verlustnutzung entweder ohne sachlichen 
Grund verwehrt wird oder nur mit unnötigem 
Gestaltungsaufwand möglich ist. So erschwert 
beispielsweise ein Auseinanderfallen der Ver-
lustvorträge der unterschiedlichen Ertragssteu-
ern die gezielte Aufdeckung von stillen Reserven 
zur Verlustnutzung im Rahmen einer Umstruk-
turierung. Eine Harmonisierung des Verlust-
rücktrags würde ferner die pauschale Anrech-
nung der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer gemäß § 35 EStG vereinfa-
chen. Die derzeitige Rechtslage kann dazu füh-
ren, dass die von § 35 EStG beabsichtigte 
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Entlastungswirkung verfehlt wird. Hierzu 
kommt es etwa, wenn aufgrund eines einkom-
mensteuerlichen Verlustrücktrags in einem ver-
gangenen Veranlagungszeitraum nur für die 
Zwecke der Gewerbesteuer ein Gewinn anfällt, 
während in einem zukünftigen Veranlagungs-
zeitraum der – aufgrund des fehlenden Verlust-
rücktrags höhere – gewerbesteuerliche Verlust-
vortrag dazu führt, dass nur für die Zwecke der 
Einkommensteuer ein Gewinn entsteht. In die-
sem Fall läuft § 35 EStG in beiden Veranlagungs-
zeiträumen leer: einmal, mangels eines einkom-
mensteuerlichen Gewinns und einmal aufgrund 
der Deckelung des Entlastungsbetrags durch die 
tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer.  


Durch die von der Kommission befürwortete 
Ausweitung des Verlustrücktrags würde sich die 
Volatilität des Ertragssteueraufkommens erhö-
hen, weil in einer Wirtschaftskrise nicht nur 
Steuereinnahmen wegbrechen, sondern zusätz-
lich bereits entrichtete Steuern wiedererstattet 
werden müssen. Hierbei handelt es sich um die 
notwendige Kehrseite der stabilisierenden Wir-
kung des Verlustrücktrags auf die wirtschaftli-
che Entwicklung. Wie die rechtvergleichenden 
Vorbilder Kanadas und der USA zeigen, ist dies 
zumindest bei einer Beschränkung des Verlust-
rücktrags auf drei Jahre grundsätzlich mit den 
Erfordernissen einer geordneten Haushaltspla-
nung vereinbar.  


Einer besonderen Betrachtung bedarf allerdings 
die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist stark 
konjunkturabhängig. Brechen in einer allgemei-
nen Wirtschaftskrise die Unternehmensgewinne 
auf breiter Front ein, folgt das Gewerbesteuer-
aufkommen auf dem Fuße. Die Konjunkturab-
hängigkeit des Gewerbesteueraufkommens 
würde durch die Einführung eines Verlustrück-
trags noch weiter verstärkt. Das Grundproblem 
besteht aber auch ohne Verlustrücktrag. Zuletzt 
zeigte sich dies während der Corona-Pandemie, 
als zahlreiche Gemeinden wegen plötzlich aus-
bleibender Gewerbesteuereinnahmen in finan-
zielle Schwierigkeiten gerieten. Die Einführung 
eines großzügigen gewerbesteuerlichen Verlust-
rücktrags wäre zudem insbesondere für kleine 
Gemeinden mit wenigen großen Gewerbesteu-
erzahlern auch losgelöst von der allgemeinen 
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konjunkturellen Entwicklung mit erheblichen 
haushaltspolitischen Risiken verbunden. Dieses 
Problem besteht indes wiederum unabhängig 
davon, ob bei der Gewerbesteuer ein Verlust-
rücktrag gewährt wird oder nicht. Gemeinden, 
die wesentliche Teile ihres Haushalts mit den 
Gewerbesteuerzahlungen eines großen Unter-
nehmens bestreiten, sind in jedem Fall einem 
erheblichen haushaltspolitischen Klumpenri-
siko ausgesetzt.  


Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Gewerbe-
steuer per se – ob mit oder ohne Verlustrück-
trag – aufgrund ihrer Volatilität als Hauptsteu-
erquelle der Gemeinden mit Risiken behaftet ist. 
Dieses Problem muss mit Mitteln des Finanz-
rechts bewältigt werden. Wie während der 
Corona-Pandemie sind in erster Linie die Län-
der gefordert, Gemeinden zu stützen, die durch 
Ausfälle bei der Gewerbesteuer in eine finanzi-
elle Schieflage geraten. Ein seit langem bekann-
tes Strukturproblem bei der Gemeindefinanzie-
rung weiterhin durch den Verzicht auf einen 
Verlustrücktrag auf die Unternehmen abzuwäl-
zen, überzeugt die Kommission dagegen nicht. 


3.6.3. Verlustvortrag 


Auch nach der hier vorgeschlagenen deutlichen 
Ausweitung des Verlustrücktrags wären Unter-
nehmen weiterhin auf die Möglichkeit eines 
Verlustvortrags angewiesen. Für große Unter-
nehmen hätte der Verlustrücktrag selbst nach 
der im Wachstumschancengesetz angedachten 
Anhebung der betragsmäßigen Deckelung auf 
10 Millionen Euro nur eine homöopathische 
Wirkung gehabt. Start-Ups, die in der Vergan-
genheit noch keine Gewinne erzielt haben, pro-
fitieren von vornherein nicht von einem wie 
auch immer ausgestalteten Verlustrücktrag. Sie 
können Anlaufverluste nur mit zukünftig anfal-
lenden Gewinnen verrechnen.  


Seit 1990 können Verluste in Deutschland ohne 
zeitliche Beschränkung vorgetragen werden.182 
Die Kommission empfiehlt, hieran – im Ein-
klang mit der Mehrheit der G7-Staaten183 – fest-
zuhalten. Es gibt keinen sachlichen Grund, Un-
ternehmen einen bestimmten Zeitraum 
vorzuschreiben, innerhalb dessen ihnen eine 
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vollständige Verlustverrechnung gelingen muss. 
Jede zeitliche Beschränkung des Verlustvortrags 
würde gestalterische Maßnahmen zur Verluster-
haltung von Seiten der Steuerpflichtigen und 
Gegenmaßnahmen des Fiskus provozieren und 
liefe daher dem Ziel einer Vereinfachung des 
Unternehmenssteuerrechts zuwider.  


Betragsmäßig ist der Verlustvortrag in Deutsch-
land seit 2004 durch die sog. „Mindestbesteue-
rung“ auf 60 Prozent der eine Million Euro über-
steigenden positiven Einkünfte eines 
Veranlagungszeitraums beschränkt (§ 10d Abs. 2 
EStG). Auf diese Weise wird erreicht, dass unab-
hängig von der Höhe der vorgetragenen Ver-
luste mindestens 40 Prozent der den Sockelbe-
trag von eine Million Euro übersteigenden 
positiven Einkünfte der Besteuerung unterlie-
gen.  


Auch wenn diese Regelungstechnik internatio-
nal mittlerweile zahlreiche Nachahmer gefun-
den hat,184 spricht sich die Kommission dafür 
aus, die Mindestbesteuerung ersatzlos zu strei-
chen. Unabhängig von der nach wie vor offenen 
Frage ihrer Verfassungsmäßigkeit ist die Min-
destbesteuerung wirtschaftspolitisch schädlich, 
da sie risikoreiche Investitionen und Geschäfts-
modelle diskriminiert. Darüber kann auch nicht 
das vom Gesetzgeber verharmlosend ins Feld 
geführte Argument hinwegtäuschen, dass die 
Verlustverrechnung durch die Mindestbesteue-
rung lediglich zeitlich gestreckt werde.185 Auch 
hierdurch kann es zum Untergang von Verlus-
ten kommen, etwa weil ein Unternehmen vor 
einer vollständigen Verlustverrechnung einge-
stellt wird. Vor allem werden Verlustunterneh-
men bereits durch eine bloße zeitliche Stre-
ckung der Verlustverrechnung erheblich 
benachteiligt. Aufgrund der Mindestbesteue-
rung fangen Unternehmen nach einer Verlust-
phase früher an, Steuern zu zahlen, als sie es bei 
einem betragsmäßig unbeschränkten Verlust-
vortrag getan hätten. Als Kehrseite der zeitli-
chen Streckung der Verlustverrechnung steigt 
daher die Gefahr, dass der Fiskus den betroffe-
nen Unternehmen Liquidität entzieht, bevor sie 
sich vollständig von einer wirtschaftlichen Krise 
erholt haben. Besonders problematisch ist die 


184  BMF, Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 
2022, 2023, 17 ff. 
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Mindestbesteuerung für Unternehmen in stark 
zyklischen Branchen wie beispielsweise der 
Halbleiterindustrie. Solche Unternehmen müs-
sen nach jeder Verlustphase Gewinne erzielen, 
die die vorangegangenen Verluste um mindes-
tens zwei Drittel übersteigen. Anderenfalls führt 
die Mindestbesteuerung dazu, dass ihre Verlust-
vorträge von Zyklus zu Zyklus immer weiter an-
wachsen. Zudem benachteiligt die Mindest-be-
steuerung Start-Ups in innovativen Branchen 
gegenüber etablierten Unternehmen. So kann 
beispielsweise ein Pharmakonzern die Verluste 
aus der risikoreichen Forschung an einem 
neuen Medikament häufig mit Gewinnen aus 
dem Verkauf bereits zugelassener Medikamente 
verrechnen, sodass per Saldo überhaupt kein 
Verlust entsteht. Ein Biotech-Start-Up hat diese 
Möglichkeit in der Regel nicht, sondern kann 
seine Anlaufverluste lediglich im Wege des Ver-
lustvortrags nutzen und wird dabei noch zusätz-
lich durch die Mindestbesteuerung behindert. 


Die Einführung der Mindestbesteuerung wurde 
2003 mit der Notwendigkeit begründet, die 
Staatseinnahmen angesichts des „gewaltigen 
Verlustvortragspotentials“ der Unternehmen zu 
verstetigen.186 Hintergrund dieser Befürchtung 
war ein Anstieg des körperschaftsteuerlichen 
Verlustvortragsvolumen von 82 Mrd. Euro im 
Jahr 1991 auf 434 Mrd. Euro im Jahr 2003. Bis 
2006 hatte sich dieser Wert weiter auf 604 Mrd. 
Euro erhöht.187 Ursächlich für diese Entwick-
lung dürfte in erster Linie gewesen sein, dass 
1990 eine bis dahin geltende zeitliche Beschrän-
kung des Verlustvortrags auf fünf Jahre wegge-
fallen war. Obwohl die Mindestbesteuerung die 
Verlustverrechnung erschwert, hat sich der An-
stieg des körperschaftsteuerlichen Verlustvor-
tragsvolumens seit Mitte der 2000er Jahre ver-
langsamt. 2018 belief es sich auf 715 Mrd. 
Euro.188 Diese Zahl ist für sich genommen in der 
Tat beeindruckend. Allerdings geht von diesen 
Verlustvorträgen bei genauer Betrachtung keine 
nennenswerte Gefahr für die Stabilität des 
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189 Siehe dazu ausführlicher Röder, StuW 2012, 18 (25); ders. in 
Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 5.209. 


Steueraufkommens aus, da sie von den Steuer-
pflichtigen auch ohne Mindestbesteuerung nur 
zu einem geringen Teil geltend gemacht werden 
können.189 So lag etwa von 1992 bis 2003 der An-
teil der im Wege des Verlustvortrags verrechne-
ten Verluste am positiven Gesamtbetrag der 
Einkünfte jeweils unter 20 Prozent. Zugleich 
schwankte dieser Anteil nur geringfügig.190 Die 
Verrechnung von vorgetragenen Verlusten be-
einflusste die Stabilität des Körperschaftssteuer-
aufkommens somit nicht spürbar.  


Eine verstetigende Wirkung für das Steuerauf-
kommen geht von der Mindestbesteuerung al-
lenfalls dann aus, wenn in der wirtschaftlichen 
Erholung nach einer schweren Krise zahlreiche 
Unternehmen zeitgleich aus der Verlust- in die 
Gewinnphase zurückkehren.191 Die betroffenen 
Unternehmen müssen dann bereits wieder 
Steuern zahlen, bevor sie die krisenbedingten 
Verluste vollständig verrechnen konnten. Das ist 
wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. Vor die-
sem Hintergrund gingen die im Referentenwurf 
des Wachstumschancengesetzes enthaltenen 
Pläne für eine erhebliche Entschärfung der Min-
destbesteuerung in die richtige Richtung. Es war 
vorgesehen, die Mindestbesteuerung für die 
Veranlagungszeiträume 2024 bis 2027 komplett 
auszusetzen.192 Ab dem Veranlagungszeitraum 
2028 sollte der Sockelbetrag der Mindestbesteu-
erung verzehnfacht werden.193 Unternehmen 
hätten somit dauerhaft Verluste von bis zu 
10 Millionen Euro ohne Einschränkungen vor-
tragen können. Auch wenn von diesen Plänen 
aus fiskalischen Gründen nur eine geringfügige 
und befristete Abmilderung der Mindestbesteu-
erung geblieben ist, ändert dies nichts daran, 
dass sie in der Sache richtig waren. Am besten 
wäre es nach Überzeugung der Kommission, die 
Mindestbesteuerung komplett abzuschaffen. 


190  Gemeinsame Facharbeitsgruppe von Bund und Ländern „Ver-
lustverrechnung und Gruppenbesteuerung“, Bericht v. 
15.9.2011, 27 f. 


191 Siehe dazu bereits Röder, StuW 2012, 18 (25); ders. in Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 5.210. 


192  Referentenentwurf Wachstumschancengesetz v. 14.7.2023, 
25 und 154. 


193  Referentenentwurf Wachstumschancengesetz v. 14.7.2023, 
27 und 160. 
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3.6.4. Verlustverrechnung bei  
transparenter Besteuerung und 
Haftungsbeschränkung 


3.6.4.1. Bestandsaufnahme 


Personengesellschaften werden in Deutschland 
als sog. Mitunternehmerschaften transparent 
besteuert: Ihre Gewinne und Verluste werden 
den Gesellschaftern, die steuerlich als Mitunter-
nehmer gelten, anteilig zugerechnet. Für Ver-
luste gilt die Transparenz allerdings nur einge-
schränkt. Verluste werden nur solchen 
Mitunternehmern vorbehaltlos zugerechnet, die 
für die Verbindlichkeiten des Unternehmensträ-
gers unbeschränkt persönlich haften. Sie kön-
nen ihren Anteil an den Verlusten der Mitunter-
nehmerschaft in voller Höhe mit sonstigen 
positiven Einkünften verrechnen und ihre Steu-
erbelastung auf diese Weise mindern. Im Falle 
einer Haftungsbeschränkung kann ein Mitun-
ternehmer Verluste hingegen nur in den von 
§ 15a EStG gesetzten Grenzen nutzen.  


Im deutschen Recht lassen sich beschränkte 
Haftung und steuerliche Transparenz bislang 
nur mittels einer Personengesellschaft kombi-
nieren. Im Vordergrund steht dabei die Kom-
manditgesellschaft, die sich in der Variante der 
GmbH & Co. KG großer Beliebtheit als Unter-
nehmensträgerin erfreut. Dementsprechend ist 
§ 15a EStG auf das Haftungsmodell der Kom-
manditgesellschaft zugeschnitten. Die Vor-
schrift beschränkt die Verlustzurechnung für 
Kommanditisten auf den Betrag der geleisteten 
Einlage zuzüglich einer eventuellen Außenhaf-
tung gemäß § 171 Abs. 1 HGB. Die dahinterste-
hende Wertung lautet, dass eine Verlustzurech-
nung eine phasengleiche wirtschaftliche 
Belastung voraussetzt.194 Daran fehlt es, wenn 
ein Verlust zur Entstehung eines negativen Ka-
pitalkontos führt, für das ein Kommanditist 
nicht persönlich haftet. In diesem Fall können 
die Verluste nur vorgetragen und mit dem An-
teil des Mitunternehmers an den zukünftigen 
Gewinnen der Mitunternehmerschaft verrech-
net werden. 


Die Kommission schlägt vor, Kapitalgesellschaf-
ten die Möglichkeiten zu gewähren, zum Be-
steuerungsregime der Mitunternehmerschaften 
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zu wechseln (s. oben 3.2.). Durch die Einführung 
einer solchen Optionsmöglichkeit würde sich 
das von § 15a EStG adressierte Regelungsprob-
lem auch bei der GmbH und der AG stellen, de-
ren Gesellschafter ebenfalls nicht persönlich 
haften. Es lässt sich bei diesen Rechtsformen je-
doch nicht mittels § 15a EStG lösen, da GmbH 
und AG eine andere Haftungsverfassung aufwei-
sen als die Kommanditgesellschaft. Lediglich 
den Anwendungsbereich von § 15a EStG auf Ka-
pitalgesellschaften zu erstrecken, die zur trans-
parenten Besteuerung optieren, würde daher 
das Problem nicht lösen. Auch die Schaffung ei-
ner eigenständigen Regelung für zur transpa-
renten Besteuerung optierende Kapitalgesell-
schaften empfiehlt sich nicht, da das Problem 
der Verlustzurechnung bei Haftungsbeschrän-
kung rechtsformübergreifend gleichgelagert ist. 
Die Kommission spricht sich daher für eine 
rechtsformneutrale Neuregelung aus.  


3.6.4.2. Neuregelung der Verlustzurechnung bei Haf-
tungsbeschränkung 


Notwendigkeit einer Regelung 


§ 15a EStG wurde 1980 eingeführt, um uner-
wünschte Steuerstundungsmodelle zu bekämp-
fen.195 Zu diesem Zweck ist die Vorschrift heute 
nicht mehr erforderlich. Zum einen hat der 
Große Senat des BFH bereits 1984 entschieden, 
dass Steuervorteile bei der Bestimmung der Ge-
winnerzielungsabsicht nicht berücksichtigt wer-
den dürfen.196 Durch diesen mittlerweile in § 15 
Abs. 2 S. 2 EStG verankerten Grundsatz wurde 
den problematischsten Erscheinungsformen 
von Verlustzuweisungsgesellschaften die 
Grundlage entzogen. Zum anderen existiert mit 
§ 15b EStG seit 2005 eine zielgenauere Regelung 
zur Bekämpfung von Verlustzuweisungsgesell-
schaften, bei denen eine Gewinnerzielungsab-
sicht besteht. 


Lässt man Steuerstundungsmodelle außer Acht, 
ist eine Beschränkung der Verlustzurechnung 
bei beschränkt haftenden Gesellschaftern auch 
im Hinblick auf eine leistungsfähigkeitsgerechte 
Besteuerung jedenfalls nicht zwingend erforder-
lich. Weder Kommanditisten noch GmbH-Ge-
sellschafter oder Aktionäre können die Auszah-
lung von Gewinnen verlangen, solange ihr 


195  BT-Drucks. 8/3648, 16. 
196  BFH v. 25.6.1984 – GrS 4/82, BStBl. II 1984, 751. 
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Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft die ver-
einbarte Einlage bzw. den Anteil am Stamm- 
bzw. Grundkapital unterschreitet (§§ 169 Abs. 1 
HGB, 30 Abs. 1 GmbHG, 57 Abs. 1 AktG). Der 
BFH hatte 1980 entschieden, dass die daraus re-
sultierende Haftung mit zukünftigen Gewinnen 
für eine phasengleiche Verlustzurechnung auch 
dann ausreicht, wenn bei einem Kommanditis-
ten ein negatives Kapitalkonto entsteht.197 
Wenn ein negatives steuerliches Kapitalkonto 
endgültig wegfällt, ohne dass der Steuerpflich-
tige die Verluste tragen musste, entsteht in glei-
cher Höhe ein zu versteuernder Aufgabegewinn 
(§ 52 Abs. 24 S. 3 EStG). Auch eine phasengleiche 
Verlustzurechnung würde somit nur zu einer 
Steuerstundung führen. 


Selbst wenn man für eine Verlustzurechnung 
grundsätzlich eine phasengleiche Minderung 
der Leistungsfähigkeit für geboten hält, kann 
man daran zweifeln, ob zu diesem Zweck eine 
Verlustverrechnungsbeschränkung erforderlich 
ist. Echte, also wirtschaftlich tatsächlich entstan-
dene Verluste, müssen stets in irgendeiner Form 
finanziert werden. Gesellschafterdarlehen sind 
bei der typischen GmbH & Co. KG und bei 
GmbH und AG im Falle der Insolvenz nachran-
gig (§ 39 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 4, Abs. 5 InsO). Außen-
stehende Fremdkapitalgeber sind in der Regel 
nicht zu einer weiteren Finanzierung einer Ge-
sellschaft mit negativem Eigenkapital bereit, so-
fern ihnen nicht anderweitig Sicherheit geboten 
wird, sei es durch einen solventen Komplemen-
tär, sei es durch die Stellung von Sicherheiten 
unmittelbar durch die Gesellschafter. Im Ergeb-
nis führen echte Verluste daher in der Regel zu-
mindest indirekt zu einer phasengleichen Min-
derung der Leistungsfähigkeit der 
Gesellschafter. Möglich ist es allerdings, dass die 
Leistungsfähigkeitsminderung nicht dem Ver-
hältnis der Kapitalanteile entspricht. Da aller-
dings auch disquotale Gewinnausschüttungen 
sowohl bei Personen- als auch bei Kapitalgesell-
schaften in einem weiten Umfang steuerlich an-
erkannt werden, spricht dieser Gesichtspunkt je-
denfalls nicht zwingend gegen eine 
Verlustzurechnung. Es bleiben Fälle, in denen 
außerhalb von Steuerstundungsmodellen „un-
echte“ Verluste entstehen, durch die die 
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Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen nicht 
gemindert wird. Die Ursache für solche Verluste 
sind Besonderheiten der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage gegenüber der Gewinnermitt-
lung nach handelsbilanziellen Grundsätzen. 
Diese Besonderheiten beruhen häufig auf vom 
Gesetzgeber bewusst geschaffenen Lenkungs-
normen wie beispielsweise Sonderabschreibun-
gen für bestimmte Investitionen. Ob es sinnvoll 
ist, solche bewusst herbeigeführten Lenkungs-
wirkungen durch eine Beschränkung der Ver-
lustverrechnung einzuhegen, kann zumindest 
angezweifelt werden.  


Im Ergebnis lassen sich also Argumente dafür 
finden, eine phasengleiche Verlustzurechnung 
auch bei Haftungsbeschränkung zuzulassen. Ge-
gen die Freigabe der Verlustzurechnung spre-
chen allerdings die damit verbundenen fiskali-
schen Risiken. Eine Aufhebung von § 15a EStG 
und der Verzicht auf eine entsprechende Rege-
lung für zur transparenten Besteuerung optie-
rende Kapitalgesellschaften würde zunächst zu 
Steuermindereinnahmen führen. Erst in späte-
ren Jahren, wenn wieder Gewinne erzielt wer-
den, käme es im Vergleich zum bestehenden 
System, bei dem die nicht zugerechneten Ver-
luste vorgetragen werden, zu höheren Steuer-
einnahmen. Der Fiskus müsste also in Vorleis-
tung treten. Hinzu kommt das Risiko, dass es 
nicht bei einer bloßen Steuerstundung bleibt. 
Diese Gefahr bestünde insbesondere dann, wenn 
ein transparent besteuertes Unternehmen schei-
tert und abgewickelt werden muss. Die Gesell-
schafter müssten dann ein negatives Kapital-
konto auf einen Schlag nachversteuern. Gerade 
bei personalistisch geprägten Unternehmen er-
fasst eine wirtschaftliche Krise häufig zugleich 
auch die Gesellschafter. Dementsprechend hoch 
wäre das Risiko, dass der Fiskus in dieser Situa-
tion mit seiner Steuerforderung ausfällt. Für die 
Beibehaltung einer Verlustverrechnungsbe-
schränkung bei beschränkter Haftung spricht 
zudem, dass Deutschland anderenfalls einen 
Sonderweg einschlagen würde. Wie der Rechts-
vergleich zeigt, gewähren ausländische Rechts-
ordnungen haftungsbeschränkten Gesellschaf-
tern in der Regel keine unbeschränkte 
Verlustzurechnung.198 Die Kommission geht 


Personengesellschaften und anderen transparent besteuer-
ten Gesellschaftsformen. 
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davon aus, dass dies auch in Deutschland wei-
terhin der Fall sein wird. 


Beschränkung der Verlustzurechnung anhand des 
steuerbilanziellen Eigenkapitals 


Die Grundsatzentscheidung für eine Beschrän-
kung der Verlustzurechnung bei beschränkter 
Haftung sagt noch nichts darüber aus, wie eine 
entsprechende Regelung konkret ausgestaltet 
sein sollte. Insofern kommen verschiedene Mo-
delle in Frage.  


Unstrittig ist, dass der (anteilige) Verlust des 
steuerbilanziellen Eigenkapitals eine phasen-
gleiche Verlustzurechnung rechtfertigt. In dieser 
Höhe ist der Verlust durch Vermögenswerte ge-
deckt, die ein Gesellschafter seiner Gesellschaft 
bereits zur Verfügung gestellt hat.  


Fraglich ist, ob darüber hinaus auch bloße Haf-
tungsrisiken für eine Verlustzurechnung ausrei-
chen sollten. Dafür spricht auf den ersten Blick 
der Vergleich mit Gesellschaftern, die für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbe-
schränkt gesamtschuldnerisch haften. Den Ge-
sellschaftern einer GbR oder OHG sowie den 
Komplementären einer KG werden Verluste der 
Gesellschaft stets in voller Höhe zugerechnet. 
Darauf, ob die Gläubiger der Gesellschaft tat-
sächlich auf das Vermögen der persönlich haf-
tenden Gesellschafter zugreifen, kommt es inso-
fern nicht an. Hier genügt also das bloße Risiko 
einer Haftung. Allerdings besteht zwischen un-
beschränkt und beschränkt haftenden Gesell-
schaftern ein insofern relevanter Unterschied: 
Während erstere einem umfassenden Haftungs-
risiko ausgesetzt sind, ist dies bei beschränkt 
haftenden Gesellschaftern gerade nicht der Fall. 
Bei ihnen bedürfte es vielmehr eine Entschei-
dung darüber, welche Haftungsrisiken für eine 
Verlustzurechnung relevant sein sollen.  


Im Fall von Kommanditisten lässt § 15a Abs. 1 
S. 2 EStG das Risiko einer Außenhaftung gemäß 
§ 171 Abs. 1 HGB für eine Verlustzurechnung 
genügen. Andere Fälle der Außenhaftung, etwa 
gemäß § 176 HGB oder weil sich ein Kommandi-
tist für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ver-
bürgt hat, genügen hingegen nicht. Ebenfalls 


                                                           
199  BVerfG v. 14.07.2006 – 2 BvR 375/00, BVerfGK 8, 388. 
200  Glenk, Verlustverrechnung bei Personengesellschaften und 


anderen transparent besteuerten Gesellschaftsformen, 225 
ff. 


unberücksichtigt bleibt das Haftungsrisiko auf-
grund einer Innenhaftung, etwa aufgrund einer 
versprochenen, aber noch nicht erbrachten Ein-
lage oder weil ein Kommanditist entgegen § 167 
HGB eine Nachschusspflicht übernommen hat. 
Nach Ansicht des BVerfG verstößt diese Un-
gleichbehandlung nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG, 
weil die Anknüpfung an die Außenhaftung ge-
mäß § 171 Abs. 1 HGB aufgrund des Erfordernis-
ses einer Handelsregistereintragung leichter 
feststellbar und weniger missbrauchs- und ge-
staltungsanfällig sei als andere Fälle der Außen- 
und Innenhaftung.199 Inhaltlich zu überzeugen 
vermag diese Differenzierung gleichwohl nicht. 
Ein Kommanditist, der für die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft bürgt und der im Innenverhält-
nis verpflichtet ist, den Komplementär von ei-
ner persönlichen Haftung freizustellen, trägt ein 
Haftungsrisiko, das wirtschaftlich dem eines 
Komplementärs entspricht.  


Eine systematisch konsequente Lösung be-
stünde daher darin, Haftungsrisiken umfassend 
zu berücksichtigen. Neben sämtlichen Formen 
der Außen- und Innenhaftung müssten dabei 
auch Sachsicherheiten einbezogen werden, die 
ein Gesellschafter für eine Verbindlichkeit der 
Gesellschaft bestellt. Ein rechtsvergleichendes 
Vorbild für eine umfassende Berücksichtigung 
von Haftungsrisiken für die Verlustzurechnung 
findet sich in den USA, wo hierfür ein umfang-
reiches Regelungswerk gilt.200 Auch in Deutsch-
land würde das Ziel, sämtliche Haftungsrisiken 
gleichmäßig zu erfassen und gleichzeitig nahe-
liegenden Umgehungsgestaltungen vorzubeu-
gen, die Schaffung von komplexen und detail-
lierten Vorschriften erfordern.201 Dies liefe dem 
Ziel einer Vereinfachung des Steuerrechts zuwi-
der und wird von der Kommission daher nicht 
befürwortet.  


Laut Auffassung der Kommission sollte für die 
Verlustverrechnung allein das steuerbilanzielle 
Eigenkapital maßgeblich sein. Hierbei handelt es 
sich um ein Kriterium, das sowohl sachgerecht 
als auch leicht handhabbar ist. Soweit Verluste 
durch Eigenkapital gedeckt sind, wird die Leis-
tungsfähigkeit phasengleich gemindert. Ob dies 
der Fall ist, ergibt sich unmittelbar aus dem 


201  Siehe den Regelungsvorschlag bei Glenk, Verlustverrech-
nung bei Personengesellschaften und anderen transparent 
besteuerten Gesellschaftsformen, 424 f. 
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Anteil des Gesellschafters am steuerbilanziellen 
Eigenkapital.  


Der Verlust von Eigenkapital, das die Gesell-
schafter bereits aufgebracht haben, mindert die 
Leistungsfähigkeit zudem weitaus stärker als die 
bloße Belastung mit Haftungsrisiken. Bereits aus 
diesem Grund ist die Nichtberücksichtigung der 
individuellen Haftungsrisiken von grundsätzlich 
beschränkt haftenden Gesellschaftern gleich-
heitsrechtlich nicht zu beanstanden. Hinzu 
kommt, dass eine Ungleichbehandlung jeden-
falls aufgrund der geringeren Missbrauchs- und 
Gestaltungsanfälligkeit einer bilanziellen Be-
trachtung verfassungsrechtlich gerechtfertigt 
wäre. 


Verlustzurechnung auch bei zeitlich  
inkongruenten Einlagen  


Wenn ein Kommanditist seiner Gesellschaft fri-
sches Eigenkapital zur Verfügung stellt, nach-
dem sein Kapitalkonto negativ geworden ist, 
kommt es gemäß § 15a Abs. 1a EStG nur dann zu 
einer Verlustzurechnung, wenn und so weit im 
Veranlagungszeitraum der Einlage zeitgleich 
Verluste anfallen. Wird ein negatives Kapital-
konto hingegen durch Einlagen in einem Veran-
lagungszeitraum gemindert oder ausgeglichen, 
in dem die Gesellschaft profitabel ist, profitiert 
ein Kommanditist hiervon nicht. Verluste, die 
von der Verlustverrechnungsbeschränkung ge-
mäß § 15a Abs. 1 EStG erfasst sind, werden nicht 
nachträglich zugerechnet. Neu entstehende Ver-
luste, werden ungeachtet der zwischenzeitlich 
geleisteten Einlagen den Gesellschaftern nicht 
zugerechnet, soweit sie dazu führen, dass ein ne-
gatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. 


Die Anreize, die von § 15a Abs. 1a EStG ausge-
hen, sind wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. 
Die Vorschrift macht es für die betroffenen Ge-
sellschafter weniger attraktiv, ihrer Gesellschaft 
Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Das ist 
angesichts des ohnehin schon ausgeprägten 
debt bias des Steuerrechts per se nicht sinnvoll. 
Hinzu kommt, dass die Vorschrift ihre Wirkung 
typischerweise gerade dann entfaltet, wenn sich 
die Gesellschaft in einer wirtschaftlichen Krise 
befindet und daher umso dringender auf Eigen-
kapital angewiesen wäre. Die geltende Rechts-
lage steht zudem in einem diametralen 


                                                           
202  BT-Drs. 8/4157, 3. 


Widerspruch zum Regelungsanliegen von § 15a 
EStG, die Verlustzurechnung von einer phasen-
gleichen Minderung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit abhängig zu machen. Wird die 
Einlage vor der Verlustentstehung geleistet, 
mindern die Verluste die Leistungsfähigkeit in 
dem Veranlagungszeitraum, in dem sie anfallen. 
Leistet ein Kommanditist nachträglich eine Ein-
lage auf ein negatives Kapitalkonto, so mindert 
sich seine Leistungsfähigkeit im Zeitpunkt der 
Einlage. Unabhängig davon, wann ein Komman-
ditist eine Einlage leistet, fehlt es jeweils nur in 
Höhe des negativen Saldos des Kapitalkontos an 
einer wirtschaftlichen Belastung, die eine Be-
schränkung der Verlustzurechnung rechtfertigt. 
Daraus folgt, dass der Betrag der von einer Ver-
lustverrechnungsbeschränkung erfassten Ver-
luste grundsätzlich nicht höher sein darf als die-
ser Saldo.  


Es gibt auch sonst keinen überzeugenden Grund 
für eine Diskriminierung zeitlich inkongruenter 
Einlagen. Im Hinblick auf nachträgliche Einla-
gen findet sich in den Gesetzesmaterialien die 
Aussage, durch eine Verlustzurechnung würde 
„beschränkt haftenden Unternehmern wieder 
die Möglichkeit eröffnet, die durch das Gesetz 
verschlossen werden soll, nämlich Verluste, die 
über den Haftungsbetrag am Bilanzstichtag hin-
ausgehen und die den Steuerpflichtigen im Jahr 
der Entstehung des Verlusts im Regelfall weder 
rechtlich noch wirtschaftlich belasten, steuer-
mindernd geltend zu machen.“202 Das ist nicht 
nachvollziehbar. Wenn ein Gesellschafter nach-
träglich eine Einlage in ein negatives Kapital-
konto leistet, dann ist er in diesem Moment 
wirtschaftlich belastet. Dies unterscheidet ihn 
grundlegend von einem Steuerpflichtigen, der 
keine nachträgliche Einlage leistet. Zu dem erst 
später ausdrücklich geregelten Ausschluss zeit-
lich vorgelagerter Einlagen heißt es in der Geset-
zesbegründung, die Neuregelung diene der Ein-
schränkung von Gestaltungsspielräumen in 
Form „willkürlicher“ Einlagen zur Schaffung 
von Verlustausgleichsvolumina.203 Warum es 
willkürlich sein soll, wenn ein Kommanditist 
eine Einlage zeitlich vor der Verlustentstehung 
leistet, anstatt mit der Einlage bis zum Verlust-
jahr zu warten – was steuerlich anerkannt 
wird – erschließt sich allerdings nicht. Wenn 
überhaupt, so eröffnet die Möglichkeit 


203  BT-Drs. 16/10189, 49. 
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nachträglicher Einlagen Gestaltungspotential. 
Wenn ein Gesellschafter durch die Leistung ei-
ner Einlage die Zurechnung von bislang ver-
rechnungsbeschränkten Verlusten bewirken 
kann, so wird er den Zeitpunkt naheliegender-
weise so wählen, dass der Nutzen der Verluste 
maximiert wird. Das ist jedoch keine miss-
bräuchliche Gestaltung, sondern schlicht die 
notwendige Kehrseite einer Regelung, die eine 
Verlustzurechnung von einer phasengleichen 
Minderung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit abhängig macht. Will man dieses „Gestal-
tungspotential“ verhindern, so sollten Verluste 
stets sofort zugerechnet werden. 


Die Kommission spricht sich daher dafür aus, 
dass zukünftig Einlagen, die ein negatives Kapi-
talkonto mindern oder ausgleichen, stets eine 
Verlustzurechnung ermöglichen. Zeitlich der 
Verlustentstehung vorgelagerte Einlagen sollten 
ebenso wie zeitkongruente Einlagen zu einer 
unmittelbaren Zurechnung neu entstehender 
Verluste führen. Im Falle von nachträglichen 
Einlagen sollten den Steuerpflichtigen in glei-
cher Höhe bislang verrechnungsbeschränkte 
Verluste zugerechnet werden. 


Bei der Kommanditgesellschaft kann eine solche 
Regelung – wie bislang bereits § 15a EStG – 
problemlos an die in der Praxis gängigen Kapi-
talkontenmodelle anknüpfen. Bei GmbH und 
AG, die nach dem hier vorgeschlagenen Modell 
zur transparenten Einkommensbesteuerung op-
tieren, stünde für eine Verlustzurechnung in 
erster Linie der Anteil der jeweiligen Gesell-
schafter am Stamm- bzw. Grundkapital zur Ver-
fügung. Auch hier ist es jedoch möglich, dass die 
Gesellschafter individuelle Einlagen leisten, die 
den ihnen zurechenbaren Anteil am Eigenkapi-
tal erhöhen. Bilanziell werden solche Zahlungen 
als sonstige Zuzahlungen in das Eigenkapital ab-
gebildet (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB). Es ist zu erwar-
ten, dass die Kautelarpraxis für optierende Kapi-
talgesellschaften einen geeigneten Rahmen 
entwickeln wird, der den steuerlichen Beson-
derheiten der transparenten Besteuerung Rech-
nung trägt. Insbesondere die Rechtsform der 
GmbH bietet hierfür die nötige Flexibilität. 
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besteuerung – Ein Reformvorschlag, IFSt-Schrift Nr. 471 
(2011), 20. 


 Gruppenbesteuerung 
3.7.1. Status quo der Gruppenbesteuerung 


Dem Umstand, dass Konzerne trotz der rechtli-
chen Eigenständigkeit der einzelnen Konzernge-
sellschaften eine wirtschaftliche Einheit bilden, 
trägt das deutsche Steuerrecht durch das 
Rechtsinstitut der Organschaft (§§ 14 ff. KStG) 
Rechnung. Eine Organschaft setzt neben einer 
durch die Mehrheit der Stimmrechte vermittel-
ten Möglichkeit zur Beherrschung einer Kon-
zerngesellschaft den Abschluss eines Gewinnab-
führungsvertrags voraus. Wird ein solcher 
Vertrag zwischen einer Mutter- und einer Toch-
tergesellschaft geschlossen, so ist die Tochterge-
sellschaft verpflichtet, ihren gesamten Gewinn 
an die Muttergesellschaft abzuführen (§ 291 
Abs. 1 AktG). Die Muttergesellschaft ist im Ge-
genzug verpflichtet, die Verluste ihrer Tochter-
gesellschaft auszugleichen (§ 302 AktG). 


Der Gewinnabführungsvertrag muss eine Lauf-
zeit von mindestens fünf Jahren aufweisen, zi-
vilrechtlich wirksam sein und während seiner 
gesamten Laufzeit tatsächlich durchgeführt 
werden (§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 KStG). Auf-
grund dieser Anforderungen ist das Erfordernis 
des Gewinnabführungsvertrags streitanfällig 
und eine Quelle erheblicher Rechtsunsicherheit 
für Unternehmen, die eine Organschaft begrün-
den.204 International nimmt Deutschland damit 
zudem eine Sonderstellung ein.205 Im Ausland 
ist eine zivilrechtliche Verpflichtung zur Ge-
winnabführung und zur Verlustübernahme als 
Voraussetzung für eine Gruppenbesteuerung 
unbekannt.  


3.7.2. Abschaffung des Erfordernisses eines 
Gewinnabführungsvertrags 


Die Kommission spricht sich dafür aus, das Er-
fordernis des Gewinnabführungsvertrags abzu-
schaffen und die Organschaft durch ein einfa-
cheres Gruppenbesteuerungsregime zu ersetzen. 
Im Einklang mit dem, was international Stan-
dard ist, sollte der Zugang zu den Vorteilen der 
Gruppenbesteuerung allein vom Erreichen einer 
qualifizierten Beteiligungsschwelle abhängig 
sein. Im Hinblick auf die konkrete Ausgestal-
tung von Gruppenbesteuerungssystemen zeigt 


205  Gemeinsame Facharbeitsgruppe von Bund und Ländern „Ver-
lustverrechnung und Gruppenbesteuerung“, Bericht v. 
15.9.2011, 112 ff.  
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sich rechtsvergleichend eine große Vielfalt.206 
Das ist nicht verwunderlich, da zum einen 
Wechselwirkungen zwischen den Rechtsfolgen 
und den Zugangsvoraussetzungen zu einer 
Gruppenbesteuerung bestehen und zum ande-
ren auf das jeweilige nationale Gesellschafts-
recht Rücksicht zu nehmen ist.  


3.7.3. Tatbestandsvoraussetzungen  
des vorgeschlagenen 
Gruppenbesteuerungssystems 


Die zukünftige Ausgestaltung der Gruppenbe-
steuerung in Deutschland sollte sich nach Auf-
fassung der Kommission an die von der Organ-
schaft bekannten Grundsätze anlehnen, da sich 
diese – abgesehen vom Erfordernis des Gewinn-
abführungsvertrags – praktisch bewährt haben 
und den Steuerpflichtigen hierdurch der Über-
gang zu einem neuen System erleichtert würde. 
Auch am Gleichlauf der Voraussetzungen für 
eine Gruppenbesteuerung bei Körperschaft- und 
Gewerbesteuer sollte festgehalten werden. Dies 
entspricht dem allgemeinen Petitum der Kom-
mission, die Bemessungsgrundlagen von Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer zur Vereinfa-
chung der Unternehmensbesteuerung noch 
stärker aneinander anzugleichen.  


Im Einklang mit dem geltenden Recht sollte die 
Gruppenbesteuerung freiwillig sein, also nicht 
zwangsweise greifen, sobald bestimmte Beteili-
gungsschwellen überschritten sind. An die Stelle 
des Abschlusses eines Gewinnabführungsver-
trags sollte daher zukünftig ein Gruppenantrag 
treten. Die Steuerpflichtigen sollten dabei die 
Wahl haben, für welche Konzerngesellschaften, 
die die Voraussetzungen für die Gruppenbesteu-
erung erfüllen, sie diesen Antrag stellen. Der An-
trag sollte grundsätzlich für fünf Jahre bindend 
sein und nur aus wichtigem Grund vorzeitig zu-
rückgenommen werden können.207 Beides ent-
spricht der Rechtslage bei der Organschaft und 
gewährleistet einerseits ein hohes Maß an Flexi-
bilität für die Steuerpflichtigen, ohne anderer-
seits unangemessene Gestaltungsmöglichkeiten 
im Sinne einer Rosinenpickerei zu ermöglichen. 
Auch an den bestehenden 
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besteuerung – Ein Reformvorschlag, IFSt-Schrift Nr. 471 
(2011), 106 ff. 


207  So auch IFSt-Arbeitsgruppe, Einführung einer modernen 
Gruppenbesteuerung – Ein Reformvorschlag, IFSt-Schrift 
Nr. 471 (2011), 55 ff. 


Rechtsformanforderungen an Konzernspitze 
(Organträger, künftig Gruppenträger) und Kon-
zerngesellschaften (Organgesellschaften, künftig 
Gruppengesellschaften) sollte festgehalten wer-
den. Dies folgt aus der Grundsatzentscheidung 
der Kommission, am bestehenden Dualismus 
der Unternehmensbesteuerung festzuhalten. 
Aufgrund des Verzichts auf das Erfordernis des 
Gewinnabführungsvertrags könnten zukünftig 
allerdings auch Personengesellschaften als 
Gruppengesellschaften fungieren, wenn sie zu-
vor gemäß § 1a KStG zur Körperschaftsbesteue-
rung optiert haben. 


Die Gewährung der Vorteile einer Gruppenbe-
steuerung ist nur gerechtfertigt, wenn die in die 
Gruppenbesteuerung einbezogenen Konzernge-
sellschaften eine wirtschaftliche Einheit bil-
den.208 Bei der Organschaft setzt dies voraus, 
dass der Organträger die Organgesellschaften 
kontrollieren kann (finanzielle Eingliederung, 
§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KStG) und ihre Gewinne 
und Verluste wirtschaftlich trägt (Gewinnabfüh-
rungsvertrag). Nach dem Wegfall des Gewinnab-
führungsvertrags sollte die notwendige wirt-
schaftliche Integration innerhalb der Gruppe 
nach Auffassung der Kommission durch eine 
Beteiligung von mindestens 75 Prozent an den 
Stimmrechten und am gezeichneten Kapital ge-
währleistet werden. Das Stimmrechtserfordernis 
orientiert sich an der Schwelle, bei der in der 
GmbH und der AG der Minderheit nach dem ge-
setzlichen Regelungsmodell kein Veto gegen 
grundlegende Entscheidungen mehr zusteht. 
Damit werden zukünftig im Hinblick auf die Si-
cherstellung der einheitlichen Kontrolle stren-
gere Anforderungen gestellt als im Rahmen der 
Organschaft. Dies trägt dem Umstand Rech-
nung, dass der Verzicht auf das Erfordernis des 
Gewinnabführungsvertrags auch insofern rele-
vant ist. In der Praxis wird ein Gewinnabfüh-
rungsvertrag häufig mit einem Beherrschungs-
vertrag kombiniert, durch den sich eine 
Kapitalgesellschaft vollständig der Leitung 
durch ein anderes Unternehmen unterstellt 
(§§ 291 Abs. 1, 308 AktG). Wie gegenwärtig im 
Rahmen der finanziellen Eingliederung gemäß 


208  Siehe dazu IFSt-Arbeitsgruppe, Einführung einer modernen 
Gruppenbesteuerung – Ein Reformvorschlag, IFSt-Schrift 
Nr. 471 (2011), 88. 
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§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KStG genügt es zur Gewähr-
leistung einer einheitlichen Kontrolle, dass die 
Schwelle von 75 Prozent der Stimmrechte auf 
jeder einzelnen Beteiligungsstufe erreicht wird. 
Das Erfordernis einer Beteiligung von mindes-
tens 75 Prozent am gezeichneten Kapital tritt 
unmittelbar an die Stelle des Erfordernisses des 
Gewinnabführungsvertrags. Es soll sicherstellen, 
dass der Gruppenträger selbst ein substanzielles 
wirtschaftliches Interesse an den Gewinnen und 
Verlusten der Gruppengesellschaften hat. Der 
Wert von 75 Prozent muss deshalb bezogen auf 
die Kapitalbeteiligung – anders als bei den 
Stimmrechten – bei mittelbaren Beteiligungen 
durchgerechnet auf der Ebene des Gruppenträ-
gers erreicht werden.209  


3.7.4. Rechtsfolgen des vorgeschlagenen 
Gruppenbesteuerungssystems 


Im Rahmen der Organschaft werden die einzel-
nen ermittelten Ergebnisse der Mitglieder des 
Organkreises beim Organträger zusammenge-
rechnet. Zwischenergebnisse aus Transaktionen 
innerhalb des Organkreises werden dabei nicht 
eliminiert. Hieran sollte nach Auffassung der 
Kommission auch zukünftig festgehalten wer-
den. Die Alternative bestünde in einer steuerli-
chen Vollkonsolidierung, wie sie etwa in den 
Niederlanden praktiziert wird. Dabei wird das 
Gesamtergebnis der Gruppe auf der Grundlage 
einer einheitlichen Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung ermittelt und beim Gruppen-
träger der Besteuerung unterworfen.210 Die da-
mit verbundene Komplexität liefe jedoch dem 
Ziel einer Vereinfachung des Unternehmens-
steuerrechts zuwider. Zudem würde eine Voll-
konsolidierung noch wesentlich höhere Beteili-
gungsschwellen von 95 Prozent oder gar 100 
Prozent erfordern, wodurch der Zugang zur 
Gruppenbesteuerung zu stark eingeschränkt 
würde. Davon unabhängig spricht sich die Kom-
mission dafür aus, in größerem Umfang als bis-
her die Verlagerung auch von Einzelwirtschafts-
gütern zwischen Konzerngesellschaften ohne 
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genüber den von einer Gruppengesellschaft erzielten Ergeb-
nissen ankommt, können bei dieser Berechnung auch Betei-
ligungen einbezogen werden, die von 
Zwischengesellschaften gehalten werden, die der Gruppen-
träger nicht beherrscht. Das kann insbesondere dann rele-
vant werden, wenn Mehrfachstimmrechte vereinbart sind 
und/oder wenn ein substanzieller Anteil des gezeichneten 
Kapitals stimmrechtslos gestellt ist.  


Aufdeckung stiller Reserven (zu Buchwerten) 
zuzulassen (dazu unten 4.2.3.8.). 


Bei einer Zusammenfassung der Einzelergeb-
nisse an der Konzernspitze kommt es zu einem 
konzerninternen Verlustausgleich. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass die Schachtelstrafe 
bei Ausschüttungen gemäß § 8b Abs. 5 KStG ver-
mieden wird, für deren Abschaffung sich die 
Kommission ohnehin ausspricht (s. oben 3.3.3.). 
Sollte diese Empfehlung umgesetzt werden, 
könnte statt einer Zusammenrechnung der Er-
gebnisse an der Konzernspitze auch schlicht 
vorgesehen werden, dass steuerliche Verluste in-
nerhalb des Konzerns gezielt zu profitablen 
Konzerngesellschaften verschoben werden kön-
nen. Ein solches „group-relief“-System existiert 
beispielsweise im Vereinigten Königreich.211 Für 
ein Festhalten an der Ergebniskonsolidierung an 
der Organspitze spricht allerdings wiederum, 
dass sich die Reform der Gruppenbesteuerung 
hierdurch friktionslos in das bestehende Besteu-
erungssystem einfügen würde. So gelten etwa 
für die Zwecke der Zinsschranke Organträger 
und Organgesellschaften als ein Betrieb, § 15 S. 1 
Nr. 3 KStG. Das setzt eine Ergebniszusammen-
fassung voraus und könnte somit im Rahmen 
eines „group relief“-Systems nicht ohne weiteres 
beibehalten werden. 


Im Rahmen eines Gruppenbeitragssystems, wie 
es in Norwegen, Schweden und Finnland prakti-
ziert wird,212 setzt eine konzerninterne Verlust-
nutzung voraus, dass die den Verlust überneh-
mende Konzerngesellschaft eine 
Ausgleichszahlung an die Konzerngesellschaft 
leistet, die den Verlust erlitten hat. Wie gegen-
wärtig im System der Organschaft muss es also 
zu einem tatsächlichen Leistungsfähigkeits-
transfer kommen. An die Stelle der vom Organ-
träger aufgrund des Gewinnabführungsvertrags 
geschuldeten Verlustübernahme tritt der Grup-
penbeitrag, der bei der leistenden Gesellschaft 
vom Gewinn abgezogen werden kann und bei 
der empfangenden Gesellschaft den Gewinn er-
höht. Trotz der wertungsmäßigen Nähe zum 


210  Gemeinsame Facharbeitsgruppe von Bund und Ländern „Ver-
lustverrechnung und Gruppenbesteuerung“, Bericht v. 
15.9.2011, 112. 


211  Gemeinsame Facharbeitsgruppe von Bund und Ländern „Ver-
lustverrechnung und Gruppenbesteuerung“, Bericht v. 
15.9.2011, 113. 


212  Gemeinsame Facharbeitsgruppe von Bund und Ländern „Ver-
lustverrechnung und Gruppenbesteuerung“, Bericht v. 
15.9.2011, 113. 
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bestehenden System der Organschaft spricht 
sich die Kommission gegen eine Übernahme des 
Konzepts des Gruppenbeitrags aus, da es der 
wirtschaftlichen Realität von Konzernen nicht 
entspricht. Konzerne poolen ihre Liquidität häu-
fig über die rechtlichen Grenzen der einzelnen 
Konzerngesellschaften hinweg. Das Erfordernis, 
aus steuerlichen Gründen konzerninterne Zah-
lungen zu leisten, würde solche aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht sinnvollen Cash-Pool-Sys-
teme mit unnötiger Komplexität belasten und in 
der Praxis häufig nur zu sinnlosen Hin- und 
Herzahlungen führen. 


Unabhängig davon, welche Variante der Grup-
penbesteuerung an die Stelle der Organschaft 
tritt, ergeben sich gesellschaftsrechtliche Folge-
wirkungen. Die Organschaft derzeitiger Prägung 
steht nur Vertragskonzernen offen. Bei einer 
Umsetzung der Kommissionsempfehlung könn-
ten demgegenüber auch faktische Konzerne das 
neu zu schaffende Gruppenbesteuerungsregime 
nutzen. Ob der bestehende zivil- und gesell-
schaftsrechtliche Rechtsrahmen einen angemes-
senen Ausgleich der sich daraus ergebenden 
Vor- und Nachteile zwischen den einzelnen 
Konzerngesellschaften ermöglicht, bedarf einer 
eigenständigen Betrachtung.213 Im Interesse der 
Rechtssicherheit wäre es allerdings in jedem Fall 
sinnvoll, entsprechende Ausgleichsansprüche 
ausdrücklich gesetzlich festzuschreiben. 


3.7.5. Keine grenzüberschreitende 
Gruppenbesteuerung 


Eine Öffnung der Gruppenbesteuerung für aus-
ländische Konzerngesellschaften empfiehlt sich 
aus Sicht der Kommission nicht. Ein Gruppen-
besteuerungsregime, das inländische und aus-
ländische Konzerngesellschaften vollständig 
gleichbehandelt, setzt eine einheitliche Bemes-
sungsgrundlage und einen Verteilungsmecha-
nismus zwischen den beteiligten Staaten voraus. 
Eine Perspektive für die Umsetzung eines sol-
chen Gruppenbesteuerungssystems zumindest 
innerhalb der EU besteht nur im Rahmen einer 
unionsrechtlichen Harmonisierung.214 Aus dem 


                                                           
213  Siehe dazu IFSt-Arbeitsgruppe, Einführung einer modernen 


Gruppenbesteuerung – Ein Reformvorschlag, IFSt-Schrift 
Nr. 471 (2011), 114 ff. 


214  Siehe Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Schaffung 
eines Rahmens für die Unternehmensbesteuerung in Eu-
ropa (BEFIT) vom 12.9.2023 COM(2023) 532 final. 


primären Unionsrecht ergibt sich allenfalls eine 
Verpflichtung zur Berücksichtigung „finaler“ 
Verluste ausländischer Konzerngesellschaften. 
Allerdings sind die diesbezüglichen Anforderun-
gen so restriktiv, dass damit jedenfalls keine 
ernstzunehmenden fiskalischen Risiken verbun-
den sind.215 Die Kommission rät davon ab, die 
Berücksichtigung finaler Verluste ausdrücklich 
gesetzlich zu regeln. Die Rechtsprechung des 
EuGH in dieser Frage ist komplex und teilweise 
auch nur schwer nachvollziehbar. Aus diesem 
Grund würde bereits die Formulierung einer 
solchen Regelung Schwierigkeiten bereiten. Die 
Standortattraktivität Deutschlands im Steuer-
wettbewerb würde sich hierdurch wegen des be-
schränkten Anwendungsbereichs nicht erhö-
hen. Es bestünde vielmehr das Risiko, dass die 
Regelung großzügiger ausfiele, als es das Uni-
onsrecht tatsächlich erfordert, und sich damit 
aus Sicht des Fiskus als reines Verlustgeschäft 
erweist. Vor diesem Hintergrund ist es nach 
Auffassung der Kommission ratsam, weiterhin – 
wie bislang – abzuwarten und die Entwicklung 
der EuGH-Rechtsprechung zu beobachten.  


Für den Fall, dass ausländische Tochtergesell-
schaften profitabel sind, würde das Bedürfnis 
für eine grenzüberschreitende Erweiterung der 
Gruppenbesteuerung stark reduziert werden, 
wenn der Vorschlag der Kommission für eine 
Abschaffung der Schachtelstrafe bei Gewinnaus-
schüttungen gemäß § 8b Abs. 5 KStG umgesetzt 
wird. Gewinnausschüttungen ausländischer 
Tochtergesellschaften wären dann – ebenso wie 
Gewinnausschüttungen inländischer Tochterge-
sellschaften – zu 100 Prozent steuerfrei.  


Eine substanzielle Benachteiligung grenzüber-
schreitender Konzerne bliebe jedoch im Bereich 
der Verlustverrechnung bestehen. Im Hinblick 
auf Freistellungsbetriebsstätten spricht sich die 
Kommission dafür aus, nach dem Vorbild des 
§ 2a Abs. 3, 4 EStG a.F. wieder eine grenzüber-
schreitende Verlustverrechnung mit anschlie-
ßender Nachversteuerung zuzulassen. Wie das 
Beispiel Österreichs zeigt, ließe sich dieser An-
satz grundsätzlich auf ausländische 


215  Siehe bspw. EuGH v. 3.2.2015 – C-172/13 „Europäische 
Kommission/Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland“, ECLI:EU:C:2015:50, DStR 2015, 337 ff.; EuGH v. 
19.6.2019 – C-607/17 „Memira Holding“, ECLI:EU:C:2019: 
510, FR 2019, 722 f.; EuGH v. 19.6.2019 – C-608/17 „Holmen“, 
ECLI:EU:C:2019:511, DStR 2019, 1345 ff.; EuGH v. 22.9.2022 – 
C-538/20 „FA B/W AG“, ECLI:EU:C:2022:717, IStR 2022, 767. 
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Tochtergesellschaften übertragen.216 Die Kom-
mission rät hiervon jedoch aufgrund der damit 
verbundenen fiskalischen Risiken, der Komple-
xität einer entsprechenden Regelung und des 
Vollzugsaufwands für Steuerpflichtige und Fi-
nanzverwaltung ab. Wie im Falle von ausländi-
schen Freistellungsbetriebsstätten müssten die 
einbezogenen ausländischen Gesellschaften ihre 
Bemessungsgrundlage zusätzlich nach deut-
schem Steuerrecht ermitteln. Darüber hinaus 
müssten für ausländische Tochtergesellschaften 
auch die Beteiligungsvoraussetzungen im Hin-
blick auf Stimmrechte und Kapital nachgewie-
sen werden. Das ist bei grenzüberschreitenden 
Beteiligungsketten schwieriger als bei reinen In-
landssachverhalten. Ferner wäre die Nachver-
steuerung komplexer als bei ausländischen Be-
triebsstätten. So müssten hierfür etwa auch 
ausländische Gruppenbesteuerungssysteme in 
den Blick genommen werden, in die ausländi-
sche Konzerngesellschaften ebenfalls einbezo-
gen sein können. In Österreich wird die Be-
herrschbarkeit der grenzüberschreitenden 
Erweiterung der Gruppenbesteuerung dadurch 
sichergestellt, dass nur unmittelbare Tochterge-
sellschaften inländischer Kapitalgesellschaften 
berücksichtigt werden. Falls – entgegen der 
Empfehlung der Kommission – die Verluste aus-
ländischer Tochtergesellschaften zukünftig im 
Inland abzugsfähig gestellt werden sollen, um 
einen Gleichlauf mit Freistellungsbetriebsstät-
ten zu gewährleisten, sollte im Hinblick auf die 
einzubeziehenden ausländischen Gruppenmit-
glieder dem in dieser Hinsicht restriktiven öster-
reichischen Vorbild gefolgt werden.  


Im Rahmen der Zinsschranke gelten derzeit Or-
ganträger und Organgesellschaft als ein Betrieb, 
§ 15 S. 1 Nr. 3 KStG. Auch insofern spricht sich 
die Kommission dagegen aus, im Rahmen einer 
Neuregelung der Gruppenbesteuerung ausländi-
sche Konzerngesellschaften einzubeziehen. Die 
Zinsschranke zielt darauf ab, eine Schmälerung 
des deutschen Steueraufkommens durch eine 
gezielte Fremdfinanzierung deutscher Konzern-
gesellschaften durch Darlehen ausländischer 
Konzerngesellschaften („thin capitalization“) so-
wie durch die überproportionale Aufnahme von 
Fremdkapital durch deutsche Konzerngesell-
schaften („fat capitalization“) zu verhindern.217 


                                                           
216  § 9 Abs. 2, Abs. 6 Nr. 6 und 7 öKStG. 
217  Vgl. BT-Drs. 16/4841, 35. 


Beide Ziele würden ad absurdum geführt, wenn 
zukünftig grenzüberschreitende Unterneh-
mensgruppen für die Zwecke der Zinsschranke 
als ein Betrieb gelten würden. Im Schrifttum 
wird zum Teil die Befürchtung geäußert, dass 
§ 15 S. 1 Nr. 3 KStG grenzüberschreitende Sach-
verhalte in einer im Hinblick auf die Vorgaben 
des Unionsrechts problematischen Weise be-
nachteiligt.218 Indem ein Organkreis als ein Be-
trieb fingiert wird, kommt die Zinsschranke 
auch dann nicht zur Anwendung, wenn die ein-
zelnen Organgesellschaften stark voneinander 
abweichende Fremdkapitalquoten aufweisen. 
Ausländische Konzerngesellschaften, die nicht 
Teil eines Organkreises sein können, entgehen 
der Anwendung der Zinsschranke gemäß § 4h 
Abs. 2 S. 1 Buchst. c EStG hingegen nur dann, 
wenn ihre Fremdkapitalquote nicht höher ist als 
die des Gesamtkonzerns. Sollten sich diese Be-
fürchtungen bewahrheiten, kann die Konse-
quenz hieraus im Hinblick auf die oben genann-
ten Ziele der Zinsschranke allerdings nur lauten, 
dass § 15 S. 1 Nr. 3 KStG ersatzlos gestrichen 
werden müsste. 


 Empfehlungen 
1. Erweitertes Optionsmodell:  


a) Die Kommission empfiehlt ein erweiter-
tes Optionsmodell einzuführen, das nicht 
nur Personengesellschaften die Option 
zur Körperschaftsteuer (§ 1a KStG) ermög-
licht, sondern auch nicht börsennotierten 
Kapitalgesellschaften die Option zur 
transparenten Besteuerung gewährt. Mo-
dell sollte auch insoweit eine fiktive Um-
wandlung sein, d.h. für steuerliche Zwe-
cke wird bei Ausübung der Option eine 
Umwandlung fingiert. Dabei sollte zu-
gleich § 7 UmwStG geändert werden, der 
sich in der Praxis als Hindernis für einen 
(fiktiven) Formwechsel erweisen kann. 
Auf eine Sofortbesteuerung der offenen 
Rücklagen bei (fiktivem) Formwechsel 
kann verzichtet werden, soweit das Be-
steuerungsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland bei späterer Ausschüttung 
gesichert ist.  


218  Kessler/Arnold, IStR 2016, 226 (233). 
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b) Parallel sollte der geltende § 1a KStG 
nachjustiert und um die in der Praxis auf-
getretenen Optionshindernisse bereinigt 
werden. Nach Ansicht der Kommission 
kann insbes. auf die Nachversteuerung 
gem. § 34a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 EStG verzichtet 
werden, weil es bei späterer Ausschüttung 
aus der (fiktiven) Kapitalgesellschaft oh-
nehin zur Nachbelastung kommt.  


c) Die Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a 
EStG) kann für die Zukunft entfallen, da 
sie die Komplexität der Steuerrechtsord-
nung erhöht und keine überzeugenden 
steuersystematischen Gründe für ein Ne-
beneinander mit dem vorgeschlagenen 
erweiterten Optionsmodell bestehen. 


2. Bemessungsgrundlage der Ertragsteuern: 


a) Hinsichtlich der steuerlichen Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensver-
gleich empfiehlt die Kommission eine 
Rückbesinnung auf die Ausgangsidee 
des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (Ein-
heitsbilanz, Teilhaberthese). Zahlreiche 
steuerliche Sondervorschriften, insbe-
sondere zu Rückstellungen (insbes. § 5 
Abs. 4a S. 1, § 6a EStG), sollten deshalb 
gestrichen werden. Damit erübrigten 
sich zugleich auch steuerliche Sonder-
vorschriften zur Übertragung solcher 
Verpflichtungen (§§ 4f, 5 Abs. 7 EStG), 
die nur notwendig geworden sind, weil 
die Praxis auf die steuerlichen Beschrän-
kungen gem. §§ 5 Abs. 4a S. 1, 6a EStG 
mit Gestaltungsversuchen reagiert hat. 
Auch die steuerlichen Abschreibungsre-
geln sollten in enger Anlehnung an die 
handelsrechtlichen Regelungen ausge-
formt werden. Steuerliche Lenkungs-
zwecke sollten mit anderen Instrumen-
ten wie Zulagen verfolgt werden. 


b) Der Anwendungsbereich der verein-
fachten steuerlichen Gewinnermittlung 
durch Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung (EÜR) gem. § 4 Abs. 3 EStG sollte 
durch Anhebung der Grenzwerte gem. 
§ 241a HGB, § 141 AO ausgeweitet wer-
den. Auch für kleine OHG wäre eine 
EÜR denkbar.  


c) Die Sondervorschrift des § 17 EStG hat 
sich nach Ansicht der Kommission 
überholt und sollte gestrichen werden. 
Korrespondierend könnte die Antrags-
möglichkeit in Richtung auf eine regu-
läre Besteuerung und Veranlagung nach 
§ 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG künftig auf Ver-
äußerungsgewinne (§ 20 Abs. 2 EStG) er-
streckt und in diesem Rahmen entweder 
uneingeschränkt für Gesellschafter ab 
einer Beteiligung von 1 Prozent zugelas-
sen oder sogar für alle Gesellschafter 
unabhängig von der Beteiligungshöhe 
geöffnet werden. 


d) Auch zu § 8b KStG empfiehlt die Kom-
mission eine Rückbesinnung auf die An-
fangsidee, d.h. eine Rückkehr zur 
100 Prozent-Befreiung von Dividenden 
und Veräußerungsgewinnen, um Dop-
pelbelastungen zu vermeiden und 
Deutschland als Holdingstandort attrak-
tiver zu machen. Dies sollte sowohl für 
Inlands- als auch für Auslandsbeteili-
gungen gelten, um internationale Wett-
bewerbsfähigkeit zu gewährleisten. 


3. Gewerbesteuer: 


a) Die Kommission erkennt an, dass die 
Gewerbesteuer einen wichtigen Beitrag 
zur Finanzierung der Gemeinden leistet 
und eine grundlegende Reform, etwa 
die Umwandlung in einen Zuschlag zur 
Einkommen- und Körperschaftsteuer, 
politisch schwer durchsetzbar ist, des-
halb richten sich die Vorschläge der 
Kommission auf Vereinfachung im be-
stehenden System unter Beibehaltung 
der Gewerbesteuer.  


b) Die Kommission spricht sich zur Erhö-
hung der Flexibilität im internationalen 
Steuerwettbewerb entsprechend § 35 
EStG für eine pauschale Berücksichti-
gung der Gewerbesteuer in der Körper-
schaftsteuer aus. Dies erlaubt es, die Ge-
samtbelastung ohne vollständige 
Marginalisierung der Körperschafts-
teuer unter 30 Prozent, z. B. auf eine in-
ternational wettbewerbsfähige Ziel-
größe von 25 Prozent, zu senken.  
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c) Die Bemessungsgrundlage der Gewerbe-
steuer sollte stärker an die der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer angenä-
hert werden. Dafür sollten einerseits die 
Hinzurechnungen des § 8 GewStG abge-
schafft werden. Andererseits ist der 
durch den Gewerbebetrieb erwirtschaf-
tete Gewinn der Gewerbesteuer voll-
ständig zu unterwerfen, was zur Über-
prüfung der Kürzungsvorschrift des § 9 
GewStG führt. So kann die Vorschrift 
über Kürzungen für grundbesitzende 
Gesellschaften (§ 9 Nr. 1 GewStG) gestri-
chen werden.  


d) Im Betrieb erwirtschaftete stille Reser-
ven sollten bei Aufgabe oder Veräuße-
rung des Betriebs auch bei der Gewerbe-
steuer vollständig erfasst werden. Die 
Realisierung von stillen Reserven bei 
Aufgabe/Veräußerung kann als letzter 
Akt der unternehmerischen Tätigkeit 
verstanden werden. 


e) Die Verrechnung von Verlusten auf 
Ebene des Gewerbebetriebs muss voll-
ständig gewährleistet sein. Beispiels-
weise muss der Verlustvortrag auch bei 
Übertragung eines Gewerbebetriebs im 
Ganzen, z.B. der Veräußerung eines Ein-
zelunternehmens, erhalten bleiben, 
wenn der Gewerbebetrieb fortgeführt 
wird. § 2 Abs. 5 GewStG wäre zu strei-
chen. 


f) Aufwendungen der Geschäftsanbah-
nung sollten rechtsformneutral bei der 
Gewerbesteuer berücksichtigt werden. 
Hierzu empfiehlt sich eine gesetzgeberi-
sche Klarstellung in § 2 Abs. 2 GewStG. 


g) Der Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 
GewStG für den fiktiven Unternehmer-
lohn ist zeitgemäß fortzuschreiben und 
deutlich zu erhöhen.  


4. Mitunternehmerbesteuerung, insbes. Rechts-
beziehungen zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschaftern: 


a) Für die Mitunternehmerbesteuerung 
spricht sich die Kommission für grund-
legende Vereinfachungen aus. Leitmo-
dell sollte dabei die Annäherung an die 
Kapitalgesellschaften sein. Die 


Kommission empfiehlt deshalb, künftig 
Leistungsbeziehungen zwischen Perso-
nengesellschaften und den Gesellschaf-
tern bis zur Grenze der verdeckten Ge-
winnausschüttung auch steuerlich 
anzuerkennen. Angemessene Leistungs-
entgelte an Gesellschafter-Geschäfts-
führer würden danach bei der Perso-
nengesellschaft zu Betriebsausgaben 
und beim Gesellschafter zu Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit führen, 
angemessene Zinsen auf Gesellschafter-
darlehen zu Einkünften aus Kapitalver-
mögen. Auf die Qualifikation von Leis-
tungsentgelten als 
„Sondervergütungen“ im Rahmen des 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG wäre zu ver-
zichten. Das sollte auch für die Gewer-
besteuer gelten, denn systematisch ist 
die Gewerbesteuerfreiheit des Unter-
nehmerlohns die richtige, dem objekti-
ven Nettoprinzip entsprechende Lö-
sung. Ebenso wären 
Pensionsrückstellungen künftig auch 
bei Personengesellschaften aufwands-
wirksam möglich. Für Gesellschafter-
darlehen wäre im Gegenzug die Zins-
schranke auch auf 
Personengesellschaften zu erweitern. 


b) Die Kommission empfiehlt ferner, künf-
tig auf die Figuren des Sonderbetriebs-
vermögens und der Betriebsaufspaltung 
zu verzichten. Beide Rechtsfiguren ver-
ursachen vielfältige praktische Prob-
leme und haben sich bei Umstrukturie-
rungen als besonders tückisch und 
beratungsintensiv erwiesen. Ihre Ab-
schaffung würde deshalb einen wesent-
lichen Beitrag zur Vereinfachung des 
Unternehmenssteuerrechts leisten. Kor-
respondierend wären allerdings Veräu-
ßerungsgewinne aus solcherart Er-
werbsvermögen, das beim Nutzenden 
für betriebliche Zwecke eingesetzt wird, 
künftig auch im Anwendungsbereich 
des § 21 EStG zu erfassen.  


c) Auf die gewerblichen Sondertatbestände 
bei Personengesellschaften nach § 15 
Abs. 3 EStG kann verzichtet werden. 


5. Verluste: 
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a) Der Verlustrücktrag sollte sowohl zeit-
lich als auch betragsmäßig deutlich aus-
geweitet und außerdem bei der Gewer-
besteuer zugelassen werden. Hierdurch 
würde sich das Unternehmenssteuer-
recht nicht nur dem Ideal der Entschei-
dungsneutralität annähern, sondern zu-
gleich deutlich krisenfester werden. Die 
Einführung eines korrespondierenden 
Verlustrücktrags bei der Gewerbesteuer 
entspricht dem allgemeinen Petitum 
der Kommission, die Bemessungsgrund-
lagen der drei in Deutschland auf den 
Gewinn von Unternehmen erhobenen 
Ertragssteuern anzugleichen. Die 
dadurch für Gemeinden bewirkte hö-
here Volatilität der Hauptsteuerquelle 
muss mit Mitteln des Finanzrechts be-
wältigt werden.  


b) Die Beschränkung des Verlustvortrags 
durch die sog. Mindestbesteuerung 
sollte ersatzlos gestrichen werden. 


c) Reformbedürftig ist außerdem die Ver-
lustverrechnung bei transparenter Be-
steuerung. Will man an Beschränkun-
gen der Verlustzurechnung bei 
beschränkter Haftung überhaupt fest-
halten, sollte insoweit auf das steuerbi-
lanzielle Eigenkapital abgestellt und 
sollten auch zeitlich inkongruente Ein-
lagen berücksichtigt werden, die ein ne-
gatives Kapitalkonto mindern oder aus-
gleichen.  


6. Gruppenbesteuerung:  


Die Kommission spricht sich dafür aus, auf 
das Erfordernis des Gewinnabführungsver-
trags für die Gruppenbesteuerung künftig zu 
verzichten. Zurechnungsgrundlage sollte 
stattdessen eine qualifizierte Mehrheitsbetei-
ligung sein. Die Gewährung der Vorteile ei-
ner Gruppenbesteuerung ist nur gerechtfer-
tigt, wenn die in die Gruppenbesteuerung 
einbezogenen Konzerngesellschaften eine 
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies kann ty-
pisierend bei einer Beteiligung von mindes-
tens 75 Prozent der Stimmrechte und am ge-
zeichneten Kapital angenommen werden.
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4. Umwandlungen und 
Sanierungen


 Zielsetzung und  
Leitgedanken 
Unternehmungen unterliegen im Wettbewerb 
einem steten Anpassungsdruck. Veränderungen 
an den Absatz- und Beschaffungsmärkten, tech-
nologische Entwicklungen, unternehmerisches 
Wachstum, strategische Neuorientierungen und 
Wandlungen des regulatorischen Umfeldes kön-
nen eine Reorganisation der unternehmerischen 
Strukturen erforderlich machen. Zugleich ist 
unternehmerisches Handeln stets auch mit Risi-
ken verbunden. Steuerinduzierte Hindernisse 
für Umstrukturierungen, Liquidationen, Sanie-
rungen und die Verrechnung von Verlusten be-
einträchtigen daher die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmungen. Vor diesem Hintergrund 
besteht die Zielsetzung der Kommission in der 
Entwicklung von Vorschlägen, die zum Abbau 
von steuerlichen Umstrukturierungshindernis-
sen (2.), Liquidations- und Sanierungshindernis-
sen (3.) sowie Hindernissen bei der Verlustver-
rechnung (4.) führen. Sie erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 


Die Vorschläge folgen drei zentralen Leitgedan-
ken: 


Zum ersten soll eine Vereinfachung durch Sys-
temorientierung erreicht werden. Sonderrege-
lungen und Bürokratie sollen zurückgefahren 
und unnötige Komplexität vermieden werden. 
Zudem erhöht eine Systemorientierung die 
Rechtssicherheit und ermöglicht es, Miss-
brauchsklauseln auf tatsächliche Missbrauchs-
fälle zu reduzieren. 


Zum zweiten sind die nationalen steuerlichen 
Regelungen mit internationalen Regelungen ab-
zustimmen. Verstöße gegen EU-Vorgaben und 


                                                           
219  BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 8/13, DStR 2024, 155, Rz. 158; 


BFH v. 17.12.2007 GrS 2/04, BStBl II 2008, 608, 612, 614; 


Abweichungen von den Arbeiten internationa-
ler Organisationen, z.B. zur globalen Mindestbe-
steuerung, müssen vermieden werden. 


Zum dritten bedarf es einer Positionierung 
Deutschlands als attraktiver und verlässlicher 
Steuerstandort, soweit hierdurch kein deutsches 
Steuersubstrat verloren geht. Auch nach Einfüh-
rung der globalen Mindestbesteuerung ist vom 
Fortbestand des internationalen Steuerwettbe-
werbs auszugehen. Insbesondere der Wettbe-
werb um Realinvestitionen könnte sich durch 
die Regelungen des Mindeststeuergesetzes zur 
Substance-Based Income Exclusion sogar ver-
stärken. 


 Abbau von  
Umstrukturierungs- 
hindernissen 
4.2.1. Ziel der steuerlichen 
Restrukturierungsnormen 


Das im Einkommen- und Körperschaftsteuer-
recht geltende Subjektsteuerprinzip verlangt, 
dass Steuerpflichtige die von ihnen erwirtschaf-
teten Einkünfte als Ausdruck individueller Leis-
tungsfähigkeit selbst versteuern. Daher kommt 
es grundsätzlich zu einer Realisation von stillen 
Reserven und Lasten und einer Versteuerung 
der stillen Reserven, wenn Vermögenswerte im 
Rahmen einer Umstrukturierung auf andere 
Rechtsträger übergehen.219 Die resultierenden 
Steuerlasten können jedoch erforderliche Struk-
turanpassungen verhindern und den Grundsatz 
der Besteuerung nach Maßgabe der Leistungsfä-
higkeit verfehlen, da Reorganisationen 


Desens, DStJG 43 (2020), 73 (104-106); Krumm, DStR 2023, 
362 (365). 
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regelmäßig nicht mit einem Liquiditätszufluss 
verbunden sind.220 


Um betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstruk-
turierungen nicht durch steuerliche Hemm-
nisse zu behindern, eröffnet das Umwandlungs-
steuerrecht bereits seit langem die 
antragsgebundene Möglichkeit zum Ansatz des 
übergehenden Vermögens zu Buch- oder Zwi-
schenwerten.221 Die gleiche Zielsetzung verfol-
gen die einkommensteuerlichen Normen in § 6 
Abs. 5 EStG und § 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG, welche 
für die Überführung und Übertragung von 
Wirtschaftsgütern bei Personengesellschaften 
und die Realteilung von Personengesellschaften 
eine Buchwertfortführung vorschreiben.222 


Voraussetzung einer begünstigten Umstruktu-
rierung ist 


• die Fortführung des personellen Engage-
ments, welche die Umstrukturierung von ei-
ner Veräußerung unterscheidet; das Erfor-
dernis findet seinen Ausdruck bspw. in der 
Notwendigkeit der Gewährung von Antei-
len, in Beteiligungsvoraussetzungen und 
Sperrfristen; 


• die Fortführung des sachlichen Engage-
ments und 


• die Sicherstellung der deutschen Steuerver-
haftung der stillen Reserven; der Verzicht 
auf eine sofortige Besteuerung der stillen 
Reserven ist mithin kein endgültiger Ver-
zicht auf deutsche Besteuerungsrechte. 


Die Verringerung der steuerlichen Transakti-
onskosten von Strukturanpassungen dient 
wichtigen wirtschaftspolitischen Zielen. Sie 
unterstützt Unternehmungen beim Erhalt ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit, fördert die Entschei-
dungsneutralität der Besteuerung und erhöht 
durch den Abbau steuerlicher Verzerrungen die 
Allokationseffizienz.223 Damit wird zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Unter-
nehmungsstandort gestärkt.  


                                                           
220  Vgl. Rödder in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 


Einf. Rz. 4, 5; Graw in FS BFH Bd. I, 1433 (1453); Riedel, Das 
Umwandlungssteuerrecht der Mitunternehmerschaft, 86 ff. 


221  §§ 3 Abs. 2, 11 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 Abs. 1, 20 Abs. 2 S. 2, 21 
Abs. 1 S. 2, 21 Abs. 2 S. 3, 24 Abs. 2 S. 2 UmwStG; vgl. BT-
Drucks. 12/6885, 14; BT-Drucks. 16/2710, 25; BT-Drucks. 
19/28656, 28. 


Nach Auffassung der Kommission weisen die 
geltenden Regelungen jedoch Schwächen auf 
und behindern damit betriebswirtschaftlich 
sinnvolle Strukturanpassungen, ohne durch 
überwiegende fiskalische Interessen gerechtfer-
tigt zu sein. Im Einzelnen geht es um Hinder-
nisse für nationale Restrukturierungen (4.2.2.-0.), 
Verstöße gegen EU-rechtliche Vorgaben (4.2.4.) 
und Hindernisse für internationale Umstruktu-
rierungen (4.2.5.). Zudem sind Fragen der Min-
destbesteuerung in den Blick zu nehmen (4.2.6.). 


4.2.2. Abbau zentraler Hindernisse für nationale 
Restrukturierungen im Umwandlungssteuerrecht 


4.2.2.1. Verzicht auf das Teilbetriebserfordernis 


Während bei Mitunternehmerschaften auch die 
Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern gem. 
§ 6 Abs. 5 EStG und § 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG zu 
Buchwerten möglich ist, erlauben die umwand-
lungssteuerlichen Regelungen nur die steuer-
neutrale Übertragung vollständiger Sachge-
samtheiten (Betrieb, Mitunternehmeranteil) 
oder in der Form eines Teilbetriebs oder Mitun-
ternehmerteilanteils (§§ 3, 11, 15, 20, 24 Um-
wStG). Im Fall der Auf- oder Abspaltung von Ka-
pitalgesellschaften ist das Vorliegen mindestens 
zweier Teilbetriebe erforderlich.  


An das Vorliegen eines Teilbetriebs werden sehr 
hohe Voraussetzungen geknüpft. Gem. Art. 2 
Buchst. j der steuerlichen Fusionsrichtlinie 
2009/133/EG ist ein Teilbetrieb die Gesamtheit 
der in einem Unternehmensteil einer Gesell-
schaft vorhandenen aktiven und passiven Wirt-
schaftsgüter, die in organisatorischer Hinsicht 
einen selbständigen Betrieb, d.h. eine aus eige-
nen Mitteln funktionsfähige Einheit, darstellen. 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung gehören 
dazu neben den funktional wesentlichen Be-
triebsgrundlagen auch die dem Teilbetrieb nach 
wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenba-
ren Wirtschaftsgüter.224  


Das Teilbetriebserfordernis engt die Möglichkei-
ten zur Restrukturierung sehr stark ein, in dem 
es „spartenähnlich“ verselbständigte Teilberei-
che voraussetzt. Dies entspricht nicht (mehr) der 


222  Vgl. BT-Drucks. 14/6882, 1, 23, 32 f., 34; BT-Drucks. 14/7344, 
7; BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 8/13, DStR 2024, 155, Rz. 13. 


223  Förster in FS Kessler, 415. 
224  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 


1314 Rz. 15.02, 20.06, 24.03.  
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wirtschaftlichen Realität, die durch flexiblere 
Organisationsformen, gemeinsam genutzte Res-
sourcen und Wertschöpfung auch außerhalb 
von Sparten gekennzeichnet ist. Das Erfordernis 
behindert damit betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Umstrukturierungen. Es führt darüber hinaus zu 
gravierenden Rechtsunsicherheiten.225 


Die Fortsetzung des sachlichen unternehmeri-
schen Engagements nur beim Übergang eines – 
sehr eng verstandenen – Teilbetriebs annehmen 
zu wollen, ist nicht zwingend. Andere Rechts-
ordnungen verfahren hier deutlich großzügiger. 
So wird etwa in den USA die „Kontinuität des 
Geschäftsbetriebs“ bejaht, wenn die überneh-
mende Gesellschaft die Geschäftstätigkeit der 
erworbenen Gesellschaft fortsetzt oder einen 
wesentlichen Teil deren historischen Geschäfts-
vermögens verwendet.226 Im Unterschied zum 
deutschen Recht setzt dies keinen Teilbetrieb 
voraus. Auch einzelne Wirtschaftsgüter können 
grundsätzlich steuerneutral übertragen werden. 


Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmungen und zur Stärkung Deutsch-
lands als Wirtschaftsstandort wird daher vorge-
schlagen, auf das Teilbetriebserfordernis ganz 
zu verzichten.227 In Zukunft soll es nach Ansicht 
der Kommission möglich sein, auch Einzelwirt-
schaftsgüter steuerneutral im Rahmen der Tat-
bestände des UmwStG zu übertragen. Folge 
wäre eine erhebliche Flexibilisierung bei Rest-
rukturierungsvorhaben sowie die Schaffung von 
Rechtssicherheit durch Entschärfung des Streit-
potenzials zwischen Finanzverwaltung und 
Steuerpflichtigen. Zudem würden die umwand-
lungssteuerrechtlichen Regelungen mit den um-
wandlungsrechtlichen Regelungen harmoni-
siert, welche den Übergang einzelner 
Vermögenswerte erlauben. 


Die erforderliche Fortsetzung des sachlichen 
Engagements ist nach Ansicht der Kommission 
bei Vorliegen eines geschäftlichen Motivs (Busi-
ness Purpose) anzunehmen. Dieses liegt vor, 
wenn der übernehmende Rechtsträger die Ge-
schäftstätigkeit des übertragenden Rechtsträgers 
fortsetzt, wie im Falle des Übergangs von be-
trieblichen Sachgesamtheiten, oder der über-
nehmende Rechtsträger das übertragene 


                                                           
225  Vgl. beispielhaft Dötsch/Stimpel in Dötsch/Pung/Möhlen-


brock, § 15 UmwStG Rz. 147 a.E.  
226  Treasury Reg. § 1.368-1(d). 


Vermögen im eigenen Geschäftsbetrieb einsetzt. 
Nach Auffassung der Mehrheit der Kommiss-
sion schließt dies die Schaffung reiner Einzel-
Objektgesellschaften aus. 


Die steuerliche Fusionsrichtlinie, welche steuer-
neutrale Einbringungen sowie Auf- und Abspal-
tungen im Falle von Teilbetrieben ermöglicht, 
steht dem Verzicht auf das Teilbetriebserforder-
nis nicht entgegen, da sie nur die Mindestbedin-
gungen vorschreibt, unter denen ein Steuerauf-
schub zu gewähren ist. Günstigere Regelungen 
durch die Mitgliedstaaten sind daher erlaubt, so-
fern sie für nationale und grenzüberschreitende 
Vorgänge in der EU und im EWR gleichermaßen 
gelten. 


Sollte die Übertragung einer betrieblichen Sach-
gesamtheit trotz der damit verbundenen Einbu-
ßen an Flexibilität und Rechtssicherheit weiter 
für erforderlich gehalten werden, wird vorge-
schlagen, an die Stelle des Teilbetriebs als Tat-
bestandsmerkmal die Funktion i.S.d. § 1 AStG 
treten zu lassen. Auch insoweit ergäbe sich eine 
Flexibilisierung bei Umstrukturierungsvorha-
ben gegenüber der geltenden Rechtspraxis. Al-
lerdings verbliebe ein Streitpotenzial und die 
damit einhergehende Rechtsunsicherheit, auch 
wenn der Funktionsbegriff im Außensteuer-
recht in Grundzügen konturiert ist. 


Will man auf das Teilbetriebserfordernis nicht 
verzichten, wäre es jedenfalls erforderlich, dass 
zu enge Teilbetriebsverständnis in der deut-
schen Rechtspraxis zu lockern; Vergleichbares 
gilt auch, wenn auf den Funktionsbegriff abge-
stellt wird: 


• Nach wirtschaftlichen Zusammenhängen 
zuordenbare – nicht funktional wesentli-
che – Wirtschaftsgüter sind kein konstituie-
render Bestandteil eines Teilbetriebs. Dies 
ergibt sich bereits aus der Definition des 
Teilbetriebs in der Fusionsrichtlinie. Danach 
gehören nur die Wirtschaftsgüter zwingend 
zu einem Teilbetrieb, die seine Funktionsfä-
higkeit aus eigenen Mitteln begründen, d.h. 
die funktional wesentlichen Betriebsgrund-
lagen.228  


227  Vgl. Hennrichs, DStJG 43 (2020), 177 f. 
228  Vgl. Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut,  


UmwStG, § 20 UmwStG Rz. 143 m.w.N. 
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• Für das Vorliegen eines Teilbetriebs sollte 
es – über die bisherigen Rechtsprechungs-
grundsätze des Bundesfinanzhofs229 hinaus-
gehend – genügen, wenn Nutzungsrechte an 
den funktional wesentlichen Betriebsgrund-
lagen langfristig eingeräumt werden.230 
Hierdurch würden Umstrukturierungen 
auch bei gemeinsam genutzten wesentli-
chen Betriebsgrundlagen ermöglicht. Der 
erforderliche Zeitraum für die Nutzungs-
rechte könnte bspw. an den gesetzlichen 
Sperrfristen orientiert werden. 


• Als Teilbetrieb qualifiziert auch ein Teilbe-
trieb im Aufbau. 


• Gesetzlich klargestellt werden muss der 
maßgebende Zeitpunkt des Vorliegens der 
erforderlichen betrieblichen Sachgesamt-
heit. Abgestellt werden sollte auf einen vom 
Steuerpflichtigen beherrschbaren Zeitpunkt. 


4.2.2.2. Zielgenaue Ausgestaltung der Sperrfristen 


Sperrfristen231 sichern die für eine Umstruktu-
rierung erforderliche Fortführung des personel-
len Engagements ab und verhindern die miss-
bräuchliche Nutzung der Normen des UmwStG 
für Veräußerungen oder zur Vorbereitung einer 
Veräußerung oder Entnahme.232 Andererseits 
bergen sie die Gefahr der Strukturkonservie-
rung233 in sich und sind mit umfangreichen Mo-
nitoring-Verpflichtungen auf Seiten der Unter-
nehmen und der Finanzverwaltung verbunden.  


Eine zielgenaue Ausgestaltung der Sperrfristen 
erfordert daher zum einen die Anpassung der 
Länge der Sperrfristen an die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten. Zum anderen ist eine Verlet-
zung von Sperrfristen nicht gerechtfertigt, wenn 
das personelle Engagement fortgeführt wird: 


• Die in § 15 Abs. 2 UmwStG und § 22 
UmwStG enthaltenen uneinheitlichen 
Sperrfristen von 5 bzw. 7 Jahren erscheinen 
vor dem Hintergrund der dynamischen 
wirtschaftlichen Entwicklung als deutlich zu 


                                                           
229  BFH v. 16.2.1996 I R 183/94, BStBl II 1996, 342; BFH v. 


7.4.2010 I R 96/08, BStBl II 2011, 467; BFH v. 29.11.2017 I R 
7/16, BStBl II 2019, 738; dem folgend BMF v. 11.11.2011 IV C 
2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 1314 Rz. 15.07 f., 20.06, 
24.03.  


230  Vgl. Herzig, DB 2000, 2236 (2239).  
231  §§ 15 Abs. 2, 18 Abs. 3, 22 Abs. 1 und 2, 24 Abs. 5 UmwStG, 6 


Abs. 5 S. 4-6 EStG.  
232  Vgl. BT-Drucks. 12/6885, 23 f., zu § 15 Abs. 2 UmwStG; BFH 


v. 11.12.2001 VIII R 23/01, BStBl II 2004, 474, 478, zu § 18 


lang. Die Kommission empfiehlt daher, die 
Sperrfristen auf einheitlich drei Jahre fest-
zulegen. 


• Eine Verletzung der Sperrfrist gem. § 22 
UmwStG darf nicht eintreten, sofern im 
Zuge einer nachfolgenden Umwandlung 
gem. §§ 3 ff., 11-13, 15 UmwStG, Einbrin-
gung gem. §§ 20, 21, 24 UmwStG oder einer 
Überführung, Übertragung oder Realteilung 
gem. §§ 6 Abs. 5 und Abs. 3, 16 Abs. 3 S. 2 ff. 
EStG sperrfristbehaftete Anteile zu Buch-
werten unmittelbar oder mittelbar über-
tragen oder ausgetauscht werden.234 Da die 
gesetzlichen Vorschriften in diesen Fällen 
von einer Fortsetzung des unternehmeri-
schen Engagements in veränderter Form 
ausgehen, erscheint es widersprüchlich, für 
etwaig betroffene sperrfristbehaftete Anteile 
gleichwohl einen schädlichen Veräuße-
rungsvorgang anzunehmen. Bislang sieht 
das Gesetz nur eine kasuistische Ausnahme 
für Buchwerteinbringungen gem. §§ 20, 21 
UmwStG vor235 und wird durch eine (un-
vollständige) Billigkeitsregelung im Um-
wandungssteuererlass ergänzt,236 deren 
Rechtsgrundlage und Reichweite umstritten 
ist.237 Eine gesetzliche Neuregelung würde 
die Sperrfrist auf tatsächlich gewinnrealisie-
rende Vorgänge beschränken und zugleich 
Rechtssicherheit schaffen. 


• Mangels Beendigung des personellen Enga-
gements sollte die innerkonzernliche Über-
tragung oder Veräußerung sperrfristbehaf-
teter Anteile gem. § 22 UmwStG oder von 
Anteilen einer an einer Auf- oder Abspal-
tung beteiligten Körperschaft i.S.d. § 15 
Abs. 2 UmwStG keine Sperrfristverletzung 
begründen, sofern keine Statusverbesserung 
eintritt. § 15 Abs. 2 UmwStG stellt dies für 
seinen Anwendungsbereich klar, in dem nur 
eine Veräußerung an außenstehende Perso-
nen als schädlich qualifiziert wird. 


Abs. 3 UmwStG; BT-Drucks. 16/2710, 46 f., zu § 22 Abs. 1 und 
2 UmwStG; BT-Drucks. 14/6882, 32 f., zu § 6 Abs. 5 S. 4-6 
EStG.  


233  Vgl. Link, DStJG 43 (2020), 391 (411, 415). 
234  Vgl. Hageböke, Ubg 2011, 689.  
235  § 22 Abs. 1 S. 6 Nrn. 2, 4, 5, Abs. 2 S. 6 UmwStG.  
236  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 


1314 Rz. 22.23.  
237  Vgl. Patt in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 22 UmwStG Rz. 


15b, 15c, 32a, 33-33f.  
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• § 22 Abs. 3 UmwStG verknüpft die Einhal-
tung der Sperrfrist gem. § 22 UmwStG mit 
strengen Nachweispflichten. Die Kommis-
sion empfiehlt zur Senkung von Bürokratie-
kosten der Unternehmungen und der Fi-
nanzverwaltung einen Ersatz der 
Jahresmeldungen durch eine Verpflichtung 
zur Anzeige von Veränderungen und eine 
Konzentration der Zuständigkeit in Kon-
zernfällen (vgl. 6.6.4.). 


4.2.2.3. Vermeidung von Doppelbesteuerungen bei 
Kettenumwandlungen 


Wird Vermögen gem. § 20 UmwStG unter dem 
gemeinen Wert in eine Körperschaft einge-
bracht und kommt es in der Folge zu einer Ver-
letzung der Sperrfrist, kann der versteuerte Ein-
bringungsgewinn I gem. § 23 Abs. 2 UmwStG 
von der übernehmenden Körperschaft auf An-
trag als Erhöhungsbetrag für das eingebrachte 
Vermögen angesetzt werden. Das ist sachge-
recht, weil insoweit rückwirkend von einer Ein-
bringung zu erhöhten Werten auszugehen ist.  


Der Ansatz des Erhöhungsbetrags bei der über-
nehmenden Körperschaft scheidet jedoch gem. 
§ 23 Abs. 2 S. 1 UmwStG aus, soweit das einge-
brachte Betriebsvermögen zu einem Wert un-
terhalb des gemeinen Werts weiter übertragen 
wurde, z.B. im Rahmen einer nachfolgenden 
Umwandlung oder Einbringung zu Buch- oder 
Zwischenwerten. Die Finanzverwaltung will in 
diesen Fällen auch der nachfolgenden Gesell-
schaft den Erhöhungsbetrag nicht gewähren,238 
was im Ergebnis zu einer Doppelbesteuerung 
führt. Nach Auffassung der Kommission ergibt 
sich der Ansatz eines entsprechenden Erhö-
hungsbetrags bei der nachfolgenden Gesell-
schaft aber aus dem in §§ 12 Abs. 3 Hs. 1, 23 
Abs. 1 UmwStG angeordneten Eintritt in die 
steuerliche Rechtsstellung des Rechtsvorgän-
gers.239 Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte 
dies gesetzlich klargestellt werden, um eine 
sachwidrige Doppelbesteuerung zu verhindern. 


Gleiches sollte auch gelten, wenn eingebrachtes 
Vermögen gem. § 6 Abs. 5 EStG oder § 16 Abs. 3 
S. 2 EStG zu Buchwerten weiter überführt oder 
übertragen wurde. Hierfür spricht, dass die 


                                                           
238  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 


1314 Rz. 23.09.  
239  Zum Diskussionsstand Patt in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, 


§ 23 UmwStG Rz. 226 m.w.N.  


betreffenden Wirtschaftsgüter mit dem Wert 
anzusetzen sind, der sich „nach den Vorschriften 
über die Gewinnermittlung ergibt“. Dazu gehört 
auch die Regelung über den Ansatz eines Erhö-
hungsbetrags im Umwandlungssteuerrecht. 


4.2.2.4. Rückbau der  
Nachspaltungsveräußerungssperre 


Nach § 15 Abs. 2 S. 2 UmwStG idF. des 
Wachstumschancengesetzes240 ist eine Spaltung 
nur dann zu Buchwerten möglich, wenn durch 
die Spaltung keine Veräußerung an eine außen-
stehende Person vollzogen oder vorbereitet 
wird. Als außenstehende Personen gelten Perso-
nen, die nicht ununterbrochen fünf Jahre vor 
der Spaltung an der übertragenden Körperschaft 
beteiligt waren. In den Fällen der Vorbereitung 
einer Veräußerung findet Satz 2 allerdings nur 
Anwendung, wenn innerhalb von 5 Jahren nach 
dem steuerlichen Übertragungsstichtag mindes-
tens ein Anteil an einer an der Spaltung beteilig-
ten Körperschaft an Außenstehende veräußert 
wird (§ 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG). Dabei gelten 
nach § 15 Abs. 2 S. 7 Hs. 1 UmwStG verbundene 
Unternehmen i.S.d. § 271 Abs. 2 HGB nicht als 
außenstehende Personen, d.h. eine Veräußerung 
an ein verbundenes Unternehmen ist unschäd-
lich.  


Gem. § 15 Abs. 2 S. 7 Hs. 2 UmwStG gilt als Ver-
äußerung eines Anteils an einer an der Spaltung 
beteiligten Körperschaft i.S.d. Satzes 4 auch die 
mittelbare Veräußerung dieses Anteils durch ein 
verbundenes Unternehmen. Nach der Gesetzes-
begründung entspricht dies der bisherigen Ver-
waltungsauffassung, wonach rein konzernin-
terne Umstrukturierungen und 
Anteilsveräußerungen innerhalb des bisherigen 
Gesellschafterkreises grundsätzlich unschädlich 
sind, wenn im Anschluss keine unmittelbare  
oder mittelbare Veräußerung an eine außenste-
hende Person stattfindet.241 Im Gesetzeswortlaut 
fehlt jedoch eine Bezugnahme des Hs. 2 auf den 
vorangegangenen Halbsatz bzw. eine Beschrän-
kung auf Fälle, in denen Hs. 1 Bedeutung hat. 
Nach dem Wortlaut könnte daher der Anwen-
dungsbereich der Nachveräußerungssperre 
durch Satz 7 deutlich erweitert und generell auf 


240  Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfair-
ness (Wachstumschancengesetz) v. 27.3.2024, BGBl. I 2024 
Nr. 108.  


241  BT-Drucks. 20/8628, 144.  
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mittelbare Veräußerungen ausgeweitet sein (z.B. 
Börsenverkäufe der Muttergesellschaft). 


Um die bestehende Rechtsunsicherheit zu besei-
tigen, sollte nach Auffassung der Kommission 
der Gesetzeswortlaut von § 15 Abs. 2 S. 7 Hs. 2 
UmwStG ausdrücklich auf die Fälle des Hs. 1 be-
schränkt werden. 


Die Kommission sieht darüber hinaus die Neu-
fassung des § 15 Abs. 2 UmwStG insgesamt als 
komplexitätserhöhende, rechtsprechungsbre-
chende242 und Vertrauen in den Standort 
Deutschland beschädigende Regelung kritisch, 
die über eine bloße Missbrauchsvermeidung 
hinausgeht. Sie sollte deshalb zurückgenommen 
werden. 


4.2.2.5. Verlustverrechnung bei Umwandlungen 


Für die steuerneutrale Umstrukturierung von 
Unternehmen ist die Nichtaufdeckung stiller 
Reserven eine notwendige, häufig aber keine 
hinreichende Bedingung. Hinzukommen muss, 
dass steuerliche Verlustvorträge bei den beteilig-
ten Unternehmen erhalten bleiben. Eines der 
zentralen Anliegen des Umwandlungssteuerge-
setzes von 1995 bestand dementsprechend da-
rin, „Verlustvorträge zuzulassen“.243 Konkret be-
deutete dies, dass körperschaft- und 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge bei Ver-
schmelzungen und Spaltungen von einer Kapi-
talgesellschaft auf eine andere Kapitalgesell-
schaft übergehen konnten.244 2006 wurde diese 
Möglichkeit ersatzlos gestrichen. Hierdurch geht 
aus der Perspektive der betroffenen Kapitalge-
sellschaften ein wirtschaftlicher Wert in Höhe 
von ca. 30 Prozent der untergehenden Verluste 
verloren.  


Der Ausschluss des Verlustübergangs bei Ver-
schmelzungen und Spaltungen ist ein erhebli-
ches Umstrukturierungshindernis. Besonders 
problematisch wirkt sich die derzeitige Rechts-
lage während und nach wirtschaftlichen Krisen 
aus. Die Corona-Pandemie und die anschlie-
ßende Energiekrise haben bei vielen Unterneh-
men zu hohen Verlusten geführt. Die deutsche 
Wirtschaft muss sich auch weiterhin und auf ab-
sehbare Zeit in einem herausfordernden Umfeld 


                                                           
242  Gegen BFH v. 11.8.2021 I R 39/18, BFH/NV 2022, 297 (vgl. 


BT-Drucks. 20/8628, 143).  
243  BT-Drucks. 12/6885, 14. 
244  §§ 12 Abs. 3 S. 2, 15 Abs. 1, Abs. 4 UmwStG 1995. 


behaupten. Gerade bei Unternehmen, die über 
erhebliche Verlustvorträge verfügen, kann eine 
Umstrukturierung erforderlich sein, um sie wie-
der wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Durch 
die derzeitige Rechtslage werden solche not-
wendigen Strukturanpassungen erschwert. Der 
Wegfall der Verlustvorträge führt dazu, dass 
wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungen 
entweder ganz unterbleiben oder dass die betei-
ligten Unternehmen zumindest wirtschaftlich 
geschwächt werden. Teilweise werden Unter-
nehmen auch in wirtschaftlich nicht ideale und 
streitanfällige Gestaltungen getrieben. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Umkehr der Verschmel-
zungsrichtung in dem Fall, dass nur eine der zu 
verschmelzenden Gesellschaften über nennens-
werte Verlustvorträge verfügt. Die derzeitige 
Rechtslage setzt einen steuerlichen Anreiz, nicht 
die Verlustgesellschaft auf die Gewinngesell-
schaft zu verschmelzen, sondern umgekehrt die 
Gewinngesellschaft auf die Verlustgesellschaft. 
Die Finanzverwaltung hat solche Gestaltungen 
wiederholt mit dem Argument angegriffen, dass 
es sich um einen Missbrauch von Gestaltungs-
möglichkeiten handele, was zu langanhaltender 
Rechtsunsicherheit geführt hat.245  


Um wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierun-
gen zu erleichtern, sollte ein Verlustübergang 
zwischen Kapitalgesellschaften bei Verschmel-
zungen und Spaltungen zukünftig wieder zuge-
lassen werden.246 Dass eine entsprechende Rege-
lung praktikabel und wirtschaftspolitisch 
sinnvoll wäre, belegt nicht zuletzt das Umwand-
lungssteuergesetz 1995. Der Grund, der 2006 zu 
einer Abkehr von der zuvor vom Gesetzgeber 
selbst als sachgerecht angesehenen Lösung ge-
führt hat, trägt zumindest aus heutiger Sicht 
nicht mehr. Durch die Abschaffung des Ver-
lustübergangs zwischen Kapitalgesellschaften 
sollte ein „Verlustimport“ verhindert werden. 
Man befürchtete, andernfalls im Ausland ent-
standene Verluste in Deutschland zum Abzug 
zulassen zu müssen, wenn ausländische Verlust-
gesellschaften auf deutsche Kapitalgesellschaf-
ten verschmolzen werden.247 Diese Rechtsfolge 
ergibt sich zwar nicht aus der steuerlichen Fusi-
onsrichtlinie.248 Allerdings war im Jahre 2006 


245  Siehe BFH v. 18.12.2013 I R 25/12, GmbHR 2014, 605 (605 ff.); 
BFH v. 17.11.2020 I R 2/18, BStBl II 2021, 580. 


246  Siehe dazu bereits Röder, DStJG 43 (2020), 367 (383-389). 
247  BMF-Pressemitteilung Nr. 89/2006 v. 12.07.2006. 
248  Siehe Richtlinie 2009/133/EG, Art. 6. 
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nicht gänzlich auszuschließen, dass der EuGH 
aus den Grundfreiheiten eine entsprechende 
Verpflichtung ableiten würde.  


Im Lichte der Entwicklung, die die Rechtspre-
chung des EuGH seither genommen hat, er-
scheint diese Befürchtung aus heutiger Sicht je-
doch als unbegründet. Der EuGH hatte bereits in 
seiner grundlegenden Entscheidung in der 
Rechtssache „Marks & Spencer“ entschieden, 
dass Mitgliedstaaten im Ausland entstandene 
Verluste nur unter engen Voraussetzungen be-
rücksichtigen müssen.249 Im Fall der Hereinver-
schmelzung einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft wäre dies allenfalls dann anzunehmen, 
wenn die Verluste als „final“ anzusehen wären, 
wenn sie also unter gar keinen Umständen in 
ihrem Entstehungsstaat mehr berücksichtigt 
werden können. Im Laufe der Zeit hat der EuGH 
so hohe Anforderungen an die „Finalität“ von 
Verlusten aufgestellt, dass kein nennenswerter 
Verlustimport durch Hereinverschmelzungen 
mehr zu befürchten ist.250 Es ist zudem wahr-
scheinlich, dass selbst „finale“ Verluste einer 
hereinverschmolzenen Kapitalgesellschaft in 
Deutschland nicht berücksichtigt werden müss-
ten. Der EuGH hat 2020 für den Fall des Zuzugs 
einer Kapitalgesellschaft durch Sitzverlegung 
entschieden, dass es aufgrund des Wechsels der 
Besteuerungshoheit zwischen Verlustentste-
hung und Verlustverrechnung bereits an der 
Vergleichbarkeit mit einer innerstaatlichen Sitz-
verlegung fehlt.251 Der Aufnahmestaat konnte 
daher Altverluste der zuziehenden Gesellschaft 
ignorieren, ohne dass es auf die Frage der „Fina-
lität“ der Verluste angekommen wäre. Es liegt 
nahe, auch im wertungsmäßig gleichgelagerten 
Fall der Hereinverschmelzung die Vergleichbar-
keit mit einem Inlandsfall zu verneinen. 


Die Wiederzulassung eines Verlustübergangs bei 
Verschmelzungen und Spaltungen müsste von 
einer Regelung flankiert werden, die Mantel-
kaufgestaltungen verhindert. Eine typische 
Mantelgesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, 
die kein eigenes Unternehmen mehr trägt und – 
                                                           
249  EuGH v. 13.12.2005 – C-446/03 „Marks & Spencer”, 


ECLI:EU:C:2005:763, Slg. 2005, I-10837. 
250  Siehe bspw. EuGH v. 3.2.2015 – C-172/13 „Europäische 


Kommission/Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland“, ECLI:EU:C:2015:50, DStR 2015, 337 ff.; EuGH v. 
19.6.2019 – C-607/17 „Memira Holding“,  
ECLI:EU:C:2019 :510, FR 2019, 722 f.; EuGH v. 19.6.2019 – C-
608/17 „Holmen“, ECLI:EU:C:2019:511, DStR 2019, 1345 ff.; 
EuGH v. 22.9.2022 – C-538/20,  


abgesehen von steuerlichen Verlustvorträgen – 
über keine nennenswerten Vermögenswerte 
verfügt.252 Über den Erwerb der Anteile an einer 
solchen Mantelgesellschaft könnte mittelbar mit 
steuerlichen Verlustvorträgen gehandelt wer-
den. Ein wirtschaftlich vergleichbares Ergebnis 
ließe sich durch die Verschmelzung eines Ver-
lustmantels auf eine profitable Gesellschaft ge-
gen die Gewährung neuer Anteile erreichen. 
Würde zukünftig auf das Teilbetriebserfordernis 
verzichtet, wären auch Spaltungsvorgänge für 
entsprechende Gestaltungen geeignet.  


Eine Rückkehr zu der entsprechenden Regelung 
des Umwandlungssteuergesetzes 1995253 ist 
nicht möglich, da sich die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für Mantelkaufgestaltungen mit 
der Einführung der §§ 8c, 8d KStG zwischenzeit-
lich geändert haben. Nach § 8c Abs. 1 S. 1 KStG 
gehen Verluste grundsätzlich unter, wenn in-
nerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmit-
telbar mehr als 50 Prozent der Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft übertragen werden, sofern 
nicht eine der in den §§ 8c, 8d KStG normierten 
Rückausnahmen eingreift. § 8c Abs. 1 S. 1 KStG 
erfasst Umwandlungsvorgänge bislang nur, 
wenn es bei dem übernehmenden Rechtsträger 
zu einer entsprechenden Anteilsverschiebung 
kommt.  


Um Mantelkaufgestaltungen durch Verschmel-
zungen oder Spaltungen von Kapitalgesellschaf-
ten zu verhindern, müssen die Wertungen der 
§§ 8c, 8d KStG auch auf den übertragenden 
Rechtsträger Anwendung finden. Wegen des 
Überspringens der Verluste auf einen neuen 
Rechtsträger ist das Erfordernis eines unmittel-
baren Anteilseignerwechsels von mehr als 50 
Prozent immer als erfüllt anzusehen. Es käme 
daher ausschließlich auf die Rückausnahmen zu 
§ 8c Abs. 1 S. 1 KStG an. Verluste würden bei 
Verschmelzungen und Spaltungen übergehen, 
soweit sie durch stille Reserven des übertragen-
den Rechtsträgers gedeckt sind254 oder wenn die 
Konzern255- oder Sanierungsklausel256 einschlä-
gig ist. Zudem müsste auch das 


ECLI:EU:C:2022:717 – FA B/W AG, IStR 2022, 767. 
251  EuGH v. 27.2.2020 – C-405/18 „Aures“, ECLI:EU:C:2020:127, 


FR 2020, 370 ff. 
252  Siehe bspw. BFH v. 17.11.2020 I R 2/18, BStBl II 2021, 580 Rz. 


38.  
253  § 12 Abs. 3 Satz 2 UmwStG a.F. 
254  § 8c Abs. 1 S. 5 ff. KStG. 
255  § 8c Abs. 1 S. 4 KStG. 
256  § 8c Abs. 1a KStG. 
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Regelungskonzept von § 8d KStG auf Umwand-
lungsvorgänge übertragen werden. Nach § 8d 
Abs. 1 S. 1 KStG gehen Verluste trotz eines 
schädlichen Beteiligungserwerbs nicht unter, 
solange die Kapitalgesellschaft ihren Geschäfts-
betrieb fortführt. Im Fall von Verschmelzungen 
und Spaltungen wäre dementsprechend zu for-
dern, dass der übertragende Rechtsträger vor der 
Umstrukturierung noch einen Geschäftsbetrieb 
unterhält und beim übernehmenden Rechtsträ-
ger anschließend ein einheitlicher Geschäftsbe-
trieb entsteht.257 Es wäre daher beispielsweise 
möglich, eine Werkstatt-GmbH auf eine Auto-
haus-GmbH zu verschmelzen, sofern anschlie-
ßend der Werkstattbetrieb den Autoabsatz för-
dert oder umgekehrt.  


Bei einer Wiederzulassung des Verlustübergangs 
bei Spaltungen muss zudem geklärt werden, 
welche Spaltungsvorgänge einbezogen werden 
sollen und wie die Verluste aufzuteilen sind. Im 
Umwandlungssteuergesetz 1995 war dies unein-
heitlich geregelt. Im Fall der Auf- und Abspal-
tung gingen die Verluste im Verhältnis der über-
tragenen Vermögenswerte über.258 Bei der 
dritten zivilrechtlichen Spaltungsart, der Aus-
gliederung,259 verblieben die Verlustvorträge 
hingegen vollumfänglich bei der ausgliedernden 
Kapitalgesellschaft.260 Letzteres steht im Ein-
klang mit dem Subjektsteuerprinzip, da im Fall 
der Ausgliederung die Kapitalgesellschaft, die 
den Verlust erlitten hat, rechtlich unverändert 
bestehen bleibt. Gleiches gilt jedoch auch für 
den Fall der Abspaltung. Es gibt nur einen struk-
turellen Unterschied zwischen Abspaltung und 
Ausgliederung, der jedoch für die Frage der Ver-
lustnutzung irrelevant ist: Bei einer Abspaltung 
erhalten die Gesellschafter des übertragenden 
Rechtsträgers Anteile am übernehmenden 
Rechtsträger.261 Bei einer Ausgliederung gehen 
die Anteile dagegen an den übertragenden 
Rechtsträger selbst.262 Zur Wahrung der inneren 
Konsistenz des Umwandlungssteuerrechts soll-
ten die zivilrechtlichen Spaltungsarten zukünf-
tig gleichbehandelt werden. Ein Verlustüber-
gang sollte daher nicht nur bei einer Auf- oder 
Abspaltung, sondern auch bei einer Ausgliede-
rung i.S.v. § 123 Abs. 3 UmwG zugelassen wer-
den. Dadurch wäre es einer Kapitalgesellschaft 


                                                           
257  So bereits Röder, DStJG 43 (2020), 367 (389). 
258  § 15 Abs. 4 UmwStG a.F. 
259  § 123 Abs. 3 UmwG. 


möglich, Verluste auf eine bereits vorhandene 
oder neu entstehende Kapitalgesellschaft zu 
übertragen, an der sie im Anschluss an den Aus-
gliederungsvorgang beteiligt ist.  


Im Hinblick auf das Ziel, Unternehmensum-
strukturierungen zu erleichtern, wäre es zudem 
sinnvoll, die konkrete Aufteilung der Verluste 
den beteiligten Unternehmen zu überlassen. Die 
Unternehmen wissen selbst am besten, welche 
Zuordnung wirtschaftlich sinnvoll ist und eine 
baldige Verrechnung der Verluste mit Unter-
nehmensgewinnen verspricht. Im Zusammen-
spiel mit dem Verzicht auf das Teilbetriebserfor-
dernis bei Spaltungen würde die freie 
Zuordenbarkeit von Verlusten dazu führen, dass 
das Vermögen und die Verluste einer Kapitalge-
sellschaft gezielt voneinander getrennt werden 
können. Dadurch würde die Verlustnutzung in-
nerhalb faktischer Konzerne erheblich erleich-
tert. Verluste könnten durch die Ausgliederung 
geringer Vermögenswerte in der gewünschten 
Höhe zu profitablen Konzerngesellschaften 
transferiert werden. Das wäre insbesondere 
dann attraktiv, wenn – entgegen der Empfeh-
lung der Kommission (s. 3.7.) – am gegenwärti-
gen Konzept der Organschaft festgehalten wird, 
wonach eine laufende Verlustverrechnung nur 
innerhalb von Vertragskonzernen möglich ist.  


Eine Einschränkung der freien Zuordenbarkeit 
der Verluste ist jedoch im Hinblick auf die von 
der Kommission empfohlene Berücksichtigung 
von Liquidationsverlusten geboten (s. 4.3.1.2.). 
Die Berücksichtigung von Liquidationsverlusten 
auf der Ebene der Gesellschafter darf nicht zu ei-
ner doppelten Verlustberücksichtigung führen. 
Um dies sicherzustellen, müssen im Fall der Ab-
spaltung dem übertragenden Rechtsträger min-
destens in der Höhe Verluste verbleiben, die die 
Gesellschafter im Fall einer Liquidation des 
übertragenden Rechtsträgers geltend machen 
könnten. 


Gegen einen Missbrauch des so eröffneten Ge-
staltungspotentials ist durch die §§ 8c, 8d KStG 
sowie durch § 42 AO hinreichend Vorsorge ge-
troffen. So würde etwa der Versuch, Verluste 
mittels der Abspaltung symbolischer Vermö-
genswerte an außenstehende Dritte zu 


260  § 23 UmwStG a.F. 
261  § 123 Abs. 2 UmwG. 
262  § 123 Abs. 3 UmwG. 
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verkaufen, daran scheitern, dass nach dem hier 
vorgeschlagenen Konzept Verluste nur dann 
übergehen, wenn eine der Rückausnahmen zu 
§ 8c Abs. 1 S. 1 KStG einschlägig ist. Demgegen-
über wäre die Übertragung von Verlusten inner-
halb eines faktischen Konzerns möglich, wenn 
die Voraussetzungen der Konzernklausel erfüllt 
sind. Bei einer Abspaltung oder einer Ausgliede-
rung würden Verluste durch eine Zuordnung 
zum übertragenden Rechtsträger auch dann er-
halten bleiben, wenn keine der Rückausnahmen 
zu § 8c Abs. 1 S. 1 KStG einschlägig ist. Denn in 
diesem Fall kommt es beim übertragenden 
Rechtsträger nicht zu einem Anteilseignerwech-
sel und es springen auch keine Verluste auf ei-
nen neuen Rechtsträger über. Eine weniger libe-
rale Alternative zur freien Zuordenbarkeit der 
Verluste bestünde darin, die Verluste wie nach 
der alten Rechtslage im Verhältnis der übertra-
genen Vermögenswerte übergehen zu lassen.  


Falls entgegen der hier ausgesprochenen Emp-
fehlung am Ausschluss des Verlustübergangs bei 
Verschmelzungen und Spaltungen festgehalten 
wird, sollte zumindest § 15 Abs. 3 UmwStG er-
satzlos gestrichen werden.263 Nach dieser Vor-
schrift gehen im Fall der Abspaltung Verluste 
bei der übertragenden Kapitalgesellschaft antei-
lig im Verhältnis der übertragenden Vermö-
genswerte unter. Das ist steuersystematisch ver-
fehlt. Im Fall der Abspaltung bleibt die 
Kapitalgesellschaft, die die vorgetragenen Ver-
luste erlitten hat, rechtlich unverändert beste-
hen. § 15 Abs. 3 UmwStG durchbricht das Sub-
jektsteuerprinzip ohne erkennbaren sachlichen 
Grund und erschwert entgegen der Zielsetzung 
des Umwandlungssteuerrechts betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Reorganisationen. Insbeson-
dere besteht in dieser Fallkonstellation von 
vornherein keine Gefahr eines Verlustimports 
aus dem Ausland. Durch eine Streichung von 
§ 15 Abs. 3 UmwStG würde zugleich der de lege 
lata bestehende Wertungswiderspruch zur Aus-
gliederung beseitigt, bei der die Verluste der 
übertragenden Kapitalgesellschaft ungeschmä-
lert erhalten bleiben. 


4.2.2.6. Kein Gesamtplan im UmwStG 


                                                           
263  So bereits Röder, DStJG 43 (2020), 367 (375 ff.). Zur Verfas-


sungswidrigkeit der Norm siehe Mylich, FR 2019, 537 ff. 
264  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 


1314 Rz. 20.07, 20.10, 24.03; BMF 10.11.2021 IV C 2 - S 
2707/21/1001 :004, BStBl I 2021, 2212 Rz. 35.  


Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist bei 
Einbringungen gem. §§ 20, 24 UmwStG die An-
wendung der Gesamtplanrechtsprechung zu 
prüfen, wenn  


• bei der Einbringung eines Teilbetriebs funk-
tional wesentliche Betriebsgrundlagen oder 
nach wirtschaftlichen Zusammenhängen 
zuordenbare Wirtschaftsgüter oder  


• bei der Einbringung eines Mitunternehmer-
anteils oder in den Fällen der Option einer 
Personengesellschaft zur Körperschaftsteuer 
gem. § 1a KStG funktional wesentliche Be-
triebsgrundlagen 


im zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit der Einbringung in ein anderes Be-
triebsvermögen überführt werden.264 Diese zeit-
raumbezogene Betrachtung führt zu 
Rechtsunsicherheiten und kann steuerneutrale 
Strukturanpassungen verhindern. 


Sie würde bei Teilbetrieben entfallen, sofern auf 
das Teilbetriebserfordernis – wie vorgeschlagen 
(s. 4.2.2.1.) – verzichtet wird. Bei Mitunterneh-
meranteilen träte eine wesentliche Entschär-
fung durch den Verzicht auf die Rechtsfigur des 
Sonderbetriebsvermögens (s. 3.4.5.1.) ein. 


Auch soweit danach noch ein etwaiger Anwen-
dungsbereich verbleibt, sprechen gewichtige 
Gründe gegen die Anwendung der Gesamtplan-
rechtsprechung bei der Einbringung zu Buch-  
oder Zwischenwerten. So ist bei unentgeltlichen 
Übertragungen gem. § 6 Abs. 3 EStG anerkannt, 
dass die vorherige gewinnrealisierende oder 
steuerneutrale Ausgliederung funktional we-
sentlicher Betriebsgrundlagen unschädlich ist, 
sofern die verbliebene Einheit weiterhin funkti-
onsfähig ist.265 Der Grund für diese zeitpunktbe-
zogene Betrachtung wird in dem Zweck der 
Norm gesehen, betriebliche Umstrukturierun-
gen nicht durch Liquiditätsentzug zu beein-
trächtigen. Der gleiche Zweck liegt aber auch 
den umwandlungssteuerrechtlichen Normen 
zugrunde, so dass hier ebenfalls eine zeitpunkt-
bezogene Betrachtung geboten ist. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist dem-
gemäß eine Buchwerteinbringung möglich, 


265  Vgl. BFH v. 2.8.2012 IV R 41/11, BStBl II 2019, 715 Rz. 32-39; 
BFH v. 9.12.2014 IV R 29/14, BStBl II 2019, 723 Rz. 24-26; 
BFH v. 10.9.2020 IV R 14/18, BStBl II 2021, 367 Rz. 28-30; 
BMF v. 20.11.2019 IV C 6 – S 2241/15/1003, BStBl II 2019, 
1291 Rz. 10-14.  







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


    Umwandlungen und Sanierungen    93 


wenn zuvor funktional wesentliche Betriebs-
grundlagen dauerhaft ausgegliedert wurden.266 


Daher sollte gesetzlich klargestellt werden, dass 
im Rahmen der Einbringungsnormen der §§ 20, 
24 UmwStG die Grundsätze der Gesamtplan-
rechtsprechung keine Anwendung finden, so-
weit die Einbringung zu Werten unterhalb des 
gemeinen Werts vollzogen wird. 


4.2.3. Abbau zentraler Hindernisse für nationale 
Restrukturierungen im Einkommensteuerrecht 


4.2.3.1. Bewertungswahlrecht in § 6 Abs. 3 EStG, § 6 
Abs. 5 EStG und § 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG  


Die Regelungen in §§ 6 Abs. 3, 6 Abs. 5, 16 Abs. 3 
S. 2 ff. EStG ermöglichen die steuerneutrale 
Überführung und Übertragung von Wirtschafts-
gütern und Sachgesamtheiten mit dem Ziel, zu-
gunsten der mittelständischen Wirtschaft die 
Umstrukturierung von Personenunternehmen 
zu erleichtern267 bzw. die Unternehmensnach-
folge zu vereinfachen.268 Die Vorschriften haben 
sich in der Praxis als flexibel handhabbare In-
strumente bewährt, um Wirtschaftsgüter im 
Rahmen von Strukturänderungen oder Nachfol-
gen zu bewegen, ohne dass stille Reserven auf-
gedeckt werden müssen. Anders als im Um-
wandlungssteuergesetz sehen die Normen 
allerdings eine zwingende Buchwertfortführung 
vor. Ein Bewertungswahlrecht besteht insoweit 
nicht. 


Auch wenn das Interesse an einer Buchwertfort-
führung in der Praxis den Regelfall darstellen 
wird, schränkt die zwingende Buchwertfortfüh-
rung die Flexibilität von Personenunternehmen 
jedoch unnötig ein. Dies gilt etwa für solche 
Fälle, in denen auf Seiten des übertragenden 
Rechtsträgers ausreichende Verlustvorträge vor-
handen oder – z.B. in den Fällen des Betriebs-
übergangs von Todes wegen – diese Verlustvor-
träge sogar vom Untergang bedroht sind. 


Die Kommission schlägt daher vor, bei der 
Überführung und Übertragung von Wirtschafts-
gütern und Sachgesamtheiten gem. §§ 6 Abs. 3, 6 
Abs. 5, 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG ein Bewertungs-
wahlrecht vorzusehen, wonach die Buchwerte 


                                                           
266  Vgl. BFH v. 25.11.2009 I R 72/08, BStBl II 2010, 471 Rz. 23; 


BFH v. 9.11.2011 X R 60/09, BStBl II 2012, 638.  
267  Zu § 6 Abs. 5 EStG vgl. BT-Drucks. 14/6882, 1, 32 f.; BT-


Drucks. 14/7344, 7; BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 8/13, DStR 
2024, 155, Rz. 13. Zu § 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG vgl. BT-Drucks. 
14/6882, 1, 23, 34. 


fortgeführt oder ein Zwischenwert oder der ge-
meine Wert angesetzt werden dürfen. Hierfür 
spricht – neben der Möglichkeit der zeitnahen 
Nutzung vorhandener Verlustvorträge – auch 
die gleichgerichtete Zielsetzung der einkom-
mensteuerlichen und der umwandlungssteuer-
rechtlichen Normen. Unterschiedliche Flexibili-
tätsgrade in den beiden Bereichen erscheinen 
daher nicht gerechtfertigt. 


Werden stille Reserven zur Verhinderung des 
Untergangs von Verlustvorträgen realisiert, ist 
nach Ansicht der Kommission eine punktuelle 
Aussetzung der Mindestbesteuerung nach § 10d 
EStG geboten, sofern die Mindestbesteuerung 
nicht – wie von der Kommission vorgeschla-
gen – generell abgeschafft wird (s. 3.6.3.) Der ge-
setzgeberische Zweck der zeitlichen Streckung 
der Verlustverrechnung wird in diesen Fällen 
verfehlt und das Gebot der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit verletzt, wenn aufgrund 
der Mindestbesteuerung Verlustvorträge unter-
gehen.269 


4.2.3.2. Vereinfachung des § 6 Abs. 3 EStG durch Ab-
schaffung des Sonderbetriebsvermögens 


Verwaltung, Literatur und Judikatur zu § 6 
Abs. 3 EStG setzen sich umfangreich mit den 
Fällen einer disquotalen Mitübertragung bzw. 
Zurückbehaltung oder anderweitigen Übertra-
gung von Sonderbetriebsvermögen auseinander. 
Das Vorhandensein von Sonderbetriebsvermö-
gen führt stets zu erheblichen Gestaltungerfor-
dernissen und dem Monitoring von letztwilligen 
Verfügungen, will man nicht die Aufdeckung er-
heblicher stiller Reserven – nicht nur im Son-
derbetriebsvermögen, sondern auch im gesam-
ten Gesellschaftsanteil – riskieren. 
Sonderbetriebsvermögen, das nicht mitübertra-
gen wird, muss stets durch Maßnahmen gem. 
§ 6 Abs. 5 EStG in gesonderte Gesellschaften se-
pariert werden.  


Besonders die nachträgliche „Entdeckung“ oder 
Qualifikation von Sonderbetriebsvermögen im 
Rahmen einer Betriebsprüfung kann zu exis-
tenzgefährdenden Steuerwirkungen führen.  


268  Zu § 6 Abs. 3 EStG vgl. BFH v. 20.7.2005 X R 22/02, BStBl II 
2006, 457, 460; BFH v. 10.3.2016 IV R 14/12, BStBl II 2016, 
763 Rz. 17. 


269  Vgl. den Vorlagebeschluss des BFH v. 26.2.2014 I R 59/12, 
BStBl II 2014, 1016 (Az. des BVerfG 2 BvL 19/14). 
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Daher spricht auch im Rahmen des § 6 Abs. 3 
EStG sehr vieles für die Abschaffung des Sonder-
betriebsvermögens (s. 3.4.5.1.). Es würden die ge-
schilderten Risiken entfallen und es käme zu-
gleich zu einer erheblichen 
Verwaltungsvereinfachung.  


Kommt es nicht zu der hier geforderten Ab-
schaffung des Sonderbetriebsvermögens, sollten 
zumindest für die konkrete Anwendung des § 6 
Abs. 3 EStG die Folgen bei anderweitiger oder 
gar keiner Verfügung über das Sonderbetriebs-
vermögen dahingehend entschärft werden, dass 
jedenfalls die stillen Reserven im übertragenen 
Gesellschaftsvermögen nicht aufzudecken sind, 
sondern nur diejenigen im Sonderbetriebsver-
mögen. Das entspräche auch dem Vorschlag 
nach einer Verringerung der Anforderungen an 
das Bestehen eines Teilbetriebs im Umwand-
lungssteuerrecht.  


4.2.3.3. Zielgenaue und rechtssichere  
Ausgestaltung der Sperrfrist des § 6 Abs. 5 EStG 


§ 6 Abs. 5 EStG erlaubt die steuerneutrale Über-
führung und Übertragung von Wirtschaftsgü-
tern bei Personenunternehmen und hat sich als 
flexibles Instrument zur Umstrukturierung be-
währt.  


Abgedeckt ist auch die Verlagerung von stillen 
Reserven auf einen anderen Rechtsträger,270 al-
lerdings verbunden mit einer Sperrfrist von 3 
Jahren nach Abgabe der Steuererklärung des 
Übertragungsjahres (§ 6 Abs. 5 S. 4 EStG). Vor 
dem Hintergrund des Subjektsteuerprinzips er-
achtet die Kommission die Sperrfrist als ein 
grundsätzlich geeignetes Mittel, um Reorganisa-
tionen von steuerpflichtigen Veräußerungen  
oder deren Vorbereitung abzugrenzen. Aller-
dings ist das Monitoring der Sperrfristen auf Sei-
ten des Steuerpflichtigen und der Finanzverwal-
tung aufwändig, die Abgrenzung 
sperrfristverletzender Ereignisse mit Rechtsun-
sicherheiten behaftet und die rückwirkende Ab-
wicklung von Sperrfristverstößen komplex. Aus 
diesen Gründen hält die Kommission folgende 
Änderungen für sachgerecht: 


• Die Sperrfrist von 3 Jahren sollte aus Grün-
den der Rechtssicherheit stets im Zeitpunkt 


                                                           
270 Zu § 6 Abs. 5 EStG vgl. BT-Drucks. 14/6882, 1, 32 f.; BT-
Drucks. 14/7344, 7; BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 8/13, DStR 


der Übertragung des Wirtschaftsgutes zu 
laufen beginnen. 


• Keinen Sperrfristverstoß begründen spätere 
Übertragungen sperrfristbehafteter Wirt-
schaftsgüter im Rahmen von Strukturmaß-
nahmen nach dem UmwStG sowie gem. §§ 6 
Abs. 3, 6 Abs. 5, 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG, soweit 
sie zu Buchwerten erfolgen (vgl. a. 4.2.2.2.).  


• Werden Sperrfristen durch nachfolgende 
Veräußerung oder Entnahme verletzt, er-
folgt aus Vereinfachungsgründen keine 
rückwirkende Besteuerung der Übertragung 
des Wirtschaftsgutes. Vielmehr wird der 
entstehende Gewinn zwischen Übertrager 
und Empfänger aufgeteilt. Die stillen Reser-
ven bis zur Übertragung werden dem Über-
trager, die danach entstandenen Reserven 
dem Empfänger zugerechnet. Dies geschieht 
im Zeitpunkt der Verletzung der Sperrfrist. 
Abschreibungskorrekturen als rein zeitliche 
Verschiebungen unterbleiben.  


Sperrfristen werden durch eine Übertragung 
nach § 6 Abs. 5 S. 3 EStG ohnehin nicht ausge-
löst, soweit die stillen Reserven in den übertra-
genen Einzelwirtschaftsgütern den übertragen-
den Gesellschaftern – z.B. in 
Ergänzungsbilanzen – korrekt zugeordnet wer-
den. Dies ist nach Auffassung der Kommission 
aufrechtzuerhalten. Wegen der Streitanfälligkeit 
in der Betriebsprüfung muss aber klargestellt 
werden, dass etwaige Fehler in der Zuordnung 
der stillen Reserven nicht die ganze Steuerneut-
ralität der Übertragung gefährden dürfen, son-
dern als solche korrigiert werden müssen.  


4.2.3.4. Ausbau des § 6 Abs. 5 EStG 


Nach Auffassung der Kommission bedarf es ei-
ner Ausweitung des sachlichen Anwendungsbe-
reichs des § 6 Abs. 5 EStG: 


Zum ersten ist nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 28.11.2023271 rück-
wirkend zum 1.1.2001 die Möglichkeit zur steu-
erneutralen Übertragung von 
Wirtschaftsgütern zwischen den Gesellschafts-
vermögen beteiligungsidentischer Mitunter-
nehmerschaften in die Vorschrift zu integrieren. 
Zugelassen werden sollte auch die Übertragung 


2024, 155, Rz. 13. Zu § 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG vgl. BT-Drucks. 
14/6882, 1, 23, 34. 
271 BVerfG v. 28.11.2023 - 2 BvL 8/13. 
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zwischen personenidentischen, wenn auch 
nicht beteiligungsidentischen Mitunternehmer-
schaften. Die stillen Reserven können dann in 
Ergänzungsbilanzen den Mitunternehmern kor-
rekt zugeordnet werden. Erfolgt eine solche Zu-
ordnung nicht, gilt eine dreijährige Sperrfrist. 


Da § 6 Abs. 5 EStG auch den Übergang von stil-
len Reserven auf andere Rechtsträger zulässt, 
kommt nach Ansicht der Kommission auch eine 
steuerneutrale Übertragung von Wirtschafts-
gütern zwischen nicht (vollständig) personen-
identischen Personengesellschaften in Be-
tracht, sofern ein Business Purpose vorliegt. Ein 
solcher setzt voraus, dass der Übernehmer die 
Geschäftsaktivität des Übertragers fortsetzt oder 
das übertragene Vermögen im Rahmen seines 
Geschäftsbetriebs einsetzt. Dies ist bei der Über-
tragung von Einzelwirtschaftsgütern gegeben, 
wenn übertragenes Anlagevermögen von der 
übernehmenden Personengesellschaft in einem 
eigenen Betriebsvermögen genutzt wird. Wenn 
und soweit dabei stille Reserven auf andere Mit-
unternehmer überspringen, löst dies die dreijäh-
rige Sperrfrist des § 6 Abs. 5 S. 4 EStG aus. 


Die Kommission schlägt zudem vor, die Über-
tragung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem 
Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen in das 
Betriebsvermögen eines anderen Steuerpflichti-
gen als Umstrukturierungsmaßnahme im Rah-
men von § 6 Abs. 5 EStG zu begünstigen, sofern 
ein Business Purpose vorliegt. Dies ist in den 
Fällen des § 6 Abs. 3 EStG durch Fortsetzung der 
Geschäftsaktivität des Übertragers gegeben, 
wenn ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunterneh-
mer(teil)anteil übertragen wird. Werden dage-
gen Einzelwirtschaftsgüter übertragen, ist Vo-
raussetzung für die Steuerneutralität, dass 
übertragenes Anlagevermögen vom Überneh-
mer in einem eigenen Betriebsvermögen ge-
nutzt wird. In diesen Fällen ist zugleich eine 
Sperrfrist von drei Jahren anzuordnen. Die Fälle 
der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 
gehören daher systematisch zu § 6 Abs. 5 EStG. 


Die Übertragung von Wirtschaftsgütern ist be-
günstigt, wenn sie unentgeltlich oder gegen Er-
höhung oder Minderung von Gesellschaftsrech-
ten erfolgt. Andere Gegenleistungen, die 
insbesondere auch die Mitübertragung von 
Verbindlichkeiten umfassen, sind bislang 


                                                           
272  BFH v. 15.7.2021 IV R 36/18, DStR 2021, 2575. 


schädlich. Die Verwaltung postuliert hier die 
strenge Trennungstheorie im Einklang mit Tei-
len der Rechtsprechung. Dies bringt erhebliche 
Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich und er-
schwert bspw. die Übertragung von Immobilien 
mit der zugehörigen Finanzierung. Daher sollte 
die Übernahme wenigstens von bereits beste-
henden Verbindlichkeiten, solange sie nicht den 
Buchwert des Wirtschaftsgutes übersteigen, ex-
plizit gesetzlich ermöglicht werden. Dies ent-
spräche der modifizierten Trennungstheorie, 
der auch der IV. Senat des BFH zuneigt. 


Nach Auffassung der Kommission können aus 
systematischen Gründen die Körperschafts-
klauseln in § 6 Abs. 5 S. 5 und 6 EStG entfallen, 
wenn entsprechend dem o.g. Vorschlag (4.2.2.1.) 
auch die Einbringung von Einzelwirtschaftsgü-
tern in Kapitalgesellschaften zugelassen wird. 
Die Fortsetzung des personellen Engagements 
würde hier wie dort über eine Sperrfrist von drei 
Jahren abgesichert. Der Anwendungsbereich des 
§ 6 Abs. 5 EStG würde dadurch erheblich erwei-
tert und seine praktische Anwendung erleich-
tert. Da eine Buchwertübertragung bei einem 
Ausschluss oder einer Beschränkung des deut-
schen Besteuerungsrechts weiterhin nicht mög-
lich ist, werden deutsche Besteuerungsinteres-
sen hinreichend abgesichert. Die 
Körperschaftsklauseln sind darüber hinaus ih-
rem Sinn und Zweck nach nicht anwendbar, 
soweit ein Körperschaftsteuersubjekt bereits vor 
einer Übertragung gem. § 6 Abs. 5 S. 3 EStG un-
mittelbar oder mittelbar vermögensmäßig an 
dem übertragenen Wirtschaftsgut beteiligt war. 
272 


4.2.3.5. Anpassung des § 6 Abs. 5 EStG bei  
Abschaffung des Sonderbetriebsvermögens 


Sofern wie vorgeschlagen (s. 3.4.5.1.) das Sonder-
betriebsvermögen entfällt und durch ein steuer-
verhaftetes Privatvermögen ersetzt wird, bedarf 
es einer Anpassung des § 6 Abs. 5 S. 2, S. 3 Nrn. 2 
und 3 EStG.  


• Werden Wirtschaftsgüter, insbesondere Im-
mobilien, aus dem Gesellschaftsvermögen 
einer Personengesellschaft auf den Gesell-
schafter übertragen, der sie anschließend 
dieser Personengesellschaft oder einer ande-
ren zur Nutzung überlässt, liegt grundsätz-
lich eine Entnahme vor. Gleiches gilt 
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regelmäßig, wenn ein Wirtschaftsgut aus ei-
nem eigenen Betriebsvermögen des Steuer-
pflichtigen einer Personengesellschaft zur 
Nutzung überlassen wird, bei der der Über-
lassende Mitunternehmer ist. In beiden Fäl-
len Fall sollte jedoch keine Entnahmebe-
steuerung erfolgen und es würden laufende 
Sperrfristen nicht verletzt. Allerdings sind 
die bis zur Entnahme entstandenen stillen 
Reserven in diesen Fällen zu ermitteln und 
in einem Bescheid festzuhalten. Diese sind 
dann bei endgültiger Veräußerung der Wirt-
schaftsgüter als gewerbliche Einkünfte zu 
versteuern. Neue stille Reserven, die später 
entstehen, unterfallen einem etwaigen Son-
dersteuerregime für das steuerverhaftete 
Privatvermögen. 


• Für den umgekehrten Fall der Übertragung 
eines in Zukunft auch im Privatvermögen 
steuerverstrickten Wirtschaftsgutes, insbes. 
einer Immobile, in das Gesellschaftsvermö-
gen einer Personengesellschaft oder der Ein-
lage in ein eigenes Betriebsvermögen des 
Steuerpflichtigen bedarf es eines Wahl-
rechts, die Überführung oder Einlage zu An-
schaffungskosten vornehmen zu dürfen. Bei 
der Übertragung in das Gesellschaftsvermö-
gen einer Personengesellschaft werden die 
stillen Reserven dann – soweit erforderlich 
in einer Ergänzungsbilanz – dem Einbrin-
genden zugeordnet. Erfolgt die Zuordnung 
nicht, gilt eine Sperrfrist von drei Jahren. 
Auch hier lösen nachfolgende Strukturmaß-
nahmen zu Buchwerten keine Verletzung 
der Sperrfrist aus. 


4.2.3.6. Realteilung  


In dem für die Auslegung und Anwendung des 
§ 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG einschlägigen BMF-
Schreiben vom 19.12.2018273 sind die Fälle der 
Realteilung relativ großzügig geregelt. Es wäre 
wünschenswert, wenn diese Regelungen gesetz-
lich kodifiziert und ins UmwStG oder § 16 EStG 
integriert würden, um künftig mehr Klarheit zu 
schaffen.  


Dabei ist auf der Grundlage der vorstehenden 
Überlegungen noch das Folgende zu beachten:  


                                                           
273  BMF v. 19.12.2018 IV C 6 – S 2242/07/10002: 004, BStBl I 


2019, 6. 
274  Vgl. BFH v. 11.7.2023 I R 21/20, BFH/NV 2024, 127; BFH v. 


11.7.2023 I R 36/20, DStR 2023, 2607; BFH v. 11.7.2023 I R 


• Gemäß der Entscheidung des BVerfG vom 
28.11.2023 zur Übertragung von einzelnen 
Wirtschaftsgütern zwischen Personengesell-
schaften sollte auch im Zuge der Realteilung 
die Übertragung auf bestehende gewerbli-
che Personengesellschaften möglich sei 
(Streichung von Tz. 12, vorletzter Satz). 


• Die Überlegungen zur Beteiligung von Kapi-
talgesellschaften gelten entsprechend. Im 
Realteilungserlass betrifft dies die Tz. 11 und 
24 bis 27. Realteilungen sollten unter der 
Voraussetzung der Beteiligung von Kapital-
gesellschaften und bei Sicherstellung der 
Besteuerung der stillen Reserven stets mög-
lich sein.  


• Steuerneutrale Weiterübertragungen nach 
Realteilung mit Einzelwirtschaftsgütern 
sollten ermöglicht werden. Tz. 24 und 27 
sind anzupassen. Der Realteilung nachfol-
gende Strukturmaßnahmen zu Buchwerten 
nach dem UmwStG, nach § 6 Abs. 3 und 5 
EStG sowie nach § 16 Abs. 3 Satz 2 ff. EStG 
sollten ermöglicht werden, solange die Be-
steuerung der stillen Reserven sichergestellt 
ist.  


• Auch bei der Realteilung mit Einzelwirt-
schaftsgütern sollte die steuerneutrale Mit-
nahme bestehender Verbindlichkeiten ent-
sprechend dem oben Gesagten ausdrücklich 
gestattet werden.  


Bei Verstoß gegen Sperrfristen gilt das oben ge-
sagte entsprechend.  


4.2.4. Abbau zentraler Hindernisse für nationale 
Restrukturierungen von Organschaften 


4.2.4.1. Umwandlungen von Organträgern und  
Organgesellschaften 


Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urteilen 
vom 11.07.2023274 zu den Auswirkungen von 
Umwandlungs- und Einbringungsvorgängen 
auf die Organschaft Stellung genommen und 
dabei seine frühere Rechtsprechung275 bestätigt 
und fortentwickelt. Die Rechtsprechungsgrund-
sätze sollten aus Gründen der Rechtssicherheit 
in den Umwandlungssteuererlass übernommen 
werden. 


40/20, DStR 2023, 2613; BFH v. 11.7.2023 I R 45/20, BFH/NV 
2024, 139.  


275  Vgl. BFH v. 28.7.2010 I R 89/09, BStBl II 2011, 528; v. 
28.7.2010 I R 111/09, BFH/NV 2011, 67.  
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• Im Falle der (unterjährigen) Verschmelzung 
des Organträgers auf eine Kapital- oder Per-
sonengesellschaft tritt der übernehmende 
Rechtsträger hinsichtlich des Merkmals der 
finanziellen Eingliederung und der Zuord-
nung der Beteiligung an der Organgesell-
schaft zu einer inländischen Betriebsstätte 
auch dann in die steuerliche Rechtsstellung 
des übertragenden Rechtsträgers ein (§§ 12 
Abs. 3, 4 Abs. 2 Satz 1, 3 UmwStG, „Fußstap-
fentheorie“), wenn der steuerliche Übertra-
gungsstichtag nicht auf den Beginn des 
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zu-
rückbezogen wird.276 Bestand zu Beginn des 
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft eine 
finanzielle Eingliederung im Verhältnis zum 
übertragenden Rechtsträger, wird diese dem 
übernehmenden Rechtsträger zugerechnet, 
so dass – abweichend von Org. 02 f. des Um-
wSt-Erlasses277 – keine „Organschaftslücke“ 
entsteht.  


• Dies muss nach Auffassung der Kommission 
auch für die Fälle der unterjährigen Aufspal-
tung, Abspaltung oder Ausgliederung beim 
Organträger gelten, wenn die Beteiligung an 
der Organgesellschaft auf eine Nachfolgege-
sellschaft übergeht.278 


• Der Eintritt in die Rechtsstellung des über-
tragenden Rechtsträgers gilt auch, wenn die 
Beteiligung an einer (potenziellen) Organge-
sellschaft gem. § 21 UmwStG zu einem Wert 
unterhalb des gemeinen Werts in eine Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft einge-
bracht wird und der steuerliche Einbrin-
gungsstichtag nach dem Beginn des 
Wirtschaftsjahres der (potenziellen) Organ-
gesellschaft liegt (§§ 23 Abs. 1, 12 Abs. 3, 4 
Abs. 2 Satz 1, 3 UmwStG) (Abweichung von 
Org. 15); dabei ist auch unerheblich, wenn 
der übernehmende Rechtsträger zivilrecht-
lich erst nach Beginn des Wirtschaftsjahres 
der eingebrachten Gesellschaft entsteht.279 


                                                           
276  Vgl. BFH v. 11.7.2023 I R 21/20, BFH/NV 2024, 127; BFH v. 


11.7.2023 I R 36/20, DStR 2023, 2607; BFH v. 11.7.2023 I R 
45/20, BFH/NV 2024, 139. 


277  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 
1314.  


278  Zur Übertragung der Grundsätze bei Verschmelzungen auf 
Spaltungsvorgänge, vgl. BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – 
b/08/10001, BStBl I 2011, 1314 Rz. Org. 06 - Org. 08. 


279  BFH v. 11.7.2023 I R 40/20, DStR 2023, 2613.  


• Gleiches gilt nach Auffassung der Kommis-
sion auch für die Einbringung der Beteili-
gung an einer (potenziellen) Organgesell-
schaft gem. § 20 UmwStG (Abweichung von 
Org. 13) sowie für die Einbringung gem. § 24 
UmwStG in eine Personengesellschaft (§§ 24 
Abs. 4, 23 Abs. 1, 12 Abs. 3, 4 Abs. 2 Satz 1, 3 
UmwStG). 


• Das Erlöschen des Ergebnisabführungsver-
trags vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit 
durch Konfusion, z.B. aufgrund der Ver-
schmelzung von Organträger und Organge-
sellschaft, ist ein „wichtiger Grund“, der die 
steuerliche Anerkennung der Organschaft 
nicht hindert.280 Dies entspricht der bisheri-
gen Ansicht der Finanzverwaltung.281 Die 
beabsichtigte Relativierung im Rahmen der 
Überarbeitung des Umwandlungssteuer-Er-
lasses282 sollte daher unterbleiben. Die Prob-
lematik erledigt sich allerdings, wenn ent-
sprechend dem oben Gesagten auf das 
Erfordernis eines Ergebnisabführungsver-
trags als Voraussetzung einer Organschaft 
verzichtet wird (s. 3.7.2.). 


Gesetzlich klargestellt werden sollte darüber 
hinaus, dass die umwandlungssteuerrechtliche 
Rechtsnachfolge nach § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 
nicht nur zeitraumbezogene Merkmale erfasst, 
sondern auch zeitpunktbezogene Merkmale, wie 
z.B. die Beteiligungserfordernisse gem. §§ 8b 
Abs. 4 KStG, 9 Nr. 2a und Nr. 7 GewStG. Der 
Bundesfinanzhof hat sich aufgrund des Wort-
lauts der gesetzlichen Vorschrift daran gehin-
dert gesehen, die umwandlungssteuerrechtliche 
Rechtsnachfolge ihrem Zweck entsprechend 
auch auf zeitpunktbezogene Merkmale zu er-
strecken.283 


 


4.2.4.2. Unentgeltliche Übertragung von  
Einzelwirtschaftsgütern im Organkreis  


Während verschiedene ausländische Gruppen-
besteuerungssysteme die unentgeltliche grup-
peninterne Übertragung einzelner Wirtschafts-


280  BFH v. 11.7.2023 I R 36/20, DStR 2023, 2607.  
281  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 


1314 Rz. Org. 12.  
282  BMF-Entwurf v. 11.10.2023 IV C 2 – S 1978/19/10001 :013, 


Rz. Org. 12.  
283  BFH v. 16.4.2014 I R 44/13, BStBl II 2015, 303 Rz. 11. A.A. FG 


Düsseldorf v. 24.11.2022 – 14 K 392/22 G, F (Rev. eingelegt, 
Az.: I R 9/23), EFG 2023, 419. 
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güter im Ergebnis ohne Aufdeckung oder Ver-
steuerung der stillen Reserven ermöglichen,284 
ist in Deutschland eine erfolgsneutrale Übertra-
gung von Wirtschaftsgütern auch innerhalb  
eines Organkreises grundsätzlich nur gegen Ge-
währung oder Minderung von Gesellschafts-
rechten gem. §§ 3 ff., 11, 15, 20 UmwStG mög-
lich. 


Da im Organkreis jedoch ohnehin Gewinne und 
Verluste der einzelnen Rechtsträger miteinander 
verrechnet werden können, sprechen systemati-
sche Gründe dafür, auch die unentgeltliche 
Übertragung von Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens innerhalb eines Organkreises zu 
Buchwerten zuzulassen. Auf diese Weise kann  
z. B. der Verlust einer Organgesellschaft unmit-
telbar im Organkreis verrechnet oder mittelbar 
durch Übertragung stiller Reserven auf die Ge-
sellschaft vermieden werden. 


Die Kommission empfiehlt daher, die unent-
geltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens innerhalb eines Organ-
kreises zu Buchwerten zuzulassen, wenn die 
übertragenen Wirtschaftsgüter anschließend im 
eigenen Geschäftsbetrieb der übernehmenden 
Gesellschaft eingesetzt werden (Business Pur-
pose). Hierdurch würden Umstrukturierungen 
innerhalb eines Organkreises erleichtert und zu-
gleich ein Standortnachteil des deutschen Grup-
penbesteuerungssystems beseitigt werden.285 
Die Beschränkung auf Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens entspricht dem Ziel der Erleich-
terung von Umstrukturierungen.  


Erfasst wären Übertragungen auf nachgeordnete 
Gesellschaften, Schwestergesellschaften und auf 
übergeordnete Rechtsträger.  


Rechtstechnisch könnte die Regelung in § 20 
UmwStG verankert werden. In den Fällen der 
Übertragung auf nachgeordnete Gesellschaften 
und Schwestergesellschaften wäre eine 
                                                           
284  So werden im Rahmen der niederländischen fiscale eenheid 


Zwischengewinne und -verluste eliminiert. In den skandi-
navischen Gruppenbeitragssystemen können Erfolgswir-
kungen aus Übertragungen durch gegenläufige Gruppenbei-
träge kompensiert werden. Auch im britischen 
Gruppenbesteuerungssystem ist eine Übertragung ohne ca-
pital gains tax möglich (sec. 171 Taxation of Chargeable 
Gains Act 1992). 


285  Vgl. Herzig, DB 2000, 2236 (2237).  
286  Richtlinie 2009/133/EG v. 19.10.2009 über das gemeinsame 


Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, die 
Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch 
von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener 


Sperrfrist für die (bestehenden) Anteile an der 
übernehmenden Gesellschaft vorzusehen 
(Rechtsgedanke des § 22 Abs. 7 UmwStG). Im 
Fall der Übertragung auf eine übergeordnete 
Einheit entfällt das Erfordernis einer Sperrfrist, 
da das übertragene Wirtschaftsgut nicht sepa-
riert wird. Damit wäre auch eine begünstigte 
Übertragung auf eine Nicht-Körperschaft als 
Organträger möglich. 


4.2.5. Vermeidung von Verstößen gegen  
EU-Recht 


4.2.5.1. Vorgaben aus dem EU-Recht 


Verstöße gegen das EU-Recht führen zu ver-
meidbaren Rechtsunsicherheiten, die Umstruk-
turierungen beeinträchtigen oder gar verhin-
dern. 


Europarechtliche Vorgaben ergeben sich insbe-
sondere aus der steuerlichen Fusionsrichtlinie 
vom 19.10.2009 (FRL) 286, welche die (Min-
dest-)Voraussetzungen der Steuerneutralität 
für die grenzüberschreitende Umstrukturierung 
von Kapitalgesellschaften in der EU abschlie-
ßend bestimmt. Die Mitgliedstaaten sind nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes nicht berechtigt, zusätzliche Erfordernisse 
einzuführen.287 Andererseits dürfen sie großzü-
giger verfahren als es die Richtlinie vorschreibt. 


Die Umsetzung der Richtlinie hat unter Wah-
rung deutscher Besteuerungsrechte zur Öffnung 
der Einbringungs-, Verschmelzungs- und Spal-
tungsregeln des Umwandlungssteuergesetzes 
für grenzüberschreitende Vorgänge in der EU 
und im EWR geführt.288 Mit dem Gesetz zur Mo-
dernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
(KöMoG)289 wurden die Verschmelzungs-, Auf-
spaltungs- und Abspaltungsregelungen über das 
EU-Recht hinausgehend globalisiert. 


Da Deutschland für grenzüberschreitende und 
inländische Umstrukturierungen die gleichen 


Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Verlegung des Sitzes 
einer europäischen Gesellschaft oder einer Europäischen 
Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen 
Mitgliedstaat, ABl. EU 2009 Nr. L 310, 34. 


287  EuGH v. 11.12.2008, C-285/07 „A.T.“, ECLI:EU:C:2008:705, 
DStR 2009, 101; EuGH v. 8.3.2017, C-14/16 „Euro Park Ser-
vice“, ECLI:EU:C:2017:177, IStR 2017, 409, Rz. 32-57; EuGH v. 
16.11.2023, C-318/22 „GE Infrastructure Hungary Holding“, 
ECLI:EU:C:2023:890, DStRE 2024, 288, Rz. 42, 43. 


288 StÄndG 1992 v. 25.2.1992, BGBl I 1992, 297 (Einbringungsre-
gelungen); SEStEG v. 7.12.2006, BGBl I 2006, 2782 (Ver-
schmelzungs- und Spaltungsregeln). 


289  BGBl I 2021, 2050. 
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steuerlichen Grundsätze anwendet,290 sind die 
Richtlinienvorgaben zur Verhinderung von Aus-
legungsunterschieden im Interesse des Unions-
rechts auch bei rein nationalen Restrukturierun-
gen beachten.291  


Entsprechendes gilt bei Beteiligung von Rechts-
trägern, die in der Richtlinie nicht genannt sind, 
und bei Verschmelzungen, Auf- und Abspaltun-
gen unter Beteiligung von Drittstaaten, denn 
auch insoweit finden die gleichen steuerlichen 
Grundsätze Anwendung. 


4.2.5.2. Anpassungserfordernisse  


Hieraus ergeben sich folgende Anpassungserfor-
dernisse zur Vermeidung von Verstößen gegen 
EU-rechtliche Vorgaben: 


• Die in §§ 15 Abs. 2 Satz 5, 22 Abs. 1 und 2 
UmwStG292 festgeschriebenen Sperrfristen 
sowie die Vorfristen des § 15 Abs. 2 Satz 3 
und 9 UmwStG sind um einen Motivtest zu 
erweitern. Die Fristen beinhalten zusätzli-
che Voraussetzungen für die Gewährung der 
Steuerneutralität von Spaltungen und Ein-
bringungen, welche sich auf die Miss-
brauchsklausel des Art. 15 FRL stützen.293 
Nach der Rechtsprechung des EuGH sind 
derartige unwiderlegliche Missbrauchsver-
mutungen jedoch unzulässig. Vielmehr be-
darf es einer einzelfallbezogenen Würdi-
gung (z.B. in Form eines Motivtests), dass der 
Vorgang als einen der hauptsächlichen Be-
weggründe die Steuerhinterziehung oder -
umgehung hat.294 Im Falle der vorgeschlage-
nen Verkürzung der Sperrfristen auf drei 
Jahre (s. 4.2.2.2.) würde sich die Problematik 
des Motivtests indessen entschärfen. 


• Nach Verwaltungsauffassung ist eine Ver-
schmelzung, Auf- oder Abspaltung von Ka-
pitalgesellschaften, die Einbringung gem. 
§§ 20, 24 UmwStG, die Option nach § 1a 
Abs. 2 KStG, die Umwandlung einer Kapital-
gesellschaft in ein Personenunternehmen  
oder die Rückoption gem. § 1a Abs. 4 KStG 


                                                           
290  BT-Drucks. 16/2710, 25 f., 27, 42; BT-Drucks. 19/28656, 28 f. 
291  EuGH v. 17.7.1997, C-28/95 „Leur-Bloem“, 


EU:C:1997:369, Rz. 32; EuGH v. 16.11.2023, C-318/22 „GE Inf-
rastructure Hungary Holding“, ECLI:EU:C:2023:890, DStRE 
2024, 288, Rn. 30. 


292  IdF. des Wachstumschancengesetzes. 
293  BT-Drucks. 16/2710, 46; vgl. a. BT-Drucks. 12/6885, 23. 
294  EuGH v. 17.7.1997, C-28/95 „Leur-Bloem“, 


EU:C:1997:369, Rz. 41, 44; EuGH v. 8.3.2017, C-14/16 


nicht zu Buchwerten möglich, wenn der ge-
meine Wert des übergehenden Vermögens 
unterhalb der Buchwerte liegt.295 Der Ge-
setzeswortlaut ist insoweit nicht eindeutig. 
In der Konsequenz kommt es zu einer 
Zwangsrealisation der stillen Lasten, wobei 
der resultierende Übertragungsverlust ganz 
oder bei Abspaltung teilweise untergeht, so-
weit nicht dem o.g. Vorschlag folgend ein 
Übergang auf den übernehmenden Rechts-
träger oder ein Ausgleich oder Verlustrück-
trag erfolgt (s. 4.2.2.5.). Zugleich können 
beim übernehmenden Rechtsträger passive 
latente Steuern aufwandswirksam abzu-
grenzen sein, sofern im Rechnungswesen 
die Buchwerte fortgeführt werden. Insbe-
sondere in Krisensituationen verhindert die 
steuerunwirksame Zwangsrealisation der 
stillen Lasten notwendige Restrukturierun-
gen. Betroffen sind nicht nur Einzelfälle: 
Nach einer aktuellen Untersuchung wiesen 
im Jahr 2022 insgesamt 47 der im DAX, 
MDAX, SDAX oder TecDAX gelisteten Un-
ternehmen aus sieben verschiedenen Sekto-
ren eine Buchwert-Marktwert-Lücke im 
Konzernabschluss auf.296 Art. 4 Abs. 1 FRL 
enthält jedoch keinen Vorbehalt, dass der 
Ansatz des steuerlichen Werts nicht möglich 
ist, wenn er den tatsächlichen Wert des 
übergehenden Vermögens übersteigt. Eine 
Zwangsrealisation der stillen Lasten ist da-
her – zumindest bei Verschmelzungen, Auf- 
und Abspaltungen sowie Einbringungen 
zwischen Kapitalgesellschaften – europa-
rechtlich unzulässig.297  


• Sollte – entgegen dem o.g. Vorschlag (s. 
4.2.2.1.) – am Teilbetriebserfordernis festge-
halten werden, kommt es lediglich auf die 
funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen 
an. Nicht wesentliche, nach wirtschaftlichen 
Zusammenhängen zuordenbare Wirt-
schaftsgüter sind kein konstituierender Be-
standteil eines Teilbetriebs i.S.d. Art. 2 
Buchst. j FRL (vgl. oben s. 4.2.2.1.). 


„Euro Park Service“, ECLI:EU:C:2017:177, IStR 2017, 409, Rz. 
32-57. 


295  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 
1314 Rz. 03.12, 11.06, 15.14, 20.18, 24.03. 


296  Vgl. Zwirner/Busch/Schöffel, KoR 2023, 437 (442). 
297  Vgl. Hageböke/Stangl, FR 2023, 1117 (1125 f.), 


Liedgens/Kahle, StuW 2023, 229 (239-244). 
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• Das Erfordernis der Gewährung neuer An-
teile bei Einbringungen gem. §§ 20, 21 
UmwStG steht nicht in Einklang mit den Le-
galdefinitionen der „Einbringung von Un-
ternehmensteilen“ und des „Austausch von 
Anteilen“ in Art. 2 Buchst. d und e FRL, die 
lediglich die Gewährung von Anteilen vo-
raussetzen, so dass auch vorhandene eigene 
Anteile als Gegenleistung genügen. 


• Die Nichtnegativitätsbedingung bei Ein-
bringungen gem. § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 Um-
wStG findet sich in der steuerlichen Fusi-
onsrichtlinie nicht und stellt daher – 
zumindest für Betriebs- und Teilbetriebs-
einbringungen – eine unzulässige Verschär-
fung der Voraussetzungen für die Steuer-
neutralität dar. 298 


• Gleiches gilt für das doppelte Nur-Teilbe-
triebserfordernis bei Auf- und Abspaltun-
gen gem. Rz. 15.01 des Umwandlungssteuer-
erlass-Entwurfs 2023299, sofern am 
Teilbetriebserfordernis – entgegen dem o.g. 
Vorschlag (s. 4.2.2.1.) – festgehalten wird. 


4.2.6. Abbau von Umwandlungshindernissen für 
grenzüberschreitende und ausländische 
Umwandlungen 


4.2.6.1. Bedeutung der Besteuerung von  
grenzüberschreitenden und ausländischen  
Umwandlungen 


Zahlreiche große, mittelständische, aber auch 
kleine Unternehmungen werden aus unter-
schiedlichen Gründen, wie z.B. der Nähe zu Ab-
satzmärkten, Rohstoffen oder auch Arbeitskräf-
ten, mittels Direktinvestitionen im Ausland 
tätig. Auch bei ihnen kann aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen oder rechtlichen Gege-
benheiten eine Anpassung der Struktur an ver-
änderte Bedingungen erforderlich werden, die 
durch steuerliche Lasten nicht behindert wer-
den sollte, soweit die deutschen Besteuerungs-
rechte gewahrt bleiben. 


Dabei ist zwischen folgenden Fällen zu unter-
scheiden: 


• Geht im Rahmen einer Umstrukturierung in 
Deutschland steuerverhaftetes Vermögen 
auf einen anderen Rechtsträger über und 
wird das deutsche Besteuerungsrecht 


                                                           
298  Vgl. Hageböke/Stangl, FR 2021, 680. 


hinsichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung der übertragenen Wirtschaftsgüter 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt, sollte 
eine Übertragung zu Buchwerten in 
Deutschland möglich sein. Im geltenden 
Recht ist das jedoch nur bei Verschmelzun-
gen, Auf- und Abspaltungen sowie beim 
Formwechsel von Kapitalgesellschaften 
nach dem handelsrechtlichen Umwand-
lungsgesetz möglich sowie bei vergleichba-
ren ausländischen Vorgängen (s. 4.2.5.2.). 
Eine Buchwert-Einbringung in eine Kapital-
gesellschaft ist grundsätzlich nur in der EU 
bzw. im EWR erlaubt; es fehlt eine Globali-
sierung der Einbringungsvorschriften (s. 
4.2.5.3.). In anderen Fällen kommt es regel-
mäßig zu einer prohibitiven Besteuerung 
vorhandener stiller Reserven, obwohl deut-
sche Besteuerungsrechte nicht beeinträch-
tigt werden. Betroffen sind sowohl grenz-
überschreitende Restrukturierungen 
deutscher Konzerne als auch von Konzer-
nen mit ausländischer Spitzeneinheit. 


• Besondere Probleme ergeben sich für in 
Deutschland ansässige Unternehmungen 
bei einer Umstrukturierung ihrer Aus-
landsaktivitäten. Grundsätzlich sollten im 
Ausland steuerneutral mögliche Restruktu-
rierungen in Deutschland nicht zu einer 
Steuerfolge führen, da es ansonsten zu einer 
Doppelbesteuerung kommt. Im gegenwärti-
gen System können jedoch Reorganisatio-
nen im Ausland sowohl bei unmittelbar ge-
haltenen Beteiligungen (s. 4.2.5.4.) als auch 
bei mittelbar gehaltenen Beteiligungen (s. 
4.2.5.5.) ungerechtfertigte Steuerfolgen im 
Inland auslösen. 


• Einer Reform bedürfen auch die Steuerver-
haftungsbedingungen im Umwandlungs-
steuergesetz (s. 4.2.5.6.). 


4.2.6.2. Zu enge Vergleichbarkeitsprüfung 


Die Vorschriften des Umwandlungssteuergesetz 
zur Verschmelzung, Aufspaltung und Abspal-
tung sowie zum Formwechsel von Kapitalgesell-
schaften finden nicht nur auf Vorgänge Anwen-
dung, die sich nach dem handelsrechtlichen 
Umwandlungsgesetz vollziehen, sondern gem. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UmwStG auch auf 


299  BMF-Entwurf v. 11.10.2023 IV C 2 – S 1978/19/10001 :013, 
Rz. 15.01.  
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vergleichbare ausländische Vorgänge. Damit soll 
der bedeutenden internationalen Verflechtung 
der deutschen Wirtschaft Rechnung getragen 
und die Position Deutschlands als Investitions-
standort gestärkt werden, in dem es nationalen 
und multinationalen Unternehmen gleicherma-
ßen ermöglicht wird, Strukturanpassungen 
steuerneutral durchzuführen.300 Andererseits 
wird sichergestellt, dass ausländische Vorgänge 
nicht begünstigt werden, die im Inland ihrem 
Wesen nach nicht als Verschmelzung, Aufspal-
tung, Abspaltung oder Formwechsel, sondern 
als Veräußerungsvorgang zu qualifizieren wä-
ren.301 Gleichzeitig werden deutsche Besteue-
rungsrechte durch die Steuerverhaftungsbedin-
gungen in §§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 11 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2, 15 Abs. 1 Satz 1 UmwStG wirksam ge-
schützt. 


Das Gesetz definiert nicht näher, wann ausländi-
sche Vorgänge als vergleichbar anzusehen sind.  


Die Finanzverwaltung legt das Tatbestands-
merkmal bisher sehr eng aus.302 Erforderlich ist 
insbesondere das Vorliegen der Strukturmerk-
male einer Verschmelzung, Aufspaltung, Ab-
spaltung oder eines Formwechsels. Hierzu zählt 
nach Auffassung der Finanzverwaltung in den 
Fällen der Verschmelzung, Aufspaltung oder 
Abspaltung nicht nur das wirtschaftliche Ergeb-
nis des Vorgangs in Form eines Vermögensüber-
gangs auf einen oder mehrere übernehmende 
Rechtsträger und die Gewährung von Anteilen 
des übernehmenden Rechtsträgers an die An-
teilseigner der übertragenden Gesellschaft. Viel-
mehr wird als wesentliches Strukturmerkmal 
auch die Art des Vermögensübergangs – kraft 
Gesetzes durch (partielle) Gesamtrechtsnach-
folge – und bei Verschmelzungen und Aufspal-
tungen das Erlöschen des übertragenden 
Rechtsträgers ohne Abwicklung angesehen.303 
Vermögensübergänge durch Einzelrechtsnach-
folge werden daher regelmäßig als nicht ver-
gleichbar eingeordnet. 


                                                           
300  BT-Drucks. 16/2710, 1; BT-Drucks. 19/28656, 2. 
301  BT-Drucks. 16/2710, 35. 
302  Vgl. U. Prinz in Prinz/Desens (Hrsg.), Umwandlungen im In-


ternationalen Steuerrecht, Rz. 01.35. 
303  BMF v. 11.11.2011 IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl I 2011, 


1314 Rz. 01.29-01.38.  
304  Gesetz v. 7.12.2006, BGBl I 2006, 2782. 
305  Dritte Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 9.10.1978 be-


treffend die Verschmelzung von Aktiengesellschaften, ABl. 


Dieses enge Verständnis der Vergleichbarkeit 
geht auf das SEStEG304 zurück, welches den An-
wendungsbereich der Verschmelzungs-, Auf- 
und Abspaltungsvorschriften des Umwand-
lungssteuergesetzes erstmals für grenzüber-
schreitende Vorgänge – innerhalb der EU und 
des EWR – geöffnet hat. In den Mitgliedstaaten 
der EU waren zu diesem Zeitpunkt die gesell-
schaftsrechtlichen Vorschriften für die nationale 
Verschmelzung und die nationale Spaltung von 
Aktiengesellschaften bereits harmonisiert.305 
Verabschiedet war zudem die Richtlinie 
2005/56/EG306 über die Verschmelzung von Ka-
pitalgesellschaften aus verschiedenen Mitglied-
staaten. Daher lag es nahe, die Vergleichbarkeit 
an den unionsweit harmonisierten gesell-
schaftsrechtlichen Grundlagen zu orientieren. 
Vor allem Verschmelzungen auf deren Grund-
lage wurden als vergleichbar angesehen.307 


Mit dem Körperschaftsteuermodernisierungsge-
setz sind die Verschmelzungs-, Auf- und Abspal-
tungsvorschriften des Umwandlungssteuerge-
setzes inzwischen jedoch globalisiert worden. 
Das enge Verständnis der Vergleichbarkeit wird 
dieser Ausweitung nicht mehr gerecht und 
droht, die Ziele der Globalisierung des Um-
wandlungssteuergesetzes scheitern zu lassen, in 
dem Strukturanpassungen multinationaler Un-
ternehmen blockiert werden. Wichtige Handels-
partner Deutschlands, wie z.B. die USA, kennen 
zwar Vorgänge, die im wirtschaftlichen Ergebnis 
einer Verschmelzung oder Spaltung gleichkom-
men, aber nicht durch (partielle) Gesamtrechts-
nachfolge vollzogen werden. 


Mangels weltweit harmonisierter gesellschafts-
rechtlicher Grundlagen bedarf es daher einer 
Fortentwicklung des Tatbestandsmerkmals 
der Vergleichbarkeit ausländischer Vorgänge. 
Entscheidend ist das wirtschaftliche Ergebnis, 
welches in einem einheitlichen Vorgang erreicht 
wird.  


• Bei der Verschmelzung bedarf es eines 
Übergangs des gesamten Vermögens des 


1978 Nr. L 295/36; Sechste Richtlinie 82/891/EWG des Rates 
vom 17.12.1982 betreffend die Spaltung von Aktiengesell-
schaften, ABl. 1982 Nr. L 378/47. 


306  Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26.10.2005 über die Verschmelzung von Kapi-
talgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten, ABl. 
2005 Nr. L 310/1. 


307  Vgl. BT-Drucks. 16/2710, 25 f., 34, 35 f. 
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übertragenden Rechtsträgers auf einen 
übernehmenden Rechtsträger und der Ge-
währung von Anteilen des übernehmenden 
Rechtsträgers an die Anteilseigner der über-
tragenden Gesellschaft in einem zeitlichen 
und sachlichen Zusammenhang mit dem 
Vermögensübergang. Nachfolgend kann der 
übertragende Rechtsträger erlöschen. 


• Die Aufspaltung erfordert einen Übergang 
des gesamten Vermögens des übertragenden 
Rechtsträgers auf zwei oder mehr überneh-
mende Rechtsträger und die Gewährung 
von Anteilen der übernehmenden Rechts-
träger an die Anteilseigner der übertragen-
den Gesellschaft in einem zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit dem Ver-
mögensübergang. Nachfolgend kann der 
übertragende Rechtsträger erlöschen. Die 
Übertragung von Teilbetrieben ist nicht er-
forderlich. 


• Bei der Abspaltung bedarf es eines Über-
gangs eines Teils des Vermögens des über-
tragenden Rechtsträgers auf einen oder 
mehrere übernehmende Rechtsträger und 
der Gewährung von Anteilen des oder der 
übernehmenden Rechtsträger(s) an die An-
teilseigner der übertragenden Gesellschaft 
in einem zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang mit dem Vermögensübergang. 
Der übertragende Rechtsträger bleibt beste-
hen. Die Übertragung oder der Verbleib ei-
nes Teilbetriebs ist nicht erforderlich. 


Damit wird dem Wesen der Verschmelzung als 
Konzentrations- und der Auf- oder Abspaltung 
als Dekonzentrationsvorgang hinreichend 
Rechnung getragen. Unerheblich ist dagegen die 
Art der Vermögensübertragung und das Erlö-
schen der übertragenden Gesellschaft ohne Ab-
wicklung. 


Auch der Bundesfinanzhof hat in mehreren Ent-
scheidungen betont, dass der in § 20 Abs. 4a Satz 
7 EStG gebrauchte Begriff der Abspaltung typus-
orientiert auszulegen ist und bei ausländischen 
Vorgängen einen Vermögensübergang durch 
partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erfor-
dert.308 


                                                           
308  BFH v. 1.7.2021 VIII R 9/19, BStBl II 2022, 359; BFH v. 


1.7.2021 VIII R 15/20, BStBl II 2022, 363; BFH v. 19.10.2021 
VIII R 7/20, BStBl II 2022, 366. 


4.2.6.3. Globalisierung der  
Einbringungsvorschriften 


Mit dem Körperschaftsteuermodernisierungsge-
setz ist von einer Globalisierung der Einbrin-
gungsvorschriften in §§ 20-23 UmwStG abgese-
hen worden. Entscheidend hierfür war die 
Befürchtung, dass ausländische Einbringende 
aus DBA-Staaten die erhaltenen Anteile spätes-
tens sieben Jahre nach der Einbringung ohne 
deutsche Besteuerung veräußern können.309  


Nach Auffassung der Kommission behindert die 
fehlende Globalisierung der Einbringungsvor-
schriften jedoch die Anpassung unternehmeri-
scher Strukturen an geänderte Bedingungen 
und damit auch die Attraktivität des Standorts 
Deutschland, ohne das deutsche Sicherungsinte-
ressen überwiegen.  


So besteht die Möglichkeit zur Veräußerung der 
erhaltenen Anteile ohne deutsche Besteuerung 
nach sieben Jahren grundsätzlich bereits heute 
für Einbringende, die in einem EU- oder EWR-
Staat steuerlich ansässig sind, ohne dass dies zu 
einer Einschränkung bei der Europäisierung der 
Einbringungsvorschriften geführt hätte. Das 
eingebrachte Vermögen bleibt aufgrund der 
Steuerverhaftungsbedingung des § 20 Abs. 2 S. 2 
Nr. 3 UmwStG ohnehin dem deutschen Besteue-
rungszugriff unterworfen.  


Darüber hinaus behindert die fehlende Globali-
sierung aber auch die Einbringung von Vermö-
gen durch inländische Steuerpflichtige in eine 
Drittstaaten-Kapitalgesellschaft (Outbound-Ein-
bringung), obwohl hier regelmäßig kein Verlust 
von deutschem Steuersubstrat droht. 


Daher empfiehlt die Kommission eine Globali-
sierung der Einbringungsvorschriften. Deutsche 
Besteuerungsrechte werden durch die beste-
hende Steuerverhaftungsbedingung hinrei-
chend abgesichert. 


4.2.6.4. Materielles Korrespondenzprinzip und Aus-
landsumwandlungen 


Die Restrukturierung unmittelbar gehaltener 
Auslandsbeteiligungen von in Deutschland an-
sässigen Unternehmen kann trotz Steuerneutra-
lität im Ausland aufgrund des materiellen Kor-
respondenzprinzips zu prohibitiven 


309  BT-Drucks. 19/28656, 29. 
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Steuerlasten führen, sofern kein mit einer deut-
schen Verschmelzung, Auf- oder Abspaltung 
vergleichbarer Vorgang gegeben ist. Eine verbes-
serte Vergleichbarkeitsprüfung vermindert zwar 
die Anzahl der Fälle, beseitigt aber das Problem 
nicht vollständig. 


So führen gescheiterte Spaltungsvorgänge im 
Ausland auf Ebene der Anteilseigner zu voll 
steuerpflichtigen verdeckten Gewinnausschüt-
tungen. Die Rechtsfolge ergibt sich, weil die ver-
deckten Gewinnausschüttungen das Einkom-
men der umwandelnden Gesellschaft mindern 
und nicht das Einkommen einer anderen Gesell-
schaft erhöhen. 


Nach § 8b Abs. 1 KStG sind offene Gewinnaus-
schüttungen sowie verdeckte Gewinnausschüt-
tungen beim Anteilseigner grundsätzlich steuer-
frei, soweit sie aus Beteiligungen mit einer 
unmittelbaren Beteiligungshöhe von mindes-
tens zehn Prozent, stammen. Allerdings entfällt 
die Steuerfreiheit, soweit durch die Gewinnaus-
schüttung das Einkommen der leistenden Ge-
sellschaft gemindert wurde (Vermögensminde-
rung) bzw. das Einkommen der leistenden 
Gesellschaft sich nicht erhöht hat (verhinderte 
Vermögensmehrung). Im Falle einer verdeckten 
Gewinnausschüttung sieht § 8b Abs. 1 S. 5 KStG 
eine Rückausnahme vor: Soweit sich das Ein-
kommen einer dem Anteilseigner nahestehen-
den Person erhöht hat, bleibt es bei der Steuer-
freiheit der verdeckten Gewinnausschüttung.310  


Die Rückausnahme gilt daher nicht für offene 
Gewinnausschüttungen (z.B. offene Sachdivi-
denden im Rahmen von Spaltungen)311 und soll 
nach Auffassung der Finanzverwaltung auch bei 
verdeckten Gewinnausschüttungen nur bei vor-
liegender Zeitraumkongruenz zwischen der Ein-
kommensminderung bei der leistenden Gesell-
schaft und der Einkommenserhöhung bei 
nahestehenden Person greifen. Mit anderen 
Worten, die Finanzverwaltung fordert die 


                                                           
310  Praktische Relevanz entfaltet der Mechanismus vor allem 


bei Gewinnausschüttungen ausländischer Gesellschaften an 
inländische Anteilseigner. 


311  So auch Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 8b KStG Rz. 
130; Becker/Kamphaus/Loose, IStR 2013, 328 (332); Kä-
bisch/Bunzeck, IWB 2011, 392 (397). 


312  So auch Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 8b KStG Rz. 
131; Richter/Reeb, IStR 2015, 40 (44). 


313  Vgl. U. Prinz in Prinz/Desens (Hrsg.), Umwandlungen im In-
ternationalen Steuerrecht, Rz. 01.72. 


Einkommenserhöhungen im nämlichen und 
nicht in künftigen Veranlagungszeiträumen.312  


Die Nichtberücksichtigung von zeitlich nachge-
lagerten Gewinnerhöhungen, insbesondere 
durch Buchwertfortführung im Ausland, führt 
in diesen Fällen zu einer Doppelbesteuerung, die 
mit dem Grundgedanken des Korrespondenz-
prinzips – nämlich der Vermeidung nicht be-
steuerter Einkünfte – nicht vereinbar ist. Zudem 
besteuert Deutschland im Ergebnis stille Reser-
ven, die in Deutschland nach allgemeinen 
Grundsätzen nicht steuerverhaftet sind.313 
Schließlich ergibt sich ein Widerspruch zu ver-
gleichbaren Korrespondenzregelungen wie §§ 4i 
S. 2, 4k Abs. 2 S. 3 EStG, da insofern der Gesetzes-
wortlaut314 oder zumindest die Gesetzesbegrün-
dung315 den Besteuerungszeitpunkt der Erträge 
nicht eingrenzt und Erhöhungen der Bemes-
sungsgrundlage in einem nachfolgenden Veran-
lagungszeitraum ausreichen lässt.  


Die sehr enge Auslegung des Korrespondenz-
prinzips durch die Finanzverwaltung ist nicht 
sachgerecht und verhindert in vielen Fällen eine 
steuerneutrale Restrukturierung von Auslands-
beteiligungen durch in Deutschland ansässige 
Muttergesellschaften.  


Im Hinblick auf den Erhalt der Wettbewerbsfä-
higkeit und zur Erzielung einer sachgerechten 
Rechtsfolge fordert die Kommission § 8b Abs. 1 
S. 5 KStG dahingehend anzupassen, dass jegliche 
Bezüge im Sinne des § 8b Abs. 1 S. 1 KStG erfasst 
werden und das materielle Korrespondenzprin-
zip auch dann greift, soweit ein Bezug im Sinne 
des § 8b Abs. 1 S. 1 KStG das Einkommen einer 
dem Steuerpflichtigen nahestehenden Person 
erhöht hat oder erhöhen wird. 


4.2.6.5. Umwandlungen in der  
Hinzurechnungsbesteuerung 


Gem. 8 Abs. 1 Nr. 9 AStG werden Einkünfte aus 
Umwandlungen im Rahmen der Hinzurech-
nungsbesteuerung grundsätzlich als aktiv einge-
stuft. Eine Ausnahme gilt, soweit die Einkünfte 


314  Zu § 4k Abs. 2 Satz 3 EStG „Satz 1 gilt nicht, soweit den Auf-
wendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüber-
stehen, die … im Rahmen einer anzunehmenden schuld-
rechtlichen Beziehung einer tatsächlichen Besteuerung 
unterliegen.“ 


315  Zu § 4i Satz 2 EStG, BT-Drs. 18/9956, 4; so auch Pohl in Bran-
dis/Heuermann, § 4i EStG Rz. 64 (11/2023); Wacker in L. 
Schmidt, § 4i EstG Rz. 15. 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


104    Umwandlungen und Sanierungen 


auf der Übertragung von Wirtschaftsgütern be-
ruhen, die der Erzielung passiver Einkünfte die-
nen. Allerdings entfällt die Ausnahme, soweit 
der Steuerpflichtige nachweist, dass die Um-
wandlung im Inland ungeachtet des § 1 Abs. 4 
UmwStG zu Buchwerten hätte erfolgen können 
und im Ausland tatsächlich zu Buchwerten er-
folgt ist (Rückausnahme). 


Die Regelung kodifiziert eine eigene Einkunfts-
art, sodass Umwandlungen Zwischeneinkünfte 
auslösen, wenn diese unzureichend mit Um-
wandlungsvorgängen nach § 1 UmwStG316 ver-
gleichbar sind (sog. gescheiterte Umwand-
lung).317 Die Rechtsfolge ergibt sich nach dem 
Gesetzeswortlaut auch für umwandelnde Gesell-
schaften, die aktive Einkünfte erwirtschaften. 
Folglich kommt es bei rein ausländischen Um-
wandlungen zur Besteuerung stiller Reserven, 
ohne dass an dem ausländischen Besteuerungs-
substrat ein deutsches Besteuerungsrecht be-
steht oder die aufgedeckten Reserven steuer-
wirksam abschreibbar sind. Zwar führen nach 
Auffassung der Finanzverwaltung aus der Um-
wandlung resultierende Einkünfte, die auf der 
Übertragung von Wirtschaftsgütern beruhen, 
welche der Erzielung von aktiven Einkünften 
dienen, nicht zu passiven Einkünften (Vorrang 
der § 8 Abs. 1 Nrn. 1 bis 8 AStG).318 Diese Auffas-
sung ist sachgerecht, sollte aus Gründen der 
Rechtssicherheit aber im Gesetz verankert wer-
den. 


Die Vorschrift des § 8 Abs. 1 Nr. 9 AStG führt 
auch zu einer Ungleichbehandlung von Um-
wandlungsvorgängen gegenüber Veräußerungs-
vorgängen und ist systematisch nicht zu recht-
fertigen, weil es sich bei Umwandlungen nur um 
eine Ausprägung eines Veräußerungsvorgangs 
handelt.319 


Aus gescheiterten Umwandlungsvorgängen 
können sich auch Probleme auf der Ebene des 
Anteilseigners ergeben: Resultieren gescheiterte 
Spaltungsvorgänge in aktiven Einkünften der 


                                                           
316  Exemplarisch: Einige Jurisdiktionen kennen nicht die dem 


§ 1 UmwStG immanente Gesamtrechtsnachfolge, lokale 
Umwandlungsvorgänge basieren auf höchstrichterlicher Ju-
dikatur und nicht auf gesetzlicher Grundlage. 


317  Vgl. BT-Drucks. 19/28652, 57; BMF v. 22.12.2023 IV B 5 – S 
1340/23/10001 :001, BStBl I 2023, SonderNr. 1/2023, Rz. 420-
425; zustimmend: Mann in Mann/Staats, AStG, § 8 AStG, Rz. 
498; ablehnend und eine Vergleichbarkeit mit dem UmwG 
als ausreichend ansehend: Ehlermann, in Strunk/Kamin-
ski/Köhler, § 8 AStG, Rz. 235 (8/2023). 


umwandelnden Gesellschaft, fließen den An-
teilseignern verdeckte Gewinnausschüttungen 
zu, welche die Vorschrift des § 8 Abs. 1 Nr. 7 
Buchst. a AStG als Zwischeneinkünfte qualifi-
ziert. Die Rechtsfolge ergibt sich, weil die ver-
deckten Gewinnausschüttungen das Einkom-
men der umwandelnden Gesellschaft mindern 
und nicht das Einkommen einer anderen Gesell-
schaft erhöhen. 


Die Umwandlung mittelbar gehaltener auslän-
discher Beteiligungen ist daher mit erheblichen 
Rechtsunsicherheiten verbunden. Die Zielset-
zung der Hinzurechnungsbesteuerung, miss-
bräuchliche Gestaltungen zu verhindern sowie 
eine angemessene Vorbelastung ausländischer 
Einkünfte sicherzustellen, wird verfehlt. Letzt-
lich werden in Deutschland ansässige Unterneh-
men darin beschränkt, im Ausland ihre rechtli-
chen Strukturen den veränderten Umständen 
des Wirtschaftslebens anzupassen. 


Zudem greift auch die ATAD320 keine Umwand-
lungsvorgänge auf, sondern beschränkt die Hin-
zurechnungsbesteuerung auf missbräuchliche 
Gestaltungen und typisch passive Einkünfte, so-
dass die deutsche Umsetzung der Hinzurech-
nungsrechnungsbesteuerung letztlich einen 
überschießenden Sonderweg beschreitet. 


Daher ist für eine sachgerechte Rechtsfolge zu 
fordern, dass gescheiterte Umwandlungen so-
wohl auf Ebene der Gesellschaft als auch auf 
Ebene der Anteilseigner nur dann zu Zwischen-
einkünften führen, soweit die umwandelnde 
Gesellschaft passive Einkünfte erwirtschaftet. 
Dabei sind die Rückausnahmen des § 8 Abs. 1 
Nr. 7 Buchst. a AStG und des § 8b Abs. 1 S. 5 
KStG (in geänderter Form) aufeinander abzu-
stimmen. 


4.2.6.6. Steueraufschub bei  
umwandlungsbedingten Entstrickungen 


Die Steuerverhaftungsbedingungen in §§ 3 
Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 13 Abs. 2 S. 1 
Nr. 2, 15 Abs. 1 S. 1, 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 3, 21 Abs. 2 


318  BMF v. 22.12.2023 IV B 5 – S 1340/23/10001 :001, BStBl I 
2023, SonderNr. 1/2023, Rz. 418. 


319  Vgl. BMF v. 11.11.2011, IV C 2 - S 1978-b/08/10001, BStBl I 
1314, Rz. 00.02; Entwurf eines BMF-Schreibens vom 
11.10.2023, IV C 2 - S 1978/19/10001:013, Rz. 00.02; BFH v. 
24.01.2018, I R 48/15, BStBl II 2019, 45; BFH v. 17.09.2003, I R 
97/02, BStBl II 2004, 68. 


320  Vgl. Art. 7 Abs. 2 ATAD. 
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S. 3 Nr. 1, 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 UmwStG sehen die 
Aufdeckung und sofortige Besteuerung stiller 
Reserven vor, soweit das deutsche Besteue-
rungsrecht hinsichtlich des Gewinns aus der 
Veräußerung der im Rahmen einer Umstruktu-
rierung übertragenen oder getauschten Wirt-
schaftsgüter ausgeschlossen oder beschränkt 
wird. 


Dies ist im Grundsatz sachgerecht. Allerdings ist 
die Sofortbesteuerung der aufgedeckten stillen 
Reserven innerhalb der EU und des EWR nicht 
mit der Niederlassungsfreiheit vereinbar, die 
Strukturveränderungen von Gesellschaften 
schützt.321 


Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes ist Deutschland im Falle des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des Besteue-
rungsrechts berechtigt, nicht realisierte 
Wertzuwächse festzustellen oder die Steuer auf 
diese Wertzuwächse festzusetzen.322 Nicht ge-
rechtfertigt ist aber deren sofortige Einziehung. 
Vielmehr muss dem Steuerpflichtigen die Wahl 
zwischen einer Sofortbesteuerung der nicht rea-
lisierten Wertzuwächse und einem Steuerauf-
schub mit der Folge etwaiger Nachweispflichten 
belassen werden.323 Wählt der Steuerpflichtige 
den Steueraufschub, ist die Steuer nach Art. 5 
Abs. 2 ATAD und der Rechtsprechung des 
EuGH324 ratierlich über fünf Jahre zu verteilen.  


Daher ist eine Anpassung der Steuerverhaf-
tungsbedingungen an die europarechtlichen 
Vorgaben geboten. Dabei sollte der Steuerauf-
schub im Interesse des Steuerstandorts Deutsch-
land auch in Drittstaatenfällen gewährt werden, 
da er nur mit geringen Zinsverlusten für den 
Fiskus verbunden ist. 


Denkbar wäre etwa eine zeitliche Verteilung des 
festgestellten Gewinns über fünf Jahre entspre-
chend § 4g EStG, wie sie im Regierungs-Entwurf 
des Jahressteuergesetzes 2024 vorgesehen ist. 
                                                           
321  Vgl. Förster in FS Lüdicke, 129 (140); U. Prinz in Prinz/Desens 


(Hrsg.), Umwandlungen im Internationalen Steuerrecht, Rz. 
01.34. 


322 EuGH v. 29.11.2011, C-371/10 „National Grid Indus“, DStR 
2011, 2334 Rz. 46-64; EuGH v. 14.9.2017, C-646/15 „Panayi“, 
EU:C:2017:682, Rz. 50-56; EFTA-Gerichtshof v. 3.10.2012, E-
15/11 „Arcade Drilling“, IStR 2013, 195 Rz. 97. 


323 EuGH v. 29.11.2011, C-371/10 „National Grid Indus“,  
ECLI:EU:C:2011:785, IStR 2012, 27 Rz. 73; EuGH v. 23.1.2014, 
C-164/12 „DMC“, ECLI:EU:C:2014:20, DStR 2014, 193 Rz. 64; 
EuGH v. 21.5.2015, C-657/13 „Verder Lab Tec“, E-
CLI:EU:C:2015:331, IStR 2015, 440 Rz. 52; EFTA-Gerichtshof 


Zwar sieht die ATAD eine Verteilung der Steuer 
im Erhebungsverfahren vor, jedoch ist die zeitli-
che Verteilung des Gewinns als gleichwertig an-
zusehen und wirkt auch in der Gewerbesteuer. 


4.2.7. Umwandlungen und globale 
Mindestbesteuerung 


Die Regelungen zur globalen Mindestbesteue-
rung gehen grundsätzlich davon aus, dass nach 
den Rechnungslegungsstandards die Übertra-
gung von Vermögenswerten und Schulden bei 
der abgebenden Geschäftseinheit zu Gewinnen 
oder Verlusten führt, die in die Berechnung ih-
res Mindeststeuer-Gewinns oder -Verlusts ein-
gehen, und bei der übernehmenden Geschäfts-
einheit zu Anschaffungskosten in Höhe des 
Erwerbspreises.325 Abweichend davon werden 
Mindeststeuer-Reorganisationen für Zwecke der 
Mindestbesteuerung zu Buchwerten abgebil-
det.326 Dies ist sachgerecht, um steuerneutrale 
Reorganisationen nicht mit einer Ergänzungs-
steuer zu belegen. Dementsprechend setzt eine 
Mindeststeuer-Reorganisation voraus, dass der 
Gewinn oder Verlust aus den übertragenen Ver-
mögenswerten ganz oder zum Teil nicht besteu-
ert worden ist und grundsätzlich die Buchwerte 
bei der übernehmenden Geschäftseinheit fort-
geführt werden. 


Probleme ergeben sich, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass die Voraussetzungen einer 
steuerfreien Reorganisation von Anfang an 
nicht vorgelegen haben oder aufgrund einer 
Sperrfristverletzung die Steuerfreiheit ganz oder 
teilweise versagt wird, für Zwecke der Rech-
nungslegung aber zulässigerweise an einer Ab-
bildung der Transaktion zu Buchwerten festge-
halten wird.327 In diesem Fall „passt“ der auf der 
Grundlage der Rechnungslegungsdaten ermit-
telte Mindeststeuer-Gewinn oder -Verlust nicht 
zu den steuerlichen Folgen, was zu willkürlichen 
Schwankungen des effektiven Steuersatzes 


v. 3.10.2012, E-15/11 „Arcade Drilling“, IStR 2013, 195, Rz. 
100-104. 


324 EuGH v. 23.1.2014, C-164/12 „DMC“, ECLI:EU:C:2014:20, 
DStR 2014, 193 Rz. 62, 64; EuGH v. 21.5.2015, C-657/13 „Ver-
der Lab Tec“, ECLI:EU:C:2015:331, IStR 2015, 440 Rz. 52. 


325  § 66 Abs. 1 MinStG; BT-Drucks. 20/8668, 206 f.; Art. 35 Abs. 2 
MinBestRL; OECD, Commentary GloBE Model Rules, Art. 
6.3., Rz. 71; OECD, Administrative Guidance on the GloBE 
Model Rules, 2.1.1. Rz. 1. 


326  § 66 Abs. 2 MinStG; Art. 35 Abs. 1, 3 MinBestRL; BT-Drucks. 
20/8668, 207. 


327  Vgl. Dehne/Rosenberg, DB 2022, 626 (628-630); Förs-
ter/Dehne, BB 2023, 1707 (1709-1711). 
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führen kann. Die Abgrenzung von latenten 
Steuern kann die entstehenden Schwankungen 
wegen der Umbewertung auf 15 Prozent nur 
unzureichend kompensieren. 


Betroffen sind insbesondere Reorganisationen 
innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets.328  


Zur Vermeidung willkürlicher Schwankungen 
des effektiven Steuersatzes bittet die Kommis-
sion, eine Lösung innerhalb des Inclusive 
Frameworks anzustreben. 


 Liquidation und  
Sanierung von Unternehmen 
4.3.1. Steuerliche Berücksichtigung  
von Wertverlusten aus Anteilen an 
Kapitalgesellschaften und Gesellschafterdarlehen 


4.3.1.1. Bedeutung des objektiven Nettoprinzips 


Der auch das Unternehmenssteuerrecht beherr-
schende Grundsatz der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit erfordert eine strenge Beach-
tung des objektiven Nettoprinzips329. Dass dieses 
unter anderem eine vollständige Berücksichti-
gung von Verlusten im Rahmen der laufenden 
Unternehmenstätigkeit verlangt, ist oben bereits 
dargestellt worden (s. 3.6.). Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht kommt darin auch der Ge-
danke zum Ausdruck, dass positive und negative 
Erfolgsbeiträge, in denen sich unternehmerische 
Risiken abbilden, symmetrisch und vollständig 
erfasst werden müssen. Andernfalls würde das 
Unternehmenssteuerrecht riskante – und damit 
vor allem innovative – Unternehmen bestra-
fen.330  


Auch im Rahmen der Liquidation oder Sanie-
rung von Gesellschaften muss gesichert werden, 
dass sämtliche Vermögensverluste steuerlich 
angemessen abgebildet werden. Daran ändert 
der Umstand nichts, dass das bisherige Unter-
nehmen gegebenenfalls aufgelöst oder vollkom-
men umstrukturiert wird. Gerade die steuerliche 
Perspektive, ex post abschließende Verluste aus 
gescheiterten Investitionen und Innovationen 
steuerlich geltend machen zu können, ermutigt 
ex ante die potenziellen Investoren und 


                                                           
328  Für grenzüberschreitende Transaktionen findet (zumindest 


beim Übertragenden) die Berechnung des Mindeststeuer-
Gewinns oder -Verlusts auf der Grundlage des Fremdver-
gleichspreises Anwendung, vgl. § 16 Abs. 1 S. 1 MinStG, Art. 
16 Abs. 4 Unterabs. 1 MinBestRL, GloBE Model Rules 3.2.3. 


Innovatoren, erfolgversprechende, wenn auch 
risikoreiche – z. B. technologisch neuartige – 
Produkte oder Geschäftsmodelle zu entwickeln.  


4.3.1.2. Abzugsfähigkeit von  
Liquidationsverlusten 


Das bedeutet in einem ersten Schritt, dass die 
Verluste des eingesetzten Kapitals im Rahmen 
der Liquidation von Kapitalgesellschaften beim 
Gesellschafter voll steuerlich geltend gemacht 
werden können. Das ist nach geltendem Recht 
bei natürlichen Personen als Gesellschafter nur 
teilweise und bei Kapitalgesellschaften als Ge-
sellschafter überhaupt nicht der Fall. 


Beispiel: Die A-AG gründet gemeinsam mit der 
natürlichen Person N die A-GmbH mit einem je 
zur Hälfte von den beiden Gesellschaftern auf-
gebrachten Stammkapital von 1.000.000 Euro 
zur Entwicklung eines Medikaments. Das ge-
samte Stammkapital wird verbraucht, ohne dass 
die Entwicklung erfolgreich ist. Die Gesellschaft 
wird bei einem Kapitalstand von 0 liquidiert. 
Nach geltendem Recht fällt der entstandene 
Verlust von 1.000.000 Euro bei der A-GmbH we-
gen Liquidation fort. Bei der A-AG ist der Wert-
verlust ihrer Beteiligung nach § 8b Abs.3 KStG 
nicht abzugsfähig. Bei N findet insoweit im Rah-
men des Teileinkünfteverfahrens nur eine antei-
lige Verlustverrechnung statt (§ 3c Abs. 2 S.1 
EStG). Dies ist nicht gerechtfertigt – auch nicht 
durch die weitgehende oder anteilige Steuerfrei-
heit von Veräußerungsgewinnen nach § 8b Abs. 
2 KStG und § 3 Nr. 40 EStG, denn die dort gere-
gelte Steuerfreiheit bezieht sich ja auf Wertstei-
gerungen des Gesellschaftsanteils oberhalb der 
Anschaffungskosten des Gesellschafters (d.h. 
eben der Kapitaleinlage, die in der Liquidation 
verloren geht). 


§ 8b Abs. 3 KStG und § 3c Abs. 2 S. 1 EStG sind 
im Sinne einer leistungsfähigkeitsgerechten Be-
steuerung zu ändern. Liquidationsverluste soll-
ten bei der Besteuerung der Gesellschafter steu-
erlich relevant sein, soweit sich in ihnen auf der 
Ebene des Gesellschafters ein Verlust seines 


Zum Übernehmenden vgl. OECD, Commentary GloBE Mo-
del Rules, Art. 6.3., Rz. 73.1. 


329  Zum objektiven Nettoprinzip: Hey in Tipke/Lang, Rz. 8.61. 
330  Schön in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 


1.332. 
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anteiligen Gesellschaftskapitals widerspiegelt.331 
Eine solche Regelung findet sich gegenwärtig 
beispielhaft im niederländischen Steuerrecht (s. 
3.3.3.5.2.), aber auch im Steuerrecht von Luxem-
burg332. Der geschilderte Fall, in dem ein Grün-
dungsgesellschafter mit der Liquidation seinen 
gesamten „Einsatz“ verliert, macht deutlich, dass 
eine Verlustverrechnung zwingend erforderlich 
ist. 


Anders kann der Fall zu beurteilen sein, wenn 
der in Rede stehende Gesellschaftsanteil vor der 
Liquidation der Gesellschaft vom Gründungsge-
sellschafter zu einem Preis oberhalb oder unter-
halb der ursprünglichen Anschaffungskosten 
bzw. des steuerlichen Einlagekontos veräußert 
worden ist, gegebenenfalls auch mehrfach zu 
unterschiedlichen Preisen den Inhaber gewech-
selt hat. In diesen Fällen ist zu berücksichtigen, 
dass der Gewinn aus der Veräußerung eines Ge-
sellschaftsanteils nach § 8b Abs. 2 KStG und 
nach § 3 Nr. 40 EStG weitgehend oder teilweise 
steuerfrei gestellt wird. Es gilt daher zu vermei-
den, dass einerseits ein Veräußerungsverlust  
oder eine Teilwertabschreibung auf den Gesell-
schaftsanteil steuermindernd vorgenommen 
werden können, eine nachfolgende Werterho-
lung aber im Veräußerungsfall steuerfrei bleibt. 
Es empfiehlt sich daher, nur echte Liquidations-
verluste zur vollen Verrechnung zuzulassen, 
nicht hingegen vorläufige Teilwertabschreibun-
gen oder zwischenzeitliche Veräußerungsver-
luste. Dies hat auch Konsequenzen für die Be-
rechnung des steuerrelevanten Teils des 
späteren Liquidationsverlusts. 


• Ist der Gesellschaftsanteil vor der späteren 
Liquidation zu einem oberhalb des steuerli-
chen Einlagekontos liegenden Preis veräu-
ßert worden, so ist das Problem darin be-
gründet, dass der dabei vom früheren 
Inhaber erzielte Gewinn aus der Veräuße-
rung des Gesellschaftsanteils nach § 8b Abs. 
2 KStG und § 3 Nr. 40 EStG weitgehend oder 
teilweise steuerbefreit gewesen ist.333 Syste-
matisch muss daher verhindert werden, dass 
korrespondierende Wertverluste auf Seiten 
des Erwerbers eines Gesellschaftsanteils, 


                                                           
331  Raupach, DStJG 25 (2002), 9 (20); Herlinghaus in Rödder/Her-


linghaus/Neumann, KStG, § 8b KStG Rz. 289; Gosch in 
Gosch, KStG, § 8b KStG Rz. 267; Schön in Hüttemann/Schön, 
Unternehmenssteuerrecht, Rz. 1.394. 


332  Bianco/Pantazatou in Kristofferson (Hrsg.), Taxation of 
Companies in Economic and Financial Distress, 299 (309 f.). 


beim Erwerber mit steuerlicher Wirkung 
verrechnet werden können. Ein Liquidati-
onsverlust darf daher nur bis zur Höhe des 
steuerlichen Einlagenkontos geltend ge-
macht werden, nicht aber, soweit sich in den 
„verlorenen“ Anschaffungskosten des Er-
werbers offene Rücklagen oder spekulative 
Werte widerspiegeln. 


• Ist der Gesellschaftsanteil vor der Liquida-
tion zu einem unterhalb des steuerlichen 
Einlagenkontos liegenden Preis veräußert 
worden, so stellt sich die Frage, ob der Ver-
äußerer diesen Verlust steuerlich geltend 
machen kann, obwohl es gar nicht zur Li-
quidation kommt und sich das Unterneh-
men gegebenenfalls wieder erholt. Dies 
sollte nicht erlaubt werden, denn es kann 
nicht verhindert werden, dass bei dem Er-
werber eine solche Werterholung später ge-
rade nicht zu einer vollständigen Steuer-
pflicht führt.  


• Schließlich sollte der Erwerber nach Auffas-
sung der Kommission in der späteren Liqui-
dation keinen abzugsfähigen Veräußerungs-
verlust oder Liquidationsverlust geltend 
machen können, der seine persönlichen An-
schaffungskosten oder den auf ihn entfal-
lenden Anteil der Einlagen übersteigt. An-
dernfalls bestünde die Möglichkeit, bereits 
entstandene Wertverluste zwischen Veräu-
ßerer und Erwerber zum Zwecke der Nut-
zung in der Liquidation hin- und herzu-
schieben. 


Wer daher einen Anteil an einer Kapitalgesell-
schaft zu einem Preis unterhalb des anteiligen 
Gesellschaftskapitals erwirbt, darf nach Auffas-
sung der Kommission bei der späteren Liquida-
tion der Gesellschaft den in seinen Anschaf-
fungskosten ausgewiesenen Restwert des 
erworbenen Anteils bis zur Höhe des steuerli-
chen Einlagekontos als verrechenbaren Verlust 
geltend machen. 


4.3.1.3. Abzugsfähigkeit der Verluste aus  
Gesellschafterdarlehen 


333  Kritisch zu dieser Steuerbefreiung, soweit der Veräuße-
rungserlös das Kapital und die offenen Rücklagen über-
steigt: Hey, DStJG 24 (2001), 155 (199 ff.); zuletzt 
Kempny/Plesdonat, StuW 2024, 33. 
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Akzeptiert man, dass der Verlust des vom Ge-
sellschafter eingelegten Eigenkapitals in der Li-
quidation, der sich in den Anschaffungskosten 
des Gesellschafters bei Gründung oder Kapital-
erhöhung widerspiegelt, beim Gesellschafter ab-
zugsfähig gestellt werden muss, so hat dies auch 
Konsequenzen für den Umgang mit von den Ge-
sellschaftern der Kapitalgesellschaft gewährten 
Darlehen. In einem zweiten Schritt heißt dies 
nämlich, dass der Verlust von Gesellschafterdar-
lehen in vollem Umfang abzugsfähig sein muss. 
Für diese Wertverluste gilt in noch größerem 
Umfang als für Wertverluste in Gesellschaftsan-
teilen, dass sie auf Ebene der Gesellschaft selbst 
schlicht nicht abgebildet werden. § 8b Abs. 3 S. 4 
ff. KStG, § 3c Abs. 2 S. 2 ff. EStG und § 20 Abs. 6 
S. 6 EStG sind daher aufzugeben. Dies muss 
nicht nur für den endgültigen Ausfall der Darle-
hen gelten, sondern auch für Verluste aus der 
Veräußerung wertberichtigter Gesellschafter-
darlehensforderungen an dritte Personen. Sollte 
es später beim neuen Inhaber zu einer Werter-
holung dieser Forderungen kommen, so wäre 
ein nachfolgender Gewinn aus der Einziehung 
der Forderungen natürlich als steuerpflichtig zu 
behandeln. Denn für Wertsteigerungen bei Ge-
sellschafterdarlehen gibt es keine entsprechende 
Vorschrift zu § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 
EStG, die eine vollständige oder anteilige Steuer-
befreiung vorsieht. 


4.3.2. Steuerliche Folgen aus dem Verzicht des 
Gesellschafters auf die Rückzahlung eines 
Gesellschafterdarlehens 


4.3.2.1. Ebene der Kapitalgesellschaft 


Gerät ein Unternehmen in eine Krise, versuchen 
die beteiligten Gesellschafter häufig, das Unter-
nehmen durch Verzicht auf die Rückzahlung 
von Gesellschafter-Darlehen aus der drohenden 
Überschuldung zu befreien. Ein solcher gesell-
schaftsrechtlich veranlasster Verzicht eines Ge-
sellschafters auf eine gegen die Gesellschaft ge-
richtete Forderung stellt nach allgemeinem 
Steuerbilanzrecht eine Einlage i. S. von § 4 Abs. 1 
S. 1 EStG in das Vermögen der Kapitalgesell-
schaft dar. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG folgt in ei-
nem weiteren Schritt, dass die in dem Verzicht 


                                                           
334  BFH v. 9.6.1997 GrS 1/94 BStBl II 1998, 307 Rz.44; Kulosa in 


L. Schmidt, § 6 EStG Rz. 879 f.; vorher bereits Groh, BB 1993, 
1882. 


335  Siehe bereits Knobbe-Keuk, StuW 1991, 306 (307); Schulze-
Osterloh, NZG 2017, 641 (644 ff.); Röder in Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 5.129 ff. 


liegende Einlage in Höhe des „Teilwerts“ des 
eingelegten Wirtschaftsguts gewinnneutral an-
zusetzen ist.  


Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat in ei-
ner Grundsatzentscheidung aus dem Jahre 1997 
angenommen, dass als „Teilwert“ der Einlage 
der fiktive „Marktwert“ der Forderung auf Gläu-
bigerseite anzusetzen ist.334 Dem steht allerdings 
der Umstand gegenüber, dass im Fall des Forde-
rungsverzichts bei der Gesellschaft die beste-
hende Zahlungsverpflichtung gegenüber dem 
Gesellschafter zum Nennwert ausgebucht wer-
den muss. Bei dieser Betrachtung führt der For-
derungsverzicht in Höhe der Differenz zwischen 
Nennwert und Marktwert („Teilwert“) zu einem 
steuerpflichtigen Gewinn der sanierungsbedürf-
tigen Gesellschaft.  


Diese Rechtsprechung überzeugt weder in der 
Begründung noch im Ergebnis.335 Die Feststel-
lung der Höhe des Teilwerts der Einlage ist aus 
Sicht der bilanzierenden Gesellschaft zu be-
trachten, nicht aus Sicht des einlegenden Gesell-
schafters. Für die Gesellschaft bildet immer der 
Nennwert einer Verbindlichkeit auch deren 
Teilwert, denn in dieser Höhe besteht nun ein-
mal eine Rückzahlungspflicht der Gesellschaft. 
Daher muss der Gesellschafterverzicht auf eine 
Forderung unabhängig von deren „Werthaltig-
keit“ aus steuerlicher Sicht immer in vollem 
Umfang als gewinnneutrale Einlage angesehen 
werden. Dies ist nicht nur steuersystematisch 
korrekt, sondern auch sanierungsfreundlich.336 


Die geschilderte Rechtspraxis ist aber auch des-
halb besonders sanierungsfeindlich, weil sie auf 
einen gesellschaftsrechtlich veranlassten Darle-
hensverzicht des Gesellschafters noch nicht ein-
mal das Sanierungsprivileg des § 3a EStG an-
wendet – dieses soll nur für „betrieblich 
veranlasste“ Verzichte gelten, bei denen der Ver-
zichtende außerhalb seines persönlichen Inte-
resses an dem Fortbestand des Unternehmens 
auch ein weitergehendes betriebliches Interesse 
geltend machen muss.337 Auch diese Auffassung 
ist schon nach geltendem Recht zweifelhaft.338 


336  Zugleich entfällt damit jedes Interesse an „Umgehungsge-
staltungen“ (dazu Striefler, DStR 2023, 2129).  


337  Desens, FR 2017, 981 (983). 
338  Förster, DStR 2023, 1041 (1043); Förster/Hechtner, DB 2017, 


1536 (1539). 
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Im Ergebnis schlägt die Kommission vor, den 
Forderungsverzicht eines Gesellschafters gegen-
über der Gesellschaft in deren Bilanz in vollem 
Umfang als steuerneutrale Einlage in Höhe des 
Nennwerts der Forderung zu behandeln.  


Zu beachten ist, dass das neue Mindeststeuerge-
setz hier insofern einen Konflikt erzeugen kann, 
als eine „steuerfrei“ gestellte Vermögensmeh-
rung mit einer Ergänzungssteuer belegt werden 
kann. Die Kommission sieht zwei Möglichkei-
ten, dieser nachteiligen Rechtsfolge zu entgehen. 
Zum einen muss geprüft werden, ob nach dem 
maßgeblichen Handelsbilanzrecht gesellschafts-
rechtlich veranlasste Forderungsverzichte ge-
winnwirksam oder gewinnneutral behandelt 
werden. Im Schrifttum zu den IFRS findet sich 
dazu der Vorschlag einer gewinnneutralen Zu-
weisung zum Eigenkapital.339 Dies würde das 
Problem bereits auf Ebene des Handelsbilanz-
rechts lösen. Darüber hinaus sollte durch eine 
angemessene Anwendung des den „Sanierungs-
erträgen“ gewidmeten § 41 MinStG sicherge-
stellt werden, dass die mit der steuerrechtlichen 
Einlage korrespondierenden Erträge keine Min-
deststeuer auslösen.  


4.3.2.2. Ebene des Gesellschafters 


Auf der Ebene des Gesellschafters stellt sich der 
Wertverlust eines Darlehens als betrieblicher 
Aufwand dar. Es muss daher einem Gesellschaf-
ter – jedenfalls bei Zugehörigkeit des Darlehens 
zu einem Betriebsvermögen – gestattet sein, die-
sen Wertverlust im Rahmen einer Teilwertab-
schreibung geltend zu machen. Verzichtet der 
Gesellschafter abschließend auf die bereits ent-
wertete Forderung, so ist darauf zu achten, dass 
sich die Anschaffungskosten des Gesellschafters 
durch den Forderungsverzicht nur in Höhe des 
„werthaften“ Teils der Forderung erhöhen. 
Würde man hingegen im Zeitpunkt des Forde-
rungsverzichts den Nennbetrag der Forderung 
als nachträglichen Anschaffungsaufwand anset-
zen, so würde dies dem Gesellschafter die Mög-
lichkeit geben, den vor dem Zeitpunkt des Ver-
zichts eingetretenen Wertverlust der Forderung 
steuerlich zweimal zu verwerten – einmal als 
Aufwand des Gesellschafters im Rahmen einer 
Teilwertabschreibung auf die Darlehensforde-
rung und noch einmal bei einer späteren Liqui-
dation oder Anteilsveräußerung, denn bei der 


                                                           
339  Zwirner/Boecker, IRZ 2018, 417 (418 f.). 


Berechnung dieses Gewinns werden sowohl die 
ursprünglichen als auch die nachträglichen An-
schaffungskosten gewinnmindernd in Ansatz 
gebracht. 


Soweit der Gesellschafter das von ihm der Ge-
sellschaft gewährte Darlehen im Privatvermö-
gen hält, kommt eine zwischenzeitliche Ab-
schreibung des Darlehenswerts auf den 
niedrigeren Teilwert nicht in Betracht. In die-
sem Fall ist es systemgerecht, bei dem späteren 
Darlehensverzicht den werthaltigen Teil der 
Forderung als nachträgliche Anschaffungskos-
ten auf den Anteil zu aktivieren und den nicht 
werthaltigen Anteil als Verlust gem. § 20 Abs. 2 
S. 1 Nr. 7, S. 2 EStG zu berücksichtigen. 


4.3.3. Forderungsverzicht von Drittgläubigern 
und § 3a EStG 


4.3.3.1. Bessere Abstimmung zwischen  
Steuerrecht und Insolvenz-/ 
Restrukturierungsrecht 


Soweit Sanierungs- (oder generell Insolvenz-) 
Privilegien beibehalten werden, sollten diese im 
Interesse erhöhter Planungs- und Rechtssicher-
heit enger auf das geltende Insolvenz- und Rest-
rukturierungsrecht abgestimmt werden. Inso-
weit enthält § 3a EStG – neben der betrieblichen 
Veranlassung des Schuldenerlasses (und der – 
schon rein logisch notwendigen – ertragsteuer-
lichen Auswirkung des entsprechenden Sanie-
rungsinstruments) – in Absatz 2 eine Reihe von 
Tatbestandsmerkmalen, die zwar vielfach der 
insolvenzrechtlichen Terminologie entlehnt 
bzw. an insolvenzrechtliche Kategorien ange-
lehnt sind. Anders als für die unternehmerbezo-
gene Sanierung in Absatz 5 wird allerdings nicht 
auf die entsprechenden insolvenzrechtlichen 
Begrifflichkeiten und Verfahrensarten verwie-
sen.  


Gerade im Hinblick auf die angestrebte Reform 
und Vereinfachung des Unternehmenssteuer-
rechts erscheint daher eine stärkere inhaltliche 
Koordinierung zwischen ertragsteuerlicher und 
insolvenzrechtlicher Rechtslage empfehlens-
wert. Dabei gilt es freilich zu beachten, dass (bei 
Weitem) nicht jede Sanierung in einem Insol-
venzverfahren (mit all seinen Spielarten) oder 
einem StaRUG-Verfahren vonstattengeht. Im 
Gegenteil dienen die vorgenannten Verfahren 
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gerade als Rückfalloption (und damit zugleich 
auch als Drohkulisse in vorausgehenden Ver-
handlungen) für den Fall, dass eine freie, außer-
gerichtliche Sanierung durch einvernehmliche 
Einigung mit den Gläubigern scheitert. Eine 
vollständige Gleichsetzung steuerrechtlicher mit 
insolvenzrechtlichen Kategorien erscheint da-
her von Vornherein nur im Hinblick auf materi-
ell-insolvenzrechtliche Elemente gangbar, wäh-
rend der Eintritt in ein bestimmtes insolvenz- 
oder restrukturierungsrechtliches Verfahrens-
stadium sich insbesondere zur Formulierung ei-
ner Vermutung für die Verwirklichung eines er-
tragsteuerlichen Tatbestandsmerkmals eignen 
dürfte, soweit die zugrundeliegenden Normzwe-
cke sich decken und das befasste Insolvenz-  
oder Restrukturierungsgericht sich bereits in 
hinreichender Intensität mit den entsprechen-
den Sachverhalten befasst hat. 


4.3.3.2. Sanierungsbedürftigkeit 


§ 3a Abs. 2 EStG setzt zunächst voraus, dass der 
Schuldner zum Zeitpunkt des Schuldenerlasses 
sanierungsbedürftig ist. Anders als § 8c Abs. 1a 
KStG verweist die Regelung damit nicht auf be-
währte insolvenzrechtliche Kategorien wie die 
Zahlungsunfähigkeit oder die Überschuldung, 
sondern statuiert einen eigenständigen und da-
mit ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriff.  


Materiell-rechtlich bietet sich die Klarstellung 
an, dass jedenfalls bei Vorliegen eines Insolvenz-
grunds stets auch eine Sanierungsbedürftigkeit 
anzunehmen ist.  


4.3.3.3. Sanierungsfähigkeit 


Weiterhin kommt § 3a EStG nur zur Anwen-
dung, wenn das schuldnerische Unternehmen 
sanierungsfähig ist und der Schuldenerlass – ggf. 
gemeinsam mit weiteren ergriffenen Maßnah-
men – dazu geeignet ist, die nachhaltige Sanie-
rung des Unternehmens zu bewirken,340 wobei 
es auf die exante Perspektive ankommt; ein tat-
sächlicher Sanierungserfolg ist nicht erforder-
lich.341 Maßgeblich ist, ob davon auszugehen ist, 
dass das Unternehmen die Zins- und Tilgungs-
leistungen auf die verbleibenden Verbindlich-
keiten voraussichtlich aus der fortgesetzten 


                                                           
340  FG Münster 4.9.2023 – 9 K 3511/20 F, EFG 2024, 210 Rz. 39, 


Rev. BFH IV R 23/23; Hallerbach in Herrmann/Heuer/Rau-
pach, § 3a EStG Rz. 28 (5/2023); Krumm in Brandis/Heuer-
mann, § 3a EStG Rz. 24 (12/2023); Kanzler in Kanz-
ler/Kraft/Bäuml, § 3a EStG Rz. 113; Bleschick in BeckOK 
EStG, § 3a EStG Rz. 295. 


Geschäftstätigkeit wird erbringen können.342 
Teilweise wird darüber hinaus gefordert, dass 
der Forderungserlass zur Sanierung des Schuld-
ners unverzichtbar ist, eine Sanierung also ohne 
den Forderungsverzicht (in der konkreten 
Höhe?) nicht möglich wäre,343 was allerdings  
eher der Kategorie der „Erforderlichkeit“ als der 
„Geeignetheit“ entsprechen dürfte. 


Zur Abstimmung der steuerrechtlichen Tatbe-
standsmerkmale der Sanierungsfähigkeit und -
eignung mit dem Insolvenz- und Restrukturie-
rungsrecht empfehlen sich vor diesem Hinter-
grund folgende Angleichungen: 


• Ist ein Insolvenz- oder Restrukturierungs-
plan bestätigt worden, hat das zuständige 
Gericht dabei inzident auch die Erfolgsaus-
sichten der Sanierung geprüft und jedenfalls 
keine offensichtliche Ungeeignetheit der 
vorgesehenen Maßnahmen festgestellt, wo-
bei insoweit wiederum der Amtsermitt-
lungsgrundsatz gilt. Auch wenn es sich dabei 
nur um eine summarische Prüfung handelt, 
sollte sich an die Bestätigung eine unwider-
legbare Vermutung für die Sanierungsfähig-
keit und die Sanierungseignung im steuer-
rechtlichen Sinne anschließen. 


• Auch jenseits der gerichtlichen Bestäti-
gungsentscheidung billigt das Insolvenz-
recht den begründeten Feststellungen eines 
Berufsträgers zur Sanierungsfähigkeit und 
zur Sanierungseignung eines (grob) ins Auge 
gefassten Konzepts allerdings eine gewisse 
Verlässlichkeit zu, insbesondere im Rahmen 
von § 270d InsO. Es böte sich daher an, ent-
sprechende Fachgutachten, insbesondere 
solche nach IDW S6, im steuerlichen Kon-
text mit einer widerleglichen Vermutungs-
wirkung auszustatten. 


Einschränkungen zu den vorgenannten Vor-
schlägen ergeben sich, wenn man an der Erfor-
derlichkeit des Forderungserlasses zur Sanie-
rung des Schuldners als Voraussetzung für die 
Sanierungseignung festhalten will. Denn eine 
„Übersanierung“ ist im insolvenz- und restruk-
turierungsrechtlichen Zusammenhang allenfalls 


341  BFH v. 28.11.2016 GrS 1/15, BStBl II 2017, 393 m.w.N. 
342  BFH v. 17.2.1999 IV B 153/97, BFH/NV 1999, 929. 
343  Krumm in Brandis/Heuermann, § 3a EStG Rz. 25 (12/2023); 


allerdings unter Verweis auf zwei Urteile des BFH, die sich 
für eine solche Aussage nicht in Anspruch nehmen lassen. 
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unter dem Gesichtspunkt des best-interest-of-
the-creditor-Test relevant, der allerdings nur in 
nicht-konsensualen Plänen greift und über-
dies – soweit es sich nicht um einen cross-class 
cram-down handelt (siehe dafür § 245 I Nr. 1 
InsO, § 26 I Nr. 1 StaRUG) – nur auf Antrag und 
nicht von Amts wegen berücksichtigt wird (vgl. 
§ 251 I Nr. 2 InsO, § 64 StaRUG).  


4.3.3.4. Sanierungsabsicht 


Schließlich greift § 3a EStG nach dem Wortlaut 
seines zweiten Absatzes nur insoweit, als der be-
treffende Gläubiger mit seinem Erlass gerade die 
Sanierung des Schuldners beabsichtigt. Nach der 
Rechtsprechung des BFH ist die Sanierungsab-
sicht zu vermuten, wenn sich mehrere Gläubiger 
an dem Schuldenerlass beteiligen.344 Aus dem 
Blickwinkel des Insolvenz- bzw. Restrukturie-
rungsrechts lässt sich dieses Tatbestandsmerk-
mal – ebenso wie die Ausnahme für die Beteili-
gung mehrerer Gläubiger – kaum 
aufrechterhalten. Das gilt insbesondere für 
nicht-konsensuale Insolvenz- und Restrukturie-
rungspläne, deren Existenz gerade darin begrün-
det liegt, das hold-out-Problem zu überwinden 
und auch eine obstruierende Minderheit an die 
insgesamt ökonomisch sinnvolle Restrukturie-
rung zu binden. Ein solches Verfahren wird ty-
pischerweise gerade dann eingeleitet, wenn sich 
abzeichnet, dass eine außergerichtliche Eini-
gung zwischen dem Schuldner und den (sanie-
rungsrelevanten) Gläubigern nicht zustande 
kommt. Vergegenwärtigt man sich, dass das 
Steuerprivileg des § 3a EStG dem Schuldner 
(und damit allen Gläubigern, deren Befriedi-
gungsaussichten für die bestehenbleibenden 
Forderungen wieder erstarken) zugutekommen 
soll, stellt das positive Erfordernis der – auf den 
einzelnen Gläubiger bezogenen – Sanierungsab-
sicht jedenfalls bei kollektiven Sanierungsbe-
strebungen somit einen gewissen Fremdkörper 
im Tatbestand des § 3a EStG dar. Bislang behilft 
man sich – den Wortlaut der gläubigerseitigen 
Sanierungsabsicht freilich geradezu in sein Ge-
genteil verkehrend – damit, im Falle eines 
Planerlasses die Sanierungsabsicht aller beteilig-
ter Gläubiger zu vermuten.345 
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Um das Steuerrecht hier auf das Insolvenzrecht 
anzupassen und derartige Operationen contra 
legem zu vermeiden, sollte eine Regelung aufge-
nommen werden, wonach ein Insolvenz- oder 
Restrukturierungsplan stets von der Sanierungs-
absicht aller beteiligten Gläubiger getragen wird. 
Jedenfalls bei den überstimmten oder gar aktiv 
gegen den Plan stimmenden Gläubigern wird es 
sich dabei um eine echte Fiktion handeln. Alter-
nativ könnte man für derartige Konstellationen 
insgesamt auf das Erfordernis der Sanierungsab-
sicht verzichten. 


 Mantelkauf  
(§§ 8c, 8d KStG) 
4.4.1. Bestandsaufnahme 


Die §§ 8c und 8d KStG sind der gegenwärtige 
Versuch des Gesetzgebers, einen Handel mit 
steuerlichen Verlusten mittels sogenannter 
Mantelkaufgestaltungen zu unterbinden.346 Eine 
idealtypische Mantelgesellschaft ist eine Kapi-
talgesellschaft, die kein Unternehmen mehr 
trägt und die auch kein nennenswertes Betriebs-
vermögen mehr besitzt, die aber noch über ei-
nen steuerlichen Verlustvortrag aus ihrer frühe-
ren unternehmerischen Tätigkeit verfügt. 
Aufgrund des körperschaftsteuerlichen Tren-
nungsprinzips bleibt dieser Verlustvortrag 
grundsätzlich erhalten, wenn ein Investor sämt-
liche Anteile an der Mantelgesellschaft erwirbt 
und in dieser eine neue unternehmerische Tä-
tigkeit entfaltet. Der Steuervorteil aufgrund ei-
ner Verrechnung der Altverluste mit den Ge-
winnen des neuen Unternehmens macht den 
Wert der Mantelgesellschaft aus. Bei wirtschaft-
licher Betrachtung sind nicht die Anteile an der 
Mantelgesellschaft, sondern ihr steuerlicher 
Verlustvortrag Gegenstand der Transaktion.  


Ausgehend vom Ideal der Entscheidungsneutra-
lität der Besteuerung besteht an sich kein 
Grund, Mantelkaufgestaltungen zu unterbinden. 
Um risikoreiche unternehmerische Tätigkeiten 
nicht zu diskriminieren, müssten Gewinne und 
Verluste symmetrisch behandelt werden. Hier-
für wäre eine Negativsteuer auf Verluste erfor-
derlich. Bei Kapitalgesellschaften als 


346  Siehe zur Mantelkaufproblematik Röder in Hütte-
mann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 5.214-5.216. 
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Unternehmensträgerinnen können sich die 
Steuerpflichtigen diesem Ideal mittels Mantel-
kaufgestaltungen zumindest annähern und die 
Diskriminierung von Verlusten reduzieren. Al-
lerdings gibt es bislang keine Negativsteuer auf 
Verluste. Diese Entscheidung des Gesetzgebers 
gilt es zu respektieren. Es ist daher legitim, Man-
telkaufgestaltungen zu unterbinden. Dabei sollte 
allerdings im Hinblick darauf, dass die Nutzung 
von Verlusten nicht per se problematisch ist, mit 
Augenmaß vorgegangen werden.  


Diesem Petitum genügte der 2008 eingeführte 
§ 8c KStG offensichtlich nicht. Die Vorschrift be-
schränkte sich in ihrer ursprünglichen Fassung 
darauf, bei einer Anteilsübertragung von 25 bis 
50 Prozent einen partiellen und ab einer Anteils-
übertragung von mehr als 50 Prozent einen voll-
ständigen Verlustuntergang anzuordnen. Das 
ging zu weit und hatte mit einer Bekämpfung 
von Mantelkaufgestaltungen nichts mehr zu 
tun. Der Gesetzgeber sah sich in kürzester Zeit 
gezwungen, die Regelung um eine Konzern-, 
Stille-Reserven- und Sanierungsklausel zu er-
gänzen. Eine weitere Entschärfung brachte der 
2016 eingeführte § 8d KStG. Die Vorschrift er-
möglicht es einer Kapitalgesellschaft, steuerliche 
Verluste auf Antrag auch nach einem schädli-
chen Beteiligungserwerb i.S.v. § 8c Abs. 1 S. 1 
KStG weiterhin zu nutzen, wenn und solange sie 
ihren Geschäftsbetrieb fortführt. Nach einer 
Entscheidung des BVerfG aus dem Jahr 2017347 
beschränkte der Gesetzgeber den Anwendungs-
bereich von § 8c KStG schließlich auf Anteils-
übertragungen von mehr als 50 Prozent. Als Er-
gebnis dieser Entwicklung können die §§ 8c, 8d 
KStG in ihrer aktuellen Fassung wieder als Man-
telkaufregelung bezeichnet werden. 


Ein typischer Mantelkauf hat zwei Komponen-
ten: einen substanziellen Anteilseignerwechsel 
und eine substanzielle Veränderung des von der 
Kapitalgesellschaft getragenen Unterneh-
mens.348 Nur wenn beides zutrifft, ist es über-
haupt denkbar, dass im wirtschaftlichen Ergeb-
nis ein steuerlicher Verlustvortrag verkauft 
wird. Das Erfordernis eines substanziellen An-
teilseignerwechsels ist wieder gewahrt, seit der 
Anwendungsbereich von § 8c KStG auf die 
Übertragung von Mehrheitsbeteiligungen 
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beschränkt wurde. § 8d KStG ermöglicht es, Ver-
luste trotz eines schädlichen Beteiligungser-
werbs zu nutzen, wenn sich das von der Kapital-
gesellschaft getragene Unternehmen nicht 
substanziell verändert.349 


Dennoch gehen die §§ 8c, 8d KStG nach wie vor 
über das hinaus, was zur Unterbindung von 
Mantelkaufgestaltungen erforderlich und ange-
messen ist. Beide Vorschriften sind zudem kom-
plex und viele Einzelfragen sind nach wie vor 
umstritten. Im Schrifttum wird daher häufig die 
Forderung nach einer grundlegenden Neurege-
lung erhoben. Die Kommission schließt sich die-
ser Forderung nicht an. Insbesondere eine häu-
fig als Alternative zu den §§ 8c, 8d KStG ins Spiel 
gebrachte Rückkehr zum Regelungskonzept der 
Vorgängerregelung in § 8 Abs. 4 KStG a.F. emp-
fiehlt sich nach Auffassung der Kommission 
nicht. Stattdessen schlägt die Kommission vor, 
Verbesserungen im bestehenden System der 
§§ 8c, 8d KStG vorzunehmen. Zum einen sollten 
die Anforderungen an einen substanziellen An-
teilseignerwechsel erhöht werden. Zum anderen 
sollte es den Steuerpflichtigen erleichtert wer-
den, Verluste weiter zu nutzen, wenn es nach ei-
nem Anteilseignerwechsel nicht zu einer sub-
stanziellen Veränderung des von der 
Verlustgesellschaft getragenen Unternehmens 
kommt.  


4.4.2. Keine Rückkehr zum Regelungskonzept 
des § 8 Abs. 4 KStG a.F. 


Die Forderungen nach einer Abschaffung der 
§§ 8c, 8d KStG sind zwar Legion, Vorschläge da-
für, wie eine Neuregelung konkret aussehen 
sollte, hingegen Mangelware. Das dürfte nicht 
zuletzt daran liegen, dass es sich hierbei um ein 
komplexes Optimierungsproblem handelt, das 
nur eine „second-best“-Lösung zulässt. Eine 
Mantelkaufregelung ist stets ein Kompromiss 
zwischen teils widerstreitenden Anforderungen. 
Der primäre Zweck einer Mantelkaufregelung 
besteht darin, einen Handel mit steuerlichen 
Verlustvorträgen zuverlässig zu unterbinden. 
Gleichzeitig sollen legitime Unternehmensum-
strukturierungen nicht behindert werden. Eine 
Mantelkaufregelung sollte ferner möglichst 
leicht zu administrieren sein und ein möglichst 


349 Röder in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz. 
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hohes Maß an Vorhersehbarkeit und Rechtssi-
cherheit bieten.350 Eine perfekte Mantelkaufre-
gelung, die all diese Anforderungen vollumfäng-
lich erfüllt, gibt es nicht.351 Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass sich auch im Rechtsver-
gleich kein Regelungsvorbild ausmachen lässt, 
das sich eindeutig zur Nachahmung emp-
fiehlt.352 


Die Stimmen im Schrifttum, die sich für eine 
Abschaffung der §§ 8c, 8d KStG aussprechen, be-
schränken sich meist darauf, mehr oder weniger 
pauschal für eine Rückkehr zum Regelungskon-
zept des § 8 Abs. 4 KStG a.F. zu plädieren. Das 
würde bedeuten, den Verlustuntergang wieder 
mit einer Zuführung neuen Betriebsvermögens 
zu verknüpfen. Gerade dieses Tatbestandsmerk-
mal von § 8 Abs. 4 KStG a.F. war äußerst streit-
anfällig und trug maßgeblich dazu bei, dass der 
Gesetzgeber mit § 8c KStG in der Fassung des 
Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 den – 
zum Scheitern verurteilten – Versuch einer radi-
kalen Vereinfachung unternahm.  


Selbst wenn es möglich wäre, die diesbezügli-
chen Schwächen von § 8 Abs. 4 KStG a.F. de lege 
ferenda zu vermeiden, sollte der Gesetzgeber 
nicht zu dessen Regelungskonzept zurückkeh-
ren.353 Es wäre wirtschaftspolitisch kontrapro-
duktiv, die an sich wünschenswerte Vermeh-
rung des Betriebsvermögens durch einen 
Neugesellschafter durch die Versagung des Ver-
lustabzugs zu bestrafen.354 Auf die Höhe des Be-
triebsvermögens oder auf andere quantitative 
Kriterien wie den Umsatz oder die Zahl der Be-
schäftigten abzustellen, bedeutet nichts anderes, 
als einen steuerlichen Nachteil daran zu knüp-
fen, dass ein Unternehmen zu schnell wächst  
oder zu viele neue Mitarbeiter einstellt.355 Dieses 
Problem vermeidet § 8d KStG, nach dessen Re-
gelungskonzept es nur darauf ankommt, ob sich 
die unternehmerische Tätigkeit einer Kapitalge-
sellschaft verändert.356 Hierbei kann als Indiz 
unter anderem auf die Zusammensetzung des 
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Betriebsvermögens abgestellt werden. Der bloße 
Umfang des Betriebsvermögens spielt hingegen 
keine Rolle. Eine grundlegende Umgestaltung 
der unternehmerischen Tätigkeit ist ein zuver-
lässiger Indikator für die typisierende Erfassung 
von Mantelkaufgestaltungen. 


4.4.3. Anforderungen an einen substanziellen 
Anteilseignerwechsel 


Nach § 8c Abs. 1 S. 1 KStG liegt ein für die wei-
tere Verlustnutzung grundsätzlich schädlicher 
Beteiligungserwerb vor, wenn innerhalb von 
fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 
50 Prozent der Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft auf einen Erwerber übertragen werden. 


Das Erfordernis einer Anteilsübertragung von 
mehr als 50 Prozent innerhalb von fünf Jahren 
ist das Mindestmaß, das für eine typisierende 
Regelung von Mantelkaufgestaltungen gefordert 
werden muss. Eine Minderheitsbeteiligung er-
möglicht es dem Erwerber nicht, die Verwer-
tung der Verluste der Gesellschaft zu steuern, 
wie dies für eine Mantelkaufgestaltung typisch 
ist. Wenn der Erwerber bereits zuvor an der Ge-
sellschaft beteiligt ist, kann zwar der Erwerb von 
weniger als 50 Prozent der Anteile zur Erlan-
gung der Kontrolle über die Gesellschaft genü-
gen. Auch in diesem Fall ist aber eine Anteils-
übertragung von mehr als 50 Prozent zu 
fordern. Beim Hinzuerwerb von maximal 
50 Prozent der Anteile durch einen Altgesell-
schafter kann typischerweise nicht davon ausge-
gangen werden, dass der Kauf steuerlicher Ver-
lustvorträge das primäre Motiv für die 
Transaktion ist.  


Grundsätzlich wäre es denkbar, den Schwellen-
wert für einen schädlichen Beteiligungserwerb 
höher anzusetzen, etwa bei 75 Prozent. Dafür 
spricht aus der Perspektive des Gesellschafts-
rechts, dass die verbleibenden Gesellschafter 
dann in der Regel keine Sperrminorität mehr 
organisieren könnten. Aus diesem Grund setzte 


353  So bereits Röder, FR 2018, 52, 62; ders. in Hüttemann/Schön, 
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§ 8 Abs. 4 KStG a.F. die Schwelle für einen schäd-
lichen Anteilseignerwechsel ursprünglich hier 
an. Allerdings senkte der Gesetzgeber diesen 
Wert zur Bekämpfung von Umgehungsgestal-
tungen bereits 1997 auf den Erwerb einfacher 
Mehrheitsbeteiligungen ab, was auch rechtsver-
gleichend Standard ist.357 Nachfolgend wird vor 
diesem Hintergrund davon ausgegangen, dass 
insofern an der bestehenden Rechtslage festge-
halten wird. 


Alternativlos ist ferner die Einbeziehung mittel-
barer Anteilsübertragungen. Wären – wie bei § 8 
Abs. 4 KStG a.F. – nur unmittelbare Anteilsüber-
tragungen schädlich, könnte eine Mantelkaufre-
gelung sehr leicht durch die Einziehung einer 
weiteren Beteiligungsebene ausgehebelt werden.  


Problematisch ist an der geltenden Rechtslage 
allerdings, dass das für die Abgabe der Steuerer-
klärung verantwortliche Management einer 
deutschen Kapitalgesellschaft nicht zwingend 
davon Kenntnis hat, ob es auf einer übergeord-
neten Beteiligungsebene zu einem schädlichen 
Beteiligungserwerb gekommen ist. Dies gilt ins-
besondere bei tief gestaffelten, grenzüberschrei-
tenden Konzernstrukturen. Ein strukturelles 
Vollzugsdefizit dürfte insofern allerdings noch 
nicht vorliegen, da nur eine Minderheit der Ver-
anlagungsfälle in dieser Hinsicht wirklich prob-
lematisch sein dürfte. Für diese Fälle muss aller-
dings eine angemessene und rechtssichere 
Lösung gefunden werden. Zu diesem Zweck 
sollte gesetzlich geregelt werden, dass sich die 
Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen auf ein 
zumutbares Maß beschränkt. Hierbei müssen 
insbesondere die gesellschaftsrechtlichen Aus-
kunftsansprüche innerhalb von Beteiligungsket-
ten und Konzernstrukturen berücksichtigt wer-
den. 


Für die Frage, ob im wirtschaftlichen Ergebnis 
ein „Verkauf“ von Verlusten überhaupt denkbar 
ist, kommt es auf darauf an, ob es auf der obers-
ten Beteiligungsebene (mittelbar) zu einer sub-
stanziellen Anteilsübertragung gekommen ist. 
Daran fehlt es beispielsweise, wenn der Veräu-
ßerer von 100 Prozent der Anteile an einer Ver-
lustgesellschaft 90 Prozent der Anteile an der er-
werbenden Gesellschaft hält. Mittelbar ändern 
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sich in diesem Fall die Beteiligungsverhältnisse 
an der Verlustgesellschaft nur zu 10 Prozent. Das 
ist offensichtlich kein Fall, der von einer Man-
telkaufregelung erfasst werden sollte.  


An sich wäre es sachgerecht, den Tatbestand ei-
nes schädlichen Beteiligungserwerbs von vorn-
herein auf Fälle zu beschränken, in denen auf 
der obersten Beteiligungsebene mittelbar mehr 
als 50 Prozent der Anteile an einer Verlustgesell-
schaft übertragen werden. Gegen diese theore-
tisch ideale Lösung spricht allerdings wiederum 
die praktische Schwierigkeit, mittelbare Anteils-
verschiebungen auf der obersten Beteiligungs-
stufe zu ermitteln. Von einer solchen Regelung 
ginge daher der Anreiz aus, einen schädlichen 
Beteiligungserwerb mittels komplexer Konzern-
strukturen zu verschleiern. 


Aus diesem Grund ist es sachgerecht, den Tatbe-
stand des schädlichen Beteiligungserwerbs 
durch die Einbeziehung aller Beteiligungsstufen 
im Ausgangspunkt weit zu fassen. Allerdings 
muss den Steuerpflichtigen der Nachweis er-
möglicht werden, dass es auf der obersten Betei-
ligungsebene tatsächlich nicht zu einer relevan-
ten Anteilsverschiebung gekommen ist. Dieser 
Regelungsansatz liegt der Konzernklausel in § 8c 
Abs. 1 S. 4 KStG zugrunde, die allerdings viel zu 
restriktiv gefasst ist. Die Konzernklausel setzt 
voraus, dass an dem übertragenden und an dem 
übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person 
zu jeweils 100 Prozent mittelbar oder unmittel-
bar beteiligt ist. Es darf also mittelbar zu keiner-
lei Anteilsverschiebung kommen. Jede noch so 
geringe Beteiligung einer weiteren Person ist 
schädlich. Laut der Gesetzesbegründung soll auf 
diese Weise eine Verschiebung von Verlusten 
auf Dritte ausgeschlossen werden.358 Das geht 
weit über das Ziel einer typisierenden Erfassung 
von Mantelkaufgestaltungen hinaus.  


Die Kommission empfiehlt, die Konzernklausel 
neu zu fassen. Zukünftig sollte eine Kapitalge-
sellschaft ihre Verluste trotz eines schädlichen 
Beteiligungserwerb weiter nutzen können, 
wenn nachgewiesen wird, dass es hierdurch auf 
der obersten Beteiligungsebene nicht zu einer 
mittelbaren oder unmittelbaren Anteilsver-
schiebung von mehr als 50 Prozent gekommen 


358  BT-Drs. 17/15, 19. 
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ist. Von vornherein unproblematisch wären bei 
einer solchen Regelung beispielsweise Fälle ei-
ner Verkürzung oder Verlängerung der Beteili-
gungskette im Konzern, die zwar unmittelbar 
die Voraussetzungen eines schädlichen Beteili-
gungserwerbs erfüllen, aber mittelbar nicht zu 
einer Veränderung der Beteiligungsverhältnisse 
führen. Ausreichend wäre es zudem, wenn ge-
zeigt werden kann, dass eine Konzerngesell-
schaft oberhalb der Verlustgesellschaft vor und 
nach dem schädlichen Beteiligungserwerb mit-
telbar zu mehr als 50 Prozent an der Verlustge-
sellschaft beteiligt ist. Denn dann ist es ausge-
schlossen, dass dieser Vorgang auf der obersten 
Beteiligungsebene zu einer Anteilsverschiebung 
von mehr als 50 Prozent führt. 


4.4.4. Anforderungen an eine substanzielle 
Veränderung des Unternehmens 


Gemäß § 8d KStG können Verluste ungeachtet 
eines schädlichen Beteiligungserwerbs i.S.v. § 8c 
Abs. 1 S. 1 KStG weiterhin genutzt werden, wenn 
die betroffene Kapitalgesellschaft ihren Ge-
schäftsbetrieb fortführt und keiner der in § 8d 
Abs. 2 KStG genannten Ausschlusstatbestände 
eingreift. 


Die Vorschrift wird im Schrifttum vielfach als zu 
restriktiv kritisiert.359 Als problematisch wird 
dabei zum einen das Erfordernis angesehen, dass 
eine Kapitalgesellschaft nur einen Geschäftsbe-
trieb unterhalten darf. Zum anderen werden die 
Ausschlusstatbestände in § 8d Abs. 2 KStG als 
überschießend angesehen. 


Die Beschränkung auf nur einen Geschäftsbe-
trieb ist dem Regelungskonzept des § 8d KStG 
inhärent.360 § 8d KStG macht die Kontinuität des 
von einer Kapitalgesellschaft getragenen Unter-
nehmens an der ausgeübten unternehmerischen 
Tätigkeit und nicht am Umfang des Betriebsver-
mögens fest. Könnte eine Kapitalgesellschaft 
nach einem schädlichen Beteiligungserwerb 
mehrere unterschiedliche Geschäftsbetriebe un-
terhalten, wäre Mantelkaufgestaltungen Tür 
und Tor geöffnet. Der Erwerber könnte dann im 
Rahmen der Gesellschaft eine neue unterneh-
merische Tätigkeit entfalten und die dabei 
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erzielten Gewinne mit Verlusten aus dem bis-
lang von der Gesellschaft getragenen Unterneh-
men verrechnen. Der vielfach geäußerten Be-
fürchtung, das Erfordernis der Fortführung des 
Geschäftsbetriebs sei für die Bedürfnisse der 
Praxis zu unflexibel, ist bei der Auslegung dieses 
Tatbestandsmerkmals Rechnung zu tragen. Wie 
schon dem Gesetz selbst zu entnehmen ist, kann 
ein Geschäftsbetrieb auch unterschiedliche Be-
tätigungen umfassen, sofern sich diese gegensei-
tig ergänzen und fördern. Die Kommission emp-
fiehlt daher, an dem Erfordernis, dass eine 
Kapitalgesellschaft für die Zwecke von § 8d 
KStG nur einen Geschäftsbetrieb unterhalten 
darf, festzuhalten. 


Zum Teil berechtigt ist hingegen die Kritik an 
der Weite der Ausschlusstatbestände in § 8d 
Abs. 2 KStG. Als besonders problematisch wird 
empfunden, dass § 8d KStG nur anwendbar ist, 
wenn eine Kapitalgesellschaft nicht als Organ-
trägerin fungiert und auch nicht an einer Mit-
unternehmerschaft beteiligt ist.361 Diese Bedin-
gungen müssen ab dem Beginn des dritten 
Veranlagungszeitraums vor dem schädlichen 
Beteiligungserwerb und bis zur vollständigen 
Verrechnung der von § 8d KStG erfassten Ver-
luste erfüllt sein. Die Intention des Gesetzgebers 
ist im Ausgangspunkt nachvollziehbar. Sowohl 
über die Stellung als Organträgerin als auch mit-
tels einer Beteiligung an einer Mitunternehmer-
schaft könnten einer Kapitalgesellschaft Ge-
winne aus völlig anderen unternehmerischen 
Betätigungen zugerechnet und mit Altverlusten 
verrechnet werden.  


Um der damit verbundenen Gefahr von Mantel-
kaufgestaltungen vorzubeugen, ist es jedoch 
nicht erforderlich, die Anwendung von § 8d 
KStG vollkommen auszuschließen.362 Es ist viel-
mehr ausreichend, dass die Ergebniszurechnung 
suspendiert wird, bis die Verluste aus der eige-
nen unternehmerischen Tätigkeit der Kapitalge-
sellschaft nach einem schädlichen Beteiligungs-
erwerb mit ihren eigenen Gewinnen verrechnet 
worden sind. Zu diesem Zweck müsste die Zu-
rechnung der Ergebnisse von Organgesellschaf-
ten bzw. der Mitunternehmerschaft 


361  Siehe bspw. Bergmann/Süß, DStR 2016, 2185 (2189). 
362  So zutreffend bereits Bergmann/Süß, DStR 2016, 2185 (2189). 
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rückwirkend bis zum Beginn des dritten Veran-
lagungszeitraums vor dem schädlichen Beteili-
gungserwerb rückgängig gemacht werden. An-
schließend müssten die Gewinne und Verluste 
der Kapitalgesellschaft aus ihrer eigenen unter-
nehmerischen Tätigkeit so lange von der ihr im 
Rahmen von Organschaft und Mitunternehmer-
schaft zugerechneten Gewinne und Verluste ge-
trennt bleiben, bis die im Zeitpunkt des schädli-
chen Beteiligungserwerbs vorhandenen Verluste 
verrechnet wurden. Weiterhin möglich wäre es 
im Falle der Organschaft hingegen, die Gewinne 
und Verluste verschiedener Organgesellschaften 
bei einer § 8d KStG nutzenden Organträgerin zu 
poolen. Es müssten also im Ergebnis zwei ge-
trennte Verrechnungskreise gebildet werden. 


Die Gefahr einer Mantelkaufgestaltung besteht 
zudem dann nicht, wenn Organträgerin und Or-
gangesellschaften insgesamt die Anforderungen 
eines einheitlichen Geschäftsbetriebs erfüllen 
und dieser rechtsträgerübergreifende Geschäfts-
betrieb fortgeführt wird. Ein Beispiel hierfür 
wäre eine GmbH, die ein Autohaus trägt und 
mehrheitlich an einer weiteren GmbH beteiligt 
ist, die auf dem gleichen Betriebsgelände eine 
Autowerkstatt betreibt. Wären beide Betätigun-
gen bei einer Gesellschaft zusammengefasst, 
würden sie einen einheitlichen Geschäftsbetrieb 
bilden.363 Es besteht daher kein Grund, den Er-
halt der Verlustvorträge nach § 8d KStG zu ver-
sagen, wenn die Autohaus-GmbH als Organträ-
gerin der Werkstatt-GmbH fungiert und beide 
Gesellschaften ihren einheitlichen Geschäftsbe-
trieb fortführen. Gleiches gilt für den Fall, dass 
die Betätigungen einer Kapitalgesellschaft und 
einer Personengesellschaft, an der sie als Mitun-
ternehmerin beteiligt ist, einen einheitlichen 
Geschäftsbetrieb bilden. Ein einheitlicher Ge-
schäftsbetrieb kann bei einer rechtsträgerüber-
greifenden Betrachtung insbesondere auch zwi-
schen einer reinen Holdinggesellschaft und 
einer operativ tätigen Tochtergesellschaft beste-
hen. Unschädlich wäre es bei einer rechtsträger-
übergreifenden Betrachtung zudem, wenn 
nachträglich weitere Organgesellschaften oder 
Beteiligungen an Mitunternehmerschaften hin-
zukommen oder wegfallen, solange insgesamt 
weiterhin ein einheitlicher Geschäftsbetrieb 
vorliegt. Auch dies entspricht der Situation bei 


                                                           
363  Siehe BMF v. 18.3.2021, IV C 2 - S 2745-b/19/10002:002, 


BStBl I 2021, 363 Rz. 21. 


einer einzelnen Kapitalgesellschaft, die sich im 
Rahmen ihres einheitlichen Geschäftsbetriebs 
neue Tätigkeitsfelder erschließen bzw. vorhan-
dene Tätigkeitsfelder einstellen kann.  


Die Kommission spricht sich dafür aus, zukünf-
tig auch Kapitalgesellschaften, die als Organträ-
gerinnen fungieren oder an Mitunternehmer-
schaften beteiligt sind, die Stellung eines 
Antrags nach § 8d KStG zu ermöglichen, wenn 
zu diesem Zweck entweder gesonderte Verrech-
nungskreise gebildet werden oder wenn bei ei-
ner rechtsträgerübergreifenden Betrachtung nur 
ein einheitlicher Geschäftsbetrieb vorliegt. Zu-
dem sollte es nach Auffassung der Kommission 
auch möglich sein, beide Ansätze zu kombinie-
ren. Als Beispiel hierfür soll eine Organträgerin 
dienen, bei der es zu einem schädlichen Beteili-
gungserwerb im Sinne von § 8c Abs. 1 S. 1 KStG 
gekommen ist und die bei einer rechtsträger-
übergreifenden Betrachtung nur mit einem Teil 
ihrer Organgesellschaften einen einheitlichen 
Geschäftsbetrieb bildet. Nach geltendem Recht 
kann in diesem Fall kein Antrag nach § 8d KStG 
gestellt werden. Bei der Bildung gesonderter 
Verrechnungskreise könnte die Organträgerin 
einen Antrag nach § 8d KStG stellen und ihre 
Altverluste im Wege des Verlustvortrags mit ei-
genen Gewinnen verrechnen. Daneben würden 
die Gewinne und Verluste der Organgesellschaf-
ten bei der Organträgerin in einem gesonderten 
Verrechnungskreis zusammengefasst und be-
steuert. Alternativ sollte es der Organträgerin er-
möglicht werden, bei der Stellung des Antrags 
nach § 8d KStG diejenigen Organgesellschaften 
zu benennen, mit denen sie einen einheitlichen 
Geschäftsbetrieb bildet. Ein gesonderter Ver-
rechnungskreis müsste dann nur für diejenigen 
Gesellschaften gebildet werden, die von dem 
Antrag nach § 8d KStG nicht erfasst sind.  


Wie das Beispiel verdeutlicht, könnte ein Antrag 
nach § 8d KStG zukünftig auch für einen Organ-
kreis gestellt werden, in dem völlig unterschied-
liche Betätigungen zusammengefasst sind. Es 
wäre lediglich erforderlich, den Antrag auf einen 
bestimmten Tätigkeitsbereich zu beschränken, 
der einen einheitlichen Geschäftsbetrieb bildet. 
Eine einzelne Kapitalgesellschaft hätte diese 
Möglichkeit wegen des Erfordernisses eines 
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einheitlichen Geschäftsbetriebs nicht. Dieser 
Unterschied liegt darin begründet, dass geson-
derte Verrechnungskreise bei einer einzelnen 
Kapitalgesellschaft auf der Grundlage einer ein-
heitlichen Buchführung und Bilanzierung gebil-
det werden müssten, was aufwendig und gestal-
tungsanfällig wäre. Im Rahmen einer 
Organschaft besteht dieses Problem nicht, da 
hier jede Organgesellschaft ihren Gewinn in ei-
nem ersten Schritt eigenständig ermittelt, bevor 
die Einzelergebnisse in einem zweiten Schritt 
beim Organträger zusammengefasst werden. 
Entsprechendes gilt für Beteiligungen an Mitun-
ternehmerschaften, in denen der Gewinn zu-
nächst auf der Ebene der Mitunternehmerschaft 
ermittelt und erst anschließend den Mitunter-
nehmern anteilig zugerechnet wird. Durch die 
getrennte Gewinnermittlung wird die Bildung 
gesonderter Verrechnungskreise gegenüber der 
Situation bei einer einzelnen Kapitalgesellschaft 
stark vereinfacht. 


Die Kommission empfiehlt im vorausgehenden 
Kapitel (s. 3.7.) die bisherige Organschaft durch 
ein modernes System der Gruppenbesteuerung 
zu ersetzen, das keinen Gewinnabführungsver-
trag mehr voraussetzt. Die vorgeschlagene Öff-
nung des Anwendungsbereichs von § 8d KStG 
könnte auch im Falle eines solchen System-
wechsels in der beschriebenen Weise umgesetzt 
werden. 


 Empfehlungen 
1. Unternehmungen sind in einer Wettbe-


werbswirtschaft Risiken ausgesetzt und un-
terliegen einem steten Anpassungsdruck. 
Steuerinduzierte Hindernisse für Umstruktu-
rierungen, Liquidationen, Sanierungen und 
die Verrechnung von Verlusten beeinträchti-
gen daher ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ziel 
der Kommission ist deshalb die Entwicklung 
von Vorschlägen, die zum Abbau von steuer-
lichen Umstrukturierungshindernissen,  
Liquidations- und Sanierungshindernissen 
sowie Hindernissen bei der Verlustverrech-
nung führen. Zentrale Leitgedanken sind die 
Vereinfachung durch Systemorientierung, 
eine Abstimmung mit internationalen Rege-
lungen und die Positionierung Deutschlands 
als attraktiver und verlässlicher 


Steuerstandort, ohne dass deutsches Steu-
ersubstrat verloren geht. 


2. Betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstruktu-
rierungen nicht durch steuerliche Hinder-
nisse zu behindern, gehört zu den traditio-
nellen Zielen der deutschen Steuerpolitik 
und entspricht dem Grundsatz der Besteue-
rung nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit. 
Gleichwohl enthalten die bisher geltenden 
Normen Schwächen, namentlich im Hinblick 
auf nationale Restrukturierungen, die Verlet-
zung europarechtlicher Vorgaben und grenz-
überschreitende Umstrukturierungen. 


3. Zu den umwandlungssteuerlichen Hinder-
nissen für nationale Restrukturierungen ge-
hört das Teilbetriebserfordernis bei Spaltun-
gen und Einbringungen gem. §§ 15, 20, 24 
UmwStG, welches nicht mehr der wirtschaft-
lichen Realität entspricht und gravierende 
Rechtsunsicherheiten mit sich bringt. Die 
Kommission schlägt daher vor, auch die 
Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 
steuerneutral zuzulassen, sofern ein Business 
Purpose vorliegt. Darüber hinaus sind die be-
stehenden Sperrfristen auf einheitlich drei 
Jahre zu verkürzen und die Übertragung 
sperrfristbehafteter Anteile zu Buchwerten 
oder innerhalb eines Konzerns sollte un-
schädlich sein. Bei der Umwandlung von Ka-
pitalgesellschaften sollte schließlich eine 
Übertragung von Verlusten (wieder) zugelas-
sen werden. Weitere Vorschläge betreffen 
Kettenumwandlungen, die Nachspaltungs-
veräußerungssperre und die Nichtanwen-
dung des Gesamtplans im UmwStG. 


4. Im Einkommensteuerrecht wird entspre-
chend der umwandlungssteuerrechtlichen 
Regelungen ein Bewertungswahlrecht im 
Rahmen der §§ 6 Abs. 3, 6 Abs. 5, 16 Abs. 3 S. 2 
ff. EStG vorgeschlagen. Darüber hinaus sollen 
die Sperrfristen reformiert und der sachliche 
Anwendungsbereich des § 6 Abs. 5 EStG aus-
gedehnt werden: Erfasst werden soll die 
Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 
zwischen nicht beteiligungsidentischen Per-
sonengesellschaften sowie zwischen ver-
schiedenen Steuerpflichtigen (bei Vorliegen 
eines Business Purpose) und die begrenzte 
Mitübertragung von Verbindlichkeiten. Ent-
sprechendes gilt für Realteilungen gem. § 16 
Abs. 3 S. 2 ff. EStG. Einzuschränken sind die 
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Körperschaftsklauseln und es bedarf einer 
Anpassung des § 6 Abs. 5 EStG, sofern die 
Rechtsfigur des Sonderbetriebsvermögens 
abgeschafft wird. 


5. Im Hinblick auf Organschaften schlägt die 
Kommission vor, die jüngere Rechtspre-
chung des BFH zur Fußstapfentheorie bei 
Umwandlungen und Einbringungen in den 
Umwandlungssteuer-Erlass zu übernehmen 
und die unentgeltliche Übertragung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens in-
nerhalb eines Organkreises bei Vorliegen ei-
nes Business Purpose zu Buchwerten zuzu-
lassen. Hiermit wird zugleich ein 
Standortnachteil gegenüber anderen Grup-
penbesteuerungssystemen beseitigt. 


6. Zur Vermeidung von Verstößen gegen euro-
parechtliche Vorgaben ist es insbesondere er-
forderlich, die umwandlungssteuerrechtli-
chen Sperrfristen um einen Motivtest zu 
erweitern, die Zwangsaufdeckung stiller Las-
ten zumindest bei Verschmelzungen, Auf- 
und Abspaltungen sowie Einbringungen zwi-
schen Kapitalgesellschaften zu beenden und 
die Nichtnegativitätsbedingung des § 20 
Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UmwStG zu beseitigen. 


7. Im Hinblick auf grenzüberschreitende Um-
wandlungen sollte die Vergleichbarkeitsprü-
fung großzügiger ausgestaltet werden; deut-
sche Steuerinteressen sind insoweit nicht 
betroffen. Vorgeschlagen wird darüber hin-
aus eine Globalisierung der Einbringungs-
vorschriften. Zudem sollten Hindernisse für 
die Restrukturierung unmittelbarer und mit-
telbarer Beteiligungen von in Deutschland 
ansässigen Unternehmungen durch eine An-
passung des materiellen Korrespondenzprin-
zips in § 8b Abs. 1 S. 5 KStG und der Hinzu-
rechnungsbesteuerung beseitigt werden. 
Schließlich bedarf es bei Verletzung der Steu-
erverhaftungsbedingungen eines Steuerauf-
schubs und bei der Mindestbesteuerung ei-
ner internationalen Abstimmung. 


8. Nach Auffassung der Kommission verletzt 
der ganze bzw. teilweise Ausschluss der steu-
erlichen Geltendmachung von Verlusten aus 
der Liquidation von Kapitalgesellschaften 
beim Anteilseigner das objektive Nettoprin-
zip, beeinträchtigt die Risikoübernahme und 
begründet einen Standortnachteil gegenüber 


anderen Jurisdiktionen. Liquidationsverluste 
sind daher zum Abzug zuzulassen, begrenzt 
auf die Höhe des anteiligen steuerlichen Ein-
lagekontos, maximal aber der Anschaffungs-
kosten des Anteilseigners. Auch Gewinnmin-
derungen aus Gesellschafterdarlehen sind zu 
berücksichtigen, die Vorschriften in § 8b 
Abs. 3 S. 4 ff. KStG, § 3c Abs. 2 S. 2 ff. EStG 
und § 20 Abs. 6 S. 6 EStG zu streichen.  


9. Im Falle des gesellschaftsrechtlich veranlass-
ten Verzichts auf ein Gesellschafterdarlehen 
sollte auf der Gesellschaftsebene der Nenn-
wert der Verbindlichkeit als Einlage abgezo-
gen und beim Anteilseigner der werthaltige 
Teil als nachträgliche Anschaffungskosten 
berücksichtigt werden. Der nicht werthaltige 
Teil der Forderung sollte steuerlich abziehbar 
sein. 


10. Bei Forderungsverzichten von Drittgläubi-
gern sollte die Regelung des § 3a EStG mit 
den insolvenzrechtlichen Bestimmungen 
besser abgestimmt werden. 


11. Die Verlustverrechnungsregeln der §§ 8c, 8d 
KStG sollen nach Auffassung der Kommis-
sion grundsätzlich fortgelten. Allerdings sind 
Schwächen zu beseitigen. Grundsätzlich soll 
nur noch der unmittelbare oder mittelbare 
Übergang einer Mehrheit der Anteile einen 
Verlustuntergang auslösen können. Auch in 
diesem Fall besteht allerdings die Möglich-
keit des Steuerpflichtigen nachzuweisen, dass 
es auf einer oberen Konzernstufe nicht zu ei-
ner relevanten Anteilsverschiebung gekom-
men ist. Damit ist insbesondere die Verkür-
zung oder Verlängerung von 
Beteiligungsketten nicht schädlich. Darüber 
hinaus empfiehlt die Kommission eine ziel-
genauere Ausgestaltung des § 8d KStG; insbe-
sondere das Vorhandensein von Organschaf-
ten und von Beteiligungen an 
Mitunternehmerschaften soll die Anwen-
dung der Regelung nicht mehr generell aus-
schließen. 
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5. Internationale Unternehmensbesteuerung 


 Einführung  
5.1.1. Arbeitsauftrag/Zielsetzung 


Der Arbeitsauftrag der Kommission „Verein-
fachte Unternehmensteuer“ umfasst neben ei-
ner die Rechtsanwendung erleichternden Syste-
matisierung des Unternehmenssteuerrechts 
auch Maßnahmen der Verbesserung der Attrak-
tivität des Steuerstandorts. Dabei geht es für den 
Bereich des internationalen Steuerrechts um die 
Verbesserung der Regeln zur Vermeidung inter-
nationaler Doppelbesteuerung (Abschnitt 5.2.). 
Dies betrifft namentlich die Anrechnung aus-
ländischer Steuern, eine Besteuerung, die einer 
zunehmend mobilen Arbeitswelt Rechnung 
trägt, ebenso wie die Verbesserung grenzüber-
schreitender Verlustverrechnung. Zur Standort-
verbesserung tragen aber auch Vorschläge zur 
Reform der Wegzugsbesteuerung bei, die sich 
zunehmend als Mobilitäts- und Zuzugshemmnis 
auswirkt (Abschnitt 5.4.). Einen wesentlichen 
Beitrag zur Vereinfachung kann die Rückfüh-
rung von Anti-Missbrauchs-Maßnahmen leisten 
(Abschnitt 5.3.), die zudem, soweit sie über inter-
nationale Standards hinausgehen, Wettbewerbs-
nachteile begründen.  


5.1.2. Internationaler und Europäischer 
Rechtsrahmen 


Vorschläge zur Reform des internationalen 
Steuerrechts sind in den Rahmen des Doppelbe-
steuerungsrechts einzubetten. Das bestehende 
Netz von über 90 Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA), die Deutschland abgeschlossen hat, 
ist einerseits elementare Grundlage des Aus-
gleichs konkurrierender Steueransprüche der 
beteiligten Staaten und der Vermeidung inter-
nationaler Doppelbesteuerung, andererseits las-
sen sich Änderungen aufgrund der Notwendig-
keit der Nachverhandlung jedes einzelnen 


                                                           
364  Base Erosion and Profit Shifting.  
365  Schön in FS BFH Bd. I, 923. 


Doppelbesteuerungsabkommens nur in sehr 
langer Frist erreichen. Zwar hat das Internatio-
nale Steuerrecht seit 2012 mit der BEPS364-Initi-
ative der OECD einen enormen Entwicklungs-
schub erlebt („Internationalisierung des 
Internationalen Steuerrechts“365) und der Ein-
satz multilateraler Instrumente erlaubt koordi-
nierte Überformungen der bestehenden Dop-
pelbesteuerungsabkommen, jedoch setzt dies 
internationalen Konsens voraus. Die Möglich-
keiten des einzelnen Nationalstaats, Änderun-
gen des Doppelbesteuerungsrechts zu erwirken, 
bleiben begrenzt. Dies darf allerdings nicht 
grundsätzlich dazu verleiten, Änderungen ein-
seitig durch treaty overrides zu bewirken, mö-
gen diese auch verfassungsrechtlich zulässig 
sein.366 


Zusätzliche Grenzen setzt innerhalb der Europä-
ischen Union das Richtlinienrecht, mit dem der 
EU-Steuergesetzgeber zunehmend in das inter-
nationale Steuerrecht eingreift. Zu nennen sind 
insb. die ATAD und die Mindestbesteuerung-
Richtlinie (im Folgenden: MinBestRL). Deren 
Vorgaben sind zu beachten; sie zu verändern, 
setzt nach Art. 115 AEUV eine entsprechende 
Initiative der Kommission sowie einen einstim-
migen Ratsbeschluss aller 27 Mitgliedstaaten vo-
raus. Nichtsdestotrotz ist Deutschland gehalten, 
sich für Nachverhandlungen bestehender Richt-
linien einzusetzen, wenn diese sich in der An-
wendung nicht bewähren oder inhaltlich über-
holt sind.  


5.1.3. Rückbesinnung auf die zentrale Aufgabe 
des Internationalen Steuerrechts: Vermeidung von 
Nachteilen grenzüberschreitender Tätigkeit 


Die europäische ebenso wie die deutsche Steuer-
gesetzgebung auf dem Gebiet des internationa-
len Steuerrechts konzentriert sich seit geraumer 
Zeit einseitig auf die Abwehr von 


366  BVerfG v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, BVerfGE 141, 1.  
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Minderbesteuerung und läuft damit Gefahr, die 
herkömmliche Aufgabe des internationalen 
Steuerrechts, die in der Vermeidung von Dop-
pelbesteuerung und steuerlichen Nachteilen 
grenzüberschreitender Tätigkeit liegt,367 aus 
dem Blick zu verlieren. Die Kommission tritt 
nachdrücklich dafür ein, grenzüberschreitende 
Tätigkeiten nicht steuerlich zu behindern. Dies 
betrifft sowohl das materielle Steuerrecht als 
auch das Verfahrensrecht, das mit § 90 Abs. 2 AO 
ohnehin erhöhte Anforderungen an die Mitwir-
kung der Steuerpflichtigen stellt. Das Tätigwer-
den im Ausland bedingt die Notwendigkeit der 
Beachtung zweier unterschiedlicher Steuer-
rechtsordnungen und ist damit per se mit ge-
genüber einer reinen Inlandstätigkeit erhöhten 
Befolgungslasten verbunden. Zu vermeiden ist, 
dass eine weitere – dritte – hochkomplexe Lage 
von Sonderregeln des internationalen Steuer-
rechts hinzutritt. 


 Steuerstandort  
Deutschland im  
internationalen Wettbewerb 
5.2.1. Vorbemerkung 


Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Steuerstandortes Deutschland betrifft den Ab-
bau von Investitionshemmnissen und Verwal-
tungslasten im gesamten Unternehmenssteuer-
recht. Aus der Sicht grenzüberschreitend tätiger 
Unternehmen – sowohl deutscher Unterneh-
men, die ins Ausland expandieren wollen, als 
auch ausländischer Unternehmen, die sich in 
Deutschland niederlassen wollen – sind einige 
Themen von besonderer Bedeutung. Dazu ge-
hört die Attraktivität als Holdingstandort, die 
es etwa erlaubt, die Geschäftstätigkeit in Europa 
über eine in Deutschland ansässige Holding zu 
bündeln. Insb. die derzeitige sog. Schachtelstrafe 
(§ 8b Abs. 3 und 5 KStG) bringt Deutschland ge-
genüber europäischen Nachbarn wie z.B. den 


                                                           
367  Ismer in FS Lehner, 27 (43); Lehner in Vogel/Lehner, Rz. 31. 
368  S. § 34c EStG sowie § 26 KStG. 
369  § 2 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GewStG. 
370  Ausländische Dividendeneinkünfte sind im inländischen 


Gewerbeertrag enthalten, wenn die Beteiligungshöhe unter-
halb von 15 Prozent liegt, s. § 8 Nr. 5, § 9 Nr. 2a GewStG. Zu 
Beteiligungsertragsbefreiungen vgl. 3.3.3. 


371  Das gilt nicht für ausländische Betriebsstätteneinkünfte. 
Diese unterliegen, da nicht im Inland verwirklicht, unab-
hängig von der Existenz eines DBAs oder der im DBA ent-
haltenen Methode der Vermeidung der Doppelbesteuerung 


Niederlanden ins Hintertreffen. In diesem Kon-
text stehen die Empfehlungen zu einer Reform 
von § 8b KStG (s. 3.3.3.). 


Im Folgenden werden weitere Vorschläge zum 
deutschen internationalen Steuerrecht unter-
breitet mit dem Ziel, Hemmnisse der Auslands-
aktivität deutscher Unternehmen zu beseitigen. 


5.2.2. Vermeidung internationaler 
Doppelbesteuerung durch Verbesserung der 
Berücksichtigung ausländischer Steuern  
(§ 34c EStG, § 26 KStG)  


5.2.2.1. Doppelbesteuerung infolge von  
Anrechnungsüberhängen im geltenden Recht  


Zur Vermeidung von Doppelbesteuerung wer-
den auf Auslandsgewinne im Ausland erhobene 
Steuern auf die deutsche Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer angerechnet,368 nicht aber 
auf die Gewerbesteuer. Zwar unterliegen der Ge-
werbesteuer als inlandsbezogene Steuer grund-
sätzlich nur Sachverhalte, die im Inland ver-
wirklicht werden.369 Es gilt das 
Territorialitätsprinzip; soweit der Gewinn auf 
eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte 
entfällt, vermeidet die Kürzung gem. § 9 Nr. 3 
GewStG eine Doppelbesteuerung. Ungeachtet 
dessen werden jedoch auch grenzüberschrei-
tende Sachverhalte erfasst. So sind beispiels-
weise durch ein in Deutschland steuerpflichtiges 
Unternehmen im Ausland erzielte Einkünfte 
wie Lizenzgebühren, Zinsen und Streubesitzdi-
videnden370 im steuerpflichtigen Gewerbeertrag 
enthalten.371 Unterliegen diese im Ausland er-
zielten Einkünfte einer Quellensteuer, besteht 
insoweit das Risiko einer Doppelbesteuerung, 
das regelmäßig auch nicht durch Doppelbesteu-
erungsabkommen ausgeschlossen ist. Teilweise 
ist die Anrechnung auf die Gewerbesteuer in 
DBAs explizit oder implizit ausgeschlossen.372 In 
anderen Fällen erfolgt keine explizite Unter-
scheidung in Einkommen-, Körperschaft- und 
Gewerbesteuer, so dass eine Anrechnung auch 
auf die Gewerbesteuer denkbar wäre;373 diese 


nicht der Gewerbesteuer. Deshalb ist die derzeitige Nichtan-
rechnung einer im Ausland erhobenen Steuer auf die Ge-
werbesteuer, soweit die ausländische Steuer die deutsche 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer übersteigt, für Be-
triebsstätteneinkünfte folgerichtig und somit nicht Teil des 
zur Diskussion stehenden Änderungsvorschlags.  


372  Beispielsweise DBA mit Italien, China oder der Schweiz. 
373  Ditz/Quilitzsch in Wassermeyer/Andresen/Ditz (Hrsg.), Be-


triebsstätten-Handbuch, Rz. 3.63. S. hierzu auch FG Hessen 
v. 26.8.2020 – 8 K 1860/16, EFG 2021, 779, das erstmals die 
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wird jedoch von der Finanzverwaltung nicht ak-
zeptiert.374 Damit erschöpft sich die Anrechnung 
generell auf die Einkommen- und Körper-
schaftsteuer. 


Häufig übersteigt die ausländische Steuer dann 
die niedrige deutsche Körperschaftsteuer. Es 
kommt in Höhe der Differenz zu Anrechnungs-
überhängen und somit zu einer finalen Doppel-
besteuerung. Bei einer ausländischen Vorbelas-
tung i.H.v. beispielsweise 25 Prozent können 
15 Prozent auf die deutsche Körperschaftsteuer 
angerechnet werden. Die verbleibenden 
zehn Prozent können nicht angerechnet wer-
den. Die Gesamtsteuerbelastung beträgt als 
Summe von ausländischer Steuer (hier: 25 Pro-
zent) und deutscher Gewerbesteuer (ca. 15 Pro-
zent) ca. 40 Prozent und übersteigt die durch-
schnittliche Belastung inländischer Einkünfte 
um zehn Prozentpunkte.375 


Neben der o.g. fehlenden Anrechnungsmöglich-
keit ausländischer Quellensteuern auf die Ge-
werbesteuer enthält § 34c EStG weitere Regelun-
gen, die zu einer teilweisen Doppelbesteuerung 
ausländischer Einkünfte wie beispielsweise Li-
zenzgebühren führen, da sie die grundsätzliche 
Anrechnungsmöglichkeit der ausländischen 
Quellensteuer einschränken oder vollständig 
ausschließen. Insb. die fehlende Möglichkeit ei-
nes Anrechnungsvortrags führt bei Kapitalge-
sellschaften in Verlustjahren faktisch zu einem 
Verlust von ca. 70 Prozent des maximalen An-
rechnungsvolumens aufgrund des Wechsels 
vom Anrechnungsverfahren zum wesentlich 
ungünstigeren Abzug der ausländischen Quel-
lensteuern von der steuerlichen Bemessungs-
grundlage. Dass durch diesen Wechsel auch der 
Gewerbeertrag (und damit künftige Gewerbe-
steuerzahlungen) gemindert wird, während bei 
der Anrechnungsmethode die Gewerbesteuer 
nicht tangiert wird, zeigt, dass § 34c EStG teil-
weise zu unsystematischen Ergebnissen und 
Verwerfungen führt. 


Darüber hinaus resultiert eine partielle Doppel-
besteuerung aus unterschiedlichen Bemes-
sungsgrundlagen für die Erhebung der Steuer 
im Quellenstaat sowie der Anrechnung in 


                                                           
Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf die deutsche 
Gewerbesteuer zuließ. 


374  Schaumburg/Häck in Schaumburg, Internationales Steuer-
recht, Rz. 19.554. 


Deutschland gem. § 34c EStG: Während die 
Steuer im ausländischen Quellenstaat regelmä-
ßig auf die Bruttoeinnahmen (d.h. ohne Berück-
sichtigung von korrespondierenden Betriebs-
ausgaben) erhoben wird, wird die 
Bemessungsgrundlage für die deutsche Körper-
schaftsteuer und damit für den Anrechnungs-
höchstbetrag durch korrespondierende Be-
triebsausgaben gemindert. Dabei berücksichtigt 
die deutsche Finanzverwaltung oftmals nicht 
nur die in direktem Zusammenhang stehenden 
Kosten, sondern bezieht auch Gemeinkosten  
oder Kosten, die nur in einem mittelbaren Zu-
sammenhang mit den ausländischen Einkünf-
ten stehen, in die Höchstbetragsberechnung ein.  


Zusätzliche Restriktionen können sich bei der 
deutschen Anrechnungsmethode aus der sog. 
Per Country Limitation ergeben. Dabei werden 
ausländische Einkünfte sowie Anrechnungs-
höchstbeträge für jeden Staat separat ermittelt. 
Anrechnungsüberhänge aus Staat A sind somit 
nicht auf eine auf ausländische Einkünfte aus 
Staat B anfallende Körperschaftsteuer anrechen-
bar. 


Die o.g. Punkte zeigen, dass die Besteuerung von 
ausländischen Einkünften, die im Ausland einer 
Quellenbesteuerung unterlegen haben, in 
Deutschland trotz bestehender Doppelbesteue-
rungsabkommen in vielen Fallkonstellationen 
zu einer Doppelbesteuerung führt, obwohl in 
diesem Zusammenhang bestehende Grundprin-
zipien und Regelungen eigentlich nur eine ange-
messene Aufteilung der Steuerlast zwischen 
dem Ansässigkeitsstaat und dem Quellenstaat 
vornehmen.  


5.2.2.2. Empfehlungen 


Die Hauptursache der seit 2008 vermehrt auftre-
tenden Anrechnungsüberhänge liegt in der Auf-
spaltung der Steuerbelastung in die mit 15 Pro-
zent im ausländischen Vergleich niedrige 
Körperschaftsteuer, zu der dann die Gewerbe-
steuer hinzutritt. Das Problem der Anrech-
nungsüberhänge ausländischer Steuern könnte 
sich möglicherweise reduzieren, wenn die Kör-
perschaftsteuer unter pauschaler Anrechnung 
der Gewerbesteuer angehoben würde (s. 3.3.4.3.), 


375  Ausführlich Schanz, Deutsche Unternehmen auf den Welt-
märkten, 31. 
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da dann für Zwecke des § 26 KStG mehr Anrech-
nungsmasse zur Verfügung stünde.376  


Unabhängig von der Frage, ob es zukünftig zu 
einer Veränderung der Steuerstruktur von Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer kommt, und um 
gleichwohl verbleibende ausländische Steuerbe-
träge nicht definitiv werden zu lassen, schlägt 
die Kommission folgende Änderungen vor: 


1. Priorität ist die Einführung einer zeitlich un-
beschränkten Vortragsmöglichkeit von Quel-
lensteuerüberhängen,377 um diese insb. in ei-
ner befristeten Verlustsituation in künftigen 
Jahren anrechnen zu können;  


2. Abmilderung der geltenden restriktiven Per 
Country Limitation auf eine Overall Limita-
tion, bei der der Anrechnungshöchstbetrag 
lediglich begrenzt wird durch die Gesamtre-
lation sämtlicher (im Ausland steuerpflichti-
ger) ausländischer Einnahmen (Lizenzgebüh-
ren, Zinsen und Streubesitzdividenden, 
Betriebsstättengewinne aus Nicht-DBA-Staa-
ten378) zu sämtlichen korrespondierenden 
Betriebsausgaben.379 Des Übergangs zu einer 
Overall Limitation bedarf es auch deshalb, 
weil sich andernfalls die unter 1. vorgeschla-
gene Vortragsmöglichkeit von Quellensteu-
erüberhängen nicht praktikabel ausgestalten 
ließe. Ein Vortrag unter Beibehaltung der Per 
Country Limitation würde zu umfangreichen 
Dokumentationspflichten führen und der in-
tendierten Reduzierung der Doppelbesteue-
rung der im Ausland erzielten Einkünfte zu-
widerlaufen;  


                                                           
376  Dabei ist die Körperschaftsteuer allerdings richtigerweise 


zunächst um die Gewerbesteuer zu ermäßigen und erst 
dann um die ausländische Steuer, so dass es wiederum zu 
Anrechnungsüberhägen kommen kann, die sodann zulasten 
der Gewerbesteuer anzurechnen sind, s. Abschnitt 5.2.3.1. 


377  Zur Aufkommenswirkung vgl. Körperschaftsteuerstatistik 
2019 zu § 34c EStG. Unterstellt, dass bei einem neu einge-
führten Vortrag alle Unternehmen, die heute einen Abzug 
ausländischer Steuern von der Bemessungsgrundlage gem. 
§ 26 Abs. 1 KStG i.V.m. § 34c Abs. 2 EStG vornehmen (rd. 
567 Mio. Euro), sich für den Vortrag entscheiden und die im 
Ausland gezahlten Steuern in den kommenden Jahren auch 
anrechnen könnten, würden sich die 567 Mio. Euro direkt 
auf das Steueraufkommen und nicht nur auf die Bemes-
sungsgrundlage auswirken. Im Status quo kann man in etwa 
unterstellen, dass die 567 Mio. Euro heute eine Steuerwir-
kung von ca. rd. 170 Mio. Euro haben (30 Prozent). Die oben 
beschriebenen Maßnahmen könnten nach einer Übergangs-
phase letztlich zu einer vollen Jahreswirkung in einer Grö-
ßenordnung von maximal 400 Mio. Euro p.a. (Datenstand 
2019) führen. Realistischerweise ist jedoch von einer weit 


3. Beschränkung der Berücksichtigung von 
Betriebsausgaben bei der Ermittlung der für 
die Anrechnungsbegrenzung maßgeblichen 
ausländischen Einkünfte auf Betriebsausga-
ben, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit den quellensteuerbelasteten Einnahmen 
entstanden sind. Dies ermöglicht sowohl 
klare und eindeutige Nachweismöglichkeiten 
seitens des Steuerpflichtigen als auch einfa-
chere und damit beschleunigte Prüfungen 
für die Finanzverwaltung; 


4. Beibehaltung eines alternativen Wahlrechts 
zum Abzug der Quellensteuer von der Be-
messungsgrundlage (insb. für Dauerverlust-
situationen und andauernde signifikante An-
rechnungsüberhänge). 


Ähnliche Regelungen zur Anrechnung ausländi-
scher Quellensteuern auf im Inland steuer-
pflichtige Einkünfte gibt es in vielen anderen 
Staaten, wie z.B. in den Niederlanden, Spanien 
und Italien.380 Z.B. können in den Niederlanden 
Quellensteuerüberhänge ebenfalls unbegrenzt 
vorgetragen werden; bei der Höchstbetragsbe-
rechnung gilt lediglich eine Overall Limitation. 
Dabei kommt es in Staaten mit niedrigerer Ge-
samtbelastung trotzdem weit seltener zu An-
rechnungsüberhängen, weil die Belastung dort 
nicht auf Körperschaft- und Gewerbesteuer auf-
geteilt ist. Die niederländische Körperschafts-
teuer beträgt rund 25 Prozent, woraus ein 
10 Prozentpunkte höheres Anrechnungspoten-
tial als in Deutschland resultiert. Trotzdem ist 
der Vortrag des Anrechnungsguthabens mög-
lich. 


darunterliegenden Aufkommenswirkung auszugehen, da 
vermutlich gerade Verlustunternehmen den Abzug gem. 
§ 26 Abs. 1 KStG i.V.m. § 34c Abs. 2 EStG vorgenommen ha-
ben. Wenn diese sich stattdessen direkt für den Vortrag ent-
scheiden, aber in den direkten Folgejahren immer noch Ver-
luste erzielen, können sie auch in diesen Jahren die 
ausländischen Steuern nicht anrechnen, so dass die tatsäch-
liche Minderung des Steueraufkommens sich durch die Ein-
führung des Anrechnungsvortrages – wenn überhaupt – erst 
in späteren Jahren auswirkt. 


378  Dabei geht es nicht um die Vermeidung von Anrechnungs-
überhängen im Hinblick auf die Gewerbesteuer, da Betriebs-
stättengewinne wegen § 9 Nr. 3 S. 1 GewStG nicht der Ge-
werbesteuer unterliegen, sondern allein im Hinblick auf die 
Körperschaftsteuer. 


379  Es gibt somit weder eine Limitation Per „Basket“ (Lizenzen, 
Zinsen, Streubesitzdividenden sowie Betriebsstättenge-
winne aus Nicht-DBA-Staaten) noch eine Per Country Limi-
tation.  


380  S. im Detail Tabelle 1 (5.7. Anhang). 
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5.2.3. Gewerbesteuer und grenzüberschreitend 
tätige Unternehmen 


5.2.3.1. Anrechnung ausländischer Steuern auch auf 
die Gewerbesteuer 


Bleibt es bei dem derzeitigen Nebeneinander 
von Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, 
sollten ausländische Quellensteuern zukünftig 
unilateral auch auf die deutsche Gewerbesteuer 
angerechnet werden. Andere Staaten mit regio-
nalen/lokalen Unternehmenssteuern wie die 
Schweiz beziehen diese in die Anrechnung aus-
ländischer Steuern ein.381 Durch die Schließung 
der derzeitigen Anrechnungslücke würde ein 
empfindlicher Wettbewerbsnachteil für deut-
sche Unternehmen, die ihr Geschäft in der 
Rechtsform von Kapitalgesellschaften führen, 
beseitigt.  


Für eine praktikable Anrechnungsmöglichkeit 
von Quellensteuern auch auf die Gewerbe-
steuer für Kapitalgesellschaften sollte gewähr-
leistet werden, dass der gewerbesteuerliche An-
rechnungsbetrag zentral (d.h. nicht durch die 
Gemeinden selbst) ermittelt und mit dem Zerle-
gungsbescheid den beteiligten Gemeinden mit-
geteilt wird, um die andernfalls drohende Not-
wendigkeit einer unmittelbaren 
Auseinandersetzung über Anrechnungsbeträge 
mit jeder einzelnen Gemeinde zu vermeiden. 
Aktuell scheitert die theoretische Möglichkeit 
einer Quellensteueranrechnung auf die Gewer-
besteuer auch daran, dass es kein praktikables 
Verfahren zur Abwicklung mit den Gemeinden 
gibt, insb. bei Unternehmen mit einer größeren 
Anzahl beteiligter Gemeinden. Um die Gemein-
den dabei nicht mehr als notwendig zu belasten, 
empfiehlt es sich, im ersten Schritt die maximale 
Anrechnung auf die Körperschaftsteuer vorzu-
nehmen und lediglich verbleibende Überhänge 
auf die Gewerbeertragsteuer der einzelnen Ge-
meinden anzurechnen (proportional zu deren 
Zerlegungsanteil). Ein evtl. darüberhinausge-
hender Anrechnungsbetrag verbliebe dann wie-
derum für eine Anrechnung auf die Körper-


                                                           
381  Kolb in Flick/Wassermeyer/Kempermann, DBA Deutsch-


land-Schweiz, Art. 24 Anm. 219 (12/2015); Ismer in Vo-
gel/Lehner, Art. 23A, 23B Rz. 179c f. Ähnlich wie in Deutsch-
land spielen auch in der Schweiz lokale Steuern eine 
erhebliche Rolle. Die Schweiz lässt die Anrechnung auslän-
discher Quellensteuern auf alle Ertragsteuern zu, die auf 
Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene erhoben werden. 
Vgl. ausführlich dazu Schanz, Deutsche Unternehmen auf 
den Weltmärkten, 32 f. 


schaftsteuer (und in einem weiteren Schritt 
auch die Gewerbesteuer) künftiger Jahre. 


Bei Personengesellschaften erfolgt die Anrech-
nung der ausländischen Quellensteuern regel-
mäßig auf die Einkommensteuer des Gesell-
schafters. Da die Höhe der Einkommensteuer 
selbst nach potenzieller Inanspruchnahme der 
Begünstigungsregelung von § 34a EStG stets 
größer als die Quellensteuer auf die ausländi-
schen Einkünfte sein dürfte, ergibt sich für Per-
sonengesellschaften keine Doppelbesteuerung 
aus der grundsätzlichen Nichtanrechnung aus-
ländischer Quellensteuern auf die Gewerbe-
steuer. Da das Verhältnis von Gewerbesteuer zu 
Einkommensteuer strukturell nicht mit dem 
Verhältnis Gewerbesteuer zu Körperschaftsteuer 
vergleichbar ist, besteht keine Notwendigkeit, 
die gewerbesteuerliche Anrechnung der auslän-
dischen Quellensteuern bei Kapitalgesellschaf-
ten auf Personenunternehmen auszuweiten.  


5.2.3.2. Einschränkung der Hinzurechnungs- 
besteuerung (§ 7 Sätze 7 bis 9 GewStG) 


Systemwidrig werden seit 2017382 niedrig be-
steuerte passive Einkünfte ausländischer Toch-
tergesellschaften gem. §§ 7 ff. AStG als Hinzu-
rechnungsbetrag in den steuerpflichtigen 
Gewerbeertrag einbezogen (§ 7 S. 7 GewStG).383 
Der Inlandsbezug der Gewerbesteuer wird hier-
durch durchbrochen, ohne dass eine korrespon-
dierende Anrechnung der ausländischen Steuer 
auf die Gewerbesteuer erfolgt. Hieraus resultiert 
eine Doppelbesteuerung, soweit die ausländi-
sche Steuer die deutsche Körperschaftsteuer 
übersteigt. 


Die Kommission empfiehlt, die Gewerbesteuer-
pflicht des Hinzurechnungsbetrages durch 
Streichung der § 7 S. 7 bis 9 GewStG aufzuhe-
ben. Dies sah bereits der Referentenentwurf des 
MinBestRL-Umsetzungsgesetzes vor.384  


Das Problem des verfallenden Anrechnungs-
übergangs und der fehlenden Anrechenbarkeit 
der ausländischen Steuer auf die Gewerbesteuer 


382  Gesetz v. 20.12.2016, BGBl. I 2016, 3000 als Nichtanwen-
dungsgesetz zu BFH v. 11.3.2015 – I R 10/14, BStBl. II 2015, 
1049. 


383  Dies gilt auch für Einkünfte einer passiven ausländischen 
Betriebsstätte, sofern kein Nachweis einer wesentlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgt (§ 20 Abs. 2 S. 1 AStG). Vgl. 
Drüen in Brandis/Heuermann, § 7 GewStG Rz. 91b-91d 
(2/2023). 


384  BMF, Referentenentwurf Mindestbesteuerungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG v. 7.7.2023, 285. 
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verringert sich durch die Absenkung der AStG-
Niedrigsteuergrenze von 25 Prozent auf 15 Pro-
zent (§ 8 Abs. 5 S. 1 AStG). Die Absenkung ist po-
sitiv zu bewerten und steht im Einklang mit 
dem international gewählten Konsens der Min-
destbesteuerung in Höhe von 15 Prozent. Die 
Zahl der Anwendungsfälle und die Höhe der 
nicht anrechenbaren Beträge werden stark sin-
ken. Gerade auch dieser Hintergrund erleichtert 
es, den Einbezug der ausländischen Hinzurech-
nungsbeträge bei der Gewerbesteuer abzuschaf-
fen, denn nun steht eine Vereinfachung und 
Wiederstellung der Systematik einem umso ge-
ringeren Steueraufkommensverlust385 gegen-
über.  


5.2.4. Grenzüberschreitende 
Verlustverrechnung 


Die Erschließung ausländischer Märkte ist es-
sentiell für unternehmerisches Wachstum; nicht 
nur höhere Arbeitskosten, sondern auch der 
Fachkräftemangel in Deutschland kann zur Er-
öffnung von Produktionsstätten im Ausland 
zwingen. Die Erweiterung der Tätigkeit auf das 
Ausland ist allerdings auch in besonderem Maße 
mit Risiken verbunden,386 den Risiken des aus-
ländischen Marktes ebenso wie den Risiken der 
ausländischen Rechts- und Wirtschaftsordnung. 
Insb. in der Anfangsphase der Niederlassung im 
Ausland kann es zu Verlusten kommen, so dass 
sich die Frage des Ausgleichs mit positiven Ein-
künften stellt. Ob sich Auslandsverluste im In-
land auswirken, hängt dabei von der zur An-
wendung kommenden Methode zur 
Vermeidung internationaler Doppelbesteuerung 
ab. Während Auslandsverluste bei Anwendung 
der Anrechnungsmethode in die Bemessungs-
grundlage der Einkommen- und 


                                                           
385  In dem Referentenentwurf des Mindestbesteuerungsrichtli-


nie-Umsetzungsgesetzes – MinBestRL-UmsG v. 7.7.2023, 
100, wurde die Aufhebung des § 7 Sätze 7 bis 9 GewStG mit 
115 Mio. Euro beziffert. Zu dem Zeitpunkt lag die AStG-
Grenze gem. § 8 Abs. 5 AStG noch bei 25 Prozent. Mittler-
weile wurde sie auf 15 Prozent reduziert, so dass eine Groß-
zahl von Staaten nicht mehr der deutschen Hinzurech-
nungsbesteuerung unterliegen. Allein zehn von 
Deutschlands 13 wichtigsten Handelspartnern und Investi-
tionsstandorten haben Effektivsteuersätze zwischen 10 und 
25 Prozent und fallen durch die Senkung des AStG-Satzes 
aus der Hinzurechnungsbesteuerung heraus, vgl. Schanz, 
Deutsche Unternehmen auf den Weltmärkten, 34 (Abbil-
dung 12). Der Steueraufkommensverlust bei einer jetzigen 
Abschaffung von § 7 Sätze 7 bis 9 GewStG dürfte hierdurch 
wesentlich geringer sein. 


386  Zur Bedeutung der steuerrechtlichen Verlustverrechnung 
im Hinblick auf unternehmerische Risiken s. auch 3.6.1. 


Körperschaftsteuer Eingang finden, bleiben Ver-
luste aus Freistellungsbetriebsstätten ebenso wie 
Gewinne – vom Progressionsvorbehalt (§ 32b 
Abs. 1 Nr. 3 EStG) abgesehen – außer Ansatz (sog. 
Symmetriethese). 


Europarechtlich besteht allenfalls ein Gebot zur 
Berücksichtigung sog. finaler Betriebsstätten-
verluste,387 und auch hiervon ist der EuGH gra-
duell abgewichen.388 Nichtsdestotrotz ist es dem 
deutschen Gesetzgeber unbenommen, Verluste 
aus DBA-Freistellungsbetriebsstätten im Jahr ih-
rer Entstehung zu berücksichtigen, wie dies bis 
zum Veranlagungszeitraum 1998 durch § 2a 
Abs. 3, 4 EStG der Fall war.389 Vorläufer war § 2 
Abs. 1 S. 3 AIG390, der Auslandsinvestitionen för-
dern sollte.391 Die Abschaffung von § 2a Abs. 3, 4 
EStG a.F. durch das Steuerentlastungsgesetz 
1999/2000/2002 hatte fiskalische Gründe und 
diente u.a. der Gegenfinanzierung der damali-
gen Tarifsenkungen. In der Kritik stand die Vor-
schrift auch wegen der aus textlichen Unklar-
heiten resultierenden Auslegungsprobleme; 
zudem galt die Nachversteuerung, sobald im 
Ausland Gewinne entstanden, als schwer durch-
setzbar.392 Allerdings sicherte die Regelung eine 
leistungsfähigkeitsgerechte Besteuerung.393 


Die Kommission empfiehlt daher, zur Berück-
sichtigung von Auslandsverlusten im Entste-
hungsjahr zurückzukehren. Die Vollzugsprob-
leme lassen sich reduzieren, wenn das 
Eingreifen der Nachversteuerung davon abhän-
gig gemacht wird, dass der Steuerpflichtige in 
den folgenden Veranlagungszeiträumen nach-
weisen muss, dass es im Ausland zu keiner Be-
rücksichtigung der Verluste gekommen ist.394 
Gelingt ihm dies nicht zur Überzeugung der Fi-
nanzverwaltung, kommt es zur 


387  Ursprünglich EuGH v. 15.5.2008 – C-414/06 „Lidl Belgium”, 
ECLI:EU:C:2008:278 (Rz. 54).  


388  Zuletzt EuGH v. 22.9.2022 – C-538/20 „W“,  
ECLI:EU:C:2022:717 (Rz. 29). 


389  Abgeschafft durch Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 
v. 24.3.1999, BGBl. I 1999, 402. Belgien, Niederlande, Öster-
reich, Schweiz, und Spanien lassen hingegen unter be-
stimmten Voraussetzungen die Verlustberücksichtigung 
(weiterhin) zu, vgl. Ismer in Vogel/Lehner, Art. 23A, 23B Rz. 
59. 


390  Auslandsinvestitionsgesetz v. 18.8.1969, BGBl. I 1969, 1211 
(1214). 


391  BT-Drucks. VI/2883, 14. 
392  BT-Drucks. 14/2070, 22; Prost in Herrmann/Heuer/Raupach 


(Hrsg.), Altkommentierung § 2a EStG, Anm. 35 (4/2002). 
393  Hierzu Pohl/Burwitz, FR 2016, 561 (562 f.). 
394  Ähnlich bereits Wellisch in FS Solms, 183 (190). 



https://www.juris.de/r3/document/NJRE001515354/format/xsl?oi=puXzTDNbNb&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Nachversteuerung.395 Auf die frühere Ausnahme 
von der Nachversteuerung (§ 2a Abs. 3 S. 4 EStG 
a.F.), wenn der Steuerpflichtige nachwies, dass 
nach den für ihn geltenden Vorschriften des 
ausländischen Staates, in dem die verlustverur-
sachende Betriebsstätte belegen war, ein Abzug 
von Verlusten in anderen Jahren als dem Ver-
lustjahr allgemein nicht beansprucht werden 
konnte, wäre zu verzichten.396 Dies sollte zudem 
analog für § 2a Abs. 4 EStG gelten. Bei der Aus-
gestaltung der §§ 2a Abs. 3, 4 EStG sind Gestal-
tungen auszuschließen.397  


Einfacher und immerhin mit einem temporären 
Liquiditätseffekt verbunden wäre eine pauschale 
Nachholung der Versteuerung über einen fünf 
oder sieben Jahreszeitraum, wie dies im Vor-
schlag einer Richtlinie über eine gemeinsame 
Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage aus 
dem Jahr 2016 in Art. 42 Nr. 4 Buchst. a GKKB 
vorgesehen war.398 Zur Vermeidung der Ausnut-
zung von Steuersatzgefällen käme bei niedrige-
ren Steuersätzen eine anteilige Verlustverrech-
nung in Betracht.399 


5.2.5. Unternehmen als internationale 
Arbeitgeber 


Aufgrund neuer Arbeitsmodelle sowie des zu-
nehmenden Fachkräftemangels sind Unterneh-
men gezwungen, sowohl flexiblere Arbeitsmo-
delle anzubieten als auch Arbeiten außerhalb 
Deutschlands in gewissem Umfang zuzulassen. 
Dies führt dazu, dass der administrative Auf-
wand seitens der Unternehmen enorm gestie-
gen ist, um sowohl Betriebsstättenrisiken zu 
vermeiden als auch (lohn-)steuerrechtlichen, 
sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen 
Regelungen im Tätigkeitsstaat des Arbeitsneh-
mers Folge zu leisten. 


 


                                                           
395  Zur Europarechtskonformität der Nachversteuerung EuGH 


v. 23.10.2008 – C-157/07 „Krankenhaus Ruhesitz am Wann-
see“, ECLI:EU:C:2008:588 (Rz. 55). 


396  S. hierzu bereits Eggers in Piltz/Schaumburg, Forum der In-
ternationalen Besteuerung, Bd. 16, 1999, 123 (132). Ähnlich 
bereits die Streichung von § 2a Abs. 4 Satz 2 i.d.F. bis SEStEG 
v. 7.12.2006, BGBl. I 2006, 2782; zu den vor der Abschaffung 
von § 2a Abs. 3, 4 EStG möglichen Gestaltungen durch Um-
wandlungen vgl. Grau in Fischer (Hrsg.), Forum der Interna-
tionalen Besteuerung, Bd. 3, 48 (56). 


397  Hierzu u.a. Krüger in FS Debatin, 267; Reuß, IStR 1997, 673 
(674 f.); Inzelmann/Mutscher, IStR 1999, 40; zur fehlenden 
Erfassung durch § 42 AO Pohl/Burwitz, FR 2016, 561 (562). 


5.2.5.1. Begründung einer Betriebsstätte durch Home-
office-Tätigkeit 


Während bei einer regulären Tätigkeit aus dem 
Homeoffice mangels Verfügungsmacht des Ar-
beitgebers sowie der regelmäßig fehlenden Dau-
erhaftigkeit400 der Tätigkeit in der Regel keine 
Betriebsstätte begründet wird,401 gestaltet sich 
die Frage bei leitenden Angestellten im Hinblick 
auf die Begründung von Geschäftsleitungsbe-
triebsstätten oftmals komplexer.  


Zwar führt zu einer Geschäftsleitungsbetriebs-
stätte nicht die bloße Tätigkeit im Homeoffice, 
wohl aber, wenn dort Geschäftsführungsent-
scheidungen (wichtige Entscheidungen der lau-
fenden Geschäftsführung) getroffen werden.402 
Dabei stellt der BFH lediglich auf eine „gewisse 
Regelmäßigkeit“ ab.403 Die hierfür erforderliche 
Einzelfallprüfung führt zu erheblicher Rechts-
unsicherheit, wenn leitende Angestellte im 
Homeoffice tätig werden.  


Für den Inbound-Fall ließe sich durch eine Klar-
stellung in § 12 AO die Begründung von Be-
triebsstätten durch Tätigkeiten im Homeoffice 
vermeiden. Hierzu bietet sich eine Regelung an, 
wonach bei Geschäftsleitungstätigkeiten im 
Homeoffice grundsätzlich keine Betriebsstätte 
begründet wird, wenn sichergestellt ist, dass am 
Ort der tatsächlichen Geschäftstätigkeit weiter-
hin die für den Betriebsablauf wesentlichen Ent-
scheidungen getroffen werden. Einfacher zu 
handhaben wäre eine de-minimis-Regelung, 
wonach bei einer Geschäftsleitungstätigkeit im 
Homeoffice unterhalb einer bestimmten Anzahl 
von Tagen, z.B. 30 Tagen, grundsätzlich keine 
Betriebsstätte begründet wird. Erst bei längerer 
Geschäftsleitungstätigkeit im Homeoffice wäre 
darauf abzustellen, ob am Ort der tatsächlichen 
Geschäftstätigkeit ebenfalls wesentliche Ge-
schäftsleitungsentscheidungen getroffen wer-
den. Gegebenenfalls kann es durch die Tätigkeit 


398  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine gemein-
same Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
v. 25.10.2016, COM(2016) 685 final, Art. 41 f. 


399  Entgegen Scheffler/Zuber, DStR 1992, 193 (197 f.). 
400  Zeitraum < 6 Monate. 
401  OECD, Commentary GloBE Model Rules, Art. 5 Ziff. 28; 


Höppner/Melkonyan, ISR 2020, 181 (182 f.). 
402  § 12 Satz 2 Nr. 1 AO; Art. 5 Abs. 2 Buchst. a OECD-MA 2017. 


Diese ist vom Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung 
i.S.v. § 10 AO abzugrenzen und kann unabhängig von einer 
festen Geschäftseinrichtung vorliegen, vgl. BFH v. 
28.7.1993 – I R 15/93, BStBl. II 1994, 148 (unter II.3.); BFH v. 
7.12.1994 – I K 1/93, BStBl. II 1995, 175 (unter II.B.6.a). 


403  BFH v. 15.10.1997 – I R 76/95, BFH/NV 1998, 434 (unter II.3.). 
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im Homeoffice dann gleichwohl zur Begrün-
dung einer Vertreterbetriebsstätte kommen. 


Für den Outbound-Fall der Arbeit im Home-
office im Ausland bedarf es einer Neuregelung 
auf OECD bzw. EU-Ebene. Langfristig muss sich 
Deutschland auf OECD-Ebene, zumindest aber 
auf EU-Ebene, für zeitgemäße Anpassungen ein-
setzen.404 Ausgangspunkt können die im Zuge 
der Pandemie durch die OECD vorgeschlagenen 
Regelungen sein,405 nach denen eine Tätigkeit 
im Homeoffice aufgrund einer fehlenden Dau-
erhaftigkeit, der mangelnden Kontrolle durch 
die Geschäftsführung oder der sonst üblichen 
Bereitstellung von Büroräumen nicht zur Be-
gründung einer Betriebsstätte führt bzw. Vertre-
terbetriebsstätten erst ab einem Zeitraum ≥ 6 
Monate angenommen werden.  


5.2.5.2. Lohnsteuer grenzüberschreitend tätiger Ar-
beitnehmer 


Problemlage 


Noch größer sind die Herausforderungen der 
Flexibilisierung der Arbeitswelt für die Erfüllung 
der Lohnsteuerpflicht von Unternehmen, da 
diese jeden Arbeitnehmer betreffen und sich 
nicht nur auf leitende Angestellte beziehen. 


Aus flexibleren Arbeitsmodellen mit auch 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten der Arbeit-
nehmer resultieren grundsätzlich folgende Fälle, 
die jeweils abhängig von einer (inländi-
schen/ausländischen) Steuerpflicht, der Zuwei-
sung der Besteuerungsrechte sowie einer Lohn-
steuerpflicht unterschiedlich zu behandeln sind: 


Steuerpflicht des Arbeitnehmers in Deutsch-
land: Arbeitnehmer, die von einem inländischen 
Arbeitgeber Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit gem. § 19 EStG beziehen, unterliegen in 
Abhängigkeit von Wohnsitz/Tätigkeitsort in 
Deutschland der unbeschränkten oder be-
schränkten Steuerpflicht.406 Unabhängig vom 
Vorliegen eines DBAs setzt die beschränkte 
Steuerpflicht eines Arbeitnehmers mit Wohnsitz 
im Ausland ab dem ersten Tag der im Inland 


                                                           
404  OECD, Teleworking in the COVID-19 Pandemic stellt bereits 


einen Umschwung fest; Anregungen gibt es bislang jedoch 
nur bezugnehmend auf die Prozesse in der Steuerverwal-
tung, s. OECD, Tax Administration: Towards sustainable Re-
mote Working in a post COVID-19 Environment, 25. 


405  OECD, Updated guidance on tax treaties and the impact of 
the COVID-19 pandemic, Rz. 16-18 und 23. 


406  Beschränkte Steuerpflicht gem. §§ 1 Abs. 4, 49 Abs. 1 Nr. 4 a 
EStG. 


ausgeübten oder verwerteten nichtselbständi-
gen Tätigkeit ein (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a 
EStG). Abhängig vom anzuwendenden ausländi-
schen Recht gilt dies analog für Tätigkeiten im 
Ausland, so dass sich Doppelbesteuerungen er-
geben. 


Die Zuweisung der Besteuerungsrechte nach 
DBA und damit einhergehend die Vermeidung 
von Doppelbesteuerung richtet sich bei Vorlie-
gen eines DBAs nach Art. 15 OECD-MA. Gem. 
Art. 15 Abs. 1 S. 1 OECD-MA ist das Besteue-
rungsrecht grundsätzlich dem Ansässigkeitsstaat 
des Arbeitnehmers zugewiesen, sofern dieser 
ausschließlich im Ansässigkeitsstaat tätig wird. 
Wird der Arbeitnehmer außerhalb des Ansässig-
keitsstaats tätig, liegt das Besteuerungsrecht im 
Tätigkeitsstaat (Art. 15 Abs. 1 S. 2 OECD-MA). 
Der Ansässigkeitsstaat behält das Besteuerungs-
recht jedoch unter folgenden kumulativ zu er-
füllenden Bedingungen (Art. 15 Abs. 2 OECD-
MA): 


1. Der Empfänger hält sich weniger als 183 
Tage im Tätigkeitsstaat auf und 


2. die Vergütungen werden nicht von einem 
Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber ge-
zahlt, der im Tätigkeitsstaat ansässig ist, und 


3. die Vergütungen werden nicht von einer Be-
triebsstätte getragen, die der Arbeitgeber im 
Tätigkeitsstaat hat. 


Wird auch nur eine der Voraussetzungen nicht 
erfüllt, so liegt das Besteuerungsrecht im Tätig-
keitsstaat.407 Damit greift die verhältnismäßig 
klare sog. „183 Tage-Regel“, nach der bei kürze-
ren Tätigkeiten im Ausland das Besteuerungs-
recht ausschließlich im Ansässigkeitsstaat ver-
bleibt, insb. dann nicht ein, wenn der 
Arbeitnehmer für einen im Tätigkeitsstaat an-
sässigen Arbeitgeber tätig wird und von diesem 
bezahlt wird.408  


Eine Ausnahme gilt für sog. „Grenzgänger“409: 
Hier sehen die DBA mit Frankreich, Österreich 


407  Lemm/Parenko in K. Wagner, Lohnsteuer, Rz. 165. 
408  Unter Umständen sind die Zahlungen (auch stundenweise) 


aufzuteilen, vgl. Prokisch in Vogel/Lehner, Art. 15 Rz. 129 f. 
409  Hierunter werden Arbeitnehmer subsumiert, die ihren Le-


bensmittelpunkt in einem Staat haben, ihrer nichtselbst-
ständigen Tätigkeit über die Grenze im Nachbarstaat nach-
gehen und nach Arbeitsende regelmäßig über die Grenze zu 
ihrem Lebensmittelpunkt zurückkehren, vgl. BFH v. 
21.8.1996 – I R 80/95, BStBl. II 1997, 134 (unter II.B)1.); BFH 
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und der Schweiz (Stand: 2023) gesonderte Rege-
lungen vor, die das Besteuerungsrecht grund-
sätzlich dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitneh-
mers zuweisen.410 


Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug: Für ei-
nen inländischen Arbeitgeber ergibt sich durch 
die Zahlung von Arbeitslohn an einen im Inland 
steuerpflichtigen Arbeitnehmer unabhängig 
von der Zuweisung der Besteuerungsrechte aus 
§ 38 Abs. 1 S. 1 EStG eine grundsätzliche Ver-
pflichtung zum Steuerabzug vom Arbeitslohn. 
Es besteht jedoch die Möglichkeit zur Beantra-
gung eines Freistellungsmerkmals gem. § 39 
Abs. 4 Nr. 5 EStG, wenn der Lohn nach DBA in 
Deutschland steuerfrei gestellt ist.  


Für Fälle, bei denen Arbeitnehmer, die bei einer 
ausländischen (Konzern-)Gesellschaft angestellt 
sind (zivilrechtlicher Arbeitgeber) und auch nur 
zeitweise im Inland für eine deutsche Gesell-
schaft arbeiten, die als sog. wirtschaftlicher Ar-
beitgeber qualifiziert, ergibt sich eine Lohnsteu-
erabzugsverpflichtung gem. § 38 Abs. 1 S. 2 EStG 
auch, wenn diese den Arbeitslohn nicht tatsäch-
lich auszahlt. Wirtschaftlicher Arbeitgeber ist 
ein Unternehmen gem. § 38 Abs. 1 S. 2 EStG be-
reits dann, wenn es den Arbeitslohn wirtschaft-
lich trägt oder nach dem Fremdvergleichs-
grundsatz hätte tragen müssen. Werden 
umgekehrt Arbeitnehmer im Rahmen ihres 
deutschen Anstellungsverhältnisses vorüberge-
hend im Ausland tätig, kann durch Anwendung 
des ausländischen Rechts eine doppelte (Lohn-
)Steuerpflicht entstehen.  


Schwierigkeiten bereiten deutschen (Konzern-
mutter-)Gesellschaften im Hinblick auf die 
Pflicht zur Abführung von Lohnsteuer vor allem 
folgende Fälle: 


Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland und 
(vorübergehender) Tätigkeit im Inland (In-
bound-Fall): 


Werden einem Mitarbeiter Funktionen übertra-
gen, die nicht nur im Interesse seines zivilrecht-
lichen ausländischen Arbeitgebers, z.B. einer 


                                                           
v. 9.10.2014 – I R 34/13, BFH/NV 2015, 167 (Rz. 15); „Grenz-
pendler“ sind wiederum jene Arbeitnehmer, die als Grenz-
gänger in Deutschland tätig werden. 


410  BMF v. 12.12.2023 – IV B 2 – S 1300/21/10024 :005, BStBl. I 
2023, 2179 (Rz. 29). 


411  BMF v. 27.1.2004 – IV C 5 – S 2000 – 2/04, BStBl. I 2004, 173 
(unter III.1.). 


Konzern-Tochtergesellschaft, liegen, sondern 
auch im Interesse eines in Deutschland ansässi-
gen verbundenen Unternehmens, so ist zu prü-
fen, ob die deutsche Gesellschaft als wirtschaftli-
cher Arbeitgeber anzusehen ist, so dass nach 
§ 38 Abs. 1 S. 2 EStG die inländische Gesellschaft 
zum Lohnsteuerabzug verpflichtet wäre. Die 
Fälle, dass Mitarbeiter sowohl lokale als auch 
Konzernfunktionen wahrnehmen, treten in der 
Praxis insb. bei Matrixstrukturen im Konzern-
verbund auf. Dabei ist die Bestimmung des wirt-
schaftlichen Arbeitgebers mangels klarer Krite-
rien und Legaldefinition schwierig und 
streitanfällig. Nach der Finanzverwaltung soll es 
neben der wirtschaftlichen Kostentragung auch 
darauf ankommen, dass der Einsatz des Arbeit-
nehmers beim aufnehmenden Unternehmen in 
dessen Interesse erfolgt und dieser in den Ar-
beitsablauf eingebunden sowie den Weisungen 
des aufnehmenden Unternehmens unterworfen 
wird.411 Die seit dem VZ 2020 geltende Berück-
sichtigung des Fremdvergleichs412 bei fehlen-
dem finanziellem Ausgleich durch das aufneh-
mende Unternehmen dient zwar der 
Angleichung an die ertragsteuerliche Behand-
lung entsprechend der Empfehlungen der 
OECD,413 hat jedoch erheblichen administrati-
ven Aufwand für Lohnsteuerzwecke zur Folge. 


So ist bei der Bestimmung des wirtschaftlichen 
Arbeitgebers regelmäßig zu prüfen, in welches 
Unternehmen der Arbeitnehmer organisato-
risch eingegliedert ist und mit welchem Unter-
nehmen die engere persönliche und organisato-
rische Abhängigkeit besteht. Darüber hinaus ist 
bedingt durch die wirtschaftliche Betrachtungs-
weise zu evaluieren, welches Unternehmen die 
Verantwortung oder das Risiko für die Ergeb-
nisse aus der Tätigkeit des Mitarbeiters trägt.414 
Der Beurteilung der betrieblichen Interessen 
kommt somit eine wesentliche Bedeutung zu 
und ergibt sich aus diversen Anhaltspunkten 
(z.B. ausgeübte Funktion, Qualifikation, Risiko- 
und Nutzenanalyse etc.). Diese Interessenlage 
muss im Falle einer Lohnsteueraußenprüfung 
durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen 
werden415 und birgt ein hohes Konfliktpotenzial, 


412  BT-Drucks. 19/13436, 114. 
413  OECD, Commentary GloBE Model Rules, Art. 15 Ziff. 8.12 


und 8.15; Prokisch in Vogel/Lehner, Art. 15, Rz. 99. 
414  BMF v. 12.12.2023 – IV B 2 – S 1300/21/10024 :005, BStBl. I 


2023, 2179 (Rz. 155 ff.). 
415  BMF v. 12.12.2023 – IV B 2 – S 1300/21/10024 :005, BStBl. I 


2023, 2179 (Rz. 163). 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


Internationale Unternehmensbesteuerung    129 


da die Bewertung nicht anhand objektiver Maß-
stäbe erfolgt. 


Bei den heutigen Arbeitsmodellen müssen 
(deutsche) Unternehmen selbst bei einer sehr 
geringen Anzahl von deutschen Arbeitstagen 
ausländischer Konzernmitarbeiter Prozesse 
etablieren, die sicherstellen, dass Lohnsteuer für 
diese deutschen Arbeitstage abgeführt wird. Da 
der wirtschaftliche Arbeitgeber neben dem (im 
Ausland ansässigen) zivilrechtlichen Arbeitgeber 
zum lohnsteuerlichen Arbeitgeber wird,416 
kommt es in der Folge zu einem doppelten 
Lohnsteuerabzug. Oft stellt diese gezahlte Lohn-
steuer eine zusätzliche finanzielle Belastung des 
deutschen Unternehmens dar, da der administ-
rative Aufwand zur Freistellung des diesbezügli-
chen Arbeitslohns im Ansässigkeitsstaat des Ar-
beitnehmers bzw. des zivilrechtlichen 
Arbeitsgebers weitaus höher ist. 


Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland und 
(vorübergehender) Tätigkeit im Homeoffice 
(Outbound-Fall): 


Bei Outbound-Fällen ergeben sich für den deut-
schen Arbeitgeber insb. dann Compliance-Risi-
ken, wenn Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Aus-
land im Homeoffice tätig werden. 


Dies betrifft Steuerpflichtige, die überwiegend in 
Deutschland, aber auch einzelne Tage im Home-
office in ausländischen Wohnsitzstaat arbeiten. 
In Abhängigkeit von der lokalen Gesetzgebung, 
der Art der Tätigkeit sowie der Anzahl der Ar-
beitstage können für den deutschen Arbeitgeber 
insb. lohnsteuerliche, aber auch sozialversiche-
rungsrechtliche Konsequenzen im zeitweiligen 
Tätigkeitsstaat entstehen.  


Arbeitgeber müssen sich aufgrund des Fachkräf-
temangels aber auch mit Arbeitsmodellen ausei-
nandersetzen, bei denen Arbeitnehmer zum 
Großteil im Ausland für einen deutschen Arbeit-
geber tätig werden. So muss sich ein deutsches 
Unternehmen z.B. in Frankreich registrieren, 
wenn ein französischer Arbeitnehmer aufgrund 


                                                           
416  BFH v. 4.11.2021 – VI R 22/19, BStBl. II 2022, 562 (Rz. 19). 
417  So auch Prokisch in Vogel/Lehner, Art. 15 Rz. 9b; Spie-


gel/Rennuy/Weerepas, Social Security and Tax Law in Cross-
Border Cases, 30 und 65 ff.  


418  Hierzu Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 29.4.2004 zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. EU 2004 Nr. L 166, 
11 sowie Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 16.9.2009 zur Festlegung der 


seiner Homeoffice-Tätigkeit mit seinem Ar-
beitslohn (anteilig oder sogar ausschließlich) in 
Frankreich steuerpflichtig ist. Dieser steuer-
pflichtige Arbeitslohn muss an die französischen 
Behörden gemeldet werden. Sofern der Arbeit-
nehmer auch noch in Frankreich sozialversiche-
rungspflichtig ist, muss monatlich eine Anmel-
dung und Abführung durch den deutschen 
Arbeitgeber erfolgen. 


Gleichlauf mit dem Sozialversicherungsrecht als 
zentrale Forderung 


Zu besonderer Komplexität führen die Diver-
genzen im Sozialversicherungs- und Besteue-
rungssystem. Daher sollte auf EU-Ebene dafür 
eingetreten werden, die Besteuerung von grenz-
überschreitend tätigen Steuerpflichtigen an die 
Regelungen des Sozialversicherungsrechts anzu-
gleichen,417 was im Übrigen auch national gilt (s. 
6.4.). 


Die verschiedenen Sozialversicherungssysteme 
sind innerhalb der EU koordiniert.418 Es soll 
keine Harmonisierung der Sozialversicherungs-
systeme erfolgen, sondern lediglich sicherge-
stellt werden, dass der EU-Bürger stets den 
Rechtsvorschriften eines Landes unterliegt.419 
Dabei teilt Art. 13 Abs. 1 VO (EG) Nr. 883/2004 
das geltende Recht des jeweiligen Staates zu: Es 
ist grundsätzlich das System desjenigen Staats 
anzuwenden, in dem der „wesentliche Teil der 
Tätigkeit“ ausgeübt wird. Um die Wesentlichkeit 
beurteilen zu können, wird auf den Anteil von 
25 Prozent der Arbeitszeit und/oder des Arbeits-
entgeltes abgestellt.420 Demnach wird bei der 
Ausübung der Beschäftigung im Wohnsitzstaat, 
der nicht gleichzeitig den Tätigkeitsstaat dar-
stellt, erst bei Überschreiten der 25 Prozent-
Grenze das System des Wohnsitzstaats ange-
wandt; ansonsten greift weiterhin das Sozialver-
sicherungssystem des Tätigkeitsstaats. Seit dem 
1. Juli 2023 gilt eine Rahmenvereinbarung zum 
grenzüberschreitenden mobilen Arbeiten (sog. 
„Telearbeit“).421 Demnach ist es auf Antrag mög-
lich, das Rechts des Tätigkeitsstaats weiterhin 


Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit, ABl. EU 2009 Nr. L 284, 3.  


419  Leopold, SRa 2022, 165 (170). 
420  Art. 14 Abs. 8 Satz 2, 3 VO (EG) Nr. 987/2009. 
421  Rahmenübereinkommens zur Anwendung des Art. 16 Abs. 1 


VO (EG) Nr. 883/2004 bei gewöhnlicher grenzüberschreiten-
der Telearbeit. 
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anzuwenden, sofern die Homeoffice-Tätigkeit 
im Wohnsitzstaat < 50 Prozent der Gesamtar-
beitszeit ausmacht.422 Die Schwelle zur Anwen-
dung des Rechts des Wohnsitzstaats wurde folg-
lich erhöht und erleichtert damit für den 
Bereich der Sozialversicherung die grenzüber-
schreitende Tätigkeit von Arbeitnehmern inner-
halb der EU. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
jeweiligen EU-Staaten die Rahmenvereinbarung 
unterzeichnet haben.423  


Die sozialversicherungsrechtliche Systematik 
weist Parallelen zur 183 Tage-Regelung des 
Art. 15 Abs. 2 Buchst. a OECD-MA auf, ein mög-
licher Gleichlauf scheitert jedoch derzeit an der 
abweichenden steuerrechtlichen Behandlung 
von Tätigkeiten, die in einem im Ausland bele-
genen Homeoffice ausgeführt werden, an den 
zusätzlichen Voraussetzungen der Lohnzahlung 
bzw. wirtschaftlichen Tragung des Lohns sowie 
der Figur des wirtschaftlichen Arbeitgebers. 
Dadurch kann es auch bei wenigen Tagen der 
Anwesenheit in Deutschland von in Auslandsge-
sellschaften angestellten Arbeitnehmern zur 
Lohnsteuerpflicht in Deutschland kommen. 
Perspektivisch sollten die in der Praxis leichter 
handhabbaren Regeln des Sozialversicherungs-
rechts auf das Steuerrecht übertragen werden. 


Anregung einer EU-weiten Regelung 


Da die Zuweisung der Besteuerungsrechte an 
den bestehenden DBA auf Grundlage des OECD-
MA ausgerichtet ist und insb. Outbound-Fälle 
nicht autonom beeinflussbar sind, sollte sich die 
Bundesregierung für zumindest EU-weite Rege-
lungen einsetzen. So wäre es bei Outbound-Fäl-
len erforderlich, dass eine nur vorübergehende 
Tätigkeit von Arbeitnehmern außerhalb ihres 
normalen Wohn- und Tätigkeitsstaates (z.B. im 
Rahmen von sog. „Workation“-Aufenthalten) 
keine Steuerpflichten für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber in diesem Staat nach sich zieht. Ideal-
erweise sollte diese Übereinkunft im Gleichlauf 
für die Sozialversicherung und für betroffene ar-
beitsrechtliche Regelungen stehen.  


                                                           
422  Art. 3 des Rahmenübereinkommens. 
423  Deutschland wendet das Rahmenübereinkommen seit dem 


1.7.2023 an. 
424  Deutschland hat bereits mit dem Abschluss von Änderungs-


protokollen für die DBAs mit Österreich, der Schweiz und 
Frankreich Erleichterungen für Grenzgänger mit Wirkung 
ab dem 1.1.2024 geschaffen.  


 


 


Aufnahme von bilateralen Verhandlungen mit 
Nachbarstaaten 


Darüber hinaus sollte Deutschland parallel zu 
potenziell langwierigen europäischen und inter-
nationalen Verhandlungen bilaterale Verhand-
lungen mit Nachbarländern aufnehmen bzw. 
weiterführen, um insb. Grenzpendlern ebenfalls 
auf Grundlage von de-minimis-Regelungen 
mehr Flexibilität zu erlauben.424 Die mit Luxem-
burg getroffene Vereinbarung, wonach 34 Tage 
Homeoffice im Kalenderjahr für Grenzpendler 
zu keiner Änderung der Besteuerung führen, 
könnte als Blaupause für die Verhandlungen mit 
anderen Nachbarstaaten dienen.425  


Kurzfristige Erleichterungen durch Aufnahme 
von de minimis-Regeln im nationalen Recht 


Einzelne Verbesserungen können aber auch 
unilateral bewirkt werden. Die entsprechenden 
Maßnahmen sollten sofort ergriffen werden, 
ohne den internationalen und europäischen Ei-
nigungsprozess abzuwarten.  


Denkbar wäre die Aufgabe des Konstrukts des 
wirtschaftlichen Arbeitgebers und die Strei-
chung von § 38 Abs. 1 S. 2 EStG. Dieses Kon-
strukt, das die schematische Aufteilung nach der 
183-These zugunsten des Tätigkeitsstaates mo-
difiziert, steht dem Gleichlauf mit dem Sozial-
versicherungsrecht entgegen und ist zudem äu-
ßerst streitanfällig.  


Sollte hieran gleichwohl festgehalten werden, 
kann durch die Einführung von de-minimis-Re-
geln für viele Praxisfälle der Arbeitnehmermo-
bilität unterhalb von 183 Tagen eine deutliche 
Vereinfachung erreicht werden, wenn die Tätig-
keit eines Arbeitnehmers außerhalb des Sitzstaa-
tes seines zivilrechtlichen Arbeitgebers bis zu ei-
ner Anzahl von z.B. 30 Tagen je Kalenderjahr 
nicht zu einkommen- und lohnsteuerlichen 
Konsequenzen für den Arbeitnehmer oder den 
Arbeitgeber im Tätigkeitsstaat führt. 


425  Änderungsprotokoll zum DBA vom 6.7.2023. Zu weiteren 
ähnlichen Regelungen s. Commission Expert Group „Plat-
form for tax good governance“, Tax in an increasingly mo-
bile working environment: Challenges and Opportunities, 
Oktober 2021, 2 ff.  
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Idealerweise würden derartige de-minimis-Re-
geln auf OECD-Ebene oder aber auf EU-Ebene 
umgesetzt. Auf nationaler Ebene könnte § 49 
Abs. 1 Nr. 4 EStG für Inbound-Fälle dahinge-
hend eingeschränkt werden, dass die be-
schränkte Steuerpflicht erst nach z.B. 30 Tagen 
einsetzt. Falls eine rein nationale Regelung nicht 
gewünscht ist, sollten zumindest weitere binati-
onale Regelungen angeregt werden (s.o.).  


 Reduzierung von  
Anti-Missbrauchsvorschriften auf 
ein angemessenes Maß 
5.3.1. Bestandsaufnahme und zentrale 
Probleme des Status quo 


Seit geraumer Zeit richtet sich die Gesetzgebung 
auf dem Gebiet des Internationalen Steuerrechts 
gegen Gewinnverlagerungen mittels „aggressi-
ver“ Steuergestaltungen, gegen doppelte Nicht-
besteuerung sowie auf die Bekämpfung uner-
wünschten Steuerwettbewerbs. Hierbei handelt 
es sich dem Grunde nach um anzuerkennende 
Ziele. Eine internationale Vereinheitlichung der 
Abwehrmaßnahmen könnte Vollzugskosten 
senken und verhindern, dass Staaten Steuer-
wettbewerb nicht nur mittels niedriger Steuers-
ätze, sondern auch mittels lückenhafter Anti-
missbrauchsvorschriften betreiben, indem sie 
Gewinnverlagerungen Vorschub leisten. Dies 
hat zu der Idee eines „level playing fields“ der 
Abwehrgesetzgebung geführt. Nur dieser 
Rechtsgedanke rechtfertigt EU-Steuergesetzge-
bung, die mit der Begrenzung der im AEUV ent-
haltenen Freizügigkeitsgarantien einhergeht. 


Die Hinzurechnungsbesteuerung und die glo-
bale Mindeststeuer („Pillar II“426) richten sich all-
gemein gegen den internationalen Steuersatz-
wettbewerb, wobei letztere eine international 
konsentierte Untergrenze von 15 Prozent gezo-
gen hat. Die Europäische Kommission geht zu-
sätzlich seit langem gegen den Steuervergünsti-
gungswettbewerb427 vor, wozu auch das 
europäische Beihilferecht beiträgt. Mittels des 


                                                           
426  OECD, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 


Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar 
Two), 2021. 


427  Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vor-
schriften über staatliche Beihilfen auf Maßnahmen im Be-
reich der direkten Unternehmensbesteuerung v. 10.12.1998, 
ABl. EU 1998 Nr. C 384, 3 (mittlerweile außer Kraft getreten). 


Steueroasenabwehrgesetzes wird zudem indi-
rekt auf Staaten eingewirkt, die sich nicht an die 
allgemein konsentierten Standards halten.  


Großen Raum nehmen mit gesetzlichen Miss-
brauchstypisierungen die Bemühungen der 
Herstellung eines level playing fields der Gestal-
tungsabwehrmaßnahmen ein. Diese Typisierun-
gen, die in der Regel keinen Gegenbeweis an-
hand eines Fremdvergleichs vorsehen, erfassen 
auch nicht missbräuchliche Fälle, verbunden 
mit der Gefahr von Doppelbesteuerung. Korres-
pondenzregeln, sog. linking rules, sollen durch 
die Verschränkung von ausländischem und in-
ländischem Steuerrecht Lücken zwischen den 
nicht aufeinander abgestimmten Steuerrechts-
ordnungen schließen. Allerdings verursacht 
diese Abstimmung im Einzelfall hohe Befol-
gungskosten. Schließlich dienen Berichts- und 
Meldepflichten als Maßnahmen zur Erhöhung 
der Transparenz der Aufdeckung von Steuerge-
staltungen sowie der Abschreckung, allerdings 
ohne, dass erkennbar eine konsequente Auswer-
tung der erhobenen Informationen sicherge-
stellt ist.428  


Viele dieser typisierenden Maßnahmen sind 
überschießend. Zudem ist selbst in der Europäi-
schen Union die Idee einer Vereinfachung durch 
Vereinheitlichung eine Illusion. Der Richtlinien-
harmonisierung sind Umsetzungsspielräume 
immanent. Folge der ambitionierten Regelungs-
vorgaben des EU-Richtliniengebers ist ein deut-
licher Anstieg der Vollzugskosten. Europaweit 
agierende Unternehmen treffen nach wie vor 
auf nunmehr möglicherweise ähnliche, im 
Compliance-relevanten Detail jedoch unter-
schiedliche, dafür aber umso komplexere Rege-
lungen. 


5.3.2. Vermeidung von Abweichungen vom 
internationalen Standard 


Deutschland war Vorreiter der BEPS-Bekämp-
fung und Inspirationsquelle der Maßnahmen 
auf OECD- und EU-Ebene. Dabei gingen die 
deutschen Regelungen in der Vergangenheit oft 
über international übliche Maßnahmen der 


428  Antwort der Bundesregierung v. 8.5.2023, vgl. BT-Drucks. 
20/6734, 2-5 zur kleinen Anfrage BT-Drucks. 20/6503; ferner 
Kowallik, DB 2023, 1444; zu den Effekten der Anzeigepflicht 
Stand 18.10.2021 und den sich hieraus ergebenden Schluss-
folgerungen für die rechtliche Einordnung der Anzeige-
pflicht Gegenfurtner, DStR 2021, 2665 (2674). 



https://www.juris.de/r3/document/STLU202311192/format/xsl?oi=p2Fdn8MTf6&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

https://www.juris.de/r3/document/STLU202112555/format/xsl?oi=p2Fdn8MTf6&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Missbrauchsabwehr hinaus. Auch nachdem die 
EU rechtsverbindliche Standards gesetzt hat, 
sind die nationalen Maßnahmen nicht zurück-
genommen worden. Zwar kann sich der deut-
sche Gesetzgeber darauf berufen, dass die EU-
Richtlinien nur Mindeststandards enthalten, s. 
insb. Art. 3 ATAD. Strengere Regelungen, die 
Nachteile für grenzüberschreitende Sachver-
halte statuieren, sind jedoch erheblichen Beden-
ken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den 
Grundfreiheiten ausgesetzt. Auch sind sie mit 
dem Geist der auf Art. 115 AEUV gestützten Ver-
einheitlichung der auf grenzüberschreitende 
Sachverhalte anwendbaren Missbrauchsvor-
schriften nicht vereinbar. Zum Teil wird bezwei-
felt, ob die mit der ATAD und der MinBestRL 
einhergehende Beschränkung der Freizügigkeit 
im Binnenmarkt überhaupt für dessen Errich-
tung und Funktionieren erforderlich ist, und da-
mit die Kompetenz der Union in Frage ge-
stellt.429 Bejahen kann man die Binnenmarkt-
dienlichkeit dann, wenn Folge der Harmonisie-
rung weitgehende Einheitlichkeit ist. Hieraus 
folgt für den deutschen Steuergesetzgeber, dass 
jede Abweichung vom internationalen und eu-
ropäischen Standard durch schärfere Anti-Miss-
brauchsvorschriften zu vermeiden ist. Im Ge-
genteil sollten alle Spielräume, die der EU-
Richtliniengeber für Abweichungen nach unten 
einräumt, im Interesse der Freizügigkeit im Bin-
nenmarkt und der Attraktivität des deutschen 
Standortes ausgeschöpft werden. Überkompli-
zierte Missbrauchsvorschriften führen zu hohen 
Compliancekosten und Rechtsunsicherheit und 
begründen Standortnachteile, zumeist ohne 
dass sie mit wesentlichem Mehraufkommen 
verbunden sind.  


Hieraus folgt die zentrale Forderung, alle Miss-
brauchsvorschriften des geltenden Rechts auf 
den Prüfstand zu stellen. Dies gilt namentlich 
für die Rechtsschichten, die vor der europäi-
schen Harmonisierung eingeführt wurden. Das 
erreichte Ausmaß der Komplexität geht nicht 
nur mit erheblichen Kosten für Steuerpflichtige 
und Finanzverwaltung, sondern auch mit 
rechtsstaatlich bedenklichen Ineffizienzen und 
Defiziten von Befolgung und Vollzug einher. 


                                                           
429  Sedemund, ISR 2023, 378 (379 f.). 
430 OECD, Tax Co-operation for the 21st Century, 9 ff.; OECD 


Tax Talks v. 19.7.2023 (abrufbar unterhttps://www.oecd.org/ 
tax/presentation-oecd-tax-talks-july-2023.pdf); Bunn, 


Auch die OECD sieht Bedarf für ein sog. „Declut-
tering“.430 


Zentrale Reformziele sind: 


• Anpassung an den verbindlichen Richtli-
nien-Mindeststandard und Ausschöpfung 
von Gestaltungsspielräumen zugunsten von 
Standortattraktivität und Freizügigkeit 


• Reduktion auf missbräuchliche Gewinnver-
lagerung 


• Vermeidung von internationaler Doppelbe-
steuerung und treaty overrides 


• Vereinfachung 


Dabei ist die Kommission zur Erarbeitung von 
Empfehlungen für einen Abbau überschießen-
der Missbrauchsvorschriften wie folgt vorge-
gangen:  


1. OECD/EU-Vorgaben 


Deutschland ist politisch und rechtlich ver-
pflichtet, Vorgaben der OECD und der Europäi-
schen Union umzusetzen, wobei allerdings 
deutlich zu unterscheiden ist zwischen rechts-
verbindlichen EU-Richtlinien und nur politisch 
bindenden Empfehlungen der OECD.  


Innerhalb dieses Rahmens geht es um die Iden-
tifikation von verbliebenen Gestaltungsspielräu-
men für den nationalen Gesetzgeber. Um den 
Bemühungen um Vereinheitlichung Rechnung 
zu tragen, sind all jene Maßnahmen auf den 
Prüfstand zu stellen, die über das erforderliche 
und von den Richtlinien vorgeschriebene Min-
destmaß an Abwehrgesetzgebung hinausgehen.  


2. Vereinfachung, Streichung von Doppelrege-
lungen, Entschärfung 


In diesem Rahmen wird eine Vereinfachung, 
Vereinheitlichung und die Streichung bzw. Zu-
sammenfassung von Doppelregelungen und 
sich überschneidender Maßnahmen geprüft. 
Leitend sind zudem die Möglichkeiten der Ent-
schärfung und Verfahrenserleichterung in Ab-
hängigkeit von der Wesentlichkeit potenzieller 
Missbrauchsfälle durch Einführung von Baga-
tellgrenzen. 


Weeding the Garden of International Tax, Tax Foundation, 
Juli 2023 (abrufbar unter: https://taxfounda-
tion.org/blog/decluttering-international-tax-rules/). 
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3. Notwendige Anpassung bestehender EU-
Richtlinien (insb. ATAD) 


Soweit notwendige Entschärfungen und Er-
leichterungen nicht innerhalb des EU-Richtli-
nienrahmens umsetzbar sind, werden Vor-
schläge zur Nachverhandlung unterbreitet.  


5.3.3. Maßnahmen gegen Niedrigbesteuerung 


5.3.3.1. Mindeststeuer 


Regelungszweck 


Nach einer Einigung im Rahmen des OECD/G20 
Inclusive Frameworks führen derzeit eine Viel-
zahl von Staaten die sog. Globale Mindeststeuer 
für Konzerne mit einem Umsatz von mindes-
tens 750 Mio. Euro ein. In der Europäischen 
Union wird eine einheitliche Umsetzung der 
Globalen Mindeststeuer durch die MinBestRL si-
chergestellt. Die Globale Mindeststeuer hat das 
Ziel, dem internationalen Steuerwettbewerb 
Grenzen zu setzen, indem jeder Staat einerseits 
Ausgestaltungsfreiheit über seine Steuergesetze 
behält, gleichzeitig aber für internationale Kon-
zerne sichergestellt ist, dass ihre Steuerbelastung 
in jedem Staat mindestens 15 Prozent beträgt. 
Besteuert ein Staat den dortigen Gewinn eines 
Konzerns effektiv mit weniger als 15 Prozent, 
darf ein anderer Staat – primär der der Konzern-
obergesellschaft – die entstandene Besteue-
rungslücke durch Erhebung einer Ergänzungs-
steuer auffüllen. 


Die Regelungen der Globalen Mindeststeuer 
sind umfangreich und hoch komplex. Eine effi-
ziente Umsetzung ist nur mithilfe von Vereinfa-
chungen – sog. Safe Harbours – möglich.431 
Diese Safe Harbour-Regelungen erlauben es, 
eine effektive Steuerbelastung von mindestens 
15 Prozent vereinfacht nachzuweisen, um auf 
eine aufwendige Berechnung des effektiven 
Steuersatzes für jedes Land verzichten zu kön-
nen. 


 


Empfehlungen 


Der derzeit bedeutsamste Safe Harbour ist für 
einen Übergangszeitraum von drei Jahren der 


                                                           
431  OECD, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 


Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar 
Two), 2021, Art. 8.2. 


Country-by-Country-Reporting-Safe Harbour, 
der es erlaubt, die effektive Steuerbelastung mit-
tels Daten aus dem Country-by-Country Repor-
ting (CbCR), das Konzerne dieser Größe ohnehin 
erstellen müssen, nachzuweisen.432 Daneben 
gibt es als weitere Safe Harbours (1) die aner-
kannte nationale Ergänzungssteuer 
(§ 81 MinStG), (2) Wahlrechte für vereinfachte 
Ausgangsgrößen bei unwesentlichen Geschäfts-
einheiten (§ 80 MinStG) und (3) einen Safe Har-
bour bei untergeordneter internationaler Tätig-
keit (§ 83 MinStG). Die Kommission empfiehlt, 
dass in der deutschen Umsetzung die Nutzung 
sämtlicher Safe Harbours ermöglicht wird, 
auch in Bezug auf die nationale Ergänzungs-
steuer. Das deutsche Mindeststeuergesetz 
(MinStG) sieht dies auch so vor.  


Der CbCR-Safe Harbour darf jedoch nur tempo-
rär angewendet werden in Geschäftsjahren, die 
am oder vor dem 31. Dezember 2026 beginnen 
und vor dem 1. Juli 2028 enden (§ 84 Abs. 1 
MinStG). Danach wird seine Anwendung auf-
grund seiner Befristung nicht mehr möglich 
sein. Das OECD/G20 Inclusive Framework plant, 
die permanenten Regelungen in den nächsten 
Jahren auszuarbeiten. Langfristig sehen die Mit-
glieder des OECD/G20 Inclusive Frameworks 
die Einführung eines permanenten Safe Har-
bours vor, der sicherstellt, dass keine Ergän-
zungssteuer anfällt, wenn der Effektivsteuersatz 
in einem Land gem. einer stark vereinfachten 
Berechnung mindestens 15 Prozent beträgt;433 
die genaue Ausgestaltung ist noch offen. Die 
Verstetigung der Vereinfachungsregel ist für ei-
nen effektiven Vollzug zwingend. Wenn die per-
manenten Safe Harbours aber erst kurz vor 
Fristablauf der derzeitigen Übergangsmaßnah-
men formuliert und verabschiedet werden, 
führt dies zu großer vermeidbarer Unsicher-
heit für die Steuerpflichtigen. Daher empfiehlt 
die Kommission, dass sich die deutschen Ver-
handlungspartner für eine zeitnahe Formulie-
rung permanenter Safe-Harbour-Regelungen 
auf Ebene der EU und der OECD einsetzen. 


Die deutsche Umsetzung der Globalen Mindest-
steuer erfolgte eng an den Vorgaben des 


432  OECD, Transfer Pricing Documentation and Country-by-
Country Reporting, Action 13: Final Report; §§ 84 ff. 
MinStG.  


433  OECD, Safe Harbours and Penalty Relief, Global Anti-Base 
Erosion Rules (Pillar Two), Rz. 77-91.  
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OECD/G20 Inclusive Frameworks und der euro-
päischen Richtlinie und soll hier daher nicht im 
Detail erörtert werden. Wichtig ist jedoch zu dis-
kutieren, welche Konsequenzen ihre Einfüh-
rung für andere deutsche Anti-Missbrauchs-
vorschriften hat.434  


Derzeit müssen Konzerne mit einem Umsatz 
von mindestens 750 Mio. Euro parallel zur Glo-
balen Mindeststeuer die Hinzurechnungsbe-
steuerung gem. §§ 7-13 AStG anwenden, ob-
wohl die Zielsetzung beider Regelungen, die 
Verschiebung von Steuersubstrat ins niedrig be-
steuerte Ausland zu verhindern, redundant ist. 
Zur Vermeidung der Redundanz empfiehlt die 
Kommission zumindest für Unternehmen mit 
einem Umsatz von über 750 Mio. Euro die Ab-
schaffung der Hinzurechnungsbesteuerung (s. 
Abschnitt 3.3.2.). 


Die Kommission empfiehlt zudem die Abschaf-
fung der Lizenzschranke gem. § 4j EStG. Da-
nach sind Aufwendungen für Rechteüberlassun-
gen an nahestehende Personen nicht oder nur 
anteilig abziehbar, wenn die entsprechenden 
Einnahmen beim Empfänger aufgrund eines als 
schädlich einzustufenden Präferenzregimes 
nicht oder nur niedrig besteuert werden. § 4j 
EStG greift bei einer ausländischen Belastung 
durch Ertragsteuern von weniger als 15 Prozent 
ein, die jedoch durch die Globale Mindeststeuer 
sichergestellt ist. Zur Vermeidung von Doppel-
besteuerungen und Abbau von Bürokratie 
scheint es daher gerechtfertigt, die Regelung 
aufzuheben. 


Die Abschaffung empfiehlt die Kommission 
ebenso für das Sonderbetriebsausgabenabzugs-
verbot gem. § 4i EStG (s. im Einzelnen Abschnitt 
0.).  


Anzupassen wäre darüber hinaus die Behand-
lung von Besteuerungsinkongruenzen gem. § 4k 
EStG (dazu Abschnitt 5.3.5.). Allerdings liegt eine 
vollständige Abschaffung von § 4k EStG nicht in 
der deutschen Gesetzgebungskompetenz, son-
dern müsste durch ein gemeinsames, einstim-
miges Vorgehen auf EU-Ebene mittels einer 
Änderungsrichtlinie zur ATAD erreicht werden. 
Die Kommission empfiehlt auch hier, dass die 


                                                           
434  Schanz, Deutsche Unternehmen auf den Weltmärkten, 40 ff. 
435  Gesetz v. 27.12.2023, BGBl. I 2023, Nr. 397.  
436  S. auch Schön, DB 2001, 940. 


deutsche Bundesregierung sich für eine solche 
Änderungsrichtlinie einsetzen sollte. 


Von der Einführung weiterer Missbrauchsbe-
kämpfungsnormen rät die Kommission aus ge-
nannten Gründen ab (s. 5.3.2.). 


5.3.3.2. Hinzurechnungsbesteuerung 


Nebeneinander von Mindeststeuer und  
Hinzurechnungsbesteuerung 


Mit der Einführung der Mindeststeuer in 
Deutschland (MinBestRL-UmsG435) wurde si-
chergestellt, dass die betroffenen Unternehmen 
weltweit einer effektiven Mindestbesteuerung 
unterliegen und aggressiven und damit miss-
bräuchlichen Steuergestaltungen dieser Unter-
nehmen entgegengewirkt wird. Die Intention 
der Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7-13 AStG) 
besteht ebenfalls darin, Steuervorteile durch die 
missbräuchliche Nutzung von niedrig besteuer-
ten ausländischen Körperschaften zu vermeiden 
und eine ausreichende Vorbelastung im Ausland 
sicherzustellen.436 Sowohl die Hinzurechnungs-
besteuerung in Deutschland als auch die inter-
national vereinbarte Mindestbesteuerung sor-
gen nebeneinander für eine angemessene 
Vorbelastung von 15 Prozent und überlagern 
sich. Ein Nebeneinander beider Regelsysteme 
birgt für die betroffenen Unternehmen, neben 
dem doppelten bürokratischen Aufwand, auch 
das Risiko der Doppelbesteuerung.437 Dies steht 
im Widerspruch zum internationalen Konsens 
zwischen den Mitgliedstaaten des Inclusive 
Framework, Doppelbesteuerungen durch die 
Einführung einer globalen Mindestbesteuerung 
zu vermeiden.  


Empfehlungen 


Abschaffung der Hinzurechnungsbesteuerung 


Im Rahmen der Vereinfachung und Verschlan-
kung des Steuerrechts empfiehlt die Kommis-
sion, die vollständige Abschaffung der Hinzu-
rechnungsbesteuerung zu prüfen.438 Neben den 
o.g. Redundanzen, die eine Abschaffung der 
Hinzurechnungsbesteuerung im Anwendungs-
bereich der Mindestbesteuerung erforderlich 
machen, sollte für Konzerne mit einem Umsatz 
von weniger als 750 Millionen Euro die Relevanz 


437  Exemplarisch Richter/Lentes, IStR 2023, 409 (413 f.). 
438  S. auch Abschnitt 5.3.3.1. 
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der Hinzurechnungsbesteuerung sorgfältig ge-
prüft werden.  


Die Abschaffung der Hinzurechnungsbesteue-
rung liegt ebenso wie eine bloße Einschränkung 
nicht in der deutschen Gesetzgebungskompe-
tenz, sondern müsste durch ein gemeinsames, 
einstimmiges Vorgehen auf EU-Ebene mittels 
einer Änderungsrichtlinie zur ATAD erreicht 
werden. Die Kommission empfiehlt der deut-
schen Bundesregierung, sich für eine solche Än-
derungsrichtlinie einzusetzen.  


Umstellung auf allgemeine Missbrauchsregel 


Sollte eine Verschmelzung der §§ 7-13 AStG mit 
der Globalen Mindeststeuer aus europarechtli-
chen Gründen nicht umsetzbar sein, weil es 
nicht zu der hierfür erforderlichen Änderung 
der ATAD kommt, wird vorgeschlagen, von der 
in der ATAD bestehenden Möglichkeit Gebrauch 
zu machen, bei der Hinzurechnungsbesteuerung 
auf die allgemeine Missbrauchsregel gem. Arti-
kel 7 Abs. 2b ATAD umzustellen (Modell B),439 
statt an einem Katalog von Einkünften gem. Ar-
tikel 7 Abs. 2a ATAD (Modell A) festzuhalten, zu-
mal § 8 Abs. 1 AStG ohnehin nicht von passiven, 
sondern von aktiven – und damit nicht der Hin-
zurechnungsbesteuerung unterliegenden – Tä-
tigkeiten ausgeht (Aktivkatalog) und somit deut-
lich über den in der ATAD definierten 
Mindeststandard hinausgeht. Modell B ist vor-
zugswürdig, da dieses sich auf unangemessene 
Gestaltungen beschränkt. Aufgrund der Einfüh-
rung einer Mindestbesteuerung sollten solche 
Gestaltungen ohnehin kaum noch vorkommen. 
Dies gilt umso mehr, als bei Vorliegen unange-
messener Risiko- und Funktionsausstattung von 
Gesellschaften eventuelle Gewinne durch Ver-
rechnungspreisanpassungen vorrangig zu korri-
gieren wären.440 § 8 Abs. 2 und 3 AStG könnten 
dabei vollständig entfallen, da unangemessenen 


                                                           
439  Bei Option zu Art. 7 Abs. 2b ATAD greift die Hinzurech-


nungsbesteuerung nur, wenn ein Unternehmen aufgrund 
des von ihm gehaltenen Vermögens, ausgeführter Funktio-
nen und übernommener Risiken nicht in der Lage war, das 
Einkommen selbst zu generieren. Verfügt das Unternehmen 
über die entsprechende Ausstattung, die sog. „Significant 
People Function“, dann greift eine Hinzurechnungsbesteue-
rung nicht (s. auch Erwägungsgrund 12 zur ATAD). So z.B. 
Luxembourg, Article 164ter LITL und Circular n 164ter/1. 


440  Da die Anwendung korrekter Verrechnungspreise der Hin-
zurechnungsbesteuerung vorgeht (vgl. BFH v. 13.6.2018 – I R 
94/15, BStBl. II 2020, 755 (Rz. 27)), sollte insoweit bei fehlen-
der Ausstattung („Significant People Function“) die Hinzu-
rechnungsbesteuerung in der Regel ins Leere laufen. 


Gestaltungen eine fehlende Substanz inhärent 
ist. Eine Umstellung auf eine allgemeine Miss-
brauchsvorschrift (Modell B) kann ohne Ände-
rung der ATAD umgesetzt werden.  


Änderungsbedarf der §§ 7-13 AStG 


Sollte man auch diesen Schritt nicht gehen wol-
len, sollten die aktuellen Regelungen zur Hinzu-
rechnungsbesteuerung überarbeitet werden.  


Zur Herstellung einer Belastungsgleichheit441 
ist – wie oben im Einzelnen ausgeführt (s. 
5.2.3.2.) – die Gewerbesteuerpflicht des Hinzu-
rechnungsbetrags abzuschaffen, wie bereits im 
Referentenentwurf zum MinBestRL-UmsG442 
(§ 10 Abs. 2 S. 4 AStG-E) vorgeschlagen wurde. 


Darüber hinaus bedarf es einer Umstellung auf 
einen Passivkatalog, jedenfalls aber einer Fort-
entwicklung des Katalogs des § 8 Abs. 1 AStG, 
und eines großzügigeren Substanztests: 


Richtigerweise ist der Aktivkatalog des AStG auf 
den in der ATAD vorgesehenen Passivkatalog 
umzustellen (Passivkatalog statt Aktivkatalog). 
Wenn gleichwohl am Konzept des Aktivkatalogs 
festgehalten werden soll, bedarf es dessen kohä-
renter Anpassung an den Passivkatalog der 
ATAD. Insb. sollten Einkünfte aus Handel und 
Dienstleistungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
AStG generell als aktive Einkünfte eingeordnet 
werden, sowie in § 8 Abs. 1 Nr. 2 AStG auch die 
Herstellung immaterieller Wirtschaftsgüter, 
z.B. Software, einbezogen werden. 


Abschaffung des Korrespondenzprinzips in § 8 
Abs. 1 Nr. 7 Buchst. a AStG: Aus deutscher Sicht 
werden verhinderte Vermögensmehrungen als 
verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) erfasst; 
damit liegen insoweit passive Einkünfte nach § 8 
Abs. 1 Nr. 7 Buchst. a S. 1 AStG vor. Zwar werden 
vom Wortlaut der Vorschrift nur Bezüge erfasst, 
die das Einkommen der leistenden Körperschaft 


441  Eine Ungleichbehandlung durch die Heraufschleusung der 
Belastung nach AStG auf rd. 30 Prozent gegenüber der Be-
lastung nach MinStG mit 15 Prozent ließe sich allenfalls 
dann rechtfertigen, wenn das AStG auf echte Missbrauchs-
fälle beschränkt wäre. Dies ist – auch bei typisierender Be-
trachtung – nicht der Fall. Auch ist der deutsche Gesetzge-
ber durch die ATAD nicht gezwungen, den 
Hinzurechnungsbetrag auch der Gewerbesteuer zu unter-
werfen, zumal dies angesichts des Steuergegenstands des in-
ländischen Gewerbebetriebs systemwidrig ist.  


442  BMF, Referentenentwurf Mindestbesteuerungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG v. 7.7.2023. 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-08-18-MinBestRL-UmsG/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-08-18-MinBestRL-UmsG/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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gemindert haben. Gleichwohl dürfte § 8 Abs. 1 
Nr. 7 Buchst. a S. 1 AStG aufgrund seines identi-
schen Wortlauts wie § 8b Abs. 1 S. 2 KStG auszu-
legen sein. Nach der dort wohl h.M. sind von 
§ 8b Abs. 1 S. 2 KStG auch verhinderte Vermö-
gensmehrungen erfasst.443 Es ist somit davon 
auszugehen, dass wohl auch eine verhinderte 
Vermögensmehrung zu passiven Einkünften 
führt. Einen Escape sieht § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG 
nicht vor. Insb. aus gescheiterten Umwand-
lungsvorgängen können sich in diesem Zusam-
menhang Probleme auf der Ebene des Anteils-
eigners ergeben (s. 4.2.5.5.). Die Qualifizierung 
der vGA als passive Einkünfte nach § 8 Abs. 1 
Nr. 7 AStG ist in diesen Fällen überschießend, 
zumal es sich bei Umwandlungen typischer-
weise nicht um missbräuchliche Fälle handelt 
und die Anwendung der deutschen Sichtweise 
zur Qualifikation von Umwandlungsfällen im 
Ausland auf im Grundsatz aktive Sachverhalte, 
die keinerlei inländischen Bezug haben, ohne-
hin fraglich ist. Daher empfiehlt die Kommis-
sion die Abschaffung des Korrespondenzprin-
zips, zumindest, soweit verhinderte 
Vermögensmehrungen betroffen sind. 


Abschaffung Besteuerung Portfoliodividenden 
§ 8 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. b AStG: Mit Einführung 
von § 8 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. b AStG sind Portfo-
liodividenden (Streubesitzdividenden) stets pas-
siv. Es sollte ein Gleichlauf zu § 8b Abs. 1 KStG 
i.V.m. § 8b Abs. 4 KStG erfolgen. Nach Auffas-
sung der Kommission ist § 8b Abs. 4 KStG abzu-
schaffen (s. 3.3.3.3.). Entsprechend ist auch die 
Abschaffung der Besteuerung von Portfoliodivi-
denden im Rahmen der Hinzurechnungsbesteu-
erung angezeigt.  


Anpassung § 8 Abs. 1 Nr. 9 AStG (s. 4.2.5.5.) Gem. 
§ 8 Abs. 1 Nr. 9 AStG werden Einkünfte aus Um-
wandlungen im Rahmen der Hinzurechnungs-
besteuerung grundsätzlich als aktiv eingestuft. 
Eine Ausnahme gilt, soweit die Einkünfte auf 
der Übertragung von Wirtschaftsgütern beru-
hen, die der Erzielung passiver Einkünfte 


                                                           
443  Anstelle vieler Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, § 8b 


KStG Rz. 91 (6/2021). 
444  Exemplarisch: Einige Jurisdiktionen kennen nicht die dem 


§ 1 UmwStG immanente Gesamtrechtsnachfolge, lokale 
Umwandlungsvorgänge basieren auf höchstrichterlicher Ju-
dikatur und nicht auf gesetzlicher Grundlage. 


445  BT-Drucks. 19/28652, 57; BMF v. 22.12.2023 – IV B 5 – S 
1340/23/10001 :001, BStBl. I 2023, SonderNr. 1/2023, 2 (Rz. 
420-425); zustimmend Mann in BeckOK AStG, § 8 AStG Rz. 
498; ablehnend und eine Vergleichbarkeit mit dem UmwG 


dienen. Allerdings entfällt die Ausnahme, soweit 
der Steuerpflichtige nachweist, dass die Um-
wandlung im Inland ungeachtet des § 1 Abs. 4 
UmwStG zu Buchwerten hätte erfolgen können 
und im Ausland tatsächlich zu Buchwerten er-
folgt ist (Rückausnahme). Die Regelung kodifi-
ziert eine eigene Einkunftsart, so dass Umwand-
lungen Zwischeneinkünfte auslösen, wenn diese 
unzureichend mit Umwandlungsvorgängen 
nach § 1 UmwStG444 vergleichbar sind (sog. ge-
scheiterte Umwandlung).445 Die Rechtsfolge 
ergibt sich nach dem Gesetzeswortlaut auch für 
umwandelnde Gesellschaften, die aktive Ein-
künfte erwirtschaften. Folglich kommt es bei 
rein ausländischen Umwandlungen zur Besteu-
erung stiller Reserven, ohne dass an dem auslän-
dischen Besteuerungssubstrat ein deutsches Be-
steuerungsrecht besteht oder die aufgedeckten 
stillen Reserven steuerwirksam abschreibbar 
sind. Nach sachgerechter Auffassung der Fi-
nanzverwaltung führen aus der Umwandlung 
resultierende Einkünfte, die auf der Übertra-
gung von Wirtschaftsgütern beruhen, welche 
der Erzielung von aktiven Einkünften dienen, 
nicht zu passiven Einkünften (Vorrang von § 8 
Abs. 1 Nr. 1 bis 8 AStG).446 Aus Gründen der 
Rechtssicherheit sollte diese Auffassung aber 
auch im Gesetz verankert werden. Die Vorschrift 
des § 8 Abs. 1 Nr. 9 AStG führt zudem zu einer 
Ungleichbehandlung von Umwandlungsvor-
gängen gegenüber Veräußerungsvorgängen und 
ist systematisch nicht zu rechtfertigen, weil es 
sich bei Umwandlungen nur um eine Ausprä-
gung eines Veräußerungsvorgangs handelt.447 


In Bezug auf den Substanztest empfiehlt die 
Kommission eine Angleichung der Anforde-
rungen an den Gegenbeweis nach § 8 Abs. 2 
AStG an die Vorgaben der ATAD. Derzeit er-
möglicht § 8 Abs. 2 AStG einen sog. Substanztest, 
mit dem nachgewiesen werden kann, dass die 
Gesellschaft, die passive Einkünfte erzielt, einer 
wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit nach-
geht. Mit den in § 8 Abs. 2 AStG 


als ausreichend ansehend Ehlermann in Strunk/Kamin-
ski/Köhler, § 8 AStG, Rz. 235 (8/2023). 


446  BMF v. 22.12.2023 – IV B 5 – S 1340/23/10001 :001, BStBl. I 
2023, SonderNr. 1/2023, 2 (Rz. 418). 


447  BFH v. 17.9.2003 – I R 97/02, BStBl. II 2004, 68 (unter II.1.); 
BFH v. 24.1.2018 – I R 48/15, BStBl. II 2019, 45 (Rz. 18); BMF 
v. 11.11.2011 – IV C 2 - S 1978-b/08/10001, BStBl. I 2011, 
1314 (Rz. 00.02); BMF, Entwurf eines aktualisierten UmwStE 
v. 11.10.2023, Rz. 00.02. 
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vorgenommenen Konkretisierungen des Gegen-
beweises (z.B., dass Outsourcing keine wesentli-
che wirtschaftliche Tätigkeit vermitteln kann), 
geht der Gesetzgeber über Art. 7 Abs. 2 ATAD 
und die Anforderungen des EuGH448 hinaus. Zu-
dem fordert die ATAD für den Substanztest 
keine nach einzelnen Einkünften differenzie-
rende Betrachtungsweise.  


Die Kommission erachtet es zudem als erforder-
lich, den Substanztest auch auf Drittländer aus-
zuweiten und empfiehlt daher, § 8 Abs. 3 AStG 
entfallen zu lassen. Der Substanztest ist gem. § 8 
Abs. 3 AStG auf in EU/EWR-Staaten ansässige 
Gesellschaften beschränkt. Die ATAD erlaubt 
den Substanznachweis auch für Drittländer. 
Hierbei ist zu beachten, dass § 8 Abs. 3 AStG in 
seiner derzeitigen Form möglicherweise gegen 
die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt und damit 
voraussichtlich nicht haltbar ist. Eine Anglei-
chung an die Vorgaben des AEUV wäre daher 
auch unionsrechtlich geboten.  


Zudem sollte § 9 AStG durch die Einführung ei-
ner Freigrenze (1/3 Test) an die Regelungen der 
ATAD (Art. 7 Abs. 3 ATAD) angepasst werden. 
Nach § 9 AStG besteht eine Freigrenze für pas-
sive Einkünfte, wenn die Einkünfte nicht mehr 
als zehn Prozent der gesamten Einkünfte der 
ausländischen Gesellschaft betragen und vo-
rausgesetzt, dass die bei einem Steuerpflichtigen 
hiernach außer Ansatz zu lassenden Beträge ins-
gesamt 80.000 Euro nicht übersteigen. Die ATAD 
ermöglicht es dagegen, Unternehmen insgesamt 
als aktiv zu behandeln, wenn die passiven Ein-
künfte nicht mehr als ein Drittel der Einkünfte 
des Unternehmens oder der Betriebsstätte be-
tragen. Dabei sollte eine gesetzliche Festschrei-
bung der relevanten Kriterien erfolgen (z.B. 
Durchführung des Tests entweder nach Umsatz 
oder Gewinn).  


Die Kommission empfiehlt außerdem die Ab-
schaffung des § 13 AStG. Die Vorschrift des § 13 
AStG lässt die Hinzurechnungsbesteuerung 


                                                           
448  EuGH v. 12.9.2006 – C-196/04 „Cadbury Schweppes“, 


ECLI:EU:C:2006:544. 
449  EuGH v. 26.2.2019 – C-135/17 „X“, ECLI:EU:C:2019:136. 
450 BT-Drucks. 19/28901, 1. 
451 Dies betrifft derzeit beispielsweise Trinidad und Tobago.  
452  Mit dem StAbwG wurden die Schlussfolgerungen des Rates 


der Europäischen Union (EU) zur EU-Liste nicht kooperati-
ver Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. “schwarze 
Liste” der EU) sowie die von der Gruppe “Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)” vorgelegten Maßnahmen in 


auch dann durchgreifen, wenn eine Beherr-
schung der ausländischen Gesellschaft nicht ge-
geben ist. Insoweit führt § 13 AStG zu einer Er-
weiterung des Anwendungsbereichs der 
Hinzurechnungsbesteuerung. Aus der ATAD-
Richtlinie lassen sich keine Vorgaben für die er-
weiterte Hinzurechnungsbesteuerung ableiten. 
Der EuGH hat jedoch bereits über die Unions-
rechtskonformität der Vorgängerregelung (§ 7 
Abs. 6 AStG a.F.) in Drittstaatenfällen entschie-
den; die Grundsätze dieser Rechtsprechung 
dürften auf § 13 AStG übertragbar sein.449 


5.3.4. Steueroasenabwehrgesetz 


5.3.4.1. Regelungszweck 


Das Steueroasenabwehrgesetz (StAbwG) dient 
dem Ziel, gegen Steuerhinterziehung, Steuerver-
meidung und unfairen Steuerwettbewerb durch 
Steueroasen vorzugehen. Es soll Personen und 
Unternehmen davon abhalten, Geschäftsbezie-
hungen in Steuerhoheitsgebiete, die internatio-
nale Standards im Steuerbereich nicht erfüllen, 
einzugehen bzw. fortzusetzen, um so diese Staa-
ten zur Umsetzung und Beachtung anerkannter 
Standards zu bewegen.450 Somit wirken die 
Maßnahmen gegen nicht kooperative Steuer-
hoheitsgebiete nicht unmittelbar, sondern le-
diglich mittelbar über Unternehmen und Per-
sonen mit Geschäftsbeziehungen in diese 
Steuerhoheitsgebiete. Dabei umfassen die Maß-
nahmen sowohl Outbound- als auch Inbound-
Konstellationen zwischen verbundenen (§§ 8, 9, 
10, 11 StAbwG) und unverbundenen (§§ 8, 
10 StAbwG) Wirtschaftsteilnehmern. Beste-
hende Doppelbesteuerungsabkommen werden 
in einem treaty override bei Anwendung des 
Steueroasenabwehrgesetzes ausgesetzt (§ 1 
Abs. 3 S. 2 StAbwG).451 


Mit dem StAbwG wurde eine Entschließung der 
Mitgliedstaaten, die die Einführung von mindes-
tens einer von vier Abwehrmaßnahmen gegen 
Steueroasen vorsieht, in nationales Recht umge-
setzt,452 doch geht das Gesetz mit der 


nationales Recht umgesetzt, vgl. ABl. EU 2021 Nr. C 66/40, 
Anlage I. Die betroffenen Staaten unterliegen durch Anpas-
sung der „schwarzen Liste“ einer ständigen Veränderung. 
Stand Januar 2024 gehören u.a. Staaten wie Panama, die Sey-
chellen und die Bahamas dazu; seit 2023 ist auch Russland 
aufgenommen, vgl. für die vollständige Liste consilium.eu-
ropa.eu. Es implementierten beispielsweise Italien, Luxem-
burg, Österreich und Polen eine, die Niederlande zwei, Bel-
gien drei sowie Frankreich und Spanien vier 
Abwehrmaßnahmen, vgl. auch Tabelle 2 (Anhang 5.7.). 



https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
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kumulativen Umsetzung aller vier Abwehrmaß-
nahmen453 weit über die von der Europäischen 
Union aufgestellten Mindestanforderungen hin-
aus. Die Maßnahmen – die teilweise parallele 
Anwendung finden, sich in anderen Fällen nach 
komplexen Subsidiaritätsregelungen gegenseitig 
beschränken – sollten daher auf deren Erforder-
lichkeit und Angemessenheit geprüft werden. 


5.3.4.2. Empfehlungen 


Keine Instrumentalisierung des Steuerrechts für  
außersteuerlicher Ziele  


Insgesamt mahnt die Kommission an, außer-
steuerliche Ziele – wie eine angestrebte Sanktio-
nierung von Staaten – außerhalb des Steuer-
rechts umzusetzen, beispielsweise durch 
Exportkontrollen. Ein Vorgehen gegen unko-
operative Staaten könnte auch durch Aufkündi-
gung des Doppelbesteuerungsabkommens erfol-
gen. Ein Außerkraftsetzen eines bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommens und zusätzli-
che Sanktionierung der deutschen Steuerpflich-
tigen mit Geschäftsbeziehungen in DBA-Länder 
durch das StAbwG ist demgegenüber ein we-
sentlich weniger geeignetes Instrumentarium. 
Auch lässt sich ein einseitiges vollständiges Au-
ßerkraftsetzen454 eines DBA – ungeachtet der 
verbreiteten Praxis der auf einzelne DBA-Regeln 
bezogenen treaty overrides – völkerrechtlich 
nicht rechtfertigen;455 dies gilt insbesondere, 
wenn damit außersteuerliche, außerhalb des 
Vertrages liegende Ziele verfolgt werden. Zudem 
lassen sich die Grundrechtseingriffe, die nicht 
der Gestaltungsabwehr dienen und kein Fehl-
verhalten der Steuerpflichtigen sanktionieren, 
nicht rechtfertigen. Dies gilt namentlich ange-
sichts der Gestaltungsspielräume, über die der 
deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung der 
Empfehlungen verfügt. Richtigerweise muss 
sich die Bundesregierung aber auch dafür ein-
setzen, die aus dem Jahr 2021 stammenden 
Schlussfolgerungen des Rates zur EU-Liste nicht 
kooperativer Staaten vor dem Hintergrund der 
zwischenzeitlich angenommenen MinBestRL ei-
ner Revision zu unterziehen. Die besondere 


                                                           
453  Rat der EU, 14114/19 v. 25.11.2019 - FISC 444 ECOFIN 1005, 


Anhang 4, 47-49. 
454  BT-Drucks. 19/28901, 21: „qualifizierter treaty-override“. 
455  Nach BVerfG v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, BVerfGE 141, 1 (Rz. 


64 ff.) allerdings nicht verfassungswidrig.  
456 Von den 12 EU-Mitgliedstaaten, die nur genau eine Maß-


nahme umgesetzt haben, haben sechs Staaten ebenfalls § 9 
StAbwG gewählt, vgl. Tabelle 2 (Anhang 5.7.). Sollte eine 


Sanktion nichtkooperativer Staaten kann durch 
Verweigerung der Safe Harbour-Regeln in die 
Mindestbesteuerung integriert werden. Darüber 
hinausgehende nachteilige Besteuerungsfolgen, 
mittels derer über den Umweg der Belastung 
von Steuerpflichtigen das Verhalten nicht-ko-
operativer Staaten beeinflusst werden soll, sind 
unverhältnismäßig. 


Rückführung des StAbwG auf ein angemessenes 
Maß 


Zur Vereinfachung empfiehlt die Kommission 
die Streichung des Betriebsausgabenabzugsver-
bots (§ 8 StAbwG), der erweiterten beschränkten 
Steuerpflicht und der damit zusammenhängen-
den Quellensteuermaßnahmen (§ 10 StAbwG) 
und der Versagung der Steuerbefreiungen für 
Gewinnausschüttungen und Anteilsveräuße-
rungen (§ 11 StAbwG) und somit eine Reduktion 
auf eine statt vier Abwehrmaßnahmen. Verblei-
ben würde die verschärfte Hinzurechnungsbe-
steuerung (§ 9 StAbwG), so dass bei verbunde-
nen Unternehmen mit Bezug zu Steueroasen 
eine erhöhte Besteuerung sichergestellt bleibt.456 
Allein bei verbundenen Unternehmen kann der 
zur Umsetzung erforderliche Informations-
schluss erwartet werden; nur dort bestehen Ge-
staltungsmöglichkeiten, auch wenn diese nicht 
per se missbräuchlich sind.  


Werden die übrigen Regelungen abweichend 
von der Empfehlung beibehalten, so sollten bei 
ihnen zur Vermeidung einer überschießenden 
Wirkung Geschäftsvorfälle und Beziehungen 
vom Anwendungsbereich ausgenommen wer-
den, die eine wirtschaftliche Substanz nachwei-
sen, beispielsweise durch die Aufnahme eines 
Motivtests i.S.d. § 8 Abs. 2 AStG oder eines quan-
titativen Tests, bei dem ein Steuersatz festgelegt 
wird. Denkbar wäre, auch die Steueroasenab-
wehrgesetzgebung an einem bestimmten Min-
deststeuersatz oder an einer bestimmten Min-
destbelastung festzumachen. Nur auf solche 
Fälle sollten auch die erweiterten Mitwirkungs-
pflichten (§ 12 StAbwG, s.u.) beschränkt werden. 


Änderung der ATAD die Abschaffung der Hinzurechnungs-
besteuerung ermöglichen (s. dazu Abschnitt 5.3.3.2.), könnte, 
soweit der Rat gleichwohl zu seinen Empfehlungen zur 
Steueroasenabwehr (Fn. 454) festhält, anstelle der verschärf-
ten Hinzurechnungsbesteuerung die Beibehaltung der er-
weiterten beschränkten Steuerpflicht in Erwägung gezogen 
werden. 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


Internationale Unternehmensbesteuerung    139 


Ausgenommen werden sollten auch Geschäfts-
beziehungen zwischen fremden Dritten (unver-
bundene Unternehmen), da diese stets rein wirt-
schaftlich motiviert sind und nicht zur 
Steuervermeidung genutzt werden können.457  


§ 10 StAbwG bewirkt eine erweiterte be-
schränkte Steuerpflicht mit Quellensteuerab-
zugsverpflichtung beispielsweise für Einkünfte 
aus Finanzierungsbeziehungen oder dem Han-
del mit Waren und verursacht einen hohen ad-
ministrativen Aufwand für Steuerpflichtige – 
einschließlich Privatpersonen – und die Finanz-
verwaltung. Zur Vereinfachung des Vollzugs 
sollte eine Bagatellgrenze für die Pflicht zur 
Quellensteuerabführung festgesetzt werden. 


Das Betriebsausgabenabzugsverbot (§ 8 StAbwG) 
empfiehlt die Kommission, auch bei etwaiger 
Beibehaltung der anderen Regelungen, zu strei-
chen, da sich seine Anwendungsvoraussetzun-
gen mit denen der vorrangig anzuwendenden 
Quellensteuermaßnahmen (§ 10 StAbwG) stark 
überschneiden und somit im ursprünglichen 
Gesetzeswortlaut sogar fraglich war, ob § 8 
StAbwG jemals Anwendung findet.458 Mittler-
weile besteht sogar die Gefahr der ungewollten 
Überschießung: Nachdem der vorrangig anzu-
wendende § 10 StAbwG – aus guten Gründen – 
in weiteren Gesetzgebungsverfahren abge-
schwächt und spezifiziert wurde und beispiels-
weise Inhaberschuldverschreibungen und Versi-
cherungsleistungen ausgenommen wurden,459 
werden die ausgenommenen Sachverhalte – un-
beabsichtigt – gem. dem Stufenmodell nach § 3 
Abs. 2 StAbwG zeitverzögert von dem Betriebs-
ausgabenabzugsverbot (§ 8 StAbwG) erfasst, das 
zudem wesentlich schärfer als § 10 StAbwG 
sanktioniert. 


Im Übrigen sind die Mitwirkungspflichten des 
§ 12 StAbwG überschießend. Wie oben bereits 
dargestellt, sieht die Kommission den korrekten 
Anwendungsbereich des StAbwG ausschließlich 
im Bereich der verbundenen Unternehmen. Für 
                                                           
457  Zudem ist eine Vermeidung der Abwehrmaßnahmen dieses 


Gesetzes im Falle unverbundener Unternehmen leicht 
durch Zwischenschalten von Gesellschaften in dritten Län-
dern möglich. 


458  Schanz, Stellungnahme zu dem “Entwurf eines Gesetzes zur 
Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwett-
bewerb und zur Änderung weiterer Gesetze”, 13. Zudem ist 
bei paralleler Anwendung das Verhältnis von §§ 8 und 9 
StAbwG, insb. § 9 Satz 3 StAbwG für Fälle, in denen die Ein-
künfte einer ausländischen Gesellschaft nur teilweise aus 
Deutschland stammen, unzureichend konkretisiert; vgl. 


diese genügen die strengen Anforderungen, die 
in den heutigen Mitwirkungspflichten des § 90 
Abs. 3 AO geregelt sind, vollauf. Zumindest ist 
nicht nachvollziehbar, warum hier eine separate 
Vorratsdokumentation zu erstellen sein soll. Bei 
verbundenen Unternehmen sollte ausdrücklich 
die Regelung des § 90 Abs. 3 AO ausreichen. So 
ist es überflüssig, das Funktions- und Risikopro-
fil, das bereits in der GAufzV gefordert wird, er-
neut zu verlangen (Abs. 2 Nr. 4). Auch stellt sich 
z.B. die Frage, wie die gewählte Geschäftsstrate-
gie – gerade mit Bezug auf Geschäfte mit Drit-
ten – überhaupt relevant für die Anwendung 
des Gesetzes sein kann,460 da die Abwehrmaß-
nahmen hieran nicht anknüpfen. Eine einfache 
Angabe in der KSt-Erklärung bzw. der gesonder-
ten und einheitlichen Feststellungserklärung, ob 
Geschäfte i.S.d. StAbwG getätigt wurden, würde 
im ersten Schritt ausreichen.  


Hinzu kommt, dass die in § 12 Abs. 2 StAbwG 
geforderten Aufzeichnungen durch die Finanz-
verwaltung weder quantitativ noch qualitativ 
sinnvoll auswertbar sind, an die Nichterfüllung 
der Vorlage aber erhebliche Sanktionen ge-
knüpft sind: § 162 Abs. 4a AO ermöglicht die An-
wendung des gesamten Katalogs des § 162 Abs. 4 
AO. Wird dann z.B. die gem. § 12 Abs. 2 StAbwG 
geforderte Dokumentation der Geschäftsstrate-
gien nicht vorgelegt, obwohl die Anwendung 
der Abwehrmaßnahmen überhaupt nicht an be-
stimmte Geschäftsstrategien geknüpft ist, wäre 
eine Sanktion möglich.  


Zudem sollten die im Ausland gezahlten Ertrag-
steuern auf die aufgrund des StAbwG zu zah-
lende Steuer anrechenbar sein. Hierzu wäre eine 
Regelung analog zur Anrechnung ausländischer 
Steuern bei der Hinzurechnungsbesteuerung 
(§ 12 AStG) in das StAbwG aufzunehmen.  


5.3.5. Anti-Hybrids-Regeln, insb. § 4k EStG 


5.3.5.1. Regelungszweck 


Schanz, Stellungnahme zu dem “Entwurf eines Gesetzes zur 
Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwett-
bewerb und zur Änderung weiterer Gesetze”, 11 f. 


459  Jahressteuergesetz 2022 v. 16.12.2022, BGBl. I 2022, 2320. 
460  S. BMF, Entwurf „Grundsätze zur Anwendung des Steueroa-


sen-Abwehrgesetzes“ v. 30.11.2023.Dort wird erkannt, dass 
bestimmte Unterlagen gar nicht vorgelegt werden können, 
weshalb diese über das BMF-Schreiben offensichtlich für 
entbehrlich erklärt werden (Rz. 77): „[…] gerade in Bezug auf 
unabhängige Dritte gewisse Aufzeichnungen nicht zwin-
gend erstellt und verlangt werden können“. 
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Besteuerungsinkongruenzen sind Folge interna-
tional unabgestimmter Besteuerungsregime. Sie 
können sowohl zu Doppelbesteuerung als auch 
zu (doppelter) Nichtbesteuerung führen. Letz-
teres kann gezielt durch sog. hybride Gestaltun-
gen genutzt werden. Gegenmaßnahmen waren 
ein zentrales Thema im Rahmen des Anti-BEPS-
Prozesses sowohl auf OECD-Ebene461 als auch 
im Rahmen der ATAD-Gesetzgebung.462 


Mit Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuerver-
meidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – 
ATADUmsG) v. 25.6.2021463 hat der deutsche Ge-
setzgeber die detaillierten Anti-Hybrids-Regeln 
der ATAD (Art. 9, 9a ATAD) mit § 4k EStG in na-
tionales Recht umgesetzt. 


Systematisch lässt sich gegen Korrespondenzre-
geln wenig einwenden.464 Das Grundanliegen 
der Herstellung einer Einmalbesteuerung und 
der Korrektur von Qualifikationskonflikten ist 
anzuerkennen und soll hier nicht grundsätzlich 
in Frage gestellt werden, auch wenn gleicherma-
ßen konsequent aus Besteuerungsinkongruen-
zen resultierende Doppelbelastungen vermie-
den werden müssten, was nicht der Fall ist. 
Ebenfalls anzuerkennen ist – wenngleich in Wi-
derspruch zum Titel der ATAD –, dass die Vor-
schrift nicht dergestalt als Missbrauchsvermei-
dungsvorschrift ausgestaltet ist, dass die 
Anwendung einen Substanztest voraussetzt oder 
individuell widerlegt werden kann. Jedoch müs-
sen übermäßige Befolgungslasten und Doku-
mentationsobliegenheiten vermieden werden. 
Was in der Theorie bestechend ist, lässt sich im 
Steuerrechtsalltag schon deshalb kaum umset-
zen, weil es eine mehrperiodige Beobachtung 
und die Abstimmung zweier Rechtsordnungen 
im Einzelfall erfordert. An der hierfür erforderli-
chen intimen Kenntnis ausländischen Steuer-
rechts fehlt es im Zweifel sowohl der deutschen 
Finanzverwaltung als auch dem deutschen Steu-
erpflichtigen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Regelungen keine Größengrenzen enthalten 
und damit nicht auf wesentliche Fälle begrenzt 
sind.  


                                                           
461  OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Ar-


rangements, Action 2: Final Report. 
462  Die allgemeine Grundvorschriften Art. 9, 9a ATAD wurden 


erst durch die ATAD II-Richtlinie konkretisiert und um De-
finitionen in Art. 2 ATAD ergänzt. 


463  BGBl. I 2021, 2035. 
464  Zur Berücksichtigung ausländischer Steuerwirkungen im 


Einzelnen Schön in FS BFH Bd. I, 923 (934 f.). 


Da der durch die ATAD vorgegebene Rahmen 
der Anti-Hybrids-Regel des § 4k EStG nicht au-
tonom veränderbar ist, müssen sich die Reform-
überlegungen dennoch zunächst an diesen Vor-
gaben orientieren. Hiervon ausgehend ist zu 
fordern, dass die Vorschrift auf das unionsrecht-
lich notwendige Minimum zurückgenommen 
wird.  


Zu beseitigen sind zudem Doppelregelungen 
durch in der Vergangenheit kodifizierte Anti-
Hybrids-Regeln, für die nach Einführung von 
§ 4k EStG kein Bedarf mehr besteht. Grundsätz-
lich sind alle neben § 4k EStG bestehenden Anti-
Hybrids-Regeln aufzuheben. Hierüber kann der 
deutsche Gesetzgeber auch nach wie vor auto-
nom verfügen.  


In einem zweiten Schritt werden Vorschläge un-
terbreitet, die im Rahmen der notwendigen 
Nachverhandlung der ATAD umzusetzen sind. 
Für eine solche muss sich die Bundesregierung 
schon im Hinblick auf die zwischenzeitlich an-
genommene MinBestRL mit Nachdruck einset-
zen.  


5.3.5.2. Empfehlungen 


Änderungsbedarf § 4k EStG  


§ 4k EStG regelt in den Absätzen 1 bis 3 Deduc-
tion/Non-inclusion-Fälle465, in Absatz 4 Double 
Deduction-Fälle. Absatz 5 regelt die sog. „impor-
tierten Besteuerungsinkongruenzen“. Impor-
tierte Besteuerungsinkongruenzen sind solche, 
die nicht im unmittelbaren Verhältnis zu 
Deutschland, sondern zwischen zwei ausländi-
schen Staaten auftreten, die keine hinreichen-
den Gegenmaßnahmen zur Neutralisierung er-
griffen haben. Besteht dann eine weitere 
Leistungsbeziehung nach Deutschland, soll es 
zur Verlagerung dieser Besteuerungsinkongru-
enz kommen, so dass dann der Abzug von Auf-
wendungen in Deutschland ausgeschlossen 
wird. Nach Umsetzung der ATAD innerhalb der 
Europäischen Union ist dieser Fall vorwiegend 
im Verhältnis zu Drittstaaten denkbar. 


465  Abs. 1: Hybride Finanzinstrumente (wegen Einkünftequalifi-
kation oder Zurechnung); Abs. 2: Aufwendungen aller Art 
aus Leistungsbeziehungen zwischen hybriden Rechtsträgern 
(im Staat der Errichtung intransparent) und Anteilseig-
ner/Betriebsstätten; Abs. 3: „Umgekehrt hybride Rechtsträ-
ger“, d.h. im Staat der Errichtung als transparent behandelt. 
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Insgesamt ist der Spielraum für Anpassungen 
von § 4k EStG angesichts der dezidierten Vorga-
ben der ATAD verhältnismäßig gering. 


Möglich ist eine Anhebung der Beteiligungser-
fordernisse: Derzeit wird für alle erfassten 
Konstellationen durch Verweis auf § 1 Abs. 2 
AStG lediglich eine Beteiligung von mindestens 
25 Prozent Kapital/Stimmrechte gefordert. Für 
Maßnahmen gegen hybride Rechtsträger sollte 
stattdessen eine Beherrschung von mindestens 
50 Prozent Kapital/Stimmrechte zur Vorausset-
zung gemacht werden (Art. 2 Abs. 4 Unterabs. 2 
Buchst. a ATAD). 


§ 4k Abs. 5 EStG zu den ausschließlich im Aus-
land verursachten Besteuerungsinkongruenzen 
ist mit erheblichen Vollzugsproblemen behaftet, 
selbst wenn man richtigerweise die objektive 
Feststellungslast bei der Finanzverwaltung sieht. 
Zwar ist die Berücksichtigung von Art. 9 Abs. 3 
ATAD vorgegeben, die ATAD macht aber keine 
Vorgaben zum Veranlassungszusammenhang.466 
§ 4k Abs. 5 S. 1 EStG geht durch die Erfassung 
auch von mittelbar zu einer Besteuerungsin-
kongruenz führenden Aufwendungen467 über 
das zur Umsetzung der Richtlinie erforderliche 
Maß hinaus. Stattdessen wäre ein wirtschaftli-
cher Zusammenhang zu fordern.468 


Denkbar sind zudem Klarstellungen zur Fest-
stellungslast. Zwar trifft den Steuerpflichtigen 
die Feststellungslast für den Betriebsausgaben-
abzug und § 90 Abs. 2 AO erweitert im Aus-
landssachverhalt die Mitwirkungspflichten. Ist 
die Behandlung im Ausland auch bei angemes-
sen erweiterter Mitwirkung des Steuerpflichti-
gen nicht aufklärbar, trifft die Finanzverwaltung 
die objektive Feststellungslast für das Abzugs-
verbot des § 4k EStG, vgl. auch § 4k Abs. 6 S. 4 
EStG. Zwar folgt dies bereits aus allgemeinen 
Regeln, eine Klarstellung könnte aber Streit ver-
meiden. Hier könnte auch klargestellt werden, 
dass der Nachweis einer strukturierten Gestal-
tung als Voraussetzung des Abzugsverbots auch 
den Vorteil des Steuerpflichtigen umfasst und 


                                                           
466  Schnitger/Oskamp/Kockrow, IStR 2021, 701 (706). 
467  BT-Drucks. 19/28652, 40; BMF, Entwurf „Betriebsausgaben-


abzugsverbot bei Besteuerungsinkongruenzen (§ 4k EStG)“ 
v. 13.7.2023, Rz. 94, kritisch hierzu Zinowsky, IStR 2021, 500 
(508); Greinert/Siebing, Ubg 2021, 525 (527). 


468  Ähnlich wie in §§ 3c Abs. 2 S. 1, 34c Abs. 1 S. 4 EStG. 
469  EuGH v. 6.9.2012 – C-18/11 „Philips Electronics“, E-


CLI:EU:C:2012:532 Rz. 11 ff. 


damit von der Finanzverwaltung zu erbringen 
ist. 


Vermeidung von Doppelregelungen 


Zutreffende Streichung von § 14 Abs. 1 S. 1 
Nr. 5 KStG: Die richtige Konsequenz hat das 
Wachstumschancengesetz mit der Streichung 
von § 14 Abs. 1 S. 1 Nr.5 KStG gezogen. Zwar be-
stand kein Fall echter Normkonkurrenz. § 4k 
EStG war als Gewinnermittlungsvorschrift vor 
§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 KStG anzuwenden, aber rein 
tatsächlich besteht kein Bedarf mehr für § 14 
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 KStG, da die dort geregelten 
Fälle von Besteuerungsinkongruenzen bereits 
von § 4k Abs. 4 EStG erfasst werden und damit 
ein Doppelabzug ausgeschlossen wird. Soweit 
§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 KStG mangels Deduction/ 
Inclusion-Ausnahme zu Doppelbelastungen 
führte, ging der Anwendungsbereich zwar über 
§ 4k EStG hinaus, war aber auch europarechtlich 
nicht zu rechtfertigen,469 was ebenfalls für die 
Abschaffung der Vorschrift sprach. 


Verhältnis zu § 4i EStG (Streichung): Auch für 
§ 4i EStG besteht neben § 4k EStG kein Bedarf. 
Die Vorschrift ist zu streichen. § 4i EStG richtet 
sich gegen einen doppelten Betriebsausgabenab-
zug bei Personengesellschaften. Zwar geht § 4i 
EStG weiter als § 4k EStG, da die Vorschrift nicht 
auf nahestehende Personen i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG 
oder strukturierte Gestaltungen beschränkt ist, 
sondern jegliche mitunternehmerische Struktur 
erfasst.470 Der Hauptanwendungsfall des § 4i 
EStG – die Refinanzierung von Einlagen in eine 
in Deutschland ansässige Personengesellschaft 
durch einen in einem DBA-Staat ansässigen Ge-
sellschafter, so dass der Zinsaufwand sowohl im 
Ansässigkeitsstaat des Gesellschafters als auch 
als Sonderbetriebsausgabe im Inland abzugsfä-
hig ist – wird aber von § 4k EStG erfasst. Zudem 
dürften infolge der Abkehr von der Qualifika-
tion der Leistungsbeziehungen als Sondervergü-
tungen (s. 3.4.) Qualifikationskonflikte abneh-
men.  


470  Gosch in Kirchhof/Seer, § 4k EStG, Rz. 4. Daraus leitet BMF, 
Entwurf „Betriebsausgabenabzugsverbot bei Besteuerungs-
inkongruenzen (§ 4k EStG)“ v. 13.7.2023, Rz. 124, den An-
wendungsvorrang von § 4i EStG ab; § 4i EStG als lex specia-
lis Marquardsen, IStR 2020, 623 (627 f.); Schnitger/Oskamp, 
IStR 2020, 909 (913).  
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Verhältnis zu § 4j EStG: § 4j EStG ist keine Anti-
Hybrids-Regel, da die durch das (partielle) Ab-
zugsverbot bekämpfte Niedrigbesteuerung nicht 
Folge einer Besteuerungsinkongruenz ist, son-
dern der Nivellierung ausländischer Sonderre-
gime für Forschung und Entwicklung dient. § 4j 
EStG hat sich aber infolge der Mindestbesteue-
rung erledigt (s. auch dort Abschnitt 3.3.1.). Die 
Vorschrift ist – wie zunächst im Referentenent-
wurf des MinBestRL-UmsG vorgesehen471 – zu 
streichen. 


Verhältnis zu § 10 Abs. 3 S. 1 AStG: Erheblicher 
Mehraufwand für Steuerpflichtige und Finanz-
verwaltung entsteht durch die Berücksichtigung 
von § 4k EStG (neben §§ 4h, 4i, 4j EStG) bei der 
Ermittlung des Hinzurechnungsbetrags mit der 
Gefahr „doppelter Hinzurechnungsbesteue-
rung“472. Zwar muss gem. Art. 8 Abs. 1 ATAD die 
Ermittlung des Hinzurechnungsbetrags nach 
den Vorschriften des Ansässigkeitsstaates der 
beherrschenden Gesellschaft vorgenommen 
werden, jedoch kann Art. 8 ATAD nach Sinn und 
Zweck insoweit einschränkend ausgelegt wer-
den, dass die Anwendung von zweckgleichen 
Vorschriften insb. dann unterbleiben kann, 
wenn andernfalls die Gefahr von Doppelbesteu-
erung besteht. Dies entspricht dem Ziel der 
ATAD, Doppelbesteuerungen zu vermeiden.473 


Änderungsbedarf ATAD-Rahmen 


Das Kernproblem des § 4k EStG liegt in der 
ATAD, die einen sehr engen Rahmen mit detail-
lierteren Vorgaben enthält. Art. 9, 9a ATAD bil-
den eines von vielen Beispielen extrem komple-
xer und kaum umsetzbarer EU-Steuergesetz-
gebung. Hier bedarf es eines Umdenkens und ei-
ner Nachverhandlung der ATAD. 


Zwar ist davon auszugehen, dass die gegen hyb-
ride Gestaltungen gerichteten Vorschriften der 
ATAD durch die Annahme der MinBestRL nicht 
vollständig obsolet werden. Zum einen ist der 
Anwendungsbereich von Art. 9, 9a ATAD nicht 
auf Unternehmensgruppen ≥ 750 Mio. Euro 
Umsatz p.a. beschränkt, zum anderen wirkt sich 
§ 4k EStG nicht nur im Rahmen der Körper-
schaftsteuer/Einkommensteuer, sondern auch 
auf die Gewerbesteuer aus, was jedenfalls aus 
Sicht des deutschen Fiskus ein Vorteil der Anti-


                                                           
471  BMF, Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtli-


nie-Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG v. 7.7.2023, 89 
und 283. 


Hybrids-Regeln gegenüber der Mindeststeuer 
ist. Dennoch müsste, um die Aufrechterhaltung 
der Anti-Hybrids-Regeln der ATAD neben der 
Hinzurechnungsbesteuerung nach Art. 7, 8 
ATAD einerseits, der Mindestbesteuerung ande-
rerseits rechtfertigen zu können, das verblei-
bende Missbrauchspotential spezifiziert werden. 
Die Verletzung des Nettoprinzips und die erheb-
lichen Verwaltungslasten können durch einen 
vagen Grundsatz der Einmalbelastung nicht ge-
rechtfertigt werden. Anti-Hybrids-Regeln sind 
angesichts der Zweifel hinsichtlich ihrer flä-
chendeckenden Anwendung auch kein Ersatz 
für eine europaweite Harmonisierung und kön-
nen – solange sich die Mitgliedstaaten hierauf 
nicht verständigen können – aus den genannten 
Gründen auch nicht als deren Substitut gerecht-
fertigt werden. 


Da die MinBestRL auch im Fall von Besteue-
rungsinkongruenzen zumindest eine Belastung 
mit 15 Prozent sicherstellt, bietet sich ein Ver-
zicht auf spezielle Anti-Hybrids-Regeln an. Je-
denfalls sind diese einzuschränken durch Ver-
zicht auf den Aufgriff importierter 
Besteuerungsinkongruenzen, die Streichung der 
Erweiterung auf strukturierte Gestaltungen und 
ein generelles Erfordernis eines Beherrschungs-
verhältnisses. 


5.3.6. Maßnahmen gegen internationale 
Finanzierungsgestaltungen 


5.3.6.1. Regelungsbedarf 


Das Körperschaftsteuerrecht ist durch die struk-
turelle Ungleichbehandlung von Fremd- und Ei-
genkapital geprägt, da Zinsen als Fremdkapital-
entgelt den Gewinn mindern, wohingegen 
Dividenden als Vergütung für Eigenkapital gem. 
§ 8 Abs. 2 S. 1 KStG bei der Gewinnermittlung 
der ausschüttenden Kapitalgesellschaft nicht ab-
ziehbar sind. Im Inland kommt es zu Belas-
tungsunterschieden allenfalls durch unter-
schiedliche Gewerbesteuerhebesätze, die 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung oder im 
Hinblick auf die sog. Schachtelstrafe (§ 8b Abs. 3 
S. 1 KStG). International führt die Finanzierung 
von Tochtergesellschaften durch Eigenkapital 
versus Fremdkapital dazu, dass das Besteue-
rungsrecht entweder im Staat der 


472 Hierzu Linn, IStR 2020, 77 (82 f.); a.A. Baur/Schrenk/Ullmann, 
IStR 2023, 221 (222 f. und 228 f.). 


473  Erwägungsgrund 5 Satz 4 zur ATAD. 
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Tochtergesellschaft liegt (EK-Ausstattung) oder 
im Staat der Muttergesellschaft (FK-Ausstat-
tung). Das Problem wird noch verschärft durch 
das Zusammenspiel von Mutter-Tochter-Richt-
linie474 (Besteuerungsrecht ausschließlich im 
Staat der Tochtergesellschaft) und Zins- und Li-
zenzgebühren-Richtlinie475, die einer Quellen-
steuer auf konzerninterne Finanzierungen ent-
gegensteht (Besteuerungsrecht ausschließlich 
im Staat der Muttergesellschaft).  


Im internationalen Kontext lässt sich der Debt-
Equity-Bias des geltenden Steuerrechts auf-
grund des internationalen Steuerbelastungsge-
fälles im Rahmen der Konzernfinanzierung zur 
Minderung der Steuerlast nutzen.476 Dabei geht 
es nicht primär um missbräuchliche Gestaltun-
gen, sondern um eine steuerlich motivierte Zu-
ordnung von Aufwand und Ertrag. Deshalb hat 
der deutsche Gesetzgeber – wie andere Staaten 
auch – frühzeitig Maßnahmen gegen übermä-
ßige Gesellschafterfremdfinanzierung ergriffen 
(§ 8a KStG i.d.F. StandOG v. 13.9.1993)477. Die Eu-
roparechtswidrigkeit478 der ursprünglich auf 
grenzüberschreitende Sachverhalte begrenzten 
Maßnahme sowie die Gestaltungsanfälligkeit 
durch back-to-back-Finanzierungen haben in 
der Unternehmenssteuerreform 2008479 zur 
Zinsschranke des § 4h EStG, § 8a KStG und spä-
ter zu Art. 4 ATAD geführt.  


 


5.3.6.2. Empfehlungen 


Beibehaltung der Zinsschranke als einziges  
Instrument gegen Finanzierungsgestaltungen 


Grundsätzlich lässt sich das Problem des Debt-
Equity-Bias entweder durch einen fiktiven Ei-
genkapitalzinsabzug (Allowance for Corporate 
Equity-ACE) oder durch ein Zinsabzugsverbot 
(Comprehensive Business Income Tax) lösen.480 


                                                           
474  Richtlinie des Rates v. 23.7.1990 (90/435/EWG), ABl. EG 1990 


Nr. L 225, 6; erweitert durch Richtlinie des Rates v. 
22.12.2003 (2003/123/EG), ABl. EG Nr. L 7, 41. 


475  Richtlinie des Rates v. 3.6.2003 (2003/49/EG), ABl. EG 2003 
Nr. L 157, 49. 


476 Zwar ist die konzerninterne Beeinflussung der Zuordnung 
von Aufwand und Ertrag nicht auf die Wahl von Fremd- 
versus Eigenkapital begrenzt, sondern kann auch durch die 
Zuordnung immaterieller Wirtschaftsgüter oder Serviceein-
heiten erreicht werden; die Fokussierung des Gesetzgebers 
auf Finanzierungsgestaltungen ist aber erklärlich und wohl 
auch gleichheitsrechtlich hinzunehmen, weil Gestaltungen 
hier mit besonders geringem Aufwand verbunden sind.  


477  BGBl. I 1993, 1569. 


Beide Maßnahmen kommen nicht in Betracht, 
wobei der systematisch vorzugswürdige fiktive 
Eigenkapitalabzug aus haushälterischen und ad-
ministrativen Gründen ausscheidet.  


Stattdessen wird vorgeschlagen, die Zins-
schranke des § 4h EStG, § 8a KStG als einziges 
Instrument der Angleichung der steuerlichen 
Folgen von EK-/FK-Finanzierungen beizubehal-
ten, zumal dies auch von Art. 4 ATAD vorgege-
ben ist. Die Zinsschranke ist zur Gestaltungsab-
wehr ausreichend. Daneben bedarf es keiner 
über die konsequente Anwendung des Fremd-
vergleichs hinausgehender Maßnahmen, so dass 
insb. die mit Wachstumschancengesetz gerade 
erst eingeführten Regelungen § 1 Abs. 3 
Buchst. d und e AStG481 wieder zu streichen sind. 
Auf eine Zinshöhenschranke oder ein Zinsab-
zugsverbot gem. Art. 6 DEBRA-Richtlinienent-
wurf482 sollte ebenfalls verzichtet werden.  


Entschärfung der Zinsschranke innerhalb des  
Rahmens der ATAD 


In Anbetracht dessen, dass eine grundlegende 
Reform oder gar Abschaffung der Zinsschranke 
eine Revision der ATAD erfordern würde, wer-
den im Folgenden Vorschläge für eine stärker 
am Missbrauchsvermeidungszweck ausgerich-
tete Ausgestaltung und zur Vereinfachung un-
terbreitet, die sich innerhalb des Rahmens der 
ATAD umsetzen lassen.  


Mit der Einführung der Zinsschranke ging es 
dem deutschen Gesetzgeber darum, durch Ein-
schränkung des Grundsatzes der Finanzierungs-
freiheit483 die Aushöhlung der Bemessungs-
grundlage zu verhindern und das inländische 
Steuersubstrat zu sichern.484 Rechtfertigen lässt 
sich die Verletzung des objektiven Nettoprinzips 
durch das Zinsabzugsverbot der Zinsschranke, 
in dessen Folge es beim Empfänger der 


478  EuGH v. 12.12.2002 – C-324/00 „Lankhorst-Hohorst”, 
ECLI:EU:C:2002:749. 


479  Unternehmensteuerreformgesetz 2008 v. 14.8.2007, BGBl. I 
2007, 1912. 


480  Schön in Schön (Hrsg.), Eigenkapital und Fremdkapital, 87 ff.; 
zu CBIT und ACE ferner OECD, Fundamental Reform of 
Corporate Income Tax, 89. 


481  Gesetz v. 27.3.2024, BGBl. I 2024, Nr. 108. 
482  Richtlinie des Rates zur Festlegung von Vorschriften für ei-


nen Freibetrag zur Reduzierung der steuerlichen Begünsti-
gung von Fremd- gegenüber Eigenkapitalfinanzierungen 
und für die Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinsen für 
Körperschaftsteuerzwecke, COM(2022) 216 final v. 11.5.2022. 


483  BFH v. 8.12.1997 – GrS 1-2/95, BStBl. II 1998, 193 (Rz. 53, 56). 
484 BT-Drucks. 16/4841, 48. 
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Zinseinnahmen zu einer wirtschaftlichen Dop-
pelbelastung kommt, grundsätzlich nur als 
Maßnahme zur Missbrauchsabwehr485 zwischen 
verbundenen Unternehmen, da nur hier Gestal-
tungsmöglichkeiten bestehen. Richtigerweise 
wäre wie vor 2008 das Fremdkapitalentgelt in 
eine auf Ebene der zahlenden Körperschaft gem. 
§ 8 Abs. 3 S. 1 KStG nicht abzugsfähige, beim 
Empfänger dagegen wegen § 8b Abs. 1 KStG 
steuerfreie Dividende umzuqualifizieren. Dass 
der deutsche Gesetzgeber und später der euro-
päische Gesetzgeber nicht diesen systematisch 
folgerichtigen Weg beschritten haben, ist vor al-
lem auf die Schwierigkeit einer auf beiden Ebe-
nen (Körperschaft und Anteilseigner) internatio-
nal abgestimmten Lösung zurückzuführen. Dies 
spricht allerdings auch dafür, die systemwidrige 
Doppelbelastung der Zinsschranke so weit wie 
möglich auf missbräuchliche Gestaltungen zu 
reduzieren.  


Geht es um Missbrauchsabwehr, müsste die Re-
gelung grundsätzlich widerlegbar sein. § 4h EStG 
sieht in Abs. 2 EStG in Übereinstimmung mit der 
ATAD jedoch lediglich typisierende Escape-
Klauseln vor, gem. § 4h Abs. 2 S. 1 Buchst. b EStG 
bei fehlender Nahestehensbeziehung und feh-
lenden Auslandsbetriebsstätten (sog. Stand  
alone-Escape) sowie gem. § 4h Abs. 2 S. 1 
Buchst. c EStG durch einen konzerninternen Ei-
genkapitalvergleich (EK-Escape).  


Der EK-Escape nimmt die Zinsschranke im We-
sentlichen auf Gestaltungen zurück, bei denen 
inländische Konzerngesellschaften mittels Kre-
ditaufnahme ausländische niedrig(er) besteuerte 
Tochtergesellschaften mit Eigenkapital ausstat-
ten, um im Anschluss steuerfreie Dividenden 
aus dem Ausland zu beziehen. Erforderlich sind 
Verbesserungen im Hinblick auf die Beteili-
gungsbuchwertkürzung gem. § 4h Abs. 2 S. 1 
Buchst. c S. 5 EStG, die derzeit deutschen Hol-
dinggesellschaften die Inanspruchnahme des 
EK-Escape erschwert bzw. sie in Debt-push-
down-Strukturen zwingt. 


Die in § 4h Abs. 2 S. 1 Buchst. a EStG vorgese-
hene Freigrenze von 3 Mio. Euro soll kleine und 
mittlere Unternehmen von der Zinsschranke 
ausnehmen. Dies erklärt die Ausgestaltung als 
Freigrenze statt als Freibetrag. Trotzdem sollte 


                                                           
485 Verneint von BFH v. 14.10.2015 – I R 20/15, BStBl. II 2017, 


1240 (Rz. 47 ff.). 


zukünftig aus Praktikabilitätsgründen ein Frei-
betrag zur Anwendung kommen, dessen Über-
schreiten den Abzug nicht entfallen lässt und 
deshalb weniger kontrollintensiv ist. Dies ent-
spricht den Vorgaben der ATAD. 


Die gem. § 8a Abs. 1 KStG auch im Rahmen der 
Körperschaftsteuer anwendbare Zinsschranke, 
die dort ihren Hauptzweck entfaltet, wurde bis-
her durch § 8a Abs. 2 KStG und § 8a Abs. 3 KStG 
für Fälle der Gesellschafterfremdfinanzierung 
verschärft. Um eine übermäßige Fremdfinanzie-
rung deutscher Tochtergesellschaften zu verhin-
dern, können die Escapeklauseln des § 4h Abs. 2 
Buchst. b, c EStG nur genutzt werden, wenn der 
an den wesentlich beteiligten Gesellschafter ge-
zahlte Zinsaufwand nicht mehr als 10 Prozent 
des gesamten Nettozinsaufwandes beträgt. § 8a 
Abs. 2 KStG wurde durch das Kreditzweitmarkt-
förderungsgesetz486 in Zusammenhang mit der 
Modifikation der Regelung in § 4h Abs. 2 S. 1 
Buchst. b EStG als obsolet gestrichen. Nunmehr 
kann der Stand alone-Escape in Umsetzung von 
Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 3 ATAD nur noch genutzt 
werden, wenn der Steuerpflichtige keiner Per-
son i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG nahesteht. Dies ent-
spricht der bisherigen Rückausnahme des § 8a 
Abs. 2 KStG. 


Gestrichen werden sollte die auf den Gesamt-
konzern erweiterte und durch das Kreditzweit-
marktförderungsgesetz verschärfte Gesellschaf-
ter-Fremdfinanzierungsrückausnahme für den 
EK-Escape (§ 4h Abs. 2 S. 1 Buchst. c EStG) in 
§ 8a Abs. 3 KStG. Ob zwischen anderen konzern-
angehörigen Gesellschaftern schädliche Gesell-
schafterfremdfinanzierungen vorliegen, ent-
zieht sich häufig sowohl der Kenntnis der 
Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwal-
tung. Von der ATAD ist diese Verschärfung nicht 
vorgegeben. 


Abgemildert wird das Zinsabzugsverbot des § 4h 
EStG durch den EBITDA-Vortrag sowie den 
Zinsvortrag (§ 4h Abs. 1 S. 4 EStG), die derzeit 
aber gem. § 4h Abs. 5 EStG bei Aufgabe und 
Übertragung des Betriebes sowie bei einem 
schädlichen Anteilseignerwechsel und nach 
§§ 15 Abs. 3, 20 Abs. 9, 24 Abs. 6 UmwStG unter-
gehen. Diese Einschränkungen des EBITDA- 
und Zinsvortrags sind weder von der ATAD 


486 Gesetz v. 29.12.2023, BGBl. I 2023, Nr. 411; BT-Drucks. 
20/8628, 199. 
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geboten noch systematisch zu rechtfertigen, da 
§ 4h EStG unabhängig von den dahinterstehen-
den Personen/Gesellschaftern die Ebene des Be-
triebes betrifft. Sie sind zu streichen. 


Nachverhandlung der ATAD 


Im Zuge einer Nachverhandlung der ATAD 
sollte, wenn die Kontrolle von Finanzierungsge-
staltungen nicht auf eine konsequente Anwen-
dung des Fremdvergleichs beschränkt werden 
kann, darauf hingewirkt werden, dass Doppelbe-
lastungen infolge von Art. 4 ATAD vermieden 
werden. Für Fälle der Fremdfinanzierung durch 
im Ausland ansässige Gesellschafter („thin capi-
talisation“) erscheint eine Rückkehr zu der Kon-
zeption der früheren Gesellschafterfremdfinan-
zierungsregel nach § 8a KStG a.F.487 
(Umqualifizierung von Zinsaufwand in Dividen-
den) insb. im Kontext mit Art. 9 Abs. 3 Buchst. a 
ATAD möglich, weil die Anti-Hybrid-Regel die 
Entstehung weißer Einkünfte, die andernfalls 
durch Umqualifizierung entstehen könnten, 
verhindert. 


Sollte dagegen das Zinsabzugsverbot beibehal-
ten werden, so sollte es im Kernbereich auf Ge-
sellschafterfremdfinanzierungen und auf Miss-
brauchsabwehr zurückgenommen werden. 
Dann müsste die Regelung dahingehend einge-
schränkt werden, dass nur der 30 Prozent des  
EBITDA übersteigende Zinsaufwand auf Gesell-
schafterdarlehen vom Abzug ausgeschlossen 
wird, nicht dagegen der gesamte Finanzierungs-
aufwand.  


Ob die Fremdkapitalfinanzierung von Auslands-
engagements, namentlich der Kapitalausstat-
tung ausländischer Tochtergesellschaften („fat 
capitalisation“) einer eigenständigen Regelung 
bedarf, sollte unter Berücksichtigung einerseits 
der Attraktivität Deutschlands als Holding-
Standort und andererseits unter Beobachtung 
der Auswirkungen der globalen Mindestbesteu-
erung auf die Finanzierungsstrukturen interna-
tionaler Unternehmen entschieden werden. 
Eine schlüssige Lösung dieser Problematik 
würde ohnehin eine internationale Koordina-
tion zur Zuordnung von Fremdkapitalpositio-
nen im Konzern voraussetzen.488 


                                                           
487  Vor Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 v. 14.8.2007, 


BGBl. I 2007, 1912. 
488 Hey, BIT 2014, 332. 


 Zuzug und Wegzug, Verstri-
ckung und Entstrickung, Funkti-
onsverlagerung 
5.4.1. Entstrickung stiller Reserven, insb. durch 
Wegzug von Gesellschaftern  


Entstrickungstatbestände greifen ein, wenn der 
deutsche Fiskus sein Besteuerungsrecht an zu-
vor steuerverstrickten stillen Reserven verliert. 
Es kommt zu einer Vorverlagerung des steuerli-
chen Zugriffs, der andernfalls wegen des Reali-
sationsprinzips grundsätzlich eine Markttrans-
aktion voraussetzt. Dies betrifft die Verlagerung 
von Wirtschaftsgütern, Sitzverlegung und Um-
wandlung über die Grenze (s. 4.2.5.) sowie den 
Wegzug natürlicher Personen.  


Allgemein geregelt ist die Entstrickungsbesteue-
rung in § 4 Abs. 1 S. 3 EStG für den Fall des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des Besteue-
rungsrechts hinsichtlich des Gewinns oder der 
Nutzung eines Wirtschaftsguts. Eine spezielle 
Regelung für den Wegzug von Anteilseignern ei-
ner Kapitalgesellschaft findet sich in § 6 AStG. 


Nach dem Wegzug unterliegen Gesellschafter 
einer Kapitalgesellschaft mit Gewinnen aus der 
Veräußerung der Beteiligung nur nach § 49 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG (Beteiligungen i.S.d. 
§ 17 EStG, d.h. mindestens ein Prozent) weiter-
hin der Besteuerung. Besteht ein DBA, weist 
nach der Grundkonzeption des Musterabkom-
mens Art. 13 Abs. 5 OECD-MA dem Ansässig-
keitsstaat (= Zuzugsstaat) das Besteuerungsrecht 
zu, so dass bei einer Veräußerung nach einem 
Wegzug kein inländischer Anknüpfungspunkt 
mehr für eine Besteuerung besteht. Insofern soll 
§ 6 AStG die Besteuerung der bis zum Wegzug 
entstandenen stillen Reserven für im Privatver-
mögen gehaltene Beteiligungen i.S.d. § 17 EStG 
unabhängig von einer tatsächlichen Veräuße-
rung sicherstellen und greift „[…] in dem Zeit-
punkt, in dem die unbeschränkte Steuerpflicht 
endet“.489 Voraussetzung ist, dass der Anteilseig-
ner innerhalb von zwölf Jahren in Deutschland 
insgesamt mindestens sieben Jahre lang unbe-
schränkt steuerpflichtig war (§ 6 Abs. 2 S. 1 
AStG). 


489  BMF v. 22.12.2023 – IV B 5 - S 1340/23/10001 :001, BStBl. I 
2023, SonderNr. 1/2023, 2 (Rn. 93). 
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Der Wegzug eines Gesellschafters einer (origi-
när) gewerblichen Personengesellschaft hat da-
gegen grundsätzlich keine steuerlichen Konse-
quenzen. Stille Reserven bleiben in der 
inländischen Betriebsstätte i.S.v. Art. 5, 7 OECD-
MA verhaftet. § 4 Abs. 1 S. 3 EStG greift nicht ein. 
Für alle anderen Personengesellschaften gilt 
zumindest bei Wegzug in einen DBA-Staat, dass 
sie im Inland keine Betriebsstätte vermitteln. 
Vermögensverwaltende Personengesellschaften 
werden grundsätzlich als transparent behandelt. 
Hält der Steuerpflichtige über eine solche min-
destens ein Prozent der Anteile an einer Kapital-
gesellschaft, werden die Wegzugsregeln des § 6 
AStG für diese Kapitalgesellschaftsbeteiligung 
direkt angewendet.  


5.4.2. Wegzugsbesteuerung i.S.v.  
§ 6 AStG: Hemmnis der Freizügigkeit  


Seit dem 1.1.2022490 gilt § 6 Abs. 1 AStG unab-
hängig davon, ob der Steuerpflichtige in einen 
anderen EU/EWR-Mitgliedstaat oder in einen 
Drittstaat verzieht. Damit ist die frühere Mög-
lichkeit der zinslosen Stundung, evtl. gegen Si-
cherheitsleistung, bei Wegzug innerhalb der 
EU/EWR (§ 6 Abs. 5 AStG a.F.491) entfallen. Statt-
dessen kommt es grundsätzlich zur Sofortbe-
steuerung, die auf Antrag in sieben Jahresraten 
entrichtet werden kann (§ 6 Abs. 4 AStG).  


Dabei ist es schon zuvor zu einer deutlichen 
Ausweitung der Wegzugsteuerpflicht gekom-
men, indem 2006 die Beschränkung auf Beteili-
gungen an inlandsansässigen Körperschaften 
gestrichen wurde, nachdem der Anwendungs-
bereich zuvor sukzessive durch Absenkung der 
Beteiligungsgrenze in § 17 EStG, an die § 6 AStG 
anknüpft, erweitert worden war.492  


Die derzeitige Ausgestaltung der Wegzugsbe-
steuerung nach § 6 AStG ist vielfältiger Kritik 
ausgesetzt. Geltend gemacht werden Verstöße 
gegen das Unions- und Verfassungsrecht.493 Un-
abhängig von diesen Kritikpunkten ergeben sich 
aber auch aus steuersystematischer und 


                                                           
490 ATADUmsG v. 25.6.2021, BGBl. I 2021, 2035. Beachtenswert 


ist, dass u.a. die Vereinheitlichung der Stundungsregeln im 
Regierungsentwurf des ATADUmsG mit den aufgrund Art. 5 
der ATAD erforderlichen Änderungen begründet wird (vgl. 
BT-Drucks. 19/28652, 47), obwohl die ATAD und ihr Art. 5 
nur für Steuerpflichtige gilt, die körperschaftsteuerpflichtig 
sind. 


491  Vor ATADUmsG v. 25.6.2021, BGBl I 2021, 2035. 
492  Häck in Flick u.a., Außensteuerrecht, § 6 AStG, Rz. 5 f. 


(10/2023). 


ökonomischer Sicht massive negative Wirkun-
gen („Dry Income“-Problematik, mögliche 
Nichtberücksichtigung von späteren Wertmin-
derungen, Mobilitätseinschränkungen). § 6 AStG 
mag als „lex Horten“ ursprünglich Miss-
brauchsbekämpfung intendiert haben,494 auf-
grund geänderter Rahmenbedingungen, insb. 
der fortschreitenden Internationalisierung auch 
im familiären Umfeld von Unternehmerfami-
lien, fallen mittlerweile jedoch in erster Linie 
nicht durch (unerwünschte) Steuergestaltungen 
getriebene Lebenssachverhalte in den Anwen-
dungsbereich der Wegzugsbesteuerung. Eine 
steuerliche Sanktionierung des Wegzugs ist da-
her unverhältnismäßig. Zudem ist die Rolle der 
Wegzugsbesteuerung im internationalen Ver-
gleich auch bei Standortentscheidungen im 
Zuge von Neugründungen und Investorenent-
scheidungen zu beachten. Insb. bei Start-Ups er-
geben sich negative Auswirkungen auf die Fach-
kräftegewinnung und 
Finanzierungsmöglichkeiten.495 Statt Mobilitäts-
hindernisse zu errichten, muss es im Interesse 
des Wirtschaftsstandortes Deutschland liegen, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine ex-
zellente Ausbildung der nachfolgenden Genera-
tion in einem internationalen Umfeld ermögli-
chen und international konkurrenzfähige 
Investitionsbedingungen für Neugründungen 
gewährleisten. Jedenfalls sollte Sorge dafür ge-
tragen werden, dass steuerliche Regelungen und 
daraus resultierende (Liquiditäts-)Risiken nicht 
dazu führen, dass eine international wettbe-
werbsfähige Ausbildung in Unternehmerfami-
lien erschwert wird und Neugründungen auf-
grund von steuerlichen Hemmnissen nicht in 
Deutschland getätigt werden. 


Das Ziel, Steuerpflichtige durch prohibitive 
Wegzugsteuern davon abzuhalten, ihren Wohn-
sitz in das Ausland zu verlegen, wäre weder mit 
Art. 2 Abs. 1 GG noch mit den europäischen 


493 Zu den möglichen Verstößen gegen die durch den AEUV ga-
rantierten Grundfreiheiten die Ausarbeitung der Unterab-
teilung Europa des Fachbereichs Europa v. 29.7.2021 –PE 6 
3000 – 041/21. Fraglich ist insb., ob die derzeitige Ausgestal-
tung des § 6 AStG auch vor dem Hintergrund aktueller 
höchstrichterlicher Rechtsprechung aufrechterhalten wer-
den kann, s. dazu unten. 


494  Zur Entstehungsgeschichte Häck in Flick u.a., Außensteuer-
recht, § 6 AStG, Rz. 1-15 (10/2023). 


495 Schanz, Deutsche Unternehmen auf den Weltmärkten, 27. 
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Freizügigkeitsgarantien vereinbar.496 Ohnehin 
hält selbst eine prohibitiv wirkende Sofortbe-
steuerung bei Wohnsitzverlegung Steuerpflich-
tige in der Regel nicht vom Wegzug ab, macht 
Deutschland aber als Standort und Zuzugsstaat 
unattraktiv. Statt den Wegzug zu verhindern, 
verhindert die Wegzugsbesteuerung volkswirt-
schaftlich dringend erforderliche und ausdrück-
lich gewünschte Zuzüge. Dies gilt namentlich 
für aus dem Ausland zuziehende Steuerpflich-
tige, die hier in der Rechtsform der Kapitalge-
sellschaft tätig werden wollen, ohne sich die 
Möglichkeit abzuschneiden, später ohne Sofort-
besteuerung in ihre Heimatländer zurückzukeh-
ren.  


Im Übrigen werden Gestaltungen eingesetzt, um 
die Sofortversteuerung zu vermeiden und den 
deutschen Besteuerungsanspruch durch dauer-
hafte Steuerverstrickung in Betriebsvermögen 
zu erhalten. Es handelt sich hierbei nicht um 
missbräuchliche Gestaltungen, da der deutsche 
Steueranspruch aufrechterhalten bleibt und ein-
greift, wenn dies nach allgemeinen Regeln der 
Fall ist, nämlich bei Realisation, insb. Veräuße-
rung. Statt die Steuerpflichtigen dazu zu veran-
lassen, die Sofortversteuerung durch mit Kosten 
verbundene gesellschaftsrechtliche Gestaltun-
gen zu vermeiden, die zudem erheblicher 
Rechtsunsicherheit unterliegen, sollte ein 
schlichtes Antragsrecht auf dauerhafte Verstri-
ckung geschaffen werden. 


Der Forderung nach Entschärfung der Wegzugs-
besteuerung steht nicht entgegen, dass die Weg-
zugs- und Entstrickungsbesteuerung heutzutage 
nicht mehr mit Missbrauchsvermeidung ge-
rechtfertigt wird, sondern im Interesse ausge-
wogener Aufteilung der Besteuerungsrechte zu 
einer gerechten Aufteilung des Steueranspruchs 
zwischen Quellen- und Wohnsitzstaat führen 
sollen,497 indem das Besteuerungsrecht des Staa-
tes gesichert wird, unter dessen Steuerhoheit 
stille Reserven entstanden sind. Seit 2008 dient 
die Wegzugsbesteuerung zudem der Sicherung 
der Nachbelastung von zunächst auf Kapitalge-
sellschaftsebene niedrig vorbelasteten 


                                                           
496  So insb. EuGH v. 11.3.2004 – C-9/02 „Lasteyrie du Saillant“, 


ECLI:EU:C:2004:138 Rz. 57 f. 
497  BT-Drucks. 16/2710, 52. 
498  So u.a. die USA, die Schweiz, Griechenland, Italien, Kroatien 


und Luxemburg, vgl. Deloitte, Tax Guides and Country 
Highlights; PwC, Worldwide Tax Summaries. Luxemburg 
schreibt nach einem Wegzug eine beschränkte Steuerpflicht 


Gewinnen. Doch ist auch hiervon grundsätzlich 
nur die Besteuerung der im Wegzugszeitpunkt 
vorhandenen stillen Reserven durch den Weg-
zugsstaat im Zeitpunkt der Gewinnrealisierung 
gedeckt, nicht aber die Abkehr vom Realisati-
onsprinzip mit der Folge einer Steuerbelastung 
auf unsicherer Wertbasis sowie ohne die für die 
Steuerzahlung erforderliche Liquidität.  


5.4.3. Empfehlungen 


Ungeachtet etwaiger Änderungen der Vorschrif-
ten zur Wegzugsbesteuerung ist zur Vermei-
dung von Doppelbesteuerung stets sicherzustel-
len, dass bei einem Zuzug die Erfassung des 
gemeinen Werts der Beteiligungen erfolgt. Da-
bei kommt eine Wertverknüpfung mit dem 
Wertansatz im Wegzugstaat entsprechend Art. 5 
Abs. 5 ATAD in Betracht. 


Eine Reform der Wegzugsbesteuerung muss, 
wenn der deutsche Fiskus grundsätzlich an sei-
nem Besteuerungsrecht festhalten will, die Be-
steuerung entweder generell erst bei Veräuße-
rung eingreifen lassen oder den bei Wegzug 
festgesetzten Steueranspruch zinslos und 
grundsätzlich ohne das Erfordernis einer Sicher-
heitsleistung bis zur tatsächlichen Realisation 
stunden. Die Stundung begründet keinen Vor-
teil gegenüber der Regelbesteuerung, da die 
Feststellung der Bemessungsgrundlage und 
Steuerfestsetzung im Moment des Wegzugs le-
diglich der Aufteilung des Steueranspruchs zwi-
schen Wegzugs- und Zuzugsstaat dient.  


5.4.3.1. Mögliche Streichung von § 6 AStG 


§ 6 AStG ist weder durch die ATAD, deren Weg-
zugstatbestand in Art. 5 ATAD sich nur auf die 
Körperschaftsteuer und nicht auf natürliche 
Personen bezieht, vorgeschrieben, noch handelt 
es sich international um einen auch nur annä-
hernd einheitlichen Standard. Es gibt zahlreiche 
Staaten, die auf eine Wegzugsteuer verzichten.498 


Auch ohne § 6 AStG ist Deutschland über die in 
§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG (Beteiligungen) 
angeordnete beschränkte Steuerpflicht zur Be-
steuerung von Veräußerungsgewinnen aus 


für Veräußerungsgewinne aus wesentlichen Beteiligungen 
und Liquidationserlöse an inländischen Kapitalgesellschaf-
ten vor, wenn der Steuerpflichtige zuvor 15 Jahre in Luxem-
burg ansässig war und die Gewinne innerhalb von fünf Jah-
ren nach dem Wegzug erzielt werden, vgl. Steichen in 
Wassermeyer, DBA, Luxemburg Art. 13 MA, Rz. 48 f. 
(1/2014). 
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Anteilen an im Inland ansässigen Kapitalgesell-
schaften berechtigt (DoppelBuchst. aa),499 ist je-
doch im DBA-Fall durch Art. 13 Abs. 5 OECD-
MA an der Besteuerung gehindert. Da die Ursa-
che für die Wegzugsbesteuerung im DBA-Recht 
liegt, wäre es folgerichtig die Lösung hier anzu-
siedeln. 


Bislang enthält der Großteil der deutschen 
DBA500 ergänzend zu Art. 13 Abs. 5 OECD-MA 
eine Wegzugsklausel, die auch in der Verhand-
lungsgrundlage deutscher DBA Niederschlag ge-
funden hat.501 Wesentliche Zwecke sind dabei 
die Legitimation der Wegzugsbesteuerung im 
Abkommensrecht einerseits und die Vermei-
dung einer Doppelbesteuerung bei tatsächlicher 
Veräußerung andererseits, indem der Zuzugs-
staat im Veräußerungszeitpunkt die Wegzugsbe-
steuerung buchwerterhöhend berücksichtigt 
(sog. „step-up“)502 oder die zuvor entstandenen 
Steuern bei tatsächlicher Veräußerung anrech-
net.503 


Bei Abschaffung von § 6 AStG sollte innerhalb 
der DBA eine fortdauernde Veräußerungsge-
winnbesteuerung durch Nachlaufklauseln ange-
strebt werden: Eine solche vermeidet die Dry In-
come-Problematik, indem sie dem 
Wegzugsstaat das Besteuerungsrecht für die bis 
zum Wegzug entstandenen stillen Reserven erst 
im Zeitpunkt einer tatsächlichen Veräußerung 
zuweist.504 Hierdurch wäre die Besteuerung des 
Wertzuwachses aufgrund der nach dem Wegzug 
fortbestehenden beschränkten Steuerpflicht 
ohne Liquiditätsnachteil sichergestellt. Dies 
könnte über eine Anpassung der bisherigen 
Wegzugsklausel oder über eine ergänzende 
Klausel geschehen.  


Alternativ wäre zur Wahrung des Besteuerungs-
rechts für Veräußerungsgewinne an Kapitalge-
sellschaftsbeteiligungen mit Sitz oder 


                                                           
499  Weitere Fälle in § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG betreffen 


Umstrukturierungen mit Wertansätzen unter dem gemei-
nen Wert (DoppelBuchst. bb) sowie die Veräußerung von 
Kapitalgesellschaftsanteilen mit inländischem Grundbesitz 
(DoppelBuchst. cc). 


500  Reimer in Vogel/Lehner, Art. 13 Rz. 225 f. 
501  Art. 13 Abs. 6 DE-VG. 
502  Lieber in Schönfeld/Ditz, Art. 13 DBA CHE, Rn. 18; Häck in 


Flick u.a., Außensteuerrecht, § 6 AStG Rz. 137 f. (10/2023); in 
Deutschland umgesetzt durch § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG. 


503  Strunk/Kaminski in Strunk/Kaminski/Köhler, § 6 AStG, Rz. 
28 (1/2020). 


504  Reimer in Vogel/Lehner, Art. 13 Rz. 304-314; Oppel/Solow-
jeff, Ubg 2024, 187 (191). 


Geschäftsleitung im Inland die Ausweitung von 
DBA-Sitzstaatsklauseln denkbar, die grundsätz-
lich dem Ansässigkeitsstaat der Kapitalgesell-
schaft das Besteuerungsrecht zuweisen.505 Inso-
fern wäre zumindest das Fortbestehen der 
beschränkten Steuerpflicht des § 49 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. e DoppelBuchst. aa EStG auch DBA-
rechtlich gewährleistet. 


5.4.3.2. Notwendige Reform von § 6 AStG 


Wenn insb. wegen des Zeitbedarfs der Nachver-
handlung von Doppelbesteuerungsabkommen 
dem Grunde nach an § 6 AStG festgehalten wer-
den soll, so ist zur Stundungslösung des § 6 
Abs. 5 AStG i.d.F. vor dem ATAD-Umsetzungs-
gesetz zurückzukehren. Die Stundung der Weg-
zugsteuer bis zur tatsächlichen Veräußerung 
vermeidet den Steuerzugriff ohne entspre-
chende Liquidität. Auch die Dauer der unbe-
schränkten Steuerpflicht i.S.d. § 6 Abs. 2 S. 1 
AStG ist wieder mindestens auf zehn Jahre zu 
erhöhen, um zeitlich begrenzte Aufenthalte un-
ternehmerisch tätiger Personen nicht zu hem-
men.506 


Deutlich anzuheben ist die Beteiligungsgrenze, 
ab derer § 6 AStG eingreift. Unabhängig davon, 
ob es zu der vorgeschlagenen Abschaffung von 
§ 17 EStG507 kommt, sollte § 6 AStG von § 17 
EStG entkoppelt werden. Im Hinblick auf die im 
Wegzugszeitpunkt erforderliche Bewertung bie-
tet sich im Interesse einer Vollzugsvereinfa-
chung eine Grenze von mindestens 25 Pro-
zent508 an, gegebenenfalls in Verbindung mit 
einer Wertgrenze.509 


Zudem ist § 6 AStG wieder auf Beteiligungen an 
inlandsansässigen Kapitalgesellschaften 


505  Oppel/Solowjeff, Ubg 2024, 187 (190 f.). 
506  So u.a. auch in Schweden und Spanien, vgl. PwC, Worldwide 


Tax Summaries. 
507  S. hierzu 3.3.2. 
508  Die bisherige Grenze von 1 Prozent ist im internationalen 


Vergleich sehr gering, s. auch Schanz, Deutsche Unterneh-
men auf den Weltmärkten, 28. Frankreich stellt beispiels-
weise auf eine Beteiligungshöhe > 50 Prozent oder einen Be-
teiligungswert > 800.000 Euro ab. 


509  So greift für Polen die Wegzugssteuer erst bei einem Beteili-
gungswert > 4 Mio. PLN; Spanien stellt für Beteiligungen auf 
einen Beteiligungswert > 4 Mio. Euro bzw. bei Investment-
fonds auf Zinserträge > 25 Prozent ab einem Wert von 1 
Mio. Euro ab, vgl. PwC, Worldwide Tax Summaries. 
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zurückzuführen,510 denn hier511 kann Deutsch-
land berechtigterweise eine spätere Besteuerung 
der unter seiner Jurisdiktion entstandenen stil-
len Reserven beanspruchen;512 erweiternd käme 
in Betracht, die Beteiligung an auslandsansässi-
gen Gesellschaften unter Voraussetzungen ähn-
lich den § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppel-
Buchst. bb und cc EStG in die Wegzugsteuer 
einzubeziehen, d.h. wenn die Auslandsgesell-
schaft über wesentliches Betriebsvermögen im 
Inland verfügt. Der Gefahr der Umgehung durch 
Einbringung inländischer Beteiligungen in im 
Ausland ansässige Kapitalgesellschaften stehen 
zum einen die engen Voraussetzungen von § 21 
UmwStG entgegen, zum anderen könnte derar-
tigen Gestaltungen durch Sperrfristen entgegen-
gewirkt werden; Missbrauchsfällen ließe sich 
zudem mit § 5 AStG oder § 42 AO begegnen.  


Gleichzeitig ist – auch im Hinblick auf das Urteil 
des EuGH in der Rechtssache Wächtler513 und 
das nachfolgende BFH-Urteil514 – die Stundung 
unterschiedslos, d.h. auch bei Wegzug in einen 
Drittstaat zu gewähren, und zwar grundsätzlich 
unabhängig vom Bestehen eines DBA. 


Spätere Wertminderungen sind jedenfalls dann 
zu berücksichtigen, wenn der tatsächliche Ver-
äußerungserlös hinter dem im Wegzug ange-
setzten gemeinen Wert zurückleibt. 


 


Die Stundung ist zinslos und grundsätzlich 
ohne Sicherheitsleistung zu gewähren. Zur Si-
cherung des Steueranspruchs reicht es, wenn 
zur Voraussetzung der Weitergewährung der 
Stundung gemacht wird, dass der Steuerpflich-
tige erklärt, dass keine Veräußerung stattgefun-
den hat. Unrichtige Erklärungen sind durch 
§ 370 AO hinreichend sanktioniert. Einschrän-
kend könnte die Stundung davon abhängig ge-
macht werden, dass die Amtshilfe und die ge-
genseitige Unterstützung bei der Beitreibung 
der geschuldeten Steuer zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem Zuzugsstaat 


                                                           
510  Zuletzt § 6 AStG i.d.F. UntStFG v. 20.12.2001, BGBl. I 2001, 


3858. 
511  Theoretisch lässt sich ein Besteuerungsanspruch auch für 


stille Reserven in Anteilen an auslandsansässigen Kapitalge-
sellschaften begründen, die während einer unbeschränkten 
Steuerpflicht des Anteilseigners entstanden sind, allerdings 
sprechen jedenfalls steuerpraktische Gründe dafür, diese 
Fälle zukünftig (wieder) auszunehmen.  


gewährleistet sind, so dass es lediglich im Aus-
nahmefall zu einer Stundung mit Sicherheits-
leistung kommt. 


Soweit § 6 AStG (nur) auf Beteiligungen an in-
ländischen Kapitalgesellschaften zur Anwen-
dung gebracht wird, kann diese zum Haftungs-
schuldner gemacht werden.  


5.4.3.3. Wegzug bei Personengesellschaften  
(§§ 4 Abs. 1 S. 3; 50i EStG) 


Der Wegzug von Gesellschaftern originär ge-
werblicher Personengesellschaften löst keine 
unmittelbaren steuerlichen Folgen aus, da die 
von ihr vermittelte inländische Betriebsstätte 
hinsichtlich der dieser auch abkommensrecht-
lich zuzuordnenden Wirtschaftsgüter das deut-
sche Besteuerungsrecht sicherstellt, so dass § 4 
Abs. 1 S. 3 EStG nicht eingreift.  


Für gewerblich geprägte oder gewerblich infi-
zierte Personengesellschaften, die nach früherer 
Verwaltungsauffassung ebenfalls eine Betriebs-
stätte vermittelten,515 richtigerweise aber die ab-
kommensrechtliche Zuordnung nicht beeinflus-
sen, wurde in § 50i EStG im Wege eines 
vertrauensschützenden treaty overrides eine 
Übergangsregelung geschaffen.  


Falls sich der Gesetzgeber nicht zu den hier 
empfohlenen Änderungen von § 6 AStG ent-
schließen kann, sollte § 50i EStG als Wahlrecht 
verstetigt werden, um Gestaltungen, die zur Ver-
meidung der Wegzugsteuer auf die dauerhafte 
Verstrickung der stillen Reserven durch Ein-
bringung von Kapitalgesellschaftsanteilen in 
Personengesellschaften abzielen (sog. KG-Mo-
dell), abzusichern. Beantragt der wegziehende 
Gesellschafter die Fortsetzung der Steuerpflicht 
und damit die dauerhafte Verstrickung der stil-
len Reserven in Deutschland („Verstrickungser-
klärung“), käme es weder darauf an, ob die Per-
sonengesellschaft, in die die Beteiligungen 
eingelegt wurden, originär gewerblich tätig ist, 
noch ob sie bestimmte Substanzerfordernisse im 
Inland erfüllt und die Anteile der Betriebsstätte 


512  Ähnlich Portugal, wo die Wegzugssteuer lediglich auf die 
während einer Ansässigkeit durchgeführten, aber noch 
nicht besteuerten Transaktionen entfällt, vgl. Deloitte, Tax 
Guides and Country Highlights. 


513  EuGH v. 26.2.2019 – C-581/17 „Wächtler”, 
ECLI:EU:C:2019:138. 


514  BFH v. 6.9.2023 – I R 35/20, BFH/NV 2024, 302. 
515  S. zur diesbezüglichen früheren Verwaltungspraxis Gosch in 


Kirchhof/Seer, § 50i EStG, Rz. 1 f. 
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funktional zugeordnet werden können, was zu-
dem zu einer Gleichstellung von DBA- und 
Nicht-DBA-Fällen führt. Zwar kommt es in der 
Folge im DBA-Fall zu einer Einstufung in Wi-
derspruch zum Abkommensrecht, doch würde 
das treaty override nur auf Antrag eingreifen, 
bei dessen Ausübung der Steuerpflichtige die 
Gefahr späterer Doppelbesteuerung gegen die 
Nachteile der sofortigen Entstrickungsbesteue-
rung abwägen kann. Soweit damit im Einzelfall 
das deutsche Besteuerungsrecht über den bishe-
rigen Rahmen hinaus ausgeweitet würde, müss-
ten ausländische Steuern in Deutschland zur 
Anrechnung gebracht werden. Die Anrechnung 
dürfte dann aber nicht dazu führen, dass 
Deutschland in Summe weniger erhält als die 
Wegzugssteuer, die bei einer Sofortversteuerung 
fällig gewesen wäre. Bei Widerruf der Verstri-
ckungserklärung wird die Wegzugssteuer fällig. 


5.4.4. Funktionsverlagerung 


Die Besteuerung des Transfers stiller Reserven 
bei grenzüberschreitenden Funktionsverlage-
rungen (insb. bei immateriellen Wirtschaftsgü-
tern) ist international durch die OECD-Verrech-
nungspreisrichtlinien (dort Kap. IX) anerkannt 
und im Grundsatz unbestritten. Vor diesem 
Hintergrund hat der deutsche Gesetzgeber in § 1 
Abs. 3b AStG sowie in der dazugehörigen Funk-
tionsverlagerungsverordnung516 die steuerli-
chen Folgen einer grenzüberschreitenden Funk-
tionsverlagerung geregelt. Zusätzlichen 
konkretisieren die Verwaltungsgrundsätze Ver-
rechnungspreise (2023)517 die Auslegung der 
Normen durch die Finanzverwaltung.  


Danach soll eine Funktionsverlagerung i.S.v. § 1 
Abs. 3b AStG dem Grunde nach vorliegen, 
„wenn eine Funktion einschließlich der dazuge-
hörigen Chancen und Risiken sowie der mit-
übertragenen oder mitüberlassenen Wirt-
schaftsgüter oder sonstigen Vorteile ganz oder 
teilweise übertragen oder überlassen wird, so 
dass das übernehmende Unternehmen diese 
Funktion ausüben oder eine bestehende Funk-
tion ausweiten kann.“ Nach Verwaltungsauffas-
sung ist von einem produkt- und 


                                                           
516 Funktionsverlagerungsverordnung v. 18.10.2022, BGBl. I 


2022, 1803. 
517  BMF v. 6.6.2023 – IV B 5 - S 1341/19/10017 :003, Tz. 3.88 ff.  
518  BMF v. 6.6.2023 – IV B 5 - S 1341/19/10017 :003, Tz. 3.90. 
519  OECD, OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinatio-


nale Unternehmen und Steuerverwaltungen, 460 ff. 


marktbezogenen Funktionsbegriff auszuge-
hen.518 Auch Verlagerungen von Teilen von 
Funktionen sollen erfasst sein und auch solche, 
durch die das übernehmende Unternehmen 
eine bestehende Funktion ausweiten kann un-
geachtet dessen, ob die Funktion beim verla-
gernden Unternehmen eingeschränkt wird. 


Dieses atomisierte Begriffsverständnis einer 
Funktion steht weder im Einklang mit den 
OECD-Grundsätzen noch der international übli-
chen Besteuerungspraxis. Die OECD beschränkt 
die Funktionsverlagerung dem Grunde nach auf 
die Übertragung eines „going concern“519, der  
eher dem deutschen Teilbetriebsbegriff ent-
spricht.520 Die exzessive Auslegung des Funkti-
onsbegriffs durch die deutsche Finanzverwal-
tung birgt das Risiko der Doppelbesteuerung, 
zumindest aber einer Vielzahl von Verständi-
gungsverfahren. Problematisch ist hierbei, dass 
dem „verlagernden Unternehmen“ regelmäßig 
keine Liquidität aus der Funktions-verlagerung 
zufließt, gleichwohl aber eine hohe Steuerlast 
die Folge sein kann. 


Erschwerend kommt hinzu, dass die deutsche 
Funktionsverlagerung bei der Bewertung des 
Transferpaketes der Höhe nach eine Besteue-
rung fiktiver, nicht konkretisierter Gewinne 
(Gewinnpotentiale) vorsieht. Durch die Einbe-
ziehung zukünftiger Gewinnerwartungen (z.B. 
aus Standortvorteilen, Synergie- und Steueref-
fekten) beim aufnehmenden Unternehmen er-
weitert Deutschland das Besteuerungsrecht über 
einen beim abgebenden Unternehmen eventuell 
bestehenden Goodwill hinaus auf Gewinne, die 
in einem anderen Staat erst in der Zukunft er-
zielt werden müssen. Nach Auffassung der deut-
schen Finanzverwaltung soll dies auch dann gel-
ten, wenn das abgebende Unternehmen die 
Funktion aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder 
sonstigen Gründen nicht mehr ausüben kann.  


Die extensive Besteuerung von Funktionsverla-
gerungen in Deutschland führt bei Investitionen 
aus und nach Deutschland zu erheblicher 
Rechtsunsicherheit. Die Kommission empfiehlt 
daher, die Besteuerung einer 


520  Baumhoff/Puls, IStR 2009, 73 (80); Ditz/Greinert in Flick u.a., 
Außensteuerrecht, § 1 AStG, Rz. 1217, 1267 (3/2016); Rasch 
in Kroppen/Rasch, Handbuch Internationale Verrechnungs-
preise, OECD-Verrechnungspreisgrundsätze Kap. IX, Rn. 292 
(8/2019). 
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Funktionsverlagerung in Deutschland sowohl 
dem Grunde nach als auch der Höhe nach eng 
an den OECD-Grundsätzen zu orientieren. Zu-
dem sollte in Zweifelsfällen, in denen unklar ist, 
ob es sich um eine Übertragung oder Nutzungs-
überlassung handelt, ein antragsgebundenes 
Wahlrecht zugunsten des Steuerpflichtigen 
eingeführt werden, statt von einer Übertragung 
von einer Nutzungsüberlassung auszugehen. In 
Zweifelsfällen würden dadurch eine Sofortbe-
steuerung sämtlicher stillen Reserven und damit 
ungewünschte Liquiditätsprobleme vermieden 
werden. 


 Weitergehende  
Maßnahmen der EU/OECD 
Die EU-Kommission hat im September 2023 
weitreichende Vorschläge für eine Harmonisie-
rung der Unternehmensbesteuerung unterbrei-
tet. Mit dem sog. BEFIT-Paket521 greift die EU-
Kommission die in der Vergangenheit geschei-
terten Vorschläge einer Harmonisierung der 
Konzernbesteuerung522 wieder auf. Zusätzlich 
hat die EU-Kommission mit ATAD III523 und 
SAFE524 weitere Vorschläge speziell zur Miss-
brauchsabwehr und Erhöhung der Transparenz 
unterbreitet. 


Auch wenn BEFIT mit Vorschlägen zur grenz-
überschreitenden Verlustverrechnung einzelne 
Elemente enthält, die auch hier vorgeschlagen 
werden, sollten weitere Harmonisierungsmaß-
nahmen auf längere Sicht unterbleiben. Fehlge-
leitet ist vor allem die Vorstellung, dass die Min-
BestRL Ausgangspunkt weitergehender 
Harmonisierung sein könnte.525 Die hochkom-
plexen Regelungen können allenfalls von größe-
ren Unternehmensgruppen angewendet wer-
den. Der Bedarf für eine Erleichterung grenz-


                                                           
521  Vorschlag des Rates für eine Richtlinie zur Schaffung eines 


Rahmens für die Unternehmensbesteuerung in Europa 
(BEFIT) v. 12.9.2023, COM(2023) 532 final. 


522  Vorschlag des Rates für eine Richtlinie über eine Gemein-
same konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrund-
lage (GKKB) v. 16.3.2011, COM(2011) 121 final; Vorschlag für 
eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage v. 25.10.2016, 
COM(2016) 685 final. 


523  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von 
Vorschriften zur Verhinderung der missbräuchlichen Nut-
zung von Briefkastenfirmen für Steuerzwecke und zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU, COM(2021) 565 final. 


524  Vorschlag für eine Richtline, Steuerhinterziehung & aggres-
sive Steuerplanung in der EU – Vorgehen gegen Vermittler 


überschreitender Wirtschaftstätigkeit im Bin-
nenmarkt trifft aber Unternehmen aller Grö-
ßenklassen. Noch gewichtiger ist, dass die der 
Mindestbesteuerung zugrundeliegende IFRS-
Gewinnermittlung als allgemein gültige Rege-
lung zur Ermittlung der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage nicht in Betracht kommt. Die 
Frage, ob IFRS Ausgangsgröße der steuerlichen 
Gewinnermittlung sein kann, ist im Vorfeld der 
Richtlinienvorschläge zur Gemeinsamen Kör-
perschaftsteuerbemessungsgrundlage intensiv 
diskutiert und mit guten Gründen verneint wor-
den.526  


Noch deutlicher ist von weiteren Anti-Miss-
brauchsregeln Abstand zu nehmen, für die be-
reits die Unionszuständigkeit zweifelhaft ist, da 
sie im Hinblick auf Errichtung und Funktionie-
ren des Binnenmarktes jedenfalls ambivalent 
sind, weil sie die Freizügigkeit begrenzen. Statt-
dessen müssen die bestehenden Regelungen, 
wie oben dargelegt, an den zwischenzeitlich er-
reichten Harmonisierungsstand angepasst wer-
den. Hilfreich wäre es, wenn die Überprüfung 
der ATAD, zu der die Kommission gem. Art. 10 
ATAD verpflichtet ist, hierfür genutzt werden 
könnte.527 Diese sollte aber nicht abgewartet 
werden. Stattdessen könnte die ATAD zunächst 
temporär ausgesetzt werden. Den Mitgliedstaa-
ten stünde es frei, die infolge der ATAD einge-
führten nationalen Missbrauchsregeln beizube-
halten, soweit diese in Einklang mit den Grund-
freiheiten und den EU-Grundrechten stehen.  


Sinn und Zweck und einzige unionsrechtliche 
Rechtfertigung europäischer Missbrauchsregeln, 
die die Freizügigkeit im Binnenmarkt begren-
zen, ist die mit der Harmonisierung verbundene 
Einheitlichkeit. Dies impliziert nicht nur, dass 
Deutschland nicht über das hinausgeht, was die 
Richtlinien vorgeben (s. oben Abschnitt 3.2.), 


(„Enabler“), abrufbar unter ec.europa.eu (Abruf: 6.5.2024), 
dazu Dorfmueller, IStR 2023, 696.  


525  COM(2023) 532 final, Erwägungsgrund 4 ff. 
526  Spengel, DB 2006, 681; Hennrichs in Tipke/Lang, Rz. 9.120; 


siehe auch oben 0. 
527  Angekündigt durch Bericht der Kommission an das Europä-


ische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vor-
schriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken 
mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Binnenmarkts in der durch die Richtlinie (EU) 2017/952 des 
Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittlän-
dern geänderten Fassung v. 19.8.2020, COM(2020) 383 final, 
12 f. 



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Steuerhinterziehung-aggressive-Steuerplanung-in-der-EU-Vorgehen-gegen-Vermittler-Enabler-_de.
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sondern erfordert auch, dass – solange an der 
Richtlinienharmonisierung festgehalten wird – 
die EU-Kommission eine europaweit einheitli-
che Umsetzung von Richtlinien systematisch si-
cherstellt, da sich die Harmonisierungsziele der 
Vereinfachung und Vermeidung von Inkongru-
enzen (Doppel-/Nichtbesteuerung) nur auf diese 
Weise vermeiden lassen. Im Interesse einer eu-
ropaweit einheitlichen Umsetzung, zur Sicher-
stellung einheitlicher Anwendung der harmoni-
sierten Vorschriften und zur Organisation eines 
Erfahrungsaustausches zwischen den Finanz-
verwaltungen der Mitgliedstaaten könnte sich 
Deutschland für die Einrichtung einer „EU 
Agency for Tax Cooperation“ einsetzen. Dabei 
geht es weniger um schematische Gleichbe-
handlung als um die stete Überprüfung der er-
griffenen Abwehrmaßnahmen auf ihre Zweck-
adäquanz. Richtlinien bedürfen einer steten 
Nachsorge. 


Priorität sollte sowohl auf OECD-Ebene als auch 
auf Ebene der Europäischen Union Maßnahmen 
zur Vermeidung internationaler Doppelbesteue-
rung eingeräumt werden. Hier bedarf es – wie 
u.a. zum Thema Arbeitnehmermobilität darge-
legt – Anpassungen des DBA-Rechts an eine 
Veränderung der Lebenssachverhalte. 


 Empfehlungen 
1. Vermeidung internationaler Doppelbesteue-


rung und Vereinfachung als zentrales Anlie-
gen: Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des 
internationalen Steuerrechts konzentriert 
sich seit geraumer Zeit einseitig auf die Ab-
wehr von Minderbesteuerung und läuft da-
mit Gefahr, die herkömmliche Aufgabe des 
internationalen Steuerrechts, die in der Ver-
meidung von Doppelbesteuerung liegt, aus 
dem Blick zu verlieren. Die Kommission er-
kennt zwar die Ziele der Vermeidung doppel-
ter Nichtbesteuerung und einer Begrenzung 
des internationalen Steuerwettbewerbs an, 
tritt aber nachdrücklich dafür ein, grenz-
überschreitende Tätigkeiten nicht steuerlich 
zu behindern. Neben der Vermeidung inter-
nationaler Doppelbesteuerung sind Nach-
weis- und Dokumentationslasten auf ein an-
gemessenes Maß zu reduzieren. Dabei gehen 
die Vorschläge vom bestehenden Rahmen 
des Europa- und Völkervertragsrechts aus, 


unterbreiten aber auch Empfehlungen zur 
Nachverhandlung von EU-Richtlinien und 
DBA. 


2. Verbesserung der Rahmenbedingungen 
grenzüberschreitender wirtschaftlicher Betä-
tigung: 


a) Verbesserung der Anrechnung ausländi-
scher Steuern (§ 34c EStG, § 26 KStG): Zur 
Vermeidung sog. Anrechnungsüberhänge, 
aufgrund derer ausländische Steuern defi-
nitiv werden, bedarf es eines Übergangs 
von der Per Country-Limitation zu einer 
Overall-Limitation sowie des Vortrags 
nicht genutzter Anrechnungsbeträge. So-
weit Auslandsgewinne der Gewerbesteuer 
unterliegen (Zinsen, Dividenden, Lizen-
zen), ist zudem die Anrechnung der aus-
ländischen Steuer auch auf die Gewerbe-
steuer vorzusehen. 


b) Streichung der Einbeziehung des AStG-
Hinzurechnungsbetrags in die Gewerbe-
steuer (§ 7 S. 7, 8 GewStG). 


c) Rückkehr zur Berücksichtigung von Ver-
lusten aus DBA-Freistellungsbetriebsstät-
ten bei der Ermittlung des Gewinns des 
Stammhauses im Verlustentstehungsjahr, 
verbunden mit einer Nachversteuerungs-
regel (§ 2a Abs. 3 EStG a.F.), die zu Verein-
fachungszwecken pauschaliert werden 
kann. 


d) Anpassungen an eine zunehmend mobile 
Arbeitswelt (Betriebsstätten/Lohnsteuer): 
Infolge der Flexibilisierung des Ar-
beitsorts zwischen In-/und Ausland, na-
mentlich durch Tätigkeiten im Home-
office benötigen Unternehmen 
rechtssichere Regeln sowohl im Hinblick 
auf das Risiko der Begründung von Ge-
schäftsleitungsbetriebsstätten, als auch im 
Hinblick auf die Lohnsteuerpflicht. Als 
Antwort auf kurzeitige Homeofficetätig-
keiten können national de minimis-Re-
geln sowohl in § 12 AO als auch in § 49 
Abs. 1 Nr. 4 EStG vorgesehen werden. Da 
sich auf diese Weise nur Inbound-Sach-
verhalte regeln lassen, muss sich Deutsch-
land auf OECD- und EU-Ebene für eine 
Änderung der Rahmenbedingungen ein-
setzen. Priorität hat dabei für Zwecke der 
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Lohnsteuer ein Gleichlauf der sozialversi-
cherungsrechtlichen und steuerrechtli-
chen Regeln. 


3. Zur Vermeidung übermäßiger Nachweis- 
und Dokumentationspflichten und internati-
onaler Doppelbesteuerung sind die zahlrei-
chen Anti-Missbrauchsvorschriften des in-
ternationalen Steuerrechts auf ein 
zieladäquates und vollziehbares Maß zurück-
zuführen: 


a) Globale Mindeststeuer als Grundregel: 
Das seit 2024 geltende Mindeststeuerge-
setz dient der Durchsetzung der internati-
onal konsentierten Belastungsunter-
grenze von 15 Prozent. Dieser neue 
Mindeststandard ist grundsätzlich zu ak-
zeptieren. Allerdings bedarf es Erleichte-
rungen bei der Anwendung der hoch-
komplexen Regeln. Hierzu dienen derzeit 
befristete Safe Harbour-Regeln. Die Bun-
desregierung muss sich auf OECD- und 
EU-Ebene für die zeitnahe Schaffung dau-
erhafter Safe Harbour-Regeln einsetzen. 
Perspektivisch sollte das Mindeststeuer-
gesetz sämtliche speziellen Anti-Miss-
brauchsvorschriften, insbesondere die 
Hinzurechnungsbesteuerung nach AStG 
ablösen. Soweit einer derartigen Bereini-
gung die ATAD-Richtlinie entgegensteht, 
muss sich die Bundesregierung für Nach-
verhandlungen auf EU-Ebene einsetzen. 
Bereits zuvor sind sämtliche innerhalb 
des Richtlinienrahmens bestehenden Ge-
staltungsspielräume des nationalen Ge-
setzgebers zugunsten einer Entlastung 
von Nachweispflichten auszuschöpfen.  


b) Hinzurechnungsbesteuerung: Solange an 
§§ 7 ff. AStG festgehalten wird, sollte die 
Hinzurechnungsbesteuerung auf eine 
transaktionsbezogene Missbrauchsregel 
zurückgenommen werden, was in der 
ATAD zugelassen ist. Sollte man diesen 
Schritt nicht gehen, bedarf es u.a. der Um-
stellung auf einen Passivkatalog, der Ein-
führung einer sinnvollen Freigrenze und 
der Erstreckung des Substanztests auf 
Drittstaaten. 


c) Das Steueroasenabwehrgesetz geht mit 
vier statt einer Maßnahme weit über die 
ECOFIN-Empfehlungen hinaus und ist 


auf eine Maßnahme zu beschränken, pri-
mär – solange an §§ 7 ff. AStG festgehal-
ten wird – auf die erweiterte Hinzurech-
nungsbesteuerung, alternativ auf die 
erweiterte beschränkte Steuerpflicht. 


d) Anti-Hybrids-Regeln: Die engen Vorga-
ben der ATAD lassen nur wenig Spiel-
raum zur Abschwächung von § 4k EStG. 
Jedenfalls sind Doppelregelungen (§ 4i 
EStG; § 4j EStG) zu beseitigen. Zusätzlich 
bedarf es zwecks weiterer Vereinfachung 
einer Nachverhandlung der ATAD. 


e) Zinsschranke: Aufgrund der steuerlichen 
Ungleichbehandlung von Fremd- und Ei-
genkapital können im Konzern Finanzie-
rungsgestaltungen zur Steuerminderung 
eingesetzt werden. Dies rechtfertigt es, an 
der – durch die ATAD vorgegebenen – 
Zinsschranke des § 4h EStG, § 8a KStG 
festzuhalten, dabei sollten aber alle im 
Rahmen von Art. 4 ATAD zulässigen Mög-
lichkeiten der Entschärfung genutzt wer-
den. 


4. Entschärfung der Wegzugsbesteuerung des 
§ 6 AStG: Die Besteuerung stiller Reserven 
bei Wegzug ohne die frühere Möglichkeit 
dauerhafter zinsloser Stundung sanktioniert 
Mobilität in unverhältnismäßiger Weise. 
Richtigerweise ist die Aufteilung des Veräu-
ßerungsgewinns zwischen ehemaligem 
Wohnsitzstaat und Zuzugsstaats im Wege 
von DBA neu zu regeln. Solange bestehende 
DBA Deutschland an der Besteuerung hin-
dern (Art. 13 Abs. 5 OECD-MA), ist das Fest-
halten an § 6 AStG vertretbar, allerdings nur, 
wenn die im Zeitpunkt des Wegzugs festge-
stellte Steuer zinslos gestundet wird, und 
zwar auch bei Wohnsitzverlegung in Dritt-
staaten und grds. ohne Sicherheitsleitung. 
Zudem ist die Beteiligungsgrenze wieder auf 
25 Prozent anzuheben.
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 Anhang 
Anhang zu Abschnitt 5.2.2. 


 Vortrag von  
Anrechnungsüberhängen 


Höchstbetragsberechnung /  
Limitationen 


Alternativ Abzug von  
Bemessungsgrundlage 


Finnland Anrechnungsüberhang ist auf die 
folgenden 5 Jahre vortragbar 


Overall Limitation 
 


Nein 


Italien 
Anrechnungsüberhang kann bis zu 


8 Jahre vor- und  
zurückgetragen werden 


Per Country Limitation 
 


Ja, wenn Anrechnung nicht  
möglich (z.B. keine Einkünfte, die 


aus dem Staat stammen) 


Lettland Anrechnungsüberhang ist  
unbegrenzt vortragbar 


Per Country Limitation 
 


 


Niederlande 
Anrechnungsüberhang ist  
unbegrenzt vortragbar 


Overall Limitation 
 


Ja 


Portugal 
Anrechnungsüberhang ist auf die 


folgenden 5 Jahre  
vortragbar 


Per Country Limitation 
Per Source of Income Limitation 


Nein 


Schweden Anrechnungsüberhang ist auf die 
folgenden 5 Jahre vortragbar Overall Limitation Nein 


Spanien Anrechnungsüberhang ist  
unbegrenzt vortragbar 


Per Country Limitation 
 


Nein 


 
Tabelle 1: Übersicht der Quellensteueranrechnung in ausgewählten Mitgliedsstaaten528 


                                                           
528  Eigene Darstellung. 
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Anhang zu Abschnitt 5.3.4 
 


§ 8 StAbwG § 9 StAbwG § 10 StAbwG § 11 StAbwG Summe 
 


Non-Deductibility  
of Costs 


CFC-Rules Withholding 
Tax 


Limitation to the Parti-
cipation Exemption 


x 


Deutschland x x x x 4 


Frankreich x x x x 4 


Litauen x x x x 4 


Portugal x x x x 4 


Slowenien x x x x 4 


Spanien x x x x 4 


Belgien x x  x 3 


Estland x  x x 3 


Lettland*  x x x 3 


Slowakei x  x x 3 


Bulgarien x  x  2 


Dänemark x  x  2 


Kroatien  x x  2 


Niederlande  x x  2 


Schweden** x x   2 


Finnland  x   1 


Griechenland x    1 


Irland  x   1 


Italien x    1 


Luxemburg x    1 


Malta    x 1 


Österreich  x   1 


Polen  x   1 


Rumänien x    1 


Tschechien  x   1 


Ungarn  x   1 


Zypern   x  1 


* Non-Reduction of Tax Base 


** CFC-Rules in specific situations 
 
Tabelle 2: Implementierte Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten, sortiert nach Anzahl529 


                                                           
529  Eigene Darstellung nach Rat der EU 9875/23 v. 2.6.2023 – FISC 103 ECOFIN 501, Anhang. 
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6. Digitalisierung, Prozesse und Betriebsprüfung 


 Zielsetzung 
Der folgende Abschnitt hat das Ziel, Prozessver-
einfachungen, den Abbau von Dokumentati-
onsverpflichtungen und die Digitalisierung 
von Prozessen vorzustellen. Der vorgeschlagene 
Bürokratieabbau soll dabei sowohl Steuerpflich-
tige als auch die Finanzverwaltung – z. B. im 
Rahmen der Betriebsprüfung oder bei verein-
fachten Antragsprozessen – entlasten und so ei-
nen effizienteren Einsatz von Personal unter-
stützen. 


Im Regelfall geht mit der Vereinfachung und Di-
gitalisierung der Prozesse mit Ausnahme des 
Verfahrensrechts keine Änderung des materiel-
len Rechts einher, so dass keine Aufkommens-
minderungen zu erwarten sind. Vielmehr kann 
der effizientere Einsatz von Personal die Kosten 
für die Finanzverwaltung reduzieren. 


Die von der Kommission vorgeschlagenen kon-
kreten Vereinfachungen beruhen auf den fol-
genden Prinzipien: 


• Ausbau des risikoorientierten Ansatzes. 
Um die Finanzverwaltung und die Steuer-
pflichtigen zu entlasten, empfiehlt die Kom-
mission, das bisherige System konsequenter 
gemäß einem risikoorientierten Ansatz fort-
zuentwickeln. In Steuergesetzen und geleb-
ten Verfahren und Prozessen sollten indivi-
duelle Verhältnisse der Steuerpflichtigen 
und eine risikoorientierte Betrachtungs-
weise stärker Berücksichtigung finden. Die 
Behandlung Steuerpflichtiger sollte von ih-
rer Steuerhistorie – der Einhaltung steuer-
licher Pflichten – abhängig gemacht wer-
den. 


• Einführung von Wesentlichkeitsgrenzen. 
Als Ausprägung des risikoorientierten 


                                                           
530  Der Steuerpflichtige sollte eine Rückmeldung bekommen, 


auf welche Daten zugegriffen wurde. Es bleibt zudem zu 
prüfen, inwieweit bei dem hier vorgestellten Vorschlag 


Ansatzes würde die Einführung von We-
sentlichkeitsgrenzen helfen, bei ökono-
misch weniger bedeutsamen Sachverhalten 
Aufwand auf Seiten der Steuerpflichtigen 
und der Finanzverwaltung zu reduzieren. 
Beispielsweise könnten Wesentlichkeits-
grenzen bei Mitteilungspflichten für Steuer-
gestaltungen, bei Betriebsprüfungen oder 
bei verdeckten Gewinnausschüttungen ein-
geführt werden. 


• Bündelung von Zuständigkeiten. Redun-
dante Prozesse in unterschiedlichen Zustän-
digkeitsbereichen sollten reduziert werden, 
um Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Ein 
Beispiel hierfür ist die separate Prüfung be-
stimmter Bilanzposten oder von Verrech-
nungspreisen für Tochtergesellschaften in 
verschiedenen Bundesländern, obwohl es 
einen einheitlichen Konzernansatz gibt. Zu-
dem werden internationale identische Sach-
verhalte (erneut) durch Bundesbetriebsprü-
fer aufgegriffen. Die Zuständigkeits-
bereiche sollten klar voneinander abge-
grenzt werden. 


• Gemeinsame Nutzung von Daten/Once-
Only-Prinzip. Ein risikoorientierter Ansatz 
und eine Bündelung von Zuständigkeiten 
verlangen einen Datenzugriff über Bundes-
länder und Bund hinweg. Nur so kann die 
Finanzverwaltung sich ein umfassendes Bild 
vom Steuerpflichtigen machen. Die Daten 
der Steuerpflichtigen könnten beispiels-
weise in einer gemeinsamen Daten-Cloud 
liegen, auf die ein gemeinsamer – sparsa-
mer – Zugriff dann möglich ist, wenn eine 
Aufgabe dies erfordert. Daten werden von 
Steuerpflichtigen nur einmal zur Verfügung 
gestellt.530 


Regelungen zum Datenschutz anzupassen sind und ob Un-
ternehmen der Weitergabe der Daten im Einzelfall zustim-
men müssen.  
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• „Überflüssige“ – nicht genutzte – Informa-
tionen sollten nicht erhoben werden. An zu 
vielen Stellen bestehen Dokumentations-
verpflichtungen, deren Sinn und Zweck un-
klar ist und denen keine ausreichende Da-
tennutzung gegenübersteht. Beispiele 
hierfür sind Meldungen zu Steuergestaltun-
gen (DAC 6), Meldungen für Statistiken, wie 
monatliche Meldungen für den grenzüber-
schreitenden physischen Warenverkehr in 
der EU, die den Umsatzsteuermeldungen 
ähneln, oder auch die E-Bilanz.  


• Einheitliche IT-Systeme. Eine effiziente Di-
gitalisierung der Prozesse der Finanzver-
waltung und eine ressourcensparende Ent-
wicklung von IT-Systemen kann nur dann 
erfolgen, wenn nicht parallel 16 verschie-
dene Lösungen entwickelt werden, son-
dern es nur jeweils ein einheitliches System 
gibt. Dies stellt zudem sicher, dass Prozesse 
anwenderfreundlicher sind, da der Außen-
auftritt („one face to the customer“), z. B. 
für die Eingabe von Daten, bundesweit ein-
heitlich ist, selbst wenn sich dahinterste-
hende Datenabfragen oder Rechtsfolgen in 
einem föderalen System von Bundesland zu 
Bundesland unterscheiden. So könnten bei-
spielsweise nach Eingabe einer Identifikati-
onsnummer531 automatisiert das Bundes-
land erkannt und dementsprechend die 
weiteren zu befüllenden Felder passend zu 
dem Bundesland aufgezeigt werden. Der mit 
den laufenden KONSENS-Verfahren532 zu-
nächst erfolgreich beschrittene Weg muss 
noch schneller und konsequenter mit aus-
reichend Ressourcen ausgestattet und zu 
Ende geführt werden. 


• Digitalisierung von Prozessen. Wo immer 
es möglich ist, sollten manuelle Prozesse 
durch digitalisierte Prozesse ersetzt wer-
den. Dies ist bisher nur teilweise geschehen. 
Selbst Massenprozesse wie die Ausstellung 
von Ansässigkeitsbescheinigungen erfolgen 
heute noch in Papierform in dreifacher Aus-
fertigung, die dann vom Finanzamt nach Er-
ledigung abgestempelt werden. Diese manu-
ellen Prozesse binden massiv Ressourcen 


                                                           
531  Dies könnte die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach 


§ 139c AO sein, vgl. hierzu Peuthert, beck.digitax 2024, 2.  
532  Eine Einführung ist unter https://www.steuer-it-kon-


sens.de/ueber-konsens/unterwegs-in-eine-neue-welt 


und verlängern Verfahren teilweise erheb-
lich. 


• Kommunikation. Die Kommunikation 
sollte so effizient wie möglich aufgebaut 
werden. Derzeit unterscheiden sich Kom-
munikationswege zwischen Finanzverwal-
tung und Steuerpflichtigen von Bundesland 
zu Bundesland massiv. Beispielsweise sind 
in einzelnen Bundesländern E-Mails zwi-
schen Steuerpflichtigen und Betriebsprüfern 
nicht zugelassen; in anderen Bundesländern 
sind sie Standard. Darüber hinaus ist insbe-
sondere der Ausbau von Schnittstellen und 
Plattformen zum Austausch von Dokumen-
ten und Daten voranzutreiben. 


In den folgenden Abschnitten werden verschie-
dene konkrete Probleme und Lösungsvor-
schläge vorgestellt. Die Themen sind nach 
Dringlichkeit ausgewählt. Sie beinhalten ausge-
wählte Beispiele und können keine abschlie-
ßende Aufzählung darstellen. 


 Ausbau des  
risikoorientierten Ansatzes 
Sowohl Gesetze als auch Verwaltungsprozesse 
sind derzeit in großen Teilen darauf ausgelegt, 
sicherzustellen, dass in der Besteuerung keine 
Lücken bestehen und dass Missbrauch (nahezu) 
unmöglich gemacht wird. Dieser Ansatz ist ei-
nerseits positiv zu sehen, da die Einhaltung von 
Gesetzen und die Sicherung des Steueraufkom-
mens in großem Maße sichergestellt werden. 
Andererseits geht der Ansatz so weit, dass auch 
Steuerpflichtige, die sich compliant verhalten 
und dies durch strukturierte Prozesse und Maß-
nahmen sicherstellen und nachweisen können, 
durch überbordende Bürokratie gelähmt wer-
den. Dies gilt auch für die Finanzverwaltung, die 
personell ihren Aufgaben teilweise kaum noch 
nachkommen kann. Der Engpass wird durch das 
sich abzeichnende massive Sinken des Perso-
nalbestands in den Finanzverwaltungen von 
Bund und Ländern noch verstärkt werden, 
wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus dem 
Berufsleben ausscheiden. 


verfügbar. Zu Kritik und Problemen vgl. Schaebs/Hessel/ 
Bernhardt, DB 2021, 412; Kowallik, DB 2024, 899. 



https://www.steuer-it-konsens.de/ueber-konsens/unterwegs-in-eine-neue-welt

https://www.steuer-it-konsens.de/ueber-konsens/unterwegs-in-eine-neue-welt
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Um die Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen 
zu entlasten, empfiehlt die Kommission, das bis-
herige System konsequenter gemäß einem risi-
koorientierten Ansatz fortzuentwickeln. 


Dazu sind ein grundsätzlicher Kulturwandel 
und oft eine Änderung des Mindset bei Steuer-
pflichtigen und Finanzverwaltung notwendig. 


In Steuergesetzen und gelebten Verfahren und 
Prozessen sollten individuelle Verhältnisse der 
Steuerpflichtigen und eine risikoorientierte 
Betrachtungsweise stärker Berücksichtigung 
finden. Die Behandlung Steuerpflichtiger sollte 
von ihrer Steuerhistorie – der Einhaltung steu-
erlicher Pflichten – sowie der Einrichtung an-
gemessener und wirksamer interner Steuer-
kontrollsysteme abhängig gemacht werden. 
Dies kann in Form einer Ampelbewertung533 
geschehen: Die Bewertung eines Steuerpflichti-
gen mit der Ampelfarbe „grün“ zeigt an, dass 
sich ein Steuerpflichtiger grundsätzlich geset-
zeskonform verhält, dies durch strukturierte 
Prozesse und Maßnahmen sicherstellt, doku-
mentiert und mit der Finanzverwaltung trans-
parent kommuniziert. Dies kann durch ein Tax 
Compliance Management System erfolgen, das 
jedoch unternehmensgrößenabhängig ange-
messen ausgestaltet sein muss. Es ist davon 


                                                           
533  Die Finanzverwaltung wendet auch heute bereits eine Risi-


koklassifizierung von Steuerpflichtigen an. An die Risi-
koklassifizierung knüpft sie beispielsweise Betriebsprü-
fungswahrscheinlichkeiten. Zudem gibt es z. B. im Rahmen 
von ICAP-Verfahren Erfahrungen mit der Risikobeurteilung 
von Unternehmen in Bezug auf Verrechnungspreise; vgl. 
auch § 89b AO. Die von der Europäischen Kommission im 
Jahr 2021 veröffentlichten European Trust and Cooperation 
Approach (ETACA) Guidelines, https://taxation-
customs.ec.europa.eu/document/download/1e2d7158-f083-
4e68-9ece-b96ce02668c9_en?filename=GuidelinesPro-
zent20ofProzent20MNEsProzent20programmePro-
zent20EUProzent20CooperativeProzent20CompliancePro-
zent20Programme.pdf, S. 14, schreiben vor, dass geprüfte 
Transaktionen als „low risk” oder „no-low risk” klassifiziert 
werden. Ferner stellen sie fest, dass „the low-risk classifica-
tion of the transactions should be taken in due considera-
tion in case of future audits”, 16. Auf solche Erfahrungen 
kann für die Ampel-Beurteilung aufgesetzt werden; dies gilt 
auch in Bezug auf vorher zu erfüllende Voraussetzungen. Im 
Ausland gibt es Erfahrungen in der Risikobewertung von 
Steuerpflichtigen beispielsweise in Estland (vgl. Republic of 
Estonia, https://www.emta.ee/en/business-client/e-ser-
vices-training-courses/advice/what-tax-behaviour-ratings-
tell-you,), in Australien (vgl. Australian Government, 
https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/cor-
porate-tax-measures-and-assurance/large-business/in-de-
tail/findings-report-top-1000-income-tax-and-gst-as-
surance-programs/findings-report-summary,) und im 
Vereinigten Königreich (GOV.uk, 
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/tax-compli-
ance-risk-management/tcrm4100). 


auszugehen, dass der Großteil der Steuerpflich-
tigen der Gruppe der positiv („grün“) bewerteten 
Steuerpflichtigen angehören wird. Die Bewer-
tung „rot“ würde einerseits bei steuerlichem 
Fehlverhalten534, aber auch andererseits ggf. bei 
Neugründungen – die naturgemäß über keine 
Steuerhistorie verfügen und daher keinen Ver-
trauensvorschuss erhalten können – gegeben 
werden. Ein Steuerpflichtiger bekommt dabei 
insgesamt nur eine einzige Farbe zugewiesen, 
die dann über alle Steuerarten und Bundeslän-
der535 hinweg Gültigkeit hat.536 Fehlverhalten 
im Bereich der Umsatzsteuer würde beispiels-
weise zu der Bewertung „rot“ führen, die dann 
automatisch auch für Ertragsteuern, und zwar 
auf Länder- und Bundesebene, gilt.537 


Konsequenz einer „grünen“ Ampelbewertung 
wären an verschiedenen Stellen Erleichterun-
gen für den Steuerpflichtigen, beispielsweise: 


• automatische Bescheiderteilung in Antrags-
prozessen538  


• weniger Dokumentationsverpflichtungen539 


• schnellere und fokussiertere Betriebsprü-
fungen540 


534  Der Kommission ist bewusst, dass die Kategorisierung von 
Steuerpflichtigen in die Ampelfarben „grün“ oder „rot“ ein 
hochsensibler Prozess ist, der mit größter Sorgfalt anhand 
eindeutiger Kriterien vorzunehmen ist. Es ist u. a. sicherzu-
stellen, dass Fälle, bei denen die Finanzverwaltung (insbe-
sondere über Betriebsprüfungen) und der Steuerpflichtige 
unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten, nicht auto-
matisch zu einer „Rotsetzung“ des Steuerpflichtigen führen. 
Auch ist zu klären, wer diese Einstufung (wann) rechtssicher 
vornimmt und unter welchen Voraussetzungen eine einmal 
vorgenommene Einstufung in „rot“ wieder in „grün“ wech-
selt.  


535  Voraussetzung ist eine konsequente Weiterentwicklung des 
Austausches von und der Zugriffsrechte auf Steuerdaten des 
Bundes und der Bundesländer.  


536  Anfänglich werden evtl. einzelne dezentrale Bewertungen 
bestehen (müssen), bis eine IT-Lösung geschaffen ist, auf die 
alle notwendigen Landes- und Bundesstellen zugreifen kön-
nen. 


537  Der Ampelstatus sollte für den Steuerpflichtigen einsehbar 
sein. Es bliebe zu überlegen, wie lange ein „roter“ Status bei-
behalten würde und wann er – durch Zeitablauf, in dem 
kein schädliches Verhalten vorlag – zu „grün“ zurückkehren 
würde. 


538  Vgl. Abschnitt 6.5. „Antragsprozess bei Forschungszulage 
und Investitionsprämie“. 


539  Vgl. beispielsweise Abschnitt 6.5. „Antragsprozess bei For-
schungszulage und Investitionsprämie“ oder Abschnitt 
6.8.3.1. „Bedeutung von Tax Compliance Management Sys-
temen“ durch eine Abgrenzung von Prüfungsschwerpunk-
ten. 


540  Vgl. Abschnitt 6.8.3.1. „Bedeutung von Tax Compliance Ma-
nagement Systemen“ 



https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1e2d7158-f083-4e68-9ece-b96ce02668c9_en?filename=Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1e2d7158-f083-4e68-9ece-b96ce02668c9_en?filename=Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1e2d7158-f083-4e68-9ece-b96ce02668c9_en?filename=Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1e2d7158-f083-4e68-9ece-b96ce02668c9_en?filename=Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1e2d7158-f083-4e68-9ece-b96ce02668c9_en?filename=Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1e2d7158-f083-4e68-9ece-b96ce02668c9_en?filename=Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://www.emta.ee/en/business-client/e-services-training-courses/advice/what-tax-behaviour-ratings-tell-you

https://www.emta.ee/en/business-client/e-services-training-courses/advice/what-tax-behaviour-ratings-tell-you

https://www.emta.ee/en/business-client/e-services-training-courses/advice/what-tax-behaviour-ratings-tell-you

https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/corporate-tax-measures-and-assurance/large-business/in-detail/findings-report-top-1000-income-tax-and-gst-assurance-programs/findings-report-summary

https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/corporate-tax-measures-and-assurance/large-business/in-detail/findings-report-top-1000-income-tax-and-gst-assurance-programs/findings-report-summary

https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/corporate-tax-measures-and-assurance/large-business/in-detail/findings-report-top-1000-income-tax-and-gst-assurance-programs/findings-report-summary

https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/corporate-tax-measures-and-assurance/large-business/in-detail/findings-report-top-1000-income-tax-and-gst-assurance-programs/findings-report-summary

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/tax-compliance-risk-management/tcrm4100

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/tax-compliance-risk-management/tcrm4100
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• weniger Überprüfungen.541  


Die Einführung eines solchen risikoorientier-
ten Ansatzes schafft zudem Verbesserungen für 
die Finanzverwaltung: 


• Ein risikoorientierter Ansatz, der individu-
elle Verhältnisse des Steuerpflichtigen stär-
ker berücksichtigt und die Behandlung 
Steuerpflichtiger in Abhängigkeit ihrer 
Steuerhistorie zulässt, stellt ressourcen-
schonende Verfahren in der Finanzverwal-
tung sicher und kann hierdurch insbeson-
dere zu Personaleinsparungen führen. 


• Ressourcen in der Finanzverwaltung wer-
den frei, um risikobehaftete Fälle und Steu-
erpflichtige, die sich nicht als ausreichend 
compliant erwiesen haben, aufzugreifen 
und prüfen zu können. 


Der risikoorientierte Ansatz bietet – wie auch 
die bisherigen Prozesse und Prüfungen der Fi-
nanzverwaltung – keine hundertprozentige Si-
cherheit. Dennoch erachtet es die Kommission 
auch unter Berücksichtigung von Kosten-Nut-
zen-Erwägungen für sinnvoll, einen risikoorien-
tierten und teilweise automatisierten Ansatz 
auszubauen, damit Steuerpflichtige und Finanz-
verwaltungen ihre Aufgaben auch in Zukunft 
bewältigen können. 


Dabei ist zu beachten, dass der Aufbau eines ver-
waltungsebenen- und steuerartenübergreifen-
des Ampelsystems Zeit beanspruchen wird. Der 
hierfür notwendige Zeitrahmen darf nicht dazu 
führen, die hier beschriebenen Erleichterungen 
für Steuerpflichtige und Verwaltung erst zeit-
verzögert einzuführen. Daher ist grundsätzlich 
bei allen hier vorgestellten Regelungen der fol-
gende Aufbau zu beachten:  


Zunächst sollten auf Gesetzes- oder Verwal-
tungsebene die hier beschriebenen Vereinfa-
chungen eingeführt werden. Diese sind für jedes 
steuerpflichtige Unternehmen anwendbar. Im 
nächsten Schritt legen Ausnahmeregelungen 
von den neu eingeführten Vereinfachungen die 
Folgen einer hohen Risikoeinschätzung durch 
die Finanzverwaltung, d.h. die Folgen einer 


                                                           
541  Vgl. Abschnitt 6.5. „Antragsprozess bei Forschungszulage 


und Investitionsprämie“ sowie Erleichterungen bei der Be-
triebsprüfung, siehe Abschnitt 6.8.3.1. „Bedeutung von Tax 
Compliance Management Systemen“. 


542  Dies wird auch heute schon so in Finanzämtern vorgenom-
men.  


„roten“ Ampelbewertung, fest. Dies könnte in 
Form einer separaten gesetzlichen Regelung er-
folgen, die die Konsequenzen einer „roten“ Am-
pelbewertung auflistet. Erst, wenn eine „rote“ 
Ampelbewertung erfolgt ist, greift diese Neure-
gelung. Bis ein verwaltungsebenen- und steuer-
artenübergreifendes Ampelsystem aufgebaut 
sind, sind im Übergang auch lokale Risikobe-
wertungen von Steuerpflichtigen denkbar, die 
zunächst noch nicht flächendeckend eingesehen 
und übernommen werden können.542 


 Einbehalt von  
Quellensteuern und  
Kapitalertragsteuern 
6.3.1. Freistellungsanträge zur Herabsetzung des 
Quellensteuereinbehalts bei 
grenzüberschreitenden Dividenden,  
Zins- und Lizenzzahlungen 


Deutsche Unternehmen sind bei bestimmten 
grenzüberschreitenden Vergütungen (z. B. Li-
zenzen) grundsätzlich dazu verpflichtet, unge-
achtet der DBA-Regelungen und EU-Richtlinien 
einen Steuerabzug für den beschränkt steuer-
pflichtigen Vergütungsgläubiger vorzunehmen 
(§ 50a EStG). 


Zur Reduzierung des Steuerabzugs ist regelmä-
ßig ein Freistellungsantrag vom ausländischen 
Vergütungsgläubiger beim BZSt einzureichen; 
nur bei Vorliegen einer Freistellungsbescheini-
gung ist der Steuerabzug mit reduziertem Quel-
lensteuersatz durch das inländische Unterneh-
men zulässig.543 


Eine (quartalsweise) Steueranmeldung ist vom 
Vergütungsschuldner auch abzugeben, wenn 
eine Reduzierung des Steuersatzes auf 0 Prozent 
beschieden wurde. Die Frist zur Steueranmel-
dung in den Fällen des § 50a EStG beläuft sich 
auf zehn Tage nach Ablauf des Quartals. 


Das bestehende Verfahren ist aus verschiedenen 
Gründen als problematisch zu beurteilen: 


543  Für die Kapitalertragsteuer ist eine Freistellungsbescheini-
gung an die Voraussetzung geknüpft, dass der Gläubiger der 
Kapitalerträge eine im Ausland steuerpflichtige Kapitalge-
sellschaft ist, die am Nennkapital der ausschüttenden Ge-
sellschaft zu mindestens 10 Prozent beteiligt ist (§ 50c Abs. 2 
S. 5 EStG). 
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• Es besteht das grundsätzliche Erfordernis ei-
ner Freistellungsbescheinigung für jeden 
Vertragspartner und jeden einzelnen Ver-
trag bzw. jede einzelne Beteiligung. 


• Es sind umfangreiche Nachweise für jede 
Vertragsbeziehung einzureichen, insbe-
sondere die Substanznachweise für die 
Missbrauchsprüfung nach § 50d Abs. 3 
EStG.544 


• Es besteht ein hoher Koordinations- und 
Unterstützungsaufwand auf Seiten des in-
ländischen Vergütungsschuldners im Rah-
men der Antragstellung in der Praxis. Bei 
Verträgen zwischen fremden Dritten wird 
zudem oftmals die Quellensteuer vom aus-
ländischen Gläubiger auf den inländischen 
Vergütungsschuldner abgewälzt, weil der 
Gläubiger das Durchlaufen des Freistel-
lungs- oder Erstattungsverfahren gemäß 
§ 50c EStG einschließlich der Mitwirkungs-
pflichten gemäß § 50d Abs. 3 EStG grund-
sätzlich ablehnt. Alternativ bricht der aus-
ländische Vergütungsgläubiger das 
Verfahren während des Antragsprozesses ab, 
da durch die vertragliche Überwälzung der 
Steuerschuld auf den Inländer kein Interesse 
an der Fortführung des Verfahrens besteht. 
Beim Abbruch erhöht sich beispielsweise bei 
Lizenzen die zu zahlende Lizenzgebühr für 
deutsche Unternehmen de facto um 
18,8 Prozent (Quellensteuer aufgrund der 
Nettovereinbarung zzgl. Solidaritätszu-
schlag)545, was einen erheblichen Wettbe-
werbsnachteil darstellt. 


• Oftmals bestehen lange Bearbeitungszeiten 
auf Seiten der Vertragsparteien und des 
Bundeszentralamts für Steuern (BZSt). Re-
gelmäßig findet eine Überschreitung der 


                                                           
544  Es können beispielsweise Arbeitsverträge des ausländischen 


Vergütungsgläubigers durch das BZSt angefragt werden, um 
die Substanz nachzuweisen. 


545  Aufgrund der Nettovereinbarung zwischen inländischem 
und ausländischem Vertragspartner erhöht sich die Gesamt-
belastung des inländischen Vertragspartners um die hoch-
gerechnete Quellensteuer zzgl. Solidaritätszuschlag. Der 
Quellensteuersatz beträgt dann 1 – (1 / (1 – 0,15 x 1,055)) = 
0,188. 


546  Das Freistellungsverfahren dauert derzeit durchschnittlich 
480 Tage, vgl. BT-Drucks. 20/10898, 1. 


547  In Anlehnung an BDI, Dokumentennummer D 1699 vom 
Juli 2023. 


548  Die EU-Kommission hat mit ihrem Richtlinienvorschlag: 
Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes‘ vom 19. 
Juni 2023 (2023/0187 (CNS)) ebenfalls ein standardisiertes 


dreimonatigen Bearbeitungsfrist nach § 50c 
Abs. 2 S. 6 EStG statt; die aktuelle Bearbei-
tungszeit beträgt laut dem BZSt bis zu zwölf 
Monate.546 Gleichzeitig gilt eine zeitliche Be-
fristung der Gültigkeit der Bescheinigung 
(höchstens drei Jahre ab Antragseingang). 


• Die Freistellungsbescheinigung steht unter 
dem Vorbehalt der fortdauernden Einhal-
tung der Voraussetzungen und ist regelmä-
ßig mit weiteren Nebenbedingungen verse-
hen; den Vergütungsschuldner trifft (aus 
Haftungs- und Compliance-Sicht) eine per-
manente implizite Prüfpflicht. 


• Das Freistellungsverfahren ist im internati-
onalen Vergleich unüblich und für auslän-
dische Vergütungsgläubiger deshalb regel-
mäßig erklärungsbedürftig. 


• Die kurze Frist für Steueranmeldungen, 
insbesondere gemäß § 50a Abs. 5 EStG, be-
deutet selbst bei Nullmeldungen eine kapa-
zitive Herausforderung für inländische Un-
ternehmen. 


Zur Vereinfachung und Einsparung von Res-
sourcen auf Seiten der Finanzverwaltung und 
der Steuerpflichtigen schlägt die Kommission 
folgenden neuen Prozess vor. 


6.3.1.1. Einführung eines  
Identifikationsverfahrens547 


Die Kommission empfiehlt die Einführung eines 
zentralen Identifikationsverfahrens mit folgen-
den Eckpunkten: 


• Der ausländische Vergütungsgläubiger 
kann durch Beantragung beim BZSt und 
Erbringung entsprechender Nachweise 
eine zentrale Identifikationsnummer (ID) 
je Vergütungskategorie (z. B. Lizenzen, Zin-
sen, Dividenden) erhalten.548 Eine erteilte 


Registrierungsverfahren für ausländische Finanzintermedi-
äre beim ‚National Register‘ des EU-Mitgliedsstaates vorge-
schlagen, in dem die Gesellschaft, in die investiert wurde, 
ansässig ist. Der Richtlinienvorschlag ist derzeit auf die Ver-
einfachung und Beschleunigung des Quellensteuerprozesses 
in Bezug auf Dividenden und Zinsen zwischen Banken/Fi-
nanzintermediären und EU-ansässigen Unternehmen be-
grenzt. Dieses von der EU-Kommission vorgeschlagene ‚Na-
tional Register‘ sowie die Verwendung eines Digital Tax 
Resident Certificates (eTRC) könnten auch für die Vergabe 
und Verwaltung der hier vorgeschlagenen zentralen ID für 
ausländische Vergütungsgläubiger, die keine Banken/Fi-
nanzintermediäre sind, genutzt werden. Die Vergabe einer 
zentralen ID sollte nicht auf europäische Vergütungsgläubi-
ger beschränkt werden.  
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ID bestätigt abstrakt die Berechtigung zur 
Quellensteuerreduzierung nach DBA 
und/oder EU-Richtlinie und entspricht so-
mit einer allgemeingültigen Freistellungsbe-
scheinigung.549 Die ID gibt der Vergütungs-
gläubiger an seine in Deutschland 
steuerpflichtigen Vergütungsschuldner die-
ser Vergütungskategorie, die ohne weitere 
Nachweise auf dieser Basis eine Reduzie-
rung des Quellensteuerabzugs vornehmen. 
Im Rahmen der Steueranmeldungen wird 
das BZSt über die vorgenommene Reduzie-
rung des Steuersatzes unter Angabe der ver-
wendeten ID-Nummer informiert. Nach-
weise für die Erfüllung der Voraussetzungen 
(insbesondere die des § 50d Abs. 3 EStG550) 
müssen so nur einmal erbracht werden und 
Nachweise, die für die Prüfung mehrerer 
Vergütungskategorien herangezogen wer-
den, sind verknüpfbar und vom BZSt ent-
sprechend mehrfach zu verwenden (Once-
Only-Prinzip). 


• Die ID hat eine Gültigkeit von mindestens 
fünf Jahren ab Antragstellung.551 Im Rück-
wirkungszeitraum der Gültigkeit der ID ab-
gegebene Steueranmeldungen dürfen wei-
terhin auf Basis der nachträglich und mit 
Rückwirkung erteilten ID korrigiert werden. 
Ein separater Erstattungsantrag ist nicht 
notwendig.552 


• Es besteht eine Meldepflicht des ausländi-
schen Vergütungsgläubigers bei Änderun-
gen der Verhältnisse (ad-hoc Meldung in-
nerhalb von z. B. vier Wochen) und 
zusätzlich durch eine jährliche Bestätigung 
(idealerweise Erinnerung mittels Push-Be-
nachrichtigung in englischer Sprache); die 
„Deaktivierung“ der ID ist bei Verletzung 


                                                           
549  Das BZSt bietet unter eher restriktiven Voraussetzungen 


und mit recht hohem Prüfmaßstab auch heute schon allge-
meingültige Freistellungsbescheinigungen an. Vorausset-
zungen sind u. a. eine festgelegte Mindestanzahl an Ver-
tragspartnern, die Übersendung einer Liste mit sämtlichen 
Vertragspartnern und das Abschließen von Standardverträ-
gen, die inhaltlich im Wesentlichen identisch sind. Diese all-
gemeingültigen Freistellungsbescheinigungen sind nach 
Kenntnissen der Kommission bisher einem eher kleinen Ad-
ressatenkreis bekannt und wurden nur in einer sehr niedri-
gen Anzahl von Fällen beantragt. Die Kommission regt mit 
o. g. Vorschlag an, auf den bisherigen Erfahrungen aufzu-
bauen, die restriktiven Voraussetzungen jedoch zugunsten 
eines Verfahrens abzubauen, das unabhängig von diesen Vo-
raussetzungen für alle Vergütungsgläubiger offensteht. 


der Mitteilungspflichten, voraussetzungs-
schädlichen Änderungen oder „rotem“ Am-
pelstatus denkbar. Die Versagung der ID 
führt zu einer mit dem heutigen Rechtszu-
stand vergleichbaren Prüfung des Antrags 
durch die Finanzverwaltung. 


6.3.1.2. Erleichtertes Freistellungsverfahren bis zu ei-
ner Vergütungsgrenze 


Unabhängig vom beschriebenen Identifikati-
onsverfahren, welches insbesondere von großen 
Unternehmen angewendet werden wird, sollte 
in Anlehnung an § 50c Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG eine 
Freigrenze für alle DBA- oder Richtlinienfälle 
und unabhängig von der Vergütungskategorie 
(Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren) einge-
führt werden. Konkret sollte bis zu einer zu defi-
nierenden Vergütungsschwelle (Vorschlag: 
500.000 Euro pro Jahr und Schuldner) die Vor-
lage einer Ansässigkeitsbescheinigung beim in-
ländischen Vergütungsschuldner als Nachweis 
für die Abkommensberechtigung und die An-
wendung eines reduzierten Quellensteuersatzes 
genügen.553 


6.3.1.3. Verlängerung der Gültigkeit der  
Freistellungen 


Als Minimalforderung sollte bei Nichtumset-
zung der vorgenannten Vorschläge eine gesetzli-
che Mindestgültigkeitsdauer von drei Jahren ab 
Erteilung der Feststellungsbescheinigung mit 
Rückwirkung ab Antragstellung eingeführt wer-
den. Die Verlängerung der maximalen Gültig-
keitsdauer von drei auf fünf Jahre, wie im 4. Bü-
rokratieentlastungsgesetz vorgesehen, ist zu 
begrüßen. 


6.3.1.4. Dauerfristverlängerung 


Unabhängig von den Vorschlägen für das Frei-
stellungsverfahren sollten die Regelungen des 
Steueranmeldeverfahrens nach § 50a EStG 


550  Die für die Erfüllung der Voraussetzung des § 50d Abs. 3 
EStG zu erbringende Nachweise sollten auf ein notwendiges 
Mindestmaß reduziert werden. 


551  Die Gültigkeit von fünf Jahren entspricht der geplanten Ver-
längerung der Gültigkeitsdauer für Freistellungsbescheini-
gungen gemäß dem 4. Bürokratieentlastungsgesetz (Kabi-
nettsbeschluss vom 21. März 2024). 


552  Diesbezüglich wäre zu überlegen, ob eine korrigierte Steuer-
anmeldung für Vergütungen im Zeitraum zwischen Antrag-
stellung und Erteilung der ID durch eine automatische Er-
stattung der zu viel gezahlten Quellensteuern von Amts 
wegen ersetzt werden könnte.  


553  Auch hier wäre die Verwendung eines Digital Tax Resident 
Certificate (eTRC) hilfreich, das im Rahmen der Umsetzung 
des Richtlinienvorschlags der EU-Kommission: „Faster and 
Safer Relief of Excess Withholding Taxes“ vom 19. Juni 2023 
(2023/0187 (CNS)) eingeführt werden soll.  
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insoweit angepasst werden, dass eine Dauerfrist-
verlängerung der regulären gesetzlichen Abga-
befrist um 30 Tage – ähnlich wie bei der Um-
satzsteuer – beantragt werden kann. 


6.3.1.5. Nutzung einer digitalen Plattform 


Mittelfristig sollten die ID sowie die aktuelle 
Restlaufzeit über eine BZSt-Plattform durch den 
Vergütungsschuldner und Finanzämter einseh-
bar sein. 


Im Ausbau der digitalen Plattform des BZSt für 
das Freistellungsverfahren ist Folgendes wichtig: 


• Das BZSt-Online-Portal (BOP) sollte weiter 
zu einer digitalen Plattform ausgebaut wer-
den. 


• Es müssen Schnittstellen zwischen dem 
BZSt und den Betriebsstättenfinanzämtern 
zur Ermöglichung des Datenzugriffs im Fall 
von Betriebsprüfungen eingerichtet werden 
(Once-Only-Prinzip). 


• Zugriffsmöglichkeiten müssen für alle Ver-
tragspartner eingerichtet werden. 


• Die Kommunikation erfolgt über digitale 
Kommunikationswege und Funktionalitä-
ten wie Push-Nachrichten. 


• Digitale Einbahnstraßen müssen beseitigt 
und ein digitales Zusammenwirken aller be-
teiligten Parteien muss ermöglicht werden. 


6.3.2. Kapitalertragsteuer bei inländischen 
Dividendenausschüttungen von 
Kapitalgesellschaften 


6.3.2.1. Fälligkeit der Kapitalertragsteuer bei  
Ausschüttungen an inländische Gläubiger 


Bei Ausschüttungen an Anteilseigner ist der 
Schuldner der Kapitalertragsteuer der Gläubiger 
der Kapitalerträge (§ 44 Abs. 1 S. 1 EStG). Die Ka-
pitalertragsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in 
dem die Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen 
(§ 44 Abs. 1 S. 2 EStG). Zu diesem Zeitpunkt ha-
ben die Schuldner der Kapitalerträge den Steu-
erabzug auf Rechnung des Gläubigers vorzuneh-
men (§ 44 Abs. 1 S. 3 EStG). Abweichend vom 
Grundsatz, dass die innerhalb eines Kalender-
monats einbehaltene Steuer jeweils bis zum 
zehnten Tag des Folgemonats abzuführen ist, ist 
bei Ausschüttungen die einbehaltene Steuer in 
dem Zeitpunkt abzuführen, in dem die Kapital-
erträge dem Gläubiger zufließen (§ 44 Abs. 1 S. 5 


EStG). Nach § 44 Abs. 2 EStG fließen Ausschüt-
tungen an dem Tag zu, der im Gesellschafterbe-
schluss als Tag der Auszahlung bestimmt wor-
den ist. Ist kein Auszahlungstag im Beschluss 
festgelegt, gilt als Zeitpunkt des Zufließens der 
Tag nach der Beschlussfassung. 


Gerade der letzte Punkt bereitet in der Praxis oft 
Probleme, da in der Gesellschafterversammlung, 
die über die Ausschüttung entscheidet, die Fest-
legung eines Auszahlungszeitpunktes optional 
ist. Kann sich die Gesellschafterversammlung 
nicht auf einen Zeitpunkt einigen, muss – ohne 
Vorbereitungszeit für die unternehmensinterne 
Verwaltung – die Kapitalertragsteuer am Folge-
tag abgeführt werden. Diese knappe Vorlaufzeit 
ist kaum einzuhalten; damit schwebt in derarti-
gen Fällen über der Abführung dauerhaft das 
Damoklesschwert der verspäteten Abgabe mit 
den entsprechenden Folgen. 


Zur Vereinfachung empfiehlt die Kommission 
die Streichung der Ausnahme für Ausschüt-
tungen im § 44 Abs. 1 S. 5 und Abs. 2 EStG. Da-
mit würde die generelle Regelung gelten, dass 
die innerhalb eines Kalendermonats einbehal-
tene Steuer jeweils bis zum zehnten Tag des Fol-
gemonats abzuführen ist. 


6.3.2.2. Abstandnahme vom Kapitalertragsteuereinbe-
halt 


Ausschüttungen, die beim Gläubiger nach § 8b 
Abs. 1 KStG steuerfrei sind 


Will eine Kapitalgesellschaft eine Ausschüttung 
vornehmen, muss nach § 43 EStG in der Regel 
im Zeitpunkt der Ausschüttung die Kapitaler-
tragsteuer von der ausschüttenden Kapitalge-
sellschaft einbehalten und an das Finanzamt ab-
geführt werden. Ist die Gläubigerin der 
Ausschüttung eine Kapitalgesellschaft, regelt 
§ 8b Abs. 1 KStG, dass „Bezüge im Sinne des § 20 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Einkom-
mensteuergesetzes (…) bei der Ermittlung des 
Einkommens außer Ansatz [bleiben].“ Das heißt, 
dass Ausschüttungen bei der Gläubiger-Kapital-
gesellschaft – wenn diese die Voraussetzung der 
10 Prozent-Beteiligung des § 8b Abs. 4 KStG er-
füllt – steuerfrei bleiben. 


Gleichwohl muss die ausschüttende Kapitalge-
sellschaft die Kapitalertragsteuer erst einmal 
einbehalten und abführen und der Gläubiger-
Kapitalgesellschaft diesen Abzug bescheinigen. 
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Diese kann dann im Rahmen ihrer Körper-
schaftsteuerveranlagung die Kapitalertragsteuer 
zurückerhalten. Zwischen dem Zeitpunkt der 
Ausschüttung und den Zeitpunkten der Veran-
lagung sowie Erstattung kann ein längerer Zeit-
raum liegen.554 


Will die ausschüttende Kapitalgesellschaft vom 
Kapitalertragsteuereinbehalt Abstand nehmen, 
regelt § 44a Abs. 5 EStG das Verfahren dazu. 


Voraussetzungen für die Abstandnahme vom 
Kapitalertragsteuereinbehalt bei der ausschüt-
tenden Gesellschaft sind: 


1. Die Gläubiger-Kapitalgesellschaft muss un-
beschränkt oder beschränkt steuerpflichtig 
sein. 


2. Die empfangenen Dividenden müssen bei 
der Gläubiger-Kapitalgesellschaft Betriebs-
einnahmen darstellen. 


3. Die Kapitalertragsteuer muss auf Grund der 
Geschäfte bei der Gläubiger-Kapitalgesell-
schaft auf Dauer höher sein als ihre gesamte 
festzusetzende Körperschaftsteuer. 


Die obenstehenden Merkmale müssen kumula-
tiv vorliegen, was auf Antrag durch eine Be-
scheinigung des Finanzamtes der Gläubigerin 
nachzuweisen ist.  


Zur Vereinfachung empfiehlt die Kommission, 
dass die ausschüttende Kapitalgesellschaft in ih-
rer Körperschaftsteuererklärung versichert, dass 
ein Fall des § 8b Abs. 1 KStG und somit Steuer-
freiheit vorliegt.555 In diesem Fall muss sie keine 
Kapitalertragsteuer einbehalten und abführen. 


Dies ist vertretbar, denn in der Körperschaft-
steuererklärung ist im Mantelbogen anzugeben, 


                                                           
554  Das Minimum beträgt ca. acht Monate, da bei einer Aus-


schüttung zum Ende eines Kalenderjahres die Körperschaft-
steuerformulare für dieses Kalenderjahr regelmäßig frühes-
tens im Mai/Juni des Folgejahres vorliegen und eine 
Körperschaftsteuererklärung abgegeben werden kann. Vgl. 
auch die Empfehlung in Abschnitt 6.10.1 „Verbesserungs-
vorschläge für den Austausch zwischen Verwaltung und 
Steuerpflichtigen“ zur schnelleren Bereitstellung der digita-
len Formulare.  


555  Hier wäre auch ein an das im FASTER-Richtlinienentwurf 
vom 19. Juni 2023 (2023/0187 (CNS)) angelehnte Verfahren 
denkbar. Im Inlandsfall würde die ausschüttende Kapitalge-
sellschaft eine bundesweit einheitliche elektronische Be-
scheinigung – ähnlich der eTRC – beantragen, die innerhalb 
einer kurzen Frist vom BZSt ausgestellt wird und für einen 
oder mehrere Veranlagungszeiträume gültig ist. Damit weist 
sie nach, dass die Tatbestandsmerkmale des § 8b Abs. 4 KStG 
für eine Steuerbefreiung von Dividenden bzw. 


wer ab wann in welcher Höhe beteiligt ist. Somit 
liegen der Finanzverwaltung alle Informationen 
vor, um die Voraussetzungen der Steuerfreiheit 
bei der Gläubiger-Kapitalgesellschaft zu über-
prüfen.  


Die oben unter 3. genannte Voraussetzung stellt 
einen systemwidrigen Zusammenhang zwi-
schen dem Kapitalertragsteuereinbehalt bei 
steuerfreien Ausschüttungen und der Körper-
schaftsteuerschuld von steuerpflichtigen Ein-
kommen dar. Wenn bei der Gläubigerin zusätz-
lich zu den steuerfreien Einnahmen weiteres 
nicht steuerfreies Einkommen entsteht, ist die 
darauf entfallende Körperschaftsteuerbelastung 
mit eigens dafür festzusetzenden Körperschaft-
steuervorauszahlungen abzuschöpfen. 


Insoweit kann auch keine Haftung des Schuld-
ners der vermeintlichen Kapitalertragsteuer auf 
die steuerfreien Einnahmen nach § 8b Abs. 1 
KStG greifen, da der Schuldner und Abfüh-
rungsverpflichtete der Körperschaftsteuer für 
die nicht steuerfreien Einkommensteile die Ge-
sellschaft selbst ist. 


Während § 44a EStG die Abstandnahme vom 
Kapitalertragsteuereinbehalt im Inland regelt, 
gibt es für Mutterunternehmen bzw. Betriebs-
stätten als Vergütungsgläubiger im EU-Ausland 
(§ 43b EStG) eine andere Regelung für die Ab-
standnahme vom Kapitalertragsteuereinbehalt. 
Diese ist aber ebenfalls nur auf Antrag anwend-
bar. Fraglich ist, ob die vorgeschlagene antrags-
unabhängige Vereinfachungsregelung in glei-
cher Weise auf ausländische Gläubiger 
ausgedehnt werden könnte. Hier wäre § 50d 
Abs. 3 EStG zu berücksichtigen, weshalb die aus-
schüttende Gesellschaft ebenfalls die o. g. Versi-
cherung abgeben müsste und ergänzend zu 


Ausschüttungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 oder 10 
Buchst. a EStG erfüllt sind und kann vom Kapitalertragsteu-
ereinbehalt Abstand nehmen. Die ausschüttende Kapitalge-
sellschaft muss die eingeholten Bescheinigungen im weite-
ren Zeitverlauf für Zwecke einer Überprüfung z. B. im 
Rahmen einer Außenprüfung vorhalten. Liegen die Voraus-
setzungen des § 8b Abs. 4 KStG nicht mehr vor, träfe die aus-
schüttende Kapitalgesellschaft eine Anzeigepflicht gegen-
über dem BZSt, die ebenfalls elektronisch über ein zentrales 
Portal abgewickelt wird. Das BZSt kann nach einer solchen 
Anzeige die ausgestellte Bescheinigung ggf. widerrufen. Mit-
telfristig wäre dieser Vorgang an ein zentrales vom BZSt ge-
führtes elektronisches Register gekoppelt, in dem sowohl 
die Gläubigerkapitalgesellschaft als auch die ausschüttende 
Kapitalgesellschaft Einsicht nehmen können, ob eine gültige 
Bescheinigung beim BZSt für die entsprechende Gesell-
schaft vorliegt und wie lange diese gilt. 
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versichern hätte, dass bei einem ausländischen 
Gläubiger kein Ausschluss der Entlastung von 
der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug 
nach § 50a EStG gemäß den Regelungen des 
§ 50d Abs. 3 EStG vorliege. Insoweit haftet der 
Schuldner der Kapitalerträge auch für fehlerhaft 
nicht einbehaltene Kapitalertragsteuer. 


Ausschüttungen, die beim Gläubiger aufgrund 
von § 8b Abs. 4 KStG nicht steuerfrei sind 


Wird die 10-prozentige Mindestbeteiligungs-
quote nicht eingehalten, unterliegen die Erträge 
beim Empfänger grundsätzlich der Körper-
schaftsteuer. Diese beträgt 15 Prozent, während 
der Kapitalertragsteuersatz grundsätzlich 
25 Prozent beträgt (§ 43a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG), 
weshalb § 44a Abs. 8 KStG den Steuerabzug bei 
bestimmten Gesellschaften wie steuerbefreiten 
Körperschaften auf drei Fünftel reduziert. Die 
Kommission empfiehlt, diese Reduzierung auf 
drei Fünftel auf alle dem Körperschaftsteuer-
gesetz unterliegenden Körperschaften auszu-
weiten, so dass die Kapitalertragsteuer der später 
zu zahlenden Steuer entspricht. 


Vororganschaftliche Mehrabführungen 


Vororganschaftliche Mehrabführungen gelten 
als Gewinnausschüttungen der Organgesell-
schaft (§ 14 Abs. 3 S. 1 KStG) und unterliegen 
aufgrund dieser Fiktion ebenfalls dem Kapitaler-
tragsteuerabzug. Aufgrund der Behandlung als 
Gewinnausschüttung gilt beim Empfänger wie 
o. g. auch hier § 8b Abs. 1 KStG. Vororganschaft-
liche Mehrabführungen sollten deshalb aus-
drücklich in die o. g. Vereinfachungsregelung 
aufgenommen werden. 


Personengesellschaften als Gläubiger 


Sind Gesellschafter einer Personengesellschaft, 
die Vergütungen von einer inländischen Kapi-
talgesellschaft erhält, ihrerseits Kapitalgesell-
schaften, dann sollten die vorgenannten Rege-
lungen uneingeschränkt für diese 
Ausschüttungen gelten. Im Ergebnis liegt auch 
hier ein Fall des § 8b Abs. 1 KStG vor. Die aus-
schüttende Kapitalgesellschaft wird geeignete 


                                                           
556  Vgl. Raquest, https://raquest.tax/blog/trace-relief-at-source-


from-withholding-tax-in-finland/, 29.05.2024; OECD, Trace 
Implementation Package. 


557  Die Prüfung der Ansässigkeit könnte vor dem Steuerabzug 
bei den Banken erfolgen, die gemäß dem “Know your 


Informationen vom Gläubiger benötigen, um 
die o. g. Versicherung abgeben zu können. 


Sind die Anteilseigner natürliche Personen, 
deckt sich der Kapitalertragsteuereinbehalt 
grundsätzlich in etwa mit der tatsächlichen 
Steuerbelastung mit Abgeltungsteuer (§ 32d 
EStG) bzw. gemäß Teileinkünfteverfahren (§ 3 
Nr. 40 EStG). Deshalb kann das bisherige Modell 
insoweit beibehalten werden. 


6.3.3. Kapitalertragsteuer bei 
grenzüberschreitenden 
Dividendenausschüttungen von 
Kapitalgesellschaften 


Eine steuerliche Entlastung i. S. e. Relief at 
Source-Verfahren empfiehlt die Kommission 
auch bei Dividendenausschüttungen an auslän-
dische Anteilseigner, für die kein Freistel-
lungsverfahren gem. § 50c Abs. 2 EStG zulässig 
ist. Eine solche Entlastung wurde erstmalig auf 
Basis des OECD „Treaty Relief and Compliance 
Enhancement“ 2021 in Finnland eingeführt.556 
Die Grundidee ist, dass die Quellensteuer von 
der zum Kapitalertragsteuereinbehalt verpflich-
teten Stelle nur in der Höhe einbehalten wird, 
die final für den jeweiligen Empfänger vorgese-
hen ist. Eine spätere Erstattung zu viel einbehal-
tener Quellensteuern – die in jedem Einzelfall 
mit einem Antrag durch den Steuerpflichtigen 
und einer Bearbeitung durch das BZSt einher-
geht (§ 50c Abs. 3 EStG) – würde entfallen. 


Dies ist zunächst für an natürliche Personen mit 
Ansässigkeit in DBA-Staaten557 ausgeschüttete 
Dividenden sinnvoll. Danach würde die zum  
Kapitalertragsteuereinbehalt verpflichtete 
Stelle – bei entsprechender DBA-Ansässigkeit 
der natürlichen Person – nicht 25 Prozent zzgl. 
Solidaritätszuschlag, sondern lediglich eine 
(auch von den DBA vorgesehene) 15-prozentige 
Quellensteuer einbehalten. Ein Erstattungsan-
trag des Steuerpflichtigen im Nachgang wäre in 
diesen Fällen weder erforderlich, noch möglich. 


Alternativ zu diesem Vorschlag ließe sich 
darüberhinausgehend erwägen, dass sämtliche 
Ausschüttungen an beschränkt steuerpflich-
tige (natürliche oder juristische Personen) nur 


Customer-Prinzip” Kenntnis darüber haben, wo ihre Kun-
den wohnen. Mit Einführung der elektronischen Ansässig-
keitsbescheinigung (eTRC) sollte eine Validierung der eTRC 
durch die Banken unproblematisch technisch möglich sein. 
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noch mit einem Kapitalertragsteuerabzug in 
Höhe von 15 Prozent belastet werden.558 Bereits 
heute hat jede beschränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft – losgelöst von der Frage ihrer Ansäs-
sigkeit – einen Erstattungsanspruch in Höhe 
von zwei Fünfteln der einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer (§ 44a Abs. 9 EStG). 
Jede Körperschaft kann damit – unter Berück-
sichtigung des Solidaritätszuschlags – auf 15,825 
Prozent (also ebenfalls nahezu 15 Prozent) ent-
lastet werden. Problematisch mit Blick auf miss-
bräuchliche Ein- bzw. Zwischenschaltungen von 
Gesellschaften (vgl. § 50d Abs. 3 EStG) wären le-
diglich solche Konstellationen, in denen eine 
natürliche Person mit Wohnsitz in einem Nicht-
DBA-Staat eine Körperschaft zwischen sich und 
die Beteiligung schaltet. Hier wäre zu prüfen, ob 
dieses möglicherweise eher geringe fiskalische 
Risiko in Kauf genommen wird.559 Für den Fall, 
dass die Körperschaft eine über die Reduktion 
auf 15 Prozent hinausgehende Entlastung gel-
tend machen will, stünden weiterhin die An-
tragsverfahren beim BZSt offen. 


 Steuerliche und  
sozialversicherungsrechtliche Be-
handlung von  
Sachzuwendungen 
Es gibt diverse Arten von Sachzuwendungen 
von Unternehmen an ihre Arbeitnehmer und 
andere Empfänger – insbesondere für Bewir-
tungen, Betriebsveranstaltungen und sonstige 
Zuwendungen560 – die für die folgenden Berei-
che gewürdigt werden müssen:561 


• Ertragsteuer (Betriebsausgabenabzug) 


• Umsatzsteuer (Vorsteuerabzug) 


                                                           
558  Es würde in diesem weitergehenden Vorschlag nicht nur das 


Verwaltungsverfahren, sondern grundsätzlich die Höhe der 
gesetzlich vorgesehenen Steuer angepasst werden. 


559  Die Zahl der möglicherweise existierenden Fälle kann des-
halb als gering angesehen werden, weil – von Brasilien abge-
sehen – kaum Staaten oder Gebiete ohne DBA mit Deutsch-
land existieren, in denen viele natürliche Personen ihren 
Wohnsitz haben. Deutschland verfügt über rund 100 Dop-
pelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen, vgl. BMF-Schreiben 
zum Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer 
Abkommen im Steuerbereich vom 15.01.2024, BStBl. I 2024, 
193, Anhang. 


560  Diese umfassen beispielsweise Geschenke, Tickets und Gut-
scheine für Waren oder Dienstleistungen, die die Kriterien 
des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG erfüllen. 


• Lohnsteuer (Individualversteuerung beim 
Arbeitnehmer bzw. Pauschalversteuerung 
zu unterschiedlichen Pauschalsteuersätzen 
durch den Arbeitgeber) 


• Sozialversicherung 


• mögliche Aufzeichnungspflichten 


Die steuerliche und sozialversicherungsrechtli-
che Würdigung ist je Sachzuwendungsart völlig 
unterschiedlich und teilweise unsystematisch.562 
Die im Folgenden aufgeführten (wenigen) Bei-
spiele sollen dies verdeutlichen: 


1. Überschreitet zum Beispiel bei Betriebsver-
anstaltungen der aufgewendete Betrag je 
Teilnehmer 110 Euro, unterliegt der 110 Euro 
übersteigende Betrag einer pauschalen Lohn-
steuer in Höhe von 25 Prozent, sofern der Ar-
beitgeber vom Wahlrecht der Pauschalierung 
Gebrauch macht (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG). 
Sozialversicherung fällt nicht an (§ 1 Abs. 1 
Nr. 3 SvEV). Werden dieselben (eigenen) Mit-
arbeiter außerhalb von sogenannten Arbeits-
essen (R 8.1 Abs. 8 LStR) zum Beispiel anläss-
lich eines Projektabschlusses bewirtet, ist 
eine Lohnsteuerpauschalierung in Höhe von 
30 Prozent bei gleichzeitiger individueller 
Sozialversicherungspflicht vorzunehmen 
(§ 37b Abs. 2 EStG). Der bei Betriebsveranstal-
tungen eine Höhe von 110 Euro je Teilneh-
mer unterschreitende Betrag löst weder 
Lohnsteuer- noch Sozialversicherungspflicht 
für die aufgewendeten Kosten aus (§ 19 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1a S. 3 EStG). Problematisch ist in die-
sem Zusammenhang, dass die Kosten je Teil-
nehmer bei einer Betriebsveranstaltung nicht 
zuverlässig geplant werden können. Sinkt 
z. B. aufgrund von Krankheitsfällen die tat-
sächliche Teilnehmerzahl einer Betriebsver-
anstaltung (so dass der durch das 


561  Der folgende Vorschlag bezieht sich nicht auf die in § 3 EStG 
genannten, durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer ge-
leisteten steuerfreien Sachzuwendungen. Die Besteuerung 
des privaten Nutzungsanteils eines betrieblichen Kraftfahr-
zeugs (§ 8 Abs. 2 S. 2-5 EStG), die in § 40 Abs. 2 EStG aufge-
führten Sachzuwendungen (ausgenommen sind Betriebs-
veranstaltungen nach § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG), die 
Besteuerungsregeln für Direktversicherungen sowie Grup-
penunfallversicherungen (§ 40b EStG) sowie die vom Arbeit-
geber an den Arbeitnehmer geleisteten Sachzuwendungen 
im Rahmen des § 8 Abs. 3 EStG bleiben ebenfalls unberührt. 


562  Vgl. Anhang 1 für einen systematischen Überblick des Status 
quo der steuerlichen Behandlung von ausgewählten Sach-
zuwendungen sowie zu den folgenden Reformvorschlägen. 
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Unternehmen aufgewendete Betrag je Teil-
nehmer damit ansteigt), kann es zu einer völ-
ligen (und damit ungeplanten) Neuqualifizie-
rung der Aufwendungen aus umsatz- und 
lohnsteuerlicher Sicht kommen.563 Die Ein-
haltung der o. g. Grenzen ist daher auch re-
gelmäßig in Betriebsprüfungen streitanfällig. 


2. Darüber hinaus ist z. B. die oben beschrie-
bene Bewirtung von eigenen Mitarbeitern 
im Rahmen eines Projektabschlusses ertrag-
steuerlich voll abzugsfähig. Diese steuerliche 
Behandlung ändert sich jedoch, wenn nicht 
nur unternehmenseigene Mitarbeiter, son-
dern auch Mitarbeiter aus anderen rechtli-
chen Einheiten des Konzerns bewirtet wer-
den. Die Bewirtungskosten sind dann nur 
noch beschränkt abzugsfähig (§ 4 Abs. 5 S. 1 
Nr. 2 EStG). Dafür kann das bewirtende Un-
ternehmen einen vollständigen Vorsteuerab-
zug vornehmen, wohingegen dieser bei der 
Bewirtung nur eigener Mitarbeiter ausge-
schlossen ist (§ 15 Abs. 1a UStG). 


Diese Kleinteiligkeit, die nicht immer nachzu-
vollziehende Besteuerungslogik sowie die hohe 
Komplexität dieser Regelungen führen dazu, 
dass Unternehmen hohe IT- und Personalres-
sourcen investieren müssen, um die Vorschrif-
ten vollständig und richtig anzuwenden. Gleich-
zeitig sind unabhängig davon umfangreiche 
Aufzeichnungsverpflichtungen erforderlich. Zu-
dem führen diese komplexen und somit streit-
anfälligen Regelungen zu hohem Aufwand ins-
besondere für Lohnsteuer-Außenprüfer. Es ist 
nicht unüblich, dass sich Prüfer zu Beginn einer 
Lohnsteuer-Außenprüfung sämtliche Unterla-
gen zu allen im Prüfungszeitraum erfolgten 
Sachzuwendungen vom Unternehmen geben 
lassen. Damit stehen sie zum Beispiel vor der 
Herausforderung, sich auch die oft sehr um-
fangreichen Rechnungen und Dokumentatio-
nen zu einer Betriebsveranstaltung anschauen 
zu müssen, um sicherzustellen, dass das 


                                                           
563  Vgl. BMF-Schreiben zur Lohn- und umsatzsteuerliche Be-


handlung von Betriebsveranstaltungen, BStBl. I 2015, 832. 
564  Der BDI hat mit seinem im April 2024 veröffentlichten Pa-


pier (BDI, Dokumentennummer D 1909 vom April 2024) 
ebenfalls die dringende Notwendigkeit herausgearbeitet, die 
steuerliche Behandlung von Sachzuwendungen zu vereinfa-
chen. Unabhängig davon, dass der BDI-Vorschlag nicht de-
ckungsgleich mit dem Vorschlag der Expertenkommission 
ist, geht es sowohl der Expertenkommission als auch dem 
BDI um dasselbe Ziel: Die Reduzierung der Befolgungskos-
ten für die steuerliche Würdigung von Sachzuwendungen. 
Es gilt zu beachten, dass diese Vereinfachung auch eine 


Unternehmen die korrekten ertrag-, lohnsteuer- 
und sozialversicherungsrechtlichen Konsequen-
zen gezogen hat. Die Umsatzsteuerprüfer voll-
ziehen ihre Prüfung nochmals separat. 


Die Kommission schlägt in Bezug auf Sachzu-
wendungen eine Vereinfachung vor. Ziel der 
Vereinfachung ist ein Besteuerungssystem, wel-
ches gewissen Grundlogiken folgt, dabei jedoch 
die Zahl der Fallkonstellationen durch einen 
pauschalierenden Ansatz stark reduziert. Dar-
über hinaus muss sie automatisierbar bzw. digi-
talisierbar sein.564 


Folgende Möglichkeiten wären denkbar: 


1. Der einfachste, weil pauschalierte Ansatz, 
wäre eine Regelung, die für alle oben ge-
nannten Sachzuwendungen – Bewirtungen, 
Betriebsveranstaltungen und sonstige Zu-
wendungen – gleich ist. Diesbezüglich bietet 
sich an, eine durchgängige Teilabzugsfähig-
keit sowohl für die Ertragsteuern als auch 
die Umsatzsteuer mit einem identischen 
Prozentsatz einzuführen565, beispielsweise 
eine durchgängige 50-prozentige Nichtab-
zugsfähigkeit für Ertrag- und Umsatzsteu-
ern. Im Gegenzug blieben die Sachzuwen-
dungen lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei.566 Insbesondere die-
ser Verzicht würde eine erhebliche Vereinfa-
chung und Erleichterung für Unternehmen, 
aber auch für die Finanzverwaltung (bspw. 
im Rahmen von Betriebsprüfungen) mit sich 
bringen, da finanzielle, technische und vor 
allem personelle Ressourcen eingespart wür-
den. Diese Neuregelung würde nach sich zie-
hen, dass die Belastung zukünftig für Unter-
nehmen bei einzelnen Sachzuwendungen 


Reduzierung von Prüfungskosten auf Seiten der Finanzver-
waltung mit sich bringen würde. 


565  Bezüglich der Umsatzsteuer gilt zu beachten, dass eine pau-
schale (anteilige) Einschränkung des Vorsteuerabzugs für 
Dienstleistungen, wie Bewirtungen, mit dem Unionsrecht 
derzeit nicht vereinbar ist. Somit sollte Deutschland darauf 
hinwirken, die Mehrwertsteuerrichtlinie diesbezüglich an-
zupassen, indem z. B. Art 177 MwStSystRL hinsichtlich sei-
nes Ausnahmekatalogs erweitert wird. 


566  Falls die vollständige Befreiung von der Sozialversicherung 
nicht gelingt, könnte jeweils ein Pauschale – unabhängig 
von dem spezifischen Arbeitnehmer – abgeführt werden. 
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geringer ausfällt,567 wie insbesondere bei 
sonstigen Zuwendungen wie z. B. Geschen-
ken an Geschäftspartner und Konzernmitar-
beiter sowie für Bewirtungen an eigene Mit-
arbeiter des Steuerpflichtigen im Rahmen 
von sogenannten Projektessen. Dagegen er-
höht sich die Steuerbelastung für Unterneh-
men insbesondere bei Bewirtungen von Ge-
schäftspartnern und von Mitarbeitern im 
Rahmen von sogenannten Arbeitsessen so-
wie im Zusammenhang mit sonstigen Zu-
wendungen an Mitarbeiter (§ 8 Abs. 2 S. 11 
EStG). Die Aufkommenswirkung des pau-
schalen Ansatzes im Vergleich zur heutigen 
kleinteiligen gesetzlichen Regelung der steu-
erlichen Behandlung von Sachzuwendungen 
sollte insgesamt weitestgehend neutral sein 
und kann über den Prozentsatz der Nichtab-
zugsfähigkeit von Sachzuwendungen austa-
riert werden. Selbst eine leichte Senkung  
oder Erhöhung des Steueraufkommens wäre 
aus Sicht der Kommission im Hinblick auf 
die große Vereinfachung für Unternehmen 
und Finanzverwaltung, die ein pauschaler 
Ansatz mit sich bringen würde, hinnehmbar. 
Um missbräuchlichen Gestaltungen wie der 
Umwandlung von Gehalt in Sachzuwendun-
gen zur Senkung von Lohn- und Sozialversi-
cherungszahlungen von einzelnen Arbeit-
nehmern entgegenzuwirken, sollte gesetzlich 
fixiert werden, dass die oben beschriebene 
Behandlung nur für Sachzuwendungen gilt, 
die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn geleistet werden (§ 8 Abs. 4 EStG). 


2. Sollte eine pauschale Regelung für die Er-
tragsteuern und die Umsatzsteuer im Hin-
blick auf die derzeitige Unvereinbarkeit einer 
prozentualen Abzugsfähigkeit von Vorsteu-
erbeträgen mit der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie nicht möglich sein, könnte über-
gangsweise die Besteuerung von 
Sachzuwendungen wie folgt – noch in Ab-
hängigkeit von einzelnen Kategorien – ausse-
hen: 


• Für Bewirtungen wäre eine vollständige 
und einheitlich anzuwendende 


                                                           
567  Auf Basis der unterstellten Nichtabzugsfähigkeit der Auf-


wendungen von 50 Prozent für Ertragsteuer- und Umsatz-
steuerzwecke.  


568  Vgl. § 15 Abs. 1a S. 2 UStG i.V.m. einem zu modifizierenden 
§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG, der nicht mehr nach der Art einer 
unternehmerisch veranlassten Bewirtung unterscheidet. 


Abzugsfähigkeit für umsatzsteuerliche 
Zwecke568 für alle Kategorien zu Lasten der 
weiteren Reduzierung der ertragsteuerli-
chen Abzugsfähigkeit der Bewirtungskos-
ten denkbar. Dies würde bedeuten, dass die 
bereits heute existierende steuerliche Be-
handlung von Bewirtungen, an denen so-
wohl eigene Mitarbeiter als auch Konzern-
mitarbeiter oder Externe teilnehmen, auf 
jede weitere Form der Bewirtung (mit ange-
passtem Prozentsatz für die ertragsteuerli-
che Abzugsfähigkeit) übertragen wird. 
Lohnsteuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Konsequenzen entfielen voll-
ständig und damit auch die derzeit umfang-
reichen Aufzeichnungspflichten in Bezug 
auf Bewirtungsbelege (R 4.10 Abs. 6 EStR). 
Bewirtungsaufwendungen müssten ledig-
lich getrennt von anderen Aufwendungen 
aufgezeichnet werden. 


Bei sonstigen Zuwendungen sollte grundsätz-
lich ebenfalls keine Unterscheidung mehr nach 
Empfängern und auch nicht mehr nach Beträ-
gen erfolgen. Der Einfachheit halber entfallen 
der Betriebsausgabenabzug und der Vorsteuer-
abzug569 in voller Höhe. Im Gegenzug bleiben 
sonstige Zuwendungen ebenfalls wie die Bewir-
tungsaufwendungen lohnsteuer- und sozial-
versicherungsfrei. Die derzeit umfangreichen 
Aufzeichnungspflichten im Lohnkonto der Ar-
beitnehmer würden entfallen. Sonstige Zuwen-
dungen müssten wiederum weiterhin getrennt 
von anderen Aufwendungen aufgezeichnet wer-
den. 


• Dem Gedanken der Finanzverwaltung, dass 
die im Zusammenhang mit Betriebsveran-
staltungen entstehenden Aufwendungen 
nur bis zu einem Freibetrag von 110 Euro je 
Teilnehmer zu keinen lohnsteuerlichen 
Konsequenzen führen, kann im Hinblick auf 
Missbrauchsvermeidung grundsätzlich ge-
folgt werden. Jedoch sollte bei Betriebsver-
anstaltungen keine Unterscheidung mehr 
zwischen den Teilnehmern (eigene Mitar-
beiter, Konzernmitarbeiter und Externe) 
vorgenommen werden, d. h. die 


569  Vgl. § 15 Abs. 1a S. 1 UStG i.V.m. einem zu modifizierenden 
§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 EStG, der die Arbeitnehmer nicht aus-
schließt. 
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Aufwendungen wären bei Betriebsveran-
staltungen bis zu 110 Euro je Teilnehmer 
vollständig ertrag- und umsatzsteuerlich ab-
zugsfähig, ohne eine zusätzliche Lohn- oder 
Sozialversteuerungspflicht bei den eigenen 
Mitarbeitern auszulösen. Für den die Grenze 
von 110 Euro je Teilnehmer übersteigenden 
Betrag bliebe es bei einer vollständigen er-
tragsteuerlichen Abzugsfähigkeit der Auf-
wendungen unabhängig von der Art der 
Teilnehmer. Ein Vorsteuerabzug wäre je-
doch nicht möglich. Gleichzeitig unterlägen 
die Aufwendungen einer pauschalen Lohn-
steuer von 25 Prozent. Die Sozialversiche-
rung entfiele analog der derzeitigen Rege-
lung. 


Auch dieser Alternativvorschlag zu 2. würde 
dazu führen, dass die steuerliche Behandlung 
einzelner Kategorien von Sachzuwendungen zu 
einer Erhöhung der Steuerbelastung für Unter-
nehmen führt, bei anderen Bereichen zu einer 
Verringerung. Insgesamt sollte die Aufkom-
menswirkung der Änderung jedoch ebenfalls 
weitestgehend neutral sein. Es ist zu berück-
sichtigen, dass nicht jede Kategorie von Sachzu-
wendungen von Unternehmen gleichverteilt ge-
nutzt wird. 


Die unter Vorschlag 1. gemachten Ausführun-
gen zur Abwehr von missbräuchlichen Gestal-
tungen in Bezug auf Gehaltsumwandlungen gel-
ten für den Alternativvorschlag 2. entsprechend. 


 Antragsprozess bei  
Forschungszulage und  
Investitionsprämie 
Steuerliche Förderungen sollten einfacher und 
schneller zugänglich gemacht werden. Die Kom-
mission empfiehlt deshalb, generell bei Antrags-
verfahren statt linearer Abläufe (Antrag – Prü-
fung – Genehmigung – Anrechnung/ 
Auszahlung) flexiblere, zielgerichtetere und risi-
koorientierte Ansätze zu verfolgen. Besonders 
vielversprechend erscheint hier die Implemen-
tierung eines Self-Assessment-Verfahrens, das 


                                                           
570  Die im Wachstumschancengesetz ursprünglich vorgesehene 


Einführung einer Investitionsprämie wurde schlussendlich 
nicht umgesetzt, was u. a. auf zu hohe Verwaltungskosten 
für die Finanzverwaltungen der Länder zurückzuführen ist. 
Der hier beschriebene Vorschlag würde die 


Teile bisheriger Antragsverfahren ergänzen oder 
auch ersetzen könnte. Als mögliche Einsatzge-
biete kommen die Beantragung der Forschungs-
zulage oder auch zukünftig der Investitionsprä-
mie570 in Betracht. 


Bei der Forschungszulage ist der Prozess derzeit 
wie folgt: Zunächst wird bei der BSFZ (Beschei-
nigungsstelle Forschungszulage) eine Bescheini-
gung über die Begünstigungsfähigkeit des For-
schungsvorhabens beantragt. Diese wird nach 
inhaltlicher Prüfung durch die BSFZ an den 
Steuerpflichtigen sowie das zuständige Finanz-
amt übermittelt. Der nächste Schritt ist die Be-
antragung der Forschungszulage durch den 
Steuerpflichtigen beim Finanzamt, welche erst 
nach Abschluss des Wirtschaftsjahres erfolgen 
kann. Das Finanzamt überprüft die Höhe der 
förderfähigen Aufwendungen und stellt ggf. ei-
nen positiven Bescheid aus. Die Forschungszu-
lage wird nicht direkt ausbezahlt, sondern mit 
der nächsten festgesetzten Steuer verrechnet, 
wobei ein eventueller Überschuss als Einkom-
mens- oder Körperschaftsteuererstattung ausge-
zahlt wird. 


Die bisher nicht beschlossene Investitionsprä-
mie sollte wie folgt ausgestaltet werden: Sie war 
für Investitionen zwischen dem 1. März 2024 
und 31. Dezember 2029 vorgesehen. Anspruchs-
berechtigte Unternehmen sollten ab dem Jahr 
2025 bis zu vier Anträge auf Gewährung der In-
vestitionsprämie in elektronischer Form beim 
zuständigen Finanzamt stellen können. Um die 
Förderung zu erhalten, sollten die Investitionen 
bestimmte Kriterien erfüllen. So müssten die In-
vestitionen u. a. Teil eines Energiesparkonzepts 
sein. Dieses müsste von einem zugelassenen 
Energieberater erstellt oder durch einen unter-
nehmenseigenen Energiemanager bestätigt wer-
den. Zudem müsste die Investition die Energie-
effizienz verbessern. 


Beide Prozesse werden als sehr bürokratisch 
wahrgenommen,571 führen zu vermeidbarem 
Aufwand und späten Anrechnungen bzw. Aus-
zahlungen. 


Verwaltungskosten erheblich reduzieren und könnte eine 
Einführung damit in Zukunft leichter ermöglichen.  


571  Vgl. DIHK, Mit Innovationen Krisen meistern, 2022, 1, 5; vgl. 
zu einer ausführlicheren Darstellung auch Schanz, Deutsche 
Unternehmen auf den Weltmärkten, 14. 
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Zukünftig könnte ein Prozess wie folgt ausse-
hen: 


Die Einführung eines Self-Assessment-Verfah-
rens würde den Antragstellern ermöglichen, 
selbstständig zu prüfen, ob sie die Voraussetzun-
gen für eine Förderung erfüllen. Vollautomati-
siert würde eine Ampel, die den Compliance-
Grad des Steuerpflichtigen kennt,572 über das 
weitere Vorgehen bestimmen: Bei dem Status 
„grün“ würde direkt und automatisiert eine ver-
bindliche Zusage gegenüber dem Steuerpflichti-
gen erfolgen. Bei Status „rot“, der z. B. bei bisher 
unbekannten oder risikobehafteten Steuer-
pflichtigen aufscheinen würde, wäre eine indi-
viduelle Prüfung erforderlich, die die Beschei-
nigungsstelle Forschungszulage und im zweiten 
Schritt das Finanzamt vornehmen. Wichtig ist, 
dass die automatisierte Zusage rechtssicher fest-
gelegt wird, so dass Finanzbeamte keinen Spiel-
raum haben, der zu Ungunsten der Steuerpflich-
tigen ausgelegt werden kann. Eine solches Self-
Assessment mit Ampel-Vorgehen hätte eine er-
hebliche Beschleunigung des Antragsverfahrens 
zur Folge sowie eine erhebliche Entlastung der 
Finanzverwaltung. Zudem stellt es einen zusätz-
lichen Anreiz für Unternehmen dar, sich steuer-
compliant zu verhalten. 


Zur Überprüfung der Einhaltung der Förder-
höchstgrenzen innerhalb eines Konzerns schlägt 
die Kommission zudem vor, dass Informationen 
zur Konzernzugehörigkeit und deren Änderun-
gen vom Steuerpflichtigen online eingetragen 
werden müssen.573 Zurverfügungstellung von 
Informationen über Bundesländer hinweg emp-
fiehlt die Kommission eine Daten-Cloud zwi-
schen den Finanzämtern. 


Der Antrag sollte sowohl bereits realisierte als 
auch geplante Vorhaben574 enthalten können. 
Sinnvoll wäre zudem eine Bindungswirkung 
des Antrags über die gesamte Projektdauer hin-
weg, um jährliche Neu- und Folgebeantragun-
gen zu vermeiden. Der Antragsprozess sollte 
durch umfassende und verständliche 


                                                           
572  Zum „Ampel-Status“ von Steuerpflichtigen vgl. auch Ab-


schnitt 6.1. „Zielsetzung“. 
573  Vgl. hierzu auch Abschnitt 6.10.2 „Verbesserungsvorschläge 


für den Austausch innerhalb der Verwaltung: Once-Only-
Prinzip“. 


574  Als Referenz kann Frankreich herangezogen werden, wo der 
F&E Steuerkredit für rückwirkende, laufende und zukünf-
tige Investitionen angeboten wird, vgl. Republique Francaise, 
https://entreprendre.service-


Anleitungen, Beispiele, Hotlines und 
Livechats575 unterstützt werden. Dies soll sicher-
stellen, dass der Steuerpflichtige eine hohe Si-
cherheit darüber erzielt, dass sein Self-Assess-
ment korrekt war und die Finanzverwaltung 
nach Einschätzung des Steuerpflichtigen bei ei-
ner etwaigen Betriebsprüfung zu einer identi-
schen Einschätzung kommt. Sofern keine Aus-
zahlung der Zulage erfolgt, könnte die 
Gutschrift bereits über eine Verrechnung mit 
Steuervorauszahlungen erfolgen, anstatt erst im 
Rahmen einer späteren Anrechnung auf die 
festgesetzte Einkommen- oder Körperschafts-
teuer.576 


Während des Antragsprozesses hat der Steuer-
pflichtige weiterhin Dokumentationspflichten 
zu erfüllen. Hierbei empfiehlt die Kommission 
einen risikoorientierten Ansatz, der eine prag-
matische Auslegung der europäischen Regelun-
gen beinhaltet. Generell sollten Dokumentati-
onspflichten für die Unternehmen gesenkt 
werden, beispielsweise könnte man auf pau-
schale Angaben anstelle detaillierter Stunden-
zettel bei Mitarbeitern zurückgreifen. Zudem 
könnten Dokumentationspflichten auch an das 
Antragsrisiko gekoppelt werden: Kleinere, nicht 
komplexe oder risikoärmere Förderungsvorha-
ben wären dann mit weniger Aufzeichnungen 
verbunden und würden insbesondere kleinere 
Unternehmen entlasten. Zudem sollten die Do-
kumentationsverpflichtungen bei positiver Ein-
schätzung des Steuerpflichtigen (Ampelfarbe 
„grün“) und seiner Tax Compliance Manage-
ment Systeme durch die Finanzverwaltung ver-
ringert werden. Die zu erfüllenden Dokumenta-
tionspflichten könnten direkt mit der Zusage im 
Self-Assessment verbunden und kommuniziert 
werden. 


Statt einer umfangreichen Vorabprüfung wären 
nachgelagerte stichprobenartige Kontrollen 
durch spezialisierte Prüfer effizienter, basie-
rend auf Faktoren wie beispielsweise der Steuer-
historie des Antragstellers, dem inhärenten Ri-
siko des Förderungsvorhabens, individuellen 


public.fr/vosdroits/F23533?lang=en, 08.01.2024; EY, World-
wide R&D Incentives Reference Guide 2023, 109. 


575  Beispiel Australien, vgl. Australian Government, https://busi-
ness.gov.au/grants-and-programs/research-and-develop-
ment-tax-incentive/getting-help-from-a-research-service-
provider. 


576 Dies wurde bereits durch das Wachstumschancengesetz um-
gesetzt. 



https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23533?lang=en

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23533?lang=en

https://business.gov.au/grants-and-programs/research-and-development-tax-incentive/getting-help-from-a-research-service-provider

https://business.gov.au/grants-and-programs/research-and-development-tax-incentive/getting-help-from-a-research-service-provider

https://business.gov.au/grants-and-programs/research-and-development-tax-incentive/getting-help-from-a-research-service-provider

https://business.gov.au/grants-and-programs/research-and-development-tax-incentive/getting-help-from-a-research-service-provider
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Unternehmenskennzahlen, Branchenzugehö-
rigkeit oder auch dem Vorhandensein eines ef-
fektiven Tax Compliance Management Sys-
tems. Die spezialisierten Prüfer des Finanzamts 
prüfen abschließend, so dass Spezialthemen 
wie Forschungszulage oder Investitionsprämie 
nicht mehr in der regulären Betriebsprüfung 
aufgegriffen werden (können und dürfen). Diese 
Änderungen würden nicht nur das Verfahren 
beschleunigen, sondern auch die Finanzverwal-
tung entlasten und gleichzeitig Anreize für an-
gemessen dokumentierte, transparente steuerli-
che Prozesse in Unternehmen schaffen. 


Solche Self-Assessment-Prozesse sind internati-
onal bereits vielfach erprobt und bewährt, bei-
spielsweise im Rahmen des Inflation Reduction 
Act in den USA sowie der Forschungsförderung 
in Ländern wie Dänemark577, Frankreich578, dem 
Vereinigten Königreich579 und Australien580. 


 Mitteilungs- und  
Nachweispflichten 
6.6.1. Mitteilungspflichten für 
grenzüberschreitende und innerstaatliche 
Steuergestaltungen 


Als Bestandteil des sogenannten „Wachstums-
chancengesetzes“ i. d. F. vom 02.10.2023581 
wurde in Deutschland eine Mitteilungspflicht 
über innerstaatliche Steuergestaltungen disku-
tiert, die in den neu gefassten § 138k bis § 138n 
AO-E des Gesetzesentwurfs aufgenommen 
wurde. Damit sollte die bereits bestehende 
Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen, die im Zuge der EU-
Richtlinie 2018/822 vom 25.05.2018 (sogenannte 
„DAC-6“-Richtlinie) am 21.12.2019 in deutsches 
Recht umgesetzt wurde, erstmals auf rein natio-
nale Gestaltungen ausgeweitet werden. 


Im verabschiedeten Wachstumschancengesetz 
ist die Mitteilungspflicht für innerstaatliche 


                                                           
577  Vgl. EY, Worldwide R&D Incentives Reference Guide 2022, 


107. 
578  Ayming, The Benchmark, 2023, 20. 
579  Ayming, The Benchmark, 2023, 52. 
580  Vgl. Australian Government, https://www.ato.gov.au/indi-


viduals-and-families/your-tax-return/self-assessment-and-
the-taxpayer; Australian Government, 
https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/in-
come-deductions-and-concessions/incentives-and-conces-
sions/research-and-development-tax-incentive-and-con-
cessions/research-and-development-tax-


Steuergestaltungen nicht mehr enthalten. Die 
Kommission begrüßt dies nachdrücklich. Nach 
Ansicht der Kommission gelangen Kenntnisse 
über das Verhalten Steuerpflichtiger bereits 
heute immer zeitnäher an die Finanzverwal-
tung, u. a. durch zeitnähere Betriebsprüfungen 
und kooperative Offenlegung durch Steuer-
pflichtige. Innerstaatliche Steuergestaltungen 
unterliegen bereits vollständig der Außenprü-
fung, weshalb kein Informationsdefizit wie im 
grenzüberschreitenden Bereich entsteht. Zudem 
besteht keine vergleichbare Gefahr, dass bei in-
nerstaatlichen Gestaltungen Steuersubstrat ins 
Ausland abfließen könnte. Aufwand und Ertrag 
einer möglichen Mitteilungspflicht für inner-
staatliche Steuergestaltungen stehen daher in 
keinem sinnvollen Verhältnis. 


Darüber hinaus sieht die Kommission auch bei 
der bestehenden Mitteilungspflicht für grenz-
überschreitende Steuergestaltungen erhebli-
chen Verbesserungs- und Vereinfachungsbe-
darf: 


Wie aus der kleinen Anfrage der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion vom 08.05.2023582 hervor-
geht, wurden aus den ca. 27.000 bis März 2023 an 
das BZSt übermittelten Meldungen sowie zu-
sätzlichen ca. 2.000 Meldungen aus EU-Ver-
zeichnissen lediglich 24 Modelle583 zur weiteren 
Prüfung identifiziert. Unklarheit herrscht man-
gels abschließender Evaluation seitens der Bun-
desregierung darüber, ob und in welchem Um-
fang es dadurch zu Auswirkungen auf 
Betriebsprüfungen und Steuerstrafverfahren 
kam, ob und in welchem Umfang Steuermehr-
einnahmen erzielt wurden und dadurch auch 
generell, ob die Pflicht zur Mitteilung von 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen in 
einem angemessenem Kosten- und Nutzenver-
hältnis steht. Auch die vom FISC584 in 2022 in 
Auftrag gegebene Studie kommt hierzu zu kei-
nem abschließenden Ergebnis.585 


incentive/previous-years/r-d-tax-incentive-1-july-2011-to-
30-june-2021/self-assess-before-you-claim. 


581  BT-Drs. 20/8628. 
582  BT-Drs. 20/6734. 
583  Die 24 Handlungsmodelle entfallen auf insgesamt 4.268 ein-


zelne Meldungen, vgl. BT-Drucks. 20/6734, 3. 
584  Die Abkürzung FISC steht für “Economic and Monetary Af-


fairs Subcommittee on Tax Matters”, einem Unterausschuss 
des EU-Parlamentes.  


585  Vgl. Haslehner/Pantazatou, Assessment of recent anti-tax 
avoidance and evasion measures (ATAD & DAC 6), 2022, 47. 
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Aus dem Verhältnis der Meldungen zur Anzahl 
der am Schluss identifizierten Modelle mit 
Handlungsbedarf lässt sich ableiten, dass der 
wohl allergrößte Anteil an Meldungen entweder 
keiner detaillierten Auswertung unterlag oder 
keinen erheblichen Beitrag zur Aufdeckung 
steuermissbräuchlicher Gestaltungen leistete. 
Daher sollte sich die Bundesregierung auf EU-
Ebene, v. a. im Rahmen der für Ende 2024 anste-
henden Evaluierung der Richtlinie durch die 
EU-Kommission, für Folgendes einsetzen: 


• Die Kennzeichen von grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen der § 138e Abs. 1 
und 2 AO sollten hinsichtlich ihrer Sinn-
haftigkeit im Hinblick auf das Ziel der Mel-
dung von steuermissbräuchlicher Gestal-
tung überprüft werden. Durch den 
abstrakten Charakter und die vielen unbe-
stimmten Rechtsbegriffe der §§ 138d ff. AO 
(z. B. „Gestaltung“) herrscht derzeit bei po-
tenziellen Intermediären und Nutzern von 
Gestaltungen nicht nur große Rechtsunsi-
cherheit, sondern auch erheblicher Bera-
tungs- und Dokumentationsaufwand. Eine 
datengestützte und transparente Auswer-
tung aller vorhandenen Meldungen, die 
zum Zweck der Spezifikation und Fortent-
wicklung der bestehenden Kennzeichen 
vorgenommen wird, würde daher einen er-
heblichen Beitrag leisten, die Definition be-
stimmter Tatbestandsmerkmale des § 138e 
Abs. 1 und 2 AO zu konkretisieren und so zu 
Effizienzgewinnen auf beiden Seiten führen.  


• Weiter ist eine Übernahme der ursprünglich 
für die innerstaatliche Steuergestaltung vor-
gesehenen Größenkriterien des § 138l Abs. 5 
AO-E im Entwurf des „Wachstumschancen-
gesetzes“ i. d. F. vom 02.10.2023586 auch für 
die grenzüberschreitende Meldepflicht 
denkbar, da diese derzeit unabhängig von 
der Größe und weitestgehend von anderen 
individuellen Merkmalen des Unterneh-
mens ausgelöst wird. 


• Derzeit sind keine Wesentlichkeitsgrenzen 
in der Richtlinie 2018/822 vom 25.05.2018 
vorgesehen. Die Kommission regt die Ein-
führung von Wesentlichkeits- oder Nichtbe-
anstandungsgrenzen der Höhe nach für be-
stimmte Transaktionen an. Nach derzeitiger 


                                                           
586  BT-Drs. 20/8628. 


Gesetzeslage führt bereits ein steuerlicher 
Vorteil ab dem ersten Euro grundsätzlich 
zur Auslösung der Mitteilungspflicht, sofern 
auch die anderen Tatbestandsmerkmale er-
füllt sind. Durch die Einführung von We-
sentlichkeitsgrenzen würden insbesondere 
kleinere Unternehmen mit geringen Trans-
aktionsvolumina deutlich entlastet. 


Unabhängig von Maßnahmen auf EU-Ebene 
kann der Gesetzgeber den bestehenden Prozess 
auch durch nationale Maßnahmen verbessern: 


• Der Richtlinie 2018/822 vom 25.05.2018 
läuft es nicht zuwider, dass Finanzverwal-
tungen einen gewissen Spielraum ausnut-
zen, um bestimmte Sachverhalte aus dem 
Tatbestand des Steuervorteils auszunehmen. 
Denkbar ist daher eine Ausweitung und 
Konkretisierung der „Whitelist“ (§ 138d 
Abs. 3 S. 3 AO) seitens des Bundesfinanzmi-
nisteriums, um Auslegungsschwierigkeiten 
bei Intermediären und Nutzern abzumil-
dern. 


• Die Auswertung der Meldungen obliegt ge-
mäß § 138j Abs. 1 AO dem Bundeszentral-
amt für Steuern. Für den Steuerpflichtigen 
ist derzeit nicht transparent, inwiefern seine 
Mitteilungen einer Auswertung überhaupt 
unterliegen und welche Informationen tat-
sächlich veranlagungsunterstützend genutzt 
werden. Auch hier regt die Kommission zu 
mehr Transparenz seitens der Verwaltung 
an, um die Akzeptanz der Mitteilungspflicht 
für grenzüberschreitende Steuergestaltung 
zu erhöhen. Da Nutzer einer Steuergestal-
tung zudem einer Überprüfung im Rahmen 
der Außenprüfung unterzogen werden kön-
nen, ist derzeit unklar, inwiefern ein mögli-
ches Informationsdefizit bei der Finanzver-
waltung durch die Mitteilungspflicht 
adressiert wird oder nicht. 


• Zuletzt tritt die Kommission dafür ein, ge-
eignete Schnittstellen zu schaffen, um eine 
automatisierte Übertragung von Informati-
onen in das BZStOnline-Portal (BOP) noch 
besser zu ermöglichen. 
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6.6.2. Verrechnungspreisdokumentation 


Unternehmen ermitteln die Preise für konzern-
interne Transaktionen nach unterschiedlichen 
Methoden. Klar ist aber, dass dann, wenn eine 
Lieferung erfolgt, auch ein bestimmter Preis 
feststehen muss, da andernfalls keine Buchung 
vorgenommen werden kann. 


Ein finaler Verrechnungspreis muss bei endgül-
tiger Abrechnung und im Rahmen der Erstel-
lung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses 
festliegen. Die Wirtschaftsprüfer fordern des-
halb bereits heute teilweise eine Festlegung von 
Prozessen zur Ermittlung der Verrechnungs-
preise ein, an die sich die Unternehmen durch-
gängig halten müssen. Diese Prozesse werden  
i. d. R. von der Steuerabteilung festgelegt (zu-
meist im Rahmen sogenannter Transfer Pricing-
Guidelines). 


Gerade bei Großunternehmen sind sowohl die 
Festlegung als auch die Anwendung der Ver-
rechnungspreise ein Massengeschäft, in das sei-
tens der Steuerabteilungen auf Einzelsachver-
haltsebene überhaupt nicht eingegriffen wird. 
Zumeist ist die Festlegung und das Monitoring 
Aufgabe von Controlling-Abteilungen. Die Steu-
erabteilungen stellen vor allem sicher, dass die 
angewandten Kriterien den steuerlichen Anfor-
derungen entsprechen. Darüber hinaus sorgen 
sie dafür, dass die Einhaltung der Kriterien über 
entsprechende Kontrollen gewährleistet ist und 
zudem im Nachgang die steuerliche Dokumen-
tation erfolgt. Werden die Anforderungen ein-
gehalten, entsprechen alle festgelegten Preise 
auch dem, was den Steuererklärungen zugrunde 
gelegt wird. 


Die steuerliche Dokumentation (mit Masterfile 
und Local File) ist also für die Erstellung der 
Steuererklärungen nicht zwingend notwendig. 
Sie dient alleine als Grundlage für die steuerli-
che Prüfung der Korrektheit der Verrech-
nungspreise. Diese erfolgt aber nie vor der Prü-
fung der Steuererklärungen, denn ohne 
Sichtung dieser Erklärungen ist nicht feststell-
bar, ob überhaupt die in der Dokumentation an-
gegebenen Verrechnungspreise verwendet wur-
den. 


                                                           
587  Zur Klarstellung sei angemerkt, dass die Kommission eine 


zeitnähere Betriebsprüfung sehr begrüßen würde, die 


Zudem unterscheidet sich der Zyklus der Ver-
rechnungspreis-Arbeit in den Unternehmen 
vom Compliance-Prozess der Steuererklärun-
gen: Die Festlegung der Verrechnungspreise 
liegt vor dem Erklärungsprozess, die Dokumen-
tation ist grundsätzlich davon unabhängig. 
Praktisch ist der Dokumentationsprozess stark 
an der Betriebsprüfung orientiert, sowohl zeit-
lich als auch inhaltlich.587 Dies entsprach auch 
der Rechtslage (§ 90 Abs. 3 S. 5 AO), bis sie durch 
das Gesetz vom 20.12.2022 geändert wurde. 
Nunmehr (Einführung des Abs. 4) kann die An-
forderung „jederzeit“ erfolgen. 


Die Kommission versteht, dass die Neuregelung 
eingeführt worden ist, um zu verhindern, dass 
Steuerpflichtige nach Anordnung einer Außen-
prüfung das weitere Verfahren verzögern, in-
dem sie erst dann beginnen, eine Verrechnungs-
preisdokumentation zu erarbeiten. Eine Basis-
Dokumentation muss auch nach Ansicht der 
Kommission immer zeitnah erstellt werden. 
Aber nach Ansicht der Kommission wäre es da-
für ausreichend, die derzeit in § 90 Abs. 4 S. 2 AO 
enthaltene Frist von 30 Tagen in die o. g. alte 
Rechtslage von § 90 Abs. 3 AO zu übernehmen, 
die früher geltende Frist von 60 Tagen in § 90 
Abs. 3 S. 7 AO also auf 30 Tage zu verkürzen. In 
begründeten Ausnahmefällen sollte auf Antrag 
eine Verlängerung um weitere 30 Tage möglich 
sein. 


Vor dem Hintergrund der fehlenden Prüfbar-
keit, letztlich also der fehlenden Nutzbarkeit 
von außerhalb von Außenprüfungen vorgeleg-
ten Dokumentationen, führt eine Vorverlegung 
der Abgabepflicht der Verrechnungspreisdoku-
mentation zu einer unnötigen zeitlichen und 
bürokratischen Belastung, die der Finanzverwal-
tung keinen Mehrwert bietet. 


Die Kommission empfiehlt deshalb, den Rechts-
stand in der Fassung des Jahressteuergesetzes 
2022 vom 16.12.2022, ggf. mit der Verkürzung 
der Frist in § 90 Abs. 3 S. 7 AO von 60 auf 30 
Tage, wiederherzustellen. 


6.6.3. AStG-Erklärungen 


§ 18 Abs. 3 AStG i. d. F. des ATADUmsG enthält 
die Erklärungs- und Anzeigepflichten für Zwe-
cke der Hinzurechnungsbesteuerung. Demnach 


natürlich nicht durch zu späte Vorlage einer Verrechnungs-
preisdokumentation verzögert werden dürfte.  
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hat jeder an der ausländischen Gesellschaft un-
mittelbar oder mittelbar beteiligte Steuerpflich-
tige eine entsprechende Feststellungserklärung 
abzugeben, die nach amtlich vorgeschriebenen 
Datensatz grundsätzlich elektronisch abzugeben 
ist. Die Verpflichtung kann durch die Abgabe ei-
ner gemeinsamen Erklärung oder Anzeige er-
füllt werden. 


Das bestehende Verfahren ist aus verschiedenen 
Gründen als problematisch zu beurteilen: 


• Die Erklärungspflicht gemäß § 18 Abs. 3 
AStG ergibt sich aus jeder unmittelbaren  
oder mittelbaren Beteiligung „an der aus-
ländischen Gesellschaft“ und ist damit 
grundsätzlich sehr umfassend. 


• Das Gesetz verlangt eine elektronische Ab-
gabe von Steuererklärungen „nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle“, und zwar 
erstmalig für das Feststellungsjahr 2022. Die 
Feststellungserklärung ist grundsätzlich bis 
zum letzten Tag des Monats Februar des 
zweiten auf den Besteuerungszeitraum  
(= Feststellungsjahr) folgenden Kalenderjah-
res abzugeben. Für das Feststellungsjahr 
2022 wurde diese Frist mit BMF-Schreiben 
zur Verlängerung der Fristen zur Abgabe der 
Feststellungserklärungen vom 11.9.2023 
(BStBl. I 2023, 1581) in nicht beratenen Fäl-
len bis 31.7.2024 verlängert. Per 31.3.2024 
wurden die neuen Steuererklärungsformu-
lare, die ab dem Veranlagungszeitraum 2022 
gelten und auch eine vereinfachte Anzeige 
für Fälle des Substanznachweises (Tz. 963 
AEAStG) umfassen sollen, noch nicht von 
der Finanzverwaltung veröffentlicht. Damit 
verbleibt den Steuerpflichtigen in nicht be-
ratenen Fällen für die fachliche und techni-
sche Umsetzung ein Zeitraum von weniger 
als vier Monaten. 


In Summe bleibt festzustellen, dass die Erklä-
rungs- und Anzeigepflichten unverändert um-
fassend sind, und insbesondere die zeitlichen 
Verzögerungen bei der Zurverfügungstellung 
von Formularen und elektronischen Schnittstel-
len eine erhebliche Unsicherheit für die Steuer-
pflichtigen darstellen. 


Die Unsicherheit auf Seiten der Steuerpflichti-
gen sollte durch folgende Maßnahmen reduziert 
werden: 


• Zur Vermeidung von Diskussionen über den 
Umfang der zu berücksichtigenden Gesell-
schaften sollte in § 18 Abs. 3 S. 1 AStG ein 
Verweis auf die ausländische Gesellschaft 
i. S. d. § 18 Abs. 1 AStG aufgenommen wer-
den. 


• Die Finanzverwaltung sollte angesichts um-
fangreicher IT-Anforderungen an die Steu-
erpflichtigen und unter Berücksichtigung 
bestehender Vorlaufzeiten in Konzernen für 
das Jahr 2022 eine weitere Fristverlänge-
rung einräumen bzw. bei unveränderter 
Frist per 31.7.2024 allen Steuerpflichtigen 
eine Einreichung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck in Papierform er-
möglichen. Bei verspäteter Abgabe ist – in 
Abhängigkeit vom weiteren zeitlichen Ver-
lauf mit Hinblick auf die Zurverfügungstel-
lung von Formularen und elektronischen 
Schnittstellen seitens der Finanzverwal-
tung – bis mindestens 31.12.2024 auf die 
Festsetzung von Zinsen und Strafen abzuse-
hen. 


Die Kommission empfiehlt, die umfangreichen 
Erklärungs- und Meldepflichten weiter zu ver-
einfachen, sofern der Substanznachweis geführt 
werden kann. Entsprechend der Vorgehens-
weise im Ausland sollte für eine Anzeige neben 
allgemeinen Angaben zur Gesellschaft (Name, 
Rechtsform, Sitz, Adresse, Tätigkeit, Anzahl der 
Mitarbeiter) die Vorlage des Jahresabschlusses 
ausreichen. 


Darüber hinaus ist im vorliegenden Sachverhalt, 
ggf. aber auch in ähnlich gelagerten anderen 
Fällen, sicherzustellen, dass die durch den Ge-
setzgeber bzw. durch die Finanzverwaltung ver-
ursachten Verzögerungen keine strafrechtli-
chen bzw. nachteiligen finanziellen 
Konsequenzen für die Steuerpflichtigen nach 
sich ziehen (insbesondere aufgrund verspäteter 
Einreichung der Steuererklärungen bis zu einer 
nochmals verlängerten Deadline). 
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6.6.4. Nachweispflichten bei Sperrfristen nach 
Einbringungen von Unternehmens-anteilen oder 
Anteilstausch 


Bei Einbringungen von Unternehmensteilen  
oder Anteilstausch unter dem gemeinen Wert 
verknüpft § 22 Abs. 3 UmwStG die Einhaltung 
der siebenjährigen Sperrfrist gemäß § 22 
UmwStG mit strengen Nachweispflichten. Wer-
den die Nachweise nicht fristgerecht erbracht, 
können nach Ansicht der Finanzverwaltung die 
Angaben gleichwohl noch berücksichtigt wer-
den, wenn eine Änderung der betroffenen Be-
scheide verfahrensrechtlich noch möglich ist.588 
Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte diese 
Billigkeitsregelung ins Gesetz überführt wer-
den. Zudem sollte eine Erleichterung der Nach-
weispflichten zur Senkung der Bürokratiekosten 
von Unternehmungen und Finanzverwaltung 
erwogen werden: Ausreichend sollte die An-
zeige der Veränderung von Anteilsinhaber-
schaften – anstelle der jährlichen Anzeige-
pflicht – sein und der Anzeigeempfänger sollte 
in Unternehmensgruppen auf ein Finanzamt – 
das Betriebsstättenfinanzamt am Hauptsitz des 
Unternehmens – konzentriert werden. 


 Weitere Vereinfachungen 
6.7.1. Zuständigkeit für die Betreuung der 
Gesellschafter einer Personengesellschaft 


In der Praxis bereitet es bei komplexen Struktu-
ren oft Probleme, wenn die Zuständigkeit für die 
Betreuung der Gesellschafter eine Personenge-
sellschaft bei anderen Finanzämtern liegt als 
beim Betriebsstättenfinanzamt der Gesellschaft. 
Das gilt v. a., wenn – wie es bei großen Gesell-
schaften häufig der Fall ist – die Einkünfte aus 
der Gesellschaft die Haupteinkünfte der Gesell-
schafter darstellen. Die damit zusammenhän-
genden Berührungspunkte zwischen den Veran-
lagungen der Gesellschaften und denen der 
Gesellschafter, wie z. B. das Vorliegen von Quel-
lensteuern, ausländischen Quellensteuern, 
mehrstufigen Beteiligungsketten, damit zusam-
menhängendem Sonderbetriebsvermögen, 
Lohnsteuern auf Sondereinkünfte bei Gehältern 
usw., sind vielfältig. Die Sicherstellung einer 


                                                           
588  Vgl. BMF-Schreiben zur Anwendung des Umwandlungs-


steuergesetzes, BStBl. I 2011, 1314, Rz. 22.33.  
589  Das Ergreifen der Initiative ist auch durch ein beteiligtes Fi-


nanzamt vorstellbar. 


einheitlichen steuerlichen Behandlung mit we-
nig Informationsverlusten über verschiedene Fi-
nanzämter hinweg ist schwierig. In der Praxis 
behelfen sich Zuständige in den Finanzämtern 
teilweise dadurch, dass sie Berechnungen durch 
Betriebsprüfer der Personengesellschaft vorneh-
men und sich zuliefern lassen. Dieses Verfahren 
geht jedoch nur nach der Betriebsprüfung, bei 
der laufenden Veranlagung dagegen nicht. 


Zur Vereinfachung des Verfahrens und Entlas-
tung von Finanzämtern und Unternehmen 
empfiehlt die Kommission daher die Einfüh-
rung einer antragsbasierten589 Betreuung aller 
Personengesellschaften einer Beteiligungskette 
einschließlich ihrer Gesellschafter, unabhängig 
von deren Wohnort, durch ein Finanzamt. Dies 
wäre im Regelfall das Betriebsstättenfinanzamt 
der Gesellschaft. Das Betriebsstättenfinanzamt 
wird mit der Veranlagung beauftragt, ohne dass 
dies eine Umverteilung von Steueraufkommen 
bewirken würde. Innerhalb von Bundesländern 
und auch über einzelne Landesgrenzen hinweg 
(mit Weitergabe des anteiligen Steueraufkom-
mens) wird dies teilweise schon heute so prakti-
ziert. 


6.7.2. Sprungklage 


Die Sprungklage nach § 45 FGO ermöglicht es 
den Steuerpflichtigen, das zeitaufwändige Ein-
spruchsverfahren zu überspringen und direkt 
vor dem Finanzgericht Klage zu erheben.590 Dies 
gilt nur für Fälle, in denen der Sachverhalt aus-
ermittelt ist (§ 45 Abs. 2 FGO) – ansonsten kann 
das Finanzgericht den Fall an die Finanzbehörde 
zwecks Durchführung des Einspruchsverfahrens 
abgeben. Der Erhebung dieser Sprungklage 
muss die zuständige Finanzbehörde zustimmen 
(§ 45 Abs. 1 FGO). 


In der Praxis kommt es häufig vor, dass der 
Sachverhalt zwischen Finanzbehörde und Steu-
erpflichtigen unstrittig ist. Allerdings liegen sie 
in der rechtlichen Wertung auseinander. Die Fi-
nanzbehörden sind häufig auch durch interne 
Verwaltungsanweisungen, Erlasse, BMF-Schrei-
ben etc. an die interne Auffassung der Finanz-
verwaltung gebunden, so dass von vornherein 
davon ausgegangen werden kann, dass auch im 


590  Zu Erfahrungen vgl. Wolsztynski/Peters, Rethinking Tax 
2022 Heft 3, 73 (76). 
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Einspruchsverfahren dem Anliegen des Steuer-
pflichtigen nicht abgeholfen werden wird. 
Nichtsdestotrotz haben die Finanzbehörden in 
der Praxis Schwierigkeiten, der Durchführung 
einer Sprungklage zuzustimmen, so dass zu-
nächst das Einspruchsverfahren durchlaufen 
werden muss, bevor Rechtsschutz vor den Fi-
nanzgerichten ersucht werden kann. Dies ver-
langsamt den steuerlichen Rechtsschutz er-
heblich. 


Die Kommission empfiehlt daher, dass aus-
schließlich in Fällen, in denen der Sachverhalt 
unstrittig feststeht und Finanzbehörde und 
Steuerpflichtiger in der rechtlichen Wertung 
auseinanderliegen, der Steuerpflichtige einsei-
tig – nach vorheriger Ankündigung durch den 
Steuerpflichtigen an die Finanzbehörde, aber 
ohne deren Zustimmung – Sprungklage erhe-
ben kann. Dies würde zur Verfahrensbeschleu-
nigung, Entlastung der Rechtsbehelfsstellen 
der Finanzverwaltung und der schnelleren Er-
langung von Rechtssicherheit für Steuerpflich-
tige führen. 


 Betriebsprüfung 
6.8.1. Herausforderung 


Die steuerliche Außenprüfung ist ein wichtiges 
Instrument zur Sicherstellung der Steuergerech-
tigkeit und Aufrechterhaltung der Steuerein-
nahmen. Derzeit ändern sich die Rahmenbedin-
gungen für Unternehmen und 
Finanzverwaltung rasant, beispielsweise die 
fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft 
und Steuerverwaltung, steigende Komplexität 
und Internationalisierung von steuerrelevanten 
Sachverhalten, der Wettbewerb international 
agierender Unternehmen und der zunehmende 
Fachkräftemangel. Vor diesem Hintergrund ist 
das Außenprüfungsrecht für (inter-)national tä-
tige Unternehmen in Deutschland fortzuentwi-
ckeln. Die deutsche Außenprüfung ist aktuell 
wegen des zeitverzögerten Beginns und der 
teilweise sehr langen Prüfungsdauern mit er-
heblichen steuerlichen Planungs- und Rechts-
unsicherheiten sowie hohem Kostenaufwand 


                                                           
591  Vgl. Hardeck/Heckemeyer, StuW 2023, 207 (213).  
592  Vgl. Rätke in Klein, § 85 AO Rz. 20; Wernsmann in Hübsch-


mann/Hepp/Spitaler, § 85 AO Rz. 44 (4/2024). 
593  Vgl. zur Empfehlung einer begleitenden bzw. zeitnahen Be-


triebsprüfung Hardeck/Heckemeyer, StuW 2023, 207 (213). 


verbunden. Diese Unsicherheiten führen zu ei-
nem Standortnachteil.591 Zudem sieht sich die 
Finanzverwaltung mit einem eklatanten Fach-
kräftemangel konfrontiert – die Verwaltungs-
kapazität reicht faktisch in Zukunft noch weni-
ger als heute aus, jeden materiellen 
Steueranspruch zu ermitteln und durchzuset-
zen.592 Zu beachten ist dabei auch, dass die Fi-
nanzbehörden nach dem in Art. 3 Abs. 1 GG ver-
ankerten Grundsatz der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung die Steuern nach Maßgabe der Ge-
setze gleichmäßig festzusetzen und sicherzustel-
len haben, dass diese nicht verkürzt oder zu Un-
recht erhoben werden (§ 85 AO). 


6.8.2. Zielsetzung 


Die Effizienz und Effektivität der steuerlichen 
Außenprüfung sollten erhöht und zudem früh-
zeitig Rechtssicherheit für Steuerpflichtige er-
reicht werden. Dabei sind primär folgende Ziele 
zu verfolgen:593 


• Frühzeitige Rechtssicherheit für Unterneh-
men 


• Schonung von personellen Ressourcen auf 
Seiten der Unternehmen und der Finanz-
verwaltung 


• Verankerung struktureller kooperativer 
Verfahrenselemente und Förderung eigen-
motivierter Erfüllung von Mitwirkungs-
pflichten 


• Digitale Verfügbarkeit der Prüfungsergeb-
nisse in strukturierten Datensätzen, damit 
die Nachbereitung von Prüfungsergebnissen 
automatisiert für die Folgejahre eingepflegt 
werden kann. 


6.8.3. Umsetzung 


6.8.3.1. Bedeutung von „Tax Compliance  
Management Systemen“ 


Die bereits in § 88 Abs. 5 AO gesetzlich veran-
kerte Möglichkeit des bundeseinheitlichen Ein-
satzes von Risikomanagementsystemen kann 
einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens leisten.594 Dies um-
fasst auch die Absicherung einer Tax 


Siehe dort auch zur Möglichkeit der Verbesserung der 
Standortattraktivität durch Erhöhung der Rechtssicherheit 
bei gleichzeitig geringen Kosten für den Fiskus. 


594  Vgl. Kobor in BeckOK AO, § 88 AO Rz. 55. 
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Compliance-Strategie der Finanzverwaltung, 
deren Ziel es sein sollte, möglichst viele Steuer-
pflichtige zur eigenmotivierten Erfüllung ihrer 
Mitwirkungspflichten zu bewegen (sogenanntes 
Tax Compliance-Konzept).595 Zur höchstmögli-
chen Verwirklichung der Gesetz- und Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung fördert der kooperative 
Steuerstaat konsequent die Mitwirkung der 
Steuerpflichtigen.596 Dies wird umgesetzt durch: 


• Verstärkte Bildung von Prüfungsschwer-
punkten und Ermöglichung antragsgebun-
dener Schwerpunktprüfungen unter fina-
lem Ausschluss anderer Prüfungspunkte 


• Änderung des Auswahlmechanismus für 
prüfungsrelevante Steuerpflichtige (Risiko-
orientierung bei der Auswahl der zu prüfen-
den Unternehmen) 


• Integration kooperativer Elemente und 
Konkretisierung der Anforderungen an 
Steuerkontrollsysteme bzw. Tax Compli-
ance Management Systeme  


• Berücksichtigung als wirksam eingestufter 
Tax Compliance Management Systeme bei 
der Durchführung risikoorientierter Prü-
fungen 


• Reformierung der Regelungen der verbind-
lichen Auskunft und Zusage sowie Selbst-
anzeige 


• Verbindliche Berücksichtigung angemesse-
ner und wirksamer Tax Compliance Ma-
nagement Systeme bei Beurteilung von Vor-
satz und Leichtfertigkeit. 


Steuerpflichtige sollten – unabhängig von Grö-
ßenkriterien oder grenzüberschreitender Tätig-
keit – für eine veranlagungsnahe, risikoorien-
tierte Betriebsprüfung in Betracht kommen, 
wenn sie sich wirksam selbst kontrollieren und 
„freiwillig“ eine besondere Transparenz gegen-
über den Finanzbehörden walten lassen. Dazu 
gehören Steuerpflichtige, die Kriterien erfüllen, 
anhand derer anzunehmen ist, dass sie steuerli-
che Compliance umfänglich in ihrem Unterneh-
men beachten und umgesetzt haben: Organi-
siert sich ein Unternehmen in einer Weise, dass 
es auf freiwilliger Basis angemessene und 


                                                           
595  Vgl. Seer in Tipke/Kruse, § 85 AO Rz. 28. 
596  Vgl. Seer in Tipke/Kruse, § 85 AO Rz. 28. 
597  Die Mehrzahl der Befragten einer Studie sind darauf be-


dacht, sich compliant zu verhalten und betrachten ihre 


wirksame Kontrollen zur vollständigen und 
zeitgerechten Erfüllung seiner steuerlichen 
Pflichten ein- und durchführt, muss die Finanz-
verwaltung dies mit einem Vertrauensvorschuss 
gegenüber diesem Unternehmen „honorieren“. 


Grundsätzlich sollte in einem Rechtsstaat jeder 
Steuerpflichtige zunächst als „compliant“ ange-
sehen werden, unabhängig davon, ob ein ange-
messenes und wirksames Tax Compliance Ma-
nagement System eingerichtet ist.597 Ob 
Steuerpflichtige sich für die Einrichtung eines 
formalisierten und dokumentierten Tax Com-
pliance Management Systems entscheiden, ist 
eine Managemententscheidung, die, in Abhän-
gigkeit von Umfang und Komplexität des Ge-
schäftsmodells, eine erhebliche Investition dar-
stellen kann. Insbesondere bei weniger 
komplexen steuerrelevanten Unternehmens-
prozessen sollte auch die Hinzuziehung von 
Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern bei der 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten als ein 
Compliancemerkmal angesehen werden. 


Die damit einhergehende Differenzierung der 
Steuerpflichtigen in solche, die ein formalisier-
tes und dokumentiertes Tax Compliance Ma-
nagement System eingerichtet haben und sol-
che, die kein derartiges System haben, ist 
anzuerkennen. Dies bedeutet nicht, dass letztge-
nannte Gruppe weniger steuerehrlich ist. Viel-
mehr kann es dieser Gruppe bisher u. a. aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht notwendig oder 
möglich erschienen sein, die Investition in ein 
solches System zu tätigen, da die Rückflüsse die-
ser Investition als nicht ausreichend bewertet 
werden. Die Gewährung von Entlastungen bei 
der steuerlichen Betriebsprüfung kann daher 
auch einen (wirtschaftlichen) Anreiz darstellen, 
in ein angemessenes und wirksames Tax Com-
pliance Management System zu investieren. 


Sofern der Steuerpflichtige ein angemessenes 
und wirksames Tax Compliance Management 
System implementiert, sollte dies vor dem Hin-
tergrund effizienter Ressourcennutzung durch 
die Finanzverwaltung auch berücksichtigt wer-
den. Tax Compliance Management Systeme, de-
ren Angemessenheit und Wirksamkeit geprüft 


Steuerzahlungen als wichtigen Beitrag zur Finanzierung öf-
fentlicher Leistungen, vgl. Greil u.a., DStR 2024, 914; dies., 
Umfrage: Tax Compliance und Verrechnungspreise. TRR 
266 Accounting for Transparency, 1, 5, 6, 14. 
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wurden, sollten, wie bereits grundlegend in § 38 
EGAO angelegt, auf Antrag des Steuerpflichtigen 
zu Prüfungserleichterungen und -beschleuni-
gungen führen. 


Hierbei ist zu beachten, dass es auf Grund der 
Komplexität in den jeweiligen Geschäftsfeldern 
nicht das „eine“ angemessene und wirksame Tax 
Compliance Management System geben wird. 
Zwar werden die Systeme oftmals auf allgemein 
anerkannten (generischen) Rahmenwerken ba-
sieren, in ihrer konkreten Ausgestaltung aber 
auf die unternehmensindividuellen Gegeben-
heiten (Prozesse, Verfahren usw.) abgestimmt 
sein müssen. Das bedeutet auch, dass bei der 
Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit 
kein allgemeingültiges Schema zum Ansatz 
kommen kann. Vielmehr sind in die Prüfung der 
Angemessenheit und Wirksamkeit die unter-
nehmensspezifischen Kenntnisse von sachkun-
digen Personen, insbesondere von Steuerbera-
tern und Wirtschaftsprüfern, einzubeziehen, die 
die Komplexität des Unternehmens, der ge-
schäftlichen (steuerrelevanten) Prozesse und 
Verfahren kennen. Eine Mindestanforderung an 
eine Prozessbeschreibung und eine Beurteilung 
des aufgestellten Prozesses durch einen Steuer-
berater oder Wirtschaftsprüfer sind ausreichend. 


Dem Steuerpflichtigen sollte es überlassen wer-
den, für welche Steuerarten er ein formalisiertes, 
dokumentiertes Tax Compliance Management 
System einrichten möchte. Die Feststellung, ob 
ein eingerichtetes System angemessen und 
wirksam ist, bezieht sich dann ebenfalls auf die-
ses die jeweilige Steuerart betreffende System. 
Erleichterungen bei der Betriebsprüfung bezie-
hen sich dann auf solche Steuerarten, für die 
von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
ein angemessenes und wirksames Tax Compli-
ance Management System bescheinigt wurde. 
Eine neuerliche eigenständige Prüfung der 


                                                           
598  Vgl. Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-


wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD), BMF-
Schreiben zu den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzu-
griff vom 29.11.2019, BStBl. I 2019, 1269, Rz. 167. 


599  Vgl. Drüen in Tipke/Kruse, C. Inhalt der Verordnungser-
mächtigung Rz. 5 m.w.N. Danach ist das bereits 2005 von der 
OECD vorgestellte SAF-T (Standard Audit File for Tax) in 
Österreich bereits seit März 2009 durch Verwaltungsschrei-
ben eingeführt (BMF [AT] vom 20. März 010102/0002-


eingerichteten Systeme durch die Finanzverwal-
tung ist in diesen Fällen obsolet. 


6.8.3.2. Veranlagungsnahe, risikoorientierte  
Betriebsprüfung 


Damit der gewünschte Beschleunigungseffekt 
der Prüfungshandlungen sichergestellt werden 
kann, ist ein erhöhter organisatorischer Auf-
wand der Beteiligten erforderlich, der aber im 
Prüfungsablauf zu entsprechenden Beschleuni-
gungen führen wird: 


• Zeitnahe, umfassende Festlegung und Ab-
stimmung von Prüfungsschwerpunkten 


• Realistische und sorgfältige zeitliche Pla-
nung der Prüfung 


• Form- und fristgerechte Übermittlung der 
prüfungsrelevanten Unterlagen und Infor-
mationen (zumindest „Z3-Datenzugriff598“, 
ggf. freiwillige Schnittstelle nach § 147b AO, 
etwa bei freiwilliger599 Anwendung des SAF-
T-Konzeptes600) durch den Steuerpflichtigen 


• Effiziente Zusammenarbeit der Beteiligten 
während der Prüfungsdurchführung mit 
Vereinbarungen klarer Regeln. 


Auf Basis der zeitnah nach Abgabe der Steuerer-
klärung (elektronisch) bereitgestellten prüfungs-
relevanten Unterlagen und Informationen kann 
durch die Finanzverwaltung eine datenge-
stützte, risikoorientierte Prüfung durchgeführt 
werden. Dabei werden unter Berücksichtigung 
der Wirksamkeit des Tax Compliance Manage-
ment Systems insbesondere erhöht risikobehaf-
tete Prüffelder ausgewählt, die nach Möglich-
keit mit analytischen Prüfungshandlungen 
geprüft werden. Ob und inwieweit substanzielle 
Prüfungshandlungen (Belegprüfungen) durch-
geführt werden, sollte risikoorientiert durch den 
leitenden Betriebsprüfer festgelegt werden. 


IV/2/2009) worden und kann dort wahlweise von den Steu-
erpflichtigen genutzt werden. 


600  Vgl. Drüen in Tipke/Kruse, C. Inhalt der Verordnungser-
mächtigung Rz. 5 m.w.N. Nach dem SAF-T Konzept wird ein 
einheitliches Schema in Form einer Exportdatei im Daten-
format XML mit einem definierten Dateninhalt an die Un-
ternehmen bereitgestellt. Es handelt sich dabei um ein Da-
tenschema. Standardisiert wird also nur die XML-
Exportdatei, ohne in das ERP-System, den Kontenplan, die 
Organisation des Rechnungswesens oder den Aufbau sonsti-
ger IT-Systeme im Unternehmen einzugreifen. Damit wird 
die maschinelle Datenübertragung deutlich weniger fehler-
anfällig (vgl. Kowallik, DB 2020, 2266 (2268)). 
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6.8.3.3. Punktuelle Bestandskraft für bereits  
verwirklichte Sachverhalte außerhalb einer  
Betriebsprüfung 


Um möglichst kurzfristig positive Ergebnisse zu 
erzielen, sollte in Erwägung gezogen werden, 
eine abgestufte Vorgehensweise auf dem Weg 
zur veranlagungsnahen Betriebsprüfung vorzu-
sehen. In einem ersten Schritt könnte zunächst 
eine punktuelle Bestandskraft durch die Prü-
fung ausgewählter Einzelsachverhalte außerhalb 
der Betriebsprüfung vorgesehen werden. 


Eine solche punktuelle Bestandskraft durch die 
verbindliche Prüfung konkreter Sachverhalte 
sollte an folgende Voraussetzungen geknüpft 
werden: 


• Antrag des Steuerpflichtigen (keine umfas-
senden Zugangsvoraussetzungen) 


• Vollständige Darstellung des konkreten 
Sachverhalts 


• Darstellung des Rechtsproblems und der 
Rechtsposition des Steuerpflichtigen 


• Prüfung (rechtlich und tatsächlich) des 
Sachverhaltes durch die Finanzverwaltung. 


Auf Antrag des Steuerpflichtigen sollten (ein-
zelne) Sachverhalte einer rechtlichen und tat-
sächlichen Prüfung durch die Finanzverwaltung 
unterzogen werden, sofern ein konkreter steu-
erlicher Sachverhalt vollständig dargestellt und 
ein Rechtsproblem sowie der eigene Rechts-
standpunkt dargelegt werden. In Abgrenzung 
zur verbindlichen Auskunft nach § 89 AO soll-
ten auch bereits verwirklichte Sachverhalte ei-
ner verbindlichen Beurteilung durch die Finanz-
verwaltung zugeführt werden. Ein Zugang zur 
punktuellen Bestandskraft wäre im Gegensatz 
zur verbindlichen Zusage (§§ 204 bis 207 AO) 
auch ohne zeitlichen Zusammenhang zu einer 
(regulären) Außenprüfung möglich. Die punktu-
elle Bestandskraft bezieht sich dann auf das Er-
gebnis der Prüfung des Finanzamts und wirkt 
bei Sachverhalten mit Dauerwirkung auch für 
die Zukunft. Eine erneute Überprüfung dieses 
Sachverhalts im Rahmen der Betriebsprüfung 
wäre damit obsolet. 


                                                           
601  Positiv sei auf die Begrenzung der Ablaufhemmung der 


Festsetzungsfrist bei Außenprüfungen gemäß § 171 Abs. 4 
AO in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der DAC 7-
Richtlinie verwiesen. Die Ablaufhemmung endet künftig 
spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 


6.8.3.4. Fristen 


Für die Vorlage von Belegen oder die Beantwor-
tung von Fragen sollten beiderseitig Fristenre-
gelungen getroffen werden. Ein kooperativer 
Ansatz zwischen Steuerpflichtigem und Finanz-
verwaltung erfordert, dass die Finanzverwaltung 
zeitnah handelt, insbesondere wenn der Steuer-
pflichtige sich ordnungswidrigkeitsbelastenden 
Mitwirkungspflichten ausgesetzt sieht. Hier be-
steht dringender Handlungs- und Regelungsbe-
darf. 


Dies kann etwa über eine Begrenzung der An- 
bzw. Ablaufhemmung von Festsetzungs- und 
Verjährungsfristen erreicht werden. Insgesamt 
sollten die Fristen in §§ 169 ff. AO angepasst 
werden. In Betracht kommt z. B. eine zweijäh-
rige Festsetzungsfrist bei Nicht-Verbrauchsteu-
ern (§ 169 Abs. 2 Nr. 2 AO) oder eine Anpassung 
der Regelungen zum Fristbeginn und der Ab-
laufhemmung. Ziel sollte es sein, dass spätestens 
fünf Jahre nach Ende des Verlangungszeit-
raums Rechtssicherheit hergestellt ist.601 


Im Tagesgeschäft ist es wichtig, dass die Steuer-
pflichtigen die Prüfungsanfragen zeitnah beant-
worten, ebenso wichtig ist aber auch eine zeit-
nahe Rückmeldung der Betriebsprüfer. Diese 
Rückmeldung bezieht sich nicht auf die (ab-
schließende) Beurteilung eines Sachverhalts, 
sondern insbesondere darauf, dass eingegangene 
Unterlagen zeitnah gesichtet werden und eine 
Rückmeldung erfolgt, ob diese grundsätzlich 
ausreichen. 


6.8.3.5. Wesentlichkeitsgrenzen 


Zum risikoorientierten Prüfungsansatz pas-
send sollten für die Betriebsprüfung Wesent-
lichkeitsgrenzen für den Aufgriff von Sachver-
halten entwickelt werden. Diese sollten 
skalierbar ausgestaltet sein, so dass sie von der 
Größe eines Unternehmens bzw. der ganzen 
Unternehmensgruppe abhängen. Die Grunds-
ätze zur Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen 
sollten bundesweit einheitlich sein, was durch 
eine zentrale BZSt-Entwicklung oder Koordina-
tion der Länder erreicht werden könnte. 
 


die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde. Damit wird 
die bislang fehlende zeitliche Begrenzung aufgehoben. Diese 
gesetzliche Änderung kann jedoch nur einen ersten Schritt 
zur Verkürzung der Betriebsprüfungsdauer darstellen. 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


180   Digitalisierung, Prozesse und Betriebsprüfung 


6.8.3.6. Klare Zuständigkeiten 


Betriebsprüfungen werden bei großen Unter-
nehmen durch einen Landes-(Konzern)betriebs-
prüfer geleitet und von Betriebsprüfern der je-
weiligen Landesfinanzbehörde durchgeführt 
(§ 17 Abs. 2 FVG, § 195 S. 1 AO, § 20 Abs. 3 BpO). 
Das BZSt wirkt im Rahmen der Bundesbetriebs-
prüfung bei den Betriebsprüfungen mit (§§ 5 
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 19 Abs. 1, Abs. 2 FVG, § 20 
Abs. 1 BpO), wobei die Abgrenzung der Prüffel-
der und die inhaltliche Abstimmung „im Einver-
nehmen mit der zuständigen Landesfinanzbe-
hörde“ erfolgen sollen (§ 19 Abs. 2, Abs. 3 FVG, 
§§ 20 Abs. 2, 22 Abs. 1 BpO). Bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen dem Prüfbericht der 
Landesfinanzbehörde und dem des BZSt soll 
eine „einvernehmliche Lösung“ gefunden wer-
den. Gelingt dies nicht, muss die Angelegenheit 
dem Bundesfinanzministerium vorgelegt wer-
den, um eine Entscheidung herbeizuführen 
(Letztentscheidungsrecht, § 19 Abs. 4 FVG). 


Diese in der BpO und dem FVG vorgeschriebe-
nen Arbeitsweisen von Landes- und BZSt-Be-
triebsprüfern leiden darunter, dass Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten nicht klar 
voneinander abgegrenzt sind. Vielmehr oblie-
gen Prüfungen jeweils beiden Behörden (BZSt 
und Landesfinanzbehörde), die sich dann im 
Rahmen der jeweiligen Betriebsprüfung „im 
Einvernehmen“ miteinander abstimmen müs-
sen. 


Das hat verschiedene Konsequenzen: 


• Die Organisation ist in der Praxis sehr inef-
fizient, da die Aufgaben doppelt an Zustän-
dige vergeben werden. Die Durchführung 
kostet viel Zeit, da zunächst einmal „jeder 
für alles“ zuständig ist. 


• In jedem einzelnen Fall müssen Abgrenzun-
gen der Prüffelder individuell vorgenom-
men werden. Die Governance ist damit so 
aufgebaut, dass Meinungsverschiedenheiten 
bei diesen Verhandlungen über Prüffelder 
und Zuständigkeiten systembedingt vor-
kommen können, da die jeweils verhandel-
ten Aufteilungen subjektiv sind.  


• Aus Sicht der Steuerpflichtigen ist undurch-
sichtig – und auch in jedem Einzelfall unter-
schiedlich, in welchen Prüffeldern und in 
welchem Umfang das BZSt bei der Prüfung 


mitwirkt. Selbst bei gut koordinierten Prü-
fungen ist die Koordination zeitaufwändig. 


• Unternehmen und Betriebsprüfer berichten 
einerseits von sehr gut laufenden Verfahren 
mit eingespielten, erfahrenen und fairen Be-
teiligten auf allen Seiten. Anderseits gibt es 
vermehrt Berichte über Unstimmigkeiten 
zwischen Landes- und Bundes-(BZSt)-Prü-
fern, die teilweise in überlappenden Prüffel-
dern aktiv sind, zu verschiedenen Zeitpunk-
ten sehr ähnliche Dokumentationen 
anfordern und auch inhaltlich zu keiner 
übereinstimmenden Beurteilung eines 
Sachverhalts kommen. Die Stimmung zwi-
schen Landesprüfern und BZSt-Prüfern 
wird oft als sehr schlecht beschrieben; auch 
wird das Verfahren als sehr langwierig ange-
sehen; teils wird bezweifelt, dass es über-
haupt eine Abstimmung zwischen BZSt- 
und Landesprüfern gibt. Gemäß dem Bun-
desrechnungshof wurden Absprachen über 
die Aufteilung der Prüfungsaufgaben zwi-
schen BZSt und Landesbehörden (z. B. im 
Bereich Abgeltungsteuer, Investmentsteuer-
gesetz und REITs) nicht wie vereinbart um-
gesetzt, was zu einer unzureichenden quali-
tativen Unterstützung der Landesbehörde 
durch die Bundesbetriebsprüfung führte. 
Gründe hierfür waren u. a. personelle Eng-
pässe, geringe steuerliche Relevanz sowie 
niedrige Fallzahlen. Insgesamt konnte die 
Bundesbetriebsprüfung die in sie gesetzten 
Erwartungen bezüglich einer intensiveren 
Prüfungstätigkeit bislang nicht erfüllen. 


• Übergeordnete Kenntnisse von Sachverhal-
ten, Branchen und dem internationalen 
Steuerrecht sind wichtige Argumente für die 
Mitwirkung der BZSt-Prüfer. In der Praxis 
wird teilweise beschrieben, dass diese 
Kenntnisse in hohem Maße und sehr hilf-
reich vorhanden seien. In anderen Fällen 
wird aber – ganz im Gegenteil – davon be-
richtet, dass auf Länderebene mehr Kompe-
tenzen vorhanden seien und ein Mehrwert 
aus der Mitwirkung der Bundesbetriebsprü-
fer nicht gesehen werde. Auch kritisiert der 
Bundesrechnungshof die qualitative Unter-
stützung durch die Bundesbetriebsprüfung, 
was er auf fehlendes Prüfpersonal oder 
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dessen unzureichende Einsatzfähigkeit zu-
rückführt.602 


Eine Veränderung des „Mindset“ der Prüfer – 
gegenüber den Steuerpflichtigen, aber auch in 
der Zusammenarbeit zwischen Bund und Län-
dern – ist für die Zukunft wichtig. Diese wird je-
doch nach Ansicht der Kommission nicht aus-
reichen, um Betriebsprüfungen effizienter und 
planbarer durchzuführen. Vielmehr sollte auch 
die Governance – der institutionelle Ordnungs-
rahmen – der Betriebsprüfungen weiterentwi-
ckelt werden. Dabei sollten insbesondere re-
dundante Aufgaben abgeschafft und 
Zuständigkeiten klar definiert werden. 


Einheitliche Standards und Verfahren  


Einheitliche Standards könnte der Bund durch 
eine Fortentwicklung seiner Aufgaben hin zu ei-
ner Beratungs- und Kontrollfunktion des BZSt 
gewährleisten. Dies würde auch dem Ziel die-
nen, eine effektive Mitwirkung an der Bundes-
betriebsprüfung in Zukunft auszugestalten:603  


• Das BZSt wirkt grundsätzlich nicht vor Ort 
bei den Unternehmen in der Prüfung mit. 
Eine Ausnahme bilden bestimmte Prüffel-
der, die – ausschließlich in Großunterneh-
men, z. B. ab 10 Mrd. Euro Umsatz – in allen 
Fällen ausschließlich vom BZSt geprüft 
werden. Diese könnten alle internationa-
len Sachverhalte, v. a. die Verrechnungs-
preissachverhalte, sein. Bei allen anderen 
Unternehmen werden auch die internatio-
nalen Sachverhalte ausschließlich durch die 
Länder geprüft. Durch diese Regelung wird 
eine Koordination und Aufteilung der 
Prüffelder je Einzelfall obsolet. Die vom 
BZSt übernommenen Prüffelder sollen ver-
lässlich innerhalb eines vorgegebenen Zeit-
rahmens geprüft werden. 


• Eine bundesweit gleichmäßige Besteue-
rung stellt das BZSt über andere Wege 
her:604 


                                                           
602  Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO, 17, 


18, 19. 
603  Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO, 20. 
604  Die gleichmäßige Besteuerung kann mit der Neukonzipie-


rung der Aufgaben weit besser erfüllt werden als durch Mit-
wirkung bei derzeit nur ca. 3 Prozent der Prüfungen (vgl. 
Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO, 14), da 
das BZSt von allen Prüfungen Daten erhält.  


o Landesbetriebsprüfer berichten aus den 
Betriebsprüfungen an die BZSt-Prüfer 
und stellen über eine Plattform umfang-
reiche Daten zur Verfügung, die von 
diesen zusätzlich ausgewertet werden.605 
Die übermittelten Daten, z. B. Feststel-
lungen aus den Betriebsprüfungen, soll-
ten so weit wie möglich identisch sein 
zu den Daten, die die Landesprüfer an 
die Unternehmen geben, und auf der 
gleichen Plattform basieren, um den 
Aufbau eines doppelten Reportings und 
doppelte Dateneingabe zu vermeiden. 
Das BZSt wertet die aus den Ländern er-
haltenen (Massen-)Daten aus, um Ano-
malien und potenzielle Abweichungen 
von bundesweit einheitlicher Prüfung 
zu identifizieren. 


o Die BZSt-Prüfer übermitteln ihre Er-
kenntnisse an die Landesprüfer. Dieser 
Prozess erfolgt in einem wertschätzen-
den Dialog auf Augenhöhe. Die BZSt-
Prüfer beraten und schulen die Landes-
prüfer in Bezug auf eine bundesweit 
einheitliche Vorgehensweise sowie Ein-
schätzung von Sachverhalten und ent-
wickeln aus diesen Erfahrungen sowie 
speziellem Branchenwissen Empfehlun-
gen für einheitliche Prüfansätze. Die Be-
ratungen und Empfehlungen stellen 
eine Dienstleistung des BZSt an die Län-
der dar, die für die Länder einen Mehr-
wert schaffen soll. Die Länder müssen 
sich mit den übermittelten Erkenntnis-
sen befassen und teilen dem BZSt mit, 
wie sie aufgezeigte Auffälligkeiten lösen. 
Die operative Umsetzung der Erkennt-
nisse liegt allein bei den Ländern. 


• Internationale Verfahren (Advance Pricing 
Agreements (APAs) und Mutual Agreement 
Procedures (MAPs)) sollen ausschließlich 
vom BZSt durchführt werden. Dies sollte 
befähigt werden, vollumfänglich Entschei-
dungen zu treffen. In internationalen 


605  Gemäß §§ 3, 21 Abs. 1 BpO sind die Länder schon heute ver-
pflichtet, dem BZSt Prüfungsgeschäftspläne für Großbe-
triebe zur Verfügung zu stellen. So fordert auch der Bundes-
rechnungshof, dass die Länder dem BZSt die notwendige 
Datenbasis zukommen lassen soll, um eine Mitwirkung risi-
koorientiert auswählen zu können, vgl. Bundesrechnungshof, 
Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO, 22. 
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Verständigungsverfahren sollte der Verhan-
delnde – das BZSt – im Sinne klar abge-
grenzter Aufgaben und Kompetenzen das 
alleinige Recht haben, das Verhandlungser-
gebnis stellvertretend für alle Parteien – 
Kommunen, Länder und den Bund – zu ak-
zeptieren. Dies verkürzt aufwendige Rück-
sprachen, die zu unnötigen Zeitverzögerun-
gen nach Abschluss der Verhandlung 
führen. Derzeit führt das BZSt die Verhand-
lungen, es hat aber schlussendlich keine 
Entscheidungsgewalt über das Ergebnis, das 
von dem jeweiligen Land noch genehmigt 
werden muss. Die Ergebnisse der Verhand-
lungen sind durch das BZSt in anonymisier-
ter Form auch den Ländern zur Verfügung 
zu stellen, beispielsweise durch Eingabe bei 
der o. g. Datenplattform. Hier können sie 
von Bund und Ländern zum Zwecke des 
Benchmarkings verwendet werden. 


Rolle des (Konzern-)Betriebsprüfers 


Die Rolle des leitenden (Konzern-)Betriebs-
prüfers sollte aufgewertet werden. Er sollte das 
Verfahren inhaltlich und zeitlich leiten sowie 
vor Ort entscheidungsbefugt sein. Das Betriebs-
prüfungsfinanzamt am Hauptsitz des Unterneh-
mens sollte in allen Konzern- und Gruppenfäl-
len die gesamte Verantwortung über den 
Prüfungsfall bekommen und den örtlich zustän-
digen Betriebsprüfungsfinanzämtern bezogen 
auf die zu prüfenden Unternehmen weisungs-
befugt sein. Dies beginnt bei der Prüfungspla-
nung, der Auswahl der Prüfungsschwerpunkte 
und der Zusammenführung der Ergebnisse. Ge-
genüber allen Verfahrensbeteiligten auf Seiten 
der Finanzverwaltung – BZSt, Ländern und ggf. 
Kommunen – sollte der leitende Betriebsprüfer 
das Recht bekommen, verbindliche Fristen zu 
setzen. 


Sinnvoll ist auch eine zentrale Zuständigkeit für 
die Steuerpflichtigen, wenn es sich um Grup-
penunternehmen handelt, die noch keinen Kon-
zern darstellen und damit nicht in den Zustän-
digkeitsbereich der Konzernprüfung fallen. 


Verhältnis der Landesprüfer zueinander 


Auch im Verhältnis der Landesprüfer verschie-
dener Bundesländer sollte die Governance ge-
schärft werden. 


• Der leitende Betriebsprüfer legt im Rah-
men der Prüfungsplanung unter Konsulta-
tion der anderen zuständigen Betriebsprü-
fungsfinanzämter für die 
Unternehmensgruppe bzw. einzelne Unter-
nehmensteile die Prüfschwerpunkte fest. 


• Bei Konzernen mit Standorten in verschie-
denen Bundesländern sollten Bereiche nur 
einmal geprüft werden, die identisch in den 
verschiedenen Konzerneinheiten gehand-
habt werden und bei denen diese Einheit-
lichkeit durch systematische Verfahren (ins-
besondere ein Tax Compliance Management 
System und Konzernrichtlinien zum Um-
gang mit bestimmten Sachverhalten) sicher-
gestellt ist. Beispiele können die Bildung 
von Rückstellungen, Abschreibungen oder 
die Behandlung von Betriebsveranstaltun-
gen sein. Länder sind hierdurch von der 
Prüfung abgegrenzter Bereiche befreit, ohne 
dass Prüfer ihre Amtspflichten nach u. a. 
§ 17 Abs. 2 FVG, § 85 AO, § 195 S. 1 AO, §§ 3, 
20 Abs. 3 BpO verletzen. Sowohl auf Seiten 
der Finanzverwaltungen als auch der Steu-
erpflichtigen lassen sich durch diesen Weg-
fall redundanter Prüfungen Ressourcen ein-
sparen. 


Zusammenfassung 


Zusammenfassend kann festgehalten werden: 


• Es sollte gesetzliche, klar abgegrenzte Zu-
ständigkeiten von Bund und Ländern ge-
ben, so dass keine Aufteilung der Prüffelder 
innerhalb der einzelnen Betriebsprüfung 
mehr notwendig ist. Das BZSt sollte bei 
Großunternehmen die Prüfung der inter-
nationalen Sachverhalte vornehmen. Alle 
anderen Prüffelder sowie die vollständige 
Prüfung der Unternehmen, die nicht unter 
diese Größenklasse fallen, unterliegen aus-
schließlich der Prüfung durch die Landes-
prüfer. 


• Die Rolle des leitenden Konzernbetriebs-
prüfers sollte aufgewertet werden. 


• Auch im Verhältnis der Landesprüfer ver-
schiedener Bundesländer sollte die Gover-
nance geschärft werden. 
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6.8.3.7. Qualifikation der Betriebsprüfer 


In der Betriebsprüfung werden Mitarbeitende 
der Finanzverwaltung mit unterschiedlichen 
Vorkenntnissen eingesetzt. Vorherrschend ist 
ein Studium an einer Hochschule für Finanzen 
oder ein juristisches Studium. Wünschenswert 
wäre bei allen Außenprüfern und -prüferinnen, 
dass sie einige Jahre im Innendienst tätig waren, 
die Veranlagung kennen und ökonomisches 
Verständnis mitbringen. Der Personalmangel 
hat bei der Finanzverwaltung dazu geführt, dass 
die Mitarbeitenden sich direkt nach dem Stu-
dium für die Betriebsprüfung melden können.606 
Es gibt auch Bestrebungen, mehr betriebswirt-
schaftlichen Sachverstand gerade in die Be-
triebsprüfung hereinzuholen und die Finanzver-
waltung wirbt verstärkt um Betriebswirte und -
innen mit Bachelor-Abschluss und steuerfachli-
chem Schwerpunkt.607 Hier wäre es wünschens-
wert, diesem Personenkreis zu ermöglichen, 
breite Praxiserfahrung gepaart mit Aufstiegs-
chancen zu sammeln, beispielsweise durch ein 
duales Masterstudium im Rahmen der Betriebs-
prüfung. Bisher sind die Führungspositionen ab 
Sachgebietsleiter und -leiterin an eine juristi-
sche Vorbildung geknüpft.608 Zur Steigerung des 
ökonomischen Wissens wäre ein insgesamt 
breiteres Qualifikationsprofil auch in diesen Po-
sitionen wünschenswert. Neben der vermehrten 
Einstellung von Wirtschaftswissenschaftlern 
wäre auch ein (temporärer) Wechsel von Mitar-
beitenden der Industrie und Beratung in die Fi-
nanzverwaltung vorstellbar. 


6.8.3.8. Incentivierung von Betriebsprüfern 


Ein Auslöser oder verstärkendes Element bei 
Streitigkeiten zwischen Betriebsprüfern von 
Bund versus Ländern, aber auch Betriebsprüfern 
und Unternehmen, ist derzeit eine falsche bzw. 
zu einseitige Incentivierung: Als Ziel von Prü-
fungen wird von Seiten der Prüfer oft verstan-
den, ein Mehrergebnis zu erzielen.609 Dies ba-
siert einerseits auf der Erwartung von Ländern, 
bestimmte Beträge durch Betriebsprüfungen für 


                                                           
606  Vgl. z. B. die Homepage des Landesamts für Steuern in 


Rheinland-Pfalz www.lfst-rlp.de unter der Rubrik „berufli-
che Perspektiven (Diplom-Finanzwirt)“ oder Homepage 
Landesverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen 
www.Finanzverwaltung.nrw.de unter der Rubrik „Spannung 
und Abwechslung – Ich bin Betriebsprüferin“. 


607  Vgl. z. B. die Homepage der Hessischen Finanzverwaltung 
www.finanzverwaltung-mein-job.hessen.de unter der 
Rubrik „Berufseinstieg nach dem Studium“. 


die Länderfinanzierung zu erhalten, andererseits 
fließen – zumindest implizit – erzielte Mehrer-
gebnisse bei Beurteilungen von Betriebsprüfern 
und somit bei Karrierewegen ein. 


Diese Fehlanreize verursachen ein als aggressiv 
empfundenes Verhalten von Betriebsprüfern 
und können auch Ursache dafür sein, dass Prü-
fer bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
zunächst fiskalische Maximalpositionen einneh-
men, die sie in – aus Sicht der Finanzverwaltung 
und der Unternehmen – langwierigen und teu-
ren Verständigungsverfahren nicht halten kön-
nen.610 Für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land und die Effizienz der Finanzverwaltung 
haben diese Fehlincentivierungen massive Aus-
wirkungen. 


Gerade durch die Einführung wirksamer Tax 
Compliance Management Systeme kann es in 
Zukunft noch viel mehr als heute vorkommen, 
dass Betriebsprüfungen ohne Mehrergebnis für 
die Finanzverwaltung enden. Dies sollte zukünf-
tig nicht als mangelnde Leistung des Prüfers ge-
wertet werden, sondern eine Beurteilung muss 
an anderen Kriterien festgemacht werden. Zu-
künftig könnten das Einhalten bundesweiter 
Standards bei der Prüfung, eine geringe Streit-
quote bzw. hohe Erfolgsquote bei Verfahren, 
die Folge der Prüfungen sind (z. B. vor Finanzge-
richten und bei internationalen Verständigungs-
verfahren) und das Einhalten von Fristen und 
Prüfungsdauern einschließlich kurzer Reakti-
onszeiten auf Seiten der Betriebsprüfer ergän-
zender Teil des Beurteilungssystems werden.  


6.8.3.9. Grenzüberschreitende Betriebsprüfungen 


Eine deutliche Effizienzsteigerung bei den 
grenzüberschreitenden Betriebsprüfungen kann 
mit einer grenzüberschreitenden gemeinsamen 
Prüfung, vor allem aber mit einer staatenüber-
greifenden Sachverhaltsaufklärung erreicht 
werden. Hier sollten Regelungen zu Zuständig-
keiten und Prozessbeschreibungen aufgestellt 
und abgestimmt werden, damit jeder betroffene 


608  Vgl. z. B. Homepage der Finanzverwaltung für Nordrhein-
Westfalen www.die-zukunft-steuern.nrw unter der Rubrik 
„Einstieg – Führungskräfte“. 


609  Vgl. zur Statistik erzielter Mehrergebnisse, vgl. BMF, Mo-
natsbericht Oktober 2023, 31 ff. 


610  Ursprüngliche Mehrergebnisse, die nach Verständigungs-
verfahren von der Finanzverwaltung nicht gehalten werden 
können, werden in der Statistik nicht (!) gekürzt. Die Defini-
tion des Mehrergebnisses in der Statistik trägt somit zu den 
Fehlanreizen bei. 



http://www.lfst-rlp.de/

http://www.finanzverwaltung.nrw.de/

http://www.finanzverwaltung-mein-job.hessen.de/

http://www.die-zukunft-steuern.nrw/
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Staat denselben Informationsstand über den zu 
Grunde liegenden Sachverhalt hat. Diesbezügli-
che Informationsdivergenzen hemmen den 
Fortgang solcher Prüfungen. Letztlich sollten 
am Ende nur noch die rechtlichen Fragen in den 
Rechtskreisen der beteiligten Staaten diskutiert 
werden, aber nicht mehr der Sachverhalt. Hierzu 
wäre es sehr hilfreich, wenn die beteiligten Fi-
nanzverwaltungen in gemeinsamen Terminen 
mit dem Steuerpflichtigen gleichzeitig infor-
miert werden. In der Praxis gibt es diesbezüglich 
bereits gute Erfahrungen. 


Innerhalb der deutschen Finanzverwaltung soll-
ten die Zuständigkeiten vollumfänglich an das 
BZSt gegeben werden.611 


6.8.4. Zusammenfassung 


Das Außenprüfungsrecht muss dringend refor-
miert werden, um überlange Verfahrensdauern 
zu reduzieren sowie lang andauernde Rechtsun-
sicherheit und hohen, insbesondere personellen, 
Ressourcenaufwand für alle Verfahrensbeteilig-
ten zu vermeiden. Die Einführung kooperativer 
Elemente, insbesondere eine Fokussierung der 
Prüfung in Verbindung mit der Implementie-
rung eines Tax Compliance Management Sys-
tems, erscheint daher geboten. Unternehmen, 
die durch Datenbereitstellung sowie Implemen-
tierung eines angemessenen und wirksamen Tax 
Compliance Management Systems Transparenz 
gegenüber der Finanzverwaltung walten lassen, 
sollten im Gegenzug insoweit von schnellerer 
Rechtssicherheit profitieren. Eine datenbasierte, 
risikoorientierte Auswahl der zu prüfenden 
Steuerpflichtigen und stärkere Prozess- und Ri-
sikoorientierung der Prüfungshandlungen lässt 
dabei eine Steigerung der Effizienz und Effekti-
vität der steuerlichen Außenprüfung erwarten. 
Hierfür müssen beide Seiten Zugeständnisse 
machen. Kurzfristige Fortschritte zur Verringe-
rung von Verfahrensdauern lassen sich durch 
eine antragsgebundene Prüfung von Einzelsach-
verhalten mit punktueller Bestandskraft erzie-
len. Die Zuständigkeiten von Bund und Ländern 
sind klar voneinander abzugrenzen; auch ist die 
Anreizsetzung für Betriebsprüfer fortzuentwi-
ckeln. 


                                                           
611  Vgl. hierzu auch Abschnitt 6.8.3.6 „Klare Zuständigkeiten“. 


 Berichtigung von  
Steuererklärungen 
6.9.1. Verfahren zur Berichtigung von 
Erklärungen 


§ 153 AO regelt die Pflicht zur Berichtigung von 
Erklärungen. Gemäß § 153 Abs. 1 AO ist ein 
Steuerpflichtiger unter den im Gesetz genann-
ten Voraussetzungen verpflichtet, unrichtige  
oder unvollständige Angaben in (Steuer-) Erklä-
rungen, die zu einer Verkürzung von Steuern 
führen können bzw. bereits geführt haben, un-
verzüglich anzuzeigen und die erforderliche 
Richtigstellung vorzunehmen. Die Anzeige- 
und Berichtigungspflicht nach § 153 Abs. 1 AO 
erstreckt sich nicht nur auf Steuererklärungen, 
sondern auf alle Erklärungen des Steuerpflichti-
gen, die Einfluss auf die Höhe der festgesetzten 
Steuer oder auf gewährte Steuervergünstigen 
gehabt haben. 


Das bestehende Verfahren ist aus verschiedenen 
Gründen als problematisch zu beurteilen: 


• Zeitpunkt der Anzeige und der Berichti-
gung. Gemäß § 153 Abs. 1 S. 1 AO sind die 
Anzeige und die erforderliche Richtigstel-
lung unverzüglich vorzunehmen. Laut Rz. 
5.1 des Anwendungserlasses zu § 153 AO612 
ist die entsprechende Anzeige ohne schuld-
haftes Zögern gegenüber der sachlich und 
örtlich zuständigen Finanzbehörde vorzu-
nehmen. Die Berichtigung kann demnach 
ggf. später nachfolgen, wenn hierfür eine 
gewisse Zeit zur Aufbereitung der Unterla-
gen erforderlich ist. In einem solchen Fall 
sollte ggf. die erforderliche Zeitdauer gegen-
über der Finanzbehörde begründet werden. 
Zu diesem Zweck ist dem Berichtigungs-
pflichtigen von der Finanzbehörde eine an-
gemessene Frist zu gewähren. Die nur sehr 
vage gehaltenen Aussagen zum maßgebli-
chen Prozess begründen für die Steuer-
pflichtigen erhebliche Unsicherheiten, und 
zwar mit Hinblick auf den zeitlichen Rah-
men, den Umfang und den/die Adressaten 
(beispielsweise Veranlagungsstelle und/oder 
Betriebsprüfer? Wie ist das Zusammenspiel 
von Veranlagungsstelle und 


612  BMF-Schreiben zum Anwendungserlass zu § 153 AO vom 
23.05.2016, BStBl. I 2016, 490.  
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Betriebsprüfung? Wann sind Anzeige und 
Richtigstellung rechtsverbindlich erfolgt?). 
Darüber hinaus befinden sich die Steuer-
pflichtigen in einem sehr dynamischen Um-
feld, das auf der einen Seite i. d. R. hochkom-
plexe, sich fortlaufend ändernde operative 
Prozesse bzw. neue (digitale) Geschäftsmo-
delle beinhaltet, und auf der anderen Seite 
sehr dynamische regulatorische Anforde-
rungen seitens des Gesetzgebers. Damit 
steigt die Wahrscheinlichkeit von Berichti-
gungstatbeständen. Aufgrund der potenziell 
erheblichen (strafrechtlichen) Rechtsfolgen 
für die Steuerpflichtigen und ggf. für deren 
gesetzliche Vertreter sind Konkretisierun-
gen und Erleichterungen im Prozess drin-
gend geboten. 


• Mehrstufige Beteiligungsverhältnisse. Bei 
Beteiligungen an inländischen Personenge-
sellschaften bzw. bei Ergebnisabführungs-
verträgen ist ein- und dieselbe Meldung 
von jedem Unternehmen der Beteiligungs-
kette, dessen Steuererklärung sich ändert, 
vorzunehmen. Hierfür sind in den Unter-
nehmen umfangreiche Reporting- und Mel-
desysteme aufzubauen, um sicherzustellen, 
dass die Meldungen korrekt weitergeleitet 
und an die Finanzämter und ggf. auch an die 
Betriebsprüfer übermittelt werden. Bei einer 
solchen Vorgehensweise werden bereits be-
stehende Meldepflichten zwischen den zu-
ständigen Finanzverwaltungen nicht be-
rücksichtigt (beispielsweise ESt-4B-
Meldungen613 der Betriebsstättenfinanzäm-
ter; gesonderte und einheitliche Feststellung 
des dem Organträger zuzurechnenden Ein-
kommens). 


Zur Vereinfachung und Einsparung von Res-
sourcen auf Seiten der Finanzverwaltung und 
der Steuerpflichtigen schlägt die Kommission 
folgende Änderungen vor:  


• Einführung einer Frist für die Anzeige-
pflicht von (mindestens) zwei Wochen.  


• Einführung einer Frist für die erforderliche 
Berichtigung von sechs Monaten mit der 
Möglichkeit einer antragsgebundenen Ver-
längerung (Bearbeitung seitens der 


                                                           
613  Das sind Meldungen über Einkünfte, an denen mehrere Per-


sonen beteiligt sind. 


Finanzverwaltung innerhalb von zwei Wo-
chen erforderlich). 


• Einführung von Wesentlichkeitsgrenzen, 
beispielsweise bei anschlussgeprüften Steu-
erpflichtigen in Höhe von nach Unterneh-
mensgröße gestaffelten Prozentsätzen, die 
sich beispielsweise an Kennzahlen von Bi-
lanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung 
orientieren und Erleichterungen für Steuer-
pflichtige mit einem angemessenen und 
wirksamen Tax Compliance Management 
Systems beinhalten. 


• Zudem sollte eine Klarstellung dahingehend 
erfolgen, dass die Anzeige und die Berichti-
gung nur auf Ebene der Gesellschaft zu er-
folgen haben, bei der die Richtigstellung ori-
ginär erfolgen muss. Damit bestehen 
zukünftig keine weiteren Pflichten für die 
nachfolgenden Gesellschaften bei mehrstu-
figen Gesellschaftsverhältnissen. 


6.9.2. Berichtigung von Erklärungen nach oder 
während der Außenprüfung 


6.9.2.1. Grundfall 


Die in § 153 Abs. 1 AO geregelten Anzeige- und 
Berichtigungspflichten haben auch in Fällen der 
Außenprüfungen einen weitreichenden An-
wendungsbereich. Konkret geht es hier um den 
Fall, dass eine abgegebene Erklärung im Rah-
men einer Betriebsprüfung (sei es durch Eini-
gung mit der Betriebsprüfung oder durch eine 
einseitige Feststellung der Betriebsprüfung614) 
unrichtig wird. Dieser Fehler ist unverzüglich 
anzuzeigen und zu berichtigen; genauere Anga-
ben zum zeitlichen Rahmen enthält das Gesetz 
nicht; teilweise wird ein Zeitraum von nur zwei 
Wochen nach Kenntnis für die Berichtigung als 
ausreichend erachtet.615 Dabei ist der Steuer-
pflichtige nicht zu einem stetigen Screening al-
ler abgegebenen Erklärungen verpflichtet. 
Wenn er aber weiß, dass die Erklärung falsch ist, 
muss er berichtigen. Dies bedeutet eine erhebli-
che Belastung für die Steuerpflichtigen, weil we-
der das Gesetz noch der entsprechende Anwen-
dungserlass konkrete Angaben zum Zeitpunkt 


614  Beispiel: Im Jahr 2024 erfolgt eine Einigung für den Be-
triebsprüfungszeitraum 2020-2022. 


615  Vgl. Rätke in Klein, § 153 AO Rz. 20. 
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von Anzeige und Berichtigung enthält, und ggfs. 
viele Jahre zu berichtigen sein können.616 


6.9.2.2. Folgen 


Folgen im Betriebsprüfungszeitraum 


Fraglich ist zunächst, ob der Steuerpflichtige die 
Erklärungen für den in der Vergangenheit lie-
genden Betriebsprüfungszeitraum zu korrigie-
ren hat. In der Praxis wird dies heute uneinheit-
lich behandelt: So werden in vielen Fällen 
Betriebsprüfungsergebnisse dadurch umgesetzt, 
dass die Berichte durch die Veranlagungsstelle 
ausgewertet werden, in anderen Fällen wiede-
rum berichtigt der Steuerpflichtige die für den 
Betriebsprüfungszeitraum abgegebenen Erklä-
rungen nach Abschluss der Betriebsprüfung. 
Aus verfahrensökonomischen Gründen emp-
fiehlt die Kommission dem Gesetzgeber, explizit 
klarzustellen, dass für den Betriebsprüfungszeit-
raum keine Berichtigungen durch den Steuer-
pflichtigen erfolgen müssen.  


Erkennt der Steuerpflichtige unabhängig von 
der Prüfung vor Abschluss der Außenprüfung 
eine Korrekturpflicht, sollte er lediglich ver-
pflichtet sein, dies dem Prüfer mitzuteilen. Al-
les andere wäre verfahrensökonomisch ineffi-
zient und nicht hilfreich. 


Folgen im Folgezeitraum, wenn die  
Betriebsprüfung bereits begonnen hat 


Hier ist de lege lata grundsätzlich eine Änderung 
der den Folgezeitraum betreffenden Erklärun-
gen617 verpflichtend, sie ist aus verfahrensöko-
nomischen Gründen aber abzulehnen. Grund 
ist, dass Steuerpflichtige und Betriebsprüfung 
sich häufig darüber einigen, auf welchem „Er-
klärungs- und Bescheidstand“ sie die Prüfung 
durchführen möchten. Die Änderung von Erklä-
rungen nach Beginn der Prüfung kann nachtei-
lige Auswirkungen auf die Datenbereitstellung 
für die Betriebsprüfung haben. So würde die Ar-
beit der Betriebsprüfung z. B. betreffend den Ab-
gleich von ihren eigenen Daten (z. B. in Syste-
men wie BPA-Euro) bzw. mit den 
Bescheiddaten, die ihr durch die Finanzämter 
übermittelt werden, deutlich erschwert. Hier 


                                                           
616  Siehe die entsprechende Forderung zur Einführung einer 


Frist von sechs Monaten mit antragsgebundener 


würden manuelle Doppelarbeiten durch die 
Prüfer erfolgen müssen. 


Hier sollte ausdrücklich eine verwaltungsin-
terne Mitteilung an die (neue) Betriebsprüfung 
ausreichen, die die Aufgriffe der Vorbetriebsprü-
fung ggfs. auch im Folgezeitraum fortzuführen 
hat (sog. Folgeänderungen). Sollte der Steuer-
pflichtige während der Außenprüfung eine Kor-
rekturpflicht erkennen, sollte er lediglich ver-
pflichtet sein, dies dem Prüfer mitzuteilen. 


Soweit es sich nicht um Folgeänderungen han-
delt, sondern der Steuerpflichtige weitere Kor-
rekturnotwendigkeiten erkennt, sollte er le-
diglich verpflichtet sein, dies dem Prüfer 
mitzuteilen. 


Folgen im Folgezeitraum, wenn die  
Betriebsprüfung noch nicht begonnen hat 


Hier wirkt sich die erzielte Einigung oder ge-
troffene Feststellung auf Veranlagungszeit-
räume aus, für die noch keine Betriebsprüfung 
angeordnet ist oder begonnen hat. 


Stimmt z. B. der Steuerpflichtige einer veränder-
ten Behandlung eines Sachverhalts in einer Be-
triebsprüfung mit Wirkung für Folgezeiträume 
zu, wird offensichtlich unterstellt, dass diese Zu-
stimmung beinhaltet, dass die Folgeerklärungen 
unrichtig sind. Diese Annahme ist per se nicht 
richtig, weil Einigungen häufig nicht über die 
Korrektheit eines Sachverhalts befinden, son-
dern lediglich dazu führen, dass eine Einigung 
zu einem Prüfungsfeld erfolgt. 


Ganz offensichtlich wird die Regelung des Ab-
satzes 1 aber häufig von der Finanzverwaltung 
so interpretiert, dass die Folgeerklärungen un-
richtig seien und eine unverzügliche Korrektur 
zu erfolgen habe. Es sind auch schon Fälle be-
kannt geworden, in denen das Finanzamt eine 
Korrektur als nicht unverzüglich erfolgt angese-
hen hat und dies zur Eröffnung eines Strafver-
fahrens geführt hat. 


Hier sollte ausdrücklich eine Mitteilung des 
Steuerpflichtigen (ggf. durch Vorbehalt im Pro-
tokoll zur Betriebsprüfungsschlussbesprechung 
bzw. Teilabschlussbericht) ausreichen, dass über 
die Folgewirkungen später zu verhandeln ist. In 


Verlängerung in Abschnitt 6.9.1 „Verfahren zur Berichtigung 
von Erklärungen“. 


617  Im Beispiel sind dies die Erklärungen für die Jahre ab 2023. 
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einem solchen Fall besteht ausdrücklich keine 
Berichtigungspflicht mehr. Die Befreiung von 
der unverzüglichen Berichtigungspflicht sollte 
im Absatz 1 ergänzt werden. 


6.9.2.3. Anwendung des § 153 Abs. 4 AO 


Mit Absatz 4 gibt es eine neuere618 Norm, die 
Korrekturen nach Betriebsprüfungen generell 
regelt. Diese verpflichtet den Steuerpflichtigen, 
nach Ergehen eines unanfechtbaren Bescheides 
nach Abschluss einer Außenprüfung andere Er-
klärungen zu berichtigen, in denen die den Prü-
fungsfeststellungen zugrundeliegenden Sach-
verhalte ebenfalls enthalten sind. Hier fehlt aber 
die o. g. Unterscheidung in Veranlagungszeit-
räume, in denen eine Betriebsprüfung bereits 
begonnen hat und daran anschließende Zeit-
räume. Abschließend geprüfte Veranlagungs-
zeiträume sind ohnehin nicht mehr änderungs-
pflichtig. 


Zudem wird in der Literatur uneinheitlich dis-
kutiert,619 ob Absatz 4 als lex specialis überhaupt 
die allgemeine Regelung des Absatz 1 überlagert. 
Inhaltlich wäre das sehr zu begrüßen, weshalb 
die Regelung des Absatzes 4 so formuliert wer-
den sollte, dass sie nicht nur in „Steuerbeschei-
den nach Betriebsprüfung“ umgesetzte Ergeb-
nisse beinhaltet. Sie sollte so erweitert werden, 
dass 


• sie grundsätzlich vor Absatz 1 anzuwenden 
ist bzw. dass Absatz 1 für anschlussgeprüfte 
Unternehmen und während einer laufen-
den Folgeprüfung nicht greift. 


• der Steuerpflichtige für die Anpassung aus-
reichend Zeit hat (Ein Zeitraum von min-
destens sechs Monaten nach Zugang der Be-
scheide für den Betriebsprüfungszeitraum 
sollte explizit aufgenommen werden mit der 
Möglichkeit zur antragsgebundenen Frist-
verlängerung).620 


• der Steuerpflichtige in allen Fällen von Fol-
gewirkungen zunächst analysieren sollte, ob 
die Feststellungen von ihm auch für die Fol-
gezeiträume mitgetragen würden und dann 


                                                           
618  Sie wird eingeführt zum 01.01.2025 durch Gesetz vom 


20.12.2022. 
619  Vgl. Schwartz/Faber, https://www.fgs.de/news-and-in-


sights/blog/detail/anzeigepflicht-bei-bp-feststellungen-
153-abs-4-ao-nf#:~:text=Zum%201.,einer%20%C3%84nde-
rung%20der%20Besteuerungsgrundlagen%20f%C3%BCh-
ren. 


ggfs. erklären sollte, dass er das nicht tut.621 
Sein Recht, in Folgejahren eine andere Auf-
fassung zu vertreten, darf nicht beschränkt 
werden – so wie die Betriebsprüfung das 
gleiche Recht für sich auch einfordert.  


• solange der Prüfungsbericht oder Teilbe-
richt nicht entweder durch das Betriebsstät-
tenfinanzamt ausgewertet wurde oder so-
lange der Steuerpflichtige keine geänderten 
Erklärungen nach Betriebsprüfung abgege-
ben hat, keine Berichtigungspflicht besteht. 


• eine Klarstellung dahingehend erfasst wird, 
dass der Anwendungsbereich von Absatz 4 
konkret individuelle Dauersachverhalte 
umfasst. Es besteht keine Pflicht des Steuer-
pflichtigen, gleichgelagerte oder vergleich-
bare Sachverhalte zu identifizieren. 


 Digitalisierung 
In Deutschland besteht erhebliches Verbesse-
rungspotenzial bei der Digitalisierung der Be-
steuerung. Dies betrifft Schnittstellen sowohl im 
Austausch zwischen Verwaltung und Steuer-
pflichtigen als auch im Austausch innerhalb der 
Verwaltung (Once-Only-Prinzip). 


Insgesamt zeigt sich dabei, dass der Austausch 
zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwal-
tung und der Stand der Digitalisierung insbe-
sondere dann als problematisch zu bezeichnen 
ist, wenn es prozessual verschiedene Lösungen 
für jedes einzelne Bundesland und/oder jede 
einzelne Kommune gibt. Die parallele Entwick-
lung von unterschiedlichen Formularen, Daten-
anforderungen und Schnittstellen zwischen 
Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung hat die 
Unternehmen bereits analog vor große Heraus-
forderungen gestellt. Bei der Digitalisierung geht 
die Problematik noch darüber hinaus: Die Ent-
wicklung und Bereitstellung von Programmen, 
Schnittstellen und Plattformen ist kosteninten-
siv und kann nur dann sinnvoll und mit sparsa-
mem Einsatz von (steuerfinanzierten) 


620  Siehe auch entsprechende Forderungen in Abschnitt 6.9.1 
„Verfahren zur Berichtigung von Erklärungen“. 


621  Dies gilt nur, soweit dies nicht bereits wie oben vorgeschla-
gen im Rahmen der Abstimmung mit der Betriebsprüfung 
erfolgt ist oder erfolgen konnte. 



https://www.fgs.de/news-and-insights/blog/detail/anzeigepflicht-bei-bp-feststellungen-153-abs-4-ao-nf#:%7E:text=Zum%201.,einer%20%C3%84nderung%20der%20Besteuerungsgrundlagen%20f%C3%BChren

https://www.fgs.de/news-and-insights/blog/detail/anzeigepflicht-bei-bp-feststellungen-153-abs-4-ao-nf#:%7E:text=Zum%201.,einer%20%C3%84nderung%20der%20Besteuerungsgrundlagen%20f%C3%BChren

https://www.fgs.de/news-and-insights/blog/detail/anzeigepflicht-bei-bp-feststellungen-153-abs-4-ao-nf#:%7E:text=Zum%201.,einer%20%C3%84nderung%20der%20Besteuerungsgrundlagen%20f%C3%BChren

https://www.fgs.de/news-and-insights/blog/detail/anzeigepflicht-bei-bp-feststellungen-153-abs-4-ao-nf#:%7E:text=Zum%201.,einer%20%C3%84nderung%20der%20Besteuerungsgrundlagen%20f%C3%BChren

https://www.fgs.de/news-and-insights/blog/detail/anzeigepflicht-bei-bp-feststellungen-153-abs-4-ao-nf#:%7E:text=Zum%201.,einer%20%C3%84nderung%20der%20Besteuerungsgrundlagen%20f%C3%BChren
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Ressourcen erfolgen, wenn dies prozessual und 
technisch einheitlich erfolgt. 


Zudem ist die Entwicklung und Anwendung un-
terschiedlicher, parallel anzuwendender Sys-
teme höchst ineffizient und sehr fehleranfällig 
in der Einbindung verschiedenster Schnittstel-
len in verschiedenen Bundesländern und Kom-
munen. 


Die Kommission empfiehlt Verbesserungen ei-
nerseits zwischen Verwaltungen und Steuer-
pflichtigen und innerhalb der Verwaltung.  


6.10.1. Verbesserungsvorschläge für den 
Austausch zwischen Verwaltung und 
Steuerpflichtigen 


Fehlende Schnittstellen und Plattformen er-
schweren einen medienbruchfreien Austausch 
von Informationen und Daten, was zu einem 
erheblichen Mehraufwand bei Steuerpflichti-
gen und der Finanzverwaltung führt. Beson-
ders deutlich wird dies anhand folgender bei-
spielhafter Vorgänge: 


• Die erlaubten Kommunikationsmittel unter-
scheiden sich massiv zwischen den einzelnen 
Bundesländern. Während in einigen Bundes-
ländern der Austausch zwischen Finanzver-
waltung und Steuerpflichtigen problemlos 
per E-Mail622 funktioniert, ist dies in anderen 
Bundesländern nicht zulässig. E-Mail-Kom-
munikation oder elektronische struktu-
rierte Kommunikation sollte in allen Bun-
desländern anstelle von Faxen und 
Postwegen ermöglicht werden. 


• Sehr positiv wird von einzelnen Steuerpflich-
tigen berichtet, dass ein gemeinsamer 
Sharepoint zum Datenaustausch mit der Fi-
nanzverwaltung bei der Betriebsprüfung gut 
angenommen wird und gut funktioniert. Die 
Möglichkeit der Nutzung gemeinsamer 
Sharepoints sollte ausgeweitet werden. Die 
Sharepoints sollten jedoch länderübergrei-
fend vereinheitlicht werden, da die länder-
spezifischen Lösungen zu erheblichem Auf-
wand führen, wenn die Schnittstellen für 


                                                           
622  In einigen Bundesländern kann man die Sachbearbeiter di-


rekt anschreiben, in anderen nur "Sachgebietspostfächer". 
Die direkte Ansprache erspart der Finanzverwaltung eine 
Zuordnung der Anfragen und wäre daher überall vorzuzie-
hen. 


623  An dem Pilotprojekt nehmen derzeit 120 von ca. 11.000 
Kommunen teil, vgl. OZG, Der digitaler 


unterschiedliche Bereitstellungsorte und 
-lösungen entwickelt werden müssen. 


• Bescheide (z. B. bei der Gewerbesteuer) soll-
ten digital übermittelt und über eine 
Schnittstelle mit Erklärungen abgleichbar ge-
macht werden. Derzeit kostet das manuelle 
Einpflegen viel Zeit bei den Steuerpflichti-
gen. 


Mit der Einführung des digitalen Gewerbe-
steuerbescheids hat der Gesetzgeber einen 
großen Schritt zur Vereinheitlichung und Di-
gitalisierung in diesem Bereich geleistet. Die 
Implementierung des Prozesses setzt jedoch 
die Umstellung der Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungs-(HKR)-Systeme in den Kommu-
nen sowie deren Anbindung an die Über-
mittlungsplattform ELSTER-Transfer voraus. 
Bisher ist dies jedoch nur in einer sehr klei-
nen Anzahl von Kommunen erfolgt.623 Die 
Verwaltung sollte hier entsprechend steuern, 
dass die vollständige Umstellung auf die di-
gitale Bekanntgabe von Gewerbesteuerbe-
scheiden so schnell wie möglich flächende-
ckend gelingt. Nur über eine standardisierte 
Bearbeitung derartiger Bescheide und einen 
einheitlichen IT-technischen Steuervollzug 
werden Mehraufwand, Missverständnisse 
und menschliche Fehler auf beiden Seiten 
vermieden. Gleichzeitig fehlen derzeit noch 
digitale Lösungen hinsichtlich der Zerle-
gungs- und Gewerbesteuermessbescheide, 
die nach wie vor per Post an den Steuer-
pflichtigen übermittelt werden.624 Mit Blick 
auf die abschließende Gewerbesteuerfestset-
zung haben beide in der Praxis eine beson-
dere Bedeutung. Auch hier empfiehlt die 
Kommission eine Einbindung beider Be-
scheide in den digitalen Workflow, sodass 
eine elektronische Bekanntgabe sowie eine 
standardisierte Bearbeitung auf Seite der Un-
ternehmen möglich werden. 


• Auch Betriebsprüferbilanzen sollten digital 
übermittelt und über eine Schnittstelle mit 
Erklärungen abgleichbar gemacht werden. 


Gewerbesteuerbescheid, 2023, https://idst.tax/wp-con-
tent/uploads/2023/11/231115-Digitaler-Gewerbesteuerbe-
scheid.pdf, 3. 


624  Ausnahme: Nordrhein-Westfalen bietet eine vollständig di-
gitale Bekanntgabe der Gewerbesteuermessbescheide und 
Gewerbesteuer-Zerlegungsbescheide an. 



https://idst.tax/wp-content/uploads/2023/11/231115-Digitaler-Gewerbesteuerbescheid.pdf

https://idst.tax/wp-content/uploads/2023/11/231115-Digitaler-Gewerbesteuerbescheid.pdf

https://idst.tax/wp-content/uploads/2023/11/231115-Digitaler-Gewerbesteuerbescheid.pdf
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Derzeit kostet das manuelle Einpflegen viel 
Zeit bei den Steuerpflichtigen. 


Bislang müssen Informationen aus Prü-
fungsberichten sowie Betriebsprüfungsan-
passungen oft manuell in die jeweiligen Sys-
teme des Steuerpflichtigen übertragen 
werden, da eine standardisierte, elektroni-
sche Bereitstellung von Prüferbilanzen fehlt. 
Die Kommission empfiehlt eine bundes-
weite Vereinheitlichung und digitale Über-
mittlung der Betriebsprüferbilanzen. 


Im Gegenzug fassen Unternehmen im Rah-
men von Betriebsprüfungen die Feststellun-
gen oft zu einer eigenen Betriebsprüferbilanz 
zusammen. Diese Bilanz kann von der Fi-
nanzverwaltung jedoch derzeit nicht genutzt 
werden. Zur Vereinfachung der Arbeit der 
Betriebsprüfer sollte es eine Schnittstelle ge-
ben, die das Einlesen der (Konzern-)Be-
triebsprüfungsbilanz in das Betriebsprü-
fungstool der Finanzverwaltung erlaubt. 


• Das Übersetzen von Verträgen, z. B. bei 
M&A-Transaktionen oder im Rahmen von 
Betriebsprüfungen, kostet sehr viel Zeit und 
ist für die Unternehmen teuer. Hier könnte 
die Finanzverwaltung einerseits stark be-
grenzen, welche Informationen angefordert 
werden, so dass z. B. die für die Besteuerung 
wesentlichen Punkte, aber nicht hunderte 
von Vertragsseiten übersetzt werden müssen. 
Ergänzend könnte die Finanzverwaltung ein 
KI-basiertes Übersetzungstool trainieren, 
das auf die Besteuerung spezialisiert ist und 
Verträge eigenständig übersetzt. Auch 
könnte überlegt werden, bei internationalen 
Sachverhalten Prüfer einzusetzen, die über 
ausreichende Englischkenntnisse verfügen. 
Teilweise wird all dies bereits heute so ge-
handhabt.  


• Die Erstellung der E-Bilanz ist durch ihre 
spezifische Taxonomie u.a. abhängig von der 
dabei verwendeten Anwendersoftware z.T. 
sehr zeitaufwendig. Die E-Bilanzen sind je-
doch für die Besteuerung der Unternehmen 
nicht notwendig, so dass ihr Nutzen derzeit 
infrage gestellt werden kann; und außerdem 
haben sie sich für die Risikoanalyse durch 


                                                           
625  Das RaBe-Verfahren der Finanzverwaltung setzt die Beleg-


vorhalte- statt Belegvorlagepflicht durch Referenzierung auf 
Belege um. 


die Finanzverwaltung als wenig nützlich 
herausgestellt, da die Daten für eine sinn-
volle Auswertung zu hoch aggregiert und zu 
wenig vergleichbar sind. Die E-Bilanz ist in 
ihrer jetzigen Form nicht zielführend. Sie 
muss als taxonomiebasiertes Datenformat 
dringend weiterentwickelt werden. Dabei 
sollte geprüft werden, wo sich sinnvolle Al-
ternativen finden, die das Ziel der E-Bilanz 
erreichen können, ohne wie bisher überbor-
dende und eben gerade nicht zielführende 
Bürokratie zu verursachen. 


Im Zusammenspiel mit der Schaffung einer 
einheitlichen Schnittstelle nach § 147b AO 
sollte eine elektronisch übermittelte Bilanz 
künftig der Finanzverwaltung über die ag-
gregierten Daten einen Zugriff auf die ein-
zelnen Konten ermöglichen. Dies könnte – 
um die bisherigen Nachfragen nach Auf-
schlüsselung einzelner aggregierter Daten zu 
vermindern – ähnlich dem RaBe (= Referen-
zierung auf Belege)-Verfahren625 ausgestaltet 
werden, damit keine „Betriebsprüfung durch 
die Hintertür“ ohne Prüfungsanordnung 
stattfinden kann. Dies kann bei KMU in die 
bestehenden standardisierten Buchhaltungs-
systeme integriert werden. 


Bei den Steuerpflichtigen, die durch An-
schlussprüfungen ihre steuerlich relevanten 
Daten kontinuierlich über den Z1-Datenzu-
griff der Finanzverwaltung zu Verfügung 
stellen, ist eine E-Bilanz in der derzeitigen 
Form obsolet. Außerdem verwenden diese 
Unternehmen hoch komplexe Buchhal-
tungssysteme und i. d. R. stark individuali-
sierte Systeme zur Erstellung der Steuerer-
klärungen, bei denen die E-Bilanz bislang 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verur-
sacht. Diese Steuerpflichtigen sollten ein 
Wahlrecht bekommen, ob sie die Steuerbi-
lanz in einer unternehmensindividuellen 
Form oder in der vorgegebenen Taxonomie 
übermitteln. Bei diesen Unternehmen führt 
eine Überleitung ihrer Daten in dem unter-
nehmenseigenen Format in das XBRL-For-
mat der E-Bilanz Taxonomie zu hohem bü-
rokratischem Aufwand, aber zu keinem 
Mehrwert auf Seiten der Finanzverwaltung. 
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• Ansässigkeitsbescheinigungen werden der-
zeit manuell beantragt und vom Finanzamt 
mit Unterschrift und Dienstsiegel gestem-
pelt ausgestellt. Die Anzahl der Ansässig-
keitsbescheinigungen ist hoch, da sie nicht 
grundsätzlich für einen Steuerpflichtigen 
gelten, sondern sich jeweils nur auf die ange-
gebenen ausländischen Einkünfte bezie-
hen.626 Das Ausstellen dieser Bescheinigun-
gen sollte durch einen digitalen Prozess 
ersetzt werden und zudem in allgemeiner 
Form statt abhängig von einzelnen ausländi-
schen Einkünften ausgegeben werden (Once-
Only-Prinzip). 


• Das Tempo, in dem zu Beginn eines neuen 
Kalenderjahrs Formulare für die ELSTER-
Steuererklärung bereitgestellt werden, ist 
viel zu gering. Körperschaftsteuerformulare 
stehen beispielsweise oft erst zum 30.6. eines 
Jahres zur Verfügung. Derzeit ist der Prozess 
wie folgt: Im Januar/Februar tagt die „amtli-
che Vordruck-Kommission“, die die (Papier-) 
Vordrucke an die neue Rechtslage anpasst. 
Dann vergehen Monate, bis diese neuen Vor-
drucke in ELSTER umgesetzt werden. Die 
Folge ist, dass Steuererklärungen zum 31.3. 
nicht digital eingereicht werden können. 
Hier sollte der Prozess umgestellt werden, so 
dass entweder eine umgedrehte Reihenfolge 
angewendet wird und somit als erstes der di-
gitale Prozess gedacht und erarbeitet wird  
oder beide Prozesse parallel laufen. 


• Die ERiC Schnittstelle (ELSTER Rich Client) 
als das verbindende Element von Steueran-
wendungssoftware zur Finanzverwaltungs-
software ist ein Engpass in der Beschleuni-
gung der Digitalisierung. Die Schnittstelle 
wird von der Finanzverwaltung (federfüh-
rend die Information und Kommunikation 
(IuK) des Bayerischen Landesamts für Steu-
ern) fortentwickelt und den Softwareanbie-
tern zur Verfügung gestellt. Diese testen die 
Schnittstelle und bauen darauf die Anwen-
deroberfläche auf. Jede gesetzliche und un-
tergesetzliche Änderung, die 


                                                           
626  Vgl. OFD Rheinland zu Ansässigkeitsbescheinigungen nach 


dem Doppelbesteuerungsabkommen vom 28.05.2009 - S 
1301 - 1018 - St 152. 


627  Zum Projektstand, vgl. BMF, https://www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steu-
ern/Steuerliche_Themengebiete/Once-Only/ergeb-
nisse.html. 


programmtechnische oder ablauftechnische 
Auswirkungen auf die Verarbeitung in der 
Finanzverwaltung hat, muss in die ERiC 
Schnittstelle eingebaut werden. Dann kön-
nen nach der Freigabe auch die Anwender 
kommerzieller Steuersoftwareprogramme 
diese nutzen. Daher ist die ELSTER-Plattform 
immer als erstes mit den Neuerungen ausge-
stattet. Hier muss mehr Geld und Arbeits-
kraft investiert werden, damit die Schnitt-
stelle nach Änderungen schneller zur 
Verfügung steht oder ein kooperativer Ent-
wicklungsansatz gewählt werden, in dem we-
sentliche Softwareanbieter früher in die Ent-
wicklung einbezogen werden (nach Art der 
Open Source Software). 


6.10.2. Verbesserungsvorschläge für den 
Austausch innerhalb der Verwaltung:  
Once-Only-Prinzip 


Steuerpflichtige geben derzeit eine Vielzahl von 
identischen Informationen in unterschiedli-
chem Kontext an die Finanzverwaltung oder 
andere Behörden. Die Bundesregierung hat sich 
mit dem Koalitionsvertrag 2021–2025 das Ziel 
gesetzt, redundante Informationsabfragen ge-
mäß dem Once-Only-Prinzip zu vermeiden.627 
Ergebnisse sind bisher für steuerpflichtige Un-
ternehmen kaum spürbar.628  


Die Vermeidung der Abfrage redundanter Infor-
mationen ist beispielsweise in folgenden Berei-
chen sinnvoll: 


• Freistellungsanträge zur Herabsetzung des 
Quellensteuereinbehalts bei grenzüber-
schreitender Dividenden, Zins- und Lizenz-
zahlungen sollten einmal pro Vergütungs-
gläubiger gestellt werden und nicht mehr, 
wie bisher, nur bezogen auf einen einzelnen 
Vertrag.629 Dementsprechend ist eine (Teil-) 
Freistellungsbescheinigung pro Vergütungs-
gläubiger ausreichend. 


• Die Meldung identischer Sachverhalte für die 
Lohnsteuer und Sozialversicherung sollte 


628  Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips ist auch für natürli-
che Personen relevant. Vgl. hierzu auch den Bericht der 
Kommission Bürgernahe Einkommensteuer. 


629  Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 6.3.1 „Freistellungsauf-
träge zur Herabsetzung des Quellensteuereinbehalts grenz-
überschreitenden Dividenden, Zins- und Lizenzzahlungen“. 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Once-Only/ergebnisse.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Once-Only/ergebnisse.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Once-Only/ergebnisse.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Once-Only/ergebnisse.html
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abgeschafft werden. Die Informationen soll-
ten behördenintern weitergeleitet werden. 


• Bei grenzüberschreitendem physischen Wa-
renverkehr werden in der EU für statistische 
Zwecke Intrastat-Meldungen abgegeben. 
Diese sind den Zusammenfassenden Mel-
dungen für die Umsatzsteuer sehr ähnlich; 
Abweichungen ergeben sich aber aufgrund 
einer unterschiedlichen Meldedatenermitt-
lung und voneinander abweichenden Melde-
zeitpunkten, so dass die doppelten Meldun-
gen zeitaufwendig sind. Die Datenextraktion 
aus den Systemen erfolgt unterschiedlich (bei 
der Intrastat aus den Logistikdaten, bei der 
Umsatzsteuermeldung aus den Buchhal-
tungsdaten). Das Statistische Bundesamt wie-
derum gleicht die Intrastat-Daten mit den 
Umsatzsteueranmeldungen ab und meldet 
sich ggf. mit Anfragen bei den Unternehmen. 
Seit der Etablierung des sogenannten Mikro-
datenabgleichs 2022630 ist die Zahl der Anfra-
gen enorm gewachsen. Anfragen beinhalten 
oft eine Vielzahl an Einzelfragen (häufig 
mehrere dutzend Seiten), die zu klären sind. 
Hier sollten zukünftig Informationen, die 
sich auf Basis der Umsatzsteueranmeldun-
gen ermitteln lassen, innerhalb der Behör-
den weiterverwendet werden. Die Melde-
zeitpunkte für die Abfragen sind 
anzugleichen. Nur zusätzlich relevante In-
formationen sollten von den Unternehmen 
abgefragt werden. 


• Bei der Forschungszulage werden statisti-
sche Daten abgefragt, die nicht für die For-
schungsförderung relevant sind. Die abge-
fragten statistischen Daten sind keinem 
Reportingsystem entnehmbar und ihre Er-
mittlung verursacht daher sehr hohen Auf-
wand. Hier sollte überprüft werden, welche 
Daten wirklich von der Verwaltung sinnvoll 
ausgewertet und genutzt werden und daher 
notwendig sind. Zudem sollte überprüft wer-
den, ob notwendige Daten derart abgefragt 
werden können, dass sie leicht abrufbar oder 
ggf. der Verwaltung bereits aus anderen 
Quellen bekannt sind, so dass sich eine noch-
malige Abfrage erübrigt. 


                                                           
630  Vgl. Statistisches Bundesamt, abrufbar unter 


https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussen-
handel/aenderungen-2022.html. 


• Konzerne müssen der Finanzverwaltung In-
formationen zu ihrer Beteiligungsstruktur 
derzeit mehrfach zur Verfügung stellen – 
beispielsweise auf dem Mantelbogen der 
Körperschaftsteuererklärung, bei der Kapital-
ertragsteueranmeldung und bei der Antrag-
stellung für die Forschungszulage. Hier sollte 
eine Vereinfachung dergestalt angestrebt 
werden, dass Konzerne ihre Beteiligungs-
strukturen nur zu einem (regelmäßig wie-
derkehrenden) Zeitpunkt und nur in einem 
Format übermitteln müssen. Zu überlegen 
ist, ob ein bestimmtes Formaterfordernis 
durch die Finanzverwaltung notwendig ist  
oder ob die Struktur beispielsweise als pdf-
Datei für die Finanzverwaltung ausreichend 
wäre.  


 Empfehlungen 
Dieser Abschnitt verfolgt das Ziel, Prozessver-
einfachungen, den Abbau von Dokumentations-
verpflichtungen und die Digitalisierung von 
Prozessen vorzustellen. Der vorgeschlagene Bü-
rokratieabbau soll dabei sowohl Steuerpflichtige 
als auch die Finanzverwaltung entlasten. 


1. Die Kommission empfiehlt, das Steuersystem 
gemäß einem risikoorientierten Ansatz fort-
zuentwickeln. Individuelle Verhältnisse der 
Steuerpflichtigen und eine risikoorientierte 
Betrachtungsweise sollten stärker Berück-
sichtigung finden. Die Behandlung Steuer-
pflichtiger sollte von ihrer Steuerhistorie – 
der Einhaltung steuerlicher Pflichten – und 
den eingerichteten internen Steuerkontroll-
systemen abhängig gemacht werden. Dies 
kann in Form einer Ampelbewertung ge-
schehen: Die Bewertung eines Steuerpflichti-
gen mit der Ampelfarbe „grün“ zeigt auf, dass 
sich ein Steuerpflichtiger grundsätzlich ge-
setzeskonform verhält, dies durch struktu-
rierte Prozesse und Maßnahmen sicherstellt, 
dokumentiert und mit der Finanzverwaltung 
transparent kommuniziert, und das Risiko 
von Verstößen gegen steuerliche Pflichten 
gering ist. 
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Konsequenz einer grünen Ampelbewertung 
wären Erleichterungen für den Steuerpflich-
tigen wie eine automatisierte Bescheidertei-
lung in Antragsprozessen, weniger Doku-
mentationsverpflichtungen, schnellere und 
fokussiertere Betriebsprüfungen und weni-
ger Überprüfungen.  


2. Zur Reduzierung des Quellensteuereinbe-
halts bei grenzüberschreitenden Vergütun-
gen (z. B. Lizenzen) ist derzeit für jeden Ver-
tragspartner und jeden Vertrag bzw. jede 
Beteiligung ein Freistellungsantrag vom aus-
ländischen Vergütungsgläubiger beim BZSt 
einzureichen. Es sind dafür umfangreiche 
Nachweise zu erbringen, die auf Seiten der 
Unternehmen einen hohen Aufwand und auf 
Seiten der Finanzverwaltung lange Bearbei-
tungszeiten verursachen. Die Kommission 
schlägt vor, dass ausländische Vergütungs-
gläubiger auf Antrag eine zentrale Identifika-
tionsnummer je Vergütungskategorie erhal-
ten, die für alle inländischen Vertragspartner 
genutzt werden kann (Once-Only-Prinzip). 


Bei Ausschüttungen von Dividenden an in-
ländische Anteilseigener empfiehlt die Kom-
mission die Abstandnahme vom Kapitaler-
tragsteuereinbehalt für Fälle, in denen 
Ausschüttungen beim Gläubiger nach § 8b 
Abs. 1 KStG steuerfrei sind.  


Bei grenzüberschreitenden Dividendenaus-
schüttungen empfiehlt die Kommission, die 
einbehaltene Quellensteuer auf die aus deut-
scher Sicht finale Quellensteuerbelastung zu 
reduzieren, um ein späteres Erstattungsver-
fahren zu vermeiden. 


3. Es gibt diverse Arten von Sachzuwendungen 
von Unternehmen an ihre Arbeitnehmer und 
andere Empfänger – insbesondere Bewirtun-
gen, Veranstaltungen und sonstige Sachzu-
wendungen, insbesondere Geschenke, – die 
bei der Ertragsteuer, Umsatzsteuer, Lohn-
steuer und Sozialversicherung je Sachzuwen-
dungsart völlig unterschiedlich und teilweise 
unsystematisch behandelt werden. Die Kom-
mission schlägt vor, für diese Sachbezüge 
einheitlich eine durchgängige Teilabzugsfä-
higkeit sowohl für die Ertragsteuern als auch 
die Umsatzsteuer mit einem identischen Pro-
zentsatz einzuführen, beispielsweise eine  
50-prozentige Nichtabzugsfähigkeit. Im 


Gegenzug blieben diese Sachzuwendungen 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. 


4. Steuerliche Förderungen wie die For-
schungszulage oder eine zukünftige Investi-
tionsprämie sollten einfacher und schneller 
zugänglich gemacht werden. Die Kommis-
sion schlägt vor, für Steuerpflichtige, die auf 
Basis des risikoorientierten Ansatzes als re-
geltreu („grüne Ampel“) klassifiziert werden, 
anstelle von Antragsverfahren ein Self- 
Assessment-Verfahren einzuführen. 


5. Mitteilungs- und Nachweispflichten sollten 
reduziert und vereinfacht werden, beispiels-
weise bei der Meldung von Steuergestaltun-
gen, der Verrechnungspreisdokumentation, 
AStG-Erklärungen und bei Sperrfristen 
nach Einbringungen von Unternehmenstei-
len.  


6. Als weitere Vereinfachung sollte die Zustän-
digkeit für die Betreuung der Gesellschafter 
einer Personengesellschaft gebündelt wer-
den. Sprungklagen nach § 45 FGO für auser-
mittelte Sachverhalte sollten einseitig durch 
Steuerpflichtige erhoben werden können.  


7. Effizienz und Effektivität der steuerlichen 
Außenprüfung sollten erhöht werden, um 
frühzeitige Rechtssicherheit für Unterneh-
men und eine Schonung von personellen 
Ressourcen bei Unternehmen und Finanz-
verwaltung zu erreichen. Hierzu sollten ge-
mäß dem risikoorientierten Ansatz koopera-
tive Verfahrenselemente und eine 
angemessene Tax Compliance von Steuer-
pflichtigen stärker Berücksichtigung finden.  


Die Governance – der institutionelle Ord-
nungsrahmen – der Betriebsprüfungen sollte 
grundlegend weiterentwickelt werden. Die 
Kommission empfiehlt eine Neuordnung wie 
folgt: Es sollte klar abgegrenzte Zuständigkei-
ten von Bund und Ländern geben, so dass 
keine Aufteilung der Prüffelder innerhalb der 
einzelnen Betriebsprüfung mehr notwendig 
ist. Das BZSt sollte bei Großunternehmen die 
Prüfung der internationalen Sachverhalte 
vornehmen. Alle anderen Prüffelder sowie 
die Prüfung der Unternehmen, die nicht un-
ter diese Größenklasse fallen, obliegen aus-
schließlich den Landesprüfern. Internatio-
nale Verfahren sollten ausschließlich vom 
BZSt durchführt und entschieden werden. 
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Darüber hinaus sollte das BZSt eine Bera-
tungs- und Kontrollfunktion wahrnehmen: 
Dies würde auch dem Ziel dienen, eine effek-
tive Mitwirkung an der Bundesbetriebsprü-
fung zu gewährleisten. Das BZSt erhält Daten 
zu allen bundesweit durchgeführten Prüfun-
gen, wertet diese in Bezug auf Auffälligkeiten 
aus und übermittelt ihre Erkenntnisse an die 
Landesprüfer durch Beratung und Schulung. 


Die Rolle des leitenden (Konzern-)Betriebs-
prüfers sollte aufgewertet werden. Er sollte 
das Verfahren inhaltlich und zeitlich leiten 
und vor Ort entscheidungsbefugt sein.  


Auch die Incentivierung von Betriebsprüfern 
sollte überdacht werden. Eine einseitige Ori-
entierung an erzielten Mehrergebnissen 
sollte durch weitere Kriterien wie das Einhal-
ten bundesweiter Standards bei der Prüfung, 
eine geringe Streitquote bzw. hohe Erfolgs-
quote bei Verfahren, das Einhalten von Fris-
ten und Prüfungsdauern einschließlich kur-
zer Reaktionszeiten auf Seiten der 
Betriebsprüfer ergänzt werden. 


8. Berichtigungen von Steuererklärungen soll-
ten vereinfacht und verschlankt möglich 
sein. Bei mehrstufigen Beteiligungsverhält-
nissen sollen Mehrfachmeldungen abge-
schafft werden.  


9. Es besteht ein erhebliches Verbesserungspo-
tenzial bei der Digitalisierung der Besteue-
rung. Es ist problematisch, schwerfällig und 
teuer, wenn es prozessual verschiedene Lö-
sungen für jedes einzelne Bundesland und/ 
oder jede einzelne Kommune gibt. Eine sinn-
volle Entwicklung und Bereitstellung von 
Programmen, Schnittstellen und Plattfor-
men ist kostenintensiv und kann nur dann 
sinnvoll und mit sparsamem Einsatz von 
(steuerfinanzierten) Ressourcen erfolgen, 
wenn dies für alle Bundesländer prozessual 
und technisch einheitlich erfolgt.  


Die Kommission empfiehlt u. a. Verbesserun-
gen für den Austausch zwischen Verwaltung 
und Steuerpflichtigen im Bereich der Kom-
munikation, der Nutzung von Sharepoints 
zum Datenaustausch und der digitalen Über-
mittlung von Bescheiden und Betriebsprü-
ferbilanzen. Die E-Bilanz sollte weiterentwi-
ckelt werden. Das Ausstellen von 


Ansässigkeitsbescheinigungen sollte durch 
einen digitalen Prozess ersetzt und zudem 
unabhängig von einzelnen ausländischen 
Einkünften ausgegeben werden. 


Die Kommission empfiehlt eine bessere Um-
setzung des Once-Only-Prinzips: Ein verbes-
serter Datenaustausch innerhalb der Verwal-
tung soll Steuerpflichtige entlasten, die 
derzeit eine Vielzahl identischer oder unnöti-
ger ähnlicher Informationen in unterschied-
lichem Kontext an die Finanzverwaltung  
oder andere Behörden geben.
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 Anhang 
Anhang 1: Steuerliche Behandlung von Sachzuwendungen 
 
Status quo: 


Allgemeine Bewirtungen 


 Ertrags-
teuer USt 


LSt  
(ggf. Über-


nahme durch 
den AG) 


Möglichkeit der 
Pauschalver-


steuerung 


Steuersatz 
(zzgl. Soli, 


KirSt) 


SV (ggf. 
Übernahme 
durch den 


AG) 


Eigene Mitarbeiter  
z.B. Projektessen 


voll 
abzugsfähig 


kein 
VorSt-
Abzug 


lst-pfl. 
Pauschalierung 


einheitlich für alle 
MA (§ 37b EStG) 


30 Prozent individuell 


Eigene Mitarbeiter 
Sonderfall  
Arbeitsessen 


voll 
abzugsfähig 


kein 
VorSt- 
Abzug 


lst-frei n/a  SV-frei 


Eigene Mitarbeiter zzgl. 
Konzern- 
Mitarbeiter und/  
oder Externe 


70/30 
voller 


VorSt- 
Abzug 


lst-frei n/a  n/a 


       


Betriebsveranstaltungen 


  
Ertrags-


teuer USt 


LSt  
(ggf. Über-


nahme durch 
den AG) 


Möglichkeit der 
Pauschalver-


steuerung 


Steuersatz 
(zzgl. Soli, 


KirSt) 


SV (ggf. 
Übernahme 
durch den 


AG) 


Kosten  
< 110€/Person 


voll  
abzugsfähig 


voller 
VorSt- 
Abzug 


lst-frei   SV-frei 


Kosten  
> 110€/Person 


voll  
abzugsfähig 


kein 
VorSt- 
Abzug 


lst-pfl. Pauschalierung 
§ 40 EStG 25 Prozent SV-frei 


 


Sonstige Zuwendungen 


Eigene  
MA 


Ertrag- 
steuer USt 


LSt  
(ggf. Übernahme 


durch den AG) 


Möglichkeit der  
Pauschal- 


versteuerung 


Steuersatz (zzgl. 
Soli, KirSt) 


SV (ggf. 
Übernahme 
durch den 


AG) 


< 50€/ 
Monat 


voll 
abzugsfähig 


kein VorSt- 
Abzug lst-frei   SV-frei 


> 50€/ 
Monat 


voll 
abzugsfähig 


kein VorSt- 
Abzug lst-pfl. 


Pauschalierung  
einheitlich für alle MA 


(§ 37b EStG) 
30 Prozent individuell 


persönl.  
Anlass  
< 60€ 


voll 
abzugsfähig 


voller 
VorSt- 
Abzug 


lst-frei   SV-frei 


persönl.  
Anlass  
> 60€ 


voll 
abzugsfähig 


kein VorSt- 
Abzug 


lst-pfl. 
Pauschalierung  


einheitlich für alle MA 
(§ 37b EStG) 


30 Prozent individuell 
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Eigene  
MA 


Ertrag- 
steuer 


USt 
LSt  


(ggf. Übernahme 
durch den AG) 


Möglichkeit der  
Pauschal- 


versteuerung 


Steuersatz (zzgl. 
Soli, KirSt) 


SV (ggf. 
Übernahme 
durch den 


AG) 


Konzern-Mitarbeiter 


< 50€/Wj. voll 
abzugsfähig 


Voller 
VorSt- 
Abzug 


lst-pfl. 
Pauschalierung (§ 37b 


EStG) einheitlich für alle 
Konzern-MA und Externe 


30 Prozent individuell 


> 50€/Wj. nicht  
abzugsfähig 


kein VorSt- 
Abzug lst-pfl. 


Pauschalierung (§ 37b 
EStG) einheitlich für alle 


Konzern-MA und Externe 
30 Prozent individuell 


Externe 


< 50€/Wj. voll 
abzugsfähig 


voller 
VorSt- 
Abzug 


lst-pfl. 
Pauschalierung (§ 37b 


EStG) einheitlich für alle 
Konzern-MA und Externe 


30 Prozent n/a 


> 50€/Wj. nicht  
abzugsfähig 


kein VorSt- 
Abzug lst-pfl. 


Pauschalierung (§ 37b 
EStG) einheitlich für alle 


Konzern-MA und Externe 
30Prozent n/a 


Vorschläge 


Alternative 1 


 
Teilweise  


Abzugsfähig-
keit für  


Ertragsteuer 


teilweise  
Abzugs- 
fähigkeit 
für USt 


LSt (ggf. 
Übernahme 
durch den 


AG) 


Möglichkeit 
der  


Pauschal- 
versteuerung 


Steuersatz 
(zzgl. Soli, 


KirSt) 


SV (ggf. 
Über-


nahme 
durch den 


AG) 


Pauschalierter Ansatz für alle Sachzuwendungen 


a) Bewirtungen 
b) sonstige Zuwen-


dungen 
c) Betriebsveranstal-


tungen 


50/50 50/50 lst-frei n/a n/a SV-frei 


 


Alternative 2 


  


Abzugs- 
fähigkeit für 
Ertragsteuer 


USt 


LSt (ggf. 
Übernahme 
durch den 


AG) 


Möglichkeit 
der Pauschal-
versteuerung 


Steuersatz 
(zzgl. Soli, 


KirSt) 


SV  
(ggf. Über-


nahme 
durch den 


AG) 


a) Bewirtungen 


Teilnehmer: 
eigene Mitarbeiter, 
Konzernmitarbeiter, 
Externe 


70/30 
voller 


VorSt-
Abzug 


lst-frei n/a n/a SV-frei 


b) sonstige Zuwendungen 


Empfänger: 
eigene Mitarbeiter, 


Konzernmitarbeiter, 
Externe 


nicht  
abzugsfähig 


kein 
VorSt-
Abzug 


lst-frei n/a n/a SV-frei 


c) Betriebsveranstaltungen 


Kosten  
< 110€/Person 
alle Teilnehmer 


voll  
abzugsfähig 


voller 
VorSt-
Abzug 


lst-frei n/a n/a SV-frei 


Kosten  
> 110€/Person 
alle Teilnehmer 


voll  
abzugsfähig 


kein 
VorSt-
Abzug 


lst-pfl. 
Pauschalierung 


§ 40 EStG 25 Prozent SV-frei 
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Zusammenfassung der  


7. 
Empfehlungen 
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7. Zusammenfassung der Empfehlungen 


 Einführung 
1. Der Staat lebt von der wirtschaftlichen 


Leistungsfähigkeit seiner Bürger und Un-
ternehmen, von ihrer Arbeitskraft, ihrem 
Kapitaleinsatz und ihrer Innovationskraft. 
Er muss eine Steuerrechtsordnung bereit-
stellen, die allen Steuerpflichtigen die Mög-
lichkeit zur Entfaltung ihres wirtschaftli-
chen Potentials gibt. Für die Besteuerung 
der deutschen Unternehmen bedeutet dies 
vor allem, dass das Steuerrecht dem inno-
vativen Charakter ihrer Produkte und Ge-
schäftsmodelle, ihrem stetigen Bedarf nach 
Neuorganisation sowie ihrer internationa-
len Verflechtung gerecht werden muss. Die 
Besteuerung darf schließlich in Deutsch-
land tätige Unternehmen nicht in unver-
tretbarem Umfang Bürokratielasten und 
Compliance-Risiken aussetzen. 


2. Die in diesem Bericht enthaltenen Vor-
schläge einer Überarbeitung des deutschen 
Unternehmenssteuerrechts verstehen sich 
als Beiträge zu einer Strukturreform des Er-
tragssteuerrechts. Die angestrebte „Verein-
fachung“ des Unternehmenssteuerrechts 
verwirklicht sich nicht in erster Linie in ei-
ner möglichen Senkung der quantitativen 
Steuerlast. Im Vordergrund steht die Besei-
tigung ineffizienter und gleichheitswidri-
ger Steuerregeln sowie von Verfahrenslas-
ten, die sämtlich gegenwärtig die in 
Deutschland tätigen Unternehmen in ihren 
betriebswirtschaftlich erforderlichen Ent-
scheidungen und Prozessen einschränken. 


3. Die Kommission strebt keine völlige Neu-
ausrichtung des deutschen Ertragssteuer-
rechts an, sie konzentriert sich auf substan-
zielle Verbesserungen im geltenden 
System. In diesem Rahmen bieten sich 
nach Ansicht der Kommission vielfältige 
Chancen auf eine grundlegende 


Vereinfachung und Verbesserung – sowohl 
durch Rückbesinnung auf die überzeugen-
den Grundlinien des geltenden Unterneh-
menssteuerrechts als auch durch dessen 
mutige Fortentwicklung vor dem Hinter-
grund einer sich ständig wandelnden Un-
ternehmenslandschaft und deren internati-
onaler volkswirtschaftlicher Verflechtung. 


4. Die Kommission sieht keinen grundlegen-
den Anlass, den geltenden Dualismus der 
Unternehmensbesteuerung, d.h. die Sonde-
rung zwischen transparenter Besteuerung 
(im Rahmen des EStG) und getrennter Be-
steuerung (im Rahmen des KStG) aufzuge-
ben, erkennt jedoch die Notwendigkeit, die 
Schärfen dieser technischen Differenzie-
rung abzumildern. 


5. Die Kommission erkennt, dass der her-
kömmliche Dualismus der Einkunftsar-
ten – die Unterscheidung zwischen Ge-
winneinkünften und 
Überschusseinkünften – aus dem gelten-
den Ertragssteuerrecht nur schwer wegzu-
denken ist. Sie sieht jedoch die verzerren-
den Auswirkungen des Dualismus gerade 
im Unternehmenssteuerrecht und strebt 
hier Abhilfe an. 


6. Das geltende Einkommensteuerrecht und 
Körperschaftsteuerrecht wird vom Indivi-
dualsteuerprinzip beherrscht – mit Folgen 
namentlich für die Ausgestaltung des Steu-
ertarifs, die persönliche Zurechnung von 
Verlusten oder die Aufdeckung stiller Re-
serven bei der Übertragung von Wirt-
schaftsgütern. Die Kommission hält am In-
dividualsteuerprinzip fest, sieht jedoch 
vielfältige Anlässe zu einer begrenzten Auf-
lockerung, namentlich bei der Umstruktu-
rierung von Unternehmen.  


 







Abschlussbericht der Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


198   Zusammenfassung der Empfehlungen 


7. Die Gewerbesteuer hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten im steuerpolitischen 
Diskurs gegenüber vielfältiger – und nach 
Ansicht der Kommission durchaus berech-
tigter – Kritik stets als eine zentrale Auf-
kommensquelle der Gemeinden behauptet. 
Die Kommission nimmt dies zum Anlass, 
die Existenz der Gewerbesteuer in ihren 
konkreten Empfehlungen nicht in Frage zu 
stellen, sondern die Bemessungsgrundlage 
der Gewerbesteuer (Gewerbeertrag) auf ih-
ren legitimen Kern zuzuschneiden und da-
bei auch das Zusammenspiel zwischen Ge-
werbesteuer, Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer neu zu justieren. 


8. Die Kommission schließt sich vielfach er-
hobenen Forderungen nach einer grund-
sätzlichen Neujustierung der Besteuerung 
von Eigenkapital- und Fremdkapitalerträ-
gen nicht an.  


9. Die Kommission sieht eine der grundlegen-
den Fehlsteuerungen des geltenden Unter-
nehmenssteuerrechts in der fortschreiten-
den Ausbreitung von gegen (vermeintliche) 
Missbräuche gerichteten Regeln des mate-
riellen Steuerrechts und des Verfahrens-
rechts. Die Kommission sieht die Gefahr 
massiver Behinderungen betriebswirt-
schaftlich sinnvollen unternehmerischen 
Handelns durch überzogene Anti-Miss-
brauchsmaßnahme. Hier ist vom deut-
schen und vom europäischen Gesetzgeber 
ein grundsätzliches Umdenken zu verlan-
gen. 


10. Gerade international tätige Unternehmen 
sehen sich einerseits mit einem stets dich-
teren steuerlichen Regelungsgeflecht und 
andererseits mit einem Generalverdacht 
missbräuchlichen Handelns bei der grenz-
überschreitenden Organisation ihrer be-
trieblichen Tätigkeit konfrontiert. Die 
Kommission mahnt hier zum Rückbau 
überzogener und überkomplexer Steuerre-
geln und fordert die Bundesregierung auf, 
auch auf internationaler und europäischer 
Ebene zu einer maßvollen Steuerpolitik 
beizutragen und vor allem die Kumulation 
nachteiliger Steuerregeln zu vermeiden. 


11. Die verfahrensrechtlichen Rahmenbedin-
gungen für das Zusammenwirken von 


Steuerbehörden und Steuerpflichtigen be-
dürfen einer grundlegenden Neujustierung, 
um eine vertrauensvolle und zugleich ef-
fektive Verwaltung von Steuerfällen sicher-
zustellen. Datenverfügbarkeit und Digitali-
sierung sind dafür ebenso Instrumente wie 
Risikomanagement-Systeme für Veranla-
gung und Prüfung.  


 Laufende  
Unternehmensbesteuerung 
1. Erweitertes Optionsmodell:  


a) Die Kommission empfiehlt ein erweitertes 
Optionsmodell einzuführen, das nicht nur 
Personengesellschaften die Option zur Kör-
perschaftsteuer (§ 1a KStG) ermöglicht, 
sondern auch nicht börsennotierten Kapi-
talgesellschaften die Option zur transpa-
renten Besteuerung gewährt. Modell sollte 
auch insoweit eine fiktive Umwandlung 
sein, d.h. für steuerliche Zwecke wird bei 
Ausübung der Option eine Umwandlung 
fingiert. Dabei sollte zugleich § 7 UmwStG 
geändert werden, der sich in der Praxis als 
Hindernis für einen (fiktiven) Formwechsel 
erweisen kann. Auf eine Sofortbesteuerung 
der offenen Rücklagen bei (fiktivem) Form-
wechsel kann verzichtet werden, soweit das 
Besteuerungsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland bei späterer Ausschüttung ge-
sichert ist.  


b) Parallel sollte der geltende § 1a KStG nach-
justiert und um die in der Praxis aufgetre-
tenen Optionshindernisse bereinigt wer-
den. Nach Ansicht der Kommission kann 
insbes. auf die Nachversteuerung gem. 
§ 34a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 EStG verzichtet wer-
den, weil es bei späterer Ausschüttung aus 
der (fiktiven) Kapitalgesellschaft ohnehin 
zur Nachbelastung kommt.  


c) Die Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a 
EStG) kann für die Zukunft entfallen, da sie 
die Komplexität der Steuerrechtsordnung 
erhöht und keine überzeugenden steuer-
systematischen Gründe für ein Nebenei-
nander mit dem vorgeschlagenen erweiter-
ten Optionsmodell bestehen. 
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2. Bemessungsgrundlage der Ertragsteuern: 


a) Hinsichtlich der steuerlichen Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensver-
gleich empfiehlt die Kommission eine 
Rückbesinnung auf die Ausgangsidee des 
Maßgeblichkeitsgrundsatzes (Einheitsbi-
lanz, Teilhaberthese). Zahlreiche steuerli-
che Sondervorschriften, insbesondere zu 
Rückstellungen (insbes. § 5 Abs. 4a S. 1, § 6a 
EStG), sollten deshalb gestrichen werden. 
Damit erübrigten sich zugleich auch steu-
erliche Sondervorschriften zur Übertra-
gung solcher Verpflichtungen (§§ 4f, 5 
Abs. 7 EStG), die nur notwendig geworden 
sind, weil die Praxis auf die steuerlichen 
Beschränkungen gem. §§ 5 Abs. 4a S. 1, 6a 
EStG mit Gestaltungsversuchen reagiert 
hat. Auch die steuerlichen Abschreibungs-
regeln sollten in enger Anlehnung an die 
handelsrechtlichen Regelungen ausgeformt 
werden. Steuerliche Lenkungszwecke soll-
ten mit anderen Instrumenten wie Zulagen 
verfolgt werden. 


b) Der Anwendungsbereich der vereinfachten 
steuerlichen Gewinnermittlung durch Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) gem. 
§ 4 Abs. 3 EStG sollte durch Anhebung der 
Grenzwerte gem. § 241a HGB, § 141 AO 
ausgeweitet werden. Auch für kleine OHG 
wäre eine EÜR denkbar.  


c) Die Sondervorschrift des § 17 EStG hat sich 
nach Ansicht der Kommission überholt 
und sollte gestrichen werden. Korrespon-
dierend könnte die Antragsmöglichkeit in 
Richtung auf eine reguläre Besteuerung 
und Veranlagung nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 
EStG künftig auf Veräußerungsgewinne 
(§ 20 Abs. 2 EStG) erstreckt und in diesem 
Rahmen entweder uneingeschränkt für Ge-
sellschafter ab einer Beteiligung von 1 Pro-
zent zugelassen oder sogar für alle Gesell-
schafter unabhängig von der 
Beteiligungshöhe geöffnet werden. 


d) Auch zu § 8b KStG empfiehlt die Kommis-
sion eine Rückbesinnung auf die Anfangsi-
dee, d.h. eine Rückkehr zur 100 Prozent-Be-
freiung von Dividenden und 
Veräußerungsgewinnen, um Doppelbelas-
tungen zu vermeiden und Deutschland als 
Holdingstandort attraktiver zu machen. 


Dies sollte sowohl für Inlands- als auch für 
Auslandsbeteiligungen gelten, um interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit zu gewähr-
leisten. 


3. Gewerbesteuer: 


a) Die Kommission erkennt an, dass die Ge-
werbesteuer einen wichtigen Beitrag zur 
Finanzierung der Gemeinden leistet und 
eine grundlegende Reform, etwa die Um-
wandlung in einen Zuschlag zur Einkom-
men- und Körperschaftsteuer, politisch 
schwer durchsetzbar ist, deshalb richten 
sich die Vorschläge der Kommission auf 
Vereinfachung im bestehenden System un-
ter Beibehaltung der Gewerbesteuer.  


b) Die Kommission spricht sich zur Erhöhung 
der Flexibilität im internationalen Steuer-
wettbewerb entsprechend § 35 EStG für 
eine pauschale Berücksichtigung der Ge-
werbesteuer in der Körperschaftsteuer aus. 
Dies erlaubt es, die Gesamtbelastung ohne 
vollständige Marginalisierung der Körper-
schaftsteuer unter 30 Prozent, z. B. auf eine 
international wettbewerbsfähige Zielgröße 
von 25 Prozent, zu senken.  


c) Die Bemessungsgrundlage der Gewerbe-
steuer sollte stärker an die der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer angenähert 
werden. Dafür sollten einerseits die Hinzu-
rechnungen des § 8 GewStG abgeschafft 
werden. Andererseits ist der durch den Ge-
werbebetrieb erwirtschaftete Gewinn der 
Gewerbesteuer vollständig zu unterwerfen, 
was zur Überprüfung der Kürzungsvor-
schrift des § 9 GewStG führt. So kann die 
Vorschrift über Kürzungen für grundbesit-
zende Gesellschaften (§ 9 Nr. 1 GewStG) ge-
strichen werden.  


d) Im Betrieb erwirtschaftete stille Reserven 
sollten bei Aufgabe oder Veräußerung des 
Betriebs auch bei der Gewerbesteuer voll-
ständig erfasst werden. Die Realisierung 
von stillen Reserven bei Aufgabe/Veräuße-
rung kann als letzter Akt der unternehme-
rischen Tätigkeit verstanden werden. 


e) Die Verrechnung von Verlusten auf Ebene 
des Gewerbebetriebs muss vollständig ge-
währleistet sein. Beispielsweise muss der 
Verlustvortrag auch bei Übertragung eines 
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Gewerbebetriebs im Ganzen, z.B. der Ver-
äußerung eines Einzelunternehmens, er-
halten bleiben, wenn der Gewerbebetrieb 
fortgeführt wird. § 2 Abs. 5 GewStG wäre zu 
streichen. 


f) Aufwendungen der Geschäftsanbahnung 
sollten rechtsformneutral bei der Gewerbe-
steuer berücksichtigt werden. Hierzu emp-
fiehlt sich eine gesetzgeberische Klarstel-
lung in § 2 Abs. 2 GewStG. 


g) Der Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 
GewStG für den fiktiven Unternehmerlohn 
ist zeitgemäß fortzuschreiben und deutlich 
zu erhöhen.  


4. Mitunternehmerbesteuerung, insbes. 
Rechtsbeziehungen zwischen Gesellschaft 
und Gesellschaftern: 


a) Für die Mitunternehmerbesteuerung 
spricht sich die Kommission für grundle-
gende Vereinfachungen aus. Leitmodell 
sollte dabei die Annäherung an die Kapital-
gesellschaften sein. Die Kommission emp-
fiehlt deshalb, künftig Leistungsbeziehun-
gen zwischen Personengesellschaften und 
den Gesellschaftern bis zur Grenze der ver-
deckten Gewinnausschüttung auch steuer-
lich anzuerkennen. Angemessene Leis-
tungsentgelte an Gesellschafter-
Geschäftsführer würden danach bei der 
Personengesellschaft zu Betriebsausgaben 
und beim Gesellschafter zu Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit führen, angemes-
sene Zinsen auf Gesellschafterdarlehen zu 
Einkünften aus Kapitalvermögen. Auf die 
Qualifikation von Leistungsentgelten als 
„Sondervergütungen“ im Rahmen des § 15 
Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG wäre zu verzichten. 
Das sollte auch für die Gewerbesteuer gel-
ten, denn systematisch ist die Gewerbe-
steuerfreiheit des Unternehmerlohns die 
richtige, dem objektiven Nettoprinzip ent-
sprechende Lösung. Ebenso wären Pensi-
onsrückstellungen künftig auch bei Perso-
nengesellschaften aufwandswirksam 
möglich. Für Gesellschafterdarlehen wäre 
im Gegenzug die Zinsschranke auch auf 
Personengesellschaften zu erweitern. 


 


b) Die Kommission empfiehlt ferner, künftig 
auf die Figuren des Sonderbetriebsvermö-
gens und der Betriebsaufspaltung zu ver-
zichten. Beide Rechtsfiguren verursachen 
vielfältige praktische Probleme und haben 
sich bei Umstrukturierungen als besonders 
tückisch und beratungsintensiv erwiesen. 
Ihre Abschaffung würde deshalb einen we-
sentlichen Beitrag zur Vereinfachung des 
Unternehmenssteuerrechts leisten. Korres-
pondierend wären allerdings Veräuße-
rungsgewinne aus solcherart Erwerbsver-
mögen, das beim Nutzenden für 
betriebliche Zwecke eingesetzt wird, künf-
tig auch im Anwendungsbereich des § 21 
EStG zu erfassen.  


c) Auf die gewerblichen Sondertatbestände 
bei Personengesellschaften nach § 15 Abs. 3 
EStG kann verzichtet werden. 


5. Verluste: 


a) Der Verlustrücktrag sollte sowohl zeitlich 
als auch betragsmäßig deutlich ausgeweitet 
und außerdem bei der Gewerbesteuer zu-
gelassen werden. Hierdurch würde sich das 
Unternehmenssteuerrecht nicht nur dem 
Ideal der Entscheidungsneutralität annä-
hern, sondern zugleich deutlich krisenfes-
ter werden. Die Einführung eines korres-
pondierenden Verlustrücktrags bei der 
Gewerbesteuer entspricht dem allgemeinen 
Petitum der Kommission, die Bemessungs-
grundlagen der drei in Deutschland auf den 
Gewinn von Unternehmen erhobenen Er-
tragssteuern anzugleichen. Die dadurch für 
Gemeinden bewirkte höhere Volatilität der 
Hauptsteuerquelle muss mit Mitteln des Fi-
nanzrechts bewältigt werden.  


b) Die Beschränkung des Verlustvortrags 
durch die sog. Mindestbesteuerung sollte 
ersatzlos gestrichen werden. 


c) Reformbedürftig ist außerdem die Ver-
lustverrechnung bei transparenter Besteue-
rung. Will man an Beschränkungen der 
Verlustzurechnung bei beschränkter Haf-
tung überhaupt festhalten, sollte insoweit 
auf das steuerbilanzielle Eigenkapital abge-
stellt und sollten auch zeitlich inkongru-
ente Einlagen berücksichtigt werden, die 
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ein negatives Kapitalkonto mindern oder 
ausgleichen.  


6. Gruppenbesteuerung:  


Die Kommission spricht sich dafür aus, auf 
das Erfordernis des Gewinnabführungsver-
trags für die Gruppenbesteuerung künftig 
zu verzichten. Zurechnungsgrundlage 
sollte stattdessen eine qualifizierte Mehr-
heitsbeteiligung sein. Die Gewährung der 
Vorteile einer Gruppenbesteuerung ist nur 
gerechtfertigt, wenn die in die Gruppenbe-
steuerung einbezogenen Konzerngesell-
schaften eine wirtschaftliche Einheit bil-
den. Dies kann typisierend bei einer 
Beteiligung von mindestens 75 Prozent der 
Stimmrechte und am gezeichneten Kapital 
angenommen werden. 


 Umwandlungen und  
Sanierungen 
1. Unternehmungen sind in einer Wettbe-


werbswirtschaft Risiken ausgesetzt und un-
terliegen einem steten Anpassungsdruck. 
Steuerinduzierte Hindernisse für Umstruk-
turierungen, Liquidationen, Sanierungen 
und die Verrechnung von Verlusten beein-
trächtigen daher ihre Wettbewerbsfähig-
keit. Ziel der Kommission ist deshalb die 
Entwicklung von Vorschlägen, die zum Ab-
bau von steuerlichen Umstrukturierungs-
hindernissen, Liquidations- und Sanie-
rungshindernissen sowie Hindernissen bei 
der Verlustverrechnung führen. Zentrale 
Leitgedanken sind die Vereinfachung 
durch Systemorientierung, eine Abstim-
mung mit internationalen Regelungen und 
die Positionierung Deutschlands als attrak-
tiver und verlässlicher Steuerstandort, 
ohne dass deutsches Steuersubstrat verlo-
ren geht. 


2. Betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstruk-
turierungen nicht durch steuerliche Hin-
dernisse zu behindern, gehört zu den tradi-
tionellen Zielen der deutschen 
Steuerpolitik und entspricht dem Grund-
satz der Besteuerung nach Maßgabe der 
Leistungsfähigkeit. Gleichwohl enthalten 
die bisher geltenden Normen Schwächen, 
namentlich im Hinblick auf nationale 


Restrukturierungen, die Verletzung euro-
parechtlicher Vorgaben und grenzüber-
schreitende Umstrukturierungen. 


3. Zu den umwandlungssteuerlichen Hinder-
nissen für nationale Restrukturierungen 
gehört das Teilbetriebserfordernis bei Spal-
tungen und Einbringungen gem. §§ 15, 20, 
24 UmwStG, welches nicht mehr der wirt-
schaftlichen Realität entspricht und gravie-
rende Rechtsunsicherheiten mit sich 
bringt. Die Kommission schlägt daher vor, 
auch die Übertragung von Einzelwirt-
schaftsgütern steuerneutral zuzulassen, so-
fern ein Business Purpose vorliegt. Darüber 
hinaus sind die bestehenden Sperrfristen 
auf einheitlich drei Jahre zu verkürzen und 
die Übertragung sperrfristbehafteter An-
teile zu Buchwerten oder innerhalb eines 
Konzerns sollte unschädlich sein. Bei der 
Umwandlung von Kapitalgesellschaften 
sollte schließlich eine Übertragung von 
Verlusten (wieder) zugelassen werden. Wei-
tere Vorschläge betreffen Kettenumwand-
lungen, die Nachspaltungsveräußerungs-
sperre und die Nichtanwendung des 
Gesamtplans im UmwStG. 


4. Im Einkommensteuerrecht wird entspre-
chend der umwandlungssteuerrechtlichen 
Regelungen ein Bewertungswahlrecht im 
Rahmen der §§ 6 Abs. 3, 6 Abs. 5, 16 Abs. 3 S. 
2 ff. EStG vorgeschlagen. Darüber hinaus 
sollen die Sperrfristen reformiert und der 
sachliche Anwendungsbereich des § 6 
Abs. 5 EStG ausgedehnt werden: Erfasst 
werden soll die Übertragung von Einzel-
wirtschaftsgütern zwischen nicht beteili-
gungsidentischen Personengesellschaften 
sowie zwischen verschiedenen Steuer-
pflichtigen (bei Vorliegen eines Business 
Purpose) und die begrenzte Mitübertra-
gung von Verbindlichkeiten. Entsprechen-
des gilt für Realteilungen gem. § 16 Abs. 3 S. 
2 ff. EStG. Einzuschränken sind die Körper-
schaftsklauseln und es bedarf einer Anpas-
sung des § 6 Abs. 5 EStG, sofern die Rechts-
figur des Sonderbetriebsvermögens 
abgeschafft wird. 


5. Im Hinblick auf Organschaften schlägt die 
Kommission vor, die jüngere Rechtspre-
chung des BFH zur Fußstapfentheorie bei 
Umwandlungen und Einbringungen in den 
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Umwandlungssteuer-Erlass zu überneh-
men und die unentgeltliche Übertragung 
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens innerhalb eines Organkreises bei Vor-
liegen eines Business Purpose zu Buchwer-
ten zuzulassen. Hiermit wird zugleich ein 
Standortnachteil gegenüber anderen Grup-
penbesteuerungssystemen beseitigt. 


6. Zur Vermeidung von Verstößen gegen eu-
roparechtliche Vorgaben ist es insbeson-
dere erforderlich, die umwandlungssteuer-
rechtlichen Sperrfristen um einen 
Motivtest zu erweitern, die Zwangsaufde-
ckung stiller Lasten zumindest bei Ver-
schmelzungen, Auf- und Abspaltungen so-
wie Einbringungen zwischen 
Kapitalgesellschaften zu beenden und die 
Nichtnegativitätsbedingung des § 20 Abs. 2 
S. 2 Nr. 2 UmwStG zu beseitigen. 


7. Im Hinblick auf grenzüberschreitende Um-
wandlungen sollte die Vergleichbarkeits-
prüfung großzügiger ausgestaltet werden; 
deutsche Steuerinteressen sind insoweit 
nicht betroffen. Vorgeschlagen wird dar-
über hinaus eine Globalisierung der Ein-
bringungsvorschriften. Zudem sollten Hin-
dernisse für die Restrukturierung 
unmittelbarer und mittelbarer Beteiligun-
gen von in Deutschland ansässigen Unter-
nehmungen durch eine Anpassung des ma-
teriellen Korrespondenzprinzips in § 8b 
Abs. 1 S. 5 KStG und der Hinzurechnungs-
besteuerung beseitigt werden. Schließlich 
bedarf es bei Verletzung der Steuerverhaf-
tungsbedingungen eines Steueraufschubs 
und bei der Mindestbesteuerung einer in-
ternationalen Abstimmung. 


8. Nach Auffassung der Kommission verletzt 
der ganze bzw. teilweise Ausschluss der 
steuerlichen Geltendmachung von Verlus-
ten aus der Liquidation von Kapitalgesell-
schaften beim Anteilseigner das objektive 
Nettoprinzip, beeinträchtigt die Risiko-
übernahme und begründet einen Standort-
nachteil gegenüber anderen Juris-diktio-
nen. Liquidationsverluste sind daher zum 
Abzug zuzulassen, begrenzt auf die Höhe 
des anteiligen steuerlichen Einlagekontos, 
maximal aber der Anschaffungskosten des 
Anteilseigners. Auch Gewinnminderungen 
aus Gesellschafterdarlehen sind zu 


berücksichtigen, die Vorschriften in § 8b 
Abs. 3 S. 4 ff. KStG, § 3c Abs. 2 S. 2 ff. EStG 
und § 20 Abs. 6 S. 6 EStG zu streichen.  


9. Im Falle des gesellschaftsrechtlich veran-
lassten Verzichts auf ein Gesellschafterdar-
lehen sollte auf der Gesellschaftsebene der 
Nennwert der Verbindlichkeit als Einlage 
abgezogen und beim Anteilseigner der 
werthaltige Teil als nachträgliche Anschaf-
fungskosten berücksichtigt werden. Der 
nicht werthaltige Teil der Forderung sollte 
steuerlich abziehbar sein. 


10. Bei Forderungsverzichten von Drittgläubi-
gern sollte die Regelung des § 3a EStG mit 
den insolvenzrechtlichen Bestimmungen 
besser abgestimmt werden. 


Die Verlustverrechnungsregeln der §§ 8c, 8d 
KStG sollen nach Auffassung der Kommission 
grundsätzlich fortgelten. Allerdings sind 
Schwächen zu beseitigen. Grundsätzlich soll 
nur noch der unmittelbare oder mittelbare 
Übergang einer Mehrheit der Anteile einen 
Verlustuntergang auslösen können. Auch in 
diesem Fall besteht allerdings die Möglichkeit 
des Steuerpflichtigen nachzuweisen, dass es 
auf einer oberen Konzernstufe nicht zu einer 
relevanten Anteilsverschiebung gekommen 
ist. Damit ist insbesondere die Verkürzung  
oder Verlängerung von Beteiligungsketten 
nicht schädlich. Darüber hinaus empfiehlt die 
Kommission eine zielgenauere Ausgestaltung 
des § 8d KStG; insbesondere das Vorhanden-
sein von Organschaften und Beteiligungen an 
Mitunternehmerschaften soll die Anwendung 
der Regelung nicht mehr generell ausschlie-
ßen. 


 Internationale  
Unternehmensbesteuerung 
1. Vermeidung internationaler Doppelbesteu-


erung und Vereinfachung als zentrales An-
liegen: Die Gesetzgebung auf dem Gebiet 
des internationalen Steuerrechts kon-
zentriert sich seit geraumer Zeit einseitig 
auf die Abwehr von Minderbesteuerung 
und läuft damit Gefahr, die herkömmliche 
Aufgabe des internationalen Steuerrechts, 
die in der Vermeidung von Doppelbesteue-
rung liegt, aus dem Blick zu verlieren. Die 
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Kommission erkennt zwar die Ziele der 
Vermeidung doppelter Nichtbesteuerung 
und einer Begrenzung des internationalen 
Steuerwettbewerbs an, tritt aber nach-
drücklich dafür ein, grenzüberschreitende 
Tätigkeiten nicht steuerlich zu behindern. 
Neben der Vermeidung internationaler 
Doppelbesteuerung sind Nachweis- und 
Dokumentationslasten auf ein angemesse-
nes Maß zu reduzieren. Dabei gehen die 
Vorschläge vom bestehenden Rahmen des 
Europa- und Völkervertragsrechts aus, un-
terbreiten aber auch Empfehlungen zur 
Nachverhandlung von EU-Richtlinien und 
DBA. 


2. Verbesserung der Rahmenbedingungen 
grenzüberschreitender wirtschaftlicher Be-
tätigung: 


a) Verbesserung der Anrechnung ausländi-
scher Steuern (§ 34c EStG, § 26 KStG): Zur 
Vermeidung sog. Anrechnungsüberhänge, 
aufgrund derer ausländische Steuern defi-
nitiv werden, bedarf es eines Übergangs 
von der Per Country-Limitation zu einer 
Overall-Limitation sowie des Vortrags 
nicht genutzter Anrechnungsbeträge. So-
weit Auslandsgewinne der Gewerbesteuer 
unterliegen (Zinsen, Dividenden, Lizenzen), 
ist zudem die Anrechnung der ausländi-
schen Steuer auch auf die Gewerbesteuer 
vorzusehen. 


b) Streichung der Einbeziehung des AStG-
Hinzurechnungsbetrags in die Gewerbe-
steuer (§ 7 S. 7, 8 GewStG). 


c) Rückkehr zur Berücksichtigung von Ver-
lusten aus DBA-Freistellungsbetriebsstät-
ten bei der Ermittlung des Gewinns des 
Stammhauses im Verlustentstehungsjahr, 
verbunden mit einer Nachversteuerungsre-
gel (§ 2a Abs. 3 EStG a.F.), die zu Vereinfa-
chungszwecken pauschaliert werden kann. 


d) Anpassungen an eine zunehmend mobile 
Arbeitswelt (Betriebsstätten/Lohnsteuer): 
Infolge der Flexibilisierung des Arbeitsorts 
zwischen In-/und Ausland, namentlich 
durch Tätigkeiten im Homeoffice benöti-
gen Unternehmen rechtssichere Regeln so-
wohl im Hinblick auf das Risiko der Be-
gründung von 


Geschäftsleitungsbetriebsstätten, als auch 
im Hinblick auf die Lohnsteuerpflicht. Als 
Antwort auf kurzeitige Homeofficetätigkei-
ten können national de minimis-Regeln so-
wohl in § 12 AO als auch in § 49 Abs. 1 Nr. 4 
EStG vorgesehen werden. Da sich auf diese 
Weise nur Inbound-Sachverhalte regeln 
lassen, muss sich Deutschland auf OECD- 
und EU-Ebene für eine Änderung der Rah-
menbedingungen einsetzen. Priorität hat 
dabei für Zwecke der Lohnsteuer ein 
Gleichlauf der sozialversicherungsrechtli-
chen und steuerrechtlichen Regeln. 


3. Zur Vermeidung übermäßiger Nachweis- 
und Dokumentationspflichten und inter-
nationaler Doppelbesteuerung sind die 
zahlreichen Anti-Missbrauchsvorschriften 
des internationalen Steuerrechts auf ein 
zieladäquates und vollziehbares Maß zu-
rückzuführen: 


a) Globale Mindeststeuer als Grundregel: Das 
seit 2024 geltende Mindeststeuergesetz 
dient der Durchsetzung der international 
konsentierten Belastungsuntergrenze von 
15 Prozent. Dieser neue Mindeststandard 
ist grundsätzlich zu akzeptieren. Allerdings 
bedarf es Erleichterungen bei der Anwen-
dung der hochkomplexen Regeln. Hierzu 
dienen derzeit befristete Safe Harbour-Re-
geln. Die Bundesregierung muss sich auf 
OECD- und EU-Ebene für die zeitnahe 
Schaffung dauerhafter Safe Harbour-Re-
geln einsetzen. Perspektivisch sollte das 
Mindeststeuergesetz sämtliche speziellen 
Anti-Missbrauchsvorschriften, insbeson-
dere die Hinzurechnungsbesteuerung nach 
AStG ablösen. Soweit einer derartigen Be-
reinigung die ATAD-Richtlinie entgegen-
steht, muss sich die Bundesregierung für 
Nachverhandlungen auf EU-Ebene einset-
zen. Bereits zuvor sind sämtliche innerhalb 
des Richtlinienrahmens bestehenden Ge-
staltungsspielräume des nationalen Gesetz-
gebers zugunsten einer Entlastung von 
Nachweispflichten auszuschöpfen.  


b) Hinzurechnungsbesteuerung: Solange an 
§§ 7 ff. AStG festgehalten wird, sollte die 
Hinzurechnungsbesteuerung auf eine 
transaktionsbezogene Missbrauchsregel zu-
rückgenommen werden, was in der ATAD 
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zugelassen ist. Sollte man diesen Schritt 
nicht gehen, bedarf es u.a. der Umstellung 
auf einen Passivkatalog, der Einführung ei-
ner sinnvollen Freigrenze und der Erstre-
ckung des Substanztests auf Drittstaaten. 


c) Das Steueroasenabwehrgesetz geht mit vier 
statt einer Maßnahme weit über die ECO-
FIN-Empfehlungen hinaus und ist auf eine 
Maßnahme zu beschränken, primär – so-
lange an §§ 7 ff. AStG festgehalten wird – 
auf die erweiterte Hinzurechnungsbesteue-
rung, alternativ auf die erweiterte be-
schränkte Steuerpflicht. 


d) Anti-Hybrids-Regeln: Die engen Vorgaben 
der ATAD lassen nur wenig Spielraum zur 
Abschwächung von § 4k EStG. Jedenfalls 
sind Doppelregelungen (§ 4i EStG; § 4j 
EStG) zu beseitigen. Zusätzlich bedarf es 
zwecks weiterer Vereinfachung einer Nach-
verhandlung der ATAD. 


e) Zinsschranke: Aufgrund der steuerlichen 
Ungleichbehandlung von Fremd- und Ei-
genkapital können im Konzern Finanzie-
rungsgestaltungen zur Steuerminderung 
eingesetzt werden. Dies rechtfertigt es, an 
der – durch die ATAD vorgegebenen – 
Zinsschranke des § 4h EStG, § 8a KStG fest-
zuhalten, dabei sollten aber alle im Rahmen 
von Art. 4 ATAD zulässigen Möglichkeiten 
der Entschärfung genutzt werden. 


4. Entschärfung der Wegzugsbesteuerung des 
§ 6 AStG: Die Besteuerung stiller Reserven 
bei Wegzug ohne die frühere Möglichkeit 
dauerhafter zinsloser Stundung sanktio-
niert Mobilität in unverhältnismäßiger 
Weise. Richtigerweise ist die Aufteilung des 
Veräußerungsgewinns zwischen ehemali-
gem Wohnsitzstaat und Zuzugsstaats im 
Wege von DBA neu zu regeln. Solange be-
stehende DBA Deutschland an der Besteue-
rung hindern (Art. 13 Abs. 5 OECD-MA), ist 
das Festhalten an § 6 AStG vertretbar, aller-
dings nur, wenn die im Zeitpunkt des Weg-
zugs festgestellte Steuer zinslos gestundet 
wird, und zwar auch bei Wohnsitzverle-
gung in Drittstaaten und grds. ohne Sicher-
heitsleitung. Zudem ist die Beteiligungs-
grenze wieder auf 25Prozent anzuheben. 


 Digitalisierung, Prozesse 
und Betriebsprüfung 
1. Die Kommission empfiehlt, das Steuersys-


tem gemäß einem risikoorientierten Ansatz 
fortzuentwickeln. Individuelle Verhältnisse 
der Steuerpflichtigen und eine risikoorien-
tierte Betrachtungsweise sollten stärker Be-
rücksichtigung finden. Die Behandlung 
Steuerpflichtiger sollte von ihrer Steuerhis-
torie – der Einhaltung steuerlicher Pflich-
ten – und den eingerichteten internen 
Steuerkontrollsystemen abhängig gemacht 
werden. Dies kann in Form einer Ampelbe-
wertung geschehen: Die Bewertung eines 
Steuerpflichtigen mit der Ampelfarbe 
„grün“ zeigt auf, dass sich ein Steuerpflich-
tiger grundsätzlich gesetzeskonform ver-
hält, dies durch strukturierte Prozesse und 
Maßnahmen sicherstellt, dokumentiert 
und mit der Finanzverwaltung transparent 
kommuniziert, und das Risiko von Verstö-
ßen gegen steuerliche Pflichten gering ist. 


Konsequenz einer grünen Ampelbewer-
tung wären Erleichterungen für den Steu-
erpflichtigen wie eine automatisierte Be-
scheiderteilung in Antragsprozessen, 
weniger Dokumentationsverpflichtungen, 
schnellere und fokussiertere Betriebsprü-
fungen und weniger Überprüfungen.  


2. Zur Reduzierung des Quellensteuereinbe-
halts bei grenzüberschreitenden Vergütun-
gen (z. B. Lizenzen) ist derzeit für jeden Ver-
tragspartner und jeden Vertrag bzw. jede 
Beteiligung ein Freistellungsantrag vom 
ausländischen Vergütungsgläubiger beim 
BZSt einzureichen. Es sind dafür umfang-
reiche Nachweise zu erbringen, die auf Sei-
ten der Unternehmen einen hohen Auf-
wand und auf Seiten der Finanzverwaltung 
lange Bearbeitungszeiten verursachen. Die 
Kommission schlägt vor, dass ausländische 
Vergütungsgläubiger auf Antrag eine zent-
rale Identifikationsnummer je Vergütungs-
kategorie erhalten, die für alle inländischen 
Vertragspartner genutzt werden kann 
(Once-Only-Prinzip). 


Bei Ausschüttungen von Dividenden an in-
ländische Anteilseigener empfiehlt die 
Kommission die Abstandnahme vom 
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Kapitalertragsteuereinbehalt für Fälle, in 
denen Ausschüttungen beim Gläubiger 
nach § 8b Abs. 1 KStG steuerfrei sind.  


Bei grenzüberschreitenden Dividendenaus-
schüttungen empfiehlt die Kommission, 
die einbehaltene Quellensteuer auf die aus 
deutscher Sicht finale Quellensteuerbelas-
tung zu reduzieren, um ein späteres Erstat-
tungsverfahren zu vermeiden. 


3. Es gibt diverse Arten von Sachzuwendun-
gen von Unternehmen an ihre Arbeitneh-
mer und andere Empfänger – insbesondere 
Bewirtungen, Veranstaltungen und sons-
tige Sachzuwendungen, insbesondere Ge-
schenke, – die bei der Ertragsteuer, Um-
satzsteuer, Lohnsteuer und 
Sozialversicherung je Sachzuwendungsart 
völlig unterschiedlich und teilweise unsys-
tematisch behandelt werden. Die Kommis-
sion schlägt vor, für diese Sachbezüge ein-
heitlich eine durchgängige 
Teilabzugsfähigkeit sowohl für die Ertrag-
steuern als auch die Umsatzsteuer mit ei-
nem identischen Prozentsatz einzuführen, 
beispielsweise eine 50 Prozentige Nichtab-
zugsfähigkeit. Im Gegenzug blieben diese 
Sachzuwendungen lohnsteuer- und sozial-
versicherungsfrei. 


4. Steuerliche Förderungen wie die For-
schungszulage oder eine zukünftige Inves-
titionsprämie sollten einfacher und schnel-
ler zugänglich gemacht werden. Die 
Kommission schlägt vor, für Steuerpflich-
tige, die auf Basis des risikoorientierten An-
satzes als regeltreu („grüne Ampel“) klassifi-
ziert werden, anstelle von 
Antragsverfahren ein Self-Assessment-Ver-
fahren einzuführen. 


5. Mitteilungs- und Nachweispflichten sollten 
reduziert und vereinfacht werden, bei-
spielsweise bei der Meldung von Steuerge-
staltungen, der Verrechnungspreisdoku-
mentation, AStG-Erklärungen und bei 
Sperrfristen nach Einbringungen von Un-
ternehmensteilen.  


6. Als weitere Vereinfachung sollte die Zu-
ständigkeit für die Betreuung der Gesell-
schafter einer Personengesellschaft gebün-
delt werden. Sprungklagen nach § 45 FGO 
für ausermittelte Sachverhalte sollten 


einseitig durch Steuerpflichtige erhoben 
werden können.  


7. Effizienz und Effektivität der steuerlichen 
Außenprüfung sollten erhöht werden, um 
frühzeitige Rechtssicherheit für Unterneh-
men und eine Schonung von personellen 
Ressourcen bei Unternehmen und Finanz-
verwaltung zu erreichen. Hierzu sollten ge-
mäß dem risikoorientierten Ansatz koope-
rative Verfahrenselemente und eine 
angemessene Tax Compliance von Steuer-
pflichtigen stärker Berücksichtigung fin-
den.  


Die Governance – der institutionelle Ord-
nungsrahmen – der Betriebsprüfungen 
sollte grundlegend weiterentwickelt wer-
den. Die Kommission empfiehlt eine Neu-
ordnung wie folgt: Es sollte klar abge-
grenzte Zuständigkeiten von Bund und 
Ländern geben, so dass keine Aufteilung 
der Prüffelder innerhalb der einzelnen Be-
triebsprüfung mehr notwendig ist. Das 
BZSt sollte bei Großunternehmen die Prü-
fung der internationalen Sachverhalte vor-
nehmen. Alle anderen Prüffelder sowie die 
Prüfung der Unternehmen, die nicht unter 
diese Größenklasse fallen, obliegen aus-
schließlich den Landesprüfern. Internatio-
nale Verfahren sollten ausschließlich vom 
BZSt durchführt und entschieden werden. 
Darüber hinaus sollte das BZSt eine Bera-
tungs- und Kontrollfunktion wahrnehmen: 
Dies würde auch dem Ziel dienen, eine ef-
fektive Mitwirkung an der Bundesbetriebs-
prüfung zu gewährleisten. Das BZSt erhält 
Daten zu allen bundesweit durchgeführten 
Prüfungen, wertet diese in Bezug auf Auf-
fälligkeiten aus und übermittelt ihre Er-
kenntnisse an die Landesprüfer durch Be-
ratung und Schulung. 


Die Rolle des leitenden (Konzern-)Betriebs-
prüfers sollte aufgewertet werden. Er sollte 
das Verfahren inhaltlich und zeitlich leiten 
und vor Ort entscheidungsbefugt sein.  


Auch die Incentivierung von Betriebsprü-
fern sollte überdacht werden. Eine einsei-
tige Orientierung an erzielten Mehrergeb-
nissen sollte durch weitere Kriterien wie 
das Einhalten bundesweiter Standards bei 
der Prüfung, eine geringe Streitquote bzw. 
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hohe Erfolgsquote bei Verfahren, das Ein-
halten von Fristen und Prüfungsdauern 
einschließlich kurzer Reaktionszeiten auf 
Seiten der Betriebsprüfer ergänzt werden. 


8. Berichtigungen von Steuererklärungen 
sollten vereinfacht und verschlankt mög-
lich sein. Bei mehrstufigen Beteiligungsver-
hältnissen sollen Mehrfachmeldungen ab-
geschafft werden.  


9. Es besteht ein erhebliches Verbesserungs-
potenzial bei der Digitalisierung der Be-
steuerung. Es ist problematisch, schwerfäl-
lig und teuer, wenn es prozessual 
verschiedene Lösungen für jedes einzelne 
Bundesland und/oder jede einzelne Kom-
mune gibt. Eine sinnvolle Entwicklung und 
Bereitstellung von Programmen, Schnitt-
stellen und Plattformen ist kostenintensiv 
und kann nur dann sinnvoll und mit spar-
samem Einsatz von (steuerfinanzierten) 
Ressourcen erfolgen, wenn dies für alle 
Bundesländer prozessual und technisch 
einheitlich erfolgt.  


Die Kommission empfiehlt u. a. Verbesse-
rungen für den Austausch zwischen Ver-
waltung und Steuerpflichtigen im Bereich 
der Kommunikation, der Nutzung von 
Sharepoints zum Datenaustausch und der 
digitalen Übermittlung von Bescheiden 
und Betriebsprüferbilanzen. Die E-Bilanz 
sollte weiterentwickelt werden. Das Aus-
stellen von Ansässigkeitsbescheinigungen 
sollte durch einen digitalen Prozess ersetzt 
und zudem unabhängig von einzelnen aus-
ländischen Einkünften ausgegeben werden. 


Die Kommission empfiehlt eine bessere 
Umsetzung des Once-Only-Prinzips: Ein 
verbesserter Datenaustausch innerhalb der 
Verwaltung soll Steuerpflichtige entlasten, 
die derzeit eine Vielzahl identischer oder 
unnötiger ähnlicher Informationen in un-
terschiedlichem Kontext an die Finanzver-
waltung oder andere Behörden geben.
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Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmenssteuer“ 


 


Die im Juli 2023 vom Bundesministerium der Finanzen eingesetzte Expertenkommission 
„Vereinfachte Unternehmensteuer“ hat am 12.7.2024 unter dem Titel „Besteuerung der 
Unternehmen: Einfacher und Effizienter“ ihren Bericht vorgelegt.  


Auf mehr als 200 Seiten werden in diesem Bericht umfangreiche und detaillierte Vorschläge zur 
Verbesserung der Besteuerung von Unternehmen formuliert. Die Bandbreite der Maßnahmen reicht 
von der Einkommensteuer über die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer bis ins 
Umwandlungssteuerrecht und ins internationale Steuerrecht. Hinzu treten Änderungsvorschläge zum 
Verfahrensrecht und zu der Verfahrenspraxis.  


Leitlinien 


Leitend für die Reformvorschläge der aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammengesetzten 
Expertenkommission sind die folgenden Gesichtspunkte: 


- Die Vorschläge zielen in erster Linie auf eine Strukturreform des geltenden 
Unternehmenssteuerrechts. Das geltende Recht ist ineffizient und überbürokratisch und 
hindert Unternehmer und Unternehmen daran, ihr betriebswirtschaftliches Potential voll zu 
entfalten.  
 


- Unser Land braucht innovative Unternehmen, die auf den Weltmärkten bestehen. Dies 
erfordert ein Steuerrecht, das Innovationskraft und Risikobereitschaft unterstützt und 
unternehmerische Flexibilität garantiert. Dabei müssen alle Arten von Unternehmen in den 
Blick genommen werden: Start-Ups und Familienbetriebe, mittelständische „Hidden 
Champions“ ebenso wie erfolgreiche DAX-Konzerne. 
 


- Die Expertenkommission kritisiert eine Steuerpolitik, die auf deutscher und europäischer 
Ebene steuerpflichtige Unternehmen unter permanenten Missbrauchsverdacht stellt. Sie 
fordert namentlich auf dem Gebiet der internationalen Besteuerung einen Abbau 
überschießender und damit überflüssiger Steuerregeln. 
 


- Einem flexiblen Unternehmenssteuerrecht muss ein schlankes Verfahrensrecht an die Seite 
gestellt werden. Digitalisierung, Risikomanagement und kooperative Verfahrensregeln für 
Veranlagung und Betriebsprüfung können Finanzverwaltung und Unternehmen 
gleichermaßen entlasten. 
 


- Die Gestaltung des Steuertarifs im Einkommensteuerrecht und im Körperschaftsteuerrecht 
steht nicht im Vordergrund der Empfehlungen. Die Expertenkommission stellt jedoch fest, 
dass im internationalen Vergleich eine Entwicklung der Steuerbelastung unternehmerischer 
Gewinne in Richtung auf 25 % wettbewerbsfähig erscheint. 
 
 
 
 
 







Reformforderungen 


Aus der Vielzahl der Reformforderungen der Expertenkommission lassen sich die folgenden 
einzelnen Punkte hervorheben (ohne die Bedeutung der übrigen zu schmälern): 


 Laufende Besteuerung von Unternehmen 


- Sowohl für Personengesellschaften als auch für Kapitalgesellschaften soll die freie Wahl 
zwischen der Körperschaftsteuerpflicht der Gesellschaft oder der Zurechnung des 
Unternehmensgewinns an die Gesellschafter ermöglicht werden. Ausgenommen von diesen 
Optionsrechten sind Einzelunternehmen und börsennotierte Gesellschaften 
 


- Der Verlustrücktrag soll ausgeweitet und der Verlustvortrag uneingeschränkt gewährt 
werden. Die Zurechnung von Verlusten an beschränkt haftende Gesellschafter wird 
vereinfacht. Die Verlustverrechnung im Konzern soll nicht mehr vom Abschluss eines 
Gewinnabführungsvertrags abhängig gemacht werden. 
 


- Die steuerliche Gewinnermittlung soll stärker auf das traditionelle Handelsbilanzrecht 
zurückgeführt werden. In den internationalen Bilanzregeln sieht die Expertenkommission 
keinen tauglichen Ausgangspunkt für die Steuerbilanz. 
 


- Die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer wird durch verstärkten Verzicht auf 
Hinzurechnungen und Kürzungen entschlackt. Zugleich wird eine Anrechnung der 
Gewerbesteuerlast im Rahmen des Körperschaftsteuerrechts vorgeschlagen. 
 


- Die Mitunternehmerbesteuerung sollte grundlegend vereinfacht werden. Die Kommission 
empfiehlt, künftig Leistungsbeziehungen zwischen Personengesellschaften und den 
Gesellschaftern bis zur Grenze der verdeckten Gewinnausschüttung auch steuerlich 
anzuerkennen. Rechtsinstitute wie das Sonderbetriebsvermögen (und parallel bei 
Kapitalgesellschaften die Betriebsaufspaltung) sollen durch einen einheitlichen Tatbestand 
für Gewinne aus der Veräußerung betrieblich genutzter Wirtschaftsgüter abgelöst werden. 
Die mehrstufige Gewinnermittlung bei Mitunternehmerschaften wird auf eine einfache 
Gewinnzurechnung reduziert.  
 
Umwandlungen und Sanierungen 
 


- Umstrukturierungen von Unternehmen sollen in weit größerem Umfang als bisher 
steuerneutral möglich sein. Daher soll auch die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 
zwischen verschiedenen Steuerpflichtigen gelten, namentlich bei Einbringungen, 
Verschmelzungen und Spaltungen unter Beteiligung von Kapitalgesellschaften.  
 


- Haltefristen im Umwandlungssteuerrecht sollen europarechtskonform verkürzt und 
vereinheitlicht werden. Zugleich sollen grenzüberschreitende Umstrukturierungen stärker 
steuerlich erleichtert werden. 
 


- Liquidationsverluste sollen steuerliche Berücksichtigung finden. Sanierungsfeindliche 
Elemente im Steuerrecht sollen aufgegeben werden. Forderungsverzichte durch 
Gesellschafter sollen auf Ebene der Gesellschaft steuerneutral möglich sein. Die 







Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen bei Gläubigerverzichten sollen stärker an die 
Tatbestände des Insolvenz- und Restrukturierungsrechts angelehnt werden.  
 


- Die Grenzen der §§ 8c, 8d KStG für den Verlustvortrag beim Kontrollwechsel sollen von 
überflüssigen Einschränkungen befreit werden. 
 
Internationale Unternehmensbesteuerung 
 


- Das internationale Steuerrecht muss auf seine Leitaufgabe konzentriert werden, 
Doppelbesteuerungen und andere Mehrbelastungen grenzüberschreitender Tätigkeiten zu 
vermeiden. Die Anrechnung ausländischer Steuern und die Verrechnung ausländischer 
Betriebsstättenverluste müssen verbessert werden.  
 


- Soweit im Ausland erwirtschaftete Einkünfte (insb. Zinsen, Dividenden, Lizenzgebühren) im 
Inland der Gewerbesteuer unterliegen, bedarf es einer Anrechnung auch auf diese; im 
Übrigen ist zur Vermeidung dauerhafter Anrechnungsüberhänge und daraus resultierender 
Doppelbelastungen ein Vortrag nicht genutzter Anrechnungsbeträge vorzusehen. 
 


- Missbrauchsregeln im internationalen Steuerrecht (Hinzurechnungsbesteuerung, 
Steueroasenabwehrgesetz, Anti-Hybrids-Regeln, Zinsschranke etc.) müssen massiv 
zurückgeführt werden. Dabei sind im Rahmen der Vorgaben des EU-Richtlinienrechtes 
bestehende Spielräume so zu nutzen, dass lediglich Mindeststandards erfüllt werden.  
 


- Die Hinzurechnungsbesteuerung kann innerhalb des Anwendungsbereichs der ATAD auf eine 
transaktionsbezogene Missbrauchsregel zurückgeführt werden. Zumindest bedarf es des 
Übergangs vom geltenden Aktivkatalog zu einem Passivkatalog und einer de minimis-Regel.  
 


- Die vier steuerlichen Strafmaßnahmen des Steueroasenabwehrgesetzes sind auf eine 
Maßnahme (erweiterte Hinzurechnungsbesteuerung) zurückzunehmen.  
 


- Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf der Ebene der Europäischen Union für eine 
Revision der ATAD einzusetzen. 
 


- Die Wegzugsbesteuerung ist nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
zurückzubauen. So ist jedenfalls wieder zu einer dauerhaften Stundung überzugehen. Zudem 
ist die Beteiligungsgrenze für die Anwendung der Wegzugsbesteuerung von 1% auf die früher 
geltende Schwelle von 25% anzuheben..  
 
Digitalisierung, Prozesse und Betriebsprüfung 
 


- Das Steuerverfahrensrecht sollte im Interesse von Steuerpflichtigen und Verwaltung einem 
risikoorientierten Ansatz („Ampelsystem“) folgen 
 


- Freistellungs- und Erstattungsverfahren sowie Antragsprozesse aller Art müssen und können 
entbürokratisiert werden. Dies gilt namentlich in Bereich der Quellensteuern, aber auch etwa 
bei steuerlichen Präferenzen für Forschung und Entwicklung. 







 
- Die steuerlichen Regeln zu Sachzuwendungen sind zu vereinfachen und Widersprüche zum 


Sozial- und Arbeitsrecht nach Möglichkeit zu vermeiden. 
 


- In Betriebsprüfungen und Veranlagungen muss schneller Verlässlichkeit geschaffen werden. 
Zuständigkeiten – namentlich im Verhältnis zwischen Bundes- und Landesbetriebspüfern 
müssen geklärt und koordiniert werden.  
 


- Das Verfahren zur Berichtigung von Steuererklärungen kann deutlich vereinfacht werden. 
Dies gilt namentlich für prüfungsbegleitende Berichtigungen. Strafrechtliche Risiken üblicher 
Korrekturen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 
 


- Der Stand der Digitalisierung auf Ebene der Finanzverwaltungen in Bund und Ländern ist 
beklagenswert. Hier ist eine breit angelegte Initiative erforderlich.  
 


- Aus Sicht der Steuerpflichtigen sind „Once-Only“-Verfahren anzustreben, in denen jede 
Information nur einmal den staatlichen Instanzen übermittelt werden muss, um bei allen 
zuständigen Stellen verfügbar zu sein. 
 


Zur Umsetzung der Empfehlungen 


Die Expertenkommission hat in ihrer Arbeit großen Wert darauf gelegt, zu allen untersuchten 
Themen möglichst konkrete Regelungsinhalte zu definieren. Zur tatsächlichen gesetzgeberischen 
Umsetzung ist es bei fast allen in diesem Bericht enthaltenen Empfehlungen nur noch ein kleiner 
Schritt. Ihn zu gehen, steht in der Verantwortung der gesetzgebenden Instanzen in Bund und 
Ländern. Die Kommission wünscht der Politik den Mut, sich der Aufgabe einer grundlegenden 
Reform des Unternehmenssteuerrechts zu stellen. 


Berlin, 12.07.2024 


Für die Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ 


Der Vorsitzende Prof. Dr. Schön 
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    


  Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 


 10117 Berlin 
  TEL   


Oberste Finanzbehörden   FAX   
der Länder   E-MAIL   
   DATUM  4. Juli 2024 
nachrichtlich:            Bundeszentralamt für Steuern 
 


   
   


BETREFF  Kein passiver Ausgleichsposten für Mehrabführungen bei nach § 15a EStG nicht 
verrechenbaren Verlusten der Organgesellschaft; 
Anwendung des BFH- Urteils I R 65/11 vom 29. August 2012; 


  Änderung des BMF-Schreibens vom 15. Juli 2013, BStBl I S. 921; 
Anwendung des BFH- Urteils I R 67/15 vom 15. März 2017  


 GZ    IV C 2 - S 2770/19/10004 :002 
DOK  2024/0585015 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF- Schreiben 
vom 15. Juli 2013, BStBl I S. 921 nach dem letzten Absatz wie folgt ergänzt: 
 


Zum Ertragszuschuss vgl. jedoch BFH vom 15. März 2017, I R 67/15, BStBl xxx I S. xxx. 
 


Nach Übergang zur Einlagelösung durch das Gesetz zur Modernisierung des 
Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl I Seite 2050) gelten diese Grundsätze 
allgemein für die Annahme von Mehr-/Minderabführungen i. S. d. § 14 Absatz 4 Satz 6 
KStG. 


 
 
Dieses Schreiben wird im BStBl I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine Übergangszeit auf 
den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zum Download bereit.  
 
Im Auftrag 
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Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Friedrichstraße 169/170 
10117 Berlin 
 
Deutscher Steuerberaterverband e.V. 
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10117 Berlin 
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10117 Berlin 
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10117 Berlin 
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BETREFF Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers ab dem 1. Januar 2026; 


 Gelegenheit für eine Stellungnahme zu einer angedachten Nichtbeanstandungsregelung 
   BEZUG Referentenentwurf eines JStG 2024 


Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. Mai 2024 
- IV A 2 - S 1910/23/10044 :002 - 


   GZ III C 2 - S 7300/20/10002 :001 
DOK 2024/0275489 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


mit Bezugsschreiben hat das Bundesministerium der Finanzen Ihnen den Referentenentwurf 


eines Jahressteuergesetzes 2024 übersandt. Dieser enthält im Artikel 22 auch den Vorschlag 


an den Gesetzgeber, im Zusammenhang mit dem EuGH-Urteil vom 10. Februar 2022, C-9/20, 


Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136,  


 eine neue Rechnungspflichtangabe in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nummer 6a UStG einzufüh-


ren, wenn der leistende Unternehmer den Regelungen für die Ist-Versteuerung unter-


liegt, und  


 den Zeitpunkt des Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG künftig 


in Abhängigkeit von der Eigenschaft des leistenden Unternehmers als Ist- oder Soll-


Versteuerer zu regeln. 


 


Ich bin mir bewusst, dass diese Neuregelung einen zusätzlichen Aufwand für die Wirtschaft 


bedeutet. Dieser ist angesichts der Regelungen in Art. 167, 226 MwStSystRL und der klaren 


Aussagen des EuGH in seinem o. a. Urteil aber unvermeidlich. Um den Unternehmen jedoch 


ausreichend Vorbereitungszeit für die erforderlichen Umstellungen zu verschaffen, soll die 


Neuregelung – einen Beschluss durch den Gesetzgeber vorausgesetzt – erst mit zeitlichem 


Vorlauf zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. 


 


Nach dem Entwurf wird ein Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers zukünf-


tig nur möglich sein, soweit eine Zahlung auf diese Rechnung geleistet worden ist. Die für die 


Bestimmung des zutreffenden Zeitpunkts des Vorsteuerabzuges notwendige Information er-


hält der Leistungsempfänger zukünftig prinzipiell über die neue Rechnungspflichtangabe. Al-


lerdings kann im Hinblick auf die MwStSystRL eine Rechnungspflichtangabe nur für den Fall 


eingeführt werden kann, dass der Leistende der Ist-Versteuerung unterliegt. Die Einführung 


einer entsprechenden Angabe für den Fall, dass der Leistende der Soll-Versteuerung unter-


liegt, ist unionsrechtlich nicht möglich.  


 







 


 


Seite 4 Fehlt die neue Rechnungspflichtangabe in einer Rechnung, weiß der Rechnungsempfänger 


damit im Regelfall nicht, ob es sich bei dem Leistenden tatsächlich um einen Soll-Versteuerer 


handelt oder um einen Ist-Versteuerer, der fälschlicherweise die neue Rechnungspflichtan-


gabe nicht in die Rechnung aufgenommen hat.  


 


Um einen daraus für den Rechnungsempfänger eventuell resultierenden Nachteil zu vermei-


den, haben das BMF und die obersten Finanzbehörden der Länder bereits über die Möglich-


keit einer Nichtbeanstandungsregelung für gutgläubige Rechnungsempfänger beraten und im 


Ergebnis eine solche im Grundsatz befürwortet. Mit einer solchen Regelung könnte aus mei-


ner Sicht auch mehreren Petita aus den Verbändestellungnahmen zum Referentenentwurf ent-


sprochen werden. Die Umsetzung soll nach meiner derzeitigen Planung zu gegebener Zeit 


über ein BMF-Schreiben erfolgen. 


 


Falls Sie sich zur Ausgestaltung einer solchen Nichtbeanstandungsregelung oder zu aus Ihrer 


Sicht besonders relevanten Gesichtspunkten äußern wollen, besteht dafür die Gelegenheit bis 


zum 


 


9. August 2024 


 


(bitte per E-Mail an IIIC2@bmf.bund.de).  


 


Gerne können Sie dieses Schreiben auch an weitere Empfänger weiterleiten, die aus Ihrer 


Sicht ein besonderes Interesse an der Thematik haben könnten. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Im Auftrag 


 


Koszinowski  


 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


 








Urteil vom 13. September 2023, II R 49/21
Anwendung des 90 %-Einstiegstests bei Handelsunternehmen


ECLI:DE:BFH:2023:U.130923.IIR49.21.0


BFH II. Senat


ErbStG § 13a Abs 1, ErbStG § 13a Abs 2, ErbStG § 13b Abs 2 S 2, ErbStG § 13b Abs 4 Nr 5 S 1, ErbStG § 13b Abs 4 Nr 5 S
4, EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1, GG Art 3 Abs 1, AO § 42, EStG VZ 2017


vorgehend FG Münster, 24. November 2021, Az: 3 K 2174/19 Erb


Leitsätze


§ 13b Abs. 2 Satz 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) ist dahingehend auszulegen, dass bei
Handelsunternehmen, deren begünstigungsfähiges Vermögen aus Finanzmitteln im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG
besteht und nach seinem Hauptzweck einer Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes
dient, für den dort verankerten sogenannten 90 %-Einstiegstest die betrieblich veranlassten Schulden von den
Finanzmitteln in Abzug zu bringen sind.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 24.11.2021 - 3 K 2174/19 Erb
aufgehoben.


Der Schenkungsteuerbescheid vom 20.04.2023 wird dahingehend geändert, dass die Schenkungsteuer auf 0 €
festgesetzt wird.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) erwarb von ihrem Vater durch notariell beurkundeten Vertrag vom
07.03.2017 schenkweise alle Anteile an der GmbH, einem pharmazeutischen Handelsunternehmen mit Tätigkeit in
Vertrieb und Forschung.


1


Das zuständige Finanzamt stellte mit Bescheid vom 19.04.2018 gemäß § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des
Bewertungsgesetzes (BewG) den Wert des Anteils der GmbH mit 555.975 € und gemäß § 13b Abs. 10 des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) die Summen der gemeinen Werte der Finanzmittel mit
2.517.649 €, der jungen Finanzmittel mit 60.000 €, des Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG
und des jungen Verwaltungsvermögens jeweils mit 0 € sowie der Schulden mit 3.138.504 € für Zwecke der
Schenkungsteuer auf den Bewertungsstichtag 07.03.2017 gesondert und einheitlich fest. Weitere Feststellungen
traf es zu der Anzahl der Beschäftigten mit 21 Personen und der Ausgangslohnsumme mit 984.330 €. Nachrichtlich
wurde vermerkt, dass der Hauptzweck des Unternehmens eine Tätigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1, des § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 oder des § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sei.


2


Mit Bescheid vom 25.10.2018 setzte der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) Schenkungsteuer in Höhe
von 51.675 € fest. Dabei ging das FA von einem Wert des Erwerbs in Höhe von 544.598 € (Wert des festgestellten
Anteils in Höhe von 555.975 € abzüglich Kosten und Gebühren von insgesamt 11.377 €) zuzüglich einer
Vorschenkung in Höhe von 200.000 € aus und brachte einen Freibetrag in Höhe von 400.000 € in Abzug. In den


3
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Erläuterungen zum Bescheid wurde angeführt, dass nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG (sogenannter 90 %-
Einstiegstest) eine Begünstigung nach § 13a ErbStG nicht gewährt werden könne.


Mit ihrem dagegen eingelegten Einspruch beantragte die Klägerin die Gewährung der Regelverschonung für
Betriebsvermögen. Den Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 09.07.2019 als unbegründet
zurück.


4


Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte Erfolg. Der schenkweise Erwerb der GmbH-Anteile bleibe als
begünstigtes Vermögen nach § 13a Abs. 1 ErbStG zu 85 % steuerfrei und nach § 13a Abs. 2 ErbStG außer Ansatz. Der
90 %-Einstiegstest nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG stehe der Begünstigung des übertragenen Vermögens nicht
entgegen. § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG sei nach seinem Normzweck im Wege der teleologischen Reduktion
dahingehend einschränkend auszulegen, dass der 90 %-Einstiegstest in den Fällen des § 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG
dann nicht zur Anwendung komme, wenn die betreffende Kapitalgesellschaft ‑‑wie im Streitfall‑‑ ihrem
Hauptzweck nach einer Tätigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1, des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder des § 18 Abs. 1 Nr. 1 und
2 EStG diene. Das Urteil ist veröffentlicht in Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 343.


5


Während des Revisionsverfahrens erließ das zuständige Finanzamt als Ergebnis einer Verständigung in der
Außenprüfung am 13.01.2023 einen geänderten Feststellungsbescheid. Darin wurden der Wert des Anteils an der
GmbH nunmehr mit 1.250.000 €, die Summen der gemeinen Werte der Finanzmittel mit 2.517.649 €, der jungen
Finanzmittel mit 60.000 €, des Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG und des jungen
Verwaltungsvermögens mit 0 €, der gemeinen Werte der Schulden mit 3.138.504 €, sowie die Anzahl der
Beschäftigten mit 21 Personen und die Ausgangslohnsumme mit 984.330 € festgestellt. Als nachrichtliche Angabe
enthielt der Bescheid wiederum den Vermerk, dass der Hauptzweck des Unternehmens eine Tätigkeit im Sinne des
§ 13 Abs. 1, des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder des § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG sei.


6


Während des Revisionsverfahrens erging am 20.04.2023 in Umsetzung des Feststellungsbescheids vom 13.01.2023
ein geänderter Schenkungsteuerbescheid. Das FA setzte nunmehr Schenkungsteuer in Höhe von 197.334 € fest,
wobei es von einem Wert des Erwerbs in Höhe von 1.238.623 € (festgestellter Wert des Anteils in Höhe von
1.250.000 € abzüglich Kosten und Gebühren von insgesamt 11.377 €) zuzüglich einer Vorschenkung in Höhe von
200.000 € ausging und einen Freibetrag in Höhe von 400.000 € in Abzug brachte.


7


Mit seiner Revision macht das FA eine Verletzung von § 13b Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ErbStG geltend. Die Auslegung
der Vorschriften durch das FG führe zu einer durch den Gesetzgeber nicht gewollten Begünstigung. Sie hätte zur
Folge, dass auch Gesellschaften mit geringfügiger gewerblicher Tätigkeit die Begünstigung nach § 13a ErbStG
erhielten. Die Nichtanwendung des 90 %-Einstiegstests, wenn die Gesellschaft auch eine originär gewerbliche
Tätigkeit ausübe, verstoße gegen den Wortlaut des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG. Eine teleologische Reduktion des
Anwendungsbereichs der Vorschrift, veranlasst durch den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG), komme nicht in Betracht, da der Regelung eine rechtspolitische Entscheidung des
Gesetzgebers zugrunde liege. Dieser habe mit der Neufassung der §§ 13a, 13b ErbStG durch das Gesetz zur
Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.2016 (BGBl I 2016, 2464) bewusst keine Hauptzweckbetrachtung eingeführt,
sondern sich für eine Beibehaltung des Verwaltungsvermögenskatalogs mit all seinen Folgen entschieden. Der
Gesetzgeber habe in § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG den Umfang des Verwaltungsvermögens klar definiert und damit
auch festgelegt, von welchen Werten für die Anwendung des 90 %-Einstiegstests auszugehen sei. Dies folge auch
aus einem Umkehrschluss zu § 13b Abs. 3 ErbStG. Diese Regelung nehme Altersversorgungsverpflichtungen und zu
deren Erfüllung angeschaffte Vermögensgegenstände aus dem Verwaltungsvermögenskatalog aus. Folglich
entspreche es der gesetzgeberischen Intention, keine weiteren Vermögenspositionen von der Regelung des § 13b
Abs. 2 Satz 2 ErbStG auszuklammern.


8


Der Gesetzgeber habe mit § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG eine besondere Missbrauchsvermeidungsvorschrift geschaffen.
Eine steuerliche Begünstigung solle vollständig ausgeschlossen sein, wenn das Vermögen eines Betriebs oder einer
Gesellschaft zu 90 % aus Verwaltungsvermögen bestehe. Unerheblich sei, ob tatsächlich ein Missbrauch vorliege.
Eine missbräuchliche Gestaltung sei nicht als Tatbestandsmerkmal in die Ausgestaltung des § 13b Abs. 2 Satz 2
ErbStG aufgenommen worden.


9


Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.10


Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.11
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Entscheidungsgründe


II.


III.


Das Bundesministerium der Finanzen ist mit Schriftsatz vom 14.04.2022 dem Verfahren nach § 122 Abs. 2 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) beigetreten. Es stellt keinen Antrag.


12


Die Revision führt aus verfahrensrechtlichen Gründen zur Aufhebung der Vorentscheidung, weil sich während des
Revisionsverfahrens der Verfahrensgegenstand, über dessen Rechtmäßigkeit das FG zu entscheiden hatte, geändert
hat (§ 127 FGO). An die Stelle des Schenkungsteuerbescheids vom 25.10.2018, der Gegenstand der Vorentscheidung
war, ist während des Revisionsverfahrens der Schenkungsteuerbescheid vom 20.04.2023 getreten und nach § 121
Satz 1 i.V.m. § 68 Satz 1 FGO Gegenstand des Revisionsverfahrens geworden. Das angefochtene Urteil ist daher
gegenstandslos und aufzuheben. Einer Zurückverweisung der Sache an das FG nach § 127 FGO bedarf es jedoch
nicht, da sich aufgrund des Änderungsbescheids an den zwischen den Beteiligten streitigen Punkten nichts geändert
hat. Die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen bilden nach wie vor die Grundlage für die Entscheidung
des Bundesfinanzhofs (BFH); sie fallen durch die Aufhebung des finanzgerichtlichen Urteils nicht weg, da das
finanzgerichtliche Urteil nicht an einem Verfahrensmangel leidet (vgl. BFH-Urteil vom 14.11.2018 - II R 63/15, BFHE
266, 133, BStBl II 2021, 184, Rz 10).


13


Im Revisionsverfahren hat die Klage erneut Erfolg. Der Bescheid vom 20.04.2023 ist rechtswidrig und verletzt die
Klägerin in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO). Er wird antragsgemäß dahingehend geändert, dass die
Schenkungsteuer auf 0 € festgesetzt wird. Bei den GmbH-Anteilen handelt es sich um begünstigtes Vermögen, das
mit Ausnahme der jungen Finanzmittel dem Verschonungsabschlag im Sinne des § 13a Abs. 1 ErbStG unterliegt und
auf das der Abzugsbetrag nach § 13a Abs. 2 ErbStG anwendbar ist. Der Begünstigung steht der 90 %-Einstiegstest
im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG nicht entgegen, da dessen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.


14


1. Nach § 13a Abs. 1 Satz 1 ErbStG bleibt begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 ErbStG grundsätzlich zu
85 % steuerfrei (Verschonungsabschlag), wenn der Erwerb begünstigten Vermögens im Sinne des § 13b Abs. 2
ErbStG zuzüglich der Erwerbe im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG insgesamt 26 Mio. € nicht übersteigt. Gemäß
§ 13a Abs. 2 Satz 1 ErbStG bleibt der nach Anwendung von § 13a Abs. 1 ErbStG verbleibende Teil des begünstigten
Vermögens außer Ansatz, soweit der Wert dieses Vermögens insgesamt 150.000 € nicht übersteigt (Abzugsbetrag).
Nach § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG ist das begünstigungsfähige Vermögen jedoch nur begünstigt, soweit sein
gemeiner Wert den um das unschädliche Verwaltungsvermögen im Sinne des Absatzes 7 gekürzten Nettowert des
Verwaltungsvermögens im Sinne des Absatzes 6 übersteigt (begünstigtes Vermögen). Dies gilt nach § 13b Abs. 2
Satz 2 ErbStG jedoch nicht, wenn das Verwaltungsvermögen nach Absatz 4 vor der Anwendung des Absatzes 3
Satz 1, soweit das Verwaltungsvermögen nicht ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus durch
Treuhandverhältnisse abgesicherten Altersversorgungsverpflichtungen dient und dem Zugriff aller übrigen nicht aus
diesen Altersversorgungsverpflichtungen unmittelbar berechtigten Gläubiger entzogen ist, sowie der
Schuldenverrechnung und des Freibetrags nach Absatz 4 Nummer 5 sowie der Absätze 6 und 7 mindestens 90 % des
gemeinen Werts des begünstigungsfähigen Vermögens beträgt.


15


2. § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG ist dahingehend auszulegen, dass bei Handelsunternehmen, deren
begünstigungsfähiges Vermögen aus Finanzmitteln im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG besteht und deren
Hauptzweck einer Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 EStG dient, für den dort verankerten 90 %-Einstiegstest
die betrieblich veranlassten Schulden von den Finanzmitteln in Abzug zu bringen sind. Dies ist aus systematischen
und verfassungsrechtlichen Gründen geboten und widerspricht auch nicht dem Anliegen/Ziel des Gesetzgebers,
durch den 90 %-Einstiegstest den Missbrauch der Begünstigung von Betriebsvermögen nach § 13a ErbStG zu
verhindern.


16


a) Maßgebend für die Interpretation eines Gesetzes ist der in ihm zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des
Gesetzgebers. Der Feststellung des zum Ausdruck gekommenen objektivierten Willens des Gesetzgebers dienen die
Auslegung aus dem Wortlaut der Norm (grammatikalische Auslegung), dem Zusammenhang (systematische
Auslegung), ihrem Zweck (teleologische Auslegung) sowie den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte
(historische Auslegung); zur Erfassung des Inhalts einer Norm darf sich der Richter dieser verschiedenen
Auslegungsmethoden gleichzeitig und nebeneinander bedienen. Insbesondere bei der Auslegung einer Norm aus
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ihrem Wortlaut ist zu berücksichtigen, dass diese nur eine von mehreren anerkannten Auslegungsmethoden ist, zu
denen ‑‑wie ausgeführt‑‑ auch die systematische Auslegung zählt. Nach letzterer ist darauf abzustellen, dass
einzelne Rechtssätze, die der Gesetzgeber in einen sachlichen Zusammenhang gebracht hat, grundsätzlich so zu
interpretieren sind, dass sie logisch miteinander vereinbar sind. Ziel jeder Auslegung ist die Feststellung des Inhalts
einer Norm, wie er sich aus dem Wortlaut und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist (BFH-
Urteil vom 18.12.2014 - IV R 22/12, BFHE 248, 354, BStBl II 2015, 606, Rz 24).


b) § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG trifft die Entscheidung, ob nach § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG grundsätzlich
begünstigungsfähiges Vermögen vollständig nicht begünstigt ist, durch eine Berechnung im Rahmen einer
mathematischen Formel mit Zähler und Nenner. Der Wortlaut des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG muss wohl
dahingehend verstanden werden, dass er als maßgeblichen Zähler das Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 4
ErbStG unter anderem "vor" der Schuldenverrechnung und des 15%igen Freibetrags nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG
festlegt (Stalleiken in von Oertzen/Loose, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 2. Aufl., § 13b Rz 87;
Kirnberger in Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 13b ErbStG Rz 53, Stand 11/2022; Wachter in
Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG, 8. Aufl., § 13b Rz 285; ebenso R E 13b.10 Satz 3 der Erbschaftsteuer-Richtlinien
2019 vom 16.12.2019, BStBl I 2019, Sondernummer 1/2019 ‑‑ErbStR 2019‑‑). Die Bedeutung des Wortes "vor" ist
bei der ersten Lektüre zwar nicht zweifelsfrei (Kirnberger in Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 13b ErbStG
Rz 53, Stand 11/2022; Stalleiken in von Oertzen/Loose, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 2. Aufl., § 13b
Rz 87; Wachter in Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG, 8. Aufl., § 13b Rz 273). Für eine einfachere Lesart wäre es daher
deutlicher gewesen, wäre das Wort "vor" zusätzlich im zweiten Teil des Hauptsatzes dem Wort "sowie" nach- und
dem Wort "Schuldenverrechnung" vorangestellt worden, sodass der Beginn des zweiten Teils des Hauptsatzes
gelautet hätte "…, sowie vor der Schuldenverrechnung und des Freibetrags …". Ohne die Voranstellung des Wortes
"vor" ist dem zweiten Hauptsatz aber kein Sinn zu entnehmen, sodass es dort mit hineinzulesen ist.


18


aa) Für den Zähler der mathematischen Berechnungsformel in § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG ergibt sich nach diesem
Verständnis des Wortsinns, dass ein spezifisches Verwaltungsvermögen zu berechnen ist, das einen Bruttobetrag
ohne Schuldenabzug darstellt. Heranzuziehen ist die Summe aus dem festgestellten Wert des
Verwaltungsvermögens einschließlich des jungen Verwaltungsvermögens und dem festgestellten Wert der
Finanzmittel einschließlich der jungen Finanzmittel (vgl. § 13b Abs. 10 Satz 1 ErbStG). Die Schuldenverrechnung bei
den Finanzmitteln, der 15%ige Sockelbetrag beim Finanzmitteltest (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 Satz 1 ErbStG), die quotale
Schuldenverrechnung mit dem Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 6 ErbStG) und die Regelung, nach der 10 % des
Verwaltungsvermögens als unschädlich anzusehen sind (§ 13b Abs. 7 Satz 1 ErbStG), bleiben unberücksichtigt. Bei
Verwaltungsvermögen, das der Sicherung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dient, werden
Schulden insoweit in Abzug gebracht, als die Verpflichtungen durch Treuhandverhältnisse abgesichert sind (vgl.
auch R E 13b.10 ErbStR 2019). Bei dem Zähler der Berechnungsformel handelt es sich daher um eine Bruttogröße.


19


bb) Den Nenner des Bruchs bildet der festgestellte (vgl. § 13b Abs. 10 ErbStG) gemeine Wert (§ 109 Abs. 2 BewG)
des gesamten begünstigungsfähigen Vermögens. Der gemeine Wert wird unter Heranziehung von § 11 Abs. 2 BewG
bestimmt. Hierbei ist die Summe der Einzelteile des Betriebsvermögens nicht identisch mit dem gemeinen Wert des
Betriebs. Denn im Rahmen der Berechnung des gemeinen Werts werden Schulden disquotal berücksichtigt (vgl.
Kirnberger in Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 13b ErbStG Rz 54.1, Stand 11/2022; vgl. auch Korezkij,
Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2017, 745, 748 f.). Der Nenner der Berechnungsformel stellt daher eine Nettogröße
dar.


20


cc) Für die Ermittlung des übermäßigen Verwaltungsvermögens, wie es die Finanzverwaltung bezeichnet (vgl.
R E 13b.10 ErbStR 2019), wird somit ein Bruttowert (spezifisch berechnetes Verwaltungsvermögen im Zähler) zu
einem Nettowert (gemeiner Wert des Betriebsvermögens; Unternehmenswert im Nenner) ins Verhältnis gesetzt (vgl.
auch Wachter in Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG, 8. Aufl., § 13b Rz 286).


21


c) Die wortlautgetreue Anwendung dieser in § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG verankerten Berechnungsformel führt also
dazu, dass grundsätzlich begünstigungsfähiges Betriebsvermögen von Handelsunternehmen, deren Hauptzweck in
einer gewerblichen Tätigkeit besteht und die am Tag der Entstehung der Steuer zur Aufrechterhaltung ihrer
unternehmerischen Tätigkeit über einen hohen Bestand an Finanzmitteln ‑‑insbesondere Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen‑‑ verfügen, wegen der Fallbeilwirkung der Regelung in vollem Umfang von der
erbschaft- und schenkungsteuerrechtlichen Begünstigung ausgeschlossen ist. Gleichzeitig und dazu widersprüchlich
könnte das Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 4 ErbStG solcher Handelsunternehmen deutlich niedriger
-gegebenenfalls sogar mit 0 €- festzustellen sein, weil die grundsätzlich als steuerschädliches
Verwaltungsvermögen einzustufenden betriebsnotwendigen Finanzmittel, nach Abzug des üblicherweise bei
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solchen Handelsunternehmen ebenfalls hohen Bestands an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
regelmäßig weniger als 15 % des anzusetzenden Betriebsvermögens betragen, sie mithin keine steuerschädlichen
Finanzmittel darstellen und damit im Ergebnis nicht als steuerschädliches Verwaltungsvermögen zu berücksichtigen
sind und auch darüber hinaus kein steuerschädliches Verwaltungsvermögen gegeben ist. (vgl. Viskorf in
Viskorf/Schuck/Wälzholz, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 7. Aufl., § 13b ErbStG
Rz 171; Korezkij, DStR 2017, 745).


d) Die neben dem Wortsinn zu berücksichtigenden Methoden zur Auslegung einer Norm aus dem Zusammenhang
(systematische Auslegung), ihrem Zweck (teleologische Auslegung) sowie den Gesetzesmaterialien und der
Entstehungsgeschichte (historische Auslegung) gebieten eine den Wortlaut eingrenzende Auslegung des § 13b
Abs. 2 Satz 2 ErbStG dahingehend, dass zumindest bei typischen Handelsunternehmen für den 90 %-Einstiegstest
die betrieblich veranlassten Schulden von den Finanzmitteln im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG in Abzug zu
bringen sind.


23


aa) Was der Gesetzgeber als steuerschädliches Verwaltungsvermögen ansieht, hat er in der seit dem 01.07.2016
geltenden Fassung der §§ 13a, 13b ErbStG in dem enumerativen Verwaltungsvermögenskatalog des § 13b Abs. 4
Nr. 1 bis 5 ErbStG geregelt (vgl. BTDrucks 18/8911, S. 41; vgl. auch BFH-Urteil vom 16.03.2021 - II R 3/19, BFHE
272, 508, BStBl II 2022, 706, Rz 34, zu § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 5 ErbStG a.F.). Nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG
stellen auch Finanzmittel steuerschädliches Verwaltungsvermögen dar, soweit sie 15 % des anzusetzenden Werts
des Betriebsvermögens der Gesellschaft übersteigen. Von den Finanzmitteln ist jedoch nach Satz 1 der Vorschrift
der gemeine Wert der betrieblichen Schulden abzuziehen. Es ist daher nach dieser Vorschrift eine Nettogröße zu
bilden, sodass Maßstab für die Steuerschädlichkeit der Finanzmittel nicht deren Bestand als solcher, sondern
lediglich deren Höhe nach der Verrechnung mit betrieblichen Schulden ist. Die Anwendung des Freibetrags in § 13b
Abs. 4 Nr. 5 ErbStG setzt zudem voraus, dass das begünstigungsfähige Vermögen der Gesellschaft nach seinem
Hauptzweck einer Tätigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1, des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder des § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2
EStG dient (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 Satz 4 ErbStG). Andernfalls stellen die Finanzmittel stets unproduktives
Verwaltungsvermögen dar (vgl. nachfolgend unter III.2.d cc (1)). Dadurch sollen bereits dem Grunde nach
Gesellschaften von der Begünstigung ausgeschlossen werden, die nicht oder nur geringfügig gewerblich tätig sind,
unabhängig von der Höhe ihrer Finanzmittel nach Schuldenverrechnung. Der Gesetzgeber hatte dabei insbesondere
die sogenannten Cash-Gesellschaften vor Augen, die nur aus Finanzmitteln bestehen und lediglich gegründet
werden, um die erbschaft- und schenkungsteuerrechtliche Begünstigung zu erhalten.


24


bb) Der Senat hält es danach bei einer systematischen Auslegung des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG für geboten, dass
bei dem 90 %-Einstiegstest bei Finanzmitteln entsprechend der Regelung des § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG der
gemeine Wert der betrieblich veranlassten Schulden abgezogen wird. Diese erweiternde Auslegung ist dadurch zu
begrenzen, dass das begünstigungsfähige Vermögen nach seinem Hauptzweck einer gewerblichen Tätigkeit im
Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dient. Zwar wurde der "Hauptzweckansatz" entgegen dem
Regierungsentwurf (vgl. BTDrucks 18/5923, S. 12) nach der Stellungnahme des Bundesrats nicht wörtlich in § 13b
Abs. 2 Satz 2 ErbStG wiedergegeben (vgl. BRDrucks 353/15, S. 18). § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG nimmt jedoch die
Gesetzessystematik des § 13b Abs. 4 ErbStG auf, indem er in seinem ersten Nebensatz auf diese Vorschrift verweist.
Es ist deshalb erforderlich, den Hauptzweckansatz des § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG auch im Rahmen des 90 %-
Einstiegstests heranzuziehen, um zu verhindern, dass Erwerber von Cash-Gesellschaften Steuerbegünstigungen
erhalten, die nur für originär betriebliche Tätigkeiten vorgesehen sind. Mit der Anwendung des
"Hauptzweckansatzes" im Rahmen des § 13b Abs. 2 ErbStG ist für die Finanzverwaltung kein administrativer
Mehraufwand verbunden. Bei der Ermittlung der steuerschädlichen Finanzmittel nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG
muss sie ohnehin den Hauptzweck der gesellschaftlichen Tätigkeit prüfen.


25


cc) Dieser Auslegung steht der von der Finanzverwaltung in der Revisionsbegründung hervorgehobene
Missbrauchsgedanke nicht entgegen.


26


(1) Bei § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG handelt es sich um eine besondere Missbrauchsvermeidungsvorschrift (vgl.
Wachter in Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG, 8. Aufl., § 13b Rz 278 und Viskorf in Viskorf/Schuck/Wälzholz,
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 7. Aufl., § 13b ErbStG Rz 171). Als unproduktives
Verwaltungsvermögen ist bei originär gewerblich Tätigen solches Vermögen anzusehen, das der Betrieb zu seiner
Fortführung nicht notwendigerweise benötigt, das also hinweggedacht werden kann, ohne dass die Fortführung des
Betriebs gefährdet ist.


27


(2) Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass Handelsunternehmen, deren Betriebsvermögen im Hauptzweck einer28
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gewerblichen Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dient, am für die Einordnung von
Wirtschaftsgütern als Verwaltungsvermögen maßgebenden Stichtag der Entstehung der Steuer aus ihrer originären
Geschäftstätigkeit einen hohen Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben können, der
tagesbezogen variiert und von der Zahlungsmoral der Geschäftspartner abhängt. Bei solchen Unternehmen würde
es dem Gesetzeszweck der Begünstigung von produktivem Vermögen nicht gerecht, würde man für den 90 %-
Einstiegstest diese Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die unstreitig Finanzmittel nach § 13b Abs. 4 Nr. 5
Satz 1 ErbStG darstellen, isoliert ohne die Schuldenverrechnung heranziehen. Zumindest in einem solchen Fall ist
das unproduktive Vermögen stets gemäß § 13b Abs. 5 Satz 1 ErbStG als Differenz zwischen den Finanzmitteln und
den betrieblichen Schulden anzusehen. Denn die betrieblichen Schulden dienen dazu, produktives Vermögen zu
erwerben und so die Fortführung des Betriebs sicherzustellen.


(3) Auch bei dieser vom Senat vorgenommenen Auslegung des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG ist es weiterhin
ausgeschlossen, dass kleine Unternehmen, die mit einem hohen (Netto-)Bestand an Finanzmitteln im Sinne des
§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG ausgestattet sind, aufgrund des 90 %-Einstiegstests in den Genuss der
Steuerbegünstigung kommen.


29


(4) Sollte die vorgenommene Auslegung des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG im Einzelfall dazu führen, dass sich
Unternehmen, die der Gesetzgeber aufgrund ihrer hohen Verwaltungsvermögensquote von mindestens 90 %
steuerrechtlich nicht begünstigen wollte, aufgrund missbräuchlicher Gestaltung die Begünstigung erschleichen, ist
die Anwendung von § 42 der Abgabenordnung nicht ausgeschlossen (vgl. Urteil des Bundesverfassungsgerichts
‑‑BVerfG‑‑ vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, Rz 255).


30


dd) Der vom Senat vorgenommenen Auslegung steht auch der aus den Gesetzesmaterialien erkennbare Wille des
Gesetzgebers nicht entgegen. Den Gesetzesmaterialien ist nicht eindeutig zu entnehmen, dass bei dem 90 %-
Einstiegstest nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG Finanzmittel im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG ohne Abzug der
betrieblich veranlassten Schulden zu berücksichtigen sind.


31


(1) Nach den Gesetzesmaterialien sollte durch § 13b Abs. 2 ErbStG ‑‑den Vorgaben des BVerfG in seinem Urteil vom
17.12.2014 - 1 BvL 21/12 (BVerfGE 138, 136) folgend‑‑ von der bis dato in § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG a.F.
verankerten typisierenden Verwaltungsvermögensgrenze in Höhe von 50 % zur Bestimmung des Anteils des nicht
begünstigten Vermögens, die die Möglichkeit von sogenannten Kaskadengestaltungen ‑‑das heißt die mehrfache
Ausnutzung der 50 %-Grenze‑‑ eröffnete, auf den um das unschädliche Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 7 ErbStG)
gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens umgestellt werden. Schulden sollten wie nach altem Recht im
Rahmen des Finanzmitteltests (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG) saldiert werden und darüber hinaus quotal zu
berücksichtigen sein. § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG sollte solches begünstigungsfähiges Vermögen von der
Verschonung ausnehmen, das nahezu ausschließlich aus Verwaltungsvermögen besteht. Denn in einem solchen Fall
sei davon auszugehen, dass das gesamte betriebliche Vermögen nicht schutzwürdig sei. Dadurch, dass
Gesellschaften mit einer Verwaltungsvermögensquote von mehr als 90 % von der Verschonung ausgenommen
seien, würden Gestaltungsmöglichkeiten ausgeräumt, die nach dem BVerfG-Urteil vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12
(BVerfGE 138, 136) verfassungswidrig sein könnten. Wären Gesellschaften mit einem ganz überwiegenden Teil an
Verwaltungsvermögen begünstigt, könnten mittels einer geringfügigen land- und forstwirtschaftlichen, originär
gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit große Werte an Verwaltungsvermögen übertragen werden, für die
gegebenenfalls eine Teilverschonung ‑‑wie bei den Finanzmitteln in Höhe von 15 % des gemeinen Werts des
Betriebs‑‑ beansprucht werden könnte. Um diese Gestaltungsmöglichkeiten auszuschließen, werde dem Grunde
nach begünstigungsfähiges Vermögen, das zu mindestens 90 % aus Verwaltungsvermögen bestehe, wieder aus der
Verschonung ausgenommen (s. Empfehlung der Ausschüsse vom 15.09.2015 in BRDrucks 353/1/15, S. 20 f.;
Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses vom 22.06.2016, BTDrucks 18/8911, S. 40). Dadurch hat
der Gesetzgeber lediglich zum Ausdruck gebracht, dass alle Gesellschaften, die über eine
Verwaltungsvermögensquote von mindestens 90 % verfügen, erbschaft- und schenkungsteuerrechtlich nicht
begünstigt werden sollen.


32


(2) In der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Finanzausschusses vom 22.06.2016 (BTDrucks 18/8911, S. 40)
wird zwar nachfolgend im letzten Absatz zu Absatz 2 ausgeführt, dass für den 90 %-Einstiegstest das
Verwaltungsvermögen vor der Verrechnung der Finanzmittel mit den Schulden und der Kürzung um den Freibetrag
zugrunde gelegt werden soll. Dabei handelt es sich aber lediglich um die Wiedergabe des späteren Gesetzestexts
des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG, wie er kurz vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens formuliert wurde. Eine
Begründung für diese zusätzlichen Vorgaben im Rahmen des 90 %-Einstiegstests lässt sich den Materialien nicht
entnehmen. Die zusätzlichen Vorgaben stehen vielmehr im Widerspruch zu dem in der Gesetzesbegründung
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ebenfalls genannten Anliegen des Gesetzgebers, die als steuerschädlich angesehenen Finanzmittel erst nach
Schuldenverrechnung von der Verschonung auszunehmen. Den Ausführungen kann deshalb für die Auslegung von
§ 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG kein Mehrwert entnommen werden.


ee) Diese Auslegung, die zu einer Einschränkung des 90 %-Einstiegstests im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG
führt, ist auch aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten, um dem aus Art. 3 Abs. 1 GG folgenden Gebot der
folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands zu genügen.


34


(1) Der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber einen weit reichenden Entscheidungsspielraum sowohl bei der
Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes. Abweichungen von der mit der
Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belastungsentscheidung müssen sich indessen ihrerseits am
Gleichheitssatz messen lassen (Gebot der folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands).
Demgemäß bedürfen sie eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen
vermag. Dabei steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit Umfang und Ausmaß der Abweichung
(vgl. BVerfG-Beschluss vom 23.06.2015 - 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11, BVerfGE 139, 285, BStBl II 2015, 871, Rz 72,
m.w.N.).
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(2) Auch wenn es sich bei den Regelungen des § 13b Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 ErbStG um eine Ausnahme zu der
gesetzgeberischen Grundentscheidung handelt, Betriebsvermögen nach § 13a Abs. 1 und 2 ErbStG im Verhältnis zu
anderem Vermögen zu begünstigen, muss sie folgerichtig ausgestaltet sein. Sie darf nicht willkürlich unter Verstoß
gegen Art. 3 Abs. 1 GG produktive Handelsunternehmen begünstigen oder von der Begünstigung ausschließen, je
nachdem, ob per Zufall am Steuerstichtag betriebliche Schulden ‑‑bestehend aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen‑‑ durch die vorhandenen Finanzmittel getilgt wurden oder nicht. Die vorgenommene
verfassungskonforme Auslegung, durch die eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG verhindert wird (zur Notwendigkeit,
ein grundsätzlich verfassungsmäßiges Gesetz verfassungskonform auszulegen BVerfG-Beschluss vom 14.10.2008 -
1 BvR 2310/06, BVerfGE 122, 39), stellt sicher, dass solche Unternehmen, die der Gesetzgeber aus den unter
III.2.d cc (2) dargelegten Gründen begünstigen wollte, auch tatsächlich begünstigt werden.


36


3. Nach diesen Grundsätzen hat das FG im Ergebnis zutreffend entschieden, dass im vorliegenden Fall der 90 %-
Einstiegstest nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG der Gewährung der steuerrechtlichen Begünstigungen nach § 13a
Abs. 1 und 2 ErbStG für den Erwerb der GmbH-Anteile nicht entgegensteht.
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a) Bei der Anwendung des 90 %-Einstiegstests nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG sind nach der von dem Senat
vorgenommenen Auslegung von der Summe der gemeinen Werte der Finanzmittel in Höhe von 2.517.649 €
zuzüglich der Summe der gemeinen Werte der jungen Finanzmittel in Höhe von 60.000 € die im
Feststellungsbescheid vom 13.01.2023 ebenfalls festgestellten Schulden in Höhe von 3.138.504 € abzuziehen,
sodass keine steuerschädlichen Finanzmittel vorliegen. Da im Feststellungsbescheid vom 13.01.2023 nachrichtlich
angegeben wurde, dass der Hauptzweck der GmbH eine Tätigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1, des § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 oder des § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG war, sind die Voraussetzungen für eine einschränkende Auslegung des
§ 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG vorliegend erfüllt.


38


b) Begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG liegt in Höhe von 1.190.000 € vor. Dies setzt sich
auf der Grundlage des Feststellungsbescheids vom 13.01.2023 zusammen aus dem Wert der GmbH-Anteile in Höhe
von 1.250.000 € abzüglich der jungen Finanzmittel in Höhe von 60.000 €. Letztere sind nach § 13b Abs. 4 Nr. 5
Satz 2 Halbsatz 2 ErbStG steuerschädliches Verwaltungsvermögen. Die weiteren Voraussetzungen des § 13a Abs. 1
und 2 ErbStG sind zwischen den Beteiligten unstreitig erfüllt.


39


c) Nach § 13a Abs. 1 Satz 1 ErbStG bleibt das begünstigte Vermögen von 1.190.000 € in Höhe von 85 % ‑‑also
1.011.500 €‑‑ steuerfrei. Es verbleibt ein Teil des restlichen begünstigten Vermögens in Höhe von 178.500 €. Dieser
Betrag übersteigt die Wertgrenze von 150.000 € nach § 13a Abs. 2 Satz 1 ErbStG. Deshalb verringert sich der
Abzugsbetrag nach § 13a Abs. 2 Satz 2 ErbStG um 50 % des die Wertgrenze von 150.000 € übersteigenden Betrags
von 28.500 €, also um 14.250 €. Es verbleibt ein Abzugsbetrag in Höhe von 135.750 €.


40


d) Der Abzugsbetrag nach § 13a Abs. 2 ErbStG wurde für Erwerbe der Klägerin seit 2007 noch nicht in Anspruch
genommen. Der Wert des Erwerbs der Klägerin setzt sich zusammen aus dem verbleibenden begünstigten
Vermögen in Höhe von 178.500 € abzüglich des verminderten Abzugsbetrags in Höhe von 135.750 €, also in Höhe
von 42.750 €. Diesem Erwerb von begünstigtem Vermögen sind die jungen Finanzmittel in Höhe von 60.000 €
hinzuzurechnen, sodass der Wert des Erwerbs der Klägerin 102.750 € beträgt.


41
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e) Dem Erwerb ist eine Vorschenkung in Höhe von 200.000 € hinzuzufügen. Der Erwerb beträgt 302.750 €. Von
diesem Erwerb ist ein Freibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG in Höhe von 400.000 € in Abzug zu bringen, sodass
der steuerpflichtige Erwerb 0 € beträgt und die Schenkungsteuer auf 0 € festzusetzen ist.
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.43
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5. Juli 2024 


Wachstumsinitiative – 
neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland 


 


 


Das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft wurde in den vergangenen Jahren 


durch die Covid-19-Pandemie, den russischen Einmarsch in die Ukraine und dessen 


Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte massiv beeinträchtigt. Gemeinsam 


haben Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Politik diese Krisen erfolgreich 


gemeistert. Insbesondere während der maßgeblich durch ausbleibende Gasmengen 


aus Russland ausgelösten Energiepreiskrise konnte ein Einbruch der 


Wirtschaftsleistung verhindert werden. Damit konnten auch Einkommen und 


Beschäftigungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger gesichert werden. Im Laufe 


dieses Jahres wird die deutsche Wirtschaft wieder auf einen Wachstumskurs 


einschwenken. Jenseits dieser konjunkturellen Entwicklungen treten nun die 


strukturellen Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland stärker hervor: 


Der nunmehr beschleunigte demografische Wandel, schwaches Potential- und 


Produktivitätswachstum, der notwendige Übergang zur Klimaneutralität sowie die 


Zunahme geoökonomischer Risiken für die vom internationalen Handel stark 


profitierende deutsche Volkswirtschaft. Zur langfristigen Sicherung und Erneuerung 


unseres Wohlstands, für gute Arbeitsplätze und zur erfolgreichen Bewältigung der 


Dekarbonisierung bedarf es einer nachhaltig starken Wirtschaft. Für die kommenden 


zehn Jahre zeigen Schätzungen allerdings ein jährliches Potenzialwachstum von 


lediglich rund 0,5 Prozent. Damit das Wachstum nicht auf diesem niedrigen Niveau 


verharrt, muss Deutschland die Attraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovations-


kraft des Wirtschaftsstandorts stärken.  


 


Zukunftsfähige und zugleich solide Staatsfinanzen sind in diesem Zusammenhang 


eine zentrale Voraussetzung. Glaubhafte Fiskalregeln gewährleisten die Tragfähigkeit 


der öffentlichen Finanzen und die Handlungsfähigkeit des Staates. Die Bundes-


regierung stellt sicher, dass die für die Stärkung des mittel- und langfristigen 


Wachstumspotentials notwendigen staatlichen Investitionen zur Modernisierung des 


öffentlichen Kapitalstocks getätigt und finanziert werden können. Dies erfordert auch 


eine Priorisierung im staatlichen Handeln. 


 


Die Bundesregierung hat sich auf ein umfassendes Maßnahmenpaket verständigt, das 


der deutschen Wirtschaft umgehend Impulse für mehr wirtschaftliche Dynamik geben 


wird. Vor allem aber wird die Bundesregierung mit den beschlossenen Maßnahmen 
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das langfristige Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft substantiell 


erhöhen und so den Wirtschaftsstandort Deutschland und dessen Wettbewerbs-


fähigkeit nachhaltig stärken. 


 


Die Bundesregierung wird die in diesem Paket enthaltenen Maßnahmen nun schnell 


umsetzen. Soweit es neuer Gesetze oder weiterer gesetzlicher Anpassungen bedarf, 


werden die entsprechenden Regelungsvorschläge gemeinsam mit dem Haushalts-


gesetz oder später im zweiten Halbjahr 2024 im Kabinett beschlossen. Die Bundes-


regierung bittet den Deutschen Bundestag und den Bundesrat, die Regelungen 


zeitnah und nach Möglichkeit zeitgleich mit dem Haushaltsgesetz zu beschließen, um 


eine schnelle Wirksamkeit der avisierten Maßnahmen zu gewährleisten.  


 


 


I. Wettbewerbsfähigkeit stärken: Investitionen anreizen, 


Rahmenbedingungen verbessern 
 


Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht vor großen strukturellen Heraus-


forderungen. Vor dem Hintergrund begrenzter Haushaltsspielräume ist es wichtig, 


Investitionen in Infrastruktur, Transformation, Digitalisierung, Bildung, Innovation, und 


Forschung im Haushalt zu priorisieren. Eine weitere Priorität ist die Stärkung der Wett-


bewerbsfähigkeit. Hier kommt der mittelfristigen Stabilität der Sozialversicherungs-


Beiträge eine wichtige Rolle zu, da sie die Höhe der Lohnnebenkosten maßgeblich 


bestimmen. Um diese Stabilisierung zu erreichen, hat die Bundesregierung schon 


wichtige Reformen eingeleitet. Im Gesundheitsbereich sorgt die Bundesregierung mit 


grundsätzlichen Strukturreformen für mehr Qualität und Effizienz in der ambulanten 


und stationären Versorgung; dazu dient auch die Digitalisierung in diesem Sektor. Mit 


dem Generationenkapital hat die Bundesregierung einen wichtigen Schritt zur 


Stabilisierung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung getan.  


 


Vor allem zur Bewältigung der großen Aufgaben bei der Digitalisierung und beim Über-


gang zur Klimaneutralität sind erhebliche Investitionen notwendig, damit Deutschland 


auch in Zukunft ein wettbewerbsfähiger, hochinnovativer Standort an der Weltspitze 


bleibt. Der Löwenanteil dieser Investitionen muss privat gestemmt werden. Dafür wird 


die Bundesregierung mit einer Reihe von Maßnahmen die Rahmenbedingungen für 


private Investitionen, gerade auch in Forschung und Entwicklung, verbessern und ihre 


Förderpolitik effizienter gestalten. Mit dem Wachstumschancengesetz und Zukunfts-


finanzierungsgesetz wurden auch vor dem Hintergrund der im internationalen 


Vergleich hohen steuerlichen Belastung von Unternehmen bereits erste 


steuerpolitische Impulse gesetzt. Mit den folgenden Maßnahmen wollen wir hierauf 
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aufbauen und zusätzliche Anreize sowie finanzielle Spielräume für Investitionen und 


Innovationen von privaten Unternehmen schaffen. 


 


1. Abschreibungsbedingungen verbessern: Beschleunigte Abschreibungen von 


Investitionsgütern haben einen direkten positiven Effekt auf die Investitions-


tätigkeit. Mit dem Ziel, private Investitionen anzureizen wird die Bundesregierung 


deshalb 


 


a. die degressive Abschreibung bis 2028 verlängern und den Satz von 20 


Prozent auf 25 Prozent anheben und 


b. eine Reform der Sammelabschreibungen vornehmen durch Einstieg in die 


Pool-Abschreibung (Anhebung auf 5.000 Euro). 


 


2. Forschungszulage ausweiten: Die Bundesregierung wird die Bemessungs-


grundlage für die Forschungszulage um weitere zwei Millionen auf 12 Millionen 


Euro erhöhen. Die maximale Zulage würde sich dadurch pro Jahr auf drei 


Millionen Euro und für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf 4,2 Millionen 


Euro erhöhen. 


 


3. Kalte Progression vermeiden: Inflationsbedingte Mehrbelastungen für die 


Steuerzahler sollen vermieden werden. Die Bundesregierung wird deshalb die 


Effekte der kalten Progression auch für die Jahre 2025 und 2026 vermeiden und 


daher die Tarifeckwerte entsprechend verschieben. 


 


4. KfW-Instrumentenkasten weiterentwickeln: Zur Dynamisierung der deutschen 


Wirtschaft muss auch eine intelligente Wirtschaftsförderung beitragen, die 


effizient privates Kapital mobilisiert. Die Bundesregierung wird dafür Sorge tragen, 


dass Förderinstrumente möglichst effektiv ausgestaltet werden und Spielräume 


bei der bundeseigenen Förderbank KfW möglichst haushaltsschonend genutzt 


werden können. Dazu gehören: 


 


a. der verstärkte Einsatz zinsverbilligter Kredite anstatt von Investitions-


zuschüssen; 


b. die Bereitstellung von Bundesgarantien für Risikoübernahmen bei der 


Produktionsausweitung von Unternehmen  


c. sowie ein möglicher Eigenkapital-Transformationsfonds unter besonderer 


Berücksichtigung von Mittelstand und Handwerk. 


 







 4


5. E-Mobilitätsstandort stärken: Die Bundesregierung wird ihre Anstrengungen 


erhöhen, um der Autoindustrie und ihren Beschäftigten beim Modernisierungs-


projekt E-Mobilität beiseitezustehen. Dabei ist der Ausbau einer flächen-


deckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Tank- und Ladeinfra-


struktur von entscheidender Bedeutung, um ein wichtiges Argument gegen den 


Kauf eines E-Autos zu entkräften. Mit dem „Deutschlandnetz“ werden bis 2025 


9.000 Schnelladepunkte an 1.000 verkehrsgünstigen Standorten wie Autobahnen 


und Bundesstraßen sowie in städtischen und ländlichen Gebieten errichtet. Damit 


werden noch bestehende Lücken in der Ladeinfrastruktur geschlossen und sicher-


gestellt, dass in ganz Deutschland alle 10 bis 15 Kilometer eine Lademöglichkeit 


verfügbar ist. Zudem wird die Bundesregierung die Vorgaben aus der EU-


Gebäuderichtlinie in Bezug auf Ausbauverpflichtungen für Ladeinfrastruktur im 


Gebäudebereich noch in der laufenden Legislaturperiode in das Gebäude-


Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz umsetzen und dabei das laufende Gesetz-


gebungsverfahren „Tankstellenversorgungsauflage“ nutzen, das voraussichtlich 


im Herbst im Parlament verhandelt wird. Mit diesem Maßnahmenpaket stellt die 


Bundesregierung insgesamt sicher, dass Laden in Zukunft so rasch und bequem 


wie Tanken heute erfolgen kann. 


 


In ihrem Handeln setzt die Bundesregierung auf Technologieoffenheit. Daher 


beziehen sich die folgenden Maßnahmen sowohl auf vollelektrische Fahrzeuge 


als auch auf vergleichbare Nullemissionsfahrzeuge (z.B. solche, die vollständig 


mit E-Fuels angetrieben werden): 


 


a. Für Unternehmen wird rückwirkend zum 1. Juli 2024 eine Sonder-


Abschreibung für neu zugelassene vollelektrische und vergleichbare Null-


emissionsfahrzeuge eingeführt, die die Anschaffung der betroffenen 


Fahrzeuge deutlich attraktiver macht. Die Sonder-Abschreibung gilt für Neuzu-


lassungen bis Ende 2028. 


b. Erhöhung des Deckels für den Brutto-Listenpreis von 70.000 Euro auf 95.000 


Euro bei der Dienstwagenbesteuerung für E-Fahrzeuge. 


c. Steuerliche Gleichstellung von ausschließlich mit E-Fuels betriebenen Kraft-


fahrzeugen mit vollelektrischen Fahrzeugen, insbesondere bei der KfZ-Steuer 


und der Dienstwagenbesteuerung. 


 


6. Baukosten senken und Wohnungsneubau stärken: Bauen muss schneller, 


einfacher und unbürokratischer werden. Es gilt, die Baukosten nachhaltig zu 


senken und Bürokratie konsequent abzubauen. Dies gilt auch für weitergehende 


energetische Standards, bei denen die eingesparten Emissionen nicht im 
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Verhältnis zu den entstehenden Kosten stehen. Zudem wird die Bundesregierung 


bestehende Bürokratieanforderungen u.a. auf Grundlage des laufenden Praxis-


Checks Bauwirtschaft reduzieren, auch für ökologische und nachhaltige 


Baustoffe. Außerdem wird das Aufstellen von Bauleitplänen in den Gemeinden 


vereinfacht. Über eine Verankerung von Rahmengenehmigungen im Baurecht 


wird zudem die Umnutzung in Städten deutlich vereinfacht. Mit einer Verein-


fachung der Prozesse und Genehmigungsverfahren zum Ausbau von Dach-


geschossen und zur Dachaufstockung wird ebenfalls effizient die Voraussetzung 


für neuen Wohnraum geschaffen. Auch in Wohnungseigentümergemeinschaften 


wird dies vereinfacht. Zur Verbesserung digitaler Bauanträge werden verbliebene 


Schriftformerfordernisse entfallen. Dazu wird die Bundesregierung u.a. im 


Rahmen der Novelle des Baugesetzbuches die folgenden konkreten Vorhaben 


umsetzen:  


 


a. Beschleunigung von Bebauungsplanverfahren durch Einführung von Fristen 


und Straffung der Umweltprüfung, 


b. durchgehende Digitalisierung des Bauleitplan- und des Baugenehmigungs-


verfahrens bis hin zur Bekanntmachung, 


c. Weiterentwicklung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Flexibilität 


von städtebaulichen Festsetzungsmöglichkeiten, 


d. „Innovationsklausel“ für vereinfachte Umstellung von Bestandsplänen auf die 


aktuelle Baunutzungsverordnung, 


e. Vereinfachung der Beprobung von Bodenaushub zur Beschleunigung von 


Baumaßnahmen und Reduzierung von Baukosten, 


f. Vorlage einer Leitlinie und Prozessempfehlung, um das Bauen im Sinne des 


Gebäudetyps E zu befördern, entsprechende Anpassung des Bauvertrags-


recht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). 


 


Um insbesondere den Neubau von bezahlbarem Wohnraum anzureizen, wird die 


Bundesregierung das Programm für den klimafreundlichen Neubau im 


Niedrigpreissegment (KNN) aufstocken. Dazu stellt die Bundesregierung für 2025 


eine Milliarde Euro bereit. 


 


7. KI-Rechenzentren ausbauen: Deutschland soll ein global führender Digital- und 


KI-Standort werden. Dafür sind ausreichend Rechenkapazitäten erforderlich. 


Daher wird die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Rechenzentren 


weiter verbessern, z.B. durch die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 


und den Zugang zu erforderlichen Netzanschlüssen (z.B. Transparenz über 


verfügbare Netzkapazitäten).  Sie unternimmt erhebliche Anstrengungen, High-
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Performance Computing-Kapazitäten im Forschungsbereich auszubauen und 


diese auch der Wirtschaft, insb. Start-Ups zur Verfügung stellen zu können. 


Zugleich ist die Bundesregierung auch aus Gründen der digitalen Souveränität 


von Verwaltung und Wirtschaft bestrebt, Anbieter am Standort durch geeignete 


Maßnahmen (z.B. die Bündelung eigener Bedarfe) zu stärken.  Die Bundes-


regierung begrüßt Investitionen internationaler Technologie-Unternehmen in 


Deutschland und auch das Engagement und Investitionen nationaler und 


europäischer Unternehmen. 


 


8. Filmproduktions- und Games-Standort stärken: Die Bundesregierung wird 


Deutschland durch die Einführung einer effektiven, transparenten und 


unbürokratisch funktionierenden Anreizförderung als Filmproduktionsstandort 


wettbewerbsfähiger machen. Durch die Einführung einer von Bund und Ländern 


gemeinsam finanzierten Filmförderzulage sollen Produzenten von Filmen und 


High-End-Serien sowie Produktionsdienstleister eine Förderung in Höhe von bis 


zu 30 Prozent der deutschen Herstellungskosten erhalten. Die Bundesregierung 


will dies gemeinsam mit den Ländern umsetzen. 


  


Gleichzeitig wird die Bundesregierung den Games-Standort mit der Überarbeitung 


der Games-Förderung und durch die Einführung einer gemeinsam von Bund und 


Ländern finanzierten Förderzulage im internationalen Wettbewerb voranbringen. 


 


9. Nationale Pharmastrategie ambitioniert umsetzen: Die Bundesregierung 


macht Deutschland als Forschungs- und Produktionsstandort für die Pharma-


branche wieder attraktiv. Mit der Nationalen Pharmastrategie werden die 


Rahmenbedingungen für die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln 


verbessert, die Digitalisierung im Pharmasektor vorangetrieben und Anreize für 


die Gründung und Ansiedlung von Produktionsstätten in Deutschland gesetzt. Als 


Teil der Pharmastrategie will die Bundesregierung mit dem Medizinforschungs-


gesetz die Rahmenbedingungen für klinische Studien verbessern, nicht zuletzt 


durch einen besseren Zugang zu Daten, die Zulassung von Studien deutlich 


vereinfachen, beschleunigen sowie Bürokratie abbauen.  


 


10. Rohstofffonds aufsetzen: Die Bundesregierung will die Abhängigkeit von 


kritischen Rohstoffen verringern. Diese sind von besonderer Bedeutung für die 


notwendigen Technologien und Anwendungen der grünen und digitalen Trans-


formation sowie für die Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung. Die 


Bundesregierung wird dazu einen Rohstofffonds aufsetzen und prüft die 







 7


diversifizierte Finanzierung von Projekten entlang der gesamten Wertschöpfungs-


kette kritischer mineralischer Rohstoffe. Die Rohstoffe sollten dabei kritisch sein 


im Sinne des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (CRMA). Die KfW wird im 


Auftrag der Bundesregierung einen Rohstofffonds auflegen. 


 


11. Ambitionierte Freihandelsagenda pragmatisch vorantreiben: Die Bundes-


regierung wird sich dafür einsetzen, die handelspolitische Offenheit der EU zu 


stärken und so zur Diversifizierung ihrer Handelsströme beizutragen. Unser Ziel 


bleibt der Abschluss möglichst umfassender Wirtschaftsabkommen mit unseren 


weltweiten Partnern, insbesondere in Nord- und Lateinamerika sowie in der 


Region Asien-Pazifik. Die Bundesregierung wird sich verstärkt für sog. EU-only-


Freihandelsabkommen aussprechen oder dafür einsetzen, dass die EU-only Teile 


aus umfassenderen Abkommen bis zur Ratifizierung des Gesamtabkommens 


vorgezogen werden. Ferner wird die Bundesregierung dafür eintreten, durch 


kleinere Abkommen den Handel spezifischer Güter zu erleichtern und dadurch 


pragmatisch Brücken für den internationalen Handel zu schlagen. Auch mit den 


USA sollten wir hier Möglichkeiten von Abkommen ausloten und deren Abschluss 


anstreben. Bei allen diesen Verhandlungen werden wir unseren Partnern auf 


Augenhöhe begegnen und ihre Interessen – inklusive Wertschöpfung vor Ort und 


Nachhaltigkeit – in den Blick nehmen. 


 


 


II. Unternehmerische Dynamik stärken: Unnötige Bürokratie 


abbauen 
 


Eine dynamische Wirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Unternehmen Risiken 


eingehen, Innovationen hervorbringen und sich in einem fairen Wettbewerb diejenigen 


Produkte und Dienstleistungen durchsetzen, die den größten Nutzen für die 


Verbraucherinnen und Verbraucher stiften. Während eine funktionierende Verwaltung 


die wirtschaftliche Aktivität der Unternehmen im besten Fall komplementär ergänzt, 


schränkt unnötige Bürokratie die Unternehmen auch in ihrer unternehmerischen 


Leistungsfähigkeit ein und lähmt die traditionell hohe Innovationskraft deutscher Unter-


nehmen: Überbordende Bürokratie schwächt somit das langfristige Produktivitäts-


wachstum, belastet den Standort und bindet unternehmerische Ressourcen, die nicht 


in Investitionen, Forschung und Entwicklung fließen können. Um wertvolle Kapazitäten 


für Kreativität, Innovation und wachstumsfördernde Tätigkeiten in den Unternehmen 


freizusetzen, wird die Bundesregierung konsequent weiter Bürokratie abbauen und auf 


eine möglichst belastungsarme Umsetzung gesetzlicher Vorschriften achten. 
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12. Bürokratie weiter abbauen: Der systematische Abbau von Bürokratie ist eine 


Querschnittsaufgabe, die sämtliche Politikbereiche betrifft. Daher werden 


sämtliche Ressorts der Bundesregierung zu den folgenden Maßnahmen 


beitragen: 


 


a. Gesetzlich wird ein Belastungs-Abbaupfad festgelegt. Die Bundesregierung 


wird künftig jedes Jahr ein Bürokratie-Entlastungsgesetz vorlegen, welches 


sicherstellt, dass die Belastung aus sämtlichen Bundesgesetzen in dem 


jeweiligen Jahr auch unter Berücksichtigung neu geschaffener Regelungen 


insgesamt abnimmt. 


b. Sie wird zügig mit den Arbeiten an einem ersten Jahres-Bürokratieent-


lastungsgesetz beginnen. Hierzu werden die zum Bürokratieentlastungs-


gesetz IV eingegangenen Vorschläge u.a. der Verbände und Länder 


nochmals vom Normenkontrollrat (NKR) geprüft. Weitere nicht notwendige 


Schriftformerfordernisse werden abgeschafft. 


c. Zudem werden in allen Ressorts Praxischecks eingeführt (mindestens zwei 


Praxis-Checks in 2024 pro Ressort), aus denen sich jeweils konkrete 


Bürokratieentlastungsmaßnahmen ableiten, die dann in das Jahres-


Entlastungsgesetz einfließen. Die Bundesregierung wird eine ressortüber-


greifende AG „Praxis-Checks“ einrichten. Die einzelnen Ressorts sollen dabei 


die Maßnahmen in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich eigenverantwortlich 


aber koordiniert vorantreiben und öffentlich vorstellen. 


d. Alle Ressorts der Bundesregierung verpflichten sich zu einem konsequenten 


Abbau von Nachweis- und Berichtspflichten im jeweiligen Geschäftsbereich 


mit klar überprüfbaren Abbauzielen und Zeitpfaden. 


e. Die Bundesregierung wird ein Online-Bürokratieentlastungsportal einrichten. 


Hier sollen Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger und auch die Verwaltung 


selbst dauerhaft die Möglichkeit haben, konkrete Maßnahmen zum 


Bürokratieabbau vorzuschlagen. Wenn der NKR diese Vorschläge unterstützt, 


bedarf die Ablehnung einer besonderen Begründung durch die 


Bundesregierung. 


 


13. Anwendung datenschutzrechtlicher Anforderungen reduzieren: Zur 


Dynamisierung der deutschen Wirtschaft soll auch der bürokratische Aufwand bei 


der Anwendung datenschutzrechtlicher Anforderungen reduziert werden und die 


Anwendung auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden. Daher strebt die 


Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern folgende Maßnahmen an: 
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a. Für bestimmte Branchen/Sektoren wird mit den Ländern vereinbart, die 


Zuständigkeit bei der Aufsichtsbehörde eines Landes zu konzentrieren, damit 


es bundesweit für die Unternehmen eine Aufsicht und damit u.a.  eine 


einheitliche Ansprechstelle mit besonderer Expertise für komplexe Frage-


stellungen gibt. Ziel ist es, die Abläufe insgesamt effizienter zu gestalten. 


b. Stärkere bundesweite Vereinheitlichung der Anwendung des Datenschutz-


rechts durch verbindliche Beschlüsse der Datenschutzkonferenz; damit 


Rechtsunsicherheiten und bürokratischer Aufwand für Unternehmen reduziert 


werden und die Unternehmen sich innerhalb von Deutschland auf eine 


möglichst einheitliche Anwendung durch die verschiedenen Aufsichts-


behörden der Länder verlassen können. 


c. Erhöhung der Schwelle, ab der Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten 


bestellen müssen von derzeit 20 Mitarbeitenden auf 50 Mitarbeitende. 


d. Erweiterung der Verarbeitungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Daten-


grundlage für politische Entscheidungen in Bund, Land und Kommune.  


e. Präzisierung und Konkretisierung im nationalen Recht im Rahmen der Daten-


schutzgrund-Verordnung (DSGVO) zur Erhöhung der Rechtssicherheit und 


zur Erleichterung der Anwendung.  


 


Auf europäischer Ebene wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass 


 


a. die Anwendung und Durchsetzung der DSGVO auf europäischer Ebene mit 


dem Ziel der Vereinfachung harmonisiert und die Zusammenarbeit der 


Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten (insbesondere im Europäischen 


Datenschutzausschuss) verbessert wird und  


b. die Europäische Kommission ambitioniert prüft und entsprechende Vor-


schläge dazu vorlegt, für welche Drittländer, Gebiete, internationale 


Organisationen oder spezifische Sektoren in Drittländern ein gemäß DSGVO 


angemessenes Schutzniveau beschlossen werden kann, um den 


internationalen Datentransfer zu vereinfachen. 


 


14. Europäische Bürokratielasten begrenzen und Beschleunigungspotenziale 


nutzen: Um die überschießende Umsetzung von EU-Recht zu vermeiden, wird 


die Bundesregierung ab sofort EU-Richtlinien in der Regel 1:1 in nationales Recht 


umsetzen und bestehende überschießende Umsetzungen identifizieren und 


reduzieren. 
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Der Net-Zero Industry Act (NZIA) ist ein wichtiger Meilenstein insbesondere für 


mehr Beschleunigung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren für Industrie-


anlagen. Damit deutsche Unternehmen schnell in den Genuss der neuen Regeln 


kommen, wird die Anpassung des deutschen Rechts an den NZIA so schnell wie 


möglich geschehen, auch um insbesondere bei Planungs- und Genehmigungs-


verfahren schnell zu mehr Beschleunigung zu kommen und damit Rechtssicher-


heit zu schaffen. 


 


15. Lieferkettensorgfaltspflicht pragmatisch umsetzen: Bei der Umsetzung von 


Sorgfalts- und Berichtspflichten gilt es, unverhältnismäßige Belastungen der 


Unternehmen zu vermeiden. Deshalb werden wir die Europäische Lieferketten-


richtlinie (CSDDD) noch in dieser Legislaturperiode 1:1 durch Änderung des 


Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) so bürokratiearm wie möglich 


umsetzen. Damit werden noch in dieser Legislaturperiode nur noch rund ein Drittel 


und damit weniger als 1.000 Unternehmen der bisher unter das LkSG fallenden 


Unternehmen direkt erfasst. Alle Pflichten aus der CSDDD, auch die Regelungen 


zur zivilrechtlichen Haftung, machen wir erst zum spätesten europarechtlich 


vorgeschriebenen Zeitpunkt verbindlich: Für Unternehmen mit mehr als 5.000 


Beschäftigten weltweit und 1.500 Millionen Euro Umsatz ab 2027; für 


Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten weltweit und 900 Millionen Euro 


Umsatz ab 2028; und für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten weltweit 


und 450 Millionen Euro Umsatz ab 2029. 


 


Ab Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zum 1. 


Januar 2025 können die Unternehmen die Berichte nach dem LkSG durch die auf 


Grund von EU-Recht neu vorgesehenen Berichte nach der CSRD ersetzen. Bis 


dahin wird von einer Sanktionierung bei Verstößen gegen Berichtspflichten nach 


dem LkSG abgesehen. 


 


Zudem werden wir uns bei der Europäischen Kommission dafür einsetzen, die 


sehr umfangreichen Vorgaben zum Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung 


nach der CSRD deutlich zu reduzieren. 


 


Wir werden verbindliche Standards festlegen, nach denen Unternehmen für ihre 


Informationsgewinnung bei KMU in ihrer Lieferkette Informationen abfragen 


dürfen, um so für die vielen kleinen Unternehmen, die nur nachgelagert betroffen 


sind, spürbare Erleichterung zu schaffen. 
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16. Steuerrecht vereinfachen: Ein attraktiver Standort braucht ein einfaches und 


handhabbares Steuerrecht. Der Aufwand für Bürgerinnen und Bürger sowie für 


Unternehmen muss reduziert werden. Deshalb müssen Potentiale zur Verein-


fachung für Steuerpflichtige und Verwaltung gehoben und der digitale Zugang 


zum Steuerrecht erleichtert werden. Die Bundesregierung wird die für Juli 


erwarteten Vorschläge der Experten-Kommissionen „Vereinfachte Unter-


nehmenssteuer“ und „Bürgernahe Einkommensteuer“ prüfen und bei positivem 


Ergebnis noch in diesem Jahr in einem Gesetzesvorhaben umsetzen. 


 


17. Exportkontrolle beschleunigen: Die Bundesregierung wird die Ausfuhrkontroll-


verfahren digitaler, schneller und effizienter gestalten. Dazu wird sie mit dem 


Erklärverfahren ein neues beschleunigtes Verfahren im Bundesamt für Wirtschaft 


und Ausfuhrkontrolle einführen. Daneben sollen Sammelgenehmigungen und 


Höchstbetragsgenehmigungen verstärkt angewendet werden. Mit diesen 


Instrumenten werden besonders zuverlässige Unternehmen in die Lage versetzt, 


juristisch weniger komplexe oder sich wiederholende Ausfuhren selbstständiger 


abzuwickeln. Zudem ist auch eine Einführung von Dauergenehmigungen über die 


Ausfuhr von Kriegswaffen hinaus denkbar. Die Personalausstattung der 


zuständigen Behörden werden wir auf ein europäisch wettbewerbsfähiges Niveau 


verstärken. Durch eine Transparenzdatenbank wird die Bundesregierung zudem 


unter Wahrung des betrieblichen Datenschutzes den Verwaltungsaufwand 


deutlich vermindern.  


 


18. Vergaberecht vereinfachen und Tariftreue stärken: Das Vergaberecht soll 


vereinfacht, beschleunigt und digitalisiert werden. Vergabeverfahren sollen für 


Auftraggeber und Auftragnehmer mit weniger Bürokratieaufwand verbunden sein, 


damit sich Unternehmen wieder stärker um öffentliche Aufträge bewerben. 


Insbesondere für Start-ups müssen geringere Hürden gelten. Auch im Bereich der 


Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sowie bei der Verwaltungsdigitalisierung 


und bei großen Infrastrukturprojekten wie Straßen, Brücken, Schienen und 


Netzen werden Erleichterungen und Vereinfachungen gelten. Nachhaltige 


Beschaffung soll einfacher und verbindlicher werden. Dazu wird die Bundes-


regierung ein Gesetzespaket mit Anpassungen in allen relevanten Rechtsgrund-


lagen in Ober- und Unterschwelle auf den Weg bringen, das Verwaltung und 


Unternehmen um mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr entlastet. Das schließt 


eine substanzielle Erhöhung der allgemeinen und weiterer spezifischer Direkt-


auftragsgrenzen (u.a. für innovative Leistungen von Start-ups, beschränkte 


Ausschreibungen und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb oder 


Online-Marktplätze) ein. 
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Mit dem Bundestariftreuegesetz wird die Bundesregierung die Tariftreue stärken 


und die Grundlage dafür schaffen, Tarifverträge zur Bedingung bei Aus-


schreibungen zu machen.  


 


19. Kreislaufwirtschaft entfesseln: Die bessere Nutzung von Ressourcen im Zuge 


der Kreislaufwirtschaft bietet ein hohes Potenzial für Wachstum und 


Dynamisierung der deutschen Wirtschaft. Dazu wird die Bundesregierung eine 


Abfallende-Verordnung für wichtige mineralische Baustoffe erlassen, mit der 


Materialien effektiver wiederverwertet werden und die Vermarktung dieser 


mineralischen Ersatzbaustoffe als qualitätsgesicherte Recycling-Produkte 


vorangetrieben wird. Außerdem wird sie mit einer Novelle der Gewerbeabfall-


verordnung die Qualität der erfassten Stoffströme verbessern und den Vollzug 


praktikabler und einheitlicher ausgestalten. Schließlich wird sie eine 


Digitalisierungsinitiative in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft zum Austausch 


notwendiger Daten zur Schließung von Stoffkreisläufen starten. Zudem werden 


auch in der Kreislaufwirtschaft mit der Schaffung von Reallaboren Innovationen 


gefördert. Als Ergänzung zum etablierten mechanischen Recycling kann 


chemisches Recycling durch die Verwertung von schwer recycelbaren Abfällen 


einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Mit der Nationalen Kreislauf-


wirtschaftsstrategie bündeln wir Maßnahmen, um die Potenziale der Kreislaufwirt-


schaft für Wachstum, Umwelt und Innovation auch über die laufende 


Legislaturperiode hinaus zu entfesseln. 


 


 


III. Dynamisierung durch bessere Arbeitsanreize und mehr 


Fachkräfte 
 


Für mehr wirtschaftliche Kraft braucht es ein größeres Angebot an Arbeit. Die 


geburtenstarken Jahrgänge von 1955 – 1964 („Baby-Boomer“) gehen nun nach und 


nach in Rente. Dem Arbeitsmarkt wird dadurch in den kommenden Jahren eine erheb-


liche Anzahl von Arbeitskräften nicht mehr zur Verfügung stehen. Um diesem Rück-


gang des Arbeitskräfteangebots effektiv zu begegnen, hat die Bundesregierung 


insbesondere mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und der Fachkräftestrategie 


bereits bedeutsame Maßnahmen umgesetzt. Doch das reicht noch nicht aus. 


Insbesondere Menschen, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten oder auch Ältere, die gerne 


über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten möchten, können einen wertvollen Beitrag 


zur wirtschaftlichen Dynamik in Deutschland leisten. Aber auch darüber hinaus wird 


die Bundesregierung die Anreize, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder eine 
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bestehende auszuweiten, stärken. Zudem wird die Bundesregierung ihre 


Anstrengungen verstärken, um internationale Arbeitskräfte für den deutschen Arbeits-


markt zu gewinnen und die Integration sich bereits in Deutschland befindender 


Zugewanderter zu beschleunigen. Nicht zuletzt werden verbesserte Rahmen-


bedingungen am Arbeitsmarkt auch zu einem höheren Produktivitätswachstum 


beitragen. 


 


20. Mehrarbeit honorieren und Flexibilität ermöglichen: Die Bundesregierung 


wird die folgenden Maßnahmen umsetzen, um flexiblere Arbeitsmodelle zu 


ermöglichen und Mehrarbeit angemessen zu honorieren: 


 


a. Damit sich Mehrarbeit auszahlt, werden Zuschläge für Mehrarbeit, die über 


die tariflich vereinbarte Vollzeitarbeit hinausgehen, steuer- und beitragsfrei 


gestellt. Als Vollzeitarbeit gilt dabei für tarifliche Regelungen eine Wochen-


arbeitszeit von mindestens 34 Stunden, für nicht tariflich festgelegte oder 


vereinbarte Arbeitszeiten von 40 Stunden.  


b. Die Bundesregierung wird einen neuen steuerlichen Anreiz zur Ausweitung 


der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten schaffen: Wenn Arbeitgeber eine 


Prämie für die Ausweitung der Arbeitszeit zahlen, wird die Bundesregierung 


diese Prämie steuerlich begünstigen. Missbrauch werden wir ausschließen. 


c. Die Bundesregierung wird eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von 


den derzeit bestehenden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der 


Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder Betriebsverein-


barungen auf Grund von Tarifverträgen dies vorsehen. Die Regelung wird 


befristet und evaluiert. Wir wollen bei der Weiterentwicklung des Arbeitsrechts 


Vertrauensarbeitszeit auch zukünftig möglich machen. 


d. In den vergangenen Jahren blieb ein immenses Potenzial des Arbeitsmarktes 


auch aufgrund des erhöhten Krankenstandes der Arbeitnehmenden 


ungenutzt. Die Bundesregierung wird die während der Corona-Pandemie 


geltenden Sonderregelungen zur telefonischen Krankschreibung durch Arzt-


praxen überprüfen und ggf. im Rahmen einer möglichst bürokratiearmen 


Lösung anpassen. 


 


21. Frauenerwerbstätigkeit stärken: Ein ausreichendes Angebot an 


Kinderbetreuungsplätzen ist ein wichtiger Baustein, um jungen Eltern, insb. 


Frauen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Mit 


dem KiTa-Qualitätsgesetz 2 leistet der Bund auch einen Beitrag zur Angleichung 


der Qualitätsniveaus in der frühkindlichen Bildung. Der Bund unterstützt die 


Länder dabei auch über das Jahr 2024 hinaus.  
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Einen Beitrag zu mehr Frauenerwerbstätigkeit soll zudem die Überführung der 


Steuerklassenkombination III/V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV 


leisten. Die Bundesregierung wird gemeinsam mit den Ländern prüfen, wie diese 


Umsetzung möglichst zeitnah und deutlich schneller als bis zum bisher avisierten 


Jahr 2030 erfolgen kann. 


 


22. Finanzielle Vorteile der Aufnahme und Ausweitung von Erwerbsarbeit 


stärken: Arbeit muss sich lohnen. Zur Stärkung der Erwerbsanreize ist es daher 


wichtig, auch in denjenigen Einkommensbereichen, in denen Transferleistungen 


in den verschiedenen Transfersystemen abgeschmolzen werden, einen 


wesentlichen Anteil jedes zusätzlich verdienten Euros Bruttoeinkommen bei den 


Erwerbstätigen zu belassen. Das ist jedoch häufig nicht der Fall. Dieses Problem 


geht die Bundesregierung mit den folgenden Maßnahmen an und stärkt damit die 


Erwerbsanreize:  


 


a. Eine hohe Grenzbelastung durch Transferentzugsraten ist oft ein wesentliches 


Hemmnis für ein höheres Arbeitsangebot von Transferbeziehenden. Um dem 


zu begegnen und einen starken positiven Anreiz für den Übergang in sozial-


versicherungspflichtige und bedarfsdeckende Jobs zu setzen, wird die 


Bundesregierung im Bürgergeld eine Anschubfinanzierung einführen. Der 


Betrag wird als Prämie ausbezahlt. Die Anschubfinanzierung soll 


Langzeitarbeitslosen und nur nach Verlassen des Anspruchsbereichs der 


Grundsicherung gezahlt werden. In nachfolgenden Leistungen 


(Kindergrundsicherung, Wohngeld) ist sie nicht als Einkommen anzurechnen. 


Wurde eine Anschubfinanzierung gewährt, gilt eine mindestens 24-monatige 


Sperrfrist für den Bezug einer weiteren Anschubfinanzierung. Generell gilt 


eine Vorbeschäftigungs- und Eigenkündigungssperre. Die Bundesregierung 


verbindet mit dieser Neuregelung auch die Erwartung, dass sie in Summe zu 


einer finanziellen Entlastung der öffentlichen Hand führen wird. Wir werden 


dieses Instrument nach zwei Jahren evaluieren. 


b. Darüber hinaus wird die Bundesregierung über weitere Schritte zur 


Abschmelzung der Transferentzugsraten beraten. Wichtig ist dabei, die 


verschiedenen Transfersysteme zu berücksichtigen: Wohngeld, Bürgergeld 


und Kosten der Unterkunft sowie Kindergeld und Kinderzuschlag. Es gilt, 


Potenzial für Glättungen von Transferentzugsraten bzw. Belastungssprung-


stellen zu identifizieren, möglichst ohne dass zusätzliche Belastungen des 


Bundeshaushalts entstehen bzw. die Zahl der Transferempfänger zunimmt.  


Für Erwerbstätige, die Anspruch auf aufstockendes Bürgergeld haben, kann 
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die Antragstellung u.U. zu kompliziert oder stigmatisierend sein. Die Bundes-


regierung wird daher prüfen, ob ein Wahlrecht, alternativ Wohn-


geld/Kinderzuschlag zu beziehen, eine attraktive Alternative sein könnte. 


c. Im Falle der Hinterbliebenenrente wird die Bundesregierung umgehend 


Änderungen einführen: Viele vor allem jüngere Beziehende einer Hinter-


bliebenenrente wollen einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die geltende 


Regelung für die Verrechnung des Erwerbseinkommens mit der Rente macht 


das Arbeiten jedoch vergleichsweise unattraktiv. Die Bundesregierung wird 


daher die Hinzuverdienstgrenzen in der Hinterbliebenenrente reformieren: 


Zusätzlich zu den derzeit bereits anrechnungsfreien Beträgen, soll künftig ein 


Betrag des Erwerbseinkommens von 545 Euro monatlich bei der 


Einkommensanrechnung unberücksichtigt bleiben. 


 


23. Erwerbsanreize im Bürgergeldbezug stärken: Seit Jahren werden die sozialen 


Transferleistungen kontinuierlich weiterentwickelt. Um die Akzeptanz der 


Leistungen zu erhalten und um mehr Betroffene in Arbeit zu bringen, ist es 


erforderlich, das Prinzip der Gegenleistung wieder zu stärken.  


 


a. Zumutbarkeit: 


Die Regelungen für die Zumutbarkeit von angebotener Arbeit sollten 


zeitgemäß überarbeitet werden. Dies gilt zum Beispiel für den Weg zur Arbeit. 


So sollte ein längerer Weg zur Arbeit als zumutbar gelten und eine tägliche 


Pendelzeit von 2 ½ Stunden bei einer Arbeitszeit von bis zu sechs Stunden 


und von drei Stunden bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden in Kauf 


genommen werden müssen. Zudem sollte per BA-Weisung deutlich 


konkretisiert werden, dass auch weitere Fahrtwege zum Arbeitsplatz als 


unbedingt zumutbar gelten. Die Jobcenter sollen in einem Umkreis von 50 km 


zwischen Wohn- und Arbeitsort nach einem Arbeitsplatz suchen. Die Regeln 


zum Umzug im Sozialgesetzbuch II (SGB II) werden analog zu den Regeln im 


Sozialgesetzbuch III  (SGB III) angepasst. Bei allen genannten Maßnahmen 


sollten Ausnahmen für Personen mit Kindern oder pflegebedürftigen 


Angehörigen berücksichtigt werden. Die vorgenannten Regelungen werden 


gesetzgeberisch klargestellt.  


 


b. Mitwirkungspflichten: 


Gegenleistungsprinzip bedeutet auch, dass die Konsequenzen bei fehlender 


Mitwirkung verschärft werden. Wer eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder 


Eingliederungsmaßnahme ohne triftigen Grund ablehnt, wird mit erhöhten 
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Kürzungen des Bürgergeldes rechnen müssen. Deshalb wird die Bundes-


regierung eine einheitliche Minderungshöhe und -dauer von 30 Prozent für 


drei Monate einführen. Bei Meldeversäumnis kann eine Minderungshöhe von 


30 Prozent für einen Monat festgesetzt werden. Dabei wird es keine starre 


Sanktionsdauer geben, sondern gelten, dass bei positiver Mitwirkung (oder 


Signal der Mitwirkungsbereitschaft) die Sanktion aufgehoben wird.  


Eine hohe, verbindliche Kontaktdichte zwischen Beziehern von Bürgergeld 


und Behörden ist wichtig für Vermittlungserfolge, insbesondere für diejenigen, 


die kurzfristig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (also z.B. nicht 


Personen in Fortbildungsmaßnahmen, mit Erziehungspflichten etc.). Um den 


Vermittlungserfolg zu erhöhen, werden für diesen Personenkreis besondere 


Meldeverpflichtungen etabliert. Leistungsbeziehende dieses Personenkreises 


sollen sich monatlich in Präsenz bei der zuständigen Behörde melden 


müssen. Die Meldung ist mit dem geringstmöglichen Verwaltungsaufwand zu 


organisieren.  


  


Darüber hinaus ist ein besserer, automatisierter Datenaustausch zwischen 


den SGB II-Leistungsbehörden und sonstigen behördlichen Stellen zu 


organisieren, sodass insbesondere Änderungen der Wohnortdaten den 


SGB II-Leistungsbehörden umgehend zur Kenntnis gebracht werden. Zudem 


muss künftig sofort mit einer 30-prozentigen Leistungskürzung rechnen, wer 


wegen einer Sperre im Arbeitslosengeld I ins Bürgergeld rutscht.  


 


c. Schwarzarbeit: 


Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vernichten Arbeitsplätze und 


verursachen enorme finanzielle Schäden. Die Bundesregierung wird die 


gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, damit die Jobcenter Schwarzarbeit 


als Pflichtverletzung ahnden und Leistungskürzungen vornehmen können (30 


Prozent für drei Monate). 


  


Um zu verhindern, dass viele Verfahren des Sozialleistungsbetrugs wegen 


Geringfügigkeit und hoher Überlastung der Staatsanwaltschaften eingestellt 


werden, wird im Rahmen des geplanten Gesetzgebungsverfahrens zur 


Modernisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung die Zuständigkeit der sog. 


Kleinen Staatsanwaltschaft der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) 


künftig auf Fälle des Sozialleistungsbetruges erweitert werden. Weiterhin 


werden damit die Jobcenter verpflichtet, Verdachtsfälle von Leistungsmiss-


brauch und Schwarzarbeit an die FKS zu melden. Zudem wird die FKS 


verpflichtet, den Meldeanzeigen der Jobcenter nachzugehen und die 
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Ergebnisse an diese mitzuteilen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, kann die FKS 


etablierte Verfahren des Datenabgleichs mit anderen Behörden, wie den 


Polizeibehörden und der BA, nutzen. Mit dem aktuellen Gesetzgebungs-


vorhaben schafft die Bundesregierung eine Rechtsgrundlage dafür, dass 


weitere Daten von diesen Behörden in das zentrale Risikomanagement der 


FKS einbezogen werden können. 


 


d. Karenzzeit beim Schonvermögen: 


Um zu vermeiden, dass der Bundeshaushalt und damit die Solidargemein-


schaft mit dem Leistungsbezug von Personen belastet wird, bei denen grund-


sätzlich auch zunächst von einer Eigenleistungsfähigkeit ausgegangen 


werden kann, sollte die Regelung für das Schonvermögen eingeschränkt 


werden. Das Bürgergeld dient als existenzsichernde Leistung und ist nicht 


dafür da, das Vermögen einzelner abzusichern. Vermögen sollte grundsätzlich 


für den eigenen Lebensunterhalt eingesetzt werden, bevor Bürgergeld 


beansprucht werden kann. Altersvorsorge wird weiterhin nach § 12 Abs. 1 


Nr. 3 SGB II nicht als Vermögen berücksichtigt. Im Einzelnen wird die 


Karenzzeit nach § 12 Abs. 3 und 4 SGB II auf sechs Monate verkürzt. 


 


e. 1 Euro Jobs: 


Das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II soll eine Brücke 


in den regulären Arbeitsmarkt darstellen. Dies ist insbesondere für Personen 


von besonderer Bedeutung, die sich Maßnahmen immer wieder verweigern 


(Totalverweigerer). Bei dieser Personengruppe kann der schrittweise Einstieg 


in den Arbeitsmarkt befördert werden. Ein-Euro-Jobs werden wir verstärkt für 


diese Personengruppe nutzen. 


 


24. Arbeitsmöglichkeiten und Anreize zur Beschäftigung Älterer ausweiten: Um 


die Weiterbeschäftigung im Rentenalter zu erleichtern, wird die Bundesregierung 


ein neues Regime der Altersbeschäftigung schaffen: Um der in vielen Arbeits-


verträgen enthaltenen automatischen Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei 


Erreichen der Regelaltersgrenze zu begegnen, wird sie für diese Gruppe das sog. 


Vorbeschäftigungsverbot abschaffen. Hierzu schafft die Bundesregierung im SGB 


VI eine Ausnahme vom Vorbeschäftigungsverbot, wenn der Arbeitnehmer einen 


Anspruch auf eine Altersrente hat und die sachgrundlose Befristung die Gesamt-


dauer von acht Jahren oder die Anzahl von 12 Vertragsbefristungen nicht 


übersteigt. Für Beamte wird die Bundesregierung eine wirkungsgleiche Regelung 


anstreben. 
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Um die Anreize für die Erwerbstätigkeit von Personen nach Erreichen der 


Regelaltersgrenze weiter zu erhöhen, wird die Bundesregierung zudem für die 


Betroffenen den Arbeitgeberbeitrag 


 


a. zur Arbeitslosenversicherung streichen und an den Arbeitnehmer auszahlen 


lassen und  


b. zur Rentenversicherung streichen und an den Arbeitnehmer auszahlen 


lassen, falls der Arbeitnehmer sich gegen freiwillige Beiträge in die 


Rentenversicherung entscheidet. 


 


Es soll dafür Sorge getragen werden, dass die beabsichtigte positive Wirkung 


dieser Maßnahmen nicht missbräuchlich unterlaufen wird. 


 


Bei Weiterarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze wird die Bundesregierung 


eine neue Option für die Vergütung zusätzlicher Arbeitsjahre im Rentenalter 


schaffen, um Arbeiten im Alter attraktiver zu machen: Neben der Möglichkeit, 


monatliche Zuschläge auf die künftige Rente für das Aufschieben des Renten-


eintritts zu bekommen, werden sich Arbeitnehmer zukünftig auch für eine Renten-


aufschubprämie entscheiden können. Dabei erhält der Arbeitnehmer eine Einmal-


zahlung in Höhe der entgangenen Rentenzahlung. Darüber hinaus erhält der 


Arbeitnehmer auch den seitens der Rentenversicherung eingesparten Beitrag zur 


Krankenversicherung. Diese Rentenaufschubprämie soll zudem abgabenfrei sein. 


 


25. Arbeitsmarkt effizient gestalten und Arbeitskräfte in produktive 


Beschäftigung lenken: Um das Qualifikationsniveau der Beschäftigten 


insgesamt weiter anzuheben, bedarf es einer effektiven Förderung von Weiter-


bildungen.   


 


Darum werden wir bürokratische Auflagen bei der Zertifizierung abbauen. Arbeits-


marktdrehscheiben erleichtern Arbeitnehmerwechsel in (betrieblichen) Trans-


formationsprozessen und vermeiden damit Arbeitslosigkeit. Die Bundesregierung 


wird gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktdrehscheiben 


unterstützen und hierbei insbesondere rechtssichere Möglichkeiten einer probe-


weisen Beschäftigung noch vor einem Arbeitsplatzwechsel vorlegen.  


 


Daneben wird die Bundesagentur für Arbeit ihre Dienstleistungen mit den bereits 


etablierten Strukturen, wie beispielsweise den vernetzten Bildungs-


räumen/Weiterbildungsagenturen, den Weiterbildungsverbünden oder den 


regionalen Fachkräfteallianzen vernetzen. 
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Insbesondere Geflüchtete arbeiten in Deutschland nicht oder nur auf Arbeits-


stellen unterhalb ihres eigentlichen Qualifikationsniveaus. Um die 


Beschäftigungsaufnahme und die Aufstiegsmobilität von Geflüchteten zu 


verbessern, wird die Bundesregierung den Job-Turbo ausweiten und verstetigen. 


Hierzu gehört die Transparenz, über Chancen von berufsbegleitender Aus- und 


Weiterbildung zu verbessern, durch aktive Ansprache von Erwerbstätigen durch 


die Arbeitsagenturen und Jobcenter und unterstützt durch Informations-


kampagnen in Kooperation z. B. mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. 


Zudem wird bei erschwerter Beschäftigungsaufnahme eine Kombination aus 


Arbeitsgelegenheiten, verpflichtenden Integrationspraktika, Weiterbildungen und 


Sprachkursen eingeführt, um eine schnellstmögliche und erfolgreiche Integration 


in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Die Möglichkeiten der Arbeitgeberförderung 


werden durch die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers vergrößert. 


 


26. Fachkräfteeinwanderung vereinfachen, stärken und beschleunigen: Die 


Bundesregierung wird die Einwanderung von Fach- und Arbeitskräften in den 


deutschen Arbeitsmarkt weiter vereinfachen. Sie wird die Bindungsfrist der 


Bundesagentur der Arbeit (BA) für die Vorabzustimmung verlängern, um unnötige 


Bürokratie zu begrenzen und im Fall einer ausstehenden Arbeitserlaubnis eine 


erneute Prüfung nach sechs Monaten zu vermeiden. Ferner wird sie die 


Einwanderung von ausländischen Arbeitnehmern in die Zeitarbeit erlauben, 


sofern ab dem ersten Tag der Beschäftigung der Grundsatz des „equal pay“ 


befolgt wird und eine Mindestbeschäftigungsdauer von 12 Monaten vereinbart 


wird. Dabei wird auf eine bürokratiearme Umsetzung geachtet. 


 


Darüber hinaus wird die Bundesregierung die Umsetzung des Fachkräfteein-


wanderungsgesetzes beschleunigen (z.B. Visavergabe, Digitalisierung). Dazu ist 


eine koordinierte Aktion mit allen involvierten Behörden notwendig. Die Bundes-


regierung wird daneben die Funktionsfähigkeit und Erreichbarkeit der über das 


Portal „Make it in Germany“ zugänglichen Beratungs- und Dienstleistungsan-


gebote, wie der Hotline „Arbeit und Leben in Deutschland“, der zentralen Erstan-


sprechstelle, des BA-Chats und der BA-Jobbörse schnellstmöglich sicherstellen. 


 


Um mehr Arbeitskräften aus Drittstaaten jenseits der Europäischen Union den 


Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wird die Bundesregierung die 


Regelung für den erleichterten Arbeitsmarktzugang nach § 26 Abs. 2 der 


Beschäftigungsverordnung auf weitere Staaten, wo möglich im Rahmen von 
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Migrationspartnerschaften, ausweiten und das für die bisherigen Staaten geltende 


Kontingent entsprechend erhöhen.  


 


27. Arbeitsaufnahme in Deutschland steuerlich begünstigen: Um Deutschland 


attraktiver für ausländische Fachkräfte zu machen, wird die Bundesregierung 


zudem steuerliche Anreize für die Arbeitsaufnahme in Deutschland einführen. 


Dazu können neu zugewanderte Fachkräfte in den ersten drei Jahren 30, 20 und 


10 Prozent vom Bruttolohn steuerfrei stellen. Für diese Freistellung werden wir 


eine Unter- und Obergrenze für den Bruttolohn definieren. Die Regelung wird nach 


fünf Jahren evaluiert. 


 


28. Hürden bei der Arbeitsaufnahme Geflüchteter abbauen: Um die Arbeits-


marktintegration von Geflüchteten zu verbessern, wird die Bundesregierung bei 


der Beschäftigungserlaubnis der Ausländerbehörde eine Genehmigungsfiktion 


einführen. Die Erlaubnis gilt als erteilt, wenn die Ausländerbehörde nach 


Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit (BA) dem Antragsteller innerhalb von 


zwei Wochen nichts Abweichendes mitteilt. 


 


Darüber hinaus wird die Bundesregierung die Verwaltungspraxis optimieren. 


Zudem wird sie weitere Anwendungshinweise für die Verwaltungspraxis zur 


Umsetzung arbeitsmarktrelevanter Regelungen veröffentlichen und die Länder 


hier einbinden. Dadurch soll eine möglichst große Annäherung der Verwaltungs-


praktiken erreicht werden (z.B. regelhaftes Erteilen von Ermessensduldungen 


während der Wartefrist für eine Beschäftigungsduldung sowie für die Suche nach 


einem Arbeitsplatz bei Arbeitsplatzwechsel im Rahmen einer Beschäftigungs-


duldung, ferner regelhaftes Erteilen von Ermessensduldungen während der 


Wartefrist für eine Ausbildungsduldung bzw. Ausbildungs-Aufenthaltserlaubnis). 


 


 


IV. Ein leistungsfähiger Finanzstandort für eine starke 


Wirtschaft 
 


Ein leistungsfähiger Finanzmarkt ist die Grundlage einer wettbewerbsfähigen 


Wirtschaft, um Investitionen zu finanzieren, Risiken abzusichern und jungen, 


innovativen Unternehmen Wachstum zu ermöglichen. Mit dem Zukunftsfinanzierungs-


gesetz und dem EU Listing Act hat die Bundesregierung bereits die Rahmen-


bedingungen für Kapitalmarkt und Start-Ups verbessert. Für ein dynamischeres 


Wachstum in Deutschland wird die Bundesregierung den Finanzstandort Deutschland 


weiter stärken und insbesondere die Finanzierungsoptionen für junge, dynamische 
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Unternehmen verbessern. Die Bundesregierung bereitet zudem eine Konferenz zur 


Stärkung des Wirtschafts- und Finanzstandorts Deutschland vor. 


 


29. Finanzstandort Deutschland stärken, Wagniskapital mobilisieren: Zentral für 


die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit ist ein attraktiver und leistungsfähiger 


Finanzstandort, der das für die Transformation notwendige Kapital mobilisiert und 


der es Unternehmen ermöglicht, in Deutschland zu wachsen und dafür nicht ins 


Ausland gehen zu müssen. Dazu werden im Rahmen der WIN-Initiative insb. 


folgende Maßnahmen mit dem Ziel der Umsetzung erörtert: 


 


a. Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen von VC-Investments, 


insbesondere:  


 Anpassungen bei der Besteuerung von Investitionen in gewerbliche 


Personengesellschaften durch Fonds, die unter das Investmentsteuer-


gesetz fallen, und damit auch in VC-Fonds; 


 Anpassungen bei der Besteuerung von Gewinnen aus Veräußerungen von 


Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, wenn diese re-investiert werden 


(„Roll-Over“); 


b. Möglichkeit englischsprachiger Prospekte nebst Zusammenfassung; dadurch 


Erleichterung des EU-weiten Vertriebs von Wertpapieren,  


c. Verkürzung des Prospektbilligungsverfahrens auf 6-8 Wochen 


d. Förderung von Investitionen öffentlicher und privater Kapitalsammelstellen in 


risikoreichere Anlageklassen wie Infrastruktur- oder Venture Capital Projekte 


(u.a. durch Änderung Anlage-VO) 


 


Zudem wird das Betriebsausgabenabzugsverbot der Bankenabgabe aufgehoben. 


 


30. Für eine ambitionierte Kapitalmarktunion stark machen: Die Bundesregierung 


wird sich auf EU-Ebene, gerade im Hinblick auf die neue EU-Kommission, für eine 


ehrgeizigere Agenda zur Verwirklichung der Kapitalmarktunion stark machen. 


Hierzu gehören insbesondere  


- die Revitalisierung des Verbriefungsmarkts,  


- eine Entbürokratisierung der Finanzmarktregulierung, ohne den Schutz der 


Investoren und die Finanzmarktstabilität zu schwächen,  


- Verbesserung der Konvergenz und Effizienz der Aufsicht über Kapitalmärkte 


in der gesamten EU, z. B. indem die europäischen Aufsichtsbehörden in die 


Lage versetzt werden, die systemisch relevantesten grenzüberschreitenden 


Kapital- und Finanzmarktakteure wirksam zu beaufsichtigen mit dem Ziel, die 
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Finanzintegration zu stärken und die Finanzstabilität zu gewährleisten, die 


Verfahren zu vereinfachen und die Erfüllungskosten zu senken,  


- die Harmonisierung der relevanten Aspekte des Insolvenz-, Vertrags- und 


Steuerrechts sowie  


- die Erhöhung der Attraktivität des Kapitalmarkts für Retail-Kunden.  


 


31. Private Altersvorsorge attraktiver gestalten: Die Bundesregierung wird die 


private Altersvorsorge als dritte Säule der Altersvorsorge und insbesondere. die 


staatlich geförderte private Altersvorsorge (bisher „Riester“) attraktiver gestalten. 


Sie wird den von der Fokusgruppe private Altersvorsorge gemachten Vorschlag 


eines förderfähigen, zertifizierten Altersvorsorgedepots, das in Fonds oder andere 


geeignete Anlageklassen ohne Beitragserhaltungsgarantie investiert werden 


kann, umsetzen. Auch Produkte mit Garantien sollen weiterhin angeboten werden 


können. Die Garantien können aber zukünftig abgesenkt sein, um renditestärkere 


Kapitalanlagen zu ermöglichen. Insgesamt sollen sich die förderfähigen Produkte 


durch ein leicht verständliches Design, hohe Produktqualität, niedrige Kosten und 


hohe Transparenz (Vergleichsplattform, Zertifizierung) auszeichnen. Um den 


Produktwettbewerb zu stärken, sollte der Wechsel zwischen Produkten jederzeit 


und bei keinen oder geringen Kosten möglich sein. Sie sollen allen 


Erwerbstätigen, nach Möglichkeit auch Selbständigen, offenstehen. Außerdem 


wird die betriebliche Altersversorgung (bAV) überarbeitet, sodass künftig mehr 


Unternehmen eine bAV anbieten und insb. Beschäftigten mit geringen 


Einkommen gefördert werden. 


 


32. Finanzielle Bildung und Aktienkultur stärken: Zur Stärkung der finanziellen 


Bildung und damit auch der Aktienkultur wird die Bundesregierung in diesem Jahr 


eine nationale Finanzbildungsstrategie unter Einbindung der Organisation für wirt-


schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeiten und Angebote 


zur finanziellen Bildung über Online-Plattformen machen. Mit der neuen Förder-


richtlinie zur Forschung zu finanzieller Bildung wird künftig die Datengrundlage in 


Deutschland verbessert. Durch die damit gewonnenen Erkenntnisse wird die 


finanzielle Kompetenz in allen Bildungsbereichen und in jedem Lebensalter 


gestärkt. 


 


33. Zukunftsfonds beschleunigen: Die Bundesregierung hat mit dem Zukunfts-


fonds ein Instrument geschaffen, das erfolgreich die Finanzierung von Schlüssel-


technologien stärkt. Die Bundesregierung will hier weitere Verbesserungen 


erreichen, u.a.: 
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a. Die Bundesregierung wird sich – u.a. mit der Initiative Wachstums- und 


Innovationskapital für Deutschland (WIN) - für eine stärkere Mobilisierung von 


privatem Wagniskapital einsetzen, um die Wirkung des sich planmäßig 


entwickelnden Zukunftsfonds zu verstärken. Die Bundesregierung wird in 


Abstimmung mit der KfW bis zu 500 Millionen Euro der Mittel des Zukunfts-


fonds in den kommenden zwei bis drei Jahren über die bestehenden Cash-


Flow-Planungen hinaus vorgezogen investieren. Dabei werden wir den 


bestehenden Verwaltungskostenrahmen für den Zukunftsfonds einhalten.  


b. Die KfW Capital wird gebeten, den Markteintritt des Moduls „Direkt-


beteiligungen“ frühestmöglich und auf jeden Fall bis Ende 2024 sicher-


zustellen. Mit dem Modul Direktbeteiligungen soll die Finanzierungslücke 


insbesondere bei großvolumigen Finanzierungsrunden von bereits über das 


Fondsportfolio der KfW Capital sich im Bestand befindlichen Start-ups in 


strategisch wichtigen Innovations- und Transformationsbereichen adressiert 


werden. 


 


34. Exit-Kanäle für Scale-ups stärken: Die in 2023 begonnene European Tech 


Champions Initiative (ETCI) verbessert erfolgreich die Finanzierungsmöglich-


keiten für junge Unternehmen in der Wachstumsphase (Scale-Ups). Allerdings 


fehlt es an europäischen Perspektiven für die Folgefinanzierung. Das führt dazu, 


dass das Wachstum innovativer Unternehmen in Europa gehemmt wird oder dass 


diese Unternehmen aufgrund besserer Finanzierungsmöglichkeiten in das 


Ausland abwandern. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass auf 


europäischer Ebene, unter Federführung der EIB-Gruppe, Lösungen entwickelt 


werden, die die Exit-Finanzierung von Scale-Ups verbessern. 


 


35. Finanzierung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stärken: Die 


Sicherheits- und Verteidigungsindustrie leistet einen wesentlichen Beitrag für den 


Frieden in Deutschland und Europa. Investitionen in Sicherheit und Verteidigung 


sind daher nachhaltige Investitionen in Frieden und Stabilität. Dies gilt nicht nur 


für öffentliche, sondern auch für private Investitionen und Finanzierung. Im 


Interesse unserer Landes- und Bündnisverteidigung müssen wir diese Industrie-


zweige national und auf europäischer Ebene stärken. Hierzu braucht es geeignete 


Rahmenbedingungen entlang der gesamten Lieferkette. Dafür ist ein guter und 


perspektivisch gesicherter Finanzmarktzugang für die Unternehmen essentiell. 


Das umfasst insbesondere auch Startups und kleine, innovative Unternehmen. 


Die Bundesregierung wird das deutsche Förderbankensystem (u.a. die KfW) zur 


Finanzierung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zusätzlich aktivieren 


sowie für eine entsprechende Ausweitung der Aktivitäten der EIB unter Wahrung 
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ihrer Refinanzierungsfähigkeit eintreten. Dazu prüfen wir auch die Aufstockung 


des Zukunftsfonds für Startups, die echte Rüstungsguter produzieren. 


 


36. Rahmenbedingungen für Spitzenverdiener im Finanzsektor flexibilisieren: 


Die Bundesregierung wird den Kündigungsschutz für Bezieher sehr hoher 


Einkommen im Finanzsektor lockern, indem die gegenwärtigen Regelungen für 


Risk-taker in systemrelevanten Banken auch auf nicht-systemrelevante Banken, 


Versicherungen, Wertpapierinstitute und Kapitalanlagegesellschafen ausgeweitet 


werden. Dadurch stärkt sie den deutschen Finanzstandort im Wettbewerb mit 


anderen europäischen Finanzplätzen, die solche Beschränkungen nicht kennen. 


 


37. Neue Rechtsform einführen: Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen wird für 


Unternehmen mit gebundenem Vermögen eine neue geeignete Rechtsgrundlage 


geschaffen, die Steuersparkonstruktionen ausschließt. Sie bietet Unternehmen 


insbesondere weitere Optionen im Kontext der Welle ungeklärter Nachfolgen. Die 


Bundesregierung wird zeitnah einen Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den 


Deutschen Bundestag einbringen. 


 


 


V. Leistungsfähiger Energiemarkt für die Wirtschaft von 


morgen 
 


Bezahlbare, sichere und umweltverträgliche Energie ist der Antriebsmotor eines 


dynamischen Wirtschaftsstandorts Deutschland. Angesichts der Energiepreiskrise hat 


sich die Wirtschaft auch dank der Stabilisierungsmaßnahmen der Bundesregierung als 


widerstandsfähig erwiesen. Gleichzeitig hat die Bundesregierung die Energiewende 


mit dem umfassendsten bisher dagewesenen Reformpaket entscheidend beschleunigt 


und Verbraucherinnen und Verbraucher mit der Abschaffung der EEG-Umlage 


entlastet. Für einen leistungsfähigen Energiemarkt für die Wirtschaft von morgen 


bestehen aber weiterhin Herausforderungen: Die deutsche Wirtschaft braucht große 


Mengen günstiger erneuerbarer Energie, noch mehr Marktteilnehmer sollen von 


günstigen Strompreisen bei viel Wind und Sonne profitieren, die Netzkosten sollen 


gesenkt, die Netzentgelte stabilisiert, Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden. Die 


Bundesregierung hat deshalb Maßnahmen verabredet, die einen verlässlichen 


Investitionsrahmen schaffen, mehr Flexibilisierung ermöglichen, die Kosten des Netz-


ausbaus senken und Planungs- und Investitionssicherheit schaffen, damit sich die nun 


entfachte Dynamik bei der Energiewende noch stärker entfalten kann. 
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38. Strompreispaket verstetigen und ausweiten: Zur Entlastung der Wirtschaft 


hatte die Bundesregierung im November ein umfangreiches, aber zunächst nur 


bis Ende 2025 befristetes Strompreispaket beschlossen. Um den Unternehmen 


Planungs- und Investitionssicherheit zu geben, wird die Bundesregierung die 


Stromsteuer für den jetzigen Begünstigtenkreis dauerhaft auf das EU-Minimum 


von 0,50 Euro/MWh (0,05 ct/kWh) absenken. Das entspricht einer Entlastung der 


Wirtschaft in Höhe von 3,25 Milliarden Euro/Jahr. Die bisher bis 2028 befristete 


Strompreiskompensation (SPK) wird bis 2030 verlängert; dies entspricht auch der 


Laufzeit der entsprechenden Beihilfeleitlinien und einer jährlichen Entlastung der 


Wirtschaft von 3,9 Milliarden Euro/Jahr. Bisher ist das Anwendungsgebiet der 


SPK beihilferechtlich eng begrenzt, z.B. sind Teile der Chemie oder der Glas-


verarbeitung nicht erfasst. Die Bundesregierung wird sich gegenüber der neuen 


Europäische Kommission dafür einsetzen, dass mit der SPK noch weitere 


Bereiche der Wirtschaft entlastet werden können. 


 


39. Potenzial von Stromspeichern nutzen: Stromspeicher können den Redispatch-


Bedarf und damit die Stromkosten für Haushalte und Unternehmen senken. Sie 


tragen zur Systemintegration von Erneuerbaren Energien und zur Versorgungs-


sicherheit bei. Die Bundesregierung wird daher die Rahmenbedingungen für die 


Nutzung von Stromspeichern so optimieren, dass sich die Ausbaudynamik noch 


verstärkt und die vielfältigen Funktionen von Stromspeichern sowohl für den 


Strommarkt als auch das Stromnetz optimal genutzt werden können. Unverzerrte 


Preissignale, zeitvariable regionale Netzentgelte und eine optimierte Integration 


von EE-Anlagen spielen hier eine wichtige Rolle. Die Bundesregierung begrüßt 


und unterstützt das Vorhaben der Bundesnetzagentur als unabhängige 


Regulierungsbehörde, die gegenwärtigen Rabatte und Ausnahmen bei den Netz-


entgelten für Speicher mit dem Ziel einer kosteneffizienten Systemdienlichkeit im 


Stromnetz und -markt weiterzuentwickeln und so langfristige Planungssicherheit 


für Speicher zu schaffen. Die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung soll 


auch auf Speicher ausgedehnt werden. Darüber hinaus werden Speicher über 


den technologieneutralen Kapazitätsmarkt zusätzlich angereizt. Die Bundes-


regierung setzt sich für die bessere Integration und Nutzung der Pumpspeicher-


kraftwerke im In- und Ausland ein. Dazu werden die bestehenden Handels-


kapazitäten weiter gesteigert. In diesem Zusammenhang wird der grenzüber-


schreitende Redispatch verbessert. 


 


40. CO2-Speicherung ermöglichen: Um die Kosten der Dekarbonisierung zu 


senken, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu erhöhen und die 


Erreichung von Klimaneutralität zu ermöglichen, hat die Bundesregierung 
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Eckpunkte für eine Carbon Management Strategie und entsprechende 


Änderungen des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes im Kabinett beschlossen. 


Diese wird nun zügig umgesetzt. Damit werden die Hürden für die Anwendung 


von CCS/CCU in Deutschland umfassend beseitigt und die Offshore-Speicherung 


von CO2 ermöglicht. Sofern sie dies durch Landesrecht beschließen, können 


Länder auch CO2 auf dem deutschen Festland (onshore) speichern. Wir bitten 


den Deutschen Bundestag und den Bundesrat, das parlamentarische Verfahren 


zügig zu einem Abschluss zu bringen. Für den Aufbau der Infrastruktur werden 


wir Maßnahmen zur Beschleunigung umsetzen. 


 


41. Wasserstoffhochlauf beschleunigen: Eine leistungsfähige Wasserstoff-


infrastruktur, insb. das Wasserstoffkernnetz, ist zentraler Baustein für die Wett-


bewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Mit dem privaten Finanzierungsmodell 


zum Wasserstoffkernnetz und dem im Bundeskabinett beschlossenen Wasser-


stoffbeschleunigungsgesetz hat die Bundesregierung die Voraussetzungen für 


den schnellen Auf- und Ausbau der Infrastruktur für Erzeugung, Speicherung und 


Import von Wasserstoff geschaffen. Um beim Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur 


rasch Dynamik zu entfalten, bittet die Bundesregierung den Deutschen Bundestag 


und den Bundesrat, das Gesetz kurzfristig zu einem schnellen Abschluss im 


parlamentarischen Verfahren bringen. 


 


42. Neues Marktdesign für Kraftwerke, Erneuerbare und Flexibilität priorisieren: 


Unser Ziel ist ein Strommarkt, der für eine sichere, bezahlbare und treibhausgas-


neutrale Stromversorgung sorgt, die 2030 zu mindestens 80 Prozent aus 


Erneuerbaren Energien (EE) erfolgt.  


 


a. Flexibilität: Der neue Strommarkt soll schnellstmöglich flexibler werden, damit 


die Marktteilnehmer von den zunehmend günstigen Strompreisen bei viel Wind 


und Sonne besser profitieren können. Dafür werden alle Hemmnisse auf 


Angebots- und Nachfrageseite abgebaut und Anreize gesetzt, wie z.B. flexible 


Tarife und eine flexiblere Netzentgeltstruktur. Diesen Flexibilisierungs-


Maßnahmen werden auch dazu beitragen, dass die Kosten für steuerbare 


Kapazität und EE-Anlagen sinken.  


 


b. EE-Ausbau: Der weitere rasche Ausbau der Erneuerbare Energien ist zentrale 


Voraussetzung für langfristig bezahlbare, sichere und treibhausgasneutrale 


Energie für einen dynamischen Wirtschaftsstandort Deutschland. Erneuerbare 


Energien leisten einen Beitrag zur Energiesicherheit und -versorgung und 


lösen uns von Abhängigkeiten. In dieser Legislaturperiode wurden deshalb 
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entscheidende Schritte für den beschleunigten Ausbau gemacht, deutliche 


Fortschritte sind sichtbar. Während die Stromerzeugung aus Erneuerbaren 


Energien schrittweise weiter in den Markt integriert werden muss, braucht der 


weitere Hochlauf der Erneuerbaren Energien einen zukunftsfähigen, 


verlässlichen und kosteneffizienten Investitionsrahmen. 


 


Mit dem Ende der Kohleverstromung wird die Förderung der Erneuerbaren 


Energien auslaufen. Der Ausbau neuer EE soll auf Investitionskostenförderung 


umgestellt werden (eigener Kapazitätsmechanismus), insbesondere um 


Preissignale verzerrungsfrei wirken zu lassen. Dazu werden dieses und andere 


Instrumente rasch im Reallabore-Gesetz im Markt getestet. Dabei muss eine 


hohe Ausbaudynamik beibehalten werden, um die im EEG verankerten Ziele 


sicher zu erreichen und möglichst schnell mehr günstigen Strom zu erhalten. 


Auf diesem Weg wird noch stärker auf Kosteneffizienz und Marktintegration 


geachtet. In diesem Zusammenhang werden die im Rahmen der Plattform 


Klima-neutrales Stromsystem aufgezeigten Optionen geprüft und in die 


Entscheidung einfließen. 


 


Perspektivisch werden EE keine Förderung mehr erhalten, sobald der 


Strommarkt ausreichend flexibel ist und ausreichend Speicher zur Verfügung 


stehen. 


 


Kurzfristig werden wir die Förderung bei negativen Preisen für Neuanlagen 


grundsätzlich bereits ab dem 1. Januar 2025 aussetzen (ausgenommen kleine 


Anlagen, da nicht administrierbar) und die Schwelle, ab der die Erneuerbaren 


Energien ihren Strom selbst vermarkten, beginnend ab dem 1.  Januar 2025 in 


drei Jahresschritten auf 25 KW absenken. Parallel werden wir die Schwelle für 


die Steuerbarkeit von EE-Anlagen für Netzbetreiber weiter absenken. Dadurch 


kommen die Preissignale bei den Anlagenbetreibern an und werden insb. 


Stromüberschüsse in Zeiten negativer Preise vermieden, da keine feste 


Einspeisevergütung mehr gezahlt wird. 


 


Zu diesem Zweck werden wir die Selbstvermarktung von Strom und die 


Steuerung der Anlagen konsequent entbürokratisieren, digitalisieren und 


spätestens zum 1. Januar 2026 massengeschäftstauglich ausgestalten, damit 


insbesondere Identifikationsnummern schneller bereitstehen, die Anlagen über 


smart meter gesteuert werden können, Daten schnell ausgetauscht und 


abgerechnet werden können. Die Bundesregierung wird Maßnahmen 


ergreifen, um die Nutzung von Biomasse durch eine Optimierung der 
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Bemessungsleistung und der Flexibilitätszuschläge weiter zu flexibilisieren und 


so auch die Förderkosten senken. 


 


c. Kapazitätsmechanismus/Kraftwerksicherheitsgesetz: Damit die Strom-


versorgung auch dauerhaft sicher ist, werden wir den vereinbarten Kapazitäts-


mechanismus zügig voranbringen, damit er 2028 operativ ist. Die Bundes-


regierung beschließt im Kabinett Anfang Oktober dieses Jahres Eckpunkte zur 


Vorbereitung der Prä-Notifizierung für einen Kapazitätsmechanismus, und legt 


diesen im ersten Halbjahr 2025 zur Prä-Notifizierung vor. Der Kapazitäts-


mechanismus gewährleistet die Versorgungssicherheit über einen einheit-


lichen Markt, in dem bestehende Förderungen für gesicherte Leistung integriert 


werden. In diesem technologieneutral und marktwirtschaftlich ausgestalteten 


Kapazitätsmechanismus sollen u.a. Laufwasserkraftwerke, Pumpspeicher, 


Batteriespeicher, Bioenergieanlagen, sonstige Back-up-Kraftwerke sowie 


Speicher und flexible Lasten in den Wettbewerb treten. 


 


Im Vorgriff auf den Kapazitätsmechanismus sollen im Rahmen eines Kraft-


werksicherheitsgesetzes schnell zusätzliche Kraftwerkskapazitäten erschlos-


sen werden. Deshalb werden Neuanlagen mit einer Kapazität von 10 GW 


schnell ausgeschrieben. Zum einen werden 5 GW wasserstofffähige Erdgas-


kraftwerke ausgeschrieben, die zur Dekarbonisierung ab dem achten Jahr der 


Inbetriebnahme vollständig mit Wasserstoff betrieben werden. Zum anderen 


werden 5 GW als Erdgaskraftwerke zur Versorgungssicherheit aus-


geschrieben. Die erste Ausschreibung soll noch Ende dieses Jahres, 


spätestens Anfang nächsten Jahres erfolgen. Alle vorzeitig ausgeschriebenen 


Kraftwerke werden ab 2028 in geeigneter Weise und unter Ausschluss von 


Doppelförderungen in den neuen Kapazitätsmarkt integriert. Die Aus-


schreibungen stellen sicher, dass Kraftwerke an systemdienlichen Standorten 


gebaut werden. 


 


43. Ausschreibung von Offshore Windenergie evaluieren: Der beschleunigte 


Ausbau der Offshore-Windenergie spielt für die bezahlbare Umsetzung der 


Energiewende eine wichtige Rolle. Die Bundesregierung wird die Erfahrungen mit 


den bisherigen Ausschreibungsrunden für Windenergie auf See mit Blick auf ihre 


Effizienz, Effektivität, Auswirkungen auf die Cyber- und Datensicherheit und 


Bedeutung für die Einnahmen im Bundeshaushalt sorgfältig evaluieren. Diese 


Evaluierung wird bei der Umsetzung von NZIA berücksichtigt. Bis dahin sollen 


Projekte stärker anhand des Preises ausgewählt werden. 
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44. Netzkosten senken: Die Bundesregierung wird Maßnahmen vorlegen, mit denen 


die Netzkosten gesenkt und die Netzentgelte stabilisiert werden können, um 


Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Mit den Maßnahmen leisten wir einen 


zentralen Beitrag zur Stabilisierung der Netzentgelte auf heutigem Niveau. Um 


diese Entwicklung abzusichern und planbarer zu machen, werden wir zügig 


prüfen, ob und wie ein Amortisationskonto die Netzentgelte stabilisieren kann.  


 


Konkret werden wir insbesondere die Auszahlungen „vermiedener Netzentgelte“ 


an Stromerzeuger in Verteilernetzen überprüfen, zeitvariable Netzentgelte für 


systemdienliche Netznutzung einführen, die Nutzung von Überschussstrom 


verbessern, den Einsatz virtueller Leitungen und netztechnischer Betriebsmittel 


sowie den netzdienlichen Einsatz von Kraftwerken weiterentwickeln. Zudem 


prüfen wir auch Möglichkeiten zur gemeinsamen Beschaffung von Material für den 


Netzausbau.  


 


Darüber hinaus ist es wichtig, für die Unternehmen, die von individuell reduzierten 


Netzentgelten gemäß § 19 Absatz 2-Satz 1 bzw. Satz 2 der Stromnetzentgelt-


verordnung (StromNEV) profitieren, Sicherheit zu schaffen und diese zukunftsfest 


weiterzuentwickeln. Dazu sollen Hemmnisse für einen flexiblen Stromverbrauch 


abgebaut werden. Die Unternehmen sollen von den niedrigen Strompreisen bei 


viel Wind und Sonne profitieren können. Für diejenigen Unternehmen, denen das 


nicht möglich ist, werden wir eine beihilfekonforme Verlängerung der Regelungen 


gemäß § 19 Absatz 2-Satz 1 bzw. Satz 2 der StromNEV vornehmen bzw. 


Maßnahmen ergreifen, die die entsprechende Entlastungswirkung verlängern 


(z.B. durch Förderung/Netzentgeltbefreiung für Speicher). 


 


Viele der Maßnahmen fallen in die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Die 


Bundesregierung begrüßt daher das Vorhaben der Bundesnetzagentur als 


unabhängige Regulierungsbehörde, die gegenwärtigen Rabatte und Ausnahmen 


bei den Netzentgelten für die Industrie, Elektrolyseure und andere neue Strom-


verbraucher mit dem Ziel einer kosteneffizienten Systemdienlichkeit im Stromnetz 


und -markt weiterzuentwickeln und langfristige Planungssicherheit zu schaffen. 


 


45. Netzausbau staffeln, um Kosten zu senken: Die Bundesregierung wird die im 


Netzentwicklungsplan bestätigten Maßnahmen in Abstimmung mit den Über-


tragungsnetzbetreibern und der Bundesnetzagentur staffeln, um die Ressourcen 


optimal zu nutzen, Verzögerungen und gleichzeitig Netzengpässe zu vermeiden, 


und damit Kosten zu sparen.  
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Vorrang sollen insb. die Vorhaben mit dem größten netztechnischen Nutzen und 


damit dem größten Einsparpotenzial haben. Die Staffelung soll zudem eine 


effiziente planerische Umsetzung der Vorhaben ermöglichen. 


 


Es ist zentral, Redispatch- und Netzkosten so gering wie möglich zu halten, damit 


die Strompreise bezahlbar bleiben – für Haushalte und Unternehmen.  


 


Bei der bereits im Jahr 2025 beginnenden Überprüfung des Netzausbaus im 


Rahmen der Netzentwicklungsplanung legen wir den Fokus auf Bedarfsgerechtig-


keit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Die Bundesregierung wird die Kosten-


effizienz und Beschleunigung des Netzausbaus kontinuierlich weiter vorantreiben 


und dafür besonders die nächsten NEP nutzen. Dabei sollen sowohl neue 


Erkenntnisse und Rahmenbedingungen wie die Kraftwerkstrategie, darin ent-


haltene geplante Kapazitätsmechanismen, Planungen zum Wasserstoffkernnetz 


und das Kohlendioxid-Speichergesetz berücksichtigt werden. 


 


Projekte des NEP 2024, die im Bundesbedarfsplan bestätigt wurden, werden 


unter diesen Prämissen im Rahmen des NEP 2025 weiterhin ergebnisoffen 


geprüft.  


 


46. Gasversorgung sichern und diversifizieren: Für eine sicherere und bezahlbare 


Energieversorgung ist ein global ausreichendes LNG-Angebot notwendig. 


Deutschland muss zudem neben dem pipelinegebundenen Gasimport aus 


Norwegen und dem LNG-Import zu Weltmarktpreisen das Angebot an Erdgas 


weiter diversifizieren. Die Bundesregierung führt einen Dialog mit Energie-Unter-


nehmen, wie die Bundesregierung sie bei konkreten Gasprojekten unterstützen 


kann. Sie hat Klimastrategien für die Garantieinstrumente der Außen-


wirtschaftsförderung und Sektorleitlinien für Schlüsselsektoren der Instrumente 


entwickelt und dabei für Erdgas-Projekte Ausnahmeregelungen vorgesehen, 


wenn diese, unter Einhaltung der 1,5°C-Grenze und unter Vermeidung von Lock-


in-Effekten, für die nationale Sicherheit oder geostrategische Versorgungssicher-


heitsinteressen notwendig sind; dabei werden wir auch die weiteren Potenziale 


der heimischen Gasproduktion berücksichtigen.  


 


Die Bundesregierung wird zeitnah eine Biomasse-Strategie vorlegen und darin 


festlegen, wie das Potenzial von Biomasse nachhaltig und kosteneffizient genutzt 


werden kann. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit sowohl heimische als auch 


importierte Bioenergie als weiteres Element zur Stärkung der Gasversorgungs-


sicherheit genutzt werden kann. 
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47. Fusionsenergie fördern: Die Bundesregierung erarbeitet eine Roadmap 


Fusionsenergie, die ein klares Bekenntnis zum großen Potenzial und bei 


Marktreife zur perspektivischen Nutzung dieser Technologie enthält. Sie fördert 


Forschung und zeigt einen Weg zu einem kommerziellen Fusionskraftwerk auf. 


Deutschland soll so seine führende Rolle bei dieser Technologie ausbauen. 


 


48. Für eine Rückerstattung von CO2-Kosten beim Export einsetzen: Um einer 


Verzerrung der Exportpreise durch die heimische CO2-Bepreisung 


entgegenzuwirken, sollte eine Rückerstattung von CO2-Kosten beim Export 


stattfinden. Sie wäre die logische Ergänzung zum neu eingeführten europäischen 


„Carbon Border Adjustment Mechanism“ auf der Importseite. Deshalb wird sich 


die Bundesregierung auf europäischer Ebene für eine solche Lösung einsetzen, 


die WTO-rechtlichen Bedenken Rechnung tragen muss. Durch eine rein 


finanzielle Rückerstattung bei gleichbleibender Pflicht, weiterhin Emissions-


zertifikate zu erwerben, würden keine zusätzlichen Emissionen innerhalb der EU 


zugelassen und damit die Erfüllung der Klimaschutzziele nicht konterkariert. 


 


49. Dekarbonisierung der Wärmeversorgung voranbringen: Um die 


Dekarbonisierung der Wärmeversorgung weiter voranzubringen, die Optionen 


dekarbonisierter Wärmeversorgung zu verbreitern und den Hochlauf der Geo-


thermie zu beschleunigen, wird die Bundesregierung gemeinsam mit der KfW und 


der Versicherungswirtschaft das Fündigkeitsrisiko bei Geothermie-Bohrungen in 


Deutschland besser absichern. Mit einer finanziellen Absicherung des Bundes soll 


so die Dekarbonisierung der Wärmenetze in Deutschland in 65 Projekten 


entscheidend vorangebracht werden. 


 

































































Beschluss vom 27. Mai 2024, II B 78/23 (AdV)
AdV einer Grundsteuerwertfeststellung im sogenannten Bundesmodell


ECLI:DE:BFH:2024:BA.270524.IIB78.23.0


BFH II. Senat


AO § 181 Abs 1 S 1, AO § 182 Abs 1 S 1, BewG § 218, BewG § 218ff, BewG § 252, BewG § 252ff, BewG § 266 Abs 1, FGO
§ 33 Abs 1 Nr 1, FGO § 69 Abs 2, FGO § 69 Abs 3, GrStG 1973 § 36 Abs 1, GG Art 72 Abs 2 S 1 Nr 7, KAG RP § 5 Abs 1
Halbs 2, GG Art 3 Abs 1, GG Art 20 Abs 3


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 23. November 2023, Az: 4 V 1295/23


Leitsätze


Die Bewertungsvorschriften der §§ 218 ff. des Bewertungsgesetzes i.d.F. des Grundsteuer-Reformgesetzes vom
26.11.2019 (BGBl I 2019, 1794) sind bei der im Aussetzungsverfahren gemäß § 69 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung
gebotenen summarischen Prüfung verfassungskonform dahin auszulegen, dass auf der Ebene der
Grundsteuerwertfeststellung im Einzelfall der Nachweis eines niedrigeren (gemeinen) Werts erfolgen kann. Hierfür ist
regelmäßig der Nachweis erforderlich, dass der Wert der wirtschaftlichen Einheit den festgestellten Grundsteuerwert
derart unterschreitet, dass sich der festgestellte Wert als erheblich über das normale Maß hinausgehend erweist.


Tenor


Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 23.11.2023 - 4 V
1295/23 wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


A.


 


Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (Antragstellerin) ist Eigentümerin des Grundbesitzes in X, X-Straße
123, Gemarkung X, Flur 456, Flurstück 789/10. Der Bodenrichtwert für das 351 qm große und mit einem
Einfamilienhaus bebaute Grundstück betrug zum 01.01.2022 125 € pro qm.


1


In ihrer Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts vom 04.09.2022 gab die Antragstellerin als Art des
Grundstücks "Einfamilienhaus" an, das erstmals vor 1949 bezugsfertig gewesen sei und über eine Wohnung mit
einer Wohnfläche von 72 qm verfüge.


2


Mit Bescheid vom 28.12.2022 stellte der Antragsgegner und Beschwerdeführer (Finanzamt ‑‑FA‑‑) den
Grundsteuerwert der wirtschaftlichen Einheit zum 01.01.2022 auf 91.600 € fest. Diesen Betrag ermittelte das FA
gemäß § 250 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1, § 252 Satz 1, § 230 des Bewertungsgesetzes (BewG) aus der Summe des
kapitalisierten Reinertrags des Grundstücks und des abgezinsten Bodenwerts.


3


Bei der Bestimmung des kapitalisierten Reinertrags des Grundstücks nach § 253 Abs. 1 BewG setzte es als
monatliche Nettokaltmiete gemäß Anlage 39 zum BewG den für Einfamilienhäuser mit Baujahr bis 1948 und einer
Wohnfläche von 60 qm bis unter 100 qm geltenden Wert von 6,23 € pro qm an und nahm hiervon gemäß § 254
BewG i.V.m. Anlage 39 zum BewG einen Abschlag in Höhe von 10 % aufgrund der Mietniveaustufe 2 vor. Da die
Restnutzungsdauer des vor dem Jahr 1949 bezugsfertigen Gebäudes gemäß Anlage 38 zum BewG weniger als
sieben Jahre betrug, ging das FA von einer gemäß § 253 Abs. 2 Satz 5 BewG i.V.m. Anlage 38 zum BewG fingierten
Restnutzungsdauer des Gebäudes von 24 Jahren (30 % von 80 Jahren) aus. Hieraus ergab sich ein Reinertrag des


4
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Entscheidungsgründe


B.


I.


Grundstücks gemäß §§ 253, 254 BewG i.V.m. Anlage 39 zum BewG in Höhe von 3.635,28 € (= 5,61 € pro qm x
72 qm x 12 abzüglich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 25 %) und ein kapitalisierter Reinertrag des Grundstücks
gemäß § 253 BewG i.V.m. Anlage 37 zum BewG in Höhe von 64.998,81 € (= 3.635,28 € x 17,88).


Bei der Bestimmung des Bodenwerts legte das FA gemäß § 257 Abs. 1 Satz 1, § 247 BewG den erklärten
Bodenrichtwert sowie gemäß § 257 Abs. 1 Satz 2 BewG i.V.m. Anlage 36 zum BewG einen
Umrechnungskoeffizienten in Höhe von 1,10 für Grundstücke mit einer Größe von größer gleich 350 qm zugrunde.
Ausgehend von einem Liegenschaftszins von 2,5 % für Einfamilienhäuser gemäß § 256 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BewG
ermittelte es den abgezinsten Bodenwert mit 26.684,34 €, indem es gemäß § 257 Abs. 2 BewG den Bodenwert in
Höhe von 48.262,50 € (= 351 qm x 125 € pro qm x 1,10) mit dem Abzinsungsfaktor gemäß Anlage 41 zum BewG in
Höhe von 0,5529 multiplizierte.


5


Gegen den Bescheid vom 28.12.2022 legte die Antragstellerin Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der
Vollziehung (AdV). Den Antrag auf AdV lehnte das FA am 27.01.2023 ab. Den gegen die Ablehnung der AdV
eingelegten Einspruch wies es mit Einspruchsentscheidung vom 25.04.2023 als unbegründet zurück, da der
festgestellte Grundsteuerwert und der Grundsteuermessbetrag zutreffend nach den gesetzlichen Regelungen
ermittelt worden seien. Bei der Bewertung für Grundsteuerzwecke handele es sich um eine typisierte Bewertung, die
keine individuelle Verkehrswertermittlung in Bezug auf das Objekt darstelle.


6


Die Antragstellerin stellte daraufhin einen Antrag auf AdV beim Finanzgericht (FG), den sie im Wesentlichen damit
begründete, dass seit dem Baujahr des Einfamilienhauses im Jahr 1880 keine wesentlichen Renovierungen
vorgenommen worden seien. Der festgestellte Grundsteuerwert sei daher gemessen am Wert des Hauses zu hoch.


7


Das FG hat mit Beschluss vom 23.11.2023 - 4 V 1295/23 die Vollziehung des Grundsteuerwertbescheids ausgesetzt
und die Beschwerde zugelassen. Die Gründe sind in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024, 93 mitgeteilt.


8


Gegen die vom FG gewährte AdV wendet sich das FA mit seiner Beschwerde.9


Das FA beantragt, den Beschluss des FG vom 23.11.2023 - 4 V 1295/23 aufzuheben und den Antrag der
Antragstellerin auf AdV abzulehnen.


10


Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde des FA als unbegründet zurückzuweisen.11


Die nach § 128 Abs. 3 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht hat
das FG den angefochtenen Feststellungsbescheid über den Grundsteuerwert von der Vollziehung ausgesetzt.


12


Zutreffend ist das FG von der Zulässigkeit des AdV-Antrags der Antragstellerin ausgegangen.13


1. Zu Recht hat das FG insbesondere entschieden, dass der Finanzrechtsweg nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO eröffnet ist,
da der Rechtsstreit eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit über eine Abgabenangelegenheit betrifft, die der
Gesetzgebung des Bundes und der Verwaltung durch die Landesfinanzbehörden unterliegt.


14


a) Der vorliegende Streit über die Feststellung des Grundsteuerwerts betrifft eine Abgabenangelegenheit im Sinne
des § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO (vgl. hierzu Gräber/Herbert, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 33 Rz 19). Dies gilt auch,
soweit sich die von der Antragstellerin erhobenen Einwände auf den für das streitgegenständliche Grundstück
ermittelten Bodenrichtwert beziehen. Denn die Antragstellerin wendet sich nicht isoliert gegen den Bodenrichtwert
als solchen, sondern begehrt die AdV des gegen sie ergangenen Wertfeststellungsbescheids, in den der
Bodenrichtwert lediglich als eine Feststellungsgrundlage Eingang gefunden hat. Dem Rechtsstreit liegt daher, wie
das FG zu Recht ausgeführt hat, bereits in formell-rechtlicher Hinsicht ein in einer Abgabenangelegenheit
ergangener Bescheid zugrunde.


15


Für die Eröffnung des Finanzrechtswegs spielt es keine Rolle, ob die erhobenen Einwendungen gegen den
Wertfeststellungsbescheid und dessen Feststellungsgrundlagen im Ergebnis durchgreifen oder nicht. Das gilt auch
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II.


für die vom FG in diesem Zusammenhang geprüfte Frage, ob und wenn ja welche Einwendungen gegen die vom
Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte im finanzgerichtlichen Verfahren erhoben werden können. Denn
dies betrifft nicht die Zulässigkeit des Rechtswegs, sondern ist eine Frage der Begründetheit des AdV-Antrags oder
der Anfechtungsklage.


b) Die streitige Abgabenangelegenheit unterfällt auch der Gesetzgebung des Bundes im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 1
FGO. Dem Bund steht nach Art. 105 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) die konkurrierende
Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer zu, ohne dass dies an die weiteren Voraussetzungen des Art. 72
Abs. 2 GG geknüpft ist (vgl. BTDrucks 19/11084, S. 6).


17


Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG ist durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 72, 105 und 125b) vom
15.11.2019 (BGBl I 2019, 1546) mit Wirkung zum 21.11.2019 und damit noch vor Inkrafttreten des Grundsteuer-
Reformgesetzes vom 26.11.2019 (BGBl I 2019, 1794) eingefügt worden. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang,
dass sich der Gesetzgeber für die Neuregelungen des Grundsteuer-Reformgesetzes in der Begründung zum
Gesetzentwurf auch auf die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gestützt hat, weil seiner
Ansicht nach mit dem Gesetzentwurf fortgeltendes Bundesrecht lediglich fortgeschrieben werde und keine
grundlegende Neukonzeption des Grundsteuerrechts beabsichtigt sei (vgl. BTDrucks 19/11085, S. 90).


18


Ebenso wenig steht es der Gesetzgebungskompetenz des Bundes im vorliegenden Fall entgegen, dass der Bund den
Ländern in Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG das Recht zur Abweichungsgesetzgebung eingeräumt hat. Dabei kann
dahinstehen, ob § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO auch dann eingreift, wenn ein Land auf der Grundlage von Art. 72 Abs. 3
Satz 1 Nr. 7 GG abweichende landesgesetzliche Regelungen geschaffen hat (vgl. hierzu Krumm in Tipke/Kruse, § 33
FGO Rz 19a und 19b, m.w.N.). Denn der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber hat von seiner
Abweichungsbefugnis in Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG keinen Gebrauch gemacht, sondern legt der Berechnung der
Grundsteuer vielmehr das sogenannte Bundesmodell zugrunde.


19


c) Die streitige Abgabenangelegenheit unterliegt auch der Verwaltung durch die Landesfinanzbehörden im Sinne
des § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO. Zwar hat der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber auf der Grundlage von Art. 108
Abs. 4 Satz 2 GG in § 5 Abs. 1 Halbsatz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) geregelt, dass die Verwaltung der
Grundsteuer den Gemeinden obliegt. Dies gilt jedoch nach § 5 Abs. 1 Halbsatz 2 KAG nicht für die Festsetzung und
Zerlegung der Steuermessbeträge. Damit verbleibt es hinsichtlich der Festsetzung des Grundsteuermessbetrags und
der dieser vorgelagerten Feststellung des Grundsteuerwerts bei der Verwaltungskompetenz der
Landesfinanzbehörden gemäß Art. 108 Abs. 2 Satz 1 GG.


20


2. Der Zulässigkeit des Antrags auf AdV steht auch nicht ein fehlendes Rechtschutzbedürfnis der Antragstellerin
entgegen.


21


Die Gewährung der AdV ist insbesondere nicht deshalb ausgeschlossen, weil der angefochtene
Grundsteuerwertbescheid nach § 266 Abs. 1 BewG i.V.m. § 36 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes erst für die
Grundsteuer des Jahres 2025 von Bedeutung ist. Einwendungen gegen den Grundsteuerwert können nur durch
einen Rechtsbehelf gegen den Grundsteuerwertbescheid geltend gemacht werden. Dies ergibt sich daraus, dass für
das Feststellungsverfahren nach § 219 Abs. 1 BewG die Vorschriften über die Durchführung der Besteuerung
sinngemäß gelten (§ 181 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung ‑‑AO‑‑, vgl. auch Krumm/Paeßens, BewG § 219 Rz 5).
Feststellungsbescheide sind nach § 182 Abs. 1 Satz 1 AO, auch wenn sie noch nicht unanfechtbar sind, für andere
Feststellungsbescheide, für Steuermessbescheide, für Steuerbescheide und für Steueranmeldungen
(Folgebescheide) bindend, soweit die in den Feststellungsbescheiden getroffenen Feststellungen für diese
Folgebescheide von Bedeutung sind. Die Antragstellerin kann ihre Einwendungen, die sich auf die gesonderte
Wertfeststellung beziehen, daher nicht im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen den Grundsteuerbescheid als
Folgebescheid geltend machen (vgl. Beschluss des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 25.09.2018 - II B 13/18, BFH/NV
2019, 25, Rz 8). Ein Sachverhalt, über den im Feststellungsverfahren entschieden worden ist, kann im
Folgeverfahren nicht einer hiervon abweichenden Beurteilung unterworfen werden (vgl. BFH-Urteil vom
14.11.2018 - I R 47/16, BFHE 263, 393, BStBl II 2019, 419, Rz 14).


22


Der Antrag der Antragstellerin auf AdV des Grundsteuerwertbescheids ist, wie vom FG erkannt, auch begründet.23


1. Nach § 69 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 FGO kann das Gericht der Hauptsache die Vollziehung eines angefochtenen
Verwaltungsakts ganz oder teilweise aussetzen. Die Aussetzung soll erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der
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Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine
unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.


Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines angefochtenen Verwaltungsakts sind zu bejahen, wenn bei einer
summarischen Überprüfung des Bescheids neben für die Rechtmäßigkeit sprechende Umstände, gewichtige gegen
die Rechtmäßigkeit sprechende Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung
der Rechtsfragen oder Unklarheiten in der Beurteilung der Tatfragen bewirken. Die Entscheidung hierüber ergeht
bei der im Verfahren der AdV gebotenen summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem
Vortrag der Beteiligten und der Aktenlage ergibt. Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass die für die
Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen (ständige
Rechtsprechung seit dem BFH-Beschluss vom 10.02.1967 - III B 9/66, BFHE 87, 447, BStBl III 1967, 182, unter II.3.;
vgl. auch BFH-Beschlüsse vom 18.06.1997 - II B 33/97, BFHE 182, 379, BStBl II 1997, 515, unter II.1., m.w.N. und
vom 11.08.2014 - II B 131/13, BFH/NV 2015, 5, Rz 10).


25


2. Der Senat hat einfachrechtliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheids vom 28.12.2022 in Bezug auf die
Höhe des festgestellten Grundsteuerwerts.


26


a) Die Zweifel ergeben sich daraus, dass dem Steuerpflichtigen bei verfassungskonformer Auslegung der
Bewertungsvorschriften die Möglichkeit eingeräumt werden muss, bei einer Verletzung des Übermaßverbots einen
niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen.


27


aa) Der angefochtene Grundsteuerwertbescheid vom 28.12.2022 beruht auf den mit dem Grundsteuer-Reformgesetz
im Siebenten Abschnitt des Bewertungsgesetzes neu eingefügten §§ 218 ff. BewG. Die Neuregelung der Bewertung
für Zwecke der Grundsteuer war erforderlich, nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit seinem Urteil
vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/24, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 (BVerfGE 148, 147) die
Einheitsbewertung nach dem Ersten Abschnitt des Bewertungsgesetzes für die Bemessung der Grundsteuer für
unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG erklärt und den Gesetzgeber bis zum 31.12.2019 zum Erlass einer Neuregelung
aufgefordert hatte. Die als unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG festgestellten Regeln über die Einheitsbewertung
durften nach der Entscheidung des BVerfG bis zu diesem Zeitpunkt, nach Verkündung einer Neuregelung für weitere
fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31.12.2024 weiter angewandt werden (sogenannte
Fortgeltungsanordnung).


28


bb) Die vom Gesetzgeber erlassenen Neuregelungen enthalten aus Gründen der Automatisierung und Bewältigung
der Neubewertung von über 36 Millionen wirtschaftlichen Einheiten auf einen einheitlichen
Hauptfeststellungsstichtag eine Vielzahl von Typisierungen und Pauschalierungen (vgl. BTDrucks 19/11085). Das
BVerfG hat dem Gesetzgeber bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der
Bewertungsregelungen einen weiten Gestaltungsspielraum zugestanden, solange sie geeignet sind, den mit der
Steuer verfolgten Belastungsgrund zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitäts-
und gleichheitsgerecht abzubilden. Der Gesetzgeber verfügt gerade in Massenverfahren der vorliegenden Art über
einen großen Typisierungs- und Pauschalierungsspielraum (vgl. BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14,
1 BvL 12/24, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147, Rz 168, m.w.N.).


29


cc) Bei der Neuregelung der Grundsteuer hat der Gesetzgeber allein an das Innehaben von Grundbesitz und die
damit verbundene (abstrakte) Leistungskraft angeknüpft, ohne dass es auf die persönlichen Verhältnisse des
Steuerpflichtigen, die Ausdruck seiner subjektiven Leistungsfähigkeit sein können, ankommt. Belastungsgrund ist
nach der gesetzgeberischen Vorstellung die durch den Grundbesitz vermittelte Möglichkeit einer ertragsbringenden
Nutzung, die sich im Sollertrag widerspiegelt und eine objektive Leistungsfähigkeit vermittelt (BTDrucks 19/11085,
S. 84).


30


dd) Eine dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügende und das daraus folgende Übermaßverbot beachtende
Besteuerung ist wegen dieser Belastungsgrundentscheidung des Gesetzgebers daher grundsätzlich nur dann
gewährleistet, wenn sich das Gesetz auf der Bewertungsebene am gemeinen Wert als dem maßgeblichen
Bewertungsziel orientiert und den Sollertrag mittels einer verkehrswertorientierten Bemessungsgrundlage
bestimmt (vgl. auch BTDrucks 19/11085, S. 90). Soweit sich im Einzelfall ein Unterschied zwischen dem gemäß
§§ 218 ff. BewG ermittelten Wert und dem gemeinen Wert ergibt, ist dies aufgrund der typisierenden und
pauschalierenden Wertermittlung des Bewertungsgesetzes, die notwendigerweise mit Ungenauigkeiten verbunden
ist, grundsätzlich hinzunehmen. Verfassungsgemäß ist solch eine typisierende Regelung aber nur solange, wie ein
Verstoß gegen das Übermaßverbot im Einzelfall entweder durch verfassungskonforme Auslegung der Vorschrift
oder durch eine Billigkeitsmaßnahme abgewendet werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 02.07.2004 - II R 22/02,
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BFH/NV 2004, 1519, unter II.3.a, m.w.N.). Das Übermaßverbot kann insbesondere dann verletzt sein, wenn sich der
festgestellte Wert als erheblich über das normale Maß hinausgehend erweist. Nach der bisherigen
Senatsrechtsprechung setzt dies regelmäßig voraus, dass der vom Finanzamt festgestellte Wert den
nachgewiesenen niedrigeren gemeinen Wert um 40 % oder mehr übersteigt (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 16.11.2022 -
II R 39/20, BFHE 279, 201, BStBl II 2024, 246, Rz 27 zu § 166 BewG).


ee) Der Senat hat zu verschiedenen typisierenden Bewertungsnormen entschieden, dass bei Ausschluss von
Billigkeitsmaßnahmen in verfassungskonformer Auslegung der betreffenden Vorschriften der Nachweis eines
niedrigeren gemeinen Werts zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das grundgesetzliche Übermaßverbot
zuzulassen ist, wenn der Gesetzgeber einen solchen Nachweis nicht ausdrücklich geregelt hat (vgl. BFH-Urteile vom
05.05.2004 - II R 45/01, BFHE 204, 570, BStBl II 2004, 1036, unter II.4.; vom 02.07.2004 - II R 22/02, BFH/NV 2004,
1519, unter II.3.a; vom 29.09.2004 - II R 57/02, BFHE 207, 52, BStBl II 2004, 1041, unter II.; vom 08.06.2005 -
II R 8/03, BFH/NV 2005, 2170, unter II.2.; vom 17.05.2006 - II R 58/02, BFH/NV 2006, 1804, unter II.2.; vom
22.01.2009 - II R 9/07, BFH/NV 2009, 1096, unter II.2.b; vom 22.01.2009 - II R 10/07, juris, unter II.2.b und vom
11.12.2013 - II R 22/11, BFH/NV 2014, 1086, Rz 13, jeweils zu § 148 BewG; BFH-Urteile vom 30.01.2019 - II R 9/16,
BFHE 263, 267, BStBl II 2019, 599, Rz 19 ff. und vom 16.11.2022 - II R 39/20, BFHE 279, 201, BStBl II 2024, 246,
Rz 22, jeweils zu § 166 BewG; BFH-Urteil vom 17.06.2020 - II R 43/17, BFHE 269, 364, BStBl II 2022, 13, Rz 21 zu
§ 97 BewG).


32


Besteht die Möglichkeit einer solchen verfassungskonformen Auslegung, sind die pauschalierenden und
typisierenden Bewertungsvorschriften nicht verfassungswidrig. Vielmehr ist dem Einwand möglicher
verfassungswidriger Überbewertungen durch Anwendung dieser Vorschriften grundsätzlich der Boden entzogen
(BFH-Urteile vom 22.01.2009 - II R 9/07, BFH/NV 2009, 1096, unter II.2.b und vom 08.06.2005 - II R 8/03, BFH/NV
2005, 2170, unter II.2.).


33


b) Diese Rechtsprechungsgrundsätze sind bei der im vorliegenden Verfahren gebotenen und zugleich ausreichenden
summarischen Prüfung auf die Bewertung nach dem Siebenten Abschnitt des Bewertungsgesetzes, die eine
abweichende Wertfeststellung aus Billigkeitsgründen nicht vorsieht (vgl. § 220 Satz 2 BewG), zu übertragen, sodass
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids bestehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
zur Vermeidung einer Übermaßbesteuerung im konkreten Einzelfall der Nachweis eines niedrigeren gemeinen
Werts in verfassungskonformer Auslegung der §§ 218 ff. BewG im Hauptsacheverfahren gelingt.


34


aa) Die Antragstellerin hat konkrete Umstände des Einzelfalls vorgetragen, die den erfolgreichen Nachweis eines
niedrigeren gemeinen Werts für die gesamte wirtschaftliche Einheit mit der erforderlichen Abweichung zu dem im
typisierten Verfahren festgestellten Grundsteuerwert im Hauptsacheverfahren möglich erscheinen lassen (vgl. auch
BFH-Beschluss vom 23.10.2002 - II B 153/01, BFHE 200, 393, BStBl II 2003, 118, unter II.3.).


35


bb) Nach ihren Ausführungen könnte aufgrund des durch das Baujahr 1880 bedingten erheblichen Alters des
Gebäudes und dessen schlechten Instandhaltungszustands infolge der nach dem Vorbringen der Antragstellerin seit
der Erbauung unterbliebenen jeglichen Renovierungen im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der gesamten
wirtschaftlichen Einheit dem Gebäude kein erheblicher Mehrwert beizumessen und die wirtschaftliche Einheit
lediglich mit dem Bodenwert gegebenenfalls abzüglich etwaiger Freilegungskosten zu bewerten sein (sogenanntes
Liquidationsobjekt). Die Ausführungen begründen auch Zweifel daran, dass sich mit einem Gebäude, das sich in dem
von der Antragstellerin geschilderten Zustand befindet, die gesetzlich typisierten Mieterträge erzielen lassen. Es
kann deshalb nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der vom FA in Ansatz gebrachte gesetzlich
typisierte Reinertrag in Höhe von 3.635,28 € beziehungsweise der kapitalisierte Reinertrag in Höhe von 64.998,81 €
den tatsächlich erzielbaren Reinerträgen entspricht.


36


cc) Vor diesem Hintergrund erscheint es bei summarischer Prüfung im Streitfall zumindest möglich, dass der im
angefochtenen Grundsteuerwertbescheid nach dem typisierten Bewertungsverfahren festgestellte Wert erheblich
von dem gemeinen Wert der wirtschaftlichen Einheit abweicht und ein entsprechender Nachweis dieser
Abweichung ‑‑beispielsweise durch ein Sachverständigengutachten‑‑ geführt werden kann.


37


3. Da nach den oben dargestellten Grundsätzen bereits ernstliche Zweifel an der einfach-rechtlichen
Rechtmäßigkeit des angefochtenen Feststellungsbescheids im konkreten Einzelfall bestehen, war nicht mehr zu
prüfen, ob die AdV auch wegen der vom FG geäußerten weiteren verfassungsrechtlichen Zweifel an der Gültigkeit
der dem Bescheid zugrunde liegenden Bewertungsvorschriften zu gewähren ist.


38


Das gilt insbesondere, soweit das FG ein strukturelles Vollzugsdefizit mit der Begründung bejaht hat, es sei nicht39
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gewährleistet, dass die Gutachterausschüsse bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte sämtliche wertbeeinflussenden
Grundstücksmerkmale berücksichtigen würden. Denn da die Antragstellerin die Möglichkeit hat, den Nachweis
eines geringeren gemeinen Werts der gesamten wirtschaftlichen Einheit zu führen, ist die Frage, ob im Bereich der
Bodenrichtwertermittlung in tatsächlicher Hinsicht ein Vollzugsdefizit besteht, für das vorliegende Verfahren nicht
weiter entscheidungserheblich.


Ebenfalls offenbleiben kann, ob verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer gleichheitsgerechten Bewertung
bestehen, weil nach der Ansicht des FG im typisierten Ertragswertverfahren der §§ 252 ff. BewG nur eine
unzureichende Differenzierung nach der Lage der Gebäude und der Größe des Grundstücks erfolgt, denn die
Antragstellerin rügt vorliegend keine lage- oder größenbedingt unzutreffende Wertfeststellung, sondern macht
vielmehr geltend, dass ihrem Gebäude aufgrund des tatsächlichen Instandhaltungszustands kein erheblicher
Mehrwert beizumessen sei. Ob die Nichtberücksichtigung lagebedingter Mietpreisunterschiede zu einer etwaigen
Gleichheitswidrigkeit führt, ist daher auf der Grundlage des Vorbringens der Antragstellerin, auf dessen Prüfung der
Senat im Aussetzungsverfahren grundsätzlich beschränkt ist, nicht entscheidungserheblich. Es bedarf deshalb auch
keiner Entscheidung des Senats zu der Frage, ob ein besonderes berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes besteht, dem der Vorrang gegenüber dem öffentlichen Interesse am Vollzug
des Gesetzes einzuräumen ist (vgl. hierzu BFH-Beschlüsse vom 18.01.2023 - II B 53/22 (AdV), BFH/NV 2023, 382,
Rz 9; vom 20.09.2022 - II B 3/22 (AdV), BFH/NV 2022, 1328, Rz 9 und vom 19.02.2018 - II B 75/16, BFH/NV 2018,
706, Rz 33, m.w.N.).


40


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.41
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Beschluss vom 27. Mai 2024, II B 79/23 (AdV)
Inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 27.05.2024  II B 78/23 (AdV) - AdV einer Grundsteuerwertfeststellung im
sogenannten Bundesmodell


ECLI:DE:BFH:2024:BA.270524.IIB79.23.0


BFH II. Senat


AO § 181 Abs 1 S 1, AO § 182 Abs 1 S 1, BewG § 218, BewG § 218ff, BewG § 252, BewG § 252ff, BewG § 266 Abs 1, FGO
§ 33 Abs 1 Nr 1, FGO § 69 Abs 2, FGO § 69 Abs 3, GrStG 1973 § 36 Abs 1, GG Art 72 Abs 2 S 1 Nr 7, KAG RP § 5 Abs 1
Halbs 2, GG Art 3 Abs 1, GG Art 20 Abs 3


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 23. November 2023, Az: 4 V 1429/23


Leitsätze


Die Bewertungsvorschriften der §§ 218 ff. des Bewertungsgesetzes i.d.F. des Grundsteuer-Reformgesetzes vom
26.11.2019 (BGBl I 2019, 1794) sind bei der im Aussetzungsverfahren gemäß § 69 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung
gebotenen summarischen Prüfung verfassungskonform dahin auszulegen, dass auf der Ebene der
Grundsteuerwertfeststellung im Einzelfall der Nachweis eines niedrigeren (gemeinen) Werts erfolgen kann. Hierfür ist
regelmäßig der Nachweis erforderlich, dass der Wert der wirtschaftlichen Einheit den festgestellten Grundsteuerwert
derart unterschreitet, dass sich der festgestellte Wert als erheblich über das normale Maß hinausgehend erweist.


Tenor


Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 23.11.2023 - 4 V
1429/23 wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


A.


 


Die Antragsteller und Beschwerdegegner (Antragsteller) sind jeweils zur Hälfte Eigentümer des Grundbesitzes in Y,
Y-Straße 123, Gemarkung Y, Flur 456, Flurstück 789/10. Der Bodenrichtwert für das 1053 qm große und mit einem
Einfamilienhaus bebaute Grundstück betrug zum 01.01.2022  300 € pro qm.


1


In ihrer Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts vom 10.09.2022 gaben die Antragsteller als Art des
Grundstücks "Einfamilienhaus" an, das erstmals 1977 bezugsfertig gewesen sei und über eine Wohnung mit einer
Wohnfläche von 178 qm verfüge.


2


Mit Bescheid vom 30.12.2022 stellte der Antragsgegner und Beschwerdeführer (Finanzamt ‑‑FA‑‑) den
Grundsteuerwert der wirtschaftlichen Einheit zum 01.01.2022 auf 318.800 € fest. Diesen Betrag ermittelte das FA
gemäß § 250 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1, § 252 Satz 1, § 230 des Bewertungsgesetzes (BewG) aus der Summe des
kapitalisierten Reinertrags des Grundstücks und des abgezinsten Bodenwerts.


3


Bei der Bestimmung des kapitalisierten Reinertrags des Grundstücks nach § 253 Abs. 1 BewG setzte es als
monatliche Nettokaltmiete gemäß Anlage 39 zum BewG den für Einfamilienhäuser mit Baujahr zwischen 1949 und
1978 und einer Wohnfläche von 100 qm und mehr geltenden Wert von 6,05 € pro qm an und nahm hiervon gemäß
§ 254 BewG i.V.m. Anlage 39 zum BewG einen Abschlag in Höhe von 10 % aufgrund der Mietniveaustufe 2 vor. Die
Restnutzungsdauer des im Jahr 1977 errichteten Gebäudes ermittelte das FA gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 BewG i.V.m.
Anlage 38 zum BewG mit 35 Jahren. Hieraus ergab sich ein Reinertrag des Grundstücks gemäß §§ 253, 254 BewG


4
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Entscheidungsgründe


B.


I.


i.V.m. Anlage 39 zum BewG in Höhe von 8.998,38 € (= 5,44 € pro qm x 178 qm x 12 zuzüglich der jährlichen
Garagenmiete von 378 € und abzüglich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 25 %) und ein kapitalisierter Reinertrag
des Grundstücks gemäß § 253 BewG i.V.m. Anlage 37 zum BewG in Höhe von 208.312,50 € (= 8.998,38 € x 23,15).


Bei der Bestimmung des Bodenwerts legte das FA gemäß § 257 Abs. 1 Satz 1, § 247 BewG den erklärten
Bodenrichtwert sowie gemäß § 257 Abs. 1 Satz 2 BewG i.V.m. Anlage 36 zum BewG einen
Umrechnungskoeffizienten in Höhe von 0,83 für Grundstücke mit einer Größe von größer gleich 1050 qm zugrunde.
Ausgehend von einem Liegenschaftszins von 2,5 % für Einfamilienhäuser gemäß § 256 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BewG
ermittelte es den abgezinsten Bodenwert mit 110.489,82 €, indem es gemäß § 257 Abs. 2 BewG den Bodenwert in
Höhe von 262.197 € (= 1053 qm x 300 € pro qm x 0,83) mit dem Abzinsungsfaktor gemäß Anlage 41 zum BewG in
Höhe von 0,4214 multiplizierte.


5


Gegen den Bescheid vom 30.12.2022 legten die Antragsteller Einspruch ein und beantragten die Aussetzung der
Vollziehung (AdV). Den Antrag auf AdV lehnte das FA am 27.01.2023 ab. Den gegen die Ablehnung der AdV
eingelegten Einspruch wies es mit Einspruchsentscheidung vom 06.06.2023 als unbegründet zurück, da der
festgestellte Grundsteuerwert und der Grundsteuermessbetrag zutreffend nach den gesetzlichen Regelungen
ermittelt worden seien. Bei der Bewertung für Grundsteuerzwecke handele es sich um eine typisierte Bewertung, die
keine objektindividuelle Verkehrswertermittlung darstelle.


6


Die Antragsteller stellten daraufhin einen Antrag auf AdV beim Finanzgericht (FG), den sie unter anderem damit
begründeten, dass sich ihr Grundstück aufgrund der Bebauung in zweiter Reihe und der Erschließung durch einen
Privatweg sowie der Hanglage nur eingeschränkt für eine Bebauung nutzen lasse. Dem festgestellten
Grundsteuerwert liege daher ein zu hoher Bodenrichtwert zugrunde.


7


Das FG hat mit Beschluss vom 23.11.2023 - 4 V 1429/23 die Vollziehung des Grundsteuerwertbescheids ausgesetzt
und die Beschwerde zugelassen. Die Gründe sind in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024, 135 mitgeteilt.


8


Gegen die vom FG gewährte AdV wendet sich das FA mit seiner Beschwerde.9


Das FA beantragt, den Beschluss des FG vom 23.11.2023 - 4 V 1429/23 aufzuheben und den Antrag der
Antragsteller auf AdV abzulehnen.


10


Die Antragsteller beantragen, die Beschwerde des FA als unbegründet zurückzuweisen.11


Die nach § 128 Abs. 3 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht hat
das FG den angefochtenen Feststellungsbescheid über den Grundsteuerwert von der Vollziehung ausgesetzt.


12


Zutreffend ist das FG von der Zulässigkeit des AdV-Antrags der Antragsteller ausgegangen.13


1. Zu Recht hat das FG insbesondere entschieden, dass der Finanzrechtsweg nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO eröffnet ist,
da der Rechtsstreit eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit über eine Abgabenangelegenheit betrifft, die der
Gesetzgebung des Bundes und der Verwaltung durch die Landesfinanzbehörden unterliegt.


14


a) Der vorliegende Streit über die Feststellung des Grundsteuerwerts betrifft eine Abgabenangelegenheit im Sinne
des § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO (vgl. hierzu Gräber/Herbert, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 33 Rz 19). Dies gilt auch,
soweit sich die von den Antragstellern erhobenen Einwände auf den für das streitgegenständliche Grundstück
ermittelten Bodenrichtwert beziehen. Denn die Antragsteller wenden sich nicht isoliert gegen den Bodenrichtwert
als solchen, sondern begehren die AdV des gegen sie ergangenen Wertfeststellungsbescheids, in den der
Bodenrichtwert lediglich als eine Feststellungsgrundlage Eingang gefunden hat. Dem Rechtsstreit liegt daher, wie
das FG zu Recht ausgeführt hat, bereits in formell-rechtlicher Hinsicht ein in einer Abgabenangelegenheit
ergangener Bescheid zugrunde.


15


Für die Eröffnung des Finanzrechtswegs spielt es keine Rolle, ob die erhobenen Einwendungen gegen den16
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II.


Wertfeststellungsbescheid und dessen Feststellungsgrundlagen im Ergebnis durchgreifen oder nicht. Das gilt auch
für die vom FG in diesem Zusammenhang geprüfte Frage, ob und wenn ja welche Einwendungen gegen die vom
Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte im finanzgerichtlichen Verfahren erhoben werden können. Denn
dies betrifft nicht die Zulässigkeit des Rechtswegs, sondern ist eine Frage der Begründetheit des AdV-Antrags oder
der Anfechtungsklage.


b) Die streitige Abgabenangelegenheit unterfällt auch der Gesetzgebung des Bundes im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 1
FGO. Dem Bund steht nach Art. 105 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) die konkurrierende
Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer zu, ohne dass dies an die weiteren Voraussetzungen des Art. 72
Abs. 2 GG geknüpft ist (vgl. BTDrucks 19/11084, S. 6).


17


Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG ist durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 72, 105 und 125b) vom
15.11.2019 (BGBl I 2019, 1546) mit Wirkung zum 21.11.2019 und damit noch vor Inkrafttreten des Grundsteuer-
Reformgesetzes vom 26.11.2019 (BGBl I 2019, 1794) eingefügt worden. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang,
dass sich der Gesetzgeber für die Neuregelungen des Grundsteuer-Reformgesetzes in der Begründung zum
Gesetzentwurf auch auf die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gestützt hat, weil seiner
Ansicht nach mit dem Gesetzentwurf fortgeltendes Bundesrecht lediglich fortgeschrieben werde und keine
grundlegende Neukonzeption des Grundsteuerrechts beabsichtigt sei (vgl. BTDrucks 19/11085, S. 90).


18


Ebenso wenig steht es der Gesetzgebungskompetenz des Bundes im vorliegenden Fall entgegen, dass der Bund den
Ländern in Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG das Recht zur Abweichungsgesetzgebung eingeräumt hat. Dabei kann
dahinstehen, ob § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO auch dann eingreift, wenn ein Land auf der Grundlage von Art. 72 Abs. 3
Satz 1 Nr. 7 GG abweichende landesgesetzliche Regelungen geschaffen hat (vgl. hierzu Krumm in Tipke/Kruse, § 33
FGO Rz 19a und 19b, m.w.N.). Denn der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber hat von seiner
Abweichungsbefugnis in Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG keinen Gebrauch gemacht, sondern legt der Berechnung der
Grundsteuer vielmehr das sogenannte Bundesmodell zugrunde.


19


c) Die streitige Abgabenangelegenheit unterfällt auch der Verwaltung durch die Landesfinanzbehörden im Sinne
des § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO. Zwar hat der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber auf der Grundlage von Art. 108
Abs. 4 Satz 2 GG in § 5 Abs. 1 Halbsatz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) geregelt, dass die Verwaltung der
Grundsteuer den Gemeinden obliegt. Dies gilt jedoch nach § 5 Abs. 1 Halbsatz 2 KAG nicht für die Festsetzung und
Zerlegung der Steuermessbeträge. Damit verbleibt es hinsichtlich der Festsetzung des Grundsteuermessbetrags und
der dieser vorgelagerten Feststellung des Grundsteuerwerts bei der Verwaltungskompetenz der
Landesfinanzbehörden gemäß Art. 108 Abs. 2 Satz 1 GG.


20


2. Der Zulässigkeit des Antrags auf AdV steht auch nicht ein fehlendes Rechtschutzbedürfnis der Antragsteller
entgegen.


21


Die Gewährung der AdV ist insbesondere nicht deshalb ausgeschlossen, weil der angefochtene
Grundsteuerwertbescheid nach § 266 Abs. 1 BewG i.V.m. § 36 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes erst für die
Grundsteuer des Jahres 2025 von Bedeutung ist. Einwendungen gegen den Grundsteuerwert können nur durch
einen Rechtsbehelf gegen den Grundsteuerwertbescheid geltend gemacht werden. Dies ergibt sich daraus, dass für
das Feststellungsverfahren nach § 219 Abs. 1 BewG die Vorschriften über die Durchführung der Besteuerung
sinngemäß gelten (§ 181 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung ‑‑AO‑‑, vgl. auch Krumm/Paeßens, BewG § 219 Rz 5).
Feststellungsbescheide sind nach § 182 Abs. 1 Satz 1 AO, auch wenn sie noch nicht unanfechtbar sind, für andere
Feststellungsbescheide, für Steuermessbescheide, für Steuerbescheide und für Steueranmeldungen
(Folgebescheide) bindend, soweit die in den Feststellungsbescheiden getroffenen Feststellungen für diese
Folgebescheide von Bedeutung sind. Die Antragsteller können ihre Einwendungen, die sich auf die gesonderte
Wertfeststellung beziehen, daher nicht im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen den Grundsteuerbescheid als
Folgebescheid geltend machen (vgl. Beschluss des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 25.09.2018 - II B 13/18, BFH/NV
2019, 25, Rz 8). Ein Sachverhalt, über den im Feststellungsverfahren entschieden worden ist, kann im
Folgeverfahren nicht einer hiervon abweichenden Beurteilung unterworfen werden (vgl. BFH-Urteil vom
14.11.2018 - I R 47/16, BFHE 263, 393, BStBl II 2019, 419, Rz 14).


22


Der Antrag der Antragsteller auf AdV des Grundsteuerwertbescheids ist, wie vom FG erkannt, auch begründet.23


1. Nach § 69 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 FGO kann das Gericht der Hauptsache die Vollziehung eines angefochtenen24
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Verwaltungsakts ganz oder teilweise aussetzen. Die Aussetzung soll erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der
Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine
unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.


Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines angefochtenen Verwaltungsakts sind zu bejahen, wenn bei einer
summarischen Überprüfung des Bescheids neben für die Rechtmäßigkeit sprechende Umstände, gewichtige gegen
die Rechtmäßigkeit sprechende Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung
der Rechtsfragen oder Unklarheiten in der Beurteilung der Tatfragen bewirken. Die Entscheidung hierüber ergeht
bei der im Verfahren der AdV gebotenen summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem
Vortrag der Beteiligten und der Aktenlage ergibt. Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass die für die
Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen (ständige
Rechtsprechung seit dem BFH-Beschluss vom 10.02.1967 - III B 9/66, BFHE 87, 447, BStBl III 1967, 182, unter II.3.;
vgl. auch BFH-Beschlüsse vom 18.06.1997 - II B 33/97, BFHE 182, 379, BStBl II 1997, 515, unter II.1., m.w.N. und
vom 11.08.2014 - II B 131/13, BFH/NV 2015, 5, Rz 10).


25


2. Der Senat hat einfachrechtliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheids vom 30.12.2022 in Bezug auf die
Höhe des festgestellten Grundsteuerwerts.


26


a) Die Zweifel ergeben sich daraus, dass dem Steuerpflichtigen bei verfassungskonformer Auslegung der
Bewertungsvorschriften die Möglichkeit eingeräumt werden muss, bei einer Verletzung des Übermaßverbots einen
niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen.


27


aa) Der angefochtene Grundsteuerwertbescheid vom 30.12.2022 beruht auf den mit dem Grundsteuer-Reformgesetz
im Siebenten Abschnitt des Bewertungsgesetzes neu eingefügten §§ 218 ff. BewG. Die Neuregelung der Bewertung
für Zwecke der Grundsteuer war erforderlich, nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit seinem Urteil
vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/24, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 (BVerfGE 148, 147) die
Einheitsbewertung nach dem Ersten Abschnitt des Bewertungsgesetzes für die Bemessung der Grundsteuer für
unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG erklärt und den Gesetzgeber bis zum 31.12.2019 zum Erlass einer Neuregelung
aufgefordert hatte. Die als unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG festgestellten Regeln über die Einheitsbewertung
durften nach der Entscheidung des BVerfG bis zu diesem Zeitpunkt, nach Verkündung einer Neuregelung für weitere
fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31.12.2024 weiter angewandt werden (sogenannte
Fortgeltungsanordnung).


28


bb) Die vom Gesetzgeber erlassenen Neuregelungen enthalten aus Gründen der Automatisierung und Bewältigung
der Neubewertung von über 36 Millionen wirtschaftlichen Einheiten auf einen einheitlichen
Hauptfeststellungsstichtag eine Vielzahl von Typisierungen und Pauschalierungen (vgl. BTDrucks 19/11085). Das
BVerfG hat dem Gesetzgeber bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der
Bewertungsregelungen einen weiten Gestaltungsspielraum zugestanden, solange sie geeignet sind, den mit der
Steuer verfolgten Belastungsgrund zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitäts-
und gleichheitsgerecht abzubilden. Der Gesetzgeber verfügt gerade in Massenverfahren der vorliegenden Art über
einen großen Typisierungs- und Pauschalierungsspielraum (vgl. BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14,
1 BvL 12/24, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147, Rz 168, m.w.N.).


29


cc) Bei der Neuregelung der Grundsteuer hat der Gesetzgeber allein an das Innehaben von Grundbesitz und die
damit verbundene (abstrakte) Leistungskraft angeknüpft, ohne dass es auf die persönlichen Verhältnisse des
Steuerpflichtigen, die Ausdruck seiner subjektiven Leistungsfähigkeit sein können, ankommt. Belastungsgrund ist
nach der gesetzgeberischen Vorstellung die durch den Grundbesitz vermittelte Möglichkeit einer ertragsbringenden
Nutzung, die sich im Sollertrag widerspiegelt und eine objektive Leistungsfähigkeit vermittelt (BTDrucks 19/11085,
S. 84).


30


dd) Eine dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügende und das daraus folgende Übermaßverbot beachtende
Besteuerung ist wegen dieser Belastungsgrundentscheidung des Gesetzgebers daher grundsätzlich nur dann
gewährleistet, wenn sich das Gesetz auf der Bewertungsebene am gemeinen Wert als dem maßgeblichen
Bewertungsziel orientiert und den Sollertrag mittels einer verkehrswertorientierten Bemessungsgrundlage
bestimmt (vgl. auch BTDrucks 19/11085, S. 90). Soweit sich im Einzelfall ein Unterschied zwischen dem gemäß
§§ 218 ff. BewG ermittelten Wert und dem gemeinen Wert ergibt, ist dies aufgrund der typisierenden und
pauschalierenden Wertermittlung des Bewertungsgesetzes, die notwendigerweise mit Ungenauigkeiten verbunden
ist, grundsätzlich hinzunehmen. Verfassungsgemäß ist solch eine typisierende Regelung aber nur solange, wie ein
Verstoß gegen das Übermaßverbot im Einzelfall entweder durch verfassungskonforme Auslegung der Vorschrift
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oder durch eine Billigkeitsmaßnahme abgewendet werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 02.07.2004 - II R 22/02,
BFH/NV 2004, 1519, unter II.3.a, m.w.N.). Das Übermaßverbot kann insbesondere dann verletzt sein, wenn sich der
festgestellte Wert als erheblich über das normale Maß hinausgehend erweist. Nach der bisherigen
Senatsrechtsprechung setzt dies regelmäßig voraus, dass der vom Finanzamt festgestellte Wert den
nachgewiesenen niedrigeren gemeinen Wert um 40 % oder mehr übersteigt (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 16.11.2022 -
II R 39/20, BFHE 279, 201, BStBl II 2024, 246, Rz 27 zu § 166 BewG).


ee) Der Senat hat zu verschiedenen typisierenden Bewertungsnormen entschieden, dass bei Ausschluss von
Billigkeitsmaßnahmen in verfassungskonformer Auslegung der betreffenden Vorschriften der Nachweis eines
niedrigeren gemeinen Werts zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das grundgesetzliche Übermaßverbot
zuzulassen ist, wenn der Gesetzgeber einen solchen Nachweis nicht ausdrücklich geregelt hat (vgl. BFH-Urteile vom
05.05.2004 - II R 45/01, BFHE 204, 570, BStBl II 2004, 1036, unter II.4.; vom 02.07.2004 - II R 22/02, BFH/NV 2004,
1519, unter II.3.a; vom 29.09.2004 - II R 57/02, BFHE 207, 52, BStBl II 2004, 1041, unter II.; vom 08.06.2005 -
II R 8/03, BFH/NV 2005, 2170, unter II.2.; vom 17.05.2006 - II R 58/02, BFH/NV 2006, 1804, unter II.2.; vom
22.01.2009 - II R 9/07, BFH/NV 2009, 1096, unter II.2.b; vom 22.01.2009 - II R 10/07, juris, unter II.2.b und vom
11.12.2013 - II R 22/11, BFH/NV 2014, 1086, Rz 13, jeweils zu § 148 BewG; BFH-Urteile vom 30.01.2019 - II R 9/16,
BFHE 263, 267, BStBl II 2019, 599, Rz 19 ff. und vom 16.11.2022 - II R 39/20, BFHE 279, 201, BStBl II 2024, 246,
Rz 22, jeweils zu § 166 BewG; BFH-Urteil vom 17.06.2020 - II R 43/17, BFHE 269, 364, BStBl II 2022, 13, Rz 21 zu
§ 97 BewG).


32


Besteht die Möglichkeit einer solchen verfassungskonformen Auslegung, sind die pauschalierenden und
typisierenden Bewertungsvorschriften nicht verfassungswidrig. Vielmehr ist dem Einwand möglicher
verfassungswidriger Überbewertungen durch Anwendung dieser Vorschriften grundsätzlich der Boden entzogen
(BFH-Urteile vom 22.01.2009 - II R 9/07, BFH/NV 2009, 1096, unter II.2.b und vom 08.06.2005 - II R 8/03, BFH/NV
2005, 2170, unter II.2.).


33


b) Diese Rechtsprechungsgrundsätze sind bei der im vorliegenden Verfahren gebotenen und zugleich ausreichenden
summarischen Prüfung auf die Bewertung nach dem Siebenten Abschnitt des Bewertungsgesetzes, die eine
abweichende Wertfeststellung aus Billigkeitsgründen nicht vorsieht (vgl. § 220 Satz 2 BewG), zu übertragen, sodass
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids bestehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
zur Vermeidung einer Übermaßbesteuerung im konkreten Einzelfall der Nachweis eines niedrigeren gemeinen
Werts in verfassungskonformer Auslegung der §§ 218 ff. BewG im Hauptsacheverfahren gelingt.


34


aa) Die Antragsteller haben konkrete Umstände des Einzelfalls vorgetragen, die den erfolgreichen Nachweis eines
niedrigeren gemeinen Werts für die gesamte wirtschaftliche Einheit mit der erforderlichen Abweichung zu dem im
typisierten Verfahren festgestellten Grundsteuerwert im Hauptsacheverfahren möglich erscheinen lassen (vgl. auch
BFH-Beschluss vom 23.10.2002 - II B 153/01, BFHE 200, 393, BStBl II 2003, 118, unter II.3.).


35


bb) Nach ihren Ausführungen ist das Grundstück aufgrund der Bebauung in zweiter Reihe und der
Grundstückserschließung lediglich über einen Privatweg nur eingeschränkt für eine Bebauung nutzbar. Die
Hanglage des Grundstücks erschwere die Erschließung für Zwecke der Bebauung zusätzlich und führe außerdem
dazu, dass der größte Teil des Grundstücks nicht für eine Bebauung genutzt werden könne. Hierdurch unterscheide
sich das Grundstück wesentlich von anderen Grundstücken im Umfeld, bei denen eine derartige Problematik nicht
vorhanden sei.


36


Diese von den Antragstellern vorgetragenen Besonderheiten hinsichtlich ihrer Grundstückssituation lassen eine
erhebliche Herabsetzung des tatsächlichen Bodenwerts im Verhältnis zu dem vom FA in Ansatz gebrachten
durchschnittlichen Bodenrichtwert möglich erscheinen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die
Wertermittlung unter Zugrundelegung eines tatsächlich geminderten Bodenwerts zu einer deutlichen Diskrepanz zu
dem mit dem durchschnittlichen Bodenrichtwert ermittelten Grundsteuerwert führt.


37


cc) Vor diesem Hintergrund erscheint es bei summarischer Prüfung im Streitfall zumindest möglich, dass der im
angefochtenen Grundsteuerwertbescheid nach dem typisierten Bewertungsverfahren festgestellte Wert erheblich
von dem gemeinen Wert der wirtschaftlichen Einheit abweicht und ein entsprechender Nachweis dieser
Abweichung ‑‑beispielsweise durch ein Sachverständigengutachten‑‑ geführt werden kann.


38


3. Da nach den oben dargestellten Grundsätzen bereits ernstliche Zweifel an der einfach-rechtlichen
Rechtmäßigkeit des angefochtenen Feststellungsbescheids im konkreten Einzelfall bestehen, war nicht mehr zu
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prüfen, ob die AdV auch wegen der vom FG geäußerten weiteren verfassungsrechtlichen Zweifel an der Gültigkeit
der dem Bescheid zugrunde liegenden Bewertungsvorschriften zu gewähren ist.


Das gilt insbesondere, soweit das FG ein strukturelles Vollzugsdefizit mit der Begründung bejaht hat, es sei nicht
gewährleistet, dass die Gutachterausschüsse bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte sämtliche wertbeeinflussenden
Grundstücksmerkmale berücksichtigen würden. Denn da die Antragsteller die Möglichkeit haben, den Nachweis
eines tatsächlich geminderten Bodenwerts und damit eines geringeren gemeinen Werts der gesamten
wirtschaftlichen Einheit zu führen, ist die Frage, ob im Bereich der Bodenrichtwertermittlung in tatsächlicher
Hinsicht ein Vollzugsdefizit besteht, für das vorliegende Verfahren nicht weiter entscheidungserheblich.


40


Ebenfalls offenbleiben kann, ob verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer gleichheitsgerechten Bewertung
bestehen, weil nach der Ansicht des FG im typisierten Ertragswertverfahren der §§ 252 ff. BewG nur eine
unzureichende Differenzierung nach der Lage der Gebäude und der Größe des Grundstücks erfolgt, denn die
Antragsteller rügen vorliegend keine lage- oder größenbedingt unzutreffende Wertfeststellung, sondern machen
vielmehr geltend, dass auf den vom FA angesetzten Bodenwert aufgrund grundstücksbezogener Besonderheiten im
Einzelfall ein erheblicher Abschlag vorzunehmen sei. Ob die Nichtberücksichtigung lagebedingter
Mietpreisunterschiede zu einer etwaigen Gleichheitswidrigkeit führt, ist daher auf der Grundlage des Vorbringens
der Antragsteller, auf dessen Prüfung der Senat im Aussetzungsverfahren grundsätzlich beschränkt ist, nicht
entscheidungserheblich. Es bedarf deshalb auch keiner Entscheidung des Senats zu der Frage, ob ein besonderes
berechtigtes Interesse der Antragsteller an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes besteht, dem der Vorrang
gegenüber dem öffentlichen Interesse am Vollzug des Gesetzes einzuräumen ist (vgl. hierzu BFH-Beschlüsse vom
18.01.2023 - II B 53/22 (AdV), BFH/NV 2023, 382, Rz 9; vom 20.09.2022 - II B 3/22 (AdV), BFH/NV 2022, 1328, Rz 9
und vom 19.02.2018 - II B 75/16, BFH/NV 2018, 706, Rz 33, m.w.N.).


41


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.42
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